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1. Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bun-
destag und dem Bundesrat in jeder Legislatur-
periode einen Bericht über die Lage junger Men-
schen und die Bestrebungen und Leistungen der 
Jugendhilfe vorzulegen und diesen von einer 
Kommission ausarbeiten zu lassen, der bis zu 
7 Sachverständige angehören, sowie dem Bericht 
eine Stellungnahme mit den von ihr für notwen-
dig gehaltenen Folgerungen beizufügen (§ 84 
SGB VIII). Der Zehnte Bericht ist der erste, der 
sich auf die Lebenssituationen von Kindern und 
Kinderhilfen konzentriert. Die Bundesregierung 
dankt der Kommission wie auch den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Deutschen Jugend-
instituts dafür, daß sie diesen Auftrag, differen-
ziert und aus einer umfassenden Gesamtsicht 
heraus, erfüllt hat. Da der Bericht - wie frühere 
Berichte - in starkem Maße Aufgaben der 
Länder, Gemeinden und der Träger der freien 
Jugendhilfe anspricht, wird die Bundesregierung 
ihn auch diesen mit der Bitte zuleiten, die Anre-
gungen und ihre Umsetzungsmöglichkeiten zu 
prüfen. 

Die Bundesregierung stimmt vielen Einschätzun-
gen und Vorschlägen der Kommission zu. Eini-
gen Aussagen des Berichts wird allerdings ent-
schieden widersprochen. In ihrer Stellungnahme 
konzentriert sie sich auf die Aussagen und Emp-
fehlungen, die ihr von besonderer Bedeutung 
erscheinen. Zu Aussagen und Schlußfolgerungen 
des Berichtes, zu denen sie sich in ihrer Stellung-
nahme nicht äußert, kann weder von ihrer Zu-
stimmung noch von ihrer Ablehnung ausgegan-
gen werden. 

2. Die Bundesregierung begrüßt, daß die Kommis-
sion von einem umfassenden und übergrei-
fenden Ansatz ausgeht, der unterschiedliche 
Lebenssituationen und Sichtweisen in einer Ein-
seitigkeit vermeidenden Weise einbezieht, und 
sich darauf konzentriert, für eine Kultur des 
Aufwachsens zu werben, in der Kinder die 
Grundvoraussetzungen eines sinnerfüllten Le-
bens mit anderen erwerben können. Ohne diese 
Gesamtaufgabenstellung zu verlassen, respek-
tiert er, daß es verschiedene Ansichten über 
Kindheit in unserer Gesellschaft und über die 
Chancen des Aufwachsens der Kinder gibt, die 
nicht einfach in eine gemeinsame Auffassung 
integriert werden können, die aber gleichwohl 
die Herausarbeitung gemeinsamer Sichtweisen 
und Empfehlungen zulassen. Mit Recht wider-
setzt sich die Kommission dabei Bestrebungen, 
Teilergebnisse unter tagespolitischen Gesichts-
punkten aufzugreifen und zu verallgemeinern, 
und bemüht sich um eine umfassende und die 
Lebenssituationen in ihrer Breite aufgreifende 
Sichtweise. 

3. Der Bericht beschäftigt sich mit der Situation der 
Kinder, und zwar aller Kinder in den jeweiligen 
Lebenssituationen. Er geht davon aus, daß jene, 
die Kindheit in Deutschland mit den Bedingun-
gen des Aufwachsens vergleichen, die Kinder in 
anderen Regionen der Welt vorfinden, die Kind-
heit in Deutschland als eine gute Kindheit 
betrachten werden; z. B. weil Kinder gut ernährt 
und gesund aufwachsen können, ihnen Spiel-
plätze, Kindergärten und Schulen offenstehen 
und sie vor Kriegen und Naturkatastrophen 
sicher zu leben scheinen. 

Ein erheblicher Teil des Berichts beschäftigt sich 
mit Risiken und Gefährdungen und ihrer Behe-
bung oder Milderung; darauf ist im einzelnen 
einzugehen. Der Bericht zeigt, daß die Auseinan-
dersetzung damit zur notwendigen Vorbereitung 
auf das Leben gehört; Kinder entwickeln sich 
auch an Konflikten und Krisen (S. 20). Er macht 
deutlich, wie Kinder Hilfe und Schutz brauchen, 
aber ebenso, daß sie eine erstaunliche Kraft ha-
ben, sich von widrigen Erfahrungen nicht entmu-
tigen zu lassen, und gibt Hinweise, wo Anlagen, 
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Kreativität und Sozialverhalten der Kinder besser 
entwickelt und genutzt werden könnten. 

4. Die Kommission arbeitet vor allem im Eingangs-
teil ein klares Bild vom Kind heraus. Sie weist 
dem Kind eine Subjektstellung zu, die nicht pri-
mär auf die Erwartungen von Erwachsenen zu 
beziehen ist, sondern durch die Perspektive des 
Kindes geprägt ist. Diese soll Leitmotiv für die 
weiteren Überlegungen und Analysen sein. Der 
Kommission geht es auch darum, Kinder an der 
Gestaltung ihrer Lebensverhältnisse zu beteili-
gen und sie dafür zu stärken, gemäß ihrer kind-
lichen Wirklichkeit zu leben. Die Bundesregie-
rung hält es für nützlich, diesen Ansatz in der 
Diskussion des Berichts für Kinder- und Jugend-
politik und für die Praxis der Kinder- und 
Jugendhilfe weiterzuführen. 

5. Die Kommission ist der Auffassung, daß bei der 
Behandlung der Gesamtsituation der Kinder be-
stimmte Themen durchgängig betrachtet werden 
müssen. Dazu gehören 

- Mädchen und Jungen, 

- neue und alte Länder, 

- Kinder aus Familien mit Migrationshinter-
grund, 

- Kinder mit Behinderungen, 

- die sozioökonomische Lage des Elternhauses, 

- regionale Unterschiede. 

Eine solche durchgängige Betrachtung wird für 
sinnvoll gehalten und grundsätzlich begrüßt. 

6. Die Kommission führt sinngemäß aus: 

Die Gesellschaft habe allen Grund, ihre Kinder 
wertzuschätzen, denn sie werden demnächst die 
Arbeiten und Dienstleistungen verrichten, die 
lebenserhaltenden Güter und Dienstleistungen 
produzieren und sie werden bestimmen, wie 
diese Güter und Dienstleistungen auch an jene 
verteilt werden, die alt geworden sind. Sie wer-
den Wissen und Fähigkeiten mehren, wo sie f eh

-

len, und bessere Lösungen zur Behebung von 
Nöten finden. Sie werden ihnen Wertvolles erhal-
ten, aber aufgeben, was ihnen sinnlos erscheint. 
Sie werden Gefahren bekämpfen und Chancen 
nutzen, die alten, die ihnen die vorangegangene 
Generation trotz eigener Anstrengungen weiter-
reicht, und die neuen. Sie werden das Mensch-
heitsprojekt übernehmen, Formen zu bewahren 
und weiter zu entwickeln, in denen Menschen in 
Freiheit, Gerechtigkeit und Fürsorglichkeit mit-
einander leben können. 

Aus Sicht der Bundesregierung sind in diese Zu-
kunftsbetrachtung die Veränderungen in stärke-
rem Maße einzubeziehen, die sich in modernen 
Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften zu 
vollziehen beginnen und noch vollziehen wer-
den. Die heutigen Kinder werden es mit diesen 
Veränderungen zu tun haben. Diese Verände-
rungen zeichnen sich nur in Umrissen und in 
Tendenzen ab; es kann auch nicht Aufgabe die-
ses Berichts oder der Stellungnahme der Bundes

-

regierung dazu sein, Szenarien denkbarer künfti-
ger Veränderungen im einzelnen zu analysieren 
und zu bewerten. Die Frage aber, welche Anfor-
derungen an heutige Kinder gestellt werden, 
wenn sie erwachsen sind, ob unter diesem Ge-
sichtspunkt Sachverhalte richtig analysiert und 
bewertet sind und ob vorgeschlagene Optionen 
auch zukunftsträchtig sind, kann nicht allein aus 
der Sicht einer vorhergehenden Generation be-
antwortet werden. Es wird auch neu zu entschei-
den sein, wie sich das Verhältnis von Eigenver-
antwortung und Hilfe der Gesellschaft für eine 
kommende Generation stellen wird und welches 
Verständnis von Solidarität sie entwickeln wird  - 
was  sie von dem verlangen wird, der solidarisch 
für andere einstehen soll, und was von dem, der 
solidarische Hilfe von anderen erwarten will. 
Eine Gesellschaft, die Zukunftsperspektiven 
möglichst für alle Kinder eröffnen will, wird sich 
auf die sich vollziehenden Änderungen und auf 
die daraus folgenden Anforderungen einstellen 
müssen. 

7. Die Kommission weist darauf hin, wie wichtig die 
Erhaltung einer natürlichen Umwelt und der 
schonende Umgang mit ihr für zukünftige Gene-
rationen ist. Die Bundesregierung stimmt dem 
zu. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundla-
gen stellt für sie eine zentrale politische Gestal-
tungsaufgabe dar. Gerade auch im Hinblick auf 
die Verantwortung gegenüber künftigen Gene-
rationen wurde der Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen 1994 als Staatsziel in das 
Grundgesetz aufgenommen (Artikel 20 a). 

Die Bundesregierung weist darauf hin, daß ein 
schonender Umgang auch mit anderen Ressour-
cen geboten ist; auch diese sind knapp. Die Kom-
mission hebt hervor, daß sie den Bericht in Zeiten 
knapper finanzieller Mittel geschrieben habe. 
Sie führt aber ebenso aus, daß zu Lasten der Kin-
der heute hohe Staatsschulden gemacht werden 
(S. 14) und daß die etablierten sozialen Siche-
rungssysteme für die junge Generation immer 
mehr Belastungen und immer weniger Absiche-
rung bieten (S. 15f.). Die naheliegende Folge-
rung, daß wir mit unseren Ansprüchen an den 
Staat zu weit gehen - und hier kann bei einer 
Sozialleistungsquote von rund einem Drittel der 
soziale Bereich nicht ausgeklammert werden - 
und die Zurückführung öffentlicher Ausgaben 
und die Begrenzung der Schuldenaufnahme im 
Interesse der Lebensperspektiven der heutigen 
Kindergeneration und nachfolgender Generatio-
nen notwendig ist, spricht sie so nicht aus. Auch 
erwähnt die Kommission nicht, daß der Neuver-
schuldung des Staates entsprechende öffentliche 
Investitionen in die Zukunft gegenübergestellt 
werden müssen. Die Auffassung der Kommis-
sion, die Lebens- und Entwicklungschancen der 
Kinder seien so ungleich zu Lasten eines Teils 
der Kinder verteilt, daß eine gerechte und solida-
rische Gesellschaft dies nicht dulden könne 
(S. 15), ist ernst zu nehmen, bedarf dann aber 
einer differenzie rten Analyse und Bewertung 
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
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Lebenssituationen. Wo eine Verbesserung der 
Lebenssituation der Familien mit Kindern insge-
samt oder der Familien mit Kindern in besonders 
ungünstigen Situationen sich als notwendig 
erweist, ist dies nicht mehr durch Erhöhung der 
Staatsausgaben und der Sozialleistungsquote zu 
erreichen. Sie muß durch eine Umschichtung zu 
Lasten anderer Aufgaben finanziert werden; die 
dazu notwendige Akzeptanz der Bürger muß vor-
bereitet und erreicht werden. Der Versuch, Lei-
stungsverbesserungen statt dessen durch eine 
weitere Erhöhung der Staatsquote und der 
Staatsverschuldung unter Berufung auf eine 
nicht präzise definierte Gerechtigkeit und Solida-
rität zu erreichen, verbietet sich gerade im Hin-
blick auf die von der Kommission zutreffend dar-
gelegten Folgen für die nachwachsende Genera-
tion. 

Kinder in ihren Familien 
und im Verbund der Generationen 

8. Die Kommission stellt heraus, daß für die über-
wiegende Mehrheit der Kinder die Familie der 
wichtigste Ort ihres Lebens ist. Von Beginn sei-
ner Existenz an ist ein Kind über lange Zeit hilfe-
bedürftig. Diese Abhängigkeit umfaßt nicht nur 
die Pflege und Versorgung und die materielle 
Existenzsicherung durch die Eltern, sondern 
ganz wesentlich auch die emotionale Zuwen-
dung, die Erziehung und die Vermittlung von 
Werten und sozialer Kompetenz. Auch und ge-
rade in einer freiheitlichen und pluralen Gesell-
schaft erfordert Persönlichkeitsentwicklung we rt

-gebundene - auch Grenzen aufzeigende - Erzie-
hung durch die Eltern. Die Grunderfahrung, 
auch bei Fehlverhalten immer noch anerkannt 
und geliebt zu werden, ist gerade für Kinder und 
Jugendliche die beste Gewaltprävention. In einer 
freien und solidarischen Gesellschaft zusammen-
leben zu können ist nicht selbstverständlich. Dies 
wird erst dadurch möglich, daß ein Grundkon-
sens darüber besteht, was das Gemeinwohl aus-
macht, daß alle bestimmte Spielregeln des Zu-
sammenlebens akzeptieren und bereit sind, für 
sich selbst aber auch für andere Verantwortung 
zu übernehmen. 

Kinder werden in eine Familie hineingeboren, 
wachsen in ihr auf und bleiben ihr auch dann 
noch verbunden, wenn sie diese Herkunftsfami-
lie verlassen, um einen eigenen Haushalt oder 
eine eigene Familie zu gründen. Die Solidarität 
der Generationen wird vor allem anderen in der 
Familie eingeübt und praktiziert. Die Kommis-
sion verweist zu Recht auf die große Bedeutung 
und das Ausmaß eines engen Kontaktes zwi-
schen Eltern, Kindern und Großeltern, der auch 
heute, wo das Zusammenleben unter einem Dach 
seltener geworden ist, in den meisten Familien 
die Regel ist. 

9. Kinder und Familien sind eine Grundbedingung 
für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. 
Die Entscheidung für Kinder und die jeweilige 

Gestaltung des Familienlebens ist zwar in erster 
Linie eine private Angelegenheit, eine Aufgabe 
von Mann und Frau, ihrer persönlichen Rollen-
aufteilung und Arbeitsverteilung, in die auch die 
Kinder mit steigendem Alter einbezogen werden. 
Die diesen individuellen Entscheidungen inne-
wohnende gesellschaftliche Relevanz macht 
jedoch notwendig, in Staat, Wi rtschaft und Ge-
sellschaft Rahmenbedingungen zu schaffen, die 
es den Menschen ermöglichen, ihre Lebensvor-
stellungen in Familie und Arbeitswelt ohne unzu-
mutbare Einschränkungen und Benachteiligun-
gen zu verwirklichen. 

Eine Politik, die die Lebensverhältnisse von Kin-
dern verbessern will, muß sich primär am unmit-
telbaren Lebensumfeld der Kinder orientieren: 
Den Lebensumständen der Eltern, auch im Hin-
blick auf die Vereinbarkeit von Erwerbsbeteili-
gung und Familienarbeit, den Wohn- und Wohn-
umfeldbedingungen und den Angeboten der 
sozialen und kulturellen Infrastruktur. Maßge-
bend für die wirtschaftliche Situation von Fami-
lien sind ebenso Einkommen und Vermögen wie 
zeitliche Ressourcen, Möglichkeiten der Nutzung 
der sozialen und kulturellen Infrastruktur und 
die Fähigkeit der Eltern zu wi rtschaften. Eine 
Analyse der für die wirtschaftliche Situation von 
Familien maßgebenden Komponenten führt ge-
rade nicht zu der Einschätzung der Kommission, 
daß sich die Rahmenbedingungen für Familien in 
den letzten anderthalb Jahrzehnten generell ver-
schlechtert haben (S. 93), auch wenn die wi rt

-schaftlichen Folgen etwa von Arbeitslosigkeit 
oder Trennung und Scheidung belastend sind. 
Die Auffassung der Kommission, daß der mate-
rielle Spielraum der Familien in den 80er und 
90er Jahren durch sämtliche Reformen des 
Steuersystems eingeengt wurde (S. 290), ist ganz 
und gar unzutreffend. So führten beispielsweise 
die Reformschritte im Einkommensteuerrecht zu 
einer wesentlichen Absenkung der Belastung 
durch den Steuertarif, zu einer für Familien mit 
Niedrigeinkommen höchst wirksamen Anhe-
bung des Grundfreibetrages und einer weitaus 
stärkeren steuerlichen Berücksichtigung von 
Kindern. Der Familienlastenausgleich ist zu 
einem Familienleistungsausgleich weiterentwik-
kelt worden. Die auf die Verbesserung der 
Lebensverhältnisse der Familien ausgerichtete 
Politik der Bundesregierung hat zu einer wesent-
lichen Ausweitung des Finanzvolumens der 
steuerentlastenden und haushaltswirksamen 
Maßnahmen geführt. 

Das finanzielle Volumen der familienpolitischen 
Maßnahmen wurde trotz angespannter Haus-
haltslage von rd. 27,6 Mrd. DM im Jahre 1982 
und 40,5 Mrd. DM im Jahre 1990 auf 76,6 Mrd. 
DM im Jahre 1997 erhöht. In diesen Zahlen 
kommt sowohl die Verbesserung bestehender 
Maßnahmen (z. B. Weiterentwicklung des Fami-
lienlasten- zu einem Familienleistungsausgleich, 
Ausbau der Familienkomponenten in der Woh-
nungsbauförderung) zum Ausdruck als auch die 
Einführung neuer Regelungen zugunsten von 
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Familien (z. B. Erziehungsgeld, Berücksichtigung 
von Kindern in der Rentenversicherung). Die 
durch die Berücksichtigung von Kindern in der 
Rentenversicherung entstehenden Kosten in 
Höhe von zur Zeit rd. 7,5 Mrd. DM werden aus 
dem Bundeszuschuß für die Rentenversicherung 
gedeckt. Bei Zugrundelegung der Funktion „Ehe 
und Familie" im Sozialbudget ergibt sich im Ver-
hältnis zu den in Satz 1 genannten Zahlen ein 
noch wesentlich eindrucksvolleres Bild staatli-
cher Maßnahmen für Familien. Beispielsweise 
führte das Jahressteuergesetz 1996 zu einer Net-
toentlastung der Steuerzahler von rd. 19 Mrd. 
DM, die vor allem Familien mit kleineren und 
mittleren Einkommen zugute kommt (Anhebung 
von Kinderfreibetrag und Kindergeld). Entschei-
dend ist nicht nur der laufende Familienunter-
halt, sondern auch die Höhe der späteren Rente. 
Schon 1986 wurde erstmals die Anerkennung 
von Kindererziehungszeiten im Rentenrecht ein-
geführt und für die Geburten ab 1992 auf drei 
Jahre verlängert. Ab 1998 wird die Bewe rtung 
der Kindererziehungszeiten bei Rentenzugang 
und Rentenbestand stufenweise von 75 % des 
Durchschnittseinkommens auf 100 % angehoben. 
Darüber hinaus werden Erziehungszeiten ab 
dem 1. Juli 1998 ebenfalls bei Rentenzugang und 
-bestand additiv zu bereits vorhandenen zeitglei-
chen Beitragszeiten angerechnet, und zwar bis 
zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze. 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung der 
Kommission, daß es sich bei der Kindererziehung 
um einen Beitrag zum Generationenvertrag han-
delt, der entsprechend honoriert werden muß. 

10. Jenseits der finanziellen und gesetzlichen Rah-
menbedingungen ist es durchgehende Aufgabe 
aller, die tatsächlich gelebte Generationensolida-
rität in den Familien anzuerkennen und zu erhal-
ten. Das bedeutet, Familien mit Kindern in unse-
rer Gesellschaft einen höheren Stellenwert zu 
verschaffen und Rücksichtnahme und Verständ-
nis walten zu lassen. Die Bundesregierung kann 
hier lediglich Anstöße geben. 

In diesem Zusammenhang sind alle Bemühungen 
um die Beseitigung struktureller Rücksichtslosig-
keit (Fünfter Familienbericht) und eine gleich-
berechtigte Teilhabe von Müttern und Vätern am 
Leben in Familie, Arbeitswelt und Gesellschaft - 
seitens des Bundesministeriums für Fami lie, 
Senioren, Frauen und Jugend durch eine Reihe 
von Forschungs- und Modellprojekten sowie den 
Bundeswettbewerb „Der familienfreundliche 
Betrieb" vorangebracht - ebenso wichtig wie die 
Wahlfreiheit, auf welche Weise die innerfamiliale 
Aufgabenteilung im Einzelfall geregelt wird. 

11. Im Forschungs- und Förderungsprogramm „Kin-
der- und familienfreundliche Gesellschaft" wer-
den aktuelle Problemlagen (z. B. bei Alleinerzie-
henden, bei Familien nach Trennung und Schei-
dung, mit gewaltbereiten Kindern, bei Über-
schuldung etc.) erforscht und praxisnah Hilfe-
strategien entwickelt. Das Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert 
hier unterschiedliche Ansätze der Familienselbst-
hilfe, die Entwicklung innovativer Mischformen 
von Kinderbetreuung und Elternberatung sowie 
Projekte zur gezielten Weiterentwicklung elter-
licher Erziehungskompetenz und wissenschaft-
liche Arbeiten zur Prävention von Trennung und 
Scheidung, zur Ehestabilität, zur Elternverant-
wortung, zur Verbesserung pa rtnerschaftlicher 
Kommunikation und zur Familienintervention in 
individuellen Problemsituationen. Diese Projekte 
dienen dem Ziel, die Erziehung in der Familie zu 
fördern, aktuelle Programme für die Familienbil-
dung zu entwickeln und die Beratungspraxis zu 
qualifizieren. 

Im Rahmen des SGB VIII Kinder- und Jugend-
hilfe werden eine Reihe von Leistungen bereit-
gestellt, die insbesondere Kinder und Eltern 
unterstützen sollen, denen allein mit einer Ver-
besserung der Einkommensverhältnisse nicht ge-
holfen ist, sondern die auf eine rechtlich und 
institutionell abgesicherte Hilfe bei der Erzie-
hung angewiesen sind. 

Das SGB VIII sieht neben dem Rechtsanspruch 
auf einen Kindergartenplatz eine bedarfsgerech-
te Versorgung für die Tagesbetreuung von  Kin

-dern unter drei Jahren und auch von Kindern im 
Grundschulalter vor. Die Bundesregierung setzt 
sich in diesem Zusammenhang auch für das Kon-
zept einer „verläßlichen Grundschule" ein. 

Von zentraler Bedeutung sind darüber hinaus 
eine Reihe von Rechtsansprüchen und Leistun-
gen, die das SGB VIII für Familien in besonderen 
Belastungssituationen vorsieht. 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung der 
Kommission im Hinblick auf die Kinder- und 
Elterntrennungen (S. 32 f.). Zu Recht hebt die 
Kommission auch die Bedeutung des Rechts-
anspruchs auf Beratung in Fragen der Pa rtner-
schaft, von Trennung und Scheidung im Zusam-
menhang mit der Kindschaftsrechtsreform hervor 
und betont, daß die vorgesehenen Beratungslei-
stungen der Kinder- und Jugendhilfe auch in be-
darfsgerechtem Umfang und bef riedigender 
Qualität zur Verfügung gestellt werden müssen. 
Dies obliegt bei der verfassungsmäßigen Aufga-
benverteilung zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen jedoch ausschließlich den Kommu-
nen. 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend fördert die Qualität der Bera-
tung durch die Bereitstellung von Praxismateria-
lien. Für die Elternarbeit liegt bereits der von der 
Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und 
Eheberatung herausgegebene Ratgeber „Eltern 
bleiben Eltern" vor. Unter Berücksichtigung des 
neuen Kindschaftsrechts wird zur Zeit ein Leit-
faden zur Einführung von Meditation in die Bera-
tungsarbeit der Kinder- und Jugendhilfe erstellt. 
Darüber hinaus dienen Modellvorhaben zur 
Qualifizierung von Berate rinnen und Beratern 
sowie Multiplikatoren. 
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Mit Blick auf die geforderte weitere Öffnung der 
Familienbildung im Hinblick auf interkulturelle 
Angebote und Strukturen sei ebenso wie hin-
sichtlich der Gesamtsituation von Eltern und Kin-
dern in Zuwandererfamilien insgesamt darauf 
verwiesen, daß der Sechste Familienbericht der 
Bundesregierung derzeit unter dem Thema „Fa-
milien ausländischer Herkunft" erarbeitet wird. 

12. Die Gestaltung einer kinder- und familienfreund-
lichen Gesellschaft, die die Solidarität der Gene-
rationen wahrt, ist eine gemeinsame Aufgabe, 
der sich Staat und Gesellschaft, die Politik auf 
Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene eben-
so wie alle gesellschaftlichen Kräfte gleicher-
maßen zu stellen haben und die nur im Verbund 
erfolgreich bewältigt werden kann. 

Die Bundesregierung unterstreicht - wie die 
Kommission -, daß eine enge Verzahnung von 
Kinder- und Jugendpolitik sowohl mit der Fami-
lienpolitik als auch mit allen anderen Politikbe-
reichen notwendig ist. 

Arbeitswelt 

13. Der Vorschlag der Kommission, die Verteilung 
der vorhandenen Arbeit in erster Linie im Rah-
men einer Begrenzung der Lebensarbeitszeit neu 
zu regeln, kann kein allgemeines Instrument zur 
Lösung der Arbeitsmarktprobleme sein. Es han-
delt sich um eine defensive Strategie, die zu 
einem wirtschaftlichen Rückgang der Bundes-
republik Deutschland im weltweiten Wettbewerb 
führen würde. Vielmehr müssen durch Innova-
tion, Deregulierung, Flexibilisierung und eine 
Steuerreform, die sowohl eine Entlastung als 
auch eine Vereinfachung des Steuerrechts bein-
halten muß, dauerhafte, qualifizierte und wett-
bewerbsfähige Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Es kann nicht davon gesprochen werden, daß die 
Beschäftigung von Frauen und Müttern Wett-
bewerbs- und ertragsbelastend ist. Von einer 
spürbaren Kostenbelastung der Arbeitgeber 
durch die notwendige Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf läßt sich nur im Bezug auf den Mutter-
schutz reden und dort auch nur bei Kleinbetrie-
ben. Die Bundesregierung hat dafür gesorgt, daß 
die gesetzliche Kostenerstattung durch die Kran-
kenkassen in diesen Fällen seit Anfang 1997 
100 % beträgt. Vorher waren es nur ca. 60 % bis 

70%. 

Die Bundesregierung mißt der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf besondere Bedeutung bei. Sie 
hat hierzu bereits wesentliche gesetzliche Vor-
aussetzungen durch Erziehungsgeld und Erzie-
hungsurlaub, den gesetzlichen Sonderurlaub zur 
Pflege erkrankter Kinder sowie den Rechts-
anspruch auf einen Kindergartenplatz geschaf-
fen. Durch das Rentenreformgesetz 1999 wird die 
Anrechnung von Kindererziehungszeiten in der 
gesetzlichen Rentenversicherung entscheidend 
verbessert. Für den Bereich des öffentlichen 
Dienstes sind insbesondere durch das Zweite 

Gleichberechtigungsgesetz, u. a. mit dem Rechts-
anspruch auf Teilzeitarbeit, neue Maßstäbe ge-
setzt worden. 

Für die Zukunft wird es besonders wichtig sein, 
Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten besser an 
die Bedürfnisse von Familien anzupassen. Es gibt 
viele Möglichkeiten der Gestaltung familien-
freundlicher Arbeitszeiten, die trotz großer Nach-
frage bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern noch zu wenig angeboten werden. Um 
bestehenden Angeboten eine breitere öffentliche 
Resonanz zu geben, führte das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
1996 zum zweiten Mal den Bundeswettbewerb 
„Der familienfreundliche Betrieb" durch. Die 
Mobilzeit-Kampagne der Bundesregierung in 
Verbindung mit der Bundesanstalt für Arbeit und 
das Modellprojekt Mobilzeitberatung sollen wei-
tere Vorbilder für familienfreundliche flexible 
Arbeitszeiten bieten. Dabei geht es insbesondere 
auch um die Förderung von Mobilzeit in Fach-
und Führungspositionen. Im Rahmen eines bun-
desweiten Modellprogramms der Bundesregie-
rung über flexiblere und familienfreundliche 
Arbeitszeiten haben sich 500 klein- und mittel-
ständische Betriebe innerhalb von zwei Jahren 
beraten lassen. 

Auch wenn die Jugendarbeitslosigkeit in 
Deutschland nur etwa halb so hoch wie im euro-
päischen Durchschnitt und nicht über der 
Arbeitslosenquote aller Altersgruppen liegt, ist 
die Senkung der Jugendarbeitslosigkeit ein 
wichtiges Ziel der Bundesregierung. Zur Einglie-
derung von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt 
kommt dem Instrumentarium der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik, insbesondere der Berufsbera-
tung und der Vermittlung in Ausbildung und 
Arbeit durch die Arbeitsämter, eine große Bedeu-
tung zu. 

Die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit ist 
eine gute Ausbildung. Die dauerhafte Sicherung 
der Ausbildungschancen junger Menschen hat 
für die Bundesregierung unverände rt  hohe Prio-
rität. In unserem Berufsbildungssystem ist es in 
erster Linie Aufgabe der Wi rtschaft, ein ausrei-
chendes betriebliches Lehrstellenangebot bereit-
zustellen. Die Bundesregierung unterstützt die 
Wirtschaft dabei durch die Schaffung ausbil-
dungsfördernder Rahmenbedingungen. 

Im Jahre 1997 sind fast 600 000 Ausbildungs-
verträge neu abgeschlossen worden. Mehr als 
110000 junge Menschen wurden darüber hinaus 
1997 von der Bundesanstalt für Arbeit auf die 
Aufnahme einer beruflichen Ausbildung vorbe-
reitet. Außerdem werden jährlich ca. 90000 Ju-
gendliche in ein von den Ländern angebotenes 
Berufsvorbereitungsjahr oder Berufsgrundbil-
dungsjahr aufgenommen. 

Der Deutsche Indust rie- und Handelstag sowie 
der Zentralverband des Deutschen Handwerks 
haben angekündigt, 25 000 zusätzliche Ausbil-
dungsplätze für 1998 zur Verfügung zu stellen. 
Im Bereich der Bundesverwaltung wird das Aus- 
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bildungsplatzangebot um 4 % erhöht. Durch das 
am 29. Mai 1998 zwischen Bund und neuen Län-
dern vereinbarte Sonderprogramm können in 
den neuen Ländern 17 500 zusätzliche Lehrstel-
len für die Jugendlichen geschaffen werden, die 
zu Beginn des Ausbildungsjahres am 1. August 
bzw. 1. September 1998 noch keine Lehrstelle 
gefunden haben. Das sind 2500 Lehrstellen mehr 
als im letzten Jahr. Aus Bundesmitteln werden 
dafür bis zum Jahre 2001 insgesamt 232 Mio. DM 
zur Verfügung gestellt. 

Kinder mit Behinderungen 

14. Die Bundesregierung hat Verständnis dafür, daß 
in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht alle 
Bereiche der Kindheit mit gleicher Intensität auf-
bereitet werden konnten und der Bericht zur 
Situation der Kinder mit Behinderungen nur 
recht allgemeine Hinweise enthält. Sie teilt die 
Auffassung der Kommission, daß auch für behin-
derte Kinder die Familie grundsätzlich der beste 
Lebensraum ist und die besten Chancen für ihre 
Entwicklung bietet. Sie verweist auf ihren Vier-
ten Bericht über die Lage der Behinderten und 
die Entwicklung der Rehabilitation (Drucksache 
13/9514). 

Angesichts der widersprüchlichen Erfahrungen, 
die Familien mit behinderten Angehörigen heute 
machen und die von wachsendem Verständnis 
und Toleranz bis zum Gegenteil in Form von Her-
absetzung und Benachteiligung reichen, sind die 
Anmerkungen der Kommission zu den Erwartun-
gen, die Eltern mit ihrem Kinderwunsch verbin-
den (S. 27), und den Krisen, wenn ein Kind mit 
einer Behinderung geboren wird (S. 29f.), ergän-
zungsbedürftig. Zu berücksichtigen sind auch 
die Möglichkeiten der Humangenetik und präna-
talen Diagnostik. Es besteht die Aussicht, daß da-
durch Therapie und Förderung früher einsetzen 
können. Bisher besteht vor allem das Problem 
der Schere zwischen Diagnostik und Therapie. 
Eltern benötigen Information und Vertrauen, um 
eine tragfähige Perspektive für ein Leben mit 
dem Kind entwickeln zu können. Hierbei sind 
die ärztliche Beratung und die Konfliktberatun-
gen im Umfeld von Humangenetik und pränata-
ler Diagnostik gleichermaßen wichtig. Auch für 
die Schwangerschafts- und Schwangerschafts-
konfliktberatung ist es eine Herausforderung, 
dieses Problemfeld verstärkt qualifiziert aufzu-
greifen und sich in den Beratungsangeboten dar-
auf einzustellen. Insbesondere im Hinblick auf 
Hilfen für betroffene Eltern und zum Schutz be-
hinderter ungeborener Kinder wird im Schwan-
gerschaftskonfliktgesetz (SchKG) der Rechtsan-
spruch auf Beratung normiert, der Informationen 
über die „Hilfsmöglichkeiten für behinderte 
Menschen und ihre Familien" umfaßt und in 
§ 6 u. a. die Hinzuziehung von Fachkräften mit 
besonderer Erfahrung in der Frühförderung be-
hinderter Kinder vorsieht. Das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
hat in diesem Jahr mit einem Modellprojekt 

„Entwicklung von Beratungskriterien für die Be-
ratung Schwangerer bei zu erwartender Behin-
derung des Kindes" begonnen, das Erkenntnisse 
liefern soll, wie der Beratungsbedarf zum Schutz 
behinderter ungeborener Kinder vor Inanspruch-
nahme von Pränataldiagnostik, bei ungezielter 
Diagnostik und bei gezielter Diagnostik in der 
Praxis und ggf. gesetzlich umgesetzt werden 
kann. Aufgabe des Projekts ist es, das vorhan-
dene Wissen zu erfassen, noch offene Fragen zu 
benennen, Anwendungsmöglichkeiten für die 
Praxis zu klären, zu erproben und darzustellen 
sowie für die Mitarbeiterfortbildung zu operatio-
nalisieren. 

Kinder und ihre Wohnumwelt 

15. Gute Wohnbedingungen für Jung und Alt sind 
zentrale Voraussetzungen für ein gesundes und 
zufriedenes Leben. Wohnungspolitisches Anlie-
gen der Bundesregierung ist daher die Sicher-
stellung einer quantitativ und qualitativ ausrei-
chenden Wohnraumversorgung, die insbesonde-
re auch Familien und Alleinerziehenden mit  Kin

-dern geeignete und die individuellen Wünsche 
berücksichtigende Wohnformen zu finanzier-
baren Bedingungen ermöglicht. Die stärkere 
Konzentration der öffentlichen Wohnungsbauför-
derung auf diese und andere bedürftige Perso-
nengruppen, die Schwierigkeiten haben, sich auf 
dem Wohnungsmarkt selbst zu versorgen, hat 
das von der Bundesregierung eingebrachte Woh-
nungsbaureformgesetz zum Ziel, dessen parla-
mentarische Behandlung wegen des Widerstands 
des Bundesrates in dieser Legislaturperiode aller-
dings nicht mehr abgeschlossen werden kann. 
An den Reformbemühungen wird jedoch fest-
gehalten. Die Länder und Kommunen werden 
danach angehalten, die Fördermittel so einzuset-
zen, daß ausgewogene Siedlungsstrukturen so-
wie ausgeglichene wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Verhältnisse erhalten oder geschaffen 
werden. Hierbei soll auf eine angemessene Nut-
zungsmischung - also eine räumlich-funktionale 
Zuordnung von Wohnung und Arbeiten - sowie 
angemessene Infrastrukturen und auf die Erhal-
tung und Schaffung ausgewogener Bewohner-
strukturen hingewirkt und Ausgrenzung und 
Ghettobildung vermieden werden. Die Entwick-
lung von Wohnen und Wohnumfeld ist als Teil 
einer generationen-, familien- und geschlechter-
bezogenen sozialen Strukturpolitik zu sehen. Da 
die örtlichen Gegebenheiten für das Lebensum-
feld von Familien und jungen Menschen maßge-
bend sind, kommt es vor allem auf ein Zusam-
menwirken der Fachpolitiken und Instrumenta-
rien auf örtlicher Ebene an. Die Bundesregierung 
unterstützt diese Entwicklung durch Projekte, so 
durch das „Handbuch zur örtlichen und regiona-
len Familienpolitik" und durch ein entsprechen-
des Netzwerk, durch den Bundeswettbewerb 
Kinder- und Familienfreundliche Gemeinde und 
durch das „Rahmenkonzept für eine familien-
und kinderfreundliche Kommune"; sie zeigt 
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dabei in zahlreichen Bereichen auch auf, wie 
etwa auch Empfehlungen der Kommission im 
einzelnen verwirklicht werden können. 

Wichtig ist auch die Erhöhung der Wohneigen-
tumsquote. Die in dieser Legislaturperiode be-
schlossene Neuregelung der Wohneigentumsför-
derung sieht nunmehr eine Eigenheimzulage 
unabhängig von der individuellen Besteuerung 
und neben der Grundförderung eine Kinderzu-
lage von jährlich 1500 DM je Kind für einen För-
derzeitraum von 8 Jahren vor. 

16. Zum Bereich Kinder und Straßenverkehr ist - wie 
auch die Kommission darstellt - durch gezielte 
Verkehrserziehungs- und -aufklärungsarbeit 
aller in der Verkehrssicherheitsarbeit Engagierter 
die Zahl der im Straßenverkehr getöteten und 
verunglückten Kinder stark zurückgegangen. 
Verläßliche statistische Vergleiche mit unseren 
europäischen Nachbarn sind derzeit nicht mög-
lich. Die vorhandenen Zahlen können, weil sie 
unterschiedlich erhoben werden, über den Stand 
der Verkehrssicherheit, insbesondere der ver-
unglückten Kinder, keine zuverlässige Auskunft 
geben. Die Bundesregierung geht von Zahlen 
aus, die von den von der Kommission verwand-
ten Zahlen abweichen, deren Bewertung aber 
nicht zu grundsätzlich anderen Ergebnissen 
führt. 

Die konsequente Verbesserung der Sicherheit 
von Kindern im Straßenverkehr hat in der Politik 
der Bundesregierung einen hohen Stellenwert. 
Dabei sind auf Erwachsene abzielende Maßnah-
men wichtig. Eine intensive Verkehrserziehung 
und -aufklärung schon im frühesten Kindesalter 
ist gleichwohl unentbehrlich. In erster Linie sind 
die Eltern gefordert, durch eigenes Vorbildver-
halten das Verkehrsverhalten des Kindes zu prä-
gen. Nützliche Ratschläge und Tips für die Ver-
kehrserziehung erhalten die Eltern z. B. durch 
das vom Bundesministerium für Verkehr seit Jah-
ren geförderte Zielgruppenprogramm „Kind und 
Verkehr", das bereits im Vorschulalter ansetzt. 
Die für die Verkehrserziehung und -aufklärung 
der Schulkinder zuständigen Länder sind gefor-
dert, insbesondere durch geeignete Unterrichts-
maßnahmen ihren Beitrag zur Verkehrssicherheit 
von Kindern zu leisten. 

Freizeitgestaltung von Kindern in Familien; 
Kinder-, Jugend-, Umwelt- und Kulturarbeit 

17. Die Kommission arbeitet den Stellenwert der 
Freizeit im Alltag der Kinder heraus und geht auf 
die unterschiedlichen Freizeitverhaltensweisen 
bei Mädchen und Jungen, bei ausländischen und 
deutschen Kindern und Kindern in den neuen 
und alten Bundesländern ein. Stärkeres Gewicht 
sollte gemeinsamen Freizeitunternehmungen 
von Eltern und Kindern beigemessen werden, 
die - wie die Familienforschung nachgewiesen 
hat - eine der wichtigsten Familienfunktionen 
erfüllen und gerade für jüngere Kinder große 
Bedeutung haben. 

Die Verteilung auf die verschiedenen Sportarten 
nach Jungen und Mädchen kann genauer aufge-
schlüsselt werden; aktuellere Daten zur Spo rt

-artenpräferenz von Mädchen bietet die Antwort 
der Bundesregierung auf die Große Anfrage der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Druck-
sache 13/9509). Die sehr allgemein gehaltenen 
Empfehlungen richten sich im wesentlichen an 
die Kommunen. 

18. Ungeachtet aller Erziehungsbemühungen der 
Eltern werden die Vorstellungen junger Men-
schen von einem gelingenden Leben zunehmend 
durch die Medien und die Freizeitindustrie be-
einflußt, das gilt auch dann, wenn die Angebote 
nicht unmittelbar an Kinder und Jugendliche 
gerichtet sind. Damit wird jungen Menschen 
schon in sehr frühem Alter ein erhebliches Unter-
scheidungsvermögen und kritische Urteilskraft 
abverlangt. Der außerschulischen Kinder- und 
Jugendbildung kommt damit steigende Bedeu-
tung zu. 

19. Die Bundesregierung teilt die Auffassung, daß es 
eine sehr große Differenzierung und unterschied-
liche Intensität bei den Angeboten und Wahr-
nehmungsmöglichkeiten für Kinder in der Kin-
der- und Jugendarbeit und in der Kinderkultur-
arbeit gibt. Diese Arbeit ist von einer unter-
schiedlichen Dichte und einem unterschiedlichen 
Niveau geprägt. Die Bundesregierung sieht 
jedoch als wünschenswert an, die kinderbezoge-
nen Angebote wie unter anderem Abenteuer-, 
Bau- und Aktivspielplätze, musikalische Früher-
ziehung, Kinder- und Jugendkunstschulen, Kin-
der- und Jugendtheater, Kinderkinos, Kinder-
museen, Spielmobile flächendeckend zu ver-
stärken. 

Die Bundesregierung hat im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit wesentlich dazu beigetragen, Defi-
zite weiter abzubauen und langfristig angelegte 
Aufgabenstellungen anzugehen. Die 1994 vom 
Deutschen Kulturrat unter Mitarbeit von über 
200 bundesweit arbeitenden Kulturverbänden 
vorgelegte „Konzeption kulturelle Bildung" und 
ihre Umsetzung in Modellversuchen, Weiterbil-
dungskonzeptionen, Forschungsvorhaben und 
Fachtagungen hat dazu beigetragen, in der kul-
turellen Bildung neue Entwicklungen anzusto-
ßen und beispielhafte Konzeptionen zu entwik-
keln, z. B. im interkulturellen Bereich, in der Me-
dienerziehung, der künstlerischen Film-, Video- 
und Computerarbeit mit Kindern, der Entwick-
lung von Kinder- und Jugendmuseen, bei neuen 
Arbeitsweisen in Jugendkunstschulen, sozio-kul-
turellen Einrichtungen und anderen Bereichen. 
Hinzuweisen ist im besonderen auch auf die auf 
Bundesebene alljährlich veranstalteten Wett-
bewerbe im Bereich der kulturellen Bildung und 
den weiten Bereich der quantitativ wie qualitativ 
besonders bedeutsamen musikalischen Bildung, 
die sich in zahlreichen Kinderchören, Kinder- 
und Jugendorchestern, Volksmusikverbänden 
und in Musikschulen vollzieht. Der Bericht geht 
nur wenig auf das Nebeneinander von „traditio-
nellen" und „innovativen" Konzepten, von tradi- 
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tionellen und neuen Trägern, in denen die beson-
dere Möglichkeit einer gemeinsamen ästheti-
schen Praxis genutzt wird, ein. 

(Vgl. hierzu auch die Antwort der Bundesregie-
rung auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD 
zur „Lage der Kulturpolitik des Bundes" vom 
27. Mai 1998 - Drucksache 13/10 811, insbeson-
dere die Fragen 43 und 44.) 

Bildung und Erziehung tragen dazu bei, daß Kin-
der Kunst und Kultur wahrnehmen, verstehen 
und aktiv gestalten können. Deshalb hat die För-
derung kultureller Bildung zukunftsweisende 
Bedeutung. Die Bundesregierung trägt der wach-
senden Bedeutung der kulturellen Kinder- und 
Jugendbildung dadurch Rechnung, daß sie einen 
Förderschwerpunkt im Rahmen des Kinder- und 
Jugendplans darstellt. Bewährt haben sich insbe-
sondere die Preise und Wettbewerbe; sie sind in 
den letzten Jahren immer weiter ausgebaut wor-
den. So erfüllen beispielsweise die als Anschluß-
maßnahmen von „Jugend musiziert" konzipier-
ten Bundesjugendorchester und Bundesjazzor-
chester eine hohe Vorbildfunktion für die ca. 
1 Million Musikschülerinnen und -schuler der im 
Verband deutscher Musikschulen zusammen-
geschlossenen rd. 1 000 Musikschulen. Die Bun-
desregierung beabsichtigt, die gesamte Palette 
der von ihr initiierten Jugendwettbewerbe von 
„Jugend musiziert" bis „Jugend und Video" auf 
dem erreichten hohen Niveau fortzusetzen. 

20. Umweltpolitik und Umwelterziehung als Quer-
schnittsaufgaben sind für die Bildungs- und 
Jugendpolitik wichtig. Im Rahmen des Kinder-
und Jugendplans und durch Zuschüsse an Ver-
bände und Vereinigungen werden u. a. Projekte 
gefördert, die Kindern und Jugendlichen ökolo-
gisch sinnvolles Handeln ermöglichen. Hinzu-
weisen ist auch auf das Freiwillige Ökologische 
Jahr. 

21. Die Kommission spricht sich dafür aus, daß der 
Ausgangspunkt für die Planung von Kinderräu-
men und für die Arbeit mit und von Kindern die 
Region, der Stadtteil, die Gemeinde sein muß. 
Sie fordert  „kleinräumige" Kinderberichte 
(S. 232). Die Bundesregierung stimmt der Korn-
mission zu, wenn sie feststellt: „Im Stadtteil, in 
der Region ist es möglich, integrierte Gesamtkon-
zepte zu verwirklichen, die den unterschied-
lichen Bedarf berücksichtigen und von den Be-
dürfnissen der Kinder ausgehen." Mit dieser 
Maßgabe stimmt die Bundesregierung auch den 
Perspektiven und Empfehlungen der Kommis-
sion zu. 

Kinder in der Informationsgesellschaft 

22. Mit der Kommission ist auch die Bundesregie-
rung der Auffassung, daß Kinder die Möglichkeit 
haben sollten, die Chancen der Entwicklungen 
in der Informationsgesellschaft wahrzunehmen 
und daß sie zugleich vor Gefährdungen ge

-
schützt werden sollten. Die Bundesregierung 
wird die Entwicklung zur Informationsgesell-
schaft, die wesentliche Grundstrukturen des ge-
sellschaftlichen Miteinanders verändern wird, 
aktiv mitgestalten und die in dieser Entwicklung 
liegenden Chancen für unser Land nutzen. 

23. Zu Recht weist der Bericht darauf hin, daß die 
Förderung von Medienkompetenz mit dem Ziel, 
Kinder und Jugendliche (junge Menschen) zu 
befähigen, eigenverantwortlich mit den neuen 
Techniken und den angebotenen Inhalten umzu-
gehen, immer wichtiger wird. Auf dieser Grund-
lage muß Kindern heute der Umgang mit Medien 
aller Art als eine wichtige Kulturtechnik - wie Le-
sen, Schreiben und Rechnen - vermittelt werden. 
Dabei muß Medienerziehung von den Grund-
spannungen ausgehen, in denen junge Men-
schen heute stehen, etwa der Begegnung mit 
einer erweiterten und plural gestalteten Welt 
einerseits und der Einschränkung der unmittel-
baren Erfahrung von Realität bei einer zu starken 
Konzentration auf Medien andererseits. Medien-
erziehung ist als eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe von den Eltern, der Schule, den Jugend-
hilfeträgern und weiteren gesellschaftlichen 
Kräften zu leisten. 

Bund und Länder haben seit den 70er Jahren 
durch zahlreiche Modellversuche die Potentiale 
neuer Technologien nicht nur für den schulischen 
Bereich erforscht, erprobt und nutzbar gemacht, 
um die Entwicklung der Medien und die mit ihr 
einhergehenden Veränderungen der kindlichen 
Lebenswelt aktiv zu begleiten und positiv zu 
beeinflussen. Diese Maßnahmen erschöpfen sich 
nicht in Einzelprojekten, wie der Hinweis auf das 
Pilotprojekt „Comenius" in Berlin mißverstanden 
werden könnte. Beispielsweise hat die vorn Bun-
desministerium für Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Technologie und der Deutschen 
Telekom AG 1996 gestartete und von beiden mit 
insgesamt 160 Mio. DM finanzierte Initiative 
„Schulen ans Netz " im schulischen Bereich bin-
nen kurzer Zeit nicht nur zu einem Umdenken ge-
führt, sondern bundesweit zahlreiche, einschlägi-
ge Projekte und Modelle unterstützt. Neben der 
deutlichen Verbesserung der informations- und 
kommunikationstechnischen Ausstattung der 
Schulen hat die Initiative zu einer intensiveren öf-
fentlichen Auseinandersetzung mit Fragen der 
Medienerziehung, der Lehreraus- und -fortbil-
dung sowie der Medienpädagogik und -methodik 
geführt. Im Zuge dieser Entwicklung haben sich 
Modelle des Public-Private-Pa rtnership, bis dahin 
fast undenkbar im Schulbereich, zu nachgefrag-
ten Lösungsansätzen für schulische Ausstattungs- 
und Finanzprobleme entwickelt. Die Diskussion 
über die Veränderung der Rolle der Lehrenden in 
einer sich ausprägenden Wissensgesellschaft ist 
weit über die Fachöffentlichkeit hinaus auf neuem 
Niveau begonnen und vertieft worden. Lehrende 
und Lernende erhalten die Möglichkeit, Kompe-
tenzen im Umgang mit neuen Medien zu erwer-
ben. Unabhängig von Status und sozialer Her-
kunft können sie sich somit besser im Wandel un- 
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serer Gesellschaft zu einer Wissens- und Informa-
tionsgesellschaft zurechtfinden. Vor diesem Hin-
tergrund ist einerseits keine völlige curriculare 
Neuorientierung nötig und können andererseits 
die laufenden Aktivitäten nicht auf technische 
Aspekte reduziert werden. Auf der Grundlage des 
Orientierungsrahmens „Medienerziehung in der 
Schule" der Bund-Länder-Kommission für Bil-
dungsplanung und Forschungsförderung als 
(theoretisches) Grundkonzept ist es Aufgabe der 
Lehrenden, Medien und Medienerziehung durch 
die Identifizierung und Adaptation von Bestprac-
tice-Beispielen eigenständig und eigenverant-
wortlich in den Unterricht einzubringen. Hilfestel-
lungen - von Fortbildungsveranstaltungen über 
Fachkonferenzen, Fachliteratur bis hin zu 
Veröffentlichungen von Schulbuchverlagen - gibt 
es bereits heute in großer Anzahl. Die Entwick-
lung eines pauschalen „medienpädagogischen 
Begleitprogramms" für Lehrerinnen und Lehrer 
scheint in diesem Kontext nicht erforderlich zu 
sein. 

24. Die Bundesregierung teilt die Ansicht der Sach-
verständigenkommission, die durch eine Vielzahl 
von Untersuchungen und Studien gestützt wird, 
daß - auch ohne einen eindeutigen Wirkungszu-
sammenhang zwischen Gewaltdarstellung und 
Gewaltanwendung feststellen zu können - Ge-
waltdarstellungen negative Wirkungen auf junge 
Menschen haben können. Kinder und Jugend-
liche sind häufig nicht in der Lage, zu Medien-
inhalten die erforderliche kritische Distanz zu 
wahren und zwischen Realität und Fiktion streng 
zu trennen. Gerade Sendungen und Programme, 
in denen Gewalt als Mittel der Problemlösung 
propagiert oder akzeptiert wird, sind geeignet, 
die Hemmschwelle bei labilen jungen Menschen 
zu senken und Wiederholungs- oder Nachah-
mungseffekte hervorzurufen. 

Eine weitere Absenkung des Gewaltniveaus in 
den Medien ist dringend notwendig. 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung der 
Sachverständigenkommission, daß der Kinder- 
und Jugendschutz im Zeitalter der neuen Medien 
vorrangig durch die Verbesserung gesetzlicher 
und administrativer Maßnahmen, auch auf inter-
nationaler Ebene, sowie die Etablierung wirk-
samer freiwilliger Selbstkontrollen sicherzustel-
len ist. 

Das am 1. August 1997 in Kraft getretene Informa-
tions- und Kommunikationsdienstegesetz (IuKDG) 
des Bundes enthält - ebenso wie der Mediendien-
stestaatsvertrag der Länder (MDStV) - Regelun-
gen über die Verantwortlichkeiten der Dienstean-
bieter und zum Jugendschutz. Damit liegen auf 
nationaler Ebene die erforderlichen verläßlichen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen vor. Dies gilt 
auch für die Anpassung des Indizierungssystems 
nach dem Gesetz über die Verbreitung jugend-
gefährdender Schriften und Medieninhalte. 

Die Wirksamkeit dieser Bestimmungen wird zur 
Zeit umfassend im Rahmen eines Berichtsauftra

-

ges evaluiert, den der Deutsche Bundestag erteilt 

hat. Gegenstand des innerhalb eines Zeitraumes 
von zwei Jahren nach Inkrafttreten vorzulegen-
den Berichts ist insbesondere die Frage, ob die 
geltenden Jugendschutzbestimmungen einer Er-
gänzung bedürfen. 

25. Hinsichtlich der Einhaltung des Kinder- und 
Jugendschutzes hat die Bundesregierung wie-
derholt an die Verantwortlichen in den Medien 
appelliert und wirksame Maßnahmen gefordert. 
Die über das IuKDG geregelte Verpflichtung der 
gewerblichen Diensteanbieter, einen Jugend

-

schutzbeauftragten zu benennen, enthält einen 
Kernpunkt der Weiterentwicklung des Jugend

-

schutzrechtes. Die Regelung entfaltet Wirkung in 
der Praxis in mehrfacher Hinsicht: 

- Durch die Beteiligung des Jugendschutz

-

beauftragten an der Angebotsplanung und der 
Gestaltung der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen, die der Diensteanbieter mit den 
Inhaltszulieferern schließt, kann der Herstel-
lung und Verbreitung jugendgefährdender 
Angebote bereits in der Sphäre des Dienste-
anbieters begegnet werden. 

- Gleichzeitig wird für die betroffenen Dien-
steanbieter ein gesetzlicher Anreiz zum Zu-
sammenschluß in freiwilligen Selbstkontroll-
einrichtungen geschaffen, da sie die Wahrneh-
mung der Aufgaben des Jugendschutz

-

beauftragten wahlweise einer Selbstkontroll-
einrichtung übertragen können. 

Die Benennung von Jugendschutzbeauftrag-
ten hat darüber hinaus einen hohen Symbol-
wert mit großer Breitenwirkung. Die Bundes-
regierung geht davon aus, daß sich bei der 
praktischen Anwendung des Gesetzes, insbe-
sondere auch durch den Informationsaus-
tausch der Jugendschutzbeauftragten unterein-
ander, ein gewisses standardisiertes Aufga-
benspektrum herausbildet. 

Der Empfehlung der Kommission speziell hin-
sichtlich einer freiwilligen Selbstkontrolleinrich-
tung ist weitgehend durch die Gründung der 
„Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia - Dien-
steanbieter e.V." (FSM) im Juli 1997 Rechnung 
getragen worden. Ein schriftlich niedergelegter 
Verhaltenskodex sieht vor, daß die Diensteanbie-
ter durch geeignete Maßnahmen und Kontroll-
mechanismen illegale und schädigende, insbe-
sondere jugendgefährdende Angebote unterbin-
den, um die schutzwürdigen Interessen der Nut-
zer und der Allgemeinheit zu gewährleisten. 

Hiermit sind auch die diesbezüglichen Empfeh-
lungen der Kommission (B 5.4.2 und B 5.5) be-
reits erfüllt. 

Kinderkosten 

26. Die Bundesregierung hält an ihrer Auffassung 
fest, daß die Existenzminima im Steuerrecht 
ebenso angemessen sind wie die Sozialhilfe-
regelsätze und die Grundsätze für die Bernes- 
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sung der Hilfe zum Lebensunterhalt der Sozial-
hilfe insgesamt. Sie wird darin durch die Unter-
suchung des Statistischen Bundesamtes über die 
Aufwendungen für Kinder bestätigt (Wirtschaft 
und Statistik 1998, 523). Das Einkommensteuer-
recht stellt die Existenzminima von Erwachsenen 
und Kindern nach den Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts von einer Einkommensbesteue-
rung frei. Der Grundfreibetrag belief sich 1997 
auf 12 095 DM, der Kinderfreibetrag auf 6 912 
DM (1996: 6264 DM). Grundlage der Bemessung 
von Grundfreibetrag und Kinderfreibetrag im 
Jahre 1999 sind die Existenzminima-Berechnun-
gen, wie sie im „Bericht über die Höhe des Exi-
stenzminimums von Kindern und Familien für 
das Jahr 1999" (Drucksache 13/9561) dargestellt 
sind. Danach betragen die steuerfrei zu stellen-
den Existenzminima 1999 für einen Erwachsenen 
12 624 DM, für ein Ehepaar 21468 DM und für 
ein Kind 6696 DM (mtl. 558 DM). Die einkom-
mensteuerrechtlichen Freibeträge werden auch 
1999 erheblich über den ermittelten Existenzmi-
nima liegen. Sie werden 1999 für einen Alleinste-
henden 13 067 DM/Jahr, für ein Ehepaar 26 135 
DM/Jahr und für ein Kind weiterhin 6 912 DM 
(mtl. 576 DM) betragen (Jahressteuergesetz 
1996). Die steuerliche Freistellung des Existenz-
minimums von Kindern, für die der Kinderfrei-
betrag Meßgröße ist, erfolgt im wesentlichen 
über das Kindergeld in Form einer Steuervergü-
tung. Nur für rd. 4 % aller Familien war 1997 die 
Kinderfreibetragswirkung günstiger als das Kin-
dergeld. Dementsprechend ging bei der über-
wiegenden Mehrheit der Familien das Kinder-
geld mit einem wesentlichen Förderbestandteil 
über eine reine Freistellung des Kindesexistenz-
minimums hinaus. 

Nach der Einkommens- und Verbrauchsstichpro-
be (EVS) 1993 lagen die Aufwendungen privater 
Haushalte von Ehepaaren mit 2 Kindern je Kind 
in den neuen Bundesländern bei monatlich 
454 DM je Kind, in den alten Bundesländern bei 
monatlich 588 DM je Kind; bei einem Kind in der 
Familie lagen die monatlichen Beträge in den 
neuen Bundesländern bei 654 DM, in den alten 
Bundesländern bei 832 DM. 

Die Aufwendungen variieren demnach für ein 
Kind je nach Familiengröße, d. h. die Aufwen-
dungen je Kind in 1-Kind-Familien sind höher als 
solche in 2-Kind-Familien oder in 3-Kind-Fami-
lien. Ferner verändern sich die Aufwendungen 
der Familie für Kinder mit der Einkommenshöhe. 
Eine Alleinerziehende mit einem Einkommen 
von 4 000 DM und mehr gab für ihr Kind monat-
lich 995 DM aus; eine Alleinerziehende in der 
Einkommensgruppe von 1 500 bis 2 000 DM gab 
499 DM aus (in den alten Bundesländern). 

Die vom Statistischen Bundesamt ermittelten 
durchschnittlichen Aufwendungen für Kinder 
können jedoch zur Berechnung des steuerfrei zu 
stellenden Existenzminimums eines Kindes nicht 
herangezogen werden, weil sie tatsächlich typi-
sierende Mindestausgaben eines Kindes nicht 
zutreffend widerspiegeln. Vielmehr stellen diese 

Beträge den Durchschnitt der Aufwendungen für 
ein Kind in allen Einkommensgruppen dar, d. h. 
sowohl die Aufwendungen in hohen wie in nied-
rigen Einkommensgruppen sind Teil der Berech-
nung des durchschnittlichen Betrages. Das 
steuerfrei zu stellende Existenzminimum eines 
Kindes erfaßt die existenznotwendigen Aufwen-
dungen, die entsprechend dem Beschluß des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 25. September 
1992 (BVerfGE 87/153) der Bemessung des Kin-
derfreibetrages zugrunde zu legen sind: Der Kin-
derfreibetrag stellt den Anteil des Einkommens 
steuerfrei, der für den Mindestbedarf eines Kin-
des erforderlich ist (1993: 517 DM, 1999: 576 DM 
monatlich). 

Der Deutsche Bundestag hat die vorgelegten Be-
richte über die Höhe des Existenzminimums von 
Kindern und Familien zur Kenntnis genommen 
(Drucksachen 13/381 und 13/9561); das Bundes-
verfassungsgericht hat die von der Bundes-
regierung angewandte Berechnungsmethode zur 
Ermittlung des steuerfrei zu stellenden Existenz-
minimums nicht beanstandet. 

27. In der steuerlichen Komponente erschöpft sich 
die Wirkung des Familienleistungsausgleichs je-
doch nicht. Familienförderung beginnt erst nach 
Herstellung der Steuergerechtigkeit. Das Kinder-
geld hat eine beachtliche Förderkomponente: 
Das im Jahre 1998 gezahlte Kindergeld von rd. 
50 Mrd. DM wird nach Berechnungen des Bun-
desministeriums der Finanzen nur in Höhe von 
rd. 27 Mrd. DM für die Steuerfreistellung des Exi-
stenzminimums benötigt, 23 Mrd. DM dienen der 
Familienförderung und kommen vor allem ein-
kommensschwachen und kinderreichen Familien 
zugute. 

Familienförderung soll Familien in die Lage ver-
setzen, ihren Aufgaben gerecht zu werden, und 
zur Chancengleichheit für die Entwicklung von 
Kindern beitragen. Es ist nach Auffassung der 
Bundesregierung nicht Aufgabe des Staates, die 
Aufwendungen, die Eltern für ihre Kinder erbrin-
gen, voll und ganz zu übernehmen; wohl aber ist 
es Aufgabe des Staates, einen angemessenen 
und bedarfsgerechten Belastungsausgleich zwi-
schen unterhaltspflichtigen Eltern und nicht 
Unterhaltsbelasteten herzustellen. 

Kinder in einkommensschwachen Familien 

28. Die Kommission baut ihre Ausführungen und 
Wertungen zur Armut von Kindern in der Weise 
auf, daß sie einerseits am Sozialhilfebezug an-
knüpft und andererseits die Grenze der Einkom-
mensarmut bei 50 % des durchschnittlich verfüg-
baren Einkommens des jeweiligen Landes sieht. 
Sie definiert damit Armut als „relative Armut", 
d. h. als gesellschaftliche und soziale Benachteili-
gung von Personen bzw. von Haushalten in Rela-
tion zum Durchschnitt der Bevölkerung. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß 
dieses Meßkonzept nicht geeignet ist, soziale 
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Problemlagen von Familien und Kindern zutref-
fend zu beschreiben. 

29. Die Bundesregierung begrüßt grundsätzlich den 
von der Kommission gewählten Lebenslagen-
ansatz zur Bestimmung von sozialen Problem-
lagen. Neben den ökonomischen Ressourcen 
sind vor allem die Wohnbedingungen, der Zu-
gang zu geeigneten Infrastruktureinrichtungen 
(Spiel- und Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kin-
dergärten etc.) und die Kompetenzen von Fami-
lien für die Beschreibung der Lebenslage von 
Bedeutung. 

Die Bundesregierung sieht ebenso wie die Kom-
mission in Deutschland einen lang anhaltenden 
Trend zur Verbesserung der Lebensbedingungen 
und zur Erhöhung des allgemeinen Lebensstan-
dards. In sozialen Schwierigkeiten können sich 
vor allem Eltern befinden, die berechtigt wären, 
ergänzende Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen, 
dies aber, aus welchen Gründen auch immer, 
nicht tun. Deshalb ist die Bundesregierung auf 
vielen Wegen bestrebt, die erforderlichen Kennt-
nisse zu verbreiten und die Betroffenen auf ihre 
berechtigten Ansprüche hinzuweisen. 

Familien, die aus dem Ausland nach Deutschland 
zuwandern, beginnen diesen Lebensabschnitt in 
der Regel auf einem niedrigen Wohlstandsni-
veau. Daher kann es nicht verwundern, daß die 
hohen Netto-Zuwanderungszahlen des vergan-
genen Jahrzehnts - allein rd. 5 Millionen Men-
schen in den acht Jahren von 1988 bis 1995 - mit 
ihrem überproportionalen Anteil Minderjähriger 
das durchschnittliche Einkommensniveau ge-
drückt und den Anteil einkommensschwacher 
Familien mit Kindern vergrößert haben. Der Bun-
desregierung ist bewußt, daß die soziale Integra-
tion von Menschen ausländischer Herkunft und 
von Aussiedlern auch in Zukunft erhebliche An-
strengungen - auch finanzielle - erfordern wird. 

Schließlich ist auch unverkennbar, daß Kinder 
und Jugendliche von der schwierigen wirtschaft-
lichen Entwicklung der vergangenen Jahre mit-
belastet wurden. Zwangsläufig hat hohe Arbeits-
losigkeit belastende Folgen für die betroffenen 
Familien. Die sozialen Sicherungssysteme - Ar-
beitslosenunterstützung, Sozialhilfe etc. - verhin-
dern existenzbedrohende Not und reale Armut. 
Sie können aber nicht verhindern, daß sich die 
materielle Lage der Menschen, die arbeitslos 
werden, verschlechtert. 

Zur Vermeidung von Armut und zur Verbesse-
rung der sozialen Lage von Familien mit Kindern 
kommt es deshalb vor allem darauf an, Arbeits-
losigkeit abzubauen und Arbeitsplätze zu schaf-
fen. Dies wird durch Maßnahmen der Steuer-, 
Finanz- und Wirtschaftspolitik, der Arbeitsmarkt- 
und der Sozialpolitik angestrebt sowie der Bil-
dungs- und Forschungspolitik unterstützt; ande-
re Politikbereiche wie die Familien- und Jugend-
politik leisten flankierende Beiträge. Dabei geht 
es nicht nur, aber auch um eine Stärkung der 
Selbsthilfeansätze, der nach Auffassung der Bun-
desregierung eine größere Bedeutung zukom

-

men muß als in der Wertung der Kommission 
jedenfalls zu diesem Bereich zum Ausdruck 
kommt. 

Die Kommission weist schließlich auch darauf 
hin, daß eine wichtige Ursache für soziale Bela-
stungen von Kindern in der Trennung und Schei-
dung der Eltern zu suchen ist. Die zunehmende 
Trennungs- und Scheidungshäufigkeit von Part-
nern kann vom Staat bedauernd zur Kenntnis 
genommen, aber nur wenig beeinflußt werden. 
Der Staat ist bestrebt, die sozialen Folgen, insbe-
sondere für Alleinerziehende mit Kindern, soweit 
wie möglich aufzufangen und erträglich zu ge-
stalten. Wo zuvor die Einkommensverhältnisse 
zum Unterhalt eines Familienhaushalts vielleicht 
noch hinreichend waren, geraten die beiden 
Haushalte nach Trennung oder Scheidung mög-
licherweise unter die Sozialhilfeschwelle. Für 
Alleinerziehende sind die Leistungen der Sozial-
hilfe in der Vergangenheit durch Erhöhung des 
Mehrbedarfszuschlags verbessert worden. Der 
Familienlastenausgleich ist trotz angespannter 
Haushaltslage in den letzten Jahren zu einem 
Familienleistungsausgleich mit finanziellen Ver-
besserungen weiterentwickelt worden (s. S. V f., 
S. XI f. dieser Stellungnahme). 

30. Die Situation von einkommensschwachen Fami-
lien wird nicht durch die Einkommenssituation 
allein bestimmt; auch kann die Situation der zu-
sammenlebenden Eltern und Kinder nur zusam-
mengesehen werden. Andere Ressourcen - etwa 
Zeitbudget, Sachvermögen (Wohneigentum, 
Wohnungs- und Hausratsausstattung), Wohnum-
feld und Arbeitsfähigkeit - müssen miteinbezo-
gen werden. Die Kompetenz, Probleme zu lösen, 
kann sich für Familien mit gleichem Einkommen 
unterschiedlich darstellen. Die Ressource Ein-
kommen muß in einem ausreichenden Maße zur 
Verfügung stehen, um eine befriedigende Ent-
wicklung von Kindern zu sichern. Defizite bei an-
deren Ressourcen können aber nicht einfach 
durch Erhöhung des Einkommens ausgeglichen 
werden. Problemlösungen können nur in dem 
jeweils defizitären Bereich - etwa durch Bera-
tung, sozialpädagogische Familienhilfe und an-
dere Jugendhilfeleistungen, Hilfe bei Überschul-
dung, Hilfe zum Erhalt der Wohnung - gefunden 
werden. Schließlich ist zu beachten, daß etwa die 
Dauer von Arbeitslosigkeit oder von Sozialhilfe-
bedarf für die Situation der Betroffenen wichtig 
ist. Die Bekämpfung von Ausgrenzung muß des-
halb auf die verschiedenen Ursachen und Bedin-
gungszusammenhänge zurückgreifen. 

31. Die Kommission selbst räumt ein, daß es ange-
sichts der unterschiedlichen Definitionen und 
Meßverfahren für Armut nicht möglich sei, die 
zutreffende Zahl für das Ausmaß an Armut unter 
Kindern und ihren Familien zu ermitteln. Im Wi-
derspruch zu dieser zutreffenden Feststellung 
widmet die Kommission der Ergebnisdarstellung 
solcher Meßverfahren einen eigenen, mehrseiti-
gen Abschnitt, in dem allerdings keine eigenen 
neuen Ergebnisse vorgestellt, sondern Daten aus 
anderen, früher veröffentlichten Untersuchungen 
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punktuell referiert werden. Es fehlen Hinweise 
auf Studien, die sich kritisch mit diesen Meßkon-
zepten auseinandersetzen. 

So kommt Professor Walter Krämer in seinem 
Gutachten „Statistische Probleme bei der Ar-
mutsmessung" zu dem Resümee: „Auch wenn 
dieses Gutachten mehr Fragen aufwirft als klärt, 
eines wird doch überdeutlich: Unsere Armuts-
maße fußen nicht auf irgendwelchen selbstevi-
denten höheren Prinzipien, auch nicht auf einem 
Konsens von Experten, sie sind eine Sammlung 
von mehr oder weniger willkürlichen und an-
greifbaren Regeln (Watts, 1986, S. 52, Überset-
zung von W. Krämer), und jeder, der durch das 
moderne selbstverständliche Gerede von der 
Armut etwas anderes zu wissen vorgibt, ist wis-
senschaftlich unglaubwürdig und ein Schar-
latan. " 

Die Kommission begründet ihre ausführliche 
Ergebnisdarstellung mit der Behauptung, daß es 
grundlegende, durch sämtliche Analysen ge-
stützte Aussagen gäbe, die eine wachsende Kin-
derarmut in Deutschland diagnostizieren. Diese 
Behauptung ist unzutreffend; ihr widersprechen 
schon die im Bericht selbst verwendeten Daten. 
Nur in einem Fall ist anhand der im Bericht ver-
zeichneten Daten ein Zeitverlauf ablesbar - an-
hand von Daten, die zu verschiedenen Zeitpunk-
ten in methodisch derselben Weise ermittelt wur-
den: Nach dem Meßkonzept des DJI-Familien-
surveys lebten 1988 16,2 % und 1994 11,2 % der 
Kinder in einkommensschwachen Familien - ihre 
Zahl hätte demnach also nicht zu- sondern abge-
nommen. Dies kann auch nicht dadurch korri-
giert werden, daß der Bericht ersatzweise noch 
aus einer anderen Erhebung zitiert, die auf einer 
anderen Datengrundlage beruht. 

Auch die Bundesregierung hat wiederholt darauf 
hingewiesen - z. B. in ihrer Antwort auf die Große 
Anfrage der Fraktion der SPD „Armut in 
der Bundesrepublik Deutschland" (Drucksache 
13/3339) -, daß die hier verwandten unterschied-
lichen Definitionen und Meßverfahren zu erheb-
lich voneinander abweichenden Ergebnissen 
führen. Es handelt sich um künstliche statistische 
Konstrukte, die mehr oder weniger willkürlich 
sind. Allein deshalb ist es unzulässig, pa rtielle 
Zahlen herauszugreifen, ohne zugleich ihre Da-
tenbasis und Berechnungsweise anzugeben und 
solche Daten als isolierte „Armutsquoten" aufzu-
werten und zu verbreiten. 

32. Die Bundesregierung ist außerdem der Ansicht, 
daß die von der Kommission gewählten Ge-
wichte, um Haushaltseinkommen nach der Zu-
sammensetzung des Haushalts vergleichbar zu 
machen (Äquivalenzgewichte), nicht sachgerecht 
sind. Gerade bei größeren Haushaltsgemein-
schaften haben die Äquivalenzgewichte einen 
starken Einfluß auf die Höhe des durchschnitt-
lichen Äquivalenzeinkommens. Hohe Gewichte 
führen zu einer niedrigeren Einkommensposi-
tion. Hiervon sind insbesondere Familien mit 
mehreren Kindern betroffen. Mit der Entschei

-
dung der Kommission, im Bericht als Äquivalenz-
skala die BSHG-Skala mit ihren vergleichsweise 
hohen Gewichten zu verwenden (S. 89) - abwei-
chend von der im internationalen Bereich eher 
gebräuchlichen OECD-Skala - wurden automa-
tisch hohe Armutsquoten bei Mehrpersonen-
Haushalten erzeugt (S. 90). 

Im übrigen gilt die BSHG-Skala nur im existenz-
nahen Bereich, d. h. sie ist als Vergleichsmaßstab 
nur für Einkommen anzuwenden, die der Siche-
rung des sozio-kulturellen Existenzminimums 
dienen. Die BSHG-Skala wurde entwickelt, um 
die Ausgaben für Ernährung, Körperpflege, 
Hausrat und die Befriedigung persönlicher Be-
dürfnisse von Haushaltsgemeinschaften unter-
schiedlicher Größe vergleichbar zu machen. Da 
nur diese Ausgabenarten aus dem zur Verfügung 
stehenden Einkommen bestritten werden müs-
sen, erhält jede Person im Haushalt dafür ein 
relativ hohes Gewicht. Die Kommission wendet 
die BSHG-Skala aber auch auf Aufwendungen 
an, aus denen z. B. Mieten, Abzahlung von Kre-
diten für Häuser und Eigentumswohnungen und 
die Finanzierung von Reisen bestritten werden, 
also Ausgabearten, die bei der Ermittlung der 
Gewichte der BSHG-Skala von vornherein aus-
geschlossen wurden. 

In der Antwort auf die Große Anfrage wurde 
ebenfalls auf die Vor- und Nachteile eingegan-
gen, die sich ergeben, wenn die in Deutschland 
zur Verfügung stehenden Datenbasen für diese 
kritisierten Armutsmeßkonzepte genutzt werden. 
Dabei wurde mit Nachdruck darauf hingewiesen, 
daß Stichprobenerhebungen außerhalb der amt-
lichen Statistik - wie sie im Bericht verwendet 
wurden -, die Einkommensinformationen liefern, 
entweder auf bestimmte Bevölkerungsgruppen 
ausgerichtet sind oder in der Regel einen im Ver-
gleich zur amtlichen Statistik kleineren Stichpro-
benumfang aufweisen, wodurch die Analyse-
möglichkeiten im Hinblick auf Einkommens-
armut und Einkommensungleichheit einge-
schränkt werden. Grundsätzlich sind Einkom-
mensangaben, die bei einer Befragung zu einem 
bestimmten Stichtag (oder in einer bestimmten 
Erhebungswoche) ermittelt wurden, mit einer 
gewissen Zurückhaltung zu bewe rten. 

33. Auf die methodischen, inhaltlichen und sachlogi-
schen Schwächen des von der Kommission zu-
grunde gelegten Meßkonzepts (50 %-Schwelle) 
zur Messung von Armut hat die Bundesregierung 
hingewiesen, ebenso auf die Problematik der 
verwendeten Datenquelle (Sozioökonomisches 
Panel) im Hinblick auf den relativ kleinen Stich-
probenumfang und die Genauigkeit der Einkom-
menserfassung. Die Bundesregierung hat mehr-
fach betont, daß das von der Kommission ver-
wendete Meßkonzept ungeeignet ist, materielle 
Armut zu messen. Gemessen werden Einkom-
mensdisparitäten, die nicht mit Armut gleich-
gesetzt werden dürfen (Walter Krämer, Statisti-
sche Probleme bei der Armutsmessung, S. 11/12, 
Baden-Baden 1997). Aber auch bei der Analyse 
dieser Einkommensdisparitäten auf Basis des kri- 
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tisierten Meßkonzepts (50 %-Schwelle) kommt 
man zu wesentlich differenzie rteren Ergebnissen 
als die Kommission vermittelt. Die materielle 
Gesamtsituation von Minderjährigen in einkom-
mensschwachen Familien läßt sich dabei nicht 
allein an der 50 %-Quote ablesen, sondern ergibt 
sich als Resultante (zumindest) aus Entwicklung 
und Stand des Durchschnittseinkommens un d 
50 %-Quote. (Stefan Weick/Anke Frenzel [ZUMA]: 
Kinder in einkommensschwachen Haushalten. 
Lebensbedingungen und Lebensqualität von 
1984 bis 1996, Mannheim 1998.) 

Für die längerfristig bzw. dauerhaft in den alten 
Bundesländern lebende Bevölkerung ergeben 
die Daten des Sozioökonomischen Panels (nach 
Weick/Frenzel 1998) einen Rückgang des Anteils 
von Minderjährigen in einkommensschwachen 
Familien in der Zeit zwischen Mitte der 80er Jahre 
und 1992; danach steigt dieser Anteil wieder an, 
um 1996 wieder deutlich zurückzugehen (nach 
BSHG-Gewichtung 1984: 20,5; 1990: 17,6; 1992: 
14,3; 1994: 18,0; 1996: 14,5), so daß der Anteil der 
Kinder in einkommensschwachen Familien nach 
wie vor deutlich unter den Werten von Anfang 
der 80er Jahre liegt. Gemäß Sozioökonomischem 
Panel (nach Wolfgang Zapf/Roland Habich 
[WZB]: „Wohlfahrtsentwicklung im vereinten 
Deutschland", 1996) war zudem - zwischen 1984 
und 1994 eine inflationsbereinigte Zunahme des 
durchschnittlichen Nettoeinkommens um rd. 
50 % zu verzeichnen, so daß nun auch die 50 %

-

Schwelle um die Hälfte höher liegt und das Real-
einkommensniveau auch der Einkommens-
schwachen entsprechend gestiegen ist. Selbst im 
Abstand von nur zehn Jahren ist „Einkommens-
armut" nicht gleich „Einkommensarmut", son-
dern zeitabhängig „relativ". 

Für Kinder in einkommensschwachen Familien 
in den alten Bundesländern war um 1991/1992 
die günstigste materielle Gesamtsituation seit 
Beginn des Sozioökonomischen Panels (1984) zu 
verzeichnen - aufgrund eines längerfristigen 
realen Einkommenszuwachses bei gleichzeiti-
gem Niedrigstand der 50 %-Quote -, und dies 
dürfte zugleich bedeuten: die günstigste mate-
rielle Gesamtsituation in der Geschichte der Bun-
desrepublik Deutschland. 

Für die neuen Länder führt die Relativität des ge-
nannten Meßverfahrens zu noch verwickelteren 
Ergebnissen. Legt man nämlich das gesamtdeut-
sche Einkommensniveau zugrunde, dann hat 
sich der Anteil von Minderjährigen in einkom-
mensschwachen Haushalten von einer sehr 
hohen Ausgangsbasis 1990/1991- wegen der da-
maligen großen Einkommensdifferenz gegen-
über den alten Bundesländern - zwischenzeitlich 
erheblich vermindert. Geht man von dem spezifi-
schen Einkommensniveau der neuen Bundeslän-
der aus, dann hat sich allerdings der Anteil der 
Minderjährigen zwischen 1990 und 1995 wesent-
lich erhöht, ohne doch die Quoten der alten Bun-
desländer zu erreichen, um 1996 wieder stark zu 
sinken (1990: 5,1; 1992: 10,0; 1994: 13,5; 1996: 
8,5). Auch hier ist in Rechnung zu stellen, daß 

sich - nach Zapf/Habich (1996) - das reale Haus-
haltsnettoeinkommen allein zwischen 1990 und 
1994 in den neuen Bundesländern mehr als ver-
doppelt hat, wobei „in der ostdeutschen Trans-
formation praktisch alle Bevölkerungsgruppen, 
wenn auch in ungleichem Ausmaß, an den 
Wohlstandssteigerungen partizipieren konnten" 
(S. 166). Dies bedeutet, daß die 50 %-Schwelle 
und das Einkommensniveau auch des einkom-
mensschwachen Bevölkerungsteils um mehr als 
50 V.  gestiegen sind. Zwischen 1990/1991 und 
heute hat kein Prozeß realer Verarmung stattge-
funden. Selbst für diejenigen Minderjährigen, 
die nach dieser Berechnungsweise den „Ein-
kommensschwachen" zuzurechnen sind, hat 
sich in der Regel die materielle Lage deutlich 
verbessert. 

Hinsichtlich der günstigeren Daten für 1996 ist 
wahrscheinlich, daß sich die Neuordnung des 
Familienleistungsausgleichs mit der Verbesse-
rung des Kindergeldes gerade in diesem Schwel-
lenbereich positiv ausgewirkt hat. 

34. Die Gleichsetzung von Armut und Sozialhilfebe-
zug (S. 89) ist nicht akzeptabel. Sozialhilfe sichert 
nicht nur ein Existenzminimum ab, das das Über-
leben garantiert. Sie gewährleistet darüber hin-
aus in der Regel die Teilnahme am gesellschaft-
lichen und kulturellen Leben. Die Sozialhilfe be-
kämpft Armut, sie schafft sie nicht. Insbesondere 
kann die ansteigende Zahl der Sozialhilfeemp-
fänger dann kein Hinweis auf wachsende Armut 
in unserer Gesellschaft sein, wenn durch Lei-
stungsverbesserungen (z. B. Erhöhung des Mehr-
bedarfszuschlages für Alleinerziehende) der 
Kreis der Leistungsberechtigten ausgeweitet 
wird. Eine solche Entwicklung darf nicht als An-
zeichen für eine steigende Armut interpretiert 
werden, sondern stellt eine Verbesserung der 
materiellen Situation von Sozialhilfebeziehern 
dar. Diese Verbesserungen beweisen vielmehr, 
daß in unserer Wirtschaftsordnung, der Sozialen 
Marktwirtschaft, Armut nachhaltig bekämpft 
wird. 

35. Nach den Daten der Sozialhilfestatistik erhielten 
am Jahresende 1996 1 012 000 Kinder unter 
18 Jahren laufende Hilfe zum Lebensunterhalt; 
davon die Hälfte der Kinder lediglich für weniger 
als 1 Jahr. Bis zum Alter von 7 Jahren betrug die 
Zahl 459 000 - 79 auf 1000 Einwohner der glei-
chen Altersgruppe - und 553 000 im Alter von 7 
bis unter 18 Jahren - 55 auf 1 000 Einwohner im 
gleichen Alter. 768 000 waren Deutsche, 245 000 
waren Ausländer; weitere 189 000 ausländische 
Kinder unter 18 Jahren erhielten Regelleistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Laufen-
de Hilfe zum Lebensunterhalt bezogen Ende 
1996 2,8 % der deutschen und 8,5 % der ausländi-
schen Bevölkerung; weitere 6,5 % der ausländi-
schen Bevölkerung bezogen Regelleistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Emp-
fänger von Regelleistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz (490 000 gegenüber 
636 000 ausländischen Empfängern laufender 
Hilfe zum Lebensunterhalt) sind erst in den letz- 
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ten Jahren nach Deutschland zugewandert; die 
Sozialhilfestatistik weist den Anteil solcher Zu-
wanderer, die laufende Hilfe zum Lebensunter-
halt der Sozialhilfe erhalten, hingegen weder bei 
den Deutschen - dies betrifft vor allem den Anteil 
der Aussiedler - noch bei den Ausländern aus. 
Der Hilfebedarf bei Zuwanderern ist kein Zei-
chen für zunehmende Verarmungsprozesse in 
der einheimischen Bevölkerung; er entsteht als 
Folge kurz-, mittel- oder langfristiger Schwierig-
keiten der Integration und als Folge nicht oder 
nur verzögert gelingender Selbsthilfe vor allem 
bei der Einordnung in den deutschen Arbeits-
markt oder auch aus der Beschränkung der 
Selbsthilfemöglichkeiten vor allem für Asyl-
bewerber. Ein großer Teil der Zuwanderer kommt 
aus wirtschaftlichen Gründen in die Bundesrepu-
blik Deutschland, weil er sich hier bessere Le-
bens- und Arbeitsbedingungen erhofft und weil 
vielfach auch die Lebensbedingungen bei Bezug 
von Hilfe zum Lebensunterhalt der Sozialhilfe 
oder Regelleistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz günstiger sind, als die Verhält-
nisse im Herkunftsland waren. Daraus wird 
ersichtlich, wie verfehlt eine Gleichsetzung von 
Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt mit Armut 
für die Situation der Zuwanderer ist. 

Um daher ein exaktes Bild von Kindern und 
Jugendlichen in der Sozialhilfe gewinnen zu 
können, ist eine Differenzierung nach Ursachen 
und Herkunftsländern erforderlich. Aufgrund der 
gestiegenen Zuwanderungszahlen in den letzten 
10 Jahren muß davon ausgegangen werden, daß 
die hohe Zahl von Kindern und Jugendlichen mit 
Sozialhilfebezug zum Teil auf diese Entwicklung 
zurückzuführen ist. Zwischen 1985 und 1996 
nahm die Zahl der Kinder und Jugendlichen bis 
zum Alter von unter 18 Jahren mit Bezug von 
Hilfe zum Lebensunterhalt im früheren Bundes-
gebiet um knapp 417 200 Personen zu. Diese Ent-
wicklung ist insbesondere auf die gestiegene 
Zahl junger ausländischer Hilfeempfänger um 
180 000 Personen zurückzuführen. Darüber hin-
aus sind noch andere Ursachen für diesen An-
stieg verantwortlich zu machen. So hat eine 
Schätzung auf Basis der Sozialhilfe- und der Be-
völkerungsstatistik ergeben, daß die Zunahme 
deutscher Alleinerziehender in der Bevölkerung 
auch zu einem Anstieg von Kindern mit Sozial-
hilfebezug um etwa 70000 Personen geführt hat. 
Auch die Zahl der Aussiedlerkinder und -jugend-
lichen mit Sozialhilfebezug hat in diesem Zeit-
raum um etwa 50 000 zugenommen. Einigungs-
bedingte Wanderungseffekte nach 1989 (insge-
samt 1,2 Millionen Personen verließen die ehe-
malige DDR und kamen in das frühere Bundes-
gebiet) bewirkten ein weiteres Plus von ca. 
30 000 Kindern in der Sozialhilfe. Letztlich haben 
aber auch über dem Anstieg der Nettolohn- und 
Gehaltssumme gelegene Anhebungen der 
Sozialhilfebedarfe und gesetzlich initiierte Lei-
stungsverbesserungen (Erhöhung des Mehrbe

-

darfszuschlages für Alleinerziehende) dazu ge-
führt, daß weitere 50 000 Kinder in die Sozialhilfe 
gelangten. 

36. Nach Auffassung der Bundesregierung enthalten 
die sozialhilferechtlichen Regelungen auch für 
die von der Kommission herausgestellte, beson-
ders schwierige Situation von Alleinerziehenden 
eine angemessen ausgestaltete Hilfe. Hilfe zum 
Lebensunterhalt bezogen Ende 1996 313 000 
Haushalte Alleinerziehender mit Kindern. In 
nahezu allen modernen Industrie- und Dienstlei-
stungsgesellschaften zeigen sich vergleichbare 
Probleme und ein ähnlich hoher Hilfebedarf. Der 
erschwerten ökonomischen und sozialen Situa-
tion der Alleinerziehenden, die auf Sozialhilfe 
angewiesen sind, wird durch Mehrbedarfszu-
schläge Rechnung getragen; Alleinerziehende, 
die mit einem Kind unter 7 Jahren oder mit 2 oder 
3 Kindern unter 16 Jahren zusammenleben, er-
halten einen Mehrbedarf von 40 v. H. des maß-
gebenden Regelsatzes; bei 4 oder mehr Kindern 
erhöht sich der Mehrbedarf auf 60 v. H. Wenn in 
diesen Haushalten Kinder bis zum Alter von 
unter 2 Jahren leben, besteht Anspruch auf 
Erziehungsgeld in Höhe von 600 DM monatlich, 
das für 2 Jahre gezahlt wird und nicht auf die 
Sozialhilfe angerechnet wird. Der Bruttobedarf 
an monatlicher Hilfe zum Lebensunterhalt betrug 
(1996) für alleinerziehende Frauen mit 1 Kind 
1 675 DM, mit 2 Kindern 2 194 DM und mit 3 und 
mehr Kindern 2 829 DM im Durchschnitt, zu dem 
ggf. 600 DM Erziehungsgeld kommen. Ange-
sichts dieser Bedingungen weist selbst die Kom-
mission darauf hin (S. 92), daß Alleinerziehende 
in einer solchen Situation häufig konstruktiv rea-
gierten, etwa wenn sich Mütter mit Kindern für 
die Kleinkind- und Grundschulzeit entschieden, 
mangels akzeptabler Alternativen von Sozialhilfe 
zu leben und erneute Bemühungen um Arbeits-
platz und verbessertes Einkommen auf die Zeit 
zu verschieben, in der ihre Kinder selbständiger 
geworden sind. Es besteht allerdings für die 
Betroffenen kein beliebiges Wahlrecht zwischen 
Arbeit und Inanspruchnahme von Leistungen 
der Sozialhilfe; richtig ist folgendes: Die grund-
sätzliche Selbsthilfeverpflichtung dessen, der 
Hilfe zum Lebensunterhalt der Sozialhilfe nach-
sucht, ist dahin eingeschränkt, daß eine Arbeit 
oder Abeitsgelegenheit nicht zugemutet werden 
darf, soweit dadurch die geordnete Erziehung 
eines Kindes gefährdet würde. In der Regel wird 
eine Teilzeitarbeit für zumutbar gehalten, wenn 
das jüngste Kind in die Schule geht; ab 14 Jahren 
kann die Aufnahme einer Vollzeiterwerbstätig-
keit verlangt werden. 

Es entspricht der Lebensplanung und den Wün-
schen der meisten Eltern - auch der Alleinerzie-
henden -, den eigenen Lebensunterhalt und den 
der Kinder durch Aufnahme einer Erwerbstätig-
keit sicherzustellen. Nach Auffassung der Bun-
desregierung muß aber auch an der entsprechen-
den Selbsthilfeverpflichtung im Rahmen der 
Sozialhilfe festgehalten werden, soweit durch die 
Arbeit nicht die geordnete Erziehung eines Kin-
des gefährdet wird, damit die Akzeptanz der 
Bevölkerung für die Sozialhilfe erhalten bleibt. 
Dazu gehört, die Unterhaltsleistung von lei-
stungsfähigen Vätern konsequent durchzuset- 
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zen. Gegenwärtig erhalten rd. 500000 Kinder 
von Alleinerziehenden Unterhaltsvorschuß. Die 
Rückflüsse betragen zur Zeit nur 15 v. H. 

37. Der Bundesregierung liegen keine bundesweiten 
Daten zur Wohnungslosigkeit aus dem Bereich 
der amtlichen Statistik vor, aus der sich die Ge-
samtzahl wohnungsloser Kinder und Jugend-
licher ablesen läßt. Die im Bericht angegebene 
- von der Bundesarbeitsgemeinschaft Woh-
nungslosenhilfe geschätzte - Größenordnung 
(S. 96 des Berichts) erscheint angesichts der Stati-
stiken aus einzelnen Ländern und vorhandener 
Untersuchungen zu diesen Fragen aus Sicht der 
Bundesregierung deutlich überhöht. 

Zur Vervollständigung der Erkenntnisse im Be-
reich Wohnungs- und Obdachlosigkeit ist die 
Bundesregierung um eine Verbesserung der 
Grundlagen für eine Wohnungslosenstatistik 
bemüht. Sie hat deshalb beim Statistischen Bun-
desamt eine Untersuchung mit dem Titel „Mach-
barkeitsstudie zur statistischen Erfassung von 
Wohnungslosigkeit" in Auftrag gegeben. Der 
Projektbericht hierzu liegt mittlerweile vor und 
wird derzeit ausgewertet. 

Die Bundesregierung räumt der Vermeidung und 
dem Abbau von Wohnungs- und Obdachlosig-
keit auch von Kindern und Jugendlichen einen 
hohen Stellenwert ein. Um die Situation obdach-
loser oder von Wohnungslosigkeit bedrohter 
Menschen zu verbessern, wurden in dem Gesetz 
zur Reform des Sozialhilferechts vom 23. Juli 
1996 u. a. die Regelungen zur Übernahme rück-
ständiger Mieten ausgebaut. Nach § 15 a des 
Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) sollen rück-
ständige Mieten nunmehr dann von der Sozial-
hilfe übernommen werden, wenn ansonsten Ob-
dachlosigkeit einzutreten droht. Ferner wurde in 
§ 15 a Abs. 2 BSHG eine gesetzliche Grundlage 
dafür geschaffen, daß die Amtsgerichte den zu-
ständigen Sozialhilfeträgern Räumungsklagen 
wegen Mietrückständen zu melden haben, damit 
diese rechtzeitig tätig werden können. 

Auch ist es jetzt möglich, Wohnungsbeschaf-
fungskosten und Mietkautionen bei vorheriger 
Zustimmung des Sozialamtes zu übernehmen. 

Wie Rückmeldungen aus der Praxis bestätigen, 
haben sich die vorgenannten Änderungen be-
reits positiv ausgewirkt. 

Kinder ausländischer Herkunft 

38. Die Bundesregierung hält an der Politik der 
sozialen Integration der auf Dauer hier lebenden 
Ausländer fest. Es geht nicht um den Gedanken 
einer „multikulturellen" Gesellschaft, sondern 
um die Fortentwicklung einer freien, offenen Ge-
sellschaft, die auch die kulturellen Hintergründe 
der hier aufwachsenden ausländischen Men-
schen erfährt und respektiert. Sie stimmt aber 
Anregungen für die Arbeit mit ausländischen 
Kindern und Familien und für den Umgang zwi-
schen Deutschen und Ausländern weitgehend 

zu; mit diesen wertet der Bericht auch Erfahrun-
gen aus, die in der Modellarbeit von Bundesmi-
nisterien, Ländern, Kommunen und Freien Trä-
gern gewonnen worden sind. In eindringlicher 
Weise wird der Erfahrungszuwachs der Kinder 
durch die Zunahme von Vielfalt - auch durch die 
Einbringung unterschiedlicher Erfahrungen der 
Zuwanderer - geschildert. Deutlich wird, daß 
trotz der bereits erbrachten Anstrengungen wei-
tere Maßnahmen zur Verbesserung des Zusam-
menlebens der deutschen und ausländischen 
Wohnbevölkerung notwendig sind. Kinderga rten 
und Schule sind in ihrer besonderen Verantwor-
tung aufgerufen, bestehende konzeptionelle 
Überlegungen des interkulturellen Lernens in 
die tägliche Praxis umzusetzen. 

39. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung fördert gemeinsam mit den Ländern - wor-
auf der Bericht keinen Hinweis gibt - einen 
Sozialberatungsdienst für ausländische Arbeit-
nehmer und deren Familienangehörige in Trä-
gerschaft von Spitzenverbänden der Freien 
Wohlfahrtspflege. Diese Ausländersozialbera-
tung berät gerade auch zu Fragen der Erziehung, 
Bildung und Ausbildung von Kindern und Ju-
gendlichen, zu Familien- und Generationskon-
flikten und zu kulturellen und sozialen Proble-
men und gibt Unterstützung bei der Inanspruch-
nahme anderer Sozialdienste. Die etwa 860 So-
zialberater stammen überwiegend aus den Her-
kunftsländern der ausländischen Arbeitnehmer. 
Weitere Maßnahmen fördern die Vernetzung 
muttersprachlicher Beratungs- und Betreuungs-
angebote, die interkulturelle Öffnung anderer 
Sozialdienste und die Verbesserung der interkul-
turellen Kompetenz z. B. durch Qualifizierung 
deutscher Mitarbeiter. 

40. Aufgrund der Bedeutung, die die Kommission 
ethnisch-kulturellen Orientierungen und frem-
denfeindlichen Einstellungen beimißt, drängt 
sich die Schlußfolgerung auf, daß sich Vorurteile, 
Stereotype und kulturelle Konflikte nicht allein 
durch aufklärerische Appelle überwinden lassen. 
Die stereotype Forderung nach einer zuwande-
rungsfreundlichen und sozial ausgestalteten Ge-
sellschaft hilft nicht weiter, wenn sie die Sorgen 
der in Deutschland lebenden Menschen außer 
acht läßt, die die wachsenden Belastungen weite-
rer Zuwanderung als Überforderung empfinden 
könnten. 

Die Bundesregierung hält - in Übereinstimmung 
mit der Europäischen Kommission, dem Rat der 
EU und den anderen Mitgliedstaaten der EU - 
daran fest, daß Deutschland, wie die übrigen 
Mitgliedstaaten der EU, eine Zuwanderung aus 
Drittstaaten nur in engen Grenzen vertragen 
kann. 

Unter diesen Voraussetzungen stimmt die Bun-
desregierung mit der Kommission darin überein, 
daß für die in Deutschland auf Dauer lebenden 
Kinder ausländischer Herkunft Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden sollen, die gleiche 
Zukunftsperspektiven wie für Kinder mit deut- 
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scher Staatsangehörigkeit ermöglichen. Aus den 
von der Kommission an verschiedenen Stellen 
selbst herausgearbeiteten Gründen müssen sich 
diese Rahmenbedingungen an den Verhältnissen 
in Deutschland und Europa als des gewollten 
Lebensraumes und an deren Weiterentwicklung 
orientieren. Die Kommission arbeitet Merkmale 
der pluralen Gesellschaft heraus und interpretiert 
die Pluralisierung der Lebensformen als Ergebnis 
der historischen Entwicklung von vormodernen 
zu modernen Gesellschaften (S. 96f.). Sie macht 
die Zunahme der Entscheidungsspielräume und 
der Vielfalt der Lebensauffassungen und Kultu-
ren deutlich und befürwortet diese Entwicklung. 
Sie hält es für problematisch, wenn die Lebens-
lagen und die Sozialisationsbedingungen von 
Kindern die Bildung einer „modernen Persön-
lichkeit" behindern (S. 101); sie wendet sich 
gegen eine Erziehung, die sich absetzt von den 
Vorstellungen einer offenen pluralen Erziehung, 
indem etwa Tugenden des Fleißes, der Disziplin 
und der Ordnung übermäßig hervorgehoben 
werden (S. 104). Solidarisch mit den Schwäche-
ren kann nach Auffassung der Bundesregierung 
aber nur eine leistungsfähige Gesellschaft sein. 
Die Kommission verkennt die Bedeutung der ge-
nannten Tugenden für die Leistungsfähigkeit 
und damit die Solidarität unserer Gesellschaft. 

41. Die Kommission weist darauf hin, daß viele ein-
gewanderte Menschen andere Lebensstile und 
Werte, z. B. im Bereich ihrer Familienstrukturen 
und familialen Orientierungen mitbrachten, und 
daß diese vielfach nur im engen Rahmen der 
„ethnischen Communities" zu bewahren wären. 
Sie macht an verschiedenen Stellen deutlich, daß 
es nicht so bald - und vielleicht auch gar nicht - 
zu einer Integration im Sinne einer Anpassung 
der Minderheiten an die Mehrheitsgesellschaft 
kommen werde, so daß ethnische und schicht-
spezifisch geprägte Milieus mit ethnisch be-
stimmten Verkehrskreisen, Heiratskreisen, Be-
wußtseinsformen, politischen Präferenzen und 
Loyalitäten dauerhaft fortbestehen würden 
(S. 99). Bei dieser Einschätzung kann Politik aber 
nicht stehen bleiben: Ausländern, die auf Dauer 
in Deutschland leben, steht einerseits die Vielfalt 
der Lebensstile in einer pluralen Gesellschafts-
ordnung in gleicher Weise zur Verfügung wie 
Deutschen. Andererseits müßten aber auch die 
Anforderungen, die die Kommission für die Deut-
schen aus der gesellschaftlichen Entwicklung als 
zwangsläufig ableitet, in gleicher Weise auch auf 
die hier lebenden Ausländer angewendet wer-
den. Auf einschneidende Veränderungen und 
auf den Wegfall vertrauter Milieus und Arbeits-
plätze müssen sich nicht nur Ausländer bei der 
Migration, sondern angesichts der laufenden 
Modernisierungsprozesse auch die seit langem in 
Deutschland lebenden Deutschen und Ausländer 
einstellen. Weil sie sich diesen Modernisierungs-
prozessen stellen müssen, wird die Orientierung 
an vormodernen Mustern (S. 105f.) nicht anders 
als für Deutsche auch für Ausländer die Bildung 
einer „modernen Persönlichkeit" behindern. 
Wenn es für Deutsche unangemessen ist, an 

alten Wertemustern festzuhalten und Pluralität 
abzulehnen, dann muß dies auch für in Deutsch-
land lebende Ausländer gelten. Der Versuch, teil-
weise in besonderen Rahmenbedingungen ethni-
scher Communities zu leben, kann unter diesen 
Aspekten nicht wesentlich anders beurteilt 
werden als der Versuch von Deutschen, sich der 
Modernisierung der Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen zu widersetzen, die Pluralität abzuleh-
nen und an vertrauten Milieus festzuhalten: Wie 
die Kommission selbst an vielen anderen Stellen 
deutlich macht (z. B. in der klaren Ablehnung 
von Schulklassen mit ausschließlich ausländi-
schen Schülern als Festschreibung der Chancen-
losigkeit dieser Kinder - S. 136), bietet nur die 
volle Öffnung zu dieser Gesellschaft und ihren 
Anforderungen auch in Erziehung und Berufsbil-
dung genügende Zukunftsperspektiven für jun-
ge Ausländer. Der Rückzug in die ethnischen 
Communities unter Orientierung an früheren 
historischen Rahmenbedingungen ist ein Weg in 
die Chancenlosigkeit. In diesem Sinne müssen 
nicht nur der Bevölkerung deutscher Herkunft 
kulturelle Toleranz und soziale Integrations-
bereitschaft gegenüber den Menschen ausländi-
scher Herkunft abverlangt werden. Um wechsel-
seitiges Vertrauen und Verhaltenssicherheit auf-
zubauen, muß von Deutschen und Ausländern 
ein gemeinsamer Werterahmen formuliert wer-
den, der von allen im Interesse des Gemeinwohls 
akzeptiert und respektiert wird. Grundlage hier-
für stellt die Anerkennung der Grundwerte der 
Verfassung der Bundesrepublik Deutschland dar. 
Im gesellschaftlich-kulturellen Bereich muß von 
Zuwanderern die Bereitschaft erwartet werden, 
deutsche Sprachkenntnisse zu erwerben, und 
von Deutschen, soziale Ausgrenzung und Frem-
denfeindlichkeit abzubauen. Dies würde erheb-
lich zu einem friedlichen und konstruktiven Zu-
sammenleben beitragen. Die Bundesregierung 
hält deshalb an ihrer Politik der sozialen Integra-
tion der auf Dauer hier lebenden Ausländer in 
diese Gesellschaft fest. 

42. Die Bundesregierung strebt eine weitere wirk-
same Erleichterung des Erwerbs der deutschen 
Staatsangehörigkeit an durch Umstellung der 
Einbürgerungstatbestände auf ein System von 
Einbürgerungsansprüchen unter Verkürzung der 
Mindestaufenthaltszeit und eine Sonderregelung 
für hier geborene Kinder ausländischer Eltern, 
die diesen auch staatsangehörigkeitsrechtlich 
eine sichere Perspektive für ihr Leben in 
Deutschland gibt. Sie hält jedoch daran fest, daß 
die Einbürgerung eine tatsächliche Eingliede-
rung in die hiesigen Lebensverhältnisse voraus-
setzt. 

Die Auffassung der Kommission, für die unter-
schiedlichen Gruppen ausländischer Kinder habe 
sich ein höchst kompliziertes und in sich nicht 
stimmiges System gesetzlicher Regelungen ent-
wickelt, wird nicht geteilt. Das deutsche Aus-
ländergesetz ist zwar komplex, jedoch in sich 
logisch und auch schlüssig. Durch die Verleihung 
unterschiedlicher Aufenthaltstitel wird den 
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unterschiedlichen Aufenthaltszwecken Rechnung 
getragen. 

Die Bundesregierung hält die Forderung der 
Kommission, die Anfang 1997 eingeführte 
Visumpflicht für Kinder aus ehemaligen Anwer-
bestaaten zurückzunehmen, nicht für realistisch. 
Mit dieser Regelung werden Kinder und Jugend-
liche aus den ehemaligen Anwerbestaaten ge-
nauso behandelt wie Kinder und Jugendliche 
aus anderen visumpflichtigen Staaten auch. 

Die Gründe für die bis 1997 geltende Ausnahme-
regelung sind durch Zeitablauf entfallen. Seit fast 
25 Jahren werden aus den genannten Ländern 
Arbeitnehmer nicht mehr angeworben, so daß für 
eine privilegierende Sonderregelung kein Anlaß 
mehr gegeben ist. 

Im übrigen sind die Schengen-Staaten gehalten, 
ihre Visumpolitik zu vereinheitlichen. Kein ande-
rer Schengen-Staat kennt eine Privilegierung 
von Jugendlichen bis zu 16 Jahren und damit 
eine Ausnahme für diesen Personenkreis von an 
sich bestehenden Visumpflichten. Mit der Ein-
führung der Visumpflicht für Kinder aus ehemali-
gen Anwerbestaaten hat sich Deutschland der 
Praxis der anderen Schengen-Staaten ange-
schlossen. 

43. Forderungen der Kommission nach Schaffung 
eines speziellen Flüchtlingsrechts für Kinder, das 
das geltende Recht in wesentlichen Teilen, insbe-
sondere hinsichtlich des Rechts der Einreise und 
des Aufenthaltes und maßgeblicher Vorschriften 
des Asyl- und Asylverfahrensrechts außer Kraft 
setzen würde, werden von der Bundesregierung 
nicht unterstützt. 

Die Bundesregierung hat verschiedentlich ihre 
diesbezügliche Position dargelegt und Forderun-
gen zurückgewiesen, allen alleinreisenden Min-
derjährigen bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres - ungeachtet dessen, ob sie um Asyl nach-
suchen oder nicht - unter Nichtanwendung 
sowohl der Drittstaatenregelung als auch der 
Flughafenregelung die Einreise zur Durchfüh-
rung eines sog. Clearingverfahrens, in dem zu-
nächst ihre Lebensumstände und die Frage, ob 
für die Kinder ein Asylantrag zu stellen ist, abge-
klärt werden sollen, zu gestatten (Drucksachen 
13/7222; 13/4861; 13/1873, 13/1165; 13/1076; 12/ 
6075; 12/3869). 

Diese Forderungen, die auf die Schaffung eines 
Sonderflüchtlingsrechts für Kinder hinauslaufen 
und die sich die Kommission zu eigen macht, 
sind mit der geltenden Rechtslage nicht verein-
bar. 

In der EU hat der Rat (Justiz und Inneres) auf sei-
ner Sitzung am 26./27. Mai 1997 eine Entschlie-
ßung betreffend unbegleitete minderjährige 
Staatsangehörige dritter Länder verabschiedet. 
Die deutsche Rechtslage und Rechtspraxis 
stehen mit der Entschließung in Einklang. Die 
EU-Entschließung umfaßt auch unbegleitete 
Minderjährige, die keinen Asylantrag stellen. 
Dieser umfassende Ansatz ermöglicht es, neben 

der Schutzbedürftigkeit unbegleiteter Minder-
jähriger auch das legitime Interesse der Staaten 
an der Verhinderung illegaler Einreisen und der 
Rückführung von Personen ohne Aufenthalts-
recht zu betonen. 

Sowohl das Grundrecht auf Asyl als auch die 
§§. 51 und 53 AuslG sind Schutzvorschriften 
zugunsten derjenigen Ausländer, die in ihren 
Herkunftsstaaten politischer Verfolgung oder 
anderen Gefahren ausgesetzt sind. Da hiervon 
auch ein Minderjähriger betroffen sein kann, 
sind diese Rechte nicht durch eine Altersgrenze 
beschränkt. Die Inanspruchnahme dieser Rechte 
setzt aber das Durchlaufen des hierfür vorge-
sehenen rechtsstaatlichen Verfahrens voraus. Für 
alleinreisende asylsuchende Minderjährige unter 
16 Jahren (§ 12 AsylVfG, § 68 AuslG) gelten 
grundsätzlich die gleichen Regelungen über die 
Einreise und die Durchführung eines Asylverfah-
rens wie für Erwachsene. Sofern sie einen Asyl-
antrag stellen, ist es entsprechend den gesetz-
lichen Regelungen - wie bei anderen Ausländern 
auch - erforderlich, ein Asylverfahren durchzu-
führen, in dem geprüft wird, ob die Vorausset-
zungen der Asylgewährung gemäß Artikel 16 a 
Abs. 1 GG oder des Abschiebungsschutzes nach 
den Vorschriften der §§ 51, 53 AuslG vorliegen. 
Während des Asylverfahrens erhalten unbeglei-
tete Minderjährige unter 16 Jahren (§ 12 
AsylVfG) einen Pfleger, der die Rechte des Min-
derjährigen wahrnimmt und seine Interessen 
vertritt. 

Hinsichtlich der Asylverfahrenspraxis sei darauf 
hingewiesen, daß die Asylverfahren unbegleiteter 
Minderjähriger beim Bundesamt für die Anerken-
nung ausländischer Flüchtlinge von speziell für 
diesen Personenkreis ausgebildeten und sensibi-
lisierten Einzelentscheidern bearbeitet werden. 

Eine Abschaffung der asylrechtlichen Individual-
verfahren zugunsten einer allgemeinen asylabhän-
gigen Aufnahmeverpflichtung wäre mit der deut-
schen Rechtslage und Asylpolitik unvereinbar. 

Asylrecht gemäß Artikel 16 a  Abs. 1 GG genießt 
der politisch Verfolgte. 

Da die Verfassung diesen Begriff nicht näher 
definiert, bestimmt die höchstrichterliche Recht-
sprechung unter enger Anknüpfung an den Re-
gelungsgehalt des Artikels 1 A Genfer Flücht-
lingskonvention, wer politisch Verfolgter ist. Poli-
tische Verfolgung setzt eine vom Staat ausgehen-
de oder ihm zurechenbare Rechtsgutsbeeinträch-
tigung erheblicher Intensität voraus, die dem 
Betroffenen unter Anknüpfung an asylerhebliche 
Merkmale oder Eigenschaften gezielt zugefügt 
wird. Politische Verfolgung setzt die Verfolgung 
wegen eines verfügbaren individuellen Merk-
mals voraus. Die Eigenschaft, ein Kind zu sein, 
reicht hierfür ebensowenig aus wie die Eigen-
schaft, einem bestimmten Geschlecht anzuge-
hören. 

44. Die Bundesregierung muß auch daran festhalten, 
Zuwanderer ohne Rechtsgrund für die Einreise in 

 



Drucksache 13/11368  Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

die Bundesrepublik Deutschland sozialrechtlich 
nicht ohne weiteres Deutschen und rechtmäßig 
in der Bundesrepublik Deutschland lebenden 
Ausländern gleichzustellen. In ihren Ausführun-
gen zum „Recht auf ökonomische Sicherung" 
setzt sich die Kommission auch mit den Leistun-
gen für Kinder nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz auseinander. Die Behauptung, diesen  Kin

-dern würde bis zu drei Jahren nach der Einreise 
der zur Existenzsicherung notwendige Lebens-
unterhalt vorenthalten, ist unzutreffend. 

Asylbewerber und deren Kinder erhalten in den 
ersten drei Jahren Ihres Aufenthalts in der Bun-
desrepublik Deutschland Leistungen nach § 3 ff. 
des Asylbewerberleistungsgesetzes. Durch diese 
Leistungen wird ihnen ein menschenwürdiger 
Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland 
ermöglicht. Der notwendige Bedarf an Ernäh-
rung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesund-
heits- und Körperpflege sowie an Gebrauchs- 
und Verbrauchsgütern des Haushalts wird 
grundsätzlich durch Sachleistungen abgedeckt. 
Der notwendige Bedarf wird durch die zuständi-
ge Behörde unter Berücksichtigung der örtlichen 
Gegebenheiten, der Art der Unterbringung und 
der persönlichen Situation festgelegt. Zusätzlich 
wird ein monatlicher Geldbetrag von 80 DM von 
Beginn des 15. Lebensjahres an bzw. von 40 DM 
bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres zur 
Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen 
Lebens gewährt. Nur wenn Sachleistungen nicht 
erbracht werden können, werden Geldleistungen 
gewährt. Diese liegen ca. 20 % unterhalb der 
Regelsätze der Sozialhilfe (je nach Alter zwi-
schen 260 DM und 390 DM). 

Auch die in Kürze in Kraft tretende Änderung 
des Asylbewerberleistungsgesetzes wird nicht 
dazu führen, daß der zur Existenzsicherung not-
wendige Lebensunterhalt nicht gesichert ist. Den 
Kindern von geduldeten und vollziehbar ausrei-
sepflichtigen Ausländern kann, unter bestimm-
ten Voraussetzungen, nur die unabweisbar gebo-
tene Hilfe gewährt werden. Der Umfang dieser 
Leistungen hat sich - wie bisher - am verfas-
sungsrechtlich bestimmten Existenzminimum zu 
orientieren. 

Daß die Leistungen nach dem Asylbewerberlei-
stungsgesetz niedriger sind als die Leistungen 
nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) be-
deutet nicht, daß damit das Existenzminimum 
des betroffenen Personenkreises nicht mehr ge-
sichert ist, denn die Leistungen nach dem Bun-
dessozialhilfegesetz gehen über die bloße Siche-
rung des physischen Existenzminimums hinaus. 
Dies ergibt sich schon daraus, daß das Bundes-
sozialhilfegesetz selber die Möglichkeit von Kür-
zungen auf das zum Lebensunterhalt Unerläß-
liche enthält (vgl. § 25 Abs. 2 BSHG). Ebenso ist 
es im Hinblick auf die Sicherung des Existenz-
minimums auch bei Ausländern, die sich nur 
vorübergehend in der Bundesrepublik Deutsch-
land aufhalten, möglich, die Leistungen niedriger 
als nach dem Bundessozialhilfegesetz zu bemes-
sen. 

Gewalt und Delinquenz 

45. Die Bundesregierung stimmt den Ausführungen 
der Kommission hinsichtlich ihrer Analyse des 
Ausmaßes, der Ursachen und Folgen sowie be-
züglich der Empfehlungen zur Bekämpfung der 
Gewalt gegen Kinder überwiegend zu. 

Zutreffend weist der Bericht darauf hin, daß 
Gewalt gegen Kinder in all ihren Erscheinungs-
formen körperlicher, psychischer und sexueller 
Mißhandlungen einschließlich der Kindesver-
nachlässigung ein ernstzunehmendes, durch 
eine hohe Dunkelziffer gekennzeichnetes gesell-
schaftliches Problem beträchtlichen Ausmaßes 
darstellt. 

In Deutschland sind durch die Bundesregierung 
seit dem Stockholmer Weltkongreß gegen die ge-
werbsmäßige Ausbeutung von Kindern 1996 eine 
Reihe von Maßnahmen ergriffen worden, um Miß-
handlungen von Kindern, sexuellen Kindesmiß-
brauch und Kinderprostitution zu bekämpfen. 

Schon vor dem Stockholmer Weltkongreß hat die 
Bundesregierung gesetzliche und gesellschaft-
liche Rahmenbedingungen für den Schutz der 
Kinder geschaffen. Auf der Basis des Aktions-
plans des Weltkongresses von Stockholm hat die 
Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den 
Nichtregierungsorganisationen ein nationales 
Arbeitsprogramm gegen die gewerbsmäßige 
sexuelle Ausbeutung von Kindern entwickelt. Es 
beinhaltet ein breites Maßnahmenbündel zur 
Aufklärung und Prävention, im Bereich der Ge-
setzgebung und internationalen Strafverfolgung 
und zum Opferschutz. Im März 1998 wurde ein 
Zwischenbericht über die weiteren Umsetzungs-
maßnahmen des Arbeitsprogramms vorgelegt, 
der die bisherigen Aktivitäten um weitere Maß-
nahmen - insbesondere im rechtlichen Bereich - 
ergänzt. 

Am 1. April 1998 trat das Sechste Gesetz zur Re-
form des Strafrechts in Kraft. Sein Schwerpunkt 
ist eine Neugestaltung des Strafrahmensystems 
mit dem Ziel, höchstpersönlichen Rechtsgütern 
wie der sexuellen Integrität generell mehr Ge-
wicht zu verleihen. Es sieht insbesondere deut-
liche Strafverschärfungen im Bereich des sexuel-
len Mißbrauchs von Kindern und der Kinder-
pornographie vor, deren Strafbarkeit bereits 1993 
erweitert und verschärft wurde. Für besonders 
schwere Fälle des Kindesmißbrauchs wurden 
Verbrechenstatbestände mit Strafrahmen von bis 
zu 15 Jahren Freiheitsstrafe geschaffen. Kindes-
mißbrauch zum Zwecke der Herstellung und Ver-
breitung von Kinderpornographie ist jetzt mit 
Freiheitsstrafe von zwei bis 15 Jahren bedroht. 
Bei körperlich schwerer oder lebensgefährden-
der Mißhandlung beträgt die Freiheitsstrafe 
mindestens fünf Jahre. Diese Strafvorschriften 
gelten auch für Taten, die Deutsche im Ausland 
begehen. 

Für die Bewerbs- oder bandenmäßige Herstel

-

lung, Verbreitung etc. von Kinderpornographie 
wurde das Höchstmaß der Freiheitsstrafe von 
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fünf auf zehn Jahre verdoppelt. Die Empfehlung 
der Kommission, die Herstellung und den Besitz 
„computeranimierter" Kinderpornographie gesetz-
lich zu verbieten, wurde bereits durch die Ände-
rung des § 11 Abs. 3 und des § 184 Abs. 4, 5 Satz 1 
StGB durch das Informations- und Kommunika-
tionsdienstegesetz erfüllt. Es werden auch solche 
Fälle erfaßt, in denen sich nicht feststellen läßt, 
ob es sich um reales Geschehen oder um eine fik-
tive, aber wirklichkeitsnahe Darstellung handelt. 
Hierunter können auch virtuelle Sequenzen fal-
len, die beispielsweise über Internet verbreitet 
werden. Dies stellt einen entscheidenden Schritt 
zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von 
Kindern zu kommerziellen Zwecken dar. 

Darüber hinaus ist mit dem Sechsten Strafrechts-
reformgesetz auch eine Strafvorschrift speziell 
gegen den Kinderhandel geschaffen worden. 

Bereits seit dem 31. Januar 1998 ist das Gesetz 
zur Bekämpfung von Sexualdelikten und ande-
ren gefährlichen Straftaten in Kraft. Dies ermög-
licht sowohl die Verstärkung von sexualthera-
peutischen Behandlungsmöglichkeiten von 
Sexualstraftätern im Strafvollzug als auch von 
Sicherungsmaßnahmen gegen rückfällige Täter. 

Über die Verabschiedung des Gesetzes zum 
Schutz von Zeugen bei Vernehmungen in Straf-
verfahren und zur Verbesserung des Opferschut-
zes (Zeugenschutzgesetz) ist auch eine Empfeh-
lung der Kommission (vgl. B 8.1.5) zwischenzeit-
lich erfüllt. Mit der Zielrichtung der Reduzierung 
der Belastung kindlicher Zeugen ermöglicht die-
ses Gesetz den Einsatz audiovisueller Medien im 
Strafverfahren und erweitert erheblich die Mög-
lichkeiten der Beauftragung eines sog. Opferan-
waltes, der unabhängig von der wirtschaftlichen 
Situation der Betroffenen auf Staatskosten die 
Interessen der Opfer von Sexualstraftätern wahr-
nimmt. 

46. In der Analyse der Entstehungsbedingungen der 
Gewalt gegen Kinder ist dem Bericht darin zuzu-
stimmen, daß dieses Phänomen nicht monokau-
sal zu erklären ist. Die Gewalt, auch die inner

-

familiäre Gewalt, kann vielschichtige Hinter-
gründe und Ursachen haben. 

Um der Gewalt gegen Kinder entgegenzuwirken, 
muß - wie der Bericht zutreffend hervorhebt - 
vor diesem Hintergrund auf verschiedenen Ebe-
nen, d. h. bei den unterschiedlichen, die Gewalt-
bereitschaft begünstigenden Bedingungsfeldern, 
angesetzt werden. 

Zuzustimmen ist den Aussagen in dem Bericht, 
daß zur Bekämpfung der Gewalt im familiären 
Bereich der Prävention besonderes Gewicht bei-
zumessen ist. Aggressivem und gewalttätigem 
Verhalten muß durch möglichst frühzeitige Hilfen 
für Kinder und Familien entgegengewirkt wer-
den. Dazu gehören familienfreundliche Rahmen-
bedingungen, die das gesamte Lebensumfeld 
von Kindern und Familien in den Bereichen wirt-
schaftliche Sicherung, Arbeit, Wohnen, Gesund-
heit, soziale Beziehungen, Bildung und Ausbil-
dung und kulturelle Teilhabe begünstigen. Diese 

haben sich an präventiven Konzepten auszurich-
ten, die darauf gerichtet sind, die Erziehungs-
kompetenz von Eltern, aber auch der Personen, 
Einrichtungen und Institutionen, die Umgang mit 
Kindern und Familien haben, zu fördern. 

Die Bundesregierung teilt die an verschiedenen 
Stellen von der Kommission erhobene Forderung 
nach einem gesetzlich verankerten absoluten 
Gewaltverbot in der Erziehung nicht. Ein solches 
Gewaltverbot würde Eltern in unverhältnismäßi-
ger Weise kriminalisieren, was auch von der 
Kommission abgelehnt wird. Welche Unsicher-
heiten mit einem Gewaltverbot ausgelöst wür-
den, zeigt der Bericht selbst: Während die Kom-
mission bei dem Kapitel „Gewalt gegen Kinder" 
(S. 107 ff.) von einem weiten Gewaltbegriff aus-
geht, soll dieser für die Erziehung gerade nicht 
gelten (S. 166). 

Dabei wird die Bedeutung der im Rahmen der 
Kindschaftsreform erreichten Präzisierung der 
Abgrenzung der erlaubten von den verbotenen 
Erziehungsmaßnahmen unterschätzt. Die Be-
hauptung, Mißhandlungen seien bereits nach 
geltendem Strafrecht allgemein verboten 
(S. 166f.), geht schon deshalb zu weit, weil § 223 
Abs. 1 StGB (§ 223 StGB alter Fassung) nur von 
„körperlicher" Mißhandlung spricht und bei 
§ 225 Abs. 1 StGB (§ 223b Abs. 1 StGB alter 
Fassung) auf „rohe" Mißhandlungen abstellt. Im 
Bereich der körperlichen Mißhandlung hat 
neben den allgemeinen Rechtfertigungsgründen 
auch das sog. Züchtigungsrecht praktische 
Bedeutung. Das Züchtigungsrecht gilt als Aus-
fluß der Personensorge; es unterliegt damit aber 
auch den Grenzen, die das Zivilrecht für die Per-
sonensorge zieht. Da im Zivilrecht nunmehr klar-
gestellt ist, daß körperliche Mißhandlungen 
unzulässig sind, kann eine solche Mißhandlung 
auch nicht im Strafrecht von sonstigen Rechtferti-
gungsgründen, etwa der Notwehr, abgesehen, 
erlaubt sein. Anders als bei einem absoluten Ge-
waltverbot bietet der Beg riff der körperlichen 
Mißhandlung aber Auslegungsspielräume, die 
auch Raum für die Berücksichtigung von Anlaß 
und Motiven der Erziehungsmaßnahme geben. 

47. Den im Bericht getroffenen Aussagen zu Ursa-
chen und Auswirkungen von Kinderdelinquenz 
und Gewalt von Kindern stimmt die Bundes-
regierung überwiegend zu. Die Entwicklung von 
Kindern wird geprägt von vielfältigen sozialen 
und gesellschaftlichen Einflüssen, von positiven 
und negativen Vorbildern. Die notwendige Reak-
tion auf delinquente und gewaltbereite Kinder 
muß deshalb auch von allen staatlichen Institu-
tionen und gesellschaftlichen Ebenen, also insbe-
sondere den Eltern und Familien, Schulen, Verei-
nen sowie der staatlichen und freien Jugendhilfe, 
verantwortet werden. Die Bundesregierung 
stimmt mit der Kommission darin überein, daß 
auf allen gesellschaftlichen Ebenen die Präventi-
on von Kinder- und Jugendkriminalität als ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe und Herausforde-
rung verstärkt in den Mittelpunkt der politischen 
Aufmerksamkeit gerückt werden muß. 
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Die Kommission hat anschaulich dargelegt, daß 
auch unter dem Aspekt einer seit Beginn der 
90er Jahre deutlich zunehmenden Pluralisierung 
und Globalisierung der Gesellschaft für Kinder 
und Jugendliche das Hineinwachsen in die 
Erwachsenenwelt schwieriger wird. Es ist den 
dort  gezogenen Schlußfolgerungen zuzustim-
men, daß eine überzeugende Wertevermittlung, 
eine ausgewogene, gewaltvermeidende Erzie-
hung, die frühzeitig auf sozialschädliches Verhal-
ten reagiert, sowie eine solide Ausbildung, die 
ausreichende berufliche Perspektiven sichert, 
präventive Hilfestellung geben und soziale Kom-
petenz vermitteln können. 

Besondere Bedeutung kommt dabei den Schulen 
zu, die ihre Erziehungsfunktion weit über die 
Vermittlung von bloßem Sachwissen stellen müs-
sen. Hier muß wieder in enger Zusammenarbeit 
mit dem Elternhaus wertorientierte Erziehung 
stattfinden und ein Sozialverhalten gelernt 
werden, in dessen Mittelpunkt die Achtung der 
Menschenwürde und des Rechts steht. Durch 
Schaffung eines Erziehungskonsenses zwischen 
Schule und Elternhaus wird dem Verbot, anderen 
Menschen willentlich zu schaden, sie zu verlet-
zen oder gar zu töten, am besten soziale Geltung 
verschafft. Die dazu im Bericht der Kommission 
entwickelten Handlungsinstrumentarien und 
Empfehlungen können nicht als vollständig und 
erschöpfend bewe rtet werden, sie weisen aber in 
die richtige Richtung. Verhaltensregeln und 
Konfliktvermeidungsstrategien müssen von den 
Schulen permanent und einprägsam weitergege-
ben werden, um den Kindern und Jugendlichen 
sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schule 
einen Orientierungsrahmen vorzugeben. Dabei 
kann der Anregung der Kommission gefolgt wer-
den, verstärkt Partizipationsmöglichkeiten von 
Kindern wie Kinderkonferenzen, Kinderräte zu 
nutzen. Insbesondere do rt , wo Kinder in konflikt-
beladenen Elternhäusern aufwachsen, wächst 
die Bedeutung einer wertorientierten Erziehung 
in der Schule. Vor diesem Hintergrund stimmt die 
Bundesregierung der Forderung der Kommission 
zu, eine bessere und auf die Vermeidung von Ge-
walt ausgerichtete Vernetzung von Schule und 
Jugendhilfe anzustreben. Es steht in der Verant-
wortung der Länder, für die dafür erforderlichen 
materiellen und personellen Voraussetzungen in 
Schulen und Jugendhilfeorganen - auch durch 
eine ergänzende spezielle Aus- und Weiterbil-
dung von Lehrern und Erziehern - zu sorgen. 

48. Die Kommission weist zu Recht darauf hin, daß 
sich die Mehrzahl unserer Kinder weder delin-
quent noch kriminell verhält. Gleichwohl müssen 
die steigenden Fallzahlen delinquenter Kinder 
und Jugendlicher ernstgenommen werden. Die 
Wirkung ausschließlich strafrechtlicher Sanktio-
nen ihnen gegenüber darf nicht überbewertet 
werden. Das Jugendstrafrecht soll mit seiner 
individuellen, täterbezogenen und möglichst 
schnellen staatlichen Reaktion lediglich unter-
stützend wirken. Gerade bei Kindern gilt nach 
wie vor der bewährte sozialpädagogische Ansatz 
„Erziehung geht vor Strafe". 

Zwischen Bund und Ländern besteht Konsens, 
mit einer besseren und wirkungsvolleren Zusam-
menarbeit von Schule, Jugendhilfe, Polizei und 
Justiz und weiteren Institutionen vor Ort der 
Kinder- und Jugenddelinquenz langfristig entge-
genzuwirken. Die Bundesregierung bestätigt die 
Überzeugung der Kommission, daß gerade in 
diesem Punkt noch erhebliche Reserven vorhan-
den sind. Do rt , wo erste Versuche einer besseren 
Kooperation stattfinden, wurden erfolgverspre-
chende Ergebnisse erzielt. Die Jugendminister-
konferenz vom Juni 1997 bekräftigte die Absicht 
der Länder zur wirkungsvolleren Delinquenz- 
und Kriminalitätsprävention mit ihrem Beschluß 
zur „Kinder- und Jugenddelinquenz - eine Her-
ausforderung für die Jugendpolitik". Der Be-
schluß enthält vielfältige jugendpolitische Emp-
fehlungen, deren flächendeckende Umsetzung 
in Ländern und Kommunen die Ausbreitung von 
Kriminalität und Gewalt stoppen kann. Neben 
der ständigen Befassung in der Arbeitsgemein-
schaft der obersten Landesjugendbehörden 
haben mehrere Länder zwischenzeitlich Pro-
gramme gegen Kriminalität und Gewalt bei jun-
gen Menschen verabschiedet. Das ist entschei-
dend, da für viele Bereiche, die für die primäre 
Kriminal- und Gewaltprävention unverzichtbar 
sind - wie die Schule, die Kinder- und Jugend-
hilfe oder die Familienberatungseinrichtungen - , 

die Zuständigkeit bei den Ländern und Kom-
munen liegt. 

49. Die Bundesregierung hat in den vergangenen 
Jahren eine Reihe von Modellmaßnahmen durch-
geführt, um die Ursachen und Hintergründe der 
wachsenden Kriminalitätsbelastung von Kindern 
und Jugendlichen zu erforschen und neue Wege 
und Ansätze zu erproben, dieser Entwicklung zu 
begegnen. In ihrer Antwort auf die Große An-
frage „Jugendstrafrecht und Präventionsstrate-
gien" (Drucksache 13/8284) hat die Bundesregie-
rung ihren Erkenntnisstand und ihre Einschät-
zungen zu den Handlungsmöglichkeiten und 
zum Handlungsbedarf ausführlich dargestellt. 
Den Anregungen der Kommission vorgreifend 
führt die Bundesregierung derzeit eine Reihe 
weiterer Untersuchungen und Projekte sowie 
Forschungsvorhaben durch, die sich an delin-
quenz- und gewaltgefährdete Kinder und Ju-
gendliche richten, so z. B. ein Projekt zum Kon-
fliktverhalten von Kindern in Kindertagesstätten, 
ein mehrgliedriges Modellprogramm „Lebensort 
Straße - Jugendliche und junge Erwachsene in 
besonderen Problemlagen" , die Unterstützung 
von Jugendkommissariaten sowie Forschungs-
vorhaben zu Ursachen und familiären Hinter-
gründen der Delinquenz strafunmündiger Kinder 
und zu Gründen für die steigende Zahl gewalt-
bereiter und kriminalitätsgefährdeter Mädchen. 
Auf Anregung der Bundesregierung werden der-
zeit in mehreren Ländern Modellprogramme 
durchgeführt, die die Wegscheide zwischen epi-
sodenhafter Delinquenz und krimineller Karriere 
bei Kindern und Jugendlichen untersuchen und 
prüfen, ob zwischen einer frühen Auffälligkeit 
und Wiederholungstäterschaft ein besonderer Be- 
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ratungs- und Hilfebedarf vorliegt. Die Bundesre-
gierung fördert die fachliche Begleitung und Aus-
wertung dieser Landesprogramme zur Kinder- 
und Jugendkriminalitätsprävention mit dem Ziel 
einer bundesweiten Nutzung der Erkenntnisse. 

Um geeignete Präventionsansätze bundesweit 
verfügbar zu machen, hat die Bundesregierung 
das Deutsche Jugendinstitut in München beauf-
tragt, eine zentrale Arbeitsstelle zur Kriminal-
und Gewaltprävention bei Kindern und Jugend-
lichen einzurichten. Durch das Sammeln vorhan-
dener Informationen und Ansätze sowie durch 
die präzise Bewertung der kriminalpräventiven 
Erfahrungen soll die Arbeitsstelle in der Ausein-
andersetzung und gemeinsam mit der Praxis An-
regungen entwickeln und verbreiten, die frühzei-
tige und gezielte Prävention gegen Kriminalität 
von Kindern und Jugendlichen möglich machen. 

Ein beratender Gesprächskreis aus Repräsentan-
ten der Bereiche Jugendhilfe, Schule, Polizei, Ju-
stiz, Medien sowie Ausländer- und Aussiedler-
betreuung wird in seiner anregenden, vermit-
telnden und werbenden Funktion die Arbeitsstel-
le beraten und unterstützen, indem er die in den 
unterschiedlichen Politik- und Praxisfeldern vor-
handenen Informationen, Erfahrungen und Vor-
stellungen bündelt und vernetzt. Weitere Doku-
mentationen über justiznahe oder polizeilich 
relevante Präventionsprojekte führen die Krimi-
nologische Zentralstelle e.V. Wiesbaden sowie 
das Bundeskriminalamt in Wiesbaden durch. Es 
ist beabsichtigt, alle drei Dokumentationen 
gegenseitig nutzbar zu machen. 

Mit diesen Maßnahmen und Vorhaben entspricht 
die Bundesregierung wesentlichen Empfehlun-
gen der Kommission zur Eindämmung der Ge-
walt unter und von Kindern. 

Kinder als Mädchen und Jungen 

50. Die Bundesregierung stimmt mit der Kommission 
in der Bewertung überein, daß es eine wesent-
liche Entwicklungsaufgabe von Kindern ist, 
Geschlechtsidentität zu erwerben, daß jedoch 
zugleich einengenden Geschlechterstereotypen 
entgegengewirkt werden muß. 

Dies geschieht mit mädchenspezifischen Ange-
boten in der Kinder- und Jugendhilfe ebenso wie 
mit unterrichtsbegleitenden Materialien für die 
Grundschule und die Sekundarstufen I und II. 
Um Chancengleichheit zu erlangen, müssen 
traditionelle Mädchen- und Jungenrollen bereits 
im Schulalter hinterfragt und für das jeweils an-
dere Geschlecht weiter geöffnet werden. 

Bund und Länder haben bereits Anfang der 90er 
Jahre im Rahmen der Bund-Länder-Kommission 
für Bildungsplanung und Forschungsförderung 
einen Schwerpunkt für Modellversuche zum 
Thema „Mädchen und Frauen im Bildungs-
wesen" eingerichtet. In diesem Schwerpunkt 
sind bisher über 30 Modellvorhaben gefördert 
worden, davon ein großer Teil zur Frage der be

-

wußten Koedukation, die teilweise übergreifend 
behandelt wird. Ein besonderer Akzent liegt da-
bei in der Förderung des Zugangs zu technischen 
Berufen im Schulbereich. Die hier erprobten An-
sätze und bisher vorliegenden Ergebnisse umfas-
sen neue Konzepte für den naturwissenschaft-
lich-technischen Unterricht sowie für die Berufs-
wahlorientierung. 

Mädchenspezifische Benachteiligung 

51. Die Bundesregierung begrüßt es, daß die Korn-
mission in Teilen die Situation von Kindern ge-
schlechtsspezifisch differenzie rt  analysiert und 
entsprechende Handlungserfordernisse ableitet. 

Den pauschalisierenden Vorwurf der Kommis-
sion, Mängel in der Arbeit für, von und mit Mäd-
chen in der Jugendhilfeplanung seien genauso zu 
beklagen, wie im Sechsten Jugendbericht mo-
niert wurde, hält sie nicht für berechtigt. Den ak-
tuellen Stand der Mädchenpolitik hat die Bundes-
regierung in ihrer Antwort auf die Große Anfrage 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Mäd-
chenpolitik" (Drucksache 13/9509) dargelegt. 

Insbesondere der Sechste Jugendbericht 1984 
gab der Bundesregierung einen wesentlichen 
Anstoß für die Mädchenförderung. Seitdem wer-
den geschlechterspezifische Ansätze der Mäd-
chenarbeit in allen Programmen des Kinder- und 
Jugendplanes des Bundes berücksichtigt. Ziel 
ist es, strukturelle Benachteiligungen abzubauen 
und Mädchen darin zu unterstützen, sich für ihre 
Interessen einzusetzen, um so zu einem gleich-
berechtigten Miteinander der Geschlechter bei-
zutragen. Allerdings reicht es nicht aus, allein 
auf das Rollenverhalten von Mädchen zu zielen. 
Auch das Rollenverhalten von Jungen muß sich 
verändern, wenn Strukturen auf Dauer verändert 
werden sollen. 

Für alle aus Mitteln des Kinder- und Jugendpla-
nes des Bundes geförderten Verbände, Einrich-
tungen und Projekte sind Gleichberechtigung 
und gleichberechtigte Teilhabe von Mädchen 
und jungen Frauen ein zentrales Anliegen. Ent-
sprechend sorgen sie für einen „geschlechteraus-
gewogenen" Einsatz der Fördermittel. 

Mädchenarbeit als Querschnittsaufgabe kann 
aber nicht heißen, daß in jedem Programm des 
Kinder- und Jugendplanes die Mittel für Jungen 
und Mädchen quotiert werden. Dies gilt auch 
z. B. für junge Behinderte und junge Zuwanderer. 
Vielmehr geht es um eine situations- und ent-
wicklungsgerechte Differenzierung der Jugend-
hilfeangebote in den Lebenslagen, in denen 
spezielle differenzierende Angebote nachgefragt 
werden oder geboten sind. 

Mit ihrem Programm „Mädchen in der Jugend-
hilfe" setzte die Bundesregierung einen weiteren 
Akzent. Ging es in der ersten Phase des Pro-
gramms von 1991 bis 1996 insbesondere um 
Maßnahmen und Modellvorhaben zugunsten 
sozial benachteiligter Mädchen - speziell auch in 
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den neuen Ländern - steht die 1998 begonnene 
zweiten Phase unter der Zielsetzung „Partizipa-
tion und Integration" . Ziel ist die praxisnahe Er-
probung von Konzepten, die für Mädchen und 
junge Frauen sowohl aktive Beteiligung als auch 
gleichberechtigte Teilhabe in allen Strukturen 
der Jugendhilfe sichern. 

Wechsel in den Lebensabschnitten von Kindern 

52. Wie die Kommission sieht die Bundesregierung 
in Übergängen und Wanderungen Chancen und 
Risiken für Kinder; die Kommission konzentriert 
sich auf die Beschreibung von Risiken. Es ist 
auch darauf hinzuweisen, daß Kinder, auch wenn 
sie die Geborgenheit der Familie für einen 
bestimmten Teil des Tages verlassen, primär in 
der Familie verankert bleiben, es sich also nicht 
um einen „Übergang" handelt. 

Die Forderung (S. 136), für ausländische Kinder 
ein kostenfreies Angebot an Kindergartenplätzen 
zur Verfügung zu stellen und es so zu gestalten, 
daß ausländische Eltern es gern für ihre Kinder 
in Anspruch nehmen, wird nicht begründet. Eine 
solche unterschiedliche Behandlung ausländi-
scher und deutscher Kinder wäre nicht zu recht-
fertigen. 

Beim Wechsel vom Kinderga rten in die Grund-
schule ist für einen problemlosen Übergang nicht 
nur die Kooperation zwischen Kinderga rten und 
Schule erforderlich, sondern müßte auch eine 
enge konzeptionelle Verklammerung angestrebt 
werden. Es reicht nicht aus, die Praxis der Zu-
rückstellungen beim Schulanfang zu problema-
tisieren. Angesichts wachsender internationaler 
Verflechtungen werden die Bildungszeiten zu-
nehmend auf dem Prüfstand stehen. Die zu lan-
gen Ausbildungszeiten in Deutschland gehen 
auch auf die späte Einschulung zurück. Nötig ist, 
eine empirisch abgesicherte Diskussion über 
einen flexiblen Schulanfang einschließlich der 
dafür nötigen Rahmenbedingungen zu führen. 
Einen Anfang hat die Kultusministerkonferenz 
im Herbst letzten Jahres gemacht, indem sie für 
eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für eine Flexibilisierung des Schul-
anfangs eingetreten ist; dies hat ein Teil der Län-
der bereits umgesetzt. 

Die Kommission forde rt  eine sechsjährige Grund-
schule. Die Begründung für diese Forderung ist 
einseitig. Vorliegende Untersuchungen lassen 
nicht erkennen, daß der Schulerfolg um so größer 
sei, je später der Übergang in eine weiterführen-
de Schule erfolgt. 

Verantwortung und Partizipation 

53. Die Bundesregierung teilt grundsätzlich die Auf-
fassung der Kommission, daß Kindern auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen mehr und ernstge-
meinte Partizipationsmöglichkeiten eingeräumt 
werden sollten. Es ist zu begrüßen, daß sich der 
Gedanke der Partizipation als ein roter Faden 

durch den gesamten Bericht zieht. Die Bundes-
regierung hat ihre positive Haltung zur gesell-
schaftlichen Beteiligung junger Menschen in ihrer 
Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion der 
CDU/CSU „,Kinder sind unsere Zukunft' - Beteili-
gungsmöglichkeiten junger Menschen in unserer 
Gesellschaft" (Drucksache 13/7597) erläutert. 

Nachdrücklicher noch als der Bericht ist die Bun-
desregierung der Auffassung, daß Kindern ent-
sprechend ihrer individuellen Entwicklung mehr 
Verantwortung zugetraut werden muß, um sie 
für spätere Lebensjahre darauf vorzubereiten, 
Verantwortung zu übernehmen. 

Auch die Bundesregierung sieht die Gefahren, 
die mit parlamentarischen Formen der Partizipa-
tion von Kindern verbunden sind. Gleichwohl 
können Jugendparlamente unter günstigen Be-
dingungen, wie sie von der Kommission benannt 
werden, eine legitime und wirkungsvolle Vertre-
tung von Jugendinteressen leisten. 

Der Bericht weist darauf hin, daß Kinder- und 
Jugendverbände nicht per se als Orte gelten kön-
nen, in denen Kinder an Entscheidungen partizi-
pieren. Dennoch hält die Bundesregierung die 
Angebote der Kinder- und Jugendverbände für 
besonders geeignet, Partizipation und Übernah-
me von Verantwortung einzuüben. Die Verbände 
müssen sich jedoch mehr als bisher der Aufgabe 
stellen, ihre Strukturen daraufhin zu überprüfen, 
ob die Betroffenen, nämlich die Kinder, ihre 
Sichtweise genügend einbringen können. 

Die Bundesregierung sieht ebenso wie die Korn-
mission eine Forschungslücke hinsichtlich der 
Frage, welche Modelle der Beteiligung existieren 
und unter welchen Bedingungen sie sich bewäh-
ren. Das Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend hat daher dem Deut-
schen Jugendinstitut den Auftrag erteilt, in 
einem Forschungsprojekt Beteiligungsmodelle 
zu dokumentieren sowie zu evaluieren und 
daraus Empfehlungen für die Praxis abzuleiten. 
Dabei sollen gleichermaßen die kommunale 
Ebene, pädagogische Institutionen wie Kinder-
garten, Schule und Jugendfreizeiteinrichtungen 
und Vereine/Verbände in den Blick genommen 
werden. In einem weiteren Projekt steht die Ent-
wicklung von Verfahren für die Beteiligung von 
Kindern an der Dorferneuerung im Mittelpunkt. 

Zu Recht macht die Kommission auf die Gefahr 
aufmerksam, daß Kinderbeteiligung der Instru-
mentalisierung durch Erwachsene und der Ver-
schleierung eigener Untätigkeit dienen kann. 
Auch die Gefahr der frühzeitigen Entfremdung 
von Demokratie ist nicht von der Hand zu 
weisen, falls Erwachsene Kinder nicht ernstneh-
men und nicht die für erfolgreiche Beteiligung 
notwendigen Bedingungen schaffen. 

Kinder und ihre Rechte 

54. Die Bundesregierung teilt die Ansicht der Kom-
mission,  daß die Rechte der Kinder in der Verfas- 
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sung ausreichend verankert sind (S. 160f.). Sie 
teilt nicht die Forderung, gleichwohl das Grund-
gesetz um ein Recht der Kinder auf Förderung 
ihrer Entwicklung zu erweitern. Änderungen der 
Verfassung - gerade im Bereich der Grundrechte - 
sind nur behutsam und nur dann in Betracht zu 
ziehen, wenn hierfür eine rechtliche Notwendig-
keit besteht. Eine solche ist hier - wie die Kommis-
sion selbst einräumt - nicht gegeben. Die Bundes-
regierung hält es nicht für angezeigt, die ausführ-
lichen Diskussionen in der gemeinsamen Verfas-
sungskommission und anschließend in den parla-
mentarischen Gremien zu wiederholen. Dies gilt 
um so mehr, als ein Grundrecht des Kindes auf 
Erziehung und Förderung in das bestehende 
System der Grundrechte, die in erster Linie Ab-
wehrrechte gegen staatliche Eingriffe sind, nicht 
ohne Schwierigkeiten zu integrieren wäre. Eine 
solche Ergänzung würde zudem Erwartungen im 
Hinblick auf konkrete und durchsetzbare Ansprü-
che wecken, die sich aus einer derartigen Verfas-
sungsbestimmung schwerlich ableiten ließen. Der 
Bundesregierung erscheinen Maßnahmen, die 
geeignet sind, auf die Lebenssituation von  Kin

-dern unmittelbar Einfluß zu nehmen, sinnvoller 
als symbolische Verfassungsänderungen. 

55. Die Bundesregierung teilt nicht die Auffassung, 
daß die Umsetzung der VN-Kinderrechtskonven-
tion (KRK) in Deutschland durch die bei der Rati-
fikation dieses Übereinkommens abgegebene 
Erklärung der Bundesregierung abgeschwächt 
wird. Die Kommission geht selbst davon aus, daß 
die Vorgaben der KRK nicht ohne weiteres im in-
nerstaatlichen Recht angewendet werden kön-
nen; es gelte der völkerrechtliche Grundsatz, daß 
zwischenstaatliches Recht allein noch keine 
innerstaatliche Geltungskraft entfaltet, sondern 
eine jeweilige Umsetzung erforderlich macht. 
Eine entsprechende Klarstellung war mit der von 
der Bundesregierung bei der Ratifikation abge-
gebenen Erklärung beabsichtigt. Die Erklärung 
beinhaltet daher auch keine Festlegung auf Be-
reiche, in denen „sich die Bundesregierung nicht 
an die Kinderrechtskonvention gebunden fühlt"; 
es handelt sich auch überwiegend nicht um „Vor-
behalte" im völkerrechtlichen Sinne. 

Innerhalb der Bundesregierung wird derzeit 
geprüft und erörtert, inwieweit die Erklärung 
zurückgenommen werden kann. Die Bundes-
regierung befindet sich in dieser Frage in engem 
Kontakt mit der Kommission zur Wahrnehmung 
der Belange der Kinder (Kinderkommission) des 
Deutschen Bundestages. 

Soweit Artikel 22 des Übereinkommens ange-
sprochen wird, weist die Bundesregierung darauf 
hin, daß die Bundesrepublik Deutschland alle 
daraus resultierenden Verpflichtungen erfüllt. Im 
übrigen wird darauf hingewiesen, daß Artikel 22 
KRK nicht alle Kinder erfaßt, die sich außerhalb 
ihrer familiären Umgebung befinden, sondern 
nur Kinder, die die Rechtsstellung eines Flücht-
lings begehren oder nach Maßgabe des anzu-
wendenden Völkerrechts oder des innerstaat-
lichen Rechts als Flüchtling angesehen werden. 

Zu den aus Artikel 22 KRK sich ergebenden Ver-
pflichtungen der Vertragsstaaten gehört es nicht, 
Kindern, die unbegleitet einreisen wollen, um die 
Rechtsstellung eines Flüchtlings zu begehren, 
die Einreise zu erleichtern oder zu ermöglichen, 
da das Übereinkommen die innerstaatlichen Vor-
schriften über die Einreise und den Aufenthalt 
von Ausländern unberührt läßt und somit insbe-
sondere auch nicht der Geltung eines Sichtver-
merkszwangs für Kinder entgegensteht. Die Bun-
desrepublik Deutschland hat bei der Hinter-
legung der Ratifikationsurkunde in einer von ihr 
abgegebenen Erklärung eine diesbezügliche 
Klarstellung hinsichtlich der Auslegung des 
Übereinkommens vorgenommen. Sie wollte hier-
mit u. a. bekräftigen, daß eine widerrechtliche 
Einreise oder ein widerrechtlicher Aufenthalt von 
ausländischen Minderjährigen nicht als erlaubt 
angesehen werden kann. 

Darüber hinaus setzt sich die Bundesregierung 
dafür ein, daß Geist und Inhalt der VN-Kinder-
rechtskonvention bundesweit bekannt werden. 
So liegt die VN-Kinderrechtskonvention in einer 
kindgemäßen Fassung vor, und die gemeinsam 
mit dem Deutschen Kinderhilfswerk durchge-
führte „Karawane für mehr Kinderfreundlich-
keit" wirbt in Form einer Bewußtseinskampagne 
um mehr Kinderrechte und Kinderfreundlichkeit 
im täglichen Leben. 

Die Bundesregierung wird die bereits beste-
hende Förderung der National Coalition, eines 
Zusammenschlusses von Verbänden, die auch 
die Umsetzung der VN-Kinderrechtskonvention 
zum Ziel haben, fortsetzen. 

56. Die Bundesregierung nimmt zur Kenntnis, daß 
die Kommission in bezug auf das Europäische 
Übereinkommen vom 25. Januar 1996 über die 
Ausübung von Kinderrechten „keinen vordring-
lichen Handlungsbedarf" sieht, „die Verabschie-
dung zu forcieren" (S. 163). Unbeschadet dessen 
prüft die Bundesregierung nach Abschluß der 
Reform des Kindschaftsrechts, ob Deutschland 
dem Übereinkommen, das die VN-Kinderrechts-
konvention in verfahrensrechtlicher Hinsicht 
ergänzt, beitreten kann. 

57. Die Bundesregierung unterstreicht die von der 
Sachverständigenkommission hervorgehobene 
praktische Bedeutung internationaler Verein-
barungen zum Schutze von Kindern (S. 163). Zu 
nennen ist in diesem Zusammenhang vor allem 
das Haager Minderjährigenschutz-Übereinkom-
men von 1961, das weithin anerkannte Grund-
sätze für die zwischenstaatliche Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet des Kinderschutzes aufgestellt 
hat. Unter maßgeblicher deutscher Beteiligung 
ist in den Jahren 1994 bis 1996 eine weiter ver-
besserte Neufassung dieses Übereinkommens 
erarbeitet worden. Dieses Haager Übereinkom-
men vom 19. Oktober 1996 über die Zuständig-
keit, das anzuwendende Recht, die Anerken-
nung, die Vollstreckung und Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung 
und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern 
wird die zwischenstaatliche Zusammenarbeit in 
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diesem Bereich noch wirkungsvoller gestalten; 
unter anderem beinhaltet es für die spezielle Pro-
blematik der Flüchtlingskinder besondere Rege-
lungen. 

Erwähnung verdient in diesem Zusammenhang 
ferner das Haager Übereinkommen vom 29. Mai 
1993 über den Schutz von Kindern und die Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der internationa-
len Adoption, dessen Umsetzung in innerstaat-
liches Recht für die Bundesregierung hohe P riori

-tät genießt. 

58. Die Bundesregierung begrüßt die positive Reso-
nanz, die die Reform des Kindschaftsrechts in 
dem Bericht gefunden hat (S. 164 ff.). Vor allem 
die hohe Bedeutung der über Trennung und 
Scheidung der Eltern fortbestehenden gemein-
samen Verantwortung der Eltern für ihre Kinder 
und des Kontakts des Kindes zu beiden Elterntei-
len ist dabei zu unterstreichen. 

Die fortbestehende elterliche Verantwortung gilt 
uneingeschränkt auch für ausländische Pa rt

-nerinnen/Partner in bi-nationalen Ehen. Dennoch 
kann weder allein aus der Tatsache der Verheira-
tung noch allein aus der nach der Trennung oder 
Scheidung fortbestehenden Elternverantwortung 
ein dauerhaftes eigenständiges Aufenthaltsrecht 
dieses Elternteils hergeleitet werden. Die Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis kommt vielmehr 
nach Maßgabe der ausländergesetzlichen Be-
stimmungen nur ausnahmsweise in Frage, wenn 
auch ohne häusliche Gemeinschaft eine familiäre 
Beistands- und Betreuungsgemeinschaft derge-
stalt vorliegt, daß der nur umgangsberechtigte 
Elternteil in überdurchschnittlichem Maße die 
Betreuung und Erziehung des Kindes tatsächlich 
übernimmt und seinen Unterhaltsverpflichtungen 
regelmäßig nachkommt. Diese Auslegung der 
ausländergesetzlichen Bestimmungen steht im 
Einklang mit Artikel 6 GG und Artikel 8 EMRK. 

Es ist für das Konzept der Kindschaftsrechts-
reform, den Schutz von Kindern und Jugend-
lichen auch durch die Zurücknahme staatlicher 
Eingriffe anläßlich der Scheidung zu gewährlei-
sten, von großer Bedeutung, daß Beratungsange-
bote der Kinder- und Jugendhilfe in bedarfsge-
rechtem Umfang und erforderlicher Qualität zur 
Verfügung gestellt werden. Die Bundesregierung 
weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich 
darauf hin, daß im Rahmen der Kindschafts-
rechtsreform die (Soll-)Verpflichtung zum Ange-
bot von Beratung in Trennungs- und Scheidungs-
situationen (§ 17 SGB VIII) in einen Rechts-
anspruch umgewandelt worden ist. 

59. In den Ausführungen zum „Recht auf Bildung" 
erörtert die Kommission Bildungsziele in den 
Landesverfassungen und bezeichnet dabei Arti-
kel 131 Abs. 4 der Verfassung des Freistaates 
Bayern als überholungsbedürftig. Hier ist darauf 
hinzuweisen, daß diese Bestimmung inzwischen 
- durch das Gesetz zur Änderung der Verfassung 
des Freistaates Bayern vom 20. Februar 1998 -
geändert wurde und nun wie folgt lautet: „Die 
Mädchen und Buben sind außerdem in der Säug

-

lingspflege, Kindererziehung und Hauswirtschaft 
besonders zu unterweisen." 

60. In Kapitel „Recht auf Gesundheit und Schutz vor 
umweltbedingten Schäden" (S. 169f.) stellt die 
Kommission fest: „Komplexe allergische Erkran-
kungen, festgestellte embryonale Schädigungen 
aufgrund von Umwelteinflüssen oder neuartige, 
bisher nicht heilbare Infektionskrankheiten wie 
HIV haben zum Teil signifikant zugenommen." 
Diese Feststellung läßt sich im Hinblick auf 
embryonale Schädigungen aufgrund von Um-
welteinflüssen nicht belegen. Mittelbare Ein-
flüsse von Umweltfaktoren im Sinne einer be-
günstigenden Wirkung können prinzipiell nicht 
ausgeschlossen werden. Sie lassen sich jedoch 
- falls vorhanden - aufgrund der Vielzahl der in 
Frage kommenden Einflußfaktoren mit den bis-
lang zur Verfügung stehenden Methoden nur 
schwer erfassen. Darüber hinaus hält es die Bun-
desregierung nicht für sachgerecht, das Infekti-
onsrisiko HIV auf eine Linie mit Veränderungen 
und Verschlechterungen in der Lebensumwelt zu 
stellen. Denn die Infektion mit HIV, die zur 
AIDS-Erkrankung führt, geht in der Regel auf 
sexuelle Kontakte zurück, diese können nicht mit 
„Umwelt" gleichgesetzt werden. 

So ungünstig die Entwicklung von HIV und AIDS 
bei Kindern in Entwicklungsländern ist, so relativ 
günstig stellt sich die Situation in den meisten 
westlichen Industrieländern wie auch in Deutsch-
land dar. In Deutschland haben sich nach Schät-
zungen des Robe rt  Koch-Instituts seit Beginn der 
HIV/AIDS-Epidemie etwa 50 000 bis 60 000 Perso-
nen infiziert, darunter aber nur 500 Kinder unter 
13 Jahren. Rund 115 Kinder (Stand Juni 1998) sind 
bisher an AIDS erkrankt. Langjährige Präven-
tionskampagnen und ein leistungsstarkes medizi-
nisches Versorgungssystem haben die Auswir-
kungen der Epidemie auf die Kinder und die indi-
viduellen Risiken der Kinder gering gehalten. Die 
Zahl neuinfizierter Kinder hat in den letzten Jah-
ren durch die verbesserte medizinische Betreu-
ung HIV-infizierter Schwangerer stark abgenom-
men (Quelle: Epidemiologisches Bulletin 47/97). 

61. In ihren Ausführungen zur Rechtsposition des 
Kindes bei Vernachlässigung, Gewalt, Miß-
brauch und Ausbeutung stellt die Kommission 
zutreffend fest, daß der Persönlichkeit der Kinder 
und ihrer körperlichen Unversehrtheit auch mit 
den Mitteln des Strafrechts Rechnung getragen 
werden muß. In diesem Zusammenhang weist 
die Bundesregierung darauf hin, daß der straf-
rechtliche Schutz von Kindern durch das am 
1. April 1998 in Kraft getretene Sechste Gesetz 
zur Reform des Strafrechts (6. StRRG) vom 26. Ja-
nuar 1998 (BGBl. I S. 164) nochmals verbessert 
worden ist. Hinzuweisen ist in diesem Zu-
sammenhang vor allem auf die neueingeführten 
oder geänderten Vorschriften in § 176 a (schwerer 
sexueller Mißbrauch von Kindern), § 176 b (sexu-
eller Mißbrauch von Kindern mit Todesfolge), 
§ 225 (Mißhandlung von Schutzbefohlenen), 
§ 235 (Entziehung Minderjähriger) und § 236 
(Kinderhandel) des Strafgesetzbuches. 
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Kinder- und Jugendhilfe 

62. In Teil C (Kinder- und Jugendhilfe) unterbreitet 
die Kommission zahlreiche auf die Praxis bezo-
gene Vorschläge, denen die Bundesregierung im 
wesentlichen zustimmt und die in dieser Stel-
lungnahme nur punktuell kommentiert werden. 
Wie die Kommission unterstreicht, ist es ein 
wesentlicher Verdienst der Neuordnung des Kin-
der- und Jugendhilferechts, zu einer veränderten 
Sichtweise der Funktion von Jugendhilfe beige-
tragen zu haben. Bereits die Systematik des Ach-
ten Buches Sozialgesetzbuch macht die familien-
unterstützende Funktion der Kinder- und Ju-
gendhilfe deutlich: Schwerpunkt der Kinder- und 
Jugendhilfe ist fortan ein breites Spektrum von 
Leistungen an Kinder, Jugendliche und ihre 
Eltern sowie an junge Volljährige in unterschied-
lichen Lebenslagen und Erziehungssituationen. 
Diese Leistungen werden nicht einseitig „verord-
net" , sondern sind das Ergebnis eines Verständi-
gungs- und Aushandlungsprozesses zwischen 
den beteiligten Personen einerseits und den ver-
antwortlichen Fachkräften andererseits. 

Die Bundesregierung stimmt mit der Kommission 
(S. 178) darin überein, daß die unreflektierte 
Verwendung des Begriffes „Dienstleistung" im 
Kontext mit der Gewährung von Leistungen der 
Jugendhilfe zu Mißverständnissen führt und die 
Gefahr in sich birgt, daß auf diese Weise der Auf-
trag der Jugendhilfe sowohl aus der Sicht der do rt 

 tätigen Personen, aber auch aus der Sicht der 
Leistungsberechtigten verkürzt gesehen wird. 

Auch eine auf Förderung der Entwicklung und 
Unterstützung der elterlichen Erziehungsverant-
wortung angelegte Kinder- und Jugendhilfe 
kann im Interesse der Gewährleistung des Kin-
deswohls kontrollierende Aspekte nicht völlig 
eliminieren. Wenngleich das Jugendamt aus 
eigenem Recht Eingriffe in die elterliche Sorge 
nur im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahme 
nach § 42 SGB VIII - und damit vorübergehend - 
vornimmt und die Befugnis zu Eingriffen in die 
elterliche Sorge damit im übrigen ausschließlich 
dem Vormundschaftsgericht (ab 1. Juli 1998 dem 
Familiengericht) verbleibt, so ist das Jugendamt 
verpflichtet, das (Familien-)Gericht anzurufen, 
wenn es das Tätigwerden des Gerichts zur 
Abwendung einer Gefährdung des Wohls des 
Kindes oder des Jugendlichen für erforderlich 
hält (§ 50 Abs. 3 SGB VIII). Diese gesetzliche Ver-
pflichtung des Jugendamts, zur Sicherung des 
Kindeswohles im Gefahrenfall auch Eingriffe in 
das Elternrecht zu initiieren, kann nicht ohne 
Einfluß auf die Dienstleistungsorientierung der 
Jugendhilfe bleiben. 

Gerade wegen dieser strukturellen Nähe von 
Leistung und Eingriff bleibt das Jugendamt zu 
jeder Zeit verpflichtet, die jeweils ausgeübte 
Funktion den Kindern, Jugendlichen und ihren 
Eltern gegenüber transparent zu machen. Vor 
dem Hintergrund eines (sonst) drohenden Ein-
griffs in die elterliche Sorge bleibt auch die 
postulierte Freiwilligkeit auf seiten der Eltern 

relativ - selbst wenn der Eingriff im Einzelfall 
nicht als solcher erlebt, sondern eher als Unter-
stützung und Entlastung empfunden wird. Dies 
bedeutet, daß auch eine familienunterstützend 
wirkende Jugendhilfe nicht ohne Eingriffs- und 
Kontrollaspekte auskommen kann. Neuere For-
men der Krisenintervention belegen sogar, daß 
der drohende Eingriff in die elterliche Sorge pro-
duktiv genutzt werden kann für eine Zusammen-
arbeit zwischen Jugendamt und Eltern im Inter-
esse des Kindes. Vor allem aber darf Dienst-
leistungsorientierung in der Jugendhilfe nicht 
dahin gehend verstanden werden, daß die Auf-
gabe der Sozialarbeit darauf beschränkt sei, 
Eltern und Kindern unverbindliche Angebote zu 
machen, die jederzeit abgelehnt werden können. 
Im Interesse des Kindeswohles ist Jugendhilfe 
vielmehr verpflichtet, mit Eltern - aber auch mit 
Kindern und Jugendlichen selbst - klare Verein-
barungen über die beiderseitigen Verantwort-
lichkeiten zu schließen, deren Einhaltung immer 
wieder zu überprüfen ist. Der Einsatz der Ju-
gendhilfe in der Nähe von Krisen- und Gefähr-
dungssituationen für die Entwicklung des Kindes 
unterscheidet sich insofern wesentlich von 
Dienstleistungen im gewerblichen Sektor, die auf 
dem freien Markt erbracht werden. Die Bundes-
regierung stimmt deshalb der Auffassung der 
Kommission zu, daß Jugendhilfe - will sie ihren 
Handlungsspielraum im Interesse und zum 
Schutz von Kindern ausschöpfen - Aspekte der 
Kontrolle nicht abwehren darf. Andererseits muß 
sie aber auch deutlich machen, daß sich ihre 
Tätigkeit von der Rechtsgrundlage und der Ziel-
setzung her von den Aufgaben der Justiz und der 
Polizei, aber auch der Psychiat rie unterscheidet. 

63. Die Bundesregierung stimmt der Auffassung der 
Kommission zu (S. 178), daß der Beg riff der Prä-
vention - wie er auch im Kontext der Zielsetzung 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes gebraucht 
wird - eine konkrete Bedeutung erst im Zusam-
menhang mit einem konkreten Bezugsobjekt ge-
winnt. Dieses Bezugsobjekt ist im Rahmen der 
Kinder- und Jugendhilfe generell das Kindes-
wohl. Das breite Spektrum der einzelnen 
Leistungen ist auf die Sicherung dieses Kindes-
wohles bzw. auf die Abwendung von Gefährdun-
gen für das Kindeswohl ausgerichtet. Maßnah-
men der primären Prävention, die auf lebenswer-
te, stabile Verhältnisse zielen, die es nicht zu 
Konflikten und Krisen kommen lassen, liegen je-
doch im allgemeinen außerhalb der Reichweite 
der einzelnen Leistungen der Jugendhilfe. Ihr 
kommt aber nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 SGB VIII inso-
weit die Aufgabe zu, dazu beizutragen, positive 
Lebensbedingungen für junge Menschen und ih-
re Familien sowie eine kinder- und familien-
freundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. 
Zur primären Prävention wird man insoweit auch 
allgemeine Angebote der Förderung der Ent-
wicklung junger Menschen ( „Jugendarbeit") so-
wie die Förderung von Kindern in Tageseinrich-
tungen, insbesondere im Bereich des Kindergar-
tens, zählen müssen. Andererseits besteht bei 
einer auf die möglichst frühzeitige Verhinderung 
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bzw. Abwehr von Gefahren für das Kindeswohl 
zentrierten Sichtweise die Gefahr, daß die ge-
nuine Funktion dieser Aufgaben, nämlich Kinder 
und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu fördern 
und sie gesellschaftlich zu integrieren, aus dem 
Blickfeld gerät und diese Tätigkeit der Jugend-
hilfe nur noch unter dem Blickwinkel der Präven-
tion, also der Vermeidung einer krisenhaften Ent-
wicklung bis hin zur Vermeidung von Kriminali-
tät, gesehen wird. Zu Recht weist die Kommis-
sion deshalb darauf hin, daß jeder der einzelnen 
Leistungsbereiche nach dem KJHG auf seine A rt 

 präventiv - im Sinne von vorbeugend, Schlimme-
res vermeidend - ausgerichtet ist. Angesichts der 
mangelnden begrifflichen Schärfe dieses Aus-
drucks und der oben beschriebenen Gefahren 
für die Identität dieser Leistungen sollte auf die 
abstrakte Verwendung des Adjektivs „präven-
tiv " besser verzichtet werden. 

64. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwi-
schen öffentlichen und freien Trägern ist eines 
der Strukturmerkmale der Jugendhilfe in 
Deutschland. Es hat auch seinen Niederschlag in 
den Grundsatzbestimmungen des SGB VIII (§§ 3, 
4 SGB VIII) gefunden. Diese heute allgemein 
akzeptierte Formel hat - im Lichte der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts vom 13. Au-
gust 1967 (BVerfGE 22, 180) - den sog. Vorrang 
freier Träger („Subsidiaritätsprinzip") ergänzt. 
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwi-
schen öffentlichen und freien Trägern dient pri-
mär der Sicherstellung eines pluralen Angebots, 
nicht der Sicherung der Einflußsphäre einzelner 
Verbände, Gruppen und Initiativen. Ein plurales 
Angebot ist wiederum die Voraussetzung für die 
Ausübung des Wunsch- und Wahlrechts, dessen 
zentrale Bedeutung für die Stärkung der Sub-
jektrolle der Leistungsberechtigten die Kommis-
sion zu Recht hervorhebt (S. 179f.). 

Mit der Reform des Kinder- und Jugendhilfe

-

rechts wurde die Entwicklung einer breiten Trä-
gerlandschaft unterstützt, indem das Vorschlags-
recht für die Mitwirkung im Jugendhilfeaus-
schuß auf alle anerkannten Träger der freien 
Jugendhilfe ausgeweitet worden ist. So hat sich 
nicht nur in den alten Ländern, sondern auch in 
den neuen Ländern eine Vielzahl von örtlichen 
Initiativen und Selbsthilfegruppen entwickelt. 
Vor dem Hintergrund der derzeitigen Haushalts-
situation haben sie aufgrund ihrer anfälligeren 
Infrastruktur oft Schwierigkeiten, die Konkurrenz 
mit großen bundesweit tätigen Organisationen 
zu bestehen. Die Bundesregierung sieht in einer 
„bunten Trägerlandschaft" den Garanten für 
eine plurale Jugendhilfe. Sie weist aber darauf 
hin, daß es nach der Kompetenzordnung des 
Grundgesetzes Aufgabe der kommunalen Ge-
bietskörperschaften ist, ggf. mit Unterstützung 
der Länder, für eine ausreichende Finanzierung 
zu sorgen. 

65. Die Bundesregierung verkennt nicht das Anlie-
gen der kommunalen Gebietskörperschaften, 
auch die Kinder- und Jugendhilfe „effizienter” 
und „effektiver" auszugestalten. Sie teilt inso

-
weit aber die Skepsis der Sachverständigenkom-
mission (S. 183 f.), daß eine unreflektierte Über-
tragung der im Bereich der Güterproduktion ent-
wickelten Elemente einer „Neuen Steuerung" 
auf soziale Dienstleistungen Strukturprinzipien 
der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere auch 
die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen und freien Trägern, gefährdet. Sie 
verweist in diesem Zusammenhang auf die Ant-
wort  der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - 
„Neue Steuerung" in der Kinder- und Jugend-
hilfe - (Drucksache 13/8413). 

66. Die Bundesregierung teilt die Sorge der Kommis-
sion (S. 184f.), daß der Gesetzesbefehl in § 69 
Abs. 3 SGB VIII, bei allen Trägern der örtlichen 
Jugendhilfe für die Wahrnehmung der Aufgaben 
nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch Ju-
gendämter einzurichten, im Zuge der gegenwär-
tigen Verwaltungsmodernisierung seine Autori-
tät als Rechtsnorm verlieren könnte. In diese 
Richtung weisen auch Initiativen einzelner Län-
der im Bundesrat mit dem Ziel, die Vorschriften 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch über die 
Organisation der Jugendämter und der Landes-
jugendämter sowie die Verteilung der Zuständig-
keiten mit einem Landesrechtsvorbehalt zu ver-
sehen. Nicht zuletzt im Hinblick auf Effizienz 
und Effektivität der Aufgabenerfüllung hält die 
Bundesregierung die Konzentration aller Auf-
gaben der Jugendhilfe bei einer Organisations-
einheit für unverzichtbar. Nur auf diese Weise ist 
es möglich, für individuelle Bedarfe maßge-
schneiderte Lösungen zu entwickeln und diese 
flexibel den sich verändernden Bedarfen anzu-
passen. Die Aufgaben des Jugendamts liegen 
dabei primär in der Gesamtverantwortung und 
Gewährleistung, während die Leistungen - je 
nach Bedarfssituation und Wünschen der Berech-
tigten - durch unterschiedliche Träger und Ein-
richtungen erbracht werden. Bereits die derzei-
tige Regelung ermöglicht es den kommunalen 
Gebietskörperschaften darüber hinaus, weitere 
sachnahe Aufgaben den Jugendämtern zuzuord-
nen und damit ihre Leistungsfähigkeit zu verbes-
sern. Die Bundesregierung unterstützt solche Be-
strebungen mit dem Ziel, die Jugendämter - aus-
gehend von der Zuständigkeit für die Aufgaben 
der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch als Kernaufgaben - zu 
leistungsfähigen Behörden der Kommunalver-
waltung mit umfassender Zuständigkeit für den 
Bereich der kommunalen Kinder-, Jugend- und 
Familienpolitik weiterzuentwickeln. 

Die Bundesregierung unterstreicht auch die Fest-
stellung der Kommission (S. 185), daß das Ju-
gendamt in seiner zweigliedrigen Organisations-
form, bestehend aus der Verwaltung des Jugend-
amts und dem Jugendhilfeausschuß, beibehalten 
werden sollte. Sie weist allerdings auch darauf 
hin, daß die Chancen und Möglichkeiten, die 
diese Sonderkonstruktion zur Weiterentwicklung 
und Qualifizierung der kommunalen Jugendhilfe 
bietet, längst nicht überall genutzt werden. Bis- 
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weilen entsteht der Eindruck, daß sich Jugend-
hilfeausschüsse bzw. einzelne ihrer Mitglieder 
weniger den allgemeinen Interessen der kommu-
nalen Jugendpolitik, sondern speziellen Träger-
interessen verpflichtet fühlen. Angesichts offen-
sichtlich unterschiedlicher Erfahrungen mit der 
Arbeit der Jugendhilfeausschüsse im kommuna-
len Bereich bleibt es die Aufgabe der freien Trä-
ger, Kandidaten vorzuschlagen, die sich dem Ge-
samtauftrag der kommunalen Jugendhilfe ver-
pflichtet fühlen, und Aufgabe der Mitglieder der 
Vertretungskörperschaft, durch die Ausübung 
ihres Wahlrechts dafür Sorge zu tragen, daß 
Jugendhilfeausschüsse ihren gesetzlichen Auf-
gaben gerecht werden. 

67. Die Bundesregierung stimmt der Auffassung der 
Kommission (S. 186ff.) zu, daß die Öffnung des 
Trägerspektrums und die Weiterentwicklung der 
Förderungs- und Finanzierungssysteme durch 
gemeinsam akzeptierte, fachlich ausgewiesene 
Qualitätsstandards strukturiert und kontrolliert 
werden muß. Ein zentrales Element dieser Ent-
wicklung ist die Neuregelung der Entgeltfinan-
zierung für den Bereich der Kinder- und Jugend-
hilfe nach § 77 SGB VIII. Der Deutsche Bundes-
tag hat im Rahmen der Beratungen des Entwurfs 
eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch - Soziale Pflegever-
sicherung - Formulierungsvorschläge zur Ände-
rung und Ergänzung des § 77 SGB VIII, die zwi-
schen Bund, Ländern, kommunalen Spitzenver-
bänden und Freier Wohlfahrtspflege abgestimmt 
waren, aufgegriffen und verabschiedet. Diese 
Formulierungsvorschläge orientieren sich an den 
Grundsätzen der Entgeltfinanzierung, die der 
Gesetzgeber für den Bereich der sozialen Pflege-
versicherung und die Sozialhilfe bereits geregelt 
hat, tragen aber den spezifischen Anforderungen 
der Kinder- und Jugendhilfe Rechnung. Ke rn

-stück dieser Regelung ist der Abschluß von ver-
traglichen Vereinbarungen über die Leistungs-
inhalte, die Höhe der Entgelte und die Qualitäts-
entwicklung als Voraussetzung für die Kosten-
übernahme im Einzelfall. Einbezogen in die 
Regelung sind nicht nur frei-gemeinnützige Trä-
ger von Einrichtungen, sondern auch privat-
gewerbliche Träger sowie die kommunalen Ge-
bietskörperschaften selbst, soweit sie Einrichtun-
gen im Bereich der Hilfen zur Erziehung bzw. der 
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kin-
der und Jugendliche betreiben. Der weitgehende 
Konsens aller Beteiligten bei der Entwicklung 
dieser Vorschriften zeigt die Bereitschaft, trotz 
der angespannten Haushaltssituation fachliche 
Standards in der Jugendhilfe zu sichern und 
gemeinsam weiterzuentwickeln. 

68. In ihren Ausführungen zu den Rahmenbedingun-
gen, die das Kinder- und Jugendhilfegesetz setzt, 
betont die Kommission (S. 243) die Gleichrangig-
keit aller Hilfeformen nach dem Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz. Gleichzeitig weist sie auch auf 
die Gefahr einer nach Rechtsgrundlagen geglie-
derten Angebotsstruktur hin, die durch die Trä-
gervielfalt einerseits, aber auch die Konstruktion 

des Gesetzes als Leistungsgesetz gefördert wird. 
Die im Sozialleistungsrecht systembedingte Ein-
zelfallorientierung muß deshalb auf der örtlichen 
Ebene ergänzt und vernetzt werden mit gemein-
wesenorientierten Ansätzen. Die einzelnen Mo-
dalitäten der Vernetzung müssen in erster Linie 
vor Ort in autonomer kommunalpolitischer Ver-
antwortung der Kreise und Städte gestaltet und 
weiterentwickelt werden. 

69. Wie die Daten der Kinder- und Jugendhilfestati-
stik des Statistischen Bundesamtes und die Lang-
zeitstudie „Jugendhilfe und sozialer Wandel" 
(1998) des Deutschen Jugendinstituts in Mün-
chen gezeigt haben, hat sich in den alten und 
neuen Ländern im Vergleich zu den Jahren 1992/ 
1993 nahezu die gesamte Angebotsinfrastruktur 
der Kinder- und Jugendhilfe fachlich und finan-
ziell verbessert; das Spektrum sozialer Dienste 
hat sich in den einzelnen Jugendamtsbezirken 
insgesamt verbreitert. Die Nettoausgaben von 
Ländern und Kommunen (ohne Gebühren, Ent-
gelte, Teilnehmerbeiträge) stiegen im Zeitraum 
von 1991 bis 1996 um 68 % von 18,1 Mrd. DM 
1991 auf 30,4 Mrd. DM 1996. Diese erhöhten Auf-
wendungen stehen vor allem in Zusammenhang 
mit der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf 
einen Kindergartenplatz sowie einer Verbesse-
rung fachlicher Standards zugleich unter Dek-
kung des Nachholbedarfs in den neuen Ländern. 

70. Die Bundesregierung teilt die Auffassung der 
Kommission, daß trotz der haushaltswirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen differenzie rtes Lei-
stungsspektrum der Kinder- und Jugendhilfe 
erhalten bleiben muß. Die Entwicklung vieler 
Kinder und Jugendlicher sowie der Ausgleich 
von Benachteiligung ist unabdingbar verbunden 
mit einem bedarfsgerechten, qualifizierten Ange-
botsspektrum der Kinder- und Jugendhilfe, wie 
es von öffentlichen und freien Trägern vorgehal-
ten wird. Bei Konsolidierungsmaßnahmen einzel-
ner kommunaler Haushalte müssen daher im 
Rahmen einer gesamtpolitischen und gesamt-
wirtschaftlichen Betrachtungsweise stets auch 
die Auswirkungen auf andere Haushalte sowie 
die - zum Teil langfristigen - Folgewirkungen 
einer eingeschränkten Förderung (z. B. im Bereich 
der Kinder- und Jugendkriminalität) mitbedacht 
und in die Abwägung einbezogen werden. 

71. Im Hinblick auf die Forderung der Kommission, 
die Beratung und Unterstützung bei der Aus-
übung der Personensorge nach § 18 SGB VIII 
auch Elternteilen mit gemeinsamem Sorgerecht 
zugänglich zu machen (S. 237), stellt die Bundes-
regierung fest, daß Inhaber des Anspruchs nach 
§ 18 Abs. 1 Mütter und Väter sind, die allein für 
ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen 
haben oder tatsächlich sorgen. Die zweite Alter-
native stellt nicht auf das Sorgerechtsmodell, son-
dern die tatsächliche Obhut ab. Daraus ergibt 
sich, daß auch Elternteile, die trotz fortbestehen-
der gemeinsamer elterlicher Sorge die Alltags-
sorge allein ausüben, nach § 18 Abs. 1 SGB VIII 
anspruchsberechtigt sind. 
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72. Zu der Kritik der Kommission an der mangelnden 
Bestimmtheit der Höhe des Betreuungsunterhalts 
(S. 237f.) weist die Bundesregierung darauf hin, 
daß gemäß § 1615 1 Abs. 3 Satz 1 BGB auf diesen 
Unterhaltsanspruch die Vorschriften über die 
Unterhaltspflicht zwischen Verwandten entspre-
chend anzuwenden sind. Das Maß des zu gewäh-
renden Unterhalts bestimmt sich daher gemäß 
§ 1610 Abs. 1 und 2 BGB nach der Lebensstel-
lung des Bedürftigen und umfaßt den gesamten 
Lebensbedarf. Damit sind die Grundsätze für die 
Berechnung auch dieses Unterhaltsanspruchs im 
Gesetz hinreichend festgelegt. Eine weitere Kon-
kretisierung wäre angesichts der vielfältigen zu 
berücksichtigenden Lebenssachverhalte im In-
teresse der Herbeiführung der notwendigen 
Einzelfallgerechtigkeit nicht opportun. Hinzu 
kommt, daß bei einer relativ neuen Regelung wie 
der des Betreuungsunterhalts der mit dem Kin-
desvater nicht verheirateten Mutter hinsichtlich 
der konkreten Anwendung der Vorschrift an-
fänglich gewisse Unsicherheiten herrschen, die 
erst nach und nach mit der Herausbildung einer 
den Umständen der jeweils zu beurteilenden 
Lebenssachverhalte Rechnung tragenden Recht-
sprechungslinie ausgeräumt werden können. 

Erziehung, Bildung und Betreuung 
in Tageseinrichtungen für Kinder 

73. Das Kapitel bildet den Ist-Zustand von Tagesein-
richtungen und Tagespflege ab. Die Vorschläge 
der Kommission beziehen sich daher im wesent-
lichen auf das gegenwärtige System der Tages-
betreuung. So wäre ergänzend denkbar gewe-
sen, auf neuere Entwicklungen stärker einzuge-
hen und Perspektiven für einen Bereich zu ent-
wickeln, der - zumindest was den Mittelaufwand 
angeht - das größte Feld innerhalb der Kinder-
und Jugendhilfe darstellt. Solcher Perspektiven 
bedürfte es z. B. im Zusammenhang mit einer 
Strategie für den bedarfsgerechten Umbau des 
Angebots an Tagesbetreuung zugunsten von 
Angeboten für Kinder unter 3 und über 6 Jahren 
vor dem Hintergrund sinkender Kinderzahlen 
und dem Erfordernis einer besseren Vereinbar-
keit von Familie und Erwerbstätigkeit. 

Die Kommission zeigt auf, daß es im Bereich der 
Tageseinrichtungen deutliche Entwicklungs-
erfordernisse gibt. Mit Recht fordert sie für die 
Tagesbetreuung eine Qualitätsoffensive ein. Das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend bereitet derzeit mit Wissenschaft-
lern, obersten Landesjugendbehörden und Ver-
bänden einen Verbund von Projekten vor, die 
sich auf die Messung und die Entwicklung von 
Qualität im Bereich der Tageseinrichtungen rich-
ten (S. 191). 

In dem Bericht wird ein Vorrang des Aufbaus von 
Ich-Identität vor dem Aufstellen von Bildungszie-
len postuliert. Im Gegensatz dazu vertritt die 
Bundesregierung die Auffassung, daß beide Per-
spektiven in der Erziehung ihren Platz haben 
müssen, zumal der Erwerb von Ich-Kompetenz 

und von Sozial- und Sachkompetenz als sich 
gegenseitig ergänzende Aspekte von Erziehung 
zu sehen sind (S. 192). 

Ausdrücklich begrüßt wird die Empfehlung, in 
Kindergärten und Grundschulen mehr Gewicht 
auf die künstlerisch-musisch-ästhetische Erzie-
hung von Kindern zu legen und die Ausbildun-
gen entsprechend zu gestalten. 

Die Bundesregierung schließt sich der Auffas-
sung an, daß Tageseinrichtungen stärker als bis-
her auf Problemsituationen in Familien eingehen 
müssen (S. 192). 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung, daß es 
bislang nicht in ausreichendem Maße gelungen 
ist, neue konzeptionelle Entwicklungen und 
Entwürfe in die Praxis der Tageseinrichtungen 
hineinzutragen (S. 193). Anders formuliert: Es 
besteht kein Defizit an Erkenntnissen, sondern 
an deren Umsetzung in die Praxis. Mit größerem 
Nachdruck müßte es daher darum gehen, eine 
Reforminfrastruktur zu schaffen, die die Imple-
mentation und Verbreitung neuer Konzepte und 
Materialien sicherstellt. Dazu macht die Kommis-
sion eine Reihe von we rtvollen Vorschlägen. Die 
Bundesregierung wird der Frage mittelfristig in 
Modellprojekten nachgehen. 

74. Im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf 
einen Kindergartenplatz weist die Kommission 
zu Recht darauf hin, daß seine Einführung im 
Westen und Osten Deutschlands unterschiedlich 
bewertet wird. Im Westen waren damit erheb-
liche Umsetzungsprobleme verbunden. Das An-
gebot bezieht sich in aller Regel auf eine tägliche 
vierstündige Betreuung. Im Osten dagegen wur-
de der Rechtsanspruch in a ller Regel durch ganz-
tägige Betreuungsangebote erfüllt. Darüber hin-
aus können die neuen Länder, trotz des in den 
letzten Jahren stattgefundenen Abbaus, den Be-
darf an Plätzen für unter dreijährige und über 
sechsjährige Kinder befriedigen. Dieser Abbau 
war im wesentlichen auf die zurückgehende 
Nachfrage wegen abnehmender Geburtenzahlen 
zurückzuführen. Betreuungsumfang wie auch 
die Versorgungsquoten im Osten Deutschlands 
orientieren sich damit am Bedarf berufstätiger 
Eltern. Dieser Bedarfsorientierung entsprechen 
die Angebote im Westen - insbesondere hinsicht-
lich der Öffnungszeiten - bisher vielerorts noch 
nicht. Insoweit besteht noch ein beträchtlicher 
Nachholbedarf. 

Der Vorschlag, Träger und insbesondere Leite-
rinnen sollten das Instrumentarium der Personal-
entwicklung stärker nutzen, ist bedenkenswert. 
Auch über die Frage einer stärkeren Fortbil-
dungsverpflichtung für Mitarbeiter in Tagesein-
richtungen sollte auf Trägerseite nachgedacht 
werden. Positiv zu we rten sind auch die Ober-
legungen zur Intensivierung von Instrumenten 
der Fortbildung. 

Auch ausländische Kinder, die gemäß § 6 Abs. 2 
SGB VIII rechtmäßig oder aufgrund einer aus

-

länderrechtlichen Duldung ihren gewöhnlichen 

 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode  Drucksache 13/11368 

Aufenthalt im Bundesgebiet haben, haben einen 
Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Insoweit 
haben auch Kinder von Asylbewerbern einen 
Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Der in 
der Erstaufnahmeeinrichtung längstens drei 
Monate betragende Aufenthalt ist jedoch nur ein 
vorübergehender Aufenthalt und kann daher 
einen Anspruch auf einen dauerhaften Kinder-
gartenplatz nicht auslösen. 

Angesichts der grundsätzlichen Einbeziehung 
von Asylbewerbern kann die Regelung in § 6 
Abs. 2 SGB VIII als befriedigend betrachtet wer-
den. Die Bundesregierung sieht keinen Anlaß, 
den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz 
auch Kindern solcher Asylbewerber zuzuerken-
nen, deren Aufenthalt im Bundesgebiet nur ein 
vorübergehender ist. Im übrigen wird auf die 
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine 
Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN „Kindergartenplätze für Asylbewerber" 
(vgl. Drucksache 13/5876) verwiesen. 

75. Die Kommission stellt zu Recht die Tagespflege 
als einen wichtigen Beitrag zur familienergänzen-
den Betreuung von Kindern dar. Dazu steht aller-
dings im Widerspruch, daß sie die Tagespflege 
innerhalb eines Kapitels mit der Überschrift „Er-
ziehung, Bildung und Betreuung in Tageseinrich-
tungen für Kinder" behandelt. Damit wird der 
prinzipiellen Gleichrangigkeit der beiden Ange-
botsformen und der von der Kommission selbst 
postulierten „Eigenständigkeit" der Tagespflege 
nicht genügend Rechnung getragen. Im übrigen 
müßte auch Fragen einer sozialen Absicherung 
von Tagespflegepersonen sowie deren Qualifizie-
rung weiter nachgegangen werden. 

Schule als sozialer Ort und die Leistungen 
der Kinder- und Jugendhilfe 

76. Zum Thema „Schule als sozialer Ort und die Lei-
stungen der Kinder- und Jugendhilfe" gibt der 
Bericht einen guten Überblick über die vielfäl-
tigen Angebotsformen und geht auch sachent-
sprechend auf die besondere Situation der Zu-
wandererfamilien, der Kinder und Jugendlichen 
aus den alten und neuen Bundesländern sowie 
der Mädchen und Jungen ein. Es wird deutlich, 
daß Schule und Kinder- und Jugendhilfe als zwei 
unterschiedlich strukturierte Arbeitsfelder Mühe 
haben, Formen der Kooperation zu finden. Die in 
der Regel bestehende „Schullastigkeit" der An-
gebote in Ganztagsschulen, vollen Halbtags-
schulen und betreuten Grundschulen wird nicht 
von allen Kindern positiv aufgegriffen. Der unter-
schiedliche Ansatz zwischen den Schulangebo-
ten und den Hortangeboten sollte deutlicher her-
ausgestellt und auf Möglichkeiten ihrer Über-
windung hingewiesen werden. Der Einschät-
zung, daß Schulsozialarbeit nach wie vor von der 
Schule mit Zurückhaltung aufgenommen wird, 
ist ausdrücklich zuzustimmen. Auch aus Modell-
versuchen der Bund-Länder-Kommission für Bil-
dungsplanung und Forschungsförderung wird 
deutlich, wie schwierig die notwendige Integra

-

tion Dritter, die nichtausgewiesene Lehrkräfte 
sind, in den Schulalltag ist. Während die Unter-
richtstradition noch immer vom Einzelunterricht 
durch die staatlich geprüfte Lehrkraft geprägt ist, 
sollte eine Änderung der Lehrerrolle in Richtung 
auf Lernteams und Projektarbeit erwogen 
werden. Kräfte aus der Sozialarbeit und ande-
ren Berufszusammenhängen könnten vor allem 
in Problemschulen in gleichberechtigter Arbeit 
mit Lehrern entscheidende Verbesserungen be-
wirken. 

Die Empfehlungen der Kommission richten sich 
an Länder und Kommunen und mahnen auch die 
Verantwortung der kommunalen Jugendhilfepla-
nung zur Zusammenarbeit mit der Schule an. Be-
grüßt wird ebenso die Empfehlung, in den Lan-
desschulgesetzen die Kooperation der Schule mit 
der Kinder- und Jugendhilfe verbindlich zu 
regeln. 

Schlußfolgerungen 

77. Kinder in Deutschland leben in einer Welt, in der 
es sich zu leben lohnt. Die Kommission unterbrei-
tet eine große Anzahl von Vorschlägen, die 
darauf abzielen, die Situation von Kindern und 
deren Familien weiter zu verbessern. Die Bun-
desregierung stimmt der Mehrzahl der Vor-
schläge zu. Politik für Kinder und mit Kindern 
und die Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für eine kinder- und familienfreundliche Gesell-
schaft sind jedoch Aufgaben, die nicht allein von 
der Bundesregierung zu erfüllen sind. Die Mehr-
zahl der konkreten Zuständigkeiten ist vielmehr 
im Bereich von Ländern und Kommunen ange-
siedelt. Der Bericht enthält dafür zahlreiche 
weiterführende Hinweise und Empfehlungen, 
die nach Auffassung der Bundesregierung sei-
tens der Länder und Kommunen weitgehend auf-
gegriffen und umgesetzt werden sollten. Letzt-
lich sind jedoch alle gefordert: Staat und Gesell-
schaft, Verbände, Kirchen, Parteien, Schulen, 
Gewerkschaften, die Medien - und jeder ein-
zelne, z. B. als Vermieter, Kollege oder Nachbar. 

Die Bundesregierung wird zahlreiche Vorschläge 
der Kommission aufgreifen und beabsichtigt 
unter anderem folgendes: 

Die Bundesregierung wird ihre Politik für Kin-
der und Familien fortsetzen und weiterentwik-
keln, damit sich die Lebensbedingungen von 
Familien in unserer Gesellschaft weiter ver-
bessern, damit ein pa rtnerschaftliches Mitein-
ander der Geschlechter selbstverständlich 
wird und damit unseren Kindern und unserer 
Jugend die Zukunftschancen erhalten bleiben. 

- Die Bundesregierung wird ihre erfolgreiche 
Familienpolitik fortsetzen und die Familien 
weiter stärken. Sie wird im Rahmen der Haus-
haltsspielräume über weitere Verbesserungen 
familienpolitischer Leistungen entscheiden. Im 
Zusammenhang mit der Reform der Hinter-
bliebenenrenten wird im Rahmen des weite- 
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ren Ausbaus der eigenständigen Alterssiche-
rung der Frau entschieden werden, inwieweit 
Familienleistungen eine weiter verstärkte Be-
rücksichtigung im Rahmen des Generationen-
vertrages finden. 

- Die Bundesregierung beabsichtigt, die Lei-
stungen für Familien einfacher zu gestalten 
und Familien den Zugang zu den einzelnen 
Leistungen zu erleichtern. Die administrative 
Zusammenführung von Kindergeld, Erzie-
hungsgeld und Unterhaltsvorschuß bei einer 
Familienkasse wird modellhaft in Zusammen-
arbeit mit zwei Ländern erprobt werden. 

- Die Bundesregierung wird die praktischen 
Auswirkungen der Reform des Kindschafts-
rechts durch die Vergabe von Begleitfor-
schung beobachten und prüfen, ob die Reform 
ihre Zielvorgaben erreicht. 

- Die Bundesregierung wird der Lebenssituation 
von Alleinerziehenden und ihren Kindern wei-
terhin große Beachtung widmen und dabei 
auch für ein bedarfsgerechtes Kinderbetreu-
ungsangebot werben. Vor diesem Hintergrund 
sind auch die Ergebnisse eines derzeit noch 
laufenden Forschungsprojekts zur Vielfalt der 
verschiedenen Lebenssituationen Alleinerzie-
hender von großem Interesse. 

- In erster Linie wird die Bundesregierung die 
Rahmenbedingungen in Wirtschaft und Ge-
sellschaft mit dem Ziel weiter verbessern, daß 
Arbeitslosigkeit dauerhaft abgebaut wird. Der 
Abbau der Arbeitslosigkeit ist eine bedeuten-
de wirtschafts- und gesellschaftspolitische 
Aufgabe; sie ist auch von zentraler Bedeutung 
für Kinder und ihre Familien. In diesem Zu-
sammenhang wird die Bundesregierung auch 
ihren Beitrag dazu leisten, daß jeder aus-
bildungswillige Jugendliche eine Lehrstelle 
erhält. 

- Die Bundesregierung wird ihre Bemühungen 
um eine Verbesserung einer kinder- und fami-
lienfreundlichen Gesellschaft konsequent fort-
setzen. Unter anderem wird der Bundeswett-
bewerb „Kinder- und familienfreundliche Ge-
meinde" in Zusammenarbeit mit Bundeslän-
dern und den Kommunalen Spitzenverbänden 
wiederholt, die Umsetzung der entwickelten 
Rahmenkonzeptionen „Familien- und Kinder-
freundlichkeit in der Kommune " in einer Rei-
he von Städten modellhaft erprobt und die 
„Karawane für mehr Kinderfreundlichkeit" 
über das Jahr 1998 hinaus fortgesetzt und von 
seiten der Bundesregierung gefördert. 

- Die Bundesregierung wird prüfen, wie eine 
stärkere Einbeziehung von Kindern und 
Jugendlichen und ihren Familien in Entschei-
dungsprozesse auf kommunaler Ebene mög-
lich ist. 

- Die Bundesregierung hält daran fest, daß das 
Staatsangehörigkeitsrecht einer umfassenden 
Reform bedarf, und wird dieses Vorhaben in 
der nächsten Legislaturperiode des Deutschen 
Bundestages erneut aufgreifen. 

- Die Bundesregierung wird die Förderung der 
„National Coalition" für die Umsetzung der 
VN-Kinderrechtskonvention in Deutschland 
mit dem Ziel ihrer dauerhaften Integration in 
die Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe fo rt

-setzen. 

- Die Bundesregierung wird weiterhin bei Län-
dern und Kommunen auf die volle Umsetzung 
des Rechtsanspruchs auf einen Kinderga rten-
platz und auf den bedarfsgerechten Ausbau 
der Kindertagesstätten dringen. 

- Die Bundesregierung wird eine „Nationale 
Qualitätsinitiative im System der Tagesein-
richtungen für Kinder" entwickeln und im 
Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel fördern. 
Des weiteren wird sie Projekte zur Qualitäts-
sicherung in der Tagespflege sowie im Bereich 
der Hilfen zur Erziehung entwickeln und för-
dern. 

- Bei der finanziellen Ausstattung des Kinder- 
und Jugendplanes des Bundes werden ab 
1999 die zur Verfügung stehenden Haushalts-
mittel wieder aufgestockt werden. Dabei wird 
auch zukünftig ein besonderes Augenmerk 
auf die Förderung von Trägern, Maßnahmen 
und Modellversuchen in den neuen Ländern 
und von Maßnahmen zur Integration von aus-
ländischen Kindern und Jugendlichen gelegt 
werden. 

- Die Bundesregierung wird ihre umfangreiche 
Maßnahmenpalette im Bereich der Bekämp-
fung der sexuellen Gewalt gegen Kinder und 
ihr Arbeitsprogramm gegen Kindesmißbrauch, 
Kinderpornographie und Sextourismus weiter-
entwickeln. Die Bundesregierung wird sich 
auch für Verbesserungen im Rahmen der inter-
nationalen Strafverfolgung einsetzen. 

- Die Bundesregierung wird das Jugendschutz-
recht insbesondere mit dem Ziel überprüfen, 
den Entwicklungen im Bereich der neuen 
Medien noch wirkungsvoller Rechnung zu 
tragen. 

- Die Bundesregierung wird im Rahmen des 
Kinder- und Jugendplanes die Haushaltsmittel 
für den Bereich Kinder- und Jugendschutz ver-
doppeln. Außerdem wird sie den Bereich 
„Stärkung der Medienkompetenz von  Kin

-

dern, Jugendlichen und Eltern" weiterentwik-
keln. 

- Die Bundesregierung wird die breit angelegte 
Maßnahmen-Palette im Bereich „Prävention 
gegen Kinder- und Jugendkriminalität" erwei-
tern und ausbauen. Sie beabsichtigt daher, im 
Rahmen der hierfür verfügbaren Haushalts-
mittel zusätzliche Forschungs- und Modellvor-
haben zu fördern. 

- Die Bundesregierung wird den Ansatz für die 
kulturelle Jugendbildung im Rahmen des Kin-
der- und Jugendplanes im kommenden Jahr 
um mehr als 500 000 DM erhöhen. Diese Erhö-
hung kommt den bundeszentralen Fachorga-
nisationen zugute. 
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Vorwort 

Die Sachverständigenkommission des Zehnten Kin-
der- und Jugendberichts legt hiermit ihren Bericht 
über die Lebenssituation von Kindern und die Lei-
stungen der Kinderhilfe in Deutschland vor. Es han-
delt sich um den ersten Bericht in der Geschichte der 
Jugendberichte, der sich ausschließlich den Mädchen 
und Jungen unter 14 Jahren widmet. In diesem Be-
richt versuchen wir, die Bedingungen des Aufwach-
sens aus der Perspektive der Kinder zu analysieren. 
Unsere Schlußfolgerungen und Empfehlungen sind 
auf das Ziel ausgerichtet, Kindern und ihren Eltern 
stimmige Lebenszusammenhänge zu bieten, eine 
Kultur des Aufwachsens, die Kindern die Erfahrun-
gen eröffnet, die sie zur Freude am Leben und zur 
Entwicklung ihrer Fähigkeiten brauchen und die es 
Erwachsenen leichter macht, mit Kindern zu leben, 
als es widersprüchliche Verhältnisse derzeit erlauben. 

Die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle des Zehn-
ten Kinder- und Jugendberichts im Deutschen Ju-
gendinstitut haben die Arbeiten an dem Bericht mit 
großer Kompetenz und ungewöhnlichem persönli-
chen Einsatz unterstützt. Unser herzlicher Dank gilt 
Frau Dr. Donata Elschenbroich, Frau Jutta Müller-
Stackebrandt, Frau Ursula Winklhofer sowie Frau 
Heidemarie Monneuse, aber auch weiteren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern des Deutschen Jugendin-
stituts, die in vielen Situationen mit Hinweisen und 
Rat geholfen haben. Wichtige Unterstützung haben 
wir zudem aus dem Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) erhalten, 
insbesondere aus der Abteilung, die für die Belange 
der Kinder zuständig ist. 

Die Kommission hat sich zweimal mit der Kinder

-

kommission des Deutschen Bundestages getroffen 

und an einer Sitzung des Bundesjugendkuratoriums 
teilgenommen und bedankt sich für die anregenden 
Diskussionen. 

Die Kommission hatte nicht den Auftrag, selber Un-
tersuchungen durchzuführen. Sie konnte aber mit 
zusätzlicher Hilfe des BMFSFJ kleinere Studien zur 
Partizipation von Kindern veranlassen. Es handelte 
sich um die Analyse einer mit Kindern veranstalteten 
Zukunftswerkstatt, um eine Umfrage bei Kinderpar-
lamenten und anderen Gremien, die Kindern Mög-
lichkeiten der Beteiligung eröffnen, sowie um eine 
explorative Studie zur Umsetzung des § 8 des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes auf der Ebene der Jugend-
ämter. Die Ergebnisse sind in die entsprechenden 
Kápitel eingeflossen. 

Eine Zusammenfassung unserer Ergebnisse und wei-
terführende Überlegungen zu einer Kultur des Auf-
wachsens sowie zu den künftigen Aufgaben der Kin-
der- und Jugendhilfe legen wir in Kap. D 2 dieses Be-
richts vor. 

Die Abfassung dieses Berichts hat die Mitglieder der 
Kommission, die ehrenamtlich, neben ihrer normalen 
Berufstätigkeit, die vorliegenden Daten und andere 
Materialien aufgearbeitet und die Kapitel geschrie-
ben haben, bis an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit 
belastet. Die Kommission hat diese Anstrengungen 
in der Hoffnung durchgehalten, mit diesem Bericht 
den Kindern mehr Aufmerksamkeit der Öffentlich-
keit zu sichern und politisches Handeln der Verant-
wortlichen herauszufordern, damit Jungen und Mäd-
chen unter guten Bedingungen leben und sich ent-
wickeln können. 

Februar 1998 

Prof. Dr. Lothar Krappmann 

Vorsitzender der Sachverständigenkommission für den Zehnten Kinder- und Jugendbericht 
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Teil A — Ausgangssituation und Vorgehen der Kommission 

A 1. Berichtsauftrag 
A 1.1  Rechtliche Grundlage 
A 1.2 Thema 
A 1.3  Die Altersgrenze 
A 1.4  Kinderhilfe 
A 2. Das Bild des Kindes und kinderpolitische 

Herausforderungen 
A 2.1  Das Bild des Kindes 
A 2.2  Kinderpolitische Herausforderungen 
A 3. Die Sicht der Kommission 
A 3.1  Kinder als Teil einer entwicklungsfähigen 

Gesellschaft 
A 3.2  Übernahme der vollen Mitgliedschaft 
A 3.3  Bedingungen gelingender Integration der 

Nachwachsenden 
A 4. Politik für Kinder 
A 5. Vorgehensweise der Kommission 
A 5.1  Arbeitsweise 
A 5.2  Verhältnis zu anderen Berichten über Kin

-

der und Jugendliche 
A 5.3  Erwartungen an den Bericht 
A 5.4  Ziele dieses Berichts 
A 5.5  Differenzierungsprinzipien 
A 5.6  Hinweise zur Organisation des Berichts 

Dieser Bericht widmet sich den Lebenssituationen 
von Kindern und den Leistungen der Kinderhilfe in 
Deutschland. Er wird von den 12,3 Millionen Kindern 
bis zum vollendeten 13. Lebensjahr handeln, die En-
de des Jahres 1995 in der Bundesrepublik Deutsch-
land lebten (bei einigen Themen sind ältere Kinder 
und Jugendliche einbezogen). Diese Kinder stellen 
einen Anteil von 15 % der Bevölkerung Deutsch-
lands dar. Im Jahr 1970 umfaßten diese Altersjahr-
gänge der Kinder in der damaligen Bundesrepublik 
noch 21,8 %, in der DDR noch 21,4 % der Bevölke-
rung (Statistisches Bundesamt 1997 b). 

In der Reihe der Jugendberichte, welche die Bundes-
regierung alle vier Jahre dem Deutschen Bundestag 
vorlegt, ist dies der erste Bericht, der sich auf die Le-
benssituationen der Kinder und die Kinderhilfe kon-
zentriert. Wir sprechen daher im weiteren Verlauf 
auch abgekürzt vom „Kinderbericht", obwohl dieser 
Bericht zur Serie der Jugendberichte gehört. Die Kin-
der, deren aktive Kraft, deren Wille, etwas zu wissen 
und zu können, deren Hoffnung auf Liebe und Unter-
stützung, aber auch deren Gefährdungen und Miß-
handlungen dieser Bericht schildern wird, erleben 
ihr Leben in vielfältiger Weise: 

- als Mädchen oder Jungen, 

- in unterschiedlichen Familienformen - zumeist 
mit Mutter und Vater zusammenlebend; etwa ein 
Siebtel der Kinder unter 14 Jahren lebt bei einer 
alleinstehenden Mutter oder in selteneren Fällen 
bei einem alleinstehenden Vater (Engstler 1997). 

- 59 598 Kinder unter 15 Jahren leben in Pflegefami-
lien oder Heimen, weil sie ihre Eltern verloren ha-
ben oder diese sie nicht allein erziehen können 
(Statistisches Bundesamt 1997 a). 

- Die meisten Kinder haben mindestens einen Bru-
der oder eine Schwester, nur etwa jedes fünfte 
Kind hat keine leiblichen Geschwister (Nauck 
1995 a). 

- 13,0 % der 1995 geborenen Kinder haben Eltern 
mit ausländischem Paß; ca. 6,2 % stammen aus bi-
nationalen Ehen (Statistisches Bundesamt 1997 b). 
Wir schätzen, daß bei mehr als .einem Viertel der 
Kinder entweder Vater oder Mutter oder beide El-
tern in anderen kulturellen Zusammenhängen auf-
gewachsen sind als in traditionell deutschen. 

- Etwa 17 % der Kinder unter 14 Jahren leben in 
den neuen Bundesländern, die meisten inzwi-
schen ohne Erinnerung an die DDR-Vergangen-
heit, aber doch in einer Lebenssituation, die noch 
unter deren Auswirkungen steht (Statistisches 
Bundesamt 1997c). 

- Knapp ein Drittel (30,6 %) der Kinder in Deutsch-
land leben 1995 in großen Städten mit über 
300000 Einwohnern, fast ebensoviele Kinder 
(28,7 %) wohnen in ländlichen Regionen mit weni-
ger als 150 Einw./qkm, Umwelten, die sich in ihrer 
Lebensqualität von den städtischen Regionen in 
vielen Hinsichten unterscheiden (Deutsches Ju-
gendinstitut o. J.). 

- Im Jahr 1995 waren in Deutschland 1 % der Kinder 
unter 15 Jahren schwerbehindert (ab 50 % Behin-
derung; Statistisches Bundesamt 1997d). Schät-
zungen, die auch mindere Behinderungsgrade 
einbeziehen, gelangen zu höheren Zahlen (ca. 2 
bis 3 (Y0). 

Damit ist die Verschiedenheit der Lebenssituationen 
von Kindern in einer Gesellschaft, welche die Gestal-
tung des Lebens weitgehend ihren Mitgliedern über-
läßt, noch nicht erschöpfend beschrieben. Wir kön-
nen hier aber nur über grundlegende Tendenzen be-
richten, an denen manche Kinder aus verschiedenen 
Gründen zu ihrem Vor- oder Nachteil nicht teilha-
ben. 

Wer Kindheit in Deutschland mit den Bedingungen 
des Aufwachsens in anderen Weltregionen ver-
gleicht, wird die Kindheit in Deutschland als eine 
gute Kindheit betrachten, weil Kinder gut ernährt 
und gesund aufwachsen können, ihnen Spielplätze, 
Kindergärten und Schulen offenstehen und sie vor 
Kriegen und Naturkatastrophen sicher zu leben 
scheinen. Es gibt dennoch gravierende Gefährdun-
gen, auf die einige Zahlen Schlaglichter werfen: 

- Der Anteil der Sozialhilfeempfänger mit laufender 
Hilfe zum Lebensunterhalt unter Kindern und Ju-
gendlichen hat in den letzten Jahren stark zuge- 
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nommen und liegt nach den Daten für 1995 bei 
den unter 3jährigen in Deutschland bei 7,3 % bzw. 
bei den unter 15jährigen bei 6,3 % (Statistisches 
Bundesamt 1997 e). 

- Es gibt Kinder, die in Obdachlosenheimen, in La-
gern oder auf der Straße leben. Man vermutet, daß 
ihre Zahl in den letzten Jahren gestiegen ist, ver-
läßliche Daten liegen jedoch nicht vor. 

- Im Jahr 1995 wurden 370 Kinder unter 14 Jahren 
im Straßenverkehr getötet; 45 739 Kinder wurden 
bei Verkehrsunfällen verletzt, davon 11 697 schwer 
(Statistisches Bundesamt 1996 a). Viele von ihnen 
werden ihr Leben lang unter den Folgen leiden. 

- Nach Hochrechnungen werden immer noch zwei 
Drittel der Kinder von ihren Eltern geschlagen, pro 
Jahr werden etwa 150 000 körperlich mißhandelt 
und etwa 80000 Kinder werden sexuell miß-
braucht (Schätzung für die alten Bundesländer). 

- Im Jahr 1996 wurden in Deutschland 131 010 Kin-
der unter 14 Jahren verdächtigt, eine Tat began-
gen zu haben, die andere schädigt und die straf-
verfolgt würde, wenn die Kinder strafmündig wä-
ren (Bundeskriminalamt 1997a). 

- Immerhin 52 Kinder nahmen sich 1995 das Leben. 

142 089 Kinder unter 12 Jahren und ihre Eltern such-
ten im Jahr 1995 Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe auf, um sich bei der Bewältigung indivi-
dueller und familienbezogener Probleme Hilfe zu ho-
len (Statistisches Bundesamt 1997 i; die Zahl bezieht 
sich nur auf abgeschlossene Beratungsfälle). Diese 
Zahl kann man aus verschiedener Perspektive be-
trachten. Angesichts der Probleme in vielen Familien 
und des vielfachen Erfolgs der durch die Kinder- und 
Jugendhilfe angebotenen Unterstützung wünschte 
man sie sich eher noch höher. Aus anderer Sicht deu-
tet sie darauf hin, daß das gemeinsame Leben mit 
Kindern unter den gegebenen Lebensbedingungen 
sich in vielen Fällen als so schwierig erweist, daß El-
tern die Hilfe von Fachleuten suchen. 

Viele dieser Probleme werden in der Öffentlichkeit 
diskutiert, manche finden leider nur für kurze Zeit 
Aufmerksamkeit, wenn ein besonders schwerwie-
gender Vorgang die Öffentlichkeit wachrüttelt. Die-
ser Bericht muß einerseits neue Entwicklungen und 
Diskussionen aufgreifen, die die Situation der Kinder 
und der Kinderhilfe in der Mitte und gegen Ende der 
90er Jahre prägen. Unser Vorhaben ist es anderer-
seits, wichtige Grundtendenzen darzustellen, die 
Kindheit und die Bedingungen des Aufwachsens in 
der Gesellschaft dauerhaft bestimmen, und Empfeh-
lungen abzugeben. Dieser Bericht entsteht in einer 
Zeit der knappen öffentlichen Finanzmittel, unter 
entsprechend stärkerem Druck als in früheren Zei-
ten. Wir haben diese Restriktionen im Auge, auch 
wenn einige unserer Forderungen aufwendig er-
scheinen mögen wie etwa die Umgestaltung des Fa-
milienlastenausgleichs, der Ausbau der Tagesein-
richtungen und die Erweiterung der Handlungsmög-
lichkeiten der Kinder- und Jugendhilfe. Für die 
Bedingungen des Aufwachsens und für die weitere 
Entwicklung der Gesellschaft sind diese Forderun-
gen jedoch unverzichtbar. 

Dieser erste Kinderbericht auf Bundesebene konnte 
nicht auf einen vorangegangenen Bericht zurück-
greifen und dessen Aussagen fortschreiben, sondern 
die Kommission mußte selber die Fülle des Mate rials 
sichten und die Problematik entfalten. Wir haben in 
der zur Verfügung stehenden Zeit - die Kommission 
hat von Ende 1995 bis Januar 1998 gearbeitet - nicht 
alle Bereiche mit gleicher Intensität aufbereiten kön-
nen. 

Einige Lücken bedauern wir besonders: Wir haben 
es wegen des Umfangs des Themas, unserer be-
grenzten Arbeitskapazität und der Schwierigkeiten, 
innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit externe 
Expertenhilfe zu erlangen, nicht geschafft, ein Ge-
sundheitskapitel in diesen Bericht aufzunehmen. Wir 
wissen, wie entscheidend für Leben und Entwick-
lung der Kinder ihre körperliche Verfassung, gesund-
heitliche Risiken und eine kompetente Versorgung 
im Krankheitsfall sind. Wir schlagen daher vor, daß 
eine interdisziplinär zusammengesetzte Kommission 
einen Gesundheitsbericht zur Situation der Kinder 
und Jugendlichen in der Bundesrepublik erarbeitet. 
Wir haben ferner kein Kapitel zum Thema „Kind und 
natürliche Umwelt" aufnehmen können, obwohl ein 
neu zu entwickelndes Verhältnis des Menschen zur 
Natur zu den entscheidenden Voraussetzungen des 
Lebens der künftigen Generationen zählt. Auf ein 
Schulkapitel glaubten wir verzichten zu können, weil 
verschiedene Analysen und Vorschläge zu diesem 
Thema in jüngerer Zeit vorgelegt wurden. Insgesamt 
hoffen wir jedoch, daß unser Appell, eine Kultur des 
Aufwachsens zu schaffen, in der Kinder die Grund-
voraussetzungen eines sinnerfüllten Lebens mit an-
deren erwerben können, in diesem Bericht gut be-
gründet wurde. 

Die Darstellung der Lebenssituationen der Kinder in 
diesem Bericht soll die Grundlage dafür bieten, die 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zu diskutie-
ren. Unserer Auseinandersetzung mit den Einrich-
tungen und den Maßnahmen der Kinder- und Ju-
gendhilfe liegt das Verständnis zugrunde, daß nicht 
erst dann einzugreifen ist, wenn die Lebenschancen 
von Kindern durch Notlagen geschmälert worden 
sind oder sogar ganz verlorenzugehen drohen. Wir 
betrachten die Kinder- und Jugendhilfe als ein Bün-
del von Instrumenten, die dazu beitragen können 
und sollen, allen Kindern eine lebenswerte, erfah-
rungsreiche soziale und materielle Umwelt zu bieten 
und ihnen den Weg ins erwachsene Leben zu öffnen. 

A 1. Berichtsauftrag 

A 1.1 Rechtliche Grundlage 

Rechtliche Grundlage für die Jugendberichte ist § 84 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG), der 
bestimmt, daß „die Bundesregierung dem Deutschen 
Bundestag und dem Bundesrat in jeder Legislaturpe-
riode einen Bericht über die Lage junger Menschen 
und die Bestrebungen und Leistungen der Jugend-
hilfe (vorzulegen hat). Neben der Bestandsaufnahme 
und Analyse sollen die Berichte Vorschläge zur Wei-
terentwicklung der Jugendhilfe enthalten ..." (§ 84 
Abs. 1). Der Bericht wird von einer unabhängigen 
Kommission von Sachverständigen (Jugendberichts- 
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kommission) ausgearbeitet, der bis zu sieben Mitglie-
der angehören. Sie werden von der Bundesregierung 
berufen. Die Bundesregierung fügt dem ausgearbei-
teten Bericht eine Stellungnahme mit den von ihr für 
notwendig gehaltenen Folgerungen bei (§ 84 Abs. 2). 

A 1.2 Thema 

Das KJHG legt fest, daß „jeder dritte Bericht ... einen 
Überblick über die Gesamtsituation der Jugendhilfe 
vermitteln (soll)" (§ 84 Abs. 1 Satz 2). Der Fünfte und 
der Achte Jugendbericht haben über die Gesamtsi-
tuation berichtet. 

Der Zehnte Kinder- und Jugendbericht wurde auf 
das Thema „Die Lebenssituation von Kindern und 
die Leistungen der Kinderhilfen" eingegrenzt. 

A 1.3 Die Altersgrenze 

Gesetze und Institutionen definieren mit Blick auf 
unterschiedliche Rechtsbereiche die Altersspanne, in 
der junge Menschen als Kinder bezeichnet werden, 
mit verschiedener Abgrenzung. Der Bericht orientiert 
sich im allgemeinen an der Bestimmung des KJHG, 
nach der Menschen zwischen Geburt und vollende-
tem 13. Lebensjahr Kinder sind. Das entspricht auch 
entwicklungspychologischen Ergebnissen, nach de-
nen sich 12jährige noch als Kinder, 13jährige jedoch 
überwiegend als Jugendliche betrachten (Stecher/ 
Zinnecker 1996). 

Um die Lebensbedingungen der Kinder und die Be-
deutung dessen, was ihr Kinderleben auszeichnet, 
aufzuklären, werden wir allerdings auch Lebensver-
hältnisse, in die Kinder erst noch hineingeboren wer-
den, und Folgewirkungen von Kindheitserfahrungen 
in späteren Lebensjahren in die Betrachtungen ein-
beziehen. Auch dort, wo in der Kindheit angelegte 
Entwicklungen nur verständlich werden, wenn man 
sie in die Jugendzeit hinein verfolgt, wird die Alters-
grenze in diesem Bericht überschritten. 

In den verschieden angesetzten Altersgrenzen und 
den fließenden Übergängen zu der folgenden Le-
bensphase spiegelt sich wider, daß die Kinderjahre 
kein isolierter Lebensabschnitt sind. Der pragmati-
sche Umgang mit den Altersgrenzen soll auch anzei-
gen, daß die Kommission trotz ihrer auftragsgemäßen 
Konzentration auf die Kindheitsjahre keinesfalls ei-
ner Alterssegregation in der Gesellschaft weiteren 
Vorschub leisten will. 

A 1.4 Kinderhilfe 

Auch der Begriff der Kinderhilfe, der Bestandteil des 
für den Zehnten Kinder- und Jugendbericht gestell-
ten Themas ist, bedarf einer Erläuterung, denn dieser 
Begriff ist im KJHG nicht enthalten. Nach der Sy-
stematik des KJHG handelt es sich um eine sinnvolle 
Neubildung in Analogie zur Jugendhilfe, die in § 2 
KJHG eingeführt wird. Kinderhilfe bezeichnet somit 
Leistungen und Aufgaben für Personen, die noch 
nicht 14 Jahre alt sind. Diese Angebote und Maßnah-
men stehen Kindern nicht nur unmittelbar, sondern 
auch mittelbar über die Sorgeberechtigten und über 

die Träger der Kinder- und Jugendhilfe zur Verfü-
gung. 

Ferner sind zu den Leistungen der Kinderhilfe die 
Maßnahmen zu rechnen, die gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 
KJHG dazu beitragen sollen, „positive Lebensbedin-
gungen für junge Menschen und ihre Familien sowie 
eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu er-
halten oder zu schaffen" . Damit ist gemeint, daß die 
Kinder- ebenso wie die Jugendhilfe aufgefordert ist, 
die Interessen von Kindern gegenüber anderen Poli-
tikbereichen zu vertreten und sich generell für die 
Verbesserung der Sozialisationsbedingungen einzu-
setzen. Aus dieser Sicht ist der Beg riff der Kinderhilfe 
wie auch jener der Jugendhilfe nicht gegen Mißver-
ständnisse geschützt, die ihn zu eng mit der Hilfe in 
Notlagen verbinden. Auf diese Problematik wird die 
Kommission in einem späteren Kapitel eingehen. 

Politische Initiativen in anderen Politikbereichen, et-
wa die Revision des Familienlastenausgleichs, Ver-
besserungen des Umweltschutzes, Maßnahmen am 
Arbeitsmarkt oder in der Stadtplanung, wirken sich 
zwar auch zugunsten oder zu Lasten von Kindern 
und der nachwachsenden Generationen aus, reichen 
aber in ihrer Bedeutung und ihrer Wirksamkeit über 
den Bereich hinaus, den das KJHG zum Wohl der 
Kinder gestalten will. Es ist wichtig, Verfahren einzu-
richten, die die Berücksichtigung der Interessen von 
Kindern in diesen Politikbereichen künftig besser si-
chern. 

A 2. Das Bild des Kindes und kinderpolitische 
Herausforderungen 

A 2.1 Das Bild des Kindes 

Kinder und Kindheit sind in der Gesellschaft der 
Bundesrepublik keineswegs ein selbstverständliches 
Element des Lebens, über das es eine gemeinsame 
Vorstellung gäbe. Kinder sind nicht „einfach da", 
sondern das, was Kinder bedeuten, was man ihnen 
geben muß und was man von ihnen erwarten darf, ist 
Gegenstand persönlicher Erwartungen und gesell-
schaftlicher Interpretationen. Diese Erwartungen 
und Interpretationen sind vielfältig, heben verschie-
dene Seiten des Kindseins und des Aufwachsens her-
vor und sind keineswegs frei von Widersprüchen. 

Bilder vom Kind prägen das persönliche Verhalten, 
etwa wenn junge Erwachsene sich überlegen, ob sie 
eine Familie gründen wollen. Denn für deutsche Paa-
re ist es nicht mehr selbstverständlich, daß sie Kinder 
haben wollen. Aber auch wenn sie sich - wie die 
meisten Frauen und Männer - Kinder wünschen, 
kann dennoch sehr verschieden sein, worüber sie 
sich bei ihren Kindern freuen und worüber sie ent-
täuscht sind. Das hängt mit ihren eigenen Kindheits-
erfahrungen und ihrer Lebenssituation zusammen. 
Sie reagieren darauf, daß auch Wunschkinder nicht 
vorgeformten Erwartungen entsprechen, und ma-
chen widersprüchliche, sowohl hilfreiche als auch 
belastende Erfahrungen, wenn sie ihren Kindern den 
Weg ins Leben erschließen wollen. Manche Eltern 
suchen Rat, wenn sie im gemeinsamen Leben mit ih-
ren Kindern Schwierigkeiten haben, andere meinen, 
Probleme selber bewältigen zu können. Ratsuchende 
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Eltern bekommen sehr verschiedene, manches Mal 
zusätzlich verwirrende Empfehlungen von Erzie-
hungsfachleuten. Extreme Schwankungen in den 
Überzeugungen davon, wie man Kinder behandeln 
sollte, kennzeichnen die letzten Jahrzehnte der Dis-
kussion über „richtige" Erziehung in den Gesell-
schaften mit pluralen Wertsystemen und vielfältigen 
Lebensformen. Divergierende Auffassungen stehen 
nach wie vor nebeneinander und repräsentieren ver-
schiedene Sichten von Kindern und von der Welt, in 
welche die Kinder hineinwachsen müssen. 

Auch in öffentlichen Auseinandersetzungen über die 
nachwachsende Generation werden Kinder unter 
vielen Perspektiven betrachtet, und zwar nicht selten 
sorgenvoll: 

- als „besser" zu erziehende, als gezielter und in im-
mer mehr Bereichen zu fördernde Kinder; 

- als Gefährdungen ausgesetzte und vor Gefähr-
dungen zu bewahrende Kinder; 

- als Kinder, denen nachgesagt wird, sie seien ver-
wöhnt, anspruchsvoll und nicht zu Anstrengungen 
bereit; 

- als immer mehr Kosten verursachende Kinder, die 
Familien zu einem zunehmend geringeren Teil tra-
gen können; 

- als Kinder, für die Plätze in Kindergärten, Schulen 
und Universitäten bereitgestellt werden müssen; 

- als Kinder, die sich mit neuen Techniken und ver-
änderten Lebensverhältnissen vertraut machen 
müssen; 

- als Kinder, die einerseits zu zahlreich sind, wenn 
man an die ihnen anzubietenden Ausbildungs-
und Arbeitsplätze denkt, die andererseits jedoch 
viel zu wenige sind, wenn notwendige Beitrags-
zahler für Rentenkassen vorausberechnet werden; 

- als Kinder, die von heute aufgenommenen Staats-
schulden künftig belastet werden; 

- als Kinder schließlich, die angesichts kumulieren-
der Effekte unter den Belastungen und Zerstörun-
gen, die heute der Natur zugefügt werden, noch 
mehr leiden werden als die heutigen Erwachse-
nen. 

Obwohl Kinder folglich in fast allen wichtigen politi-
schen Debatten einen Bezugspunkt bilden könnten, 
tauchen Argumente, die das Wohl und die Entwick-
lungschancen von Kindern einbeziehen, bei vielen 
Themen wie Regelungen über Arbeitszeit, Lohnfort-
zahlung, Schutz im Krankheitsfall oder Arbeitsplatz-
verlust kaum auf. Erstaunliche Diskrepanzen gibt es 
in der Einschätzung grundlegender Aspekte der Le-
benssituation von Kindern sogar in Bereichen, in de-
nen solide Daten zur Verfügung stehen, etwa in Fra-
gen der familialen Situation oder der Kinderarmut. 

So mannigfaltig und widersprüchlich die Vorstellun-
gen über Kinder sein mögen, so gibt es doch auch 
Aspekte des Kindseins in Deutschland, die in den 
Auseinandersetzungen kaum benannt werden. Bis in 
Forschungen hinein entsteht der Eindruck, daß dann, 
wenn von Kindern gesprochen wird, eher an Jungen 

als an Mädchen gedacht wird. Unterschätzt wird 
weithin auch, wie viele Kinder in einigen Regionen 
nicht mehr in der „Normalfamilie" leben, zumal die 
amtliche Statistik den Anteil alleinerziehender Eltern 
als relativ gering auszählt, jedoch die komplizierten 
Arrangements des Familienlebens nicht erfassen 
kann. Auch die problematische Lage von Kindern, 
die in Armut, Obdachlosigkeit oder unter Bedingun-
gen von Mißhandlung oder Vernachlässigung leben, 
dringt in diese Vorstellungen kaum ein, obwohl das 
Leben vieler Kinder von diesen Situationen geprägt 
ist. Die besondere Lage von Kindern in den neuen 
Bundesländern wird ebenfalls oft übergangen. Vor 
allem aber erscheint „das Kind", über dessen - viel-
leicht sogar zu verbessernde - Lebenssituation ge-
sprochen wird, als ein deutsches Kind. Die Situation 
von Kindern aus Zuwandererfamilien wird fast nir-
gends zur Kenntnis genommen. Die Situation dieser 
Kinder wird gelegentlich in Sonderdarstellungen ab-
gehandelt, was die Spannbreite der üblichen Vorstel-
lung über „das Kind" nicht wesentlich erweitert. 

Keineswegs erleichternd für eine kritisch-konstrukti-
ve Auseinandersetzung mit der Lebenssituation der 
Kinder ist, daß immer wieder Stimmungen über 
„die" heutigen Kinder durch Meldungen erzeugt 
werden, die zeitweise die Medien beherrschen. Sie 
greifen Vorkommnisse auf, an denen Kinder aktiv 
oder als Opfer beteiligt sind - zumeist Gewalttätig-
keiten von Kindern oder gegen Kinder. In den letzten 
Jahren hat es in der Bundesrepublik mehrere Wellen 
erregter Diskussionen über solche Ereignisse gege-
ben, die stets andere, nicht weniger dringliche 
Aspekte des Aufwachsens unter heutigen gesell-
schaftlichen Bedingungen in den Hintergrund dräng-
ten. Da die Themen meist ebenso schnell wieder ver-
schwanden, wie sie aufgekommen waren, haben 
diese Kampagnen gründliche Auseinandersetzungen 
nicht gefördert. Beispiele sind die zeitweilige Kon-
junktur von Themen wie der Gewalt in Schulen, dem 
sexuellen Mißbrauch von Kindern oder dem Schul-
streß. Diese vielschichtige öffentliche „Rhetorik" 
über Kinder und Kindheit wird von Hoffnungen und 
Befürchtungen bestimmt und beeinflußt das Denken 
über Kinder und ihr Aufwachsen. Sie wirkt sich auf 
alles aus, was gezielt oder unbewußt für Kinder und 
ihre Entwicklung getan oder unterlassen wird (Lange 
1995; Lüscher 1995). 

Auch die Berufung auf die Wissenschaften, die sich 
mit Kindern beschäftigen, insbesondere die Entwick-
lungspsychologie, die soziologische Sozialisationsfor-
schung, die Erziehungswissenschaft und die Pädia-
trie, kann diese Widersprüchlichkeiten nicht über-
winden. Die Forschung und ihre Theo rien sind 
„paradigmatischen" Sichtweisen verhaftet: Eine 
Richtung der Kinderforschung, die herausarbeitet, 
wie Kinder aktiv ihre Alltagsprobleme bewältigen, 
steht einem anderen Ansatz gegenüber, in dem der 
Einfluß gesellschaftlicher Lebensbedingungen auf 
die Verhaltensmuster der Kinder betont wird. Hier 
steht die Kompetenzentwicklung, die eigenes Urteil 
und neue Lösungen erlaubt, do rt  die Übernahme ge-
sellschaftlicher Vorgaben im Vordergrund. Einmal 
geht Wissenschaft von großer Anpassungsfähigkeit 
der Kinder gegenüber veränderten Lebensbedingun- 
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gen aus, ein andermal von biologischen Strukturen 
und Grundbedürfnissen, die nicht verletzt werden 
dürfen. Während eine Richtung verdeutlicht, daß 
Kinder sich auch inmitten einer widrigen Umwelt ih-
re eigene Lebenswelt schaffen, zeigt eine andere die 
Kindheit als Produkt gesellschaftlicher Definitions-
prozesse. Für die eine Sichtweise ist Kindheit ein 
Durchgangsstadium, in dem Kinder auf das Erwach-
senenleben vorbereitet werden, für die andere sind 
Kinder Personen, denen zusteht, ihre Kindheitsjahre 
ohne Vorhaltungen darüber, was sie noch nicht kön-
nen oder noch nicht dürfen, zu durchleben. Manche 
behaupten, Kindheit insgesamt verschwinde, andere 
erklären, Kinder würden in Randzonen des gesell-
schaftlichen Lebens vertrieben; wieder andere mei-
nen, Muster kindlichen Verhaltens überwucherten 
sogar weite Bereiche des Erwachsenenlebens. Was 
innerhalb der Wissenschaften, wenn disziplinär 
orientierte Forschungsgruppen denn überhaupt in 
Austausch stehen, noch produktive Kontroversen 
hervorbringt, stiftet außerhalb eher zusätzliche Ver-
wirrung. Die Wissenschaftler, die sich mit Kindern, 
ihrer Lebenssituation und ihrem Aufwachsen be-
schäftigen, wissen, wie wenig wir noch von Kindern 
und ihren Fähigkeiten, sich in dieser Welt zu orien-
tieren und sie aktiv mitzugestalten, verstehen, auch 
weil die untersuchten Kinder oft Kinder in üblichen 
deutschen Lebensverhältnissen sind. Aber immer 
wieder werden Teilergebnisse aufgegriffen und ver-
allgemeinert, vor allem wenn sie die eine oder die an-
dere außerhalb der Wissenschaft akzeptierte Sicht-
weise zu unterstützen scheinen. 

Es kann nicht das Ziel des Kinderberichts sein, die 
verschiedenen Ansichten über Kindheit in unserer 
Gesellschaft und über die Chancen des Aufwachsens 
zu einer gemeinsamen Auffassung zusammenzufüh-
ren. Differenzen und Kontroversen auch über grund-
legende Sachverhalte des gesellschaftlichen Lebens 
sind ein wesentliches Element moderner Gesellschaf-
ten, deren Mitglieder gelernt haben, daß Diskurse 
nicht zu Einigkeit führen, sondern eher zur Entfal-
tung immer weiterer Perspektiven. Wir müssen zur 
Kenntnis nehmen, daß es keine einheitliche Auffas-
sung davon gibt, welchen Platz Kinder in der Gesell-
schaft einnehmen und wie für sie am besten gesorgt 
ist. Die unterschiedlichen Bedeutungs- und Werttra-
ditionen hinter diesen Kontroversen müssen respek-
tiert werden. 

So werden wir zwar durch diesen Bericht keine Ei-
nigkeit darüber herbeiführen können, wie es „den" 
Kindern heute in Deutschland geht. Dennoch sind 
wir der Auffassung, daß - ungeachtet der zu respek-
tierenden Verschiedenheit, in der Kinder in ihren Le-
bensverhältnissen heranwachsen - die Lebens- und 
Entwicklungschancen der Kinder so ungleich zu La-
sten eines Teils der Kinder verteilt sind, daß eine soli-
darische Gesellschaft dies nicht dulden kann. Sie 
darf kein Kind auf dem Entwicklungsweg verlieren. 

A 2.2 Kinderpolitische Herausforderungen 

Unbestritten hat in der Öffentlichkeit die Thematisie

-

rung von Fragen und Forderungen, die sich um Kin

-

der drehen, in den vergangenen Jahren zugenom

-
men. Wenn wir bei der folgenden Beschreibung der 
Bemühungen um die Verbesserung der Lage der Kin-
der „neuralgische" Punkte hervorheben, verkennen 
wir keineswegs viele positive Seiten des Kinderle-
bens in Deutschland. Auch für Kinder sind es glück-
liche Umstände, daß Deutschland seit mehr als einem 
halben Jahrhundert in Frieden leben kann, daß es 
1990 ohne Gewalt seine Einheit wiedererhalten hat 
und daß sich vielen Kindern in einem bisher nicht ge-
kannten Ausmaß Möglichkeiten bieten, gedeihlich 
aufzuwachsen. Schwerwiegende Probleme bestehen 
dennoch; sie müssen dargestellt und bearbeitet wer-
den. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Problemen, 
die bereits wahrgenommen und zum Teil bearbeitet 
werden (1), und solchen, über die aus Sicht der Korn-
mission die Auseinandersetzung verstärkt werden 
muß (2). 

(1) An Aktualität hat in den vergangenen Jahren das 
Thema Kinderrechte gewonnen. Dies lag an der nach 
langem Anlauf schließlich im Oktober 1997 vom Bun-
destag verabschiedeten Reform des Kindschafts-
rechts, die die Rechtsstellung von Kindern verbessert 
hat, aber in der Praxis noch vor der Bewährungspro-
be steht. Auch für die Leistungen der Jugendhilfe 
wird diese Reform große Bedeutung haben. 

Zur Aufmerksamkeit für Kinderrechte haben auch 
die Ratifizierung der Kinderrechtskonvention (1992) 
durch Deutschland und die 1995 gegründete „Natio-
nal Coalition" für die Umsetzung der Konvention in 
Deutschland beigetragen. Die Frage, inwieweit diese 
Konvention auch für Deutschland rechtliche Verän-
derungen mit sich bringt, ist umstritten. Im wesentli-
chen geht es dabei um die Stärkung der rechtlichen 
Stellung der deutschen und der nichtdeutschen Kin-
der und um den Schutz der Kinder. Der 1990 beim er-
sten „Weltkindergipfel" von den Regierungen fast al-
ler Staaten, auch Deutschlands, zugesagte 10-Jahre-
Aktionsplan für Kinder ist von der Bundesregierung 
noch nicht vorgelegt worden. 

Ferner haben sich spätestens seit dem „Internationa-
len Jahr des Kindes" (1979) vielfältige Initiativen ent-
wickelt, die eine erweiterte Beteiligung von Kindern 
an allen sie berührenden Angelegenheiten forde rten 
und umzusetzen versuchten. A rt . 12 der Kinder-
rechtskonvention, der diese Beteiligung verlangt, hat 
dieser Bewegung Auftrieb gegeben. Angesichts der 
Praxis der demokratischen Handlungs- und Ent-
scheidungsprozesse ist zu prüfen, wo Beteiligung 
von Kindern deren Fähigkeiten erhöht, für sich und 
andere einzutreten, und ihre Lebenssituationen ver-
bessert, oder ob es sich bei „Beteiligung" lediglich 
um Alibi-Veranstaltungen und Instrumentalisierun-
gen der Kinder handelt. 

Ein weiteres Thema stützt sich auf Befunde, wonach 
das Aufziehen von Kindern für Eltern zunehmend 
ein Armutsrisiko darstellt, das desto größer wird, je 
mehr Kinder es sind, für die gesorgt werden muß. Da-
her stehen zum einen Fragen eines gerechten „Fami-
lienlastenausgleichs" und der notwendigen Höhe 
des nicht zu versteuernden „Existenzminimums" im 
Blickpunkt. Zum anderen wird die Gefahr gesehen, 
daß die etablierten sozialen Sicherungssysteme für 
die junge Generation immer mehr Belastungen und 

 



Drucksache 13/11368  Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

immer weniger Absicherung bieten. Dies hängt mit 
der Situation auf dem Arbeitsmarkt zusammen, da 
sich die Transferleistungen im wesentlichen aus Er-
werbseinkommen speisen. 

Auch die demographische Entwicklung übt massiven 
Einfluß aus. So nimmt einerseits die Erfahrung des 
Zusammenlebens mit Kindern - und damit mögli-
cherweise das Verständnis für Kinder und ihren All-
tag - in dem Maße ab, in dem es weniger Haushalte 
mit Kindern gibt. Die Sichtbarkeit von Kindern in der 
Öffentlichkeit schwindet, auch weil sie viel Zeit in 
pädagogischen Einrichtungen verbringen. Anderer-
seits werden Kinder als Konsumenten umworben. 
Verschiedene Modelle werden diskutiert, um die be-
rechtigten Erwartungen , sowohl der jüngeren als 
auch der mittleren und der älteren Generation zu ei-
nem Ausgleich zu bringen. Ein „ Drei-Generationen-
Vertrag" müßte auch die materiellen Bedingungen 
des Aufwachsens einbeziehen. Es gibt Überlegungen 
in Richtung einer „Erziehungsversicherung" analog 
zur Rentenversicherung. 

Diese Themen haben in der Fachöffentlichkeit den 
Ruf nach einer eigenständigen Kinderpolitik ausge-
löst. Vor allem wurde darauf abgehoben, daß Kinder 
ihre Interessen noch nicht selbst vertreten könnten, 
daß sie aber von zukunftsbestimmenden Entschei-
dungen besonders betroffen seien. Zur Verstärkung 
der Vertretung der Interessen der Kinder wurden da-
her - in Ergänzung der bereits bestehenden kinder- 
und jugendpolitischen Infrastruktur - in manchen 
Kommunen und Ländern Kinderbeauftragte bestellt 
und 1988 die Kinderkommission im Deutschen Bun-
destag eingesetzt. Umstritten ist die Einrichtung des 
Amtes eines Bundeskinderbeauftragten. Auch die in-
haltliche Bestimmung sowie das Verhältnis der Kin-
derpolitik zur Jugend-, Familien- und Sozialpolitik 
werden kontrovers diskutiert. 

(2) Demgegenüber müssen aus Sicht der Kommissi-
on noch stärker als bisher die Fragen der Umweltbe-
lastungen für Kinder erörtert und daraus Konsequen-
zen gezogen werden. Die Bedeutung der Gesund-
heitsvor- und -fürsorge, die im vergangenen 
Jahrhundert im Zusammenhang mit der Bekämpfung 
der Säuglingssterblichkeit Ausgangspunkt einer Po-
litik für Kinder war, muß wieder vermehrt in das all-
gemeine Bewußtsein gerufen werden. Dazu könnte 
beitragen, Gifte in Luft, Wasser und Lebensmitteln 
abzubauen, die besorgniserregenden Ergebnisse von 
Gesundheitsuntersuchungen bei Kindern und Ju-
gendlichen durch rehabilitative und präventive Maß-
nahmen aufzugreifen und die Zusammenarbeit zwi-
schen Kinder- und Jugendhilfe sowie Kinder- und Ju-
gendmedizin auszubauen. 

Darüber hinaus wird nach Auffassung der Kommissi-
on die gesellschaftliche und kulturelle Dramatik un-
terschätzt, die in den Bedingungen des Aufwachsens 
der Kinder von Zuwanderern liegt. Auch die Proble-
me, die für Kinder aus binationalen Ehen entstehen 
können, werden nicht hinreichend wahrgenommen. 
Hier besteht offenbar verbreitet Angst, durch Han-
deln, das diesen Kindern gute Lebensbedingungen 
sichert, „Anreize" für Menschen nichtdeutscher Her-
kunft zu geben, nach Deutschland zu kommen oder 

in Deutschland zu bleiben. Dem ist entgegenzuhal-
ten, daß allen Kindern unabhängig von ihrer oder ih-
rer Eltern Staatsangehörigkeit, wenn sie sich in die-
sem Land zu Recht aufhalten, ermöglicht werden 
muß, ihre Fähigkeiten zu entwickeln. 

Ferner muß die Auseinandersetzung über die Quali-
tät von Erziehung und Bildung verstärkt werden. Da-
für ist das Verhältnis zwischen p rivater und öffentli-
cher Verantwortung für förderliche Bedingungen des 
Aufwachsens besser zu klären. Diese Diskussion hat 
bei der Neuordnung des Jugendhilferechts eine 
wichtige Rolle gespielt; sie ist durch die getroffenen 
Regelungen nicht zu einem Ende gekommen. Die 
verschiedenen Sichtweisen stehen auch unter dem 
Einfluß unterschiedlicher Erfahrungen von Eltern in 
der Bundesrepublik und in der DDR. Es wird nicht 
bestritten, daß Familien angesichts sich wandelnder 
Familienstrukturen und anspruchsvollerer Anforde-
rungen an die Erziehungsleistung der Familien ver-
mehrte Unterstützung bei der Erfüllung ihrer Aufga-
ben benötigen. Noch nicht abgeschlossen ist die Dis-
kussion, inwieweit die Kinder- und Jugendhilfe 
lediglich im Auftrag der Eltern tätig werden darf oder 
ob ihr ein eigenständiger Erziehungsauftrag zu-
kommt, auch über die Fälle hinaus, in denen Eltern 
eklatant nicht in der Lage sind, ihre Erziehungs-
pflicht zu erfüllen. Des weiteren geht es nach wie vor 
darum, inwieweit eigene Leistungs- und Rechtsan-
sprüche von Kindern gegenüber der Kinder- und Ju-
gendhilfe geschaffen bzw. ausgebaut werden sollen. 

Schließlich wird in der Öffentlichkeit das Problem 
noch sehr unzulänglich behandelt, welche Anforde-
rungen die moderne Informationsgesellschaft an die 
Bildungseinrichtungen stellt. 

A 3. Die Sicht der Kommission 

Bei unserer Aufarbeitung der Situation der Kinder in 
den unterschiedlichsten Lebenslagen war uns wich-
tig, nicht außer acht zu lassen, daß Kinder nicht nur 
an Erwachsenen und deren Erwartungen zu messen-
de Heranwachsende sind, sondern zuerst junge 
Menschen mit eigenen Erwartungen an ihr Leben, 
mit Vergnügen an selbstersonnenen Betätigungen, 
mit Mut, sich in ein noch unverstandenes, ihr Können 
oft noch überforderndes Umfeld zu wagen, und mit 
starkem Willen, Probleme und Aufgaben zu mei-
stern, die sich Erwachsene in ihrer existentiellen Be-
deutung für Kinder gar nicht mehr vorstellen können. 
Kinder haben ihnen nicht abhandelbare Bedürfnisse 
nach liebevoller Zuwendung, nach Freundschaft und 
Unterstützung, die Erwachsene herausfordern und 
mit deren Zielen in Widerspruch geraten können. 
Kinder erleben auf ihre Weise Armut und Reichtum, 
Zusammenhalt der Familie oder Trennung ihrer El-
tern, Schulerfolge oder Schulversagen, gute Freund-
schaft und Gewalt durch andere, unsichere Straßen, 
Konsum- und Medienangebote, und sie entwickeln 
ein eigenes Urteil über aufrichtige und manipulative 
Hilfe, über anteilnehmende Sorge und ausweichende 
Antworten. 

Kinder, ostdeutsche wegen ihres gesellschaftlichen 
Kontexts häufiger als westdeutsche, Kinder aus zu

-

gewanderten Familien häufiger als einheimische, ha- 
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ben Umbrüche wie die Veränderung des politischen 
und wirtschaftlichen Systems, die Folgen von Mas-
senarbeitslosigkeit, den Wechsel in eine Gesellschaft 
mit anderen Normen und Werten zu verarbeiten. Sie 
müssen sich auf ihre Weise mit den Diskrepanzen 
zwischen den Vorstellungen in ihrer Familie und de-
nen in Kindergarten, Schule, Einrichtungen der Kin-
derhilfe und der Gesellschaft insgesamt auseinander-
setzen. Kinder zeigen eine erstaunliche Kraft, sich 
von widrigen Erfahrungen nicht entmutigen zu las-
sen. In vielen Aktionen und Reaktionen der Kinder 
offenbart sich ein eigenes Verständnis, dem wir 
nachgehen müssen, wenn wir Verhalten von Kindern 
angemessen erfassen wollen. 

Die Forschung zeigt, daß im Hintergrund dieses 
Muts, dieser Kräfte und dieses Verlangens der Kinder 
gute Erfahrungen mit ihnen nahen Menschen ste-
hen, ohne die sie dieses Selbstvertrauen und die Be-
mühung um Verstehen und Beteiligung gar nicht auf 
sich nehmen und durchhalten würden. Dennoch wol-
len wir in diesem Bericht die Aufmerksamkeit in be-
sonderer Weise auf die eigene Welt der Kinder rich-
ten, die sie sich schaffen, weil das, was sie können 
und mögen, sich von dem unterscheidet, was Er-
wachsene bevorzugen, und weil diese Eigenwelt ih-
nen Raum gibt, sich auf ihre Weise mit der Welt der 
Großen auseinanderzusetzen, in Nachahmung und 
Ausprobieren, in Phantasien und Spielen, deren Pro-
dukte nicht an den Gütekriterien der Erwachsenen-
welt gemessen werden. Wir müssen auch in Rech-
nung stellen, daß jüngere Kinder zwar auf die ihnen 
wichtigen Erwachsenen mit Vertrauen schauen und 
weitgehend für richtig und gut halten, was diese tun 
und sagen, aber doch deren Sorgen, Sehnsüchte und 
Beweggründe letztlich nicht voll verstehen. Sosehr 
sie an diesen Menschen hängen mögen, sosehr sind . 
Kinder doch auf eigenes Entdecken und Sinner-
schließen angewiesen. 

Die Betonung eines eigenständigen kindlichen Wirk-
lichkeitsbezugs steht nicht im Widerspruch zu der 
gleichfalls unerläßlichen Forderung, daß Kinder sich 
entwickeln und soziokulturelle Normen lernen müs-
sen, die ihnen ein befriedigendes Leben in dieser Ge-
sellschaft ermöglichen. Diese Prozesse verlaufen 
dann am erfolgreichsten, wenn Schritte der Erkun-
dung, des Ausprobierens, der Aneignung und des sy-
stematischen Lernens zu einem Zeitpunkt angeboten 
werden, da sie nach individueller Entwicklung und 
Vorerfahrung der Kinder „dran" sind, weil sie der 
„Zone der nächsten Entwicklung" entstammen (Oer-
ter, F. 1992). Denn auch in diesem Bereich folgen Kin-
der ihren eigenen Ordnungen des Wissens- und Fä-
higkeitserwerbs, brauchen sie ihre Zeit und lassen 
sich leiten von eigenen Vorstellungen davon, was 
wichtig ist. 

A 3.1 Kinder als Teil einer entwicklungsfähigen 
Gesellschaft 

Eine Gesellschaft ohne Kinder können und wollen 
wir uns nicht ausmalen. Viele Fragen und Probleme 
stünden in einem anderen Rahmen, ja sie würden 
sinnlos, wenn in einer (isoliert gedachten) Gesell-
schaft den lebenden Generationen keine weitere 

mehr folgte. Diese schwer zu Ende denkbare Vorstel-
lung verdeutlicht, daß Kinder auch in Bereichen, in 
denen man sie nicht sieht, ein wesentliches Element 
des gesellschaftlichen Lebens sind. Obwohl das Le-
ben noch vor ihnen liegt, repräsentieren Kinder die 
Endlichkeit der Zeit, die Knappheit der Ressourcen 
und den Schutz, den Leben braucht. Kinder machen 
darauf aufmerksam, daß es Optionen, einzuhaltende 
Grenzen und Verantwortung für Konsequenzen gibt. 

Die Gesellschaft hat allen Grund, ihre Kinder wertzu-
schätzen, denn sie werden demnächst die Arbeit tun, 
die lebenserhaltende Güter produziert, und sie wer-
den bestimmen, wie diese Güter auch an die verteilt 
werden, die alt geworden sind. Sie werden Wissen 
mehren, wo es fehlt, und bessere Lösungen zur Behe-
bung von Nöten finden. Sie werden ihnen Wertvolles 
erhalten, aber aufgeben, was ihnen sinnlos erscheint. 
Sie werden Gefahren bekämpfen, die alten, die ih-
nen die vorangegangene Generation trotz eigener 
Anstrengungen weiterreicht, und die neuen. Sie wer-
den das Menschheitsprojekt übernehmen müssen, 
Formen zu verwirklichen, in denen Menschen in Ge-
rechtigkeit und Fürsorglichkeit miteinander leben 
können. Gleich, wie alt wir sind, und gleich, ob wir 
selber Kinder haben oder nicht, werden wir alle eines 
Tages auf diese Kinder angewiesen sein. 

Das Bild von der kinderlosen Gesellschaft ist nicht 
ganz ohne Realitätsgehalt, wie die Zahlen der Bevöl-
kerungsstatistik zeigen. Die Anzahl der Kinder, die 
Erwachsenen im reproduktionsfähigen Alter geboren 
werden, schwankt zwar leicht auf- und abwärts; ein 
Trend, daß sich die deutsche Bevölkerung der Kopf-
zahl nach stabilisiert, ist jedoch nicht zu erkennen. 
Wir verweisen auf die Bevölkerungsprognosen, die 
angesichts zahlreicher Unsicherheiten über die zu-
künftige Entwicklung unterschiedliche Szenarien 
entwickeln, aber in der Annahme übereinstimmen, 
daß die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutsch-
land sich drastisch vermindert. Es hat lange gedau-
ert, bis sich die Einsicht durchgesetzt hat, daß die zu 
respektierende freie Entscheidung, ob Mütter und 
Väter überhaupt Kinder und, wenn ja, wie viele sie 
haben wollen, massive Konsequenzen für die institu-
tionelle Struktur der Gesellschaft und die kollektiven 
Sicherungssysteme hat. Es ist schwer vorstellbar, daß 
Deutschland zu einem dünnbesiedelten Gebiet die-
ser Welt wird. Auch aus diesem Grund sind wir der 
Ansicht, daß die gegenwärtige Politik gegenüber 
und mit den zugewanderten Kindern und Familien 
von paradigmatischer Bedeutung für die Zukunft der 
Bundesrepublik ist. 

Die Hinweise, welche Aufgaben die heutigen Kinder 
demnächst übernehmen müssen, verstehen wir nicht 
als ein die heutigen Erwachsenen entlastendes Wei-
terschieben der gegenwärtigen Probleme. So, wie 
die heutigen Erwachsenen als ältere Menschen auf 
die nun geborenen Kinder angewiesen sein werden, 
so müssen die jetzt heranwachsenden Kinder drin-
gend verlangen, daß die derzeit in der Verantwor-
tung stehenden Erwachsenen die heute erkennbaren 
Probleme lösen, damit diese Kinder dereinst als Er-
wachsene überhaupt eine Basis vorfinden, auf der sie 
ihren Teil zur solidarischen Unterstützungder Gene-
rationen beitragen können. 
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Auch deshalb müssen wir bei unserem Kinderbericht 
die Verbindung der Generationen untereinander be-
rücksichtigen. Dieses Verhältnis ist nicht frei von 
Spannungen, denn die nachwachsende Generation 
hat ihre Gründe, in die angebotenen Rollen nicht ein-
fach so hineinzuschlüpfen, wie die Erwachsenen sie 
definiert haben, und die Erwachsenen haben wieder-
um Erfahrungen, die ihre Erwartungen daran, wie 
die sozialen Prozesse weitergehen sollten, geformt 
haben. Aber auch diese wechselseitige Herausforde-
rung gehört zu dem Reichtum, den Kinder für eine 
Gesellschaft darstellen, weil diese Reibungen ein 
Ausgangspunkt gesellschaftlicher Erneuerung sind, 
wie der Rückblick auf die letzten Jahrzehnte bundes-
republikanischer Gesellschaftsgeschichte eindrucks-
voll dokumentiert. 

A 3.2 Übernahme der vollen Mitgliedschaft 

Wir können davon ausgehen, daß Kinder sich alles 
aneignen wollen, was sie zum Leben in ihrer Familie, 
in ihrer sozialen Umwelt, in ihrer Community und ih-
rer Gesellschaft benötigen. Das ist freilich ein in 
mancher Hinsicht anstrengender Prozeß, denn Wis-
sen und Können, Normen und Sinn, kurzum: die Kul-
tur, die sich eine Gesellschaft erarbeitet hat, kann 
nicht wie ein materielles Gut übereignet werden, 
sondern die nachwachsende Generation muß sich 
diese Kultur neu erarbeiten. Corsaro (1992) hat für 
diesen Vorgang den Begriff der „interpretativen Re-
produktion" geprägt: Die Kinder und Jugendlichen 
zeichnen zwar die Vorgabe nach, aber sie tun es in 
der Weise, in der nunmehr sie die Linien ziehen; sie 
übernehmen und schaffen zugleich neu, wenn nicht 
grundlegendes Unverständnis das Verhältnis zwi-
schen den Generationen bestimmt. Die Chancen, 
sich diese Kultur in einer Weise „interpretativ" anzu-
eignen, die soziale Situierung und persönliche Zu-
friedenheit sichert, sind jedoch sehr unterschiedlich 
verteilt. 

Bei aller Eigenaktivität in der Aneignung von Wissen 
und Können, Normen und Sinn brauchen Kinder er-
klärende und Regeln anbietende Eltern und andere 
Erwachsene. Wir entnehmen den Studien über Kin-
der, daß Anregung, Belehrung und Erziehung, wel-
che diejenigen, die schon mehr von der Welt verste-
hen, an Kinder herantragen, sowie eigenes Erproben 
und Entdecken auf seiten der Kinder zusammenspie-
len müssen. Unter dieser Voraussetzung sind Kinder 
in der Lage, mit dem Übernommenen auch einen ei-
genen Sinn zu verbinden. Damit schließt die Kom-
mission sich einer Auffassung an, die zum einen vor 
einer Überpädagogisierung der Kindheit warnt, zum 
anderen aber auch nicht dem Optimismus verfällt, 
eine heranwachsende Generation könne allein aus 
eigenem Vermögen eine bessere Welt schaffen. 
Wenn Achtung und Vertrauen, Unterstützung und ei-
gene Anstrengung das Verhältnis zwischen den Ge-
nerationen prägen, scheinen die Voraussetzungen 
am besten gesichert, Wissen und Können, geschicht-
liche Erinnerung und Sehnsucht nach gerechtem 
und fürsorglichem Zusammenleben weiterzugeben, 
zugleich aber auch Innovation zu erreichen, die aus 
der Spannung zwischen den Generationen hervor-
geht. 

Wir legen unserer Argumentation in diesem Bericht 
folglich ein Verständnis von Sozialisation, Entwick-
lung und Erziehung ebenso wie von Hilfen, die die 
Lebenssituation von Kindern verbessern sollen, zu-
grunde, das die prinzipiell auf Gleichberechtigung 
angelegte Interaktion von Subjekten verschiedenen 
Alters zum Ausgangspunkt und Ziel erklärt. Was der 
einen Seite in dieser Interaktion an Wissen und Kön-
nen fehlen mag (und Unverständnis und Nichtkön-
nen liegen nicht nur auf der Seite der Kinder!), muß 
die andere aus wechselseitigem Interesse an einem 
guten, förderlichen Zusammenleben durch ihr besse-
res Können zu ersetzen versuchen. Die gegenseitige 
Abhängigkeit sollte dazu führen, diese Ungleichheit 
nicht auszunutzen, um die Interaktion zu manipulie-
ren oder den in dieser Situation Schwächeren zu 
überwältigen. In der Pädagogik spricht man von der 
treuhänderischen Anwaltschaft, die Erwachsene im 
Vorgriff auf die Mündigkeit des Kindes zu überneh-
men haben (Brumlik 1992). Kinder sind jedoch 
durchaus auch selber in der Lage, einer falschen Hal-
tung ihnen gegenüber wirksam Schranken zu setzen, 
indem sie sich verweigern. Sie können sich in einen 
kommunikationslosen, Erwartungen mißachtenden 
Zustand zurückziehen, der zwar schmerzliche Folgen 
für sie hat, aber in seiner Weise die fundamentale 
Unverfügbarkeit des menschlichen Subjekts demon-
striert. 

Dieses Modell der Interaktion sich gegenseitig ach-
tender Subjekte hilft nach unserer Auffassung, den 
falschen Gegensatz einander gegenüberstehender 
Positionen zu überwinden, die entweder die Selbstre-
gulation der kindlichen Entwicklung und die Eigen-
ständigkeit der Kinderwelt betonen oder die Not-
wendigkeit herausstellen, Kindern die bestehende 
Kultur zu vermitteln: Dann, wenn Kinder sich als 
Subjekte selber mit dem auseinandersetzen können, 
was ihre Gesellschaft ihnen an Kultur vermachen 
will, sehen wir die Wahrscheinlichkeit als am höch-
sten an, daß die nachwachsende Generation aus ei-
ner Haltung innerer Autonomie kritisch-einfühlsam 
übernehmen und weiterführen wird, was die Er-
wachsenen ihr anbieten. Fehlt es an dieser Achtung 
vor der eigenen Aktivität und dem eigenen Sinn, den 
Kinder sich auf dem Hintergrund ihrer Erfahrungen 
in Familie, sozialem Umfeld und Community bilden, 
sind schwere Störungen der Integration der nach-
wachsenden Generation zu erwarten. Die Kinder aus 
Zuwandererfamilien sind in dieser Hinsicht ein Prüf-
stein. 

Auf diesem Grundgedanken beruht auch das Vorha-
ben, Kinder an der Gestaltung ihrer Lebensverhält-
nisse zu beteiligen, soweit immer es möglich er-
scheint. Darin drückt sich Respekt vor ihrer eigen-
ständigen Sichtweise und den von ihnen zu 
vertretenden Erwartungen aus. Diese Achtung vor 
ihnen fordert  die Kinder heraus, sich auf ihre Sicht-
weise und ihre Erwartungen zu besinnen und fähig 
zu werden, sie in soziale Aushandlungsprozesse ein-
zubringen. Uns erscheint wichtig, daß man diese Vor-
stellung über zu erweiternde Beteiligungsmöglich-
keiten nicht nur als Aufforderung versteht, den Be-
darf an zusätzlichen, rechtlich ausgestalteten 
Gremien und Positionen zu prüfen. Vielmehr soll sie 
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dazu führen, daß Kinder im Familienleben, in Schu-
len und Einrichtungen der Jugendhilfe ihre Anliegen 
vortragen können und daß man sich aktiv mit ihnen 
auseinandersetzt. 

A 3.3 Bedingungen gelingender Integration der 
Nachwachsenden 

Kinder wachsen überwiegend mit ihren Eltern auf 
(entgegen manchen Vorstellungen überwiegend mit 
beiden, Mutter und Vater), die sie ernähren, pflegen, 
beschützen und vor Schaden bewahren. Ebenso drin-
gend benötigen Kinder emotionale Wärme und so-
ziale Bindungen. Unter den gesellschaftlichen Ver-
hältnissen, in die Kinder in Deutschland hineingebo-
ren werden, sorgen dafür zu Beginn des Lebens 
zumeist die Mütter, aber auch, mehr als früher, aller-
dings sicherlich nicht mit gleichem Anteil, die Väter. 
Kinder erhalten offenbar in ihrer Mehrheit viel Auf-
merksamkeit, Hilfe und Förderung von ihren Eltern. 

Elterliche Fürsorge reicht jedoch allein nicht aus, um 
Kindern eine gute Entwicklung zu garantieren. Kin-
der und Eltern sind auf Unterstützung und Rück-
sichtnahme von seiten anderer Menschen in ihrem 
engeren Lebensbereich sowie gesellschaftlicher In-
stitutionen und Regelungen angewiesen, die ihnen 
materielle, rechtliche und ideelle Unterstützung bie-
ten. Die Notwendigkeit einer Unterstützung ist desto 
dringlicher, je weniger die Familien an den gesell-
schaftlichen Ressourcen teilhaben und je größer die 
Diskrepanzen zwischen familialen und gesellschaftli-
chen Werten und Normen sind. Sie müssen sich auf 
ein Versorgungssystem verlassen können, das ein-
wandfreie Nahrung, ausreichenden Wohnraum, ärzt-
liche Hilfe sowie Bildungs- und Ausbildungsmöglich-
keiten zur Verfügung stellt. Darüber hinaus sollten 
Eltern sich bei der Wahrnehmung ihrer Rolle auch 
darin getragen erleben können, daß ihre Aufgaben 
und Verantwortungen von der Gemeinschaft als 
wichtig und sinnvoll betrachtet werden. Für Familien 
mit Erziehungsvorstellungen eigener A rt  ist darüber 
hinaus von Bedeutung, daß ihre Orientierungen von 
der Mehrheit nicht von vornherein abgewertet, son-
dern als wesentlicher und wertvoller Beitrag für das 
Aufwachsen des Kindes ernst genommen werden. 
Von besonderer Bedeutung ist heute für viele Eltern 
und besonders für viele Mütter, die sich nicht auf tra-
ditionelle Rollen festlegen lassen, daß sie trotz der 
Aufgaben innerhalb der Familie Verbindungen zu 
den Lebensbereichen außerhalb der Familie nicht 
verlieren. Von grundsätzlicher Bedeutung ist dafür, 
daß auch Familien mit kleinen Kindern von ihnen ge-
wünschte Formen zusätzlicher Betreuung und Förde-
rung für ihre Kinder finden können und nicht an der 
Organisation des Alltags ihre Kräfte verbrauchen. 

Nicht in ihrer Familie allein, sondern in diesem weit

-

gespannten Netz von Personen und Einrichtungen 
erhalten die heranwachsenden Kinder die Versor-
gung und die Betreuung sowie die Anregung und 
die Belehrung, die sie brauchen, bekommen sie die 
Räume und die Zeiten zugestanden, in denen sich 
Kindsein entfalten kann, und finden sie die Men-
schen, die sie in ihrem Kinderleben und auf dem 
Weg zum Erwachsenwerden begleiten. Falls diese 

Netze so existieren, erleben die Kinder ein Beispiel 
kooperativer Sozialwelt, das demonstrie rt , wie Men-
schen zusammenleben können. 

Diese sich wechselseitig ergänzenden Bereiche von 
Hilfe und Absicherung, in welche die Beziehungen 
der Kinder zu den ihnen nahen Personen eingebettet 
sind, werden in ihrem Verbund als Sozialökologie 
der Kindheit bezeichnet (Bronfenbrenner 1981). Sie 
umfaßt auch die Werte und Sinnvorstellungen, auf 
die hin Menschen ihr Denken und Handeln ausrich-
ten. Die hier zu erbringende Koordination von Perso-
nen und Institutionen, von materiellen Leistungen 
und ideeller Unterstützung ist eine der wichtigsten 
Aufgaben der umfassenden Kultur einer Gesell-
schaft. Sie sollte eine Kultur des Aufwachsens enthal-
ten, ein Personen und Kräfte stimulierendes, organi-
satorisch in sich stimmiges und durch geteilte Bedeu-
tungen plausibles Angebot, Kinder in die für ihr 
Leben und ihre Entwicklung wichtigen Sozialbezie-
hungen und Einrichtungen zu integrieren. Ange-
sichts der Heterogenität der Situationen, in denen 
Kinder in diesem Land heute aufwachsen, kann es 
sich nicht um eine Einheitskultur handeln, sondern 
um eine Kultur, die die Vielfalt der Lebensformen 
und Sinnorientierungen achtet. 

Unseren Bericht über die Situation der Kinder in der 
Gesellschaft der Bundesrepublik wird daher die Fra-
ge durchziehen, ob Kinder mit ihren Eltern und den 
anderen Erwachsenen, die für sie sorgen, ihnen eine 
gute Kindheit ermöglichen und sie auf dem Weg zu 
kompetenten, urteilsfähigen und verantwortungsbe-
reiten Erwachsenen begleiten wollen, eine solche 
Kultur des Aufwachsens vorfinden. Gewiß widerstrit-
ten sich schon immer ambivalente Gefühle wie Freu-
de an heranwachsenden Kindern und Sorge über 
noch mehr zu fütternde Münder, Hoffnungen auf 
mithelfende Hände und Ängste über die eigenwilli-
gen und abweichenden Wege der nachfolgenden 
Generation. Bieten die veränderten gesellschaftli-
chen Verhältnisse, die im Achten Jugendbericht un-
ter Begriffen wie Pluralisierung der Lebenslagen und 
Individualisierung der Lebensführung beschrieben 
wurden, den Kindern gute Lebens- und Entwick-
lungsbedingungen? Die Vielfalt der Vorstellungen 
als solche muß sich nicht nachteilig auf das Leben 
der Kinder auswirken; sie kann vielmehr durchaus 
ermöglichen, den persönlichen Eigenarten von Kin-
dern gerechter zu werden und ihre Bedürfnisse bes-
ser zu berücksichtigen, als wenn Kinder rigide an 
verbindlichen Normen gemessen werden. Wir müs-
sen dennoch prüfen, inwieweit die konkurrierenden 
und widersprüchlichen Lebensorientierungen in un-
serer Gesellschaft und die Konflikte um die Verwen-
dung ihrer Ressourcen die Bedingungen guten Auf-
wachsens belasten oder gar zerstören. Noch so große 
Anstrengungen von Eltern und noch so intensive Be-
mühungen von Erzieher/innen und Sozialarbeiter/in-
nen allein reichen jedenfalls nicht aus, den kulturel-
len Konsens zu erzeugen, der eine wirksame Sozial-
ökologie der Kindheit trägt. 

Eine besonders bedeutungsvolle Frage ist in diesem 
Zusammenhang, in welcher Weise p rivate und öf-
fentliche Verantwortung für das Leben und die Ent-
wicklung der Kinder aufeinander bezogen sind. Be- 
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treuende und erziehende Einrichtungen ergänzen 
und erweitern nicht nur die Leistungen der Eltern, 
sondern übernehmen einen Teil der Aufgaben, den 
unter modernen Lebensverhältnissen Eltern nicht 
mehr in angemessener Weise ausfüllen können. Sie 
werden im besten Sinne dieses Begriffs zu Bildungs-
einrichtungen. Desto dringender ist es, Kooperations-
formen zu entwickeln, in denen Eltern und andere 
Erzieher sich in ihren differenzierten Rollen gegen-
über dem Kind gegenseitig stützen, so daß Kinder 
nicht insulare Erfahrungswelten durchwandern, in 
denen kein übergreifender Sinn gilt. 

Diese Kultur des Aufwachsens, die einen stimmigen 
Rahmen für Personen, Mittel, Einrichtungen und Zie-
le schafft, ist nicht als eine Kultur der Harmonie zu 
verstehen. Notwendige Reibungen, Konflikte und 
Krisen sollen durch sie nicht verhindert werden, 
denn Kinder entwickeln sich auch an Konflikten und 
Krisen. Es muß jedoch erreicht werden, daß Eltern 
und alle anderen, die mit Kindern leben, sich nicht 
aufreiben dabei, die Grundvoraussetzungen für eine 
gute Entwicklung der Kinder überhaupt erst zu 
schaffen. 

A 4. Politik für Kinder 

Obwohl wir viele einzelne Empfehlungen vorlegen, 
von denen wir uns Verbesserungen problematischer 
Verhältnisse erhoffen, können wir dennoch nicht 
glauben, daß diese Maßnahmen bedenkliche Er-
scheinungen und Trends beseitigen werden, solange 
sie nicht als Elemente einer Bewegung zu verstehen 
sind, die den Bedürfnissen von Kindern grundsätz-
lich einen gewichtigeren Platz im gesellschaftlichen 
Leben einräumt. Ohne die Stärkung einer Kultur des 
Aufwachsens, die dafür sorgt, daß Kinder und die 
Aufgabe, für sie zu sorgen und ihnen Begleiter in ih-
rer Entwicklung zu sein, als eine primäre gesell-
schaftliche Verpflichtung gelten, werden viele Maß-
nahmen ihre volle Wirksamkeit nicht entfalten kön-
nen. 

Skepsis dahingehend, daß die Kinder- und Jugend-
hilfe sich weiterhin an zahlreichen Problemen 
vergeblich abmühen wird, wenn sie sie allein bewäl-
tigen muß, bezieht sich darauf, daß viele der zu behe-
benden Schwierigkeiten aus anderen gesellschaftli-
chen Problemen herrühren, die auch eine noch so 
weit definierte Aufgabenstellung der Kinder- und Ju-
gendhilfe nach dem KJHG nicht beseitigen kann. Ar-
beitslosigkeit, Armut in den Familien, wachsende 
Knappheit der Mittel im Bereich der Betreuungs-
und Bildungseinrichtungen, fehlende Ausbildungs-
plätze, Einschränkungen durch das Ausländerrecht 
und massiver Anpassungsdruck im Fall der zuge-
wanderten Familien wirken sich auf Kinder und ihre 
Familien aus. 

In diesen gesellschaftspolitischen Bereichen sind Lö-
sungen nicht durch einzelne Maßnahmen zu errei-
chen. Die politisch Verantwortlichen stehen zur Zeit 
vor allem vor dem Problem des Mangels an Arbeits-
plätzen und der Knappheit öffentlicher Mittel. Eine 
neue Ordnung des Zusammenlebens, in der Arbeit, 
Zeit und materielle Mittel neu zu verteilen sind, muß 
entworfen werden. Jegliche Politik für Kinder steht 

unter der Last dieser Aufgabe, deren Lösung nicht 
abzusehen ist und an deren Bewältigung die nach-
wachsende Generation beteiligt sein wird, wenn sie 
nicht, durch ihre Sozialisationserfahrungen entmu-
tigt, den Glauben daran, daß sinnvolle Lösungen 
durch gemeinsame Anstrengungen erreichbar sind, 
verloren hat. 

A 5. Vorgehensweise der Kommission 

A 5.1 Arbeitsweise 

Unter dem Vorsitz von Frau Bundesministerin Clau-
dia Nolte fand die konstituierende Sitzung der Sach-
verständigenkommission im Oktober 1995 statt (vgl. 
Liste der Mitglieder der Sachverständigenkommissi-
on). 

Die Arbeitssitzungen der Kommission begannen im 
Dezember 1995 und endeten mit der 20. Sitzung im 
August 1997. Nach einer Phase des Austauschs über 
die beruflichen Vorerfahrungen - die meisten Kom-
missionsmitglieder kannten sich vor ihrer Berufung 
nicht - wurden die Ziele des Berichts und eine Auf-
gliederung der Thematik entwickelt sowie Arbeits-
schwerpunkte verteilt. Ab Frühjahr 1996 wurde nach 
Fachleuten Ausschau gehalten, die die Sachkompe-
tenz der Kommission durch schriftliche Expertisen er-
gänzen (vgl. Liste der Expertisen). Außerdem wurde 
eine Reihe von Gesprächen mit Expertinnen und Ex-
perten (vgl. Liste der Expertengespräche) und mit 
dem Bundesjugendkuratorium geführt. Unterstüt-
zung gab es ferner durch B riefe und ausführlichere 
Stellungnahmen von Fachleuten aus Einrichtungen 
und Verbänden. Die Erhebung eigener Daten war 
nicht vorgesehen. 

Zweimal traf sich die Kommission mit der Kinder-
kommission des Deutschen Bundestags. Wir haben 
außerdem eine Umfrage an Kinderparlamente und 
-foren sowie Kinderbüros gerichtet, um uns Kenntnis 
über deren Tätigkeit zu verschaffen. Ferner konnten 
wir mit Unterstützung des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
eine „Zukunftswerkstatt" von Kindern initiieren und 
für unseren Bericht auswerten. 

Der Kommission stand eine Arbeitsgruppe im Deut-
schen Jugendinstitut zur Verfügung, ohne deren in-
tensive Zuarbeit die Kommission den Bericht nicht 
hätte schreiben können (vgl. Liste der Arbeitsgruppe 
Zehnter Kinder- und Jugendbericht). Wertvolle Un-
terstützung erhielt die Kommission ferner aus dem 
BMFSFJ. Die Kommissionsmitglieder hatten außer-
dem Hilfen von Honorarkräften. 

Die Arbeit am Bericht war wegen des knappen Zeit-
rahmens für die Kommissionsmitglieder sehr bela-
stend, denn keinem Kommissionsmitglied konnten 
die fortlaufenden Pflichten am jewei ligen Arbeits-
platz wesentlich ermäßigt werden. Zudem haben die 
gesellschaftlichen Veränderungen, über die wir im 
Bericht mit Blick auf Kinder und Kinderhilfe berich-
ten, auch die Kommissionsmitglieder an ihren Ar-
beitsplätzen betroffen und aufwendig beschäftigt. So 
gelang es der Kommission nicht, alle Fragen bis zur 
Einigung auf eine gemeinsame Auffassung zu disku-
tieren. Es wurde allerdings auch bei manchen Fragen 
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als hilfreicher angesehen, die verschiedenen Per-
spektiven, die gesellschaftliche Pluralität abbilden, 
darzustellen als sie einer eventuell zu erzielenden 
Mehrheitsmeinung unterzuordnen. 

Wir empfehlen dringend, nach geeigneteren Wegen 
der Berichterstattung zu suchen, und verweisen auf 
Vorschläge, die schon der Dritte Jugendbericht (Bun-
desministerium für Jugend, Familie und Gesundheit 
(BMJFG) 1972, S. IX) vorgetragen hat. 

A 5.2 Verhältnis zu anderen Berichten über Kinder 
und Jugendliche 

Das wachsende Interesse am Aufwachsen der Kinder 
spiegelt sich in einer Reihe von Berichten wider, in 
denen Bundesländer und einige Kommunen die Si-
tuation der Kinder und die Arbeit der Kinder- und Ju-
gendhilfe in ihrem Bereich mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten dargestellt haben. Diese Berichte 
wurden zumeist nicht durch unabhängige Sachver-
ständigenkommissionen erarbeitet, sondern von Ab-
teilungen zuständiger Ministerien, von beauftragten 
Arbeitsgruppen oder einer Enquetekommission des 
Landtags. In vielen Fällen wurden Experten heran-
gezogen. Im übrigen sind auch frühere Jugendbe-
richte für den Deutschen Bundestag auf die Situation 
der Kinder eingegangen, wenn auch Kinder dort 
nicht im Mittelpunkt standen. 

Unsere Kommission hat die Berichte, die in Ländern 
und Kommunen entstanden sind, mit großem Nutzen 
gelesen und für die eigene Arbeit herangezogen. Ob-
gleich diese Berichte intensiv auf die besondere Lage 
und auf spezifische Einrichtungen und Maßnahmen 
in den einzelnen Ländern eingehen, enthalten sie 
viele Analysen und Beobachtungen, die über das 
einzelne Land hinaus von Bedeutung sind. Wir ha-
ben ferner auch an Aussagen früherer (Bundes-)Ju-
gendberichte angeknüpft, wo immer es uns sinnvoll 
erschien. 

A 5.3 Erwartungen an den Bericht 

Von der Themenformulierung her („Lebenssituation 
der Kinder und die Leistungen der Kinderhilfen") 
sah sich die Kommission vor die Aufgabe gestellt, 
sehr umfassend über die Bedingungen, unter denen 
Kinder aufwachsen, zu berichten, und war darauf be-
dacht, übergreifende Gesichtspunkte zu entwickeln. 

Die Kinderkommission des Deutschen Bundestags 
hat uns gegenüber zum Ausdruck gebracht, daß sie 
sich Schwerpunktsetzungen und realisierbare Anre-
gungen erhofft. 

Die Bundesregierung hat in ihrer Reaktion auf den 
ersten Bericht zur Umsetzung der Kinderrechtskon-
vention darauf hingewiesen, daß sie in einigen Punk-
ten Antworten erst nach Vorlage dieses Kinderbe-
richts geben werde, und hat vorgeschlagen, die Dis-
kusssion der „Concluding Observations'' des UN

-

Ausschusses für die Rechte des Kindes in Genf (1995) 
im Bundestag mit der Debatte über den Kinderbe-
richt zu verbinden. 

Die Fachöffentlichkeit erwartet eine akzentuierte 
Darstellung der Probleme, die das Aufwachsen der 

Kinder belasten. In vielen Bereichen kann der Bericht 
nur an das erinnern, was Fachleute wissen, und be-
reitet dies für die weitere Öffentlichkeit in einer Wei-
se auf, die neue Impulse für Lösungsansätze gibt. 
Frühere Jugendberichte haben durch die Erschlie-
ßung vorliegender Daten und Befunde, durch Analy-
sen und Folgerungen stets auch die Lehre, Aus- und 
Weiterbildung sowie die Forschung zu den bearbei-
teten Fragen beeinflußt. Wir waren uns auch der Er-
wartungen von Kindern und Eltern sowie deren In-
teressenvertretungen bewußt. 

Die Kommission fand es nicht einfach, den verschie-
denartigen Erwartungen in gleicher Weise gerecht 
zu werden. Sie konnte sich auch nicht auf Empfeh-
lungen beschränken, deren Realisierung in der Zu-
ständigkeit des Bundes liegt, sondern mußte Berei-
che einbeziehen, deren Gestaltung Ländern und Ge-
meinden obliegt. 

A 5.4 Ziele dieses Berichts 

Dieser Bericht zielt darauf, 

- die Gesamtsituation möglichst umfassend darzu-
stellen, indem die Lebenssituationen der Kinder in 
umfassende gesellschaftliche Entwicklungen ein-
gebettet werden, und eine Verbindung zwischen 
diesen Situationen, die das Leben von Kindern be-
stimmen, und den Kinderhilfen, die das KJHG er-
möglicht, herzustellen; 

- zu betonen, daß wir ein stimmiges Gesamtkonzept 
für das Aufwachsen von Kindern benötigen, damit 
Familie, Schule, Tageseinrichtungen und weitere 
Angebote zur Entfaltung kindlichen Lebens einer-
seits die eigene Aktivität der Kinder herausfor-
dern, andererseits die Förderung von Fähigkeiten, 
soziale Unterstützung und gegebenenfalls Hilfen 
in Notlagen enthalten, die Kinder für ihr Leben 
und auf dem Weg zum Erwachsenwerden brau-
chen; 

- zu verdeutlichen, daß nicht nur die typischerweise 
für Kinder zuständigen Bereiche Beachtung finden 
müssen, sondern die Aufgabe, eine wirksame Poli-
tik für Kinder zu betreiben, für fast alle Politikbe-
reiche gilt; 

- detaillie rte Empfehlungen zu geben, wie Maßnah-
men der Kinder-und Jugendhilfe, aber auch ande-
re Vorhaben und Veränderungen auf der Ebene 
von Bund, Ländern und Gemeinden (weiter)ent-
wickelt werden können, um Kindern gute Lebens-
bedingungen zu sichern. 

A 5.5 Differenzierungsprinzipien 

Die Kommission hat wichtige Merkmale, die sich dif-
ferenzierend auf die Lebenssituationen der Kinder 
auswirken, nicht in einzelnen Kapiteln getrennt be-
handelt, sondern bei der Behandlung der einzelnen 
Sachthemen deutlich gemacht, daß sich die Lage von 
Teilgruppen der Kinder erheblich unterscheidet. 

Aus diesem Grund haben wir in einzelnen Kapiteln, 
in denen uns dies erforderlich erschien, herausgear-
beitet, daß 
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- Mädchen und Jungen die jeweilige Problematik in 
anderer Weise erleben, weil die Handlungschan-
cen, die Mädchen und Jungen offenstehen, sich 
nach wie vor deutlich unterscheiden; 

- Kinder in den neuen und in den alten Bundeslän-
dern auf unterschiedliche Weise von gesellschaftli-
chen Entwicklungen betroffen sind, die aber im-
mer mehr in beiden Teilen Deutschlands zu ge-
meinsamen geworden sind und daher nach 
Auffassung der Kommission nicht auf getrennte 
Ost-West-Kapitel verteilt werden sollten; 

- Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund 
von den zu schildernden Problemen teils mehr, 
teils weniger betroffen sind und daher anderer, 
manchmal aber auch nur derselben Unterstützung 
bedürfen wie die in deutschen Kulturtraditionen 
aufwachsenden Kinder; 

- Kinder mit Behinderungen Unterstützung brau-
chen, auch und gerade wenn sie in das gemeinsa-
me Leben mit anderen integriert werden sollen 
(auf die besondere Situation dieser Kinder konnte 
der Bericht nur an einigen Stellen eingehen); 

- die sozioökonomische Lage des Elternhauses die 
Entwicklungs- und Bildungschancen von Kindern 
beeinflußt; 

- regionale Unterschiede, insbesondere das Wohnen 
in städtischen Ballungsgebieten oder im ländli-
chen, dünn besiedelten Bereich, sich auf das tägli-
che Leben, die Erfahrungs- und Bildungsmöglich-
keiten der Kinder und die Freizeitangebote nach-
haltig auswirken. 

A 5.6 Hinweise zur Organisation des Berichts 

Im folgenden Teil B, „Lebenssituationen der Kinder", 
werden die Bedingungen des Aufwachsens von Kin-
dern auf der Basis vorliegender empirischer Studien 
und Materialien aufgearbeitet. Auf dieser Grundlage 
folgt eine Darstellung wesentlicher Handlungsfelder 
der Kinderhilfe in Teil C, „Kinder- und Jugendhilfe: 
Leistungen und Herausforderungen". Die meisten 
Kapitel enden mit Empfehlungen. Die Kommission 
sah allerdings nicht als ihre Aufgabe an, Änderungs-
vorschläge bis in die Formulierung von Paragraphen, 
Vorschriften oder Arbeitsschritten umzusetzen. 

Im Teil D, „Die Gesellschaft und ihre Kinder" , be-
schreiben wir, was eine Politik für Kinder umfaßt, 
und tragen unsere Einschätzungen der Situation zu-
sammen. Dabei werden Richtungen angegeben, in 
die weitere Bemühungen um gute Lebens- und Ent-
wicklungsbedingungen der Kinder gehen sollten. 
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Teil B — Lebenssituationen der Kinder 

B 1.  Kinder und ihre Beziehungen zu anderen 
Menschen 

B 1.1  Geburten und Anteil der Kinder an der Be

-

völkerung 
B 1.2  Kinder - angewiesen auf Beziehungen 
B 1.3 

 

 Kinder und ihre Beziehungen zu Eltern, Ge

-

schwistern und Verwandten 
B 1.3.1 Kinder und ihre Familien 
B 1.3.2 Kind-Eltern-Beziehungen 
B 1.3.3 Kinder und ihre Eltern in Zuwandererfami-

lien (insbesondere in türkischen Familien) 
B 1.3.4 Kinder mit Behinderungen und ihre Eltern 
B 1.3.5 Kinder und ihre Väter 
B 1.3.6 Erwerbstätigkeit und Lebensvorstellungen 

der Eltern 
B 1.3.7 Kinder, die unter ihrer Familie leiden 
B 1.3.8 Kinder und Elterntrennungen 
B 1.3.9 Einzelkinder und Geschwisterkinder 
B 1.3.10 Kinder und ihre Großeltern 
B 1.4 

 

 Kinder und Menschen außerhalb ihrer Fa

-

milie 
B 1.4.1 Kinder und andere Kinder 
B 1.4.2 Kinder, Erwachsene und ältere Menschen 

außerhalb der Familie 
B 1.5  Voraussetzungen guter Beziehungen 
B 1.6  Empfehlungen 

Kinder brauchen Menschen, die sie lieben und ver-
sorgen, die ihre zunehmende Eigenverantwortlich-
keit unterstützen und mit denen sich ihnen die physi-
sche, geistige und soziale Welt eröffnet. Dieses Kapi-
tel schildert die sozialen Beziehungen, auf die Kinder 
angewiesen sind, und nennt Probleme, die das Zu-
sammenleben der Kinder mit ihnen wichtigen Men-
schen, Erwachsenen und anderen Kindern, gefähr-
den. Ein Schwerpunkt der Bemühungen, Kindern 
gute Bedingungen des Aufwachsens zu sichern, muß 
darin bestehen, die für das Wohlergehen und die 
Entwicklung der Kinder zentralen Beziehungen zu 
stützen. 

B 1.1 Geburten und Anteil der Kinder an der 
Bevölkerung 

1995 wurden in Deutschland 765 221 Kinder geboren, 
681 374 in den westdeutschen Ländern, 83 847 in den 
ostdeutschen Ländern. Mit diesen Zahlen gehört 
Deutschland zu den kinderärmsten Ländern der 
Welt. Die niedrige Geburtenrate ist das Ergebnis ei-
nes historischen Trends, der sich seit Mitte der 60er 
Jahre sowohl im damaligen Gebiet der Bundesrepu-
blik als auch in der DDR verstärkte. Seit den 80er 
Jahren haben sich die Kennziffern für das Geburten-
verhalten auf einem niedrigen Niveau eingependelt; 
sie lagen jedoch in der DDR über denen der Bundes-
republik, bis sie Ende der 80er Jahre erst langsam 
und ab 1990 dramatisch sanken (Dorbritz/Gärtner 

1995; Engstler 1997). Die Statistik belegt dennoch 
keinen Trend zur Ein-Kind-Familie, sondern eine zu-
nehmende Zweiteilung im generativen Verhalten: Es 
deutet sich eine Tendenz an, daß entweder auf Kin-
der ganz verzichtet oder eine Zwei-Kinder-Familie 
verwirklicht wird (Engstler 1997). 

In den Familien der Zuwanderer werden mehr Kin-
der geboren als in den deutschen; 1995 waren es 
88 052 Kinder, bei denen beide Eltern nichtdeutscher 
Staatsangehörigkeit waren. Kinder werden ferner in 
binationalen Ehen geboren, insgesamt 1995 47 446 
Kinder, bei denen entweder die Mutter oder der Va-
ter nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hatte (ein 
Teil dieser Kinder hat neben der deutschen noch eine 
weitere Staatsbürgerschaft). 11 662 Kinder hatten 
eine nicht verheiratete nichtdeutsche Mutter (Stati-
stisches Bundesamt 1997g). Allerdings nähern sich 
die Geburtenraten in ausländischen Familien den 
deutschen an (Engstler 1997). Es ist folglich nicht zu 
erwarten, daß durch die Kinder der zugewanderten 
Familien die Bevölkerungszahl in der Bundesrepu-
blik stabilisiert wird. Wie groß die Zahl der Kinder 
mit ausländischem Paß in der Altersgruppe von 0-14 
Jahren ist, ist nicht zu ermitteln. 1995 lebten in 
Deutschland 558 650 Kinder bis unter 6 und 1 055 770 
von 6 bis unter 18 Jahren, die die deutsche Staatsan-
gehörigkeit nicht besaßen. 

Sowohl in den alten als auch in den neuen Ländern 
hat sich die Anzahl der nichtehelich geborenen Erst-
kinder in den letzten Jahrzehnten erhöht. In den neu-
en Ländern betrug sie 1995 41,8, in den alten 12,9 %. 
Bezogen auf ganz Deutschland hatten 13,2 % der 
neugeborenen ausländischen Kinder und 15,2 % der 
neugeborenen deutschen Kinder eine nicht verheira-
tete Mutter. Etwa zwei Drittel der nichtehelich gebo-
renen Kinder werden durch eine spätere Heirat, oft 
mit dem Vater des Kindes, zu ehelichen Kindern 
(Schwarz, K. 1995). 

Angesichts des Geburtenrückgangs und der sich er-
höhenden Lebenserwartung ging der zahlenmäßige 
Anteil der jüngeren Generation an der Bevölkerung 
erheblich zurück. Während die Kinder unter 14 Jah-
ren 1970 noch 22 % der Bevölkerung darstellten, be-
trug ihr Anteil zum Jahresbeginn 1997 nur noch 
15 %. Der Anteil der unter 20jährigen wird nach den 
Modellrechnungen der Bundesregierung zur Bevöl-
kerungsentwicklung bis zum Jahr 2040 keineswegs 
wachsen, sondern auch bei Annahme einer konstan-
ten Geburtenhäufigkeit in der deutschen und einer 
immer noch höheren in der zugewanderten Bevölke-
rung weiter zurückgehen, und zwar von 21,5 % 1994 
auf etwas über oder unter 15 % je nach Ausmaß der 
Zuwanderung, das in den Rechnungen zugrunde ge-
legt wird (vgl. Schaubild B 1.1). Gemäß diesen Mo-
dellrechnungen werden ab dem Jahr 1998 mehr 
Menschen über 60 Jahre als Menschen unter 20 Jah-
re in Deutschland leben. 
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Schaubild B 1.1 

Bevölkerung nach Altersjahren 1995 und 2040 
in Deutschland 

© DJI-Regionalbank 
Quelle: Bevölkerungsfortschreibung; Achte koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Deutsches Jugendinstitut o. J.) 
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Der relative Anteil ausländischer Mitbürger und da-
mit auch ihrer Kinder nimmt in den eher vorsichtigen 
Modellrechnungen deutlich zu, möglicherweise wird 
er sich angesichts der stark zurückgehenden deut-
schen Bevölkerung sogar verdoppeln (Bundesmini-
ster des Inneren (BMI) 1995). 

Nach einer 1988 begonnenen Studie über die Ent-
wicklung junger deutscher Familien haben Paare 
sich ihren Kinderwunsch weitgehend gut überlegt 
und realisieren auch zu einem großen Teil in den er-
sten sechs Ehejahren die Anzahl der Kinder, die sie 
geplant hatten. Die Mehrzahl der Eltern wünscht sich 
zwei Kinder (Schneewind/Vaskovics 1996). Dies gilt 
für die Eltern aller sozialen Schichten, wie Studien 
über den zurückgehenden Einfluß sozialstruktureller 
Variablen auf den Kinderwunsch bestätigen (Grun-
wald/Schiebel/Strohmeier 1987). Auch für Frauen 
und Männer anderer kultureller Zugehörigkeit ist 
eine große Kinderanzahl nicht ein Wert an sich, son-
dern sie stellen - nicht anders als deutsche Frauen 
und Männer - bei der Familiengründung und -aus-
gestaltung Kosten-Nutzen-Überlegungen an, die ne-
ben utilitaristischen auch emotionale und normative 
Aspekte („value of children”) einbeziehen (Nauck 
1991). Nach der Studie von Schneewind und Vasko-
vics (1996) wird der Wunsch nach Kindern in deut-
schen Familien vor allem von Faktoren bestimmt, die 
im Bereich persönlicher Erfahrung und Entscheidung 
liegen, wie etwa Vorstellungen vom erwünschten Le-
ben, die Entwicklung der Partnerschaft sowie die Art 
und Weise, in der Väter eine Rolle in der Sorge für 
die Kinder und ihre Erziehung übernehmen. Diese 
Erwartungen werden von den Eltern anderer kultu-
reller Herkunft nicht in gleicher Weise gewichtet, ob-
wohl der utilitaristische Nutzen von Kindern auch 
unter ihren Lebensbedingungen, zum Teil bereits vor 
der Migration, jedoch insbesondere danach, eine ge-
ringere Rolle spielt als unter traditionellen Verhält-
nissen. Dennoch, so Nauck (1994), läßt sich zum Bei-
spiel für die große Gruppe der türkischen Eltern die 
Bedeutung der Eltern-Kind-Beziehung nicht auf ih-
ren affektiven Wert reduzieren, sondern Eltern und 
Kinder teilen weithin die Auffassung, daß die Quali-
tät dieser Beziehung sich auch an wechselseitiger 
Hilfe und materieller Unterstützung erweise. 

Die Studie von Schneewind und Vaskovics belegt, 
daß beim Wunsch nach einem dritten Kind und bei 
einer Reduzierung des ursprünglichen Kinderwun-
sches auch die materiellen Bedingungen des Fami-
lienlebens mitwirken, nicht zuletzt die Wohnsituati-
on. Die kinder- und familienunterstützenden Maß-
nahmen werden von den Eltern angenommen, 
gleichen aber die nachteilige Einkommenssituation 
der Eltern mit Kindern im Vergleich zu kinderlosen 
Paaren nicht aus (vgl. Kap. B 6). 

Angesichts der komplexen Entscheidungssituation, 
in der sich potentielle Eltern befinden, ist nicht zu er-
warten, daß finanzielle Hilfen allein das Geburten-
verhalten wesentlich ändern; junge Erwachsene rea-
gieren auf die umfassenden Bedingungen eines Le-
bens mit Kindern. Ziel einer kinderfreundlichen 
Politik muß es daher sein, eine kinderfreundliche 
und familienunterstützende Infrastruktur auf- und 
auszubauen. 

Eine Gesellschaft, in der es nur wenige Kinder gibt, 
könnte diesen Kindern besonders viel Aufmerksam-
keit, Unterstützung und Lebenschancen bieten. An-
dererseits kann eine Gesellschaft .  mit geringer Kin-
deranzahl Kinder und Eltern auch zunehmend ver-
gessen. Die „kinderentwöhnte" Gesellschaft mag 
zwar nicht „kinderfeindlich" sein; aber das Leben 
wird in ihr weithin ohne Rücksicht auf Kinder organi-
siert. Kinder bleiben in den Grundstrukturen des so-
zialen und institutionellen Lebens unbeachtet, oder 
ihre Interessen werden sogar verletzt. Viele Eltern 
nehmen ihre Situation in der Gesellschaft auf diese 
Weise wahr. 

B 1.2 Kinder - angewiesen auf Beziehungen 

Kinder brauchen Menschen, die ihnen nah sind, sich 
Zeit für sie nehmen, auf ihre Bedürfnisse eingehen, 
ihnen durch ihre Verläßlichkeit Sicherheit geben und 
mit ihnen jene Gewohnheiten, Regeln und Sinnvor-
stellungen entwickeln, die ihnen die Gewißheit ver-
mitteln, daß sie Mitglieder einer gemeinsamen Welt 
sind. Mütter und Väter, Geschwister, Großeltern, Ver-
wandte, gleichaltrige Freundinnen und Freunde, 
Freunde und Bekannte der Eltern, Nachbarn, Tages-
mütter, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und 
Lehrer sowie manche andere Person aus dem sozia-
len Umfeld werden Kindern in den Jahren des Her-
anwachsens zu wichtigen Begleitern auf dem Weg 
durch die Kindheitsjahre. 

Die grundlegende Bedeutung dieser Beziehungen ist 
nicht umstritten. Dennoch werden sie durch die Le-
bensumstände von Kindern und Familien oft nicht 
unterstützt, sondern belastet und eingeschränkt. J. S. 
Coleman (1991) hat die Besorgnis geäußert, daß un-
ter den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen 
Kinder viele dieser Beziehungen nicht intensiv ge-
nug erleben. Ein Mangel an Beziehungserfahrungen 
belaste nicht nur das Zusammenleben in der Familie, 
sondern auch das soziale Leben in Tagesstätten und 
Schulen und könne negative Folgen für das berufli-
che, mitbürgerliche und politisch-demokratische Le-
ben haben, in das die Kinder hineinwachsen. 

Für die Entwicklung der Kinder ist entscheidend, ob 
die Gesellschaft eine Kultur des Aufwachsens hervor-
bringen kann, die nicht nur einzelne Beziehungen, 
etwa die Mutter-Kind-Beziehung, stützt, sondern 
Kinder und ihre Eltern in ein Geflecht von Beziehun-
gen integriert, das Kinder (und ihre Eltern) trägt, das 
Leben in guten Tagen erweitert und bereichert sowie 
Halt und Hilfe bei Schwierigkeiten und in Krisen 
gibt, etwa wenn Eltern sich trennen oder Freund-
schaften zerbrechen. Für eine gute Kindheit ist es 
wichtig, daß Kindern diese für sie wichtigen Bezie-
hungen auch über schwierige Anpassungsprozesse 
der Familie in neuen Lebenslagen oder über Krisen 
hinweg erhalten bleiben. 

B 1.3 Kinder und ihre Beziehungen zu Eltern, 
Geschwistern und Verwandten 

B 1.3.1 Kinder und ihre Familien 

Nach den Daten des Mikrozensus von 1995 leben 
85 % der Kinder bis zum Alter von 14 Jahren zusam- 
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men mit verheirateten Eltern. Diese Anteile liegen in 
den westdeutschen Ländern höher als in den ost-
deutschen (87 % gegenüber 76 %). In den ostdeut-
schen Ländern hat ein Drittel der Kinder unter 3 Jah-
ren eine alleinstehende, zumeist ledige Mutter, die 
allerdings häufig in nichtehelicher Lebensgemein-
schaft mit dem Vater lebt (Nauck 1995b, S. 62f.). 
Während in den westdeutschen Ländern der Anteil 
der Kinder, die mit Ehepaaren leben, mit dem Alter 
des Kindes infolge von Trennungen der Eltern ge-
ringfügig sinkt (von 89 % bei den unter 3jährigen auf 
86 % bei den 10- bis 14jährigen), steigt er in den ost

-

deutschen Ländern deutlich an (von 62,3 % bei den 
unter 3jährigen auf 80,1 % bei den 10- bis 14jähri

-

gen). Engstler (1997) nimmt an, daß etwa neun Zehn-
tel der verheirateten Paare die leiblichen Eltern des 
Kindes sind. Eine differenzierte Übersicht über die 
Verteilung der unterscheidlichen Familienformen in 
Ost und West auf der Datenbasis des Familiensur-
veys zeigt Tab. B 1.1. Nur wenige Kinder dieser Al-
tersgruppen wohnen in west- und ostdeutschen Län-
dern bei einem alleinstehenden Vater (etwa 2 % der 
Kinder bis 14 Jahre). Nur relativ wenige Kinder leben 
in Pflegefamilien, Heimen oder Internaten, geschätzt 
werden 1,6 % für die alten und 2,5 % für die neuen 
Bundesländer. Insbesondere in den neuen Bundes-
ländern sind die Pflegeeltern oft Verwandte, im all-
gemeinen Großeltern. 

Tabelle B 1.1 

Kindschaftsverhältnisse in West- (W) und Ost- (0) Deutschland 

Kindschaftsverhältnis Alter des Kindes 

<2 <4 <6 <8 <10 <12 <14 <16 <18 Total 

mit verheirateten W 90,6 89,1 88,6 83,5 82,4 80,1 82,2 77,1 76,4 83,6 

leiblichen Eltern O 72,9 79,6 78,3 75,6 76,1 75,5 74,3 74,2 68,6 75,4 

mit Eltern in nicht- W 5,6 3,2 1,3 2,2 1,9 0,8 0,8 0,7 0,4 2,0 

ehelicher Lebensgem. O 19,7 7,7 5,5 4,3 3,1 2,6 1,2 1,2 0,8 5,2 

Scheidungswaise bei W 0,1 1,3 1,0 2,7 3,8 4,2 5,2 3,7 4,6 2,9 

alleinleb. Elternteil O 0,2 1,2 4,0 3,5 2,8 4,9 4,7 5,6 6,2 3,6 

Scheidungswaise als W 0,4 0,2 1,3 2,4 3,1 4,5 2,5 4,9 4,4 2,5 

Stiefkind lebend O 0,4 1,2 1,7 2,2 3,1 4,1 3,5 4,1 3,4 2,6 

Einelternkind als W 0,3 2,7 3,3 4,4 4,3 6,9 5,0 6,6 7,0 4,4 

Stiefkind lebend O 1,1 2,9 4,2 9,9 10,0 7,9 11,7 11,0 10,7 7,6 

fremdbetreutes W 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,6 1,1 1,1 1,8 0,7 

Kind O 0,2 0,7 0,2 0,5 0,5 0,2 0,5 1,7 7,3 1,0 

Adoptiv- oder W 0,0 0,6 0,4 0,9 0,8 0,8 1,0 1,9 1,5 0,9 

Pflegekind O 0,8 0,8 1,0 0,5 1,2 0,7 0,5 0,4 0,8 0,8 

Einelternkind W 2,7 2,1 3,3 2,8 2,4 2,1 1,5 3,5 3,4 2,6 

O 4,2 5,2 4,2 2,9 2,9 3,6 3,1 1,7 1,7 3,4 

Stief-/Einelternkind W 0,4 0,6 0,3 0,8 0,7 0,1 0,8 0,6 0,5 0,5 

bei and. Elternteil O 0,6 0,7 0,8 0,5 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,5 

N Westdeutschland 1094 987 933 1041 953 890 887 837 949 

N Ostdeutschland 524 594 595 578 648 607 573 484 354 

Quelle : Nauck 1995b, S. 62 
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Wenngleich die Ein-Eltern-Familien auch in den 90er 
Jahren eine Minderheit unter den Familien bilden, 
ist dennoch die Zunahme dieser Familien in den letz-
ten Jahrzehnten in beiden Teilen Deutschlands deut-
lich. Drei Fünftel der alleinerziehenden Mütter sind 
geschieden oder getrenntlebend, etwas mehr als ein 
Fünftel ledig und ein knappes Fünftel verwitwet. In 
den neuen Ländern sind alleinerziehende Mütter zu 
fast 30 % ledig (Engstler 1997). Die alleinerziehende 
Familienform ist oft nur ein Durchgangsstadium, 
wird aber auch bewußt gewählt. 

Hinter den Durchschnittsangaben für das gesamte 
Bundesgebiet oder für alte oder neue Länder verber-
gen sich beträchtliche regionale sowie Stadt-Land-
Unterschiede (Bertram/Bayer/Bauereiß 1993; Nauck 
1995b). Außerdem sind diese Trends in der deut-
schen Wohnbevölkerung viel ausgeprägter als in den 
verschiedenen Gruppen ausländischer Familien. So 
gibt es unter den türkischen Familien besonders we-
nig alleinerziehende Mütter (7,5 % der türkischen El-
tern  mit Kindern). 

Standardisiert erhobene Daten können die Vielfalt 
der familialen Lebensverhältnisse, die Kinder erle-
ben, nicht vollständig widerspiegeln. Zum einen tref-
fen auch miteinander verheiratete Eltern Arrange-
ments, die Kinder von leiblichen Eltern trennen. 
Möglicherweise gehen Eltern auseinander, ohne dies 
in rechtlich relevanter Form zu vollziehen, und brin-
gen Kinder mit neuen Partnern zusammen. Zum an-
deren läßt sich schwer feststellen, wie viele Alleiner-
ziehende mit Partnern leben, zumal die Pa rtner nicht 
immer in einem gemeinsamen Haushalt leben. Diese 
Partner übernehmen oft eine soziale Elternschaft für 
die in das gemeinsame Leben mitgebrachten Kinder. 
Obwohl für die meisten Kinder die Beziehung zu ei-
nem ausgezogenen Elternteil schwächer wird, 
kommt es durchaus vor, daß Kinder eine intensive 
Verbindung zu ihnen oder zu den Großeltern des 
fortgegangenen Elternteils aufrechterhalten. Zu den 
heutigen Erscheinungsformen des Familienlebens 
gehört, daß Mütter und Väter mit neuen und ehema-
ligen Partnern sowie Großeltern und Eltern in glei-
cher Lebenssituation sehr komplexe Geflechte von 
Beziehungen bilden (Honneth 1993; Löscher/Lange 
1996). Während Kindheit und Jugend kann es durch-
aus zu mehrmaligem Wechsel zwischen verschiede-
nen Familienformen kommen (Peuckert 1991). Nach 
verschiedenen Schätzungen werden fast 30 % der in 
den 80er Jahren Geborenen eine Zeitlang ohne Vater 
oder ohne Mutter leben (Fthenakis 1995; Schwarz, K. 
1989). In den neuen Ländern liegen diese Sätze noch 
höher. 

Jedoch entstehen nicht nur durch ledige Elternschaft, 
Trennung und Scheidung neue Formen des familia

-

len Zusammenlebens. Noch bedeutsamer für fast alle 
Kinder ist, daß auch innerhalb der „traditionellen" 
Zwei-Eltern-Familien weithin neue und vielfältige 
Weisen der Kooperation und der Aufgabenteilung 
entwickelt werden, in denen Eltern und Kinder ein 
neues Verständnis von Pa rtnerschaft und gemeinsa-
mem Leben zu verwirklichen versuchen. Somit reicht 
der Wandel in den Formen des Zusammenlebens von 
Erwachsenen und Kindern über die Veränderungen, 
die man an Zahlen über das Auftreten unterschiedli

-

cher Familienstrukturen ablesen kann, weit hinaus 
(Lüscher/Lange 1996; Rerrich 1988). Wenig wissen 
wir darüber, wie weit dieser Wandel auch die auslän-
dischen Familien erreicht. 

B 1.3.2 Kind-Eltern-Beziehungen 

Junge Menschen sind davon überzeugt, daß Kinder 
erst geboren werden sollten, wenn die Bedingungen 
für ihre gute Entwicklung gesichert sind. Als Folge 
der Geburtenkontrolle sind viele Kinder „ Wunsch-
kinder" . Die Abwägungen führen dazu, daß Mütter 
und Väter bei der Geburt ihres ersten Kindes zuneh-
mend älter sind. In den alten Bundesländern ist das 
Erstgeburtsalter der Mütter kontinuierlich auf 27,9 
Jahre angestiegen, in den neuen Bundesländern auf 
26,6 Jahre (1994). Das relativ hohe Durchschnittsalter 
bei den Erstgeburten beeinflußt auch die Gesamtzahl 
der Kinder, die eine Mutter haben wird. Insbesonde-
re der über die letzten Jahrzehnte hinweg im Lebens-
alter spätere Abschluß der Ausbildung beeinflußt das 
Alter bei der Geburt, besonders deutlich in West-
deutschland, jedoch inzwischen auch in Ostdeutsch-
land, seit es die früheren Unterstützungen während 
der Ausbildung nicht mehr gibt. Dieser Einfluß des 
Bildungs- und Ausbildungsabschlusses auf das Alter 
bei der Geburt zeigt sich auch in den Migrantenfami-
lien (ebenso wie in den Familien, die in ihren Her-
kunftsländern verbleiben; Nauck 1997). 

Es wird darüber debattiert, ob es nur von Vorteil ist, 
wenn Kinder wohlgeplant „wie andere Anschaffun-
gen" in den elterlichen Lebensverlauf eingefügt wer-
den. Wenn man sieht, wie sehr eine ungeplante Ge-
burt die zu entwickelnde Beziehung zwischen Eltern 
und Kind belasten kann, wird deutlich, daß es gut ist, 
wenn sich elterliche Verantwortung auch darauf er-
strecken kann, wann und wie Eltern für einen guten 
Lebensbeginn ihres Kindes sorgen können. Es gibt 
Befürchtungen, daß Eltern sich in ihren Erwartungen 
an ein Kind festlegen und möglicherweise enttäuscht 
sind, wenn es anders ist, als sie es sich gewünscht ha-
ben. Die Gefahr mag besonders groß sein, wenn das 
Kind Lösungen für Lebensprobleme der Eltern brin-
gen soll. 

Der Charakter der Beziehungen zwischen Eltern und 
Kindern hat sich in den letzten Jahrzehnten verän-
dert. Schütze (1988) spricht davon, daß aus einem Er-
ziehungsverhältnis, in dem die von den Eltern gefor-
derte Anpassung an eine überkommene Ordnung im 
Vordergrund stand, ein Beziehungsverhältnis zwi-
schen Eltern und Kindern geworden sei, das pa rtner-
sthaftliche Züge aufweise. Offensichtlich werden die 
Beziehungen zwischen Eltern und Kindern von bei-
den Seiten in den ersten Lebensjahren überwiegend 
als eng, vertrauensvoll und befriedigend erlebt 
(Wahl/Stich/Seidenspinner 1989). Strittige Fragen 
werden zunehmend ausgehandelt (Reuband 1997; 
Schneewind 1996). Als belastend für die Beziehun-
gen wirkt sich nach verschiedenen Untersuchungen 
aus, wenn Eltern bei alltäglichen Problemen keine 
Gesprächspartner haben, mit denen sie ihre emotio-
nalen Reaktionen aufklären können (Nave-Herz 
1994; Schneewind/Vaskovics 1996; Schülein 1990). 
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Nach den Ergebnissen der Bindungsforschung ge-
lingt es der Hälfte bis zwei Drittel der 1- bis 2jährigen 
Kinder, eine sichere Beziehung zur Mutter oder zu ei-
ner anderen primären Bezugsperson zu entwickeln 
(Grossmann/August/Fremmer-Bombik/Friedl/Gross-
mann/Scheuerer-Englisch/Spangler/Stephan/Suess 
1993; van Ijzendoorn/Kronenberg 1988). Diese Bezie-
hung kann sich noch ändern. Es können sowohl si-
chere Beziehungen verlorengehen als auch sichere 
entstehen, und zwar mit Personen, zu denen sie vor-
her noch nicht gelang, oder mit Personen, die zusätz-
lich ins Leben der Kinder treten. Die beachtliche An-
zahl von Kindern, die nach den erwähnten Forschun-
gen keine sichere Beziehung zu ihren engsten 
Bezugspersonen erreichen, ist ein Hinweis darauf, 
daß um diese neugeborenen Kinder in den ersten Le-
bensmonaten und Jahren nicht die einfühlsame, ver-
läßliche Umwelt entstanden ist, die für die weitere 
Entwicklung des Kindes nach den Ergebnissen von 
Langzeituntersuchungen so grundlegend ist (Gross-
mann/Grossmann 1991; Kreppner 1993). 

Auch Untersuchungen bei älteren Kindern (10- bis 
13jährigen Jungen und Mädchen) zeigen, daß nicht 
alle Kinder in einer guten Beziehung zu ihren Eltern 
leben. Bei etwa einem Viertel der befragten Kinder 
ließ das beschriebene Verhältnis zu den Eltern auf 
ernste Konflikte und Kommunikationsstörungen 
schließen, die Entwicklungsrisiken enthielten (Zin-
necker/Georg/Strzoda 1996). 

Für Eltern werden die Ziele „Selbständigkeit" und 
„Übernahme eigener Verantwortung" immer wichti-
ger, im Gegensatz zu Werten, die Gehorsam und Ein-
ordnung betonen. Dem Ziel „Ordnungsliebe und 
Fleiß" stimmen dagegen Befragte in annähernd dem-
selben Ausmaß wie in den 50er Jahren zu (Schnee-
wind 1991, S.38ff. und S.84ff.; Hofer 1992, S.45). 
Und doch sind Erwachsene schon seit längerer Zeit 
der Auffassung, daß sie selber strenger als die heuti-
gen Kinder erzogen wurden: Die meisten Eltern er-
ziehen nach eigenen Aussagen ihre Kinder heute 
„anders" oder gar „ganz anders" als sie selber von 
ihren Eltern erzogen wurden (Zinnecker 1985). 

Mit diesen Erziehungszielen reagieren die Eltern, be-
wußt oder unbewußt, offenbar auf die veränderten 
Lebensverhältnisse in der modernen, differenzie rten 
Gesellschaft, die ihren Mitgliedern in vielen Lebens-
bereichen abverlangt, sich angesichts verschiedener 
Alternativen, das Leben zu führen, nach eigenem Ur-
teil zu entscheiden. Nach Be rtram und Hennig (1995) 
achten viele Eltern auch darauf, daß ihre Kinder mit 
anderen zu kooperieren lernen, und folgen damit ei-
ner Orientierung, welche die Autoren als „kooperati-
ven Individualismus" bezeichnen. 

Die neuere Forschung unterstreicht die positiven Fol-
gen einer Erziehungshaltung für kompetentes, auto-
nomes und verantwortliches Verhalten der Heran-
wachsenden, in der Eltern einerseits am sozialen Le-
ben und an den Schulerfahrungen des Kindes 
interessiert teilnehmen, andererseits aber Regeln 
aufstellen, mit ihrem Kind über ihre Erwartungen 
sprechen und darauf achten, daß diese Regeln einge-
halten werden („autoritative” Erziehung). Kinder 
„autoritativer" Eltern waren im Durchschnitt selbst

-

bewußter, hatten bessere Schulnoten, neigten weni-
ger zu Niedergeschlagenheit und zeigten weniger 
abweichendes Verhalten (Baumrind 1989; Lamborn/ 
Mounts/Steinberg/Dornbush 1991). In ihrer Studie 
über 10- bis 13jährige Kinder stellen B. Schwarz und 
Silbereisen (1996) fest, daß in den alten und den neu-
en Bundesländern bisher nur die Minderheit der Fa-
milien diesem „autoritativen" Erziehungsmuster 
folgt. Viele Eltern erzögen ihre Kinder statt dessen in 
einem autoritär-kontrollierenden, gleichgültigen, 
vernachlässigenden oder inkonsistenten Stil. Diese 
Eltern mögen sich überwiegend nicht extrem verhal-
ten. Doch bleibt zu fragen, ob Kinder unter diesen 
Bedingungen genug Aufmerksamkeit und Unterstüt-
zung erfahren. Ein Einfluß der Lebenslage, in der 
sich Familien befinden, ist zwar zu erkennen; es fällt 
jedoch schwer, ihn mit den üblicherweise verwand-
ten Indikatoren sozialer Ungleichheit zu verbinden. 
Trotz des Wandels der Erziehungsziele und des Er-
ziehungsverhaltens ist das Thema, wie Kinder unter 
welchen familialen Lebensbedingungen erzogen 
werden sollen, offensichtlich noch nicht überholt. 

Die Qualität der Eltern-Kind-Beziehungen und des 
erzieherischen Verhältnisses zwischen Eltern und 
Kindern wird von einer Reihe von Faktoren beein-
flußt. Neben Persönlichkeitsmerkmalen von Eltern 
und Kindern wirken sich die Erfahrungen der Eltern 
mit ihren eigenen Eltern sowie die sozioökonomi-
schen und kulturellen Lebensverhältnisse der Fami-
lie aus. Wichtig ist auch das Ausmaß an Unterstüt-
zung, die Eltern aus ihren sozialen Netzen erhalten 
(Schmidt-Denter 1993; Schneewind 1994). Die Bezie-
hungen zwischen Eltern und Kindern profitieren von 
ökonomischer Sicherheit (Walper 1988), von Arbeits-
plätzen, die auf die Verantwortung der Eltern Rück-
sicht nehmen (Wissenschaftlicher Beirat für Familien-
fragen beim Bundesministerium für Jugend, Familie 
und Gesundheit (BMJFG) 1984) sowie von Hilfen, 
die Eltern von Großeltern, Freunden und Verwand-
ten erhalten (Uhlendorff 1996 a; Wilk 1993). 

Eltern müssen mit dem Heranwachsen ihrer Kinder 
Schritt halten. Schon vor der Geburt löst ein Kind im 
Normalfall Veränderungen im Verhalten der werden-
den Eltern aus; über verschiedene Phasen wachsen 
die Eltern in die neue Rolle hinein (Gloger-Tippelt 
1985). Aber dieser Prozeß darf nicht in der Kindheit 
enden, sondern muß weitergehen, denn Eltern müs-
sen sich auf die Interessen ihrer Kinder und auf deren 
wachsende Selbständigkeit einstellen. Auch im Inter-
esse ihrer Kinder müssen Eltern mit der sich immer 
rascher wandelnden Umwelt Schritt halten. Nur 
wenn Eltern und Kinder sich gemeinsam entwickeln, 
werden sie eine tragfähige Beziehung auch in kriti-
schen Lebensabschnitten des Kindes und des Ju-
gendlichen aufrechterhalten können. 

B 1.3.3 Kinder und ihre Eltern in Zuwandererfamilien 
(insbesondere in türkischen Familien) 

Der vorangegangene Problemaufriß der Eltern-Kind-
Beziehung und der erzieherischen Orientierung der 
Eltern beruht auf Untersuchungen in deutschen Fa-
milien. Er läßt sich nicht auf Familien, die aus ver-
schiedenen Kulturen zugewandert sind, übertragen, 
obwohl auch diese Familien in ihrem Beziehungsge- 
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füge und ihren Erziehungseinstellungen auf sozial-
strukturelle Bedingungen und deren Veränderungen 
reagieren. Es ist nämlich eine von vielen Fehlannah-
men über diese Familien, daß sie das kulturelle 
Muster ihres jeweiligen Herkunftslandes nach 
Deutschland mitbrächten: Zum einen sind die Her-
kunftsländer allesamt kulturell vielfältig; die Migran-
tenfamilien stammen aus unterschiedlichen soziokul-
turellen Zusammenhängen und sind nicht selten be-
reits in ihrem Herkunftsland gewandert. Von großer 
Bedeutung ist zum anderen, in welcher Phase des Le-
benslaufs und des Familienzyklus sie zugewandert 
sind, ob als Kinder oder Erwachsene, ob vor oder 
nach der Heirat, ob vor oder nach der Geburt von 
Kindern. 

Auch die Vorstellung, die Länge des Aufenthalts die-
ser Familien in Deutschland stehe in einem linearen 
Zusammenhang mit ihrer Anpassung an die hiesigen 
gesellschaftlichen und familialen Verhältnisse, ver-
kennt einen hochkomplexen Prozeß, der entschei-
dend von der Migrationserfahrung selber bestimmt 
wird. Sie umfaßt eine Phase im Herkunftsland, die 
Phase zeitweiliger und oft langfristiger Trennung von 
Familienmitgliedern und von Partnern in sozialen 
Netzen sowie die Phase der Verarbeitung eines Le-
bens in rechtlicher und sozialer Unsicherheit. 

In diesen Auseinandersetzungen entstehen vielfälti-
ge Muster der Fortführung mitgebrachter kultureller 
Einstellungen und Verhaltensweisen und des Um-
gangs mit neuen Lebensbedingungen, die zwar auch 
Annäherungen an hierzulande übliches Verhalten 
einschließen, aber gleichfalls Rückbesinnung auf 
herkömmliche Werte enthalten können. Daher sind 
die Migrantenfamilien außerordentlich heterogen, 
möglicherweise noch heterogener als die deutschen 
Familien. Es fällt folglich schwer, generelle Aussagen 
über die Migrantenfamilie zu machen; zwar liegen 
Untersuchungen vor allem über türkische Familien 
vor, doch über Familien anderer Herkunft gibt es nur 
spärliche Erkenntnisse. 

Leichter fällt es, stereotype Vereinfachungen zu wi-
derlegen, die namentlich türkische Familien betref-
fen und sie als „Problemfamilien" stigmatisieren 
(Boos-Nünning 1994). Nicht wenige etikettieren sie 
als patriarchalisch-autoritär, ohne zur Kenntnis zu 
nehmen, daß in vielen türkischen Familien - wie mit 
gewissen Varianten auch in Aussiedlerfamilien - die 
Bewältigung der Migrationserfahrung vorwiegend 
von den Müttern getragen wird (Herwartz-Emden 
1997), daß die Mütter durch ihre Erwerbstätigkeit 
eine gleichberechtigtere Stellung erreichen (Nauck 
(1985) spricht sogar vom „heimlichen Matriarchat") 
und daß bei der Mehrzahl der Familien eine abge-
sprochene, abwechselnde oder gemeinsame Aufga-
benerfüllung zu finden ist (Morgenroth/Merkens 
1997). 

Auch im Erziehungsverhalten werden den türki-
schen Familien traditionelle Einstellungen und Prak-
tiken vorgehalten. Tatsächlich ändert sich die Erzie-
hung in türkischen Familien je nach Bildungsstand, 
Familiensituation und Sozialerfahrung (Herwartz-
Emden 1997), allerdings weniger durch die Migrati-
onserfahrung als solche (Nauck 1991). Jedoch ist 

wichtig, bei der Interpretation von Erziehungseinstel-
lungen die Migranten- und Minoritätenstellung die-
ser Familien zu berücksichtigen. In anderer Weise als 
in deutschen Familien kann in ihnen als autoritär ge-
messenes Verhalten mit liebevoller Behütung ver-
bunden sein oder ist planend-kontrollierendes Ver-
halten nicht primär einengend zu verstehen, sondern 
zielt darauf, die Kinder vor Unsicherheiten zu schüt-
zen und ihre Zukunft zu sichern. Die Frage, ob die 
Familie in Deutschland bleiben will bzw. sich hier an-
genommen fühlt - wie vor allem bei Aussiedlerf ami-
lien  -, wirkt sich ebenfalls auf das Erziehungsverhal-
ten aus (Herwartz-Emden 1997). 

Viel wird auch über das angeblich weithin gestörte 
Eltern-Kind-Verhältnis spekuliert. Zwar kommt dies 
in Teilgruppen türkischer Familien vor (Morgenroth/ 
Merkens 1997), generell aber hält eine solche An-
nahme empirischer Überprüfung nicht stand (Nauck 
1997). Die türkische Familie erscheint im Gegenteil 
als eine der entscheidenden Ressourcen, mit deren 
Hilfe die jungen Menschen Unsicherheiten und Ab-
wertungen überwinden. Manches, was im Vergleich 
zu deutschen Familienbeziehungen „konservativ" 
erscheinen mag, erklärt sich aus dieser Funktion 
(Boos-Nünning 1994; Nauck 1994). Ältere Kinder 
und Jugendliche suchen diese Unterstützung zusätz-
lich in der Community (Boos-Nünning/Reich 1993). 

Hinsichtlich der unterschiedlichen Behandlung von 
Mädchen und Jungen trennen türkische Familien of-
fenkundig den „inneren" Bereich der privaten Le-
bensführung und den „äußeren" Bereich der Schule. 
Während innerhalb der Familie die Erwartung an 
Jungen und Mädchen und die Zuweisung von Auf-
gaben unterschiedlich sind, erhalten Jungen und 
Mädchen im Hinblick auf den Schulbesuch in glei-
cher Weise Unterstützung. Die Gefahr, daß Mädchen 
durch familiale Aufgaben Bildungschancen verlie

-

ren, ist allerdings vorhanden (Nauck 1994). 

Es ist innerhalb dieses Berichts nicht möglich, diesel-
ben Fragen auch für Kinder in Familien anderer kul-
tureller Herkunft zu behandeln. Familien aus ande-
ren Ländern, um Asyl nachsuchende Familien, 
Flüchtlingsfamilien aus Krisengebieten oder Aus-
siedlerfamilien entwickeln weitere Antworten auf die 
Migrationserfahrung. Wenn die Verhaltensweisen 
von Kindern aus diesen Familien sich von denen 
deutscher Kinder unterscheiden, sollte man auch bei 
ihnen - ebenso wie bei den türkischen Kindern und 
Jugendlichen - weder von unvereinbaren Werten 
noch von einem Defizit im Können ausgehen. Viel-
mehr sollte man untersuchen, ob nicht gerade der 
schwierige Anpassungsprozeß, der durch deutsche 
Gesetze, Behörden und Nachbarn wesentlich mitge-
staltet wird, ein eigenes Orientierungssystem entste-
hen läßt, das zu Verschiedenheit in der Interpretation 
von Erwartungen und Aufgaben führt. 

B 1.3.4 Kinder mit Behinderungen und ihre Eltern 

Wenn Eltern ein Kind mit einer Behinderung geboren 
wird, ist dies immer eine schwere psychische Bela-
stung für Mutter und Vater, und viele Lebenspläne 
müssen verändert werden. Auch wenn die Behinde-
rung erst später auftritt oder deutlich wird, bewirkt 
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dieses Ereignis eine Krise, bis - wie es in der Mehr-
zahl der Familien geschieht - das Kind akzeptiert 
und liebgewonnen wird. Durchweg klagen aller-
dings die Eltern, daß sie nicht nur wenig Unterstüt-
zung von ihrer Umwelt, sogar von ihnen nahen Per-
sonen erhalten, sondern gegen Vorurteile und Ableh-
nungen zu kämpfen haben. In vielen Fällen, weniger 
häufig in den neuen Ländern als in den alten, geben 
die Mütter ihre Erwerbstätigkeit auf und widmen 
sich ganz dem Kind, wenn es ständiger Pflege be-
darf. Die Mutter ist auch überwiegend die Ko-Thera-
peutin, die dem Kind seine Entwicklungsmöglichkei-
ten sichert (Häussler/Wacker/Wetzler 1996; Thimm/ 
Akkermann/Hupasch-Labohm/Krauledat/Meyners/ 
Wachtel 1997) . 

Die Familien stehen unter besonderen finanziellen 
Lasten und geraten wegen ihrer umfassenden zeitli-
chen Beanspruchung oft in soziale Isolation. Wenn-
gleich die Partnerbeziehungen durch die gemeinsa-
me Herausforderung oft emotional gestärkt werden, 
gibt es ebenfalls Familien in Krisen, die auch damit 
zusammenhängen, daß die notwendige Arbeitstei-
lung zu einer „Re-Traditionalisierung" der Familien-
struktur und zu sozialen Beziehungsverlusten der 
Mutter führen. 

Die Kinder profitieren vor allem in ihren jungen Jah-
ren von den großen Leistungen, die ihre Eltern für sie 
erbringen. Wenn der Ablösungsprozeß von den El-
tern  ansteht, ist es oft nicht leicht, diese engen Bin-
dungen in Beziehungen mit mehr Distanz umzuwan-
deln. Auch deswegen ist zu forde rn, daß Kindern und 
Eltern mehr materielle und soziale Hilfe gegeben 
wird sowie ambulante Pflegedienste zur Verfügung 
stehen, um die chronische Überbeanspruchung zu 
mildern, den Müttern ein Eigenleben in Beruf und 
Freizeit zu ermöglichen und die Väter intensiv in die 
Sorge für das Kind einzubeziehen. 

Für die Kinder ist es wichtig, auf dem Weg zu größe-
rer Selbständigkeit in der Lebensführung von früh 
auf in integrativen Einrichtungen (Kinderga rten, 
Schule) soziale Erfahrungen mit anderen zu machen, 
die sie nicht ausgrenzen. Die Integration von Kindern 
mit Behinderungen wird aber nach wie vor durch Un-
kenntnis, mangelnde Rücksichtnahme und ungenü-
gende rechtliche Regelung erschwert. 

B 1.3.5 Kinder und ihre Väter 

Die meisten Kinder werden in einer Familie geboren, 
in der es einen Vater gibt (vermutlich etwa neun von 
zehn Kindern, wenn man nicht-verheiratete Eltern 
einbezieht). Viele Väter haben im Zusammenhang 
mit dem Wandel der familialen Lebensformen ver-
mehrt Aufgaben in Versorgung, Betreuung und Er-
ziehung ihres Kindes übernommen und neue Aus-
drucksformen eines liebevollen Verhältnisses zu ih-
rem Kind gewonnen. Aus dem Überblick über 
Forschungen zur Rolle des Vaters im Leben des Kin-
des (vgl. Fthenakis 1985) geht hervor, daß sich Väter 
gegenüber dem Kind weithin ähnlich wie die Mutter 
verhalten. Väter sind durchaus in der Lage, Pflege, 
Betreuung und Erziehung eines Kindes zu überneh-
men, sind allerdings nur selten alleinerziehende Vä-
ter (etwa 2 % der Kinder bis zum Alter von 14 Jahren 

leben nur mit dem Vater; immerhin sind jedoch etwa 
14 % der Ein-Eltern-Familien Familien mit einem al-
leinerziehenden Vater). 

Neugeborene nehmen bereits in frühen Lebensmo-
naten den Vater als eine Person wahr, die sich von 
der Mutter unterscheidet. Es bereichert die Erfah-
rung von Kindern und stimuliert ihre Entwicklung, 
wenn sie zu dieser ähnlichen und doch etwas ande-
ren Person ebenfalls eine enge, vertrauensvolle Be-
ziehung ausbilden können, denn durch die kleinen 
Varianten, die im Zusammensein mit dem Vater deut-
lich werden, können sich die Vorstellungen des Kin-
des über Personen, Dinge und sich selbst weiter klä-
ren und differenzieren. 

Es gibt Hinweise, daß sich vor allem in der Zeit nach 
der Geburt des ersten Kindes Väter heute mehr als 
früher an der Versorgung von Kindern beteiligen und 
mit Kindern mehr Zeit verbringen. Allerdings leben 
die traditionellen Muster, auch unter dem Einfluß der 
fast nur von den Müttern wahrgenommenen Erzie-
hungszeiten, mit fortschreitendem Alter der Kinder 
wieder auf. Das ist offenbar in der DDR nicht anders 
gewesen und auch in den neuen Bundesländern 
deutlich geblieben. Nur in sehr seltenen Ausnahmen 
entscheiden sich Väter dafür, ihre Berufstätigkeit für 
die Erziehung der Kinder einzuschränken oder zu 
unterbrechen. Unter dem Mantel der ökonomisch 
vernünftigen Entscheidung wird sichtbar, daß die Vä-
ter doch ganz überwiegend nur „Mithelfer" bei der 
Sorge für die Kinder sind. 

Zwar unterscheiden sich Mütter und Väter kaum in 
ihren Erziehungszielen für Mädchen und Jungen, sie 
führen jedoch Söhnen und Töchtern weitgehend die 
herkömmliche Ausgestaltung der Geschlechterrollen 
vor. In den Einstellungen und im Spielverhalten der 
Kinder spiegelt sich diese häusliche Erfahrung wider 
(Trautner/Helbing/Sahm/Pennig/Degenhardt 1989). 
Alfermann (1989) sieht hierin den entscheidenden 
Grund dafür, daß Berufswahl und Berufslaufbahn 
nach wie vor geschlechtstypisch geprägt sind, ob-
wohl Eltern ihren Kindern Bildungschancen unab-
hängig vom Geschlecht eröffnen. 

Kinder können unter ihren Vätern leiden, wenn diese 
an Themen und Problemen ihrer Kinder desinteres-
siert sind. Auch rigide-autoritäres Verhalten unter-
gräbt die Kind-Vater-Beziehung. Solche autoritären 
Verhaltensmuster sind im Lauf dieses Jahrhunderts 
zurückgegangen (Reuband 1988). Dennoch hat ein 
wenig liebevolles Verhalten des Vaters in der Kind-
heit noch immer Anteil an der Entstehung rechtsex-
tremistischer Orientierung und autoritärer Dispositio-
nen bei Jugendlichen (Hopf/Rieker/Sanden-Marcus/ 
Schmidt 1995). 

Die Rolle des Vaters gegenüber dem Kind war recht-
lich lange Zeit und ist in einigen Aspekten bis heute 
schwächer gesichert als die der Mutter. Bis heute 
traut man ihr für gewöhnlich mehr als dem Vater zu, 
für das Wohl des heranwachsenden Kindes am be-
sten zu sorgen. Viele Männer ziehen nach wie vor ih-
re Selbstachtung einseitig aus ihrer beruflichen Stel-
lung und Anerkennung. Die Bereitschaft, die Aufga-
ben der Kindererziehung mit der Mutter zu teilen, ist 
dennoch mehr als früher vorhanden. Es ist für Kinder 
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und Frauen wichtig, daß diese Bereitschaft in tat-
sächliche Mitwirkung an der Kindererziehung mün-
det und eine gemeinsame Sorge für Kinder zur Reali-
tät wird. 

Dann würden möglicherweise Kinder nach Trennun-
gen häufiger beim Vater leben. Nach den Untersu-
chungen von Napp-Peters (1985; 1995) waren Väter 
gut in der Lage, einen Haushalt mit Kindern zu füh-
ren, obgleich sie es anders machen als Mütter. Es gibt 
keine Belege dafür, daß Kinder, die in einem Haus-
halt mit einem alleinerziehenden Vater aufwachsen, 
sich weniger wohlfühlen als Kinder, die allein bei 
Müttern leben, oder daß sie in ihrer Entwicklung be-
hindert werden. Die wirtschaftliche Situation von Fa-
milien alleinerziehender Väter ist im allgemeinen et-
was günstiger als die von Familien alleinerziehender 
Mütter. 

B 1.3.6 Erwerbstätigkeit und Lebensvorstellungen der Eltern 

Für das Leben der Kinder in ihren Familien ist von 
hoher Bedeutung, daß die Mütter in den neuen Bun-
desländern überwiegend, in den alten Bundeslän-
dern zunehmend, wenn auch deutlicher als bei den 
ostdeutschen Müttern abhängig von Anzahl und Al-
ter der Kinder, erwerbstätig sind. Allerdings beruht 
diese Zunahme seit den 70er Jahren ausschließlich 
auf häufigeren Teilzeittätigkeiten. Mütter in den neu-
en Bundesländern dagegen waren und sind, falls sie 
noch einen Arbeitsplatz haben, zumeist in Vollzeit

-

stellen tätig. In den alten Bundesländern waren 1995 
erwerbstätig 38,5 % der Mütter mit einem jüngsten 
Kind unter 3 Jahren, 46,8 % der Mütter mit einem 3

-

bis 5jährigen und 61,1 % der Mütter mit einem 6- bis 
14jährigen als jüngstem Kind. Für die Mütter in den 
neuen Bundesländern lauten die entsprechenden 
Prozentsätze 50 %, 69,2 % und 78,1 %. Überwiegend 
suchen nichterwerbstätige Mütter in den neuen Bun-
desländern wieder nach einer Arbeit, während dies 
unter den westdeutschen Müttern in ihrer aktuellen 
Situation nur eine von neun beabsichtigt (alle Zahlen 
nach Engstler 1997). Verschiedene Leitbilder werden 
sichtbar, denen Mütter und Frauen in Ost- und West-
deutschland in unterschiedlichem Ausmaß folgen. 
Die Zahlen für die Erwerbsbeteiligung von Frauen 
mit ausländischem Paß liegen im Bereich der Quoten 
für westdeutsche Frauen, in einigen Fällen darüber 
(z. B. Griechinnen), in anderen darunter (z. B. Türkin-
nen). Wie bei deutschen Frauen üben Bildung und 
Lebensvorstellungen, Familiengröße und Einkom-
menssituation einen erheblichen Einfluß aus, aber 
hier zusätzlich die rechtliche Situation, die es Teil-
gruppen zugewanderter Frauen erschwert oder ver-
wehrt, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. 

Erwerbstätige Mütter sind offensichtlich in ihrer 
Mehrheit bereit, unter den obwaltenden Umständen 
ein Modell der Unterstützung der Familien mit neu-
geborenen Kindern zu akzeptieren, das ihnen mit ei-
nem minimalen finanziellen Ausgleich ermöglicht, 
sich ohne Arbeitsplatzverlust für ein Jahr, manchmal 
aufgrund von Absprachen auch für länger aus dem 
Erwerbsleben zurückzuziehen. Sie nehmen dabei in 
vielen Fällen Nachteile in ihrer Berufslaufbahn hin, 
die Frauen wegen des „Risikos" von Schwanger-
schaft und Geburt ohnehin anhaften. Andere Mütter 

nehmen die Erziehungszeiten wegen der diskrimi-
nierenden Aspekte für ihre berufliche und persönli-
che Weiterentwickung nicht in Anspruch. Die Bereit-
schaft, Betreuung und Erziehung der Kinder durch 
zeitweilige Unterbrechung der Erwerbstätigkeit si-
cherzustellen, ist in den alten Bundesländern da-
durch beeinflußt, daß Betreuungsein richtungen au-
ßerhalb der Familie für unter 3jährige kaum zur Ver-
fügung stehen. 

Es kann grundsätzlich auch für Kinder nicht gut sein, 
wenn ihre Mütter in eine zwiespältige Lebenssituati-
on gebracht werden, die ihnen auferlegt, .entweder 
an einem befriedigenden Berufsweg Abstriche zu 
machen oder Unzufriedenheit zu entwickeln, weil sie 
ihren Kindern viel abverlangen müssen. Wenn auch 
eine viel intensivere Beteiligung der Väter an den Fa-
milienaufgaben zu fordern ist, so können doch die in-
nerfamilialen Bemühungen um eine faire Aufgaben-
verteilung dieses strukturelle Problem nicht aufhe-
ben. 

Abgesehen von dem Wunsch vieler Mütter, ihre Be-
rufstätigkeit fortzusetzen, sind viele Familien auf die 
zweite Einkommensquelle dringend angewiesen, um 
die notwendigen Ausgaben für den Unterhalt der 
Kinder zu bestreiten. Selbst mit dem zusätzlichen 
Einkommen (oft für eine Teilzeittätigkeit) können Fa-
milien im Durchschnitt nicht mit dem Lebensstan-
dard kinderloser Paare mithalten. Daß dies weithin 
auch Einschränkungen in der Partizipation an Kultur, 
Freizeitangeboten und sozialem Leben bedeutet, ist 
im Hinblick auf die Anregungsbedingungen, die 
Kinder in ihren Familien vorfinden sollten, besonders 
problematisch. 

Diese Situation macht es vernünftig, daß Paare sich 
auf zwei oder nur ein Kind pro Elternpaar beschrän-
ken, weil sie sich außerstande sehen, für mehr Kinder 
Wohnraum, Betreuung und gute zusätzliche Bil-
dungschancen zu finanzieren und selber genug Zeit 
und Energie den Verhältnissen abringen zu können, 
um ihren Erziehungsvorstellungen, ihren Wünschen 
nach einer engen Beziehung zu dem Kind und ihren 
persönlichen Anforderungen an ein bef riedigendes 
Leben gerecht zu werden. 

B 1.3.7 Kinder, die unter ihren Familien leiden 

Es gibt eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Fami-
lien, sowohl mit zwei Eltern als auch mit alleinerzie-
hendem Elternteil, die - ob bewußt oder unbewußt 
- nicht in der Lage sind, für Kinder angemessen zu 
sorgen und sie so zu erziehen, daß sie sich zu kompe-
tenten und verantwortungsbereiten Jugendlichen 
und Erwachsenen entwickeln können. Die Probleme 
setzen oft mit kleinen Störungen ein, die von Eltern, 
insbesondere wenn sie gleichzeitig unter anderen 
Belastungen stehen, nicht bewältigt werden. Fehlen-
de oder unzuverlässige Betreuungsarrangements 
können Situationen weiter verschärfen. Diese Pro-
blemkumulationen treffen oft alleinerziehende Müt-
ter. Erstaunlich oft wissen Eltern nicht, woher man 
Rat bekommen könnte, oder sie verlieren die Geduld 
wegen langer Wartezeiten (Bürger o.J.). So entste-
hen schwere Erziehungsprobleme in vielen Fällen 
aus zunächst noch relativ alltäglichen, eigentlich 

 



Drucksache 13/11368  Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

leicht behebbaren Schwierigkeiten. Sie verschärfen 
sich, wenn unbewältigte Ereignisse im Leben der El-
tern oder ernste sozioökonomische Mangellagen die 
Familie belasten (vgl. Kap. B 6). 

Sehr viel häufiger als von der Mutter werden Kinder 
von Vätern mißhandelt oder mißbraucht, wobei 
schwer einzuschätzen ist, ob die Gewalt gegen Kin-
der zugenommen oder nur gesteigerte Aufmerksam-
keit gefunden hat (vgl. Kap. B 8). Daß Väter ihre Kin-
der auch vernachlässigen, fällt weniger auf, weil das 
mindere Engagement der Väter in der Kindererzie-
hung und im Haushalt weithin toleriert wird. Väter 
verlieren auch eher die Verbindung zu ihren Kindern 
als Mütter, wenn die Ehepartner sich trennen, oder 
sagen sich von ihrer Verantwortung los, indem sie 
Unterhaltszahlungen hartnäckig verweigern. 

Zumeist können Familien diese Probleme nicht allein 
bewältigen. Auch deshalb ist es wichtig, daß Fami-
lien in ein Geflecht von Beziehungen eingebettet 
sind und eine soziale Infrastruktur zur Verfügung 
steht. 

B 1.3.8 Kinder und Elterntrennungen 

Nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder 
kann erstrebenswert sein, daß eine unbefriedigende 
Ehebeziehung aufgelöst wird. Sich für ein befriedi-
gendes Zusammenleben einzusetzen und Krisen zu 
bewältigen, kann auch für Kinder eine positive Er-
fahrung sein. Oft verlieren Kinder allerdings den 
Kontakt zu einem ihrer Eltern aus Gründen, die sie 
nicht übersehen und die nicht ihrer emotionalen Er-
fahrung entsprechen. So wird die Trennung der El-
tern für Kinder häufig eine Erfahrung, die Entschei-
dungen und Verhaltensweisen im späteren Leben 
beeinflußt (Grundmann, M. 1992). Kinder aus Schei-
dungsfamilien gehören folglich zu einer Risikogrup-
pe, auch wenn die aus der Trennung entstehende 
Folgefamilie als Lebensform im allgemeinen nicht 
mehr diskriminiert wird. 

Als ein besonderes Risiko wurde stets betrachtet, daß 
Kinder ihren leiblichen Vater verlieren. Auffassun-
gen, nach denen der Vater in erster Linie für die nor-
mative Seite der Erziehung und insbesondere für die 
Jungen als Rollenvorbild zuständig sei, sowie psy-
choanalytische Vorstellungen über identitätsgenerie-
rende Konflikte in der Vater-Mutter-Kind-Triade ha-
ben eine Forschung zur „Vaterdeprivation" hervor-
gebracht, die das Kind generell als „Opfer" 
betrachtet (Fthenakis 1985). Die verschiedenen 
Gründe, die zur Trennung führen, die Vorgänge, die 
sie begleiten, und die unterschiedlichen Bedingun-
gen, unter denen das Leben des Kindes in seiner 
(eventuell wieder erweiterten) Familie weitergeht, 
fanden wenig Beachtung (Elder/Caspi 1990; Grund-
mann, M. 1992; Ulich, D. 1988). 

Diese unterschiedlich konfliktreichen Prozesse eben-
so wie die unterschiedlichen Lebenssituationen, die 
aus solchen Trennungsschritten entstehen, erklären 
die widersprüchlichen Ergebnisse von Untersuchun-
gen über die Folgen für die Entwicklung der Kinder, 
wenn sie nicht mehr mit ihrem Vater zusammenleben 
(Klein-Allermann 1992). Die Studien verdeutlichen, 
daß keineswegs allein dem Verlust des Vaters, son

-
dern ebenso der oft verschlechterten wirtschaftlichen 
Situation, den in vielen Fällen nötigen Wechseln von 
Wohnung, Wohnumgebung, Schule und Freundes-
kreis sowie der veränderten Betreuungs- und Erzie-
hungssituation etwa auftretende Probleme in Schul-
leistung und sozialer Anpassung der Kinder zuzu-
schreiben sind (Napp-Peters 1985; Sander, E. 1989; 
Zill 1988). Statt monokausaler Annahmen steht heute 
die Suche nach den Faktoren im Vordergrund, die Ri-
siken für Kinder steigern, und anderen Faktoren, die 
sie vor nachteiligen Folgen schützen. Kinder werden 
den Verlust leichter bewältigen, wenn sie in den 
Konflikt der Eltern nicht hineingezogen werden, ihre 
Sorgen aussprechen können, Zugang zu den Eltern 
haben, die ihnen etwas bedeuten, und von beiden El-
tern weiterhin aufmerksam und liebevoll behandelt 
werden (Kurdek/Berg 1983; Sander, E. 1988). Wichtig 
ist auch die ökonomische Absicherung des Kindes 
und des sorgenden Elternteils. 

Die Beziehung des Kindes zum leiblichen Vater muß 
durch die Auflösung der Familie nicht notwendiger-
weise abbrechen. Gerade weil die Beziehung zu ei-
nem nahestehenden, vertrauten Vater ein wichtiges 
Element im Leben eines Kindes sein kann, ist diese 
Beziehung zu stützen, damit das aufgrund der neuen 
Rechtslage nun mögliche gemeinsame Sorgerecht in-
haltlich gefüllt wird (vgl. Kap. B 11). Zweifellos gibt 
es Fälle, in denen das vorangegangene Verhalten 
des Vaters auch das Kind geschädigt hat und eben-
falls aus der Sicht des Kindes die weitere Verbindung 
mit dem Vater als unzumutbar zu betrachten ist (Hei-
liger 1991). Aber auch in anderen Fällen dürfte es El-
tern nach einer konfliktreichen Scheidung schwerfal-
len, den anderen Elternteil in seiner Rolle gegenüber 
dem Kind zu achten und das Bedürfnis des Kindes 
über die eigene Verletzung und Enttäuschung zu 
stellen. 

Nach Schwarz, K. (1993-94) werden in den alten 
Bundesländern 43 %, in den neuen 52 % der Kinder 
nach einer Scheidung durch die Wiederheirat des El-
ternteils, bei dem sie leben, zu Stiefkindern. Außer 
acht gelassen sind dabei die Stiefkindverhältnisse, 
die durch Partner des Elternteils entstehen, mit dem 
das Kind nicht mehr zusammenlebt, sowie durch 
Partnerschaften, die nicht als eheliche Beziehung ge-
führt werden. Weil die Kinder mehrheitlich bei ihrer 
Mutter bleiben, erhalten sie in etwa 80 % der Fälle 
einen Stiefvater (Wingen 1993). 

Die klinische Forschungsliteratur zu diesem Thema 
stellt die emotionalen Probleme des Kindes, diffuse 
Rollen und Loyalitätskonflikte in den Vordergrund. 
Insgesamt hat die Forschung, so lückenhaft sie noch 
ist, dazu beigetragen, das negative Stereotyp, das 
Stief-Beziehungen anhaftete, zu erschüttern. Zwar 
gibt es Hinweise auf zusätzliche Entwicklungsrisi-
ken, die bei Kindern im Schulalter und insbesondere 
bei Stieftöchtern beobachtet wurden. Jedoch zeigt 
die Mehrheit der Stiefkinder keine Probleme bei der 
sozialen Anpassung und keine Schulprobleme. Aus-
schlaggebend ist, ob die Mitglieder der neu gebilde-
ten Familie sich auf einen behutsamen, langfristigen 
Prozeß einlassen, in dem sich die Kinder mit den neu-
en Partnern vertraut machen können (Coleman, M./ 
Ganong 1987; Klein-Allermann 1992). 
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Auch bei Stiefelternfamilien können Entwicklungsri-
siken aus schlechter wirtschaftlicher Lage entstehen. 
Nauck (1995 a) macht auf Stieffamilien aufmerksam, 
die sich aus zwei geschiedenen Partnern mit jeweils 
mehreren Kindern zusammensetzen. Hier besteht die 
Gefahr, daß die innere Familiendynamik angesichts 
der ungünstigen materiellen Lebensbedingungen, 
die große Familien generell bedrängen, nicht bewäl-
tigt werden. Für die Kinder kommt als Problem noch 
hinzu, daß sie eine Beziehung zu den Stiefgeschwi-
stern  aufbauen müssen. 

Eltern können, wenn sie nicht wieder eine Ehe oder 
eine andere Pa rtnerschaft eingehen, auch auf ande-
rem Wege versuchen, für eine Ergänzung der sozia-
len Erfahrung der Kinder mit Erwachsenen zu sor-
gen, indem sie die Beziehung des Kindes zu einer 
Person unterstützen, die eine gewisse Vater- bzw. 
Mutterfunktion übernimmt. Das können zum Beispiel 
Großväter sein. Kinder suchen oft auch selber nach 
diesen ergänzenden Erfahrungen und „adoptieren" 
eine ihnen vertraute Person als Vater oder Mutter. 

Da die Trennungen von Eltern kaum zurückgehen 
werden und eher noch mehr Kinder von Familienauf-
lösungen betroffen sein werden, verdient diese Risi-
kozone der kindlichen Entwicklung auch künftig 
große Aufmerksamkeit. Die emotionalen, sozialen, 
rechtlichen und materiellen Interessen der Kinder 
müssen gewahrt werden. In einer Gesellschaft, in der 
Erwachsenen zugestanden wird, über die Ehebezie-
hungen, in denen sie leben wollen, zu entscheiden, 
müssen auch Wege gefunden werden, die Nachteile 
solcher Entscheidungen für Kinder zu begrenzen 

(vgl. Kap. C 5). Zwar werden Ehen zwischen Auslän-
dern seltener und binationale Ehen ähnlich oft wie 
deutsch-deutsche Ehen geschieden, aber die Folgen 
von Trennung und Scheidung sind für die Kinder un-
gleich einschneidender. In Ehen zwischen ausländi-
schen Partnern - insbesondere bei Zuwanderung 
zum Zwecke der Heirat - und binationalen Ehen bei 
kurzer Ehedauer befindet sich der neu zugewanderte 
oder der ausländische Teil in einer rechtlich und sozi-
al schwierigen Situation: Beim Scheitern der Ehe dro-
hen - unabhängig vom Wohl des Kindes - aufent-
haltsbeendende Maßnahmen. Hinzu kommt, daß die 
Trennung oder Scheidung spezifische Konflikte her-
vorruft (vgl. Pasero 1990; Mach-Hour 1993) und beim 
Kind durch völligen oder partiellen Ausfall des El-
ternteils ein Teil der bikulturellen Sozialisation ent-
fällt oder gefährdet ist. 

B 1.3.9 Einzelkinder und Geschwisterkinder 

Es stimmt nicht, daß die Mehrheit der Kinder heute 
ohne Bruder oder Schwester aufwächst. Die Daten 
des DJI-Familiensurveys zeigen, daß nur etwa jedes 
fünfte Kind während der gesamten Zeit seines Ruf-
wachsens ohne leibliche Geschwister war (Nauck 
1995 a, S. 138 f.). Nach dem Mikrozensus für 1995 
sind im Alter von 6 bis 9 Jahren 16,7 % der Kinder in 
den alten und 26,6 % der Kindern in den neuen Bun-
desländern ohne (Voll- und Halb-)Geschwister. 
49,7 % der Kinder dieser Altersgruppe in den alten, 
jedoch 54,3 % der Kinder in den neuen Bundeslän-
dern haben ein Geschwister (Engstler 1997, S. 34). 
Mehr Geschwister zu haben ist in den alten Bundes-
ländern häufiger als in den neuen (vgl. Tab. B 1.2). 

Tabelle B 1.2 

Ledige Kinder in Familien nach Alter und Geschwisterzahl im Haushalt (1995) 

Alter des Kindes Zahl der ledigen Voll- und Halbgeschwister 

0 1 2 3 und mehr 

W O W O W O W  o 

unter 3 Jahre 40,8 42,5 39,6 39,3 14,1 12,1 5,5  6,1 

3 bis 5 Jahre 22,9 39,3 50,5 43,3 19,0 12,4 7,6  4,8 

6 bis 9 Jahre 16,7 26,6 49,7 54,3 23,3 14,1 10,3  5,0 

10 bis 14 Jahre 18,2 21,9 47,5 58,5 23,0 14,6 11,2  5,0 

15 bis 17 Jahre 23,9 29,6 45,2 52,3 20,8 13,7 10,1  4,4 

unter 18 Jahre 23,3 28,6 46,9 52,7 20,6 13,8 9,3  4,9 

Quelle: Engstler 1997, S. 34 
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Kinder können neben leiblichen Geschwistern auch 
Halb- und Stiefgeschwister haben. Halbgeschwister 
hatten in den alten Bundesländern 4 % der Kinder, in 
den neuen Bundesländern 8 %. Stiefgeschwister gibt 
es in den alten und den neuen Bundesländern in et-
wa gleichen Anteilen (4,7 bzw. 4,1 %). In den alten 
Bundesländern sind über die Lebensjahre von der 
Geburt bis zur Volljährigkeit nur etwa 10 % der Kin-
der, in den neuen Bundesländern nur etwa 15 % der 
Kinder ohne die Erfahrung zeitweiligen Aufwach-
sens mit irgendeiner Art  von Geschwistern (Nauck 
1995a, S. 140). 

Derartige Zahlen geben nicht vollständige Auskunft 
über die Geschwistererfahrung der heute aufwach-
senden Kinder. Altersabstand, Geschlecht und Le-
bensphase beeinflussen, wie nah Geschwister einan-
der sind. Auch Kinder mit Geschwistern können in 
der Familie allein sein und ihre sozialen Beziehungen 
zu anderen vor allem außerhalb der Familie finden. 
Jedenfalls warnen die Daten davor, Klagen über Un-
fähigkeiten der Heranwachsenden einer - zumeist 
nicht zutreffenden - Geschwisterlosigkeit zuzu-
schreiben. Kindern, die mit Geschwistern aufwach-
sen, wird nachgesagt, daß sie lernten, Rücksicht zu 
nehmen und miteinander zu teilen, ferner, daß sie 
Vorbilder hätten bzw. den Jüngeren ihre Fähigkeiten 
und Erfahrungen vermittelten. Kinder mit Geschwi-
stern hätten Spielpartner, aber auch jemanden, mit 
dem man besser aushandeln und streiten könne als 
mit Eltern oder anderen Erwachsenen. Geschwister 
können einander auch unterstützen, wenn sie ihren 
Eltern Kinderwünsche nahebringen oder sich gegen 
Elternforderungen zur Wehr setzen wollten. Zu meh-
reren erhielten Kinder mehr Gewicht im Familienle-
ben und bewirkten daher ein egalitäreres Familien-
klima. 

Sicherlich machen Kinder, die mit Geschwistern auf-
wachsen, andere Erfahrungen als Kinder, die mit ih-
ren Eltern allein sind. Allerdings enthält die Ge-
schwistererfahrung nicht nur erweiternde, förderli-
che Elemente, sondern auch Streit, Rivalität und 
Abgrenzung (Pikowsky/Hofer 1992). Einzelkinder 
dagegen haben ihre Eltern für sich allein, erhalten 
deren Zuwendung ungeteilt und bekommen viel ko-
gnitive Anregung. Untersuchungen zeigen, daß es 
unter Einzelkindern einen höheren Anteil an schu-
lisch und beruflich Erfolgreichen gibt als unter Kin-
dern, die mit Geschwistern aufwachsen. Allerdings 
gelten sie als weniger beliebt und kontaktärmer als 
Kinder mit Geschwistern. Schmidt-Denter (1993) 
weist darauf hin, daß Einzelkinder auch durch Merk-
male von Erstgeborenen geprägt seien und ihre Ver-
haltensweisen nicht nur aus dem Fehlen von Ge-
schwistern resultierten. Im übrigen bemühen sich 
viele Eltern von Einzelkindern darum, daß ihre Kin-
der durch intensive Beziehungen zu anderen Fami-
lien, durch die Teilnahme an Spielgruppen und den 
Besuch von Kindertagesstätten oft mit anderen Kin-
dern zusammenkommen. 

Die Daten von Nauck (1995 a) zeigen, daß Familien 
mit vielen Kindern vermutlich nicht der Ort sind, an 
dem Kinder unter den heutigen Bedingungen des Fa-
milienlebens die förderlichsten Erfahrungen sam-
meln können, da diese Familien oft mit wirtschaftli

-
chen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Es handelt 
sich häufig um Familien wiederverheirateter Eltern 
mit Kindern, sowie um ausländische Familien. In Fa-
milien mit drei und mehr Geschwistern arbeiten die 
Väter am längsten pro Woche, sind die Mütter am 
häufigsten in Schichtarbeit tätig, und Eltern am häu-
figsten arbeitslos. Die beengte wi rtschaftliche Situati-
on zeigt sich auch in den Betreuungsverhältnissen. 
Diese Kinder sind seltener in Betreuungseinrichtun-
gen als die aus Familien mit wenigen Kindern, sie 
werden öfter ausschließlich von Müttern und älteren 
Geschwistern betreut. Die Vorteile, die reichhaltige 
Erfahrungen mit Geschwistern bieten mögen, wer-
den häufig durch die dürftige wi rtschaftliche Lage 
der Familie zugedeckt. 

B 1.3.10 Kinder und ihre Großeltern 

Die meisten deutschen Kinder erleben aufgrund der 
gestiegenen Lebenserwartung viele Jahre ihre Groß-
eltern. So hatten 1991 nur 19 % der 10- bis 14jähri-
gen keine Großeltern mehr, und 22 % hatten noch 
alle vier Großeltern (alte Länder; Lauterbach 1995). 
Zwar leben die drei Generationen zumeist nicht im 
selben Haus (nur - oder immerhin - in etwa 10 % 
der Fälle), aber doch lediglich bei 20 % der Familien 
mehr als eine Fahrstunde voneinander entfernt 
(Engstler 1997; Lange/Lauterbach im Druck). Nach 
den Daten des DJI-Familiensurveys lebten 1991 in 
den neuen Bundesländern etwa 60 % der Kinder im 
selben Haus, in der Nachbarschaft oder wenigstens 
im selben Ort wie ihre Großeltern, wenn jüngere El-
ternjahrgänge befragt wurden (Be rtram 1992). Kin-
der haben auch deswegen viel von ihren Großeltern, 
weil sie diese im allgemeinen nicht mit vielen Enkeln 
teilen müssen. Auch ein Teil der Zuwandererkinder 
hat inzwischen Großeltern, die in Deutschland leben. 
Dennoch spannt sich das Familiennetz durch die Mi-
gration für gewöhnlich über mindestens zwei Länder. 
Aufgrund rechtlicher Einschränkungen ist es den 
Großeltern oft nicht möglich, den Enkelkindern in 
Notsituationen beiseite zu stehen. Ein Überblick über 
die geographische Verteilung der Familienangehöri-
gen derselben Generation und über die Generatio-
nen hinweg fehlt jedoch. 

Durch die Geburt eines Kindes werden die Beziehun-
gen zwischen den Generationen im allgemeinen ge-
stärkt (Marbach 1994). Sehr viele Großeltern spielen 
mit ihren Enkeln, unternehmen etwas mit ihnen und 
machen ihnen Geschenke. Sie beantworten ihnen 
manche Fragen und vermitteln den Kindern Informa-
tionen über ihre Eltern als Kinder und darüber, „wie 
es früher war" . Auch wenn Großeltern nicht mehr 
über ihre vollen Kräfte verfügen, eröffnen sie ihren 
Enkelkindern wichtige Lebenserfahrungen, weil sie 
Heranwachsende in Situationen bringen, in denen 
sie möglicherweise zum erstenmal spüren können, 
daß ein erwachsener Mensch sie wirklich braucht. 
Somit fördern Großeltern ihre Enkel in vielen Fähig-
keitsbereichen und bieten den Heranwachsenden 
eine Brücke von der inneren Familienwelt zur Sozial-
welt außerhalb der Familie an. Kinder haben auch in-
direkte Vorteile, weil ihre Großeltern die Eltern un-
terstützen (zusammenfassend Krappmann 1997; Wilk 
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1993). Kinder beurteilen ihr Verhältnis zu den Groß-
eltern durchweg sehr positiv (Marcoen 1979). 

Großeltern bilden oft den Kern des Unterstützungs-
netzes einer jungen Familie; denn sie übernehmen 
sowohl in den neuen als auch in den alten Bundes-
ländern oft stunden-, tage- und wochenweise die Be-
treuung der jüngeren Kinder (Keiser 1992; Nauck 
1995 a; Tietze/Rossbach 1991), um die Eltern zu ent-
lasten, nicht selten, um der Mutter die Fortsetzung 
ihrer beruflichen Tätigkeit zu ermöglichen. Großel-
tern greifen den jungen Eltern oft finanziell unter die 
Arme, nicht zuletzt im Hinblick auf die Ausstattung 
ihrer Enkelkinder. Gerade erstgeborene Kinder sind 
„in erheblichem Ausmaß das Kind ihrer Großmutter" 
(Nauck 1995 a, S. 165). Großeltern werden manchmal 
auch zu Ersatzeltern. Insbesondere in den neuen 
Bundesländern nehmen Großeltern in Fortführung 
entsprechender Tradition aus DDR-Zeiten sehr oft 
Enkelkinder in Pflege, wenn Eltern nicht in der Lage 
sind, für ihr Kind zu sorgen. 

Die Beziehungen der Kinder zu ihren Großeltern sind 
immer wichtiger geworden. Sie gleichen Mängel in 
der gesellschaftlichen Unterstützung der Familien 
aus (Vaskovics 1993) und sind auch von großer ge-
samtgesellschaftlicher Bedeutung, weil sie ein Aus-
gangspunkt intergenerationaler Beziehungen und 
ebensolcher Solidarität sind. 

B 1.4 Kinder und Menschen außerhalb ihrer Familie 
B 1.4.1 Kinder und andere Kinder 

Kinder brauchen nicht nur ihnen an Können und Er-
fahrung Überlegene, also Erwachsene und ältere 
Kinder und Jugendliche, um Wissen und Fähigkeiten 
zu erwerben, sondern auch Gleichaltrige. Im Zusam-
mensein mit ihnen beim Spiel, bei gemeinsamen Un-
ternehmungen und beim Lernen zu zweit oder in 
Gruppen entstehen andere Herausforderungen als in 
der Kooperation mit Älteren. Wegen der Ungleichge-
wichtigkeit in diesen Beziehungen fällt es Kindern 
auch bei partnerschaftlichem Umgang zwischen El-
tern und Kindern schwer, eigene Sichtweisen denen 
der Erwachsenen entgegenzusetzen und selbständig 
nach Antworten oder Lösungen zu suchen. 

Die Studie von Zinnecker und Strzoda (1996) zeigt, 
daß Kinder auch in Zeiten, in denen die Freundes-
gruppe für sie sehr wichtig geworden ist, nämlich im 
Alter von 10 bis 13 Jahren, immer noch den Rat der 
Eltern in vielen Angelegenheiten des täglichen Le-
bens suchen und dieser ihnen auch in diesem Alter 
noch wichtiger ist als der einer guten Freundin oder 
eines guten Freundes. Die oben erwähnten Studien 
über Zuwandererfamilien lassen vermuten, daß die-
sen Kindern ihre Eltern im Vergleich mit der Bedeu-
tung von Freundinnen oder Freunden noch wichtige-
re Bezugspersonen bleiben, als das bei deutschen 
Kindern der Fall ist. Nach der Untersuchung von 
Youniss (1980) ist 6- bis 14jährigen Kindern jedoch 
zunehmend deutlich, daß Eltern nicht mehr für alles 
zuständig sind und für Beziehungen zu anderen Kin-
dern eigene Regeln gelten. Die Beziehungen zu 
Gleichaltrigen stellen eine Erweiterung der Geschwi-
sterbeziehungen über den Familienkreis hinaus dar, 

obwohl Kinder sicher in der Geschwisterkooperation 
und -rivalität manches lernen können, was sie dann 
auch in der Gleichaltrigenwelt einsetzen können. 
Geschwisterbeziehungen kann man jedoch nicht 
aufkündigen, während Freundschaften von den Kin-
dern verlangen, daß sie sie aktiv erhalten. Dies ist 
eine soziale Leistung, die Kindern yorher in ihrem 
Leben noch nicht abverlangt wurde und die ein be-
sonderes Element menschlicher Sozialität darstellt. 

Unter den gleichaltrigen Kindern verlangt jeder, daß 
seine Ansichten und Vorschläge Gehör finden. 
Kinder müssen folglich miteinander aushandeln, 
welcher Idee sie folgen wollen, sie müssen Begrün-
dungen für Entscheidungen finden, Regeln für das 
gemeinsame Tun aufstellen, Rollen und Handlungs-
chancen verteilen und einen Ausgleich finden, wenn 
jemand sich über Benachteiligung beschwert. Die of-
fenen Situationen der Kinderwelt, in denen weniger 
als in Familie und Schule von vornherein feststeht, 
was getan werden soll, bieten mannigfaltige Gele-
genheiten, unterschiedliche Absichten aufeinander 
abzustimmen und sich auf gemeinsame Tätigkeiten 
zu einigen, allerdings auch zu entdecken, was man 
nicht aufzugeben bereit ist und wovon man sich ab-
grenzt. So zeigen die Studien der Entwicklungspsy-
chologen und der Sozialisationsforscher, daß Interak-
tionen und Beziehungen der Kinder untereinander 
viele Impulse zur Ausbildung und zur Stärkung so-
zialer, kognitiver und moralischer Fähigkeiten ent-
halten (Hartup 1983; Krappmann 1994 a; Ke ller 
1996). In ihren Gruppen erleben die Kinder gemein-
sam geschaffene soziale Realität, spüren aber auch 
den Druck, den die Gruppe auf den einzelnen aus-
zuüben vermag (La Gaipa 1979). In ihren Freund-
schaften entstehen nicht erzwingbare Vertraulichkeit 
und nicht einklagbare gegenseitige Unterstützung, 
für die Kinder mit ihrer Person einstehen müssen 
(Buhrmester 1990). In der Kinderwelt wird der Grund 
gelegt für die Sozialwelt der nächsten Erwachsenen-
generation. 

Keineswegs alle Kinder lassen sich auf geduldiges 
Aushandeln ein; einige wollen die anderen zwingen, 
andere machen unhaltbare Versprechungen, wieder 
andere versuchen mit Tricks ihre Pläne durchzuset-
zen. Fast alle Kinder regen sich gelegentlich auf, 
schreien und knuffen die Widerspenstigen, die ihre, 
wie sie meinen, vernünftigen Vorschläge nicht auf-
greifen. Die meisten kennen andere, von denen sie 
glauben, daß es sich gar nicht lohne, mit ihnen zu re-
den. Die Sozialwelt der Kinder sollte, auch wenn 
man ihr förderliche Kräfte zuschreibt, nicht idealisiert 
werden. Jedoch entwickeln viele Kinder gerade im 
Streit die Einsicht, daß sie nicht allein im Zentrum 
stehen, daß sie auf die anderen angewiesen sind und 
daß aggressive Verhaltensweisen kontrolliert werden 
müssen. Sie erfahren, wie wichtig es ist, Beziehun-
gen mit anderen zu haben, auf die man sich verlas-
sen kann, und was man dafür tun muß. 

Nicht alle Kinder lernen diese Lektionen, die sich 
Kinder in ihrem Bemühen, Zusammenspiel, Zusam-
menarbeit und Freundschaft zu erreichen, selber er-
teilen. Das liegt unter anderem daran, daß sie unter-
schiedlich auf die Anforderungen, selbständig mit 
anderen zurechtzukommen, vorbereitet sind. In der 
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Familie sollten sie zuvor gelernt haben, wie man sich 
miteinander verständigt. Bei jüngeren Kindern hel-
fen Eltern oft nach, wenn die Fähigkeiten der Kinder 
dazu nicht ausreichen. Ab der Kindergartenzeit gera-
ten Kinder in Situationen, in denen sie auf sich ge-
stellt sind. Nach und nach müssen Eltern den  Kin

-dern größeren Freiraum für ihre Aktivitäten zugeste-
hen, dürfen aber deswegen nicht in ihrer 
Aufmerksamkeit nachlassen, sondern müssen zum 
Gespräch mit den Kindern bereit sein, wie Studien 
über den Zusammenhang von Elternverhalten und 
sozialer Integration von Kindern in Kindergruppen 
zeigen (Brown/Mounts/Lamborn/Steinberg 1993; 
Krappmann/Oswald 1990; Oswald/Krappmann/Bre-
kenkamp/Brendgen/Uhlendorff/Weiss 1997). Das be-
reits erläuterte autoritative Elternverhalten (Anteil-
nahme, Gespräch und klare Vereinbarungen) trägt 
dazu bei, daß Kinder - untersucht für 10- bis 13jähri-
ge - sich dem Einfluß normabweichender Cliquen 
nicht ausliefern (Silbereisen/Schwarz, B. 1996). Im 
übrigen kann auch die Beziehung des Kindes zu den 
Eltern von den Erfahrungen mit Freunden und deren 
Familien profitieren. Denn Eltern müssen aus der 
Rolle der allmächtigen Helfer herausfinden, in die sie 
das kleine Kind in seinem Verlangen nach Schutz 
und Hilfe gebracht hat. Die Entdeckung einer sozia-
len Welt, in der jeder nach seinen Kräften zu gemein-
samen Zielen beiträgt, kann helfen, die kindliche Be-
ziehung zu den Eltern in eine neue, über Kindheit 
und Jugend hinaus tragfähige Beziehung zu verwan-
deln (Sullivan 1983). 

Untersuchungen über die Kinderwelt zeigen, daß die 
meisten Kinder in der Kindergartenzeit Freundinnen 
und Freunde gewinnen und ab dem Grundschulalter 
in der Lage sind, Freundschaften aktiv zu erhalten; 
strikt isolierte Kinder sind sehr selten. Mädchen und 
Jungen unterscheiden sich in dieser Hinsicht kaum; 
sowohl Jungen als auch Mädchen haben verzweigte 
Netze von Freundschaften, in denen es sehr intensi-
ve, aber auch gelegentliche Spielpartnerschaften 
gibt. Diese sozialen Netze sind in diesem Alter über-
wiegend geschlechts- und altershomogen zusam-
mengesetzt (Herzberg 1992; Krappmann/Oswald 
1995). Auch im Ostteil Berlins, wo Kinder im Durch-
schnitt besonders viel Zeit in Schule und betreuten 
Einrichtungen verbringen, sehen die sozialen Netz-
werke der Grundschulkinder nicht anders aus als im 
Westteil der Stadt, wo den Kindern im Durchschnitt 
mehr freie, selbst gestaltbare Zeit am Nachmittag zur 
Verfügung steht (Oswald/Krappmann 1995). 

Studien, die die soziale Stellung der Zuwandererkin-
der erforschen, sprechen dafür, daß in den Vorschul-
jahren der Umgang der Kinder unterschiedlicher eth-
nisch-kultureller Zugehörigkeit unproblematisch ist. 
Nach Zimmermann und Wittmann (1991) fa llen in 
der sozialen Beteiligung dieser Kinder im Kindergar-
tenalltag keine Unterschiede auf - mit Ausnahme 
von Kindern, die nicht gut Deutsch sprechen. Zuge-
wanderte 7- bis 11jährige hatten kaum weniger 
Freundinnen oder Freunde als deutsche Kinder, be-
schrieben allerdings ihre Freundschaften vergleichs-
weise weniger intensiv (Oswald/Krappmann/Brend-
gen/Schuster/Uhlendorff 1997). In diesen Schulen 
bildeten die zugewanderten Kinder eine deutliche 

Minderheit. Nach Ramachers (1996), der sich auf äl-
tere zugewanderte Schülerinnen und Schüler in 
Hauptschulen mit hohem Ausländeranteil bezieht, 
wählen diese Jugendlichen ihre Beziehungspartner 
dagegen weitgehend aus ihrer ethnischen Gruppe. 
Diese Gruppen stehen aber nicht in einem feindseli-
gen Verhältnis zueinander. Von weitgehend nach 
ethnischer Zugehörigkeit getrenntem Freizeitleben 
von Jugendlichen spricht wiederholt die Beauftragte 
der Bundesregierung für die Belange der Ausländer 
(1993; 1995). 

Die inter-ethnischen Beziehungen in Kindheit und 
Jugend sind nicht gut aufgeklärt. Was wir wissen, er-
weckt den Eindruck einer mit dem Alter zunehmen-
den Segregation. Wie weit sie geht, ob für sie Diskri-
minierungserfahrungen verantwortlich sind, ob die 
zunehmend klarere Wahl von Freundschaften nach 
gleichen Interessen und Problemen und ob Vorurteile 
und Besorgnisse von Eltern und im sozialen Umfeld 
sich auswirken, welchen Einfluß Schulformen und 
Nationalität haben, und welche Unterschiede nach 
ethnisch-kultureller Zugehörigkeit zu beachten sind, 
ist derzeit nicht zu entwirren. Trotz der Komplexität 
des Faktorengeflechts ist nicht zu leugnen, daß es 
einprägsame Diskriminierungserfahrungen gibt, die 
gern als „Einzelfälle" verharmlost werden. Offenbar 
bietet jedoch die offene Sozialwelt der jüngeren Kin-
der Ansätze zu interkultureller Erziehung, die ge-
nutzt werden sollten. 

Wenn auch die meisten Kinder in Tageseinrichtung, 
Schule und Nachbarschaft Kinder finden, mit denen 
sie Freundschaften schließen, so sind doch in allen 
Einrichtungen einige Kinder erkennbar, die am Ran-
de stehen, sei es, daß sie nicht beachtet, sei es, daß 
sie wegen ihres störenden Verhaltens zurückgewie-
sen werden (Petillon 1980). Insbesondere wenn Mäd-
chen nicht gut in Beziehungen unter Mädchen inte-
griert sind, sind sie in Gefahr, keinen Beistand von 
anderen zu erhalten, wenn sie von drangsalierenden, 
gewalttätigen Kindern - überwiegend Jungen - ge-
ärgert oder angegriffen werden (Oswald/Krapp-
mann/Chowdhuri/von Salisch 1986). Auch entgehen 
den ausgegrenzten Kindern die kleinen Hilfen, die 
jeder braucht, um erfolgreich durch seinen Alltag in 
der Schule und am Nachmittag zu kommen. Im allge-
meinen sind es Kinder, die zu Hause und in der Schu-
le keine Anerkennung erhalten und nun durch ris-
kante Unternehmungen ihren Selbstwert steigern 
wollen. Langzeituntersuchungen haben nachgewie-
sen, daß Kinder, denen es nicht gelingt, befriedigen-
de Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen, eine 
Risikogruppe bilden, die im Jugendalter durch Pro-
bleme bei der sozialen Anpassung und durch Schul-
schwierigkeiten auffällt (Kupersmidt/Coie/Dodge 
1990; Parker/Asher 1987). 

Kinder kommen neben der Schule in Vereinen oder 
Kursen mit ihren Freundinnen und Freunden zusam-
men. Zwar haben sie meistens nicht viele Termine; 
dennoch hätte über die Hälfte der Kinder gern mehr 
Zeit, um mit anderen zusammenzusein (Herzberg 
1992). Die Kinder spielen zu zweit, zu dritt und zu 
mehreren miteinander, die Jungen und die Stadtkin-
der etwas häufiger in größeren Gruppen als die Mäd-
chen und die Landkinder - diese Unterschiede sind 
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allerdings nicht erheblich. Jungen nutzen die öffent-
lichen Räume mehr für ihr Zusammensein mit Freun-
den als Mädchen (Nissen 1992). Etwa 10 % der Kin-
der spielen überwiegend allein und unterhalten Kon-
takte zu Gleichaltrigen nur in Schule und 
Tageseinrichtungen. Alleinspielen ist in der Stadt 
deutlich am häufigsten und scheint mehr von man-
gelnden Spielgelegenheiten als von sozialen Unter-
schieden herzurühren (Herzberg 1992). Dennoch 
können soziale Konflikte im Wohnumfeld den Akti-
onsradius der Kinder einengen (Rauschenbach, B./ 
Wehland 1989). 

Die unabhängige Sozialwelt der Kinder wird von In-
stitutionen bedrängt (Kinderga rten, Schule und 
Hort), in denen Kinder immer mehr Zeit verbringen, 
auch durch vielerlei - durchaus wertvolle - Freizeit-
angebote (Sport, Musikunterricht und andere Kurse), 
die von Erwachsenen für Kinder angeboten werden. 
Auch die Unwirtlichkeit mancher Wohnumgebungen 
und der allgegenwärtige Straßenverkehr hält die 
Kinder nicht davon ab, sich mit ihren Freundinnen 
und Freunden außerhalb der Wohnung aufzuhalten, 
denn Kinder nutzen nach ihren eigenen Aussagen 
nicht nur für sie angelegte Spielplätze, sondern sie 
finden Gelegenheit zum Spiel auf Grünflächen zwi-
schen Häusern, in Parks und auf Sportplätzen, auf 
Gehsteigen, in Hauseingängen und Treppenhäusern 
und auf dem Hof (Nissen 1992). Die Unterschiede 
zwischen Stadt und Land sind nach den Daten der 
Studie des Deutschen Jugendinstituts (1992) gerin-
ger als üblicherweise angenommen. 

Obwohl sich die Kinder ihrer Umgebung aktiv an-
passen und offensichtlich immer noch irgendwo Plät-
ze finden, wo sie ihr eigenes Kinderleben entfalten, 
ist die Situation unbefriedigend. Fast zwei Drittel der 
Kinder nennen einen oder mehrere O rte, an denen 
ihnen zu spielen verboten ist. Das sind zum einen 
verkehrsgefährdete Bereiche, zum anderen aber 
auch Gebiete, in denen die Eltern, insbesondere die 
von Mädchen, sexuelle Belästigungen befürchten. 
Die Kinder teilen diese Angste. 

Weitere Klagen von Kindern, vor allem in der Stadt 
lebenden, beziehen sich auf schlechte Spielmöglich-
keiten. Die Häufigkeit des Spielplatzbesuchs nimmt 
mit dem Alter der Kinder ab. Erweiterte Spielgele-
genheiten und mehr Schwimm- und Sportanlagen 
wünschen sich mehr als die Hälfte der Kinder. Mehr 
Natur und keine Autos würden sich über die Hälfte 
der Stadtkinder als Zauberwunsch erfüllen (F ried-
rich/Lukas/Burchat/Denzin-von Broich-Oppert/Fah-
rig/Landau/Schipper 1989; Herzberg 1992; Nissen 
1992). 

Die Kinderwelt ist auch in viele Einrichtungen für 
Kinder eingedrungen, die in ihren Abläufen früher 
weitgehend von Erziehern und Lehrern und den „of-
fiziellen" Aufgaben beherrscht waren. So sind zum 
Beispiel die Schulen ein wichtiger Ort geworden, an 
dem Kinder ihre Freunde täglich treffen, ihre Freund-
schaft pflegen, wo sie um Anerkennung und Freund-
schaft konkurrieren. Die gemeinsame Bewältigung 
des Unterrichts und des Schulalltags ist eine wichtige 
Bewährungsprobe für Kinderfreundschaft. Es wäre 
wichtig, nicht nur Kindertagesstätten dem Sozialle

-
ben der Kinder zu öffnen, sondern auch Grundschu-
len so zu gestalten, daß Raum und Zeit für das Sozial-
leben der Kinder auch außerhalb des Unterrichts zur 
Verfügung stünden. 

B 1.4.2 Kinder, Erwachsene und ältere Menschen außerhalb 
der Familie 

Kinder wachsen in einem Lebenskreis auf, der oft 
über die engere Familie, einige Freunde und wenige 
Erwachsene, die irgendeine Aufgabe gegenüber 
dem Kind zu erfüllen haben, nicht hinausreicht. 
Schon Nachbarn, entferntere Verwandte, Arbeitskol-
legen und Freunde der Eltern sind zumeist jenseits 
des kindlichen Erfahrungsbereichs. Kinder lernen 
nur relativ wenige Menschen intensiv kennen. Das 
bedeutet allerdings zugleich, daß andere Erwach-
sene, die nicht selber Kinder haben, Kinder aus dem 
Blick verlieren. 

Es gibt so gut wie keine Forschung darüber, welche 
Rolle Menschen, die nicht zur Familie gehören, im 
Leben und in der Entwicklung der Kinder einneh-
men. Aber auch sie tragen durch die A rt , wie sie Kin

-dern gegenübertreten, dazu bei, welches Bild von 
der sozialen Welt sich im Kind formt. 

Die ersten Personen, die das Kind außerhalb des Fa-
milienkreises näher kennenlernt, sind Freunde der 
Eltern und Nachbarn. Diese Personen bringen zu-
sätzliche Anregungen ins Familienleben und manche 
Hilfe (Uhlendorff 1996b). Nachbarn sind nach der 
DJI-Studie nicht generell so unfreundlich, wie ihnen 
des öfteren nachgesagt wird (Nissen 1992). 

Weitere Personen treten in den Erfahrungskreis des 
Kindes, wenn die Eltern die Betreuung zeitweilig 
Personen, die nicht der Familie angehören, überlas-
sen. Es kommen Jugendliche aus dem Freundes- und 
Bekanntenkreis als Babysitter, ältere Nachbarskinder 
oder Hilfen, die stunden- oder tageweise tätig sind. 
Außerhalb der Wohnung begegnet das Kind einer 
Tagesmutter, bislang eher selten den Erzieher/innen 
einer Krippe, im Regelfall dagegen den Erzieher/in-
nen im Kinderga rten und später den Lehrerinnen 
und Lehrern. Die These, zusätzliche Betreuungsper-
sonen behinderten die Ausbildung einer sicheren 
Kind-Eltern-Beziehung, wurde längst aufgegeben, 
weil deutlich wurde, daß Kinder auf der Basis einer 
guten Elternbeziehung ihre Entwicklung fördernde 
Beziehungen auch zu weiteren Personen eingehen 
können. Sie können durchaus unterscheiden, welche 
Person für welchen Teil des Lebens wichtig ist. Selbst 
bei früh im Leben einsetzender Betreuung für einige 
Stunden am Tag zeigen Kinder ein ungestörtes Ver-
hältnis zu ihren Eltern und erweisen sich in ihren so-
zialen, kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten als 
gut entwickelt, vorausgesetzt, daß das Kind sich an 
die weitere Person gewöhnen kann und sensibel be-
handelt wird (Clarke-Stewart 1987; Gudat/Permien 
1980; Grossmann/August/Fremmer-Bombik/Friedl/ 
Grossmann/Scheuerer-Englisch/Spangler/Stephan/ 
Suess 1993; Laewen 1994). 

Kinder beobachten Fremde mit viel Aufmerksamkeit: 
Verkäufer/innen, Hausmeister, Straßenpassanten, 
Sitznachbarn im Bus, Menschen verschiedenen Al-
ters und verschiedener Kulturen. Obgleich Kinder 
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zwischen nahestehenden und ferneren Menschen 
unterscheiden lernen müssen, ist es im gesellschaftli-
chen Zusammenleben dringend erforderlich, daß 
Menschen einander nicht mit grundsätzlichem Miß-
trauen gegenübertreten. Vermutlich lesen die Kinder 
diese Vorsicht dem Verhalten der ihnen wichtigen 
Personen ab. Neugier wandelt sich in Zurückhaltung 
und Vorsicht. Es wäre zu untersuchen, welche mit-
menschlichen und mitbürgerlichen Verhaltensmuster 
in diesen frühen Erfahrungen angelegt werden. 

B 1.5 Voraussetzungen guter Beziehungen 

Gute Beziehungen von Kindern zu den wichtigen 
Personen ihres sozialen Umfeldes schließen nicht 
aus, daß es Streit und Krisen gibt, denn auch in ihnen 
stecken unverzichtbare Herausforderungen an die 
Fähigkeiten von Heranwachsenden. Es kann daher 
im folgenden nur um erleichternde Bedingungen 
und zu beachtende Gefährdungen vielgestaltiger Be-
ziehungen gehen. 

Zeit 

Beziehungen brauchen Zeit und Vorrang gegenüber 
vielen anderen Ansprüchen. Immer wieder stoßen 
die Kinder auf die Zeitnöte ihrer Bezugspartner. Nur 
in begrenztem Umfang gilt, daß es mehr darauf an-
komme, was in der knappen gemeinsamen Zeit ge-
tan wird, als darauf, viel Zeit zur Verfügung zu ha-
ben. Kinder sollten erleben können, daß die ihnen 
wichtigen Personen ungeteilte Zeit für sie aufbringen 
und bereit sind, Zeit mit ihnen zu „verlieren". Es ist 
für Kinder kränkend, wenn ihre Bedürfnisse im Zeit-
plan der Erwachsenen nicht berücksichtigt werden. 
Dann fällt nicht nur aus, worauf ein Kind sich gefreut 
hat, sondern es werden auch Ordnungen und Regel-
mäßigkeiten in Frage gestellt, die das Kind braucht, 
um sich in der Welt zu orientieren. 

Kinder haben ihre eigenen Vorstellungen von der 
Zeit, die sie für eine Tätigkeit oder eine Aufgabe 
brauchen, und haben ihre eigenen Rhythmen, in de-
nen sie lernen und sich entwickeln (Flitner 1990; 
Krappmann 1995 a). Dieser Zeitbedarf der Kinder 
und die Zeitpläne, in denen Mütter und Väter, aber 
auch andere den Kindern wichtige Personen leben, 
prallen häufig aufeinander. Zeitbudgetstudien (Ber-
tram/Hennig 1995) zeigen, daß Eltern, die unter ho-
hen zeitlichen Belastungen stehen, vor allem Zeit für 
sich persönlich reduzieren, um genug Zeit für ihre 
Kinder zu haben. Dennoch sind Eltern sehr oft „ge-
hetzte" Eltern, die auch ihre Kinder auf dem Ent-
wicklungsweg zur Eile antreiben. 

Die Zeitknappheit ist deswegen für junge Eltern so 
groß, weil oft nicht nur der Vater, sondern auch die 
Mutter zahlreiche Aufgaben, die einst im Leben auf-
einander folgten, annähernd gleichzeitig absolvieren 
müssen. Angesichts der verlängerten Schul- und 
Ausbildungszeiten müssen sie in den Jahren der Fa-
miliengründung häufig noch ihre eigene Ausbildung 
abschließen, dann unter den gegenwärtigen Arbeits-
marktschwierigkeiten ins Berufsleben hineinfinden, 
sich als Ehe- und Lebenspartner in der Sozialwelt 
einrichten und Versorgung und Erziehung eines Kin

-

des übernehmen. Diese Lage spitzt sich besonders 
bei alleinerziehenden Eltern zu. 

Die Einrichtungen, die Eltern in der Betreuung und 
der Erziehung des Kindes unterstützen könnten, ha-
ben bei weitem noch nicht angemessen auf die Situa-
tion reagiert, daß Frauen heute durchweg keine Ver-
sorgungsehe mehr eingehen. Weil sie ihre Mutter-
und Hausfrauenrolle als temporär verstehen, unter-
brechen sie ihre Erwerbstätigkeit nur begrenzt und 
bemühen sich, die Verbindung zur außerfamilialen 
Sozialwelt aufrechtzuerhalten. Da Väter durchweg 
ihre Erwerbstätigkeit nicht reduzieren, kommt von 
ihnen keine spürbare zeitliche Entlastung. Arbeits-
zeitregelungen, zumal die aus ökonomischer Renta-
bilität geforderte Flexibilität, und die Öffnungszeiten 
der betreuenden Einrichtungen steigern das Pro-
blem. Bei geringem Einkommen des einen Erwerbs-
tätigen, für gewöhnlich des Vaters, liegt nahe, daß 
die Mutter bald wieder erwerbstätig wird. In ihrer Si-
tuation muß sie öfter als andere Frauen Beschäftigun-
gen annehmen, die zeitlich ungünstig sind (Nauck 
1995 a), besonders häufig beobachtet bei alleinerzie-
henden Müttern (Niepel 1994). 

Eltern müssen daher störungsanfällige Arrangements 
aufbauen, damit insbesondere kleine Kinder ständig 
betreut werden. Häufige Betreuungswechsel verlan-
gen den Kindern viel ab. Es besteht die Gefahr, daß 
der Tag vieler Kinder zerstückelt, die Kinder selber 
„aufgeteilt" werden (Bittner 1990). Das erlegt den El-
tern oft weitere Lasten auf; immer wieder sind neue 
Absprachen zu treffen, Ausfälle zu kompensieren, 
zeitverbrauchende Wege zu überwinden. Viele El-
tern schaffen diese Planungen, andere sind überla-
stet, genervt und verlieren die Freude an ihrem Kind. 
Kinder spüren dies. 

Viele weitere Personen, die sich an der Betreuung 
der Kinder beteiligen, leben in der gleichen Zeit-
knappheit. Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen 
und Lehrer müssen ihre Zeit auf Kinder verteilen. So-
zialarbeiter/innen klagen über ständige Zeitknapp-
heit und Versuche, ihre Tätigkeit nach Minutenzu-
weisungen abzurechnen. Zeitmangel der für das 
Kind wichtigen Personen ist eine der kritischen Be-
ziehungsdimensionen. 

Raum 

Beziehungen brauchen ihren Platz, an dem sich die 
Gemeinsamkeit entfalten kann. Wenn es persönliche 
Beziehungen sind, brauchen sie einen Platz, an dem 
sich Persönliches entfalten kann. Ganz besonders be-
trifft die Frage nach dem Platz die Beziehungen der 
Kinder zu anderen Kindern, denn in ihnen entsteht 
von ihnen selbst geschaffene Intimität, die sie vertei-
digen. Selbst im Gruppenleben der Kindertagesstätte 
schaffen sie sich unsichtbar ausgegrenzte Räume für 
sich und den Freund, die andere beachten sollen, 
wenn es nicht Konflikte geben soll (Corsaro 1979). Zu 
Hause und im Wohnumfeld sind Kinder oft eingeengt 
(vgl. Kap. B 3). 

Kinder haben es schwer, Plätze für spontane und un-
geplante Spielerlebnisse zu finden. Die Orte, an de-
nen Kinder sich in der Stadt aufhalten müssen, sind 
entweder für Erwachsenenzwecke gestaltet oder zu 
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Kinderkäfigen entartet (wie die abgetrennten Spiel-
plätze oder die hochumzäunten Bolzplätze). Daß sol-
che Einschränkungen ihren funktionalen Grund ha-
ben, zeigt nur an, daß fast immer und überall andere 
Zwecke zuerst erfüllt werden und Kinder in die von 
Erwachseneninteressen bestimmte räumliche (und 
zeitliche) Lebensorganisation eingepaßt werden (mit 
Ausnahme einiger Kommunen, die Kinderbedürfnis-
sen mehr Priorität zuerkennen; vgl. Kap. B 3.4). 

Kinderstudien ist zu entnehmen, daß es die nach 
mehr Eigenleben strebenden Kinder dennoch oft 
schaffen, Räume zu finden, die sie für Spiele und an-
dere gemeinsame Unternehmungen brauchen (Herz-
berg 1992; Oswald/Krappmann 1995; Nissen 1992). 
Sie finden solche Plätze auch außerhalb der für sie 
eingerichteten Reservate, meiden diese offenbar so-
gar, vermutlich auch wegen ihrer Sterilität, aber noch 
mehr, um ein eigenes Territorium zu erobern. Sie 
funktionieren dafür auch Räume um, die für anderes 
vorgesehen sind, und erfinden neue Regeln, um ihre 
Spiele und Beschäftigungen den ungünstigen Bedin-
gungen kreativ anzupassen (Elschenbroich 2 1980). 
Jungen können sich mehr Spielraum erobern als 
Mädchen. Eltern von Mädchen intervenieren schnel-
ler, wenn die Versuche der Kinder, sich unabhängig 
und manchmal auch in Opposition zu Erwachsenen 
eigenen Raum zu sichern, sie in die Randzonen der 
Erwachsenenwelt bringen. Über die Risiken sind sich 
die Heranwachsenden im klaren und sie meiden die 
Bereiche, die Stärkere besetzt halten. Die spektaku-
lären Fälle von Kindesmißbrauch und Kindermord 
geschehen nicht in diesen „exterritorialen" Räumen, 
sondern auf Schulwegen und in familialen Nahberei-
chen, die als sicher gelten. Auf den Straßen vor dem 
Haus, den Schulwegen und den Spielplätzen ver-
trauen Kinder auf Sicherheit. Doch den kontrollie-
rend-behütenden Blick der Nachbarschaft gibt es 
kaum noch. Soziales Kinderleben braucht sichere, 
aber nicht eng kontrollierte Plätze. 

Kohärenz 

In ihre verschiedenen Beziehungen bringen Kinder 
spezifische Erwartungen ein: Trost wird zunächst bei 
den Eltern gesucht, erst dann, wenn sie nicht da sind, 
bei Erzieher/innen; Schutz in der Gruppe erwartet 
das Kind von Freund oder Freundin. Dennoch stehen 
die meisten dieser Beziehungen in Verbindung mit-
einander. Sie können sich gegenseitig verstärken, et-
wa wenn die Lehrerin bekräftigt, was auch die Eltern 
sagen, oder wenn die Mutter ihre Tochter ermutigt, 
den Streit mit der Freundin selber zu regeln. Sie kön-
nen sich aber auch durch Indifferenz und Wider-
sprüchlichkeit wechselseitig schwächen. Kinder wis-
sen dann nicht, woran sie sind, und verlieren die 
Orientierung zwischen gegensätzlichem Reden und 
Tun von Personen, die ihnen wichtig sind. 

Die Personen, die die Betreuung und Erziehung der 
Eltern ergänzen, sollten mit den Eltern gut kooperie-
ren. Das ist weder dann garantiert, wenn Angehörige 
der erweiterten Familie, etwa Großeltern, die Eltern 
unterstützen, noch dann, wenn professionelle Erzie-
her/innen den Eltern helfen. Meinungsverschieden-
heiten können sich auf die Erziehungsziele, im Fall 
von Hilfe im Familienkreis auch auf die Lebensfüh

-

rung oder den Partner beziehen. Alleinerziehende 
Eltern, die besonders auf Hilfe angewiesen sind, kön-
nen sich in ihrer Unabhängigkeit bedroht sehen. 
Aber auch professionelle Erzieherinnen und Erzieher 
können massive Vorurteile gegen Eltern, und zwar 
gerade auch gegen Eltern in Notlagen, entwickeln 
(Laewen 1994). Dies belastet die Eltern und beein-
trächtigt ihre Beziehung zum Kind, aber auch die Be-
ziehungen des Kindes zu Eltern und Erzieher/innen. 

Da Eltern sich zumeist Erzieher/innen und Lehrkräfte 
nicht auswählen können, müßten nicht nur Kinder 
behutsam an neue Personen gewöhnt werden, son-
dern in der Anfangsphase des Krippen-, Kindergar-
ten- und Schulbesuchs müßte ausreichend Zeit dar-
auf verwandt werden, sich gegenseitig zu erläutern, 
wie man das Kind behandelt und wohin man es füh-
ren möchte. Obwohl dieses Problem bekannt ist, ver-
wenden die meisten Einrichtungen wenig Anstren-
gung darauf, gute Zusammenarbeit zwischen Kind, 
Eltern und Erzieherin oder Lehrerin sicherzustellen. 
Die Eltern sind in einer schwachen Position; sie sind 
im Fall der Betreuung kleiner Kinder froh, überhaupt 
einen Platz gefunden zu haben. Sie sind generell zu 
überlastet, um sich mit Nachdruck für eine Änderung 
unbefriedigender Verhältnisse einzusetzen. Sie ah-
nen auch, daß sie die aufwendigere Kooperation, die 
sie sich eigentlich wünschen, nicht durchhalten kön-
nen. Auch aus der Sicht von Erzieher/innen und 
Lehrkräften ist Elternarbeit Extraarbeit, die kaum an-
erkannten Aufwand bedeutet. 

Diese Kooperation stellt ein Kernproblem der Kinder-
betreuung außerhalb der Familie dar. Hinter vielen 
Einwänden, insbesondere gegen die Krippenerzie-
hung, steht die Sorge, daß Kinder in ein unklares Be-
ziehungsgefüge gestellt werden. Dieser Gefahr ist 
nur durch eine entschiedene Verbesserung der Zu-
sammenarbeit zwischen Müttern und Vätern einer-
seits und den Menschen, die das Kind mitbetreuen 
und miterziehen, andererseits zu begegnen. Eltern 
müssen in eine stärkere Stellung in den Einrichtun-
gen gebracht werden, auch wenn dies die Arbeit der 
Einrichtungen nicht vereinfacht. 

Kontinuität 

An Kontinuität mangelt es oft im Alltag der Kinder, 
den Erwachsene organisieren und verändern, ohne 
Kinder einzubeziehen. Zu wenig berücksichtigen sie, 
daß Kinder ihre eigenen Tagesrhythmen ausbilden 
und, je älter sie werden, auch mit anderen Kindern 
Abmachungen treffen, die sie einhalten müssen. 

Mangelnde Kontinuität der Beziehungen ist eine 
weitere Belastung. Es erschüttert das Zutrauen des 
Kindes zur sozialen Welt, wenn wichtige Personen 
aus seinem Gesichtskreis verschwinden, ohne daß es 
Gründe erfährt. Manche für Erwachsene plausible 
Erklärungen können ein Kind nicht überzeugen. Es 
wäre illusionär anzunehmen, daß in allen Fällen von 
Trennungen dem Kind beide Eltern erhalten bleiben 
können. Unsere Rechtsordnung, welche die persönli-
che Entscheidung, eine Ehe aufzulösen, anerkennt, 
wird nicht von einer Kultur der Streitbefriedung im 
Interesse des Kindes begleitet. 

 



Drucksache 13/11368  Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

Ein Kontinuitätsproblem besteht auch in den Einrich-
tungen der Kinderbetreuung und den Schulen. Für 
Kinder ist oft nicht zu durchschauen, wann ihre Er-
zieher/innen da sind und wann nicht, weil sie tarif-
rechtliche und andere Gründe - auch wegen ihres 
unausgebildeten Zeitverständnisses - nicht verste-
hen. In gleicher Weise können Lehrerwechsel Kinder 
massiv belasten. Auch hier kann die Antwort nur dar-
in liegen, daß die Erwartungen des Kindes ernster 
genommen werden, Kinder bessere Erklärungen er-
halten und sich in einem kooperativen Netz wohlauf-
gehoben erleben können (vgl. Kap. B 9). 

Auch der Übergang von einer Einrichtung in die 
nächste kann für Kinder ein Bruch mit einer gewohn-
ten Sozialwelt sein, der durch die freudige Erwartung 
auf den bald beginnenden Kinderga rten oder die 
Schule nur zum Teil gemildert wird. Zusammenar-
beit, um Beziehungen auch über diese Übergänge 
hinweg so lange zu erhalten, wie das Kind sie noch 
braucht, ist dringlich. 

Anerkennung 

Kinder sind zwar in die Verantwortung von Eltern ge-
geben, aber es ist zugleich die Aufgabe der gesam-
ten Gesellschaft, dafür zu sorgen, daß Eltern ihre Ver-
antwortung ausfüllen können und die Einrichtungen 
geschaffen werden,  die Kinder über die Familie hin-
aus brauchen. Keine Mutter und kein Vater können 
heute allein ihren Kindern alles vermitteln, was zu ei-
nem befriedigenden Leben erforderlich ist. 

Diese Abhängigkeit widerspricht fundamental dem 
Lebensgefühl unserer Zeit, dem Ideal der individuel-
len, unabhängigen Gestaltung des Lebens. Eltern 
merken, daß sie heute „neben dem Geist der Zeit" le-
ben. Das verbreitete Schlagwort von der „Kinder-
feindlichkeit" ist verständlich, wenn Kinder und El-
tern erleben, wie wenig ihre Interessen gelten. Doch 
trifft der Begriff die gesellschaftliche Situation nicht 
im Kern. „Strukturelle Rücksichtslosigkeit" charakte-
risiert besser, daß die Bedürfnisse von Eltern und 
Kindern innerhalb der grundlegenden Funktions-
prinzipien und Strukturmerkmale dieser Gesellschaft 
wenig Platz haben und immer erst nachträglich be-
rücksichtigt werden (im Steuer- und Rentenrecht zu 
beobachten). 

Die Lage von Kindern und Eltern ist nur erträglich, 
wenn sie sich nicht mit Mitleid behandelt fühlen, 
sondern sich respektiert wissen. Eltern werden ihren 
Kindern nur dann die Geborgenheit und die Zuver-
lässigkeit einer sicheren Beziehung bieten können, 
wenn sie nicht um die Anerkennung einer ihnen we-
sentlichen Lebensaufgabe kämpfen müssen: bei Ar-
beitgebern, die unwillig Erziehungszeiten zugeste-
hen; bei Nachbarn, die sich von Kindern gestört füh-
len; bei Behörden, die für die Sicherung des 
Schulwegs kein Geld übrig haben; bei Schulen, die 
sich durch „anspruchsvolle" Eltern in ihrer Routine 
gestört fühlen. Auch diejenigen außerhalb der Fami-
lie, die an der Erziehung der Kinder beteiligt sind, 
spüren, daß die erzieherischen Aufgaben keinen Vor-
rang haben, wenn um knappe Mittel gestritten wird. 

Anerkennung, die eine gute Erfüllung der erzieheri

-

schen Aufgaben trägt, ist nicht zu verordnen. Daher 

ist das Ausmaß der Anerkennung, die Eltern und an-
dere an der Erziehung unserer Kinder beteiligten 
Personen in unserer Gesellschaft erhalten, ein Grad-
messer dafür, ob diese Gesellschaft in ihrer Grund-
haltung Kinder und Eltern unterstützt. 

B 1.6 Empfehlungen 

Alle Maßnahmen, die sich auf das Wohlergehen und 
die Entwicklungschancen der Kinder richten, müssen 
immer auch dahingehend bedacht und geprüft wer-
den, wie sie sich auf die Beziehungen der Jungen 
und Mädchen zu ihren Eltern und anderen Familien-
mitgliedern, zu den Menschen im sozialen Umfeld 
der Familie, zu gleichaltrigen Kindern, zu Erzieherin-
nen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern auswir-
ken. Die Qualität dieser Beziehungen ist dafür ent-
scheidend, welche Anregungen 'und welchen Rat, 
welche Vorbilder und Belehrung, welche Unterstüt-
zung und Begleitung Kinder beim Aufbau von Sinn 
und Motiven, beim Erwerb von Wissen und Fähigkei-
ten sowie bei der Ausbildung von verantwortlichem 
Sozialverhalten erfahren. Diese Beziehungen sind 
Teil einer zu stärkenden Kultur des Aufwachsens, in 
der diese Beziehungen sich gegenseitig stützen und 
dem Kind gute Erfahrungen mit anderen vermitteln 
sowie Halt und Hilfe bieten, wenn es Schwierigkei-
ten und Krisen gibt. 

Dieser Bericht wird (insbesondere in den Kapiteln 
des Teils C) auf Beziehungsprobleme der Kinder wei-
ter eingehen und auch do rt  noch Empfehlungen aus-
sprechen. 

- Kinder brauchen beide Eltern. Die Beziehung ei-
nes Kindes zu seinen Eltern darf nicht von der 
rechtlichen Art der Beziehung der Eltern unterei-
nander abhängen. Eltern, ob miteinander verhei-
ratet oder nicht, sollten sich die Verantwortung 
und die Sorge für die Kinder und ihre Erziehung 
teilen. Wir begrüßen Lösungen, die Kindern auch 
im Fall einer Trennung der Eltern Beziehungen zu 
Mutter und Vater ermöglichen. Entsprechende Re-
gelungen müssen auch auf Eltern mit ausländi-
schem Paß ausgeweitet werden. Auch in dieser 
Personengruppe muß das Recht des Kindes auf 
Kontakt mit beiden Eltern gesichert werden. Die 
gemeinsame Sorge für die Kinder ist aufgrund der 
neuen Gesetzeslage möglich und anzustreben, au-
ßer wenn schwerwiegende Gründe auch aus der 
Perspektive der Kinder dagegen sprechen. Diese 
müssen auf Elternteile mit ausländischem Paß er-
weitert werden. Auch bei dieser Personengruppe 
muß das Recht des Kindes auf Kontakte zu beiden 
Eltern gesichert werden. Die Umsetzung der 
rechtlich geschaffenen Möglichkeiten in die Praxis 
gilt es zu unterstützen. Die gemeinsame Sorge 
wird vor allem dann zu verwirklichen sein, wenn 
Eltern bereits vorher gemeinsam für ihre Kinder 
gesorgt haben. Bei und nach Trennungskonflikten 
brauchen Eltern allerdings häufig Hilfe, um sich 
gegenseitig in ihrer Beziehung zum Kind unter-
stützen zu können. Eine zusätzliche personelle 
Ausstattung der Beratungseinrichtungen ist dafür 
erforderlich. Es sind Regelungen zu finden, die 
Kindern bei einer Trennung ihrer Eltern vermeid- 
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bare Konflikte und Belastungen ersparen und ih-
nen dabei helfen, daß die Fortsetzung der Bezie-
hung zu beiden Eltern nicht durch den miterlebten 
Elternstreit erschwert wird. 

- Kinder dürfen keine Nachteile erleiden wegen der 
Familienform, in der sie leben. Alle Maßnahmen 
zur Unterstützung von Familien und Kindern müs-
sen die verschiedenen Lebensformen der Familien 
berücksichtigen. 

- Einrichtungen und Programme, die einen Aufbau 
der Kind-Eltern-Beziehung in den ersten Lebens-
jahren fördern (z. B. im Fall jugendlicher Mutter-
schaft oder im Rahmen überfordernder Lebensum-
stände), verdienen Unterstützung. Kinder und ihre 
Eltern benötigen in vielen Fällen auch bei der 
Neukonstitution einer Familie Beratung und Hilfe 
(Stief-, Pflege- und Adoptivelternschaft). 

- Eltern brauchen Zeit für ihre Kinder, und Kinder 
brauchen Zeiten, in denen Eltern sich ihnen unbe-
lastet zuwenden können. In dieser Hinsicht unter-
streicht die Kommission alle im Fünften Familien-
bericht zusammengestellten Empfehlungen, die 
ein Familienleben ohne psychische, ökonomische 
und soziale Belastungen erreichen wollen. 

- Die Kommission unterstützt nachdrücklich die im-
mer wieder erhobenen, aber keineswegs verwirk-
lichten Forderungen, Kinder mit Behinderungen 
und ihre Eltern mehr zu unterstützen, um die Ent-
wicklungschancen der Kinder auszuschöpfen und 
unzumutbare Lasten der Eltern zu mindern. Kin-
der mit Behinderungen sind, wo immer es möglich 
und zu ihrem Vorteil ist, in die sozialen Aktivitäten 
und die Einrichtungen des gemeinsamen Lebens 
aller Kinder aufzunehmen. 

- Öffnungszeiten betreuender Einrichtungen, die 
Zeiten des Aufenthalts in den Schulen und Ar-
beitszeitregelungen sind so aufeinander abzustim-
men, daß zum einen Eltern entlastet werden und 
zum anderen vermehrt gemeinsames Familienle-
ben möglich wird. Durch intensive gelebte Bezie-
hungen, ihre bewußte Gestaltung und die gemein-
same Bewältigung von Aufgaben und Problemen 
wird auch die Familie zu einer Bildungsinstitution, 
die Kindern einen Teil der Daseinskompetenz ver-
mittelt, deren Bedeutung der Fünfte Familienbe-
richt herausgestellt hat. 

- Es muß dafür Sorge getragen werden, daß Eltern 
für ihre Kinder da sein können, zumal in Lebens-
phasen, in denen Kinder sie besonders benötigen. 
Auch eine faire Aufteilung der Familienarbeit auf 
Väter, Mütter und Kinder, d. h. immer auf Jungen 
und Mädchen, trägt dazu bei, mehr gemeinsame 
Zeit zu schaffen. 

- Für ein Schlüsselproblem bei der Weiterentwick-
lung der familialen Lebensformen, darüber hinaus 
aber auch bei der gleichberechtigten Stellung von 
Männern und Frauen im sozialen, beruflichen und 
gesellschaftlichen Leben halten wir die bislang 
weithin immer noch ungenügende Beteiligung der 
Väter an der Gestaltung des Alltagslebens mit den 
Kindern. Die Bedingungen für elterliche Erzie-
hungszeiten sind so zu gestalten, daß sie für beide 

Eltern attraktiv werden. Insbesondere sollte es 
möglich sein, daß beide Eltern gleichzeitig ihre Ar-
beitszeit reduzieren, um sich die Sorge für die Kin-
der zu teilen. In der Kommission gab es auch die 
Forderung, Erziehungszeiten nur zu gewähren, 
wenn sie von Vätern und Müttern zu gleichen Tei-
len wahrgenommen werden, und Erziehungszeit-
regelungen, die Frauen auf dem Arbeitsmarkt und 
bei der Altersversorgung schaden, abzuschaffen. 
Die Kommission war sich darin einig, daß den El-
tern neben der Möglichkeit, Erziehungszeiten in 
Anspruch zu nehmen, im Blick auf ihre Wahlfrei-
heit die Alternative offengehalten werden muß, 
die beiderseitige Erwerbstätigkeit durch die Nut-
zung von Betreuungsangeboten für Kinder unter 
drei Jahren fortzusetzen. 

- Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter 3 Jah-
ren sollten um der Erweiterung der Sozialerfah-
rungen und der Bildungsmöglichkeiten willen 
auch für Eltern zugänglich sein, die nicht außer

-

häuslich erwerbstätig sind. Grundsätzlich ist wich-
tig, daß bei Arbeitslosigkeit der Eltern der Besuch 
von Tageseinrichtungen nicht an den Kosten 
scheitert. Eltern, die in der Armutszone leben, soll-
ten diese Kosten zuerst abgenommen werden. 
Langfristiges Ziel sollte sein, daß der Besuch von 
Tageseinrichtungen für alle Familien kostenfrei 
ist. Schulen sollen als volle Halbtagsschulen den 
Eltern die Disposition über persönliche, berufliche 
und familiale Zeit erleichtern. 

- Familien brauchen die Integration in soziale Net-
ze. Einrichtungen, die Kinder besuchen, sollten 
immer auch Gesprächs- und Kooperationsmög-
lichkeiten für Eltern anbieten. Die Mitverantwor-
tung der Eltern für die Arbeit dieser Einrichtungen 
soll auch deswegen gestärkt werden, damit Eltern 
zu gemeinsamem Handeln herausgefordert wer-
den. Aufgaben und Probleme des Lebens von  Kin

-

dern und Eltern sowie von Kindern untereinander 
sollten vermehrt die Aufmerksamkeit der in diesen 
Einrichtungen Tätigen finden, die dafür Zeit und 
Fortbildung sowie Supervision benötigen. 

- Tageseinrichtungen und Schulen sind neben ihren 
sonstigen Aufgaben als Orte des sozialen Kinder-
lebens auszubauen und müssen in ihrer zeitlichen, 
räumlichen und personellen Ausgestaltung Kin

-

dern Möglichkeiten eröffnen, ihre Beziehungen zu 
anderen Kindern zu leben. Zugleich müssen sich 
diese Einrichtungen öffnen, damit sie Kindern 
auch weitere Handlungs- und Bildungsbereiche 
erschließen. Die verstärkte Zusammenarbeit von 
Familien, Schulen sowie der Kinder- und Jugend-
hilfe ist nicht nur in Problemfällen, sondern gene-
rell zur Entwicklung einer anregenden und förder-
lichen Kinderwelt außerhalb der Familie dringlich. 

- Die Infrastruktur des sozialen Kinderlebens ist ein 
wichtiger Punkt der kommunalen Kinder- und Ju-
gendhilfeplanung, an der Kinder (und Jugendli-
che) altersangemessen zu beteiligen sind. Kindern 
müssen Räume, Clubs und Programme angeboten 
werden, die ihre Interessen aufnehmen, ihre akti-
ve Beteiligung herausfordern und ihre Verantwor-
tung achten und fördern. 
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- Die Kinder- und Jugendverbände, die nicht nur 
für die Kinder, sondern auch mit ihnen gemeinsa-
me Zeit gestalten und Auseinandersetzung mit re-
levanten Aufgaben fördern, sind an der Entwick-
lung einer reichhaltigen und anregenden sozialen 
Kinderwelt zu beteiligen und für die Erfüllung ih-
rer Zielsetzungen finanziell und personell zu för-
dern. 

- Nicht nur Kinder, auch Eltern müssen lernen. Fa-
milienbildung und Elternberatungsstellen sollen 
Eltern helfen, ihre Beziehung zu ihren Kindern so 
zu gestalten, daß sie zu fähigen, sozial verantwort-
lichen und in ihrer Person gefestigten Menschen 
heranwachsen können. Die Einrichtungen der Fa-
milienbildung müssen Eltern helfen, eine erziehe-
rische Haltung zu entwickeln, die auf ein altersan-
gemessenes Gleichgewicht zwischen Anleitung 
und Regelsetzen einerseits sowie Förderung des 
eigenen Urteils und der Verantwortung der Kinder 
andererseits zielt. Weitere Aufgaben der Familien-
bildung liegen in der Ausbildung einer reflektier-
ten Einstellung zu erzieherischen Problemen wie 
beispielsweise Mediengebrauch, Konsum oder 
Gewalt in der Kinderwelt. 

B 2.  Kinder mit eigenen Fragen, Antworten und 
Ausdrucksformen 

B 2.1  Kinder eignen sich aktiv ihre Welt an 
B 2.2  Kinder fragen Einfaches und Schwieriges 
B 2.2.1 Kinder brauchen Partner, die antworten 
B 2.2.2 Kinder stellen philosophische Fragen 
B 2.2.3 Kinder suchen nach Antworten in der Schu

-

le und in Tageseinrichtungen 
B 2.2.4 Kinder haben religiöse Fragen 

Exkurs 1: Islamischer Religionsunterricht 
Exkurs 2: Kinder in Sekten 

B 2.3  Kinder urteilen über Gut und Böse 
B 2.4  Kinder haben Ängste, Sorgen und Sehn

-

süchte 
B 2.5  Kinder finden ihre eigenen Ausdrucksfor

-

men 
B 2.5.1 Kinder spielen 
B 2.5.2 Kinder malen, sammeln und gestalten 
B 2.6 

 

 Kinder erleben ihre Welt als Jungen und 
Mädchen 

B 2.7  Empfehlungen 

B 2.1 Kinder eignen sich aktiv ihre Welt an 

Kinder übernehmen nicht nur von den Menschen, 
die ihnen wichtig sind, nach welchen Regeln sich das 
soziale Leben vollzieht und welche Naturgesetze die 
Dinge bestimmen. Sie sind vielmehr von klein auf 
daran beteiligt, Regeln, Sinn und Werte zu entdek-
ken und sich aktiv anzueignen. Daher sind Erzie-
hungs-, Lern- und Bildungsprozesse gemeinsame 
Leistungen der Heranwachsenden zusammen mit ih-
ren Eltern, Geschwistern und vielen anderen Men-
schen, die ihr Leben anteilnehmend, erziehend, leh-
rend und beratend begleiten. 

Diesen Gedanken betonen die sozialwissenschaftli

-

chen Kindheitsstudien seit den 80er Jahren: Kinder 

sind „aktive, produktive, realitätsverarbeitende" 
Subjekte (Hurrelmann 1983). Kinder erkunden Neu-
es und ihnen Fremdes, spiele risch entwerfen sie sich 
eine Umwelt. In Phantasien und fabulierten Ge-
schichten, in ästhetisch-künstlerischen Produktionen 
und sich wandelnden Spielen reagieren sie auf eine 
nicht voll begreifbare Welt, bearbeiten in ihnen 
Ängste und schmerzliche Erfahrungen und gehen 
Hoffnungen und Sehnsüchten nach. Sie geben auf 
diese Weise der Welt eine Bedeutung und schaffen 
sich einen Platz zum Leben und Sich-Entwickeln 
(Fatke 1994b; Schäfer, G. 1995; Ulich, M. 1994). Zahl-
reiche Studien zur Entwicklung kognitiver, sozialer 
und moralischer Fähigkeiten zeigen, daß Kinder von 
früher Kindheit an aktiv ihre Entwicklung betreiben. 
Bereits ein Säugling ist ein aktiv tätiges Subjekt sei-
ner Entwicklung und steht im Dialog mit den Men-
schen seiner Umwelt (Stern 1992; Göppel 1994). Zum 
Dialog gehört zuerst, auf die Fragen der Kinder zu 
hören, ihre Phantasien, Ängste und Sehnsüchte nicht 
als „kindlich" abzutun oder als unreif abzuwerten. 
Kinder können sich dann am leichtesten aneignen, 
was schon gedacht, verstanden und bewe rtet wurde, 
wenn es ihren Fragen, Interessen und eigenen Ent-
deckungen nah ist und die „zur Weiterentwicklung 
bereite Zone" kindlicher Entwicklung anspricht 
(Oerter, R. 1992). 

Kinder greifen die Bilder und Reime, Geschichten 
und Rituale auf, die von Kindergeneration zu Kinder-
generation immer noch weitergegeben werden, um 
sich eine Vorstellungswelt zu schaffen, die Sicherheit 
und Mut gibt. Begünstigt wird diese Kinderkultur, 
wenn Kindern auch Zeiten und Räume außerhalb en-
ger Kontrolle von Erwachsenen offenstehen. Einge-
engt wird sie, wenn Medien und Konsumprodukte 
den Kindern ihre Bilder, Geschichten, Spielzeuge, 
Gerätschaften, Kleidung und Musik aufzudrängen 
versuchen. Großer Anpassungsdruck lastet auf den 
Kindern (Grefe 1995; Hengst 1989). Vieles, was an 
sie herangetragen wird, verwenden sie dennoch 
nach „eigensinnigen" Vorstellungen - manchmal 
ganz anders, als es ursprünglich gedacht war (El-
schenbroich 1980; Röhrich 1987). 

Die sich verändernden Lebensverhältnisse, das „Auf-
wachsen in schwieriger Zeit" (Evangelische Kirche 
in Deutschland 1995), erschweren es Kindern, sich zu 
urteils- und handlungsfähigen Menschen zu entwik-
keln. Diese Verhältnisse haben eine doppelte Seite: 
Einerseits werden den Kindern „größere Handlungs-
spielräume und mehr Entscheidungsmacht über ihre 
eigenen Lebensverhältnisse zugewiesen", anderer-
seits werden sie ihnen auch „zugemutet" (Preuss-
Lausitz/Rülcker/Zeiher 1990, S. 11). Kinder sollen für 
sich selber herausfinden, was wichtig ist, und sich 
entscheiden, sind aber damit konfrontiert, daß sie 
nicht in vorgebahnte Handlungs- und Lebensverläu-
fe eingebettet sind. Werde ich meine Fähigkeiten je 
angemessen nutzen können? Was ist das, was ich 
heute lerne, morgen noch wert? Woran kann man 
sich halten? Auf die Kinder und die ihnen nahen 
Menschen wirkt sich aus, daß die Gesellschaft von 
Unsicherheit über viele ihrer Grundlagen geprägt ist, 
die vormals nicht angezweifelt wurden. Das ge-
wohnte Muster von wirtschaftlichem Wachstum, das 
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der Mehrheit der Bevölkerung lange Zeit Arbeit, so-
ziale Sicherheit und zunehmenden Wohlstand ver-
bürgt hat, ist brüchig. Die drastischen Veränderun-
gen auf dem Arbeitsmarkt, sich verstärkende soziale 
Ungleichheiten, sich wandelnde und immer weniger 
übereinstimmende Wertvorstellungen wirken sich 
auf Eltern und Kinder zunehmend nachhaltig aus, 
wie Studien bis in jüngste Zeit belegen (Jugendwerk 
der Deutschen Shell 1-997). 

Kinder fragen in diese verunsicherte, schwer über-
schaubare Zeit hinein. Ihre Fragen sind zunächst we-
niger belastet als die der Erwachsenen. Kinder wis-
sen nicht, daß früher angeblich alles besser war. Sie 
wollen die Welt, die sie jetzt sehen und erleben, ver-
stehen. Ihre Offenheit kann als eine konstruktive 
Chance betrachtet werden, denn die Kinder sind 
nicht auf das Herkömmliche festgelegt, sondern be-
reit, mit den Erwachsenen, denen sie vertrauen, nach 
neuen Antworten zu suchen. Manchmal wissen sie 
sogar schneller Bescheid, wie man mit den neuen 
Dingen umgehen kann. 

Wir wollen in diesem Kapitel den eigenen Beitrag der 
Kinder bei der Erkundung und Aneignung der Welt 
hervorheben, damit ein Bericht, der in vielen Pro-
blembereichen forde rt , daß mehr für Kinder getan 
wird, nicht den falschen Eindruck erweckt, man 
müsse den Kindern nur intensiv genug die großen 
Leistungen der Kulturen vermitteln und „Mut zur Er-
ziehung" aufbringen. Alle, die etwas wissen und 
können, schulden den Kindern Antworten und Hil-
fen, aber sie müssen auch auf die Fragen der Kinder 
hören, ihre Ausdrucksformen achten und ihrer Kultur 
Raum geben. 

B 2.2 Kinder fragen Einfaches und Schwieriges 

Vieles ist Kindern rätselhaft an der Lebenswelt, die 
sie vorfinden. Sie wollen wissen, wie etwas funktio-
niert, sie wollen Beobachtungen prüfen, Erfahrungen 
zuordnen, sie wollen Dinge richtig machen. Kinder 
wollen auch verstehen, was etwas bedeutet, sie wol-
len sich ein Urteil bilden und Sinn finden. Deshalb 
sparen die Fragen der Kinder keinen Bereich des Le-
bens aus. Die Fragen erwachsen aus ihren alltägli-
chen Beobachtungen und Erfahrungen, aber auch 
„aus dem ungeklärten Woher-wir-kommen, Wohin-
wir-gehen, Wer-wir-sind, aus der ,Fragwürdigkeit' 
der Dinge, die sich nicht von selbst erklären" (Ritz-
Fröhlich 1992, S. 9). Ihre Neugier reicht von einfa-
chen Fragen, warum man etwas nicht haben darf 
oder dieses und jenes tun soll, bis zu solchen Fragen, 
die die Philosophie und die Religion seit alters be-
schäftigen: „Wie es ist, wenn man stirbt, und warum 
die Menschen überhaupt sterben müssen" (Rau-
schenberger 1985, S. 765). Im Unterschied zu frühe-
ren Zeiten gibt es keine Institutionen mehr, deren 
Antworten auf die grundlegenden Fragen in der Ge-
sellschaft weithin akzeptiert werden. So müssen die 
Erwachsenen selber ihre Antworten finden, und sie 
tun sich häufig schwer, sich mit Kindern in ein Ge-
spräch zu begeben. 

B 2.2.1 Kinder brauchen Partner, die antworten 

Kinder können heute mit einer größeren Aufmerk-
samkeit für ihre Fragen rechnen. Biographische Be-
richte zeigen, daß Kinder noch weit bis ins 20. Jahr-
hundert hinein kein Recht hatten, sich mit ihren Fra-
gen bemerkbar zu machen. Dies galt sogar am 
Familientisch, wo Kinder nur reden durften, wenn sie 
gefragt wurden. Diese Verhältnisse haben sich 
grundlegend verändert. 

Dennoch erfahren sie, daß ihre Fragen nicht immer 
willkommen sind. Sie merken, daß sie manchen Er-
wachsenen mit ihren Fragen lästig sind. Bereits in 
den ersten Lebensjahren führen die Reaktionen von 
Erwachsenen dazu, daß Kinder Fragen unterdrük-
ken. Fragen, auf die Erwachsene nicht eingehen, die 
sie vielleicht sogar als „dumm" abwerten oder als 
„ungehörig" mißachten, belasten die Beziehung. Da-
zu gehörte lange Zeit das Thema Sexualität. Tod und 
Seinsfragen sind weithin tabu. Häufig sind auch die 
Fragen nach Gott, Religion und Kirche davon betrof-
fen. 

Erwachsene geben ungern zu, daß ihnen Fragen un-
angenehm sind, weil sie ihr Unwissen, ihre Lieblosig-
keiten, ihre schlechten Kompromisse oder eigene 
Ängste berühren. So werden Kinder immer wieder 
sich selbst überlassen, wenn sie nach den kleinen 
und großen Problemen des Lebens fragen und wis-
sen wollen, was wirklich ist und gilt. Da hilft auch die 
Informationsfülle nichts, die Kindern und Erwachse-
nen in Medien aller Art  zugänglich ist, denn in ihnen 
stehen viele Informationen unverbunden oder wider-
sprüchlich nebeneinander, scheinen wichtig und ver-
schwinden dann doch unerklärt wieder. Daher brau-
chen Kinder verständnisvolle Dialogpartner, bei de-
nen man nachfragen kann, die Zusätzliches erklären 
können, die Brücken zu bereits erworbenem Wissen 
und vorhandenen Erfahrungen bauen und die vor al-
lem den vielen Einzelinformationen Ordnung und 
Bedeutung geben. Von besonderer Wichtigkeit sind 
Partner, die Sicherheit und Vertrauen geben, wenn 
Kinder Erfahrungen mit Leid und Schuld, mit Versa-
gen und Scheitern, mit Lieblosigkeit und Gewalt ma-
chen. Sie merken, daß es Grenzen des Wissens, des 
Erfolgs und der Kontrolle gibt und daß auch Erwach-
senen die Antworten ausgehen. 

Damit Kinder sich in der „verwirrenden Offenheit" 
des Lebens (Flitner 1992, S. 64) zurechtfinden, Unge-
wißheiten zu überwinden lernen, sich in Beziehun-
gen zu anderen begeben können, brauchen sie Ver-
trauen zu Menschen, mit denen sie leben. Finden sie 
in ihrer frühen Kindheit eine solche „sichere Basis", 
die in der liebevollen Zuwendung anderer Personen 
gründet (vgl. dazu die Bindungsforschung), wird es 
ihnen möglich, sich von Widersprüchlichkeiten nicht 
entmutigen zu lassen, Neues zu wagen und auch Er-
fahrungen von Grenzen und Mißlingen als „normale 
Entwicklungserfahrungen" (Schäfer, G. 1995, S. 27) 
zu verarbeiten. 

Zu all dem benötigen Kinder Zeit. Sie brauchen Zeit, 
um sich mit den kleinen und großen Dingen und 
Themen zu beschäftigen, um im Handeln zu erpro-
ben, wie Dinge reagieren, um ihren Erfahrungen mit 
Sachen und Personen nachzusinnen, um ihre Fragen 
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zu stellen und über die Antworten nachzudenken. 
Sie brauchen auch Zeit mit den Menschen, die ihnen 
wichtig sind, auf deren Antworten sie rechnen. Oft 
ist in den letzten Jahren die Sorge formuliert worden, 
daß die heutigen Lebensumstände, die die Erwach-
senen in Erwerbs-, Konsum- und Freizeitanstrengun-
gen einspannen, sich auch auf die Kinder auswirken. 
Elkind (1981) spricht von den „gehetzten Kindern", 
denen nicht zugestanden werde, sich mit Dingen, 
Sachverhalten und Menschen ausdauernd, geduldig 
und wiederholend auseinanderzusetzen. Nur wenn 
man Kindern unbedrängte Zeit läßt, ist zu erwarten, 
daß sie die vielgestaltigen Erfahrungen sammeln und 
auswerten können, die nötig sind, damit sie Wissen 
und Können erwerben sowie Sinn und Identität bil-
den können (Krappmann 1995a und 1995 b). 

B 2.2.2 Kinder stellen philosophische Fragen 

Die Nähe von Kinderfragen zur Philosophie ist be-
kannt. Aufzeichnungen philosophischer Gespräche 
mit Kindern (Matthews 1989; Freese 1989) zeigen, 
daß Kinder erstaunlich früh nach Abschluß der for-
malen Sprachentwicklung um das fünfte Lebensjahr 
reflexive und abstrakte Fragen stellen. „Das Kind 
will wissen und verstehen und stößt sehr bald mit sei-
nen ,naiven' Fragen in abgründiges Gelände des 
Denkens vor" (Freese 1994, S. 97). Matthews will die 
gesamte Philosophie der Erwachsenen als Antwort 
auf kindliche Fragen verstehen (1989) . Zoller (1991) 
beschreibt Kinder als „kleine Philosophen". Kinder-
fragen gewinnen in dieser Sicht einen außerordentli-
chen Rang, nicht nur für das Kind selbst, sondern 
auch für die Erwachsenen mit ihren geistigen und 
moralischen Problemen. 

„Können Steine, Pflanzen, Tiere glücklich sein  — 
wenn  nein, warum nicht, und wenn ja, in welchem 
Sinne? ... Was wäre, wenn wir die Antwort auf alle 
unsere Fragen hätten oder sie zu haben glaubten — 
wären wir dann glücklich?" (Freese 1989, S. 105) 
Freese hält das Alter von 5 bis 7 Jahren für eine be-
sonders sensible Zeit für transzendente Erfahrungen. 
Kinder insistieren besonders auf ihren Warum-Fra-
gen, die im „zweiten Fragealter" zwischen dem drit-
ten und dem fünften Lebensjahr einsetzen. Die Wa-
rum-Frage „eröffnet das Kausal-Problem, das Zeit-
Problem, das Schuld-Problem, das Wesens-Problem 
(warum die Dinge so und nicht anders sind) und das 
Daseins-Problem (warum überhaupt etwas ist und 
nicht nichts)" (Rauschenberger 1985, S. 763). Diese 
Zeit im Übergang vom Kinderga rten zur Schule ist 
mit der Pubertät vergleichbar, wenn Fragen nach 
dem Sinn von Leben und Welt erneut aufbrechen. 
Beide Phasen intensiver Entwicklung müssen in Kin-
dergarten und Schule Berücksichtigung finden. 

B 2.2.3 Kinder suchen nach Antworten in der Schule und in 
Tageseinrichtungen 

Kinder kommen in einem Alter in die Schule, in dem 
sie in einer verstärkten inneren Fragehaltung leben, 
sofern diese nicht in Familie oder Kindergarten ohne 
Resonanz geblieben ist. Sie wollen forschen, erkun-
den, entdecken und verstehen. Ergebnisse einer em-
pirischen Untersuchung zum Frageverhalten von 
Grundschulkindern haben gezeigt, in wie hohem 

Maße Kinder „Fragen zum persönlichen Bereich" 
und zu „Phänomenen des menschlichen Daseins und 
der Lebenswelt" stellen (Ritz-Fröhlich 1992). Beson-
ders intensiv fragen Kinder, laut Aussagen der Lehre-
rinnen und Lehrer, vor Unterrichtsbeginn und in den 
Pausen, im Erzählkreis und im Morgenkreis, bei Aus-
flügen und bei außerschulischen Unternehmungen. 
Möglicherweise spiegelt sich in diesem Verhalten wi-
der, daß die Lehrkräfte im Unterricht vor allem auf 
Äußerungen der Kinder eingehen, die das Unter-
richtsvorhaben fördern, und die manchmal scheinbar 
verqueren Fragen der Kinder beiseite schieben. Da 
jedoch in diesen Fragen die eigenen Denkanstren-
gungen der Kinder stecken, besteht die Gefahr, daß 
Kinder ihre eigenen Bemühungen nicht mit dem Un-
terricht verknüpfen können. Auch wenn Lehrer aus 
der Sicht ihrer Unterrichtsziele begründen können, 
daß eine Kinderfrage in einer bestimmten Unter-
richtsphase nicht hilfreich ist, kann ein nicht aufgelö-
stes Mißverhältnis von drängenden Kinderf ragen 
und durchgesetzten Lernzielen zu Lernstörungen 
führen sowie zu Lern- und Schulmüdigkeit beitra-
gen. 

Das Ziel, Kindern als Subjekten ihres eigenen Ler-
nens in der Schule besser gerecht zu werden, wird 
von allen Reformvorschlägen zur differenzierteren 
Unterrichtspraxis und zur Öffnung der Schule ge-
stützt. Es gibt inzwischen viele erprobte methodisch

-

didaktische Modelle und reflektierte Erfahrungen, 
wie z. B. Freiarbeit, Arbeit nach selbständig zu füh-
renden Wochenplänen, eigenständig zu organisie-
rende Gruppenarbeit, Abschaffung der Ziffern-Zen-
suren in den ersten Jahren oder die Zusammenarbeit 
mit außerschulischen Institutionen. 

B 2.2.4 Kinder haben religiöse Fragen 

Christliche Kirchen und andere Religionen — vor al-
lem der Islam — sind für Kinder durchaus präsent. Sie 
begegnen ihnen in Familie und Verwandtschaft, im 
Bekanntenkreis oder in der Nachbarschaft. Kinder 
nehmen Religion in Tageseinrichtungen wahr, die oft 
einen kirchlichen Träger haben, im Religionsunter-
richt in der Schule, in religiöser Kultur bei den gro-
ßen Festen des Jahres und bei religiös geprägten 
Bräuchen, die sie miterleben oder von denen sie in 
den Medien hören. Sie sehen auch Kirchengebäude 
und Synagogen, zunehmend häufiger in den Groß-
städten auch Moscheen. Sie treffen auf Religion in 
Liedern und Geschichten, in Märchen und Mythen, 
in Büchern und Filmen. 

Dies alles gehört nach wie vor zur Erfahrungswelt 
der Kinder, obgleich nur noch das Leben einer Min-
derheit von Familien im strengen Sinne religiös ge-
prägt ist. Auch die Kinder, die einer christlichen, jüdi-
schen oder islamischen Familie entstammen, bemer-
ken bald, daß viele andere Menschen nicht ihr 
religiöses Bekenntnis teilen, einer anderen Religion 
angehören oder oft gleichgültig, wenn nicht abweh-
rend reagieren. Kinder erleben folglich von jungen 
Jahren an religiöse Verschiedenheit und religiöse In-
differenz. In ihrer Haltung teilen Kinder mehr oder 
weniger die Einstellung der Menschen, mit denen sie 
leben. 
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Auch wenn weniger Menschen sich den religiösen 
Gemeinschaften fest anschließen, sind damit nicht 
die Fragen erledigt, auf die die institutionell verfaß

-

ten  Religionen den Menschen ihre Antwort geben. 
Kinder fragen ganz ausdrücklich etwa danach, wo-
her sie kommen, warum sie leben, wer die Welt ge-
macht hat, was geschieht, wenn man stirbt, und war-
um es Gut und Böse gibt. Sie sind offen für das, was 
Philosophen die Erfahrung von Kontingenz und 
Transzendenz nennen. Wenn Religion als Sinnsuche 
und Lebensdeutung verstanden wird, die angesichts 
dieser Erfahrungen von Kontingenz und Transzen-
denz auch noch nach Aufklärung und Säkularisie-
rung die Menschen bewegen (Mette 1996), dann 
kann man diese Fragen der Kinder auch als religiöse 
Fragen begreifen. Nicht wenige Eltern fühlen sich 
aber offenbar überfordert, ihren Kindern eine tragen-
de Orientierung zu vermitteln; es scheint, daß „die 
Familien ... in Sinnfragen und vor allem in religiös 
bestimmten Sinnfragen eher ausweichend, gleich-
sam zurückhaltend, kaschiert leben und die Sinnfra-
gen an die dafür spezialisierten Institutionen verwei-
sen" (Thiersch 1993, S. 273). 

Thiersch (1993) bezweifelt, ob religiöse Fragen in un-
serer Zeit überhaupt noch „verhandlungsfähig sind, 
weil vielen die Fragen und Begriffe fehlen" und „ele-
mentare Bildvorstellungen und Geschichten z. B. aus 
der christlichen Tradition, ebenso aber auch aus an-
deren religiösen und philosophischen Traditionen 
nicht verfügbar sind" (S. 275). Wenn es eine Aufgabe 
der Religion ist, Kontingenzen und ungelöste Fragen 
so in Sprache zu bannen, daß man mit ihnen leben 
kann (Luhmann 1982), ist zu fragen, ob Kinder nicht 
angesichts gesellschaftlicher Tabuisierung von 
Schmerz, Tod und Trauer, Versagen und Schuld Bil-
der und Geschichten kennenlernen müßten, um zu 
erfahren, was es überhaupt an Sprachmöglichkeiten, 
Deutungen und Sinnentwürfen gibt. 

Gegenwärtig wird akzeptiert, daß Menschen bei der 
Suche nach Sinn für ihr Leben unterstützt werden 
müssen. Man fragt, ob nicht mehr Anstrengung auf 
die Rekonstruktion von Werten verwandt werden 
müsse, die dazu beitragen, die brennenden gesell-
schaftlichen Fragen nach Gerechtigkeit, Frieden und 
Solidarität zu lösen. In den religiösen Gemeinschaf-
ten gibt es Überlegungen darüber, welche Rolle sie 
in der Besinnung auf gemeinsame Wertvorstellungen 
in einer Welt einnehmen können, die viele Traditio-
nen ihrer Selbstverständlichkeit entkleidet hat und 
damit auch Kirchen und anderen Religionen aufer-
legt, sich neu zu legitimieren. Neben dem neuen 
Schulfach Ethik ist über diese Probleme auch eine in-
tensive Diskussion über eine die Religionen einbezie-
hende ethische Erziehung entstanden. Sie kristalli-
siert sich insbesondere an der Frage nach dem Ver-
hältnis der Schule zum Religionsunterricht als Fach 
und Bestandteil des Bildungskanons und nach der 
Verantwortung der Kirchen für ein Fach Religion 
(und somit dem angemessenen Verständnis von 
Art. 7 (3) GG). 

Es kann nicht die Aufgabe dieses Berichts sein, ange-
sichts der heftigen Diskussionen um die Stellung des 
Faches Religion Lösungen vorzuschlagen. Wir wei-
sen allerdings darauf hin, daß es zu den Aufgaben 

der Schule gehören muß, Kinder mit den Begriffen, 
Bildern, Symbolen und Geschichten vertraut zu ma-
chen, die relevante Traditionen für die Auseinander-
setzung mit Sinnfragen des Lebens anbieten. Da der 
Religionsunterricht in kirchlicher Verantwortung bei 
weitem nicht alle Kinder erreicht, wird sich die Schu-
le auch in anders konzipierten Fächern diesen Auf-
gaben stellen müssen. Es fällt auf, daß nach längerer 
Abstinenz die Fragen von Religion, Schule und Bil-
dung wieder mehr Aufmerksamkeit finden (Benner/ 
Tenorth 1996; Knab 1996; Doyé/Scheilke 1997). 
Schweitzer (1994) ist besorgt darüber, „daß die Kin-
der mit diesen Fragen allein gelassen werden. Die-
sem Trend wird sich die Schule zumindest dann nicht 
anpassen können, wenn sie der Situation der Kinder 
gerecht werden will" (S. 53). Wenn schulische Bil-
dung Kindern Zukunft eröffnet und auf verantwortli-
ches Handeln zielen will, muß sie sich „den gesell-
schaftlichen Ausklammerungspraktiken gegenüber 
religiösen Fragen widersetzen" (Knab 1996, S. 68f.). 
Gloy (1995) warnt die Schule davor, das „für die ,Er-
ziehung zur Menschlichkeit' lebensnotwendige Erbe 
der Religionen endgültig über Bord zu werfen", und 
dies in einer Zeit, „in der landauf, landab mit zum 
Teil sehr fragwürdigen Hintergedanken und Vorstel-
lungen nach mehr moralischer Erziehung in der 
Schule und durch die Schule gerufen wird" (Gloy 
1995, S. 309). 

In Ostdeutschland kamen Schule und Religion erst 
durch die politische Wende wieder in ein von ideolo-
gischen Zwängen befreites Verhältnis. Kinder hatten 
in der DDR-Schule keine Möglichkeit, sich ohne Ab-
wertung mit Religion zu beschäftigen (vgl. Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend 1994 a). Aufgrund der weltanschaulichen Bin-
dung der Schule an den Staatssozialismus war 
Religion aus der Schule verbannt und die religiöse 
Erziehung zur p rivaten Angelegenheit erklärt wor-
den (allerdings auch dort immer wieder durch staatli-
che Bevormundung behindert). Das hat zur Entfal-
tung einer intensiven religionspädagogischen Arbeit 
innerhalb der evangelischen Kirche („Christenleh-
re”) geführt (Reiher 1992). Daher ist für Kinder in 
Ostdeutschland eine Beschäftigung mit Religion in 
der Schule völlig neu. Viele Kinder haben sich für 
das neue Fach Religion angemeldet, auch wenn sie 
keine kirchlich-religiöse Bindung hatten. Sie sind 
neugierig, was es mit diesem Fach auf sich hat. An-
gesichts der gesellschaftlichen Unsicherheit sind 
Sinnfragen für Kinder und Jugendliche in Ost-
deutschland drängender geworden. Das Land Bran-
denburg hat mit dem Modellversuch „Lebensgestal-
tung, Ethik, Religion" (1992-1995) nach einem Weg 
gesucht, Fragen nach Wert und Sinn und ihren Tradi-
tionen in der Schule zu bearbeiten. Bei allem noch 
vorhandenen Klärungsbedarf verdient der Versuch 
große Aufmerksamkeit (Goldschmidt 1997; Leschins-
ky 1996). 

Exkurs 1: Islamischer Religionsunterricht 

Kinder islamischen Glaubens haben ebenso ein 
Recht auf religiöse Bildung und Erziehung wie Kin-
der, die zu einer christlichen Kirche gehören. Die 
praktischen Regelungen sind in den Bundesländern 
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unterschiedlich, aber nirgends wird islamische Reli-
gion als ordentliches Lehrfach gemäß A rt . 7 GG er-
teilt. Derzeit bestehen zwei unterschiedliche Mo-
delle, muslimische Kinder mit ihrer Religion vertraut 
zu machen (Schreiner 1997). In den Bundesländern 
Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, 
Saarland und Schleswig-Holstein wird religiöse Un-
terweisung auf islamischer Grundlage für muslimi-
sche Schüler im Rahmen des freiwilligen mutter-
sprachlichen Ergänzungsunterrichts (MEU) in Ver-
antwortung der konsularischen und diplomatischen 
Vertretungen der entsprechenden Länder angebo-
ten. In den Bundesländern Bayern, Hessen, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 
wird der Unterricht für türkische Schüler im Rahmen 
des muttersprachlichen Ergänzungsunterrichts unter 
Verantwortung der jeweiligen Kultusbehörde durch 
türkische Lehrer im Landesdienst erteilt. Aufgrund 
der geringen Zahl ausländischer Kinder islamischen 
Glaubens ist ein islamischer Religionsunterricht in 
den ostdeutschen Ländern bisher kein Thema. 

Diese Situation ist wenig befriedigend. Auch islami-
sche religiöse Unterweisung muß dem Grundgesetz 
und den Gesetzen der Bundesländer entsprechen 
und entsprechend den Festlegungen von A rt . 7 GG 
in Übereinstimmung mit der Religionsgemeinschaft 
erteilt werden (Cavdar 1994). Seit Jahren arbeitet 
Nordrhein-Westfalen an der Umsetzung eines dem 
Grundgesetz entsprechenden Unterrichts. Ziel ist es, 
gleiche Standards der Lehrerausbildung, der Richtli-
nien und der Schulbuchentwicklung wie für die 
christliche Religionslehre zu erreichen (vgl. Übersicht 
bei Lähnemann 1994). Hier sind schulpolitische Ent-
scheidungen zu treffen. Erfahrungen aus Versuchen 
mit interreligiösem Unterricht sollten berücksichtigt 
werden. 

Exkurs 2: Kinder in Sekten 

Es gibt keine verläßlichen Zahlen darüber, wieviele 
Kinder in Sekten bzw. in sektenähnlichen religiösen 
Gemeinschaften leben (Eimuth 1996). Berichte über 
„Kirchen", die nachweislich allein wirtschaftliche In-
teressen verfolgen und sie mit menschenunwürdigen 
Praktiken durchsetzen, verunsichern die Öffentlich-
keit und lassen Sorgen aufkommen, was mit Kindern 
geschieht, die in solchen Gemeinschaften leben 
(müssen). Das gesetzlich geschützte Recht der Eltern, 
Kinder religiös nach eigenem Ermessen zu erziehen, 
setzt staatlichen Eingriffen Grenzen, auch wenn sie 
zugunsten der Kinder gefordert scheinen sollten. 
Schutzmaßnahmen für das Kind i. S. von § 1666 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können nur bei ei-
ner Gefährdung des Kindeswohls in Betracht kom-
men, wenn „sich bei einer Fortdauer eine erhebliche 
Schädigung des körperlichen, geistigen und seeli-
schen Wohls des Kindes mit ziemlicher Sicherheit 
voraussehen läßt" (Enquete-Kommission des Deut-
schen Bundestages 1997, S. 86). Generelle Regelun-
gen sind daher nicht zu treffen, „sondern es muß je-
der Einzelfall geprüft werden" (ebd., S. 102). 

Die Lebenssituation dieser Kinder sollte nicht ver-
nachlässigt werden, zumal Berichte von Sektenaus-
steigern vermuten lassen, daß Kinder hier in Verhält-
nissen leben, die sich mit dem Bild vom Kind, dem 

dieser Bericht verpflichtet ist, nicht verträgt. Schul-
gründungen sind bisher gescheitert, „weil die ent-
sprechenden Gruppierungen keine Zulassung erhal-
ten haben .... Im Kindergarten- und Vorschulbereich 
finden sich stärker pädagogische Gründungen ... 
Auch die Kontrollpraxis und die faktische Wahrneh-
mung der Aufsicht ist nicht so ausgeprägt wie im 
schulischen Bereich" (ebd., S. 101). Bei der Bewilli-
gung entsprechender Tageseinrichtungen für Kinder 
ist zu berücksichtigen, daß jegliche physische und 
psychische Gewalt gegen Kinder, auch wenn sie reli-
giös begründet wird, nicht hinzunehmen ist. Auch 
das Leben der Kinder in Sekten muß den Maßstäben 
der Konvention der UNO zu den Rechten der Kinder 
entsprechen. 

B 2.3 Kinder urteilen über Gut und Böse 

Studien zur Moralentwicklung von Kindern (vgl. Da-
mon 1996; Keller 1996; Oser/Althoff 1992; Schweitzer 
1996; Expe rtise Nunner-Winkler, i. Ersch.) zeigen, 
daß Kinder von klein auf bereit sind, „moralische Ide-
en kennenzulernen, sich sozial zu engagieren und 
sich mit anderen Menschen auszutauschen" (Damon 
1996, S. 63). Diese Arbeiten lehnen sich an die For-
schung Kohlbergs (1995) an, der zeigte, daß Kinder 
und Jugendliche moralische Handlungsprinzipien 
nicht einfach übernehmen, sondern sie sich als aktive 
Subjekte erarbeiten. Kohlberg lag daran nachzu-
zeichnen, welche Sichtweisen die Heranwachsenden 
selber entwickeln und wie es ihnen nach und nach 
gelingt, die verschiedenen Perspektiven der an einer 
Handlung Beteiligten und schließlich übergeordnete 
Perspektiven in ihrem Urteil über die moralische 
Qualität einer Handlung zu berücksichtigen. In die-
sem Ansatz wird eine Balance zwischen der Aner-
kennung des Kindes als Subjekt und der Unterstüt-
zung, auf die das Kind im Prozeß der sich noch voll-
ziehenden Subjektwerdung angewiesen ist, 
angestrebt: „Kinder und Jugendliche werden aner-
kannt als urteilsfähige Subjekte, die gehört werden 
müssen. Zugleich aber reicht es nicht, sie in antipäd-
agogischer Manier einfach sich selbst zu überlassen. 
Kinder und Jugendliche brauchen auch die Unter-
stützung Erwachsener, damit sie zu mündigen Sub-
jekten erst werden können." (Schweitzer 1996, 
S. 135). 

Entwicklungspsychologen und Erziehungswissen-
schaftler diskutieren darüber, welcher A rt  die Unter-
stützung sein muß, die Kinder und Jugendliche auf 
dem Weg zu moralisch verantwortlichem Handeln 
benötigen. Damon (1996) forde rt  angesichts der weit-
verbreiteten Beliebigkeit in moralischen Fragen, daß 
die Gesellschaft insgesamt einen Diskurs über 
grundlegende Probleme der Gerechtigkeit und der 
mitmenschlichen Fürsorglichkeit führen müsse. Die 
Heranwachsenden brauchten Menschen, mit denen 
sie sich auseinandersetzen können. Nunner-Winkler 
(vgl. Expertise, i. Ersch.) betont, daß die Motivation, 
nach moralischen Grundsätzen zu handeln, gefördert 
werden müsse. Schon kleine Kinder kennen die 
grundlegenden Eigenschaften moralischer Gebote, 
handeln aber oft noch nicht danach. Aus Forschun-
gen ergibt sich, daß die Moralentwicklung gefördert 
wird, wenn Kinder sich in die Lage anderer versetzen 
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können und zu empfinden vermögen, wie andere 
und sie selber sich bei Verstößen gegen moralische 
Normen oder bei ihrer Einhaltung fühlen. An diesen 
Schritten der moralischen Entwicklung arbeiten Kin-
der noch bis in die frühe Adoleszenz; sie sind dabei 
auf Gelegenheiten angewiesen, bei denen Rollen-
übernahme, Sensibilität und die Wahrnehmung von 
moralrelevanten Emotionen gefördert werden. 

Kinder, die in ihren Familien eine anteilnehmende, 
unterstützende Atmosphäre erleben, haben günstige 
Bedingungen, um moralische Prinzipien und die ent-
sprechende Handlungsmotivation auszubilden. Kin-
dergärten, in deren pädagogischer Arbeit den  Kin

-

dern Raum gegeben wird, über Sinn und Folgen ih-
res Tuns nachzudenken, fördern ebenfalls die 
moralische Entwicklung, obwohl die Erzieherinnen 
und Erzieher sich oft dieses Zusammenhangs nicht 
bewußt sind. 

Auch Unterricht und gemeinsames Leben in der 
Schule sind daraufhin zu untersuchen, welche Nor-
men vermittelt werden sollen und welche Normen 
tatsächlich vermittelt werden. Von Hentig betont, 
daß Schule ein Erfahrungsraum von hoher Bedeu-
tung für die Heranwachsenden ist, eine „Gesellschaft 
im Kleinen und im Werden" (von Hentig 1993, 
S. 226), die Kindern und Jugendlichen nicht nur ver-
mittelt, was explizit gelehrt wird, sondern sie auch 
durch das in ihr vor sich gehende Leben formt. Die 
Frage, auf welche Normen sich Bildungsverständnis, 
Unterricht und gemeinsames Leben der Lehrenden 
und Lernenden in einer multikulturellen und demo-
kratischen Gesellschaft stützen können, bereitet al-
lerdings große Probleme. Weniger denn je reicht 
„Mut zur Erziehung" aus. Eine Verständigung über 
die Grundlagen einer moralfördernden Erziehung 
und Bildung muß angesichts immer wieder neuarti-
ger Verbindungen verschiedener kultureller Per-
spektiven in der Schule und ihrem Umfeld erst er-
reicht werden. Schweitzer (1995) hält dies nur für 
möglich, wenn sich nicht nur die Lehrkräfte auf einen 
pädagogischen Konsens einigen, sondern ein ge-
meinsames Ethos „unter konstitutiver Beteiligung 
der Eltern" (S. 125) entwickelt wird. Auch die Kinder 
und Jugendlichen können in diese Prozesse einge-
bunden werden. Die Modelle der „Schule als gerech-
ter Gemeinschaft" verdeutlichen wirklichkeitsange-
messene Möglichkeiten (vgl. Oser/Althoff 1992, 
Teil 3). 

Eine Moralerziehung, die sich an die Heranwachsen-
den richtet, steht unter dem Verdacht, moralisches 
Versagen in der älteren Generation zu übergehen 
und Verantwortung in idealisierender Weise der 
nachwachsenden Generation zuzuschieben. Dieser 
Gefahr wollen wir mit der Forderung begegnen, Kin-
der und Jugendliche durch Partizipation an Entschei-
dungen, die ihre Lebensbereiche betreffen, frühzei-
tig mit den realen Problemen zu konfrontieren, die 
auftreten, wenn moralische Prinzipien angewandt 
und Verantwortung übernommen werden sollen (vgl. 
Kap. B 10). Da kaum ein anderes Problem menschli-
ches Zusammenleben mehr gefährdet als die Unfä-
higkeit, sich über moralisch vertretbare Lösungen für 
soziale und gesellschaftliche Konflikte zu verständi-
gen, bedarf die Entwicklung moralischer Urteile und 

Handlungskompetenz der nachwachsenden Genera-
tion größte Aufmerksamkeit (Adam/Schweitzer 
1996). Zur Moralerziehung gehört auch zu erfahren, 
daß neben dem einzelnen, der sich bemüht, mora-
lisch vertretbar zu handeln, viele andere stehen, die 
sich um seine Moral nicht scheren und zu ihrem 
scheinbaren oder wirklichen Vorteil sich unmoralisch 
verhalten. Wir sind der Ansicht, daß nur dann, wenn 
Erwachsene den Heranwachsenden nicht zu verber-
gen versuchen, daß Einigkeit über moralisches Han-
deln nicht besteht, sie darauf vorbereitet werden, 
sich um den jeweils möglichen Konsens zu bemühen, 
der soziokulturelle Differenz achtet. 

B 2.4 Kinder haben Ängste, Sorgen und Sehnsüchte 

Kinder reagieren in ihren Phantasien, Träumen, Spie-
len und Bildern oft sensibler und verläßlicher auf Pro-
bleme der Zeit als Erwachsene. Dies wird durch 
reichhaltige Sammlungen spontaner Ausdrucksfor-
men von Kindern bestätigt, die sich in Zeichnungen, 
Aufsätzen, Geschichten, Gesprächen oder Traumrei-
sen zeigen (Rusch 1989). Diese Zeugnisse kindlicher 
Anteilnahme an den Problemen der Welt helfen, 
kindliches Erleben zu deuten. 

Nicht nur für Jugendliche, sondern auch für ältere 
Kinder sind Fragen, wie die Welt zukünftig aussehen 
wird und welchen Platz sie in dieser Welt finden kön-
nen, sehr wichtig geworden. Umfrageergebnisse ha-
ben gezeigt, daß früher vor allem Krieg und atomare 
Gefahren die Kinder bedrängt haben, dann mehr 
und mehr auch die Umweltprobleme in ihr Bewußt-
sein drangen und sie sich heute bereits in jungen 
Jahren zunehmend mit Problemen der mangelnden 
Arbeitsplätze beschäftigen (Biermann/Biermann 
1988; Dröschel 1995; Leuzinger-Bohleber/Garlichs 
1993; Mansel 1992; Petri 1992; 1996). Kinder hören 
im Fernsehen von Hungerkatastrophen und Flücht-
lingselend. Die Katastrophe von Tschernobyl und der 
Golfkrieg haben großen Einfluß auf das Empfinden 
von Kindern gehabt. 

Diese Erfahrungen machen Kinder kritisch gegen Er-
wachsene, oft einschließlich ihrer eigenen Eltern, de-
nen sie vorhalten, nicht entschieden genug gegen 
die Gefahren, die der Menschheit und der Natur dro-
hen, vorzugehen. Oft sind es die Kinder, die auf ei-
nen ökologisch verantwortlichen Lebensstil drängen. 
H. E.  Richter (1993) hat darauf hingewiesen, daß sich 
das Eltern-Kind-Verhältnis unter diesem Problem-
druck ändert. Eltern und Lehrer verlieren als Leitbil-
der Überzeugungskraft; Eltern und Lehrer nehmen 
selber wahr, daß sie die ihnen anvertrauten Kinder 
vor vielen Gefährdungen nicht bewahren und ihnen 
bei allen Bemühungen, ihnen den Start ins Leben zu 
erleichtern, nicht eine gute Zukunft sichern können. 
In ihrer Betroffenheit versuchen Kinder, selber Ver-
antwortung zu übernehmen, und beteiligen sich an 
vielerlei Initiativen, um Kindern in Not zu helfen, 
Tierbestände zu retten oder Bittbriefe an Präsidenten 
und Generäle zu schreiben (Kreiselmeyer/Schnee-
weiß 1992). 

Manches mag an diesen Aktionen unbeholfen und 
unrealistisch sein und zu Enttäuschung und Resigna

-

tion führen. Besonders bedenklich ist, wenn sich Er- 
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wachsene eigener Verantwortung entziehen und 
Kindern ihre unausgetragenen Ängste und Defizite 
aufbürden. H. E. Richter (1992) hat den Eindruck ge-
wonnen, daß die ältere Generation den Kindern lie-
ber ihre Sorgen und Sensibilitäten wieder ausredet, 
um nicht ständig selbst verunsichert zu werden. 

Kinder sind aber nicht nur über Probleme im weite-
ren Umfeld oder in der entfernteren Zukunft besorgt, 
sondern sie identifizieren sich auch mit den Proble-
men und Unsicherheiten, die ihre Familien unmittel-
bar berühren. Kinder sind bedrückt, wenn ihre Eltern 
ohne Arbeit sind und sie miterleben, wie schwer es 
den Eltern fällt, für das Notwendige zu sorgen. Kin-
der machen sich Sorgen, wenn sie bemerken, daß ih-
re Eltern sich unversöhnlich streiten. Sie beschäfti-
gen sich mit der Frage, ob ihre Eltern sich wohl tren-
nen werden. Oder sie haben Angst, daß Streit 
eskaliert, und hoffen, daß demjenigen Elternteil, mit 
dem sie sich identifizieren, nichts Böses passiert. 
Nach Trennungen wünschen sie sich oft intensiv, daß 
die Eltern sich wieder besser verstehen. Sie möchten, 
daß ihnen später im Leben solche schlimmen Ereig-
nisse niemals passieren. Nicht selten bangen Kinder 
auch um die Liebe ihrer Eltern, auch wenn objektiv 
dafür kein Grund bestehen mag. Die Geburt eines 
Geschwisters ist für viele ein kritisches Ereignis. 

Kinder, die Gewalt und Mißbrauch erleiden, leben 
unter ständiger Drohung und Angst. Oswald und 
Krappmann (1985) fiel die große Zahl an Wünschen 
nach guten Beziehungen auf, zwar mehr bei Mäd-
chen, aber auch oft bei Jungen, die einen Hinweis 
darauf geben mag, wie wichtig es für das Wohlbefin-
den der Kinder ist, sich in Familie und Gleichaltri-
genwelt gut eingebunden zu fühlen. 

Die Belastungen der Kinder mit Problemen sind auch 
für ihre Gesundheit relevant. Die Streßforschung 
spricht von „makrosozialem Streß", der zu den psy-
chischen Belastungen, die im näheren Lebensumfeld 
entstehen, hinzukommt (Boehnke 1992). Die psychi-
schen, psychosozialen und psychosomatischen Aus-
wirkungen dieser Belastungen müssen in Forschung 
und Praxis mehr Aufmerksamkeit finden, denn nicht 
nur organische Störungen, sondern auch Verhaltens-
auffälligkeiten und Delinquenz werden mit fehlen-
den positiven Erwartungen hinsichtlich der eigenen 
und der gemeinsamen Zukunft in Zusammenhang 
gebracht (Trommsdorff 1979). 

Entscheidend für die Entwicklung eines positiven Le-
benssinns ist sicher, ob es tatsächlich Hoffnung gibt, 
die Situation zum Besseren zu wenden, aber auch, ob 
es für Kinder und Jugendliche Gesprächspartner 
gibt, mit denen sie Sorgen teilen und Handlungsstra-
tegien entwickeln können, die erfahren lassen, daß 
man etwas für eigenes und gemeinsames Wohlerge-
hen tun kann. Auch die Überlegungen zur Partizipa-
tion von Kindern (vgl. Kap. B 10), gehören zu den 
Schritten, Kinder mit Widerstandskraft auszustatten. 

B 2.5 Kinder finden ihre eigenen Ausdrucksformen 

Der „Reichtum von kindlichen Ausdrucksformen" 
(Fatke 1994 b) ist nicht in gleicher Weise Gegenstand 
intensiver Forschung geworden wie die Entwicklung 

des kindlichen Denkens oder der Sprache. Mit Hilfe 
seiner vielfältigen Ausdrucksformen kann das Kind 
an seinem Erleben arbeiten, Lebensumstände für 
sich erklärbar machen und das Zusammenleben mit

-

gestalten. Zum Respekt vor den kindlichen Lebens-
äußerungen durch Erwachsene gehört auch, „Kinder 
immer wieder einmal in Ruhe zu lassen und ihre Le-
benswelt nicht ständig mit pädagogischen Maßnah-
men zu durchdringen" (Fatke 1994 a, S. 114). Ein be-
kanntes Beispiel ist die als „Reggio-Pädagogik" be-
kannt gewordene Praxis der Vorschuleinrichtungen 
in der norditalienischen Stadt Reggio Emilia, die  Kin

-dern jeden Alters ermöglicht, mit Farben, Formen 
und Materialien aller Art in sorgfältig gestalteten 
Räumen gemeinsam mit Kunstpädagogen und Erzie-
herinnen/Erziehern zu werken und zu experimentie-
ren. Dem künstlerischen Arbeiten und den räumli-
chen Ausstattungen liegt ein Entwicklungskonzept 
zugrunde, das die kindliche Gestaltungskraft fördern 
will. Diese Pädagogik geht davon aus, daß vielen 
Kindern in ihrer Umwelt Grunderfahrungen verstellt 
sind, die sie zur Entwicklung benötigen, und daß sie 
daher zu eigener Kreativität und zu kulturellen For-
men der Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt er-
muntert werden müssen. Angeregt durch diese Er-
fahrungen gibt es neue Aufmerksamkeit für die 
„hundert Sprachen" von Kindern, in denen sich ihre 
sinnlichen Erfahrungen widerspiegeln, ihr Fühlen 
und Empfinden ausdrücken und mit denen sie ihre 
Phantasien darstellen. 

„Aus den bisherigen Überlegungen kann man den 
Schluß ziehen, daß die Zeit vor der Schule ein we-
sentlicher Entwicklungsabschnitt ist, in dem sich 
der ästhetische Erfahrungsbereich grundlegend 
entwickeln kann. Auch wenn noch ungeklärt 
bleibt, welchen Anteil logisch-rationales Denken 
an dieser basalen Entwicklung ästhetischer Erfah-
rungsformen bekommt - zunächst mitstrukturie-
rend, dann transformierend - kann man festhal-
ten, daß der ästhetische Erfahrungsbereich ein 
zentraler Bezugspunkt vorschulischer Bildung ist. 
Um Mißverständnisse auszuschließen: Ästhetische 
Erfahrungsbildung hat hier nichts mit der Herstel-
lung schöner Produkte zu tun, sondern meint alle 
Formen einer sensorisch-verarbeitenden Erfah-
rungsstruktur. Dazu gehört also das Streicheln ei-
nes Hundes genauso wie die Entdeckung der 
Wandlungen des Mondes, ein Rollenspiel ebenso 
wie das Fahrradfahren, die erste Liebe wie auch 
die Wut über den als zu streng empfundenen Va-
ter, das Plätschern in der Badewanne und die Fas-
zination des Seifenblasens, Einschlafrituale wie 
die Rhythmen kindlicher Bewegungsspiele, Wort-
spiele, Witze oder aber der innere Schwindel bei 
der Frage, was es, das Kind, denn wäre, wenn es 
nicht geboren, oder Kind anderer Eltern wäre. Es 
zählen also alle Wahrnehmungserfahrungen dazu, 
die Anlaß zu Vorstellungen, Phantasien und natür-
lich dann auch zu Fragen geben. Das rationale 
Denken - die Fragen und die Antworten der Kin-
der - nimmt sein Material unmittelbar aus dem, 
was Kinder wahrgenommen, sich vorgestellt, mit 
Phantasien angereichert und in innere Bilder ver-
wandelt haben. Es geht aus von den Rätseln, die 
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sich aus diesem ästhetischen Erfahrungsbereich 
ergeben. 
Natürlich wird die ästhetische Erfahrungsbildung 
durch Formen ästhetischen Gestaltens unterstützt. 
Doch sind hier gleich drei Einschränkungen fest-
zuhalten: 
(1) Ästhetische Gestaltungsformen sind nur ein 
Ausschnitt aus dem gesamten ästhetischen Erfah-
rungsbereich, der alle sensorischen, motorischen, 
sozialen und emotionalen Wahrnehmungsfelder 
umfaßt. 
(2) Ästhetische Strukturierung im hier gemeinten 
Sinn bezieht sich nicht nur auf Schönheitsformen. 
Auch Aggression, Wut oder Streit müssen struktu-
rierte Formen finden. Formen der Bejahung sind 
genauso nötig wie solche der Verneinung. Das 
Häßliche, Eklige, Gemeine gehört zu unseren Er-
fahrungsformen wie das Schöne, Erhebende oder 
das Staunenmachende. 
(3) Ästhetische Erfahrung hat keine zwingende 
Verbindung mit der Produktion von irgend etwas, 
seien es Geschenke, Bilder oder Ideen. 
So halte ich fest: Ästhetisches Denken ist Teil des 
alltäglichen Lebensvollzugs, der auf eigenen 
Wahrnehmungserfahrungen beruht. Dieser Teil 
des alltäglichen Lebens kann gefördert oder miß-
achtet werden." (Expertise Schäfer, i. Ersch.) 

B 2.5.1 Kinder spielen 

Das Spielen gehört so sehr zu Kindern, daß G. Schä-
fer (1995) es als „Zentrum der kulturellen Tätigkeit" 
(S. 167) des Kindes bezeichnet hat. Für Huizinga 
(1938/1994) ist das spielerische Tun Ursprung aller 
Kultur. Sprachspiele, Körperspiele, Wettbewerbs-
spiele durchziehen alles, was Menschen hervorge-
bracht haben. Die Entwicklungspsychologen sind 
sich darin einig, daß das Spiel entwicklungs- und 
funktionsfördernd ist. Das Üben motorischer Fähig-
keiten, die Anforderungen, die das Spielen an die 
Sinne, an die Problemlösungsfähigkeit und die Krea-
tivität sowie an soziale Kooperation und den Aus-
druck von Emotion stellt, sind für das Aufwachsen 
der Kinder von großer Bedeutung. Das Spiel „über-
nimmt Aufgaben der Lebensbewältigung zu einem 
Zeitpunkt, da andere Techniken und Möglichkeiten 
noch nicht zur Verfügung stehen" (Oerter, R./Monta-
da 1995, S. 252). Im nachahmenden Spiel, im Rollen-
spiel, im Umgang mit dem angebotenen Spielmateri-
al, in dem vom Spiel herausgeforderten gemeinsa-
men Tun mit anderen Kindern und Erwachsenen 
spielen sich Kinder in die kulturellen Gewohnheiten 
ihrer sozialen Umwelt und ihrer Zeit ein. Kinder, die 
durch ihre Eltern andere kulturelle Erfahrungen ma-
chen, bringen auch ihre spezifischen Spiele mit in 
die gemeinsamen Tageseinrichtungen für Kinder. 

Das Spielen der Kinder ist auch zum kommerziellen 
Faktor geworden; Spielzeugfirmen ringen um Kinder 
als Kunden. Zu den Kennzeichen einer „umlagerten" 
Kindheit (Berg 1995) gehört auch ein überfülltes Kin-
derzimmer. Immer wieder wird vor der Gefahr ge-
warnt, daß Kinder, die sich teure Spielmoden nicht 
leisten können, ausgegrenzt werden und daß ein Zu-
viel an Spielmaterial ihre Möglichkeiten einschränkt, 

sich mit der Welt auf eine kindgemäße Art auseinan-
derzusetzen. 

Diskowski/Preissing/Prott (1990) haben gezeigt, daß 
Technik, Telefon, Computer, Haushaltstechnik, da-
tengestützte Arbeitsmittel und neue Medien für Kin-
der zur selbstverständlichen Lebensumwelt gewor-
den sind. „Erwachsene suchen noch nach Bewertun-
gen, während Kinder diese Geräte nutzen, weil sie 
selbstverständlich vorhanden sind." (ebd., S. 108) 
Kinder gehen von früh an mit dieser Technik ge-
schickt um. Auch ihre Spielwelt wird immer mehr 
von Computern und anderen technischen Geräten 
bestimmt. Es zeigt sich jedoch: „Technik wirkt eben 
nicht auf das Kind in einer feststellbaren A rt , sondern 
jedes Kind eignet sich Technik in einer ihm eigen-
tümlichen Art an und bindet sie in seinen Alltag auf 
seine Weise ein" (ebd., S. 97). Beobachtungen zum 
Gebrauch von technischem Spielzeug zeigen, daß in 
den 60er und 70er Jahren das Interesse an der kon-
struktiven Tätigkeit im Vordergrund stand, bei der 
sich auch Verständnis für Zusammenhänge und 
Funktionen entwickelte. Heute verwenden Kinder 
dagegen häufig Spielzeug mit fertig eingebauter 
Technik, die zu kompliziert geworden ist, um vom 
Kind selbst zusammengebaut werden zu können. Sie 
nutzen somit Spielzeug, ohne zu verstehen, wie es 
funktioniert. Einerseits vergrößern sich die Unter-
schiede zwischen den Generationen im Verhältnis 
zur Technik, denn viele Kinder nutzen alltäglich 
kleine, mitnehmbare Geräte fürs Spiel und zum Ab-
spielen von Geschichten und Musik. Andererseits 
sind auch die Erwachsenen den technischen Neuer-
ungen ausgesetzt und werden mit den Kindern zu 
Lernenden im Umgang mit neuen Möglichkeiten. 

Das Spiel ist eine so ausgeprägte Tätigkeit des Kin-
des, daß Kinder, die nicht spielen, als „auffällig" gel-
ten. Es ist wichtig zu prüfen, welche Lebensumstän-
de und Vorerfahrungen dieses Verhalten hervorbrin-
gen. Vor allem im freien Spiel der Kinder drückt sich 
aus, mit welchen Themen Kinder sich beschäftigen, 
aber auch, was sie bedrängt. Es offenbaren sich un-
gelöste Probleme, psychische Verletzungen und 
Ängste (Nitsch-Berg 1978). Spiele enthalten aber 
auch Versuche, Fehlendes zu erlangen, etwa soziale 
Anerkennung von den Gleichaltrigen durch riskante 
Mutproben beim S-Bahn-Surfen, an dem sich bereits 
10- bis 12jährige Kinder beteiligen. Spiele können 
auch subversive Elemente enthalten, etwa wenn in 
Liedern und Reimen Autoritätspersonen „nur aus 
Spaß" geschmäht werden, damit die eigene Gemüts-
lage stabilisiert wird. 

Die steigende Zahl von Kindern anderer Kulturen in 
Kindergärten und Schulen hat dazu geführt, die Fe-
ste im Jahreszyklus, öffentliche ebenso wie persön-
lich bedeutsame Feier- und Gedenktage, gemeinsam 
zu feiern und zu gestalten (Fischer, D./Schreiner/ 
Doyé/Scheilke 1996). Es ist zu beobachten, daß Kin-
dergärten und Schulen, die dem gemeinsamen Le-
ben wachsende Bedeutung beimessen, die religiös

-

kulturellen Unterschiede in den Lebenswelten der 
Kinder aufnehmen und eine entsprechende Fest-Kul-
tur ausprägen. Pädagogische Konzepte zum „Lernen 
in der Vielfalt" greifen diese Ansätze auf (Scheilke/ 
Schreiner 1993). Mangels ergiebiger Schulsozialfor- 
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schung, die sich auf die Sichtweise der Kinder ein-
stellt, wissen wir relativ wenig darüber, was Kinder 
„wirklich aus dem und im Zusammenleben mit  Kin

-dern und Jugendlichen anderer soziokultureller und 
religiöser Herkunft" im schulischen Raum lernen (Fi-
scher, D./Schreiner/Doyé/Scheilke 1996, S. 167). 

B 2.5.2 Kinder malen, sammeln und gestalten 

Kinder malen sowohl von sich aus als auch bei vielen 
Gelegenheiten, bei denen sie aufgefordert werden, 
ein Bild einer vorher erzählten Geschichte, als selbst-
hergestelltes Geschenk oder nur zum Zeitvertreib. 
Die Botschaften der Kinder sind allerdings Erwachse-
nen nicht immer klar und verlangen von diesen, sich 
in die kindlichen Vorstellungswelten hineinzuden-
ken. Heute schmückt manche Firma ihre Produkte 
gern mit Kinderzeichnungen, die in Wettbewerben 
eingereicht wurden. Es scheint nicht unproblema-
tisch, die kreative Anstrengung der Kinder zunächst 
herauszufordern, ihnen dann aber die Rechte an ih-
ren Kunstwerken zu verwehren (Peez 1997). Nicht 
immer ist der Drang der Kinder, etwas oder sich dar-
zustellen, willkommen, denn unter den jungen Men-
schen, die Wände und freie Flächen mit Sprühdosen 
künstlerisch gestalten (oder „verschmieren"), sind 
auch 12- bis 13jährige Kinder bestimmter Stadtsze-
nen zu finden. 

Kinderpsychologen und -therapeuten nutzen Kinder-
zeichnungen, um Kinder zu verstehen, da sie ein un-
verstellter eigener Ausdruck des Kindes sind. Bereits 
zu Beginn des Jahrhunderts gab es in München eine 
großangelegte Untersuchung, in der rund 500 000 
Kinderzeichnungen gesammelt und ausgewertet 
wurden (Wüst/Wüst 1996). Kinderbilder sind inzwi-
schen in viele psychologische Testverfahren einge-
gangen. Auch qualitative Studien über Hoffnungen 
und Angste von Kindern greifen auf Kinderzeichnun-
gen zurück, so in jüngerer Zeit Leuzinger-Bohleber 
und Garlichs (1993). 

Auch das Sammeln stellt einen wesentlichen Bereich 
der Kinderkultur dar (Duncker 1990; Flitner/Fatke 
1983). Kinder sammeln alles, was sie durch Farben 
oder Formen anspricht und zu dem sie eine Verbin-
dung herstellen können: Steine, Blüten, Muscheln, 
Bildchen, Witze, Briefmarken. Daneben gibt es aus-
gesprochen zeit-, moden- und kulturabhängige Sam-
melobjekte wie Stickers, Matchboxautos, Figuren 
aus Filmen oder Se rien. Diese Sammelleidenschaft 
wird allerdings immer öfter im Dienst der Werbung 
für bestimmte Produkte von Lebens- und Genußmit-
telherstellern ausgenutzt. Häufig sind diese Objekte 
nur eine Zeitlang begehrt  und werden schon bald auf 
den Tischen von Kinderbasaren gegen anderes ein-
getauscht. 

Kinder verwenden vielerlei Materialien, um zu bauen 
und zu gestalten. Sie suchen sich zum einen Dinge, 
die zunächst nicht für derartige Tätigkeiten bestimmt 
waren, wie Zeitungen, aller A rt  Papiere, Schachteln, 
Rollen, Küchenutensilien. Es gibt allerdings auch ei-
nen großen Markt von Materialien, die eigens für das 
Gestalten der Kinder produziert werden, ausschneid-
bare Papierfiguren, formbare Massen und halbfertige 
Teilstücke, aber auch immer noch Ritterburgen und 

Puppenstuben, Tankstellen und Verkaufsläden, 
kaum noch Kriegsspielzeug (dieses Problem hat sich 
auf die Computerspiele verlagert; vgl. Kap. B 5). 

Eigene ästhetische Vorlieben der Kinder in ihren ver-
schiedenen kulturellen Tätigkeiten und Möglichkei-
ten, die ihnen durch die Kultur der Erwachsenen an-
geboten werden, wirken zusammen. G. Schäfer 
(1995) sieht eine wichtige Aufgabe von Bildung und 
Erziehung im Kindesalter darin, dieses „Zusammen-
spielen in gegenseitiger Anerkennung und Wert-
schätzung zu ermöglichen" (S. 257), indem Kindern 
Gelegenheit, Zeit und Raum für Prozesse eigener 
Selbstbildung geöffnet werden. Das ist insbesondere 
eine wichtige Aufgabe für alle an der Entwicklung 
der Kinder Beteiligten, weil faszinierend gemachte 
Medien, raffinierte kommerzielle Werbung und eine 
Vielzahl an Produkten der Textil- und Lebensmittel-
industrie, oft im Verbund miteinander, die Kinder 
überfluten und es ihnen schwermachen, an ihren pri-
mären Erfahrungen festzuhalten und ihr Eigenes ge-
gen die mit großem Aufwand geschaffene Sekundär-
welt zu behaupten. 

B 2.6 Kinder erleben ihre Welt als Jungen und 
Mädchen 

Wenn Mädchen oder Jungen Fragen stellen, nach 
moralischen Begründungen suchen und auch wenn 
sie Angste oder Sehnsüchte entwickeln, sind sie in 
unterschiedlicher Ausgangslage. Sie bekommen 
Antworten und Reaktionen in einer Weise, die einbe-
zieht, daß sie Jungen oder Mädchen sind. Wenn-
gleich Eltern heute weithin darauf bedacht sind, 
Mädchen und Jungen in gleicher Weise zu erziehen, 
können sie doch nicht ausschließen, daß Mädchen 
und Jungen immer wieder mit angeblich für das je-
weilige Geschlecht besonders relevanten Themen, 
Spielsachen und Geschenken oder mit für sie angeb-
lich besonders reizvollen Handlungsangeboten kon-
frontiert werden. Nicht zuletzt die übliche Aufteilung 
der Aufgaben im Familienhaushalt demonstrie rt  den 
Mädchen und Jungen am Beispiel ihrer Eltern die 
Verschiedenheit der Geschlechtsrollen. All das trägt 
dazu bei, daß sich unterschiedliche Interessen von 
Mädchen und Jungen herausbilden (Strzoda/Zinnek-
ker 1996), die ihren Blick für die soziale Realität und 
ihre Auseinandersetzung mit ihr beeinflussen. So-
ziale Räume sind ihnen in ungleicher Weise zugäng-
lich und damit auch die Erfahrungen, die in ihnen 
vermittelt werden (Miedaner/Permien 1992). 

Fragen und Antworten sind auch davon bestimmt, 
wie Mädchen und Jungen sich in die Interaktion mit 
anderen einbringen. Bilden (1991, S. 286) weist dar-
auf hin, „daß das Gefühls- (Ausdrucks-)Repertoire 
von Mädchen differenziert und erweitert wird, Angst 
geduldet, aber unerwünschte Gefühle bzw. Gefühls-
äußerungen wie Wut und Aggression unterdrückt 
werden. Für Jungen dagegen ... werden mit dem Al-
ter zunehmend Ausdruck, Erfahrung und Selbstzu-
schreibung von Gefühlen gehemmt, mit Ausnahme 
einer gewissen elterlichen Duldung von Aggression/ 
Wut" . Folglich setzen Jungen oder Mädchen in den 
Prozessen, in denen Regeln und Sinn entstehen, in 
unterschiedlicher Weise nach, ziehen sich aus Aus- 
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einandersetzungen an verschiedenen Punkten zu-
rück und äußern auf unterschiedlichem Wege ihre 
Zufriedenheit oder ihre Enttäuschung. 

Das bedeutet nicht, daß zwei verschiedene Welten 
entstehen. Die Forschung zur Moralentwicklung hat 
gezeigt, daß zwar keine männliche im Gegensatz zu 
einer weiblichen Moral aus den unterschiedlichen 
Sozialisationserfahrungen von Jungen und Mädchen 
resultiert, daß aber Mädchen und Jungen, Frauen 
und Männer bei aller gemeinsamen Argumentation 
in ihren moralischen Urteilen doch dazu tendieren, 
unterschiedliche Akzente zu setzen. Mädchen be-
rücksichtigen mehr den Aspekt der Fürsorglichkeit 
und Jungen mehr den Aspekt der Gerechtigkeit 
(Nunner-Winkler 1995; Oser/Althoff 1992). Diese Un-
terschiede können so lange als produktive Differenz 
betrachtet werden, wie Mädchen und Jungen durch 
derartige Präferenzen nicht auf stereotype Rollen 
und ungleiche Lebenschancen festgelegt werden. 

B 2.7 Empfehlungen 

- Kinder brauchen emotionale Verläßlichkeit bei Er-
wachsenen und benötigen für ihre moralische Ent-
wicklung Lebensbedingungen, die von gerechten 
Strukturen, tolerantem Umgang und solidarischem 
Verhalten bestimmt sind. Dabei brauchen sie Zeit-
und Raumerfahrungen, einen eigenen Sinn zu fin-
den und ihn im gemeinsamen Leben der Genera-
tionen zu erproben. 

Die Klärung von Sinnfragen und Werthaltungen 
ist nicht allein eine Angelegenheit der Familie, 
sondern Kinder brauchen auch entsprechende An-
gebote im öffentlichen Bereich, in Tagesstätten, 
Schulen, Jugendarbeit und anderen Institutionen 
der Jugendhilfe. 

- Die im § 3 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 
festgelegte „Vielfalt unterschiedlicher Wertorien-
tierungen" der Jugendhilfe ist für das Angebot 
von Tageseinrichtungen für Kinder zu erhalten. 
Dabei ist zu garantieren, daß Tageseinrichtungen 
generell für alle Kinder offen sind. Die gewollte 
Vielfalt darf nicht dazu führen, Kinder auszugren-
zen aufgrund ihrer Religion, ihrer kulturellen fami-
liären Prägung oder ihrer ethnischen Herkunft. 
Ebensowenig verträgt sich mit der Würde und 
Achtung der Person des Kindes, es in seiner Frei-
heit zu beeinträchtigen und zu indoktrinieren. 

- Kindern sind in allen Erziehungs- und Bildungssi-
tuationen Möglichkeiten zu schaffen, sich mit 
Sinn- und Wertfragen auseinanderzusetzen. Die 
Schule sollte dazu Fächer wie Philosophie/Ethik 
und Religion als ausgewiesene eigene Fächer-
gruppe (Lernbereich) erhalten, in denen Kinder ih-
re umgreifenden Fragen zu Leben und Tod, nach 
Gott und der Welt, nach Gut und Böse, Vergan-
genheit und Zukunft u. a. stellen und bearbeiten 
können. An einem solchen Bildungsbereich muß 
Schule auch dann um der Kinder willen festhalten, 
wenn sich der weltanschauliche und religiöse Plu-
ralismus einschließlich des Wertepluralismus un

-
serer Gesellschaft verstärkt. Die Diskussion um 
die betreffenden Schulfächer hat sich dabei an der 
Lebenssituation der Kinder/Jugendlichen und 
dem Bildungsauftrag von Schule zu orientieren. 

Dabei ist darauf zu achten, daß die ethischen, reli-
giösen, moralischen Fragen der Kinder nicht allein 
in den Religions- oder Ethikunterricht verwiesen 
werden. Auch in anderen Fächern muß Zeit sein 
für die Sinnfragen der Kinder. 

Für die schulische Form einer islamischen religiö-
sen Unterrichtung entsprechend den Festlegun-
gen des Grundgesetzes sind bildungspolitische 
Entscheidungen zu treffen. 

- Der Gestaltung des Schullebens ist eine größere 
Aufmerksamkeit zu widmen. Dazu gehören nicht 
nur Formen eines sozialen Umgangs miteinander, 
eine Festkultur, durchschaubare Mitbestimmung 
u. a., sondern auch der Unterricht als ein wesentli-
cher Bereich von Schule. So müssen auch die Fra-
gen von Kindern in der Unterrichtsgestaltung 
mehr Berücksichtigung finden. 

- Die künstlerisch-musisch-ästhetische Erziehung 
der Kinder ist in allen Tageseinrichtungen, Schu-
len, pädagogischen Institutionen der Jugendhilfe 
zu qualifizieren, indem etwa 

- jedem Kind die Möglichkeit gegeben wird, Er

-

fahrungen mit einem Instrument zu machen, 

- Institutionen der Kinderbetreuung mit Künst-
lern zusammenarbeiten, in geförderten Projek-
ten, in Maltagen, Gestaltungswochen usw., 

- eine räumliche Verbindung von „ Schulen der 
Phantasie " mit Tageseinrichtungen geschaffen 
wird, 

- die Stundenzahl musischer Fächer in der Schule 
keinesfalls reduziert, sondern eher erweitert 
wird, 

- die Möglichkeit von Projekttagen in Schulen 
musisch-künstlerisch genutzt werden, 

- auch für Horte Qualitätsstandards für Kinder-
kulturangebote erarbeitet und durch die Ju-
gendämter inhaltlich angeregt werden, 

- regionale Informationsstrukturen verbessert 
werden, um Kooperationen zu ermöglichen. 

- In der Erzieherinnen-/Erzieherausbildung und der 
Ausbildung von Grundschullehrerinnen/-lehrern 
ist die musisch-ästhetische Grundausbildung zu 
vertiefen, etwa durch 

- Stipendienprogramme für Künstler, die ins Aus-
bildungsprogramm integriert werden und die 
Qualität der Ausbildung bereichern, 

- eine Zusammenarbeit mit Kinder- und Jugend

-

kunstschulen, Musikschulen u. a. Institutionen, 

- fachlich angeleitete Exkursionen, 

- Förderung kleiner Austauschprogramme auf 
europäischer Ebene. 

 



Drucksache 13/11368  Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

B 3.  Kinder und ihre Wohnumwelt 
B 3.1  Wohnungssituation 
B 3.2  Kinder und ihr Wohnumfeld 
B 3.3  Kinder und Straßenverkehr 
B 3.3.1 Statistische Daten über Verkehrsunfälle un-

ter Beteiligung von Kindern bis unter 15 
Jahren 

B 3.3.2 Unfallursachen 
B 3.3.3 Gefährdungen im ländlichen Raum 
B 3.3.4 Anforderungen an eine kindgerechte Ver-

kehrserziehung 
B 3.4  Beispiele für eine kindbezogene Stadtent

-

wicklung 
B 3.5  Empfehlungen für eine kindgerechte Le

-

bensumwelt 

Die Wohnung und das Wohnumfeld spielen für die 
Entwicklung der Kinder eine wichtige Rolle. Vor al-
lem in den ersten Lebensjahren ist die Wohnung der 
zentrale Lebensraum, der im positiven Falle Gebor-
genheit, emotionale Nähe und soziale Kontakte er-
möglicht. Mit zunehmendem Lebensalter gewinnt 
das Wohnumfeld an Bedeutung (Vaskovics 1982). 
Differenzierungen nach dem Lebensalter der Kinder 
sind dabei ebenso zu berücksichtigen wie ge-
schlechtsspezifische Unterschiede (Engelbert/Herlth 
1993). Generell ist es schwierig, die kindlichen Be-
dürfnisse angemessen in den Blick zu bekommen, 
denn häufig dominiert die Perspektive der Erwachse-
nen, wenn es z. B. um den Zuschnitt von Wohnungen 
und die Größe von Kinderzimmern oder die Gestal-
tung von Spielplätzen geht. Befragungen von  Kin

-dern können hier wichtige Aufschlüsse geben, die al-
lerdings erst im Schulkindalter ergiebig sind. Durch 
die Beteiligung von Kindern bei der Planung und Ge-
staltung des Wohnumfeldes können die Bedürfnisse 
und Interessen von Kindern speziell berücksichtigt 
werden. Die Partizipation von Kindern wird in wohl 
keinem anderen Bereich so vielfältig praktiziert wie 
in der Wohnumfeldgestaltung. Das zeigen zahlreiche 
Beispiele aus Kommunen (s. u.). 

B 3.1 Wohnungssituation 

Die Wohnsituation speziell von Familien in Deutsch-
land wird häufig negativ dargestellt unter Schlag-
worten wie „Wohnungsnot", „Obdachlosigkeit", 
„Armut von Familien" . Wenn jedoch die formalen 
Kriterien wie Wohnungsgröße, Anzahl der Zimmer, 
Ausstattung und Eigentumsanteil zugrundegelegt 
und die entsprechenden statistischen Daten ausge-
wertet werden, erscheint die Wohnungssituation 
heutiger Familien mit Kindern durchschnittlich rela-
tiv günstig. Es gibt allerdings Gruppen, die erhebli-
che Probleme haben. Darunter befinden sich junge 
Familien mit mehreren (mehr als drei) Kindern, Al-
leinerziehende, sozial schwache Familien, Zuwande-
rerfamilien. Außerdem bestehen in den neuen Bun-
desländern noch erhebliche Defizite. 

Zunächst soll von den statistischen Daten ausgegan-
gen werden. Von den Familien mit Kindern wohnen 
in den alten Bundesländern 46 % in Eigentümer-
haushalten und 54 % in Hauptmieterhaushalten. Je 
mehr Kinder in der Familie sind, um so höher ist der 

Anteil derjenigen, die im eigenen Haus oder Wohnei-
gentum leben: z. B. 52 % der Familien mit drei Kin-
dern (Bauereiß/Bayer/Bien 1997, S. 44). In den neuen 
Bundesländern ist der Anteil der Eigentümerhaus-
halte bislang noch deutlich geringer (bei Ehepaaren 
mit Kindern liegt er bei 28 %). 

Die Ausstattung der Wohnungen ist in der überwie-
genden Zahl der Fälle auf einem relativ guten Stan-
dard. Von den Familien mit Kindern in den alten 
Bundesländern hatten bereits 1982 mehr als 90 % der 
Wohnungen Bad und WC; in den neuen Bundeslän-
dern besteht vorerst noch Nachholbedarf. 

Die Durchschnittsgrößen der Wohnungen liegen 
1993 in den alten Bundesländern bei Mietwohnun-
gen bei 70 qm und bei Eigentum bei 113 qm. In den 
neuen Bundesländern sind sie vorerst noch geringer: 
in Mietwohnungen mit durchschnittlich 60 qm, in Ei-
gentümerhaushalten mit durchschnittlich 98 qm (Sta-
tistisches Bundesamt 1997 g; hochgerechnete Ergeb-
nisse der 1 %-Gebäude- und -Wohnungsstichprobe 
v. 30. September 1993). 

Unterschiede ergeben sich nach der Anzahl der Per-
sonen im Haushalt: In Haushalten ohne Kinder stan-
den 1993 im Bundesdurchschnitt pro Person knapp 
46 qm Wohnfläche zur Verfügung. Dieser Wert 
nimmt mit steigender Zahl der Familienmitglieder 
deutlich ab. Familien mit drei Kindern verfügen pro 
Kopf nur über etwa 25 qm Wohnfläche, Familien mit 
vier und mehr Kindern stehen nur noch etwa 20 qm 
zur Verfügung (ebd.). Auch hier zeigen die Daten, 
daß Eigentümerhaushalte im Vergleich zu den 
Hauptmieterhaushalten insgesamt begünstigt sind. 

Wichtig ist neben der Wohnungsgröße die Anzahl 
der verfügbaren Räume bezogen auf die Anzahl der 
Personen im Haushalt. Mehrheitlich steht pro Person 
und pro Kind ein Zimmer zur Verfügung (Küche nicht 
eingerechnet). In 90 % der Familienhaushalte befin-
den sich ein oder mehrere Kinderzimmer. Mehr als 
die Hälfte aller Kinder haben ein Einzelzimmer, die 
andere Hälfte teilt sich das Zimmer mit Geschwi-
stern. Je älter die Kinder sind, um so häufiger steht 
ein Einzelzimmer zur Verfügung. Das Kinderzimmer 
ist jedoch meist klein; in drei Viertel aller Fälle zwi-
schen 12 und 20 qm. Allerdings dient das Kinderzim-
mer in vielen Fällen in erster Linie als Schlaf- bzw. 
Rückzugsraum. Außerhalb des Kinderzimmers ist der 
für Kinder insgesamt verfügbare Lebensraum in der 
Wohnung zu berücksichtigen (z. B. Wohnzimmer, Kü-
che, Flur, Garten). Wohnzimmer und Küche spielen 
eine wichtige Rolle, insbesondere für die jüngeren 
Kinder (Essen, Schulaufgaben). Die Nähe zu den El-
tern  bzw. Betreuungspersonen ist für sie oft wichtiger 
als ein separater Raum. Hinsichtlich der Zugänglich-
keit der Räume für Kinder bestehen deutliche Unter-
schiede nach sozio-ökonomischen Merkmalen und 
nach ethnischer Zugehörigkeit. Die Nutzung des 
Wohnzimmers ist z. B. für Kinder in Familien mit 
niedrigem sozialen Status und in Zuwandererfami-
lien oftmals eingeschränkt. 

Setzt man die Anzahl der Räume in Relation zur An-
zahl der Personen in den Haushalten, so zeigen sich 
teilweise deutliche Unter- und Überversorgungen 
(ebd.). Immerhin leben 15 % der Ein-Personen- und 
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39 % der Zwei-Personen-Haushalte in Wohnungen 
mit fünf und mehr Räumen. Dies sind überwiegend 
Haushalte ohne Kinder. Nach Anzahl der Räume sind 
diese kleinen Haushalte folglich überversorgt, wäh-
rend der Anteil unterversorgter Hauptmieterhaus-
halte mit vier und mehr Personen bei knapp 40 % 
liegt. Darin zeigt sich eine deutliche Benachteiligung 
von Familien mit mehreren Kindern. 

Die monatliche Mietbelastung der Haushalte ist ein 
weiteres Kriterium zur Beurteilung der Wohnsituati-
on von Familienhaushalten. Dazu gibt der Preisindex 
Anhaltspunkte, der Aufschluß gibt über den Anteil 
der Mietkosten an der Steigerung der Lebenshal-
tungskosten. 

Im Oktober 1996 lag der Indexwert für Wohnungs-
mieten inklusive Energiekosten bei 131,3 (Ausgangs-
wert von 1991: 100). 1996 betrug die Steigerungsrate 
gegenüber 1995 im Vergleichsmonat Oktober plus 
2,3 %. 

Das Statistische Bundesamt hat an ausgewählten 
Haushaltstypen die Kosten für die Wohnungsmie-
ten und Energiekosten für das erste Vierteljahr 
1996 im früheren Bundesgebiet ermittelt. Hierzu 
sollen die Ergebnisse für zwei Haushaltstypen mit 
Kindern dargestellt werden. 

Haushaltstyp A: 
4-Personen-Haushalte von Angestellten und Ar-
beitern mit mittlerem Einkommen: 
Für das frühere Bundesgebiet werden Ehepaare 
mit zwei Kindern, davon mindestens ein Kind un-
ter 15 Jahren, erfaßt. Ein Ehepartner sollte als An-
gestellte/r oder Arbeiter/in tätig und alleinige/r 
Einkommensbezieher/in sein. Das Bruttoeinkom-
men aus hauptberuflicher Arbeit dieses/r Ehepart-
ners/in sollte 1996 zwischen 3 800,- und 5 800,-
DM im Monat liegen. Bei der Festlegung der Ein-
kommensgrenzen wurde 1964 von einem Wert 
ausgegangen, der etwa dem durchschnittlichen 
Bruttomonatsverdienst eines männlichen Arbeiters 
in der Industrie und dem eines männlichen Ange-
stellten entsprach. Diese Einkommensgrenzen 
werden seitdem entsprechend der Lohn- und Ge-
haltsentwicklung fortgeschrieben. 
Für die neuen Länder und Berlin-Ost werden un-
ter diesem Haushaltstyp Ehepaare mit zwei Kin

-dern, davon mindestens ein Kind unter 15 Jahren, 
erfaßt. Ein Ehepartner sollte als Angestellte/r oder 
Arbeiter/in tätig und Hauptverdiener/in sein. Die 
Einkommensgrenzen beziehen sich auf das Brutto-
einkommen aus unselbständiger Arbeit beider 
Ehepartner. Es sollte 1996 zusammen zwischen 
3150,- und 5 200,- DM im Monat liegen. 

Haushaltstyp B: 
4-Personen-Haushalte von Beamten und Ange-
stellten mit höherem Einkommen: 
Für das frühere Bundesgebiet werden Ehepaare 
mit zwei Kindern, davon mindestens ein Kind un-
ter 15 Jahren, erfaßt. Ein Ehepartner sollte als Be-
amter/in oder Angestellte/r tätig und Hauptverdie-
ner/in der Familie sein. Das Bruttoeinkommen aus 
hauptberuflicher, nichtselbständiger Arbeit dieses 
Ehepartners sollte 1996 zwischen 6600,- und 
8 950,- DM im Monat liegen. Das Einkommen 

hatte 1964 einen nominalen Abstand von etwa 
1000,- DM zu Typ A. Diese Einkommensgrenzen 
werden seitdem entsprechend der Lohn- und Ge-
haltsentwicklung fortgeschrieben. 
Für die neuen Länder und Berlin-Ost werden Ehe-
paare mit zwei Kindern, davon mindestens ein 
Kind unter 15 Jahren, erfaßt. Ein Ehepartner sollte 
als Angestellte/r oder Beamter/in tätig und Haupt-
verdiener der Familie sein. Das Bruttoeinkommen 
aus unselbständiger Arbeit beider zusammen 
sollte 1996 zwischen 5 750,- und 7 700,- DM lie-
gen. 
(Definition aus: Statistisches Bundesamt 1997 g, 
S. 563) 

Tabelle B 3.1 

Monatliche Mietbelastung von Familienhaushalten 
in Prozent des durchschnittlichen Brutto

-

einkommens, früheres Bundesgebiet, 1996 

Haushaltstyp A Haushaltstyp B 

DM in % DM in % 

Wohnungsmiete 1 019 18,8 1322 15,2 

Energie 209 3,9 243 2,8 

Summe 1228 22,7 1565 18,0 

Einnahmen aus 
unselbst. Arbeit 5 417 8 693 

Quelle: Statistisches Bundesamt 1997g, S. 566f. (Prozent-
zahlen eigene Berechnung) 

Tabelle B 3.2 

Monatliche Mietbelastung von Familienhaushalten 
in Prozent des durchschnittlichen Brutto

-

einkommens, Neue Länder und Berlin-Ost, 1996 

Haushaltstyp A Haushaltstyp B 

DM in % DM in % 

Wohnungsmiete 
inkl. Energie 820 18,6 875 12,2 

Einnahmen aus 
unselbst. Arbeit 4 398 7 197 

Quelle: Statistisches Bundesamt 1997g, S. 568f. (Prozent-
zahlen eigene Berechnung) 

Gegenüber den formalen Kriterien - Wohnungsgrö-
ße, Ausstattung, Anzahl der Zimmer, Wohnungs-
miete -, nach denen Familien mit Kindern mehrheit-
lich relativ gut abschneiden, sind die sozialen Diffe-
renzen zwischen unterschiedlichen Wohnquartieren 
erheblich (Dangschat 1995; Rauschenbach, B./Weh-
land 1989). Preisgünstige Wohnungen stehen in zu 
geringer Zahl, meist in Massensiedlungen der großen 
Städte, zur Verfügung. Dadurch kommt es oft zu ei-
ner Kumulation sozialer Probleme im Wohnquartier 
(z. B. durch Aufeinandertreffen von hoher Arbeitslo-
sigkeit, Alkoholismus, Eigentumsdelikten, Aggres-
sionen, Gewalt). Solche Regionen entwickeln sich 
häufig zu sozialen Brennpunkten. Eine unzureichen- 
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de Infrastruktur und die Lage in unattraktiven, um-
weltbelasteten Regionen der Stadt (z. B. Belastung 
durch Verkehrsstraßen, Industrieanlagen in der Nä-
he) verschärft die Situation der Kinder in solchen 
Stadtteilen. 

Das Wohnen in großen, mehrgeschossigen Wohn-
blöcken bringt vor allem für Familien mit kleineren 
Kindern Probleme im Zusammenleben mit den ande-
ren Bewohnern mit sich (Flade/Kröning/Schuster 
1992). Durch die mangelnde Schallisolierung von ko-
stengünstig erstellten Neubauten entstehen oft zu-
sätzliche Lärmbelästigungen für alle Beteiligten. Für 
Kinder wäre mehr gegenseitige Rücksichtnahme und 
Toleranz zu fordern, was nicht immer gelingt (Burg-
hardt/Kürner 1994). 

Die Plattenbausiedlungen in den neuen Bundeslän-
dern bergen zusätzliche soziale Probleme. Sie wur-
den massenhaft in monotoner, mehrgeschossiger 
Bauweise (meist Hochhäuser) vornehmlich für junge 
Familien mit Kindern konzipiert und in der Infra-
struktur an deren Bedürfnissen ausgerichtet (z. B. 
Einkaufshalle, „Kinderkombination", Schulen, Ver-
kehrsanbindung). Für Jugendliche wie für ältere 
Menschen ist diese Infrastruktur oft unzureichend. 
Zunehmend ziehen diejenigen aus den Massensied-
lungen aus, die sich eine andere Wohnung leisten 
können; es bleiben die sozial Schwachen. Dies gilt 
vor allem für die älteren, sanierungsbedürftigen Plat-
tenbausiedlungen (Silbermann 1993). So entwickeln 
sich weitere soziale Brennpunkte. 

Familien mit Migrationshintergrund leben zahlenmä-
ßig weitaus häufiger als deutsche Familien in unatt-
raktiven Wohngebieten, die in vielen Städten den 
Charakter von Ghettos annehmen. Generell ist die 
Wohnraumversorgung von Zugewanderten auch bei 
gleichem sozialen Status sehr viel schlechter als die 
der deutschen Familien. Ausländische Haushalte 
sind größer als deutsche, die Wohnungen sind oft zu 
klein, sie haben bauliche Mängel und sind schlecht 
ausgestattet. Ausländische Familien wohnen häufi-
ger in ungünstigem Wohnumfeld und bezahlen für 
vergleichbare Wohnungen höhere Mieten als deut-
sche Familien. Sie haben eine ungünstige Ausgangs-
lage auf dem freien Wohnungsmarkt, da sie als unbe-
liebte Mietergruppen gelten (Friedrich-Ebert-Stif-
tung 1996). 

Ausländische Familien leben überwiegend in den 
Ballungsgebieten: 86 % der Griechen, 82 % der Ita-
liener, 81 % der Personen aus dem ehemaligen Jugo-
slawien und 77 % der Türken haben ihre Wohnung 
in Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern. Fami-
lien mit Migrationshintergrund wohnen entweder in 
innenstadtnahen Altbauquartieren mit einem hohen 
Anteil von Armutslagen (Krummbacher/Waltz 1996), 
häufiger noch in Großsiedlungen mit einem über-
durchschnittlichen Anteil an Sozialwohnungen. In 
den Landkreisen leben sie ebenfalls in Gemeinden 
mit hohem Anteil von Familien in Armut. 

Die Wohnsituation von Familien mit Migrationshin-
tergrund hat sich teilweise durchaus verbessert. Es 
gibt inzwischen eine nicht unerhebliche Zahl von Fa-
milien in guten Wohnverhältnissen. Außerdem woh

-

nen in sozialen Brennpunkten auch materiell be-
nachteiligte deutsche Familien. 

Das Aufwachsen von Kindern in sozialen Brenn-
punkten hat Konsequenzen für die Kinder in allen 
Lebensbereichen. Armut und Kargheit sind für Kin-
der aus diesen Wohngebieten sinnlich im gesamten 
Wohnnahbereich wahrnehmbar: reduzierte Ein-
kaufsmöglichkeiten, unzureichende Gemeinschafts- 
und Freizeiteinrichtungen, das Fehlen einer attrakti-
ven Infrastruktur. Das Leben in solchen Wohnungs-
quartieren ist meist das einer strukturell (Mietpreise) 
oder einer behördlich erzwungenen (Einweisung 
durch die Kommune) Segregation. Aus der räumli-
chen Segregation wird oft eine soziale aufgrund der 
Adresse des Wohngebietes, der dort vorherrschen-
den Bauweise sowie des Wohnumfeldes und der do rt 

 lebenden Bewohner. Das Wohnumfeld wird durch 
seine Bewohner geprägt und prägt seine Bewohner, 
insbesondere die Kinder und das Kinderleben. Alle 
Kinder in diesen Wohnbereichen leben in einem so-
zialräumlichen Ghetto, das ihnen keinen unkompli-
zierten Zugang zu den kinderspezifischen Hand-
lungsfeldern innerhalb der Kommune erlaubt (Baum 
1996). 

Generell gibt es zu wenig preiswerte Wohnungen. 
Auch Familien mit mittlerem Einkommen können die 
hohen Mieten zunehmend nicht mehr tragen. Dauer-
arbeitslosigkeit, soziale Belastungen wie Alkohol 
und Gewalt in der Familie, Trennung der Ehepartner 
können zum Verlust der Wohnung und in die Ob-
dachlosigkeit führen. Von Obdachlosigkeit sind zu-
nehmend auch Familien mit Kindern betroffen. Ge-
naue Zahlen liegen dazu jedoch nicht vor, lediglich 
Schätzungen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Woh-
nungslosenhilfe schätzt für das Jahr 1996 einen An-
teil von 100 000 wohnungslosen Mehrpersonenhaus-
halten (Familien mit Kindern, Alleinerziehende). Von 
den insgesamt 590 000 geschätzten wohnungslosen 
Personen sind 190 000 Kinder und Jugendliche (ca. 
33 %). Wie hoch darunter der Anteil obdachloser al-
leinlebender Kinder und Jugendlicher ist, die in den 
Medien als „Straßenkinder" besondere Beachtung 
finden, ist unbekannt (Heins 1994). Es wird vermutet, 
daß ihre Zahl in Deutschland in den letzten Jahren 
angestiegen ist. Die jüngsten Straßenkinder - völlig 
auf sich allein gestellt und ohne Kontakt zu ihren Fa-
milien - sind etwa 11 Jahre alt (Degen 1995). Der 
Anteil der Mädchen steigt. Familiäre und finanzielle 
Probleme sind meist der Anlaß für das Verlassen der 
Familie (Deutsches Jugendinstitut 1995; Pfennig 
1996). 

Die Verarmung eines zunehmenden Teils von Fami-
lien, die deshalb in Obdachlosigkeit geraten, ist be-
sonders gravierend (Angele 1989). Hilfsmaßnahmen 
zur Vermittlung finanzierbarer Wohnungen sind er-
forderlich. Wohnen ist ein Menschenrecht, und nur 
wer eine Wohnung hat, kann „normal" am Leben der 
Gesellschaft teilnehmen. 

B 3.2 Kinder und ihr Wohnumfeld 

Die Wohnung und das Wohnumfeld liegen für den 
größten Teil der Kinder und Jugendlichen am Stadt

-

rand bzw. im Außenbezirk der Wohnorte, insbeson- 
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dere der Großstädte. Allerdings sind Familien oft erst 
in der Lage, die Miete oder den Kaufpreis für ein Ei-
genheim am Rande der Stadt zu tragen, wenn die 
Kinder schon älter sind. Der Trend geht dahin, daß 
Familien mit zunehmendem Alter der Kinder in das 
Umland bzw. an die Peripherie der Städte ziehen. 
Dieses Wohnumfeld, meist mit eigenem Garten am 
Haus, ist für kleine Kinder und deren Spielbedürf-
nisse in Wohnungsnähe relativ günstig, ältere Kinder 
kommen jedoch zu spät und zum falschen Zeitpunkt 
in diese Umgebung. Mit zunehmendem Alter benöti-
gen sie eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene spe-
zielle Infrastruktur mit Freizeitangeboten und Ge-
meinschaftseinrichtungen. Diese sind in den kom-
pakt bebauten innerstädtischen Wohnsiedlungen in 
der Regel eher vorhanden und leichter zu erreichen 
als in aufgelockerten Vorstadtsiedlungen (Herlyn 
1990). Bislang setzt sich jedoch der Trend zum Weg-
zug junger Familien aus den großen Städten in das 
ländliche Umland fort. So haben Großstädte inzwi-
schen das Problem, daß die ältere Bevölkerung ge-
genüber der jungen Generation überwiegt und die 
Zahl der Ein-Personen-Haushalte zunimmt. Gegen-
konzeptionen zur Belebung innerstädtischer Regio-
nen werden in der neueren Städteplanungsdiskussi-
on propagiert. Die stadtplanerischen Konzepte von 
Verdichtung und Durchmischung im städtischen 
Raum scheinen die jungen Familien jedoch kaum an-
zusprechen (Mönninger 1996; Rogall 1995). 

Hinsichtlich der Nutzung des Wohnumfeldes durch 
Kinder ist zu differenzieren nach dem Alter und dem 
Geschlecht der Kinder (Flade/Kustor o. J.; Hitzler 
1996). 

Empirische Untersuchungen haben ergeben, daß die 
im öffentlichen Außenraum vorhandenen Spiel- und 
Aufenthaltsmöglichkeiten häufiger von Jungen als 
von Mädchen genutzt werden. Der Aktionsradius 
von Jungen ist außerdem meist größer als von gleich-
altrigen Mädchen (im Alter zwischen 9 und 14 Jah-
ren). 

Unterschiede ergeben sich auch zwischen Stadt und 
Land. Eine nach Wohngemeindetypen in ländliche 
und städtische Regionen differenzierende Auswer-
tung machte sichtbar, daß sich der Alltag der 9- bis 
14jährigen Großstadt- und Kleinstadt-Kinder zwar in 
vielerlei Hinsicht ähnelt, der Spielplatz aber für 
Kleinstadt-Kinder ein wichtigerer Treffpunkt als für 
Großstadt-Kinder ist (Flade/Kustor o.J.). Zugleich ist 
das Spielplatzangebot in ländlichen Regionen deut-
lich geringer (Hüttenmoser/Degen-Zimmermann 
1995). 

Im Wohnumfeld können Kinder mit Gleichaltrigen 
spielen. Der Raumbedarf und Aktionsradius variiert 
nach dem Lebensalter und den unterschiedlichen 
Spielformen der Kinder (Busch, K. 1995). 

Einige Spiele erfordern einen großen Raumbedarf: 
z. B. die Bewegungsspiele, die die Motorik (Bewe-
gungsfähigkeit, Geschicklichkeit) fördern und vor al-
lem auf Gehwegen, gering frequentie rten Straßen 
und Grünflächen mit und ohne Fahrzeugen (Roller, 
Fahrräder, Inline-Skater) stattfinden. 

Außerdem zählen dazu platzintensive Regelspiele, 
wie beispielsweise Ball- oder Versteckspiele in Grup-
pen unterschiedlicher Größe (bis etwa 300 Meter von 
der Wohnung entfernt). 

Zu den weniger raumgreifenden Spielen gehören 
Rollenspiele, die insbesondere von jüngeren (4- bis 
8jährigen) Kindern durchgeführt werden. Diese Rol-
lenspiele finden in möglichst ungestörten Räumen im 
näheren Wohnumfeld statt. Hierzu bieten sich die ge-
schützten, „halböffentlichen" Eingangs- und Hofbe-
reiche im Wohnumkreis von bis zu 100 Metern an. 

Außerdem gibt es Spiele - je nach Lebensalter der 
Kinder und nach der ihnen zur Verfügung stehenden 
Mobilität - im näheren Wohnumfeld oder auch wei-
ter entfernt, z. B. Bau- und Konstruktionsspiele. Sie 
finden bevorzugt auf unbeobachteten Brachflächen, 
ungestaltetem Gelände oder in Baulücken statt. 

Die Möglichkeit der umfassenden, selbständig-akti-
ven Aneignung von Erfahrungen durch das Spielen 
im Wohnumfeld ohne elterliche Kontrolle ist für die 
Sozialisation der Kinder elementar wichtig. Kinder 
brauchen dazu öffentliche Räume, Experimentierge-
lände, ein offenes Aktionsfeld, in dem nicht alles 
endgültig festgelegt, definiert, mit Namen versehen, 
unabänderlich durch Gebote und Verbote reglemen-
tiert ist (Nissen 1990). 

Besondere Bedeutung hat die Straße als Treffpunkt 
und Spielort (Zinnecker 1997). Die „offenen" Spiel-
möglichkeiten für Kinder in Außenräumen, vor allem 
auf der Straße, haben sich allerdings im Laufe der 
Jahrzehnte verschlechtert. 

Während in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
vielerorts (vor allem wegen der Kriegsschäden und 
aufgrund des geringen Straßenverkehrs bis weit in 
die 50er Jahre hinein) noch keine räumlichen Funkti-
onstrennungen und -zuweisungen bestanden und 
Kinder ihr Wohnumfeld entsprechend ihrem Alter er-
kunden und erweitern konnten, führte die Funkti-
onsentmischung und die Suburbanisierung mit Groß-
oder Eigenheimsiedlungen in den 60er und 70er Jah-
ren zu einer Zurückdrängung des Spiel- und Auf ent-
haltscharakters der Straßen zugunsten des Fahrzeug-
verkehrs und einer (zum Verlust der Ortsidentität 
führenden) Monotonisierung im Städtebau. Die 
Großsiedlungen sind meist hochverdichtet und mo-
nofunktional, die Eigenheimsiedlungen verfügen 
zwar über große Flächen, die jedoch oft bis ins Detail 
verplant und durchgestaltet sind und den Kindern 
kaum Anregungen vermitteln können (Busch, K. 
1995). 

Häufig müssen aber auch jüngere Kinder in den am 
Stadtrand gelegenen Siedlungen wegen der man-
gelnden Attraktivität des Wohnumfelds, des hohen 
Straßenverkehrsaufkommens (teils verbunden mit 
Verboten seitens der Eltern, draußen zu spielen) er-
hebliche Einschränkungen in ihrer Bewegungsfrei-
heit hinnehmen (ebd.). 

Ein besonderes Problem stellt der noch „qualitativ 
weit zurückliegende Standard der ostdeutschen In-
frastruktur und Bausubstanz" (Silbermann 1993) dar. 
Nach den Ergebnissen einer Repräsentativbefragung 
über das kindliche Wohnumfeld gibt es vor allem in 
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den Bereichen Verkehr (Verkehrsberuhigungsmaß-
nahmen) und Freizeiteinrichtungen (Grünanlagen, 
Kinos, Discos und Spielplätze) Handlungsbedarf, wo-
bei die meisten Defizite von Bewohnern aus den gro-
ßen Plattenbausiedlungen mit sechs bis zehn Etagen 
genannt wurden. Hier wurde insbesondere der Zu-
stand oder das Fehlen von Grünflächen und von Frei-
zeiteinrichtungen kritisiert (ebd.). 

Eine Folge von Defiziten im kindlichen Wohnumfeld 
ist die Verlagerung der Freizeitgestaltung in die 
Wohnungen, wodurch die motorische Entwicklung 
eingeschränkt und die Kommunikation mit Gleichalt-
rigen behindert wird. Dies wird verstärkt durch eine 
passive, konsumorientierte Nutzung der häuslichen 
Medien (Fernsehen). 

Als Alternative zu unzureichenden Spielmöglichkei-
ten im Wohnumfeld stehen, insbesondere im städti-
schen Raum, Freizeiteinrichtungen wie Schwimmbä-
der, Sportplätze und ein vielseitiges Freizeitangebot 
in Vereinen und speziellen Freizeit- und Kulturein-
richtungen zur Verfügung. Damit gibt es einerseits 
vielfältige Möglichkeiten, individuell vorhandene 
Neigungen und Fähigkeiten von Kindern aktiv zu 
fördern, andererseits kann durch die zunehmende 
Pädagogisierung und Verplanung der Freizeit die 
kindliche Spontaneität gebremst werden. Wenn die 
Freizeitangebote außerdem nur durch Fahrdienste 
der Eltern erreichbar sind, können sich Kinder ihre 
Umwelt nur bruchstückhaft aneignen. Tendenzen ei-
ner „verplanten", organisierten Freizeit treffen je-
doch nicht für alle Kinder zu, sondern allenfalls für 
einen Teil von ihnen, häufiger für Mädchen, aus ge-
hobenem sozialen Milieu. 

Kinder haben in der Nutzung des Außenraumes viel-
fältige unterschiedliche Bedürfnisse, die in der Be-
vorzugung unterschiedlicher Räume deutlich wer-
den. Dazu zählt primär das „Bedürfnis nach sozialen 
Kontakten" . Es kann durch generationenübergrei-
fende Aufenthaltsräume sowie durch verkehrsarme 
Straßen unterstützt werden. 

Dem „Bedürfnis nach Identifikation und Rückzugs-
möglichkeiten" kommt eine vielseitige Gestaltung 
des Wohnumfelds entgegen mit Ecken, Nischen, Vor-
sprüngen und Bepflanzungen, in die sich Kinder 
gern mit ihren Freunden zurückziehen, um von dort 
ihre Umgebung zu beobachten („geheime Orte"). 

Das „Bedürfnis nach selbständigem Handeln, Lernen 
und Erkennen der persönlichen Grenzen" verlangt 
eine multifunktionale, anregungsreiche, gestaltbare 
und veränderbare, kontrollfreie Wohnumwelt, die 
auch Naturerfahrungen bietet. 

Auch das „Bedürfnis nach Bewegung und Körperbe-
herrschung” erfordert ein abwechslungsreiches, mit 
ausreichend großen Spielflächen ausgestaltetes 
Wohnumfeld sowie sicher und leicht erreichbare 
Streifräume. 

Entsprechend den nach Alter und Geschlecht ge-
prägten Bedürfnissen und Spielformen werden unter-
schiedliche Spielräume bevorzugt. 

„Wohnungsnahe Spielräume" liegen in einem Um

-

kreis von etwa 10 bis 30 Metern um die Wohnung. 

Hier halten sich vor allem die kleineren Kinder (unter 
6 Jahren) auf, jedoch spielen diese wohnungsnahen 
Spielräume bei allen Altersgruppen eine größere Rol-
le als auf den ersten Blick bemerkt. Kinder wie auch 
Jugendliche (insbesondere Mädchen) halten sich öf-
ter auf wohnungsnahen Wohnwegen und in Hausei-
ngängen auf als auf Spielplätzen(-zonen), wo ledig-
lich ein Viertel aller Spielvorgänge stattfinden 
(Busch, K. 1995). 

„Quartiersbezogene Spielräume" weisen eine Entfer-
nung bis zu etwa 150 Metern von der Wohnung auf. 
Hier suchen Kinder Rückzugsorte, die ihnen Sicher-
heit vermitteln. „Entferntere Spielräume und Strei-
fräume" können sich über eine Entfernung von meh-
reren Kilometern vom Wohnort entfernt erstrecken. 
Die Kinder (ab etwa 10 Jahren bis zur Pubertät) su-
chen sehr unterschiedliche Plätze auf, wie zum Bei-
spiel Brachflächen, Parks und Wasserläufe, aber auch 
belebte Orte zum Beobachten (z. B. Straßen, Halte-
stellen, Märkte, Fußgängerzonen). 

Die Gestaltung von Spielplätzen ist relativ einseitig 
an den Bedürfnissen der bis zu 7jährigen Kinder 
orientiert. Sie werden deshalb von den älteren Kin

-

dern oft nicht als Kommunikationsraum erlebt (En-
gelbert/Herlth 1993). Die Unattraktivität von Spiel-
plätzen für ältere Kinder hängt auch mit der Lokali-
sierung zusammen. Spielen wird nach der 
Bauleitplanung als „räumlich abgrenzbare Funktion" 
oftmals ähnlich wie Stellplatzanforderungen (Busch, 
K. 1995) behandelt. Dennoch sind wohnungsnahe 
Spielplätze für Kleinkinder (Sandkastenspiele) und 
für Vorschulkinder wichtig. 

Seit den 60er/70er Jahren entstanden nach däni-
schem Vorbild in Deutschland pädagogisch betreute 
Abenteuer- und Aktivspielplätze. 

Neben den gestalteten Spielplätzen spielen multi-
funktional nutzbare, nicht gestaltete Grünflächen 
eine wichtige Rolle, die den Freizeitinteressen aller 
Altersstufen entsprechen. 

Dem Bedarf an multifunktionalen Spielräumen im 
unmittelbaren Wohnumfeld versucht man auch 
durch die Ausweisung von „Spielstraßen" gerecht zu 
werden. 

In der Nutzung der Außenräume sind geschlechts-
spezifische Unterschiede zu beachten (Nissen 1990), 
die im Westen stärker ausgeprägt sind als im Osten. 
So bevorzugen Jungen größere Spielplätze, die die 
Möglichkeit zum Ballspielen bieten. Spielplatzgerä-
te, von denen sie allenfalls Klettergerüste nutzen, fin-
den wenig Interesse. 

Mädchen, denen von den Eltern, aus Sorge vor sexu-
ellen Belästigungen und Gewalt, mit zunehmendem 
Alter das Spielen im Außenraum untersagt wird, 
spielen häufiger im näheren Wohnumfeld (z. B. Ball-
spiele an der Wand, Seilspringen, Gummitwist). Au-
ßerdem benutzen sie seltener als Jungen das Fahr-
rad, um weiter entfernte Plätze aufzusuchen (Nissen 
1990). 

Zahlreiche Untersuchungen belegen, daß Jungen 
häufiger draußen spielen als Mädchen (Verhältnis: 
etwa zwei Drittel zu einem Drittel (Engelbert/Herlth 
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1993)). Dies gilt unabhängig von der Schichtzugehö-
rigkeit und dem Wohnort, wenngleich diese Unter-
schiede im ländlichen Raum sowie in der Unter- und 
unteren Mittelschicht stärker ausgeprägt sind (Nis-
sen 1990). Mädchen der Ober- und oberen Mittel-
schicht nehmen stärker institutionalisierte Angebote 
wahr. Für Mädchen fehlen Plätze im öffentlichen 
Nahraum. 

B 3.3 Kinder und Straßenverkehr 

B 3.3.1 Statistische Daten über Verkehrsunfälle unter 
Beteiligung von Kindern bis unter 15 Jahren 

Für Kinder ist der Straßenverkehr mit allen Gefahren 
und Einschränkungen für ihr Spielverhalten ein 
wichtiges Thema. Für die Eltern sind die Gefährdun-
gen der Kinder durch den Straßenverkehr ein beson-
deres Problem. Beklagt wird auch von den Kindern 
vor allem die Rücksichtslosigkeit von Autofahrern 
(die z. B. beim Abbiegen nicht blinken, auf Radwe-
gen parken, in Tempo-30-Zonen zu schnell fahren), 
zu viel Verkehr und zu viele Autos im Wohnquartier, 
Lärmbelästigung und Abgase sowie die Unfälle. 

Kinder sind im Straßenverkehr besonders gefährdet 
(Landtag Baden-Württemberg 1995). Nach den Zah-
len des Gemeindeunfallversicherungsverbandes 
(GUVV) Westfalen-Lippe in Münster ist die Anzahl 
der Verkehrsunfälle von Kindern bis unter 15 Jahren 
in den alten Bundesländern zwischen 1970 und 1990 
allerdings stark gesunken (Limbourg 1996). 

Maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung hatte 
der starke Rückgang der Unfälle im Bereich des Kin-
derfußgängerverkehrs (zwischen 1970 und 1990 von 
249 auf 137 Unfälle je 100000 Kinder). Insbesondere 
6- bis 7jährige Kinder und innerhalb dieser Alters-
gruppe vor allem Jungen (Verhältnis Jungen : Mäd

-

chen ca. 3 : 2), ausländische und einer niedrigeren 
sozialen Schicht angehörende Kinder sind jedoch 
weiterhin stark gefährdet. 

Demgegenüber hat im gleichen Zeitraum die Zahl 
der Verkehrsunfälle mit Kinderbeteiligung im Be-
reich des Fahrradverkehrs zugenommen (von 85 auf 
151 je 100000 Kinder), so daß inzwischen mehr Kin-
der mit dem Fahrrad als zu Fuß verunglücken. Hier 
sind in erster Linie 12 bis 14 Jahre alte Kinder und - 
ebenso wie beim Fußgängerverkehr - hier vor allem 
Jungen (Verhältnis Jungen : Mädchen etwa 3 : 1) ge-
fährdet. 

Der Grund für die besondere Gefährdung der Jun-
gen ist ihr größerer Aktionsradius und die häufigere 
Benutzung des Fahrrads (Rose 1993). 

Die Zahl der verunglückten Kinder als Mitfahrer im 
Kraftfahrzeug blieb in den alten Bundesländern über 
20 Jahre hinweg nahezu konstant und nahm von 140 
auf 130 Kinder bis zu 15 Jahren je 100000 Kinder 
leicht ab. 

Der Rückgang der Kinderunfälle darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß Unfallstatistiken nicht lücken-
los alle Unglücke erfassen (so werden neun von zehn 
ambulant behandelten Radfahrern unter 18 Jahren 
nicht und lediglich 30 % der Schwerverletzten von 
der Polizeistatistik erfaßt). Die Bundesrepublik 
nimmt bei der Zahl der im Straßenverkehr verletzten 
Kinder im europäischen Vergleich (auch unter Be-
rücksichtigung eventuell unterschiedlicher Statistik-
führung) nach wie vor eine Spitzenposition ein. 

Neben der Anzahl der Unfälle sind A rt  und Grad der 
Verletzungen und die Unfallfolgen zu berücksichti-
gen. Immerhin wurden im Jahr 1995 bei Verkehrsun-
fällen 370 Kinder getötet und 11 697 schwer verletzt. 

Tabelle B 3.3 

Bei Straßenverkehrsunfällen 1995 verunglückte unter 14jährige Kinder nach Art 
der Verkehrsbeteiligung und Verletzung in Deutschland 

Art der Verkehrsbeteiligung Verunglückte 

insgesamt Getötete Schwerverletzte Leichtverletzte 

Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl 

Fußgänger 14 448 127 5 364 8 957 

Fahrer und Mitfahrer von 

Fahrrädern 15 000 79 3 474 11447 
Personenkraftwagen 15 335 151 2 576 12 608 

Übrige 1326 13 283 1030 
Insgesamt 46109 370 11697 34 042 

Quelle:  Statistisches Bundesamt 1996a, eigene Berechnung 
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Die meisten Verkehrsunfälle mit Kindern ereignen 
sich im Außenraum beim Spielen. Danach folgt der 
Schulweg als zweithäufigste Gefahrenquelle (das 
Unfallverhältnis Freizeitverkehr (Spielen): Schulweg: 
Einkaufswege beträgt für den Fußgängerverkehr et-
wa 35 % : 20 % : 10 % und für den Fahrradverkehr 
50%:10%:8%). 

Die meisten Unfälle geschehen innerhalb geschlosse-
ner Ortschaften (Verhältnis zwischen den Unfällen 
innerorts und den - oftmals besonders schweren - 
Unfällen außerorts etwa 15 : 1) in der Nähe der Woh-
nung: etwa 50 % der Kinderunfälle geschehen in ei-
ner Entfernung von etwa 500 Metern, 90 % bis zu ei-
nem Kilometer und lediglich etwa 10 % in einer grö-
ßeren Entfernung zur Wohnung. 

Die Unfallgefährdung von Kindern ausländischer 
Herkunft im Straßenverkehr ist deutlich höher als die 
deutscher Kinder. Besonders unfallgefährdet sind 
Kinder türkischer Herkunft. Sie verunglücken beina-
he doppelt so häufig als Fußgänger im Straßenver-
kehr wie Kinder insgesamt. Ihnen fehlt offenbar eine 
Verkehrserziehung im familiären Bereich. Außerdem 
leben Familien mit Migrationshintergrund weitaus 
häufiger als Deutsche in verkehrsreichen Regionen, 
so daß ihr Umfeld erhöhte Risiken enthält. 

B 3.3.2 Unfallursachen 

Ursachen für Verkehrsunfälle von Kindern als Fuß-
gänger sind vor allem das Überqueren von Fahrbah-
nen, ohne auf den Verkehr zu achten (Anteil an den 
erfaßten Unfällen: mehr als 50 %), sowie das plötzli-
che Hervortreten hinter Sichthindernissen (ca. 30 %). 
Das Verhalten von Kindern als Fußgänger kann bis 
zum Alter von etwa 8 Jahren als nicht verkehrssicher 
bezeichnet werden. 

An durch Ampeln oder Zebrastreifen gesicherten 
Überwegen ist demgegenüber kaum kindliches Fehl-
verhalten festzustellen. 

Radfahrende Kinder verunglücken in erster Linie 
aufgrund von Fehlern beim Abbiegen, Wenden, Ein- 
und Anfahren (ca. 30 % der Unfallursachen), falscher 
Straßenbenutzung (etwa 25 %) sowie von Vorfahrts-
fehlern (ungefähr 20 %). Auch als Radfahrer verhal-
ten sich Kinder bis etwa 8 Jahren aus den bereits ge-
nannten Gründen sehr unsicher im Straßenverkehr, 
erst im Alter von ca. 14 Jahren sind sie verkehrssi-
chere Fahrradfahrer. 

Kinder wissen zwar bereits im Alter von etwa 6 Jah-
ren viel über Verkehrsabläufe und haben ein Gefah-
renbewußtsein, jedoch zunächst lediglich für unmit-
telbare Gefährdungen. Ab Beginn der Grundschul-
zeit versuchen die Kinder, sich in andere 
Verkehrsteilnehmer hineinzuversetzen. Ein voraus-
schauendes Gefahrenbewußtsein entwickeln sie erst 
ab etwa 8 Jahren, und ab ungefähr 11 Jahren können 
die aus dem Straßenverkehr resultierenden Gefahren 
„gut" eingeschätzt werden. 

Die „Fehler" liegen jedoch nicht nur bei den  Kin

-

dern. Ein Großteil der Unfälle, in die Kinder verwik-
kelt sind, ist auch auf das Fehlverhalten Erwachsener 
zurückzuführen, die als Autofahrer zu wenig Rück

-

sicht auf Kinder nehmen und sich oftmals nicht an 
die bestehenden Verkehrsregeln halten. 

Das Institut Wohnen und Umwelt (Darmstadt) hat bei 
Kindergarten-, Hort- und Schulkindern und ihren El-
tern folgende Probleme erhoben (Flade 1995): 

- die Kinder haben Schwierigkeiten beim Überque-
ren der Straße, 

- Unübersichtlichkeit durch parkende Autos, 

- hohes Verkehrsaufkommen, 

- zu hohe Geschwindigkeiten des Autoverkehrs, 

- verkehrswidriges Verhalten der Autofahrer (z. B. 
Fahren bei Rotlicht), 

- mißverständliche Verkehrssituationen, oftmals in 
Verbindung mit einer nicht gelungenen Verkehrs-
beruhigung. 

B 3.3.3 Gefährdungen im ländlichen Raum 

Die meisten Verkehrsunfälle geschehen im Wohnum-
feld. Kinder sind nicht nur in Städten großen Gefah-
ren durch den Verkehr ausgesetzt und in ihrer Bewe-
gungsfreiheit eingeschränkt. Nach einer Schweizer 
Studie (Hüttenmoser/Degen-Zimmermann 1995) ist 
die Verkehrssituation im Dorf für Kinder sogar oft ge-
fährlicher als in den größeren Städten. Viele Dörfer 
liegen an Hauptstraßen, welche entweder sehr stark 
oder mit zu hoher Geschwindigkeit befahren wer-
den. Deshalb lassen viele Eltern ihre Kinder nicht 
draußen allein spielen. Ferner gibt es für Kinder im 
ländlichen Raum weniger Treffpunkte mit Gleichalt-
rigen. Während für ungefähr 60 % der Stadtkinder 
von den Straßen abgetrennte Spiel- und Bewegungs-
flächen wie etwa Spielplätze zur Verfügung stehen, 
sind derartige Räume lediglich für ca. 24 % der Land-
kinder vorhanden. 

Die Schweizer Untersuchung ergab ferner, daß auf 
dem Lande zum Kindergarten deutlich weitere Wege 
als in der Stadt zurückgelegt werden müssen 
(78 %:52 %) . 

B 3.3.4 Anforderungen an eine kindgerechte Verkehrs-
erziehung 

Sowohl Kinder wie Erwachsene benötigen Verkehrs-
erziehung. In der Regel gilt sie jedoch nur den  Kin

-

dern. Unter Verkehrserziehung wird in der Bundes-
republik Deutschland die Anpassung der Kinder an 
das vom Auto dominierte Verkehrssystem verstan-
den: Hauptmotive sind die Unfallvermeidung und 
die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Ein fragwürdi-
ges Ziel dieser Verkehrserziehung, deren Erfolg auf-
grund der bereits erwähnten entwicklungsbedingten 
Verhaltens-„Defizite” von Kindern auf Grenzen trifft, 
ist das „verkehrsgerechte Kind" , und nicht ein Um-
bau des Verkehrssystems zu einem kindgerechten 
Verkehr. 

Gefordert wird daher von Fachleuten der Wandel des 
Verkehrsunterrichts zum „Mobilitätsunterricht" (Kal-
witzki/Riedle 1995). Zwar wird es weiterhin unum-
gänglich sein, kindliches Verkehrsverhalten auch 
durch Gebote und Verbote zu beeinflussen, gleich- 
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zeitig sollten jedoch die kindlichen Mobilitätsbedürf-
nisse zum Schwerpunkt insbesondere der Verkehrs-
erziehung von Kindern werden. 

Ein wichtiger Schritt für die Veränderung der einsei-
tig auf das Verkehrssicherheitstraining ausgerichte-
ten Verkehrserziehung zu einem schulfächerüber-
greifenden, integrierten Mobilitätsunterricht wurde 
mit der Neufassung der Empfehlungen der Kultusmi-
nisterkonferenz vom Juni 1994 (Verkehrserziehung 
in der Schule) vollzogen: 

„Schülerinnen und Schüler nehmen - mit zuneh-
mendem Alter um so intensiver und differenzierter  - 
am  Verkehrsgeschehen teil. Die Schule muß es sich 
daher zur Aufgabe machen, verkehrsspezifische 
Kenntnisse zu vermitteln und die für reflektierte Mit-
verantwortung in der Verkehrswirklichkeit erforder-
lichen Fähigkeiten und Haltungen zu fördern. Ver-
kehrserziehung beschränkt sich nicht nur auf das 
Verhalten von Schülerinnen und Schülern und auf 
ihre Anpassung an bestehende Verkehrsverhältnisse; 
sie schließt vielmehr auch die kritische Auseinander-
setzung mit Erscheinungen, Bedingungen und Fol-
gen des gegenwärtigen Verkehrs und seiner zukünf-
tigen Gestaltung ein. Verkehrserziehung in der 
Schule leistet insofern Beiträge gleichermaßen zur Si-
cherheitserziehung, Sozialerziehung, Umwelterzie-
hung und Gesundheitserziehung" (Kultusminister-
konferenz 1994, S. 58). 

Als allgemeine Lernziele werden formuliert: 

- Erwerb von Kenntnissen über Zusammenhänge 
zwischen Mobilitätsverhalten, objektiven und sub-
jektiven Bedingungen sowie Konsequenzen; 

- Erlangung praktischer Kompetenzen für die Teil-
nahme am Verkehr, und zwar sowohl in indivi-
dueller (z. B. Verhalten als Fußgänger oder Rad-
fahrer, Umgang mit 0V-Tarifen und -Fahrplänen) 
als auch in sozialer Hinsicht (z. B. Kooperation, 
Rollenübernahme und -distanz, Perspektivwech-
sel). 

Wichtig ist die Einbeziehung der Eltern, und zwar - 
angesichts der Unfallstatistik - vor allem der Zuwan-
derereltern. Dabei können Projekte aus dem Mobili-
tätsunterricht auch öffentlichkeitswirksam werden, 
wenn z. B. eine Bestandsaufnahme der Fuß- oder 
Radwegeverbindungen im Wohn- oder Schulumfeld 
durchgeführt wird, wenn Eltern und Kinder zur Füh-
rung eines Fahrtenbuches angeregt werden oder 
eine Aktionswoche „Autofreie Schule" initiiert wird. 

Inzwischen liegen zahlreiche Unterrichtsmaterialien 
für den Mobilitätsunterricht vor, die von unterschied-
lichen Institutionen verschiedener Bundesländer 
(z. B. Landeszentralen für politische Bildung, Um-
weltbehörden, Kultusministerien), Verkehrsverbün-
den, dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR), 
der Verkehrswacht oder etwa dem Verkehrsclub 
Deutschland (VCD) erarbeitet und publiziert werden 
(DVR 1994; VCD 1994; Winkler, W. 1986). Darüber 
hinaus gibt es spezielle Ansätze zur Verkehrsinfor-
mation ausländischer (vor allem türkischer) Eltern 
und ihrer Kinder in der Landessprache. In dieser 
Richtung muß noch mehr geschehen. 

Eines von zahlreichen Beispielen für eine problem- 
und handlungsorientierte Verkehrserziehung mit ak-
tiver Mitgestaltungsmöglichkeit für Schüler und El-
tern ist ein Grundschulprojekt „Kinderfreundlicher 
Schulweg" für die dritte und vierte Grundschulklas-
se. Mit Hilfe einer Projektmappe und auf Wunsch mit 
Unterstützung von Lehrkräften werden Lösungen für 
Verkehrsprobleme im Schulumfeld erarbeitet. In 
einem ersten Schritt werden im Unterricht die 
Verkehrsprobleme der Schüler benannt. Daraufhin 
werden die Gefahrenstellen vor Ort besichtigt. An-
schließend sind die Schüler aufgerufen, Alternativ-
vorschläge für einen kinderfreundlicheren Schulweg 
zu machen, die schließlich unter dem Motto „So 
wünsche ich mir die Straßen rund um meine Schule" 
auf eine Plakatwand übertragen werden. 

Hieran schließt sich ein (evtl. mit einem Vortrag 
„Vom verkehrsgerechten Kind zum kindgerechten 
Verkehr" eingeleiteter) Elternabend an, auf dem der 
Schulweg aus Sicht der Kinder vorgestellt wird. 

Diese sollen dann gemeinsam mit dem Lehrpersonal 
einen Maßnahmenkatalog erarbeiten, der nach kurz-
fristig realisierbaren Maßnahmen, die von den Schü-
lern aktiv umgesetzt werden (z. B. das Bemalen und 
Aufstellen von Pflanzkübeln auf dem Fußweg gegen 
Gehwegparker oder das Anfertigen von selbstent-
worfenen „Verkehrsschildern" im Unterricht), und 
längerfristigen, von den Eltern vorzubereitenden 
Vorhaben (z. B. Beantragung von Fußgängerüberwe-
gen oder Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Ein-
holen von Gutachten etc.) unterscheidet (VCD 1994). 

Die nach der Genehmigung durch die zuständigen 
Behörden umgesetzten Vorhaben werden unter Ein-
beziehung der lokalen Medien, z. B. im Rahmen ei-
nes Straßenfestes oder einer Pressekonferenz, öffent-
lich vorgestellt. 

B 3.4 Beispiele für eine kindbezogene Stadt-
entwicklung 

In keinem anderen Bereich wird Kinderpartizipation 
so intensiv gefördert und genutzt wie bei der Gestal-
tung der Wohnumwelt. Zahlreiche Kommunen haben 
bereits positive Erfahrungen gesammelt (z. B. in 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, 
Schleswig-Holstein; vgl. Aktion und Kultur mit  Kin

-dern e. V. 1991; Schröder, R. 1995). 

Als Instrumente für eine kindgerechte Wohnumfeld-
planung unter Beteiligung der Kinder bieten sich un-
ter anderem Spielraumverbundkonzepte an (Busch, 
K. 1995). Dabei ist eine ressortübergreifende Planung 
(z. B. unter Beteiligung der Grünflächen- und Ver-
kehrsplanung sowie des Jugendamtes) erforderlich, 
die ganze Stadtteile oder Gemeinden als Wohn-, Le-
bens- und Spielräume der Kinder begreift und flä-
chendeckende Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, 
ein Netz von sicheren Spielwegen und eine kindge-
rechte Wohnumfeldgestaltung anstrebt (z. B. Kinder-
büro der Stadt Essen 1994; Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein

-

Westfalen 1993 a; Ministerium für Kultur, Jugend, Fa-
milie und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz 1995). 
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Für die Berücksichtigung der kindlichen Bedürfnisse 
bei der Gestaltung des Wohnumfeldes gibt es im Pla-
nungsprozeß zunächst die Möglichkeit, das räumli-
che Verhalten durch Beobachtung der Kinder zu eru-
ieren. Darüber hinaus können die Kinder direkt in 
den Planungsprozeß einbezogen werden. Dies kann 
im Rahmen des Beteiligungsverfahrens von Bürgern 
in der Bauleitplanung geschehen. Dabei muß jedoch 
berücksichtigt werden, daß die Fähigkeit zur Interes-
senartikulation altersabhängig ist. Da Kinder erst im 
Alter ab ca. 4 bis 6 Jahren ihre Wünsche für das 
Wohnumfeld gezielt benennen können, sollten Kin-
derinteressen zusätzlich durch sensibilisierte Bürge-
rinitiativen, Vereine und Verbände vertreten werden. 
Eine direkte Kinderbeteiligung kann vor allem bei 
kleinräumigen, die Kinder unmittelbar betreffenden 
Vorhaben, z. B. bei der Spielplatz- oder der Schulhof-
gestaltung, früh praktiziert werden (Busch, K. 1995). 

B 3.5 Empfehlungen für eine kindgerechte 
Lebensumwelt 

Oberstes Ziel der Wohnungspolitik muß die ausrei-
chende und bezahlbare Versorgung aller Menschen 
mit Wohnraum sein. Besondere Berücksichtigung 
müssen hierbei die Bedürfnisse von Kindern finden. 

Die folgenden Empfehlungen beziehen sich auf die 
drei Bereiche: Wohnen, Wohnumfeld, Verkehr. 

Wohnen 

Es fehlen für Familien mit Kindern (insbesondere für 
Alleinerziehende) finanzierbare Wohnungen in aus-
reichender Größe. Das gilt zunehmend auch für Fa-
milien mit mittlerem Einkommen. 

Daher ist zu fordern, 

- daß zum einen der öffentlich unterstützte Woh-
nungsbau Wohnungen für Familien zu einem 
Mietpreis bereitstellt, der die Einkommensverhält-
nisse von Familien der unteren und mittleren so-
zialen Schichten nicht überfordert; dieser subven-
tionierte Wohnungsbau sollte nicht nur als Groß-
siedlung verwirklicht werden, sondern Familien 
auch Wohnungen in attraktiven städtischen Vier-
teln bieten; 

- daß zum anderen Wohngeld und gegebenenfalls 
Sozialhilfeleistungen verstärkt werden, um Fami-
lien auch den Zugang zu frei finanziertem Woh-
nungsbau zu eröffnen. 

Es muß erreicht werden, daß Familien nicht in Ob-
dachlosigkeit geraten. Mit Erlaß oder Übernahme 
von Mietschulden, die durch Notlagen entstehen, 
können Zwangsräumungen vermieden werden, de-
ren Folgen zumeist die kommunalen Kassen hoch be-
lasten. Auch verlieren Kinder in diesem Falle nicht 
ihr soziales Umfeld. 

Zwar steht im statistischen Durchschnitt inzwischen 
in den meisten Familien pro Person (und pro Kind) 
ein Raum zur Verfügung. Die Größe und die Variabi-
lität der Wohnungen ist jedoch recht unterschiedlich 
und teilweise nicht bedarfsgerecht. 

Daraus resultiert die Empfehlung: 

Wohnraum für Familien und speziell für deren Kinder 
muß über eine ausreichende Größe verfügen. Einsei-
tig festgelegte DIN-Normen (z. B. für die Größe der 
Kinderzimmer) reichen nicht aus. Zu empfehlen sind 
Wohnungen, die den nach Lebensphasen und alters-
pezifisch wechselnden Bedürfnissen der Kinder und 
ihrer Familien gerecht werden. Gemeint sind varia-
bel nutzbare und in ihren Größen veränderbare Woh-
nungen. 

Das Zusammenleben von alter und junger Generati-
on in nachbarschaftlicher Nähe, das von vielen Fami-
lien gewünscht wird, läßt sich oft aufgrund der 
Wohnverhältnisse nicht realisieren. 

Wir empfehlen eine Kombination von Wohnungen 
unterschiedlicher Größe in unmittelbarer Nachbar-
schaft, die variabel nutzbar und in ihren Grundrissen 
veränderbar sind. 

Wichtig ist also, daß sich die Wohnungsbauplanung 
nicht nur am quantitativen Bedarf, sondern auch an 
den qualitativen Bedürfnissen der Bewohner in ihren 
unterschiedlichen Alters- und Lebensphasen orien-
tiert. 

Adressaten sind Architekten, private wie öffentliche 
Bauherren. 

Wohnumfeld 

Differenzen nach Großstadt, Mittelstadt und Dorf 
sind zu berücksichtigen. Die folgenden Empfehlun-
gen beziehen sich jedoch auf sämtliche Wohnortty-
pen. 

Es fehlt weitgehend an Spielplätzen, die den nach 
Lebensalter und Geschlecht unterschiedlichen Be-
dürfnissen gerecht werden. Die meisten Spielplätze 
orientieren sich in ihrer Ausstattung und Lage an 
den Bedürfnissen der jüngeren Kinder. 

Daraus resultiert die Empfehlung: 

Bei der Gestaltung von Spielplätzen und Aufent-
haltsräumen müssen die nach Alter und Geschlecht 
unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen der 
Kinder speziell berücksichtigt werden. Dazu zählen 
auch die wenig gestalteten Bewegungs- und Frei-
räume für die älteren Kinder. 

Vor allem müssen Voraussetzungen geschaffen wer-
den, damit Mädchen öffentliche Räume ebenso si-
cher wie Jungen nutzen können. 

Es sollten außerdem in der Wohnregion multifunktio-
nal nutzbare Plätze eingeplant werden, die zu allen 
Zeiten des Tages Treffpunkte für alle Generationen 
sein können. 

Generell sollte eine Integration von Spielräumen in 
ein Mehrgenerationenkonzept angestrebt werden, 
d. h. eine Freiraumplanung für einen gemeinsamen 
Lebensraum. 

Im großstädtischen Bereich fehlt oft der Raum, um 
Planungsversäumnisse zu korrigieren. 

Empfehlenswert ist deshalb die Öffnung und Nut

-

zung der vorhandenen Einrichtungen und Plätze 
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(z. B. Schulhöfe, Sportplätze am Nachmittag) und die 
Umwandlung von Straßen im Wohngebiet als Spiel-
straßen. 

Auch in dörflichen Siedlungen sind derartige Initiati-
ven zu empfehlen, da dort die infrastrukturelle Aus-
stattung häufig noch ungünstiger ist, Spielplätze feh-
len und auch die „freie Natur" nicht ohne weiteres 
für Kinder zugänglich ist. 

Darüber hinaus sollten im Wohnquartier auch Räume 
zur Verfügung gestellt werden für Treffs, Feste und 
multikulturelle Begegnungen. 

Besonders problematisch ist das Leben von Kindern 
in sozialen Brennpunktregionen (meist Hochhaus-
siedlungen), die häufiger von Ausländern bewohnt 
werden (Bildung von Ghettos, Stigmatisierungsef-
fekt). 

Die Empfehlung lautet: 

- Man sollte sie bereits in der Planung nicht entste-
hen lassen oder versuchen, sie nachträglich umzu-
gestalten. 

- Adressaten sind wiederum in erster Linie: die 
Kommunen mit ihren zuständigen Ämtern (z. B. 
Jugendamt, Schulamt, Bauamt). 

Straßenverkehr 

Kinder sind in besonderem Maße durch den moder-
nen Straßenverkehr gefährdet. Das gilt sowohl für 
städtische wie ländliche Regionen. 

Daraus resultieren folgende Empfehlungen: 

- Reduzierung des Autoverkehrs auf den Anwoh-
nerverkehr zum Beispiel durch (für Anwohner her-
ausnehmbare) Poller, die Einrichtung von Sack-
gassen für den Autoverkehr, jedoch mit Durch-
gangswegen für Fußgänger und Fahrradfahrer 
oder etwa Diagonalsperren in Kreuzungsberei-
chen; 

- Schaffung möglichst großflächiger, zusammen-
hängender verkehrsberuhigter Zonen (Tempo-30-
Zonen, Anlieger-, Wohnstraßen ohne Durchgangs-
verkehr mit Schrittgeschwindigkeit, Verengung 
der Straße durch bauliche Maßnahmen, Schaffung 
von „Torsituationen", d. h. optische Markierung 
der Zufahrten zu Wohngebieten, Ausweisung der 
Fahrbahnen der Wohn- und Erschließungsstraßen 
als Mischfläche (Aufhebung der Funktionstren-
nung, Aufpflasterungen) oder Verkehrsberuhi-
gung durch eine möglichst flächendeckende 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h; 

- für die wichtigen Verkehrsrelationen (insbesonde-
re Hauptbewegungslinien der Kinder) Bau von 
Fuß- und Fahrradwegen, Einrichtung von lichtsi-
gnalgesicherten oder durch auffällige Pflasterung/ 
Umfeldgestaltung gekennzeichneten Fußgänger-
überwegen, eventuell mit „Rundum-Grün" wie in 
Aachen (deutsches Pilotprojekt) und Groningen 

(Niederlande), um den Fußgängern und Fahrrad-
fahrern ein diagonales Überqueren von Kreuzun-
gen zu ermöglichen; 

- „Aufwertung der Nähe": Errichtung einer kindge-
rechten Infrastruktur in Wohnquartiersnähe (z. B. 
Freizeiteinrichtungen mit Angeboten für alle Al-
tersstufen, wie Fahrradparcours, Skateboardbah-
nen, Spielplätze, Kindergärten, Grundschulen); 
Einrichtung von Spielstraßen; 

- eine gute Anbindung an das ÖPNV-Netz zur För-
derung der unabhängigen Mobilität mit umwelt-
freundlichen Verkehrsmitteln (Straßen-, U-Bahn, 
Bus, Eisenbahn), die zudem über leicht merkbare 
Netzpläne und Taktfolgen, eine familienfreundli-
che und übersichtliche Tarifgestaltung sowie eine 
möglichst optimale Anbindung an für Kinder 
wichtige Einrichtungen verfügen sollten; 

- die Förderung autoarmer oder autofreier Stadt-
teile; 

- Beschränkungen auch für den ruhenden Verkehr, 
da geparkte Fahrzeuge ebenfalls viel öffentlichen 
Raum beanspruchen und Kinder in ihrer Bewe-
gungsfreiheit einschränken (z. B. Reduzierung der 
Stellflächenzahl, Parkraumbewirtschaftung, Park-
verbote, Bündelung der parkenden Autos auf Ge-
meinschaftsstellplätzen oder Parkgaragen am 
Rande der Wohngebiete in der Nähe von Haupt-
verkehrsadern). 

Verkehrsplanung sollte sich stärker am Kind als am 
Auto orientieren. Da die Unfallgefährdung auch von 
der sozialen Schicht abhängig ist und Kinder aus Fa-
milien niedriger sozialer Schichten und Kinder aus-
ländischer Herkunft besonders gefährdet sind, sind 
Wohnviertel mit hohen Anteilen dieser Bevölke-
rungsgruppen in besonderem Maße zu berücksichti-
gen. 

Adressaten sind die für Verkehrsplanung und für 
Bauplanung zuständigen Ämter und Ministerien auf 
kommunaler, Landes- und Bundesebene. Wohnungs-
bauplanung und Verkehrsplanung sind wichtige 
Querschnittsaufgaben. 

Generell ist bei der Planung und Gestaltung von 
Wohnen und Wohnumfeld die Perspektive der Kinder 
stärker zu berücksichtigen. Dazu ist eine Beteiligung 
von Kindern im Planungsprozeß zu empfehlen, wie 
sie von einigen Kommunen bereits erfolgreich prakti-
ziert wird. 

Die meisten der genannten Empfehlungen sind nicht 
mit zusätzlichen Kosten verbunden, wenn sie recht-
zeitig und bedarfsgerecht eingeplant werden. 

Eine Siedlungsplanung, die sich im Sinne einer „be-
spielbaren Stadt" an den Wohnumfeldbedürfnissen 
der Kinder orientieren will, ist auf weitere wissen-
schaftlich gesicherte Erkenntnisse angewiesen (Peek 
1995). Daher ist es dringend geboten, die Kinderfor-
schung zur Wohnumweltnutzung und zum Thema 
„Kinderalltag" voranzutreiben. Internationale Unter-
suchungen und Projekte in diesem Feld müssen sy-
stematischer zur Kenntnis genommen werden. 
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B 4.  Kinder und ihre Freizeit 
B 4.1  Stellenwert und theoretische Deutungen 

von Freizeit für die moderne Kindheit 
B 4.2  Gestaltung der freien Zeit 
B 4.3  Freizeitpräferenzen 
B 4.4  Freizeit in Vereinen und Institutionen 
B 4.5  Informelle Freizeit in Außenräumen 
B 4.6  Privat betreute Freizeit 
B 4.7  Freizeit von Kindern ausländischer Her

-

kunft 
B 4.8  Empfehlungen 

B 4.1 Stellenwert und theoretische Deutungen von 
Freizeit für die moderne Kindheit 

Kinder wachsen heute in eine Freizeitwelt hinein, die 
ihnen vielfältige Möglichkeiten und Chancen eröff-
net, die Anforderungen der modernen Gesellschaft 
zu erlernen und zu meistern. Dies vollzieht sich nicht 
nur in pädagogischen Räumen, sondern Kinder ent-
falten in ihrer Freizeit auch ihre eigene „Kinderkul-
tur" - im Spielen wie im kreativen Gestalten. Freizeit 
ist somit ein Bereich eigener kindlicher Aktivität und 
Planung, in dem wichtige Fähigkeiten zur selbständi-
gen Lebensgestaltung entwickelt werden. Zugleich 
gibt die Freizeit Raum für die Entwicklung und Ge-
staltung sozialer Beziehungen. 
Darüber hinaus eröffnet der Freizeitbereich Chancen 
zur Ergänzung und Verbesserung schulischer und 
außerschulischer Fähigkeiten, zum Erlernen kultu-
reller Techniken und eine frühzeitige, über die schu-
lische Förderung hinausgehende, Entwicklung per-
sönlicher Präferenzen. Hierbei spielt die soziale 
Schichtzugehörigkeit eine wichtige Rolle. In erster 
Linie sind es Kinder aus Familien mit höherem sozia-
len Status, die solche speziellen Qualifikationen er-
werben. Hinzu kommen Unterschiede nach Alter, 
Geschlecht und der ethnischen Zugehörigkeit. 
Im Unterschied zu früheren Generationen haben Kin-
der heute einen größeren Handlungsspielraum und 
mehr Entscheidungskompetenz in ihrer Alltagssitua-
tion. Dies wird ihnen zugestanden aber auch zuge-
mutet (Preuss-Lausitz/Rülcker/Zeiher 1990). Je in-
tensiver sich die Kindheitsforschung um das Alltags-
leben von Kindern bemüht und zu verstehen sucht, 
wie Kinder ihre Beziehungen gestalten und sich mit 
den Herausforderungen ihres Lebens auseinander-
setzen, um so deutlicher wird, daß Kinder ihr Leben 
aktiv gestalten können. Dies hat dazu geführt, von 
einer eigenen Kultur der Kinder zu sprechen. In der 
Forschung über die Freizeitaktivitäten von Kindern 
(zwischen 9 und 14 Jahren) wird zwischen einer 
„Kultur der Kinder" und einer „Kultur für Kinder" 
unterschieden. Kinderkultur bzw. kinderkulturelle 
Praxis können als „Antworten" gedeutet werden, die 
Kinder „in ihren Wahrnehmungen, in ihrem Fühlen, 
Denken und Tun, in ihren Bedeutungszuschreibun-
gen auf die sozialen und kulturellen Bedingungen 
geben, die sie jeweils vorfinden" (Hengst 1993, 
S. 93). 
In einer anderen Deutung wird die Kultur der Kinder 
auf die von Kindern selbstgeschaffene Kultur bezo-
gen, wie z. B. Spiele, Geschichten, Körperkultur (Be-
wegungen, Motorik), Reime, Rätsel. Kinder entwik

-

keln im Prozeß ihres Aufwachsens eine große gestal-
terische und ästhetische Vielfalt. Vor allem das 
Spielen ist ein zentraler Ausdruck ihrer kulturellen 
Tätigkeit. Die Kultur der Kinder entwickelt sich in ei-
nem engen Zusammenhang mit der von ihnen vorge-
fundenen Lebenskultur. Zugleich schaffen sich Kin-
der ihre eigene Kultur in intensiver subjektiver Aus-
einandersetzung mit ihren Lebensverhältnissen. Daß 
dieser Prozeß kein einfaches Nachahmen und Über-
nehmen ist, ist seit langem bekannt. Untersuchungen 
zur Kultur der Kinder verweisen immer wieder auf 
das hohe Maß an Selbsttätigkeit und Kreativität. Kin-
der übernehmen und verändern nicht nur überkom-
mene Spiele, sondern erfinden im spiele rischen Um-
gang mit ihrer Umwelt neue (Büttner/Elschenbroich/ 
Ende 1992; Sander, U./Vollbrecht 1996; Hurrelmann/ 
Mansel 1993). 

Freizeit hat für Kinder einen anderen Stellenwert 
und andere Funktionen als für Erwachsene. Der Ter-
minus „Freizeit" stammt, historisch betrachtet, aus 
der Erwachsenenwelt und erhielt seine Bedeutung 
zunächst in Abgrenzung zur Arbeit. Im Zuge der In-
dustrialisierung erfolgte eine zunehmende Trennung 
von Arbeitsstätte und Wohnstätte und damit auch 
zwischen Arbeitszeit und arbeitsfreier Zeit. Zu dieser 
„arbeitsfreien Zeit" bzw. Freizeit der Erwachsenen 
zählen: Zeit zur Erfüllung der primären Bedürfnisse 
(Essen, Schlafen, Körperpflege), Zeit für feste Pflich-
ten im familiären und im außerhäuslichen Bereich so-
wie die frei disponible Zeit für Entspannung und spe-
zielle Freizeitaktivitäten (Opaschowski 1996). 

Allerdings vollziehen sich Veränderungen angesichts 
des Problems, ob künftig lebenslang eine Erwerbstä-
tigkeit garantiert werden kann. Damit fungiert Frei-
zeit für Erwachsene immer weniger nur als Erho-
lungszeit in Relation zur Erwerbsarbeit, sondern sie 
wird zunehmend zu einem aus sich heraus sinnvollen 
Lebensbereich. Freizeit kann von Erwachsenen und 
Kindern vielseitig gestaltet und genutzt werden und 
mitmenschlichen und sozialen Tätigkeiten Raum ge-
ben. Auch unter dieser Perspektive erhält die Gestal-
tung von Freizeit bereits im Kindesalter ein besonde-
res Gewicht. 

Die gegenüber der Arbeitswelt für viele Erwachsene 
bislang noch relevanten Funktionen von arbeitsfreier 
Zeit sind allerdings für Kinder bis zum Schuleintritt 
kaum bedeutsam. Für sie geht es in den ersten Le-
bensjahren primär um Zeit für Essen, Schlafen, Kör-
perpflege, um Bewegung, Spiel und kulturelle Ent-
wicklung sowie um betreute Zeit. Die Übergänge 
sind fließend. 

Allerdings erlangen Kinder bereits früh Zugang zum 
Freizeitbereich mit seinen vielfältigen Gestaltungs-
möglichkeiten (Zinnecker/Silbereisen 1996). Mit 
dem Schuleintritt wird ihre Zeit durch schulische und 
außerschulische Aufgaben und Termine zunehmend 
segmentiert. Der Anteil frei disponibler Zeit wird im 
Laufe der Schulzeit geringer, zugleich erhöht sich 
der Anspruch an die Gestaltung dieser Zeit. Der frei-
en Zeit der Kinder fällt eine besondere sinn- und sta-
tusverleihende Bedeutung zu, da bereits (Schul-)Kin-
der zunehmend die Möglichkeit haben, eigene 
„Identitätsentwürfe" zu erproben. Hierzu benötigen 
sie Freiräume ohne pädagogisches Programm. 
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Für die Schulkinder gewinnt der außerschulische Be-
reich auch im Wettstreit um prestigeträchtige Positio-
nen an Bedeutung. Der Erwerb von kulturellem und 
sozialem Kapital außerhalb der Schule und eine früh-
zeitige Profilierung von Fähigkeiten wird zuneh-
mend wichtig (Zinnecker/Silbereisen 1996). In die-
sem Zusammenhang wird von außerschulischen Kar-
rieren, Freizeitkarrieren oder auch von einer 
„Professionalisierung" des außerschulischen Lernens 
gesprochen. Gerade in diesem Zusammenhang wer-
den Differenzen nach dem sozialen Status der Eltern 
besonders deutlich (z. B. in der Heranführung an Mu-
sik, Tanz, Theater). 

Die Freizeitwelt von Kindern unterliegt historisch ei-
nem erheblichen Wandel, der u. a. durch die verän-
derte Qualität von Wohnen und Wohnumwelt be-
stimmt ist, durch den zunehmenden Einfluß der elek-
tronischen Medien und eine erhebliche Zunahme 
institutionalisierter und kommerzieller Freizeitange-
bote. Damit hat sich sowohl das Aktivitätsspektrum 
der Kinder als auch ihre Möglichkeit der räumlichen, 
zeitlichen und sozialen Gestaltung der Freizeit ver-
ändert (Peek 1995). Diese Veränderungen werden 
von verschiedenen Autoren als Merkmale „moder-
ner" Kindheit thematisiert und etikettiert als „Ver-
häuslichung", „Verinselung", „Organisiertheit" und 
„Verplantheit". Solche Tendenzen lassen sich zwar 
nachweisen, sie gelten jedoch nicht für die Mehrheit 
heutiger Kinder. 

Das gilt z. B. für die Tendenz zur „Verhäuslichung" . 

Aufgrund der Funktionalisierung des öffentlichen 
Großstadtraumes für Verkehr, Dienstleistungen und 
Konsum sind für Kinder die räumlichen Möglichkei-
ten zum spontanen und unbeaufsichtigten Spiel ge-
ringer geworden. In fast allen Familienhaushalten 
gibt es Kinderzimmer, und nahezu jedes Kind verfügt 
über viel Spielzeug, was es möglich und auch attrak-
tiv macht, einen erheblichen Teil der Freizeit zu 
Hause zu verbringen. Gleichermaßen nutzen Kinder 
jedoch auch den öffentlichen Nahraum zum Spielen 
und als Treffpunkt mit Gleichaltrigen. 

Tendenzen zur „Verinselung" lassen sich daran er-
kennen, daß sich die Freizeitaktivitäten von Kindern 
mit zunehmendem Lebensalter auf Orte und Treff-
punkte konzentrieren, die räumlich nicht in der un-
mittelbaren Wohnumgebung liegen. Das bedeutet 
für die Kinder längere Wegestrecken per Fahrrad 
und Abhängigkeit vom elterlichen Pkw oder den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln. Hierbei ist, außer nach 
dem Lebensalter, auch nach dem Geschlecht der Kin-
der zu differenzieren. Gleichzeitig aber werden  - 
von  Mädchen noch häufiger als von den Jungen - 
nach wie vor bevorzugt Orte in Wohnungsnähe auf-
gesucht. Eine Tendenz zur „Organisiertheit" der 
Freizeit läßt sich insoweit erkennen, als Kinder, diffe-
renziert nach sozialer Schicht, Geschlecht, Lebensal-
ter und ethnischer Zugehörigkeit, die zahlreichen in-
stitutionellen Freizeitangebote nutzen, wobei die 
Mitgliedschaft in Sportvereinen besonders hoch ist. 
Außerdem werden die Angebote von Musikschulen 
genutzt. Daneben und zugleich verwirklichen Kinder 
aber auch ihr Bedürfnis nach frei disponibler Zeit in 
informellen Gruppen gleichaltriger Kinder (Deut-
sches Jugendinstitut (DJI) 1992). 

Durch Schule, Schularbeiten und verschiedene Frei-
zeitaktivitäten unterliegt der Wochenablauf von 
Schulkindern teilweise einem differenzierten Termin-
plan. So nehmen z. B. ein Drittel der westdeutschen 
und etwa ein Fünftel der ostdeutschen 10- bis 14jäh-
rigen Kinder drei oder mehr feste Termine an den 
Werktagen einer Woche wahr (Büchner/Fuhs/Krüger 
1993, S. 35). Hierbei bestehen Unterschiede nach 
dem sozialen Status der Familien und dem Ge-
schlecht der Kinder. Kinder aus Familien mit höher-
em sozialen Status und höherer schulischer Qualifi-
kation - und hier noch häufiger die Mädchen - ha-
ben eine größere Termindichte. Die meisten Kinder 
sind jedoch nicht stark terminlich eingebunden, am 
wenigsten die Kinder aus Zuwandererfamilien. Folg-
lich läßt sich eine Tendenz zur „Verplantheit" nur be-
grenzt nachweisen. Die postulierten Tendenzen „mo-
derner Kindheit" treffen somit nur für einen Teil der 
Kinder, vornehmlich aus der oberen Mittelschicht 
und hier speziell für die Mädchen, zu. 
Über das Freizeitverhalten der Kinder aus Zuwande-
rerfamilien ist nur wenig bekannt. Die Alltagswelt 
dieser Kinder ist - außerhalb ihrer Familie und ethni-
schen Community - weitgehend von deutschen Vor-
stellungen beeinflußt. Die Spiele im Kindergarten, in 
der Grundschule, sind meist die Spiele der deutschen 
Kinder. Kaum jemand fragt, ob nicht auch Spiele der 
Kinder aus Zuwandererfamilien Anregungen für eine 
Erweiterung oder Veränderung des Spielens in der 
gleichaltrigen Gruppe, vor allem im Kindergarten ge-
ben könnten. 
Die zahlreichen empirischen Freizeitstudien liefern 
ein differenziertes Bild über die Freizeitwelt der 
(deutschen) Kinder. Sie geben Hinweise auf Unter-
schiede nach Alter und Geschlecht, nach Wohnsitua-
tion und dem Wohnumfeld, dem sozialen Status, 
jedoch nur selten nach der ethnischen Herkunft. Die 
Aussagefähigkeit der Studien ist teilweise ein-
geschränkt durch die Auswahl der (meist nicht 
repräsentativen) Stichproben, durch Einbeziehung 
unterschiedlicher Altersgruppen und regionale Be-
schränkungen. Vergleiche sind auch aufgrund unter-
schiedlicher Fragestellungen und Auswertungsver-
fahren und deren selektiver Präsentation erschwert. 
So werden z. B. Freizeitaktivitäten in unterschiedli-
chen Zusammenhängen erfragt, was zu Unterschie-
den im Stellenwert und den Gewichtungen führen 
kann. In den Grundtendenzen stimmen die meisten 
Studien jedoch überein. Das gilt auch für zeitlich 
weiter zurückliegende Erhebungen, auf die aus-
drücklich dann zurückgegriffen wird, wenn sie inter-
essante Differenzierungen ausweisen, die in neueren 
Studien so nicht berücksichtigt werden. Überwie-
gend sind in die Befragungen Schulkinder (etwa zwi-
schen 8 und 13 Jahren) und deren Eltern einbezo-
gen. 
Der Stellenwert der Freizeit für Kinder läßt sich auf 
der Basis der empirischen Daten unter folgenden 
Fragen darstellen: 
- Wofür interessieren sich Kinder in ihrer freien 

Zeit? 
- Welche Aktivitäten üben sie aus? 
- Wo verbringen Kinder ihre Freizeit? 
- Mit wem verbringen Kinder ihre Freizeit? 
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- Wieweit sind Kinder Mitglieder in Vereinen? 

- Welche Differenzierungen lassen sich feststellen 
(z. B. nach ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, 
Lebensalter, sozialer Schichtzuhörigkeit, unter-
schiedlichen Regionen und im Ost-West-Ver-
gleich)? 

B 4.2 Gestaltung der freien Zeit 

Aufschlüsse über den Anteil und die Gestaltung der 
freien Zeit geben Zeitbudget-Studien. Schulkinder 
und ihre Eltern wurden befragt, wie sie ihre Zeit nach 
dem Schulunterricht verbringen. Dabei zeigt sich in 
unterschiedlichen Studien, daß ein großer Teil der 
Zeit zu Hause verbracht wird, wobei der Anteil inner-
häusiger und aushäusiger Spielaktivitäten insgesamt 
ausgewogen erscheint. Einige Unterschiede in der 
Nutzung frei verfügbarer Zeit von ost- und westdeut-
schen Kindern weisen weniger auf Interessenunter-
schiede, als auf die unterschiedlichen Angebote hin. 
Sogar den Hort besuchende Kinder fallen aus dem 
üblichen Spektrum von Freizeitaktivitäten nicht her-
aus (Herzberg/Hössl 1996). 

Die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen 
sind differenziert zu betrachten. Sind z. B. die Spiel

-

möglichkeiten außerhalb der Wohnung ungünstig, so 

bestehen zwischen Jungen und Mädchen kaum Un-
terschiede im Hinblick auf die draußen ohne elterli-
che Aufsicht verbrachte Zeit. Unter günstigen Akti-
onsraumbedingungen spielen Jungen jedoch deut-
lich häufiger draußen als Mädchen. Offensichtlich 
kommen die geschlechtsspezifisch unterschiedlichen 
Präferenzen erst bei guter Aktionsraumqualität zum 
Tragen (Blinkert 1993). 

Die Studie von Blinkert (1993) beschränkt sich zwar 
auf die Befragung von Kindern im Alter von sechs bis 
sieben und von 9 bis 10 Jahren in der Freiburger Re-
gion. Die Aufschlüsselung der Ergebnisse läßt jedoch 
die Differenzierungen nach Alter und Geschlecht be-
sonders deutlich erkennen: die Jüngeren verbringen 
deutlich mehr Zeit mit Spielen in der Wohnung, Jun-
gen spielen längere Zeit draußen ohne elterliche Mit-
wirkung oder Aufsicht als Mädchen, die älteren Kin-
der verwenden mehr Zeit für organisierte Angebote 
und Lernen für die Schule. 

In welchem Ausmaß auch organisierte Schularbei-
tenhilfen bzw. Nachhilfestunden im Rahmen der 
Freizeit eine Rolle spielen, läßt sich aus den meisten 
Daten nicht ermitteln, allenfalls finden sich dazu in 
der Studie von Zinnecker/Silbereisen (1996) Hin-
weise. 

Tabelle B 4.1 

Zeitbudget 6- bis 7jähriger sowie 9- bis 10jähriger Kinder nach Alter und Geschlecht 

(Beschäftigung in Minuten täglich) 

Kinder nach Alter und Geschlecht alle 6 + 7 Jahre 9 + 10 Jahre Mädchen Jungen 

Routinetätigkeiten: Essen, Zähneputzen, 
Anziehen, Ausziehen etc. 

72 74 71 74 71 

Nichtstun, Entspannen, Ausruhen 69 80 59 72 66 

Spielen in der Wohnung 55 66 41 58 50 

Draußen ohne Eltern spielen 51 49 55 44 60 

Lernen für Schule, Kurse und 
Veranstaltungen 

45 34 59 45 42 

Organisierte Angebote nutzen: einen Kurs 
besuchen, am Training für eine Sportart 
teilnehmen, Musikunterricht etc. 

33 27 42 33 33 

Freunde besuchen, in der Wohnung von 
Freunden spielen 

29 32 23 33 24 

Moderne Medien nutzen: Fernsehen, mit 
dem Computer spielen, mit dem Gameboy 
spielen 

28 23 33 22 34 

Lesen, Kassetten hören 24 18 29 25 22 

Draußen spielen mit den Eltern 21 28 15 22 21 

Nachmittagsbetreuung 18 15 19 17 19 

Pflichten, Erledigungen, Wege außerhalb 
der Wohnung 

15 15 16 16 15 

Pflichten, Erledigungen in der Wohnung 9 8 10 10 7 

Insgesamt 469 469 472 471 464 

Quelle : Blinkert 1993, S. 117f., S. 270 
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B 4.3 Freizeitpräferenzen 

In den meisten empirischen Studien wurden Kinder, 
und teilweise auch deren Eltern, nach ihrer liebsten 
Freizeitbeschäftigung bzw. nach Hobbies gefragt. In 
dem Kinder-Survey von Zinnecker und Silbereisen 
(1996) werden Zusammenhänge zwischen Hobbies, 
Interessen und Lieblingsfächern untersucht. Danach 
nimmt der Sport bei Jungen wie Mädchen, in Ost-
wie Westdeutschland übereinstimmend die hervorra-
gende Stellung ein, wobei die Jungen hier eine noch 
höhere Präferenz zeigen. Mädchen dagegen zeigen 
größere Vorlieben für Lesen, Kunst und Tanz. 

Tabelle B 4.2 

Anteil der Kinder, die eine bestimmte 
Gruppe von Hobbies ausüben 

(Alter: 10- bis 13jährige) 

Jungen 
West (%) 

Mädchen 
West (%) 

Jungen 
Ost (%) 

Mädchen 
Ost (%) 

Sport 84 74 84 68 

Lesen 13 29 11 41 

Lieb-
habereien 27 24 26 27 

Kunst 11 36 11 23 

Spielen 10 14 4 14 

Tanz 2 19 4 12 

Medien 30 35 40 48 

Computer 24 5 33 9 

Frage: Hast Du eigentlich irgendwelche Hobbies? Wofür inter-
essiert Du Dich am meisten? 
(Zusammenfassung der Nennungen in 8 Kategorien) 

Quelle:  Zinnecker/Silbereisen 1996, S. 18 

Je nach Frageformulierungen und Auswertungskate-
gorien fallen in den verschiedenen Studien die Ergeb-
nisse zwar in Nuancen unterschiedlich, aber in analo-
ger Tendenz aus. Dies gilt z. B. für eine Befragung 
über die Lieblingstätigkeiten und die tatsächlich aus-
geübten Freizeitaktivitäten (Klingler/Groebel 1994), 
die sich an 6- bis 13jährige Kinder und deren Eltern in 
den neuen und alten Bundesländern richtete. 

Im Vergleich zwischen Kindern aus Ost- und West-
deutschland werden in mehreren Studien Unter-
schiede deutlich, die sich vor allem in der häufigeren 
passiven Nutzung von Fernsehen und Hörfunk durch 
die befragten Kinder in den neuen Bundesländern 
zeigen. Demgegenüber geben die westdeutschen 
Kinder häufiger an, sich mit Freunden zu treffen, sich 
mit Tieren zu beschäftigen oder selbst Musik zu ma-
chen. 

Tabelle B 4.3 

Freizeitaktivitäten der 6- bis 13jährigen Kinder 
(Angaben in Prozent) 

Antwort: Jeden Tag/fast jeden Tag West Ost Ge

-

samt 

Drinnen spielen (Lego, Puzzle, 
Auto, Puppen) 

51 57 53 

Malen, Zeichnen 26 26 26 

Basteln 11 10 11 

Selber Musik machen 18 8 15 

Beschäftigung mit Tieren 41 32 38 

Mit der Familie zusammensein 51 52 51 

Mit der Familie Ausflüge 
machen 

5 6 5 

Hausaufgaben machen 91 90 90 

Einkaufen gehen 8 9 8 

Eigenes Zimmer aufräumen, 
zu Hause helfen 

18 13 22 

Draußen spielen, etwas unter

-

nehmen 
75 70 73 

Sich mit Freunden treffen/ 
besuchen 

60 43 55 

Sport im Verein treiben 11 3 4 

Zu einer Jugend- oder anderen 
Gruppe gehen 

4 3 4 

Fernsehen 77 93 82 

Video schauen 13 8 12 

Schallplatten/Kassetten/CD 
hören 

46 46 46 

Radio hören 42 55 46 

Comics/Heftchen lesen 20 22 21 

Bücher lesen 32 31 32 

Zeitschriften lesen 7 14 9 

Zeitung lesen 7 7 7 

Video-/Computerspiele spielen 9 9 9 

Mit dem Computer daheim 
arbeiten 

3 1 2 

Ins Kino gehen 1 1 1 

Mich ausruhen, träumen 28 26 27 

Frage: Sag mir bitte, wie oft Du diese Dinge tust: 
jeden Tag, fast jeden Tag, 1-2 mal in der Woche, seltener, nie 

Quelle:  Klingler/Groebel 1994, S. 55 
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Bei den außerschulischen kulturellen Freizeitaktivi-
täten von Kindern hat die Bildungsorientierung der 
Eltern ein großes Gewicht. Die Studien von Büchner 
und Fuhs (1994) weisen Zusammenhänge zwischen 
sozialer Herkunft und bildungsorientiertem Freizeit-
verhalten der Kinder nach. Eltern mit höherem sozia-
len Status haben offensichtlich auch eine größere 
Aufgeschlossenheit gegenüber kulturellen Werten 
und erleichtern ihren Kindern den Zugang zur Teil-
habe. Dazu zählt der Umgang mit Künsten (Malerei, 
Plastik), Instrumenten, das Theaterspielen und Tan-
zen. Mädchen scheinen generell eine größere Affini-
tät zu musischen Aktivitäten zu haben. Die soziale 
Stellung der Familie spiegelt sich vor allem in der 
Anzahl der Kinder, die ein Instrument erlernen. 

B 4.4 Freizeit in Vereinen und Institutionen 

Bei den Vereinen, in denen sich Kinder im Alter von 
10 bis 13/14 Jahren organisieren, stehen die Spo rt

-vereine an erster Stelle, gefolgt von Musikvereinen 
(Fuhs 1996). Über die Anzahl der speziell an Kinder 
gerichteten Freizeitangebote in Vereinen und Ver-
bänden, im privaten wie im kommerziellen Bereich, 
gibt es keinen verläßlichen Überblick und somit auch 
keine Daten über die tatsächliche Inanspruchnahme 
unterschiedlicher Angebote. Immerhin beziehen 
zahlreiche Jugendverbände bereits die Kinder (in der 
Regel ab 6 Jahren) in ihre Angebote ein (Deutscher 
Bundesjugendring 1992). Dies gilt für die Angebote 
der „Kinder- und Jugendarbeit" (lt. Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz) in kommunaler Trägerschaft kaum. 
Häufig wird deshalb eine „Lücke" im Angebot und 
in der Betreuung vor allem der Kinder im Alter von 
ca. 10 bis ca. 12/13 Jahren beklagt (sogenannte 
„Lücke-Kinder"). 

Es gibt keine andere Freizeitaktivität im Kindesalter, 
die in den letzten Jahren mehr an Bedeutung gewon-
nen hat und mehr Kinder anzieht, als der Sport 
(Ferchhoff 1993). Das gilt insbesondere für den in 
Vereinen ausgeübten Sport, aber auch für den infor-
mellen Freizeitsport sowie für p rivate und kommer-
zielle Angebote. Dem entspricht auch bei Jungen 
wie Mädchen die positive Einschätzung des Schul-
sports in Relation zu anderen Unterrichtsfächern 
(Zinnecker/Silbereisen 1996). 

In den letzten ca. 10 bis 15 Jahren hat der Organisa-
tionsgrad in Sportvereinen bei Jungen wie Mädchen 
enorm zugenommen (Zinnecker 1996). Jungen im Al-
ter von 10 bis 13 Jahren gehören zu 61 % einem Ver-
ein an, in den neuen Bundesländern sind es aller-
dings nur 38 %, was vor allem bedingt sein mag 
durch das in der ersten Phase nach der deutschen 
Vereinigung geringe Angebot (Jaide 1990). Von den 
Mädchen gehören 58 % (West) und 26 % (Ost) einem 
Sportverein an. Am häufigsten organisiert sind Mäd-
chen und Jungen im Alter von 11 und 12 Jahren, 
während die Mitgliederzahlen im Jugendalter, insbe-
sondere bei den weiblichen Jugendlichen, rückläufig 
sind. 

Der Anteil der Mädchen hat sich auch im Bereich der 
wettkampfbetonten Spiele deutlich erhöht. Zinnek-
ker (1989) spricht nicht nur von einem Eindringen 
der Mädchen in den Sport als angestammter Jungen

-

domäne, sondern von einer zunehmenden Bewe-
gungs- und Sportteilhabe von Mädchen. 

Unter den sportlichen Aktivitäten werden von  Kin
-dern bevorzugt: Schwimmen, Radfahren und Fuß-

ball. Etwa 17 % der Kinder trainieren intensiv in Ver-
einen, etwa 10 % sind Sportfans, lediglich ein Viertel 
sind als ausgesprochene „Nichtsportler" zu bezeich-
nen (Zinnecker/Silbereisen 1996). 

In den Vereinen hat sich die Verteilung auf die ver-
schiedenen Sportarten nach Jungen und Mädchen 
differenzie rt . Nach wie vor dominiert Fußball bei den 
Jungen und Turnen bei den Mädchen. Beiderseits 
hoch ist das Interesse an Tischtennis, Tennis, Judo, 
Skilaufen und Reiten. Vor allem „modische" Sportar-
ten haben zugenommen (z. B. tanzbezogene Gymna-
stik, Jogging, Bodybuilding), allerdings eher bei Ju-
gendlichen und Erwachsenen. Generell nehmen ei-
nerseits Sportarten zu, die moderne Formen der 
Selbstbeherrschung, der Affektkontrolle und der Kör-
perdistanz fördern bzw. voraussetzen (z. B. Tennis, 
Volleyball). Andererseits nehmen Sportarten zu, die 
dem Muster individualisierter, selbstbezogener Kör-
perübungen entsprechen, wie z. B. Jogging oder Bo-
dybuilding (Zinnecker 1989). 

Zahlen über den Anteil von Kindern und Jugendli-
chen ausländischer Herkunft im organisierten Spo rt 

 gibt es bislang nicht. 30 % der erwachsenen Deut-
schen treiben in einem Verein Sport, aber nur 5 bis 
10 % der Ausländer. Es besteht also ein niedriger Or-
ganisationsgrad, der bei Frauen und Mädchen aus-
ländischer Herkunft noch geringer sein dürfte. 

Außer im Sport gibt es im Rahmen der Kulturarbeit 
für Kinder zahlreiche Angebote, die vor allem im Be-
reich der Musik von vielen genutzt werden. Solche 
außerschulischen Musikangebote finden sich in Mu-
sikschulen, freien Musikinitiativen, Rock-Pop-Mu-
sikwerkstätten, in Ensembles, Chören, Spielgruppen 
und Orchestern des musikalischen Laienmusizierens, 
aber auch in der kirchlichen, verbandlichen und offe-
nen Jugendarbeit (Expe rtise Schorn, i. Ersch.). Die 
Musikschulen haben mit derzeit tausend Einrichtun-
gen und über einer Million Schülerinnen und Schü-
lern besondere Bedeutung. Hinzu kommen die selb-
ständig arbeitenden Musikerzieher. Welche Kinder 
diese Angebote wahrnehmen, ist nicht genau an-
zugeben. Manche Angebote dürften für Kinder aus 
materiell deprivierten Familien kaum realisierbar 
sein. Über die Teilnahme von Kindern aus Zuwande-
rerfamilien gibt es keine Informationen. 

In den neuen Bundesländern kommt auch der Schule 
unter den organisierten Freizeitformen („traditio-
nell") eine wichtige Rolle zu. In ihren Räumen und 
auf ihrem Gelände werden viele Hortkinder im Alter 
von 6 bis 10 Jahren betreut. Außerdem haben Ar-
beitsgemeinschaften in der Schule, in Anbetracht ei-
nes oft noch unterentwickelten außerschulischen 
Freizeitangebotes, eine wichtige Funktion (Herz-
berg/Hössl/Lipski 1995). Allerdings sind mit der in-
stitutionellen Betreuung für die Kinder teilweise Ein-
schränkungen verbunden, wie sie auch in anderen 
Institutionen (z. B. Kindergarten) bestehen. Dennoch 
geben sie wichtige Impulse für die Freizeitgestal-
tung. 
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„Die Kindheit der Hortkinder, und zwar besonders 
der Mädchen, weist einen hohen Grad von Institutio-
nalisierung auf, da sie neben dem Hort auch noch in-
stitutionelle Freizeitangebote wahrnehmen. Ein Pro-
blem ist darin zu sehen, daß diese starke Institutiona-
lisierung gerade bei den Mädchen kaum durch eine 
eigenständige Nutzung öffentlicher Räume oder eine 
große Vielfalt von Freizeitaktivitäten ergänzt wird. 
Damit könnte sich dieses hohe Maß an Institutionali-
sierung nachteilig auf Eigenständigkeit und Eigen-
initiative der Hortkinder - besonders der Mädchen - 
auswirken. Ob diese potentiellen Nachteile durch ei-
nen offensichtlichen Vorteil des Hortes, nämlich die 
hohe Kontaktdichte der Kinder, „ausgeglichen" wird, 
muß dahingestellt bleiben" (Deutsches Jugendinsti-
tut (DJI) 1992, S. 211). 

In den alten Bundesländern stellt sich eher das Pro-
blem, daß eine institutionelle Betreuung für die 6- bis 
10jährigen Schulkinder kaum geboten wird und Be-
treuungsformen am Nachmittag statt dessen meist in-
dividuell gestaltet werden müssen. 

B 4.5 Informelle Freizeit in Außenräumen 

Eine Studie von Büchner/Fuchs/Krüger (1996) ver-
deutlicht, daß Schulerfolg und aktives Freizeitverhal-
ten von Heranwachsenden sich gegenseitig stimulie-
ren. Die Autoren vermuten sogar, daß selbständiges 
Planen, Ausdauer und Überwindung von Widerstän-
den mehr im Freizeitbereich als in der Schule heraus-
gefordert und gelernt werden. 

Informelle, nicht organisierte Freizeit entfaltet sich 
teilweise in öffentlichen Außenräumen. Zwar scheint 
die Straße zunehmend ihre Funktion als Lernort und 
Spielraum verloren zu haben, was unter nostalgi-
scher Betrachtung des Straßenspiels beklagt wird. 
Die Bedeutung des Nahraumes „vor der Tür", der 
von ihnen als Spielort und Treffpunkt genutzt wird, 
ist dennoch unverändert wichtig für Kinder (DJI 
1992, S. 41). 

Kinder, die draußen wenig aktiv sind, betätigen sich 
auch weniger zu Hause. Umgekehrt beschäftigen 
sich diejenigen Kinder, die oft Tätigkeiten im Außen-
bereich nachgehen, auch häufiger aktiv zu Hause. 
Ein übervoller Terminkalender ist durchwegs kein 
Problem für Kinder. Über die Hälfte von ihnen hätte 
allerdings gern mehr Zeit, um mit anderen zusam-
men zu sein. 

Hierbei ist nach Alter und Geschlecht der Kinder zu 
differenzieren: der Aktionsradius erweitert sich mit 
zunehmendem Alter. In der Nutzung der Außen-
räume zeigen sich darüber hinaus Unterschiede zwi-
schen Jungen und Mädchen. So werden Spiel- und 
Bolzplätze im Grundschulalter häufiger von Jungen 
als von Mädchen genutzt. Für Mädchen stehen sel-
ten geeignete Räume zur Verfügung. Sie halten sich 
zwar ebenso gern wie Jungen draußen auf, suchen 
jedoch übersichtliche Flächen oder kleine Plätze, In-
nenhöfe neben der Wohnung, in denen sie sich sicher 
fühlen und die für ihre Spiele (Bewegungsspiele, wie 
z. B. Seilhüpfen, Ballspielen, Rollschuhlaufen) geeig-
net sind (Fölling-Albers/Hopf 1995). Sie meiden, be-
stärkt durch elterliche Verbote, unübersichtliche An

-
lagen und Parks, vornehmlich aus Angst vor Belästi-
gungen durch ältere Jungen und erwachsene 
Männer (Bolay/Herrmann 1995). 

Obwohl sich die Kinder trotz räumlicher Einschrän-
kungen ihrer Umgebung aktiv anpassen und offen-
sichtlich immer noch irgendwo Plätze finden, wo sie 
ihr eigenes Kinderleben entfalten, ist die Situation oft 
unbefriedigend. Fast zwei Drittel der Kinder nennen 
einen oder mehrere Orte, an denen ihnen das Spielen 
verboten ist. Das sind verkehrsgefährdete Bereiche, 
aber auch von Erwachsenen besetzte Plätze. 

Kinder, die in der Stadt leben, klagen über schlechte 
Spielmöglichkeit und unzureichend ausgestattete 
Spielplätze. Der Spielplatzbesuch nimmt mit dem Al-
ter der Kinder ab, ohne daß es attraktive Ausweich-
möglichkeiten gibt. Erweiterte Spielgelegenheiten 
und mehr Schwimm- und Sportanlagen wünschen 
sich über die Hälfte der Kinder. Mehr Natur und 
keine Autos würden sich über die Hälfte der Stadt-
kinder als „Zauberwunsch" erfüllen (DJI 1992). 

Im Ost-West-Vergleich gibt es hinsichtlich der Frei-
zeiträume keine wesentlichen Unterschiede. Die für 
die Freizeit von Kindern postulierten Tendenzen zur 
Verinselung, Verhäuslichung und Verplanung konn-
ten auch für Kinder in den neuen Bundesländern nur 
ansatzweise festgestellt werden (Lipski 1996). Auffäl-
lig sind hier geringere Unterschiede im Aktionsradi-
us von Jungen und Mädchen. 

Kinder nutzen neben der Schule Gelegenheiten in 
Vereinen oder Kursen, mit ihren Freundinnen und 
Freunden informell zusammenzukommen. Die Un-
wirtlichkeit mancher Wohnumgebungen und der all-
gegenwärtige Straßenverkehr hält sie nicht davon 
ab, sich mit ihren Freundinnen und Freunden auch 
außerhalb der Wohnung aufzuhalten. Sie nutzen 
nach ihren eigenen Aussagen nicht nur die für sie an-
gelegten Spielplätze, sondern finden auch Gelegen-
heit zum Spiel auf Grünflächen zwischen Häusern, in 
Parks und auf Sportplätzen, auf Gehsteigen, in Haus-
eingängen und Treppenhäusern sowie auf dem Hof. 
Die zu Fuß erreichbaren Gebiete und die Nahumge-
bung sind neben der Wohnung die wichtigsten Berei-
che für die sozialen Aktivitäten der Kinder (DJI 
1992). Die Stadt- und Landunterschiede sind nach 
den Daten dieser Studie geringer als üblicherweise 
angenommen. 

Die nicht organisierte, informelle Freizeit wird vor-
nehmlich zusammen mit Gleichaltrigen verbracht. 
Ganz überwiegend organisieren die Schulkinder ih-
ren Nachmittag selbständig durch Verabredungen, 
die sie in der Schule oder am Telefon treffen. Kinder 
spielen, je nach Lebensalter und Geschlecht, zu 
zweit, zu dritt oder zu mehreren, die Stadtjungen et-
was häufiger in großen Gruppen als die Mädchen 
und die Landkinder (DJI 1992). Etwa 10 % spielen 
überwiegend allein und unterhalten Kontakte zu 
Gleichaltrigen nur in Schule und Tageseinrichtun-
gen. Alleinspielen ist in der Stadt deutlich häufiger 
üblich und scheint an mangelnden Spielgelegenhei-
ten zu liegen. Auch soziale Konflikte im Wohnumfeld 
können den Aktionsradius der Kinder einengen 
(Rauschenbach, B./Wehland 1989). 
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B 4.6 Privat betreute Freizeit 

Im Vergleich zwischen Kindern, die am Nachmittag 
privat betreut werden, und unbetreuten Kindern zei-
gen sich deutliche Unterschiede in ihren sozialen 
Kontakten und Freizeitaktivitäten. 

„Die privat betreuten Kinder können insofern als die 
am meisten ,individualisierten' Kinder gelten, als vor 
allem die Mädchen ihre individuellen Freizeitinteres-
sen am stärksten entwickelt haben und realisieren, 
Mädchen wie Jungen aber in soziale Zusammenhän-
ge mit anderen Kindern außerhalb von Familie und 
Schule weniger intensiv eingebunden sind. Das er-
scheint angesichts der entwicklungspsychologischen 
Bedeutung von Gleichaltrigenkontakten nicht unpro-
blematisch. 

Die unbetreuten Mädchen und Jungen haben den 
größten Aktionsradius und sind meistens auch kei-
neswegs sozial isoliert, sondern pflegen recht intensi-
ve Kontakte zu anderen Kindern - dies allerdings 
mit einem noch höheren Verabredungsaufwand als 
die privat betreuten Kinder. Andererseits zeichnen 
sich die unbetreuten Kinder, vor allem die Jungen, 
durch die größte Institutionenferne und damit auch 
durch eine sehr geringe Teilhabe an der gängigen 
Kinderkultur aus. Außerdem ist die Zahl ihrer Frei-
zeitaktivitäten relativ gering, und sie gehen relativ 
häufig eher passiven Beschäftigungen wie z. B. Me-
dienkonsum nach. Beides kann auf das Problem hin-
weisen, daß sie mit ihrer Selbständigkeit überfordert 
sind und auf ihre Lebenssituation und ihr Alter zuge-
schnittene Angebote bräuchten." (DJI 1992, S. 210f.) 

Vor- und Nachteile der verschiedenen Betreuungs-
grade scheinen sich aufzuwiegen, was eine Kombi-
nation unterschiedlicher Betreuungsformen wün-
schenswert erscheinen läßt. Kinder, die nur zu Hause 
betreut werden - das trifft in besonderer Weise für 
Mädchen zu - können zwar individuelle Interessen 
entfalten, sind aber wenig in Verbindung mit Gleich-
altrigen. Die in Einrichtungen betreuten Kinder sind 
demgegenüber mit anderen Kindern zusammen und 
nutzen auch manche Freizeitangebote, allerdings 
nehmen sie die Angebote kaum in eigener Initiative 
in Anspruch. Kinder, die nachmittags weder zu 
Hause noch in einer Einrichtung betreut werden, ha-
ben zwar Kontakt zu Gleichaltrigen, nehmen aber 
kaum kinderkulturelle Angebote wahr. Sie weichen 
relativ oft auf Medienkonsum aus. 

Auf seiten der Kinder besteht ein erhebliches Bedürf-
nis nach nicht organisierter, frei disponibler Zeit, 
nach informellen Treffpunkten ohne spezielles Pro-
gramm. Als Freizeitpartner spielen die gleichaltrigen 
Freunde mit zunehmendem Lebensalter eine wichti-
ge Rolle. Allerdings bleiben die Eltern nach wie vor 
(für 10- bis 13jährige) die wichtigsten Gesprächspart-
ner. Kindern ist der Rat der Eltern in vielen Angele-
genheiten des täglichen Lebens wichtiger als der von 
Freundinnen und Freunden. Zugleich initiieren El-
tern auch gemeinsame Freizeitunternehmungen mit 
ihren Kindern, vor allem an Wochenenden und im 
Urlaub. Hinsichtlich der Freizeitgestaltung treten 
teilweise Diskrepanzen zwischen den Vorstellungen 
der Eltern und der Kinder auf. So äußern Eltern häu

-
figer als ihre Kinder den Wunsch nach gemeinsamen 
Unternehmungen. 

B 4.7 Freizeit von Kindern ausländischer Herkunft 

Die meisten Untersuchungen über Freizeitaktivitäten 
im Kindesalter berücksichtigen Kinder aus Zuwande-
rerfamilien nicht. 

Nur eine ältere Studie von Rauschenbach, B./Weh-
land (1989) bezieht auch Kinder ausländischer Her-
kunft ein. Im Vergleich zwischen den Aussagen von 
Kindern ausländischer und nichtausländischer Her-
kunft werden in dieser Studie vornehmlich Defizite 
sichtbar, ohne daß ethnische Besonderheiten und 
daraus resultierende spezielle Bedürfnisse berück-
sichtigt werden. Hinsichtlich der Freizeitkontakte sa-
gen z. B. jedes achte Mädchen und jeder elfte Junge 
nicht ausländischer, aber jedes vierte Mädchen und 
jeder siebte Junge ausländischer Herkunft von sich 
selbst, daß sie wenig mit anderen Kindern spielen. 
Mädchen ausländischer (insbesondere türkischer) 
Herkunft sind besonders isoliert: Nur ein Sechstel 
von ihnen (im Vergleich zu gut einem Drittel der 
nichtausländischen Kinder) hat spezielle Freunde 
und Freundinnen. Außerdem wissen sie oft nicht, wo 
sie spielen können. Nur wenige halten die Wohnung 
für geräumig genug. Die Mädchen ausländischer 
Herkunft sind auch generell mit ihren Lebensum-
ständen am wenigsten zufrieden: Sie sind am stärk-
sten häuslich eingebunden, ohne über den gleichen 
Spielwarenkonsum ihrer deutschen Altersgefährtin-
nen zu verfügen. Sie beklagen ihre soziale Isolation 
(Rauschenbach, B./Wehland 1989). 

Eine ebenfalls ältere Studie über 14- bis 18jährige 
Mädchen türkischer Herkunft mag einige weitere 
Anhaltspunkte zur Freizeitsituation von Mädchen 
(allerdings jugendlichen) geben (Pfänder/Turhan 
1990). Danach haben Mädchen türkischer Herkunft 
einen hohen Bedarf an Angeboten im Freizeitbe-
reich. Sie wünschen sich O rte, an denen sie sich mit 
Freundinnen treffen und ungestört unter sich sein 
können. Solche Treffpunkte können stadtteilbezoge-
ne Einrichtungen wie z. B. Mädchenzentren sein. Un-
ter den Freizeitangeboten bevorzugen Mädchen tür-
kischer Herkunft vor allem Sportveranstaltungen, 
Tanzkurse und Mädchengesprächskreise. Dabei ha-
ben sie teilweise trotz der häufig erforderlichen Mit-
hilfe im Haushalt gewisse Freiräume, vor allem zu-
gunsten einer guten Schulbildung. Im Vergleich zu 
deutschen Mädchen wird den türkischen Mädchen 
allerdings ein zeitlich größerer Einsatz bei der Haus-
arbeit abverlangt. Dies gilt gleichermaßen für jünge-
re Mädchen. 

Außerdem besteht in Zuwandererfamilien eine an-
dersartige kulturell vermittelte Toleranz gegenüber 
dem Aktivitätsbedürfnis von Kindern (Rauschen-
bach, B./Wehland 1989). Letzteres wird z. B. an dem 
geringen Anteil derjenigen Kinder sichtbar, die in 
der ganzen Wohnung spielen dürfen (deutsche Kin-
der: knapp 50 %, Kinder ausländischer Herkunft: 
20 %). Diese Probleme verschärfen sich vor allem un-
ter ungünstigen Wohn- und Wohnumweltbedingun-
gen. Kinder ausländischer Herkunft verlegen auf- 
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grund der oft beengten Wohnverhältnisse ihr Spiel 
häufiger nach draußen. 

Kinder ausländischer Herkunft haben auch weniger 
feste Termine als deutsche Kinder. Die Entscheidun-
gen über den Tagesverlauf und den Wochenplan un-
terliegen eher dem Zufall. Außerdem nehmen sie in 
geringerem Umfang an Vereinsaktivitäten teil. In er-
ster Linie sind Jungen im Fußballverein aktiv. 

Man weiß auch nur wenig über die speziellen, evtl. 
typischen Freizeitaktivitäten von Kindern innerhalb 
der unterschiedlichen ethnischen Communities. Hin-
sichtlich der sozialen Kontakte kann den wenigen 
Daten und Berichten mit aller Vorsicht entnommen 
werden, daß es bei einem beträchtlichen Teil der Kin-
der aus Arbeitsmigranten-, Flüchtlings-, aber auch 
aus Aussiedlerfamilien eine Tendenz gibt, die Frei-
zeit weniger mit deutschen Kindern, sondern vorran-
gig im Kontext der eigenen Ethnie bzw. der (erwei-
terten) Familie zu verbringen. Die Gründe sind bei 
den drei Gruppen ähnlich: ein relativ hohes Maß an 
räumlicher Segregation und ein Leben in Regionen, 
die aufgrund ihrer unzureichenden Infrastruktur we-
nig Möglichkeiten zu gemeinsamen Freizeitaktivitä-
ten bieten. Hinzu kommen fehlende materielle Res-
sourcen. Auffällig ist auch die stärkere geschlechts-
spezifische Differenzierung: In allen Gruppen 
verbringen die Mädchen ihre Freizeit in stärkerem 
Maße als die Jungen zu Hause bzw. im Familien-
kreis. 

B 4.8 Empfehlungen 

Die Herausforderung an die Heranwachsenden, für 
die Gestaltung ihrer freien Zeit selbst Verantwortung 
zu übernehmen, ist gerade in einer Zeit, in der Kon-
sumindustrie und Medien es den Kindern und Ju-
gendlichen (und Erwachsenen) leicht machen, ihre 
Zeit „irgendwie" in passiver Haltung zu füllen, von 
besonders großer Bedeutung. Die eigene Aktivität 
bedarf allerdings der Unterstützung durch spezielle 
„Orte für Kinder", Treffpunkte, Clubs, Vereine, 
durch kulturelle und sportliche Angebote. 

Die folgenden Empfehlungen orientieren sich vor al-
lem an den kindlichen Bedürfnissen. (Zu spezifischen 
Angeboten für Kinder im Freizeitbereich vgl. 
Kap. C 4.) 

- Kinder brauchen neben gestalteten Spielplätzen 
und Treffpunkten auch Freiräume, offene Aktions-
felder und Experimentiergelände, wo die Hand-
lungsmöglichkeiten nicht bereits festgelegt sind. 

- Kinder brauchen entsprechend ihrer altersspezifi-
schen Interessen unterschiedliche Orte. Ältere 
Kinder halten sich gern mit Freunden und in 
Gruppen draußen auf und treffen sich an weiter 
entfernten Plätzen ohne pädagogische Programme 
und Kontrollen. Die jüngeren Kinder, vor allem 
Mädchen, bevorzugen eine nahräumliche, über-
schaubare und kontrollierbare Sozialwelt. 

- Kinder brauchen neben Aktionsräumen in ihrer 
näheren und weiteren Wohnumgebung auch ,, ent-
pädagogisierte " Freiräume in Institutionen, um ih-
re Beziehungen in eigener Regie entwickeln zu 

können. Kindergarten, Hort und Schule können 
dies durch offene Freizeitangebote am Nachmittag 
und in Kooperation mit vorhandenen Freizeitein-
richtungen (z. B. Jugendzentren) im Wohnquartier 
unterstützen (Herzberg/Hössl/Lipski 1995). Diese 
Einrichtungen müssen sich den jüngeren Kindern 
öffnen. 

- Kinder brauchen sowohl gestaltete Freizeit als 
auch ungeplante, „frei disponible" Zeit ohne spe-
zielles Programm (z. B. für informelle Treffs, Spiel 
und Sport). Generell sollten sich die institutionali-
sierte, organisierte, betreute Freizeit und die frei 
disponible Zeit die Balance halten. 

- Der speziellen Lebenssituation und den Interessen 
unterschiedlicher Kinderpopulationen (z. B. von 
Mädchen und Jungen, von Kindern aus Zuwande-
rerfamilien) ist durch zielgruppenorientierte Ange-
bote Rechnung zu tragen. Hierzu ist es erforder-
lich, die Bedürfnisse durch empirische Forschung 
speziell zu erfassen. Das gilt vor allem für die Kin-
der aus Zuwandererfamilien, über deren Freizeit-
situation wenig bekannt ist. Räume für multikultu-
relle Begegnung sollten in den Wohnregionen mit 
hohem Ausländeranteil geschaffen werden. 

- Schließlich sollte bei der Gestaltung von Spielräu-
men im Innen- und Außenbereich die Phantasie 
und Kreativität der Kinder gefördert und einbezo-
gen werden. Für solche Vorhaben sind in erster Li-
nie die Kommunen die Adressaten. Sie sollten eine 
Partizipation der Kinder immer dann anstreben, 
wenn es um die Gestaltung ihrer Lebenswelt geht. 

B 5.  Kinder in der Informationsgesellschaft 
B 5.1  Aktuelle Situation 
B 5.2  Mediennutzung von Kindern 
B 5.2.1 Fernsehnutzung 
B 5.2.2 Fernsehnutzung von Kindern ausländischer 

Herkunft 
B 5.2.3 Hörfunk- und Tonträgernutzung 
B 5.2.4 Nutzung neuer Informations- und Kommu-

nikationstechnologien 
B 5.2.4.1 Computernutzung 
B 5.2.4.2 Neue technische Möglichkeiten durch Mul-

timedia und weltweite Vernetzung 
B 5.3  Auswirkungen der Mediennutzung - Nut

-

zung zwischen Chance und Risiko 
B 5.3.1 Kinder und Werbung 
B 5.3.2 Wirkungen von Mediengewalt 
B 5.3.3 Neue Informations- und Kommunikations-

technologien verändern die Lebenswelt der 
Kinder 

B 5.4  Handlungsfelder zwischen Prävention und 
aktiver Mediennutzung 

B 5.4.1 Medienerziehung 
B 5.4.1.1 Medienpädagogische Elternarbeit 
B 5.4.1.2 Medienerziehung im Kindergarten 
B 5.4.1.3 Medienerziehung in der Schule 
B 5.4.1.4 Außerschulische Medienaktivitäten 
B 5.4.2 Kinder- und Jugendschutz im Zeitalter der 

neuen Medien 
B 5.5  Empfehlungen 
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B 5.1 Aktuelle Situation 

Zehn Jahre nach Einführung des privaten Rundfunks 
und zu Beginn des „Zeitalters" der Digitalisierung 
hat sich die Situation gegenüber bisherigen Problem-
lagen qualitativ verändert. Während wir es früher 
eher mit Einzelphänomenen, wie z. B. Kino, Comics, 
Horrorvideos, zu tun hatten, bestimmt heute eine 
Medienvielfalt die Lebenswelt der Kinder. Klassische 
Medien wie das Fernsehen sind heute ebenso wie 
neue Technologien ein wesentliches Element im Le-
ben von Kindern. In der Vergangenheit haben Öf-
fentlichkeit, Politik und Institutionen wie Kindergar-
ten und Schule die zukünftigen Entwicklungen im 
Bereich der Medien in ihrer Bedeutung für die Kin-
der nicht rechtzeitig gesehen oder nicht ausreichend 
beachtet. 

In den letzten Jahren wurden verschiedene öffentli-
che Diskussionen über Gefährdungen für Kinder und 
Jugendliche durch Medien geführt, wobei die Wir-
kung von Gewaltdarstellungen im Fernsehen im 
Zentrum der Debatten stand. Die Politik nahm den 
öffentlichen Druck auf und bemühte sich, den Ju-
gendmedienschutz durch zusätzliche rechtliche Re-
gelungen im Rundfunkstaatsvertrag zu verstärken 
(Erster Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 1. Au-
gust 1994). Neben dieser sehr heftig geführten öf-
fentlichen Diskussion über Gewaltdarstellungen gab 
es zaghaftere über Kinder und Werbung, insbeson-
dere zum Bereich Werbung im Kinderprogramm der 
privaten Rundfunkanbieter, und es gab öffentliche 
Initiativen, der Vermarktung von Kindern (z. B. in der 
Mini-Playback-Show oder wenn Kinder als Werbe-
träger dienen etc.) entgegenzutreten. Alle Bemühun-
gen zeigten jedoch nur geringen Erfolg, nicht zuletzt 
deshalb, weil handfeste wirtschaftliche Interessen 
dagegen stehen und Medienpolitik sich an ihnen 
orientiert. 

Diese Situation scheint sich jetzt zu ändern, weil an-
gesichts der rasanten technologischen Entwicklung 
im Bereich der Medien die Grenzen der Kontrollmög-
lichkeiten erkannt werden. Für den Bereich der neu-
en Medien erweist es sich als zunehmend schwierig, 
effektive rechtliche Regelungen für den Kinder- und 
Jugendschutz zu finden und umzusetzen (Enquete

-

Kommission „Zukunft der Medien" 1996; Kommissi-
on der Europäischen Gemeinschaft 1996a; 1996b), 
auch wenn im Staatsvertrag über Mediendienste 
vom 12. Februar 1997 und im Informations- und Kom-
munikationsdienste-Gesetz des Bundes vom 22. Juli 
1997 der Versuch gemacht wird, den veränderten Be-
dingungen für den Kinder- und Jugendmedienschutz 
Rechnung zu tragen. 

Auf der Suche nach alternativen Lösungen gewinnt 
die alte Forderung nach einer umfassenden Medien-
erziehung an Bedeutung. 

Provokativ gesagt: Zu dem Zeitpunkt, an dem Politik 
erkennt, daß sie zum stärkeren Schutz des Kindes im 
Bereich der Medien nichts Entscheidendes mehr ver-
ändern kann oder ihr zumindest schlüssige Antwor-
ten auf die Probleme fehlen, greift sie das Thema 
Medienerziehung wieder auf. Insbesondere vor dem 
Hintergrund der neuen Medienentwicklungen ist 
dieser Weg, die Medienkompetenz von Kindern zu 

stärken, sicher ein notwendiger, zumal es nicht nur 
um Gefährdungen für Kinder und Jugendliche geht, 
sondern sich vor allem die Frage stellt, wie Kinder 
und Jugendliche unterstützt werden können, in der 
Medien- und Konsumwelt sinnvoll zu leben. Dies 
enthebt die Erwachsenenwelt jedoch nicht der Ver-
antwortung, genau zu bedenken, wie die verschiede-
nen Lebensbereiche sich unter Einfluß der neuen 
Medienentwicklung verändern. Bisher wird die öf-
fentliche Diskussion noch dominiert von Auseinan-
dersetzungen über die Gefahren der neuen Medien 
- insbesondere des Internets - für Kinder und Ju-
gendliche. Eine entsprechend breite Debatte über 
die Herausforderungen der neuen Technologieent-
wicklung zur (Neu-)Gestaltung von Bildungsprozes-
sen und Bedingungen des täglichen Lebens muß 
noch geführt werden. Kinder sollten die Möglichkeit 
haben, die Chancen dieser neuen Entwicklungen 
wahrzunehmen, und zugleich vor Gefährdung ge-
schützt werden. 

B 5.2 Mediennutzung von Kindern 

Medien gehören heute zum festen Bestandteil der 
Kinderwelt in Deutschland und sind damit eine we-
sentliche Sozialisationsbedingung heutiger Kindheit. 
Bücher, Zeitschriften und Comics, Kassetten und 
CDs, Hörfunk, Fernsehen und Video, Computer und 
Spielkonsolen sind den meisten Kindern heute zu-
gänglich. Bereits im Vorschulalter können viele Kin-
der diese Geräte bedienen. 

Kinder haben bereits im Alter von 6 bis 13 Jahren ei-
nen erheblichen Medienbesitz: Nach einer Erhebung 
der ZDF-Medienforschung aus dem Jahr 1995 haben 
mehr als drei Viertel der Heranwachsenden einen ei-
genen Walkman oder Kassettenrecorder, zwei Drittel 
ein eigenes Radio, etwa ein Drittel eine Stereoanlage 
oder einen CD-Player, 16 % ein eigenes Fernsehge-
rät und 11 % einen Computer (Weiler 1997; vgl. Tab. 
B 5.1). 

Tabelle B 5.1 

Medienbesitz von Kindern 1995 

Medium prozentualer Anteil der 
Kinder, die dieses Medium 

besitzen (n = 722) 

Walkman/Kassetten-
recorder 79 

Radio 66 

Plattenspieler/ 
CD-Player 34 

Stereoanlage 29 

Fernseher 16 

Computer 11 

Alle genannten Medien 2 

Kein Gerät vorhanden 14 

Quelle : Weiler 1997, S. 44 
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Das Medienverhalten von Kindern wird neben indivi-
duellen Motiven und Interessen durch äußere Bedin-
gungen beeinflußt. Eine Rolle spielen neben dem fa-
milialen Medienklima die Lebensbedingungen der 
Familie und das soziale Netzwerk (die Peers, bei klei-
neren Kindern elterliche Kontakte zu Bekannten, 
Vereinen, Verbänden) sowie die Infrastruktur, in die 
Kinder und Familien im Bereich von Freizeit, Woh-
nen, Kinderbetreuung u. ä. eingebunden sind (Roß-
bach/Tietze 1994). Boeckmann/Hippl (1990) weisen 
darauf hin, daß die soziale Integration des Kindes 
und die Häufigkeit und Intensität von Außenkontak-
ten die kindliche Mediennutzung beeinflussen. 

Erste Medienerfahrungen werden in der Regel in der 
Familie gemacht. Daher ist es nicht verwunderlich, 
daß Roßbach und Tietze (1994) in ihrer Auswertung 
einer Untersuchung über die Fernsehnutzung von 
über 600 Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren zu dem 
Ergebnis kommen, daß in diesem Alter dem familia

-

len Medienklima die größte Bedeutung für den kind-
lichen Medienkonsum zukommt. Darunter sind zu 
verstehen die medienbezogene Ausstattung der Fa-
milie, das Vorbildverhalten, die erzieherische Bewer-
tung sowie die Anregung zur Nutzung der Medien. 
Wird die Fernsehnutzung betrachtet, sind es, entge-
gen einem Vorurteil, „gerade die Kinder, die häufiger 
im sozialen Netzwerk fremdbetreut werden, die ten-
denziell weniger fernsehen" (ebd., S. 454). 

Im Rahmen dieses Kapitels können nur einige Me-
dienbereiche intensiver erörtert werden. Das beson-
dere Interesse richtet sich auf die neuen Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien, auf Compu-
ter, Multimedia und Internet. 

B 5.2.1 Fernsehnutzung 

Die Hälfte der Medienzeit ist bei Kindern und Ju-
gendlichen Fernsehzeit (Klingler/Windgasse 1994). 
Fernsehen ist nach Spielen, Sport Treiben und Fahr-
radfahren eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigun-
gen (Klingler/Groebel 1994). Jedes sechste Kind im 
Alter zwischen 6 und 13 Jahren besitzt einen eigenen 
Fernseher, bei Kindern zwischen 12 und 13 Jahren ist 
es bereits jedes dritte Kind (Weiler 1997; vgl. Tab. 
B 5.1). 

Der Fernsehkonsum von Kindern hat in den letzten 
zehn Jahren zugenommen: für das Jahr 1996 wurde 
von der GfK-Fernsehforschung ermittelt, daß 61 % 
der Kinder (3 bis 13 Jahre) täglich mindestens einmal 
den Fernseher einschalten. Seit der Einführung des 
Privatfernsehens im Jahr 1985 hat die tägliche Seh-
dauer der 6- bis 13jährigen bis 1996 insgesamt um 
11 % zugenommen, wobei die höchste Steigerung 
bei den 6- bis 9jährigen (19 %) festzustellen ist (ZDF

-

Medienforschung 1997). Dabei sitzen Kinder in den 
neuen Bundesländern im Vergleich häufiger und im 
Schnitt zwanzig Minuten länger vor dem Bildschirm. 

In der gesamten Bundesrepublik gehören nach einer 
Markt-Media-Studie des Bauer Verlages (1994) 
knapp 20 % der 6- bis 13jährigen Kinder zu den Viel-
sehern. Etwa eine halbe Million Kinder, das sind 8 % 
der altersentsprechenden Bevölkerungsgruppe, sit-
zen täglich mehr als fünf Stunden vor dem Bild-
schirm. Geschlechtsspezifische Unterschiede spielen 

in der Gruppe der Vielseher keine Rolle. Durch Ein-
beziehung der 3- bis 5jährigen kommt die GfK-Fern-
sehforschung für die Gesamtgruppe der 3- bis 13jäh-
rigen zu etwas niedrigeren Werten: Jedes zehnte 
fernsehende Kind gehört zu den Vielsehern, jedes 
zweite Kind verbringt täglich eine bis drei Stunden 
vor dem Bildschirm (Feierabend/Windgasse 1997, 
S. 195). 

Die Hauptsehzeiten der Kinder liegen werktags in 
der Zeit von 14.00 bis 22.00 Uhr, mit einem besonde-
ren Schwerpunkt in der Abendzeit von 18.00 bis 
21.00 Uhr. Den höchsten Fernsehkonsum haben Kin-
der freitags und samstags in der Zeit von 19.00 bis 
23.00 Uhr sowie am Sonntagvormittag (ZDF-Medien-
forschung 1997). 

Wenn Kinder fernsehen, sind sie im wesentlichen an 
Unterhaltung und fiktionalen Sendungen interessiert 
(Gerhards/Grajczyk/Klingler 1996). Während Mäd-
chen Daily Soaps mit Themen wie „Liebe" und „Be-
ziehung" , Spielshows sowie die ARD und ZDF Kin-
derprogramme präferieren, bevorzugen Jungen Ac-
tionfilme, actionbetonte Zeichentrickserien und 
DisneyProduktionen (ZDF-Medienforschung 1997). 
Die jüngeren Kinder sehen am liebsten Zeichentrick-
serien mit märchenhaften und irrealen Inhalten, ver-
menschlichte Tiere, die in Cartoons, Comic- und Vor-
schulserien gezeigt werden. 

Kinder suchen im Fernsehen Unterhaltung, Span-
nung, Spaß. Die Faszination für dieses Medium hat 
aber auch viel mit ihren Entwicklungsaufgaben zu 
tun, denn das Fernsehen zeigt die Welt der Erwach-
senen, die Kinder erfahren und die sie sich aneignen 
wollen. Häufig werden als Gründe für das Fernsehen 
Vermeidung von Angst (Jörg 1994a), Langeweile 
und Ablenkung (Groebel 1994) genannt. Theunert/ 
Pescher/Best/Schorb (1992, S. 28) ermitteln jedoch 
neben Langeweile (59 %) und „sehen wollen, was so 
läuft" (61 %), daß Kinder auch sehr genau wissen, 
welche Sendungen sie interessieren und gezielt aus-
wählen (91 %). Die Autoren kommen zu dem Ergeb-
nis, daß die unterschiedlichen Orientierungen der 
Kinder an Programminhalten, ihren Hauptfiguren 
und „Helden" durch die handlungsleitenden The-
men bestimmt werden, die sie aktuell beschäftigen. 
Kinder suchen Antworten und Lösungen für ihre Fra-
gen, Wünsche, Sorgen und Ängste. Neben Themen 
wie Anerkennung finden, Zugehörigkeit erleben und 
Freunde haben, ist die Suche nach Geschlechtsiden-
tität ein wichtiges Motiv. 

So dienen auch Fernsehfiguren und Personen den 
Kindern als Orientierungsrahmen, um eigene reale 
Erfahrungen überprüfen und erweitern zu können. 
Das Fernsehen kann ihnen Orientierungshilfe anbie-
ten, um ihre Entwicklungsaufgaben oder aktuellen 
Problemlagen zu lösen. Wie weit diese Hilfe gelingt, 
oder ob das Programm für die Kinder entwicklungs-
hemmend ist, ist nicht zuletzt davon abhängig, wel-
che Themen eine Sendung aufgreift und welche „Lö-
sungsmodelle" sie anbietet. 

Kritisch zu sehen ist in diesem Zusammenhang, daß 
die Medien nach wie vor weitgehend stereotype und 
traditionelle Geschlechterrollen vermitteln (Theu-
nert/Pescher/Best/Schorb 1992; Curth 1994; Wünsch/ 
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Decker/Krah 1996). Jungen finden im Fernsehen 
eine breite Auswahl von starken, unerschrockenen 
und allen Situationen gewachsenen Männern. Mäd-
chen werden mit wesentlich eingegrenzteren Hand-
lungsmodellen konfrontiert: „Die Frauenbilder, die 
ihnen das Fernsehen anbietet, sind einseitig, redu-
ziert und eigentlich „irreal", sowohl hinsichtlich des 
Äußeren als auch hinsichtlich der sozialen Fähigkei-
ten" (Theunert/Pescher/Best/Schorb 1992, S. 85). 

Generell läßt sich sagen, daß viele Sendungen, die 
Kinder als Publikum ansprechen, klischeehafte Welt-, 
Gesellschafts- und Personenbilder anbieten, so daß 
insbesondere Kinder, „die sich in speziellen Problem-
lagen befinden und spezifische Fragen haben, kei-
nerlei Anhaltspunkte für Orientierung finden" (ebd., 
S. 196). 

B 5.2.2 Fernsehnutzung von Kindern ausländischer Herkunft 

Die Fernsehnutzung von Kindern mit Migrations-
hintergrund stellt bislang kein Thema der Medienfor-
schung und -praxis dar. Das Thema Ausländer und 
Massenmedien wurde lange Zeit unter dem Ge-
sichtspunkt des Bildes von Ausländern in deutschen 
Medien thematisiert (Zentrum für Türkeistudien 
1995b; Jäger/Link 1993; Brosius/Esser 1995; Gerhard 
1994). Zwar gibt es vereinzelte Untersuchungen zum 
Medienverhalten bei Zugewanderten; diese unter-
scheiden jedoch nicht zwischen Kindern und Er-
wachsenen. Die einzigen thematisch passenden Un-
tersuchungen sind veraltet (Rogge 1984; Tsardakis 
1981). Erschwerend kommt hinzu, daß Migranten 
bislang nicht in die regelmäßigen Erhebungen zur 
Fernsehnutzung einbezogen sind. So werden die in 
Deutschland lebenden Ausländer weder im Haus-
haltspanel der GfK-Fernsehforschung noch in der 
Standardstichprobe der AG. MA berücksichtigt (Eck-
hardt 1996). Es fehlen auch differenzierte Analysen 
in bezug auf die Altersgruppe der 3- bis 13jährigen. 

Das Zentrum für Türkeistudien hat einige Repräsen-
tativerhebungen zum Fernsehnutzungsverhalten tür-
kischer Migranten durchgeführt. Diese Untersuchun-
gen zeigen, daß zunehmend türkische Medien ge-
nutzt werden, obwohl sich die Aufenthaltsdauer der 
Zuwanderer erhöht hat und ein erheblicher Teil der 
türkischen Bevölkerung in Deutschland geboren 
wurde (Zentrum für Türkeistudien 1992; 1995a). Fast 
alle Haushalte der türkischen Wohnbevölkerung be-
sitzen einen Fernseher (99 %) und die meisten auch 
ein Videogerät (74 %). Ebenfalls sehr hoch ist die An-
zahl der Haushalte, die über Kabel (44 %) oder Satel-
lit (71 %) Programme empfangen können. Mehr als 
die Hälfte der Befragten geben an, mehr als drei 
Stunden täglich fernzusehen (Zentrum für Türkei

-

Studien 1996). 

Für den Raum Nordrhein-Westfalen gibt eine WDR

-

Studie über die Nutzung der fremdsprachlichen Sen-
dungen des WDR durch do rt  lebende Ausländer in 
Ansätzen Aufschluß über deren Fernsehnutzungs-
verhalten (Eckhardt 1996). Allerdings wurden auch 
hier Kinder nicht berücksichtigt, so daß lediglich 
grobe Thesen in Analogie zu den jüngeren Auslän-
dern der zweiten Generation aufgestellt werden kön-
nen. In der Studie aus dem Jahr 1995 wurde festge

-

stellt, daß das Fernsehen bei allen befragten Nationa-
litäten (Bosnier, Griechen, Italiener, Kroaten, Polen, 
Portugiesen, Serben, Spanier, Türken) einen hohen 
Stellenwert einnimmt und die Fernsehnutzung, ins-
besondere am Wochenende, erheblich höher liegt als 
bei der deutschen Bevölkerung (ebd.). Hier muß al-
lerdings gesehen werden, daß das Fernsehen bei-
spielsweise in türkischen Haushalten mehr die Funk-
tion eines Radios hat und häufig über den gesamten 
Tag eingeschaltet bleibt. An Wochenenden wird ge-
meinsam in der Familie und mit Verwandten geges-
sen und geredet und dabei läuft der Fernseher (Rog-
ge 1984). Kinder türkischer Eltern werden daher in 
der Regel täglich fernsehen, und zwar — abhängig 
von der Sprachkompetenz und den Interessen der El-
tern — hauptsächlich muttersprachliche Programme 
und Sendungen. Die zahlenmäßig stärkste Auslän-
dergruppe der Türken nutzt seit der Einführung des 
Satellitenfernsehens — neben TRT International — in 
der Hauptsache staatliche und kommerzielle Ange-
bote aus der Türkei. Dies rührt auch daher, daß deut-
sche Fernsehprogramme Vorlieben und Themen der 
ausländischen Bevölkerung kaum berühren und an-
dere Programmpräferenzen sowie die spezielle Situa-
tion von Ausländern nicht berücksichtigen (Bremi-
sche Landesmedienanstalt 1994). 

Seit 1996 können 15 türkischsprachige Sender in 
Deutschland empfangen werden. Die Untersuchung 
des Zentrums für Türkeistudien (1996, S. 43) stellt für 
die türkische Wohnbevölkerung in Deutschland fest, 
daß 40 % nur türkische, 53 % türkische und deutsche 
und 7 % nur deutsche Sender nutzen. Eine Untersu-
chung in Berlin (Mohr 1996, S. 60) ergab, daß von der 
türkischen Bevölkerung, die bereits seit ihrer Geburt 
in Deutschland lebt, 34 % deutsche Fernsehpro-
gramme, 39 % gleichermaßen deutsche und türki-
sche und 27 % türkische bevorzugt. Daraus lassen 
sich zwei Hypothesen ableiten. Zum einen ist es 
möglich, daß ausländische Kinder, die der zweiten 
oder bereits der dritten Generation angehören, sich 
mit zunehmender Integration an das Nutzungsver-
halten deutscher Kinder anpassen, ohne daß dabei 
die Nutzung muttersprachlicher Programme aufge-
geben wird. Da die Ergebnisse der Studie jedoch 
auch eine große Resonanz der türkischen Programme 
bei den Befragten zeigen, ist eine gegenläufige Ten-
denz ebenso wahrscheinlich. Daraus kann die These 
abgeleitet werden, daß Kinder türkischer Herkunft 
ähnliche Sehgewohnheiten wie ihre Eltern entwik-
keln, die verstärkt türkische Medien rezipieren. 

Es ist von großer Bedeutung für den Weg der Integra-
tionsbemühungen, welche dieser Tendenzen sich 
durchsetzen wird. Die Abwendung von den deut-
schen Radio- und Fernsehsendungen hin zu mutter-
sprachlichen Sendern der Herkunftsländer, die mit 
der Möglichkeit des Kabel- und vor allem des Satelli-
tenempfangs seit 1990 einhergeht, kann integrations-
gefährdende Folgen haben (Eckhardt 1996; Mohr 
1996). So ist davon auszugehen, daß jüngere Kinder 
aus türkischen Familien nicht selten in den ersten 
drei Jahren kein Deutsch hören. In den geänderten 
Fernsehgewohnheiten könnte somit einer der Grün-
de dafür liegen, daß die Zahl der türkischen Kinder 
größer wird, die trotz ihrer Geburt in Deutschland 
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kaum Deutsch spricht. Besonders bedeutsam ist, daß 
die Programme, die deutsche Kinder auf der einen 
und Kinder türkischer Herkunft auf der anderen Sei-
te sehen, große Unterschiede aufweisen. Spezielle 
Angebote für Kinder werden in den türkischen Sen

-

dern fast ausschließlich in Form von Zeichentrickfil-
men angeboten. Lediglich TRT-INT strahlt Kinder-
sendungen aus, die mehr als reine Unterhaltung 
sind, dabei aber eine Stärkung der Bindung an die 
Türkei bzw. eine Stärkung religiöser Gefühle inten-
dieren. Für Kinder hat der an der Herkunftskultur 
und -sprache orientierte Fernsehkonsum erheblichen 
Einfluß auf das Sprach- und Lernverhalten. Dieses 
Fernsehverhalten trägt dazu bei, daß der Sozialisati-
onsfaktor „Kultur des Herkunftslandes" gestärkt 
wird, wobei hinzukommt, daß das massenmediale 
Bild von Deutschland durch das Herkunftsland ge-
prägt wird und zumindest in den türkischen Medien 
durchweg negativ ist. 

Angesichts der Bedeutung der Medien für Sozialisa-
tion und Integration sind Untersuchungen, die sich 
mit dem Medienverhalten von Kindern mit Migrati-
onshintergrund beschäftigen, dringend erforderlich. 
Die besonderen Interessen der zugewanderten Min-
derheiten müssen in der Programmkonzeption von 
Hörfunk und Fernsehen stärker berücksichtigt wer-
den. 

B 5.2.3 Hörfunk- und Tonträgernutzung 

Während beim Fernsehen in den letzten zehn Jahren 
eine Zunahme im Medienbudget zu verzeichnen ist, 
zeigt sich im Bereich der Hörmedien eine Entwick-
lung tendenziell weg vom Radio hin zu Kassetten 
und CD. Insgesamt werden Hörfunk und Tonträger 
von 46 % aller Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren 
genutzt. Kinder aus den neuen Bundesländern nut-
zen das Radio stärker (55 %) als Kinder aus den alten 
Bundesländern (42 %) (Klingler/Groebel 1994). Bei 
den Tonträgern gibt es keine wesentlichen Unter-
schiede zwischen neuen und alten Bundesländern, 
jedoch eine leichte Differenz bei den Geschlechtern. 
49 % der Mädchen, aber nur 42 % der Jungen nutzen 
CD und Kassetten. Die durchschnittliche Hördauer 
für Radio beträgt 23 Min. pro Tag. Hörfunk ist ein 
Medium, das mit zunehmendem Alter der Kinder an 
Bedeutung gewinnt. Während 6jährige Kinder im 
Schnitt nur 13 Min. täglich Radio hören, tun dies 12-
bis 13jährige bereits 36 Min. lang. 

Auch die inhaltliche Präferenz ändert sich mit zuneh-
mendem Alter deutlich: Tonträger werden von  Kin

-dern mit 6 Jahren hauptsächlich für Märchen, Kin-
der- und Abenteuergeschichten, von Kindern mit 12 
Jahren hauptsächlich für Musik genutzt. Radio wird 
dagegen in jedem Alter überwiegend zum Musikhö-
ren genutzt. Allerdings produziert der Hörfunk heute 
auch nur in sehr geringem Umfang Wortsendungen 
speziell für Kinder. Die Tatsache, daß Hörkassetten 
einen so unglaublichen Erfolg haben, läßt auch die 
Frage an einen (neu) gestärkten Kinderfunk aufkom-
men. „Wer nicht als Kind schon die erstaunlichen 
Möglichkeiten des Funks kennenlernt und spiele-
risch in seinen Hörwelten bummelt, wird als Erwach-
sener das Radio nur noch nutzen, wie heute schon 

die meisten: als Blubbermedium" (Ahlers 1996, 
S. 105). 

Im Vorschul- und Grundschulalter spielen Hörkasset-
ten eine besondere Rolle. Kinder dieses Alters mögen 
Hörspiele und erzählte Geschichten, die Spaß ma-
chen und das Kind - gleich über welches Medium 
vermittelt - bei der Aufgabe unterstützen, sich selbst 
und die Welt besser zu begreifen. Kassetten bieten - 
was  insbesondere für Vorschulkinder wichtig ist - 
die  Gewähr für beliebig viele Wiederholungen 
Bleichlautender Geschichten und bieten damit Freu-
de am Wiedererkennen, Orientierung und Sicherheit 
an. Kinder sind von klein auf durch Liederkassetten 
mit den Medien vertraut und verfügen schon sehr 
bald durch eigene Kassettenrecorder - von Erwach-
senen kaum reglementiert - über die Möglichkeit, 
sich selbständig dieser auditiven Medien zu bedie-
nen. Die ständige Verfügbarkeit von Kassetten kann 
jedoch dazu führen, daß bei Langeweile der Recorder 
eingeschaltet wird, bevor andere Handlungsmöglich-
keiten in Betracht gezogen werden (Jörg 1994b). 
Beim Spielen werden Kassetten nebenbei gehört, 
„um das Alleinsein erträglicher zu gestalten, um die 
Stille zu übertönen oder um sich abzugrenzen und 
sich einen eigenen Raum zu schaffen - auch aku-
stisch" (Hansen, L./Manzke 1994, S. 481). 

Obwohl der Marktanteil von Kinderkassetten sehr 
hoch liegt, sie überall selbst an Tankstellen und Kios-
ken spontan erhältlich sind, und bereits die Mehrzahl 
der 3- bis 6jährigen über einen eigenen Kassettenre-
corder verfügt (Hansen, L./Manzke 1994), ist der Be-
reich der Hörkassetten in der Öffentlichkeit bislang 
stark vernachlässigt worden. „Dementsprechend we-
nig ist auch über die Nutzung dieser Kassetten be-
kannt" (Landtag Rheinland-Pfalz 1996, S. 90). Am 
Rande findet eine Qualitätsdebatte statt, in der das 
durch Massenserien bestimmte Marktangebot kriti-
siert wird, in der Regel ohne daß fundierte Analysen 
vorliegen (Germann 1996; Wermke 1996; Heidtmann 
1992). Mit Kriterienkatalogen zur Bewertung von 
Tonträgern für Kinder, die neben dem Inhalt auch 
Dramaturgie, Aufbau und die Verwendung von Mu-
sik und Geräuschen thematisieren, wird versucht, 
Hilfestellung zur Bewertung dieser Medien für Päd-
agogen zu geben (Peinecke 1996). 

Die Geschichten, Figuren und Serien der Hörkasset-
ten beziehen sich vielfach auf bekannte Kinderbü-
cher und Märchen, auf Filme und TV-Serien und als 
neuer Trend auf Gesellschaftsspiele sowie auf Tele-
und Computerspiele (Wermke 1996). Exemplarisch 
zeigt sich hier ein Trend des Medienmarktes für Kin-
der. Beliebte Geschichten und Figuren werden so-
wohl durch Medien als auch durch die Verbindung 
mit anderen Gebrauchsgegenständen wie Kleidung, 
Schreibwaren, Spielzeug etc. vermarktet. „Charakte-
re und Motive, deren Popularität sich in einem Medi-
um erwiesen hat, werden in ein anderes transportiert, 
dieser Medienverbund durch „Merchandising", den 
Verkauf von Nebenrechten, auf die verschiedensten 
Konsumgüterbereiche ausgeweitet. " (Heidtmann 
1992, S. 176). Es entsteht eine Durchdringung der 
Kinderwelt mit den gerade aktuellen oder auch klas-
sischen Symbolfiguren, die Grenzen zwischen Me- 
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dienangebot und der Vermarktung der verschieden-
sten Produkte werden fließend. 

B 5.2.4 Nutzung neuer Informations- und Kommunikations-
technologien 

B 5.2.4.1 Computernutzung 

Mit zunehmendem Alter haben Kinder neben Fern-
seher, Radio und anderen elektronischen Medien 
auch eigene Computer. Einer empirischen Studie der 
ZDF-Medienforschung zum Medienverhalten der 
Computerkids zufolge, nannte 1995 bereits mehr als 
jedes zehnte Kind zwischen 6 und 13 Jahren einen 
Computer sein eigen. Je älter die befragten Kinder 
sind, desto häufiger besitzen sie einen Computer. 
Von den 12- bis 13jährigen hat nahezu jedes fünfte 
Kind einen eigenen Computer, darüber hinaus kann 
fast die Hälfte den Computer von Geschwistern oder 
Eltern nutzen, so daß insgesamt fast zwei Drittel die-
ser Altersgruppe Zugang zu einem PC in der Familie 
haben (Weiler 1997, S. 45 und S. 49). 

Während Weiler 1993 bei den 6- bis 13jährigen noch 
sehr starke geschlechtsspezifische Unterschiede fest-
stellte - fast dreimal so viele Jungen wie Mädchen 
verfügten über einen eigenen Computer (Weiler 
1995, S. 229) -, stellte er 1995 kaum noch einen ge-
schlechtsspezifischen Unterschied im Besitz von 
Computern fest (Weiler 1997). Es scheint sich zwar 
abzuzeichnen, daß der Anteil der Mädchen auch bei 
der Nutzung steigt (Aufenanger 1996a), dennoch 
zeigt sich immer wieder, daß Mädchen nur in ver-
gleichsweise geringer Zahl an Computerprojekten 
beteiligt sind. „In der Schule ist der Computerbereich 
offensichtlich immer noch in männlicher Hand. Wenn 
man der These folgt, daß über die Computerkultur 
eine Ausprägung der Geschlechteridentität erfolgt, 
... so ist die Gefahr der Ausgrenzung des weiblichen 
Geschlechts weiterhin gegeben" (Schulz-Zander 
1997, S. 10). 

Ein Fünftel der Kinder nutzt den Computer jeden Tag 
ein bis zwei Stunden. Dabei haben Computerspiele 
die größte Attraktivität. Nach einer Studie der ZDF

-

Medienforschung aus dem Jahre 1995 (Weiler 1997, 
S. 49) mit Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahren spie-
len 86 % aller Befragten am PC. Aber auch die Klein-
sten beschäftigen sich schon mit Computerspielen. 
Nach einer Untersuchung von F. Schindler (1993) be-
sitzen viele Kinder im Vorschulalter bereits einen Ga-
meboy oder ähnliches und nehmen diese mit in den 
Kindergarten. Ca. 20 % der Kinder und Jugendli-
chen, insbesondere jüngere und ausländische Kin-
der, die keinen Computer besitzen, spielen gelegent-
lich in Kaufhäusern und Spielwarengeschäften. Im-
mer mehr Kinder nutzen den Computer auch zu 
anderen Tätigkeiten: Fast die Hälfte der 6- bis 13jäh-
rigen nutzt Textverarbeitung, gut ein Viertel malt am 
Computer, fast ein Fünftel der älteren Kinder nutzt 
Lernprogramme und immerhin 14 % der 12- bis 
13jährigen programmieren (Weiler 1997, S. 49ff.). 

Die Art  und Weise der Computernutzung ist in star-
kem Maße davon abhängig, ob Kinder einen Ge-
sprächspartner haben, d. h. in welchem Maße sie 
über soziale Kontakte verfügen, um sich mit anderen 
über die Arbeit am Computer auseinanderzusetzen. 

Die materielle Situation der Eltern bestimmt wesent-
lich die Möglichkeiten des Computerzugangs und 
damit auch die Nutzungsmöglichkeiten. 

B 5.2.4.2 Neue technische Möglichkeiten durch Multimedia 
und weltweite Vernetzung 

Die Weiterentwicklung neuer Medientechniken 
schafft insbesondere durch die weltweite Vernetzung 
und durch die Verbindung unterschiedlicher Medien 
neue Möglichkeiten. Multimedia-Konzepte führen 
Computermedien, Unterhaltungselektronik und Da-
tennetze zu einem Komplex zusammen. Im engeren 
Sinne bezeichnet der Beg riff Multimedia ein Zusam-
menspiel von Text, Grafik, Animation, Ton, Stand-
und Bewegtbild in Verbindung mit einem Computer 
oder einem entsprechend vernetzten Fernsehgerät. 

Für Kinder sind vor allem Entwicklungen im Bereich 
der Lernsoftware relevant. So ist bereits abzusehen, 
daß sich der Markt für „Edutainment" - ein Beg riff, 
der sich aus „Education" und „Ente rtainment" zu-
sammensetzt und sowohl reine Lernprogramme als 
auch Spiele mit Lernelementen bezeichnet -, immer 
mehr ausweiten wird. Dieser Markt hat bislang die 
größte Umsatzentwicklung zu verzeichnen (Auf-
enanger 1996b). Entsprechend werden diese Pro-
gramme in Freizeit und Schule zunehmend Anwen-
dung finden. Als Einstieg für Kinder im Vorschulalter 
werden sog. „Living Books" angeboten, elektroni-
sche Bilderbücher, die per Mausklick Animationen 
bieten. Multimedial gestaltete Lernprogramme, in 
denen Text, „ Sound" , farbige Grafiken und Bildani-
mationen zum Einsatz kommen, können Lernstoff 
und Wissen interessant, unterhaltsam und anschau-
lich präsentieren. Sie ermöglichen selbstbestimmte 
und kreative Lernprozesse, wobei durch die nicht-li-
neare Präsentation des Stoffes das analytische Ver-
ständnis gefördert wird. Die direkte Visualisierung 
läßt komplexe Sachzusammenhänge leichter begrei-
fen. Doch obwohl die neuen Medien sehr stark visua-
lisiert erscheinen, bleiben Basisfähigkeiten wie Le-
sen, Schreiben und Rechnen wesentliche Vorausset-
zungen für den Umgang mit ihnen (van Bronswijk 
1996). Das Konzept der Multimedialität wird teilwei-
se unterschiedliche Lernbereiche miteinander ver-
binden, so daß in der Schule Unterricht mit Multime-
dia, auch aufgrund der Kosten, stärker fächerüberg-
reifend und projektorientiert sein wird (Gigl 1995). 
Gegenüber diesen Zukunftsvisionen ist die aktuelle 
Lage jedoch noch stark bestimmt durch teilweise feh-
lerhafte Programme, sehr hohe Kosten für die An-
schaffung anspruchsvoller Lernsoftware und einer 
mangelhaften Ausstattung der Schulen. 

Die Edutainment-Software ist schwer zu system-
atisieren und auf einen pädagogischen und ent-
wicklungspsychologischen Sinngehalt festzulegen 
(Aufenanger 1996b). Eine didaktisch fundierte Ge-
staltung ist trotz der hervorragenden neuen Möglich-
keiten bisher eher selten. Schule und Kultusbehörde 
muß sich an dem Diskussionsprozeß beteiligen, um 
die Auswahl und Aufbereitung von Lerninhalten 
nicht ausschließlich durch die Wirtschaft bestimmen 
zu lassen. Für die Bildungspolitik der Zukunft wird 
es wichtig sein, „die Qualität der sogenannten ,Edu- 
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tainment-Angebote ... zu gewährleisten" (Kurzex-
pertise Groebel, i. Ersch.). 

Verbunden mit dem Zugang zum Computer werden 
auch die internationalen Datennetze von Kindern 
und Jugendlichen zunehmend genutzt. Es werden 
bereits eigene Foren für Kinder und Jugendliche im 
Netz geschaffen und auch von Seiten der Schulen 
gibt es Initiativen und Projekte, um Schülern neue In-
formations- und Kommunikationswege über das In-
ternet zu eröffnen (Weiler 1997; vgl. Kap. B 5.4.1.3). 

Durch interaktive Nutzung des Fernsehens erweitern 
sich Angebote im Unterhaltungs- und Informations-
sektor: Neben abrufbaren Video- und Computerspie-
len stehen mit der Einführung des digitalen Fernse-
hens neue Angebote von Spartenkanälen mit indivi-
dueller Auswahl gegen entsprechende Gebühren zur 
Verfügung. Für Kinder werden im Zuge dieser Ent-
wicklung ebenfalls eigene Spartenkanäle angeboten, 
die jedoch vielfach auf bekannte Zeichentrick- und 
Spielfilmserien zurückgreifen und kaum neue und 
anspruchsvolle Produktionen anbieten. Problema-
tisch für Kinder ist, daß die Jugendschutzmaßnah-
men für diese neuen Angebote des digitalen Fernse-
hens bisher nicht ausreichend gesichert sind (vgl. 
Kap. B 5.4.2). 

Bisher noch futuristisch anmutende neue technische 
Möglichkeiten verbergen sich hinter Beg riffen wie 
,,Virtual Reality" oder ,,Cyberspace". Diese Techni-
ken erzeugen eine dreidimensionale computergener-
ierte Umgebung, mit der Interaktion möglich ist. Da-
bei können Phantasieräume gebildet oder reale 
Räume nachgebildet werden (van Bronswijk 1996). 
Diese Techniken können für die Schule und die Bil-
dungsarbeit vollkommen neue Möglichkeiten eröff-
nen. Bislang abstrakt vermitteltes Wissen würde mit 
Hilfe der virtuellen Realität sinnlich erfahrbar. So 
könnten die Schüler beispielsweise im Geschichtsun-
terricht als vi rtuelle Wanderer in eine Stadt des Mit-
telalters eintauchen oder im Biologieunterricht durch 
den menschlichen Organismus reisen. Einen ersten 
Schritt in diese Richtung stellt ein Modellversuch in 
Berlin dar, das „Pilotprojekt Comenius", in dem ge-
meinsames visuelles Lernen für verschiedene Schul-
typen getestet wird (van Bronswijk 1996, S. 281; 
Spiegel spezial 3/97, S. 50ff.). Ob sich diese neuen 
Techniken angesichts der hohen Kosten in der Schu-
le durchsetzen werden, ist noch nicht abzusehen. 
Auf jeden Fall wird ihre Entwicklung und Verbrei-
tung von der Unterhaltungsindustrie forciert werden, 
so daß sie in absehbarer Zukunft zur Lebenswirklich-
keit und zum Alltag von Kindern gehören. Schule, 
Medienpädagogik und Wirkungsforschung werden 
sich mit diesen neuen Medien auseinandersetzen 
müssen. 

B 5.3 Auswirkungen der Mediennutzung - Nutzung 
zwischen Chance und Risiko 

Auch wenn Einflüsse der Medien auf Denken, Füh-
len und allgemeine Weltbilder der Kinder schwer zu 
erfassen sind, ist unbestreitbar, daß reale und fiktive 
Inhalte längerfristig die Einschätzungen über die 
Welt prägen. Dies betrifft das soziale Verhalten eben-
so wie Problemlösungsmodelle, die Geschlechterrol

-

len, Berufsbilder, die Einstellung zu Minderheiten 
oder das Bild von Sexualität. Von eindeutigen Wir-
kungen kann man längerfristig ausgehen, wenn Me-
dien dominant sind oder eigene Alltagserlebnisse 
fehlen, um das (z. B. im Fernsehen) Gesehene relati-
vieren bzw. einordnen zu können (Groebel 1997). So 
ist neben der Frage, welche Chancen sich Kindern 
durch die Mediennutzung eröffnen, immer im Blick 
zu behalten, wo mögliche Gefährdungen liegen, wo 
Einschränkungen und Ungleichheiten für bestimmte 
Kinder verstärkt werden. 

B 5.3.1 Kinder und Werbung 

Schon bevor sie in den Kindergarten gehen, kennen 
viele Kinder Beispiele aus der aktuellen Werbung 
und singen Werbesongs. Auf Kindern lastet ein sehr 
hoher Werbedruck. Bei der Fernsehwerbung, die sich 
an Kinder richtet, dominieren die privaten Rundfunk-
veranstalter mit einem hohen Anteil insbesondere im 
Umfeld von Kindersendungen. Insgesamt wurden 
1993 in einer Woche zwischen 10 000 und 15 000 Wer-
bespots gesendet (Charlton/Neumann-Braun/Auf-
enanger/Hoffmann-Riem 1995). Von Eltern, Erzie-
her/innen und Lehrer/innen werden immer mehr Be-
fürchtungen über den Einfluß von Werbung auf 
Kinder geäußert: daß Konsumansprüche ins Uner-
meßliche wachsen, Kinder schon früh auf die Mar-
kenwelt fixiert sind, der Druck der Freundesclique 
für ein bestimmtes Produkt sehr groß ist u. ä. m. 
„Nicht nur ein ausgeprägtes Markenbewußtsein, 
sondern auch das Wissen über die und das Bedürfnis 
nach der Zugehörigkeit zur ,richtigen' Gruppe ent-
wickeln sich heute schon vor der Pubertät mit Hilfe 
der verschiedenen Medien. Die Musiksender wie 
,VIVA' und ,MTV', zum Teil aber auch die direkt Kin-
der adressierenden Programme und Angebote von 
TV-Veranstaltern und Zeitschriftenverlegern sind 
durch differenzierte Marketing-Strategien immer 
perfekter auf diese Lebensstilwünsche zugeschnitten 
worden. Nicht zuletzt das ,Merchandising', die Ver-
marktung von Produkten rund um Medieninhalte 
und -helden, richtet sich mit großem Erfolg an Kinder 
als potente Käufergruppe" (Kurzexpertise Groebel, i. 
Ersch.). Nicht alle Eltern wollen und können ihren 
Kindern die gewünschten Produkte kaufen. Damit ist 
Streit in der Familie vorprogrammiert. 

Auch wenn die Forschungsergebnisse der letzten 
Jahre (Baacke/Sander/Vollbrecht 1993; Charlton/ 
Neumann-Braun/Aufenanger/Hoffmann-Riem 1995) 
einige Befürchtungen der Werbewirkung auf Kinder 
relativieren, zeigen sie doch auch, daß die Angste be-
sorgter Eltern und Pädagogen nicht unbegründet 
sind. Die Forschung weist auf einige kritische Punkte 
hin: 

- Vorschulkinder können nur unzureichend Wer-
bung vom Programm unterscheiden. 

- Alle Kinder haben Schwierigkeiten, ungewohnte 
Formen der Werbung (Non-Spot-Werbung wie 
z. B. Sponsoring, Product Placement) zu durch-
schauen. 

- Nur wenige Kinder verstehen die Absicht der Wer-
bung, sie zum Kauf eines Produktes aufzufordern. 
In der Studie von Charlton/Neumann-Braun/Auf- 
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enanger/Hoffmann-Riem (1995) geben ein Drittel 
der 4- bis 6jährigen an, die Werbung erwarte von 
ihnen, daß sie ihre Eltern fragen, ob sie ihnen das 
Produkt kaufen. 

- Generell wird festgestellt, daß die elterliche Korn-
petenz zur Werbeerziehung gering ist. 

Der Deutsche Werberat hat 1974 Verhaltensregeln 
für die Werbung mit und vor Kindern in Werbefunk 
und Werbefernsehen verabschiedet. Da Werbung 
heute in Quantität und Qualität nicht mehr vergleich-
bar ist mit Werbung vor mehr als 20 Jahren, reichen 
die Regeln für heutige Verhältnisse nicht mehr aus. 
Sie müßten vom Zentralverband der Deutschen Wer-
bewirtschaft den heutigen Verhältnissen angepaßt 
werden. 

Der Rundfunkstaatsvertrag verbietet zwar Werbeun-
terbrechungen innerhalb einer Kindersendung, er-
laubt jedoch Spots nach einem Film, bzw. einem ab-
geschlossenen Beitrag. Diese Regelung ist vorn priva-
ten Rundfunk zunächst so umgesetzt worden, daß 
Kinderprogramme in sehr kurze Einzelbeiträge auf-
geteilt wurden, um die erlaubten zwölf Minuten Wer-
bung pro Stunde voll auszuschöpfen. Die gegenwär-
tige Strategie des p rivaten Rundfunks geht eher da-
hin, Sendungen als Familienprogramm auszuweisen 
- wie selbst im Falle von „Pippi Langstrumpf" ge-
schehen - und damit das Werbeunterbrechungsver-
bot für Kindersendungen ganz zu umgehen. In die-
sem Zusammenhang gibt es einige Beanstandungen 
von Landesmedienanstalten, die aber aufgrund einer 
fehlenden klaren Definition für den Begriff „Kinder-
sendung" wenig Aussicht auf Erfolg haben. 

Eine klarere Identifizierbarkeit der Werbung ist im 
Kinderprogramm inzwischen stärker realisiert wor-
den - nicht aber in erkennbarem Maße für das Fami-
lienprogramm oder andere Programme, die von Kin-
dern stark genutzt werden. Ein öffentlich-rechtlicher 
Kinderkanal ohne Werbung entläßt andere Pro-
grammanbieter nicht aus ihrer Verantwortung für 
eine kindgerechte Programmgestaltung. Der Verweis 
auf die fehlende Medienkompetenz von Kindern und 
Eltern von seiten der p rivaten Rundfunkanbieter (Er

-

linger 1996; Verband Privater Rundfunk und Tele-
kommunikation (VPRT) 1995) erscheint in diesem 
Zusammenhang eher als ein Abschieben der Verant-
wortung. 

B 5.3.2 Wirkungen von Mediengewalt 

Nach wie vor ist die Diskussion über Mediengewalt 
aktuell. Welche Auswirkungen haben Gewaltdarstel-
lungen auf das Denken, Fühlen und Handeln von 
Kindern und Jugendlichen? Bei Kindern im Alter bis 
zu 12 Jahren bezieht sich die Frage bisher vor allem 
auf die Gewalt im Fernsehen, auf Videokassetten 
und in Computerspielen. 

Eltern, Lehrer/innen und Erzieher/innen berichten 
von erhöhter Ängstlichkeit bei Kindern, von erhöhter 
Aggressivität und zunehmend gestörtem Sozialver-
halten. So werde z. B. deutlich, daß Kinder immer we-
niger die Folgen von Gewalt einschätzen können 
und überrascht sind, wenn die nachgespielten Sze-
nen handfeste Folgen haben und ihr Spielkamerad 

verletzt am Boden liegt. Die Ursachen werden in ei-
ner Häufung von Mediengewalt und in der Art  ihrer 
Darstellung auch im Kinderprogramm gesehen. 

Die Forschung relativiert diese Alltagstheorien zwar 
insofern, als sie fast einhellig zu dem Ergebnis 
kommt, daß Gewaltdarstellungen nicht zwangsläufig 
und ursächlich zu Gewalthandeln führen. Aber sie 
bestätigt die Befürchtungen der Öffentlichkeit, in-
dem sie weitgehend übereinstimmend feststellt, daß 
Gewaltdarstellungen mit einem Wirkungsrisiko ver-
bunden sind. So können Gewaltdarstellungen im 
Fernsehen bereits vorhandene Tendenzen zu Ag-
gressivität oder zu Ängstlichkeit verstärken. Unter-
schiedliche Auffassungen gibt es allerdings über die 
Intensität dieser Konsequenzen. „Kein Zweifel be-
steht mehr daran, daß besonders jüngere Kinder trotz 
des zum Teil spiele rischen Umgangs mit einzelnen 
aggressiven Programmen durch Häufung und Inten-
sität von Mediengewalt in ihrer Wahrnehmung, ihren 
Einstellungen und ihrem Verhalten beeinflußt wer-
den, und zwar physiologisch, emotional, kognitiv 
und sozial: Gewöhnung an extremere Reize, Angst, 
Weltbild, Aggression" (Groebel 1993, S. 28). Bei jün-
geren Kindern, die bis zum Alter von 5 bis 6 Jahren 
zwischen persönlich erfahrbarer Alltagswelt und Me-
dienrealität, d. h. zwischen Realität und Fiktion, noch 
nicht in gleicher Weise wie Erwachsene unterschei-
den können, sind eher negative Einflüsse durch Me-
dien zu erwarten als bei Erwachsenen mit einer weit-
gehend abgeschlossenen Sozialisation. 

Insgesamt gilt: Wirkungen sind nicht eindimensional, 
d. h. die Folgen treffen nicht jedes Kind unter allen 
Umständen. Individuelle, familiäre, soziale und ge-
sellschaftliche Faktoren sind neben den medialen mi-
tentscheidend für mögliche Folgen von Gewaltdar-
stellungen für Kinder. Die Forschung sagt jedoch, 
daß das Risiko groß ist. Jeder Faktor, also auch die 
Medien, haben Einfluß darauf, ob sich das Risiko ne-
gativer Konsequenzen für das einzelne Kind erhöht. 
So wird in Zeichentrick- und Actionserien körperli-
che Gewalt nahezu durchgängig als gerechtfertigt 
und folgenlos gezeigt. Das Propagieren von Gewalt 
als legitimes und erfolgreiches Mittel zur Konfliktlö-
sung und zur Durchsetzung eigener („guter") Inter-
essen und das Verharmlosen der Folgen von Gewalt 
ist insbesondere für Kinder, die in schwierigen sozia-
len und familiären Verhältnissen leben, problema-
tisch. Kinder, die in einer gewalttätigen Umgebung 
aufwachsen, stehen in Gefahr, sich an gewaltdomi-
nierten Konflikt- bzw. Problemlösungsmustern zu 
orientieren. (Theunert/Pescher/Best/Schorb 1992; 
Theunert 1996). Sie versuchen, eigenes geringes 
Selbstwertgefühl mit Gewalttätigkeit zu kompensie-
ren. Eine positive Gewaltdarstellung und das Ver-
harmlosen der Folgen rechtfertigt sie in ihrem Han-
deln. 

Die Diskussionen über Gewaltdarstellungen im Fern-
sehen sind zwar eher ausgeschöpft, die Problematik 
ist aber nach wie vor ungelöst. Es sind neue Wege zu 
suchen, wie wir gesellschaftlich mit diesem Thema 
umgehen. Hier sind zunächst Rundfunkanstalten 
und Aufsichtsgremien gefordert, insbesondere aus 
dem Bereich der privaten Anbieter. Auch ist zu be-
rücksichtigen, daß trotz der Etablierung einer Frei- 
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willigen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) bei den pri-
vaten Rundfunkanstalten (seit 1994), Kinder die mei-
sten Gewaltdarstellungen im Privatfernsehen sehen. 

B 5.3.3 Neue Informations- und Kommunikationstechnolo

-

gien verändern die Lebenswelt der Kinder 

Die Debatte über Kinder und Computer war in den 
80er Jahren geprägt durch eine geradezu apokalypti-
sche Kulturkritik, die die Vereinsamung am Compu-
ter, die Verarmung der Gefühlswelt und das Verküm-
mern von Phantasie und Kreativität bis hin zur Bild-
schirmsucht und dem völligen Abtauchen aus der 
Realität heraufbeschwor (Rogge 1997, S. 95f.). Inzwi-
schen hat ein Prozeß der Normalisierung stattgefun-
den und Computer sind Teil des Alltags geworden. 
Dennoch besteht auch heute noch vielfach die Vor-
stellung, Kinder am Computer würden sich zuneh-
mend von der Umwelt und anderen Kindern isolieren 
und seltener lesen. Diese Alltagstheorien lassen sich 
jedoch durch die neuere Forschung nicht bestätigen 
(Spanhel 1990; Sacher 1993; Weiler 1997). Vielmehr 
sind Computer nutzende Kinder eher vielfältig inter-
essiert und aktiv, lesen mehr - nutzen allerdings 
auch mehr audiovisuelle Medien - als Kinder ohne 
PC-Zugang und verfügen in der Regel über mehr 
Kontakte und Freunde als gleichaltrige Computerab-
stinenzler (Weiler 1997). 

Für die Zukunft zeichnet sich dagegen die Gefahr ei-
ner wachsenden Wissenskluft zwischen Computer-
nutzern und Kindern ab, die keine Zugangs- und 
Lernmöglichkeiten am PC haben. Denn sowohl die 
materielle Situation der Eltern als auch die Anregun-
gen und Beratungsmöglichkeiten im Familien- und 
Freundeskreis spielen hier eine wesentliche Rolle. 
„Heranwachsende, die keinen Zugang zu einem 
Computer haben, bleiben auf ihre Spielkonsolen und 
Gameboys beschränkt und können somit nicht an ko-
gnitiv anspruchsvolleren und kreativeren Tätigkeiten 
am PC teilhaben." (Weiler 1997, S. 52) Mit den fo rt

-schreitenden technischen Möglichkeiten werden sich 
die Unterschiede in der Ausstattung verstärken: Im 
Jahr 2000, so Schätzungen, werden 25 % der Haus-
halte mit und ohne Kinder über einen Multimedia

-

PC verfügen (Schmidbauer/Löhr 1996, S. 10), in ca. 
20 % der deutschen Haushalte wird dann ein PC mit 
Internetzugang stehen (Schrape/Seufert 1996). Auf-
gabe des Bildungsbereiches, insbesondere der Schu-
le, muß es sein, diese Unterschiede durch entspre-
chende Angebote auszugleichen. 

In Kindergärten sind Anregungen zum Umgang mit 
dem Computer bisher kein Thema. In Grundschulen 
werden Computer nur vereinzelt unterrichtlich ge-
nutzt. Davon profitieren p rivate Computerschulen, 
die wirtschaftlich erfolgreich Kurse für Kinder bereits 
ab 4 Jahren anbieten (Palme 1995). Einzelne Projek-
te, wie z. B. an der Wiener Internationalen Schule, ha-
ben gezeigt, daß Computernutzung bereits bei Kin

-dern im Kindergartenalter förderlich sein kann (Sim-
mons-Tomczak/Geretschlaeger 1995). In den USA 
werden mittlerweile in über 3 000 p rivaten Compu-
terschulen Kinder ab 3 Jahren an einen spielerischen 
und kreativen Umgang mit Computern herangeführt. 
Es ist klärungsbedürftig, welche Wirkung eine sehr 
frühe Computernutzung auf die soziale, psychische 

und kognitive Entwicklung von Kindern hat, insbe-
sondere was die Intensität der Nutzung und den An-
forderungsgrad betrifft. Auf der Basis fundierter 
Kenntnisse und unter Einbezug der internationalen 
Erfahrungen könnten Konzepte zur Computernut-
zung ggf. für Kinder ab dem Vorschulalter auch für 
den öffentlich organisierten Bildungsbereich entwik-
kelt werden. 

Kinder nutzen Computer in erster Linie als Freizeit-
medium in Form von Computerspielen. „Durch-
schnittlich erscheinen in Deutschland pro Jahr zwi-
schen 800 und 1200 neue Spiele" (Verband der Un-
terhaltungssoftware 1996, S. 5). Hier hat sich ein 
neuer, schier unübersehbarer Unterhaltungsmarkt 
etabliert, der sich überwiegend an Kinder und Ju-
gendliche richtet. Kinder sind von diesen Spielen fas-
ziniert, denn sie verschaffen ihnen eine sehr dichte 
Erlebnisintensität, die zugleich verbunden sein kann 
mit dem Gefühl, etwas zu leisten (Fritz/Fehr 1995). 
Gleichzeitig sind Inhalt und Gestaltung der Spiele 
zum Teil sehr kritisch zu sehen. Denn es erscheinen 
auch gewalthaltige, neonazistische, rassistische und 
pornographische Spielangebote, die für Kinder und 
Jugendliche erhebliche Gefährdungsaspekte bein-
halten, insbesondere im Hinblick auf die Entwick-
lung von Ängsten, die Beeinflussung von Weltbildern 
und Orientierungen, aber auch hinsichtlich mögli-
cher Anreize zur Nachahmung. Der hohe Bekannt-
heitsgrad indizierter Computerspiele weist darauf 
hin, daß sich der Computerspielemarkt Kontrollver-
suchen weitgehend entzieht und selbst befragte Kin-
der schon genauso viele Gewalt-, Sex- und Nazis-
piele kennen wie ältere Jugendliche (Schindler, F. 
1993). 

Eine andere Thematik sind geschlechtsspezifische 
Aspekte bei den Inhalten und in der Rezeption. 
„Viele Spiele zeichnen sich dadurch aus, daß agile 
kräftige durchsetzungsfähige Männer schwache hilf-
lose Frauen zu befreien haben und das ganze dann 
zum Guten oder zum Schlechten mit der Vernichtung 
des Gegners endet" (Hänge in Enquete-Kommission 
„Zukunft der Medien" 1996, S. 25). Aufenanger 
weist darauf hin, daß „Jungen sehr stark Allmachts-
gefühle durch Gewaltdarstellungen bekommen, 
Mädchen hingegen Ohnmachtsgefühle" (ebd., 
S. 16). Auch wenn eine Kontrolle des Computerspie-
lemarktes schwierig ist, erscheinen Maßnahmen des 
Kinder- und Jugendschutzes wie freiwillige Selbst-
kontrolle und eine differenzierte Altersfreigabe für 
Computerspiele sinnvoll und sind weiter auszubau-
en. 

Mit der zunehmenden Möglichkeit, Realität immer 
perfekter zu simulieren (z. B. im Cyberspace, aber 
auch durch die spielfilmähnliche Animation von 
Computerspielen), kann es zu Veränderungen be-
züglich der Erlebnis- und Wahrnehmungsrealitäten 
der Kinder kommen (Schell 1996). Wenn die Grenze 
zwischen dem fiktiven medialen Geschehen und der 
realen sozialen Welt unscharf wird, besteht die Ge-
fahr, daß Kinder Erlebnisse aus dem virtuellen Raum 
genauso wie in der Realität gewonnene Erfahrungen 
einordnen und bewe rten (van Bronswijk 1996). Im 
Extremfall wäre sogar durch die Möglichkeit, in vir-
tuellen Räumen die eigene Person beliebig zu verän- 
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dern,  eine Gefährdung der Identität und der Integri-
tät des Individuums nicht auszuschließen (Groebel 
1996). Andererseits können aber vi rtuelle Techniken 
sinnvoll für Information und Lernprozesse eingesetzt 
werden. 

Die Diskussionen über kinder- und jugendgefähr-
dende Wirkungen des Internets sind z. Zt. bestimmt 
durch Bildmaterial aus dem Inte rnet, das besonders 
brutale körperliche Gewaltanwendung und ha rte 
Pornographie zeigt. Angebote an Kinderpornogra-
phie, pornographische Anzeigen und Fotos, die über 
das Internet verbreitet werden, haben zur Auseinan-
dersetzung um Grenzen der Informationsfreiheit und 
Kontrollmöglichkeiten geführt. Daneben wird die 
massive Verbreitung rechtsextremistischer Propa-
ganda diskutiert. Bei diesen Problemen muß es vor-
rangig darum gehen, Lösungen für einen effektive-
ren Kinder- und Jugendschutz zu suchen. 

B 5.4 Handlungsfelder zwischen Prävention und 
aktiver Mediennutzung 

Die neuen Medienentwicklungen und öffentlichen 
Debatten haben inzwischen zu einigen politischen 
und gesetzgeberischen Initiativen geführt. Zu nen-
nen sind hier insbesondere die Beschlüsse zur Me-
dienpädagogik durch die Jugendministerkonferenz 
der Länder (1996) sowie der Bund-Länder-Kommissi-
on für Bildungsplanung und Forschungsförderung 
(1995) und die Erklärungen der Kultusministerkonfe-
renz der Länder (1995 und 1997). Durch gesetzliche 
Maßnahmen wurde versucht, den veränderten Be-
dingungen für den Kinder- und Jugendmedienschutz 
Rechnung zu tragen. Von Bedeutung sind hier der 
Erste Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 1. Au-
gust 1994, der Staatsvertrag über Mediendienste 
vom 12. Februar 1997 und das Informations- und 
Kommunikationsdienste-Gesetz vom 22. Juli 1997. 
Gleichzeitig findet auf Seiten der Medienforschung 
und der Medienpädagogik eine intensive Debatte 
und Konzeptentwicklung im Hinblick auf mediener-
zieherisches Handeln statt. Es fehlt der Medienpäd-
agogik zumeist nicht an Konzepten und Modellen. 
Sie scheitert vielmehr an der unzureichenden Umset-
zung vorhandener Vorschläge in die Praxis. 

B 5.4.1 Medienerziehung 

Erklärtes Ziel der Medienarbeit ist es heute, Kinder 
zum aktiven und kritischen Rezipienten und zum 
kompetenten Umgang mit Medien zu erziehen. Mit 
diesem Ziel werden jedoch zum Teil völlig gegen-
sätzliche Interessen verbunden. Bei Eltern, Erzie-
hern, Lehrern steht vielfach immer noch der ausge-
sprochene oder heimliche Wunsch eines aktiven Me-
dienverzichts im Vordergrund bzw. die Bevorzugung 
von „nicht medialen Handlungsalternativen" (Ju-
gendministerkonferenz 1996, S. 9). Werbewirtschaft, 
Medienmacher und -verantwortliche stellen sich 
ebenfalls erklärtermaßen hinter das Ziel, frühzeitig 
die Medien- und Werbekompetenz der Kinder zu för-
dern, und begründen damit, daß weitere rechtliche 
Regelungen zum Schutz von Kindern z. B. in bezug 
auf Gewaltdarstellungen und Werbung nicht not-
wendig seien. „Kids dürfen nicht in Watte gepackt 

werden ... Werbekompetenz kann sich nur der an-
eignen, der die Sachlage kennt", formuliert der Ver-
band Privater Rundfunk und Telekommunikation in 
seiner Broschüre zum Thema Kinder und TV-Wer-
bung (VPRT 1995, S. 10). 

Kritik von Eltern, Erziehern und Lehrern gegen die 
gezielt und massiv an Kinder gerichtete Werbung 
oder an Gewaltdarstellungen im Kinderprogramm 
oder in Computerspielen wird von Seiten der Me-
dien- und Werbewirtschaft oft allzu leicht als Morali-
sieren, Spaßverderben oder Bewahrpädagogik abge-
wehrt. In der Medienerziehung geht es heute aber 
nicht mehr um Medieneuphorie auf der einen Seite 
und grundsätzliche Verdammung und Ablehnung 
der Medien auf der anderen, sondern es geht um 
eine aktive Auseinandersetzung mit Medien, um ein 
Sich-Einlassen auf die Medienerfahrungen der Kin-
der und um eine Befähigung und Unterstützung der 
Kinder in ihrer Auseinandersetzung mit der Medien-
welt. Das bedeutet nicht, kritiklos gegenüber Medien 
und ihren Inhalten zu sein. Vielmehr befindet sich 
Medienpädagogik immer im Spannungsfeld zwi-
schen Prävention und aktiver Mediennutzung (Feil 
1995). 

B 5.4.1.1 Medienpädagogische Elternarbeit 

Eltern sind heute diejenigen, auf die letztlich von al-
len Seiten immer wieder verwiesen wird. Das geht 
vom Verweis auf die elterliche Verantwortung in be-
zug auf eine Begrenzung des Medien- und insbeson-
dere des Fernsehkonsums nach dem Motto: „Es gibt 
immer noch den Knopf zum Abschalten" und dem 
Hinweis auf ihre Vorbildfunktion über vielfältige Rat-
geber - meist zum Medium Fernsehen - bis zum 
Vorwurf des elterlichen Erziehungsversagens, wenn 
Kinder in ihrem Verhalten in Schule oder Kindergar-
ten auffällig werden und dieses Verhalten auf ihre 
Medienerfahrungen zurückgeführt wird. Eltern wird 
die größte Verantwortung zugeschrieben - bei 
gleichzeitig geringster Unterstützung (Six 1995). 

Medienpädagogische Arbeit mit Eltern: Das sind 
z. Zt. offene Angebote in Einrichtungen der Familien- 
und Erwachsenenbildung sowie Elternabende und 
Projekte in Kindertagesstätten und Schulen. Die offe-
nen Angebote der Familien- und Erwachsenenbil-
dung haben erfahrungsgemäß nur eine geringe 
Reichweite (Jugendministerkonferenz 1996) und die 
medienpädagogische Elternarbeit im Kontext von 
Kindertagesstätte und Schule ist z. Zt. (noch) nicht in-
stitutionalisiert, sondern vom persönlichen Engage-
ment einzelner Erzieher/innen, Lehrer/innen oder El-
ternbeiräte abhängig. 

Da insbesondere das familiale Medienklima das 
kindliche Medienverhalten prägt, sollten Informati-
ons- und Unterstützungsangebote an Eltern nicht 
mehr dem Zufall oder der Beliebigkeit überlassen 
werden. Vielmehr ist eine institutionalisierte Einbin-
dung der medienpädagogischen Elternarbeit in die 
Kindertagesstätte und die Schule anzustreben, die an 
die bewußten und unbewußten Medienerziehungs-
konzepte von Eltern anknüpft (Aufenanger 1988; 
1995) und die Medieninteressen und Bedürfnisse der 
Kinder ernst nimmt. Besondere Aufmerksamkeit er- 
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fordert  die Einbeziehung der Eltern mit Migrations-
hintergrund. Differenziertere Unterstützungsangebo-
te könnten im Rahmen von Beratungen erfolgen, die 
die Familie bei Erziehungs- oder Gewaltproblemen 
sucht. Eine institutionalisierte Medienerziehung, die 
z. Zt. in Deutschland für Kinder in der Kindertages-
stätte und Schule noch weitgehend fehlt, könnte eine 
Ergänzung zur familialen Erziehung bilden, vor al-
lem aber eigenständige Entwicklungsmöglichkeiten 
und Perspektiven für Kinder in ihrem Verhältnis zu 
Medien ermöglichen. 

B 5.4.1.2 Medienerziehung im Kinderga rten 

Medienerziehung steht insbesondere im Kindergar-
ten sehr stark unter einem Zielkonflikt. Während 
Kindergartenkonzepte wie die Montessori- oder 
Waldorfpädagogik für Vorschulkinder den Umgang 
mit Massenmedien und damit auch jede Mediener-
ziehung generell ablehnen, versuchen andere päd-
agogische Konzepte Medienerziehung für diese Al-
tersgruppen vorsichtig anzusiedeln (Höltershinken/ 
Ullrich 1995). Die einen betrachten das Kind als 
grundsätzlich aktiven und kompetent handelnden 
Rezipienten und favorisieren daher eine Mediener-
ziehung mit und zu den Medien und damit auch eine 
aktive Befassung mit Massenmedien innerhalb des 
Kindergartens (Barthelmes 1988; Colberg-Schrader/ 
Krug/Peters 1991). Die anderen sehen das Kind als 
noch unfe rtig und daher gefährdet, weil es die Ein-
drücke durch audiovisuelle (AV) Medien weder ge-
fühlsmäßig noch sozial ausreichend verarbeiten kann 
(Kesberg/Rolle 1991). Sie konzipieren den Kindergar-
ten als AV-medienfreien Raum, in dem lediglich die 
Möglichkeit angeboten wird, Medienerfahrung auf-
zuarbeiten. Unabhängig von dieser Konzeptionsdis-
kussion läßt sich feststellen, daß Projekte aktiver Me-
dienarbeit bislang im Kindergarten äußerst selten 
sind, insbesondere im Bereich der audiovisuellen 
Medien (Jugendministerkonferenz 1996). 

Nach wie vor scheint die neue Technologieentwick-
lung sowohl in Kindergartenpraxis und pädagogi-
schen Konzeptionen wie auch von Administration 
und Politik wenig berücksichtigt zu werden. Medien-
erziehung wird bei Kindern dieser Altersstufe sehr 
stark unter dem Aspekt der Prävention gesehen. Mo-
delle wie das Computerprojekt an der Wiener Inter-
nationalen Schule sind bisher im Kinderga rten die 
Ausnahme und werden daher von privaten Anbie-
tern außerhalb von Kindergärten durchgeführt (Sim-
mons-Tomczak/Geretschläger 1995). 

Die Forderung nach Medienpädagogik in der Ausbil-
dung von Erzieher/innen ist heute (weitgehend) um-
gesetzt. Die Umsetzung der Medienerziehung in die 
Praxis des Kinderga rtens ist jedoch bisher gering. Be-
gleitete Projekte müssen für den Kindertagesstätten-
bereich initiiert und entsprechende Fortbildung ge-
fördert werden. 

B 5.4.1.3 Medienerziehung in der Schule 

Auch die Schule tut sich schwer, Medien und Me-
dienerziehung in ihr Curriculum aufzunehmen und 
im Schulalltag ein- und umzusetzen. 1987 hat die 
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und 

Forschungsförderung (BLK) in dem „Gesamtkonzept 
für die informationstechnische Bildung" erste noch 
sehr zurückhaltende Aussagen zur Medienerziehung 
gemacht. Erst im Dezember 1994 - immerhin zehn 
Jahre nach Einführung des privaten Rundfunks - hat 
die BLK einen Orientierungsrahmen „Medienerzie-
hung in der Schule" verabschiedet (1995), der sich 
schwerpunktmäßig mit elektronischen Medien be-
faßt und erste Schritte auf eine curriculare Neuorien-
tierung darstellt. Für den Primarbereich steht die 
Aufarbeitung der von den Kindern mitgebrachten 
Medienerlebnisse im Vordergrund. Der Umgang mit 
dem Computer ist ab der Sekundarstufe vorgesehen. 
Die BLK weist ih ihrem Orientierungsrahmen darauf 
hin, daß sich durch Medienpädagogik und den stär-
keren Einsatz von Medien in der Unterrichtsgestal-
tung „Veränderungen in der Unterrichtsorganisati-
on" der Schule ergeben (ebd., S. 32), daß Rahmenbe-
dingungen verändert werden müssen, eine 
Kooperation mit außerschulischen Pa rtnern notwen-
dig ist und Lehrkräfte durch Fortbildung qualifiziert 
werden müssen. Unter Bezug auf diesen Orientie-
rungsrahmen verabschiedete die Kultusministerkon-
ferenz eine Erklärung zur „Medienpädagogik in der 
Schule" (1995) und ergänzend dazu Empfehlungen 
zu „Neue Medien und Telekommunikation im Bil-
dungswesen" (1997). Mit diesen Initiativen wird die 
gegenwärtige Entwicklung (Digitalisierung, Vernet-
zung etc.) in ihrer Bedeutung für den Bildungsbe-
reich gewürdigt. Gleichzeitig ist der Beschluß der 
KMK nach wie vor gegenüber grundlegenderen Ver-
änderungen schulischer Bildungsprozesse zurück-
haltend. 

Die entsprechenden Beschlüsse müssen in den Län-
dern umgesetzt werden. So ist z. B. in Bayern ein de-
tailliertes Konzept zur Medienerziehung in der Schu-
le entstanden, das sowohl Theorie- als auch Praxis-
bausteine mit Vorschlägen für Unterrichtseinheiten 
enthält, allerdings auf neue Informationstechnolo-
gien bisher kaum eingeht (Bayerisches Staatsmini-
sterium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und 
Kunst 1996). Doch auch hier liegt, wie im Kinderta-
gesstättenbereich, die Hürde in der konkreten Um-
setzung. 

Computerbezogene Angebote finden sich heute an 
den meisten Schulen ab der Sekundarstufe zumin-
dest auf der Ebene von Wahlfächern. Nur selten wird 
allerdings die Forderung umgesetzt, diese Thematik 
in die unterschiedlichen Unterrichtsfächer einzube-
ziehen. Computerbezogene Angebote erreichen 
nicht alle Schüler, in der Regel sind nur wenige Leh-
rer an einer Schule entsprechend qualifiziert und die 
Ausrüstung an Geräten und Software ist nicht selten 
veraltet. Inzwischen sind durch Projekte wie „Schu-
len ans Netz " Anfänge einer Vernetzung und ent-
sprechenden Computerausstattung von Schulen ent-
standen. Deutsche Schulen haben jedoch in Bezug 
auf die technische Infrastruktur bei weitem noch 
nicht den Standard anderer europäischer Länder wie 
Großbritannien, Finnland, Schweden oder Dänemark 
erreicht. 

Das Schwergewicht von „Schulen ans Netz" lag bis

-

her auf der Technik, nicht aber auf den Strategien, 
wie die neuen technischen Möglichkeiten - und ihre 
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zunehmende Vernetzung - im fachlich-pädagogi-
schen Bereich genutzt werden können. Was bisher 
gänzlich fehlt, ist ein medienpädagogisches Begleit-
programm (Handreichungen für Lehrer mit beispiel-
haften - auch fächerübergreifenden - Lerneinhei-
ten, Empfehlungen für Lernsoftware etc.), um den 
Einsatz der neuen Informations- und Kommunikati-
onstechnologien anzuleiten. Zum Beispiel Lernsoft-
ware: Die KMK hat zwar in ihrem Beschluß vom Fe-
bruar 1997 auf den Bereich Qualitätssicherung für 
Bildungssoftware als Handlungsfeld hingewiesen, 
bisher fehlen jedoch verbindliche Gütekriterien, die 
Qualitätsstandards sichern und Schülerinnen, Lehr-
kräften und Eltern eine Orientierung geben. 

Der verantwortungsvolle Umgang mit den neuen 
Technologien erfordert umfassende Fähigkeiten. Ne-
ben der technischen Kompetenz sind die soziale und 
kommunikative Kompetenz, mittels derer die (durch 
neue Techniken) veränderte soziale Situation be-
herrscht wird, die Kompetenz zur Informationsbewäl-
tigung, um Quellen beurteilen und die Verläßlichkeit 
von Information einschätzen zu können, die Kompe-
tenz zur individuellen Orientierung, um die Technik 
in das persönliche Leben zu integrieren und die 
Kompetenz zur demokratischen Orientierung, wel-
che die Beurteilung und Einordnung der neuen Tech-
niken in gesellschaftliche Prozesse zum Inhalt hat, 
wesentlich (Mandl 1996). Gefordert sind heute neben 
der Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen auch 
vernetztes Denken und Kooperationsfähigkeit. 

Wird es gelingen, die Chancen neuer Medien für 
Kinder zu nutzen und die Lernstruktur des traditio-
nellen Schulsystems entsprechend zu verändern? 
Aufenanger (1995) entwirft die Vision einer Schule, 
in der einerseits individuelle Lernprozesse durch 
Multimediatechniken größere Bedeutung gewinnen, 
andererseits kooperative Lernprozesse, wie Grup-
penarbeit, Projektunterricht und soziale Lernpro-
zesse, die sich auf die gesamte Gemeinschaft der 
Schulklasse beziehen, zu organisieren sind. Auf-
enanger betont, daß erst in diesem Verbund der ver-
schiedenen Lernformen die Potentiale der neuen Me-
dien genutzt und ein Mißbrauch vermieden werden 
kann (ebd., S. 62). 

Bei allen Überlegungen ist zu berücksichtigen, daß 
Jungen und Mädchen an Computer und neue Me-
dientechnologien sehr unterschiedlich herangehen 
(Niederdrenk-Felgner 1996) und Mädchen bisher 
nur selten an laufenden Computerprojekten beteiligt 
sind (Schulz-Zander 1997). Schulische Lernprozesse 
müssen so (um)gestaltet werden, daß sie beiden Ge

-

schlechtern gerecht werden. 

Medienpädagogik ist zur Zeit von erhöhtem politi-
schen Interesse, nicht zuletzt deshalb, „weil von ihr 
Strategien für die Bewältigung der bildungspoliti-
schen Herausforderungen neuer Informations- und 
Kommunikationstechnologien, insbesondere der 
Multimediatechnologie, erwartet werden" (Hugger 
1996, S. 284f.). Das Bildungssystem muß alle Energie 
dafür einsetzen, daß keine neuen Formen der Chan-
cenungleicheit entstehen, sondern alle Kinder an 
den Gestaltungsmöglichkeiten und Chancen der Me-
dienentwicklung partizipieren können. 

B 5.4.1.4 Außerschulische Medienaktivitäten 

Medienpädagogik in außerschulischen Einrichtun-
gen ist gegenüber der in Kinderga rten und Schule 
praktizierten Medienerziehung bereits wesentlich 
stärker etabliert. Insbesondere Formen aktiver 
Medienarbeit, wie der praktische Umgang mit Print

-

,
Hör- und audiovisuellen Medien (Video, Film, 
Computer), bestimmen das Handlungsfeld, aber 
auch Formen rezeptiver Medienarbeit, wie der 
Einsatz von Filmen, das Kinder- und Jugendkino 
oder Kinder- und Jugendfilmfestivals, gehören tradi-
tionell in die Sphäre der Jugendarbeit. Programma-
tisch sind für die außerschulische Medienarbeit 
handlungsorientierte Maßnahmen, die Kindern 
Erfahrungsräume schaffen und sie über eine aktive 
Mediennutzung zur Auseinandersetzung mit der 
Umwelt anregen. Der kreative und schöpferische 
Umgang mit verschiedenen Medien ist in allen 
außerschulischen Bereichen zu finden, so in der 
verbandlichen, kommunalen und offenen Jugendar-
beit, im kommerziellen Bereich und do rt , wo sich 
Kinder und Jugendliche freiwillig zum Zweck der 
Film- oder Videoproduktion zusammenschließen 
(Jugendministerkonferenz 1996). 

In der nicht-kommerziellen Jugendarbeit erfüllt die 
Medienpädagogik vor allem den Zweck, Kinder in 
die gesellschaftliche Kommunikation einzubinden 
und diese durch das Vertrautwerden mit der Medien-
sprache durchschaubar zu machen. Hier soll, laut Be-
richt der Jugendministerkonferenz, in diesem Be-
reich über mögliche Gefahren massenmedialer Ent-
wicklungen aufgeklärt, die politische Bildung 
intensiviert sowie die Verwirklichung und Veröffent-
lichung jugendkultureller Ausdrucksformen geför-
dert werden. Es ist nicht zu bestreiten, daß die Erstel-
lung eines Films oder eines Hörfunkberichtes Kinder 
erst dazu anregt, sich mit bestimmten Themen ihres 
Erfahrungshorizontes auseinanderzusetzen. Darüber 
hinaus hilft die aktive Medienarbeit bei der Identi-
tätssuche und fördert die dafür notwendige Rollener-
probung, wie auch durch die Team-Arbeit der Auf-
bau sozialer Verhaltensweisen beschleunigt wird 
(Bayerische Landeszentrale für neue Medien 1996). 

Insbesondere die aktive Videoarbeit hat sich in der 
außerschulischen Medienpädagogik als Regelange-
bot etabliert. Eine marginale Rolle spielt dagegen die 
Computerarbeit. Aufgrund der fehlenden Ausstat-
tung vieler Einrichtungen der verbandlichen, offenen 
und kommunalen Jugendarbeit „besteht kaum die 
Möglichkeit, den Einsatz und Nutzen von Computern 
zu thematisieren" (Bundesarbeitsgemeinschaft Kin-
der- und Jugendschutz 1996, S. 1). In diese Lücke 
treten zunehmend privatwirtschaftlich organisierte 
Unternehmen, wie z. B. „Futurekids" oder „Profi-
kids", die für Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren 
spielerisches Lernen am Computer anbieten. 

Kinder müssen kompetent an den Medienumgang 
herangeführt werden, so daß es grundsätzlich einer 
qualifizierten und fachkompetenten Betreuung durch 
Medienpädagogen bedarf. An dieser Stelle wird ein-
hellig ein Mangel an fehlenden Fortbildungsmög-
lichkeiten beklagt. Die Ausstattung der entsprechen-
den Einrichtungen mit Geräten auf hohem techni-
schen Niveau ist häufig ungenügend, so fehlen z. B. 
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für die aktive Videoarbeit fachlich betreute Schnitt-
plätze (Jugendministerkonferenz 1996). 

Es erweist sich als schwierig, in bezug auf die Inan-
spruchnahme der Angebote differenzierte Angaben 
über Alter und Geschlecht zu erhalten. Videogrup-
pen nur für Kinder gibt es ausgewiesenermaßen 
nicht allzu häufig, und wenn, dann in Kinderzentren 
oder speziellen Einrichtungen nur für Kinder, z. B. 
Spielhäusern in freier Trägerschaft. Selten finden 
sich Projekte und Gruppen speziell für Mädchen. 
Eine besondere Relevanz und Akzentsetzung sollte 
die Medienarbeit mit Kindern ausländischer Her-
kunft haben. Aktive Medienarbeit kann zur Integra-
tion der Kinder beitragen und fördert ihre Individua-
lität und ihr Selbstbewußtsein (Baacke/Lauffer/Poel-
chau 1995). 

B 5.4.2 Kinder- und Jugendschutz im Zeitalter der neuen 
Medien 

Gegenwärtig wird der Kinder- und Jugendschutz 
durch eine Kombination von Lizensierung, Aufsicht 
und freiwilliger Selbstkontrolle realisiert. Die gesetz-
liche Grundlage bilden eine Reihe verschiedenarti-
ger Regelungen (Strafgesetzbuch § 131 u. § 184 
(StGB), das Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öf-
fentlichkeit (JÖSchG), das Gesetz über die Verbrei-
tung jugendgefährdender Schriften (GJS), der Rund-
funkstaatsvertrag, das Informations- und Kommuni-
kationsdienste-Gesetz und der Mediendienste

-

Staatsvertrag). Die Umsetzung dieser Regelungen er-
folgt durch eine Vielzahl von Institutionen wie die 
Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), 
die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schrif-
ten (BPjS), die Landesmedienanstalten, die Auf-
sichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten, die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen 
(FSF), die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle 
(USK). 

Trotz dieses differenzierten Systems bleiben Zweifel 
an dessen Wirksamkeit. Probleme entstehen u. a. 
durch die Notwendigkeit der Auslegung unbestimm-
ter Rechtsbegriffe (z. B. „Kindersendung"), durch die 
gesellschaftlichen Veränderungen der anzuwenden-
den Beurteilungsmaßstäbe (z. B. bei der Darstellung 
von Sexualität), durch technische Entwicklungen 
(z. B. Internet) oder durch Auseinandersetzungen um 
die Gültigkeit der Kriterien zur Beurteilung von Me-
dieneinflüssen. 

Die quantitativen wie qualitativen Veränderungen 
des Programmangebotes, u. a. als Folge der Digitali-
sierung, erfordern angepaßte Maßnahmen zum Kin-
der- und Jugendschutz. So erscheint das bisher vor-
herrschende Konzept der Sendezeitbeschränkung 
nicht in allen Fällen geeignet, neuen Sendeformen 
und sich verändernden Rezeptionsgewohnheiten zu 
begegnen. Daher werden zusätzlich andere Formen 
der Sicherung eingeführt und auf ihre Wirksamkeit 
überprüft werden müssen. Hierzu zählen u. a. elek-
tronische Codierungs- und Sicherungssysteme: z. B. 
die Kindersicherung durch VPS-Signal (mittels einer 
vierstelligen Geheimzahl können bestimmte Sendun-
gen gesperrt werden), das PIN-Code-System im digi-
talen Fernséhen (Sperrung problematischer Sendun

-
gen bzw. Kanäle im Decoder) und der V-Chip (tech-
nisches Ausrüstungsdetail von Fernsehgeräten, das 
die Ausblendung von Sendungen oder die Sperrung 
von Kanälen ermöglicht). Diese Systeme stellen je-
doch nur dann einen geeigneten Beitrag zum Kinder-
und Jugendschutz dar, wenn eine entsprechende Co-
dierung und eine Sperrung von seiten der Pro-
grammanbieter erfolgt. Die Kommission hält es für 
inakzeptabel, wenn die Verantwortung für den Kin-
der- und Jugendschutz einseitig den Eltern überlas-
sen wird, indem sie dazu genötigt werden, problema-
tische Kanäle oder Sendungen durch Codesysteme 
zu sperren. 

Die Konvergenz unterschiedlicher Dienste und die 
zunehmende Bedeutung netzgestützter Kommunika-
tionsweisen (Internet) stellen zusätzliche Herausfor-
derungen dar, da eine effektive Kontrolle der Daten-
flut kaum realistisch erscheint und zudem die 
Schwierigkeiten bei der Rechtsdurchsetzung durch 
nicht eindeutig feststellbare Verantwortlichkeiten zu-
nehmen. In den letzten Monaten haben der Bund 
und die Länder sich bemüht, bestehende rechtliche 
Lücken im Bereich der neuen Medien durch den 
Staatsvertrag über Mediendienste vom 12. Februar 
1997 sowie ein Gesetz des Bundes zur Regelung der 
Rahmenbedingungen für Informations- und Kommu-
nikationsdienste (IuKDG) vom 22. Juli 1997 zu schlie-
ßen. Mit dem Informations- und Kommunikations-
dienste-Gesetz versucht man, im Bereich des Kinder-
und Jugendschutzes letztlich den Weg der Indizie-
rung weiterzugehen. Unbeantwortet scheint aller-
dings die Frage, wie die Indizierung praktisch umge-
setzt werden kann, da die Entwicklung im Internet 
sehr schnell ist. 

Über das Ausmaß der strafrechtlich relevanten bzw. 
zumindest kinder- und jugendgefährdenden Ange-
bote im Bereich der Online-Dienste werden derzeit 
noch recht unterschiedliche Einschätzungen abgege-
ben (Enquete-Kommission „Zukunft der Medien" 
1996). Aber selbst wenn der Anteil der Datenmenge 
im Internet, der für Kinder und Jugendliche schädi-
gend ist, nur geringfügig wäre, müssen Lösungen 
gefunden werden. Denn die Praxis zeigt, daß es bis-
her auch für ältere Kinder und Jugendliche, die ge-
zielt suchen, möglich ist, an gewalthaltige, rassisti-
sche und pornographische, ja selbst an kinderporno-
graphische Inhalte zu gelangen (Groebel/Smit 1997). 

Die sogenannten „Parental Control Systems", wie 
„Cyber Patrol", „Cyber Sitter" oder als neuestes 
„Platforms for Internet Content Selection" (PICS), 
sollen verhindern, daß Kinder und Jugendliche in 
nicht für sie bestimmte Netzbereiche gelangen. El-
tern können z. B. bei PICS den Zugang zu Seiten mit 
bestimmten Etiketten wie „Sex" oder „Gewalt" sper-
ren. Solche Verfahren stellen jedoch hohe Anforde-
rungen an die Eltern und setzen die nötige techni-
sche Kompetenz voraus. Es wird daher vor allem der 
Weg zu beschreiten sein, die freiwillige Selbstkon-
trolle der Anbieter zu verstärken. Ähnlich der FSF ist 
eine „Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia" vor-
stellbar, die durch eine Selbstverpflichtung der An-
bieter zustande kommt und der andere Institutionen 
wie z. B. die FSK und Kinder- und Jugendschutzver-
bände mit Stimmrecht angehören. Als Grundlage für 
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ihre Arbeit müßte dieses Gremium Prüfkriterien und 
Richtlinien entwickeln, die sich sowohl an den gel-
tenden Jugendschutzgesetzen als auch am Strafge-
setz orientieren. Sollten sich die Anbieter nicht in 
dieser Weise selbst verpflichten, müßte ein rechtli-
cher Rahmen geschaffen werden, um dieses zu ge-
währleisten. 

Zukünftig werden sich die Bedingungen zur Durch-
setzung effektiver Regelungen zum Kinder- und Ju-
gendmedienschutz weiter verschlechtern. Eine Ursa-
che liegt in der Internationalisierung der Kommuni-
kation und der Entwicklung von offenen Systemen - 
getrennte Kommunikations- und Informationsformen 
wachsen zusammen - und den z. Zt. uneinheitlichen 
Bestimmungen innerhalb der EG. 

Parallel dazu sollte eine stichprobenartige Beobach-
tung zur Einschätzung der Entwicklung stattfinden. 
Entsprechende Institutionen, wie z. B. die Bundes-
prüfstelle für jugendgefährdende Schriften oder die 
Landesjugendämter, sollten eine federführende Stel-
le einrichten, die technisch entsprechend ausgestat-
tet ist und geschulte Mitarbeiter hat, um auf Hin-
weise reagieren, Informationen sammeln und die 
Entwicklung beobachten zu können. 

Auch im Bereich der Computerspiele ist der durch 
die USK seit 1993 bereits eingeschlagene Weg der 
freiwilligen Selbstkontrolle zu unterstützen. Alters-
freigaben können zwar nicht verhindern, daß auch 
jüngere Kinder sich entsprechende Produkte ver-
schaffen. Durch die differenzierte Altersfreigabe wird 
jedoch ein Signal gesetzt und auf Anbieter und Ver-
treiber öffentlicher Druck ausgeübt. Für Eltern, Mul-
tiplikatoren und Kinder bieten Altersfreigaben dar-
über hinaus eine gewisse Orientierung. 

Im Bereich der neuen Medien wird es also darum ge-
hen, wirksame Systeme freiwilliger Selbstkontrolle 
zu etablieren und die gesetzlichen und administrati-
ven Voraussetzungen zur Durchsetzung geeigneter 
Maßnahmen zu verbessern. Zu fordern sind daher 
auf europäischer Ebene die Sicherung von Mindest-
anforderungen an gesetzliche Regularien zum Kin-
der- und Jugendmedienschutz sowie die Aufrechter-
haltung der Mitverantwortung der Programmveran-
stalter, bzw. bezogen auf das Internet von Urhebern 
und Providern für entsprechende Maßnahmen. Ver-
stärkte Anstrengungen im Bereich der Medienpäd-
agogik, einschließlich der medienpädagogischen El-
ternarbeit, müssen diese Bemühungen ergänzen. 

B 5.5 Empfehlungen 

Medien sind - wie die Nutzungsdaten und Ergeb-
nisse der Wirkungsforschung belegen - eine wesent-
liche Sozialisationsbedingung heutiger Kindheit. Es 
ist davon auszugehen, daß sich die Lebens- und 
Kommunikationsbedingungen durch neue Informati-
onstechnologien entscheidend verändern. Die Frage, 
wie wir Kinder unterstützen, sich darauf vorzuberei-
ten, muß dringend beantwortet werden. 

Grundsätzlich geht es darum, die Möglichkeiten der 
Medien für Kinder erfahrbar und nutzbar zu machen, 
sie in ihrer Medienkompetenz zu stärken und gleich

-

zeitig Gefährdungen für ihre Entwicklung zu begren-
zen. 

- Medienerziehung und Medienkompetenz 

Die (Medien-)Zukunft kann nur durch einen kompe-
tenten Umgang mit Medien bewältigt und gestaltet 
werden. Kinder müssen im schulischen und außer-
schulischen Bereich die Möglichkeit haben, Medien-
kompetenz zu erwerben. 

Dem Bildungssystem kommt dabei die Aufgabe zu, 
Kindern und Erwachsenen die Chancen und die Ge-
staltungsmöglichkeiten der neuen Medienentwick-
lung zu eröffnen und zu gewährleisten, daß alle par-
tizipieren können und nicht durch ungleiche Zu-
gangschancen neue gesellschaftliche Ungleichheiten 
entstehen. 

Institutionalisierte Medienerziehung in Kindertages-
stätte und Schule sollte eine Ergänzung zur Familien-
erziehung bilden, vor allem aber eigenständige Ent-
wicklungsmöglichkeiten und Perspektiven für Kin-
der in ihrem Verhältnis zu Medien ermöglichen. 

Unterstützung der Eltern 

Informations- und Unterstützungsangebote für Eltern 
sollten nicht mehr der Beliebigkeit überlassen wer-
den. Da die Fernsehsozialisation bereits im Klein-
kind- und Vorschulalter beginnt, ist eine institutiona-
lisierte Einbindung der medienpädagogischen El-
ternarbeit in die Kindertagesstätte anzustreben. 
Auch die Schule sollte - ggf. in Kooperation mit der 
Jugendhilfe - medienpädagogische Unterstützung 
für Eltern geben. 

Beratungsstellen sollten in ihrem Unterstützungsan-
gebot für Eltern bei Erziehungs- und Gewaltproble-
men medienbezogene Probleme und Konflikte mit 
einbeziehen. 

Medienerziehung im Kindergarten 

Um Kinder zu einem kompetenten und kritischen 
Umgang mit Medien zu befähigen, sollten Kinderta-
gesstätten sich dem Bereich der Medien nicht mehr 
verschließen. 

Medienpädagogik ist in der Praxis der Kindertages-
stätten als konzeptionell geplantes, längerfristiges 
pädagogisches Handeln verstärkt umzusetzen. 

Projekte aktiver Medienarbeit, auch mit interkultu-
reller Themensetzung, sind zu fördern. 

Medienpädagogische Elternarbeit ist im Kontext von 
Kindertagesstätten zu institutionalisieren und nicht 
länger dem persönlichen Engagement einzelner Er-
zieher/innen oder Elternvertretern bzw. -vertreterin-
nen zu überlassen. 

Medienpädagogik in der außerschulischen Kinder-
und Jugendarbeit 

Die außerschulische Medienpädagogik ist gegen-
über der in Kindergarten und Schule praktizierten 
Medienerziehung bereits wesentlich stärker etabliert 
und auch organisiert. Zu forde rn  sind jedoch spezifi- 
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sche Angebote, die bisher nur eine marginale Rolle 
spielen: 

- für Kinder, da sich Angebote bisher häufiger an 
Jugendliche richten, 

- für Mädchen, um ihnen bessere Chancen zum Er-
werb medientechnischer Kenntnisse zu ermögli-
chen und ihren spezifischen Bedürfnissen bei der 
Nutzung entsprechen zu können, 

- für ausländische Kinder, hier ist eine besondere 
Akzentsetzung gefordert. 

Computerbezogene Angebote sind im Bereich der 
verbandlichen, offenen und kommunalen Kinder-
und Jugendarbeit zu verstärken, um gemeinsam mit 
anderen Kindern die kreativen Möglichkeiten dieses 
Mediums zu nutzen und eine Alternative zu kommer-
ziellen Computerschulen zu bieten. Voraussetzung 
ist eine bessere Ausstattung mit Geräten auf hohem 
technischen Niveau. 

Kinder benötigen qualifizierte und fachkompetente 
Betreuung. Für Betreuer sind Fortbildungsmöglich-
keiten vorzuhalten. Unterstützung durch Medien-
fachberater und Medienzentren hat sich bewäh rt 

 und ist weiter zu fördern. 

Es sind Kooperationsbezüge zwischen Schule und 
außerschulischer Medienarbeit auf- und auszubauen, 
um Impulse für die schulische Medienpädagogik zu 
geben. 

Um allen Kindern einen Zugang zu den neuen Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien zu er-
möglichen und um einer Chancenungleichheit ent-
gegenzuwirken, könnten Kindern in Kooperation mit 
Schule und freier Wi rtschaft z. B. folgende Angebote 
gemacht werden: 

- kostenlose Computer- Schnupperkurse 

- Erwerb von Computer- und Online-Führerschein 

- Computerwerkstätten 

- Online-Info-Busse für Kinder in ländlichen Regio-
nen. 

Schule und neue Medientechnologien 

Die öffentliche Debatte wird dominiert von Ausein-
andersetzungen über die Gefährdungen durch neue 
Medien. Es fehlt eine entsprechend breite öffentliche 
Diskussion über die Herausforderung der neuen 
Technologieentwicklung zur (Neu)Gestaltung von 
Bildungsprozessen für Kinder. 

Schule muß Raum bieten für Lern- und Erfahrungs-
möglichkeiten im Bereich der neuen Medientechno-
logien (Computer, Multimedia, Nutzung des Inter-
nets). Die neuen Möglichkeiten sind für Lehr- und 
Lernprozesse zu nutzen. Neben individualisierten 
medienbezogenen Lernprozessen müssen gleichran-
gig soziales Lernen, Erfahrungslernen, Kooperation 
und soziale Gemeinschaft gefördert werden. 

Die finanzielle und bildungsbedingte Situation der 
Eltern bestimmt wesentlich die Zugangschancen der 
Kinder zu den neuen Medien. Es besteht die Gefahr 
zunehmender Wissensklüfte. Aufgabe des Bildungs

-

bereiches, insbesondere der Schule wird es sein, die-
ses Problem in bezug auf Chancengleichheit aufzu-
fangen. Auch die Institutionen der Jugendhilfe, ins-
besondere der Hort und offene Freizeitangebote, 
könnten hier eine Rolle spielen, da sie freie Lern-
und Experimentierräume ermöglichen. 

Für die Schule ist ein Gesamtkonzept für die Qualifi-
zierung von Lehrerinnen und Lehrern zu entwickeln, 
denn die Vermittlung von Medienkompetenzen kann 
nicht allein im Verantwortungsbereich einzelner Leh-
rer liegen. Durch den Gesetzgeber ist Medienerzie-
hung im Curriculum der Schule zu verankern und 
die nötigen Finanzmittel dafür sind zur Verfügung zu 
stellen. 

Die technische Infrastruktur an Schulen ist weiter 
auszubauen. Für die Anschaffung von Medienaus-
stattungen und die laufenden Kosten der Mediennut-
zung sind dringend Finanzierungsmodelle zu ent-
wickeln, da andernfalls die gesamte Entwicklung an 
einer fehlenden Förderung durch die Kommunen zu 
scheitern droht. 

Es ist ein medienpädagogisches Begleitprogramm 
(Handreichungen für Lehrer mit beispielhaften Lern-
einheiten, empfohlener Lernsoftware etc.) zu entwik-
keln, um die technischen Möglichkeiten von Multi-
media und zunehmender Vernetzung im unterrichtli-
chen Kontext nutzen zu können. 

Es sind offizielle Positionen und verbindliche Güte-
kriterien für Bildungssoftware zu entwickeln, die 
Qualitätsstandards sichern und Schüler/innen, Lehr-
kräften und Eltern eine Orientierung geben. 

Geschlechtsspezifische Aspekte 

Zwischen Mädchen und Jungen gibt es immer noch 
Unterschiede in Zugangsweisen und Nutzung neuer 
Technologien. Computerkompetenzen von Mädchen 
sind gleichrangig und spezifisch zu fördern. Aufgabe 
der Schule ist es, Mädchen eine gezielte Unterstüt-
zung zu geben, um einer Benachteiligung entgegen-
zuwirken. 

Medien liefern wenige, stereotype und häufig abwer-
tende weibliche Handlungsmodelle; in Familiense-
rien werden oft sehr traditionelle Geschlechterrollen 
vermittelt. Für die Qualität von Programmen ist des-
halb zu fordern, daß differenzierte und vielfältige Bil-
der und Rollen von Männern und Frauen gezeigt 
werden, die das heute mögliche Verhaltensspektrum 
reflektieren. 

Ethnische Stereotypen 

Kaum thematisiert wird bisher die Frage, wie durch 
Video, Fernsehen und Computer Stereotypen gegen-
über anderen ethnischen Gruppen verändert werden 
könnten. Es ist sinnvoll, für das Kinderfernsehen 
Sendungen zu entwickeln, die - ohne pädagogische 
Penetranz - die Beziehungen zwischen einheimi-
schen und zugewanderten Kindern verbessern und 
wechselseitige Stereotypisierung abzubauen helfen. 
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— Nutzung und Wirkung von Medien 

Es besteht die Gefahr, daß Kinder, die u. a. auch im 
Fernsehen die Möglichkeit suchen, sich zu orientie-
ren, durch das Angebot von Klischees und Stereoty-
pen eher desorientiert werden. Das muß programmli-
che Konsequenzen haben, insbesondere für das Kin-
der-, Familien- und Vorabendprogramm. 

Die Nachmittagsprogramme im Fernsehen werden 
z. Zt. hauptsächlich bestritten mit Talkshows, in de-
nen schwierigste Erwachsenenthemen aufgegriffen 
werden. Es ist genauer abzuwägen, welche Themen 
in den Hauptsehzeiten der Kinder (noch) angemes-
sen sind. 

Die Tatsache, daß trotz einer langjährigen Migrati-
onsgeschichte die zugewanderten Minderheiten in 
Fernsehen und Hörfunk nur in sehr geringem Um-
fang ihre Themen und ihre Sicht der Dinge finden, 
muß in Sendeanstalten und Aufsichtsgremien zu ei-
ner Diskussion über die derzeitige Programmkonzep-
tion und zu Änderungen führen. 

Der öffentlich-rechtliche und private Rundfunk sollte 
die Information und Unterhaltung der Zugewander-
ten nicht allein den Programmen der Herkunftslän-
der überlassen. Vielmehr sollten auch für Kinder 
muttersprachliche Sendungen angeboten werden. 

Der Einsatz von Medien (Videos und Fernsehsendun-
gen) zur Förderung in der deutschen Sprache ist für 
zugewanderte Kinder immer wieder ansatzweise dis-
kutiert worden, aber nie ernsthaft in Ang riff genom-
men worden. Auch hier bedarf es weiterer Bemühun-
gen. 

Fernsehsendungen könnten stärker als bisher zur 
Unterstützung interkultureller Pädagogik eingesetzt 
werden. Entsprechende Kindersendungen sind zu 
entwickeln und zu fördern. 

Kinder haben ein Recht auf Information und Unter-
haltung im Hörfunk. Der Kinderfunk ist auszubauen 
mit täglichen Sendungen auf verläßlichen, dem Kin-
deralltag gemäßen Sendeplätzen. 

Gewalt 

Da Gewaltdarstellungen bei Kindern Aggressivität 
oder Ängstlichkeit verstärken können, ist Medienge-
walt zu reduzieren. Die Diskussion über Gewaltdar-
stellungen im Fernsehen ist zwar eher ausgeschöpft, 
die Problematik aber nach wie vor ungelöst. Es sind 
neue Wege zu suchen, wie wir gesellschaftlich mit 
diesem Thema umgehen wollen. 

Kinder haben einen Anspruch darauf, daß das Propa-
gieren von Gewalt als legitimes und erfolgreiches 
Mittel zur Konfliktlösung und das Verharmlosen der 
Folgen von Gewalt zumindest in Kindersendungen 
und Familienprogrammen unterbleibt. 

Werbung 

Die Verhaltensregeln für die Werbung mit und vor 
Kindern in Werbefunk und Werbefernsehen (Deut-
scher Werberat 1974) müßten vom Zentralverband 
der Deutschen Werbewirtschaft den heutigen Ver-
hältnissen angepaßt und entsprechend ergänzt wer

-

den. Wenn der Weg einer Änderung der Werbericht-
linien nicht erfolgreich sein sollte, ist ein generelles 
Verbot von Werbung im Umfeld von Kindersendun-
gen rechtlich im Rundfunkstaatsvertrag zu veran-
kern. Ein werbefreier öffentlich-rechtlicher Kinder-
kanal entläßt andere Programmanbieter nicht aus ih-
rer Verantwortung! 

Versuchen, Kindersendungen als Familienprogramm 
zu deklarieren und damit das Werbeunterbrechungs-
verbot des Rundfunkstaatsvertrages zu umgehen, ist 
entschieden entgegenzuwirken. 

Bei Fernsehwerbung sollte für Kinder (und Erwach-
sene), die nicht lesen können, sowohl der Beginn als 
auch das Ende klar erkennbar sein. 

Kinder brauchen Werbeschutz. Es gilt, Verbraucher-
informationen für Kinder der verschiedenen Alters-
stufen zu entwickeln, um ihnen Beurteilungshilfen 
zu geben. 

— Kinder- und Jugendmedienschutz 

Die Bedingungen und Möglichkeiten des Kinder-
und Jugendmedienschutzes sind vor dem Hinter-
grund der technischen, wirtschaftlichen und politi-
schen Entwicklung neu zu bedenken. Es wird in der 
Zukunft immer schwieriger werden, einen effektiven 
Kinder- und Jugendmedienschutz zu gewährleisten. 
Vor diesem Hintergrund ist zu empfehlen: 

Allgemein 

Das Konzept der Sendezeitbeschränkung, wie es der 
Rundfunkstaatsvertrag vorsieht, ist aufgrund der 
quantitativen und qualitativen Veränderung des Pro-
grammangebotes nicht in allen Fällen mehr ausrei-
chend wirksam, so daß zusätzlich andere Möglich-
keiten des Schutzes auf ihre Durchsetzbarkeit und 
Effizienz zu prüfen sind (z. B. elektronische Codie-
rungs- und Sicherungssysteme, Verstärkung der frei-
willigen Selbstkontrolle). Gleichzeitig ist Bestrebun-
gen entgegenzuwirken, Sendezeitbeschränkungen 
durch diese Sicherungssysteme zu umgehen. 

Um Kinder vor Schädigungen durch Herstellung und 
Vertrieb von gewaltverherrlichenden und pornogra-
phischen Produkten, insbesondere im Internet, zu 
schützen, müssen weitere Anstrengungen für einen 
effektiven Kinder- und Jugendschutz unternommen 
werden. Im Informations- und Kommunikationsdien-
stegesetz sind Nachbesserungen der Jugendschutz-
bestimmungen anzustreben. 

Der Weg der freiwilligen Selbstkontrolle ist zu ver-
stärken: 

Ähnlich der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen 
(FSF) ist eine freiwillige Selbstkontrolle Multimedia 
vorstellbar, die in Selbstverpflichtung der Anbieter 
zustande kommt und der andere Stellen, wie z. B. 
FSK und Kinder- und Jugendschutzverbände, mit 
Stimmrecht angehören. Sollten sich die Anbieter 
nicht in dieser Weise selbst verpflichten, müßte ein 
rechtlicher Rahmen geschaffen werden, um dieses zu 
gewährleisten. 
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Im Bereich der Computerspiele ist der durch die USK 
bereits eingeschlagene Weg der freiwilligen Selbst-
kontrolle zu unterstützen; Altersfreigaben erscheinen 
sinnvoll. 

Auf europäischer Ebene sind Änderungen anzustre-
ben: 

Die Sicherung von Mindestanforderungen an gesetz-
liche Regularien zum Kinder- und Jugendmedien-
schutz ist zu erwirken. 

Die Mitverantwortung der Programmveranstalter 
bzw. der Urheber und Provider ist zu sichern. 

Im Bereich der Medienpädagogik einschließlich der 
medienpädagogischen Elternarbeit sind verstärkte 
Anstrengungen notwendig. 

— Forschungsdefizite 

Als großes Forschungsdesiderat ist die Untersuchung 
der Mediennutzung und -verarbeitung jüngerer Al-
tersgruppen zu benennen; es gibt bisher kaum Er-
kenntnisse zur Rezeption des Medienangebotes 
durch 3- bis 5jährige. 

Es fehlen Daten zur Mediennutzung von Kindern mit 
Migrationshintergrund. 

Es ist klärungsbedürftig, welche Wirkung eine frühe 
(d. h. im Vorschulalter) Computernutzung auf die so-
ziale, psychische und kognitive Entwicklung von 
Kindern hat. 

Genauer zu untersuchen sind geschlechtsspezifische 
Aspekte der Rezeption von gewalthaltigen Inhalten 
von Computerspielen. 

B 6.  Kinderkosten und Kinderarmut 
B 6.1  Kinderkosten 
B 6.1.1 Verschiedene Kostenfaktoren 
B 6.1.2 Kostenrechnungen 
B 6.1.3 Leistungen der Allgemeinheit für Kinder 
B 6.2  Kinderarmut 
B 6.2.1 Kinderarmut, Elternarmut 
B 6.2.2 Armutskonzepte 
B 6.2.3 Aspekte der Kinderarmut 
B 6.2.4 Ausmaß der Kinderarmut 
B 6.2.5 Dauer der Armut 
B 6.2.6 Folgen der Armut für die Kinder 
B 6.3  Empfehlungen und Forderungen 

Kinder wachsen mit Eltern auf, die ein gutes Einkom-
men erzielen oder nur wenig Geld in der Haushalts-
kasse haben, die in guten Wohnlagen oder in 
schlecht ausgestatteten Stadtteilen leben, die eine 
gute Schul- und Berufsausbildung erhielten oder 
nicht viel gelernt haben, die berufstätig oder arbeits-
los sind, die rechtlich gesichert in diesem Land leben 
oder als Ausländer unsicher über ihren weiteren Auf-
enthalt sind, die vielleicht überhaupt nicht wissen, 
wie es in Zukunft weitergehen wird. Je nach dem 
Platz, an dem Kinder in diesem System gesellschaftli-
cher Ungleichheiten ihr Leben beginnen, erhalten 
sie Zugang zu den Gütern, die zu einem guten Leben 
beitragen, oder sind sie ihnen nur schwer erreichbar. 

Auch die Entwicklungs-, Bildungs- und Erziehungs-
chancen der Kinder sind von dieser Ausgangslage 
abhängig. Daher erwerben sie in unterschiedlicher 
Weise Fähigkeiten, Motive und innere Kräfte, die ih-
nen helfen können, ungünstige Lebenssituationen zu 
verbessern. Auch in der immer wieder aufflackern-
den Diskussion um den Einfluß ererbter Anlagen auf 
das, was Menschen aus ihrem Leben machen kön-
nen, wird nicht abgestritten, daß es Kindern nur in 
sehr unterschiedlichem Ausmaße möglich ist, ihre 
Anlagen auszuschöpfen. Ziel einer Politik für Kinder 
muß es sein, der nachwachsenden Generation eine 
Umwelt in Familie sowie Bildungs- und Tagesein-
richtungen zu bieten, in der sie darin unterstützt wer-
den, die Fähigkeiten auszubilden, die ihnen eine be-
friedigende Teilnahme am sozialen, beruflichen, kul-
turellen und politischen Leben ermöglichen. 

B 6.1 Kinderkosten 

B 6.1.1 Verschiedene Kostenfaktoren 

Die Kosten der Versorgung, Betreuung, Erziehung 
und Bildung von Kindern werden zum Teil von den 
Eltern, zum Teil von der Allgemeinheit getragen. Ko-
sten sind nicht nur die in Haushaltsrechnungen be-
rücksichtigten Ausgaben der Eltern für ihre Kinder, 
also Ausgaben für Ernährung, Kleidung, Körperpfle-
ge, zusätzlichen Wohnraum und Energiebedarf und 
manches mehr, sondern einzubeziehen ist auch, daß 
durch die Sorge für Kinder Erwerbs- und Einkom-
menschancen gemindert werden (durch geringeren 
Umfang und geringere Flexibilität in der Arbeitszeit, 
durch Erwerbsunterbrechungen und durch einkom-
mens- und laufbahnrelevante Nachteile bei der Wie-
deraufnahme einer Erwerbstätigkeit; Galler 1988). 
Trotz der Anrechnung von Erziehungsjahren in der 
Rentenversicherung wird auch die Altersversorgung 
geschmälert. Weitere Kosten werden von öffentlichen 
und freien Trägern aufgebracht, die Einrichtungen 
und Maßnahmen unterhalten, die Kinder direkt und 
indirekt fördern (Tageseinrichtungen, Schulen, 
Sportanlagen, Kulturstätten, Fahrtkostenermäßigun-
gen usw.). 

Es gibt weitere Kosten, an die seltener gedacht wird, 
wie etwa Ausgaben für musische Bildung, sportliche 
Betätigung und gesundheitliche Vorsorge, für die 
viele Eltern beträchtliche Mittel einsetzen. In Zuwan-
dererfamilien entstehen Kosten, die mit anderen Le-
bensgewohnheiten und kulturellen Bräuchen zusam-
menhängen, zum Teil auch, weil Familien ohne jegli-
chen Hausstand nach Deutschland gekommen sind 
oder weil Verwandte im Herkunftsland unterstützt 
werden. Oft wird in Kostenrechnungen nicht einbe-
zogen, daß Eltern viel Zeit für die Versorgung, Be-
treuung, Erziehung und Bildung ihrer Kinder auf-
wenden (vgl. Wissenschaftlicher Beirat für Familien-
fragen 1979; Lampert 1996). Es wird vermutet, daß 
der Zeitaufwand für Kinder in den letzten Jahrzehn-
ten gestiegen ist, denn Eltern stellen zunehmend hö-
here Anforderungen an sich als Erzieher ihrer Kinder 
(Schütze 1988). Heute hoch bewertete Erziehungs-
ziele, etwa die Selbständigkeit, verlangen viel Ge-
spräch und Aushandlung (Rerrich 1983). 
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Angesichts fehlender Betreuungseinrichtungen, ins-
besondere für Kinder unter 3 Jahren, geben Frauen 
häufig ihre Arbeit auf, um eine Erziehung der Kinder 
nach ihren Vorstellungen zu gewährleisten. Die für 
kinderlose Paare übliche zweite Einkommensquelle 
fällt damit aus. Dadurch sinkt das zur Verfügung ste-
hende Einkommen beträchtlich. Nach einer Studie 
von Schneewind und Vaskovics (1996) erreichten Fa-
milien mit ein oder zwei Kindern 1994 nach sechs 
Ehejahren nur 80 % des Einkommens, das vergleich-
bare kinderlose Paare erzielten, wobei alle staatli-
chen Transferzahlungen einbezogen waren. Das Pro

-

Kopf-Einkommen betrug bei Paaren mit einem Kind 
durchschnittlich 64 %, bei Paaren mit zwei Kindern 
nur 54 % des Pro-Kopf-Einkommens der kinderlosen 
Paare (nach der Berechnung von Äquivalenzeinkom-
men: vgl. Kap. B 6.2.2). Lampert (1996, S. 295) berich-
tet von einem Absinken des Pro-Kopf-Einkommens 
von 20 % bis 25 % bei Paaren mit einem Kind, von 
35 % bis 40 % mit zwei Kindern und von 50 % mit 
drei Kindern. 
Viele Eltern schränken sich in Konsum, Erholung, 
Bildung und Kultur im Vergleich zu anderen in ent-
sprechender sozialer Lage, die ohne Kinder leben, 
stark ein, weil das Familienbudget knapp ist. Ande-
res ist gar nicht monetär zu berechnen, wie zum Bei-
spiel die Verringerung der sozialen Kontakte oder 
die Aufgabe persönlicher Unabhängigkeit, die Müt-
ter auf sich nehmen, wenn sie aus dem Erwerbsleben 
ausscheiden. Bei weitem nicht alle Mütter und Väter 
rechnen die Aspekte ihrer Sorge für Kinder in dieser 
Weise auf. Vorteil von diesen materiellen, zeitlichen 
und emotionalen Aufwendungen hat die gesamte 
Gesellschaft, die in Familie, Beruf und sozialem Le-
ben auf gut gebildete und verantwortungsbereite 
junge Menschen angewiesen ist. 
Eine spezifische Ökonomie der Kindheit, welche die 
verschiedenartigen Kinderkosten nach ihrer syste-
matischen Natur, im Hinblick auf ihre Zuordnung zu 
öffentlichen und p rivaten Haushalten, in bezug auf 
ihre Relationen zueinander sowie Bedingungen, Be-
gleitumstände und Folgen untersucht, gibt es nach 
unserer Kenntnis nicht. Einbeziehen müßte sie auch 
die Schulden, die die heutige Erwachsenengenerati-
on zu Lasten der nachkommenden aufnimmt; sie 
werden nicht nur die nächste Eltern-, sondern auch 
wieder die nächste Kindergeneration belasten. Ein 
Teil dieser Zusammenhänge wird allerdings im Rah-
men grundsätzlicher Überlegungen zum Familienla-
stenausgleich bearbeitet (Bundesministerium für Fa-
milie und Senioren (BMFuS) 1994; Wissenschaftli-
cher Beirat für Familienfragen, in Vorbereitung). 

B 6.1.2 Kostenrechnungen 

Die Berechnung der Kinderkosten ist schwierig, weil 
Entscheidungen darüber getroffen werden müssen, 
welche Kostenfaktoren einbezogen werden sollen 
und wie ihr Wert zu veranschlagen ist. Um eine Vor-
stellung von diesen Kosten zu erhalten, kann man 
zum einen auf Bedarfssätze zurückgreifen, die den 
Zahlungen der Sozialhilfe zugrundeliegen. Diese 
Sätze für die „Hilfen zum Lebensunterhalt" lagen 
1996 je nach Alter der Kinder und Bundesland zwi-
schen 254,- DM und 426,- DM. Da weitere Zuwen-
dungen hinzukommen, ging der Wissenschaftliche 

Beirat bereits für 1991 von einem durchschnittlichen 
Unterhaltsbedarf von 526,- DM aus (Wissenschaftli-
cher Beirat für Familienfragen 1992). (Die Regelsätze, 
die seit November 1993 für Kinder von Asylbewer-
bern nach § 1 oder 2 Asylbewerberleistungsgesetz 
(ASYLbLG) gelten, liegen je nach Alter und Unter-
bringungsart der Familie zwischen 190,- DM und 
395,- DM, im Durchschnitt etwa 20 % unter den So-
zialhilfesätzen. An der Begründung, daß Asylbewer-
ber nicht dieselben Bedürfnisse wie deutsche Fami-
lien haben, bestehen generell und im Hinblick auf 
Kinder erhebliche Zweifel. Das deutschen Kindern 
zuerkannte Existenzminimum sichern diese Sätze je-
denfalls nicht. Schraml (1994) weist auf die Absicht 
hin, Bewerber abzuschrecken. Kinder werden durch 
diese Politik massiv belastet.) Für Kinder in Vollzeit

-

pflege wurden Pflegeeltern 1992 je nach Alter des 
Kindes zwischen 678,- DM und 944,- DM zugebil-
ligt; zusätzlich werden 324,- DM für Erziehungsko-
sten gezahlt (laut Ermittlungen des Deutschen Ver-
eins 1992a). Nach der „Düsseldorfer Tabelle", die bei 
der Festsetzung von Unterhaltszahlungen für eheli-
che Kinder als Richtschnur gilt, werden Kindern zwi-
schen 349,- DM und 1085,- DM je nach dem Netto-
einkommen des Unterhaltspflichtigen zuerkannt. 
(Die Sätze für die neuen Bundesländer liegen zum 
Teil etwas niedriger.) Die Beträge in den unteren Be-
reichen dieser Bedarfssätze dürften kaum ausrei-
chen, die „Führung eines Lebens ..., das der Würde 
des Menschen entspricht" (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Bundes-
sozialhilfegesetz) zu sichern. 

Die Berechnungen der Kinderkosten können zum an-
deren auf laufende Wirtschaftsrechnungen der Haus-
halte gestützt werden. Die dabei ermittelten tatsäch-
lichen Ausgaben pro Kind und Monat schwanken 
ebenfalls nach Haushaltstyp, Haushaltsgröße und 
Einkommensschicht der Eltern sowie nach dem Alter 
des Kindes. Sie variieren ferner nach dem Anteil an 
den Gesamtkosten des Haushalts, der den Kindern 
zugerechnet wird. Es ergeben sich Beträge, die be-
reits vor Jahren bei mehr als 500,- DM lagen und bis 
über 1000,- DM hinausreichen (Weidacher 1993; 
Engelbert 1992). Eine sehr vorsichtige Kostenschät-
zung von Lampert (1996) kommt zu dem Ergebnis, 
daß sich die durchschnittlichen Versorgungs- und 
Betreuungsleistungen von Eltern für ein 1983 bzw. 
1985 geborenes Kind über 18 Lebensjahre hinweg 
auf 306000,- DM summieren, sich im Monat also auf 
etwa 1400,- DM belaufen. Der Verband alleinerzie-
hender Mütter und Väter rechnet einen Aufwand von 
1205,- DM für ein 13jähriges Kind vor, in dem 
300,- DM Betreuungskosten enthalten sind (Ver-
band Alleinerziehender Mütter und Väter 1997). 
Diese Kostenansätze berücksichtigen zum einen 
nicht die regionalen Unterschiede innerhalb der Län-
der und zum anderen nicht die familien- und ent-
wicklungsphasenspezifischen Schwankungen in den 
Ausgaben für Kinder. Hinzuweisen ist auch darauf, 
daß die unbehinderte Kommerzialisierung der Kin-
derwelt dem Familienbudget ebenfalls Kosten auf-
bürdet, denen sich Eltern und Kinder nicht leicht wi-
dersetzen können (Weidacher 1993). 

Angesichts der unterschiedlichen Schätzungen der 
Kinderkosten kann es auch keine eindeutigen Anga- 
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ben darüber geben, welcher Teil dieser Kosten den 
Eltern durch Steuerfreibeträge für Kinder, durch Kin-
dergeld, Erziehungsgeld, Anerkennung von Erzie-
hungszeiten bei der Rentenversicherung und kind

-

bezogene Wohngeldzahlungen erstattet wird, zumal 
ein Teil dieser Zuwendungen von der Höhe des Ein-
kommens der Eltern abhängig ist. Im Fünften Fami-
lienbericht wird der „Selbstfinanzierungsanteil" der 
Familien für das Jahr 1990 auf 32 % geschätzt. Zu be-
rücksichtigen ist bei diesen Berechnungen, daß die 
1996 aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsge-
richts von 1990 vollzogene Korrektur des Steuersy-
stems, wonach die minimalen existenzsichernden 
Versorgungsaufwendungen nicht besteuert werden 
dürfen, keine Sozialleistung darstellt, sondern ledig-
lich eine unzulässige Besteuerung beendet. Wir 
schließen uns im übrigen der Meinung Lamperts 
(1996) an, daß die eingeräumten Freibeträge zu nied-
rig sind. Es ist ferner zu bedenken, daß die Familien 
durch direkte und indirekte Steuern die staatlichen 
Zahlungen zu einem erheblichen Teil mitfinanzieren. 
Großen Einfluß auf die Kostenverteilung übt auch 
aus, für wie lange Mütter ihre Erwerbstätigkeit unter-
brechen. Lampe rt  (1996, S. 183) kommt zu dem Er-
gebnis, daß in Arbeiter- und Angestelltenfamilien mit 
durchschnittlichem Einkommen bei einer achtjähri-
gen Erwerbsunterbrechung der Mutter die staatli-
chen Leistungen zugunsten von Familien lediglich 
etwa 15 % der Versorgungs- und Betreuungsaufwen-
dungen decken. 

Diese Berechnungen zeigen auch, daß Eltern be-
trächtliche Teile ihres Einkommens für ihre Kinder 
aufwenden, um ihnen gute Lebens- und Entwick-
lungsbedingungen zu sichern. Eltern wissen, daß 
man sich Kinder „leisten" können muß, und erwar-
ten nicht, alle entstehenden Kosten erstattet zu be-
kommen. Eltern geben Ausgaben für Kinder hohe 
Priorität und investieren weit mehr als das veran-
schlagte Minimum in die Ausstattung ihrer Kinder, 
auch wenn es für sie selber mit spürbaren Restrik-
tionen verbunden ist. (Zweifellos gibt es Eltern, die 
Gegenstände und Aktivitäten finanzieren, über de-
ren Wert man streiten kann und die sie sich 
manchmal gar nicht leisten können. Viele Eltern 
leiden selber unter dem Übertrumpfungskonsum, 
der sich zum Beispiel in manchen Klassenzimmern 
im Hinblick auf modische Kleidung ausbreitet. Ge-
legentlich lassen sich Eltern auch zu unvertretba-
ren Ausgaben verleiten, weil sie trotzig nicht ein-
sehen wollen, daß sie als Eltern mit Kindern sich 
immer mit den einfacheren und billigeren Produk-
ten zufriedengeben sollen.) Wenn sie in finanzielle 
Engpässe geraten, etwa im Falle von Arbeitslosig-
keit, versuchen sie überwiegend, sich selber einzu-
schränken und ihre Kinder vor negativen Folgen 
zu bewahren, indem sie nicht an Kleidung, Hob-
bies oder sportlichen Aktivitäten der Kinder, jedoch 
sehr wohl an eigener Kleidung sowie eigenen 
Sport- und Freizeitaktivitäten sparen (Baarda/de 
Goede/Frowijn/Postma 1990). Kinder sind Eltern 
eben nicht nur ein „Kostenfaktor"; sie sind ihren 
Eltern im lebensbereichernden Sinne teuer. Inso-
fern ist die rein ökonomische Sichtweise sicherlich 
begrenzt (Engelbert 1992). Dies gilt eher noch stär-
ker für Familien anderer Kulturtraditionen. 

B 6.1.3 Leistungen der Allgemeinheit für Kinder 

Die ökonomische Sichtweise läßt sich von Eltern 
dann am ehesten relativieren, wenn die Familie trotz 
unvermeidlicher Einschränkungen nicht in materielle 
Not gerät. Es ist allerdings außerordentlich bedenk-
lich, daß das Gemeinwesen die tief in der Eltern-
schaft begründete Überzeugung, für Kinder sorgen 
zu müssen, ausnutzt, um an der gemeinsamen Ver-
antwortung einer Gesellschaft für ihren Nachwuchs 
zu sparen. Wir befürchten, daß es eine Gesellschaft 
zunehmend belasten wird, wenn Menschen, die mit 
Kindern leben, im Vergleich zu Kinderlosen, mit de-
nen sie hinsichtlich Ausbildung, beruflicher Stellung 
und Art  ihrer Tätigkeit gleich sind, an den mate riel-
len und immateriellen Gütern unserer Gesellschaft 
über ihr gesamtes Leben hinweg in geringerem Ma-
ße Anteil erhalten. Es ist nicht zu begründen, daß El-
tern weniger Möglichkeiten haben sollen als Men-
schen aus der kinderlosen Vergleichsgruppe, erhol-
samen Urlaub zu machen, sich Bücher zu kaufen 
oder ins Theater zu gehen. Gerade auch wegen der 
Kinder wäre es erstrebenswert, daß sie sich am sozia-
len und kulturellen Leben voll beteiligen könnten. 

Eltern sind von diesen Gütern nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen. Aber Eltern der üblichen Einkom-
mensgruppen stehen immer wieder vor der Frage, 
was mit Blick auf die Kinder Vorrang haben soll und 
was nicht unbedingt erforderlich ist. Kinder werden 
auf diese Weise zum „Luxusgut" (Huinink 1995), ver-
gleichbar einer aufwendigen Liebhaberei, für die 
jene, die sich dafür entscheiden, in vielen anderen 
Bereichen zurückstecken müssen. Als besonders un-
angemessen erscheint vor diesem Hintergrund der 
Appell, wir alle müßten zu neuer Bescheidenheit fin-
den. So richtig diese Aufforderung aus anderen 
Gründen ist, so unfair ist es, sie zuerst an Eltern zu 
richten, wenn diese einen gerechten Anteil an den 
gesellschaftlichen Gütern verlangen. 

Nicht nur aus Gründen allgemeiner Verteilungsge-
rechtigkeit sind die ökonomischen Bedingungen der 
Familien zu verbessern, sondern auch wegen der 
Auswirkungen auf die Erziehungssituation. In Fami-
lien, in denen Eltern nur mit großer Anstrengung den 
notwendigen Bedarf der Familie sichern können und 
sich und ihren Kindern immer wieder Dinge versa-
gen müssen, die andere für selbstverständlich halten, 
wachsen Unzufriedenheit und Anspannung. Berichte 
aus Beratungsstellen zeigen, daß in Situationen ge-
nereller Überanstrengung das Verhältnis der Fami-
lienmitglieder zueinander leidet und die sozioemotio-
nale ebenso wie die kognitive Entwicklung der Kin-
der belastet wird. Die Kosten versagender 
Erziehungsleistungen werden in allen gesellschaftli-
chen Lebensbereichen und nicht zuletzt in den de-
mokratischen Institutionen sichtbar. 

Die Tatsache, daß Erwachsene, die mit Kindern le-
ben, besonderen ökonomischen Restriktionen unter-
worfen sind, wurde in einer Zeit kritiklos hingenom-
men, in der alle Erwachsenen Familien gründeten 
und für Kinder sorgten, denn unter dieser Vorausset-
zung erging es allen gleich. Kinderlose Menschen 
galten sogar als bedauernswert. Seit sich das Leben 
ohne Kinder als eine anerkannte Lebensform eta-
bliert hat - über 30 % der Erwachsenen der 60er 
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Jahrgänge (Dorbritz/Schwarz 1996) haben keine ei-
genen Kinder -, präsentiert diese Gruppe von Men-
schen ein Lebensmuster, gegenüber dem sich die 
Mitglieder der Gesellschaft, die Verantwortung für 
Kinder übernehmen, als benachteiligt erleben. Den-
jenigen, die für den Nachwuchs, das Humanvermö-
gen der Gesellschaft sorgen, ist es weniger als den 
Kinderlosen möglich, die Kultur-, Lebensführungs

-

,Freizeit- und Partizipationsideale der Gesellschaft zu 
verwirklichen. 

Um der Lebensbedingungen der Kinder und ihrer El-
tern willen muß folglich der Familienlastenausgleich 
entschieden verbessert werden. Ein höherer Anteil 
der notwendigen Versorgungs- und Betreuungsko-
sten muß an die Familien zurückgegeben werden. 
Dabei kann es nicht darum gehen, das Kindergeld 
oder andere Leistungen um einige Mark zu erhöhen, 
sondern es muß sich um einen qualitativen Sprung 
handeln, denn die Zuwendung der Allgemeinheit 
sollte in einer Größenordnung liegen, die den in Un-
terhaltstabellen festgesetzten Beiträgen entspricht. 
Der Allgemeinheit sollte jedes Kind gleich viel wert 
sein. Finanziellen Spielraum sehen wir zum einen im 
Ehegatten-Splitting, dessen Auswirkungen sich ge-
genüber den kindbezogenen staatlichen Leistungen 
zum Nachteil der Entlastung von Eltern im Hinblick 
auf den Aufwand für Kinder verschoben haben (Bäk-
ker/Bispinck/Hofemann/Naegele 1989; Lingemann 
1994). Zum anderen muß ein „horizontaler" Aus-
gleich der ökonomischen Lebensbedingungen zwi-
schen denjenigen, die für Kinder sorgen, und denje-
nigen, die nicht für Kinder sorgen und niemals für 
Kinder gesorgt haben, hergestellt werden. Ein 
grundsätzlicher Wandel in der Sozialpolitik für Kin-
der und Familien ist erforderlich. 

Der Familienlastenausgleich kann jedoch nicht das 
einzige Instrument sein, um Kindern anregungsrei-
che und entwicklungsförderliche Lebensbedingun-
gen zu schaffen. Kinder brauchen Spielflächen au-
ßerhalb von Wohnung und Haus, sie brauchen Be-
treuungs- und Bildungseinrichtungen, sie brauchen 
kulturelle, sportliche und andere Freizeitangebote, 
die von Eltern nur anteilig oder sogar überhaupt 
nicht finanziert werden können. Es ist widersinnig, 
den Familien zunächst Zuwendungen zu geben, die 
ihnen dann als Eigenleistungen wieder abgenommen 
werden. Aus diesem Grund sind neue Konzepte da-
für erforderlich, welche Anteile der Kosten für Ver-
sorgung, Betreuung, Erziehung und Bildung der 
nachwachsenden Generation von den Eltern, von 
Staat oder Kommune und von freien Trägern über-
nommen werden sollen. 

In dieser Regelung muß auch berücksichtigt werden, 
daß veränderte Lebensverhältnisse es Eltern er-
schweren, ihren Kindern wichtige Erfahrungen und 
Bildungsanreize überwiegend in der Familie zu bie-
ten, und daß insbesondere ein gewandeltes Rollen-
verständnis von Männern und Frauen das Familien-
leben umgestaltet hat. Auch eine Neuverteilung der 
Familienaufgaben unter Vätern und Müttern kann 
jedoch nicht auffangen, daß die Gesellschaft Frauen 
andere Lebenschancen eröffnet und sie herausfor-
dert, diese auch zu nutzen. Die Folgekosten dieses 
Wandels, die sich vor allem im Aufwand für Betreu

-

ung und Bildung niederschlagen, können nicht von 
den Familien bestritten werden, sondern es ist Sache 
der Allgemeinheit, den O rt , an dem ihre Kinder auf-
wachsen, den gesellschaftlichen Vorstellungen eines 
„guten Lebens" für Kinder, Mütter und Väter ent-
sprechend abzusichern. 

B 6.2 Kinderarmut 

B 6.2.1 Kinderarmut, Elternarmut 

Armut von Kindern ist ein in Deutschland immer 
noch zuwenig beachtetes Problem. Obwohl Kinderar-
mut eng mit Elternarmut verknüpft ist, ist sie ein ei-
genes Phänomen. Sie unterscheidet sich (wie in 
Kap. B 6.2.4 dargestellt) von der Eltern- und Erwach-
senenarmut erheblich sowohl im Ausmaß als auch in 
der Qualität, da Kinder besondere Bedürfnisse und 
Handlungsziele haben. Sie sind daher in spezifischer 
Weise auf zufriedenstellende und förderliche Lebens-
bedingungen angewiesen. 

Eltern können versuchen, ihre Kinder durch eigenen 
Verzicht vor einschneidenden Einschränkungen zu 
bewahren. Sie können aber auch ihren Kindern an 
und für sich zur Verfügung stehende Mittel aus öko-
nomischen Zwängen (etwa bei Überschuldung) oder 
aus psychischen Gründen (etwa wegen Suchtver-
strickung) nicht zukommen lassen. Die Tendenz vie-
ler in Not geratener Eltern, ihre Kinder die Armut 
möglichst wenig spüren zu lassen, führt oft dazu, daß 
die problematische Situation der Familie im sozialen 
Umfeld nicht erkannt wird (Baarda/de Goede/Fro-
wijn/Postma 1990). Bei andauerndem Mangel ist es 
den Eltern allerdings immer weniger möglich, ihre 
Kinder vor ökonomischen, sozialen und psychosozia-
len Folgen der Armut zu bewahren. Diese Folgen be-
treffen das Wohlbefinden und die Gesundheit der 
Kinder, ihre Sozialentwicklung sowie ihre kognitiven 
und die Schulleistungen. Gesunde Lebensbedingun-
gen und gute Ernährung fehlen, die Beziehungen zu 
Eltern sowie zu anderen Erwachsenen und Kindern 
werden belastet, und wichtige Erfahrungen sind 
nicht zugänglich (vgl. Kap. B 6.2.6; Expertise Walper, 
i. Ersch.). 

Kinderarmut kann auch relativ unabhängig von der 
ökonomischen Lage der Eltern entstehen, wenn die 
Einrichtungen, auf die eine zufriedenstellende und 
förderliche Kindheit unter den heutigen Lebensver-
hältnissen angewiesen ist, nicht vorhanden, aus so-
zialräumlichen oder finanziellen Gründen nicht er-
reichbar oder von geringer Qualität sind. Nur wenige 
Eltern sind in der Lage, ihrem Kind Sozialerfahrun-
gen und Entwicklungsanregungen auf andere Weise 
zu sichern. Dies wurde besonders deutlich, als im so-
zioökonomischen Transformationsprozeß der neuen 
Länder Betreuungsinstitutionen, mit denen Eltern 
und Kinder vormals rechnen konnten, wegfielen oder 
die zu leistenden Beiträge Eltern, die mit solchen Ko-
sten nie rechnen mußten, finanziell überforderten 
(Nauck/Joos 1996a). Ebensowenig lassen sich Um-
welten ausgleichen, die Kindern kaum Bewegungs-
spielraum oder Zugang zur Natur bieten. Zwar gibt 
es für derartige Beeinträchtigungen des Kinderle-
bens kein anerkanntes Armutsmaß. Dennoch sollte 
die Lebensqualität einer Umwelt aus der Sicht des 
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Kindes als kindertypische „strukturelle Armut" in die 
Diskussion einbezogen werden. 

B 6.2.2 Armutskonzepte 

Ziel in einer Demokratie muß es sein, allen einen ge-
rechten Anteil an den Gütern der Gesellschaft zu si-
chern und niemanden in unverschuldeter Not leben 
zu lassen. Für Kinder ist Armut immer unverschuldet, 
und auch die meisten Erwachsenen, mit denen sie 
schlechte sozioökonomische Situationen teilen, sind 
in diese weithin durch Umstände hineingeraten, die 
sie nicht allein zu verantworten haben. 

Armut als Gefährdung der Aufrechterhaltung der 
physischen Existenz ist in Deutschland heute selten. 
Armut ist ganz überwiegend „relative" Armut, näm-
lich eine gesellschaftliche und soziale Benachteili-
gung von Personen bzw. von Haushalten in Relation 
zum Durchschnitt der Bevölkerung. Obwohl es einen 
langanhaltenden Trend zur Verbesserung der Le-
bensbedingungen und zur Erhöhung des allgemei-
nen Lebensstandards gab, konnte die Armut eines 
Teils der Bevölkerung nicht überwunden werden. 
Die Gesamtgesellschaft wurde wohlhabender, ohne 
daß sich dadurch die vertikalen Abstände zwischen 
den gesellschaftlichen Gruppen grundsätzlich än-
derten (Beck, U. 1986). „Als Folge des ökonomischen 
,Fahrstuhleffekts' (Beck) wird Armut im gesellschaft-
lichen Alltag in der Regel nicht als äußeres Elend 
sichtbar, ohne jedoch für die Betroffenen an Brisanz 
zu verlieren. Im Gegenteil: Die Erosion traditioneller 
Milieus und Bindungen in der mobilen Erwerbsge-
sellschaft, die Pluralisierung und Individualisierung 
der Lebensformen läßt den einzelnen gegenüber 
dem Auftreten existentieller Risiken und Notlagen 
tendenziell anfälliger werden. Die Angewiesenheit 
auf sozialstaatliche Hilfen dürfte daher ... weiter an-
steigen. " (Döring/Hanesch/Huster 1990, S.  9f.)  

Ein zentrales Merkmal von Armut ist Einkommensar-
mut. In diesem Sinne gilt als arm, wer entweder So-
zialhilfe bezieht („bekämpfte Armut") oder mit sei-
nem Einkommen, im Falle von Familien mit seinem 
nach der Zusammensetzung des Haushalts gewichte-
ten (Pro-Kopf-)Einkommen ( ,, Aquivalenzeinkom-
men " ), nur die Hälfte oder weniger des statistischen 
Pro-Kopf-Einkommens in der Bundesrepublik er-
reicht. Die Aufteilung des Einkommens pro Kopf in 
einer Familie erfolgt nach einem Schlüssel, der im 
Haushalt lebenden Kindern bis zum Alter von 7 Jah-
ren einen Anteil von 0,5, bis zum Alter von 14 Jahren 
von 0,65, bis zum Alter von 19 Jahren von 0,9 und da-
nach von 0,8 im Vergleich mit dem Haushaltsvor-
stand zuerkennt (Verordnung vom 7. Oktober 1991). 
Haushalte, in denen das Pro-Kopf-Einkommen zwi-
schen 50 und 60 % des Durchschnittseinkommens 
liegt, gelten als „von Armut bedroht" . Da die Verga-
be von Sozialhilfe an die Einkommenssituation ge-
bunden ist, ist die Sozialhilfebedürftigkeit ein ver-
wandtes Armutskriterium, und die nach den beiden 
Vorgehensweisen jeweils als arm betrachteten Perso-
nenkreise überschneiden sich. Nach Andreß und 
Lipsmeyer (1995) sind 1994/95 in den westdeutschen 
Ländern 56 % und in den ostdeutschen Ländern 
64 % der Sozialhilfeempfänger nach dem 50 %-Krite-
rium der Armutsdefinition arm, obwohl sie Sozialhilfe 

beziehen. Zur Gruppe der Armutsbevölkerung zäh-
len auch Personen mit Einkommen unter der Armuts-
grenze, die jedoch Sozialhilfe aus Unkenntnis, 
Scham und Sorge, daß Verwandte zur Zahlung her-
angezogen werden, nicht in Anspruch nehmen ( „ver-
deckte Armut"). Hauser (1995) berichtet von Schät-
zungen, daß auf zwei Sozialhilfeempfänger nochmals 
ein bis zwei Berechtigte kommen. 

Einkommensarmut ist zumeist mit anderen Aspekten 
der Lebenslage verbunden, die zusammen eine Si-
tuation vielfältiger Unterversorgung bewirken: nied-
riges Bildungs- und Ausbildungsniveau, schlechte 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt (niedrige berufliche 
Stellung bzw. Arbeitslosigkeit) sowie schlecht ausge-
stattete Wohnung in einem Wohnviertel mit wenig 
Angeboten für Bildung, Kultur und Freizeit. For-
schungen untersuchen, welche Versorgungen mit 
materiellen und immateriellen Gütern Minimalstan-
dards unterschreiten. Diese Minimalstandards „sind 
in Relation zu den durchschnittlichen Versorgungsni-
veaus in der Gesellschaft zu bestimmen und zu be-
gründen" (Glatzer/Hübinger 1990, S. 44). 

Den umfangreichen Armutsuntersuchungen des 
Deutschen Caritasverbands (Hauser/Hübinger 1993) 
sowie des Deutschen Gewerkschaftsbundes zu-
sammen mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband 
(Hanesch / Adamy / Martens / Rentzsch / Schneider / 
Schubert/Weißkirchen 1994) lagen diese komplexen 
Armutskonzepte zugrunde. Sie helfen zu verdeutli-
chen, daß die Armutsbevölkerung keineswegs homo-
gen ist und als „eine" Klasse aufgefaßt werden kann. 
„Hinter ähnlichen materiellen Lebenslagen verber-
gen sich facettenreiche soziale Erscheinungsformen. 
Dies betrifft sowohl die sozialen Merkmale der Ar-
men wie auch die jeweilige Kombination von Defizi-
ten in verschiedenen Dimensionen der Lebenslage." 
(Glatzer/Hübinger 1990, S. 50) 

Untersuchungen mit verschiedenen Vorgehenswei-
sen zeigen übereinstimmend, daß in Deutschland et-
wa 3 % der Menschen Sozialhilfe beziehen und etwa 
10 % weniger als die Hälfte des Durchschnittsein-
kommens zur Verfügung steht. Da nur ein Teil dieser 
Menschen dauerhaft arm ist, sind beträchtlich mehr 
Menschen zeitweilig von Armut betroffen. In Teil-
gruppen der Bevölkerung ist Armut weit mehr ver-
breitet, als es diese Durchschnittsangaben zeigen, 
nämlich unter den alleinerziehenden Müttern und ih-
ren Kindern, in kinderreichen Familien und ebenfalls 
in erheblichem Ausmaß in den verschiedenen Grup-
pen von Zuwandererfamilien (vgl. die Beiträge in 
„Aus Politik und Zeitgeschichte" 1995). 

B 6.2.3 Aspekte der Kinderarmut 

Der mehrdimensionale Lebenslagenansatz in der Ar-
mutsforschung, der den (Einkommens-)Ressourcen-
ansatz erweitert, ist für eine Armutsforschung, die 
sich mit Armut und ihren Folgen für Kinder beschäf-
tigt, von hoher Relevanz. Zum Beispiel hat der Bil-
dungsstand der Eltern Einfluß darauf, wie Eltern ihre 
Kinder in Zeiten materieller Not erziehen (Walper 
1988; 1991). Arbeitslosigkeit beeinflußt bei Alleiner-
ziehenden in anderer Weise die Familienbeziehun-
gen als in Zwei-Eltern-Familien und hier die Arbeits- 
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losigkeit des Vaters in anderer Weise als die der Mut-
ter (vgl. Expe rtise Walper, i. Ersch.). Es wäre folglich 
für unser Verständnis von Kinderarmut wichtig, die 
Konstellationen von Lebenslagen zu bestimmen, die 
für Kinder in bestimmten Phasen ihrer Entwicklung 
besonders belastend sind. Zu berücksichtigen sind 
der Anregungs- und Erfahrungsgehalt, den die Um-
welt einem Kind bietet, der Zugang zu Betreuungs-
einrichtungen und die Erreichbarkeit von Schulen 
sowie die Qualität dieser Einrichtungen, die Spiel-
und Freizeitmöglichkeiten zu Hause, in der Nachbar-
schaft und in der Wohnumgebung, Anzahl und Art 
der erwachsenen und der gleichaltrigen Kommuni-
kations- und Interaktionspartner, an die Kinder sich 
wenden können, und die Mitgestaltungsmöglichkei-
ten, die sich dem Kind eröffnen. Zumeist werden nur 
die Auswirkungen der Kumulation solcher Defizite 
untersucht, die besonders gravierende Folgen zeiti-
gen (z. B. Döring/Hanesch/Huster 1990). Nur wenige 
Studien entwerfen ein differenzierteres Bild (Bacher 
1996; Klocke 1996). 

Kinder, die bei einer alleinerziehenden Mutter auf-
wachsen, Kinder in den verschiedenen Gruppen von 
Zuwandererfamilien und Kinder mit vielen Geschwi-
stern sind besonders häufig von Armut betroffen. Das 
hohe Armutsrisiko dieser Sozialgruppen hat seine je-
weilige Begründung. Alleinerziehende Mütter haben 
es besonders schwer, ein befriedigendes Einkommen 
zu erzielen und zugleich ihre Kinder gut zu betreuen, 
insbesondere wenn Unterhaltszahlungen ausbleiben 
und unterstützende Einrichtungen fehlen oder zu 
teuer sind. Zuwandererfamilien erhalten zum Teil ge-
ringere Sozialleistungen; sie werden zum Teil daran 
gehindert, Arbeitseinkommen zu erzielen, und kön-
nen auch Qualifikations- und Arbeitsmarktprobleme 
haben. Zu den genannten Gründen, staatliche Unter-
stützungsleistungen nicht in Anspruch zu nehmen, 
kommt noch die Angst vor ausländerrechtlichen 
Maßnahmen. In Familien mit vielen Kindern kann 
das Pro-Kopf-Einkommen trotz üblicher Einkom-
mensverhältnisse in einen Bereich absinken, in dem 
die notwendigen Ausgaben nicht mehr bestritten 
werden können. 

B 6.2.4 Ausmaß der Kinderarmut 

Angesichts der unterschiedlichen Definitionen und 
Meßverfahren für Armut ist es nicht möglich, die „zu-
treffende" Zahl für das Ausmaß an Armut unter Kin

-dern und ihren Familien zu ermitteln. Die veröffent-
lichten Zahlen schwanken nach Erhebungsart, Be-
rechnungsmodus und Abgrenzung des Kindesalters. 
Es gibt jedoch grundlegende, durch sämtliche Analy-
sen gestützte Aussagen, die zeigen, daß Kinderarmut 
ein gravierendes Problem in Deutschland ist. 

Kinderarmut statt Altersarmut 

Immer wieder wurde belegt, daß aus der Altersarmut 
der 60er Jahre eine Armut junger Menschen gewor-
den ist. Überproportional gestiegen ist über die letz-
ten Jahrzehnte hinweg sowohl der Anteil der Sozial-
hilfeempfänger bei Kindern und Jugendlichen als 
auch der Anteil der Kinder, deren Pro-Kopf -Einkom-
men  nicht die Hälfte des Einkommensanteils erreicht, 
der für sie in dem Haushalt vorhanden sein müßte, 

damit sie oberhalb der so definierten Armutsgrenze 
leben: 

- Nach Hauser (1995) stieg der Anteil der Empfän-
ger von Hilfen zum Lebensunterhalt von Kindern 
und Jugendlichen bis zum Alter von 17 Jahren in 
der Bundesrepublik bzw. in den alten Bundeslän-
dern von 1963 bis 1992 kontinuierlich von 1,7 % 
auf 8,7 %. In den neuen Bundesländern stieg der 
Anteil der Kinder, die Sozialhilfe erhalten, von 
1,2 % im Jahr 1990 auf 3,6 % im Jahr 1994 (Joos 
1997). 

- Arm im Sinne der Unterschreitung der Hälfte des 
durchschnittlichen Einkommens waren 1988 nach 
den Daten des Familiensurveys des Deutschen Ju-
gendinstituts (DJI) in der Bundesrepublik 16,2 % 
der Kinder; 1994 waren es 11,2 %. Eine Auswer-
tung des sozioökonomischen Panels nach der Vor-
gehensweise im DJI-Familiensurvey ergibt für 
1995 einen Anteil von 15,4 %. In den neuen Bun-
desländern stieg der Anteil der Kinder (unter 18) 
bei Auswertungen von Daten des DJI-Familiensur-
veys und der Kommission für den sozialen und 
wirtschaftlichen Wandel (KPSW) von 6,8 auf 
14,0 % (auf der Basis der Durchschnittseinkom-
men in den neuen Bundesländern; alle Angaben 
nach Joos 1997). Berechnet man die Anteile armer 
Kinder (unter 16) mit Bezug auf ein gesamtdeut-
sches Durchschnittseinkommen, ergibt sich für 
das Jahr 1992 ein Anteil von 21,9 % in den neuen 
und 11,8 % in den alten Bundesländern (Hanesch/ 
Martens/Schneider/Wißkirchen 1995). Andere ver-
öffentlichte Daten bestätigen die Grundtendenzen 
dieser Aussagen trotz einiger Abweichungen im 
Detail. 

Armutsrisiko von Kindern und Erwachsenen 

Durchweg ist das Armutsrisiko von Kindern höher als 
das der Erwachsenen. Daten des sozioökonomischen 
Panels für 1990 bis 1992 zeigen für neue und alte 
Bundesländer ein anderthalb- bis zweifaches Risiko 
von Kindern, in Armut zu geraten, im Vergleich zu 
Erwachsenen (Hanesch/Adamy/Martens/Rentzsch/ 
Schneider/Schubert/Wißkirchen 1994). Dies bestäti-
gen auch die Daten des DJI-Familiensurveys für 1988 
und 1994 in den alten und 1990 und 1994 in den neu-
en Bundesländern (Joos 1997). 

Transferzahlungen an Haushalte mit Kindern 

Immer mehr Kinder leben in den alten und insbeson-
dere in den neuen Bundesländern in Haushalten, die 
andere Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld und 
Wohngeld erhalten. In den alten Bundesländern leb-
ten 1988 2,3 % der Kinder in Haushalten, die Arbeits-
losengeld bezogen, 1994 4,2 %; 1988 waren es 4,6 % 
der Kinder, deren Familien Wohngeld bekamen, 
1994 6,1 % (übrigens immer höhere Anteile als unter 
Erwachsenen). In den neuen Bundesländern stieg 
der Anteil der Kinder in Haushalten mit Arbeitslosen-
geld von 9,1 % im Jahr 1990 auf 26,8 % im Jahr 1994; 
1994 lebten 20,2 % der Kinder in Haushalten mit 
Wohngeld (keine frühere Vergleichszahl vorhanden; 
nach Joos 1997). 
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Armut von Kindern in Haushalten Alleinerziehender 

Den stärksten Einfluß auf das Armutsrisiko hat unter 
deutschen Kindern die Familienform. In den neuen 
ebenso wie in den alten Bundesländern sind viermal 
so viele Kinder arm, die mit einem alleinerziehenden 
Elternteil zusammenleben, als dies bei „vollständi-
gen" Familien der Fall ist. In den alten Bundeslän-
dern lebten 1994 40 % der unter 18jährigen in Haus-
halten Alleinerziehender mit einem Haushaltsein-
kommen unterhalb der 50 %-Armutsgrenze, in den 
neuen Bundesländern etwas mehr als ein Drittel 
(Weick/Frenzel 1997). Diese Alleinerziehenden sind 
fast ausschließlich Mütter, die zudem auch längerfri-
stiger arm sind als Personen in anderen Haushaltsfor-
men. Die Anzahl der Kinder, deren alleinerziehende 
Eltern von Arbeitslosengeld leben, erhöhte sich von 
4,3 % im Jahr 1990 auf 32,9 % im Jahr 1994 (Joos 
1997). 

Für die alleinerziehenden Mütter in Ostdeutschland 
ist Armut, die in dieser Familienform so häufig ge-
worden ist, eine neue Erfahrung (Hauser/Glatzer/ 
Hradil/Kleinhenz/Olk/Pankoke 1996). Nauck und 
Joos (1996a) haben darauf hingewiesen, daß diese 
Armut in engem Zusammenhang mit der Übertra-
gung der (alt)bundesrepublikanischen Struktur von 
Familie, Betreuung und sozialer Unterstützung auf 
die Sozialverhältnisse in den neuen Bundesländern 
steht. Mehr Kinder als im Westteil Deutschlands wur-
den in der DDR und werden in den neuen Bundes-
ländern ohne Eheschließung geboren. Sie konnten 
früher versorgt und erzogen werden, ohne daß die 
Mutter ihre volle Erwerbstätigkeit aufgeben mußte 
(und konnte). Wer weiterhin nach einem dera rtigen 
Lebensentwurf zu leben versucht, hat ein hohes Risi-
ko, mit seinem Kind in Armut zu geraten. 

Armut und Anzahl der Geschwister 

Großen Einfluß auf das Armutsrisiko hat die Anzahl 
der Geschwister. Hat ein Kind in den alten Bundes-
ländern zwei oder mehr Geschwister, steigt das Risi-
ko, arm zu sein, auf das Zweifache im Vergleich zu 
geschwisterlosen Kindern. Lebt ein solches Kind in 
den neuen Bundesländern, steigt das Armutsrisiko 
auf das Dreifache (Joos 1997). Angesichts der größe-
ren Kinderanzahl in Migrantenfamilien beeinflußt 
dieser Faktor die Armut do rt  in besonderem Maße. 

Armut ausländischer Kinder 

Generell sind ausländische Familien von kurz- und 
langfristiger Armut stärker betroffen als deutsche Fa-
milien; die Hälfte von ihnen war innerhalb der letzten 
zehn Jahre einmal, ein Fünftel fünfmal und öfter un-
ter der Armutsgrenze. Unter den bis zu 7jährigen 
Kindern, die 1993 Sozialhilfe erhielten, waren 30 
Zuwandererkinder (Kinder mit nichtdeutschem Paß); 
unter den Kindern und Jugendlichen unter 18 waren 
es 31 % (Deutscher Bundestag 1995). Auch bei An-
wendung des Armutsmaßes, das die Grenze bei der 
Hälfte des Durchschnittseinkommens zieht, waren 
etwa ein Drittel der ausländischen Kinder unter 18 
arm (1994) und 44 % der Kinder einer Stichprobe von 
Zuwandererfamilien, die nicht aus früheren Anwer-
beländern kamen (1995; Sozioökonomisches Panel, 

Angaben nach Weick/Frenzel 1997). Nach einer Un-
tersuchung Seiferts (1994; 1995), die mit dem erwei-
terten Lebenslagenkonzept von Armut arbeitet, stieg 
der Anteil ausländischer Haushalte mit drei und 
mehr Kindern, die unter der Armutsgrenze leben, 
von 56 % im Jahr 1984 auf 79 % im Jahr 1989. Diese 
Studie stellte auch die Kumulation von Unterversor-
gung und insbesondere die oft sehr beengten Wohn-
verhältnisse heraus. Von diesen Notlagen sind türki-
sche Familien überproportional betroffen. 

Gründe für die häufige Armut liegen zum einen in 
der Arbeitslosigkeit, die bei ausländischen Arbeit-
nehmern höher als bei deutschen ist, zum anderen 
im Asylbewerberstatus, aufgrund dessen lediglich re-
duzierte Sozialhilfeleistungen und eingeschränkte 
Hilfen bei Krankheit gezahlt werden. Dem gelegent-
lich zu hörenden Argument, die geringere Unterstüt-
zung sei gerechtfertigt, weil Asylanten- und Flücht-
lingsfamilien weniger Ansprüche auf Bildung und 
Kultur hätten, widerspricht die Kommission entschie-
den. Da eine Arbeitserlaubnis nicht erteilt wird, er-
zeugen die staatlichen Regulierungen diese extreme 
Armut (Leibfried/Leisering/Buhr/Ludwig/Mädje/ 
Olk/Voges/Zwick 1995; Schraml 1994). Diese Situati-
on geht zu Lasten der Kinder und ihrer Lebenschan-
cen. 

Auch Aussiedlerkinder sind in schlechter Lage, denn 
ihre Familien beziehen geringe Einkommen, die vor 
allem bei mehreren Kindern nicht ausreichen, Armut 
zu überwinden. Durch den Neuaufbau eines Haus-
halts sind die Kosten hoch. Die verlorene soziale Stel-
lung des Vaters und die Probleme seiner beruflichen 
Wiedereingliederung beeinträchtigen zusätzlich die 
Eltern-Kind-Beziehungen (Sterbling 1997). 

B 6.2.5 Dauer der Armut 

Die Folgen eines Lebens in Armut hängen auch von 
der Dauer ab, über die sich diese Notsituation 
erstreckt. Untersuchungen über Armut im Lebens-
verlauf zeigen, daß trotz der insgesamt anhaltenden 
Arbeitslosigkeit sich unter den Beziehern von 
Arbeitslosenunterstützung und Sozialhilfe auch viele 
Menschen befinden, die nur für eine gewisse Zeit, 
allerdings möglicherweise auch nicht nur einmalig, 
diese Unterstützung in Anspruch nehmen müs-
sen (Ludwig/Leisering/Buhr 1995; Habich/Headey/ 
Krause 1991). Nach der Auswertung der Daten des 
sozioökonomischen Panels für die Jahre 1991 bis 
1995 waren Kinder (unter 18) in Ost- und West-
deutschland häufiger im Armutsbereich als die Er-
wachsenen (6 % der unter 18jährigen im Westen ge-
genüber 2 % der Erwachsenen, im Osten 4,3 zu 
1,0 % bei vier Erhebungen; Weick/Frenzel 1997). 

Neben einer „Sockelarmut", von der in besonderem 
Maße auch Kinder betroffen sind, gibt es in der Ge-
sellschaft eine breite Schicht von Menschen, die zeit-
weilig Armut erleben. Die Vorstellung von einer 
Zwei-Drittel-Gesellschaft wandelt sich zu der von ei-
ner „75-15-10-Gesellschaft" (Habich/Headey/Krause 
1991). Während 75 % der Menschen auch langfristig 
nicht in Armut abgleiten, erleben 15 % zeitweilige 
und wiederholte, 10 % langfristige Armut. Wird die 
Armut indizierende Einkommensgrenze bei 60 % des 
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Durchschnittseinkommens angesetzt, ergibt sich so-
gar eine „55-35-10-Gesellschaft" (Leisering 1995). 
Armut ist folglich „entgrenzt". Es gibt viele Wege in 
die Armut und aus ihr heraus, die auch Menschen bis 
weit in früher gut abgesicherte Sozialschichten hin-
ein ereilen kann. Somit ist sie nicht mehr allein ein 
Problem von Randgruppen der Gesellschaft (Habich 
1996). 

Im Hinblick auf Kinder ist dieser Blick in die Dyna-
mik der Sozialprozesse deswegen von Bedeutung, 
weil Kinder entweder die Anstrengung miterleben, 
die erforderlich ist, um sich ein ums andere Mal aus 
der Notlage zu befreien. Dies betont Leisering (1993, 
S. 503): „Aktive Veränderungen der eigenen Lage 
durch die Betroffenen sind die Regel, und auch län-
gere Armutsphasen sind nicht gleichzusetzen mit 
Hoffnungslosigkeit und Autonomieverlust." Kinder 
können aber auch die Aussichtslosigkeit erfahren, 
dauerhaft in gesicherte Verhältnisse zu gelangen. 
Auch auf eine langfristig nicht behebbare Situation 
reagiert ein Teil der Betroffenen konstruktiv, etwa 
wenn sich Mütter mit Kindern für die Kinderga rten-
und Grundschulzeit dafür entscheiden, mangels ak-
zeptabler Alternativen von Sozialhilfe zu leben und 
erneute Bemühungen um Arbeitsplatz und verbes-
sertes Einkommen auf die Zeit zu verschieben, in der 
ihre Kinder selbständiger geworden sind. Walper 
(1995) weist darauf hin, daß die Dauer unzureichen-
der Versorgung gerade bei Kindern die Problemlage 
verschärft, da anhaltende ökonomische Deprivation 
die Entstehung zusätzlicher Entwicklungsrisiken 
wahrscheinlicher macht. 

B 6.2.6 Folgen der Armut für die Kinder 

Armut bedeutet für Kinder eine starke Beschränkung 
ihrer Erfahrungs-, Entwicklungs- und Lernmöglich-
keiten, d. h. „eine Verringerung der Chancen des 
einzelnen Kindes, seine individuellen Anlagen zu 
entfalten und sie für sich und die Gesellschaft einzu-
setzen" (Brinkmann 1995). Arm sein bedeutet auch 
für Kinder, auf Güter, über die Nicht-Arme wie 
selbstverständlich verfügen können, in hohem Aus-
maß verzichten zu müssen, z. B. auf neue Kleidung, 
Spiele, Bücher, Taschengeld und den Austauch klei-
ner Geschenke, die dem gemeinsamen Leben in Fa-
milie und Freundschaften freudige Überraschungen 
geben. Die Einschränkungen betreffen auch eine 
wohlüberlegte Ernährung, Spiel- und Lerngelegen-
heiten in der Wohnung und ihrer Umgebung, Unter-
stützung auf dem Bildungsweg, Pflege sozialer Be-
ziehungen und des Familienlebens durch Ausflüge 
oder Urlaub. Die langfristigen Folgen dieser Lebens-
situation sind hierzulande im Vergleich mit den USA 
nicht so umfassend erforscht, wie es die komplexen 
Zusammenhänge erforderten. 

Die Aufarbeitung vorliegender Untersuchungen in 
der Expertise von Walper (i. Ersch.) macht auf folgen-
de Risiken für die Lebenssituation und die weitere 
Entwicklung von Kindern aufmerksam: 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen 

Armut ist häufig mit Fehlernährung und gesundheit

-

lichen Belastungen verbunden. Diese Zusammen

-

hänge wurden besser für Erwachsene (Hanesch 
1995) und in anderen Ländern dokumentiert. Der 
Bielefelder Gesundheitssurvey weist Zusammenhän-
ge von Armut, gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
und subjektivem Empfinden von Unwohlsein für äl-
tere Kinder in Nordrhein-Westfalen nach, die vor al-
lem auf schlechte Ernährung, ungenügende Körper-
pflege und wenig Sport der Kinder in armen Familien 
zurückgeführt werden (Klocke 1995; 1996; Klocke/ 
Hurrelmann 1995). 

Subjektive Selbsteinschätzungen 

Nach Klocke (1996) sind derartige Auswirkungen - 
wiederum bei älteren Kindern - sogar gravierender 
als die gesundheitlichen Folgen. Die Analysen des 
österreichischen Kindersurveys machen allerdings 
darauf aufmerksam, daß bei jüngeren Kindern ver-
mutlich das Wohlbefinden und die Selbsteinschät-
zung mehr vom sozialen Klima in der nahen Umwelt 
beeinflußt werden als vom mangelnden Einkommen, 
das allerdings indirekt die Qualität dieses Klimas mit-
bestimmt. Kinder reagieren offenbar erst in höherem 
Alter unmittelbar auf die deprivierte sozioökonomi-
sche Position der Familie (Bacher 1994; 1996). 

Reaktionen gegen sich selbst und gegen andere 

Kinder und Jugendliche in Armut tendieren einer-
seits zu Reaktionen wie depressiver Verstimmung, 
Ängstlichkeit und Gefühle der Hilflosigkeit, anderer-
seits zu aggressiven Reaktionen und zu Normverstö-
ßen. Beides wurde für Jugendliche in deutschen Un-
tersuchungen nachgewiesen (Schindler, H./Wetzels 
1985; Walper 1988), für jüngere Kinder auch in US

-

amerikanischen Untersuchungen, wobei sich zeigte, 
daß der Zusammenhang mit der Armut bestehen 
blieb, auch wenn andere Risikofaktoren beherrscht 
wurden (Duncan/Brooks-Gunn/Klebanov 1994; Ta-
keuchi/Williams/Adair 1991). 

Sozialentwicklung 

Etliche Befunde sprechen für schwächere Einbin-
dung in Gleichaltrigengruppen bei Armut und bei 
Arbeitslosigkeit der Eltern, so z. B. die Befunde aus 
dem Bielefelder Gesundheitssurvey (Klocke 1996) 
und aus dem österreichischen Kindheitssurvey (Ba

-

cher 1994). Die Ergebnisse scheinen bei älteren Kin-
dern und Jugendlichen jedoch eindeutiger als bei 
jüngeren. Offenbar können Risiken durch Anstren-
gungen ausgeglichen werden. Bei beengten Wohn-
verhältnissen weichen die Kinder z. B. auf die Straße 
aus, wo sie der Aufmerksamkeit der Eltern in gerin-
gerem Maß unterliegen. Neben Geldmangel, der es 
dem Kind erschwert, seinen Teil zum Gruppenleben 
beizutragen, könnte auch das geschilderte Problem-
verhalten (sowohl die depressiven Neigungen als 
auch aggressive Tendenzen) zur Ablehnung beitra-
gen. Die Studie von H. Schindler und Wetzels (1985) 
zeigt, daß auch Mitleid als diskriminierend erlebt 
werden kann; außerdem weist sie darauf hin, daß 
Mädchen in ihren Sozialbeziehungen unter Armut 
mehr leiden als Jungen. 
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Bildung und Schulleistung 

Es gibt eine lange Tradition von Studien, die belegen, 
daß Kinder aus sozioökonomisch schlechter gestell-
ten Elternhäusern in ihrer Sprach- und Intelligenz-
entwicklung mit Kindern aus besser situierten Eltern-
häusern nicht mithalten und den Besuch weiterfüh-
render Schulen weniger anstreben (Felner/Brand/du 
Bois/Adan/Mulhall/Evans 1995; Mansel 1993). In 
Ost- und Westdeutschland besuchten Kinder (unter 
16) aus Haushalten mit Einkommen unter der 50 %-
Armutsgrenze sehr viel seltener das Gymnasium und 
sehr viel häufiger die Hauptschule (Weick/Frenzel 
1997). Aus den Ergebnissen der Berliner Jugendstu-
die geht hervor, daß bei einer massiven Verschlechte-
rung der finanziellen Lage vor allem Eltern mit gerin-
gem Bildungsstatus auf einen baldigen Schul-
abschluß ihrer Kinder drängen, damit sie von 
elterlichen Zuwendungen unabhängig werden (Wal-
per 1988). Da Bildung eine wichtige Ressource ist, 
um Notlagen zu überwinden und ihre Folgen abzufe-
dern, kann dieses Verhalten zur Fortsetzung der Not-
lagen über Generationen hinweg beitragen. 

So deutlich durch die von Walper zusammengetrage-
nen Studien wird, daß die schlechte finanzielle Lage 
sich auf Kinder in vielen Bereichen ihrer Entwicklung 
auswirkt, so klar wird auch, daß der Bildungsstand 
der Eltern, ihre (Nicht-)Erwerbstätigkeit und die 
Wohnsituation eigene Faktoren sind, welche die Aus-
wirkungen der Mangellage auf die Kinder mit beein-
flussen. Walper (Expertise, i. Ersch.) weist darauf hin, 
daß plötzlich eintretende Einkommensverluste sowie 
schwankendes Einkommen Belastungen eigener Art 
darstellen. Einfluß übt ferner aus, ob die Situation, in 
der sich die Kinder befinden, von diesen als diskrimi-
nierend erlebt wird, erst recht, wenn ihnen tatsäch-
lich Vorurteile entgegenschlagen, die gegenüber 
Kindern aus bestimmten Familienkonstellationen, 
mit arbeitslosen Eltern und gegenüber Zuwanderer-
kindern - bei beträchtlichen regionalen Unterschie-
den - noch nicht überwunden sind. Walper macht in 
ihrer Expertise einen Vorschlag, die verschiedenen 
Einflußgrößen in ein umfassendes Modell zu inte-
grieren, das es erlaubt, die Entwicklung der Kinder 
in unterversorgten Lebenslagen besser zu verstehen. 

Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung von 
Kindern sind Veränderungen der Familienbeziehun-
gen und des Erziehungsverhaltens der Eltern, wenn 
Einkommensverluste oder Arbeitslosigkeit des Vaters 
als Unfähigkeit interpretiert wird, obwohl es mei-
stens ein kollektives, sozialstrukturell begründetes 
Schicksal ist. Mütter versuchen oft, den Einkom-
mensausfall durch besonderen Einsatz im Haushalt 
wettzumachen, arbeiten vielleicht sogar zusätzlich 
außer Haus und haben es schwer, ihre Kinder zu un-
terstützen. Dies kann Familien, die andere Rollen ge-
wohnt sind, in Krisen treiben. Die psychische An-
spannung kann zu Reizbarkeit, autoritärem Verhal-
ten, Konflikten und rigider Erziehung führen, die 
sowohl die Ehepartner- als auch die Eltern-Kind-Be-
ziehung belasten und problematisches Verhalten bei 
allen Beteiligten und nicht zuletzt bei den Kindern 
hervorrufen (neben US - amerikanischen Studien 
auch Walper 1988, ferner Walper/Silbereisen 1987). 

Ein enger Zusammenhang besteht zwischen Armut 
und Kindesvernachlässigung in der Form, daß Kinder 
nicht angemessen versorgt, ihre emotionalen Bedürf-
nisse mißachtet und ihnen keine Entwicklungsanrei-
ze gegeben werden. Familien, in denen Kinder ver-
nachlässigt werden, sind nach R. Wolff (1997) fast 
ausschließlich arme Familien. Auch in der Mannhei-
mer Längsschnittstudie zur Kindesentwicklung wur-
de festgestellt, daß die schweren Fälle von Kindes-
ablehnung und -vernachlässigung überwiegend in 
Familien auftreten, die unter massiven sozioökono-
mischen und daraus resultierenden psychosozialen 
Belastungen stehen (Esser 1994). Die Entwicklungs-
risiken für Kinder in vernachlässigenden Familien 
sind hoch; viele dieser Kinder erleiden umfassende 
Störungen in ihrer sozialen, emotionalen und kogniti-
ven Entwicklung. Die Vernachlässigungen setzen zu-
meist bereits in den ersten Lebensjahren ein, so daß 
auch Hilfen früh beginnen müssen. Sie können sich 
nicht nur auf die Verbesserung der Eltern-Kind-Be-
ziehung richten, vielmehr muß die Lebenslage der 
Familie konsolidiert werden. Das Syndrom von Ar-
mut, familialen Beziehungsstörungen und kindlichen 
Fehlentwicklungen fordert sozialpolitische Maßnah-
men heraus. 

B 6.3 Empfehlungen und Forderungen 

Die Kommission stellt auf der Grundlage ihrer Analy-
sen der Situation folgende Empfehlungen und Forde-
rungen auf: 

- Familien brauchen gesicherte und vorhersehbare 
Rahmenbedingungen für ein Leben ohne andau-
ernde Sorge um eine Verschlechterung der fami-
lialen Existenzbedingungen. Gegen diesen 
Grundsatz ist in den vergangenen anderthalb 
Jahrzehnten immer wieder verstoßen worden, weil 
viele Änderungen von Steuer- und Versicherungs-
regelungen zu Lasten der Familie gegangen sind. 
Kinder und ihre Familien sind unter den heutigen 
Einkommens-, Steuer- und Versicherungsbedin-
gungen sowie angesichts des Standes der staatli-
chen Transferzahlungen eine Gruppe der Bevölke-
rung, die nicht etwas abzugeben hat, sondern in 
den Verteilungsprozessen massiv zusätzlich be

-rücksichtigt werden muß. 

- Bevor ein Familienlastenausgleich einsetzt, muß 
das Existenzminimum von Kindern von einer Be-
steuerung ausgenommen werden. Sollten Eltern 
nicht in der Lage sein, das Existenzminimum von 
Kindern zu sichern, muß der Staat dafür sorgen. 
Beides sind sozialstaatliche Gebote, die keines-
wegs besondere Leistuhgen zugunsten der Fami-
lie darstellen. 

Das Existenzminimum eines Kindes ist nach nor-
mativen Festlegungen eines soziokulturellen Min-
destaufwandes zu bestimmen, die einbeziehen, 
daß ein Kind Lebensbedingungen benötigt, in de-
nen es sich zum kompetenten, zu mitmenschlicher 
und mitbürgerlicher Verantwortung fähigen Mit-
glied der Gesellschaft entwickeln kann. Auch das 
gegenwärtig zugestandene Existenzminimum 
reicht nicht aus und müßte aufgrund von Fo rt

-schreibungen im Jahr 1998 bereits mindestens 
7500,- DM betragen. 
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Dieses Existenzminimum ist jedem Kind zuzuer-
kennen, das sich rechtmäßig und dauerhaft mit 
seinem Lebensschwerpunkt in Deutschland auf-
hält. Auch Kindern von Asylbewerbern, deren 
endgültiger Status noch nicht feststeht, ist dassel-
be Existenzminimum zuzuerkennen. Unmittelbar 
sind ihnen dieselben Sozialhilfesätze wie allen an-
deren Kindern einzuräumen. 

- Im Rahmen des Familienlastenausgleichs ist anzu-
streben, Eltern die soziokulturellen Mindestauf-
wendungen für Kinder durch direkte Zuwendun-
gen zu einem Teil, mindestens aber bis zur Hälfte 
zu erstatten, um ihre Einkommenssituation der 
von Menschen anzugleichen, die nicht für Kinder 
sorgen. In Anlehnung an Unterhaltstabellen ge-
hen wir für das Jahr 1998 von einem soziokulturel-
len Mindestbedarf von monatlich etwa 800,- DM 
aus. 

Wir schließen uns Vorstellungen an, wonach diese 
Zuwendungen in der Höhe nach der Anzahl der 
Kinder zu staffeln seien, und schlagen vor, ab dem 
dritten Kind die Mindestaufwendungen zu vier 
Fünfteln bis zur vollen Höhe zu erstatten (Lampert 
1996; Wingen 1987). 

Diese Zuwendungen sollen grundsätzlich nicht 
einkommensabhängig sein. Die Krise der öffentli-
chen Finanzen mag Einkommensgrenzen erzwin-
gen, die allerdings berücksichtigen müssen, daß 
soziokulturelle Verarmungseffekte bis in Familien 
der mittleren Einkommensschichten reichen. 

Sollten Eltern wegen fehlenden Einkommens nicht 
in der Lage sein, den auf sie entfallenden Anteil 
der Sicherung des soziokulturellen Mindestauf-
wands zu übernehmen, soll für den fehlenden Be-
trag der Kinderkosten nicht die Sozialhilfe sorgen, 
sondern ebenfalls die Kasse, die den Familienla-
stenausgleich regelt. 

- Für Betreuungs- und Erziehungsleistungen in den 
Jahren der Kindheit sind der Erziehungsurlaub 
und das Erziehungsgeld auszubauen. Erziehungs-
jahre sollen nicht nur nach der Geburt eines Kin-
des genommen werden können, sondern - bis zur 
Anzahl der zugestandenen Jahre - auch bis zum 
Kindesalter von 12 Jahren. Diese Erziehungsjahre 
sind in Überlegungen zu lebenszeitlichen Arbeits-
zeitkonten einzubeziehen. Dabei ist zu berück-
sichtigen, daß eine Flexibilisierung der Erzie-
hungszeiten sich heute zu Lasten der Berufslauf-
bahn und des Berufs(wieder)einstiegs der Frau 
auswirkt. Dieses gilt so lange, wie Erziehungszei-
ten nahezu ausschließlich von Frauen genutzt wer-
den. 

Damit Eltern sich zwischen fortgesetzter Erwerbs-
tätigkeit und Familientätigkeit entscheiden kön-
nen, müssen Betreuungsmöglichkeiten für Kinder 
in den ersten Lebensjahren auch außerhalb der 
Familie in verschiedenen Angebotsformen zur 
Verfügung stehen. 

Durch Erziehungsjahre dürfen Eltern nicht nur 
keine Nachteile in ihrer Alterssicherung ent-
stehen, sondern es ist ein Ausgleich dafür anzu-
streben, daß Eltern erhebliche „naturale" Leistun

-

gen im Solidaritätsverbund der Generationen 
erbringen. Entsprechend ist in der Pflegeversiche-
rung zu verfahren, die ebenfalls Eltern zugunsten 
Kinderloser benachteiligt. 

Es ist anzustreben, daß auch Väter Erziehungsjah-
re in Anspruch nehmen. Das Erziehungsgeld muß 
auch aus diesem Grund eine Höhe haben, die den 
im Regelfall höheren Einkommensverlust leichter 
hinnehmbar macht. Nach schwedischem Vorbild 
sollten den Vätern nicht übertragbare Erziehungs-
zeiten angeboten werden (mit entsprechendem 
Ausgleich für alleinerziehende Eltern). 

Solange Erziehungszeiten fast ausschließlich von 
Frauen genutzt werden, schwächen Erziehungs-
zeiten die Position von Frauen im Wettbewerb um 
Arbeitsplätze und beruflichen Aufstieg, denn die 
Betriebe müssen mit zusätzlichen Kosten rechnen. 

Arbeitsplatzgarantien und Wiedereingliederungs-
hilfen müssen es Eltern erleichtern, ihre Erwerbs-
tätigkeit wieder aufzunehmen. Soweit es Regelun-
gen für beruflichen Aufstieg gibt, sind sie darauf-
hin zu überprüfen, ob sie Eltern, insbesondere 
Mütter, die Erziehungszeiten in Anspruch neh-
men, benachteiligen. Nachweisliche Kosten, die 
Betrieben aus der Beschäftigung von (potentiellen) 
Eltern erwachsen, müssen ausgeglichen werden. 

- Sollten Eltern nicht in der Lage sein, ihren Unter-
halt und den ihrer Kinder durch Erwerbstätigkeit 
zu sichern, sind zum Abbau der „verdeckten Ar-
mut" Vorkehrungen zu treffen, damit von Not Be-
troffene über ihre Rechte informiert werden. Ganz 
besonders gilt dies im Hinblick auf ausländische 
Eltern, die zusätzlich in etlichen Fällen sprachliche 
Hilfestellungen benötigen. 

Es muß politisch klargestellt (und gegebenfalls 
rechtlich geregelt) werden, daß die Inanspruch-
nahme staatlicher Unterstützungsleistungen durch 
Menschen, die legitimerweise in Deutschland le-
ben, kein Ausweisungsgrund ist. 

- Es muß erreicht werden, daß keine unterversorg-
ten Wohnviertel entstehen, in denen sich einkom-
mensschwache Familien und Einzelpersonen sam-
meln, die nicht nur in individueller Armut leben 
oder von ihr bedroht sind, sondern zugleich unter 
struktureller Armut leiden, weil die Betreuungs-, 
Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder und Er-
wachsene unzulänglich sind. 

Wohngeldsätze müssen ausreichen, um Familien 
den Zugang zu familiengeeignetem Wohnraum 
möglich zu machen. Gerade im Hinblick auf Fami-
lien ist es vordringlich, den Bau bezahlbarer Woh-
nungen zu begünstigen. 

Die Kommunen sollen sich durch Mietübernah-
men im Verschuldungsfall dafür einsetzen, daß Fa-
milien ihre Wohnungen behalten und nicht in Ob-
dachlosigkeit geraten. Gerade im Hinblick auf 
Kinder und ihre Entwicklungschancen sind Ob-
dachlosensiedlungen und Lager für Flüchtlinge 
und Aussiedler aufzulösen. 

Eine gute Ausstattung von Einrichtungen (Tages

-

einrichtungen, Schulen) und ein soziales Klima 
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dort , das Kinder in Notlagen unterstützt und för-
dert, können beträchtlich zur Bewältigung dieser 
Situation durch Kinder und ihre Familien beitra-
gen. 

Angesichts der hohen Eigeninitiative und der Fä-
higkeit zum Weiterlernen, die Menschen brau-
chen, um sich einen Platz in sich verändernden ge-
sellschaftlichen Verhältnissen zu sichern, müssen 
Schulen und Bildungseinrichtungen aller A rt  die 
innovativen und konstruktiven Kräfte in Kindern 
fördern, die sie befähigen, ihren Teil beizutragen, 
wenn es gilt, sich aus Notsituationen zu befreien 
und neue Lösungen zu finden. 

- Angesichts der Ungleichheit der Lebensverhält-
nisse sind die Lernmittelfreiheit sowie freie Ge-
sundheitsvorsorge und Krankenversorgung von 
großer Bedeutung für die Entwicklung der Heran-
wachsenden. Einschränkungen im Leistungsange-
bot für Kinder insgesamt oder für Teilgruppen von 
Kindern (mit asylsuchenden Eltern) sind nicht hin-
nehmbar. 

- Um die Folgen des Lebens in Armut für die Ent-
wicklung der Kinder zu mildern, sind gemeinwe-
senorientierte Hilfekonzepte zu entwickeln, die 
schon präventiv wirksam werden. Sie müssen Fa-
milien mit Kindern in den ersten Lebensjahren er-
reichen, ohne diese zusätzlich zu stigmatisieren. 
Dazu ist hilfreich, daß professionelle und ehren-
amtlich-freiwillige Helfer zusammenarbeiten, Risi-
kofamilien aufsuchen, sie begleiten, gegebenen-
falls spezifische Hilfen vermitteln und die Familie 
darin unterstützen, sich die Leistungen zu er-
schließen, die ihre materielle Lebenslage verbes-
sern. Derartige Hilfekonzepte sind vor allem im 
Hinblick auf Kinder vernachlässigende Familien 
dringend zu entwickeln. 

Die Finanzierung solcher Forderungen schafft erheb-
liche Probleme. Das darf jedoch kein Grund sein, sie 
zwar der Sache nach anzuerkennen, aber wegen der 
Schwierigkeit der Realisierung abzuweisen. Die er-
forderlichen Mittel können angesichts der Finanzsi-
tuation nur durch Umschichtung, nicht durch zusätz-
liche Abgaben bereitgestellt werden. Nach unserer 
Auffassung kann dies geschehen entweder durch 
eine Reform des Ehegatten-Splittings, der Rentenver-
sicherung oder durch einen Steuertarif, der die Ver-
teilung zwischen Kinderlosen und Familien mit  Kin

-dern neu definiert. Derartige Vorschläge werden von 
den Experten seit längerem diskutiert. Praktikable, 
dem öffentlichen Finanzwesen und den Erfordernis-
sen der Wirtschaft nicht abträgliche Modelle wurden 
entwickelt (Lampert 1996; BMFuS 1994; Wissen-
schaftlicher Beirat für Familienfragen, in Vorberei-
tung). Wichtig ist, daß die hohe Selbstfinanzierungs-
quote der Leistungen auf seiten der Familie gesenkt 
wird. Der Öffentlichkeit sollten nicht familienpoliti-
sche Maßnahmen vorgegaukelt werden, die tatsäch-
lich zu einem wesentlichen Teil von der Familie sel-
ber getragen werden. 

Immer wieder wird darauf hingewiesen, daß eine Si-
cherung der Familien sowie ihrer Versorgungs-, Be-
treuungs- und Erziehungsleistung auch gesamtwirt-
schaftlich vorteilhaft ist, weil weniger Kosten für phy

-
sische und psychische Fehlentwicklungen der 
heranwachsenden Generation anfallen, andere 
Haushaltstitel entlastet werden, die derzeit infolge 
der schlechten wirtschaftlichen Lage der Familien 
stark in Anspruch genommen werden (etwa Wohn-
geldkassen), und ein gut ausgebildeter Nachwuchs 
ein großes Potential an Können und Engagement bie-
tet, das sich sozial und kulturell, aber auch ökono-
misch „auszahlt". 

B 7.  Kinder auf dem Weg in eine heterogene, 
plurale und multikulturelle Gesellschaft 

B 7.1  Die Situation 
B 7.1.1 Kinderleben bedeutet ein Leben in Vielfalt 

und Verschiedenheit 
B 7.1.2 Kinder in einer pluralen Gesellschaft und 

die fehlende Verbindlichkeit von Normen 
B 7.1.3 Kinder in einer multikulturellen Gesell-

schaft und das Zusammenleben mit Frem-
den 

B 7.2  Wie erleben Kinder die heterogene, plurale 
und multikulturelle Gesellschaft? 

B 7.2.1 Der Umgang der Kinder mit Vielfalt und 
Mehrdeutigkeit 

B 7.2.2 Kinder und der Umgang mit Fremden 
B 7.3  Empfehlungen 

Kinder der heutigen Zeit wachsen in einer Welt auf 
bzw. in eine Welt hinein, die sich ihnen als hetero-
gen, plural und multikulturell darstellt. Mit dieser 
Aussage sind zwei Bilder verbunden. Das erste Bild 
produziert die Vorstellung, daß Kinder früher in eine 
Welt hineingeboren wurden, die in den ersten Le-
bensjahren nicht heterogen, sondern homogen war 
und demnach einheitliche Normen, Orientierungen 
und Verhaltensformen darbot und von Kindern eine 
Anpassung forderte, die nicht plural, sondern ein-
heitlich strukturiert war, also klare Normen und Re-
geln zur Verfügung stellte, und die nicht multikultu-
rell, sondern auf eine nationale Kultur, die deutsche, 
ausgerichtet war. Das zweite Bild richtet sich darauf, 
daß es sich bei dieser Veränderung um eine Bedro-
hung und Überforderung handelt, auf die Kinder 
eher mit Abwehr reagieren. Hier wird im Gegensatz 
dazu die Position vertreten, daß das Zerbrechen tra-
ditionaler Bindungen nicht nur als Verlust oder, neu-
traler, als Wandel, sondern auch als Option verstan-
den werden kann. Heterogenität, Pluralität und Mul-
tikultur werden als Chance zur Auseinandersetzung, 
als Möglichkeit zum Wachsen von Kindern gesehen. 

B 7.1 Die Situation 

B 7.1.1 Kinderleben bedeutet ein Leben in Vielfalt und 
Verschiedenheit 

Kinder wachsen heute auf in einer Welt von immer 
größerer Vielfalt der Menschen, mit denen sie Kon-
takt haben, und von immer größerer Verschiedenheit 
der Lebensformen, die sie alltäglich erfahren, und sie 
kommen früher damit in Berührung. Auch in vergan-
genen Zeiten lebten in Deutschland Menschen ver-
schiedener Herkunft und Kultur mit auseinanderstre-
benden Wertvorstellungen und Orientierungen. Aber 
die Milieus, in denen Kinder ihre Kindheit verbrach-
ten, waren geschlossener und abgegrenzter. Vor al- 
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lem in den ersten Lebensjahren, teilweise aber auch 
in der späteren Kindheit blieb durch selektive Kon-
takte eine gewisse Einheitlichkeit gewahrt. 

Heute erleben viele Kinder eine Vielfalt bei Men-
schen in bezug auf Aussehen, Sprache, Kultur und 
Religion. Sie erfahren die Ausdifferenzierung in den 
sozialen Lagen und in den Lebensstilen, wenn auch 
nach Region und Lebenssituation unterschiedlich 
stark. Während in den 50er und 60er Jahren zum Bei-
spiel das Leben in einer Ehe und einer Familie mit 
mehreren Kindern das von dem größten Teil der 
deutschen Bevölkerung akzeptierte Leitbild dar-
stellte und (freiwillige) Abweichungen sanktioniert 
wurden (z. B. nichteheliche Schwangerschaf ten, 

 Scheidungen), zählen heute für die deutsche Bevöl-
kerung Ehen ohne Kinder, alleinerziehende Mütter 
und Väter, alleinlebende Männer und Frauen zur 
Normalität. Immer stärker akzeptiert werden auch 
gleichgeschlechtliche Partnerschaften, auf Zeit ge-
schlossene Verbindungen. Diese Verhaltensmuster 
sind in Zusammenhang mit regionaler Zugehörig-
keit, der Berufsposition, dem Schulabschluß und dem 
Einkommen (Bertram 1995c) zu sehen. Neben diesen 
individuellen Faktoren bestimmt eine große regio-
nale Vielfalt die Wertorientierungen und Lebensvor-
stellungen. Durch Untersuchungen ermittelte regio-
nale Unterschiede - z. B. in den Einstellungen zu 
Ehe und zu Kindern - lassen vermuten, „daß sich in 
der Bundesrepublik Deutschland längst solche Diffe-
renzen zwischen einzelnen Regionen ergeben ha-
ben, daß es wenig sinnvoll ist, bei Einstellungen und 
Orientierungen überhaupt noch von einer einheitli-
chen Gesamtkultur auszugehen" (ebd., S. 185). Le-
bensdeutungen und Wertorientierungen haben in 
vielen, wenn nicht allen Lebensbereichen sowohl 
zwischen den Regionen als auch zwischen sozialen 
Gruppen innerhalb der Regionen eine enorme Viel-
falt erreicht. 

Zwei Entwicklungen haben die Vielfalt in Deutsch-
land vergrößert. Als erste Entwicklung ist die Ein-
wanderung zu nennen. Die Zuwanderung von Millio-
nen Menschen anderer Nationalität, Sprache und 
Kultur hat Deutschland verändert. Es wanderten 
Menschen ein, die andere Lebensstile und Werte, 
z. B. im Bereich der Familienstrukturen und der fami-
lialen Orientierungen, mitbrachten. Für die Aufnah-
megesellschaft vergrößert die Zuwanderung die Viel-
falt im Lande. Für die Zugewanderten und ihre Kin-
der bedeutet die Wanderung und das Leben in einem 
Land mit anderen Lebensstilen und Orientierungen 
die Konfrontation mit einer noch größeren Vielfalt als 
für die Einheimischen, da sie teilweise aus Ländern 
oder Regionen mit geringerer Heterogenität ausge-
wandert sind und das Vertraute zurücklassen mußten 
oder es in Deutschland nur noch im engen Rahmen 
der ethnischen Communities wahren können. Die 
zweite Entwicklung wurde durch die Wiedervereini-
gung ausgelöst. In vielen Bereichen bestehen be-
trächtliche Unterschiede zwischen Ost- und West-
deutschland. So macht die Untersuchung von Ber-
tram (1995c) deutlich, daß zwischen Westdeutschen 
und Ostdeutschen weder eine Einheitlichkeit der Le-
bensbedingungen noch eine solche der Lebensfüh-
rungen angenommen werden kann. In vielen Berei-
chen lassen sich Unterschiede empirisch nachweisen 

(Meulemann 1996; Trommsdorff/Chakkarath 1996; 
Hormuth/Heller 1996). Neben den persönlichen Er-
fahrungen mit Vielfalt im näheren oder weiteren Um-
kreis spielen zwei weitere Veränderungen im Kinder-
leben eine Rolle. Die Lebenswelt mancher westdeut-
scher Kinder ist durch das frühe Reisen in andere 
Länder erweitert. Nicht wenige Kinder haben ihren 
Urlaub in Spanien, Italien, dem ehemaligen Jugosla-
wien oder der Türkei verbracht; manche sind bis 
nach Amerika, Afrika oder Australien gekommen. 
Durch diese Reisen kommen sie mit anderen Lebens-
formen und Vorstellungen in Berührung, selbst wenn 
sich der Urlaub auf Strandbesuche und das Leben in 
einem Hotel beschränkt. Durch Filme und Fernsehen 
lernen Kinder heute außerdem Sachverhalte kennen, 
die Kindern früherer Generationen verschlossen blie-
ben. Nicht selten lernen sie Gegenwart und Vergan-
genheit, nahe und ferne Umgebung nicht aus per-
sönlichen Kontakten, sondern aus den Medien ken-
nen. Sie erfahren vieles über Lebensformen, Werte 
und Vorstellungen, zu denen frühere Generationen 
in ihrem Alter keinen Zugang hatten. 

Persönliche Kontakte im nahen und ferneren Umfeld, 
Reisen in andere Länder und Informationsaufnahme 
durch Medien machen Kindern eine Vielfalt an Er-
fahrungen zugänglich, die ihre Sichtweisen, gemes-
sen an denen früherer Generationen, erweitert. Nicht 
übersehen werden darf, daß Kinder auf diese Weise 
ein medial „gestyltes" Welt-Bild vermittelt bekom-
men, in dem alles konsumierbar erscheint und das 
beunruhigend Fremde neutralisiert wird. 

In Deutschland leben aber auch eine Vielzahl von 
Kindern - 1995: 7,3 % der in diesem Jahr geborenen 
(Statistisches Bundesamt 1997g, S. 73) -, bei denen 
sich Heterogenität auf die Familien selbst erstreckt. 
Immer mehr Kinder wachsen bei Eltern auf, die zwei 
verschiedenen Nationalitäten oder Kulturen angehö-
ren. Die Anzahl der Familien, in denen Familienmit-
glieder zwei oder mehr Sprachen sprechen oder in 
denen mehrere Formen von Alltagswissen den Bezug 
zu verschiedenen Kulturen herstellen, ist weitaus 
größer, als es die Statistiken aussagen, die aus-
schließlich Ehen erfassen und allein die Staatsange-
hörigkeit berücksichtigen. Die Anzahl wächst zudem 
beträchtlich: Heute ist jede achte Ehe binational (Sta-
tistisches Bundesamt 1997g, S. 71); die Kinder wer-
den als „bikulturell" bezeichnet. Sie leben mit den 
Kulturen beider Eltern, werden geprägt oder zumin-
dest beeinflußt durch die Wanderung (durch die Mi-
grationserfahrungen des zugewanderten Elternteils 
und durch die Erfahrungen des inländischen Eltern-
teils mit dem „Ausländersein" des Pa rtners oder der 
Partnerin) und durch die Reaktionen des sozialen 
Umfeldes auf die Pa rtnerschaft ihrer Eltern und auf 
sie selbst (Pandey 1990). Es gibt in Deutschland 
kaum Studien, die sich mit bikulturellen Ehen be-
schäftigen, und noch seltener Aussagen, die das Auf-
wachsen der Kinder zum Thema machen. 

B 7.1.2 Kinder in einer pluralen Gesellschaft und die fehlende 
Verbindlichkeit von Normen 

Kinder wachsen in eine plurale Gesellschaft hinein, 
in der nicht nur die Vielfalt der Lebensauffassungen 
und Kulturen zugenommen hat und grundsätzlich 
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akzeptiert werden soll, in der nicht nur die Bindungs-
kraft traditioneller soziokultureller Milieus geringer 
wird, sondern die auch ein höheres Maß an Mehr-
deutigkeiten bereithält und eine Auseinanderset-
zung damit verlangt. In einer pluralen Gesellschaft 
zu leben heißt für Erwachsene wie für Kinder, mit 
Ambiguitäten umgehen, mit Widersprüchlichkeiten 
und Mehrwertigkeiten zurechtkommen zu müssen. 

Die Pluralisierung der Lebensformen ist das Ergebnis 
der historischen Entwicklung von vormodernen zu 
modernen Gesellschaften. Der Übergang in die Mo-
derne wird als Freisetzung des Menschen aus tradi-
tionalen Bindungen und als Zunahme des Entschei-
dungsspielraumes interpretiert. Für den einzelnen 
bedeutet die Individualisierung eine zunehmende 
Unabhängigkeit des individuellen Lebenslaufes von 
sozialstrukturellen Faktoren und eine Chance zur 
Ausdifferenzierung seiner Biographie. Es entsteht 
die Option und der Zwang, die eigene Biographie 
selbst zu basteln, ständig Veränderungen auszuhal-
ten oder gar einzuleiten. Sicher ist einschränkend zu 
bemerken, daß diese Gegenüberstellung von Vormo-
derne und Moderne den tatsächlichen Gegebenhei-
ten nicht immer entspricht. Jede Gesellschaft war 
und ist zu jedem Zeitpunkt in sich differenziert, und 
frühere Formationen werden oft als homogener und 
in ihren Wertsetzungen eindeutiger dargestellt, als 
sie es waren (Holodynski 1993). Dennoch besteht ein 
Unterschied zwischen vormodernen und modernen 
Gesellschaften: Normen, Werte und Lebensweisen 
haben sich sowohl im Nahbereich wie auch in der 
Gesellschaft insgesamt ausdifferenziert. Viele Kinder 
erleben heute sehr früh, nicht selten schon in der ei-
genen Familie (etwa bei binationalen Ehen), daß 
Menschen mit unterschiedlichen Sprachen, Kulturen, 
Religionen und Wertvorstellungen in dieser Gesell-
schaft leben und miteinander umgehen können und 
müssen. 

Das Leben von Kindern in modernen Gesellschaften 
mit pluralen Lebenswelten wird ambivalent darge-
stellt: Benannt werden die Individualisierung der Le-
bensläufe einerseits und die erneute Standardisie-
rung der kindlichen Lebensbedingungen durch Mas-
senkonsum, Medien und Spielzeug andererseits 
(Holodynski 1993). Dieser Widerspruch wird von U. 
Beck (1986, S. 216) als einer dargestellt, der sich in 
der fortgeschrittenen Moderne insgesamt abspiele: 
Individualisierung vollziehe sich unter Rahmenbe-
dingungen eines Vergesellschaftungsprozesses, der 
individuelle Verselbständigungen in zunehmendem 
Maße unmöglich mache. „Der Einzelne wird zwar 
aus traditionellen Bindungen und Versorgungsbezü-
gen herausgelöst, tauscht dafür aber die Zwänge des 
Arbeitsmarktes und der Konsumexistenz und der in 
ihnen enthaltenen Standardisierungen und Kontrol-
len ein. An die Stelle traditionaler Bindungen und 
Sozialformen (soziale Klasse, Kleinfamilie) treten se-
kundäre Instanzen und Institutionen, die den Le-
benslauf des Einzelnen prägen und ihn gegenläufig 
zu der individuellen Verfügung, die sich als Bewußt-
seinsform durchsetzt, zum Spielball von Moden, Ver-
hältnissen, Konjunkturen und Märkten machen." So 
stellt U. Beck die Gleichzeitigkeit von Individualisie-
rung, Institutionalisierung und Standardisierung fest, 

die zu einer neuen Vermischung von privaten und in-
stitutionellen Lagen führt. Dem einzelnen wird somit 
die Verantwortung auferlegt, „den eigenen Lebens-
lauf selbst zu gestalten, und zwar auch und gerade 
dort , wo er nichts anderes als das Produkt der Ver-
hältnisse ist" (ebd.). Dennoch: Kindheit findet für im-
mer weniger Kinder in gesellschaftlich oder subkul-
turell zugewiesenen und für immer mehr Kinder in 
individuell erworbenen Rollen statt. Die Selbständig-
keit, die den meisten Kindern gewährt, aber auch 
auferlegt wird, wird immer früher erwartet und auf 
immer größere Lebensbereiche ausgedehnt. Daraus 
resultieren Chancen für eine individualisierte Biogra-
phie für viele, wenn nicht sogar für die meisten Kin-
der. 

Fünf Einschränkungen sind jedoch zu berücksichti-
gen: 

1. Parallel zur Erweiterung des Freiheitsspielraumes 
entwickelt sich die schon genannte steigende Ab-
hängigkeit von äußeren, d. h. massenmedial und 
massenkulturell vermittelten Kommunikationsmu-
stern und Werten (Büchner 1989); 

2. das „bürgerliche Kind" lebt in einem Spannungs-
verhältnis zwischen einer Freisetzung von traditio-
nalen Bindungen und Einbindungen und dem 
Aufkommen neuer Abhängigkeiten innerhalb der 
Familie durch Planung und Organisation des Ta-
gesablaufes; 

3. mehr Freiheit kann weniger Halt bedeuten, weil 
fehlende gesellschaftlich oder subkulturell ver-
bindliche Leitbilder größere Unsicherheiten erzeu-
gen können; 

4. der Prozeß der Pluralisierung ist von sozialen Fak-
toren abhängig, etwa von der Region (Be rtram 
1995a), der ethnischen Zugehörigkeit und der Re-
ligion; 

5. der grundsätzlich mögliche Entscheidungsspiel-
raum wird durch (immer stärkere?) äußere Gren-
zen, wie z. B. Armut, in seiner Ausgestaltung ein-
geschränkt. Objektive Lebensbedingungen schaf-
fen unüberwindbare Barrieren. 

Nicht für jedes Kind ist demnach Pluralität in seinem 
engeren Umfeld in gleicher Weise gegeben, und die 
Spielräume für individuelle Lebensgestaltung sind 
äußerst unterschiedlich. Es ist ungeklärt, ob die Pro-
zesse der Pluralisierung und der Individualisierung 
in der DDR weniger weit fortgeschritten oder ob sie 
anders verlaufen waren als in der alten Bundesrepu-
blik (Gensicke 1995), ob sich daraus ein unterschied-
liches Maß an Pluralität in den Lebensstilen entwik-
kelt hat oder ob es sich bei solchen Untersuchungser-
gebnissen um methodische Artefakte handelt 
(Boehnke/Merkens 1994). Es spricht einiges dafür, 
daß manche zugewanderten Familien Reserven ge-
gen Vieldeutigkeiten aufbauen, eindeutige Verhal-
tensregeln bevorzugen und sich gegen von ihnen als 
negativ bewertete Individualisierungstendenzen bei 
den Kindern wehren. Es läßt sich beobachten, daß 
das Verständnis von Familie auch nach jahrzehntel-
angem Leben in der pluralen Gesellschaft „kollekti-
vistisch" geblieben ist (Boos-Nünning 1994). Auch 
soziale Faktoren, wie das Aufwachsen in einem sozi- 
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al deprivierten Milieu, in einem sozialen Brennpunkt, 
einem ethnischen Ghetto oder auf dem Lande, mö-
gen die Chancen zur Erfahrung von Pluralität und 
die Auseinandersetzung mit ihr verringern. Dennoch 
wird die Entwicklung weitergehen, und die von  Kin

-dern verlangten Leistungen werden größer werden. 

Die plurale Gesellschaft forde rt  von Kindern mehr als 
die Fähigkeit, mit Mehrdeutigkeiten und ausdiffe-
renzierten Werten umzugehen. Da die das Verhalten 
steuernden modernen Werte (Peuckert 2 1996, S. 254) 
„inhaltlich kaum festgelegt sind, müssen sie vom In-
dividuum jeweils situations- und kontextabhängig 
interpretiert werden. Mit dem inhaltlichen Wandel 
der Werte geht also zwangsläufig eine Individualisie-
rung des Umgangs mit den Wertorientierungen ein

-

her. Die Gestaltung wird immer mehr in den freien 
Entscheidungsraum des Einzelnen gestellt, wobei 
Reflektions- und Selbststeuerungsprozesse auch auf-
grund der Bildungsexpansion an Relevanz gewon-
nen haben" (Hervorhebungen i. Orig.). 

Kinder, die in einer pluralen Gesellschaft aufwach-
sen, leben nicht nur mit Menschen zusammen, die 
über ganz unterschiedliche Auffassungen vonLe-
benszielen und -stilen, Glauben, Sinngebung verfü-
gen, sie haben nicht nur keine Sicherheit in Form 
von klaren und verbindlichen Wert- und Verhaltens-
orientierungen auf der Ebene der Gesellschaft, son-
dern es wird darüber hinaus von ihnen erwartet, daß 
sie individuelle Formen des Umgangs mit dieser Plu-
ralität finden. Sie müssen sich damit zurechtfinden, 
daß nicht etwa alte Werte durch neue ersetzt werden, 
sondern daß sich ein zunehmend heterogenes, diffu-
ses und instabiles System von teilweise konkurrie-
renden Normen und Werten herausgebildet hat. 

Das Leben in einer pluralen Gesellschaft führt jedoch 
nicht unbedingt dazu, daß die Stabilität für das ein-
zelne Kind abnimmt. Be rtram (1995b) führt dies am 
Beispiel der Normen hinsichtlich von Ehe und Fami-
lie aus. Er weist darauf hin, „daß sich auch in einer 
offenen Gesellschaft mit einer geringen Verbindlich-
keit gesellschaftlicher Normen in bezug auf die Insti-
tutionen wie Ehe oder Familie soziale Beziehungen 
auch unabhängig von dieser geringeren Verbindlich-
keit entwickeln und offenkundig ein Leben lang ver-
hältnismäßig stabil bleiben" . Menschen ohne Außen-
leitung durch verbindliche Werte und Normen orien-
tieren sich innerhalb ihrer persönlichen Beziehungen 
keineswegs nur an der eigenen Selbstverwirkli-
chung. Auch ein genereller Wertewandel in einer 
Gesellschaft, so Be rtram, „bei dem die Verbindlich-
keit gesellschaftlicher Erwartungen und institutionel-
ler Regelungen zu Gunsten größerer Freiheitsspiel-
räume der Individuen zurückgeht und die normati-
ven Vorgaben für die Individuen abnehmen, (führt) 
nicht notwendigerweise zur Verantwortungslosigkeit 
der Individuen. Möglicherweise wird allenfalls die 
Außensteuerung gesellschaftlicher Vorgegebenhei-
ten durch eine subjektbezogene Innensteuerung er-
setzt, die beispielsweise in bezug auf Kinder aus der 
Verantwortung gegenüber der anderen Person, die 
von den Eltern abhängig ist und die deren Unterstüt-
zung braucht, gesteuert wird und nicht mehr von den 
normativen Vorstellungen der Gesamtgesellschaft. 
Diese Interpretation entspricht im wesentlichen den 

Ergebnissen, die bei der Analyse der sozialen Bezie-
hungen deutlich wurden. Sie geht davon aus, daß in 
einer Gesellschaft mit großen Freiheitsspielräumen 
die handelnden Subjekte in ihrem persönlichen Le-
bensbereich, wie etwa Ehe und Familie, sehr wohl 
unterscheiden können, ob sie auf der Basis gesell-
schaftlicher Vorgegebenheiten so handeln müssen 
oder aber ob sie aufgrund persönlicher Entscheidung 
in Verantwortung gegenüber anderen selbstbe-
stimmt so handeln wollen" (1995b, S. 208). Der Rück-
gang der Verbindlichkeit bestimmter gesellschaftli-
cher Normen kann zu einem verantwortlichen Han-
deln der Subjekte auf der Basis eigener Einsicht 
führen. Damit würde ein „kooperativer Individualis-
mus" entstehen, der die Erziehung zur Verantwort-
lichkeit gegenüber sich selbst und gegenüber ande-
ren, das Verständnis für andere, die Fähigkeit, Kritik 
auszuhalten, u. a. m. ausbilden hilft (ebd., S. 205). 

Das Aufwachsen in einer pluralen Gesellschaft be-
deutet demnach für Kinder - trotz sicherlich vorhan-
dener Risiken - auch die Chance, neue angemes-
sene Normen zu lernen und neue Formen der Solida-
rität zu erfahren und vermittelt zu bekommen. Ob es 
gelingt, Pluralität subjektiv zu verarbeiten, ob sie zu 
Vereinzelung oder Verunsicherung führt oder ob ein 
anderer - neuer - Sinn gefunden werden kann, 
hängt nicht unwesentlich von den Rahmenbedingun-
gen des Aufwachsens ab. Dazu zählen neben der Er-
ziehung in Familie, Kinderga rten und Schule auch 
die äußeren Lebensbedingungen (z. B. materielle Si-
tuation, Wohnen). 

B 7.1.3 Kinder in einer multikulturellen Gesellschaft und das 
Zusammenleben mit Fremden 

Kinder in Deutschland wachsen hinein in eine Ge-
sellschaft spezieller Vielfalt, nämlich in die der ver-
schiedenen Ethnien und Kulturen. Sie erleben, in 
Westdeutschland häufiger als in Ostdeutschland, in 
städtischen häufiger als in ländlichen Regionen, 
Menschen mit anderer Sprache, anderem Aussehen, 
anderen Umgangsformen. In den Großstädten sehen 
und erleben (west)deutsche Kinder Menschen, die in 
Moscheen gehen, Frauen, die Kopftücher tragen, 
Kinder, die spätabends auf der Straße spielen (dür-
fen), Familien, die in den Grünanlagen Picknick ma-
chen. Kinder ausländischer Herkunft sehen und erle-
ben das Läuten der Glocken von Kirchen, deren Got-
tesdienste nur von wenigen Gläubigen besucht 
werden, Menschen, die gepflegte Hunde spazieren-
führen, Frauen und Männer, die sich nackt in Parks 
tummeln, Nachbarn, die Kontakte auf oberflächli-
ches Grüßen reduzieren. Multikultur ist Realität in 
den Stadtteilen, Kindergärten, Schulen und Einrich-
tungen, an denen deutsche Kinder und Kinder von 
Arbeitsmigranten, Flüchtlingen und Aussiedlern teil-
haben. Multikultur ist nichts anderes als ein weiterer 
Ausdruck der gesellschaftlichen Vielfalt, auf die Kin-
der treffen. Dennoch ist es kein Merkmal wie 
Schicht, Milieu, Familienform, sondern Multikultur 
hat durch die Ereignisse der Gegenwart, durch An-
griffe gegen Ausländer und durch die A rt  der öffent-
lichen Thematisierung besonderes Gewicht bekom-
men. 
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Exkurs: Umgang mit der Wanderung in den zwei 
deutschen Staaten 

Es gibt heute wenig Themen, die so divergent disku-
tiert werden und so emotional besetzt sind wie das 
der Einwanderung. Zur Zeit leben 7,31 Millionen 
Menschen mit ausländischem Paß, eine unbekannte 
Zahl eingebürgerter Ausländer und 3,5 Millionen 
Aussiedler (Bundesverwaltungsamt Jahresstatistik 
Aussiedler 1994, 1995) in Deutschland. Die Aufent-
haltsdauer der ausländischen Wohnbevölkerung 
steigt ständig - Deutschland ist zum unfreiwilligen 
Einwanderungsland geworden (dieses und das fol-
gende zitiert nach Bade 1994). 

In der Geschichte der Wanderung und der Eingliede-
rung überwogen in den beiden deutschen Staaten 
unterschiedliche Entwicklungen und Erfahrungen. 
Das galt schon für die Eingliederung von Flüchtlin-
gen und Vertriebenen. Sie wurden im Westen appel-
lativ „Heimatvertriebene", im Osten schönfärberisch 
„Umsiedler" genannt. Was im Westen jahrzehnte-
lang von einflußreichen Vertriebenenorganisationen 
öffentlich als „Recht auf Heimat" eingefordert wurde, 
blieb in der DDR als „ Umsiedlerproblematik" mit 
Rücksicht auf die östlichen Nachbarn tabuisiert. Das 
gleiche galt dort für die öffentliche Beschäftigung mit 
den traumatischen Erfahrungen von Flucht und Ver-
treibung. Von der Integration der Flüchtlinge und 
der Vertriebenen abgesehen, dominierten in der 
DDR bis zum Bau der Mauer 1961 und in abnehmen-
dem Umfang auch danach im Gegensatz zur Bundes-
republik nicht Zuwanderung und Eingliederung, son-
dern Abwanderung und Ausgliederung durch Über-
siedlung oder Flucht in den Westen. 

Der Mauerbau beschleunigte im Westen den Weg 
zum unwilligen Einwanderungsland; denn die hier 
seit Mitte der 50er Jahre unter staatlicher Mitwirkung 
begonnene Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte 
wurde nach dem Ende des Zustroms aus der DDR um 
so mehr forciert. Die „Gastarbeiterfrage" der 60er 
und frühen 70er Jahre trug in der Bundesrepublik 
schon Ende der 70er Jahre unverkennbare Züge ei-
ner echten Einwanderung. Auch in der DDR gab es  - 
in  vergleichsweise kleiner Anzahl und meistens mit 
Zeitvertrag - ausländische Arbeitskräfte. Offiziell 
aber, vor allem gegenüber dem „kapitalistischen 
Ausland ", wurde die Existenz des sozialistischen Ar-
beitskräfteimports totgeschwiegen. Im Innern wur-
den die Probleme tabuisiert, die ausländischen Ar-
beitskräfte, die ohne Ehepartner oder Ehepartnerin 
und ohne Kinder lebten, wurden durch separate Un-
terkünfte auf Distanz zur einheimischen Bevölkerung 
gehalten. 

In den Prozeß der Vereinigung brachten die einander 
fremd gewordenen Deutschen - neben vielen ande-
ren ungelösten Fragen - auch in beiden deutschen 
Staaten unbewältigte Probleme im Umgang mit 
Fremden ein. 

Das vereinigte Deutschland der 90er Jahre ist mit ei-
ner neuen Eingliederungssituation konfrontiert. Sie 
ist komplexer und unübersichtlicher als die vorausge-
gangenen. Die neue Eingliederungssituation umfaßt 
mehrere Gruppen von ausländischen und einheimi-
schen „Fremden": 

- Es gibt in Deutschland nach wie vor die seit den 
späten 70er Jahren entstandene, paradoxe Ein-
wanderungssituation ohne Einwanderungsland 
und Einwanderungsentscheidung. Darin leben, als 
einheimische Ausländer, die meisten der heute 
schon bis zu drei Generationen umfassenden Fa-
milien aus der früheren „Gastarbeiterbevölke-
rung" - de jure Ausländer, de facto Einwanderer. 

- Die zweitgrößte zugewanderte Minderheit bilden 
die fremden Deutschen aus Ost- und Südosteuro-
pa, die seit dem letzten Drittel des vergangenen 
Jahrzehnts jährlich zu Hunderttausenden als Aus-
siedler „zurück" ins Land ihrer Vorfahren kamen - 
de  jure Deutsche, de facto auch Einwanderer. 

- Dazu kommt, als drittgrößte Gruppe, die in den 
80er Jahren ebenfalls stark angewachsene, seit 
Juli 1993 durch das neue Asylrecht gebremste Zu-
wanderung ausländischer Flüchtlinge. Schwer ab-
schätzbar, aber zweifelsohne hoch ist die Anzahl 
der illegal anwesenden Ausländer, die seit dem 

,,Asylkompromiß" noch gestiegen sein dürfte. 

Daneben stehen deutsch-deutsche Eingliederungs-
fragen und En tfremdungserfahrungen: Noch längst 
nicht bewältigt sind im Westen die Identitätsproble-
me vieler Übersiedler aus der ehemaligen DDR. Im 
Osten gibt die einseitige Überformung durch den 
Westen vielen Menschen das Gefühl, Fremde im ei-
genen Land geworden zu sein. Die innere Entfrem-
dung hat die im Osten Deutschlands ohnehin wenig 
geübte Begegnung mit von außen zugewanderten 
Fremden noch weiter erschwert. 

Durch die Arbeitsmigration und die Zuwanderung 
von Flüchtlingen, in neuerer Zeit auch durch die Auf-
nahme von Aussiedlern, ist es zu einer für die ersten 
beiden genannten Gruppen (ursprünglich nicht be-
absichtigten, aber faktisch eingetretenen) dauerhaf-
ten Niederlassung von „Fremden" gekommen, d. h. 
es nehmen die Gruppen an Zahl zu, die durch eine 
andere nationale Zugehörigkeit, eine andere Ethnie, 
eine andere Sprache oder eine andere Kultur geprägt 
sind. Die Vorstellung von einer multikulturellen Ge-
sellschaft besagt aber mehr. Sie trägt der Tatsache 
Rechnung, daß es nicht zu einer schnellen oder bin-
nen einer, zweier bzw. dreier Generationen sich voll-
ziehenden Integration, verstanden als Anpassung 
der Minderheiten an die Mehrheitsgesellschaft, 
kommt. Vielmehr gibt es bestimmbare (ethnisch oder 
kulturell abgrenzbare) Bevölkerungsteile, die in be-
stimmten Kernbereichen eigene Vorstellungen be-
wahren. Das bedeutet, daß ein Teil der Einwanderer 
sich auch langfristig oder auf Dauer nicht an die Kul-
tur der Einwanderungsgesellschaft anpassen und 
man nicht zu gemeinsamen Deutungs- und Verhal-
tensmustern finden wird. Bevölkerung und Sozial-
struktur haben sich ethnisch differenziert: Ethnische 
(und schichtspezifisch) geprägte Milieus sind ent-
standen, mit ethnisch bestimmten Verkehrskreisen, 
Heiratskreisen, Bewußtseinsformen, politischen Prä-
ferenzen und Loyalitäten. 

Die Multikultur als eine Form von Heterogenität hat 
nicht den Stellenwert wie andere Lebensstile auch. 
Sie verbirgt sich nicht in den Wohnungen und be-
schränkt sich nicht auf das P rivate. Sie ist - in den 
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Großstädten Westdeutschlands - sichtbar und allge-
genwärtig; sie findet ihren Ausdruck in den Mo-
scheen, den Geschäften, der Kleidung, den Sprachen 
u. v. m. Der Umgang der Politik mit der Wanderung 
ist nur einer der Gründe dafür, daß diese Vielfalt von 
vielen Deutschen nicht akzeptiert wird, und gleich-
zeitig einer der Gründe dafür, daß die Zugewander-
ten - verwiesen auf die Rolle als Ausländer, als 
Fremde - sich teilweise Rückhalt in der eigenen eth-
nischen Gruppe suchen. 

Die Konflikte zwischen Einheimischen und Zuge-
wanderten sind seit der Wiedervereinigung gewach-
sen, die zeitlich mit einem wi rtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Umbruch für alle in Deutschland le-
benden und arbeitenden Menschen zusammenfiel. 
Deutlichster Ausdruck für die Schwierigkeiten ist der 
Fremdenhaß, der sich in Gewalttaten gegen Auslän-
der entlädt. Gewalt und Bereitschaft zu Gewalt ge-
gen Fremde wird - wegen des jugendlichen Alters 
des größten Teils der Täter - entlastend als Jugend-
phänomen bewertet (Willems 1993; Würtz/Hamm/ 
Willems/Eckert 1996; Schubarth 1996) und damit nur 
einer kleinen Gruppe als Verhalten oder Haltung zu-
geschrieben. Alle Untersuchungen weisen jedoch 
nach, daß Ablehnung von Ausländern als Fremden 
ein weit verbreitetes Einstellungsmuster in allen Al-
tersgruppen darstellt (Schönewalder 1991; Hill 1993; 
Silbermann/Hüsers 1995; Wagner, U. 1983; Stenke 
2 1995; Melzer/Schubarth 2 1995; Leiprecht 1990). Eine 
besonders hohe Gewaltbereitschaft und besonders 
starke negative Einstellungen gegenüber Fremden 
werden bei ostdeutschen Jugendlichen ermittelt (Ot-
to/Merten 1993; Neubacher 1994; zur Kritik der em-
pirischen Untersuchungen siehe Schnabel 1993). 
Dort hat sich Fremdenfeindlichkeit entwickelt, ob-
wohl keine persönlichen Erfahrungen mit Zugewan-
derten vorliegen. Stenke ( 2 1995), die 100 Aufsätze 
ostdeutscher 14- bis 15jähriger Jugendlicher analy-
siert, ermittelt in dieser Stichprobe 20 % Ethnozentri-
ker, die Ausländer abwehren, und 10 % „Ausländer-
feinde". Gründe für die Ablehnung waren und sind 
in erster Linie - bei den Erwachsenen wie bei den 
Jugendlichen - die Wahrnehmung oder die Vermu-
tung von Fremdheit. 

Weitaus weniger Untersuchungen vermitteln einen 
Eindruck davon, wie die Zugewanderten die Deut-
schen und das deutsche Leben sehen und bewe rten. 
Schiffauer (1983) beschreibt z. B. in seiner ethnolo-
gisch orientierten Studie, daß türkische männliche 
Jugendliche negativ über deutsche Mädchen und 
Frauen denken. Ihre Aussage, angewandt auf türki-
sche Mädchen, diese seien „verdeutscht" oder 
„Deutsche geworden", impliziert Ablehnung und 
moralische Abqualifizierung. Ähnliche Tendenzen 
zeigen Untersuchungen bei türkischen Mädchen, die 
kundtun, daß das Verhalten, das deutsche Mädchen 
gegenüber ihren Eltern zeigen bzw. das türkische 
Mädchen als Verhalten deutscher Mädchen wahr-
nehmen, bei ihnen kein Verständnis findet. Viele tür-
kische Mädchen halten eine Lebensweise, wie sie sie 
bei den Deutschen wahrnehmen, nicht für erstre-
benswert; sie wollen nicht wie Deutsche sein. Ihre 
Vorstellungen über das Verhalten deutscher Mäd-
chen sind stereotyp und vorurteilsvoll: Deutsche 
Mädchen schlafen sofort und häufig mit Jungen, ha- 

ben schon mit 18 ein Kind, dürfen rauchen, trinken, 
werden nicht von den Eltern behütet (Boos-Nünning 
1986; Hoffmann 1981). Schülerinnen türkischer Her-
kunft sprechen den deutschen Schülerinnen Fami-
liensinn ab und setzen sich in diesem Punkt positiv 
von ihnen ab (Avci 1992). 

So wie es Fremdenfeindlichkeit der Deutschen gibt, 
gibt es Deutschenfeindlichkeit bei Zugewanderten, 
nicht selten unterstützt und geschürt durch funda-
mentalistische Organisationen. Dazu zwei Klarstel-
lungen: Auch wenn aufgrund der Literaturlage und 
der öffentlichen Diskussion sich die Beispiele auf die 
türkischen Zuwanderer richten, sind ähnliche Ab-
wehrhaltungen und Distanzierungen von den „deut-
schen Vorstellungen" auch bei einem Teil der ande-
ren Zuwanderer vorhanden, bei den Arbeitsmigran-
ten anderer Nationalität und den Flüchtlingen 
ebenso wie bei den Aussiedlern. Zweitens ist zu be-
rücksichtigen, daß ein erheblicher Teil der Zugewan-
derten bereit war, teilweise noch ist, sich mit den 
deutschen Vorstellungen auseinanderzusetzen, daß 
aber dazu - wegen Abwehrhaltungen von Deut-
schen - wenig Möglichkeiten geboten wurden. 

Kindheit in Deutschland bedeutet das Aufwachsen in 
einer de facto multikulturellen Gesellschaft. Dieser 
Sachverhalt wird jedoch von der Politik und einem 
Teil der Gesellschaftsmitglieder ignoriert oder sogar 
geleugnet. Distanz, wechselseitige Reserviertheit, 
bei einem Teil der Deutschen und einem Teil der Zu-
gewanderten sogar Ablehnung des jeweils anderen, 
des als „Fremden" bezeichneten, nehmen zu. 

B 7.2 Wie erleben Kinder die heterogene, plurale 
und multikulturelle Gesellschaft? 

B 7.2.1 Der Umgang der Kinder mit Vielfalt und 
Mehrdeutigkeit 

Nur wenige Untersuchungen vermitteln einen Ein-
druck davon, wie Kinder sich selbst in der Vielfalt 
und der Mehrdeutigkeit ihrer Welt zurechtfinden. 
Die Erhebungen sprechen dafür, daß der Umgang 
mit Heterogenität und Pluralität längst nicht immer 
als schwierig oder problematisch empfunden wird. 
So belegt der Kinder-Survey (Zinnecker/Silbereisen 
1996), 1993 bei 10- bis 13jährigen erhoben, die Diver-
sifizierung von Religionszugehörigkeit und Religiosi-
tät bei Kindern. Für westdeutsche Kinder gehört die 
Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft noch 
weitgehend zur Normalität; im Hinblick auf Glauben, 
Interesse und gefühlsmäßige Bindung sowie religiöse 
Praxis sind zwischen 40 % und 60 % an einen christ-
lich orientierten Glauben gebunden. Für ostdeutsche 
Kinder stellt die Nichtzugehörigkeit zu einer Religi-
onsgemeinschaft die Normalität dar. Religiöser Glau-
be und religiöse Praxis sind für Kinder in der west-
deutschen Gesellschaft nicht mehr selbstverständ-
lich; in der ostdeutschen Gesellschaft bilden sie eher 
Ausnahmen. Eine weitere Studie (Brake 1996), erho-
ben bei 10- bis 15jährigen mit altersmäßiger Differen-
zierung, macht deutlich, daß ein nicht unerheblicher 
Teil von ihnen (37 % der 10- bis 12jährigen) Wert auf 
individuelle Freizeit und Selbstverwirklichung legt, 
davon der größere Teil (21,5 % der Kinder der ange-
sprochenen Altersgruppe) ausgeprägt in einer indivi- 
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duellhedonistischen, der kleinere (15,4 %) in Form 
prosozialer, eher altruistischer Orientierungen. Nur 
ein geringer Teil der Kinder (13,8 %) erweist sich als 
sicherheitsorientiert und legt Wert darauf, ordentlich 
und nach festen Regeln zu leben und dabei risiko-
hafte, die Ordnung bedrohende Entscheidungen zu 
vermeiden (ebd., S. 77f.). Von den Kindern, die sich 
eindeutig einer der drei Orientierungen zuordnen 
lassen, stellt eine deutliche Mehrheit eher Selbstver-
wirklichung und Kreativität in den Mittelpunkt als 
Sicherheit. 

Auch nach der vergleichend angelegten Unter-
suchung zum Einfluß der Modernisierungen auf das 
Kinderleben (Bois-Reymond, du 7 Büchner/ Krüger/ 
Ecarius/Fuhs 1994) hat sich Kinderleben ausdifferen-
ziert; neben modernen gibt es traditionelle Varianten. 
Es kann jedoch von einem allgemeinen, d. h. domi-
nierenden Modernisierungstrend im aktuellen Kin-
derleben gesprochen werden: wenn auch die hoch-
modernen individualisierten kinderkulturellen For-
men, die diskursiven Verhandlungshaushalte und 
die hochmodernen Biographiemuster bei der Mehr-
zahl der heutigen Kinder noch nicht zu finden sind, 
nimmt doch die Pluralität im Kinderleben immer 
mehr zu. Die jeweiligen „traditionalen Typen" - der 
Befehlshaushalt, die traditionale Kinderbiographie, 
traditionale kinderkulturelle Praxen - haben nicht 
mehr ihre historische Form und Bedeutung. Moderni-
sierung verläuft nicht nur ungleichzeitig, sondern 
transformiert auch die Verhaltens- und Beziehung-
stypen, die vergleichsweise wenig modernisiert sind. 
Ein heutiger traditionaler Befehlshaushalt ist nicht 
vergleichbar mit dem aus den 50er Jahren. Die Mo-
dernisierung der Kindheit - so die Autorin und die 
Autoren - ist ein irreversibler Prozeß: Weder ist eine 
,Rückkehr' zu traditionalen Formen wahrscheinlich, 
noch würden sie diese für effektiv und wünschens-
wert halten, um ein Kinderleben in der Moderne zu 
bewältigen. Die Ergebnisse der Untersuchung lassen 
nicht den Schluß zu, daß Kinder, die voll von der Wel-
le der Modernisierung getragen werden, Probleme 
mit der Bewältigung von Pluralität und mit der Offen-
heit ihrer Lebenssituation haben. Sicherheitsorientie-
rung findet sich nach der Untersuchung von Brake 
(1996) eher bei Jungen als bei Mädchen und seltener 
bei Kindern aus Familien mit hohem Sozialstatus. 
Mädchen sind stärker altruistisch orientiert, Jungen 
individualistisch-hedonistisch. Bei letzteren zeigen 
sich zusätzlich Unterschiede nach dem Sozialstatus: 
Je höher der Sozialstatus, desto unwahrscheinlicher 
ist es, daß ein Kind eine solche Orientierung zeigt 
(ebd., S. 79). Unterschiede zwischen Kindern aus 
West- und Ostdeutschland ermittelt diese Untersu-
chung nicht. Hingegen zählt nach der Studie von 
Bois-Reymond du/Büchner/Krüger/Ecarius/Fuhs 
(1994) ein Teil der Kinder in Ostdeutschland zu den 
Modernisierungsverlierern, wenn auch hervorgeho-
ben wird, daß die Familien den Umwälzungen 
grundsätzlich standhalten und ökonomische und 
sonstige Verluste durch verstärkten Zusammenhalt 
kompensieren können. 

Es darf nicht übersehen werden, daß eine nicht ge

-

ringe Anzahl von Kindern einem erheblichen Margi

-

nalisierungsdruck ausgesetzt ist. Neben Modernisie

-
rungsgewinnern gibt es auch Modernisierungsverlie-
rer: Kinder und Familien, denen die entsprechenden 
persönlichen und materiellen Ressourcen nicht zur 
Verfügung stehen, um Kinderleben unter gesell-
schaftlichen Individualisierungsbedingungen zu ge-
stalten. Im Feld der kinderkulturellen Praxis gehören 
zunächst vor allem jene zu den Gewinnern, die in ur-
banen bzw. in urbanisierten Zentren Zugang zu einer 
entsprechend großen Vielfalt von Angeboten haben. 
Auf der Verliererseite befinden sich Kinder, die unter 
ungünstigen Rahmenbedingungen aufwachsen. Es 
sind vor allem sozioökonomische und sozialstruktu-
relle Faktoren, die zu den Verlustbilanzen führen, 
insbesondere bei Kindern, die an sozialen Brenn-
punkten, in Lagern oder in ethnischen Ghettos leben, 
Kindern aus Sozialhilfe- und Arbeitslosenhaushalten 
und aus Zuwandererfamilien. 

Nicht die Modernisierung der Kindheit als solche, 
nicht das Maß an Heterogenität und Pluralität in der 
Gesellschaft stellen also ein Problem für Kinder dar - 
ein Teil vermag sehr gut mit diesen Bedingungen 
umzugehen. Probleme entstehen, wenn die Lebens-
lage und die Sozialisationsbedingungen von Kindern 
die Bildung einer „modernen Persönlichkeit" behin-
dern. Diese Überlegungen werden durch die Unter-
suchung von Brake (1996) empirisch gestützt, deren 
Ergebnisse bei den an Sicherheit und festen Regeln 
orientierten Kindern eine deutlich geringe selbstzu-
geschriebene Handlungskompetenz und eine weni-
ger ausgeprägte emotionale Stabilität belegen. 
Gleichzeitig sind bei dieser Gruppe Gewaltbereit-
schaft und Ressentiments gegenüber Ausländern 
stärker. 

Wie Kinder aus Zuwandererfamilien sich mit dem Le-
ben im heterogenen und pluralen Deutschland aus-
einandersetzen, wurde bisher nicht untersucht. 

B 7.2.2 Kinder und der Umgang mit Fremden 

Die Vielfalt der Ethnien und Kulturen, wahrgenom-
men am Aussehen, an der Kleidung oder an Festen, 
wird von den Kindern aufgrund der öffentlichen The-
matisierung als eine besondere erfahren. Es bestehen 
zwei gegensätzliche Auffassungen, wie Kleinkinder 
Fremdes wahrnehmen und sich mit ihm auseinander-
setzen. Eibl-Eibesfeldt (1993) vertritt die Meinung, 
daß es Fremdenfurcht als angeborene Reaktion ge-
genüber Fremden (Xenophobie) bei allen Völkern 
und allen Kindern gebe und es sich demnach um uni-
versale Muster handle. Diese Auffassung von der na-
türlichen Fremdenfurcht findet ihren Niederschlag in 
vielen Alltagstheorien von Jugendlichen und Er-
wachsenen über Fremde. Die Fremdheit der anderen 
wird als wichtiger Grund dafür genannt, daß Auslän-
der abgelehnt werden. Türken erführen dann des-
halb die größte Ablehnung, weil sie aus einem außer-
europäischen und damit kulturell entfernteren Land 
kommen. Preuschoff/Preuschoff ( 3 1994, S. 46) dage-
gen meinen, daß Kinder von sich aus niemals auf die 
Idee kämen, wahrgenommene Unterschiede als eine 
Frage der Nationalität zu sehen. Säuglinge in einer 
Tagesstätte wüßten nichts von „Deutschen" und 
„Ausländern"; auch dann, wenn sie zu sprechen be-
ginnen, ordneten sie Kinder nach anderen Kriterien 
ein. „Erst wenn sie den Gesprächen der Erwachse- 
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nen lauschen und das Verhalten ihrer Eltern und an-
derer Menschen beobachten, beginnen sie zu fühlen, 
daß es da etwas gibt wie eine diffuse Angst, ein Un-
behagen und eine Ablehnung. Schon in der Vorschu-
le diskutieren Kinder, wie sie ,Türken' finden, und 
wenn sie das von zu Hause so gehört haben, dann 
finden sie, daß sie stinken oder blöd sind" (ebd.). We-
der die kindliche Unbefangenheit im Umgang mit 
anderen Nationalitäten noch die Fremdenfurcht beim 
Kind sind durch empirische Untersuchungen belegt, 
wie überhaupt Daten in diesem Bereich aus Untersu-
chungen von Kindern bis zu 14 Jahren rar sind. Wir 
sind, was die Einstellungen der deutschen Kinder zu 
Ausländern und zu Kindern ausländischer Herkunft 
betrifft, auf die Ergebnisse soziometrischer Verfahren 
und einiger weniger Untersuchungen über Kinder zu 
ethnischen Stereotypen und Vorurteilen angewiesen. 

Seit Untersuchungen über deutsche und ausländi-
sche Kinder in der Schule vorliegen, wird die Aus-
grenzung der Schüler und Schülerinnen ausländi-
scher Herkunft belegt: Sie stehen häufig am Rand 
der Klassengemeinschaft (Boos-Nünning 1976; Hol

-

fort 1982; Glumpler 1985; Petillon 1987a). Die Aus-
grenzung galt (und gilt) insbesondere den Schülern 
und Schülerinnen türkischer Herkunft. Aber auch 
andere Nationalitäten hatten und haben Schwierig-
keiten, Kontakte zu deutschen Kindern zu finden 
(Thomas 1986). Neuere Untersuchungen kommen zu 
den gleichen Ergebnissen. Dollase (1994, S. 411) er-
mittelte bei 1200 Hauptschülern in 64 Klassen, daß 
deutsche Kinder türkische öfter als Sitznachbarn ab-
lehnten als umgekehrt. Er erwähnt ausdrücklich, daß 
niemand „die universale Gesetzmäßigkeit der Ähn-
lichkeitsattraktion im Zusammenhang mit einer an-
geborenen ,Xenophobie' (diskutiert), zumal die Be-
vorzugung der Gleichen meist stärker ausgeprägt ist 
als die Ablehnung der Fremden". Er hebt hervor, daß 
das Individuum seine Mitmenschen immer nach ei-
ner Fülle sozialer Kategorien sortieren kann - „es ist 
stets die Frage, welche der Kategorien aus welchen 
Gründen bedeutsam werden. Menschen sind einan-
der nie identisch - sie lassen sich nach einer unbe-
grenzten Menge von Detailkriterien unterscheiden. 
Aus dieser Menge müssen einige mit einer orientie-
renden Leitfunktion ausgestattet werden, d. h. zu 
Gruppen konstituierenden Kriterien gemacht wer-
den. Dies geschieht von außen, d. h. es ist sozial, 
funktional oder gesellschaftlich vermittelt" (ebd., 
S. 412). 

Es muß der Frage nachgegangen werden, wann und 
warum „Ethnie" für Kinder zu einer bedeutsamen, 
wenn nicht zu der bedeutsamsten Unterscheidungs-
kategorie überhaupt wird. Alle vorliegenden Unter-
suchungen über ethnische oder nationale Stereoty-
pen belegen, daß dieser Prozeß in einem frühen Le-
bensalter beginnt. Leider gibt es dazu nur wenige 
und teilweise ältere Untersuchungen. Letztere sollen 
wegen der grundsätzlichen Bedeutung dieser Frage 
und wegen ihrer allgemeinen Aussagen dennoch 
herangezogen werden. 

Schmitt (1979) setzt sich mit Untersuchungen über 
die Einschätzung anderer Völker im Kindesalter aus-
einander. Er verweist auf wahrnehmungspsychologi-
sche Untersuchungen von Taifels, der ermittelte, daß 

Wertungen im allgemeinen merklich vor der Bildung 
regelrechter Begriffskategorien entstehen. Eigenes 
werde im Stereotyp positiver bewertet als Fremdes. 
Des weiteren referiert er die Untersuchungen von 
Wegener-Spöhring (1975 a, 1975 b) bei Vorschulkin

-

dern.  In diesen Untersuchungen wird belegt, daß 40 
bis 50 % der Vorschulkinder den „Gastarbeitern" 
eindeutig ohne Einschränkung Verhaltensweisen zu-
schreiben, die sie selbst auf einer Normenskala als 
ziemlich oder sehr schlimm bewertet haben. Es gibt 
einen Zusammenhang zwischen normativer Rigidität 
und negativer Einstellung zu Fremden. Schmitt 
(1979, S. 56f.) sucht eine Erklärung auf der Grundla-
ge der Theorie Piagets vom kindlichen Egozentris-
mus und von der Entwicklung als Dezentrierungs-
prozeß: „Die Erhebung von Piaget und Weil offen-
barte ganz deutlich die gleiche Tatsache, die auch 
Wegener-Spöhring festgestellt hat: Kinder müssen 
noch nicht genau wissen, was ein Ausländer ist, um 
massive negative Werturteile über Ausländer zu fäl-
len. Gerade die beiden Stadien unvollkommener ko-
gnitiver Dezentrierung begünstigen das Auftreten 
stereotypisierter negativer Bewe rtungen. Nur die An-
deutung, daß es sich bei Ausländern um Angehörige 
einer Außengruppe handelt, genügt, um bei Kindern 
im 1. Stadium negative Bewertungen auszulösen, die 
sich an den rigiden Vorstellungen der Kinder von der 
Norm des Wohlverhaltens in der eigenen Gruppe 
orientieren." 

Die von Feil (1988) mittels einer Aufsatzanalyse un-
tersuchten 9- bis 11jährigen Grundschüler und - 
schülerinnen haben ein negatives Stereotyp von Aus-
ländern, begründet mit der „Andersartigkeit" dieser 
Gruppe, festgemacht an äußeren Merkmalen wie 
Sprache oder Kopftuch. Den Kindern werden - mehr 
als den erwachsenen Ausländern - negative Merk-
male wie frech, grob und aggressiv zugeschrieben. 
Die Kinder ausländischer Herkunft werden über den 
Ausländerstatus negativ bewe rtet, aber gleichzeitig 
wird das Verbot wirksam, die Bewe rtungen zu ver-
wenden. Kinder geraten in Konflikt: Sie wollen auf 
der einen Seite ein gutes Kind sein; dazu gehört, 
keine ausländerfeindlichen Einstellungen zu zeigen. 
Auf der anderen Seite haben sie in ihren Äußerun-
gen die diskriminierende Behandlung von Auslän-
dern zu verarbeiten. Hinzu kommen ihre eigenen Er-
fahrungen, zu denen neben negativen Erlebnissen 
sehr wohl auch Freundschaften und empathische 
Gefühle gehören können. Sie lösen den Konflikt, in 
dem sie anderen Personen die negativen Aussagen 
zuschreiben (ebd., S. 79). 

Eine 1992 von Mitulla (1997) durchgeführte Untersu-
chung bei deutschen Schülern und Schülerinnen von 
fünften Klassen in Augsburg belegt, „daß die im 
Durchschnitt etwa 11 Jahre alten Kinder sehr vieles 
über Ausländer gehört und aufgenommen haben. Sie 
kennen die negativen Zuschreibungen, die zum ste-
reotypen Bild von Ausländern gehören: Ausländer 
sind aggressiv und dumm, sie sind schmutzig, sie 
stinken" (ebd., S. 160). Wegen methodischer Mängel 
der Untersuchung ist eine Trennung zwischen der 
Wiedergabe von gesellschaftlichen Stereotypen und 
Bewertungen von Ausländern und der eigenen Mei-
nung der Kinder nicht möglich. So wird nur nachge- 
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wiesen, in welchem Ausmaß negative Bilder in den 
Köpfen der Kinder Raum haben: Es werden kaum po-
sitive persönliche Merkmale und Verhaltensweisen 
oder positive Einstellungen genannt, und wenn, 
dann sind es blasse Eigenschaften wie „nett" (ebd., 
S. 119). 

Eine in fünf Bundesländern (Rheinland-Pfalz und 
vier ostdeutschen Ländern) durchgeführte Erhebung 
untersucht Schüler von 12 bis 18, im Schwerpunkt 
von 12 bis 14 Jahren (Würtz/Hamm/Willems/Eckert 
1996). Auf der Grundlage von Gruppendiskussionen 
mit Schülern und Lehrern kommen die Autoren zu 
dem Ergebnis, daß insbesondere Jungen der fünften 
bis achten Klasse an Haupt- und Sonderschulen ein 
großes Maß an fremdenfeindlichen Einstellungen 
zeigen. Die befragten Lehrer beschreiben diese in 
der Form von fremdenfeindlichen Sprüchen, Parolen 
und Schmierereien. Einbezogen in die Ablehnung 
werden gesellschaftliche Randgruppen. Fremden-
feindlichkeit macht sich fest an Äußerlichkeiten von 
Kindern ausländischer Herkunft wie altmodischer 
Kleidung und Hautfarbe (ebd., S. 108f.). In einer wei-
teren Untersuchung, durchgeführt 1993 bei 11- bis 
16jährigen Schülern in Sachsen-Anhalt, zeigen rund 
40 % Abwehrverhalten gegenüber Fremden. Mehr 
als ein Viertel zeigt Verständnis für körperliche Ge-
walt gegen Ausländer und erklärt, sich nicht gegen 
Ausländerfeindlichkeit wehren zu wollen (Krüger/ 
Kötters 1995, S. 165f.). Die Untersuchung von Brake 
(1996, S. 81) belegt, daß das Bild von Ausländern als 
einer Bedrohung bei den ostdeutschen Kindern deut-
lich stärker verbreitet ist: 48 % (gegenüber 31 % der 
westdeutschen Kinder) halten es für eine Bedrohung 
- wie es im Fragebogen heißt -, „daß immer mehr 
Ausländer nach Deutschland kommen". Für das Aus-
maß, mit dem eine ausländerfeindliche Haltung arti-
kuliert wird, sind die Faktoren Wohnort in Ost- oder 
Westdeutschland, Geschlechtszugehörigkeit und so-
ziale Stellung der Herkunftsfamilie von Bedeutung. 
Kinder aus Ostdeutschland sind sehr viel häufiger 
der Ansicht, daß sich schon zu viele Menschen nicht-
deutscher Nationalität in Deutschland aufhalten, und 
zeigen zudem größeres Verständnis für gegen Aus-
länder gerichtete Gewalt. Sie erreichen deutlich ge-
ringere Werte auf dem Index „gewaltablehnende 
Ausländerfreundlichkeit" . Mit zunehmendem Alter 
werden ausländerfeindliche und Gewalt akzeptie-
rende Einstellungen häufiger: 19 % der 14- bis 15jäh-
rigen im Vergleich zu 13 % der 10- bis 12jährigen zei-
gen „Verständnis dafür, wenn Jugendliche gegen 
Ausländer vorgehen" (ebd., S. 97). Jungen und Kin-
der aus Familien mit niedrigem sozialen Status brin-
gen ein deutlich höheres Maß an Fremdenablehnung 
zum Ausdruck. 

Alle Untersuchungen weisen darauf hin, daß Stereo-
typen gegen Ausländer und fremdenablehnende 
Haltungen sehr früh im Kindesalter wahrgenommen 
und aufgebaut werden. Ohne daß neuere Untersu-
chungen vorliegen, muß davon ausgegangen wer-
den, daß auch heute ein Teil der Vorschulkinder ne-
gative Haltungen gegen Kinder aus anderen Ethnien 
mitbringt. Bei den 10- bis 12jährigen sind es etwa 10 
bis 15 %, die verfestigte Einstellungen gegenüber 
Fremden bis hin zur Akzeptanz von Gewalt zeigen, 

und insgesamt etwa 40 %, die deutliche Abwehrhal-
tungen einnehmen. Kindern und Zuwanderern aus-
ländischer Herkunft gegenüber positiv eingestellt ist 
nur eine Minderheit. Dabei muß besondere Berück-
sichtigung finden, daß immer dann, wenn differen-
ziert gefragt wird, die türkischen Zuwanderer und ih-
re Kinder in besonderem Maße negativ attribuiert 
und besonders häufig abgelehnt werden. 

Stereotypen, die in einem frühen Stadium des Sozia-
lisationsprozesses erworben werden, sind besonders 
wirksam. Sie schlagen sich nicht nur in geäußerten 
Vorurteilen nieder, sondern begründen auch bei de-
nen, die keine manifeste Ablehnung äußern, Nega-
tivbilder von Ausländern, die ihrerseits den Aufbau 
von Beziehungen über ethnische Grenzen hinweg 
behindern (Mitulla 1997). Die erworbenen kulturel-
len Vorurteile und Stereotypen bleiben im Gedächt-
nis präsent, auch wenn sie nicht mehr der aktuellen 
Einstellung entsprechen. Sie werden in Situationen, 
in denen automatische Informationsprozesse ablau-
fen, aktiviert. Kinder wissen von den negativen Ein-
schätzungen, die mit der Anwesenheit von Auslän-
dern verbunden werden: „Sie nehmen die Arbeits-
plätze weg, sie sind Kriminelle, sie sollen 
Deutschland verlassen, das Boot ist voll. Auch im 
Alltag bemerken sie Abgrenzungen: Manche Kinder 
dürfen nicht mit ausländischen Kindern spielen. Die 
gesellschaftliche Tradierung ethnischer Stereotype 
scheint - so die Autorin - zu funktionieren. Aller-
dings werden die Stereotype von den etwa 11jähri-
gen Kindern nicht kritiklos übernommen. Ein Teil der 
Kinder, und zwar diejenigen, die als weniger vorur-
teilsvoll eingestuft wurden, lehnt die negativen Zu-
schreibungen ab. Aber auch eher vorurteilsvolle Kin-
der äußern sich kritisch zu den Zuschreibungen, 
stimmen ihnen aber stärker zu. Deutlich formuliert 
wird hingegen die Abgrenzung gegenüber Türken. 
Ihnen wird besonders wenig Sympathie entgegenge-
bracht (Mitulla 1997). In der Bereitschaft, sich mit 
den negativen Zuschreibungen der Erwachsenen 
auseinanderzusetzen, die nach der Untersuchung 
von Mitulla ein erheblicher Teil der Kinder zeigt, lie-
gen Chancen für eine Veränderung der Einstellun-
gen. 

Wie Kinder ausländischer Herkunft multikulturelle 
Situationen wahrnehmen, welche Stereotypen sie ge-
genüber Deutschen und deutschen Kindern haben, 
ist nicht untersucht. Die Befragung von Mitulla, die 
auch 91 Kinder ausländischer (unter ihnen 42 türki-
scher) Herkunft erfaßt, macht deutlich, daß 11jährige 
Kinder wissen, wie sie von vielen Deutschen einge-
schätzt werden. Nach ihren Aussagen „werden Aus-
länder vor allem als aggressiv (19 %) und dumm 
(18 %) bezeichnet. Sie sind in den Augen anderer 
Leute gemein und böse (10 %). Sie sind schmutzig 
(8 %), verschmutzen die Umwelt (7 %) und verstoßen 
gegen soziale Normen (7 %). Außerdem sind sie 
frech (6 %)" (ebd., S. 134 ff.): Sie kennen also die ih-
nen zugeschriebenen, zumeist negativen Merkmale 
sowie die Beschuldigungen und Vorwürfe. 

Auch Kinder aus Flüchtlingsfamilien „nehmen Dis-
kriminierung und Ablehnung deutlich wahr. Alle 
werden davon in gleicher Weise belastet. Kinder, die 
von ihrem Umfeld auf den ersten Blick einer Katego- 
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rie bzw. einem Status zugeordnet werden, der mit ne-
gativen Vorurteilen belastet ist, sei es durch ihre 
Hautfarbe oder Kleidung, sind stärker betroffen als 
andere. Um sich zu schützen, gehen sie nicht alleine 
aus, so 13- bis 15jährige Mädchen aus dem Libanon 
und der Türkei in Berlin. Sie meinen, „daß dunkle 
Haare und nichteuropäisches Aussehen Grund zu 
besonderer Vorsicht sind" (Mechenich 1993, S. 67 ff.). 
So sagt Simon aus Angola: „Als Schwarze sind wir 
noch mehr Ausländer als weiße Ausländer. Und viele 
Leute schauen sich das an, wenn wir angegriffen 
werden, und machen gar nichts" (Beckmann 1993, 
S. 53). Fast alle Kinder, die in ihrer äußeren Erschei-
nung vom geläufigen Erscheinungsbild des Einhei-
mischen abweichen, machen Erfahrungen mit 
„Fremden" -feindlichkeit, auch wenn es ihnen oft 
schwerfällt, dies einzugestehen, überhaupt darüber 
zu reden" (Expertise Holzapfel, i. Ersch.). 

B 7.3 Empfehlungen 

Die mit dem Aufwachsen in einer heterogenen und 
pluralen Gesellschaft verbundenen größeren Erleb-
nis-, Entscheidungs- und Handlungsspielräume er-
möglichen und fordern von Kindern in immer jünge-
ren Jahren Flexibilität, Entscheidungsfähigkeit und 
Selbständigkeit. Das Zusammenleben von Kindern 
verschiedener Ethnien und Kulturen verlangt Tole-
ranz und Empathie gegenüber „Fremden" - nicht 
selten gegen eine durch Politik und Massenmedien 
vertretene Abwehrhaltung. Wie läßt sich unter der 
Gegebenheit der Moderne Erziehung begründen 
und vermitteln, die solchen Zielen förderlich ist? Wie 
kann ein kooperativer Individualismus entstehen, 
der die Zugewanderten nicht ausgrenzt, sondern ein-
schließt? 

Eine in den letzten Jahren häufiger vorgebrachte Lö-
sung ist keine: eine neue (eher alte) Werteerziehung, 
die sich absetzt von den Vorstellungen einer offenen 
pluralen Erziehung. Ein Zurück zu einem eindeuti-
gen Wert- und Normsystem, auf das sich ein größerer 
Teil der auf deutschem Territorium lebenden Men-
schen verständigen und das die Grundlage für Erzie-
hung in Familie und Bildungseinrichtungen bilden 
könnte, ist weder vorstellbar noch wünschenswert. 
Die pädagogische Bewegung, die seit 1979 mit dem 
Slogan „Mut zur Erziehung" von sich reden macht, 
stellt alle Tugenden des Fleißes, der Disziplin und 
der Ordnung in den Mittelpunkt. Es wird betont, daß 
die Bildung sich an „kulturellen Selbstverständlich-
keiten" zu orientieren habe, zu deren Anerkennung 
wir alle erzogen worden seien. Diese Vorstellung 
geht von einer behaupteten homogenen Kultur aus 
und leitet daraus ab, daß Pluralität beseitigt werden 
müsse (Preuss-Lausitz 1993). Preuss-Lausitz führt 
aus, daß die von den bildungspolitischen Konservati-
ven eröffnete Debatte - auch bei Zurückweisung ih-
rer Ziele - einen wichtigen Punkt ins Bewußtsein ge-
rufen hat, da der Rückzug auf Qualifikations- oder 
Wissensziele für das Überleben in der Gesellschaft 
nicht ausreichend ist. Ohne eine Bildungsidee 
komme sie, so fährt er fort, nicht aus; diese müßte al-
lerdings inhaltlich ausgewiesen und begründet sein. 
Pluralität ist dabei eine zentrale positive Dimension. 
Sie läßt sich nicht zugunsten eines Rückzugs auf un- 

begründbare, vorrationale „kulturelle Selbstver-
ständlichkeiten" zurücknehmen. Auch die von den 
Kommunitaristen eingeforderte Erneuerung von Mo-
ral, ausgehend von Familie, Nachbarschaft und Ge-
meinwesen (Etzioni 1995), wird der Lebenssituation 
heutiger Kinder nicht gerecht. 

Dazu ist der Prozeß der Individualisierung zu weit 
fortgeschritten und sind die Lebens- und Lernsitua-
tionen von Kindern zu differenziert: „Sie sind plurali-
stisch wie die Gesellschaft selbst. Ihre Ziele sind ver-
schieden, oft einander widersprechend. Dies gilt 
nicht nur für Massenmedien im Unterschied zur 
Schule, sondern auch im Vergleich der pädagogisch 
organisierten Einrichtungen selbst" (Giesecke 1990, 
S. 142). 

Das plurale Deutschland mit seinen Chancen zu ei-
ner befriedigenden Lebensführung in unterschiedli-
chen Milieus und in verschiedenen Lebensformen 
wird - wie vorn ausgeführt - als Option für das Auf-
wachsen von Kindern gewertet. Dennoch dürfen Kin-
der (und ihre Familien) nicht allein gelassen werden. 
Es gilt, sie auf ihrem Weg in die heterogene, plurale 
und multikulturelle Gesellschaft in ihrem Erleben 
und ihren Erfahrungen mit dieser zu begleiten und 
ihnen Unterstützung anzubieten. Es gilt aber auch, 
Rahmenbedingungen für das Aufwachsen von  Kin

-

dern zu schaffen, die Flexibilität und Entscheidungs-
fähigkeit fördern. Ein kooperativer Individualismus 
läßt sich nicht durch die Formulierung und die 
Durchsetzung starrer und konkreter Erziehungsziele 
erreichen. Ihn zu unterstützen verlangt, daß Erzie-
hung als selbsttätig erarbeiteter und personal verant-
worteter Zusammenhang dreier Grundfähigkeiten 
verstanden wird (Klafki 1990): 

- „als Fähigkeit zur Selbstbestimmung jedes einzel-
nen über seine individuellen Lebensbeziehungen 
und Sinndeutungen zwischenmenschlicher, beruf-
licher, ethnischer, religiöser Art; 

- als Mitbestimmungsfähigkeit, insofern jeder An-
spruch, Möglichkeit und Verantwortung für die 
Gestaltung unserer gemeinsamen kulturellen, ge-
sellschaftlichen und politischen Verhältnisse hat; 

- als Solidaritätsfähigkeit, insofern der eigene An-
spruch auf Selbst- und Mitbestimmung nur ge-
rechtfertigt werden kann, wenn er nicht nur mit 
der Anerkennung, sondern mit dem Einsatz für 
diejenigen und dem Zusammenhang mit ihnen 
verbunden ist, denen ebensolche Selbst- und Mit-
bestimmungsmöglichkeiten aufgrund gesell-
schaftlicher Verhältnisse, Unterprivilegierung, po-
litischer Einschränkungen oder Unterdrückung 
vorenthalten oder begrenzt werden" (ebd., S. 93f., 
Hervorh. i. Orig.). 

Dazu sind drei grundlegende Einstellungen und Fä-
higkeiten bedeutsam (ebd., S. 98f.): erstens Kritikbe-
reitschaft und -fähigkeit einschließlich der Bereit-
schaft und der Fähigkeit zur Selbstkritik; zweitens 
Argumentationsbereitschaft und -fähigkeit, d. h. das 
Bemühen, eigene Positionen und eigene Kritik in den 
Zusammenhang eines Gesprächs bzw. eines Diskur-
ses mit anderen einbringen zu wollen und zu kön-
nen; und drittens die Empathie im Sinne der Fähig- 
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keit, eine Situation, ein Problem, eine Handlung aus 
der Lage des jeweils anderen, von der Sache Betrof-
fenen, aus zu sehen. 

Es gibt Konzepte, Ideen und Utopien, wie Familie, 
Bildungseinrichtungen (Krüger 1990; Gruschka 1996; 
Giesecke 1996; Negt 1997) und Pädagogik (Giesecke 
1990; Prengel 1993; Preuss-Lausitz 1993; von Hentig 
1997) sowie Sozialarbeit (Thiersch 1995) dazu beitra-
gen können. Keine der Vorstellungen macht es den 
Erziehenden und den Einrichtungen leicht: Erzie-
hung für das Leben in einer heterogenen und plura-
len Gesellschaft ist Bemühung um Konsens, verlangt 
ständiges Aushandeln, in der Familie wie in den Bil-
dungsinstitutionen. 

Erziehung leistet es bei einem nicht unerheblichen 
Teil der Kinder zur Zeit nicht, auf das Zusammenle-
ben mit Zugewanderten, auf die Akzeptanz von 
Fremdheit, auf Argumentationsbereitschaft und -fä-
higkeit in der Kommunikation mit dieser als „Frem-
den" definierten Gruppe vorzubereiten sowie Empa-
thie in der Wahrnehmung der Situation von Kindern 
mit einem anderen kulturellen Hintergrund zu ent-
wickeln. Tief beunruhigend ist die Abwehr gegen-
über Fremden, die negativen Einstellungen zu Aus-
ländern und die Vorurteile gegenüber Türken und 
Kindern türkischer Herkunft, wie sie von einem be-
trächtlichen Teil der deutschen Kinder schon im Kin-
desalter geäußert werden. Beunruhigend sind auch 
die Ausgrenzung der Kinder aus Zuwandererfami-
lien, die zunehmende Selbstisolierung eines Teils 
von ihnen und der Aufbau von Vorurteilen gegen-
über Deutschen. In der Fremdenfeindlichkeit, die 
sich insbesondere als Türkenfeindlichkeit äußert, 
und den (verständlichen) Reaktionen der Zugewan-
derten liegt zur Zeit die größte Gefahr für die mo-
derne Gesellschaft. Erziehung und Bildung muß in 
ganz anderer Intensität als bisher für ein Zusammen-
leben in einer multikulturellen Gesellschaft vorberei-
ten. Mehr Aufmerksamkeit verlangt die Situation in 
den ostdeutschen Bundesländern mit den hohen An-
teilen an Kindern, die Fremdenablehnung oder sogar 
Gewaltakzeptanz gegenüber Fremden zeigen. Es 
reicht nicht, die Überlegungen auf die offen zutage 
tretende Fremdenfeindlichkeit im Jugendalter zu be-
schränken. 

Änderungen, in West- wie in Ostdeutschland, verlan-
gen zweierlei: die Schaffung von Entwicklungschan-
cen für alle Teilgruppen, d. h. auch für die Einwande-
rer, und die Einübung in Formen des Miteinander-
umgehens der Mehrheit und der ethnokulturellen 
Minderheiten. Wird das erste Ziel verfehlt, besteht 
die Gefahr, daß die Einwanderer ihren Migrationssta-
tus „vererben" . Der Proletarisierungsprozeß, der für 
die Mehrheit der Kinder und Kindeskinder der Ar-
beitsmigranten von damals bereits begonnen hat, 
würde sich verstärken, mit allen negativen Konse-
quenzen für Ansehen und Stereotypenbildung. Wird 
das zweite Ziel verfehlt, wird also im — Generationen 
übergreifenden — Eingliederungsprozeß nicht in al-
len Gruppen schrittweise ethnozentrisches Denken 
aufgebrochen, gerät der innere Friede in Deutsch-
land in Gefahr. 

Auf dem Weg zu diesen beiden Zielen sind tiefgrei

-

fende Veränderungen in der Reflexion über den Ein

-
gliederungsprozeß und dessen Gestaltung notwen-
dig: Nötig für das erste Ziel ist eine öffentliche Dis-
kussion um Bildungsrechte für Minderheiten und um 
die Kontrolle von Chancengleichheit im Bildungssy-
stem. Darüber hinaus ist es notwendig, in allen Bil-
dungseinrichtungen nationale Konzepte zu überwin-
den und zu interkulturellen Ansätzen zu finden. Mo-
delle stehen dafür in großer Zahl zur Verfügung (für 
den Kindergarten s. z. B. Ausländerbeirat der Stadt 
Freiburg 2 1997; für die Schule Hofmann/Petry/Ra-
schert/Schlotmann 1993). Das zweite Ziel verlangt 
zunächst die Stärkung der Sozialisationskraft in Fa-
milien der Mehrheit und der eingewanderten Min-
derheiten. Die deutschen Familien müssen stärker 
als bisher befähigt werden, ihre Kinder auf eine Ge-
sellschaft vorzubereiten, in der Menschen aus ver-
schiedenen Kulturen und Ethnien auf Dauer mitein-
ander leben werden. Die Einwandererfamilien müs-
sen in die Lage versetzt werden, ihre Kinder trotz 
mehr oder minder starker Isolation und von der Ma-
jorität abweichender Normen darauf vorzubereiten, 
den Eingliederungsprozeß und — damit verbunden — 
Konflikte zu bewältigen, ja die mit der Einwande-
rung einhergehenden Optionen zu nutzen. Die Fami-
lien allein können diese Aufgaben aber nicht erfül-
len. Einzubeziehen sind in stärkerem Maße als bisher 
die Sozialisationsinstanzen: Der Kinderga rten muß 
sich interkulturell öffnen durch die Schaffung von 
Einrichtungen, die in der Auswahl der Kinder, der 
Zusammensetzung des Personals und der pädagogi-
schen Konzeption den multikulturellen Gegebenhei-
ten im Stadtteil gerecht werden. Auch die Schule 
muß sich befragen lassen, ob und inwieweit sie den 
zugewanderten Kindern gerecht wird und was sie 
zur Bewältigung von (wechselseitiger) Fremdena-
blehnung beiträgt. Eine die Werte der Familien be-
rücksichtigende Arbeit mit Kindern muß Grenzen 
zwischen Einwanderern und Deutschen aufbrechen 
und Verbindungen schaffen, sie muß auch den Zu-
gang der Einwanderer zu deutschen (Beratungs-
)Einrichtungen erleichtern. Bei anhaltender Zuwan-
derung müssen Familien und Bildungseinrichtungen 
fähig werden, sich auf stets neue Einwanderergrup-
pen mit unterschiedlichen Orientierungen und Vor-
aussetzungen einzustellen und mit ihnen um-
zugehen. Nötig dazu ist die institutionalisierte 
Zusammenarbeit zwischen bislang getrennten Insti-
tutionen. 

Für die Zuwandererfamilien läßt sich nicht sagen, ob 
und inwieweit ihre Lebensbedingungen sowie ihre 
mitgebrachten und unter den Bedingungen der Mi-
gration und des Lebens in der Fremde veränderten 
Werte eine Erziehung erlauben, die auf Heterogenität 
und Pluralität vorbereitet. Aus den wenigen — aller-
dings möglicherweise überholten — Untersuchungen 
erfahren wir von einer hohen Variabilität bei gleich-
zeitig starker Beibehaltung traditioneller Erziehungs-
ziele. Die Erziehung ist in einem Teil der Familien 
eher normorientiert, auf festvermittelte Inhalte und 
soziale Tugenden ausgerichtet; weitaus weniger ist 
sie hingegen auf die Vermittlung von Individualität, 
an dem Ziel Selbständigkeit und Kreativität orientiert 
(Nauck/Özel 1986; Pfluger-Schindlbeck 1989). 

Erziehung in dem vorn beschriebenen Sinn verlangt 
aber auch die Herstellung positiver Rahmenbedin- 
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gungen für das Aufwachsen von Kindern. Deutsche 
Kinder mit eher restriktiver Erziehung haben größere 
Schwierigkeiten, mit der Heterogenität und der Mul-
tikulturalität in der Gesellschaft umzugehen. „Mo-
dernisierungsrückstände", wie sie in Untersuchun-
gen für einen Teil der ostdeutschen (Zinnecker/Silbe-
reisen 1996; Nauck/Joos 1996b; vgl. Bois-Reymond/ 
Büchner/Krüger/Ecarius/Fuhs 1994), aber auch für 
bestimmte Gruppen westdeutscher Kinder festge-
stellt wurden, verschlechtern die Voraussetzungen, 
sich der heterogenen und pluralen Gesellschaft zu 
stellen. Thiersch (1995, S. 80f.) führt dazu aus: 

„Wenn Erziehung auf das Eigenrecht und die eige-
nen Gestaltungsmöglichkeiten von Kindern setzt, 
zielt sie primär auf Förderung, Unterstützung und 

 auf aus der Förderung erwachsende Forderungen; 
die Ansprüche an Kinder in bezug auf Freundlich-
keit, Kreativität, Selbständigkeit und Leistungsfähig-
keit sind in der letzten Zeit sehr gewachsen. Dieses 
Verständnis von Erziehung führt zu schönen und 
neuen Möglichkeiten des freien Umgangs zwischen 
Erwachsenen und ihren Kindern, zu Formen eines 
gleichsam freundschaftlichen Umgangs. Diese neue 
Erziehung aber ist zeitraubend und darin oft sehr an-
strengend und zermürbend. Sie ist es vor allem, weil 
sie unter Bedingungen praktiziert werden muß, die 
den Aufwand an Zeit und freundlicher Gelassenheit 
unterlaufen, den sie voraussetzt. - Diese Bedingun-
gen sind von sehr unterschiedlicher A rt . Zunächst - 
selbstverständlich und natürlich, aber deshalb nicht 
weniger gravierend: Armut, Wohnungsenge, Per-
spektivlosigkeit in allen Facetten belasten, ja torpe-
dieren Erziehung. " 

Ein Leben am Rande der Gesellschaft, insbesondere 
in den segregierten Armutsvierteln der Städte, kann 
Abwehr gegen die Heterogenität hervorrufen, heute 
häufig ausgedrückt durch Fremdenfeindlichkeit. 
Dies gilt für die Kinder aus Zuwandererfamilien 
ebenso wie für die deutschen Kinder, die in diesen 
Regionen und unter solchen Bedingungen aufwach-
sen. 

Kinderpolitik kann entscheidend dazu beitragen, die 
Entwicklung von Flexibilität, Entscheidungsfähigkeit 
und Selbständigkeit zu fördern, indem sie die dazu 
notwendigen Sozialisationskontexte schafft. Die 
Kommission schließt sich der Aussage von Thiersch 
(1995) an, daß Armut, Wohnungsenge und Perspek-
tivlosigkeit Erziehung be- und verhindern. Eine Ver-
besserung der materiellen Grundlagen von Familien, 
die in Armut leben oder von Armut bedroht sind, ist 
eine der vorrangigen Forderungen. Aber ebenso 
wichtig wie eine Ressourcenumverteilung zugunsten 
von Kindern ist die Verbesserung des Raumes, des 
Stadtteils, der Region, in denen Kinder leben. Kinder, 
die in der Familie Restriktionen erfahren, brauchen 
im Kinderga rten, in der Schule, in der offenen Kin-
derarbeit Freiräume, in denen sie Formen des Ver-
handelns einüben und sich eine Streitkultur erarbei-
ten können. Sie brauchen Orte, in denen Begegnun-
gen mit anderen Gruppen, auch Kindern anderer 
ethnischer Herkunft, stattfinden können. Diese 
Räume - im wörtlichen wie im übertragenen Sinne - 
müssen im Stadtteil zur Verfügung gestellt werden. 

Schwierig zu benennen sind Empfehlungen über 
den Umgang mit Fremden, die Gestaltung von Kin-
derleben in der multikulturellen Gesellschaft. Im 
pädagogischen Bereich hat es Fehler und Irrtümer 
gegeben, deren Folgen nachwirken: Ein falscher An-
satz war und ist es, Unterricht und Sozialpädagogik 
dafür einzusetzen, Schüler ausländischer Herkunft 
einseitig der deutschen Schule und Gesellschaft an-
zupassen. Solche auf kompensatorische Erziehung 
ausgerichtete Vorstellungen beschreiben die Kinder 
von Einwanderern als defizitär. Sie sind in der päd-
agogischen Idee der interkulturellen Erziehung 
längst überholt, beherrschen aber nach wie vor die 
Praxis. Ein zweiter Fehler bestand darin, daß kein ge-
nerelles pädagogisches und bildungspolitisches Kon-
zept zum Umgang mit internationaler Mobilität und 
kultureller Vielfalt entwickelt wurde. Statt dessen 
wurden für jede neue Einwanderergruppe neue Ad-
hoc-Entscheidungen getroffen. Sie führten zu schwer 
erträglichen Ungleichheiten und verhinderten über-
greifende Lösungen. 

Längst ist der Zeitpunkt verpaßt, zu dem interkultu-
relle Pädagogik allein als Hilfe angeboten werden 
kann - zu einschneidend wurden und werden deren 
Ansätze durch die frühere und die heutige Auslän-
derpolitik konterkariert. Dennoch soll sie hier als eine 
Lösung genannt werden. Daneben kann wegen der 
Verfestigung der Stereotypen gegen Kinder aus an-
deren Ethnien, insbesondere gegen Kinder türki-
scher Herkunft, auf eine bewußte antirassistische Er-
ziehung der einheimischen Kinder nicht verzichtet 
werden, wie sie z. B. von der Regionalen Arbeitsstelle 
zur Förderung ausländischer Kinder und Jugendli-
cher (RAA) in Gelsenkirchen entwickelt und erprobt 
wurde (Kampmann 1995). Es ist dringend notwendig, 
daß die Bildungs- und Kindereinrichtungen sich mit 
den Fremdheitsdefinitionen und den rassistischen 
Einstellungen, den aufgegriffenen Stereotypen der 
Kinder auseinandersetzen. Es ist ebenso notwendig, 
daß das Personal in den Einrichtungen sich mit den 
eigenen Stereotypen, ja mit dem eigenen Rassismus 
auseinandersetzt. Fremdenfeindlichkeit, wechselsei-
tige Stereotypisierungen und Fremdheitserfahrun-
gen müssen thematisiert werden können, wenn sie 
die Kinderarbeit belasten - und das wird viel häufi-
ger der Fall sein, als es zur Zeit zugegeben oder 
wahrgenommen wird. 

Die durchgängige Berücksichtigung einer interkultu-
rellen und antirassistischen Pädagogik verlangt eine 
intensive Fortbildung des Personals in diesen Berei-
chen unter Berücksichtigung der Einübung von For-
men interkultureller Kommunikation. Sie verlangt 
ferner eine Supe rvision, die darauf abzielt, daß die 
Erziehenden mit den eigenen (gesellschaftlich pro-
duzierten) Vorbehalten (Fremdheitserfahrungen und 
Fremdheitsdefinitionen) umgehen können. 

Das erfolgreiche Suchen, Finden und Einüben neuer 
Formen des Miteinanderumgehens in einer multikul-
turellen Einwanderungsgesellschaft kann von Kon-
zepten der interkulturellen und antirassistischen Er-
ziehung entscheidend mitgestaltet werden. Die Ak-
zeptanz, die Gleichberechtigung und zugleich die 
gezielte Förderung von Einwandererfamilien und ih-
ren Kindern und Jugendlichen im Eingliederungs- 
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prozeß aber setzt grundlegende Veränderungen auf 
seiten der Mehrheitsgesellschaft, in Recht und Politik 
voraus: Ein Land, dessen Politiker bestreiten, daß es 
ein Einwanderungsland sei, kann Einwanderern 
keine zureichenden Perspektiven bieten und das ge-
samte Verhältnis von einheimischer Mehrheit und 
zugewanderten, häufig seit Generationen ebenfalls 
„einheimischen" Minderheiten nicht entkrampfen. 
Unabdingbar notwendig sind tiefgreifende und fol-
genreiche Änderungen im pädagogischen Bereich, 
in den Sozialisationsinstanzen und Bildungseinrich-
tungen. Sie brauchen als größeren Rahmen klare 
Konzeptionen einer aktiv gestaltenden Einwande-
rungs- und Eingliederungspolitik mit einer Siche-
rung des Rechtsstatus der Einwandererfamilien. Dies 
kann unter den Bedingungen, die sich in Deutsch-
land entwickelt haben, nur die Erleichterung der Ein-
bürgerung für die Kinder und ihre Eltern unter Bei-
behaltung der Staatsangehörigkeit des Herkunftslan-
des sein. 

Nicht die Kinder werden falsch erzogen, sondern die 
Gesellschaft, wie sie sich für Kinder im lokalen Um-
feld darstellt, bietet immer mehr Kindern nicht das, 
was sie für das Aufwachsen in der heterogenen, plu-
ralen und vor allem multikulturellen Gesellschaft 
brauchen. Notwendig ist (Thiersch 1995), daß die an 
den Rand gedrängten humanen und sozialen Aufga-
ben neu in den Blick geraten und ernsthaft behandelt 
werden. Dazu zählen vor allem die Schaffung von 
Rahmenbedingungen für Erziehung ebenso wie die 
Schaffung einer Einwanderungspolitik, die den Auf-
enthalt der in Deutschland lebenden Kinder auslän-
discher Herkunft und ihrer Eltern sichert. Erst dann 
sind Voraussetzungen geschaffen für wirksame An-
gebote interkultureller und antirassistischer Pädago-
gik. 

B 8.  Gewalt und Delinquenz 
B 8.1  Gewalt gegen Kinder 
B 8.1.1 Formen von Gewalt 
B 8.1.2 Ausmaß und Entwicklung von Gewalt ge-

gen Kinder 
B 8.1.3 Entstehungsbedingungen 
B 8.1.3.1 Sozioökonomische und kulturelle Bedin-

gungen 
B 8.1.3.2 Persönliche Faktoren auf seiten der Er-

wachsenen 
B 8.1.3.3 Persönliche Faktoren auf seiten des Kindes 
B 8.1.4 Folgen von Gewalt 
B 8.1.5 Handlungsbedarf 
B 8.1.5.1 Prävention 
B 8.1.5.2 Früherkennung von Gewalt 
B 8.1.5.3 Hilfe bei psychischer Erkrankung und 

Suchtmittelabhängigkeit 
B 8.1.5.4 Information und Stärkung der Kinder 
B 8.1.5.5 Intervention 
B 8.1.5.6 Aspekte der fachlichen Diskussion 
B 8.1.5.7 Spezifischer Handlungsbedarf 
B 8.2  Gewalt unter Kindern 
B 8.2.1 Gewalt in der Sozialwelt der Kinder 
B 8.2.2 Gewalt unter Kindern in Kindertagesstätten 

und Schulen 

B 8.2.3 Bedingungen der Entstehung von Kinder-
gewalt 

B 8.2.4 Besondere Aspekte von Gewalt unter Kin-
dern 

B 8.2.5 Wege zur Gewaltprävention 
B 8.3  Delinquenz von Kindern 
B 8.4  Empfehlungen 
B 8.4.1 Empfehlungen im Bereich von Gewalt ge-

gen Kinder 
B 8.4.2 Empfehlungen im Hinblick auf Gewalt un-

ter Kindern 
B 8.4.3 Empfehlungen im Hinblick auf Delinquenz 

von Kindern 

In den letzten Jahren ist die Aufmerksamkeit für Ge-
walt gegen Kinder und von Kindern stark gestiegen. 
Gewalt in Familien, an Schulen, im Sport , in den Me-
dien, Gewalt rechtsextremer Jugendlicher, sexuelle 
Mißhandlung von Kindern sind Probleme, die Öffent-
lichkeit und Fachleute beunruhigt haben. Eine breite 
Thematisierung in den Medien hat auf der einen Sei-
te zu erhöhter Aufmerksamkeit gegenüber Gewalt 
geführt. Auf der anderen Seite hat aber die A rt  der 
Berichterstattung über besonders schwerwiegende 
Ereignisse - bis hin zu Morden an Kindern - zu ei-
ner Skandalisierung beigetragen, die dazu (ver)führt, 
Erscheinungsformen der Gewalt als individuelles 
Problem aufzufassen und seiner gesellschaftlichen 
und sozialen Dimension zu entkleiden. Die Patholo-
gisierung des Einzelfalles bleibt hinter Erklärungs-
modellen für Gewalt, wie sie in den letzten Jahrzehn-
ten entwickelt wurden (Gelles 1973; Gabarino 1981; 
Wolff, R. 1975; Heitmeyer 1993; Honig 1992), weit zu-
rück. 

Gewaltanwendung ist nicht monokausal erklärbar; 
verschiedene Faktoren - gesellschaftliche, familiäre 
und individuelle - sind in komplexer Verschränkung 
an der Entstehung von Gewalt beteiligt. Wesentliche 
Bedingungsfaktoren für Gewalt gegen Kinder sind 
auf der gesellschaftlichen Ebene anzusiedeln und 
insbesondere in zunehmenden wirtschaftlichen und 
sozialen Ungleichheiten und Benachteiligungen zu 
sehen. Diese strukturellen Bedingungen, die Gewalt 
gegen Kinder begünstigen, zeigen sich in ungleichen 
Machtverhältnissen und ungleichen Lebenschancen. 

Erklärungsansätze für Gewalt und Delinquenz von 
Kindern und Jugendlichen verweisen ebenfalls auf 
die zunehmende Armut junger Menschen und auf 
soziale Benachteiligung als erheblichen Risikofaktor 
(Pfeiffer/Ohlemacher 1995; Pfeiffer 1995). Die Bedin-
gungsfaktoren für Gewalt und Delinquenz werden 
dabei insbesondere in wachsenden sozialen Gegen-
sätzen und sozialer Ausgrenzung ohne Perspektive 
für die Zukunft gesehen (Heitmeyer/Collmann/Con-
rads/Matuschek/Kraul/Kühnel/Ulbrich-Hermann 
1996; Bründel/Hurrelmann 1994). Pfeiffer und Wet-
zels (Expertise i. Ersch.) kommen in ihrer Stellung-
nahme für diesen Bericht zu dem Schluß: „Für eine 
wachsende Zahl von Kindern und Jugendlichen ist 
die Begehung von Straftaten dagegen als Ausdruck 
dauerhafter sozialer Ausgrenzung zu interpretieren. " 
Neuere Erklärungsansätze sehen zentrale Motive für 
Delinquenz von Jugendlichen in der ständigen Su-
che nach „Spaß und Action" oder in „der Suche nach 
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dem Kick" (Matt 1995; Pro Jugend 1997). Es ist je-
doch bisher ungeklärt, inwieweit dies auch auf Kin-
der zutrifft. 
Zu den strukturellen Gegebenheiten, die Gewalt be-
dingen, gehören wesentlich die gesellschaftlichen 
Vorstellungen über Gewaltanwendung. Einstellung 
und Haltung zur Gewalt in unserer Gesellschaft sind 
widersprüchlich. Das zeigen nicht zuletzt die unter-
schiedlichen Standpunkte bei Fragen der Gewaltdar-
stellungen in den Medien, der Kampfsportarten, der 
Kriege u. a. m. Auch im privaten Bereich wird Gewalt 
nicht generell abgelehnt. Die körperliche Züchtigung 
von Kindern wird in bestimmten Grenzen nach wie 
vor toleriert, wenn nicht gebilligt. Letztlich ist das, 
was in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung im 
persönlichen Umgang als Gewalt angesehen wird, 
Ergebnis sozialer Definitionsprozesse, die zu unter-
schiedlichen Beurteilungen führen (Mummendey 
1994) . 

In Wissenschaft und Praxis gibt es bis heute keine 
einheitliche Bestimmung des Beg riffes der Gewalt, 
sondern nur engere und weitere Definitionen. Enger 
gefaßte Gewaltbegriffe beschränken sich auf körper-
liche Gewalt (Schwind/Baumann/Schneider, U./Win-
ter 1990) oder, noch eingegrenzter, auf Handlungen, 
die schwere körperliche Verletzungen oder andere 
objektiv nachweisbare Folgen haben. Weitere Defini-
tionen umfassen auch Handlungen und Unterlassun-
gen, bei denen körperliche Schädigungen nicht oder 
nur bedingt zu beobachten sind, wie z. B. bei psychi-
scher und den meisten Formen von sexueller Gewalt. 
Gewalt kann auch verbal oder symbolisch ausgeübt 
werden. In diesem Sinne ist ein Vorgehen gewalttä-
tig, bei dem Absichten ohne Rücksicht auf die Ab-
sichten, Erwartungen und Rechte anderer durchge-
setzt werden, auch durch Unterlassung, Herabset-
zung, Mißachtung und Vernachlässigung, wenn 
andere schwer geschädigt werden. 

Aus diesen unterschiedlichen Perspektiven und Defi-
nitionen ergeben sich Probleme, wenn Aussagen 
über Ausmaß und Verbreitung von Gewalt über Ent-
stehungsbedingungen und Ursache sowie über den 
Handlungsbedarf und die Vorgehensweisen im Be-
reich von Prävention und Intervention gemacht wer-
den sollen. 

In diesem Bericht gehen wir von einem weiter gefaß-
ten Gewaltbegriff aus, der über die physische Gewalt 
hinaus auch psychische und sexuelle Gewalt sowie 
die Vernachlässigung von Kindern einbezieht (vgl. 
Art. 19 der UN-Kinderrechtskonvention). So ist es 
möglich, das gesamte Spektrum von Gewalt in den 
Blick zu bekommen, insbesondere auch ihre Frühfor-
men. Vor dem Hintergrund, daß dieser Bericht sich 
mit der Lebenssituation von Kindern im Alter bis zu 
12 Jahren befaßt, erscheint ein solches Vorgehen 
sinnvoll. Gewaltformen, die überwiegend bei Ju-
gendlichen zu beobachten sind, werden nur insoweit 
berücksichtigt, als sie auch bei Kindern relevant 
sind. 

B 8.1 Gewalt gegen Kinder 

Bei einer sozialhistorischen Betrachtung vermittelt 
sich der Eindruck, daß im Lauf der Geschichte offene 

rohe Gewalt gegen Kinder zurückgegangen sei (de 
Mause 1979). Körperliche Gewaltanwendung gegen 
Kinder ist in Schulen und Kindertagesstätten, d. h. im 
öffentlichen Raum, seit den 70er Jahren verboten. 
Körperliche Bestrafung wird jedoch als Erziehungs-
maßnahme innerhalb der Familie in bestimmten 
Grenzen (noch immer) gesellschaftlich toleriert. Auch 
wenn vieles darauf hindeutet, daß leichtere körperli-
che Strafen tendenziell abnehmen, ist Gewalt gegen 
Kinder in Form von körperlicher und seelischer Kin-
desmißhandlung, Kindesvernachlässigung und sexu-
eller Mißhandlung immer noch weit verbreitet (Wet-
zels 1997). Bei genauem Hinsehen wird deutlich, daß 
wir uns in der Gesellschaft nicht in Richtung auf Ge-
waltfreiheit bewegen, sondern daß Formen der Ge-
walt anders ausgeprägt sind und sich neue Formen 
herausgebildet haben. 

Kinder werden nicht nur in der Familie mit Gewalt 
konfrontiert. In jüngster Zeit wird die Aufmerksam-
keit auch auf ein Thema gelenkt, das lange Zeit aus-
geblendet wurde: die Gewalt in Einrichtungen der 
Jugendhilfe, d. h. die Beteiligung von Mitarbeiter/in-
nen an eskalierender Gewalttätigkeit (vgl. Schwabe 
1996 a) sowie körperliche und sexuelle Mißhandlung 
durch Mitarbeiter/innen (z. B. Conen 1995). 

Dieser Bericht legt den Schwerpunkt auf die für Kin-
der im Alter von 0 bis 12 Jahren zentralste Form der 
Gewalt: die Gewalt im familiären Kontext. 

B 8.1.1 Formen von Gewalt 

Die verschiedenen Erscheinungsformen von Gewalt 
sind nicht isoliert zu betrachten: Jede körperliche, se-
xuelle und vernachlässigende Mißhandlung ist auch 
eine psychische. Die verschiedenen Formen von Ge-
walt treten häufig in Verbindung miteinander auf. 

Körperliche Mißhandlung 

Körperliche Mißhandlung sind Schläge oder andere 
gewaltsame Handlungen (z. B. Schütteln, Stöße, Ver-
brennungen, Vergiftung), die beim Kind zu Verlet-
zungen führen können. Dabei hängt es von der Härte 
und Intensität der Gewalt und von der Entwicklung 
des kindlichen Organismus ab, wie weitreichend die 
Schädigung des Kindes ist; (so kann z. B. heftiges 
Schütteln für einen Säugling bereits lebensbedrohli-
che Folgen haben (Shaken Baby Syndrom; vgl. Ale-
xander/Crabbe/Sato/Smith/Bennet 1990). Einige 
Verletzungen, z. B. das Schütteltrauma, sind von au-
ßen nicht sichtbar, bei anderen, z. B. Schlägen auf 
den Kopf, die zu Hirnverletzungen führen, können 
die Auswirkungen erst viele Jahre später sichtbar 
werden (durch Retardierung und Epilepsie). 

Vernachlässigung 

Ein Kind wird vernachlässigt, wenn Grundbedürf-
nisse nicht oder nicht ausreichend befriedigt werden, 
so daß es in seinem Wohlergehen und seiner Ent-
wicklung beeinträchtigt oder gefährdet wird: Das 
Kind wird unzureichend oder nicht angemessen er-
nährt, gepflegt und versorgt; die Bedürfnisse des 
Kindes nach Zuwendung, Nähe und Schutz werden 
mißachtet, und/oder dem Kind werden keine ausrei-
chenden oder unangemessene Entwicklungsanreize 
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gegeben. Betroffen sind vor allem Säuglinge und 
Kleinkinder. 

Psychische Mißhandlung 

Unter psychischer Mißhandlung werden alle Hand-
lungen oder Unterlassungen von Eltern oder Betreu-
ungspersonen verstanden, die Kinder ängstigen, 
überfordern, herabsetzen, lächerlich machen, ihr 
Selbstwertgefühl mindern. Dieses Verhalten kann 
Kinder in ihrer seelischen und/oder körperlichen Ent-
wicklung massiv beeinträchtigen. Dazu zählen Isolie-
ren, Einsperren, lang andauernder Liebesentzug, 
Einschüchterung durch Drohungen. Die psychische 
Kindesmißhandlung wird noch heute oft bagatelli-
siert, da „die Grenze zwischen üblichen tolerierten 
Praktiken (z. B. Bestrafen mit Hausarrest, Liebesent-
zug) und psychisch schädigendem Elternverhalten 
schwer zu ziehen ist" (Engfer 1986, S. 11 ff.). Auch 
Praktiken, die üblich und toleriert sind, können je-
doch schädigend sein. 

Sexuelle Mißhandlung 

Sexuelle Mißhandlung ist jede Einbeziehung eines 
Kindes in eine sexuelle Aktivität, zu der das Kind 
aufgrund seines emotionalen, kognitiven und sprach-
lichen Entwicklungsstandes kein Einverständnis 
geben kann, weil es deren Tragweite nicht erfaßt. 
Sexuelle Mißhandlung von Kindern findet unter 
Ausnutzung des vorhandenen Abhängigkeits- und 
Machtverhältnisses durch - vorwiegend männliche 
- Erwachsene oder Jugendliche statt zur sexuellen 
Stimulation und zur Bedürfnisbefriedigung der miß-
handelnden Person. Ein zentrales Moment sexueller 
Mißhandlung ist die Verpflichtung des Kindes zur 
Geheimhaltung, oft verbunden mit beängstigenden 
Drohungen. 

Die Mißhandlungsformen reichen von pseudoeduka-
tiven Kontakten, z. B. unangemessenem Berühren 
der Genitalien der Kinder unter dem Vorwand der 
Sexualaufklärung, über Masturbationshandlungen 
bis hin zu Oral-, Vaginal- und Analverkehr sowie der 
aktiven Beteiligung an der Herstellung pornographi-
scher Abbildungen. 

M ünchhausen-Stellvertreter-Syndrom 

Als weitere Form der Mißhandlung ist in den 80er 
Jahren das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom be-
kanntgeworden. Darunter wird das Hervorrufen von 
Krankheiten oder Krankheitszeichen in der Absicht 
verstanden, medizinische Intervention zu veranlas-
sen. Die Variante „in Stellvertretung" bedeutet in 
diesem Zusammenhang, daß Eltern oder andere Be-
treuungspersonen durch die angebliche Krankheit 
des Kindes Hilfe suchen, anstatt ihre Hilfsbedürftig-
keit selber zu offenbaren. Klassisches Beispiel ist die 
Herbeiführung von Erstickungsanfällen beim Kind 
durch Aufdrücken eines Kopfkissens. Diese Anfälle 

haben das gleiche Erscheinungsbild wie Symptome, 
die im Zusammenhang mit einem pötzlichen Kinds-
tod auftreten. Eltern erhalten für die vermeintliche 
Erkrankung ihres Kindes und ihre rührige Sorge viel 
Zuwendung durch medizinisches Personal. Die zur 
Erregung von Aufmerksamkeit dem Kind beige-
brachten Verletzungen und Vergiftungen können 
tödlich enden (Marcus/Ammermann/Bock/Schmidt 
1994). 

B 8.1.2 Ausmaß und Entwicklung von Gewalt gegen Kinder 

Über das Ausmaß und den Schweregrad von Gewalt 
gegen Kinder ist empirisch wenig bekannt. Daten 
stammen aus der polizeilichen Kriminalstatistik, der 
Jugendhilfestatistik sowie aus Praxisberichten und 
Statistiken von Notrufgruppen, Kinderschutz-Zen-
tren, allgemeinen Sozialdiensten, Kliniken und aus 
wissenschaftlichen Studien. Die Daten sind nicht ver-
gleichbar, da sie nicht von einheitlichen Definitionen 
der verschiedenen Gewaltformen ausgehen und me-
thodisch auf unterschiedliche Weise erhoben wer-
den. So weist z. B. die Statistik eines Kinderschutz

-

Zentrums schon deshalb eine sehr viel höhere Anzahl 
von Gewalttätigkeiten aus als die polizeiliche Krimi-
nalstatistik, weil bei Gewalt in der Familie die Anzei-
gebereitschaft sehr gering ist (vgl. Raupp/Eggers 
1993; Kutschinsky 1991). Prävalenzdaten reichen von 
weniger als 1 % aller Kinder und Jugendlichen in of-
fiziellen Meldestatistiken bis zu 27 % retrospektiv 
befragter Frauen (Thyen/Wolff, R. 1996). Die Unter-
schiede verweisen auf eine erhebliche Dunkelziffer. 

Besonders kontrovers wird in der Öffentlichkeit die 
Diskussion über das Ausmaß sexueller Kindesmiß-
handlung geführt. Die Schätzungen neu auftretender 
Fälle (Inzidenzrate) von sexueller Kindesmißhand-
lung pro Jahr bewegen sich nach Aussagen des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) (1995) zwischen 50 000 und 
300000, wobei sich bei der Zahl 300 000 die Autoren 
(z. B. Kavemann/Lohstöter 1984; Remschmidt 1987) 
fälschlich auf Baurmann (1983) berufen, der später 
selbst auf dieses Mißverständnis hinweist und von 
der Zahl 50 000 ausgeht (Baurmann 1991) . 

Gewalt gegen Kinder nach den Daten der polizeili-
chen Kriminalstatistik 

Die polizeiliche Kriminalstatistik weist die Fälle aus, 
die nach der Anzeige eines Deliktes zur Anlage einer 
Ermittlungsakte geführt haben und an die Staatsan-
waltschaft weitergegeben werden. Die Kriminalstati-
stik unterscheidet zwischen Fällen, Tatverdächtigen 
und Opfern. Gewalt gegen Kinder ist in dieser Stati-
stik und in den sich darauf beziehenden Dunkelfeld-
berechnungen notwendigerweise an strafrechtlichen 
Gewaltdefinitionen orientiert und auf angezeigte 
Fälle beschränkt. 
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Tabelle B 8.1 

Opfer von sexuellem Mißbrauch und körperlicher Mißhandlung/Kindesvernachlässigung 

- Kinder unter 14 Jahre - 

1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Sexueller Mißbrauch an 
Kindern (§ 136 StGB) 15 871 15 278 15 936 16 622 18 275 18 485 18 423 19 652 19 526 

Kindesmißhandlung 
(§ 223b StGB) 1507 1218 1345 1506 1575 1951 2165 2 094 2 237 

Kindesvernachlässigung 
(§ 130d StGB) 824 764 752 774 827 942 1084 1020 1 193 

1980-1990 alte Bundesländer und Berlin-West 
1991-1992 alte Bundesländer und Gesamtberlin 
Ab 1993 Bundesgebiet insgesamt 

Quelle : Bundeskriminalamt 1997 a 

Die Anzahl der erfaßten Opfer von sexueller Miß-
handlung von Kindern ist wesentlich höher als die 
der Opfer von körperlicher Kindesmißhandlung und 
Kindesvernachlässigung. Dabei ist zu berücksichti-
gen, daß in Fällen von körperlicher Kindesmißhand-
lung vermutlich überwiegend sehr schwere Fälle mit 
erheblichen Verletzungen und bei sexueller Miß-
handlung auch Delikte ohne physischen Kontakt er-
faßt sind. Sowohl bei innerfamiliärer sexueller Miß-
handlung als auch bei körperlicher Kindesmißhand-
lung müssen wir mit erheblichen Dunkelziffern 
rechnen. Psychische Kindesmißhandlung und Kin-
desvernachlässigung sind bis auf wenige Extremfälle 
nicht polizeistatistisch erfaßt, weil es sich hier nicht 
um eine Tat, sondern um eine Unterlassung handelt. 

Aufgrund der vorliegenden Daten wird deutlich, daß 
1993-1996 ein Ansteigen der Opferzahlen zu ver-
zeichnen ist. Bei diesem Anstieg ist aber nicht zu ent-
scheiden, ob das tatsächliche Ausmaß von Gewalt 
und damit die Gefährdung für Kinder zugenommen 
hat oder ob sich durch eine zunehmende Sensibilisie-
rung der Öffentlichkeit das Anzeigeverhalten verän-
dert hat. Dies weist auf ein generelles Problem mit 
polizeilichen Daten hin: Sie geben über das tatsächli-
che Ausmaß und die Entwicklung im Bereich Gewalt 
gegen Kinder letztlich wenig Aufschluß. 

Der Gefährdungsgrad von Kindern wird deutlich, 
wenn man die Opferzahlen ins Verhältnis zu der Ge-
samtzahl der in Deutschland lebenden Kinder setzt 
(Anmerkung: Da in der polizeilichen Kriminalstatistik 
für Kindesvernachlässigung keine Opfer erfaßt wer-
den, erfolgen die Berechnungen für diesen Delikts-
bereich auf der Grundlage der Fallzahlen.) 

Tabelle B 8.2 

Opfer von sexuellem Mißbrauch von Kindern (SM), 
körperlicher Kindesmißhandlung (KM) 

und Kindesvernachlässigung (KV) 

- Kinder unter 14 Jahre - 

Jahr Kinder bis unter 
14 Jahren* 

Opfer von sexuellem 
Mißbrauch, körperlicher 

Kindesmißhandlung 
und Vernachlässigung 

(SM/KM/KV)** 

1980 9 953 000 18 202 

1989 8 838100 17 260 

1990 9 167 400 18 033 

1991 9 674 200 18 902 

1992 9 925 900 20 677 

1993 12 448 600 21378 

1994 12 381400 21672 

1995 12 324 200 22 766 

1996 12 440100 22 956 

* Bevölkerungsstand jeweils 31, 12. 
** (Quelle: Bundeskriminalamt 1997a) 

1980-1990 alte Bundesländer und Berlin-West 
1991-1992 alte Bundesländer und Gesamtberlin 
Ab 1993 Bundesgebiet insgesamt. 
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Tabelle B 8.3 

Opfer von sexuellem Mißbrauch von Kindern (SM), 
körperlicher Kindesmißhandlung (KM) 

und Kindesvernachlässigung (KV) pro 1 000 

- Kinder unter 14 Jahre - 

1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

1,83 1,95 1,97 1,95 2,08 1,72 1,75 1,85 1,85 

Quelle: Eigene Berechnungen aufgrund der Polizeilichen 
Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts 1997 a 

Tabelle B 8.4 

Die Berechnungen ergeben, daß etwa 2 von 1000 
Kindern unter 14 Jahren (Durchschnittswert 1,9/ 
1000) als Opfer von sexueller und körperlicher Kin-
desmißhandlung und Kindesvernachlässigung krimi-
nalstatistisch erfaßt sind. Wolff, R. (1996a) kommt für 
die Jahre 1982-1994 zu einem vergleichbaren Er-
gebnis. Die Tabelle läßt erkennen, daß 1989-1992 
das polizeilich registrierte Opferrisiko gegenüber 
1980 um etwa 10 % gestiegen ist, 1993 und 1994 wie-
der um rund 10 % niedriger lag und seit 1995 erneut 
angestiegen ist. 

Geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Opfergefährdung 

(Opfer pro 100 000 Mädchen und Jungen unter 14 Jahre) 

Bereich: Bundesgebiet insgesamt 

1993  1994  1995  1996 

männl.  weibl.  männl.  weibl.  männl.  weibl.  männl.  weibl. 

Sexueller Mißbrauch (§ 176 StGB)  69,7  232,8  69,3  230,9  76,2  245,7  78,3  242,8 

Kindesmißhandlung (§ 223b StGB)  17,4  14,0  18,9  15,8  8,4  15,3  20,6  15,6 

Quelle: Bundeskriminalamt 1997a 

Die Tabelle zeigt deutlich geschlechtsspezifische Un-
terschiede bei den einzelnen Deliktsbereichen. In 
der Altersgruppe bis unter 14 Jahren sind etwa 2 von 
1 000 Mädchen und etwa 2 von 3 000 Jungen als Op-
fer sexueller Mißhandlung und etwa 1 von 6 000 
Mädchen bzw. 5 000 Jungen als Opfer körperlicher 
Kindesmißhandlung kriminalstatistisch erfaßt. Das 
Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen als Opfer 
sexueller Kindesmißhandlung beträgt für die ange-
gebenen Jahre etwa 3 : 1, während es bei körperli-
cher Kindesmißhandlung etwa 1 : 1 beträgt, mit ei-
nem leicht höheren Anteil bei den Jungen. 

Die Tatverdächtigen sind bei sexueller Kindesmiß-
handlung fast ausschließlich männlich, während bei 
körperlicher Kindesmißhandlung das Verhältnis von 
weiblichen zu männlichen Tatverdächtigen etwa 1 : 2 
beträgt. Aufmerksamkeit verdient der Umstand, daß 
im Bereich der angezeigten sexuellen Mißhandlung 
von Kindern nach § 176 StGB bereits 14- bis 18jähri-
ge männliche Jugendliche in erheblichem Maße zu 
den Tatverdächtigen zählen. 1996 waren von den 
Tatverdächtigen 16 % unter 18, davon rund ein Vier-
tel (400) unter 14 Jahren, mehr als drei Viertel (1275) 
zwischen 14 und 18 Jahren (Quelle: Polizeiliche Kri-
minalstatistik Bundeskriminalamt 1997 a). 

Der Vergleich der Zahlen der alten Bundesrepublik 
mit denen aus der ehemaligen DDR ist schwierig, da 
in der DDR Daten zwar erfaßt, aber nicht regelmäßig 
veröffentlicht wurden. Über den Trend bei Kindes-
mißhandlungen in der ehemaligen DDR liegen keine 
verläßlichen Daten vor (Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG) 1990). 

In der DDR bestand seit 1967 eine gesetzliche Melde-
pflicht bei Verdacht auf strafbare Handlungen gegen 
das Leben oder die Gesundheit von Kindern (Anord-
nung vom 30. Mai 1997 GB1 II Nr. 54, S. 360). Die Sta-
tistik der Justizorgane der DDR weist für den Bereich 
Gewalt gegen Kinder im Vergleich niedrigere Miß-
handlungsraten aus als sie für die Bundesrepublik 
galten. 

Exemplarisch für das Jahr 1989 ergeben sich aus 
dem Vergleich der Kriminalstatistiken 

- für den Bereich der sexuellen Kindesmißhandlung 
(1989) 
in der BRD alte Bundesländer (§ 176 StGB): 
11851 Straftaten, das sind 134/100000 Kinder un-
ter 14 Jahren; 
in der DDR (§ 148 StGB): 
1 095 Straftaten, das sind 36/100000 Kinder unter 
14 Jahren; 

- für den Bereich der körperlichen Kindesmißhand-
lung und der Kindesvernachlässigung (1989) 
in der BRD alte Bundesländer (§ 223b und § 170d 
StGB): 
1 875 Straftaten, das sind 21/100000 Kinder unter 
14 Jahren; 
in der DDR (§ 142 StGB): 
487 Straftaten, das sind 16/100000 Kinder unter 14 
Jahren. 

(Quellen: für die BRD: Bundeskriminalamt 1997a; für 
die DDR: Statistisches Jahrbuch der DDR. In: BMG 
1990) 
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Es ist davon auszugehen, daß das Problem der Ge-
walt gegen Kinder in der früheren DDR ausgeblen-
det, zumindest aber in der Öffentlichkeit geschönt 
dargestellt worden ist. Erkenntnisse dürften vor der 
Öffentlichkeit unter Verschluß gehalten worden sein, 
da diese Problematik mit der offiziellen Ideologie 
nicht vereinbar schien. Die niedrigeren Mißhand-
lungsraten können z. T. aber auch damit zu erklären 
sein, daß möglicherweise das gut ausgebaute System 
der außerfamilialen Kinderbetreuung und damit der 
Entlastung der Familie, das hohe Maß an formeller 
und informeller sozialer Kontrolle und die frühe Ver-
sorgung durch Gesundheits- und Sozialdienste das 
Ausmaß von körperlicher Kindesmißhandlung, Kin-
desvernachlässigung und sexueller Mißhandlung be-
grenzt haben (vgl. Expertise Pfeiffer/Wetzels, i. 
Ersch.). 

An dieser Stelle sei auf das Problem der vermißten 
Kinder hingewiesen: Laut Auskunft des Bundeskri-
minalamtes wurden im Jahr 1996 insgesamt 26 897 
Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jah-
ren und 113 Kinder unter 10 Jahren als vermißt ge-
meldet. Von den 113 Kindern unter 10 Jahren wur-
den 90 als Fälle von Kindesentziehung gekennzeich-
net. Mehr als die Hälfte der vermißten Kinder waren 
innerhalb einer Woche, die weit überwiegende An-
zahl nach 90 Tagen zurückgekehrt bzw. aufgefun-
den. Dabei stellt die Altersgruppe der 14- bis 15jähri-
gen den größten Anteil an der Gesamtzahl vermißter 
Kinder/Jugendlicher dar (nahezu 50 %). Das Bundes-
kriminalamt weist darauf hin, daß weglaufende Kin-
der oftmals schon in ihrer Herkunftsfamilie oder in 
Heimen Opfer von Gewalttätigkeiten, Ausbeutung 
und anderen Straftaten waren und auf „Trebe" in er-
neuter Gefahr sind, Opfer zu werden (1997 b). 

Daten der Kinder- und Jugendhilfestatistik 

In der Kinder- und Jugendhilfestatistik werden die 
Kinder einbezogen, die im Rahmen von Hilfen zur Er-
ziehung und zur Inobhutnahme erfaßt worden sind. 
1994 wurden für 56600 Kinder unter 12 Jahren erzie-
herische Hilfen außerhalb des Elternhauses (Tages-
gruppe, Vollzeitpflege und Heimerziehung sowie 
sonstige betreute Wohnformen) in Anspruch genom-
men (Bestand am 31. Dezember 1994; vgl. Tab. C 6.1; 
Quelle: Expertise Schilling/Krahl, i. Ersch.) und etwa 
30 350 Kinder unter 12 Jahren im Rahmen der Sozial-
pädagogischen Familienhilfe betreut (vgl. zur Be-
rechnung der Kinderanzahl den Hinweis zu Tab. 
C 6.1 und Tab. C 6.2; Quelle: Expertise Schilling/ 
Krahl, i. Ersch.). Damit gab es rund 87 000 Kinder un-
ter 12 Jahren, bei denen zu vermuten ist, daß schwer-
wiegende Probleme in der Eltern-Kind-Beziehung 
vorlagen. Laut den Daten der Kinder- und Jugendhil-
festatistik lebt etwa jedes 125. Kind unter 12 Jahren 
in einer Situation, die durch schwerwiegende elterli-
che Ablehnung, Vernachlässigung oder sexuelle 
oder körperliche Gewalt bestimmt wird. Die Kinder-
und Jugendhilfestatistik weist damit auf eine deut-
lich höhere Zahl hin als die polizeiliche Kriminalstati-
stik. 

Einbezogen werden müßten in diese Daten darüber 
hinaus die in Obhut genommenen Kinder und ein 
Teil der unter 12jährigen Kinder, die institutionelle 

Beratung in Anspruch genommen haben (1994: 
137 192 Kinder; beendete Beratungen; vgl. Tab C 6.1; 
Quelle: Expertise Schilling Krahl, i. Ersch.). Perso-
nenbezogene Daten für die Inobhutnahme liegen 
erst seit 1995 vor. Bei der institutionellen Beratung 
kann wegen unzureichender Erhebungsverfahren 
(vgl. dazu Wolff, R. 1996a; Rauschenbach, T./Schil-
ling 1997) der Anteil der betroffenen Kinder bisher 
nicht ermittelt werden. 

Daten aus sozialwissenschaftlichen Studien 

Es liegen drei Studien vor, die Aussagen über die 
Verbreitung körperlicher Gewalt von Eltern gegen-
über ihren Kindern erlauben. 

Nach einer 1985 von Wahl (1990) durchgeführten Er-
hebung bei Eltern und einer von Bussmann (1995) 
1992 bei Jugendlichen und 1994 bei Eltern durchge-
führten Befragung über körperliche Strafen als Erzie-
hungsmittel wenden drei Viertel bis vier Fünftel der 
Eltern körperliche Gewalt an, 20 V.  (nach Aussagen 
der Eltern) bis etwa 43 % (nach Aussagen der Ju-
gendlichen) auch heftige Gewalt. Schätzungen über 
das Vorkommen von Gewalt gegen Kinder läßt eine 
1992 durch das Kriminologische Forschungsinstitut 
in Hannover bundesweit angelegte Dunkelfeldbefra-
gung zur Prävalenz der sexuellen und der körperli-
chen Kindesmißhandlung zu. Dabei wurden nur die 
Fälle einbezogen, in denen zum einen als Mißhan-
delnde Erwachsene bzw. solche Personen agierten, 
die bedeutend älter als das Opfer waren, und zum 
anderen die Gewaltformen unzweifelhaft die Gren-
zen strafrechtlicher Normen überschritten (Wetzels 
1997; Pfeiffer/Wetzels 1997). Die so gewonnenen Prä-
valenzschätzungen stellen folglich Schätzungen des 
Mindestmaßes der Opferraten für die einzelnen Ge-
waltformen dar. Nach den Ergebnissen dieser Studie 
ist anzunehmen, daß rund ein Fünftel aller Erwachse-
nen als Kind mit schwerwiegenderen oder häufige-
ren Formen sexueller oder körperlicher Gewalt kon-
frontiert waren. Zieht man für eine vorsichtige 
Schätzung des Ausmaßes von Gewalt gegen Kinder 
nur die Raten der von gravierenderen Gewaltformen 
betroffenen Personen der jüngsten Altersgruppe die-
ser Studie (16- bis 20jährige) heran, so haben 9,4 % 
mindestens einmal eine körperliche Mißhandlung, 
6,2 % eine sexuelle Mißhandlung mit Körperkontakt 
und 11,1 % elterliche Partnergewalt erlebt. Die ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede entsprechen den 
Erfahrungen aus der Kriminalstatistik. Darüber hin-
aus zeigen die Daten Unterschiede in neuen und al-
ten Bundesländern. So ergab sich bei den in der DDR 
aufgewachsenen Personen eine geringere Rate in be-
zug auf sexuelle und körperliche Kindesmißhand-
lung. Dies deckt sich mit den kriminalstatistischen 
Daten aus der DDR. 

Eine Teilgruppe der Personen, die mindestens ein 
Kind unter 15 Jahren erziehen, wurde im Rahmen 
der Studie zusätzlich nach eigener elterlicher Ge-
waltausübung befragt. 1,2 % der befragten Eltern 
gaben an, im Jahr 1991 mindestens eine mißhandeln-
de Verhaltensweise gegenüber ihrem Kind ausgeübt 
zu haben. Hochgerechnet erleiden somit pro Jahr et-
wa 150 000 Kinder unter 15 Jahren in der Bundesre-
publik körperliche Mißhandlung durch ihre Eltern. 
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Im Bereich der sexuellen Kindesmißhandlung (exhi-
bitionistische Handlungen ausgenommen) ergibt sich 
1991 für die alten Bundesländer eine geschätzte An-
zahl von 82000 Fällen (Bilsky/Pfeiffer/Wetzels 1995). 
Die Ergebnisse weisen auf eine hohe Verbreitung 
von Gewalt gegen Kinder hin, wobei die meisten El-
tern, die ihre Kinder massiv körperlich züchtigen, in 
der Kindheit selbst körperliche Gewalt seitens ihrer 
Eltern erlitten haben (Wetzels 1997). Es zeigt sich fer-
ner, daß „multiple Viktimisierungen" eher die Regel 
als die Ausnahme sind und Kinder, die sexuell miß-
braucht werden, in der Mehrzahl der Fälle auch kör-
perliche Gewalt durch die Eltern erfahren. 

Nach internationalen Untersuchungen sind fast ein 
Drittel aller Kinder bei Beginn der sexuellen Miß-
handlung bis zu 6 Jahre alt (Gomes-Schwarz/Horo-
witz/Cardarelli 1990; Montfoort 1993; Dubé/Hérbert 
1988). Bei körperlicher Gewalt ist zu vermuten, daß 
etwa ein Sechstel bis ein Fünftel aller Mißhandlun-
gen Säuglinge im 1. Lebensjahr betrifft (Engfer 
1986). Die am meisten gefährdete Altersgruppe sind 
die 2- bis 3jährigen (Andler 1995). 

Vergleichbare Daten gibt es zur psychischen Miß-
handlung und zur Kindesvernachlässigung nicht. 
Trube-Becker (1987) untersuchte Fälle von Kindes-
vernachlässigung mit Todesfolge und stellte fest, daß 
in keinem Fall zu Lebzeiten des Kindes Anzeige er-
stattet oder eine Hilfe in Anspruch genommen wor-
den ist. Aufgrund der Ergebnisse einer Langzeitstu-
die, die seit 1985 knapp 400 Kinder unterschiedlicher 
Risikobelastung von der Geburt bis zum Alter von 8 
Jahren verfolgt hat, nimmt Esser an, daß „in Deutsch-
land 5 bis 10 % aller Kinder klinisch relevant durch 
ihre Eltern abgelehnt und vernachlässigt werden" 
(1994, S. 72). Nach den Ergebnissen einer Studie aus 
dem Bereich des allgemeinen Sozialdienstes sind 
mehr als 40 % der betroffenen Kinder 3 bis 5 Jahre 
alt (Schone / Gintzel/Jordan / Kalscheuer /Münder 
1997). 

Gewalt gegen Kinder in Zuwandererfamilien 

Zu Gewalt in Zuwandererfamilien gibt es keine Un-
tersuchungen. Falldarstellungen und Beschreibun-
gen, die aus der Beratungspraxis stammen, sind sel-
ten, ausschließlich auf türkische Familien bezogen 
und häufig stereotypisierend. Auf der Grundlage der 
Literaturberichte, der Praxiserfahrungen, der Ju-
gendhilfestatistik und der Kenntnis von Migrantenfa-
milien gehen wir von folgenden Annahmen aus: Ver-
nachlässigung und körperliche Mißhandlung von 
Kleinkindern kommt in ausländischen Familien ver-
mutlich eher seltener vor als in deutschen; in der Re-
gel ist die basale Versorgung gesichert. Die für die er-
sten Lebensjahre der Kinder eher permissiven Erzie-
hungsvorstellungen legen es in dieser Zeit nicht 
nahe, Gewalt als Erziehungsmittel einzusetzen. 

Sexuelle Mißhandlung von Kindern - insbesondere 
bei Mädchen - kommt auch in ausländischen Fami-
lien vor; wie häufig, läßt sich jedoch nicht annähe-
rungsweise schätzen. Auch Aussagen darüber, ob 
durch die Migration Formen der sexuellen Mißhand-
lung gemessen am Vorkommen in den Herkunftslän-
dern zunehmen und ob Kinder in Zuwandererfami

-
lien häufiger betroffen sind als Kinder aus deutschen 
Familien, sind nicht möglich. Es ist darüber hinaus 
zweifelhaft, ob die Übertragung von Risikofaktoren 
aus den westlichen Kulturen die Diskussion in die-
sem Punkt weiterbringt (so z. B. bei Spitzl 1992). Das 
Dunkelfeld bei sexueller Gewalt wird bei Migranten-
familien vermutlich höher liegen, da nicht nur bei 
den Migranten in Deutschland, sondern auch in den 
Herkunftsgesellschaften sexuelle Mißhandlung 
hochgradig tabuisiert ist. Ihr Vorkommen wird - be-
legt für die türkische Gesellschaft - in der Öffent-
lichkeit und im privaten Raum weitgehend geleugnet 
(Yüksel 1991; Yüksel 1992). Die Gründe für diese 
Grundhaltung verweisen auf die Tabuisierung von 
Sexualität im öffentlichen Raum sowie auf den hohen 
Stellenwert der Virginität bei Mädchen und unver-
heirateten Frauen. 

B 8.1.3 Entstehungsbedingungen 

Während der letzten zwei Jahrzehnte hat sich der 
Blick auf Kindesmißhandlung verändert und ein brei-
teres Verständnis von den Entstehungsbedingungen 
von Gewalt entwickelt. Heute nimmt man an, daß 
nicht einzelne Determinanten die Ursachen sind, 
sondern das Zusammentreffen verschiedenster Be-
dingungen, vom gesellschaftlichen Kontext bis hin 
zu individuellen lebensgeschichtlichen Erfahrungen, 
zur Gewalt führen können. 

B 8.1.3.1 Sozioökonomische und kulturelle Bedingungen 

Soziale und wirtschaftliche Belastungen von Fami-
lien 

Eine Langzeitstudie, die seit 1985 knapp 400 erstge-
borene Kinder mit unterschiedlicher organischer und 
psychosozialer Risikobelastung von der Geburt bis 
zum Alter von 8 Jahren verfolgt hat, ergab, daß die 
schweren Fälle von Ablehnung und Kindesvernach-
lässigung überwiegend in Familien mit psychosozia-
lem Risiko auftreten (Esser 1994). Neben der subjek-
tiven Überforderung von Eltern bilden Arbeitslosig-
keit, Armut, Wohnungsprobleme und die damit 
häufig verbundene soziale Ausgrenzung die Risiko-
faktoren für ein Gewalthandeln, insbesondere für 
Kindesvernachlässigung. Darüber hinaus weisen 
Forschungsergebnisse darauf hin, daß die Zeit des 
Übergangs vom Kleinkind zum Grundschulalter eine 
besonders kritische ist. Verschlechtert sich in dieser 
Phase die wirtschaftliche Situation der Familie, so ist 
das Risiko für körperliche in Verbindung mit sexuel-
ler Gewaltanwendung hoch (Richter-Appelt/Kolb 
1996). „Es ist dabei aber auch deutlich, daß nicht Ar-
mut allein den Kontext von Mißhandlung und Ver-
nachlässigung bedingt. Vielmehr scheint von Belang 
zu sein, ob es über längere Zeit hin zu einer sozialen 
Notlage gekommen ist und ob Belastungen und Be-
einträchtigungen (Krankheit plus Arbeitslosigkeit 
plus Schulden usf.) sich häufen und inwieweit die 
Hoffnung und die Kraft, die Krise selbst bewältigen 
zu können, immer mehr geschwunden sind" (Beider-
wieden/Windaus/Wolff, R. 1986, S. 84). Domes  (1997) 
weist darauf hin, daß Armut nicht nur das Mißhand-
lungsrisiko erhöht, sondern ähnliche Folgen hat wie 
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Mißhandlung selbst und so betrachtet „eine spezielle 
Form von (sozialer) Mißhandlung" sei (S. 243). 

Einstellungen in der Gesellschaft zur Gewalt 

Auf der einen Seite haben wir in unserer Gesellschaft 
ein wachsendes Bewußtsein von der Notwendigkeit, 
Gewalt zu reduzieren. Ein Vergleich der Ergebnisse 
von Studien aus dem Jahr 1979 (Institut für Demo-
skopie Allensbach) und dem Jahr 1992 (Kriminologi-
sches Forschungsinstitut Niedersachsen) zeigt, daß 
der Prozentsatz von Erwachsenen, die das Eltern-
recht in bezug auf körperliche Strafen (ausgenom-
men den „Klaps") beschränken wollen, von 31 % auf 
75 % gestiegen ist. Die Ergebnisse der schon zitierten 
Dunkelfeldstudie bestätigen diese Entwicklung inso-
fern, als ein Vergleich der Altersgruppen zeigt, daß 
„die Verbreitung leichterer Formen körperlicher 
Züchtigung durch Eltern in der jüngsten Altersgrup-
pe [...] signifikant niedriger ausfällt" (Wetzels 1997, 
S. 19). Gravierendere Formen körperlicher Gewal-
tanwendung sind jedoch weiterhin verbreitet. Die 
Tatsache, daß noch 69,5 % der retrospektiv befragten 
16- bis 20jährigen über Körperstrafen durch Eltern 
berichten, zeigt, daß auch heute diese Form der elter-
lichen Gewalt immer noch weit verbreitet ist. 

Gestützt wird die ambivalente Haltung gegenüber 
Körperstrafen durch die derzeitige Rechtslage, die el-
terliche Gewalt keineswegs untersagt, sondern bis zu 
einer gewissen Grenze toleriert, was in einer Korn-
mentierung des § 1631 Abs. 2 Bundesgesetzbuch 
(BGB) zum Ausdruck kommt: „Die körperliche Züch-
tigung ist nicht schon als solche entwürdigend, der 
Klaps auf die Hand und selbst eine wohl erwogene, 
nicht dem bloßen Affekt des Elternteils entspringen-
de („verdiente") Tracht Prügel bleiben nach der Ge-
setz gewordenen Fassung der Bestimmung zulässige 
Erziehungsmaßnahmen" (Diedrichsen in Palandt 
1997, § 1631 Rdnr. 9). Kindesmißhandlung ist dann 
nur ein graduell von einer grundsätzlich tolerierten 
Haltung abweichender Ausdruck. 

Das Eltern-Kind-Verhältnis in den 90er Jahren 

Im Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern und der 
Kinder zu ihren Eltern zeigen sich in besonderer 
Schärfe die positiven Folgen, aber auch die ungelö-
sten Probleme des gesellschaftlichen Wandels. Die 
traditionalen Rollen, Ungleichheiten und Macht-
strukturen im Generationen- und Geschlechter-
verhältnis, zwischen Mann und Frau, Eltern und 
Kindern, Jungen und Mädchen, werden in ihren alt-
hergebrachten Formen zunehmend aufgelöst, zumin-
dest aber nicht mehr akzeptiert. Der Anspruch, eige-
nen Lebenszielen und Bedürfnissen nachzugehen 
und diese nicht hinter die Solidarität gegenüber der 
Familie zurückzustellen, verlangt neue Definitionen 
von Rolle und Identität und eine neue Streitkultur, 
insbesondere um Eskalationen verhindern und Kon-
flikte gewaltfrei austragen zu können. Besonders an-
fällig für Überforderungen und enttäuschte Erwar-
tungen ist eine Entwicklung, bei der das Kind Gefahr 
läuft, zur einzigen sinnstiftenden Instanz zu werden 
- „zur letzten verbleibenden unaufkündbaren, un-
austauschbaren Primärbeziehung", wie U. Beck 
(1986) es formulierte. 

Bei allen Chancen, die das veränderte Eltern-Kind-
Verhältnis bietet, muß gesehen werden, daß viele Fa-
milien damit überfordert sind, mit den Folgen des ge-
sellschaftlichen Wandels im scheinbar p rivaten Raum 
allein fertig zu werden. 

Geschlechtsspezifische Ungleichheit 

Warum sind es überwiegend Männer, die (sexuelle) 
Gewalt gegen Kinder ausüben? Diese Frage wird von 
der Fachdiskussion nur unzureichend beantwortet. 
Erklärungsversuche gehen aus von der gesellschaft-
lich bedingten unterschiedlichen Sozialisation, die 
sich in geltenden patriarchalen Verhältnissen auf die 
unterschiedliche Verteilung von Macht, Herrschaft, 
Entscheidungsfreiheit und Zugang zu gesellschaftli-
chen Ressourcen zwischen Männern und Frauen 
gründet (vgl. Hagemann-White 1984; Brückner 1993; 
Heiliger/Engelfried 1995). Zentrale Funktion von (se-
xuellen) Gewalthandlungen wird danach in der Be-
friedigung männlicher Dominanz- und Herrschafts-
ansprüche gegen Frauen und (insbesondere weibli-
che) Kinder gesehen (Woltereck 1994). Dagegen 
kann eingewandt werden, daß sich das traditionale 
Verhältnis zwischen den Generationen und den Ge

-

schlechtem in den letzten Jahrzehnten stark gewan-
delt hat und daher Machtstrukturen, Rollenvorstel-
lungen und Konfliktlösungsmuster im Geschlechter-
verhältnis nicht mehr so eindeutig auszumachen 
sind. Von einem grundlegenden Wandel des Ge-
schlechterverhältnisses kann allerdings nicht gespro-
chen werden. Nach wie vor zeigt sich die Ungleich-
heit der Geschlechter auf unterschiedlichen Ebenen 
im öffentlichen und im privaten Raum. Unterschiede 
lassen sich auch feststellen bei der Art und Weise, 
wie Jungen und Mädchen Belastungen verarbeiten. 
Während Jungen Aggressionen eher nach außen 
wenden, richten Mädchen Aggressionen eher gegen 
sich selbst, d. h. die geschlechtsspezifische Sozialisa-
tion in Zusammenhang mit der biographischen Ent-
wicklung erhöht das Risiko bei Männern, Gewalt an-
zuwenden, und bei Frauen und Kindern, Gewalt zu 
erleiden. 

B 8.1.3.2 Persönliche Faktoren auf seiten der Erwachsenen 

Schwere biographische Belastungen der Eltern 

Die Biographie der Eltern bzw. der Erwachsenen, die 
mit dem Kind zusammenleben, spielt bei allen For-
men der Gewalt eine wesentliche Rolle. In der Kind-
heit erlittene oder von Geschwistern zugefügte Ge-
walt führt häufig zu weiteren Gewaltanwendungen 
(Oliver 1993; Watkins/Bentovim 1992; Bilsky/Pfeiffer/ 
Wetzels 1995; Wetzels 1997) oder zu einer erneuten 
Übernahme der Opferrolle im späteren Leben (Oliver 
1993; Draijer 1990; Teegen/Beer/Parbst/Timm 1992). 
Zwar führen eigene Gewalterfahrungen nicht 
zwangsläufig zu Gewalthandeln oder erneuter Op-
ferwerdung als Erwachsener; sie erzeugen diesbe-
züglich jedoch ein hohes Risiko (Egeland 1988). 

Suchtkrankheiten 

Nur langsam gerät die Lebenssituation der Kinder 
suchtmittelabhängiger Eltern ins Blickfeld. Allein im 
Bereich der Drogenabhängigkeit rechnet man in 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode  Drucksache 13/11368 

Deutschland mit ungefähr 40000 betroffenen  Kin
-dern (überwiegend im Alter bis zu 6 Jahren). Da Ta-

bletten- und Alkoholabhängigkeit weit verbreitet 
sind, dürfen selbst bei vorsichtiger Schätzung über 
eine Million Kinder davon betroffen sein (Institut für 
Sozialarbeit und Sozialpädagogik 1995, S. 2). 

Die Gefährdungen für Kinder beginnen bereits in der 
Schwangerschaft. Der Fötus wird in seiner körperli-
chen und/oder geistigen Entwicklung geschädigt. Ist 
die Mutter drogen- oder medikamentenabhängig, 
leidet das Kind nach der Geburt häufig unter Ent-
zugssymptomen. Im weiteren Verlauf ergeben sich 
Entwicklungsverzögerungen und Verhaltensauffäl-
ligkeiten. Sowohl die Entwicklungsprobleme der 
Kinder als auch die suchtbedingte Beeinträchtigung 
des Elternverhaltens (insbesondere die Störung des 
Bindungsverhaltens) führen zu einer großen Bela-
stung der Eltern-Kind-Beziehung. Die Suchtmittelab-
hängigkeit ist damit ein erheblicher Risikofaktor für 
Kindesvernachlässigung (C rittenden 1988), aber 
auch für körperliche und sexuelle Kindesmißhand-
lung (Teegen/Beer/Parbst/Timm 1992; Richter-Ap-
pelt/Kolb 1996). 

Migrationsspezifische Faktoren 

Für ausländische Kinder gelten ähnliche Faktoren, 
wie sie für deutsche Familien als relevant angesehen 
werden können. Hinzu kommen, migrationsspezi-
fisch, unklare Rückkehrperspektiven oder der Um-
stand, daß die hohen Erwartungen, welche die Eltern 
(die sogenannte erste Generation) mit der Wanderar-
beit verbanden, sich nicht erfüllten. Es entsteht bei 
ihnen das Gefühl, daß Lebenszeit unwiederb ringlich 
verloren gegangen ist und sie sich obendrein Ärger 
mit den Kindern eingehandelt haben (Informations-
dienst zur Ausländerarbeit 1993). Die Wahrnehmung 
des Scheiterns des Lebensentwurfes, im Rahmen 
dessen Wanderung nur als Erfolg verbucht werden 
darf, belastet die Familien in einem solch starken 
Maße, daß manche Eltern, insbesondere Väter, die 
Lösung ihrer individuellen Unzufriedenheit in physi-
scher oder psychischer Gewalt suchen. Als verstär-
kender Faktor kann (ebd.) die extreme Isolierung der 
Familien angesehen werden. Wegen der äußerst un-
sicheren Datenlage bleiben diese Aussagen auf Ein-
zelfälle bezogen und sind als vorläufig einzuordnen. 

Weitere Risikofaktoren 

Als weitere Risikofaktoren werden benannt: soziale 
Isolation, mangelnde soziale Integration und fehlen-
de Unterstützung durch soziale Netze; schwere Part-
nerschaftskonflikte; sehr frühe Elternschaft und/oder 
sehr dichte Geburtenfolge sowie ein gering ausgebil-
detes Selbstbewußtsein oder eine hohe Abhängigkeit 
zwischen den Partnern. 

B 8.1.3.3 Persönliche Faktoren auf seiten des Kindes 

Neben den Faktoren auf seiten der Eltern und der 
Familie spielen auch Merkmale des Kindes eine nicht 
unerhebliche Rolle. Besonders gefährdet sind Kinder, 
welche die Hoffnung und die Erwartung ihrer Eltern 
nicht erfüllen können. Das kann zusammenhängen 
mit vorgeburtlichen oder geburtlichen Risikofakto

-

ren, gesundheitlichen Beeinträchtigungen, aber auch 
mit dem Geschlecht, der äußeren Erscheinung, dem 
Temperament des Kindes usw. Besonders gefährdet 
sind Kinder, die nicht „pflegeleicht" sind und häufige 
und langanhaltende Schreiperioden, Schwierigkei-
ten bei der Nahrungsaufnahme sowie Schlafstörun-
gen zeigen. Auch Kinder mit Behinderungen schei-
nen häufiger Mißhandlungen ausgesetzt zu sein, 
wenn Entwicklungsretardierungen mit Verhalten-
sproblemen kombiniert sind (US Department of 
Health and Human Services 1993). Bei Säuglingen 
kommt eine in Mannheim durchgeführte Studie zu 
dem Ergebnis, daß verhaltensauffällige Säuglinge 
ohne organische Risikobelastung in höherem Maße 
gefährdet sind als Säuglinge, die schwere perinatale 
und neonatale Komplikationen erlitten haben 
(Laucht 1990). 

B 8.1.4 Folgen von Gewalt 

Körperliche, seelische und sexuelle Mißhandlung so-
wie Vernachlässigung können die Entwicklung eines 
Kindes in gravierender Weise beeinträchtigen und zu 
schweren seelischen und körperlichen Schädigun-
gen und Störungen im Kindes-, Jugend- und Er-
wachsenenalter führen. Die lang- und kurzfristigen 
schädlichen Auswirkungen sind für Kinder um so 
gravierender, je jünger sie bei Beginn der Mißhand-
lung sind, je schwerer die Mißhandlung ist und je 
länger sie andauert. 

Einige Folgen werden im Zusammenhang mit be-
stimmten Gewaltformen besonders häufig genannt: 

Als unmittelbare Folge körperlicher Gewalt werden 
Knochenbrüche und innere Verletzungen bis hin zur 
cerebralen Hirnschädigung festgestellt. 

Bei sexueller Mißhandlung erstrecken sich die Aus-
wirkungen von Auffälligkeiten im Sozial- und Se-
xualverhalten bis hin zu psychosomatischen und 
psychiatrischen Symptomen (Lamers-Winkelman 
1995; Bange 1992; Fegert 1993). 

Bei emotionaler Mißhandlung ist häufig das Nichtge-
deihen d es Säuglings zu beobachten. Besonders 
schwere emotionale Mißhandlung kann psychosozial 
bedingten Minderwuchs und Entwicklungsstillstand 
zur Folge haben. 

Die möglichen Folgen von Kindesvernachlässigung 
reichen von plötzlichem Kindstod bis zur geistigen 
Retardierung. 

Als Langzeitfolgen dieser Kindheitstraumen hat man 
Depression, Schlafstörungen, Ängste, geringes 
Selbstwertgefühl, psychosomatische Beschwerden, 
soziale Probleme bis hin zur Dissoziation festgestellt. 
Die neue Säuglings- und Kleinkindforschung ver-
deutlicht, wie sehr gerade durch frühe Beziehungser-
fahrungen zukünftige Beziehungsmuster und spätere 
Gewaltbereitschaft geprägt werden  (Domes  1997). 
Langzeitstudien zeigen einen direkten Zusammen-
hang zwischen wiederholten Traumatisierungen in 
der frühen Kindheit und schwerwiegenden psychi-
schen Störungen, insbesondere im Zusammenhang 
mit sexueller und körperlicher Mißhandlung (Boon/ 
Draijer 1993a; 1993b; Ross/Norton/Wozney 1989; 
Schultz/Braun/Kluft 1989). Sehr oft waren diese Ge- 
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waltformen begleitet von psychischer Kindesmiß-
handlung und/oder emotionaler Vernachlässigung. 

Viele mißhandelte Säuglinge, Kleinkinder und Vor-
schulkinder zeigen keine klinischen Symptome einer 
gestörten Entwicklung. Es wird deshalb oft vor-
schnell angenommen, daß ein Kind trotz elterlicher 
Gewalthandlungen in seiner Entwicklung nicht be-
einträchtigt worden sei. Das ist häufig ein Trug-
schluß. Denn Kinder entwickeln zwar für sich Mög-
lichkeiten, bedrohliche und widersprüchliche Erfah-
rungen in ihr Leben zu integrieren, doch können 
diese psychischen Überlebensstrategien langfristig 
zu schweren Störungen führen. 

B 8.1.5 Handlungsbedarf 

Handlungsbedarf besteht vor allem im Hinblick auf 
die kleineren Kinder. Durch möglichst frühe Hilfen 
für Kinder und Familien sollte der Kreislauf der Ge-
walt durchbrochen werden. 

B 8.1.5.1 Prävention 

Der Präventionsgedanke ist zwar inzwischen allge-
mein akzeptiert und in der Kinder- und Jugendhilfe 
handlungsleitendes Prinzip. Dennoch scheint Prä-
vention in diesem Problemfeld auf einzelne Pro-
gramme, Projekte und Initiativen beschränkt zu sein, 
ohne systematische Evaluation und gezielte Weiter-
entwicklung. 

Zu unterscheiden sind drei Handlungsfelder. Es geht 
um Veränderung der Einstellungs- und Handlungs-
muster in der Gesellschaft, um Fragen der Sozialpoli-
tik und damit um Veränderung der wirtschaftlichen 
und sozialen Lage von Kindern und Familien, 
schließlich um Anforderungen an ein Hilfesystem für 
betroffene Kinder und ihre Familien. 

Reform des Rechtes und die Veränderung von Ein-
stellungen 

Seit längerem wird die Abschaffung des elterlichen 
Züchtigungsrechts gefordert, auch von der unabhän-
gigen Regierungskommission, die für die Bundesre-
gierung Vorschläge zur Bekämpfung und zur Verhin-
derung von Gewalt entwickelt hat (Schwind/Bau-
mann/Schneider, U./Winter 1990, Rdnr. 451/52). Sie 
hat bei ihrem Votum auf die günstigen Erfahrungen 
mit dem 1979 in Schweden erlassenen (auch straf-
rechtlichen) Verbot körperlicher Züchtigung verwie-
sen (Edfeldt 1988) und auf das 1989 im Kindschafts-
recht in Österreich ausgesprochene Züchtigungsver-
bot. 

Eine Studie zur Beeinflussung von Gewalt in der Er-
ziehung durch Rechtsnormen kommt zu dem Ergeb-
nis, daß die Abschaffung des Züchtigungsrechts die 
„Kommunikation der Rechtsadressaten in der Fami-
lie positiv beeinflußt" (Bussmann 1995, S. 273): Die 
Position des Kindes wird gestärkt, und langfristig er-
folgt eine Konfliktbewältigung ohne Gewaltanwen-
dung. 

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage 
von Familien 

Da belastende sozioökonomische Lebensumstände 
einen erhöhten Risikofaktor für alle Formen der Ge-
walt darstellen, müssen Politik und Jugendhilfe auf 
den Zusammenhang zwischen Armut oder sozialer 
Ungleichheit einerseits und Gewalt gegen Kinder an-
dererseits reagieren (vgl. Kap. B 6). 

Verbesserung des Hilfesystems 

Eltern und andere Erziehungspersonen müssen darin 
unterstützt werden, mit (ihren) Kindern fürsorglich 
und fördernd umzugehen. Familienbildungsstätten 
sollten dem Aufbau sensibler Beziehungen zwischen 
Eltern und Kindern mehr Aufmerksamkeit widmen 
und Risikogruppen zu erreichen versuchen. Lebens

-

weltorientierte Ressourcenpolitik muß für Kinder und 
Eltern in belasteten Situationen flexible Hilfen bereit-
stellen, bevor es zu Gewalthandlungen kommt. Dazu 
dienen präventive Hilfen, die nachfolgend erläutert 
seien. 

B 8.1.5.2 Früherkennung von Gewalt 

Alle Kinder in Deutschland erhalten nach der Geburt 
ein Kinderuntersuchungsheft, das ihnen bis zum 5. 
Lebensjahr neun Gratisvorsorgeuntersuchungen ga-
rantiert, die von Kinderärzten durchgeführt werden. 
In diesen Vorsorgeuntersuchungen geht es vor allem 
darum, Entwicklungsstörungen und -verzögerungen 
des Kindes, chronische Erkrankungen oder Behinde-
rungen möglichst frühzeitig zu erkennen (Thyen 
1996). Gleichzeitig sollten diese Untersuchungen 
nach den Empfehlungen, die der Beraterkreis des 
Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in 
der Bundesrepublik Deutschland 1991 veröffentlicht 
hat, auch zur Früherkennung von Kindesmißhand-
lung und Kindesvernachlässigung sowie zu flexiblen 
Hilfeangeboten genutzt werden. 

Eine 1989 retrospektiv durchgeführte Studie über die 
Feststellung von Kindesmißhandlung durch Kinder-
ärzte ergab allerdings, daß je nach Größe der Unter-
suchungsregion 17 bis 55 % der befragten Praktiker 
über keinen einzigen Fall von Kindesmißhandlung in 
den vergangenen fünf Jahren berichten konnten 
(Landzettel 1991). Gründe dafür, daß Gewalt gegen 
Kinder so geringe Aufmerksamkeit findet, liegen in 
unzureichender Wahrnehmung von Zeichen und 
Symptomen für Kindesmißhandlung und Kindesver-
nachlässigung, im Gefühl von Hilflosigkeit und in 
der Unsicherheit über das weitere Vorgehen. Hinzu 
kommt, daß eindeutige Beurteilungskriterien fehlen. 

Vorsorgeuntersuchungen könnten eine gute Mög-
lichkeit bieten, Kindesmißhandlung und Kindesver-
nachlässigung frühzeitig zu erkennen — wenn zwei 
Probleme gelöst würden. In Aus- und Fortbildung 
müßten Kinderärzte für den Umgang mit diesem Pro-
blem stärker sensibilisiert und qualifiziert werden, 
um in Kooperation mit der Jugendhilfe Unterstüt-
zungsangebote für Kinder und Eltern machen zu 
können. Und es müßte erreicht werden, daß alle El-
tern diese Untersuchungen mit ihren Kindern wahr-
nehmen. Die für alle Kinder empfohlene 9. Vorsorge-
untersuchung (U9) mit 5 Jahren lassen nur noch 
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69 % der Eltern durchführen (Brodehl 1997). Die Teil-
nahme an den gesetzlichen Vorsorgeuntersuchungen 
„ist um so geringer, je ungünstiger die Sozialbedin-
gungen sind" (Schlack/Schlack 1995, S. 119). 

Neben den Vorsorgeuntersuchungen kommt der Kin-
dertagesstätte und der Schule eine besondere Rolle 
zu. Die Grundschule ist aufgrund der Schulpflicht 
der einzige Ort außerhalb der Familie, den ein Kind 
im Alter von 6 bis 10 Jahren regelmäßig aufsucht. 
Niemand kann besser als die Lehrkräfte wahrneh-
men, wenn sich ein Kind in seinem Auftreten und 
seinem Verhalten ändert. Eine 1993 durchgeführte 
umfangreiche Fragebogenstudie zum institutionellen 
Umgang mit sexueller Kindesmißhandlung (Har-
beck/Schade 1994) ergab im Grundschulbereich un-
zureichende Kenntnisse der Lehrkräfte sowie wenig 
Einbindung in eine Kommunikationsstruktur inner-
halb der Schule (Kollegium) und in ein übergreifen-
des Hilfesystem (psychosoziale und medizinische 
Dienste). Das verhindert, daß Kindern und Eltern 
frühzeitig Unterstützungsangebote gemacht werden. 

B 8.1.5.3 Hilfe bei psychischer Erkrankung und Suchtmittel-
abhängigkeit 

Kinder sind bei der Auseinandersetzung mit abhän-
gigen oder psychisch kranken Erwachsenen von der 
Jugendhilfe und dem Gesundheitswesen jahrelang 
wenig berücksichtigt worden. Suchtmittelabhängig-
keit oder psychische Erkrankung wird in der Regel 
erst dann thematisiert, wenn Eltern oder andere Er-
wachsene gegen Kinder bereits gewalttätig gewor-
den sind oder sie in anderer Weise sichtbar geschä-
digt haben. 

Hilfeangebote für die Kinder bzw. für die ganze Fa-
milie sind völlig unzureichend ausgebildet. Zwar fin-
den die Eltern Hilfe, ihr Status als Eltern und die Fol-
gen der Erkrankung für ihre Kinder bleiben aber zu-
meist unberücksichtigt. 

B 8.1.5.4 Information und Stärkung der Kinder 

Die steigende Aufmerksamkeit gegenüber dem Pro-
blem der sexuellen Kindesmißhandlung führte Ende 
der 80er Jahre in Deutschland zu einer Diskussion 
über Präventionsprogramme, die sich an die Kinder 
selbst richten. Nachdem Forschung und Praxis die 
Effektivität der traditionellen Maßnahmen wie der 
Warnung vor dem „fremden Onkel" widerlegt hat-
ten, entstand eine große Verunsicherung darüber, 
was sinnvolle Prävention sein und leisten könnte. 

Die in der Folge entwickelten Programme und Mate-
rialien sind überwiegend modifizierte Adaptationen 
des US-amerikanischen Präventionskonzeptes 
„Child Assault Prevention" (CAP) (Cooper/Luther/ 
Phelps 1983) oder des britischen „Kidscape". Sie be-
ruhen mehrheitlich auf der Idee des „Empowerment" 
von Kindern, also der psychologischen Stärkung von 
Kindern und der Verbesserung ihres Selbstschutzes 
bis hin zur Selbstverteidigung. 

Die meisten der Programme und Materialien sind für 
die schulische Prävention entwickelt worden und be-
ziehen sich ausschließlich auf sexuelle Kindesmiß-
handlung. Sie wurden ohne Evaluation entwickelt, 

veröffentlicht und vertrieben (Marquardt-Mau 1995). 
Auch die Ergebnisse der US-amerikanischen Evalua-
tionsstudien werden nicht ausreichend berücksich-
tigt. Zudem gibt es keinen Konsens darüber, was 
Schule und Kindertagesstätte in diesem Bereich lei-
sten sollen und können. 

Hingegen scheint sich ein Konsens darüber abzu-
zeichnen, daß schulische und vorschulische Präventi-
on nicht als kurzzeitige, vom übrigen Schul- und Kin-
dertagesstättenalltag losgelöste Intervention verstan-
den werden sollte, sondern als Erziehungskonzept 
mit dem Ziel einer allgemeinen Persönlichkeitsstär-
kung und damit auch einer Stärkung der eigenen 
Handlungskompetenz von Jungen und Mädchen. 

B 8.1.5.5 Intervention 

Hilfen für Kinder, die körperlich, seelisch oder sexu-
ell mißhandelt oder vernachlässigt worden sind, und 
für ihre Familien müssen frühzeitig ansetzen, leicht 
annehmbar (niedrigschwellig), jederzeit erreichbar 
(Kriseninterventionsdienste, Notruftelefone) und pro-
fessionell sein. Leider sieht die Realität des Hilfesy-
stems immer noch anders aus: Oft erfolgen Hilfen 
erst dann, wenn Gewalthandlungen ein solches Aus-
maß angenommen haben, daß die körperliche und 
seelische Schädigung des betroffenen Kindes un-
übersehbar und beträchtlich und die Krise in der Fa-
milie bereits verfestigt ist. 

Seit Mitte der 70er Jahre sind in der Bundesrepublik 
Deutschland neue Formen der Intervention bei Ge-
walt an Frauen und Kindern entstanden. Frauenhäu-
ser und Kinderschutz-Zentren haben dabei eine Initi-
ativfunktion gehabt (Honig 1990). Diese Formen sind 
entstanden aus der Kritik am herkömmlichen Vorge-
hen sozialer Dienste, d. h. vor allem am straforientier-
ten und reaktiven Charakter der Intervention. Heute 
sind Prinzipien wie Vertraulichkeit und Hilfeorientie-
rung in der professionellen sozialen Arbeit allgemein 
anerkannt und im Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(KJHG) verankert. Umstritten sind nach wie vor kon-
zeptionelle Ansätze. Die Frage nach der Qualität un-
terschiedlicher Hilfeangebote stellt sich heute ähn-
lich wie vor 20 Jahren, da eine Evaluation der Arbeit 
weitgehend fehlt. 

Bei Kindesvernachlässigung 

Das Problem der Vernachlässigung von Kindern wird 
in Deutschland bisher wenig beachtet und ist unzu-
reichend erforscht. Man spricht deshalb auch von der 
„ Vernachlässigung der Vernachlässigung" oder den 
„vergessenen Kindern" (Kürner/Nafroth 1994). „Ein 
erheblicher Anteil der sozialpädagogischen Betreu-
ungsverhältnisse ... sind oft nichts anderes als der so-
zialpädagogische Umgang mit den Folgen der häufig 
nicht erkannten Vernachlässigung ... in den ersten 
Lebensjahren" (Gintzel/Jordan/Kalscheuer/Schone 
1995, S. 9). Kindesvernachlässigung stellt heute (im-
mer noch) sowohl zahlenmäßig als auch wegen der 
schwerwiegenden Folgen und der hohen fachlichen 
Anforderungen eines der zentralen Probleme der 
Kinder- und Jugendhilfe dar. 

Aufgrund neuerer Schätzungen sind Familien, in de

-

nen Kinder vernachlässigt werden, bis zu 90 % arme 
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Familien (Brinkmann 1994). Daher sind bei der Kon-
zipierung von Hilfen die ökonomischen Verhältnisse 
und ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation der 
Familien zu berücksichtigen. Da traditionelle Hilfe-
angebote von vernachlässigten Kindern und ihren 
Familien wenig genutzt werden, sind Vernetzungs-
trukturen von Gesundheitsdiensten und Unterstüt-
zungsangeboten der Jugendhilfe zu entwickeln, z. B. 
die Integration von Gesundheitsdiensten in Kinderta-
gesstätten und Schulen. Um die Zugangsbarrieren 
weiter abzubauen, sind Hilfeangebote zu erweitern 
(Rosemeier/Machan 1996; Gehrmann/Müller 1996 a), 
die sich „entweder durch frühes gezieltes Einsetzen 
von niedrigschwelligen Hilfen bei jungen Familien 
oder durch hohe Intensität und Verfügbarkeit (7 Tage 
pro Woche/24 Stunden Erreichbarkeit) auszeichnen" 
(vgl. Blum-Maurice 1997, S. 196). Ebenso einzurich-
ten sind familienergänzende Programme in belaste-
ten Stadtteilen (Förderung statt „Schutz"). 

Aufgrund des Zusammenhangs zwischen Vernach-
lässigung und Armut bzw. sozialer Benachteiligung 
soll nochmals nachdrücklich auf die Notwendigkeit 
gesellschaftspolitischer Konsequenzen verwiesen 
werden. Vernachlässigung, die im Zusammenhang 
mit Armut steht, läßt sich nicht allein durch sozial-
pädagogische oder therapeutische Methoden auflö-
sen. 

Bei sexueller Kindesmißhandlung 

Der Umgang der Öffentlichkeit mit Problemen sexu-
eller Kindesmißhandlung war und ist auch heute 
noch ambivalent, angefangen von der Tabuisierung 
bis zum Beginn der 80er Jahre über das Bewußtsein 
für die Notwendigkeit von Hilfen für betroffene Kin-
der seit Ende der 80er Jahre bis hin zu neuen Tabus 
Anfang der 90er Jahre. Zu diesem Zeitpunkt war es 
zwar möglich, über sexuelle Mißhandlung zu spre-
chen, aber es schien neue Denkverbote zu geben, 
welche die Entwicklung der Hilfen behinderten. Be-
sonders deutlich zeigte sich das an den Diskussionen 
um Hilfen für das betroffene Kind und um Hilfen für 
den mißhandelnden Elternteil. Die Diskussion um 
qualifizierte Hilfen bei sexueller Mißhandlung kam 
über den Gegensatz zwischen „opferorientiert, par-
teilich" und „übergreifend, familienorientiert" nicht 
hinweg. 

B 8.1.5.6 Aspekte der fachlichen Diskussion 

Heute findet in der Kinder- und Jugendhilfe eine of-
fene Diskussion statt. Sie steht in Kontrast zu der me-
dial-gesellschaftlich-politischen Diskussion, die sug-
geriert, mehr Gesetze und mehr Staat bedeuteten 
mehr Sicherheit für Kinder. Es scheint eine Überein-
stimmung darin zu geben, daß verschiedene Hilfean-
sätze und damit auch verschiedene Erklärungsmo-
delle bei sexueller Mißhandlung ihre Berechtigung 
haben. Zwischen den verschiedenen Einrichtungen 
und Professionen findet in Arbeitskreisen und Hilfe-
konferenzen eine vielfältige und in weiten Bereichen 
vernetzte Kooperation statt. Im Mittelpunkt stehen 
vermehrt die nachfolgend aufgezählten Aspekte der 
Hilfen. 

Höheres Angebot an Kindertherapieplätzen 

In Kooperation mit den verschiedenen Hilfeeinrich-
tungen und in gemeinsamen Anstrengungen von Ju-
gendhilfe und Gesundheitswesen müssen ausrei-
chende Angebote für traumatisierte Kinder sicherge-
stellt werden. 

Diagnostik bei Verdacht auf sexuelle Kindesmiß-
handlung 

Im Bereich Diagnostik muß mehr Klarheit über die 
Bewertung von Symptomen und diagnostischen Me-
thoden sowie eine größere Vergleichbarkeit der Dia-
gnostik geschaffen werden. Gleichzeitig ist bei ei-
nem Verdacht auf sexuelle Kindesmißhandlung im-
mer im Blick zu behalten, daß alternative 
Erklärungen und andere Belastungen, denen Kinder 
ausgesetzt sein können, geprüft werden müssen, da-
mit keine Fehldiagnosen gestellt werden. 

Mißhandlertherapie 

Es gibt nach wie vor keinen Konsens über die Bedin-
gungen, unter denen erfolgreich Therapie mit Miß-
handlern durchgeführt werden kann. Zur Wahl ste-
hen Therapie per Auflage, Therapie im Zwangskon-
text und freiwillige Therapie. Hier müßten Zahlen 
erhoben werden über Inanspruchnahme und Erfolg. 
„Der Mangel an empirisch fundierter Täterforschung 
behindert die Entwicklung täterorientierter Interven-
tions- und Präventionskonzepte zum gezielteren 
Schutz potentieller Opfer" (Engfer 1997, S. 32). 

Rolle der Professionellen im Hilfeprozeß 

Obwohl sexuelle Mißhandlung von Kindern häufig 
im Zusammenhang mit anderen Formen der Gewalt 
steht (Richter-Appelt/Kolb 1996; Wetzels 1997) und 
Kindesvernachlässigung eines der drängenden Ge-
waltprobleme darstellt, wird die Aufmerksamkeit 
von Sozialarbeiter/innen oft zu stark allein auf die se-
xuelle Gewalt ausgerichtet. Es ist wichtig, daß die in 
diesem Bereich Tätigen offen für neue Sichtweisen 
sind, die sich aus Forschung und Praxis ergeben. Nur 
unter dieser Voraussetzung sind an den Bedürfnissen 
und Erfordernissen des Einzelfalls orientierte undog-
matische Hilfen für betroffene Jungen und Mädchen 
und für ihre Familien möglich. 

B 8.1.5.7 Spezifischer Handlungsbedarf 

Bei gewerbsmäßiger sexueller Ausbeutung 

Zu Kinderprostitution und Kinderpornographie gibt 
es mehr Fragen als Antworten. Laut Bundeskriminal-
amt (1997b) lassen sich derzeit aufgrund fehlender 
Daten weder über die Hersteller noch über die Käu-
fer kinderpornographischen Mate rials Aussagen ma-
chen. Die hier bekannte Kinderpornographie sei in 
mehrjährigen engen persönlichen Abhängigkeitsver-
hältnissen oder im Rahmen von Sextourismus herge-
stellt worden. 

Auch im Bereich der Kinderprostitution, zu verstehen 
in dem Sinne, daß Kinder kommerziell und dauerhaft 
zum sexuellen Mißbrauch zur Verfügung gestellt 
werden, liegen dem Bundeskriminalamt nach eige- 
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nen Aussagen keine Erkenntnisse vor (1997b). Es ist 
zu unterscheiden zwischen heterosexueller Kinder-
prostitution mit zumeist weiblichen Kindern, männ-
lich homosexueller Kinderprostitution, Vermittlung 
von Kindern durch Erziehungsberechtigte und sexu-
elle Mißhandlung von Kindern im Rahmen des Pro-
stitutionstourismus im Ausland. Die Probleme und 
die Anforderungen an Polizei, Justiz und Sozialarbeit 
sind in den genannten Bereichen sehr unterschied-
lich. Kinderprostitution und -pornographie können 
weder im Inland noch im Ausland geduldet werden. 
Es sind effiziente Maßnahmen zu fordern, sie zu un-
terbinden oder zumindest strafrechtlich zu verfolgen. 
Dazu ist die internationale Kooperation in bezug auf 
den Prostitutionstourismus zu verbessern, damit sich 
in Deutschland Verurteilungen durchsetzen lassen 
(von 1993 bis 1996 haben ein Sechstel der Ermitt-
lungsverfahren zu Verurteilungen geführt; vgl. 
BMFSFJ 1997). 

Ein großes Problem stellen die Vermarktung von Kin-
derpornographie und Angebote von Kindern zur Pro-
stitution im weltweiten Datennetz dar (siehe 
Kap. B 5.3.2). Das Internet ermöglicht eine relativ ge-
fahrlose und hohe Verbreitung von Informationen 
und Angeboten. Dieses Problem kann nur in interna-
tionaler Zusammenarbeit gelöst werden. Inzwischen 
bemühen sich hier verschiedene Organisationen um 
neue Erkenntnisse in der Absicht, den politischen 
Handlungsbedarf zu formulieren und die Entwick-
lung wirksamer Hilfen für betroffene Kinder zu un-
terstützen. Im Juli 1997 ist von der Bundesregierung 
ein umfangreiches Arbeitsprogramm als nationaler 
Aktionsplan gegen Kindesmißbrauch, Kinderporno-
graphie und Sextourismus vorgestellt worden, wie 
von der Weltkonferenz in Stockholm (1996) gefordert. 
Dieser Aktionsplan macht auch Aussagen zur Ver-
breitung von Kinderpornographie im Internet. Es ist 
allerdings zu bezweifeln, ob der von der Bundesre-
gierung eingeschlagene Weg der Indizierung ausrei-
chend effektiv sein kann. 

Ein weiteres Problem stellt die sexuelle Vermarktung 
von Kindern und kindlichen Körpern dar, die weder 
pornographisch im Sinne der Gesetzgebung ist noch 
sexuelle Kindesmißhandlung darstellt und gegen die 
zur Zeit nur schwer oder gar nicht rechtlich vorge-
gangen werden kann. Diese Vermarktung reicht von 
sogenannten FKK-Zeitungen, in denen Kinder nackt 
mit erigiertem Penis und aufreizender Pose darge-
stellt werden, bis zu Veranstaltungen und Veröffent-
lichungen, welche die Grenze zwischen kindlicher 
Darstellungsfreude und zweifelhaftem Interesse von 
Erwachsenen überschreiten (z. B. Mini-Miss-Wahlen, 
Mini-Playback-Shows, sexualisierte Werbung mit 
Kindern) . 

Spezifischer Handlungsbedarf für Kinder aus Zuwan-
dererfamilien 

Die besondere Situation von Kindern aus Zuwande-
rerfamilien muß stärker berücksichtigt werden. 

Wenn Kinder Beratungsstellen oder Einrichtungen 
der Inobhutnahme aufsuchen, müssen Helfer und 
Helferinnen stets darüber im klaren sein, welch ein 
gewaltiger Schritt das für die Kinder bedeutet (vgl. 

Kap. C 7). Auf die Besonderheit der Situation für das 
Kind und auf die Bedeutung der Herkunftsfamilie 
muß in der Beratung geachtet werden. In weitaus ge-
ringerem Maße als für deutsche Kinder gibt es für 
Kinder aus Zuwandererfamilien einen Halt außer-
halb ihrer Familie und ihrer ethnischen Gemein-
schaft. Der schmale Grat zwischen der Gewährung 
von Hilfe und der Gefahr der Verstoßung durch die 
Familie und durch die ethnische Gemeinschaft muß 
stets als Risiko der Beratung berücksichtigt werden. 

Bei der Beratung selbst ist zweierlei zu beachten. Ge-
rade in sozial und psychisch schwierigen Situationen 
muß das Recht des Kindes auf Beratung in der Fami-
liensprache gesichert sein. Gesichert werden muß 
darüber hinaus die absolute Diskretion, nicht nur, 
was die Vertraulichkeit der Inhalte angeht, sondern 
auch im Hinblick auf den Kontakt des Kindes mit ei-
ner Beratungseinrichtung überhaupt. 

Stärker als bei deutschen Kindern muß die Möglich-
keit bedacht werden, die inneren Netze der Familien 
zu nutzen und zu stärken, da Kindern dieser Weg tra-
ditionell offensteht. Denn eine Flucht zu einem na-
hen Verwandten wahrt vielleicht die Ehre der Familie 
und ermöglicht es dem Mädchen oder dem Jungen, 
Hilfen zu holen, ohne sich selbst außerhalb der Re-
geln der Familie und der ethnischen Gemeinschaft 
zu stellen. 

Bei Gewalt gegen Kinder mit Behinderungen 

Aufgrund der Forschungsergebnisse steht zu vermu-
ten, daß Kinder mit (geistiger) Behinderung ein hö-
heres Risiko haben, mißhandelt zu werden, als Kin-
der ohne Behinderung (Ammermann et al. 1989; US 
Department of Health and Human Services 1993; 
Westcott/Cross 1995). Zahlen über das tatsächliche 
Ausmaß fehlen, doch ist für die Häufigkeit von Kin-
desmißhandlung als Folge wie auch als mögliche Ur-
sache von Behinderung eine hohe Dunkelziffer anzu-
nehmen. 

Bis heute widmet die Kinderschutzarbeit dieser 
Gruppe wenig Aufmerksamkeit. Sie wird zwar in der 
Hilfepraxis und im Bereich der Publikationen allmäh-
lich wahrgenommen, doch stellt sie immer noch ein 
Randthema dar. Gründe sind nicht zuletzt darin zu 
sehen, daß Vorurteile über Kinder mit Behinderung 
existieren, die es verhindern, zu erkennen und zu 
helfen, wenn sie Gewalt erfahren (Kennedy 1993; 
Johns 1996b). So hält sich z. B. hartnäckig die Vor-
stellung, behinderte Kinder seien zu wenig attraktiv, 
um Opfer sexueller Mißhandlungen zu werden. Si-
gnale und Symptome, die sie zeigen, werden oft vor-
schnell ihrer Behinderung zugeschrieben. 

Kinder mit Behinderung, die Gewalt erfahren haben, 
und ihre Familien sind mit ihrer Not allein. In der So-
zialarbeit und der Psychotherapie gibt es kaum Fach-
leute, die sowohl im Bereich der Behinderung als 
auch gleichzeitig im Bereich der körperlichen, seeli-
schen und sexuellen Mißhandlung Kenntnisse ha-
ben. Empfehlungen und Handlungsleitlinien zur Hil-
feleistung fehlen ebenso wie Angebote für Krisenin-
tervention, Beratung und Psychotherapie sowie eine 
Vernetzung zwischen Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe und des Kinderschutzes. 



Drucksache 13/11368  Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

Flüchtlingskinder: Opfer von Krieg und Verfolgung 

In der Bundesrepublik suchen derzeit etwa 5 000 so-
genannte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
Schutz vor Verfolgung. Weitere Kinder kommen mit 
ihren Familien aus vielen Bürgerkriegsgebieten und 
Krisenherden nach Deutschland. Genaue Zahlen 
über Flüchtlinge unter 18 Jahren existieren nicht. 
Viele dieser Kinder haben in unvorstellbarem Maße 
Gewalt erlebt - die Bombardierung ihrer Städte und 
Dörfer, Plünderungen, Brandstiftung, Zwangsevaku-
ierung, Gefangenschaft, Flucht, Trennung oder den 
Tod von Eltern und Geschwistern. Viele von ihnen 
waren entweder Augenzeuge bei Mord, Folter oder 
Vergewaltigung oder selbst Opfer. Einige der Kinder 
wurden dazu mißbraucht, als Kindersoldaten Gewalt 
gegen andere auszuüben. 

Infolge dieser Erfahrungen leiden die Kinder unter 
Alpträumen, Schlaf- und Verdauungsstörungen, 
Angstzuständen, Aggressionen. Meistens haben sie 
Schuldgefühle, weil sie überlebt haben. Kriegserleb-
nisse prägen auch langfristig ihre Einstellung zum 
Leben, ihr Selbstbild und ihre Vorstellungen von zwi-
schenmenschlichen Beziehungen. 

In dieser Situation brauchen Kinder und ihre Eltern 
Schutz, neue Orientierung, einen klaren, sicheren 
Alltagsrahmen und die Möglichkeit, ihre traumati-
schen Erlebnisse zu verarbeiten, wie es in Artikel 22 
der UN-Kinderrechtskonvention ausdrücklich vorge-
sehen ist. In der Bundesrepublik gibt es jedoch „er-
hebliche Hindernisse bei der Erlangung des in der 
Konvention garantierten Rechts auf angemessenen 
Schutz und humanitäre Hilfe" (Aktionsbündnis Kin-
derrechte 1994, S. 12). Die Lebensverhältnisse von 
Flüchtlingskindern und die Verfahren bei Asylgesu-
chen und Abschiebungen sind für Kinder unzumut-
bar. Sie entsprechen nicht den Forderungen der UN

-

Konvention über die Rechte für Kinder und verlän-
gern für sie ein Leben in Angst und Perspektivlosig-
keit. 

Opferschutz kindlicher Zeugen - Schutz vor sekun-
dären Traumatisierungen 

Kinder als Opfer sexueller Mißhandlung sind häufig 
Zeugen in dem entsprechenden Strafverfahren und 
sogar meistens die einzigen Zeugen. Die subjektiven 
Wünsche und Bedürfnisse des Kindes und der durch 
die straforientierten Instanzen vorgegebene Verfah-
rensablauf passen nicht zusammen. Das Spannungs-
verhältnis zwischen dem Auftrag der Justiz, einen 
Tatbestand aufzuklären, und dem Bedürfnis des Kin-
des nach Unterstützung, Schutz und Sicherheit ist 
nicht auflösbar (Johns 1996a). Schon lange ist be-
kannt, daß kindliche Opferzeugen durch Ermitt-
lungs- und Strafverfahren extremen Belastungen 
ausgesetzt sind (Volbert/Pieters 1993; Busse, D./Vol-
bert 1996), so daß die Schädigungen, die durch die 
primären Gewalterfahrungen der Kinder entstanden 
sind, noch verstärkt werden. Die Verfahren führen in 
ihrer derzeitigen Form häufig zu einer zweiten Trau-
matisierung der Kinder. 

In vielen Ländern wird die Problematik, die im Zu

-

sammenhang mit Kindern vor Gericht entsteht, be

-

reits seit längerem diskutiert. Reformgesetze wurden 

z. B. in Großbritannien und Österreich verabschiedet. 
In Deutschland ist die Diskussion über die Frage, wie 
die psychische Belastung kindlicher Zeugen redu-
ziert werden sollte, noch nicht abgeschlossen (Balloff 
1997). Ein Gesetzesantrag zum Schutz kindlicher 
Zeugen liegt als Bundesratssache vor. Durch den Ein-
satz von Videoaufnahmen im Gerichtsverfahren, eine 
kindgerechtere Vernehmungssituation sowie Ge

-

richtsvorbereitungs- oder auch Prozeßbegleitungs-
programme können Kinder stärker entlastet und ge-
schützt werden. Hinsichtlich der Prozeßbegleitung 
ist zu wünschen, daß andere Bundesländer ähnliche 
Wege gehen wie Schleswig-Holstein (Generalstaats-
anwaltschaft des Landes Schleswig-Holstein/Institut 
für Psychologie der Christian-Albrechts-Universität 
Kiel 1996). Kinderschutz-Einrichtungen können bei 
der Prozeßbegleitung in Zusammenarbeit mit Staats-
anwaltschaft und Gericht dafür sorgen, daß Kinder in 
ihrer Position gestärkt werden. 

B 8.2 Gewalt unter Kindern 

B 8.2.1 Gewalt in der Sozialwelt der Kinder 

Gewalt unter Jugendlichen ist in den letzten Jahr-
zehnten immer wieder Gegenstand von Präventions-
bemühungen gewesen. In den letzten Jahren ist zu-
nehmend auch die Gewalt unter Kindern in das 
Blickfeld der Öffentlichkeit gelangt. Kinder werden 
zunehmend in Gleichaltrigengruppen oder durch äl-
tere Kinder und Jugendliche unterschiedlichen For-
men von Gewalt ausgesetzt. Durch Androhung oder 
Ausübung von Gewalthandlungen schädigen Kinder 
andere Kinder in ihren Ansprüchen, Rechten, Entfal-
tungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. In einigen 
Schulen und Tagesstätten und auf einigen Spielplät-
zen und Straßen beeinträchtigt ein Klima der Rück-
sichtslosigkeit und der Gewalt das Wohlbefinden der 
Kinder massiv. Es kann schwere Ängste vor dem Be-
such solcher Einrichtungen auslösen, in denen Kin-
der Schutz vermissen, und es kann zu verhängnisvol-
len Fehlreaktionen führen (z. B. Bewaffnung mit 
„Verteidigungsgegenständen", Einnahme von Beru-
higungsmitteln und gewalttätigen Gegenreaktio-
nen). Viele Untersuchungen bestätigen, daß Kinder 
nicht nur mit Schlägen, Tritten oder Stößen ihre Ziele 
verfolgen, sondern auch mit Anbrüllen, Schmähun-
gen, herabwürdigenden Gesten, daß sie andere ver-
jagen, ihnen Dinge wegreißen oder sie ausschließen 
und isolieren (Dettenborn/Lautsch 1993; Krappmann 
1994 b; Nickel/Schmidt-Denter 1980; Strätz/Schmidt 
1982). 

Viele Verhaltensweisen liegen in einem Grenzbe-
reich zwischen Gewalt und rauhem Spiel: Kinder, 
insbesondere Jungen, balgen miteinander, setzen 
Kämpfe in Szene, experimentieren damit, was andere 
und sie selber an Schmerz ertragen, und erkunden 
die Grenzen des Erlaubten nicht nur mit körperli-
chem Einsatz, sondern auch verbal und symbolisch. 
Es gehört gerade zum Reiz dieser Erfahrungen, daß 
sie riskant sind, extreme körperliche Beherrschung 
verlangen und sich in der Randzone zwischen ein-
deutiger Normverletzung und eben noch hinnehm-
barem Verhalten bewegen (Oswald (im Druck); We-
gener-Spöhring 1995). Diese Handlungen „kippen" 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode  Drucksache 13/11368 

nicht selten, und es entsteht aus ihnen verletzende 
Gewalt. 

Ein anderer Teil der Gewalt rührt aus mißlungenen 
Versuchen, widerstreitende Interessen mit argumen-
tativen Mitteln zu lösen. Dieses Mißlingen kann dar-
aus resultieren, daß ein Kind Widerspruch und Wei-
gerung nicht ertragen kann, daß seine Fähigkeit, sich 
mit der Gegenseite konstruktiv auseinanderzusetzen, 
nicht ausreicht oder daß Bedingungen, unter denen 
Streit gelöst werden muß, die Kinder überfordern 
(Krappmann 1994 b). Zweifellos wenden Kinder auch 
Gewalt an, um durch Zufügung von Schaden sowie 
physischem und psychischem Schmerz ein Ziel zu er-
reichen, eine vermeintlich gerechte Strafe zu erteilen 
oder durch die demonstrierte Macht, andere quälen 
zu können, das Selbstwertgefühl zu steigern. 

Gewaltausübung aus sozialer Unerfahrenheit geht 
im Regelfall mit den Jahren des Aufwachsens zu-
rück. Bei einigen Kindern verfestigt sich jedoch die 
Anwendung von Gewalt auf ihrem Entwicklungs-
weg, sei es, daß sie die sozialen und psychischen Vor-
aussetzungen zum Aushandeln nicht aufbauen, sei 
es, daß ihnen der Lust- und Selbstwertgewinn durch 
Gewalt wichtig ist, sei es, daß sie Gewalt als gelern-
tes Konfliktlösungsmuster habitualisiert haben. 

Kinder sollen im Verlaufe des Heranwachsens ler-
nen, Handlungen, die andere schädigen, zu unterlas-
sen. Zugleich sollen sie sich allerdings auch „durch-
setzen" können. So wird auf der einen Seite Verzicht 
auf physische Gewalt gefordert, auf der anderen un-
terstützt, daß Kinder sich wehren. Die z. T. wider-
sprüchlichen Erziehungsvorstellungen miteinander 
zu vereinbaren, ist für Kinder oft schwierig. Gleich-
falls ist es für Kinder schwierig, daß manche Hand-
lungen, die sie selber nur als Spiel, Spaß oder riskan-
tes Experiment mit ihrem Können und Ertragen ver-
stehen, von Erwachsenen unterbunden werden, oft 
in der wohlgemeinten Absicht, keine Gewalttätigkeit 
zuzulassen, aber mit der Folge für die Kinder, sich 
nicht verstanden zu erleben (Thoma/Baumgärtel/ 
Gimborn/Rohrmann 1996). 

Dispositionen zur Gewaltausübung oder zur Gewalt-
vermeidung werden im Kontext der sozialisatori-
schen Institutionen ausgeformt, in denen Kinder Er-
fahrungen damit sammeln, welchen „Sinn" es hat, 
bei der Suche nach Lösungen Gewalt einzusetzen. 
Neben der Familie sind Erfahrungsbereiche von be-
sonderer Bedeutung, in denen Kinder auf Gleichaltri-
ge treffen. Hier eröffnen sich Kindern - anders als im 
Verhältnis zu überlegenen Erwachsenen - Chancen, 
anderen mit Gewalt den eigenen Willen aufzuwin-
gen oder aber mit ihnen nach gemeinsamen Lösun-
gen zu suchen. Beide Verhaltensmuster gibt es unter 
Kindern allen Alters. Konsequenzen solcher Vorge-
hensweisen spüren Kinder unmittelbar. 

Deshalb dürfen die Bemühungen um Gewaltpräven-
tion den Bereich von Kooperation, Konflikt und Aus-
handlung unter Kindern nicht auslassen. Krippe, Kin-
dergarten, Hort und Schule sind zwar Einrichtungen, 
die den Kindern altersentsprechend Raum zur eige-
nen Gestaltung ihres Soziallebens zugestehen, aber 
Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer 
haben viele Möglichkeiten, direkt und indirekt auf 

die Entwicklung von Fähigkeiten und Einstellungen 
einzuwirken, die gewaltloses Aushandeln fördern. 

B 8.2.2 Gewalt unter Kindern in Kindertagesstätten und 
Schulen 

Krippe und Kindergarten 

Wenn Kinder in den ersten Lebensjahren miteinan-
der Kontakt aufnehmen, ist dies keineswegs von 
Konflikten überschattet, wie oft vermutet, sondern 
von viel freundlicher Kooperation gekennzeichnet. 
Es bilden sich erste Freundschaften und Gruppen-
strukturen. Auseinandersetzungen - Stoßen, Weg-
reißen, Geschrei und Wut - entstehen zumeist aus 
sozialer Ungeschicklichkeit und nicht aus feindseli-
gen Absichten. Bereits unter Kindern in Krippen wur-
de beobachtet, daß sie miteinander Konflikte bewäl-
tigen, sogar mit Lösungen, die Erwachsene vorge-
ben, unzufrieden sind und erste eigene Regeln 
aufstellen, um Konflikte beizulegen (Schneider, K./ 
Wüstenberg 1993). 

Viele Erzieher/innen sind heute der Ansicht, daß es 
bereits im Kindergartenalter mehr Gewalt unter Kin

-

dern gibt als früher (Gernert 1993; Fichtner 1994). 
Nicht nur „weiche" Formen von Aggression wie 
Schubsen, Rangeln, Anschreien oder Zerstören kä-
men vor, sondern auch „schwere" Formen wie Treten 
und Verletzen, wie etwa die Hälfte der Befragten be-
richtet (Fichtner 1994). Strätz (1992) stellt in einem 
Überblick über vorhandene Studien fest, daß die In-
teraktionen der Kinder im Kindergarten überwie-
gend freundlich und friedlich verlaufen. Nach seiner 
Einschätzung wird in den Studien deutlich, daß Vor-
kommnisse, die einen aggressiven Eindruck erwek-
ken, viel mit Erkundung, Ausprobieren und Können

-

wollen zu tun haben, denn oft sind es aktive und kei-
neswegs unbeliebte Kinder, die in Konflikte geraten, 
selber attackieren und attackiert werden. Meistens 
sind Streitereien nur von kurzer Dauer. 

Laut Schmidt-Denter (1977; eine immer noch rele-
vante Studie, vgl. Nickel/Schmidt-Denter 1980) errei-
chen jene, die gegen andere vorgehen, oft ihr Ziel, 
weil die anderen Kinder zumeist aufgeben und zu-
rückweichen. Insgesamt sind wenig Ansätze zu Korn-
promissen und anderen konstruktiven Lösungen zu 
finden. Die von anderen geschätzten Kinder sind 
besser in der Lage, aufkommenden Streit zu regeln 
(Strätz/Schmidt 1982). Während die Kinder über die 
Kindergartenzeit hinweg überwiegend besser zu ko-
operieren lernen, sind sie jedoch offenbar noch kaum 
fähig, ihre zunehmenden sozialen Fähigkeiten auch 
für die Lösung von Streit einzusetzen. Die Tendenz 
zu einer Haltung des „Wie du mir, so ich dir!" er-
schwert es, zu ausgehandelten Lösungen zu kom-
men. Unter älteren Kindern nehmen körperliche An-
griffe ab; wenn es zu Streit kommt, wird er häufiger 
verbal als physisch ausgetragen. Strätz und Schmidt 
(1982) erkennen allerdings auch eine Tendenz zur 
Verfestigung sozialer Rollen, denn die im Kindergar-
ten aggressiven Kinder fallen oft auch den Lehrern/ 
innen in der Grundschule wieder auf. 

Nach den Aussagen befragter Erzieher/innen hängt 
die Häufigkeit aggressiver Vorkommnisse mit der 
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Größe der Gruppen und der Einrichtung sowie mit 
der Größe der Gemeinde zusammen. Nach Schmidt-
Denter (1977) beeinflußt die Gruppengröße das ko-
operative Verhalten mehr als das aggressive, denn 
kooperatives Verhalten entsteht leichter in über-
schaubaren Zusammenhängen als in unübersichtli-
chen Großgruppen. Auf das Ausmaß aggressiven 
Verhaltens wirken sich dagegen vor allem enge 
Räume, unangemessenes Spielmaterial und erziehe-
risches Fehlverhalten aus. 

Schule 

Die Frage, ob die Ausübung von Gewalt an Schulen 
zugenommen hat - als Gewalt von Schülern/iinen 
gegen Mitschüler/innen und gegen Lehrer/innen so-
wie als Vandalismus -, hat in den vergangenen Jah-
ren viel Aufmerksamkeit gefunden. Da kaum solide 
Vergleichszahlen vorlagen, fiel es schwer, berichtete 
Fälle von Schlägereien, Waffenbesitz, Erpressungen, 
sexueller Belästigungen und Zerstörung von Eigen-
tum in ihrer Bedeutung einzuschätzen. Inzwischen 
gibt es zahlreiche empirische Studien, in denen 
Schulleitungen, Lehrer/innen, Schüler/innen und El-
tern ihre Einschätzung der Situation geben und 
Schüler/innen oft differenziert über das Ausmaß ihrer 
Verwicklung in Gewalthandlungen berichten (Det-
tenborn/Lautsch 1993; Ferstl/Niebel/Hanewinkel 
1993; Freie und Hansestadt Hamburg 1992; Fuchs, 
M./Lamnek/Luedtke 1996; Funk 1994; Holtappels/ 
Meier/Tillmann 1996; Krappmann 1994c; Meier/Mel-
zer/Schubarth/Tillmann 1995; Petillon 1993; Schäfer, 
M. 1996; Schubarth/Melzer 1994; Schulamt für die 
Stadt Frankfurt 1991; Schul- und Kulturreferat der 
Stadt Nürnberg 1992). Die Situation an den Grund-
schulen läßt sich allerdings oft nicht aus der Gesamt-
situation heraustrennen. Der Eindruck entsteht, daß 
sie weniger problembelastet ist als die anderen 
Schulstufen. 

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen eines be-
trächtlichen Teils der untersuchten Schulen waren 
der Auffassung, daß die Anwendung von Gewalt un-
ter Schülern/innen und gegen Lehrer/innen zuge-
nommen habe. Es wird auch deutlich, daß es be-
trächtliche Unterschiede zwischen städtischen und 
ländlichen Regionen gibt. Sehr oft wird geäußert, 
daß die Hemmschwelle heute niedriger und das Vor-
gehen brutaler sei. Übereinstimmung herrscht da rin, 
daß sich Gewalt vor allem in rüdem Umgangston, Be-
schimpfungen und Bedrohungen äußere, also über-
wiegend als verbale und nonverbale Gewalt auftrete. 
Umfassend ist die Klage über Vandalismus, der vom 
nachlässigen Umgang mit Schulmaterialien über die 
schlechte Behandlung von Einrichtungsgegenstän-
den bis zur gleichgültig hingenommenen Verunreini-
gung von Räumen und Schulhöfen reiche. 

Die Ergebnisse lassen sich auf den Nenner bringen, 
daß das Geschehen aufmerksam verfolgt werden 
muß. Lehrer/innen müssen mit den Schülern/innen 
Normen aufstellen, Grenzen setzen und auch ein-
greifen, z. B. Kinder und Eltern auf Beratung ver-
pflichten. Aus der Sicht von Jugendhilfeeinrichtun-
gen neigen Schulleitungen allzu oft zum Abwiegeln, 
anstatt die Kooperation mit der Jugendhilfe zu su-
chen. 

Gewalt in Sonder- und Förderschulen 

Untersuchungen stimmen darin überein, daß das 
höchste Ausmaß an Gewalt in Sonder- und Förder-
schulen zu finden ist, und zwar vor allem in denjeni-
gen, die von lern- und verhaltensauffälligen Schülern 
besucht werden. Ihnen glauben die abgebenden 
Schulen - namentlich Grund- und Hauptschulen - 
angesichts ihrer Lern- und Erziehungsprobleme nicht 
genug Hilfen geben zu können (Bach/Knöbel/Arenz-
Morch/Rosner 1986). Die Ausgliederung dieser Jun-
gen und Mädchen erscheint vielen Pädagogen heute 
generell fragwürdig (Muth 1986, Eberwein 1994). 
Die häufige Gewalt in Schulen für Lernbehinderte, 
die verbale Aggression, Ungehorsam gegen den Leh-
rer/die Lehrerin und physische Gewalt umfaßt (Bach/ 
Knöbel/Arenz-Morch/Rosner 1986), läßt zusätzlich 
zweifelhaft erscheinen, ob Heranwachsende in die-
sen Schulen die sozialen Umgangsweisen und die 
Konfliktlösungsstrategien erwerben können, die im 
Sozialleben der Gesellschaft erwartet werden (Benk-
mann 1994). Angesichts der Verhaltensauffälligkei-
ten dieser Heranwachsenden müssen Schulen, die 
solche Kinder und Jugendliche in ihren Klassen be-
halten oder von den Sonderschulen wieder überneh-
men, Unterstützung erhalten, vornehmlich durch 
sonderpädagogische Kompetenz, wie sie in den Son-
der- und Förderschulen in hohem Maße vorhanden 
ist. Eine bessere Vernetzung von Schule und Jugend-
hilfe ist dringlich. 

B 8.2.3 Bedingungen der Entstehung von Kindergewalt 

Für Gewalt unter Kindern gibt es keine monokausa-
len Erklärungen, welche die „Schuld" psychischen 
Störungen der Kinder oder einzelnen sozialen Fakto-
ren, etwa der Arbeitslosigkeit, dem Fernsehen oder 
dem väterlichen Autoritarismus zuschieben. Auch 
die von Kindern gegen andere Kinder ausgeübte Ge-
walt entspringt einem komplexen Bedingungsgefü-
ge, in dem jene Faktoren wieder auftauchen, die be-
reits im Zusammenhang mit der familialen Gewalt 
geschildert wurden. 

Sozioökonomische Lage der Familien 

Schulen, die über große Probleme mit Gewalt berich-
ten, liegen häufiger in Stadtbereichen, in denen die 
Wohnverhältnisse schlecht sind, es wenig Möglich-
keiten für Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen 
gibt und in denen sich Menschen mit Problemen vie-
lerlei Art  sammeln. Die Perspektivlosigkeit dieser so-
zialen Situation prägt vor allem die älteren Kinder 
und Jugendlichen. 

Beziehungen und Erziehung in Familie, Tagesein-
richtung und Schule 

Viele der Erklärungen, die Lehrern/innen und Schü-
lern/innen zur Begründung von Gewalttätigkeiten in 
den Sinn kommen, verweisen auf Sozialisationsdefi-
zite. Eine geringe Toleranz für Konflikte, die Nei-
gung, unklaren Äußerungen oder Handlungen eher 
eine aggressive als eine wohlmeinende Absicht zu 
unterstellen (Boulton 1993), die niedrige Hemm-
schwelle für die Anwendung von Gewalt. Schüler se-
hen Gründe für Gewalt vor allem in unverarbeiteter 
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Frustration, im Imponiergehabe von Mitschülern und 
in Langeweile, die Kinder und Jugendliche durch 
Gewalt zu vertreiben suchen (Dettenborn/Lautsch 
1993). Es zeigen sich auch Zusammenhänge mit 
schwachen Schulleistungen. 

Von den genannten Mustern der Gewaltauslösung 
nähren sich viele aus der vermeintlichen „Selbst-
wertdienlichkeit" der Gewalt (Kornadt 1988). Da ein 
belastungsfähiges Selbst vor allem in sicheren Bezie-
hungen zu wichtigen Bezugspersonen entsteht (von 
besonderer Bedeutung die frühe Eltern-Kind-Bin-
dung: Leuzinger-Bohleber/Dornes/Garlichs/Hart-
mann 1996), wird wieder deutlich, wie wichtig es ist, 
die Beziehungen der Kinder zu Eltern, Erzieher und 
Erzieherinnen sowie Lehrerinnen und Lehrern zu 
stützen. Die Untersuchung von Dettenborn und 
Lautsch (1993) zeigt, daß Schüler, je mehr sie in das 
aggressive Geschehen in der Schule verwickelt sind, 
desto weniger bereit sind, mit Erwachsenen, insbe-
sondere ihren Eltern, über die Gewaltproblematik zu 
sprechen. Die Autoren deuten diesen Befund als Hin-
weis auf Sozialisations- und Beziehungsmängel in 
der Familie sowie als schulische Desintegrationser-
scheinungen. 

Schulische Einflüsse 

Auch ein gutes Verhältnis zwischen Schülern/innen 
und Lehrern/innen beugt der Ausübung von Gewalt 
vor. Allerdings klagen Lehrerinnen und Lehrer auch 
über ihren Autoritätsverlust, woraus man sowohl her-
aushören könnte, daß diese Lehrer/innen sich nicht 
trauen, Grenzen zu setzen, als auch, daß sie lieber 
mit disziplinären Mitteln arbeiten als mit Bemühun-
gen, die Beziehungen zu den Heranwachsenden zu 
verbessern. Nicht wenige Lehrkräfte fühlen sich of-
fensichtlich im Stich gelassen, wurden und werden 
auf diese Aufgaben in Studium und Ausbildung nicht 
genug vorbereitet. Sie fühlen sich hilflos und werden 
auch von den Schülern so gesehen. Immerhin fällt 
auf, daß Schülerinnen der weithin gewaltbelasteten 
Hauptschule eine relativ hohe Bereitschaft äußerten, 
mit Lehrern/innen zu sprechen. 

Insbesondere die Untersuchung von Niebel, Hane-
winkel und Ferstl (1993) geht der Frage nach, ob 
auch Langeweile erzeugender Unterricht, Unterfor-
derung der Schüler, Unruhe in der Klasse und Schul-
unlust Gewalt begünstigen. Die Antworten weisen 
differenzierte Zusammenhänge dieser Variablen mit 
dem generellen Ausmaß von Gewalt, der individuel-
len Gewaltbeteiligung und der Zerstörung von Sa-
chen nach. Von besonderem Interesse ist jedoch, daß 
Schülerinnen und Lehrer/innen Langeweile und 
Unruhe sowie das Ausmaß von Vandalismus außeror-
dentlich diskrepant einschätzen. Schüler/innen erle-
ben sehr viel mehr Langeweile und Lärm, als Lehrer/ 
innen glauben; Lehrer/innen nehmen dagegen sehr 
viel mehr Erscheinungen des Vandalismus wahr als 
Schüler/innen. Es liegt nahe, mit den Autoren zu ver-
muten, daß die jeweils primär Verantwortlichen ihren 
Anteil an den Phänomenen herunterspielen. Die Stu-
die verdeutlicht, daß es innerschulische Faktoren 
gibt, die das Risiko der Gewaltausübung vermehren. 

Der oft vermutete Zusammenhang mit der Größe der 
Schule, der Klasse oder mit dem Bauzustand der 
Schule läßt sich durch die erwähnten Schulstudien 
nicht nachweisen. Die sozialpsychologischen Ein-
flußgrößen, also Beziehungen, Gespräch, Sozialklima 
der Klasse, Attraktivität des Unterrichts und Möglich-
keiten der Mitgestaltung des Schullebens, sind aus-
schlaggebender. 

Das Syndrom von Gewalt, Ausschluß aus dem sozia-
len Netzwerk der Schulklassen, schwachen Schullei-
stungen und mangelndem Selbstwert, macht Heran-
wachsende, die von diesem Muster geprägt sind, 
langfristig zu einer Risikogruppe. Solche Kinder und 
Jugendliche sind in Gefahr, die Schule vorzeitig zu 
verlassen, keine Lehrstelle zu finden und sich nicht 
in die Sozialwelt der Erwachsenen einzufügen (Dis-
hion/Patterson/Stoolmiller/Skinner 1991; Parker/As-
her 1987). 

B 8.2.4 Besondere Aspekte von Gewalt unter Kindern 

Angreifer und Opfer 

Neben vielen Kindern, die kaum in gewaltsame Vor-
kommnisse verwickelt sind, gibt es solche, die immer 
wieder drangsalie rt  und gequält werden, obwohl sie 
versuchen, sich aus allen Konflikten herauszuhalten. 
Oft sind es stille Kinder am Rande der sozialen Netz-
werke, manchmal Kinder mit Auffälligkeiten. 

In mehreren Untersuchungen ist aufgefallen, daß 
viele der Kinder, die andere angreifen, selber eben-
falls häufig Opfer von Übergriffen sind. Die Beteili-
gung derselben Kinder sowohl als Angreifer wie 
auch als Opfer weist darauf hin, daß es sich um Kin-
der handelt, die sich mit ihrem Sozialverhalten nicht 
in die Kooperations- und Spielprozesse unter Gleich-
altrigen einzuordnen vermögen. 

Im Kindergartenalter sind Kinder in dieser Doppelrol-
le oft besonders aktive Kinder, die viel mit anderen 
zu tun haben und daher auch oft mit ihnen aneinan-
dergeraten. In soziometrischen Studien werden diese 
Kinder von den anderen als „kontrovers" einge-
schätzt, weil sie einerseits wegen ihrer Einfälle be-
liebt sind, sich andererseits aber viel gegen andere 
herausnehmen. Oft bilden sich in Klassen auch Rest-
gruppen von anderen wegen ihres Sozialverhaltens 
abgelehnter Kinder, die vor allem miteinander in ge-
walttätig ausgetragenen Streit geraten, aber auch 
mit den Kindern, deren Ablehnung sie spüren. 

Geschlechtsunterschiede in der Ausübung von  Ge-
walt 

Wie berichtet sind Jungen vom Kindergartenalter an 
deutlich mehr an Gewalttätigkeiten beteiligt als 
Mädchen. Wenn nur die Anwendung physischer Ge-
walt untersucht wird, bestätigen alle Studien diese 
Aussage. Mädchen drücken ihre Aggression eher 
verbal als durch physische Gewaltanwendung aus. 

Thoma, Baumgärtel, Gimborn und Rohrmann (1996) 
berichten in ihrer Studie, die sich besonders dem 
Verhalten von Jungen widmet, daß Erzieher/innen 
dazu neigen, die aktive Beteiligung der älteren Jun-
gen an aggressiven Vorkommnissen zu überschätzen 
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und die Beteiligung der jüngeren Kinder und der 
Mädchen zu unterschätzen. Es falle den Erzieher/in-
nen schwer, die Raufereien und das Herumtoben der 
Jungen von ernsthaftem Streit zu unterscheiden. 
Auch das mag begründen, warum Jungen, insbeson-
dere ältere, in Konfliktfällen seltener die Hilfe Er-
wachsener erbitten. Sie haben nach Meinung der 
Autoren den Eindruck, daß die Erwachsenen doch 
nicht verstehen, was unter Kindern vorgeht (Schüler 
äußern dies explizit; vgl. Dettenborn/Lautsch 1993). 

Eine besonders Mädchen zugeschriebene Form der 
Aggression umfaßt Verhaltensweisen wie das de-
monstrative Ignorieren und die Abwendung von ei-
ner anderen Person, den Ausschluß von gemeinsa-
mem Spiel und die Aufkündigung einer Beziehung 
(„relational aggression" nach Crick/Grotpeter 1995). 
Diese beziehungsaggressiven Verhaltensweisen ha-
ben für jene Kinder, die sie häufig anwenden, die 
gleichen psychischen und sozialen Folgen wie für an-
dere die physischen Aggressionen, denn sie werden 
von anderen ebenso wie die physisch Gewalttätigen 
abgelehnt und nach Möglichkeit an gemeinsamen 
Tätigkeiten nicht beteiligt. Sie fühlen sich folglich 
häufiger einsam und depressiv als Kinder, die weder 
durch physische, noch durch verbale oder bezie-
hungsorientierte Aggression auffallen. Da auch diese 
Aggressionsform die Entwicklung von Kindern lang-
fristig belastet, sollte sie ebenso wie die physisch aus-
geübte Gewalt von Pädagogen und Therapeuten be-
achtet werden (Crick 1995). 

Es sei allerdings darauf hingewiesen, daß sowohl die 
meisten Jungen, trotz der höheren Beteiligung von 
Jungen an gewalttätigen Vorkommnissen, als auch 
die meisten Mädchen, und zwar auch dann, wenn 
beziehungsorientierte Aggression einbezogen wird, 
nicht in nennenswerter Weise an Aggression und Ge-
walt in Kindergarten und Grundschule beteiligt sind, 
und zwar weder als Angreifer noch als Opfer. 

Aggression und Gewalt der Jungen werden in Zu-
sammenhang mit einer Erziehung gebracht, die es 
Jungen erschwert, sich ihrer eigenen Emotionen, ins-
besondere ihrer Ängste, Verletzungen und Schmer-
zen, bewußt zu werden und sich mit diesen Empfin-
dungen auseinanderzusetzen (Thoma/Baumgärtel/ 
Gimborn/Rohrmann 1996). Weil sie Schwäche und 
Kontrollverlust befürchten, übertönen sie ihre Emp-
findungen mit Kraft- und Überlegenheitsdemonstra-
tionen. Jüngere Jungen erfahren von Eltern und Er-
ziehern noch oft Anerkennung für ihre „Bereitschaft, 
Konflikte auszutragen" und für ihre „Durchsetzungs-
fähigkeit" , bis es schließlich den Erwachsenen zuviel 
wird und sie maßregelnd eingreifen, dann freilich oft 
massiv und ohne zu untersuchen, worum es den  Kin

-

dern wirklich ging. 

Vor diesem Hintergrund sind geschlechtsspezifische 
Unterschiede bei Präventions- und Interventionsan-
sätzen sowohl in bezug auf Konfliktlösungsmuster 
und gewalttätiges Verhalten von Kindern - Jungen 
und Mädchen - als auch in bezug auf die Reaktion 
der Erwachsenen - Frauen und Männer - zu be-
rücksichtigen. 

Gewalt gegen Mädchen 

Obwohl es gewalttätiges Vorgehen auch unter Mäd-
chen gibt, sind es überwiegend Jungen, die Mäd-
chen in gewalttätige Vorkommnisse verwickeln. 
Diese Mädchen sind keineswegs von vornherein un-
terlegene Opfer, sondern können sich in vielen Fäl-
len wirkungsvoll zur Wehr setzen, insbesondere 
dann, wenn Mädchen sich gegenseitig bei der Ab-
wehr von Übergriffen unterstützen. Zumeist sind es 
einzelne Jungen und immer wieder dieselben, die 
Mädchen ärgern und drangsalieren (Oswald/Krapp-
mann/Chowdhuri/von Salisch 1986). 

Verschiedene Annahmen werden herangezogen, um 
dieses Verhalten zu erklären. Jungen mit schwachem 
Selbstwert ahmten möglicherweise familiale oder 
mediale Gewaltvorbilder nach und reagierten sich an 
„Schwächeren" ab. Gewaltanwendung und Angster-
zeugung bereiteten ihnen „Lust" und sicherten ih-
nen Aufmerksamkeit bei Erziehern/innen, Lehrern/ 
innen und anderen Kindern. Von diesen Jungen wer-
den Definitionen von Männlichkeit ausagiert, die da-
mit die Abwertung des Weiblichen in der gesell-
schaftlichen Geschlechterhierarchie übernehmen 
(Enders-Dragässer 1995; Kersten 1993; Permien/ 
Frank 1995; Thoma/Baumgärtel/Gimborn/Rohrmann 
1996). 

Kinder ausländischer Herkunft und Gewalt 

Die Datenlage zur Beteiligung ausländischer Kinder 
und Jugendlicher an Gewalt in Schulen ist nicht be-
friedigend, weil zumeist nicht nach Nationalität oder 
ethnischer Herkunft differenziert wird. Da die Unter-
suchungen sich auf ältere Schüler konzentrieren, fällt 
es schwer, ein detaillierteres Bild von den jüngeren 
zu gewinnen. Durchweg verdeutlichen die genann-
ten Schul- oder Schülerstudien (vgl. Kap. B 8.2.2), 
daß ausländische Kinder und Jugendliche sich im 
Ausmaß der Ausübung von Gewalt von deutschen 
Kindern nicht unterscheiden. 

Die Frankfurter Untersuchung erwähnt die multikul-
turelle Zusammensetzung der Schülerschaft als ei-
nen unter mehreren mit dem Auftreten von Gewalt 
korrelierenden Faktoren, ohne allerdings aufzuklä-
ren, ob diesem Faktor eine eigenständige Bedeutung 
zukommt. Der sächsische Bericht stellt fest, daß aus-
ländische Kinder eher unter den Opfern von Gewal-
tätigkeiten zu finden sind als unter den Gewaltaus-
übenden. Von einigen Hamburger Schulen werden 
Konflikte zwischen deutschen und ausländischen 
Schülern um Moral- und Ehrbegriffe erwähnt, ver-
mutlich auch unter älteren Schülern. Erst unter ihnen 
scheinen die gewalttätigen Auseinandersetzungen 
aufzutreten, die von rechtsextremistischen Gruppen 
geschürt werden. Die Studie von M. Fuchs, Lamnek 
und Luedtke (1996), die die Gewaltproblematik aus 
der Sicht von Lehrern/innen und Schülern/innen un-
tersucht, kommt zu dem Ergebnis, daß „Ausländer 
nicht stärker für Gewalt an Schulen verantwortlich 
gemacht werden können als ihre deutschen Mitschü-
ler" (ebd., S. 293). Die Untersuchung in Nürnberger 
Schulen gibt Hinweise darauf, daß die gelungene 
Eingliederung in den Klassenverband und die wahr-
genommenen Möglichkeiten der Mitgestaltung in 
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Schule und Unterricht die Beteiligung von Jungen 
nicht-deutscher Nationalität an Gewalthandlungen 
mindert (Funk 1994). 

Aus der Praxis wird berichtet, daß vermehrt Konflikte 
zwischen Aussiedlerkindern und nichtdeutschen 
Kindern, z. B. türkischen Kindern aufbrechen. Diese 
Problematik muß besser aufgeklärt und in die Prä-
ventionsüberlegungen einbezogen werden. 

B 8.2.5 Wege zur Gewaltprävention 

Der Gewalt in den Schulen ebenso wie den Vorläu-
fern der Gewaltausübung in Vorschuleinrichtungen 
ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen, denn Ge-
walt ausübende Kinder schädigen andere und gera-
ten gleichszeitig selber in das für sie selbst zerstöreri-
sche Syndrom von Zurückweisung durch andere und 
Fehlanpassung an Beziehungen und Institutionen, 
das sie sehr leicht um Freundschaft und Partnerschaft 
sowie um Bildungserfolg bringen kann. Von Gewalt 
bedrohte Kinder leben in Angst, werden in ihrer Ent-
wicklung, im Lernen und in ihren sozialen Aktivitä-
ten gestört und verlieren die Freude am Besuch der 
Schule. 

Da Gewalt durch Verhältnisse begünstigt wird, in de-
nen Erwerbsarbeit und wi rtschaftliche Sicherheit 
fehlen, die Familienbeziehungen belastet sind und 
wenig Aussicht auf eine Besserung der Lebenssitua-
tion besteht, werden alle Maßnahmen, die darauf zie-
len, das Kind zu stärken, den Entwicklungs- und Bil-
dungsweg von Kindern zu sichern und es in seinen 
Beziehungen zu stützen, Gewalt mindern. Eine ent-
schiedenere Politik gegen alle Verherrlichung von 
Gewalt in Medien und Realität ist ein notwendiger 
Hintergrund. Außerdem müssen Eltern in stärkerem 
Maße für eine gewaltfreie Erziehung sensibilisiert 
werden. 

Wir wissen wenig darüber, wie Kinder im Laufe des 
Heranwachsens lernen, sich eine größere Kontrolle 
über aggressive, insbesondere gewalttätige Strebun-
gen anzueignen. Die Erziehung, die Kinder erleben, 
ist in der Regel eher inkonsistent; die Erwachsenen, 
die ihnen Modell sein könnten, setzen sich immer 
wieder ohne Aushandlung gegenüber den Kindern 
durch. So hat Neubauer (1986) beobachtet, daß Er-
zieherinnen auf das, was sie für Aggression halten, 
mit eiligen Strafen reagieren oder das unerwünschte 
Verhalten übersehen. Dagegen helfen sie Kindern, 
die sich ohnehin schon um die Aushandlung von Lö-
sungen bemühen, konstruktiv vorzugehen. Auf diese 
Weise verstärkten sie die Unterschiede unter den 
Kindern. Auch Nickel und Schmidt-Denter (1980) be-
richten von Erzieher/innen, die zwar einvernehmlich 
erarbeitete Lösungen wollten, sich in ihrem eigenen 
Eingreifen bei Konflikt und Streit jedoch ganz anders 
verhielten, weil sie oft nicht aufklärten und mit den 
Kindern sprachen, sondern impulsiv einschritten und 
abgelehntes Handeln einfach unterbanden. 

In vielen Veröffentlichungen zu diesem Thema wird 
festgestellt, daß Opfer von Angriffen oft keine hinrei-
chende Unterstützung in ihrer Notlage erhalten, son-
dern Erzieher/innen und Lehrer/innen hilflos reagie-
ren. Es ist dringend erforderlich, daß Erzieher/innen 
und Lehrer/innen in Aus- und Fortbildung mehr für 

die sozialen Prozesse unter Kindern sensibilisiert 
werden. Kinder brauchen Erwachsene, die auf Pro-
bleme der Kinder eingehen können und mit den Kin-
dern zusammen nach akzeptablen Lösungen suchen. 
Berichte aus Schulen zeigen, daß derartige Themen 
nur selten zum Gegenstand des Unterrichts werden. 

Nickel und Schmidt-Denter (1980) weisen darauf hin, 
daß Kinder oft von sich aus nach Wegen zur Minde-
rung von Gewalt suchen, die alle mittragen können. 
Die meisten Kinder, die gewalttätig gegen jemanden 
vorgegangen sind, suchen nach Gründen, die ihr 
Verhalten in diesem Fall ausnahmsweise rechtferti-
gen. Kinder haben auch als Jugendliche oder radi-
kale Banden im Jugendalter in der Regel noch keine 
Lebensauffassung, nach der Gewalt ein legitimes 
Mittel der Selbstbehauptung ist. 

Gewaltmindernd sind Maßnahmen, die Beziehungen 
und Gruppen stärken. Dafür muß den Lehrern/innen 
mehr Zeit gegeben und sozialpädagogische Kompe-
tenz an Schulen und Tageseinrichtungen geholt wer-
den. Gesprächs- und Beteiligungsmöglichkeiten sind 
in Schulen und Tageseinrichtungen fest zu veran-
kern und aktiv zu nutzen. Gewalt ist auch ein Aus-
fluß des Desinteresses an Schule. Daher werden auch 
alle Reformen von Schule und Unterricht der Gewalt-
prävention zugutekommen, die die Lerngemein-
schaft stärken (von Hentig 1993). 

Die Berichte aus einer Reihe von Schulen machen 
darauf aufmerksam, daß Mädchen besser gegen 
Übergriffe von Jungen geschützt werden müssen. 
Von besonderer Bedeutung ist dabei, die Sozialbezie-
hungen unter den Mädchen zu stärken, weil die Soli-
darität der Mädchen eine verläßlichere Hilfe gegen 
attackierende Jungen sein kann als Erziehungs- und 
Lehrpersonen, die eher generell als beim einzelnen 
Vorkommnis helfen können. Angebote der Ausein-
andersetzung mit der Geschlechtsrolle und den ge-
schlechtsspezifischen Verhaltensmustern sind für 
Jungen und Mädchen notwendig. 

Es gibt eine Anzahl von Programmen, die Gewalt 
nicht unterdrücken, sondern soziale und emotionale 
Kompetenzen der Heranwachsenden stärken wollen 
und sich bewährt haben (Olweus 1996). Erforderlich 
ist, eine „Lernkultur" zu schaffen, die der Lernan-
strengung von Kindern und Jugendlichen einen Sinn 
gibt und ihnen Anerkennung auch bei Schwierigkei-
ten nicht versagt (Hensel 1995, Mansel 1995). Diese 
Lernkultur kann nur entstehen, wenn die Schüler an 
der Gestaltung ihrer Tagesstätten- und Schulumwelt 
aktiv beteiligt werden und sich mit ihrer Schule, ih-
rem Lernen und ihrer Klassengruppe identifizieren 
können. Gewalt ist die Kehrseite von Verhältnissen, 
in denen einzelnen und Gruppen die Möglichkeit 
fehlt, das eigene Leben aktiv zu gestalten. 

B 8.3 Delinquenz von Kindern 

„Kinderkriminalität" bezieht sich auf Verstöße gegen 
das Strafrecht, die von strafunmündigen Kindern un-
ter 14 Jahren begangen werden. Der folgende Be-
richt konzentriert sich auf diesen Altersbereich delin-
quenten Verhaltens, obwohl in der öffentlichen Dis- 
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kussion über „Kinderkriminalität" die Altersgrenze 
des Strafgesetzbuches oft nicht beachtet wird. 

Nach der Polizeilichen Kriminalstatistik 1996 liegt 
die Gesamtzahl der tatverdächtigten deutschen Kin-
der im Alter zwischen 8 und 14 Jahren bei 2,1 % der 
Kinder dieser Altersjahrgänge (auch im Folgenden 
stets ohne Verkehrsdelikte). Von ihnen wurden mehr 
als die Hälfte des Ladendiebstahls (57 %) und ein 
knappes Sechstel der Sachbeschädigung (15 %) ver-
dächtigt. Seltener wurden Kinder wegen Diebstahls 
unter erschwerenden Umständen (10 %), wegen Kör-
perverletzungen (8 %), Raubs und räuberischer Er-
pressung (2 %) - hauptsächlich Taten wie „Jacken 
abziehen" - oder wegen Brandstiftung (2 %) tatver-
dächtigt. Eines Delikts verdächtigt werden generell 
dreimal mehr Jungen als Mädchen, denen häufiger 
als Jungen Diebstähle und sehr viel seltener Gewalt-
handlungen zugeschrieben werden. Die Opfer der 
Delikte, insbesondere auch der Raub- und Gewaltde-
likte von Kindern, sind vor allem gleichaltrige und 
jüngere Kinder. Hinzuweisen ist auf erhebliche re-
gionale bzw. Stadt-Land-Unterschiede (Bundeskrimi-
nalamt 1997 a). 

Die Tatverdächtigtenziffer für Kinder (alle Delikte, 
deutsche und nichtdeutsche Kinder) hat sich in den 
alten Bundesländern von 1984 bis 1996 um 41 % er-
höht, und zwar vor allem aufgrund vermehrt regi-
strierter Ladendiebstähle (nach einer niedersächsi-
schen Sonderauswertung in annähernd zwei Dritteln 
der Fälle mit Warenwerten unter 25,- DM; diese und 
die folgenden Zahlen nach Pfeiffer/Wetzels 1997). 
Besonders hoch ist der Zuwachs bei den polizeilich 
erfaßten Gewaltdelikten, die seit 1984 bei den Kin-
dern um 171 % zugenommen haben. Dabei ist zu be-
achten, daß trotz der Zunahme auch 1996 Gewaltde-
likte nur einen geringen Teil der Kinderdelinquenz 
darstellen (5,9 % der tatverdächtigten Kinder bzw. 
0,13 % der Altersgruppe). Gewalt wird fast aus-
schließlich bei Raub und schwerer Körperverletzung 
angewandt und zunehmend aus Gruppen heraus 
verübt. 

Für die neuen Bundesländer besteht eine entspre-
chende Tatverdächtigtenstatistik erst seit 1994. We-
gen des unterschiedlichen Anteils ausländischer Kin-
der in Ost und West können sinnvollerweise nur die 
Zahlen für deutsche Kinder verglichen werden. Die 
Zahlen tatverdächtigter deutscher Kinder sind in den 
neuen Bundesländern von 1994 bis 1996 mehr ge-
wachsen als die entsprechenden Zahlen für Kinder in 
den alten Bundesländern. Sie liegen stets über den 
Zahlen für die alten Bundesländer, besonders deut-
lich im Bereich des schweren Diebstahls und der ein-
fachen Körperverletzung. In der Grundverteilung der 
Tatverdächtigen auf die verschiedenen Deliktarten 
ist allerdings kein wesentlicher Unterschied festzu-
stellen; auch in den neuen Bundesländern sind die 
einfachen Diebstähle bei weitem am häufigsten. 
Nach Pfeiffer und Wetzels (1997) gibt es keine Anzei-
chen dafür, daß die höheren Verdächtigtenziffern auf 
eine gesteigerte Anzeigebereitschaft zurückzuführen 
sind. Hingegen gibt es deutliche Hinweise darauf, 
daß Raub- und Gewaltdelikte noch häufiger als in 
den alten Bundesländern aus Gruppen heraus be-
gangen werden. 

Auch der Vergleich von Tatverdächtigtenziffern für 
deutsche und nichtdeutsche Kinder ist problema-
tisch, denn die jeweiligen Grundgesamtheiten, auf 
welche die Belastungszahlen bezogen werden, sind 
sozial ungleich zusammengesetzt und regional 
anders verteilt. Zudem gibt es Verstöße gegen das 
Ausländerrecht, die nur von Zuwandererkindern be-
gangen werden können. Diese Überlegungen relati-
vieren die höheren Tatverdächtigtenzahlen für nicht-
deutsche Kinder, welche die Statistik ausweist. Pfeif-
fer und Wetzels (1997) berichten daher nur über die 
Entwicklungslinien, die für deutsche und nichtdeut-
sche Kinder im Hinblick auf die generelle Beteili-
gung an Delikten fast gegensätzlich verlaufen. Bei 
nichtdeutschen Kindern wurde bis 1992 eine Zunah-
me tatverdächtigter Kinder registriert; dann aber 
blieben die Verdächtigtenzahlen fast konstant. Bei 
deutschen Kindern blieben die Ziffern bis 1992 trotz 
eines zwischenzeitlichen Rückgangs weitgehend auf 
derselben Höhe, stiegen aber danach an. Es wird an-
genommen, daß sich in dieser Zahlenreihe für nicht-
deutsche Kinder der verringerte Zustrom von Asylbe-
werbern widerspiegelt. Bei Gewaltdelikten stiegen 
die Tatverdächtigtenziffern bei nichtdeutschen Kin-
dern seit 1984 deutlich an; bei deutschen Kindern 
gab es zunächst einen Rückgang, seit 1988 aber 
ebenfalls eine deutliche Zunahme bis 1996. 

Wenig ist über eine Sondergruppe deutscher Kinder, 
die Kinder von Spätaussiedlern, bekannt. Wie ihre 
Eltern und ihre älteren Geschwister kommen sie mit 
Hoffnungen in ein Land, das mehr Probleme hat, als 

 sie vermutlich von außen wahrnahmen, so daß sich 
nun Enttäuschungen und Verlustgefühle miteinan-
der verbinden:Die Verdächtigtenquote scheint höher 
als unter den in Deutschland geborenen deutschen 
Kindern (Pfeiffer/Wetzels 1997 mit Bezug auf einen 
Vergleich unter niedersächsischen Landkreisen). 
Umfassendere Untersuchungen fehlen. 

Es ist darauf hinzuweisen, daß die Polizeiliche Krimi-
nalstatistik nur erfaßte Verdachtsfälle berichtet, von 
denen lediglich etwa die Hälfte aufgeklärt wird. Erst 
dann ist die Tat mit Sicherheit bestimmten Personen 
zuschreibbar. Dennoch sind sich Fachleute einig, daß 
die Delinquenz von Kindern und Jugendlichen nicht 
vollständig erfaßt und gerade bei den unter 14jähri-
gen Kindern ein großer Anteil an Normverstößen 
nicht angezeigt wird. Kinder können durch Drohun-
gen eingeschüchtert werden. Die Aufmerksamkeit 
für bestimmte Delikte, die Bereitschaft, Verstöße an-
zuzeigen und die Ermittlungskapazität der Polizei 
können schwanken. Außerdem fehlen zur besseren 
Aufklärung dieses Bereichs längsschnittliche Unter-
suchungen mit Kontrolle wichtiger Einflußgrößen 
und Studien, die das Dunkelfeld erhellen (Albrecht/ 
Lamnek 1979). 

Trotz dieser Einschränkungen sind die Daten der Po-
lizeilichen Tatverdächtigtenstatistik sehr ernst zu 
nehmen, weil sie wichtige Indikatoren des Zustands 
der Sozialwelt sind und Aufschluß über die Gefähr-
dungen von Kindern geben. Die Unterschiede nach 
Bevölkerungsgruppen und Regionen sowie die Ver-
änderungen im Verlauf der letzten Jahre geben 
wichtige Hinweise auf die Problemstruktur und de-
ren Wandel. Auch die hohen Anteile an Bagatellfäl- 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode  Drucksache 13/11368 

len und Fällen mit geringem Schaden sollten die Auf-
merksamkeit nicht mindern, weil diese Vorkomm-
nisse aus der Sicht der Kinder ganz andere Proportio-
nen haben; bei vielen Kindern lösen sie Ängste und 
Verzweiflung auslösen. 

Sozialwissenschaftler haben der Vermutung, die Nor-
menverstöße der Kinder und Jugendlichen seien ein 
Vorläufer der Erwachsenenkriminalität, wohlbegrün-
det widersprochen. Fast alle Kinder und Jugendli-
chen begehen aus Experimentier- und Erlebnis-
drang, zur Stärkung des Selbstwerts oder um Aner-
kennung anderer zu erlangen, aus Protest oder zur 
Abgrenzung von den Normen der Erwachsenenwelt, 
Handlungen, die ihnen als „kriminell" ausgelegt 
werden können. Immer noch kann man davon ausge-
hen, daß es sich bei diesen Verstößen überwiegend 
um alterstypisches, episodenhaftes Verhalten han-
delt, das keine kriminelle Karriere vorbereitet, vor al-
lem dann nicht, wenn diesen Kindern und Jugendli-
chen Einsicht in ihr Tun vermittelt wird und ihnen ein 
befriedigender Platz in Familie, Schule und im Be-
reich außerschulischer Aktivitäten offensteht. 

Zu einer neuen Einschätzung der Situation gibt je-
doch Anlaß, daß die Häufigkeit delinquenten Verhal-
tens von Kindern und Jugendlichen einen deutlichen 
Zusammenhang mit Indikatoren für eine wirtschaft-
lich eingeschränkte Lebenslage (Sozialhilfebezug, 
regionale Verteilung von problembelasteten Grup-
pen, zunehmende Armut von Kindern und Jugendli-
chen) steht (Pfeiffer/Wetzels 1997; Expertise Walper, 
i. Ersch.). Die jüngste Studie des Jugendwerks der 
Deutschen Shell (1997) hat nachgewiesen, daß inzwi-
schen schon ältere Kinder Ängste um ihren Platz im 
Leben entwickeln, wobei Mädchen und Jungen, wie 
die Delinquenzdaten zeigen, unterschiedlich auf 
diese Ängste reagieren. 

Diese Zusammenhänge von schlechter sozio-ökono-
mischer Lage und Delinquenz werden nicht als linea-
re Abhängigkeit der Delinquenz von Knappheit der 
Mittel verstanden. Die Mangellagen erzeugen Risi-
ken, Kindern unter diesen Bedingungen in den Fami-
lien Sinn, Normen und Selbstwert vermitteln zu kön-
nen. Als delinquenzfördernd wird insbesondere be-
trachtet, wenn Kinder, Jugendliche und Eltern zur 
Auffassung gelangen, nicht zu dieser Gesellschaft 
dazuzugehören. Bei solchen Einschätzungen wirkt 
mit, ob Erwachsene darauf vertrauen, daß sich Partei-
en, Gewerkschaften, religiöse Gemeinschaften oder 
andere Organisationen für die Verbesserung ihrer 
Lage einsetzen. Für einen erheblichen Teil der Kin-
der mit Migrationshintergrund scheinen Familie und 
ethnische Communities protektive Faktoren gegen 
Delinquenz darzustellen. Die mangelhafte Integrati-
on in stützende Netzwerke kann einen Zustand so-
zialer Desintegration fördern, der schon Kinder, erst 
recht Jugendliche dazu bringt, sich zusammenzu-
schließen und gemeinsam mit delinquentem Verhal-
ten auf die wahrgenommene Aussichtslosigkeit zu 
reagieren. Pfeiffer und Wetzels (1997, S. 22) folgern, 
daß neben alterstypischen, episodenhaften Normver-
stößen „für eine wachsende Zahl von Kindern und 
Jugendlichen die Begehung von Straftaten ... als 
Ausdruck dauerhafter sozialer Ausgrenzung zu inter-
pretieren (ist)". Mit anderen Worten: Delinquenz 

kann nicht mehr allein als krisenhafte Erscheinung 
im Sozialisationsprozeß der Kinder und Jugendlichen 
verstanden werden, sondern entspricht einer gesell-
schaftlichen Lage, die von Kindern und ihren Eltern 
als desolat erfahren wird. 

Kindern in sozialer Randlage und ohne Einbindung 
in soziale Netzwerke bleibt kaum anderes übrig, als 
Orientierungen in den Medien zu suchen. So belegt 
die Medienforschung, daß Kinder, die in schwierigen 
Familienverhältnissen aufwachsen, in Gefahr sind, in 
den Medien angebotene gewalttätige Handlungsmu-
ster in ihr Verhalten aufnehmen (Theunert/Pescher/ 
Best/Schorb 1992). 

Besondere Beachtung sollte finden, daß mehrere 
amerikanische (siehe Pfeiffer/Wetzels 1997) und 
einige deutsche Untersuchungen (Bussmann 1996; 
Heitmeyer/Collmann/Conrads/Matuschek/Kraul/Kü-
hnel/Möller/Ulbrich-Hermann 1996; Fuchs, M./Lam-
nek/Luedtke 1996; Silbereisen/Walper 1987) nach-
weisen konnten, daß innerfamiliale Gewalterfahrung 
in der Kindheit Tendenzen zur Gewaltausübung und 
zu anderen Normverstößen langfristig fördert. Eine 
repräsentative Befragung des Kriminologischen For-
schungsinstituts Niedersachsen (KFN) offenbart, in 
welchem Umfang Erwachsene als Kinder der Erfah-
rung von körperlicher Gewalt, Mißhandlung, Gewalt 
zwischen den Eltern und sexuellem Mißbrauch, oft in 
Verbindung miteinander, ausgesetzt waren (bei vor-
sichtigen Annahmen etwa ein Fünftel: Pfeiffer/Wet-
zels 1997). Nach den Ergebnissen der KFN-Studie 
steckt in einem Teil der heranwachsenden Generati-
on ein latentes Potential, das in nicht bewältigbar er-
scheinenden Belastungssituationen in Gewalt um-
schlagen kann. 

Die Einsicht, daß Strafmaßnahmen kontraproduktiv 
sind, hat sich in der Sozialpädagogik und Kinder-
und Jugendhilfepraxis durchgesetzt. Es ist nur zu of-
fensichtlich, daß junge Menschen, die gegen Normen 
verstießen, nicht durch Strafe und Resozialisation auf 
einen strafrechtlich unauffälligen Weg gebracht wur-
den, sondern gerade dadurch, daß sie nicht in Ver-
fahren und Institutionen gerieten, die sie „stigmati-
sierten" (Kersten 1985). In solche Verfahren geraten 
besonders häufig Kinder, die aus benachteiligten So-
zialmilieus stammen und für die ihre Eltern und an-
dere Erwachsene nicht genügend eintreten, um eine 
„harmlose" Interpretation ihrer Verstöße zu erreichen 
(Schneider, H. J. 1987; Eisenberg 1990). 

Der Achte Jugendbericht (Bundesministerium für Ju-
gend, Familie, Frauen und Gesundheit (BMJFFG) 
1990) konnte auf eine Fülle verschiedener Maßnah-
men hinweisen, die ergriffen wurden, um Jugendli-
che weitgehend davor zu bewahren, ausgegrenzt 
und eingesperrt zu werden. Sie sollten die Chance 
erhalten, auf ihrem weiteren Lebensweg nicht von 
den Folgen dieser Strafmaßnahme bestimmt zu wer-
den. Noch wichtiger ist es, Kindern Lebensperspekti-
ven nicht vorzeitig zu verbauen. Sie brauchen soziale 
Integration, aktive Gestaltungsmöglichkeiten, positi-
ve Aussichten für ihr weiteres Leben, gestärkte Be-
ziehungen, abgesprochene Regeln; ihre Verantwor-
tung für Schaden und Wiedergutmachung muß mit 
ihnen aufgeklärt werden. Die Einordnung der Kinder 
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in Täter-Kategorien, die Kinderverhalten nicht ent-
sprechen, gefährdet die weitere soziale Entwicklung. 
Die Kommission spricht sich daher gegen die Herab-
setzung des Strafmündigkeitsalters aus. 

Der Begriff der Kinderkriminalität selber muß proble-
matisiert werden, denn er läßt die Besonderheit des 
Verhaltens von Kindern außer acht, die durch die zu-
gestandene Altersgrenze für die Strafmündigkeit ge-
rade berücksichtigt werden soll, nämlich die Tatsa-
che, daß Kinder mit geringerer Einsicht in Handlun-
gen und den Folgen sowie unmittelbarer auf Anreize 
und Verlockungen einerseits, auf Notlagen und Ver-
letzungen andererseits reagieren, als bei älteren Ju-
gendlichen und Erwachsenen unterstellt werden 
kann. Seitdem der Etikettierungsansatz ( „labeling 
approach") nachweisen konnte, daß die Abstempe-
lung einer Person als „kriminell" („gestört" oder 
„auffällig") zum unentrinnbaren Schicksal auf dem 
Lebensweg werden kann (Becker 1963; Brusten/Hur-
relmann 1973; Lemert 1951), besteht aller Grund da-
für, diese Bezeichnung für strafunmündige Kinder zu 
vermeiden. Die Kommission schließt sich daher der 
Aussage des Achten Jugendberichts an und fordert, 
diesen Begriff aufzugeben, da er ein „negativ fixie-
render Begriff" ist, der einen „vom Gesetzgeber aus-
drücklich gewünschten Schutz der Kinder" aufhebt 
(BMJFFG 1990, S. 143). 

Diese Haltung, die der Hilfe Vorrang gibt, ist keine 
falsche Nachsichtigkeit gegenüber Kindern, die 
Normverstöße begehen. Die Jugendhilfe steht dabei 
auf dem Prüfstand, denn sie kann letztlich ihre Posi-
tion nicht allein durch den Nachweis nachteiliger 
Konsequenzen einer rein straforientierten Politik ver-
teidigen, sondern sie muß hilfreiche Alternativen vor-
zeigen können, braucht dafür allerdings auch die 
Mittel, sie zu entwickeln und zu praktizieren. Daher 
muß die kommunale Kinder- und Jugendhilfepla-
nung Möglichkeiten zur Integration von Kindern und 
Jugendlichen aus Risikogruppen in außerschulischen 
Bildungs- und Freizeitangeboten schaffen, soziale 
Trainingsprogramme anbieten sowie Sozialarbeit in 
den Problemzonen der Kommune in Zusammenar-
beit mit Schule, Tageseinrichtungen, Polizei und Ju-
stiz intensivieren. 

Während der Achte Jugendbericht mit Blick auf Ju-
gendliche über eine ganze Reihe von Modellen und 
Projekten berichten konnte, die Vorbildcharakter ha-
ben, fällt es schwer, entsprechende Vorhaben zu 
schildern, die sich gezielt an Kinder richten. Bei neu-
en Modellprojekten wie „Kiezorientierte Prävention" 
(Berlin), Verbesserung von Kooperation und Hilfe 
(Thüringen) oder „Präventionsräte" (Mecklenburg-
Vorpommern) ist nicht klar, inwieweit diese Projekte 
Kindern gesonderte Aufmerksamkeit widmen. Da 
Fachleute glauben, daß Eltern und Lehrer/innen das 
Thema nicht von allein aufgreifen, sind Initiativen 
der Kinder- und Jugendhilfe besonders wichtig. 

Die Mitarbeit der Kinder in der Gewaltprävention 
scheint nicht schwer zu erreichen, weil sie die häu-
figsten Opfer von Normverstößen durch Kinder sind. 
Es ist jedoch wenig über die Gruppenstrukturen be-
kannt, die zu Normverstößen und Gewalt beitragen. 
Mehr Kenntnis wäre wichtig, damit die selbstregulie

-

renden Kräfte in der Kinderwelt bei der Gewaltprä-
vention mit eingesetzt werden können. 

Zweifellos ist die Familie der soziale O rt , der zuerst 
Kinder mit den Fähigkeiten und den Problembewäl-
tigungsstrategien ausstattet, die es ihnen ermögli-
chen, ihr Leben ohne den Bruch von Normen zu ge-
stalten. Der Blick auf die sozialstrukturellen Bedin-
gungen des Aufwachsens von Kindern und 
Jugendlichen macht jedoch deutlich, daß allein von 
Appellen an mehr erzieherische Verantwortung der 
Eltern eine Lösung nicht erwartet werden kann. 
Zwar brauchen Eltern in schwierigen Lebenssituatio-
nen dringend Unterstützung durch die Jugendhilfe 
(vgl. Kap. C 5). Jedoch ist sehr viel mehr nötig, um 
Anomieerscheinungen zu begegnen. Die Hilfen, die 
bei Kindern, Eltern und allen weiteren Personen an-
setzen, die an der Erziehung von Kindern beteiligt 
sind, werden sich schwerlich gegen gesellschaftliche 
Entwicklungen behaupten können, die Motivationen 
und Selbstachtung zerstört sowie Hoffnungslosigkeit 
erzeugt. 

Wie in Kapitel B 6 ausgeführt, brauchen viele Fami-
lien eine bessere wirtschaftliche Sicherung und eine 
Zukunftsperspektive. Unter den deutschen Familien 
gilt dies vor allem für die Familien alleinerziehender 
Eltern und für Aussiedlerfamilien, unter den Zuwan-
dererfamilien vor allem für die Familien der Asylbe-
werber. 

B 8.4 Empfehlungen 

B 8.4.1 Empfehlungen im Bereich von Gewalt gegen Kinder 

Gewalt gegen Kinder ist ein ernstzunehmendes ge-
sellschaftliches Problem. Die häufigste und für die 
Entwicklungsperspektiven von Kindern einschnei-
dendste Form ist Gewalt in der Familie und im fami-
liären Umfeld. Eine skandalisierende öffentliche Dis-
kussion - wie sie zum Teil durch die Medien forciert 
worden ist - führt dazu, daß Eltern in hohem Maße 
verunsichert sind. Sie geben ihre Ängste an ihre Kin-
der weiter und schränken sie aus Angst vor Fremdtä-
tern in ihrer Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum 
erheblich ein. Diese Reaktionen schaden Kindern 
mehr, als sie ihnen nutzen. In dieser Situation haben 
wir alle eine besondere Verantwortung dafür, kein 
Angstklima zu erzeugen, sondern Kinder und Er-
wachsene über Gefahren und Hilfen aufzuklären 
und für sie ausreichende Unterstützungsangebote 
bereitzustellen. Eine besondere Verantwortung liegt 
bei den Medien. 

A usmaß 

Selbst bei vorsichtiger Schätzung des Ausmaßes von 
Gewalt gegen Kinder geht man nach heutigem Er-
kenntnistand davon aus, daß in der Bundesrepublik 
ca. 20 % aller Erwachsenen in ihrer Kindheit mit 
schwerwiegenderen bzw. häufigeren Formen der se-
xuellen und/oder körperlichen Gewalt konfrontiert 
waren (Wetzels 1997; Pfeiffer/Wetzels 1997). Entspre-
chende Daten zur psychischen Mißhandlung und 
Vernachlässigung liegen nicht vor. 

Insgesamt ist das Wissen über das Ausmaß, insbeson

-

dere aber den Schweregrad von Mißhandlung und 
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Vernachlässigung gering, obwohl es in Deutschland 
ein ausgebautes Jugendhilfesystem gibt, das Hilfen 
für mißhandelte, mißbrauchte und vernachlässigte 
Kinder und ihre Familien anbietet. Vorgeschlagen 
werden daher Studien zu Ausmaß und Schweregrad 
der körperlichen, seelischen und sexuellen Kindes-
mißhandlung und Vernachlässigung. Dabei sind Kin-
der aus Zuwandererfamilien zu berücksichtigen. 

Die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik ist zu 
überarbeiten, damit über die im Rahmen der Bundes-
statistik erhobenen Daten realistische Problembeur-
teilungen und Aussagen über den Hilfebedarf mög-
lich werden (Präzisierung der Anlässe im Informati-
onsblatt der Erhebungsvordrucke/Ergänzung und 
Präzisierung des Erhebungsvordrucks). 

Prävention 

Die Auseinandersetzung mit Erscheinungsformen, 
Entstehungsbedingungen und Folgen der sexuellen, 
körperlichen und seelischen Gewalt gegen Kinder 
zeigt, daß im Bereich der kleineren Kinder und ihrer 
Familien ein besonderer Handlungsbedarf besteht. 

- Einstellungsänderung/rechtliche Änderungen 

Die Kommission hält eine rechtliche Regelung mit ei-
nem Verbot des Züchtigungsrechts und einer Ver-
pflichtung zur gewaltfreien Erziehung für dringend 
geboten und fordert eine entsprechende Änderung 
des § 1631 Abs. 2 BGB. Entsprechend dem Votum 
der Gewaltkommission, der Kinderkommission des 
Deutschen Bundestages, des Deutschen Kinder-
schutzbundes und vieler anderer Verbände sollte 
diese Regelung in das Familienrecht aufgenommen, 
aber nicht mit Sanktionsandrohungen verbunden 
werden. Die Würde des Kindes, sein Recht auf kör-
perliche Unversehrtheit sind in gleichem Umfang zu 
gewährleisten wie bei einem Erwachsenen. 

Parallel zu einer rechtlichen Änderung sind bundes-
weite Öffentlichkeitskampagnen durchzuführen, die 
über die Folgen von Gewaltanwendung für Kinder 
aufklären und Handlungsalternativen für Konfliktsi-
tuationen aufzeigen (vgl. Kap. B 11.5.2). 

- Soziale Sicherheit für Kinder und Familien 

Von seiten der Politik sind Maßnahmen zu ergreifen, 
die Einkommensarmut zu verringern. Für Kinder und 
Familien muß ein tatsächliches Existenzminimum ge-
sichert werden (vgl. Kap. B 6). 

Politik, Jugendhilfe und Gesundheitswesen müssen 
Rahmenbedingungen verändern, und so der Unter-
versorgung in den verschiedensten Lebensbereichen 
entgegenwirken, u. a. durch die Beschaffung von 
Wohnraum zu sozial verträglichen Bedingungen und 
durch eine gezielte Veränderung des Versorgungssy-
stems. Notwendig ist eine (kommunale) Armutspoli-
tik im Sinne einer Gesamtkonzeption, die das ge-
samte Lebensumfeld von Kindern und Familien be-
rücksichtigt (wirtschaftliche Sicherung, Arbeit und 
Wohnen, Gesundheit, soziale Beziehungen, Bildung 
und Ausbildung, kulturelle Teilhabe). 

- Präventive Hilfen - Anforderungen an ein Hilfesy-
stem 

Sozialpolitik muß gemeinwesenorientierte Hilfen im 
Sinne einer ressourcenorientierten Vernetzung im 
Stadtteil bzw. im Lebensraum der Kinder und Fami-
lien zur Verfügung stellen (Verbindung von profes-
sionellen Hilfen, ehrenamtlicher/freiwilliger Hilfe, 
Nachbarschafts- und Selbsthilfe). Kinder benötigen 
darin eigenständige Unterstützungsangebote. 

Ferner sind präventive Konzepte zu entwickeln und 
zu fördern, die Eltern von Kleinst- und Kleinkindern 
erreichen können, ohne daß damit Stigmatisierungs-
prozesse in Gang gesetzt werden. 

- Früherkennung von Gewalt 

Personen und Einrichtungen, die Umgang mit  Kin
-dern und ihren Familien haben, müssen für die Wahr
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nehmung von Gewaltanwendung sensibilisiert wer-
den. 

- Gesundheitswesen 

Im Gesundheitswesen sind Kinderärzte in Aus- und 
Fortbildung für den Umgang mit diesem Problem 
hellhöriger zu machen und besser zu qualifizieren. 

Vorsorgeuntersuchungen sollten auch zur Früher-
kennung von physischer, emotionaler und sexueller 
Kindesmißhandlung und von Kindesvernachlässi-
gung genutzt werden, damit frühzeitig Hilfeangebo-
te gemacht werden können. 

Es sind Modelle zu erproben, die es Eltern zur Pflicht 
machen, alle gesetzlichen Vorsorgeuntersuchungen 
für ihre Kinder wahrzunehmen. 

Die Kooperation zwischen Gesundheitswesen und 
Jugendhilfe ist zu stärken. 

- Schule 

In der Schule ist in der Aus- und Fortbildung für 
Lehrkräfte das Thema Gewalt gegen Kinder fest zu 
verankern. 

Es sind verbindliche Leitlinien für ein Handeln bei 
Verdacht auf Mißhandlung, Mißbrauch oder Ver-
nachlässigung notwendig. Die innerschulische 
Struktur muß den einzelnen Lehrkräften Absprachen 
und Unterstützung zusichern. 

Zwischen Schule und Institutionen des psychosozia-
len wie des medizinischen Bereichs sind verbindliche 
Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln. Formen 
der Kooperation sind mit Unterstützung der Schulad-
ministration in die Praxis umzusetzen. 

- Hilfen bei psychischer Erkrankung und Suchtmit-
telabhängigkeit von Eltern 

In Kooperation von Jugendhilfe und Gesundheits-
diensten sind frühzeitig gezielte Programme für me-
dikamenten- und drogenabhängige Eltern/Erzie-
hungspersonen und ihre Kinder anzubieten. Kinder 
benötigen darüber hinaus eigenständige Unterstüt-
zungsangebote. Außerdem ist gerade mit dem Blick 
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auf diese Kinder eine effektive Alkoholprophylaxe 
erforderlich. 

- Stärkung und Information von Kindern in schuli-
scher und vorschulischer Prävention 

Es ist Einvernehmen darüber zu erzielen, was schuli-
sche und vorschulische Prävention im Bereich Ge-
walt gegen Kinder leisten soll und welche Präven-
tionsaufgaben von Erzieher/innen und Lehrer/innen 
übernommen werden sollen und können. 

Alle Formen der Gewalt gegen Kinder sind in einer 
Präventionsarbeit gleichrangig zu berücksichtigen. 
Eine Beschränkung auf die sexuelle Kindesmißhand-
lung birgt die Gefahr, andere Gewaltbelastungen 
von Kindern aus dem Blick zu verlieren. 

Prävention im Bereich sexueller Kindesmißhandlung 
setzt eine positive Sexualerziehung voraus und muß 
den Aspekt einer emanzipatorischen Mädchen- und 
Jungenarbeit berücksichtigen. 

Es ist zu prüfen, für welche Altersgruppen und bezo-
gen auf welche Gewaltformen im gesamten Bundes-
gebiet Präventionsmaterialien und -programme be-
reits vorhanden sind. Vorhandene Materialien sind in 
Bezug auf Wirkungen auf Kinder zu bewerten, gege-
benenfalls sind weitere Materialien für Kinder, Eltern 
und Multiplikatoren zu entwickeln. Für Kinder und 
Eltern aus Zuwandererfamilien sind Materialien in 
der Herkunftssprache zu entwickeln. 

Intervention: Anforderungen an ein Hilfesystem 

Für Kinder, die sexuell, körperlich oder seelisch miß-
handelt oder vernachlässigt worden sind, ist das Hil-
fesystem der Kinder- und Jugendhilfe abzusichern 
und auszubauen. Die Hilfen müssen frühzeitig anset-
zen, leicht annehmbar und professionell sein. Eine 
Evaluation ist vorzusehen. 

Der wachsenden Notwendigkeit, mit schneller und 
intensiver Hilfe in akuten Konfliktsituationen zu rea-
gieren, um Gewalteskalationen zu verhindern, muß 
durch eine Weiterentwicklung der Krisenintervention 
Rechnung getragen werden (u. a. ambulante Krisen-
beratung, Schreiambulanzen, zeitlich begrenzte, 
aber hochfrequente Begleitung von Familien). 

Kinder sind durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit mit 
den Möglichkeiten der Inobhutnahme auf eigenen 
Wunsch und mit der Beratung in Notsituationen ver-
traut zu machen. Eigenständige Beratungsangebote 
für Jungen und Mädchen sind auszubauen. 

- Kindesvernachlässigung 

Praxisforschungsprojekte sind gerade in diesem Be-
reich zu fördern, da Kindesvernachlässigung nach 
wie vor eines der ungelösten Probleme unserer Ge-
sellschaft darstellt. Jugendhilfepraxis, Gesundheits-
dienste und Wissenschaft sollten die drängenden 
Fragen des Hilfezugangs und der Kriterien für fachli-
che Entscheidungen klären, damit die Hilfeprobleme 
bei Kindesvernachlässigung überwunden werden 
(vgl. Kap. C 7). 

Es sollten Modellprojekte initiiert und evaluiert wer

-

den, die zum Ziel haben, die Zugangsbarrieren der 

Familien und der Kinder abzubauen, u. a. durch Ver-
netzung von Gesundheitsdiensten und Jugendhilfe. 
Modelle einer stärkeren Integration von Gesund-
heitsdiensten in Kindertagesstätten und Schulen sind 
zu erproben. 

Auszubauen sind aktiv auf die Familie zugehende 
Hilfeangebote, die sich entweder durch frühes ge-
zieltes Einsetzen von niedrigschwelligen Hilfen oder 
durch hohe Intensität und Verfügbarkeit auszeich-
nen. 

- Sexuelle Kindesmißhandlung 

In Kooperation mit den verschiedenen Hilfeeinrich-
tungen und in gemeinsamen Anstrengungen von Ju-
gendhilfe, Gesundheitswesen und Politik muß eine 
ausreichende Anzahl von Therapieplätzen für trau-
matisierte Kinder sichergestellt werden. 

Angebote der Krisenintervention für Mädchen, Jun-
gen und ihre Familien sind zu verstärken (s. 
Kap. C 7). 

Forschungs und Entwicklungsbedarf besteht vor al-
lem im Bereich der Diagnostik bei Verdacht auf sexu-
elle Mißhandlung, insbesondere im Hinblick auf die 
Bewertung von Symptomen. 

Fachleute, die Verdachtsabklärung machen, müssen 
ausreichende Möglichkeiten zu Fortbildung, Fachbe-
ratung und Supervision erhalten. 

Es werden Langzeitstudien gefordert, die klären hel-
fen, in welchem Kontext eine Therapie des Mißhand-
lers effektiv ist. Zudem sind die unzureichenden The-
rapiemöglichkeiten für jugendliche und erwachsene 
Mißhandler insbesondere vor dem Hintergrund einer 
Prävention für Kinder dringend zu verbessern. 

- Spezifischer Handlungsbedarf für Kinder aus Zu-
wandererfamilien 

Die besondere Situation der Kinder aus Zuwanderer-
familien erfordert die Möglichkeit einer Beratung in 
der Familiensprache. 

Besondere Risiken für ausländische Kinder, etwa die 
Gefahr der Verstoßung durch die Familie oder durch 
die ethnische Community, sind beim Hilfeprozeß zu 
berücksichtigen. 

Die inneren Netzwerke der Zuwandererfamilien sind 
zu ermitteln und im Hilfeprozeß zu nutzen. 

- Gewalt an Kindern mit Behinderung 

Eine Vernetzung von Kinderschutz und Behinderten-
hilfe ist anzustreben, damit Hilfestrukturen für Kin-
der und ihre Familien aufgebaut werden können. 

Angebote der Krisenintervention, der Beratung und 
der Psychotherapie sind auch als Hilfeangebote für 
Kinder mit Behinderung und ihre Familien vorzuhal-
ten. Vorhandene Konzepte sind den besonderen Be-
dürfnissen und Notwendigkeiten von Kindern mit 
Behinderung anzupassen. 
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- Flüchtlingskinder als Opfer von Krieg und Verfol-
gung 

Sowohl im Bereich der Prävention als auch in dem 
der Intervention besteht auf drei Ebenen großer 
Handlungsbedarf: der rechtlichen, der sozial- und f a-
milienpolitischen und der pädagogisch-therapeuti-
schen. 

Flüchtlingskinder und Kinder von Asylbewerbern 
sind in besonderer Weise verletzte und verletzliche 
Kinder. Für sie sind verstärkt Angebote und Unter-
stützung zu entwickeln, welche die Existenzsiche-
rung, die Gesundheit und die Bildung dieser Kinder 
garantieren und ihre Erfahrungshintergründe einbe-
ziehen. Es muß Hilfeangebote in den Familienspra-
chen geben. 

Flüchtlings- und Asylbewerberkinder dürfen von 
keinen Leistungen ausgeschlossen werden. Das Kin-
der- und Jugendhilferecht muß Vorrang vor dem 
Ausländerrecht haben. 

- Gewerbsmäßige sexuelle Ausbeutung von Kindern 

Es sind gezielte Hilfen für Mädchen und Jungen be-
reitzustellen, die für Prostitution oder Produktion von 
Pornographie mißbraucht worden sind (aufsuchende 
Sozialarbeit, Krisenintervention, Zufluchtsstätten, 
therapeutische Angebote, Rechtsberatung). 

Bei Kriminalämtern (BKA und LKA) sind, soweit 
nicht schon geschehen, Sonderdezernate einzurich-
ten, die gezielt (auch verdeckt) ermitteln können. 
Diese müssen mit europäischen (Europol) und inter-
nationalen Ermittlungsbehörden (Interpol) zusam-
menarbeiten, insbesondere in Hinblick auf neue Ver-
triebswege durch Informationstechnologien. 

Um der Vermarktung von Kinderpornographie und 
Angeboten von Kindern zur Prostitution im weltwei-
ten Datennetz entgegenzuwirken, sind zwischen-
staatliche Maßnahmen zu entwickeln, damit Kinder 
künftig weltweit Schutz und Hilfe erfahren und in 
diesem Bereich effektiv strafrechtlich ermittelt wer-
den kann. 

Die Herstellung und der Besitz von computeranimier-
ter Kinderpornographie muß gesetzlich verboten 
werden. 

Die internationale Kooperation in den Zielländern 
von Prostitutionstourismus ist zu verbessern, damit in 
Deutschland Verurteilungen durchsetzbar werden. 

Die Bekämpfung von Armut, die Verbesserung der 
Bildungschancen (insbesondere von Mädchen) und 
die Gesundheitsförderung in den Zielländern von 
Sextourismus ist massiv zu unterstützen. 

Der sexuellen Vermarktung von Kindern, die noch 
nicht den Tatbestand der Pornographie erfüllt, ist 
durch rechtliche Regelung und durch zunehmende 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit entgegenzuwir-
ken. 

- Opferschutz von kindlichen Zeugen 

Die Kommission empfiehlt eine Änderung der Straf

-

prozeßordnung dahingehend, daß von sexueller oder 
körperlicher Mißhandlung betroffene Kinder nicht 

mehr in der Hauptverhandlung aussagen müssen, 
sondern ihre Aussage durch eine Videoaufzeichnung 
bei einer vorprozessualen Vernehmung ersetzt wer-
den kann (vgl. Kap. B 11.5.8). 

Parallel dazu sind bestimmte Rahmenbedingungen 
so zu verändern, daß der Schutz kindlicher Opferzeu-
gen im Bereich Gewalt gegen Kinder verbessert 
wird: 

- Die Einrichtung kindgerechter Vernehmungs-
räume ist weiter auszubauen. 

- Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte sind ver-
stärkt in kindgerechten Vernehmungstechniken 
zu schulen. 

- Für die Kriminalpolizei ist Supervision als Praxis-
begleitung zu ermöglichen. 

- Spezialisierte Stellen bei Polizei und Staatsanwalt-
schaft sind einzurichten bzw. auszubauen. 

- Prozeßbegleitung für kindliche Opferzeugen (s. 
Konzept Schleswig-Holstein) ist als Angebot in al-
len Bundesländern aufzubauen. 

B 8.4.2 Empfehlungen im Hinblick auf Gewalt unter Kindern 

Generelles 

Da materielle Not, soziale Probleme und fehlende 
Zukunftsaussichten, die Anwendung von Gewalt be-
günstigen, gehört wesentlich zur Gewaltprävention, 
die Lebenssituation von Kindern und ihren Familien 
zu verbessern. 

Alle Schritte, die Gewalttätigkeit in der Gesellschaft 
und Verherrlichung von Gewalt in den Medien redu-
zieren, werden auch der Erziehung der Kinder zu ge-
waltlosen Formen der Austragung von Konflikten zu-
gutekommen. 

Nicht nur physische Gewalt muß reduziert werden, 
sondern auch herabsetzendes und mißachtendes 
Verhalten, das andere in ihren Rechten und Bedürf-
nissen verletzt. 

Sozialwelt der Einrichtungen 

Schulen und Tageseinrichtungen müssen zu Orten 
werden, mit deren Zustand und sozialem Klima sich 
Kinder, Erzieher/innen, Lehrer/innen und Eltern 
identifizieren können. Klare Beteiligungsstrukturen 
müssen den Kindern - Jungen und Mädchen - er-
möglichen, ihre Einrichtung aktiv mitzugestalten. 

Die räumliche Gestaltung, das Spiel- und Lernange-
bot und der Umgang miteinander müssen ausrei-
chende Möglichkeiten bieten, Konflikte und unter-
schiedliche Interessen konstruktiv auszutragen. Für 
Konflikte sind Verfahren zu entwickeln, mit deren 
Hilfe gemeinsam nach akzeptablen Lösungen ge-
sucht werden kann („Kinderkonferenz", „Klassenge-
spräch"). Im Zeitplan der Schule muß Raum sein, um 
Probleme zu besprechen. 

Lehrer/innen sollen Kooperation innerhalb ihrer 
Klasse fördern und am Rand stehende oder ausge

-

grenzte Kinder wieder in das Beziehungsgeflecht der 
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Klasse integrieren. Auch ist darauf zu achten, daß so-
ziale Rollen nicht verfestigt werden. 

Es muß für größtmögliche Konstanz in der Zuständig-
keit von Erziehern/innen und Lehrern/innen für 
Gruppen und Klassen gesorgt werden. Auch Teilzeit-
kräfte sind in Kooperationsstrukturen einzubeziehen, 
die für Kinder nachvollziehbar sind. 

Angesichts der Schwierigkeiten dieser Aufgaben 
muß Schule, psychologische, sozial- und sonderpäd-
agogische Hilfe zur Verfügung stehen. das ist insbe-
sondere durch eine institutionalisierte Kooperation 
zwischen Schule und Jugendhilfe zu erreichen, die 
in den Schulgesetzen aller Länder fest zu verankern 
und in der Jugendhilfeplanung in die Praxis umzu-
setzen ist. Vernetzungsprojekte sind zu fördern, wie 
z. B. Nachmittagsbetreuung in Schulen. 

Kooperations - und Konfliktlösungsfähigkeiten 

Tageseinrichtungen und Schulen müssen es als eine 
ihrer zentralen Aufgaben begreifen, mit den Kindern 
Fähigkeiten zum argumentativen Aushandeln, zu To-
leranz und zum Kompromiß zu entwickeln. Konflikt, 
Gewalt und ihre Überwindung sind regelmäßig zum 
Thema zu machen. 

Die Ausbildung von Erziehern/innen und Lehrern/in-
nen muß diese Themen aufnehmen. In der Fortbil-
dung sind sie mit erprobten Programmen und Maß-
nahmen, die zur Verfügung stehen, vertraut zu ma-
chen. 

Die Modelle, in denen Jugendliche ausgebildet wer-
den, um als Konfliktberater unter Kindern tätig zu 
werden („Konfliktlotsen") sind auszubauen. 

Eine gewaltvermeidende Sozialerziehung muß die 
unterschiedlichen Problemlagen von Mädchen und 
Jungen berücksichtigen. Die Koedukation ist bei der 
Erarbeitung solcher Themen phasenweise aufzuhe-
ben. 

Familie und Erziehung 

Körperliche Züchtigung der Kinder durch ihre Eltern 
ist zu verbieten. Alternative Verhaltensmöglichkeiten 
sind mit den Eltern zu erarbeiten. Wenn Eltern nicht 
mehr körperlich strafen sollen, brauchen sie Hilfen 
für den Umgang mit ihren Kindern in schwierigen, 
belasteten Situationen. 

B 8.4.3 Empfehlungen im Hinblick auf Delinquenz von 
Kindern 

Handlungsbedarf 

Die ansteigenden Delinquenzdaten für Kinder und 
Jugendliche verdeutlichen dringenden sozialpäd-
agogischen und sozialpolitischen Handlungsbedarf. 

Um Stigmatisierung zu vermeiden und die Integrati-
on von gefährdeten oder straffällig gewordenen Kin

-dern und Jugendlichen zu erreichen, müssen Maß-
nahmen der Kinder- und Jugendhilfe absoluten Vor-
rang haben. 

Eine Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters ist ab-
zulehnen (vgl. Kap. B 11.3.2). 

Prävention 

Die präventive Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe 
unterscheidet sich von der Prävention des Straf-
rechts. Kinder und Jugendliche durch kritische Le-
bensphasen zu begleiten, Benachteiligungen abzu-
bauen und positive Lebensbedingungen zu schaffen, 
ist Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe. Sie muß be-
reits vor Verstößen und Gefährdungssituationen als 
Beratungs- und Unterstützungsangebot einsetzen 
und daher nah an der Lebenswirklichkeit der Kinder, 
also gemeinwesen- und zielgruppenbezogen, tätig 
werden. Kinder- und Jugendhilfe muß durch mobile 
und aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit direkt 
auf gefährdete Kinder zugehen. 

Des weiteren muß Kinder- und Jugendhilfe sich ver-
mehrt um die Gruppen von Kindern und Jugendli-
chen kümmern, denen soziale Not und Marginalisie-
rung drohen. Unabhängig von ihrem Auf enthaltssta-
tus sind ausländischen Kindern Bildungs- und 
Ausbildungsangebote zu machen; die Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe müssen ihrer Lebenssi-
tuation und ihren Erwartungen entgegenkommen. 
Die Unterstützung der Aussiedlerkinder ist beson-
ders dringlich; der Abbau des „Garantiefonds" kann 
leicht in soziale Situationen führen, gegen deren Be-
lastungen pädagogische Arbeit nichts mehr ausrich-
ten kann. 

Handlungsinstrumentarium 

Zu entwickeln sind Handlungskonzepte, 

- die Eltern, Lehrern/innen und Erziehern/innen er-
weiterte Handlungsmöglichkeiten eröffnen, auf 
delinquentes Verhalten von Kindern kurzfristig 
und unmittelbar zu reagieren sowie langfristig 
nachfolgende Delikte der Kinder zu verhindern; 

- die Jugendliche, die der Erfahrungswelt der Kin-
der näher stehen als Erwachsene und eher Akzep-
tanz bei Kindern finden, in die Unterstützungs-
und Hilfeprozesse als Multiplikatoren einbezie-
hen; diese Modelle sind zu erproben; 

- die Verbundsysteme zur Krisenintervention durch 
Vernetzung von Jugendhilfe, Schule, Polizei und 
Justiz in die Lage versetzen, bei Delinquenz und 
Gewalt von Kindern effektiv zu intervenieren, und 
zwar sowohl bei Einzel- als auch bei Cliquenaktio-
nen und sowohl bei einmaligen als auch bei Mehr-
fachtaten, um Delinquenzkarrieren von Kindern 
zu verhindern; 

- die unterschiedliche Reaktionsweisen und unter-
schiedliches Cliquenverhalten von Jungen und 
Mädchen in bezug auf Delinquenz berücksichti-
gen; 

- die unterschiedliche soziale und kulturelle Kon

-

texte von Kindern und Familien berücksichtigen. 

Notwendige Mittel 

Um derartige Ziele differenziert und effektiv verwirk-
lichen zu können, braucht die Kinder- und Jugend-
hilfe die notwendigen finanziellen Ressourcen. Ge-
rade die Entwicklungen in diesem Problemfeld las-
sen erkennen, wie verhängnisvoll es wäre, ein 
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präventives Leistungsangebot der Kinder- und Ju-
gendhilfe in Zeiten massiver gesellschaftlicher Ver-
änderungen einzuschränken. 

Forschungsbedarf 

Es ist dringlich, den Kenntnisstand über die Proble-
matik zu verbessern. Dafür ist sowohl eine differen-
ziertere Statistik erforderlich als auch Forschung 
über die individuellen, familialen, lokal-sozialräumli-
chen sowie kollektiven Bedingungen und Hinter-
gründe delinquenten Verhaltens. 

Erforderlich sind ebenfalls genauere Vorstellungen 
über die Wirkungen von Präventions- und Integrati-
onsstrategien. Es ist wichtig, Programme und Mo-
delle zu fördern und zu evaluieren. 

Das Sozialleben der Kinder in „Cliquen" und „Sze-
nen" bedarf der besseren Erforschung, um destrukti-
ve Wirkungen erkennen, aber auch Tendenzen zu 
konstruktiver Selbstregulierung unterstützen zu kön-
nen. 

Die Zusammenhänge von Geschlechtsrollen und De-
linquenz sollten vermehrte Aufmerksamkeit finden. 

Generelle Zielsetzung 

Für Kinder und Jugendliche muß erkennbar sein, 
daß die Gesellschaft auf sie wartet und Bildungs-
und Ausbildungsplätze zur Verfügung stellt, die den 
Weg zu Arbeit und selbstverantwortetem Leben er-
schließen. 

B 9.  Knotenpunkte in den Biographien von 
Kindern bei Übergängen und Wanderungen 

B 9.1  Übergänge von Kindern in Betreuungs- und 
Bildungseinrichtungen 

B 9.1.1 Von der Familie in die Kinderkrippe 
B 9.1.2 Von der Familie in den Kindergarten 
B 9.1.3 Von der Familie oder vom Kindergarten in 

die Grundschule 
B 9.1.4 Von der Grundschule in die weiterführende 

Schule 
B 9.1.5 Belastete Übergänge 
B 9.2  Umzüge und Wanderungen in den Biogra

-

phien von Kindern 
B 9.3  Kinderhilfen im Zusammenhang mit Über

-

gängen und Wanderungen 
B 9.4  Empfehlungen 

Kinder gehen zum ersten Mal in den Kinderga rten, 
erleben den ersten Schultag, wechseln zur Haupt-
schule, zur Gesamtschule oder zum Gymnasium, zie-
hen mit den Eltern um, in einen anderen Stadtteil, 
eine andere Stadt oder ein anderes Land ... Solche 
Ereignisse stellen Knotenpunkte in den Biographien 
dar. Es sind Lebenslaufereignisse, die zu dem Zeit-
punkt, da sie auftreten, als entscheidend und weg-
weisend empfunden werden, denen aber auch bei 
Rekonstruktionen der Biographie im Erwachsenenal-
ter Bedeutung zugeschrieben wird. Wechsel bergen 
Chancen und Risiken. Sie enthalten Chancen, da sie 
das Kind fordern und zur Entwicklung von Bewälti-
gungsstrategien provozieren (Nickel/Paetzold 1993) 

und - wird der Wechsel bewältigt - ein Zuwachs an 
Kompetenzen, ein Schritt zu größerer psychischer 
Reife gelungen sein kann (Knörzer/Graß 3 1995). In 
manchen Fällen verschaffte ein Wechsel auch die 
Möglichkeit zu einem Neubeginn in verfahrenen Be-
ziehungen. Übergänge und Wanderungen enthalten 
aber auch Risiken. Sie können ernsthafte Krisen ein-
leiten oder verstärken, können nicht nur Stillstand, 
sondern sogar Rückentwicklung und negative Inter-
pretationen der Ereignisse bewirken, die spätere 
Übergänge und Wechsel erschweren - manchmal 
über lange Zeit hinweg oder sogar lebenslang. 

B 9.1 Übergänge von Kindern in Betreuungs- und 
Bildungseinrichtungen 

Während der ersten 12 Lebensjahre findet in West-
deutschland für nur wenige Kinder, in Ostdeutsch-
land für einen erheblichen Teil der Kinder, ein Über-
gang in eine Ganztagesbetreuung, eine Kinderkrip-
pe oder eine Familienpflegestelle, für die meisten im 
Alter von 3 bis 5 Jahren ein Übergang in den Kinder-
garten und für nahezu alle im Alter von rund 6 Jah-
ren ein Übergang in die Grundschule statt sowie vier 
(in einigen Bundesländern sechs) Jahre später in eine 
Form der weiterführenden Schulen. Für einen Teil 
der Kinder gibt es besondere, in jedem Fall für sie 
persönlich und für die Familien belastete Übergänge: 
die Rückstellung in der ersten Klasse der Grundschu-
le, in manchen Fällen verbunden mit dem Besuch 
des Schulkindergartens oder der Vorschule, die Klas-
senwiederholung oder den Übergang in eine Sonder-
schule für Lernbehinderte. 

B 9.1.1 Von der Familie in die Kinderkrippe 

Es waren und sind in Westdeutschland nicht viele 
Kinder, die im Alter von unter 3 Jahren in Krippen 
betreut werden. In Ostdeutschland, waren es 1994 
noch 41 % der entsprechenden Altersjahrgänge. 
Wenn auch die Einrichtungen auf eine über 150jähri-
ge Geschichte zurückblicken können, waren sie in 
Westdeutschland sozial nie akzeptiert. Das Aufzie-
hen der Kinder in den ersten Lebensjahren wurde 
und wird als Aufgabe der Familie, insbesondere der 
Mutter, angesehen, so daß nur ungewöhnliche Le-
bensumstände eine Ersatzbetreuung legitim erschei-
nen lassen. Selbst dann werden familiennahe Betreu-
ungsformen (Pflegefamilie, Tagesmutter) vorgezo-
gen. In der älteren Literatur (Fischer, H. 2 1960) wird 
so der Übergang in die Kinderkrippe als Entlastung 
der Mutter und gleichzeitig als Belastung der Mutter-
Kind-Beziehung dargestellt. Auch in der neueren Li-
teratur wird im Grundton auf mögliche Belastungen 
von Kindern durch eine ganztägige Betreuung hin-
gewiesen. Der Übergang in eine Krippe wird durch 
diese Bedenken emotional erschwert, sowohl auf sei-
ten des Pflegepersonals als auch auf seiten der Müt-
ter. Es werden eher für das Kind problematische 
Aspekte beim Übergang betont: die Trennung von 
der primären Bezugsperson, die Notwendigkeit der 
Gewöhnung an eine völlig neue und andersartige Le-
bensumwelt, die Gefahr, daß negative Erfahrungen 
dauerhafte Spuren in der Psyche des Kindes hinter-
lassen und das Vertrauensverhältnis zu den Eltern 
nachhaltig beeinträchtigen (Petersen, G. 2 1991). 
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Nach Laewen (1994) können Risiken und Chancen 
beim Übergang von Kleinkindern in eine Tagesbe-
treuung nur unter Berücksichtigung der konkreten 
Rahmenbedingungen beurteilt werden. Durch Ge-
staltung der Übergangssituation beim Eintritt in die 
frühe Tagesbetreuung kann eine Risikoverminde-
rung bewirkt werden. Zwei Variablen - die durch ei-
nen Elternteil begleitete Eingewöhnungszeit und die 
Qualität der Mutter-Kind-Bindung im Prozeß der Ein-
gewöhnung - ergeben einen interaktiven Effekt, 
durch den ein reibungsloser Übergang abgesichert 
wird. Eine 1990 in Berlin durchgeführte Untersu-
chung belegt den Zusammenhang von Verhalten 
und Wohlbefinden von Krippenkindern mit Aspekten 
der Lebenssituation der Mutter und ihren Trennungs-
ängsten auf der einen und der Einstellung der Erzie-
her/innen zur Krippenbetreuung sowie ihrer We rt

-schätzung der Mütter andererseits (ebd., S. 10ff.). In 
der DDR war die Betreuung in Krippen Teil einer 
Kultur des Aufwachsens; in Ostdeutschland findet 
die ganztägige Betreuung von Kindern nach wie vor 
weithin gesellschaftliche Anerkennung und Zustim-
mung der Eltern. Diskutiert wird allerdings, ob bei 
längeren Betreuungszeiten eine Überforderung der 
Kinder stattfindet. 

Über die Betreuung von Kleinkindern in Familien 
von Zuwanderern ist wenig bekannt. Der hohe Anteil 
versicherungspflichtig beschäftigter Frauen auslän-
discher Nationalität und eine nicht ermittelbare An-
zahl von Frauen, die in versicherungsfreien Arbeits-
verhältnissen oder in illegalen Beschäftigungen tätig 
sind, verweisen auf Versorgungsbedarf für Kinder. 
Eine schon 1982 vom Deutschen Jugendinstitut ver-
öffentlichte Untersuchung über die Betreuung aus-
ländischer Kleinkinder in Krippen, Tagespflegestel-
len und bei Verwandten ermittelte für Berlin, Ham-
burg und Bremen eine erhebliche Anzahl von 
Kindern ausländischer Herkunft in vom Jugendamt 
betreuten Tagespflegeplätzen. Daneben wurde ein 
Teil in nicht genehmigten Pflegestellen betreut oder 
von wechselnden Bezugspersonen wie Nachbarn, 
Verwandten und Bekannten oder älteren Geschwi-
stern, meistens Schwestern, versorgt. Ein Teil blieb 
unversorgt allein in der Wohnung (Chelmis 1982). 
Neuere oder auf größere Regionen bezogene Daten 
liegen nicht vor. Es sind jedoch beträchtliche Versor-
gungsprobleme zu vermuten. 

B 9.1.2 Von der Familie in den Kinderga rten 

Überraschend wenig thematisiert wird der Übergang 
von der Familie in den Kindergarten. Nur eine in 
Bayern bei Erzieher/innen, Eltern und Kindern 
durchgeführte longitudinal angelegte Untersuchung 
(Niesel/Griebel 1995; Griebel/Niesel 1996; Griebel 
u. a. 1996) befaßt sich mit der Eingewöhnungsphase. 
Die Interviews zeigen: Mit dem Eintritt des Kindes 
beginnt ein Wechsel zwischen zwei sehr verschiede-
nen Lebensumwelten. Die Bewältigung der Situation 
stellt hohe Anforderungen an das Kind. Es erlebt 
emotional berührende Situationen, wenn es zeitwei-
lig auf die Verfügbarkeit vertrauter Bezugspersonen 
verzichten muß, wenn es sich an einen neuen Tages-
rhythmus in einer zunächst unüberschaubaren Kin-
dergruppe gewöhnen muß und sich einer neuen er

-

wachsenen Bezugsperson, neuen sozialen Regeln 
und einer Vielzahl von Angeboten gegenübersieht. 
Das Kind erfährt einen Rollenzuwachs, mit größerer 
Selbständigkeit auch veränderte Beziehungen in der 
Familie und einen Wandel seiner Identität auf dem 
Weg zum „kompetenten Kindergartenkind" (Niesel/ 
Griebel 1995). Manche Kinder beschreiben ihre neue 
Identität und ihre Rolle als aufregend, manche sehen 
die Situation als stressig und belastend an. Die Auto-
ren und Autorinnen empfehlen u. a. eine Eingewöh-
nungsphase vor und bei Eintritt in den Kindergarten, 
in der Erzieher/innen und Eltern ihre Vorstellungen 
vergleichen können. Der Übergang wird dann als 
Chance zur Gewinnung von Kompetenzen bewe rtet 
und - durch Eingangsrituale - gestaltet. 

Der Kindergarten stellt Anforderungen an Kinder 
ausländischer Herkunft wie an deutsche Kinder. Es 
sind soziale Kompetenzen zu lernen, wie Kontakte 
und Freundschaften zu knüpfen, Konflikte angemes-
sen zu regeln, sich neue Verständigungsmöglichkei-
ten zu erarbeiten. Für einen Teil der Kinder ausländi-
scher Herkunft kommt jedoch weiteres hinzu. Der 
Eintritt in den Kinderga rten stellt den - nicht selten 
ersten - Kontakt mit einer anderen Sprache und mit 
anderen kulturellen Mustern dar. Neue Räume und 
neue Spielsachen werden kennengelernt. 

Eine der wenigen Untersuchungen über deutsche 
Kinder und Kinder türkischer Herkunft im Kindergar-
ten (Wittmann 1991, S. 254 ff.) belegt, daß letztere in 
keiner Weise emotional verunsichert sind und auch 
nicht ein besonders hohes Maß an aggressivem Ver-
halten oder Feindseligkeit an den Tag legen. Auch 
das in der Literatur und in den Alltagsgespiächen 
thematisierte isolierte Spielverhalten ließ sich in die-
ser bei 164 Kindern in 13 Kindergartengruppen in 
Augsburg mittels Beobachtungen, soziometrischer 
Verfahren und Skalen zum Sozialverhalten sowie 
Sprachstandsmessungen durchgeführten Untersu-
chung nicht belegen. Allerdings zeigten sich (größ-
tenteils gemessen an den Einschätzungen der Erzie-
her/innen) auffallende Unterschiede in den Berei-
chen, in denen das Beherrschen der deutschen 
Sprache eine wichtige Rolle spielt: in der sozialen 
Aktivität der Spielintensität und -produktivität und 
im selbständigen Lösen von Arbeitsaufgaben (ebd.). 
Deutlich unterschiedlich sind, wie durch Elternbefra-
gungen ermittelt, die Erziehungshaltungen und 
Praktiken der deutschen und der türkischen Eltern. 
Während Kinder türkischer Herkunft stark gelenkt, 
wenig unterstützt und selten gestraft werden, erzie-
hen die deutschen Eltern nur schwachlenkend, stark 
unterstützend, aber auch strafend (ebd.). Allerdings 
zeigten sich zwischen dem elterlichen Erziehungsstil 
und der sozialen Kompetenz von Kindern türkischer 
Herkunft nur geringe Zusammenhänge. 

Dennoch gibt es Unterschiede im Übergang zum Kin-
dergarten zwischen deutschen Kindern und Kindern 
ausländischer Herkunft: 

Kinder ausländischer Herkunft kommen teilweise 
aus Familien, die außerhalb der Bildungseinrichtun-
gen und des Arbeitsbereiches wenig Kontakt zur 
deutschen Gesellschaft haben. Nicht selten lernen 
die Eltern mit dem Kindergarteneintritt zum ersten 
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Mal eine deutsche Betreuungsein richtung kennen. 
Ihre Haltung zum Kindergartenbesuch des Kindes ist 
ambivalent. Positiv bewerten sie, daß das Kind Gele-
genheit hat, Deutsch zu lernen, wissend, daß da-
durch der spätere Schulbesuch erleichtert wird, daß 
das Kind im Kindergarten auf den Besuch der Schule 
vorbereitet wird und daß es eine Orientierungshilfe 
für den Zugang zur deutschen Gesellschaft be-
kommt. Gleichzeitig haben nicht wenige Eltern den 
Wunsch, daß das Kind nicht der Herkunftskultur ent-
fremdet werden und familiären Orientierungen ver-
haftet bleiben soll. 

Konkrete Inhalte vorschulischer Erziehung insbeson-
dere im Bereich der geschlechtsspezifischen Erzie-
hung wie auch in der Sexualerziehung können zu 
Konflikten zwischen dem pädagogischen Anspruch 
des Kindergartens und der Familienkultur führen 
(Aslan 1996). Dies gilt nicht nur für Kinder aus musli-
mischen Familien, sondern ist auch belegt für Kinder 
griechischer Herkunft (Chatzinikolau Marsali 1987). 

Unterschiedliche religiöse Vorstellungen (wiederum 
nicht nur bei muslimischen Kindern) und damit zu-
sammenhängende Eß- und Kleidungsgewohnheiten 
können zu Konflikten führen. 

Untersuchungen darüber, wie Kinder ausländischer 
Herkunft auf ihren Kindergarteneintritt reagieren, 
liegen nicht vor. 

B 9.1.3 Von der Familie oder vom Kinderga rten in die 
Grundschule 

Zahlreich sind die Fachbücher und die praktischen 
Ratgeber zum Übergang vom Kindergarten in die 
Grundschule bzw. zur Einschulung selbst. Einen 
Grund für das besondere Interesse sieht Nickel 
( 3 1996) darin, daß die problemlose Einschulung mög-
lichst aller Schulanfänger seit langem als besondere 
Herausforderung angesehen wird. Es wird angenom-
men, daß die neue Situation hohe Anforderungen an 
die Fähigkeit stellt, sich zurechtzufinden, und dabei 
Gefühle der Unsicherheit emotional zu verarbeiten 
sind. Kinder sehen sich mit neuen Bedingungen und 
Verhaltensanforderungen in vielen Bereichen kon-
frontiert, im motorischen ebenso wie im kognitiven 
und im sozialen (Hacker 1992). Unter ungünstigen 
Bedingungen kann der Schulanfang zu einer „Bruch-
stelle" in der Biographie werden (Faust-Siehl/Gar-
lichs/Ramseger/Schwarz/Warm 1996, S. 139-159; 
Horn 3 1996). Ein Indiz für Belastungen bildet die Tat-
sache, daß für Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren in 
größerer Anzahl Hilfe bei Beratungsstellen gesucht 
wird. Ein flexibler Schulanfang erleichtert es  Kin

-dern, sich an die Regelmäßigkeit des Schulalltags 
und an ein stärker strukturiertes Unterrichtsangebot 
zu gewöhnen. Anfang der 90er Jahre hat jedoch nur 
ein Drittel der Grundschulen in Nordrhein-Westfalen 
seine Arbeit auf Konzepte offenen, kindorientierten 
Unterrichts bezogen. Auch heute noch gibt es wahr-
scheinlich in allen Bundesländern im Primarbereich 
neben Schulen, die eine offene Lernkultur entwickelt 
haben, traditionell lehrerorientiert arbeitende Schu-
len und Klassen sowie Schulen im Umbruch (Knauf 
1995). Eine offene Schule paßt Schulanfänger nicht 
an die Voraussetzungen der Schule an, sondern ge

-
staltet den Schulanfang so, daß die Kinder zur Schule 
hingeführt werden, über Monate, vielleicht sogar 
über Jahre hinweg. 

Obwohl Untersuchungen belegen, daß für deutsche 
Kinder und Kinder ausländischer Herkunft wie auch 
für Jungen und Mädchen beträchtliche Unterschiede 
beim Schulanfang bestehen, gehen viele Handrei-
chungen zum Schulanfang auf solche Differenzierun-
gen wenig ein. Schüler und Schülerinnen aus Zu-
wandererfamilien werden längst nicht in allen Ein-
führungen und Leitfäden erwähnt. Werden sie 
berücksichtigt, so wird für sie ein Sonderkapitel re-
serviert (Portmann 4 1995; Glumpler 3 1996), oder es 
werden Sonderbedingungen dargestellt, z. B. Klassen 
mit hohem Ausländeranteil. In den meisten Fällen 
werden ausschließlich Schwierigkeiten aufgezählt: 
fehlende Kenntnisse der deutschen Sprache, Wertdif-
ferenzen zwischen Schule und Elternhaus, Probleme 
im Umgang mit den Gleichaltrigen oder mit dem 
Lehrer/der Lehrerin. Manche Darstellungen be-
schreiben die Abwehr von Schulen, die Schüler und 
Schülerinnen ohne zureichende deutsche Sprach-
kenntnisse als Belastung einstufen, wie auch Distan-
zierungen von seiten des Lehrpersonals (Petillon 
1987a; Portmann 4 1995). Kaum thematisiert wird die 
alltägliche Situation zum Schulbeginn in Klassen, in 
denen ein Fünftel bis ein Drittel, in manchen Groß-
städten wie Frankfurt sogar über die Hälfte von  Kin

-dern mit Migrationserfahrungen im Klassenzimmer 
sitzt. 

Wie Kinder selbst den Schulbeginn wahrnehmen, 
wurde häufig untersucht, und alle Erhebungen 
zeichnen ein einheitliches Bild: Kinder freuen sich 
auf die Schule. Sie verbinden mit dem Schulanfang 
konkrete Erwartungen. Sie wissen, daß es mehr Re-
glementierungen als im Kindergarten gibt; sie beja-
hen die Ausrichtung auf das Lernen; sie freuen sich 
auf die neue Rolle als Schulkind, weil sie sich ernster 
genommen fühlen und größere Anerkennung zu er-
reichen glauben; sie erwarten das Lernen neuer Fä-
higkeiten; sie versprechen sich mehr Unabhängig-
keit und denken an neue soziale Erfahrungen. Eine 
wichtige Stellung nimmt dabei die Person des Leh-
rers oder der Lehrerin ein. Kinder scheinen den 
Schulanfang erst einmal als Chance zu begreifen, als 
positive Herausforderung an sich selbst (Speck-Ham-
dan 1990; Faust-Siehl 1995a). Daneben gibt es weni-
ge Kinder, die Angst haben oder ambivalente Ge-
fühle zeigen. Bei diesen wird das Bild von Mitschü-
lern und -schülerinnen geprägt durch Vorstellungen 
von Konkurrenz, das Bild von der Lehrkraft durch die 
Befehls- und Beurteilungsfunktion und das Bild von 
Schule von der Antizipierung möglicher Mißerfolge 
(Knörzer/Graß 3 1995). 

Auch nach Schulbeginn bereitet Schule den meisten 
Kindern noch einige Zeit Freude. Für einen Teil 
(nach der Untersuchung von Petillon 1987b, etwa ein 
Viertel) ändert sich jedoch das sehr bald. Fehlende 
Erfolge bei Schulleistungen und Ärgernisse mit Mit-
schülern und Mitschülerinnen beeinträchtigen die 
Lust an der Schule. 

Kaum thematisiert wird die besondere Situation 
zweier Gruppen von Kindern ausländischer Herkunft 
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bei Schulanfang: Die eine Gruppe kommt ohne vor-
herigen Kindergartenbesuch in die deutsche Schule. 
In einigen Bundesländern wird angestrebt, durch der 
Schule vorgeschaltete Einschulungshilfen die 
„Schulfähigkeit" dieser Kinder zu verbessern, doch 
sind solche Angebote in ihrer Wirkung begrenzt. Es 
ist vielmehr erforderlich, daß ein kostenfreies Ange-
bot an Kindergartenplätzen für alle Kinder ausländi-
scher Herkunft zur Verfügung steht und es so gestal-
tet wird, daß Eltern mit Migrationshintergrund es 
gern für ihre Kinder in Anspruch nehmen. Eine zwei-
te Gruppe wird in Klassen mit ausschließlich auslän-
dischen Schülern eingeschult, entweder in nationale 
(zumeist türkische) oder in Klassen mit Ausländern 
verschiedener Nationalität. Solche Klassen gibt es in 
den einzelnen Bundesländern in unterschiedlicher 
Form, in Berlin z. B. als Regelklassen mit nur auslän-
dischen bzw. nur türkischen Schülern, in Bayern in 
Form von Klassen mit zwei Unterrichtssprachen. 
Trotz anhaltender Kritik und trotz des politischen 
Willens, diese Klassen abzuschaffen, gibt es sie wei-
terhin. Sie schreiben die Chancenlosigkeit der Kin-
der von Beginn der Schule an fest. Kinder, die in sol-
che Klassen eingeschult werden, haben nur geringe 
Möglichkeiten, den Anschluß an die Leistungen der 
deutschen Klasse zu finden und Kontakte zu deut-
schen Kindern aufzunehmen. Einschulung ist unter 
solchen Bedingungen häufig der Eintritt in eine schu-
lische Sackgasse. 

Flexible Eingangsphasen erleichtern an zahlreichen 
Schulen für viele Kinder den Schuleingang. Doch 
trotz fachlicher Kritik (Nickel 1990, 3 1996) gehen 
auch heute noch mancher Lehrer und manche Lehre-
rin davon aus, daß Kinder den Anforderungen der 
Schule mehr oder minder genügen und nur ein ge-
ringer Teil von ihnen für die Schule noch nicht fähig 
oder geeignet ist. Nicht wenige Schulen stellen Er-
wartungen an Kinder (in bezug auf Motorik, Konzen-
tration, Verhalten), denen bestimmte Gruppen, ins-
besondere Kinder aus sozial benachteiligten Fami-
lien und Kinder ausländischer Herkunft, beim 
Schuleintritt noch nicht gerecht werden können. 
Auch heute noch wünschen manche Lehrer und Leh-
rerinnen bei Schulbeginn möglichst eine Situation 
vorzufinden, die es ihnen erlaubt, mit der ihnen am 
wichtigsten erscheinenden Aufgabe, der Einübung 
der verschiedenen Kulturtechniken, anzufangen. Da-
bei wird vor allem kindliches Sozialverhalten an von 
der Schule gesetzter Norm vorausgesetzt, die allein 
einen reibungslosen Unterrichtsverlauf ermögliche. 
Potentiale wie Neugierde, Offenheit, Fähigkeit zur 
Alltagsbewältigung werden dagegen weder voraus-
gesetzt noch genutzt. Ost- und westdeutsche Päd-
agogen und Pädagoginnen vertreten in dieser Hin-
sicht ähnliche Konzeptionen von Schulreife oder 
Schulfähigkeit (Knauf 1995). 

Eine Beeinträchtigung des Übergangs sind Schulein-
trittskrisen. Sie entstehen bei manchen Kindern Ta-
ge, bei manchen Wochen, bei manchen erst Jahre 
nach dem Schulanfang. Die Eupho rie zu Beginn 
weicht einer Bedrücktheit, die unterschiedliche Aus-
drucksformen finden kann (Knörzer/Graß 3 1995). Kri-
sen können veranlaßt oder verursacht sein durch die 
äußeren Umstellungen (Veränderungen im Zeit- und 

Raumerleben), durch die Beziehungen sowohl in al-
tershomogenen Gruppen als auch mit dem Lehrer 
oder der Lehrerin, durch die didaktisch-methodi-
schen Arrangements (systematisches Lernen nimmt 
mehr Raum ein), durch Auseinandersetzungen mit 
anderen, eventuell auch älteren Schülern und Schü-
lerinnen (Paetzold 1988) oder aufgrund der Notwen-
digkeit, neue Regeln für soziale Beziehungen zu ler-
nen, die eher affektiv neutral, spezifisch, universal 
und an Leistung sowie kollektiven Normen orientiert 
sind. Schuleintrittskrisen können ferner entstehen, 
wenn die Schule die Korrektur eines überhöhten Fä-
higkeitsselbstbildes verlangt. Das Selbstkonzept und 
das Selbstwertgefühl müssen neu definiert werden, 
und die Schule wird zur Prüfstelle der eigenen Lei-
stungsfähigkeit. Übergangsschwierigkeiten können 
auch als Folge von Ablösungskonflikten entstehen. 
Nicht zuletzt bedeutet der Übergang in die Schule 
die Veränderung der Familiensituation. Nunmehr be-
aufsichtigtes Erledigen der Hausaufgaben und die 
Reaktion der Eltern auf schulische Leistungen spie-
len dabei eine entscheidende Rolle (Petillon 1993). 

Nach Petillon (1993) haben die Sozialereignisse in 
der Schülergruppe für die Kinder sehr große Bedeu-
tung. Dagegen scheint die Person des Lehrers die 
Kinder in geringerem Maße zu bewegen. Kinder tref-
fen ihre Freundinnen und Freunde in der Schule, ge-
raten jedoch auch in Konflikte mit Mitschülerinnen 
und Mitschülern, die sie nicht mögen oder von denen 
sie attackiert werden. Fast alle Kinder klagen über 
Angriffe, Ärgereien und Verletzungen, für die sie 
keinen Grund sehen. Im Klassenzimmer entstehen 
getrennte Mädchen- und Jungen-Welten, zwischen 
denen es nur wenig Verbindung gibt. Rollentypi-
sches Verhalten wird deutlich: Robuste Jungen rau-
fen und üben körperliche Gewalt aus; Mädchen ver-
halten sich eher verbal-aggressiv. Vielen Kindern 
wird die Freude an der Schule dadurch genommen. 
Schon zu Schulbeginn entscheidet sich für viele Kin-
der, ob sie sich eine gute Stellung in der Klasse si-
chern können oder ob sie an den Rand gedrängt wer-
den. Die Attraktivität als Pa rtner oder Partnerin in 
Freundschaften bleibt den meisten Kindern ebenso 
dauerhaft erhalten wie sozialer Mißerfolg bei ande-
ren. Diese Auseinandersetzungen in der Klasse be-
treffen Kinder aus Zuwandererfamilien nicht anders 
als deutsche Kinder. 

Schüler und Schülerinnen türkischer Herkunft sind, 
was die Freundschaftswahl betrifft, häufig in einer 
ungünstigen Situation. Wie Kinder italienischer Her-
kunft schließen sie am Anfang weniger Freundschaf-
ten, was als Zeichen geringer Anerkennung zu be-
werten ist. Während diese jedoch den Abstand zu 
den deutschen Kindern nach der Untersuchung von 
Petillon (1987a) im Lauf der ersten beiden Schuljahre 
verringern können, geraten die Kinder türkischer 
Herkunft in eine immer ungünstigere Position in der 
Klasse. Zwar nennen sie häufig deutsche Kinder als 
Freunde, doch gibt es keine entsprechende Gegen-
wahl der deutschen Kinder. Es scheint, daß der 
freundschaftliche Kontakt zu den deutschen Mit-
schülern und Mitschülerinnen eine Wunschvorstel-
lung bleibt. Viele soziometrisch angelegte Untersu- 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode  Drucksache 13/11368 

chungen legen die Distanz zu dieser Schülergruppe 
offen. 

Die Beschäftigung mit Schuleintrittskrisen sollte die 
Verantwortlichen dazu veranlassen, sich dem Grup-
penprozeß bei Schulanfang sowie der Herausbildung 
von Freundschaften auf der einen und Außenseitern 
auf der anderen Seite stärker zu widmen. Lehrer und 
Lehrerinnen scheinen solche Prozesse wenig zu regi-
strieren (Petillon 1993). Sie nehmen vor allem wahr, 
was für den Ablauf des Unterrichts nützlich oder stö-
rend erscheint. Auch bei der Wahrnehmung von 
Konflikten konzentrieren sie sich auf jene, die sie in 
ihrer Unterrichtsarbeit berühren. Anders die Mütter: 
Die Untersuchung von Paetzold (1988, S. 215) belegt, 
daß die befragten Mütter sehr viele negative, die 
Schulfreude der Kinder beeinträchtigende Erlebnisse 
sehen. Genannt werden bei Schulbeginn vor allem 
körperliche (von 26 % der Mütter) oder verbale Ag-
gressionen (21 %), Materialstreitigkeiten (14 %) und 
das Lehrerverhalten (24 %). 

Von den Müttern werden aber auch die Belastungen 
angeführt, die für die Familien durch den Übergang 
der Kinder in die Schule entstehen. Das wichtigste 
familiäre Problem stellen die Hausaufgaben dar. 
Nach der Untersuchung von Paetzold (1988, S. 217f. ) 
üben 81 % der deutschen Mütter mit ihren Kindern 
zusätzlich zu den Hausaufgaben für die Schule. Sie 
sind überzeugt, daß ein Kind auf die Hilfe der Eltern 
angewiesen ist, um Chancen in der Schule zu haben. 
Sie stufen ihre Belastung durch die Hausaufgaben 
als hoch ein, insbesondere weil sie nicht selten Anlaß 
zu Auseinandersetzungen zwischen Mutter und Kind 
geben (ebd.). Heute dürfte die Hilfe bei den Hausar-
beiten eher stärker als geringer geworden sein. Die 
immer stärkere Inanspruchnahme von professionel-
lem Nachhilfeunterricht schon im Grundschulalter, 
noch mehr in der Sekundarstufe (z. B. in Studienkrei-
sen oder durch Privatstunden) verweist auf die Bela-
stung der Kinder und der Familien, vor allem der 
Mütter, in diesem Bereich. Eine weitere familiäre Be-
lastung stellt das kindliche Leistungsverhalten dar: 
Manche Mütter ärgern sich bereits bei Schulbeginn 
über die Leistungen des Kindes; ihre Anzahl nimmt 
gegen Ende des Schuljahres zu. Schlechte Leistun-
gen und geringe Leistungsfähigkeit in der Schule be-
einflussen das Verhältnis von Mutter und Kind nach-
haltig. 

Ausländische Mütter können ihre Kinder viel selte-
ner bei den Hausaufgaben unterstützen und trauen 
sich nicht zu, ihrem Kind bei Problemen in und mit 
der Schule zu helfen. Sie vertrauen stark darauf, daß 
sich die Lehrer und Lehrerinnen, an die sie sich häu-
fig wenden, ihrer Fragen annehmen und ihnen Un-
terstützung bieten. Es kann vermutet werden, daß sie 
seltener als deutsche Familien auf professionelle Hil-
fe zurückgreifen. 

B 9.1.4 Von der Grundschule in die weiterführende Schule 

Die Sekundarstufe beginnt in unterschiedlicher 
Form. Je nach Bundesland und den Bedingungen am 
Ort wechseln Grundschulkinder nach vier oder sechs 
Jahren in Einrichtungen eines drei-, vier- oder fünf-
gliedrigen Schulsystems über. In den meisten Bun- 

desländern wird die Mehrzahl der Kinder nach der 
vierten Klasse auf die verschiedenen Formen der 
weiterführenden Schulen verteilt - früher als in fast 
allen Ländern der Welt. Im Prinzip sind die verschie-
denen Formen durchlässig. In der Praxis besteht die 
Durchlässigkeit allerdings nach wie vor fast nur 
„nach unten". Beim Übergang von der Grundschule 
in die weiterführenden Schulen sind vor allem schu-
lorganisatorische Fragen und Fragen der Zuwei-
sungsmodalitäten wie der Stellenwert des Grund-
schulgutachtens von Belang. Kaum thematisiert wer-
den die Nöte der Kinder bei einem erneuten 
Schulanfang und bei der Eingewöhnung in eine an-
dere Schulform. Es gibt nur wenig empirische Daten 
darüber, wie Schüler den Abschied von der Grund-
schule sehen, welche Ängste sie haben und welche 
Chancen sie wahrnehmen. 

Ebenso wenig ist darüber bekannt, wie aus ihrer 
Sicht der Übergang in die weiterführende Schule ge-
lingt. Es kann nur auf eine 1986/87 in Hagen durch-
geführte Erhebung bei 620 Kindern verwiesen wer-
den, aus der die psychosozialen Anpassungsleistun-
gen hervorgehen, die Kinder beim Übergang in die 
weiterführende Schule zu erbringen haben. In der er-
sten Phase der longitudinal angelegten Untersu-
chung ermittelte man eine positive Bewertung der 
abgebenden Grundschule und Zeichen der Trauer, 
weil sie nach vier Jahren verlassen werden mußte so-
wie Zeichen des Trostes, wenn Freunde ebenfalls auf 
die neue Schule überwechselten. Gegenüber der 
neuen Schule wurden gemischte Gefühle geäußert: 
Vorfreude auf neue Fächer, auf neue Mitschüler, 
Angst vor Ablehnung im neuen Schülerkreis, Angst 
vor neuen Kontakten, vor Auseinandersetzungen mit 
größeren und stärkeren Mitschülern, Angst vor hö-
heren Leistungsanforderungen und vor den Hausauf-
gaben. Nach dem Übergang formulierten die Schüler 
vor allem Probleme: Schwierigkeiten im Umgang mit 
dem Fachlehrerprinzip und der damit verbundenen 
großen Anzahl wechselnder Lehrer, Probleme mit 
der Bindung an einen Lehrer, mit der Umstellung auf 
männliche Pädagogen, Probleme mit der Größe des 
Schulgebäudes und der undurchschaubaren Struktur 
der Schule, Probleme mit der Klassengröße, den un-
freundlichen Klassenräumen und den wenig anspre-
chenden Schulhöfen, Probleme mit den Hausaufga-
ben und den damit verbundenen Einschränkungen 
in der Freizeit sowie mit den höheren Leistungsanfor-
derungen. Positiv verläuft der Übergang bei den 
Schülern, die in der neuen Schule einen Lehrer oder 
eine Lehrerin ihres Vertrauens finden. 

Wir wissen nicht, wie Schüler und Schülerinnen mit 
Migrationshintergrund auf den Übergang zur weiter-
führenden Schule reagieren. Aus zahlreichen Unter-
suchungen geht hervor, daß ausländische Eltern ho-
he Bildungserwartungen für ihre Kinder haben. Sie 
sind keineswegs mit dem Besuch der Hauptschule 
zufrieden, sondern wünschen zu einem erheblichen 
Teil eine höhere Schulbildung und ein darauf auf-
bauendes Studium sowie Berufschancen, die den so-
zialen Aufstieg sichern. Dennoch wehren sie sich sel-
ten gegen die Zuweisung ihrer Kinder an die Haupt-
schule. Sie wissen zuwenig über die Konsequenzen 
des gegliederten Schulsystems und über die gerin- 
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gen Chancen der Kinder nach dem Besuch der 
Hauptschule. Ferner ist zu vermuten, daß sie es weni-
ger als deutsche Eltern wagen, einer Empfehlung 
des Lehrers der Grundschule für die Hauptschule zu 
widersprechen. 

Die Beschäftigung mit dem Übergang in die weiter-
führenden Schulen forde rt  zur kritischen Auseinan-
dersetzung mit der vierjährigen Grundschule auf. Es 
besteht im pädagogischen Raum weitgehender Kon-
sens darüber, daß die frühe Bildungsentscheidung 
den Kindern Schaden zufügt. Sie forde rt  lebensbe-
stimmende Entscheidungen zu einem Zeitpunkt, an 
dem die Entwicklung der Leistungsfähigkeit nicht 
absehbar ist und konterkariert die pädagogische Ab-
sicht, Kinder in ihrer individuellen Entwicklung zu 
unterstützen und zu fördern (Bartnitzky 2 1995). Sie 
stellt Eltern vor eine heute kaum mehr zu leistende 
Entscheidung und fügt damit auch den Familienbe-
ziehungen Schaden zu. Kinder, Eltern, Lehrerinnen 
und Lehrer leiden mithin an einem Konstruktionsfeh-
ler der Schulstufe Grundschule aus deren Grün-
dungszeit, der erziehungswissenschaftlich längst er-
kannt ist, ohne daß bildungspolitische Konsequenzen 
gezogen worden wären. Die Notwendigkeit, nach 
dem vierten Schuljahr die Kinder nach ihren Fähig-
keiten (besser: nach der Prognose ihrer) verschiede-
nen Schulformen zuzuweisen, beeinflußt das Be-
wußtsein der Eltern und in immer stärkerem Maße 
auch das der Kinder von Beginn der Grundschulzeit 
an. Die frühe Auslese wirkt sich insbesondere für 
Kinder ausländischer Herkunft und aus sozial be-
nachteiligten Familien ungünstig aus. 

Auch für viele behinderte Kinder stellt sich der Über-
gang an eine weiterführende Schule als schwierig 
dar (Schmidt 2 1995). Schulversuche, welche die Inte-
gration behinderter Kinder in die Grundschule er-
möglichen, werden selten im weiterführenden Schul-
bereich fortgesetzt. Die Bereitschaft, behinderte Kin-
der integrativ aufzunehmen, ist namentlich bei den 
Gymnasien gering. Der Wechsel in eine ebenfalls in-
tegrativ arbeitende Regelschule der Sekundarstufe I 
erfordert daher große Anstrengungen von seiten der 
Eltern und bringt Belastungen für das Kind mit sich. 
Nach integrierter Beschulung in der Primarstufe in 
eine Sonderschule zu wechseln kann ein kritisches 
Lebensereignis sein, da es für Kinder wie Eltern mit 
hohen emotionalen und sozialen Kosten verbunden 
ist. 

B 9.1.5 Belastete Übergänge 

Es gibt Übergänge, die nur für relativ wenige Kinder 
gelten und die Eltern und Kinder stets als belastend 
erfahren, auch wenn sie im Verständnis von Lehrern 
und Lehrerinnen als Chance, als Möglichkeit der 
Verbesserung der Lernbedingungen angesehen wer-
den. Diese Übergänge betreffen die Zurückstellung 
und Zurückstufung nach Schulbeginn (Aufnahme in 
den Schulkindergarten) oder die Aufnahme in die 
Sonderschule für Lernbehinderte. 

Die Zurückstellung von zunächst eingeschulten Kin
-dern wurde und wird mitunter auch heute noch als 

eine die Kinder fördernde Maßnahme angesehen. 
Sie soll verhindern, daß Kinder durch einen „zu frü

-

hen" Schulbeginn Anforderungen ausgesetzt wer-
den, denen sie nicht gewachsen sind. Innerhalb einer 
Beobachtungsphase nach Schulbeginn können 
„nichtschulfähige" Kinder zurückgestellt werden. 
Die Quoten der Zurückstellungen schwanken länder-
spezifisch und regional, insbesondere nach Stadt und 
Land, und es bestehen beträchtliche Unterschiede 
selbst zwischen den Schulen einer Stadt. In allen 
Bundesländern gibt es Einrichtungen, die schul-
pflichtige, aber „nichtschulfähige" Kinder während 
eines Jahres so weit fördern sollen, daß sie danach 
wieder eingeschult werden können. Meistens han-
delt es sich um Schulkindergärten oder um Schulför-
derklassen, die nur von zurückgestellten Kindern be-
sucht werden. In Bremen, Hamburg und Berlin sind 
Vorklassen bzw. Vorschulklassen aus zurückgestell-
ten Kindern und von den Eltern angemeldeten 5jäh-
rigen zusammengesetzt. Dadurch werden Sonder-
klassen für ausschließlich schulbenachteiligte Kin

-dern vermieden. Eine besondere Lösung bieten die 
nur in Hessen und Berlin in nennenswerter Anzahl 
vorhandenen integrierten Eingangstufen: Vorschul-
jahr und erste Klasse bilden dort pädagogisch und 
personell eine Einheit, in die Kinder ab 5 Jahren auf-
genommen werden. 

Wegen der Organisationsvielfalt kann man schwer 
Aussagen über die Zahl der Kinder machen, die von 
einer Rückstellung betroffen sind. Im Schuljahr 1996/ 
97 sind 75 922 (= 8 % der Schüler der 1. Klassenstufe) 
nicht eingeschult worden; weitere 39425 besuchten 
eine Vorklasse und 42 995 einen Schulkindergarten 
(zusammen 8,7 %). Von den nach Alter (Stichtag) 
einzuschulenden Kindern besucht demnach ein er-
heblicher Teil (etwa 17 %) den Unterricht der ersten 
Klasse zunächst nicht (Statistisches Bundesamt 
1997 h). 

Es gibt Schülergruppen mit sozialen Merkmalen, die 
häufiger als andere von Zurückstellung betroffen 
sind: Jungen, Kinder ohne Kindergartenbesuch und 
Kinder ausländischer Herkunft. Schon vor zehn Jah-
ren wurden Kinder ausländischer Herkunft nach 
Schulbeginn doppelt so häufig wie deutsche Schul-
anfänger zurückgestellt (Mader 1989, S. 132). Die 
Tendenz, Kinder ausländischer Herkunft dem Schul-
kindergarten zuzuweisen, hat sich in den letzten Jah-
ren eher verstärkt. Schüler und Schülerinnen türki-
scher Herkunft sind dabei deutlich überrepräsentiert: 
1985 waren 68,5 % aller Kinder ausländischer Her-
kunft in Schulkindergärten türkischer Nationalität 
und 1994 immerhin noch 50 %, wobei sich der Rück-
gang allein durch die starke zahlenmäßige Zunahme 
von Kindern jugoslawischer und sonstiger Herkunft 
erklären läßt. Neben dem Sachverhalt, daß Schulkin-
dergärten wie andere Sondereinrichtungen sich ihre 
„Klientel" suchen und bei einem Rückgang des An-
teils deutscher Schüler und Schülerinnen auf jene 
ausländischer Herkunft zurückgreifen, sind auch an-
dere Gründe denkbar. Es ist möglich, daß sich der 
Mangel an Kindergartenplätzen und aus einem feh-
lenden Kindergartenbesuch resultierende Defizite 
bei Schulbeginn auswirken. Vorstellbar ist schließlich 
auch, daß ein verstärkter Rückzug türkischer Fami-
lien in die ethnischen Communities zu nachlassen-
den Deutschkenntnissen bei den Kindern geführt hat 
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und der Schulkindergarten hier das Fehlen anderer 
Fördermaßnahmen kompensieren soll. Anzumerken 
bleibt, daß in den Schulkindergärten sowohl bei den 
Kindern ausländischer Herkunft wie bei den deut-
schen Kindern die Jungen deutlich in der Mehrzahl 
sind. 

Über Reaktionen von Kindern oder Eltern auf die Zu-
rückstellungen ist nichts bekannt. Einrichtungen au-
ßerhalb der Schule sind mit dieser Frage nicht befaßt. 
Lösungen werden daher nur innerhalb der Schule er-
arbeitet. Während nach traditioneller Vorstellung der 
Besuch des Schulkindergartens oder der Vorschule 
eine besondere Förderung bedeutet, verlangen Kriti-
ker deren Abschaffung. Wenn die Grundschule - 
wie zu fordern ist - sich an die Voraussetzungen der 
Kinder anpaßt, sich auf die Kinder einstellt (also „reif 
für die Kinder" wird), dann ist „Schulfähigkeit" 
keine Voraussetzung für den Schulanfang mehr. Die 
Schule muß auf der Grundlage eines ökologischen 
Ansatzes Förderkonzepte für die einzelnen Kinder 
entwickeln und die Schulfähigkeit ihrer Schüler und 
Schülerinnen selbst erarbeiten (Faust-Siehl 1995 b). 

Stets belastet war und ist der Übergang in eine Son-
derschule für Lernbehinderte - für Kinder wie für El-
tern. Es wird versucht, die Belastung durch Verfah-
rensänderungen zu verringern, z. B. durch den Ersatz 
des Sonderschulaufnahmeverfahrens durch das Ver-
fahren zur Feststellung des sonderpädagogischen 
Förderbedarfs. Der Neuordnung liegt die Vorstellung 
zugrunde, daß bei Lern- und Entwicklungsstörungen 
(dazu zählen Lernbehinderung, Sprachbehinderung 
und Erziehungsprobleme) erst nach Ausschöpfung 
aller Fördermöglichkeiten durch die allgemeinbil-
dende Schule ein Verfahren eröffnet wird (durch An-
trag der Schule oder der Erziehungsberechtigten), 
auf dessen Grundlage über die bestmögliche Förde-
rung des Schülers oder der Schülerin entschieden 
wird. Die Änderungen sind auch Ausdruck geänder-
ter gesellschaftlicher Bewertungen: Die Erziehung 
behinderter und lernbehinderter Kinder in Sonder-
einrichtungen hat immer mehr an Zustimmung verlo-
ren. So wird in vielen Bundesländern seit den 80er 
Jahren die Integration behinderter Kinder in die all-
gemeinen Schulen als eine Form der Beschulung 
ausgebaut. Sechs Bundesländer haben dies gesetz-
lich verankert, andere lassen Integration zu. Zwei 
Bundesländer (Schleswig-Holstein und Bremen) ha-
ben Teile des Sonderschulsystems gänzlich zugun-
sten der integrativen Form aufgelöst. Bayern bildet 
mit vier neuen Bundesländern (außer Brandenburg) 
eine schulpädagogisch kaum noch zu begründende 
Front gegen jede A rt  gemeinsamer Erziehung 
(Preuss-Lausitz 1995, S. 215). Die Wiedervereinigung 
führte zu besonderen Widersprüchen. Preuss-Lausitz 
führt dazu aus: „Es wird erkennbar, wie konservativ 
die DDR -Sonderpädagogik war: Jeder konkrete An-
satz gemeinsamer Erziehung von Kindern mit und 
ohne Behinderungen wurde untersagt, ja selbst die 
Debatte darüber war unerwünscht. Orientiert an der 
sowjetischen ,Defektologie', hatte die Ost-Sonder-
pädagogik zur Wende-Zeit etwa den Stand, der in 
der alten Bundesrepublik in den 60er Jahren be-
stand: theoretisch individualistisch und defektorien-
tiert, organisatorisch separatistisch, guten Glaubens, 

daß zentrale Sonderschulen (oft mit Internaten) das 
Beste für die Kinder und die Gesellschaft seien. Kin-
der mit geistigen Behinderungen und Schwermehr-
fachbehinderungen galten nicht als bildungs-, son-
dern nur als förderungsfähig. Sie unterlagen nicht 
der Schulpflicht, ihre Anstalten waren nicht Teil des 
Schulsystems. Es ist deshalb wenig erstaunlich, daß 
konservativ regierte neue Bundesländer (bis 1993: 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-
Vorpommern) bruchlos an diese Tradition anknüpfen 
und das separate Sonderschulsystem (unter Umbe-
nennung einiger Türschilder) fortleben ließen" (ebd., 
S. 216). In diesen Bundesländern wurde das Sonder-
schulsystem quantitativ erheblich ausgebaut, und 
zwar nach traditionellen Organisationsformen. Die 
Anzahl der sonderpädagogisch geförderten Schüler 
hat sich hier seit der Wiedervereinigung etwa ver-
doppelt. Die Anzahl der Schüler und Schülerinnen, 
die Sonder- oder Förderschulen in Ostdeutschland 
besuchen, liegt über dem Anteil der Vergleichspopu-
lation in Westdeutschland, insbesondere an den 
Schulen für Lernbehinderte. 

In Westdeutschland sind schon seit vielen Jahren 
Schüler und Schülerinnen ausländischer Herkunft an 
Sonderschulen für Lernbehinderte überrepräsentiert: 
Schüler türkischer Herkunft sind zweieinhalbmal, 
solche italienischer Herkunft sogar dreimal so stark 
vertreten wie deutsche. Das Risiko einer Sonderschu-
lüberweisung einzelner Schüler einer bestimmten 
Nationalität hängt vom Wohnort ab: 1994 war das Ri-
siko für Schüler spanischer Herkunft in Rheinland-
Pfalz doppelt so hoch wie in Nordrhein-Westfalen, 
für Schüler portugiesischer Herkunft in Rheinland-
Pfalz und Nordrhein-Westfalen nur halb so hoch wie 
in Baden-Württemberg, und das nach wie vor höch-
ste Risiko tragen Schüler italienischer Herkunft in 
Baden-Württemberg. Genauer gesagt tragen vor al-
lem Jungen dieses Risiko: In den Bundesländern, für 
die nach Geschlecht differenzierende Angaben vor-
lagen, waren etwa zwei Drittel aller Schüler auslän-
discher Herkunft an Sonderschulen für lernbehin-
derte Jungen. 

Der Übergang, besser: die Überweisung auf eine 
Sonderschule für Lernbehinderte ist selten der erste 
Ausdruck von Schulversagen (besser: des Versagens 
der Schule, mit Kindern ausländischer Herkunft um-
zugehen), sondern nur die manifeste und statistisch 
nachweisbare Form. Oft haben Kinder ausländischer 
Herkunft, bevor das Sonderschulüberweisungsver-
fahren eingeleitet wird, eine oder mehrere Klassen 
wiederholt. Mangelnde Frühförderung, so wird seit 
langem moniert, führt dazu, daß die Sonderschule 
zum Sammelbecken für alle nicht zeitig erkannten 
und behandelten Faktoren des Schulversagens wird, 
die häufig erst wahrgenommen werden, wenn im 
dritten oder vie rten Schuljahr, vor allem in Mathema-
tik und in den naturwissenschaftlichen Bereichen 
(Sachkunde), sprachliche Exaktheit gefordert ist. 
Nicht selten wird dann das Versagen mit kognitiven 
Defiziten begründet. Bei äußerlich angepaßten Kin

-dern (wie es vor allem italienische Kinder sind) wer-
den, falls die Schüler und Schülerinnen in der Schule 
nicht mitkommen oder stören, nicht mehr kulturelle 
Fremdheit, sondern Disziplinschwierigkeiten und 
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Verhaltensstörungen verantwortlich gemacht. Die 
Fähigkeiten, welche die Kinder ausländischer Her-
kunft positiv in die deutsche Schule einbringen 
könnten, z. B. ihre Zweisprachigkeit sowie die Mög-
lichkeit, sich in beiden Kulturen zu bewegen, werden 
nicht bewertet. Man mißt die Kinder an den Maßstä-
ben der deutschen Schule, ohne ihnen die notwendi-
ge Förderung zuteil werden zu lassen. 

Über die Reaktionen der Kinder ausländischer Her-
kunft auf Sonderschulüberweisungen liegen keine 
Informationen vor. Daß die Eltern damit nicht einver-
standen sind, ist aus Beratungsgesprächen und Wi-
derspruchsverfahren bekannt. Es gibt kaum eine Be-
sprechung über Bildungsfragen mit ausländischen 
Elternvereinen, in denen nicht der hohe Anteil der 
Kinder der jeweiligen Nationalität in Sonderschulen 
thematisiert und kritisiert würde. Ausländische El-
tern wehren sich in vielen Fällen energisch gegen 
eine Überweisung ihrer Kinder an eine Sonderschu-
le. Neben den auch von deutschen Eltern vorge-
brachten Argumenten (vor allem massiv beeinträch-
tigte Berufschancen und Stigmatisierung) wird als 
spezifische Begründung vorgetragen, eine Sonder-
schulüberweisung mache die Fortsetzung der Schul-
laufbahn im Herkunftsland unmöglich. Zwar tritt die-
ses Argument bei dauerndem Aufenthalt immer 
mehr zurück, doch in einigen Ländern - insbesonde-
re Italien - ist die Diskussion um Sonderschulen in 
einem Maße emotionalisiert, daß sich die Eltern auch 
in Deutschland zumeist sehr heftig gegen eine Über-
weisung ihrer Kinder an eine Sonderschule für Lern-
behinderte wehren. Ihnen wie auch manchen ande-
ren ausländischen Eltern ist die Vorstellung nicht zu 
vermitteln, daß ein solcher Schulbesuch ihre Kinder 
nicht benachteiligen, sondern fördern soll und kann. 
Auch heute noch werden Kinder, wenn eine Sonder-
schulüberweisung vorgesehen ist, in ihr Herkunfts-
land zurückgeschickt und dort weiter beschult. Oft 
werden sie dann zurückgeholt, wenn sie auch am 
heimatlichen Schulsystem scheitern. 

B 9.2 Umzüge und Wanderungen in den 
Biographien von Kindern 

Eine große Anzahl von Studien beschäftigt sich mit 
innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Wande-
rungen. Selten werden jedoch die Konsequenzen für 
die Kinder und fast nie die Sichtweisen der Kinder 
behandelt; Fragen der Wanderungsmotive, der sozio-
ökonomischen Implikationen der Wanderung für die 
aufnehmende und die abgebende Region bzw. das 
entsprechende Land stehen vielmehr im Mittelpunkt. 

Kinder sind in beträchtlichem Maß von Wanderung 
betroffen: 1994 wanderten rund 165 000 Kinder bis zu 
14 Jahren nach Deutschland ein, und nahezu ebenso 
viele wanderten über Bundesländergrenzen (Statisti-
sches Bundesamt 1994a, S. 204f.). Hinzu kommt eine 
nicht bestimmbare Anzahl von Umzügen. Innerstaat-
liche Wanderungen waren in Westdeutschland häu-
fig. Bis zum Jahr 1976 fiel die Anzahl der Zuzüge je 
1000 Einwohner von 18,4 auf 12,9 % und verblieb 
dann auf diesem niedrigen Niveau. Mit zunehmen-
dem Wohlstand ging die Anzahl beruflich bedingter 
Umzüge zurück. Während es sich bis etwa 1960 zum 

größten Teil um Land-Stadt-Wanderungen handelte, 
verläuft seitdem der Trend eher in die umgekehrte 
Richtung. Insbesondere Familien mit Kindern ziehen 
von der Stadt in das nahe Umland. Oft wird der Um-
zug von dem Motiv bestimmt, billigere Baugrund-
stücke und preiswerteren Wohnraum zu bekommen. 
Der umgekehrte Prozeß, die Wiederbelebung der ci-
tynahen Wohngebiete, trifft mehr reichere Bevölke-
rungsgruppen. Wahrscheinlich ziehen überwiegend 
Familien an die Peripherie. Die Mobilität innerhalb 
der DDR war mit etwa einem Drittel der in West-
deutschland üblichen deutlich geringer. Nach der 
Wiedervereinigung hat sie zugenommen (Baumgartl 
1992; Grundmann, S. 1995). 

Umzug und Wanderung bedeuten für Erwachsene 
die Aufgabe der emotionalen Bindung an die Wohn-
umwelt, oft verbunden mit Heimweh und Verlust von 
Bindungen, bedeutet aber auch die Chance zu neuen 
Erfahrungen und zum Aufbau neuer Beziehungen. 
Für Kinder bedeutet ein Umzug zunächst die Aufga-
be sozialer Beziehungen zu Freunden und Freundin-
nen, zu Nachbarn, den Verlust der Nahumwelt und 
in bestimmten Altersgruppen den Schulwechsel. Das 
Erlebnis wird wahrscheinlich altersspezifisch unter-
schiedlich wahrgenommen und verarbeitet. Die Le-
benszyklustheorie der Wanderung (Wagner, M. 1989) 
geht zwar von der Annahme aus, daß zu gewissen 
Zeitpunkten im Ablauf eines Lebens Handlungen 
notwendig oder üblich sind, die zu geographischer 
Mobilität führen und nennt dabei im Kindesalter den 
Eintritt in die Grundschule und in die weiterführen-
den Schulen, berücksichtigt aber weder, daß Kinder 
Wanderung nicht aktiv bestimmen, sondern von der 
Wanderungsentscheidung der Eltern betroffen sind, 
noch wie Kinder auf Wanderung und Änderung des 
Lebensraumes reagieren. 

Während Mobilitätsanalysen, denen die Perspektive 
der Lebensverlaufsforschung zugrundeliegt, erken-
nen lassen, daß ab Ende des dritten Lebensjahr-
zehnts die Wohnregion immer weniger gewechselt 
wird, und damit nahelegen, daß Kinder relativ selten 
von Ortswechseln betroffen sind, bietet die von Petil-
lon (1993, S. 42f.) durchgeführte Untersuchung Bele-
ge für eine hohe Fluktuation der Schüler und Schü-
lerinnen in den untersuchten Klassen im Verlauf der 
ersten beiden Schuljahre: etwa jedes vierte Kind 
wechselte während dieser Zeit wegen Wohnortwech-
sels oder Zurückstellung die Klasse, von den Kindern 
türkischer Herkunft sogar über 50 % (Petillon 1987 a, 
S. 21). Nach Fend (1990, S. 131 ff.) wird der überwie-
gende Teil der kritischen Lebensereignisse aus der 
Sicht der Eltern von 13- bis 15jährigen Kindern in f a-
miliären Konflikten, in Umzügen, in neuen Freund-
schaften, in Leistungsproblemen (häufig bei Über-
gängen) sowie in Krankheiten und Todeserfahrun-
gen gesehen. Umzüge - vor allem häufige und mit 
Schulwechsel verbundene - werden demnach als 
problematisch eingestuft. 

Eine besondere Form der innerdeutschen Wande-
rung stellt der Umzug von Ost- nach Westdeutsch-
land dar. Während die Wanderung vor dem Wegfall 
der restriktiven Reisebestimmungen der DDR über-
wiegend Ledige und Ehepaare ohne Kinder betraf, 
siedelten nach 1989 zahlreiche Familien mit Kindern 
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nach Westdeutschland um (Grundmann, S. 1995, 
S. 30): 1989 waren 23,6 % der übergesiedelten Perso-
nen Kinder unter 15 Jahren bei einem Anteil von 
14,9 % an der DDR Bevölkerung. Damit sind Kinder 
in besonderem Maße von den Folgen der Ost-West

-

Wanderung betroffen. Die wichtigsten Zielgebiete 
waren zunächst Bayern, Baden-Württemberg und 
West-Berlin. Die Ost-West-Migration in Deutschland 
war, so S. Grundmann (ebd.), de facto eine Form der 
Außenwanderung - hinsichtlich Verlauf, Struktur 
und Ursachen mit internationalen Wanderungen ver-
gleichbar. Sie wurde mit dem Beitritt der DDR zur 
Bundesrepublik Deutschland zwar eine besondere 
Form der Binnenwanderung, strukturell behielt sie 
jedoch bis in das Jahr 1991 Merkmale der Fluchtbe-
wegung von 1989/90. Seit Mitte des Jahres 1991 hat 
sich der Charakter dieser Wanderung grundlegend 
verändert. S. Grundmann (ebd.) führt aus, daß sich 
Besonderheiten im Wanderungsverhalten der Ost-
deutschen erhalten haben wie die situationsbedingt 
niedrige Mobilität, die hohe Gerichtetheit der Wan-
derung und die Dominanz von Wanderungszielen 
auf dem Gebiet Westdeutschlands. Die Migrations-
verluste addieren sich zu beachtlichen Größen und 
können zur faktischen Entvölkerung von Regionen 
führen. Dies hat auch Bedeutung für die Kinder, die 
in den Regionen verbleiben. Zutreffend wird darge-
stellt, daß auch ein Umzug in ein Land mit derselben 
Sprache, ähnlicher Kultur sowie mit dem Recht auf 
Aufnahme und politische Partizipation beträchtliche 
Anpassungsleistungen fordern kann. Manchmal wird 
durch die Ähnlichkeit der Blick auf kulturelle Diffe-
renzen verstellt (Baumgartl 1992). Die verschiedenen 
Gesellschaftssysteme in den beiden damaligen deut-
schen Staaten machten die Übersiedlung zu einem 
„Wechsel der Systeme" und nicht nur zu einem „Um-
zug innerhalb Deutschlands" (ebd., S. 87). Dem Ge-
winn, insbesondere die größere Möglichkeit zu ei-
nem eigenverantwortlichen Leben in Eigeninitiative, 
wird gegen Verluste aufgerechnet: die andere Ar-
beitswelt, das Fehlen eines Netzes kleiner sozialer 
Beziehungen und die daraus gewährleistete soziale 
Nähe und Solidarität. Unsicherheiten über das mate-
rielle Auskommen und im sozialen Bereich werden 
der Sicherheit in der ehemaligen DDR gegenüberge-
stellt, wo es keine Mietkündigungen und ein ausrei-
chendes Auskommen gab (Baumgartl 1992). Auch 
werden das Fehlen von Idealen und Gemeinschafts-
orientierung sowie konkrete Anpassungsschwierig-
keiten beklagt: Arbeit unterhalb der vorhandenen 
Qualifikation, Schwierigkeiten im Umgang mit Äm-
tern, Probleme, die Konsumentenrolle zu lernen, die 
Schwierigkeit, einen bef riedigenden Freundes- und 
Bekanntenkreis zu finden. Wie sich die Schwierig-
keiten der erwachsenen Umsiedler auf die Kinder 
auswirken, wird nicht thematisiert. 

Ob sich mehrere Jahre nach der Wiedervereinigung 
die Situation für die Kinder bei der Wanderung geän

-

dert und ob sich für die früher gewanderten Kinder 
der Anpassungsprozeß erleichtert hat, ist wegen feh-
lender Erhebungen nicht zu ermitteln. Nur wenige 
empirische Untersuchungen beschäftigen sich mit 
dieser Gruppe, und dann mit Jugendlichen (Voll-
brecht 1993), nicht aber mit Kindern. Sie machen je-
doch deutlich, welch hohes Maß an Integrationslei

-
stung von den übersiedelnden Jugendlichen erwar-
tet und gefordert wird (Kirchhöfer 1995). 

Besondere Beachtung fand und findet die grenzüber-
schreitende Wanderung in ihrer Auswirkung auf die 
psychische Situation von Kindern. Migration zwecks 
Aufnahme einer Arbeit war (Apitzsch 1996) wie 
kaum ein anderer Bereich sozialen Handelns inten-
tional gesteuert und auf lange Zeitspannen hin ge-
plant. Andererseits wird es von den Betroffenen als 
Schicksalsschlag oder als bloßes passives Betroffen

-

sein empfunden. Das Leben erscheint nur noch von 
außen gesteuert, ein für den einzelnen andauerndes 
Leiden. „Im Prozeß der Migration verbinden sich also 
auf exemplarische Weise zwei völlig unterschiedliche 
Typen sozialen Handelns: weitreichendes intentiona-
les Handeln, das Projekt der Migration, dessen Kraft 
gar über mehrere Generationen hinweg trägt, wird 
unterbrochen oder überlagert durch unerwartete 
neue Erfahrungen, falsche Annahmen über das Ziel-
land, Feindlichkeit der Menschen, das Durcheinan-
derwerfen aller Pläne, durch chaotische Reaktionen 
nicht nur von Individuen, sondern von sozialen Grup-
pen" (ebd., S. 134). Diese, so läßt sich mit vielen Bei-
spielen belegen, können Auswanderung so erleben, 
daß sie sie nicht als eigenes intentionales Handlung

-

schema erfahren, sondern von Beginn an als eine 
Verlaufskurve, der sie passiv unterworfen sind 
(Apitzsch 1996; Portera 1996). Die Empfindung von 
Fremdheit, von (auch) Leiden unter den Bedingun-
gen der Wanderung gilt nicht nur für die wandern-
den Kinder selbst, sondern auch für die in Deutsch-
land aufgewachsenen Kinder und Kindeskinder der 
Migranten. Sie müssen mittelbar die Folgen der Mi-
gration in ihrer Biographie verarbeiten. 

Wegen dieser biographischen Elemente wurde schon 
früh die These von den psychischen und psychiatri-
schen Störungen von Kindern ausländischer 
Herkunft, die durch die Migration bedingt seien. Von 
Beginn der Wanderung an wurde versucht, durch 
qualitative Einzelstudien bei Inanspruchnahmepopu-
lationen die besondere Belastung von Kindern aus-
ländischer Arbeitnehmer als Folge der Migration zu 
belegen. Als Belastungsfaktoren, die aus dem Migra-
tionsprozeß und aus der Lebenssituation von Kindern 
ausländischer Herkunft resultieren, werden verant-
wortlich gemacht: das Aufwachsen in oder zwischen 
zwei Kulturen; Kulturkonflikte, Entwurzelungser-
scheinungen und Streß infolge des Zwangs zur Teil-
nahme an den beiden unterschiedlichen Kulturen; 
Identitätsdiffusion wegen der Aufforderungen aus 
unterschiedlichen Erziehungssystemen: dem traditio-
nellen, autoritären der Eltern auf der einen und dem 
liberalen der deutschen Schulen auf der anderen Sei-
te. Diese Identitätskonflikte manifestieren sich in in-
nerfamilialer Rollenverunsicherung, zunehmendem 
Schulversagen, mangelhafter Berufsausbildung und 
den daraus resultierenden geringen Zukunftschan-
cen der Kinder ausländischer Herkunft und kumulie-
ren in immer schwereren psychischen Krisen und of-
fensichtlichen Störungen. Demnach folgen aus einem 
Identitätskonflikt mangelnde soziale Chancen und 
aus mangelnden sozialen Chancen schwere psychi-
sche Störungen (zur Kritik vgl. Boos-Nünning/Nieke 
1982). Später wird - auch in der Rezeption der Kritik 
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an der Kulturkonflikthypothese - soziale Deprivati-
on, bewirkt durch den geringen sozialen Status und 
die Diskriminierung als Ausländer, in den Mittel-
punkt gestellt. Kinder ausländischer Herkunft gelten 
nach diesen Auffassungen wie ihre Eltern aufgrund 
„ihrer soziokulturellen Außenseiterposition, ihrer 
mangelnden gesellschaftlichen Integration und un-
gewissen Zukunftsperspektiven ... (oft mit massiven 
psychischen Problemen) als ,eine besonders belaste-
te und gefährdete Bevölkerungsgruppe'' (Jaede 
1987, S. 415). Diese Auffassungen stellen fast Allge-
meingut von Pädagogen und Pädagoginnen dar. 

Die wenigen epidemiologischen Untersuchungen, 
die es bisher gibt, zeigen teilweise andere, diesen 
Vorstellungen widersprechende Ergebnisse. Einige 
Untersuchungen (Poustka 1984; Schepker 1995a) be-
stätigen die besonderen psychischen Belastungen 
von Kindern ausländischer Herkunft nicht. Andere 
Untersuchungen wiederum (Steinhausen et al. 1990; 
Remschmidt/Walter 1990; Mansel/Hurrelmann 1993) 
legen nahe, daß „Migrantenkinder eine besondere 
Risikogruppe für das Entstehen psychischer Notsi-
tuationen" bilden, die sich oft subklinisch als „diffu-
ses Unbehagen, depressive Verstimmung, schulische 
Lern- und Leistungsprobleme, Verhaltensauffällig-
keiten" manifestieren. Im Gegensatz zu den vor-
genannten Studien arbeiten sie nicht mit paralleli-
sierten Kontrollgruppen und nicht mit speziell auf 
Reliabilität geprüften, auf Validität befragten Unter-
suchungsinstrumenten. Damit bleiben die Ergeb-
nisse widersprüchlich: Epidemiologische Untersu-
chungen zeigen keine stärkere psychiatrische oder 
psychische Belastung von Kindern ausländischer 
Herkunft. Andere Untersuchungen, insbesondere 
solche, die sich auf Inanspruchnahmepopulationen 
beschränken, scheinen jedoch migrationsspezifische 
Ursachen für psychische Auffälligkeit von Kindern 
zu belegen. Hinweise auf Fallanalysen, Auskünfte 
von Ärzten und Ärztinnen sowie Fachkräften in psy-
chosozialen Beratungsdiensten verstärken den Ein-
druck, daß Kinder ausländischer Herkunft psychi-
sche Auffälligkeiten zeigen, die in Zusammenhang 
mit der Wanderung und den Belastungen ihrer Situa-
tion in einem fremden Land stehen. In vielen Beiträ-
gen erscheinen Kinder in psychischer und psychoso-
matischer Hinsicht als Risikogruppe. Korrigierende 
Beiträge, die auf empirischen Untersuchungen mit 
größeren Stichproben beruhen (Schepker 1995; Ta-
neli/Scheuerpflug/Friese/Trott/Warnke 1995) sind 
gegenüber den beschriebenen Krisenszenarien in 
der Minderzahl. 

Dem ist in bezug auf innerstaatliche und grenzüber-
greifende Wanderung von Kindern entgegenzuhal-
ten: Wohnort und Kulturwechsel können zu Gefähr-
dungen führen und Probleme verstärken; sie können 
aber auch Kräfte mobilisieren, Schutzfaktoren ver-
stärken und Ressourcen freisetzen. Die Folgen von 
Umzug und Wanderung, so belegen viele Beispiele 
der Ost-West-Wanderung wie auch der grenzüber-
schreitenden Migration, lassen keine monokausalen 
Interpretationen zu. Während es Kinder gibt, die auf-
grund von Belastungsfaktoren Störungen im Verhal-
ten oder im psychischen Bereich ausbilden, gelingt 
es anderen - trotz ähnlicher Risikofaktoren -, nicht 

nur eine stabile Persönlichkeit aufzubauen, sondern 
sogar Kräfte zu mobilisieren, die möglicherweise 
ohne Umzug oder Wanderung nie freigesetzt worden 
wären. Es lassen sich Risikofaktoren benennen, wel-
che die Verarbeitung von Umzügen und Wanderun-
gen erschweren: Armut, Arbeitslosigkeit, Häufung 
kritischer Lebensereignissen und dergleichen. Dane-
ben gibt es durch Wanderung hervorgerufene Risi-
ken wie zeitweilige Trennung der Familie, Pendeln 
zwischen Aufnahme- und Herkunftsland, rigide Er-
ziehung, die eine Anpassung an neue Situationen er-
schwert, aber auch Faktoren im neuen sozialen Um-
feld wie fehlende Kontakte und eine fehlende Ein-
bindung in die Kindergarten- oder Schulgruppe. 
Neben den Faktoren, die Störungen hervorrufen 
können, können auch solche genannt werden, die 
den Grad der Belastung abschwächen oder sogar da-
zu beitragen können, Wanderung zu einer positiven, 
bereichernden Erfahrung werden zu lassen. Es sind 
dies die Geborgenheit im familiären Raum, umschrie-
ben als Verständnis und Vertrauen seitens der Eltern 
(Portera 1996), das Anknüpfen vertrauensvoller Be-
ziehungen, sei es zu Gleichaltrigen, sei es zu einer 
pädagogischen Kontaktperson (Erzieherin, Lehrerin), 
und eine auf die speziellen Bedürfnisse migrierter 
Kinder ausgerichtete Beratung oder Therapie. 

B 9.3 Kinderhilfen im Zusammenhang mit 
Übergängen und Wanderungen 

Wenn die Neuorganisation des Lebens scheitert, 
wenn für Bewältigungsstrategien nicht genügend Al-
ternativen zur Verfügung stehen und wenn, vor al-
lem, erwartete Alternativen ausbleiben, wenn also all 
das oben als fördernd Angesehene fehlt, dann kön-
nen Übergänge und Wanderungen zu biographi-
schen Brüchen führen und zu krisenhaften Lebenser-
eignissen werden. Als Belastungen verstärken sie 
dann das Risikopotential kindlicher Entwicklungen 
(Kirchhöfer 1995). 

Es ist bekannt, daß an den Nahtstellen des Bildungs-
systems Gestaltungsbedarf besteht. Weniger bekannt 
und akzeptiert ist, daß Umzüge und Wanderungen 
Hilfen erforderlich machen können, insbesondere bei 
einem Wechsel über Bundesländergrenzen hinweg, 
und zwar nicht nur Nachhilfestunden als Anpassung 
an den Stoff der neuen Schule. Deutlich mehr Auf-
merksamkeit finden Eingliederungshilfen bei Kin-
dern, die ohne deutsche Sprachkenntnisse im Schul-
alter grenzüberschreitend einwandern. Für diese 
Kinder gibt es schulorganisatorische Aufnahmemaß-
nahmen oder schulbegleitenden Unterricht in der 
deutschen Sprache. 

Aber auch die vorhandenen Hilfen richten sich nur 
punktuell auf die jeweilige Übergangssituation. Sie 
sind eingebunden in die abgebenden oder aufneh-
menden Einrichtungen und damit in den Betreu-
ungs- oder Bildungseinrichtungen verankert. Die 
Biographie des Kindes, der Einfluß geglückter oder 
mißglückter Übergänge und Ortswechsel werden 
nicht berücksichtigt, nicht einmal, ob und inwieweit 
frühere Wechsel spätere beeinflussen. Der Übergang 
muß vom Kind immer wieder als Einzelerfahrung be-
wältigt und verarbeitet werden. Die Chancen des 
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Wachsens und des generalisierten Lernens werden 
nicht überall wahrgenommen und entsprechend ge-
nutzt. Die Bemühungen bleiben vorrangig darauf 
ausgerichtet, Probleme für die aufnehmenden Ein-
richtungen zu verringern. Bewältigt wird in erster Li-
nie, was den Kindergartenalltag, den Schulunterricht 
fördert oder stört. Weniger Aufmerksamkeit findet, 
wie das Kind mit der neuen Situation umgeht, ob es 
an ihr wächst oder an ihr verzagt. Hier sollte ein Per-
spektivenwechsel stattfinden und gefragt werden, 
wer und was Kindern bei Übergängen und Wande-
rungen hilft. An welche Einrichtung können sich 
Kinder wenden, mit wem können sie sprechen, wenn 
es in der Familie keinen Zuhörer gibt, wenn Lehrer/ 
innen oder Erzieher/innen nicht in Frage kommen? 

In der Diskussion um die Kinder- und Jugendhilfe 
nehmen lebensphasenspezifische Konstellationen 
und damit Übergänge und Wanderungen keinen 
großen Raum ein. Einen Versuch, Jugendhilfe aus 
der Perspektive des Subjekts, seiner Entwicklung 
und Lebensführung zu entwickeln und darin für Le-
benslauf und Biographie einen theoretischen Rah-
men zu finden, unternimmt Schefold (1993, 1995). Im 
Zentrum der Kindheit stehen die drei Regelübergän-
ge: Eintritt in den Kindergarten, Einschulung, Über-
gang in die weiterführende Schule, als konstituieren-
de Elemente. Es wird konstatiert, daß sich Jugendhil-
fe in bezug auf die einzelnen Lebensphasen sehr 
unterschiedlich entwickelt hat. Kinder- und Jugend-
hilfetheorie hat „dann die Aufgabe, Prozesse der 
Konstitution, Kommunikation und Steuerung von Le-
bensläufen und Biographien zu beschreiben und zu 
analysieren und darin die Praxis der Einrichtungen 
zu thematisieren" (Schefold 1993, S. 24). 

Nun hat sich aber die Kinderhilfe in der Praxis bisher 
nicht an die Biographien von Kindern angelehnt, 
sondern die Begleitung bei Übergängen weitgehend 
den Betreuungs- und Bildungseinrichtungen über-
lassen. Nur in ernsthaften Krisen- und Konfliktsitua-
tionen (z. B. schwerwiegende psychische Belastun-
gen durch die Schule, Schulverweigerung) gilt sie als 
zuständig und wird in Anspruch genommen (z. B. 
Zeugnistelefon). 

Problematisch ist auch die Konzeption der Über-
gangshilfen. Selbst das theoretisch am weitesten ent-
wickelte Modell eines ökopsychologischen Über-
gangs und die darauf aufbauende Vorstellung einer 
pädagogischen Begleitung reduzieren sich in der 
Praxis nicht selten auf Eingangshilfen. Von den Sy-
stemen außerhalb von Kindergarten und Schule wird 
allenfalls noch das der Familie wahrgenommen. Das 
Wohnumfeld, die verlassenen Freundes- und Spiel-
gruppen, die ethnischen Communities und vieles an-
dere mehr bleiben weitgehend unberücksichtigt. Zu 
fordern ist für Übergänge und Wanderungen ein 
ganzheitliches Konzept, das neben Elementen der 
kognitiven Förderung die psychische Stabilisierung 
durch Vermittlung von Erfolgserlebnissen, Möglich-
keiten zum Spielen und zum Gespräch bietet, das El-
ternarbeit als unerläßlichen Bestandteil der pädago-
gischen Arbeit versteht und die Eltern, die sich 
scheuen, eine Einrichtung aufzusuchen, von sich aus 
immer wieder anspricht. Das Kind muß als Individu-
um in seinen sozialen Bezügen (Kindergartengruppe, 

Klasse, Familie, Nachbarschaft und - bei Kindern 
ausländischer Herkunft - ethnische Community) be-
griffen werden, das Chancen von Übergängen und 
Wanderungen positiv nutzt, das Leiden versteht und 
aufzuarbeiten versucht. Eine solche Perspektive bie-
tet einen sinnvollen und möglichen Ansatz zu einer 
Änderung in kleinen Schritten und erlaubt es, ein die 
Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsinstitutionen 
übergreifendes Konzept anzubieten. 

Da diese geforderten Hilfen den Rahmen der Betreu-
ungs-, Erziehungs- und Bildungseinrichtungen wie 
Kindergarten und Schule überschreiten, können sie 
nicht von dort erwartet werden. Selbst ein Modell der 
Kooperation zwischen zwei oder mehr Einrichtungen 
reicht oft nicht aus. Es müssen andere Formen gefun-
den werden, die in der Region, in der Gemeinde oder 
im Stadtteil zu verankern sind. Dies könnten Kinder-
zentren sein, in denen die Kinder Ansprechpartner 
und, falls gewünscht, Beratung finden. In solche Kin-
derzentren kommen die Kinder nicht nur, wenn sie 
Probleme haben, sondern auch, wenn sie Interessan-
tes erleben, etwas erfahren, mit jemandem reden 
wollen. Es muß dort Bücher, Filme, Möglichkeiten 
zum Spielen geben, Hilfe bei den Hausaufgaben und 
Möglichkeiten des Gesprächs über den Neuanfang 
in der Schule oder den Umzug in den Stadtteil. Die 
Angebote sind niedrigschwellig: einmal vorbeischau-
en für einen Film, ein interkulturelles Angebot, eben 
das, was die Kinder im Stadtteil für wichtig halten, 
was sie wünschen und was sie denjenigen anvertrau-
en, die ihnen zuhören und mit ihnen reden. 

Um sicherzustellen, daß Beratung und Begleitung 
sich nicht nur an den „Problemfällen" und den Defi-
ziten orientiert, bedarf es einer entsprechenden 
Orientierung der Einrichtung und einer Grundein-
stellung der in ihr Tätigen. Dann können die mit den 
Übergängen und Wanderungen verbundenen Chan-
cen und Optionen verstärkt werden. Gewährleistet 
sein müssen Stabilität und Kontinuität der Betreu-
ung. Die Kinder werden dann in dem Bewußtsein ge-
stärkt, daß Veränderungen, bedingt durch Übergän-
ge und Ortswechsel, etwas Positives, nämlich etwas 
Forderndes und Förderndes, sein können. Allerdings 
sollen Kinder auch bei Rückschlägen wie Zurückstu-
fung oder Verlassen einer Schule begleitet werden. 
Um für Kinder und Familien mit Migrationshinter-
grund als Kontaktstelle und Treffpunkt dienen zu 
können, müssen solche Kinderzentren leicht erreich-
bar und so gestaltet sein, daß die „Inanspruchnahme

-

barriere" möglichst abgebaut wird. 

Es ist im Interesse des Kindeswohls zu wünschen, 
daß die bildungspolitische Diskussion um die Gestal-
tung des Schulanfangs und um die Länge der ge-
meinsamen Schulzeit für alle Kinder erneut aufge-
griffen wird. Diskutiert werden müßte auch, was der 
Föderalismus im Bildungssystem den Kindern auf-
bürdet, die in ein anderes Bundesland umziehen 
müssen. Thematisiert werden müßte darüber hinaus 
eine Verbesserung der Aufnahmebedingungen bei 
länderübergreifenden Wanderungen, orientiert an 
der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft vom 
25. Juli 1977 über die schulische Betreuung der Kin-
der von Wanderarbeitnehmern (77/486/EWG). 
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B 9.4 Empfehlungen 

Übergänge und Wanderungen in der Kindheit ver-
langen eine stärkere Berücksichtigung in der Kinder-
und Jugendhilfe. Die bisherigen Begleitungen und 
Hilfen, die in den Betreuungs- und Bildungseinrich-
tungen, insbesondere im Kinderga rten und in der 
Schule, angesiedelt sind, reichen nicht aus. 

- Die Kommission empfiehlt, niedrigschwellige An-
gebote, z. B. Kinderzentren, auszubauen, mit der 
Aufgabe, bei Übergängen und Wanderungen wie 
auch in anderen risikoanfälligen Lebenssituatio-
nen Hilfe zu leisten. Für Kinder mit Migrationshin-
tergrund müssen die Einrichtungen interkulturell 
geöffnet werden, was sowohl Änderungen bei 
Auswahl und Qualifizierung des deutschen Perso-
nals als auch die Einbeziehung von zweisprachi-
gem Personal mit Migrationshintergrund verlangt. 

- Die Kommission empfiehlt der Bundesregierung 
ferner, bildungspolitische Diskussionen um die 
Gestaltung des Schulanfangs und, ganz beson-
ders, um die Verlängerung der vierjährigen 
Grundschulzeit zu initiieren. Problematisiert wer-
den müssen die Praxis der Zurückstellungen beim 
Schulanfang, die separate Beschulung behinderter 
Kinder in Sonderschulen und die Überweisung 
von Kindern an Sonderschulen für Lernbehin-
derte. 

- Im Blick auf Kinder aus Zuwandererfamilien sollte 
der Kultusministerkonferenz und den Schulmini-
sterien der Bundesländer nahegebracht werden, 
das Angebot an Aufnahmeunterricht und vor al-
lem die Angebote zur Wahrung und zur Erweite-
rung der Muttersprache der über die nationalen 
Grenzen eingewanderten oder aus Migrantenfa-
milien stammenden Kinder quantitativ zu erhöhen 
und qualitativ zu verbessern. Dies kann z. B. durch 
die Initiierung und die Finanzierung von Modell-
projekten oder durch bildungspolitische Initiativen 
in Form von Gesprächsrunden geschehen. 

B 10.  Verantwortung und Partizipation 
B 10.1 Kinder übernehmen Verantwortung 
B 10.1.1 Verantwortung als Weg und Ziel 
B 10.1.2 Entwicklung von Verantwortlichkeit 
B 10.2 Bereiche kindlicher (Mit-) Verantwortung 
B 10.2.1 Familie als Ort der Verantwortung von 

Kindern 
B 10.2.2 Tageseinrichtungen und die Verantwortung 

der Kinder 
B 10.2.3 Schule und die Verantwortung der Kinder 
B 10.2.4 Verantwortung im Bereich der freien Zeit 
B 10.2.5 Eigene Verantwortung in Kinder- und 

Jugendverbänden 
B 10.3 Partizipation von Kindern im kommunalen 

Raum 
B 10.3.1 Partizipationsmodelle, Handlungsfelder 

und Organisationsstrukturen 
B 10.3.2 Verbreitung, Altersangemessenheit und 

Teilnahmechancen 
B 10.3.3 Begleitung durch Erwachsene 

B 10.3.4 Erfahrungen mit der Wirkung von Partizipa-
tionsangeboten 

B 10.4 Empfehlungen 

Ein wesentliches Ziel der Bemühungen der älteren 
Generationen um die heranwachsenden Kinder und 
Jugendlichen besteht da rin, die jungen Menschen 
auf die Verantwortung vorzubereiten, die sie sowohl 
für ihr eigenes Leben als auch das gemeinsame Le-
ben der Generationen übernehmen sollen. Auch für 
Kinder und Jugendliche ist Verantwortung ein be-
deutsames Ziel. Letztlich werden ihre Anstrengun-
gen, sich Sinn, Werte und Regeln anzueignen sowie 
Wissen und Können zu erwerben, von ihrem Willen 
angetrieben, einen Platz im Leben unter und mit an-
deren Menschen eigenverantwortlich ausfüllen zu 
können. Entwicklung, Erziehung und Lernen sind 
der Weg zu mehr Verantwortlichkeit. Dieser Zusam-
menhang ist nicht nur ein Gedanke von Philosophen, 
Pädagogen und Psychologen. In ihm liegt ein mächti-
ges Motiv für Kinder und Jugendliche, an Entwick-
lungsaufgaben zu arbeiten und sich an Regeln sowie 
kulturelle Erfordernisse auch dann anzupassen, 
wenn Lernen und Erziehung sich mit Zumutungen 
und Mühen verbinden. 

Verantwortung ist deswegen ein grundlegendes Ele-
ment menschlichen Handelns, weil sich in ihr die in-
dividuelle und die soziale Natur des Menschseins 
verbinden: 

- Verantwortung verlangt, daß der einzelne Mensch 
sich sein Handeln zurechnet und sich dessen Kon-
sequenzen stellen muß. Ohne die Fähigkeit, sich 
dem eigenen Handeln und seinen Konsequenzen 
zu stellen, kann die Frage nach dem Sinn des Han-
delns und nach den Gründen, aus denen Handeln 
hervorgeht, nicht diskutiert werden. Erst durch die 
Übernahme von Verantwortung werden Heran-
wachsende zu den Partnern und Mitbürgern, die 
in der Lage sind, miteinander auszuhandeln, wie 
sie nicht nur ihre alltäglichen, sondern auch ihre 
lebensentscheidenden Probleme lösen wollen. 

- Was zu verantworten ist, kann jedoch niemand al-
lein bestimmen. Durch die Auseinandersetzungen 
darüber, was zu verantworten ist, werden die Her-
anwachsenden zu Mitgliedern ihrer Gesellschaft, 
an deren Sinn- und Werttraditionen sich jeder ab-
arbeiten muß, der verantwortlich handeln will. 

- Verantwortlich handeln kann man immer nur un-
ter konkreten Bedingungen. Folglich führt das 
Streben nach Verantwortung die jungen Men-
schen in Positionen und Situationen, in deren Rah-
men erst deutlich wird, was man wissen und kön-
nen muß, um sein Handeln verantworten zu kön-
nen. 

- Verantwortung konfrontiert die Handelnden aber 
auch immer mit den Ansprüchen des Ganzen, mit 
den unerreichten Idealen und den nicht befriedig-
ten Sehnsüchten, webt sie daher in die Prozesse 
ein, in denen Menschen bessere Lösungen für Un-
gerechtigkeit, mangelnde Solidarität und Lieblo-
sigkeit zu finden versuchen. 

Angesichts der Bedeutung, die der Bereitschaft und 
Fähigkeit der nachwachsenden Generation zur Über- 
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nahme von Verantwortung zukommt, ist es erstaun-
lich, wie wenig dieses Thema in den Wissenschaften, 
die sich mit der Entstehung der Handlungsfähigkeit 
beschäftigen, beachtet wird. Umfang und Ergebnisse 
psychologischer, soziologischer oder erziehungswis-
senschaftlicher Forschungen über Schritte im Prozeß 
wachsender Verantwortlichkeit, die Kinder und Ju-
gendliche durchlaufen, sind spärlich. Es fällt daher 
schwer, die weit verbreitete Forderung, Kinder mehr 
an Regelungen zu beteiligen, die ihr Leben betreffen, 
mit wissenschaftlich aufgeklärter Erfahrung kritisch 
zu unterstützen. 

Mehr Aufmerksamkeit hat ein verwandter Begriff ge-
funden, der der Selbständigkeit. Selbständigkeit ist 
ein Erziehungsziel, das schon in den 80er Jahren, vor 
allem bei Eltern mit hoher Schulbildung, Vorrang 
hatte (Zinnecker 1985). Dieser Begriff umfaßt zwei 
Aspekte, einen funktionalen, der darauf zielt, daß 
Kinder bestimmte Verrichtungen ihrem Alter ent-
sprechend allein ausführen können, sowie einen pro-
duktiven Aspekt (Rülcker 1990), der betont, daß Kin-
der sich im Denken und Handeln aus vorgegebenen 
Bahnen zu lösen vermögen. Selbständige Kinder su-
chen nach angemesseneren Antworten und Lösun-
gen. Während funktionale Selbständigkeit zumeist 
willkommen ist, weil sie Erwachsene entlastet, stößt 
produktive Selbständigkeit des öfteren auf Wider-
spruch, weil sie u. U. Interessen, Besitzstände oder 
Verschwiegenes berührt. Rülcker (1990) betont, daß 
Selbständigkeit allein noch keine gerechteren und 
humaneren Lösungen schaffe, sondern daß sie mit 
Solidarität verbunden werden müsse. 

Im Kontrast zu der eher spärlichen wissenschaftli-
chen Auseinandersetzung mit den Bedingungen und 
Prozessen, die den Weg der Heranwachsenden in die 
Verantwortung bestimmen, stehen politische Aufru-
fe, die die Verantwortlichkeit der Bürger beschwö-
ren, aber weithin die Voraussetzungen dafür überge-
hen, nämlich die Möglichkeit, sich zwischen Alterna-
tiven wirklich frei entscheiden zu können (Neid 
1991). Einseitig wird den Individuen als zu verant-
worten zugeschoben, was tatsächlich ihrem gestalte-
rischen Einfluß ganz oder weitgehend entzogen ist 
(Meyer-Drawe 1992). Die vielfältigen Verflechtungen 
des Handelns in modernen Gesellschaften machen 
es zudem oft sehr schwer zu beurteilen, wo die ei-
gentliche Verantwortung liegt. 

Es fällt auf, daß in Zeiten, in denen Haushaltsmittel 
knapp werden oder in denen schmerzliche Entschei-
dungen zu treffen sind, gern Verantwortung „nach 
unten" delegiert wird. Da liegt der Verdacht nahe, 
daß Menschen die Konsequenzen von Fehlentwick-
lungen, bei denen sie nicht gefragt wurden, mittra-
gen und selber für Hilfen in Notlagen sorgen sollen. 
In ähnlicher Weise wird oft von Kindern gefordert, sie 
sollten „selbständig" irgendwelche Aufgaben erledi-
gen, wenn Eltern, Erzieher oder Lehrer nur Entla-
stung suchen. 

Wir halten es für wichtig, das Thema „Wachsende 
Verantwortung der Kinder" von Verantwortungsap-
pellen und funktionalisierenden Selbständigkeitsfor-
derungen frei zu halten, die lediglich die Verantwor-
tungsbereitschaft der Kinder und Jugendlichen aus- 

nutzen, ohne die subjektiven und objektiven 
Voraussetzungen für wirkliche (Mit-)Verantwortung 
zu schaffen. Es wäre gut, wenn Kinder das Wort Ver-
antwortung nicht zuerst in Verbindung mit Schuld, 
Strafe und Wiedergutmachung hörten. Dies ist eine 
Einengung, der eine konstruktive Perspektive von 
Verantwortung gegenübergestellt werden soll, die 
nicht von der Verletzung einer Norm ausgeht, son-
dern von der gemeinsamen Anstrengung für Fairneß, 
Gerechtigkeit und Für-einander-Einstehen. Gerade 
durch die Übernahme von Verantwortung für ein 
Handeln zur Verwirklichung dieser Ziele gestalten 
Menschen ihre Lebensverhältnisse befriedigender. 
Wer Verantwortung für diese Ziele anerkennt, erklärt 
sich für zuständig, erläutert seine Absichten, gibt Be-
gründungen und eröffnet damit die Möglichkeit, sich 
gemeinsam darüber zu verständigen, wie Angele-
genheiten gut zu regeln sind. 

Kinder können diese konstruktive Seite von Verant-
wortung bereits in frühen Lebensjahren kennenler-
nen, nämlich dann, wenn sie Bereiche, für die sie sich 
zuständig betrachten, nach eigenen Vorstellungen 
zu gestalten beginnen. Gerade darüber können in 
produktiven Auseinandersetzungen mit Eltern und 
anderen Erwachsenen die Regeln und Maßstäbe 
deutlich werden, anhand deren Kinder (und Erwach-
sene) bestimmen können, was Verantwortung in der 
jeweiligen Situation bedeutet (Fuchs, D. 1996). 

B 10.1.2 Entwicklung von Verantwortlichkeit 

Alternativen, die die eigene Entscheidung herausfor-
dern, prägen längst Kindheit und Jugend. Kindern 
und Jugendlichen wird abverlangt, Anstrengungen 
für die Schule und für andere Interessen gegeneinan-
der abzuwägen, die richtigen Freundinnen und 
Freunde zu gewinnen, sinnvolle Freizeitangebote zu 
wählen, Nutzen und Prestige beim Kauf von Dingen 
zu berücksichtigen, also Bedingungen und Inhalte 
ihres Kinder- und Jugendalltags auszuhandeln und 
zu organisieren (du Bois-Reymond/Büchner/Krüger/ 
Ecarius/Fuhs 1994; Wilk/Bacher 1994; Zeiher/Zeiher 
1993; Zinnecker 1990). Fragen, wie Kinder die einge-
räumten Entscheidungsmöglichkeiten angesichts 
fortbestehender Abhängigkeit und sich erst entwik-
kelnder Fähigkeit nutzen können und wie sie eigene 
Interessen gegen mediale und ökonomische Verfüh-
rung und Manipulation zu behaupten vermögen, 
bleiben allerdings weitgehend unbeantwortet (Leu 
1996). 

Keller und Edelstein (1993) stellen dar, daß Kinder 
erst durch bittere Erfahrungen mit negativen Folgen 
ihrer Handlungen für andere, die mit Vorwürfen und 
Strafen, mit Mißbilligung und Ablehnung reagieren, 
lernen, ihr eigenes Handeln selbstkritisch zu bewer-
ten. Sie beginnen, über ihr Vorgehen nachzudenken, 
Einwände abzuwägen, sich in strittigen Fällen zu 
rechtfertigen oder sich bei Fehlern und Verstößen zu 
entschuldigen. Relativ früh unterscheiden sie Absicht 
und Versehen und berücksichtigen Wissen über Um-
stände und Folgen, wenn sie über eine Handlung ur-
teilen (Yuill/Perner 1988). Bereits Vorschulkinder 
kennen die Unterscheidung von Geboten, „an die 
sich selbst der liebe Gott halten muß", und Konven-
tionen, die in der einen Familie so und in der anderen 
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anders aussehen und an die man sich hier hält und 
dort  nicht. 

Den Kindern und Jugendlichen Bereiche zu eröffnen, 
in denen sie verantwortlich handeln können, ist des-
wegen entscheidend für ihre weitere Entwicklung, 
weil die Voraussetzungen zu verantwortlichem Han-
deln vor allem dadurch erworben werden, daß es Ge-
legenheit dazu gibt, verantwortlich zu handeln. 

B 10.2 Bereiche kindlicher (Mit-) Verantwortung 

B 10.2.1 Familie als Ort der Verantwortung von Kindern 

Für die Entwicklung von Verantwortung ist das Zu-
sammenleben in der Familie von grundlegender Be-
deutung. Während Familienstudien in der ersten 
Hälfte des Jahrhunderts die Familie noch als einen 
Ort charakterisieren, an dem Kinder sich der elterli-
chen Autorität zu unterwerfen hatten (etwa Horkhei-
mer 1936), dokumentieren die Familien- und Erzie-
hungsstiluntersuchungen der letzten Jahrzehnte eine 
Bewegung hin zu einem „stärker argumentativ be-
stimmten Beratungsprozeß" (Fend 1988, S. 125). 
Büchner (1983) und du Bois-Reymond (1994) be-
schreiben die Entwicklung als Übergang vom Befeh-
len und Gehorchen zum „modernen" Verhandlungs-
haushalt, der in den alten Bundesländern weiter fo rt

-geschritten ist als in den neuen, sich dort  aber auch 
bereits „hinter dem Rücken des staatlich-politischen 
Systems" in den Familien vollzogen hat (ebd., 
S. 212). In der alten Bundesrepublik hat sich die 
Grundhaltung vieler Eltern zur Erziehung in den spä-
ten 60er und den 70er Jahren fundamental geändert, 
als die „anti-autoritäre" Erziehung zwar nur von ei-
ner Minderheit der Eltern praktiziert wurde, aber 
eine neue Sicht der Erziehung und der Eltern-Kind-
Beziehung sich weithin ausbreitete. Nach Büchner, 
Fuhs und Krüger (1996) beziehen inzwischen nach 
Angaben der Kinder zwei Drittel der Eltern in Ost 
und West kindliche Äußerungen in ihre Überlegun-
gen mit ein. Das ist zwar abhängig vom Sozialstatus 
der Eltern, aber auch in den unteren Statusgruppen 
sind es noch 60 % (ebd., S. 186). 
Vermehrte Verantwortung wird in dieser erzieheri-
schen Haltung den Kindern nicht aus Gleichgültig-
keit zugeschoben. Die Eltern geben ihren Kindern 
vielmehr aus innerer Überzeugung mehr Einfluß auf 
das Erziehungsgeschehen. Je nach Entwicklungsstu-
fe wird angemessene Verantwortung zugestanden. 
In diesem Wandel steckt folglich nicht ein reduzier-
ter, sondern ein kommunikativ zu verwirklichender 
Erziehungsanspruch. Als „autoritativen" Erziehungs-
stil bezeichnet man, wenn Eltern eigene Vorstellun-
gen darüber, wie man handeln soll, erläutern, Regeln 
gemeinsam mit den Kindern vereinbaren, gegebe-
nenfalls aber auch klare Grenzen setzen, zugleich je-
doch ihr Interesse an ihrem Kind und ihre Zuneigung 
zeigen. Eltern, die so erziehen, sind überzeugt, daß 
sie ihre Kinder auf diesem Weg am besten auf die so-
zialen und moralischen Risiken vorbereiten, die diese 
in eigener Verantwortung bewältigen müssen. Nach 
Schwarz und Silbereisen (1996, S. 233) praktiziert et-
wa ein Fünftel der deutschen Eltern einen autoritati-
ven Erziehungsstil. Zinnecker, Georg und Strzoda 
(1996) ermittelten, daß immerhin etwa zwei Fünftel 
10- bis 13jähriger Kinder ihre Beziehung zu den El-

tern in einer Weise beschrieben, die für ein kommu-
nikatives und kooperatives Verhältnis spricht. 

Es sind oft sehr alltägliche Themen, an denen sich 
Fragen nach Verantwortung stellen. So werfen nach 
Goodnow und Warton (1992) Diskussionen in Fami-
lien darüber, wer bestimmte Aufgaben im Haushalt 
übernimmt, komplizierte Fragen auf, die Kinder ganz 
von allein dazu bringen, Regeln der Zuständigkeit 
untereinander oder mit ihren Eltern zu klären und 
Rechtfertigungen oder Entschuldigungen für ihr Ver-
halten zu finden. In mehr als der Hälfte der Familien 
gibt es über diese Probleme häufig Streit (Büchner/ 
Fuhs 1996). Hier ist anzumerken, daß Mädchen wie 
Jungen zur Mithife im Haushalt angehalten werden, 
mehr allerdings die Kinder in den neuen Bundeslän-
dern als in den alten und mehr die Mädchen als die 
Jungen (aber auch unter den 10- bis 13jährigen Jun-
gen im Westen beteiligen sich 80 % an Hausarbeiten; 
Strzoda 1996). Andere Themen, die Fragen der Ver-
antwortung aufwerfen, sind zum Beispiel das Aufräu-
men des eigenen Zimmers, Versorgung des Haus-
tiers, Arbeiten für die Schule, Kleidung oder Verabre-
dungen mit Freunden. Fast alle Kinder und 
Jugendlichen nennen Themen, über die sie mit ihren 
Eltern nicht einig sind (Zinnecker 1985). 

Diese Aushandlungsprozesse müssen nicht zu hefti-
gen Konflikten führen. Dennoch gibt es immer wie-
der Diskrepanzen zwischen dem, was Kinder allein 
regeln wollen, und dem, was Eltern ihnen zutrauen. 
Nach Smetana (1996) haben solche Auseinanderset-
zungen zwischen Kindern und ihren Eltern über The-
men dieser Art keine negativen Folgen. Wenn aller-
dings selbständiges Handeln der Kinder allein der 
Entlastung der Eltern dienen soll und nicht ihren 
Überzeugungen entspringt, kann dies die Entwick-
lung des Kindes zu Verantwortung belasten. Es fin-
det in diesem Falle in den Eltern keinen Widerpart, 
der in der Sache eine Position vertritt, an der sich die 
eigene Haltung formen ließe (Rülcker 199,0). Es gibt 
jedoch auch Familien, in denen derartiger Streit nicht 
zu akzeptierten Lösungen führt, sondern eskaliert. 
Nur in diesem Fall sieht Smetana Entwicklungsrisi-
ken, da die Beziehungen zwischen Eltern und Kin-
dern dadurch gefährdet werden. 

B 10.2.2 Tageseinrichtungen und die Verantwortung der 
Kinder 

Kinder verbringen viel Zeit in Tageseinrichtungen. 
Sie haben meist recht genaue Vorstellungen darüber, 
was ihnen an „ihrem" Kindergarten oder an „ihrer" 
Kita gefällt und was sie stört; spontan äußern sie Vor-
schläge und Beschwerden. Die Wünsche beziehen 
sich auf Alltägliches: auf den Zugang zu Spielsachen, 
die Einrichtung und die Aufteilung des Raums, auf 
Regeln des Umgangs miteinander oder die Ziele von 
Ausflügen. Die Kinder kritisieren manchmal auch 
Anordnungen der Erzieherin. Es ist wichtig, daß 
diese Wünsche und Klagen der Kinder ernstgenom-
men werden, denn in diesen Reaktionen zeigt sich 
ihre Erwartung, einen wichtigen Bereich ihres Le-
bens mitgestalten zu können. Bei diesen Bemühun-
gen können Kinder wichtige Erfahrungen damit sam-
meln, wie eine Gruppe sich gute Lösungen erarbei-
tet. Kinder erleben, daß man selber etwas bewirken 
kann und dann allerdings auch verantworten muß. 
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So verlangt der Situationsansatz, ein pädagogisches 
Konzept für die Förderung von Kindern in Tagesein-
richtungen, ausdrücklich, daß Kinder in die Gestal-
tung des Alltags der Einrichtung einbezogen werden 
(Colberg-Schrader/Krug 1979; Oertel 1983; Ministe-
rium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen (MAGS) 1986). Eine Evaluation 
der Arbeit von Kindergärten ergab, daß in etwa ei-
nem Viertel der besuchten Einrichtungen die Erzie-
herinnen ein Klima partnerschaftlicher Kommunika-
tion erzeugen konnten, in dem mit den Kindern ge-
meinsam Regeln des Umgangs miteinander und 
Anregungen für die inhaltliche Arbeit von Erziehe-
rinnen und Kindern entwickelt werden konnten 
(Zimmer, J./Preissing/Heck/Thiel/Krappmann 1997). 
Etwa die Hälfte der untersuchten Einrichtungen 
zeigten Ansätze in diese Richtung. In immerhin ei-
nem Viertel der Einrichtungen gab es jedoch keine 
Gelegenheit für Kinder, sich wenigstens in Ansätzen 
an der Gestaltung des Kinderalltags beteiligen zu 
können. Die Altersmischung in Kindergruppen legt 
nahe, eine undifferenziert vorgehende pädagogische 
Arbeit aufzugeben. Sowohl die jüngeren als auch die 
älteren Kinder müssen ihre Tätigkeiten selber ein 
Stück weit in die Hand nehmen, da die Erzieher/in-
nen in altersgemischt zusammengesetzten Gruppen 
nicht alle Kinder gleichsam im Gleichschritt durch 
pädagogische Vorhaben führen können. Die Aufga-
be der Erzieherin besteht dann eher darin zu fördern, 
zu ermutigen und zu unterstützen, was Kinder selber 
tun (Haberkorn 1994; Berry/Pesch 1996; Krappmann/ 
Peukert 1995; Pesch 1996). 

Wenn Tageseinrichtungen sich öffnen, also Kindern 
ermöglichen, Angebote auch außerhalb der eigenen 
Gruppe und sogar außerhalb der Tagesstätte wahrzu-
nehmen, wie im Modellversuch „Orte für Kinder" 
(Deutsches Jugendinstitut 1994), schaffen sie einen 
pädagogischen Raum, der Kindern eigene Überle-
gungen, Initiativen und Entscheidungen abverlangt 
(Dörfler 1994; Ledig/Schneider/Zehnbauer 1996). 
Auch das Modellprojekt „Kindersituationen" zielte 
auf eine Stärkung der Verantwortung der Kinder für 
ihren Alltag und sah darin zugleich eine Vorberei-
tung auf die Verantwortung des Bürgers in einem de-
mokratischen Gemeinwesen (Doyé/Lipp-Peetz, in 
Vorbereitung). Gesprächsrunden, „Kinderkonferen-
zen" oder die Übernahme von Aufgaben durch 
Gruppen von Kindern bieten Kindern Möglichkeiten, 
gemeinsame Vorstellungen zu entwickeln und Ver-
einbarungen zu treffen. 

Zweifellos kann man Kinder überfordern, wenn man 
ihnen eine stärkere Stellung in der Gestaltung des 
pädagogischen Alltags ihrer Einrichtungen zuer-
kennt. Immer wieder wird betont, daß sich die größe-
re Selbständigkeit der Kinder nur in einem gemein-
sam verabredeten und verantworteten Rahmen ent-
falten kann (Dörfler 1994). Besondere Attraktivität 
erlangen unter diesem Gesichtspunkt Traditionen 
der Kleinkindpädagogik, die schon immer Kinder als 
Akteure mit individuellen Bedürfnissen und eigenen 
Wegen des Lernens und Problemlösens gesehen ha-
ben, wie etwa die Pädagogik Freires, die Reggio

-

Pädagogik oder die Montessori-Pädagogik. 

Aus dem Gespräch mit einer Kindergartenleiterin: 

Wir sehen den Erfolg unserer Arbeit zum Beispiel 
darin, daß ein Kind gelernt hat, seine Hand zu he-
ben und dem Lehrer seine Meinung zu sagen, 
nicht frech, nicht aufmüpfig, aber daß es die Si-
cherheit erworben hat: Ich kann vor einer Gruppe 
oder auch allein mit den Erwachsenen reden. Das 
Dialogische ist wichtig. Das ist aber nicht einfach 
da. Es muß Gremien geben, wo Kinder so etwas 
einüben. Bei uns ist es das Kinderparlament. 

Setzen sich da nicht nur die Sprachgewaltigen 
durch? 

Da setzen sich erst mal die Sprachgewaltigen 
durch. Zunächst aber nur. Es ist erstaunlich, wie 
dann oft die Schüchternen gewählt werden, weil 
sie Freunde haben, sie sich auf sie verlassen kön-
nen ... Wir bestehen darauf, daß Amter rotieren. 
Die Kinder erfahren: Weil nicht alle sechzig reden 
können, seid Ihr heute bestimmt worden, etwas 
vorzudenken. Das wird der Allgemeinheit, der 
Vollversammlung dann vorgestellt - am nächsten 
Tag schon, denn die Zeiträume dürfen nicht zu 
lang sein, das ist für Kinder wichtig. Und das Kind, 
das das übernommen hat, hat manchmal nicht we-
nig Lampenfieber. Das steht früh auf und sagt zur 
Mutter: Ich muß heute pünktlich sein, ich muß in 
der Vollversammlung was sagen. Und dann ist es 
an uns, die Kinder zu umfassen, zu behüten dabei. 

Das klingt alles ganz wunderbar. Aber natürlich ist 
deshalb unser Kindergarten nicht der demokra-
tischste Verein ... Aber es hat sich sehr viel verän-
dert durch dieses Mitdenken der Kinder ... Kinder 
hören übrigens mehr auf andere Kinder als auf Er-
wachsene. 

(Auszug aus einem Interview mit Regina Braun, 
ehemalige Kindergartenleiterin, 1997) 

B 10.2.3 Schule und die Verantwortung der Kinder 

In den Schulen müssen Kinder an ihren Bildungspro-
zessen verantwortlich beteiligt werden. Nur wenn 
der Wunsch, etwas zu wissen, zu können und zu ver-
stehen, in den Kindern selber wurzelt, kann man sich 
vorstellen, daß sie Lernschwierigkeiten durchstehen 
und sich später selbständig weiterbilden. Flitner 
(1995) unterstreicht, daß Kinder in der Schule erleben 
sollen, „daß sie selber tätig sind und daß sie durch 
das, was sie lernen, wachsen" . 

Lehrerinnen und Lehrer können Kinder, die mit ihren 
Eltern den Alltag aushandeln, die ihre Freundschaf-
ten nach ihren Wünschen gestalten und die von Kon-
sumstrategen, Medien und Vereinen umworben wer-
den, längst nicht mehr als unselbständige Anwei-
sungsempfänger behandeln. Die Diskrepanz 
zwischen diesen außerschulischen Erfahrungen und 
herkömmlichem Schulreglement kann im Konflikt 
enden, der fälschlich den Sozialisationsdefiziten der 
Kinder angelastet wird. Sie kann aber auch den Weg 
zu Lern- und Lebensformen in der Schule weisen, die 
die selbständige Mitarbeit der Kinder herausfordern. 

Trotz aller Veränderungen, die unsere Grundschulen 
erfahren haben, sind diese Probleme bei weitem 
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nicht bewältigt. Ansätze gibt es immerhin in großer 
Zahl. In vielen Grundschulen wurden Arbeitsformen 
eingeführt, die Kindern erlauben, Lernen selbständig 
zu organisieren, sei es in eigener Arbeitsplanung, sei 
es in kooperierenden Gruppen. Es gibt vielerorts Be-
mühungen um eine Gesprächskultur in der Klasse, 
die sichert, daß einander zunächst gegenüberstehen-
de Ansichten für bessere Aufgabenlösungen genutzt 
werden. 

Schulen haben unterschiedliche Vorgehensweisen 
entwickelt, um Kinder an der Entwicklung von 
Regeln und Ordnungen zu beteiligen, die dem ge-
meinsamen Leben in Klassenzimmer und Schule ei-
nen Rahmen geben (vgl. Friedrich, Jahresheft 1992 
und Die Grundschulzeitschrift 1996). Klassenräte, 
Schülerkonferenzen, Vollversammlungen beraten of-
fensichtlich kompetent über Unterrichts- und schüler-
nahe Themen und entscheiden auch oft über Arbeits-
weisen, Sitzordnungen, Klassendienste, Fahrrad-
unterstände, gemeinsame Unternehmungen wie 
Projekttage und vieles mehr. Viele dieser Themen lö-
sen Streit derselben konstruktiven Art aus, wie ihn 
das Thema Mithilfe im Haushalt hervorbringt. Be-
richte zeigen, daß Kinder oft sehr gute Lösungen fin-
den, die akzeptiert und eingehalten werden, daß sie 
aber gelegentlich aus einem Rigorismus heraus 
falsch entscheiden, der noch nicht durch Erfahrung 
gemildert ist. Aber die Möglichkeit, Fehler machen, 
sie durchsprechen und revidieren zu können, fördert 
die Entwicklung von Verantwortlichkeit mehr als der 
Erlaß einer Ordnung durch eine noch so weise Lei-
tung (Oser/Althoff 1992; do rt  Berichte über Schulen, 
die sich als Gemeinschaften verstehen, die gerechte 
Lösungen miteinander aushandeln; vgl. Expertise 
Stange/Tiemann, i. Ersch.). 

Nach einer Schülerbefragung in Hessen (Holtappels/ 
Meier 1995) meinen etwa die Hälfte der Schüler (6. 
bis 10. Klasse), daß sie von ihren Lehrerinnen und 
Lehrern häufig nach ihrer Meinung gefragt werden, 
wenn etwas entschieden oder geplant werden soll. 
Die institutionalisierte Schülermitwirkung stößt da-
gegen weithin auf geringes Interesse (Institut für Ent-
wicklungsplanung und Strukturforschung 1995). 
Darin spiegelt sich wider, daß die Mitwirkung der 
Schüler an Entscheidungen, die wichtig und folgen-
reich sind, in einer bürokratischen und verrechtlich-
ten Schule mit geringer Autonomie auch bei gutem 
Willen nur begrenzt ist (wie auch die Mitwirkung der 
Eltern). Neue Verfassungen für eine sich stärker 
selbst verwaltende und gestaltende Schule, in denen 
einige Länder eine Schulkonferenz mit Sitz und Stim-
me für Lehrer, Eltern und Schüler eingerichtet haben, 
bieten erweiterte Möglichkeiten. Vorbedingung für 
eine gelingende Kooperation ist allerdings, daß 
Schüler für ihre Mitarbeit qualifiziert und beraten 
werden (wie es auch für Erwachsene in demokrati-
schen Gremien selbstverständlich sein muß). Die in-
tensivere Beteiligung der Schülerinnen und Schüler 
setzt voraus, daß die Schule diese Mitwirkung als Teil 
ihres Bildungsauftrags begreift. Die Einbindung von 
Kindern in die gemeinsame Verantwortung für den 
schulischen Lebensbereich sollte nach der Einschu-
lung im alltäglichen Zusammenleben im Klassenzim-
mer beginnen (einen Überblick über die aktuelle Dis-
kussion bietet Mauthe/Pfeiffer 1996). 

In Grundschulen werden immer wieder Projekte 
durchgeführt, die Kinder mit sozialen Problemen im 
Umfeld ihrer Schule konfrontieren („Öffnung der 
Schule"). Auch wenn junge Schülerinnen und Schü-
ler kaum in der Lage sind, gesellschaftliche Probleme 
zu mindern, so können sie doch entdecken, daß Men-
schen unter sehr ungleichen Bedingungen ihr Leben 
führen müssen, daß sie Folgen gesellschaftlicher Ver-
änderungen ausgesetzt sind oder unter Verfolgung 
und Vorurteilen leiden. Sie stoßen dabei auf die Fra-
ge, inwieweit Menschen Verantwortung füreinander 
tragen. So sehr darauf zu achten ist, das Engage-
ment, zu dem Kinder schnell bereit sind, nicht zu 
mißbrauchen, so wichtig ist es andererseits, in der 
Schule den Blick auf das reale Leben zu richten, in 
dem Kinder schon bald ihr Leben in gemeinsamer 
Verantwortung führen können sollen (Beutel/Fauser 
1995). 

Besondere Anforderungen entstehen in Schulklas-
sen, wenn behinderte Kinder aufgenommen werden, 
weil diese in hohem Maße darauf angewiesen sind, 
daß andere Kinder ihnen helfen. Erfahrungen zeigen, 
daß die Aufgabe, behinderte Mitschüler zu unterstüt-
zen, von vielen Kindern sehr verantwortungsvoll 
übernommen wird (Eberwein 1994). 

Die Schule ist zu einem Ort der Kinderwelt gewor-
den, an dem Kinder jeden Tag ihre Freundinnen und 
Freunde treffen, sich unterhalten, spielen, streiten 
und sich versöhnen. In dieser relativ eigenständigen 
Kinderwelt wollen Kinder über das, was sie miteinan-
der tun und darüber, in welcher Beziehung sie zuein-
ander stehen, selber bestimmen. Auch Unterricht 
und Schulleben werden den Kindern zum Gegen-
stand ihrer „internen" Auseinandersetzungen, in de-
nen es um Hilfe und Zuverlässigkeit, Fairneß und 
Gerechtigkeit, Rücksichtnahme und Kränkung, und 
somit ebenfalls um verantwortliches Handeln geht. 
Lern- und Sozialprozesse der Kinder können sich da-
her wechselseitig stützen oder auch zerstören 
(Krappmann/Oswald 1995). 

B 10.2.4 Verantwortung im Bereich der freien Zeit 

Das Sozialleben der Kinder, das sich in Schulen und 
Tageseinrichtungen, aber besonders in der freien 
Nachmittagszeit entfaltet, verlangt den Kindern ab, 
Verantwortung für die gemeinsam betriebenen man-
nigfaltigen Angelegenheiten zu übernehmen. Diese 
Aktivitäten sind nicht etwa „Kinderkram" . Kinder 
entwickeln dabei Kriterien für das, was ihnen wichtig 
ist, interessant ist und Spaß macht, und streiten dar-
über, wie Handlungen zu bewe rten sind. Sie ziehen 
einander zur Verantwortung, prüfen Rechtfertigun-
gen und Entschuldigungen streng und schließen die-
jenigen aus, die Verabredungen und Regeln bre-
chen. Daher ist die Kinderwelt der Ort, an dem Kin-
der ungeschützt und rauh erleben, was es bedeutet, 
für sein Handeln eintreten zu müssen. Wer Freunde 
gewinnen und zur Gruppe gehören will, muß sein 
Handeln daher wohl überlegen. 

Um unabhängiger zu sein, streben viele Dritt- und 
Viertkläßler aus dem Hort hinaus. Sie versuchen, ihre 
Eltern zu überzeugen, daß sie für den Nachmittag 
selber Verantwortung übernehmen können. Der Hort 
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kann etwaige Überforderung in der Übergangsphase 
dadurch mildern, daß er sich als eine offene Einrich-
tung versteht, in die Kinder, die ihn bereits verlassen 
haben, zeitweilig wieder zurückkommen und auch 
ihre Freunde mitbringen können. 

Die Herausforderung der Heranwachsenden, für die 
Gestaltung ihrer freien Zeit selber Verantwortung zu 
übernehmen, ist in einer Zeit von großer Bedeutung, 
in der Konsumindustrie und Medien es den Kindern 
und Jugendlichen leicht machen, ihre Zeit „irgend-
wie" in passiver Haltung zu füllen. Ein breites Spek-
trum an Programmen, Projekten und Betätigungs-
möglichkeiten ist auch deswegen wünschenswert, 
weil es Kinder auf Situationen vorbereitet, die sie ihr 
gesamtes Leben begleiten werden. Sie werden im-
mer wieder vernünftige Entcheidungen über ver-
gnügliche und herausfordernde Aktivitäten im Ver-
gleich zu nicht lohnenden fällen und sich gegen 
modische, verlockende, aber ausbeuterische Pro-
gramme wehren müssen. 

Wichtig für die Entwicklung von Verantwortung ist 
es auch zu erleben, daß man das, wofür man sich ent-
schieden hat, aktiv verwirklichen und durchhalten 
muß. Eine Studie von Büchner und Krüger (1996) ver-
deutlicht, daß Schulerfolg und aktives Freizeitverhal-
ten von Heranwachsenden sich gegenseitig stimulie-
ren. Die Autoren vermuten sogar, daß selbständiges 
Planen, Ausdauer und Überwindung von Widerstän-
den mehr im Freizeitbereich als in der Schule heraus-
gefordert werden, weil dort die Arbeit durch Stun-
den- und Lehrpläne festgelegt ist. Damit Kindern, die 
den Hort besuchen, diese Eigenverantwortlichkeit 
nicht vorenthalten wird, sollte der Hort sich als Brük-
ke zu den kinderkulturellen, bildungsorientierten, 
sportlichen sowie den von Kinder- und Jugendver-
bänden getragenen Angeboten verstehen, die Kinder 
schon neben dem Hortbesuch, aber insbesondere da-
nach für sich nutzen können. 

B 10.2.5 Eigene Verantwortung in Kinder- und Jugend-
verbänden 

Ein Bereich, in dem Kinder schon in jungen Jahren 
eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen, sind die 
Kinder- und Jugendverbände (vgl. Böhnisch/Gäng-
ler/Rauschenbach, T. 1991). Kinder suchen hier einen 
Ort , an dem sie einen Lebensbereich selbständig ge-
stalten können. Daher stehen die Verbände unter der 
Spannung der schwer lösbaren Aufgabe, trotz einer 
staatlichen Förderungspolitik, die Zentralisierung 
und klare Organisationsstrukturen belohnt, den In-
teressen der Kinder und Jugendlichen Raum zu ge-
ben und sich nicht als verkrusteter Apparat zu erwei-
sen (Müller-Stackebrandt 1991). Vom „Spagat" zwi-
schen überkommener Programmatik und neuer 
Aufgabenstellung angesichts einer Kindergenerati-
on, die von gewandelten Lebensverhältnissen ge-
prägt ist, spricht T. Rauschenbach (1994). 

Obwohl das Problem erkannt wurde, fällt es den Ver-
bänden schwer, Arbeits- und Lebensformen zu fin-
den, die Kinder, insbesondere ältere Kinder überzeu-
gen. Das kann nur gelingen, wenn die Jugendver-
bände gegen Medien, Kommerz und andere 
Organisationen, die für, aber nicht mit Kindern arbei

-

ten, den Heranwachsenden eine selbstbestimmte 
Kinder- und Jugendwelt erhalten, in der die Heran-
wachsenden ihren eigenen Interessen folgen kön-
nen. Für viele Kinder bieten diese Verbände die erste 
Gelegenheit, längere Zeiträume ohne elterliche 
Aufsicht mit anderen Kindern auf Fahrten oder bei 
Freizeiten zu verbringen und dabei auch für so ele-
mentare Dinge wie Essen und Schlafen, Planung von 
Vorhaben und Regelungen von Streit selbst verant-
wortlich zu sein (beinet 1991). 

Diese Verbände geben den Kindern und Jugendli-
chen auch Rückhalt, sich aus einer gewissen Distanz 
mit der Erwachsenenwelt und den Institutionen, die 
auf sie vorbereiten (Schule und Ausbildung), kritisch 
auseinanderzusetzen (Hornstein 1991). Sie geraten 
dabei gelegentlich mit ihren „Mutterorganisationen" 
in Streit und erfüllen gerade dadurch eine wichtige 
Sozialisationsaufgabe. Auf diese Weise fällt den Ver-
bänden auch die Funktion zu, Interessen von  Kin

-

dern und Jugendlichen zu vertreten. Wenn ihre Spre-
cher deutlich machen können, daß sie das Ergebnis 
eines Meinungsbildungsprozesses unter Kindern 
präsentieren können, sind diese Verbände ein we-
sentliches Element im Feld der Kinder- und Jugend-
politik. Sprecherrolle nach außen und innere Partizi-
pationschancen bedingen einander (zur Kinder- und 
Jugendverbandsarbeit vgl. Kap. C 3.4.4 und Kap. C 
4.2.1). 

B 10.3 Partizipation von Kindern im kommunalen 
Raum') 

In jüngerer Zeit ist auch im politischen Raum ein stär-
keres Bewußtsein dafür entstanden, daß Kinder ei-
genständige Personen mit Selbstbestimmungsrech-
ten und ernstzunehmenden Meinungen sind, die 
Vorstellungen und Ideen für die Gestaltung ihrer Le-
bensräume, für das Zusammenleben mit anderen 
und für die Organisation ihres Alltags haben. We-
sentliche Anstöße für diese Entwicklung haben neue 
gesetzliche Regelungen gegeben, die die Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen einfordern. Bedeut-
sam sind hier vor allem das Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz (KJHG) und die UN-Kinderrechtskonvention 
sowie weiterführende Länderregelungen und Initiati-
ven auf der Europäischen Ebene („Europäische 
Charta der Rechte der Kinder" ; zu den rechtlichen 
Grundlagen für Partizipation vgl. Kap. B 11.7 und 
Expertise Stange/Tiemann, i. Ersch.). So sind in den 
letzten Jahren insbesondere auf der kommunalen 
Ebene verstärkte Bemühungen zu erkennen, Kin

-

dern und Jugendlichen Möglichkeiten zur Inter-
essenartikulation und teilweise auch direkte Beteili-
gung an Planungsprozessen anzubieten. 

Die Einrichtung von Kinder- und Jugendparlamen-
ten, Kinderforen, Projekten wie Stadtteilerkundun-
gen und Zukunftswerkstätten zu Themen wie Spiel-
platz- oder Schulhofgestaltung zeugen von dieser 
Entwicklung. Erfolgreiche Partizipationsprojekte ha-
ben inzwischen gezeigt, daß die Wünsche von Kin- 

1 ) Das Kapitel B 10.3 „Partizipation von Kindern im kommuna-
len Raum" wurde von Ursula Winklhofer verfaßt und von 
der Kommission verabschiedet. 
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dern in Planungsprozesse integriert und umgesetzt 
werden können und auf diese Weise erhöhte Lebens-
qualität und mehr Sicherheit für Kinder, so z. B. im 
Straßenverkehr, zu erreichen ist. 

Der Anspruch, Politik nicht nur für Kinder, sondern 
auch mit Kindern und Jugendlichen zu gestalten, läßt 
sich im wesentlichen unter drei Zielstellungen be-
gründen (Frädrich/Jerger-Bachmann 1995; Deut-
sches Kinderhilfswerk/Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe 1996; Deutscher Bundestag1997 a; Kinder-
kommission 1996; Expertise Stange/Tiemann, i. 
Ersch.): 

- Es ist nicht ausreichend, daß Erwachsene stellver-
tretend für sie Politik machen, denn Kinder haben 
andere Sichtweisen und Erfahrungen. Deshalb 
müssen Kinder und Jugendliche die Möglichkeit 
erhalten, an der Gestaltung ihrer Lebenswelt mit-
zuwirken. Sie sind ernst zu nehmen als Expertin-
nen in eigener Sache. Ziel von Partizipation im po-
litischen und öffentlichen Raum ist es deshalb, daß 
Kinder und Jugendliche mit ihren Interessen und 
Ideen an Planungsprozessen und Entscheidungen 
effektiv beteiligt werden. 

- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird 
so zu einem Kriterium für die Qualitätssicherung 
politischer Entscheidungen, z. B. für den Bereich 
kommunaler Planungen wie Verkehrsplanung, 
Jugendhilfeplanung, Stadtentwicklungsplanung. 
Für Erwachsene bedeutet dies jedoch auch ein 
Umdenken und die Herausforderung, sich auf die 
Sichtweisen und das Erleben von Kindern einzu-
lassen. 

- Ein dritter Begründungszusammenhang richtet 
sich auf pädagogische und bildungsrelevante Zie-
le: Beteiligungsangebote werden als Möglichkeit 
gesehen, demokratische Fähigkeiten zu erlernen 
wie z. B. die eigene Meinung zu vertreten und die 
Meinung anderer zu achten, Konflikte auszutra-
gen und Kompromisse auszuhandeln; sie fördern 
durch Verantwortungsübernahme Gemeinsinn 
und Solidarität und können damit auch Gewalt 
und Vandalismus verhindern. Im Rahmen von Par-
tizipation als Teil einer elementaren politischen 
Bildung kann etwas gelernt werden über Institu-
tionen, politische Entscheidungsprozesse und die 
Möglichkeiten politischen Engagements. Ange-
sichts der schwierigen Zukunftsaufgaben, die die 
Gesellschaft zu lösen hat, sollten Verantwortungs-
bereitschaft, Kreativität und soziale Phantasie von 
Kindern und Jugendlichen schon frühzeitig geför-
dert werden. 

Im Hinblick auf Partizipationsangebote an Kinder 
und Jugendliche sind jedoch auch kritische Fragen 
zu stellen: Insbesondere ist zu fragen, in welcher 
Weise die Vorschläge von Kindern und Jugendlichen 
politische Umsetzung erfahren oder ob etwa Partizi-
pationsangebote nur den Charakter von „politischen 
Spielwiesen" und Alibifunktionen erfüllen und dem 
Image von Kommunen dienen sollen. Kinderbeteili-
gung darf jedoch auch nicht dazu führen, daß Er-
wachsene Verantwortung, die sie für politische Ent-
scheidungen übernehmen müssen, an Kinder ab-
schieben. Gleichzeitig stellt sich auch für die 

Erwachsenen die Aufgabe, eine Kultur der Bürgerbe-
teiligung weiterzuentwickeln, da die Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen an Entscheidungsprozes-
sen nur Zukunft haben wird, wenn sie in eine allge-
meine „Beteiligungskultur" mit entsprechenden Ver-
fahren und einer veränderten Grundhaltung einge-
bettet werden kann. 

Kritisch zu fragen ist jedoch auch, welchen Stellen-
wert Partizipationsmodelle in einer Zeit haben, in der 
die öffentlichen Mittel knapper werden. Es gibt Be-
fürchtungen, daß Initiativen wie die Gründung von 
Kinderparlamenten Gefahr laufen, zum Ersatz für 
wichtigere Aktivitäten zu werden (Eichholz 1996). 
Unter finanziellen Gesichtspunkten betrachtet kann 
Gestaltung und Planung unter Mitwirkung von  Kin

-dern und Jugendlichen auch Fehlplanungen vermei-
den. Es ist allerdings eine Tatsache, daß Planungs-
prozesse aufwendiger werden und daß das Angebot 
an Kinder und Jugendliche, in der Gemeinde gestal-
terischen Einfluß zu nehmen, auch eines Etats für die 
Arbeit des Gremiums und die Umsetzung seiner Be-
schlüsse bedarf. 

B 10.3.1 Partizipationsmodelle, Handlungsfelder und 
Organisationsstrukturen 

In den letzten Jahren haben sich verschiedene For-
men der Interessenvertretung von Kindern in gesell-
schaftlichen und politischen Belangen entwickelt. 
Dabei ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen 
kinderpolitischen Modellen, in denen Erwachsene 
die Interessen von Kindern vertreten, wie z. B. Kin-
derbeauftragte und Kinderkommissionen, Kinderbü-
ros oder Kinderanwältinnen und Partizipationsmo-
dellen, mit denen versucht wird, Kindern selbst Mit-
sprachemöglichkeiten zu geben oder sie direkt an 
Entscheidungsprozessen zu beteiligen. In der Praxis 
erweisen sich allerdings Verknüpfungen von beiden 
Formen als effektiv, so z. B. in der Funktion eines Kin-
derbeauftragten oder einer Kinderanwältin, die sich 
einerseits als Interessenvertretung für Kinder verste-
hen und andererseits Projekte initiieren, in denen 
Kinder an Planungsvorhaben beteiligt werden. 

Blanke (1993, S. 27f.) folgend lassen sich im wesent-
lichen drei unterschiedliche Ansätze zur Kinderbetei-
ligung benennen: a) parlamentarische Formen, b) 
offene Formen der Kindermitbestimmung wie Kin-
derforen oder Kinderversammlungen und c) projek-
torientierte Formen. 

a) Parlamentarische Formen 

Kinder- und/oder Jugendparlamente wurden in den 
letzten Jahren in etlichen Städten und Gemeinden 
gegründet. Baden-Württemberg machte 1985 mit der 
Einrichtung eines Jugendgemeinderats in der Stadt 
Weingarten den Anfang und hat heute in 40 (von 
1100) Gemeinden parlamentarische Vertretungen 
zumeist von Jugendlichen etabliert (Hermann 1997). 
Kinder sind in diesen Einrichtungen in der Regel erst 
ab einem Alter von etwa 10 Jahren vertreten. Die 
Wahl der Kinder und Jugendlichen wird zumeist 
über die Schulen, teilweise auch über Vereine oder 
kommunale Einrichtungen organisiert. Die Organisa

-

tionsformen und Arbeitsstrukturen sind recht unter-
schiedlich und lassen sich aus den in der Literatur 
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geschilderten Beispielen nicht leicht verallgemei-
nern: Die Tagungshäufigkeit liegt bei etwa ein- bis 
viermal pro Jahr, teilweise wird in der Zwischenzeit 
in Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen wie 
z. B. Spielplätze, Schule, Verkehr und Umweltschutz 
gearbeitet. Nicht selten werden die Parlamente von 
den Oberbürgermeister/innen selbst initiiert, die 
auch den Vorsitz haben; zuständige Dezernenten 
und Amtsleiter sind (bei guter Organisation) anwe-
send (Deutsches Kinderhilfswerk 1993; Frädrich/Jer-
ger-Bachmann 1995; Blanke/Hovenga/Wawrziczny 
1993; Schröder, R. 1995). 

Auch wenn es Beispiele für eine erfolgreiche Arbeit 
dieser Einrichtungen gibt - als Partizipationsform 
wird die parlamentarische Interessenvertretung von 
Kindern und Jugendlichen vielfach kritisch gesehen. 
Kritisiert wird die an sich nicht kindgerechte, von 
Methoden und Regeln der Erwachsenen bestimmte 
Form, die zudem die Gefahr von Alibiveranstaltun-
gen birgt, da Kindern und Jugendlichen zwar ein of-
fizielles Vertretungsgremium angeboten wird, das 
aber keine Machtbefugnis hat und somit seine Be-
schlüsse auch nicht durchsetzen kann (bestenfalls 
haben die Beschlüsse empfehlenden Charakter für 
die Ausschüsse). Angeführt wird die Gefahr, daß 
diese Einrichtungen vor allem durch „Elitekinder" 
besetzt werden, die ein starkes Selbstbewußtsein ha-
ben und gut reden können, während sprachunbe-
gabte oder auch ausländische Kinder ausgegrenzt 
werden; als Nachteil wird auch gesehen, daß über 
die praktizierten Delegationsverfahren betroffene 
Kinder nicht direkt einbezogen werden. (Schröder, 
R. 1995; Blanke 1993, S. 31; Landtag Rheinland-Pfalz 
1996). Diese Kritik führt zu der Überlegung, in einem 
Gesamtkonzept differenzierte Formen der Beteili-
gung zu ergänzen (Eichholz 1996). Hermann (1997, 
S. 333) schlägt ein „Parlament der Projekte" vor, in 
dem sozialpädagogisch betreute Projekte zur Spiel-
platz- und Raumgestaltung, zum Umweltschutz u. ä., 
die allen Kindern und Jugendlichen offenstehen, 
durch gewählte Vertreter/innen repräsentiert wer-
den. Ziel ist es dabei, Partizipation durch eine not-
wendige Mindest-Institutionalisierung zu stabilisie-
ren und gleichzeitig für unkonventionelle, spieleri-
sche Formen offen zu halten. 

b) Offene Formen der Kinderbeteiligung 

Angesprochen sind hier Modelle, die ebenfalls das 
Ziel haben, daß Kinder ihre Anliegen an Politiker 
und die kommunale Verwaltung herantragen oder 
auch mit Experten/innen diskutieren können, die je-
doch allen Kindern offenstehen und mehr Möglich-
keiten haben, kindgerechte Formen und Strukturen 
zu entwickeln. Beispiele hierfür sind das Berliner 
Projekt „Kids beraten den Senator", das Münchner 
Kinder- und Jugendforum oder der „Runde-Kinder-
Tisch" in Leipzig. Das Kinderforum ist die am häufig-
sten praktizierte Form der Beteiligung von Kindern 
an der Politik (Schröder, R. 1995). Zum Verfahren ge-
hört eine Vorbereitungsphase, in der sich die Kinder 
kennenlernen, Themenschwerpunkte abgesprochen 
werden, ggf. das Problemfeld erkundet wird und die 
Regeln geklärt werden. In manchen Städten werden 
offene Kinderversammlungen zu bestimmten The-
men durchgeführt; auch hier geht es darum, Erwach

-

sene - Politiker/innen - und Kinder miteinander ins 
Gespräch zu bringen. 

Für die Kinderforen stellen sich teils ähnliche Proble-
me wie für die Kinderparlamente, beispielsweise die 
Einbindung und die Verständigung mit den zuständi-
gen Ämtern sowie die Durchsetzung und zeitlich 
überschaubare Umsetzung der Vorschläge der Kin-
der. Auch diese Form begünstigt sprachlich versierte 
und selbstbewußt auftretende Kinder. Offene Formen 
bieten jedoch mehr Möglichkeiten, kindgerechte 
Strukturen zu entwickeln und kreative Methoden 
einzubeziehen. Im Münchner Kinder- und Jugendfo-
rum z. B. läuten zwei jüngere Kinder die „Große 
Glocke", wenn Erwachsene zu lange oder zu unver-
ständlich reden; die Kinder haben die Möglichkeit, 
ein großes Fragezeichen hochzuheben, um an eine 
kindgemäße Sprache zu erinnern; die Politiker/in-
nen, die versprechen, sich für ein Anliegen der Kin-
der einzusetzen, erhalten ein Taschentuch mit einem 
Knoten, das bei nicht erfolgter Einlösung „mit 
Schimpf und Schande" zurückgefordert wird. Mit 
diesen Methoden wird deutlich gemacht, daß die 
Kinder im Mittelpunkt stehen und ihre Denk- und 
Sprechweisen bestimmend sind. 

c) Projektorientierte Formen 

Projektorientierte Formen zeichnen sich dadurch 
aus, daß sich Kinder und Jugendliche ganz konkret 
mit einem bestimmten Thema, Anliegen oder Pla-
nungsvorhaben beschäftigen und daß in die Arbeit 
vielfältige kreative Methoden einbezogen werden 
können (wie malen, Durchführung von Interviews, 
Foto- und Videoarbeit, Modellbau usw.). Beispiele 
für solche Projekte sind Stadtteilerkundungen mit 
Kindern, deren Ergebnisse den Eltern, Lehrern und 
Vertretern aus Politik und Verwaltung präsentiert 
werden; in einigen Kommunen wurden im Rahmen 
ähnlicher Projekte Kinderstadtpläne entwickelt. Zur 
Klärung von Problemlagen und insbesondere zur 
phantasievollen Ideensammlung hat sich die Durch-
führung von Zukunftswerkstätten bewährt, für die 
unter dem Stichwort „Planen mit Phantasie" ein um-
fangreiches Konzept mit Planungs- und Umsetzungs-
phasen entwickelt wurde (Stange 1996; Expertise 
Stange/Tiemann, i. Ersch.). Mit dieser Methode pla-
nen Kinder und Jugendliche die Gestaltung von 
Spielgeländen und Schulhöfen, beteiligen sich an 
der Verkehrsplanung oder arbeiten an der Sanierung 
eines ganzen Stadtteils mit. Nach Möglichkeit kön-
nen Schüler/innen auch an der Realisierung des Pro-
jekts teilhaben, so z. B. bei der Schulhofgestaltung in 
Schafflund bei Flensburg: hier haben Kinder und Ju-
gendliche nicht nur Ideen für ihren Schulhof entwik-
kelt, sondern auch in eigener Initiative mit Arbeiten 
und Verkäufen einen finanziellen Beitrag zur Reali-
sierung geleistet und sich mit viel Begeisterung am 
Umbau beteiligt. 

Der besondere Vorteil solcher Partizipationsprojekte 
liegt in der Chance, daß Kinder in einem überschau-
baren Zeitraum Ergebnisse und die Umsetzung ihrer 
Ideen erleben können. Dadurch, daß diese Methoden 
nicht nur auf verbale Fähigkeiten abheben, ist die In-
tegration aller Kinder (z. B. einer Schulklasse) mit ih-
ren verschiedenen Stärken sehr viel besser gewähr- 
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leistet. Es gibt allerdings Argumente dafür, neben 
projektbezogener Beteiligung auch ein institutionali-
siertes Gremium wie z. B. ein Kinderforum einzurich-
ten, um Kindern und Jugendlichen auch die Mög-
lichkeit zu geben, zu allgemeinen politischen The-
men Stellung zu nehmen und eine Anlaufstelle zu 
haben, die eine gebündelte allgemeine Interessen-
wahrnehmung ermöglicht (Abgeordnetenhaus von 
Berlin 1996). 

Die meisten Beteiligungsangebote beziehen sich auf 
die nähere räumliche Umgebung von Kindern und 
Jugendlichen. Thematisiert werden Wünsche und 
Ärgernisse bezüglich Spielplätzen und Verkehr, be-
zogen auf das Wohnumfeld und den Stadtteil, selte-
ner explizit zu ökologischen und sozialen Fragen 
(Schröder, R. 1995). Im Rahmen von Projekten konn-
ten Kinder und Jugendliche Ideen zur Gestaltung 
von Freizeitgeländen oder zu kinderfreundlicher Ver-
kehrsplanung entwickeln und teilweise erfolgeich 
umsetzen (Tiemann 1997). Die Ergebnisse einer Um-
frage der Kommission des Zehnten Kinder- und Ju-
gendberichts bei Kinderparlamenten und anderen 
Beteiligungsgremien zeigen das Spektrum der Anlie-
gen der Kinder. 

„Lassen Sie bitte die Birke stehen" 

Eine Umfrage bei Kinderparlamenten 
Die Kommission des Zehnten Kinder- und Jugend-
berichts hat in einer schriftlichen Umfrage Kinder, 
die sich in Gremien wie Kinderparlamenten, Kin-
derforen u. ä. engagieren, nach ihrer Meinung ge-
fragt. Die Kinder wurden gebeten zu beschreiben, 
was sie besonders bekümmert oder empört, was 
sich dringend ändern müßte und was Erwachsene 
besonders leicht vergessen, wenn sie über Kinder 
nachdenken oder reden. Von etwa 100 angeschrie-
benen Kontaktstellen gaben gut die Hälfte eine 
Rückmeldung. Berücksichtigt wurden insbesonde-
re die direkten authentischen Stellungnahmen von 
einzelnen Kindern und Gruppen (7-14jährige), 
gleichzeitig flossen aber auch Themen, die Kinder 
beschäftigen, aus Materialien wie Sitzungsproto-
kollen und Dokumentationen von Beteiligungspro-
jekten in die Auswertung mit ein. 

Kinder wollen sich an Planung und Gestaltung ih-
rer Stadtviertel, ihres Wohnumfeldes und ihrer 
Spiel- und Freizeitgelände beteiligen. Aus Äuße-
rungen der Kinder zeigt sich jedoch auch die Am-
bivalenz zwischen dem Wunsch, genauso wie Er-
wachsene mitwirken zu können, und dem Wunsch, 
dabei als Kind in einer eigenständigen Rolle ak-
zeptiert zu werden. 

Die neuen Austauschforen zwischen Kindern und 
Erwachsenen/Politikern in Kinder- und Jugendpar-
lamenten u. ä. bringen neue Konflikte und erfor-
dern neue Aushandlungsprozesse und Rollenklä-
rungen: 

- Die vermeintliche Expertenrolle von Erwachse-
nen für die Belange der Kinder wird in Frage ge-
stellt: „... daß erwachsene Vertreter zu wenig 
von den Sachverhalten verstehen" und „daß 

Kinder oft ganz andere Vorstellungen haben" . 
Sie fühlen sich oft als Personen mit eigenen In-
teressen nicht ernstgenommen. „Wir wünschen 
uns, daß die Meinung von Kindern bei Erwach-
senen mehr akzeptiert wird und nicht ständig 
auf das Lebensalter und die geringe Lebenser-
fahrung verwiesen wird" . Sie fordern in Ent-
scheidungen mehr angehört und konsequent 
einbezogen zu werden: „Wenn gebaut wird, erst 
mit Kindern reden, dann gemeinsam mit Kindern 
planen; Erwachsene wissen gar nicht, was Kin-
der wollen, aber sie bestimmen über uns" . 

- Kinder wünschen sich mehr Verständnis und 
Einfühlungsvermögen Erwachsener und ihrer 
Eltern für ihre spezifische Lage. „Eltern denken 
viel an sich, aber wenig an die Kinder (und ver-
gessen) häufig, daß sie selber auch einmal Kin-
der waren" . 

- Beklagt wird, daß die Erwachsenen unglaubwür-
dig seien, etwa weil sie von Kindern etwas ver-
langen, was sie selbst nicht einhalten oder leere 
Versprechungen abgeben, und daß die Umset-
zung der Vorschläge der Kinder zu lange dauert. 
Die geringe Beteiligung der Politiker/innen an 
den Kinderparlamentssitzungen, „daß Politiker 
uns nicht zuhören und sie uns und unsere Pro-
bleme oft vergessen" läßt die Kinder an ihren 
Mitwirkungsmöglichkeiten zweifeln. Gewünscht 
wird daher „ein Minister, der nur für die Rechte 
der Kinder da ist" . 

Die Kinder können deutlich und engagiert Themen 
benennen, die sie beschäftigen: Kritik, Wünsche 
und Veränderungsvorschläge beziehen sich primär 
auf wichtige Lebensbereiche ihres Alltags wie 
Spielplätze, Straßenverkehr und Schule: 

- Problematisiert wird, daß es zu wenige und lang-
weilige Spielplätze in Wohnortnähe gibt, die 
Spielgeräte teilweise zerstört sind und nicht 
mehr instandgesetzt werden und die Anlagen 
durch Glasscherben, Müll und Hundekot ver-
schmutzt sind. Kinder wünschen sich mehr und 
gut ausgestattete Schwimmbäder, Bolzplätze, 
Trimm-dich-Plätze, Skateboardbahnen, Cross

-

Radstrecken und Eislaufflächen oder z. B. „einen 
Kinderbauernhof in jedem Ort" . Beklagt werden 
zu viele rücksichtslose Autofahrer, die beim Ab-
biegen nicht blinken, an Zebrastreifen nicht hal-
ten, in 30er Zonen zu schnell fahren und auf den 
wenigen Radwegen parken. Der Zustand von 
Schulgebäuden und schlechte Busverbindungen 
werden kritisiert. Gewalt in der Schule wird the-
matisiert: als Zerstörung von Eigentum, Bedro-
hung, Erpressung oder Ausstoßen schlechter 
Schüler/innen, als Schlägereien und als Beschä-
digungen des Schulgebäudes. 

Während in Sitzungsprotokollen von Kinderpar-
lamenten eher konkrete Veränderungsvorschlä-
ge der Kinder für den Freizeitbereich und die 
Schule dokumentiert sind, werden in den direk-
ten Antwortschreiben der Kinder auch allge-
meine Probleme wie Umweltbelastung, Luftver-
schmutzung, Baumsterben, die Verschmutzung 
von Bächen oder das Anwachsen des Müllbergs 
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angesprochen. Probleme wie die Arbeitslosig-
keit von Jugendlichen, die Mißhandlung und 
der Mißbrauch von Kindern, fehlende Kinder-
gartenplätze, Drogenhandel und die Diskrimi-
nierung von Ausländer/innen angesprochen. 

- Kinder erlauben auch neue Einblicke, indem sie 
ihre Lebenswelt detailfreudig unter die Lupe 
nehmen. Sie bemängeln z. B. die Unfallgefahr 
durch herausstehende Wurzeln auf einem Schul-
weg oder neu gepflanzte Dornenbüsche auf ei-
nem Spielplatz, die ihre Bälle beschädigen. Kon-
kret und handlungsorientiert werden Mißstände 
in ihrem Lebensumfeld genau inspiziert und 
Veränderungsvorschläge gemacht. 

Zentrales Thema der Kinder ist der Wunsch, eige-
ne Spielräume zu erhalten bzw. zu verbessern und 
neue Lebensräume als Spielräume zu erobern: 

- So fordern sie z. B. die Erhaltung ganz eigener 
Spielmöglichkeiten in einem Wohngebiet, das 
noch einen dörflichen Charakter hat, wo es 
kleine Wäldchen, Baumhäuser und Wiesen gibt: 
„ Bitte fällen Sie die Birke nicht, die in Sankt 
Mang steht, da, wo jetzt das neue große Wohn-
gebiet gebaut werden soll. Im Sommer ist das 
Gras so hoch, daß wir darin Verstecken spielen 
können und im Winter rodeln wir von der Birke 
bis runter zum Weg. Lassen Sie bitte die Birke 
stehen, wenn das Gebäude gebaut werden soll. 
Jeder der am Weg unten entlang geht, kann die 
Birke sehen, wie sie über Sankt Mang wacht". 

- Kinder wollen sich auch öffentliche Lebens-
räume aneignen und für sich lebenswerter ge-
stalten. So begutachten sie die Straße und auch 
die Schule als Spielräume: „Und immer wenn 
wir da spielen, kommen die Autos angerast". 
Fahrradwege, 30er Zonen und Spielstraßen sol-
len den Kindern den Lebensraum Straße zu-
gänglicher machen. Auch die zahlreichen Vor-
schläge zur Schulhofgestaltung durch Begrü-
nung, bemalte Wände und die Anschaffung viel-
fältiger Spielgeräte sollen die Schule als Lebens-
raum der Kinder attraktiver machen. 

- Kinder suchen nach eigenen Räumen in Abgren-
zung zu jüngeren Kindern, älteren Jugendlichen 
und Erwachsenen und weisen damit auf unter-
schiedliche Interessen der verschiedenen Alters-
gruppen hin: „In Kohlberg (Ortsname geändert) 
gibt es zwar reichlich Spielplätze für Kinder, für 
die Jugend ab 12 Jahre wird unserer Meinung 
nach jedoch zu wenig getan. Wir wünschen uns 
Spielplätze für Jugendliche, auf denen wir uns 
ungestört treffen können." 

Organisiert wird Partizipation für Kinder auf der 
kommunalen Ebene in aller Regel in Verbindung mit 
den Jugendhilfestrukturen vor Ort. R. Schröder 
(1995, S. 47f.) kommt zu dem Ergebnis, daß Beteili-
gung überwiegend von hauptamtlichen Kräften der 
Städte und Gemeinden organisiert wird (über 50 %), 
d. h. in der Regel sind die Jugendämter oder speziell 
eingerichtete Kinderbüros oder Kinderbeauftragte 
zuständig. Kinderbeteiligung wird jedoch auch viel-
fach von Vereinen und Verbänden (20 %), d. h. also 

von freien Trägern durchgeführt. Es finden sich dar-
über hinaus auch Initiativen wie ehrenamtliche Ar-
beitskreise, Eltern und Schulklassen mit ihren Lehre-
rinnen und Lehrern. Die Initiative für Beteiligungs-
projekte in den Kommunen geht laut dieser Studie 
von einschlägigen Stellen wie Kinderbüros oder Kin-
derbeauftragten, von Schulen und Kindergärten, 
aber auch häufig von engagierten Politiker/innen 
aus; initiativ werden jedoch auch Kinder und Eltern 
selbst, oftmals organisiert in Vereinen, sowie die gro-
ßen Kinder- und Jugendverbände. 

Wenn Beteiligungsaktivitäten zu konkreten Ergeb-
nissen führen sollen, so ist die Einbindung und Ver-
netzung mit den kommunalen Entscheidungsstruk-
turen von zentraler Bedeutung. An dieser Stelle liegt 
auch der Schwachpunkt der meisten bestehenden 
Partizipationsmodelle: nur in seltenen Fällen haben 
die Kinder, die ihre Anliegen äußern konnten, auch 
das Recht, von zuständigen Stellen gehört zu werden 
oder gar noch weitergehende Rechte, in ihren Inter-
essen berücksichtigt zu werden. Damit ist die Umset-
zung der Vorschläge der Kinder zumeist abhängig 
vom persönlichen Engagement von Kommunalpoliti-
ker/innen, der Mitarbeiter/innen der Verwaltung, 
des Jugendamtes und der freien Träger oder auch 
von engagierten Bürger/innen. 

In Kommunen und Jugendämtern, die sich für Kin-
derinteressen engagieren, besteht jedoch auch ein 
Problembewußtsein bezüglich dieser Situation. Der 
Lösungsansatz liegt in einer zweigleisigen Politik für 
Kinderinteressen: es wird versucht, neben Angebo-
ten zur direkten Beteiligung Institutionen zu schaf-
fen, die gezielt Politik für Kinder machen und damit 
eine „Lobby" für Kinderinteressen aufzubauen. Hier-
für werden verschiedene Modelle erprobt, die von 
Kinderbeauftragten und Kinderanwältinnen bis zu 
referatsübergreifenden Arbeitsgruppen und Unter-
ausschüssen zum Jugendhilfeausschuß reichen (Ar-
nold/Wüstendorfer 1994; Blanke/Hovenga/Wawr-
ziczny 1993). Bemerkenswert sind Ansätze, den  Kin

-dern und Jugendlichen selbst in einem dem 
Jugendhilfeausschuß beigeordneten Gremium ein 
Anhörungsrecht einzuräumen (Nehring/Metzner/ 
Herbell 1995). Kinderpolitische Institutionen beför-
dern häufig wiederum Beteiligungsaktivitäten, so 
daß ein starker Zusammenhang besteht zwischen 
Angeboten zur Partizipation und vorhandenen kin-
derpolitischen Strukturen. Grundsätzlich ist es für 
die Effektivität von Beteiligungsangeboten von zen-
traler Bedeutung, daß verantwortliche Erwachsene in 
einem angemessenen Zeitraum auf die geäußerten 
Anliegen und Vorschläge der Kinder eingehen (Leh-
wald/Madlmayr 1997). Dies kann durch kinderpoliti-
sche Institutionen und Gremien sowie durch rechtli-
che Regelungen unterstützt werden, die für die An-
hörung und Umsetzung der Kinderinteressen bei 
Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung sor-
gen. 

B 10.3.2 Verbreitung, Altersangemessenheit und Teilnahme-
chancen 

Die Verbreitung der verschiedenen Partizipationsfor

-

men in der Bundesrepublik ist schwer einzuschätzen, 
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da eine systematische Erfassung und Beobachtung 
fehlt. Zahlreiche Veröffentlichungen und Praxisbe-
richte, in denen zumeist konkrete Modelle exempla-
risch geschildert werden, eine zunehmende Anzahl 
von Tagungen sowie die vermehrte öffentliche Be-
richterstattung zum Thema verweisen auf eine sich 
rasch entwickelnde und expandierende Bewegung, 
der sich derzeit immer mehr Bundesländer und Kom-
munen mit eigenen Aktivitäten anschließen. Den-
noch ist nach wie vor eine deutliche Diskrepanz zwi-
schen öffentlichkeitswirksamer Darstellung und real-
er Verbreitung festzustellen, die z. B. auch im baden

-

württembergischen Kinderbericht konstatiert wird: 
„Der Fülle von Schriften über die Partizipationsmög-
lichkeiten von Kindern entspricht jedenfalls nicht 
eine ähnliche Fülle von Projekten, Modellen und Ex-
perimenten vor O rt . Nur in einem kleinen Teil der 
Gemeinden und Städte in Baden-Württemberg gibt 
es Angebote, Einrichtungen und Maßnahmen, die 
darauf ausgerichtet sind, Kinder in Planungs- und 
Entscheidungsprozesse einzubeziehen." (Ministeri-
um für Familie, Frauen, Weiterbildung und Kunst Ba-
den-Württemberg 1995). Ein Bericht des Berliner Se-
nats zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
macht deutlich, daß zwar in den verschiedenen Bezir-
ken vielfältige Beteiligungsformen erprobt und geför-
dert werden, eine effektive „flächendeckende" Um-
setzung von Beteiligungsstrukturen jedoch erst in 
wenigen Bezirken erfolgt ist (Abgeordnetenhaus von 
Berlin 1996). 

Versucht man, ein Bild zu gewinnen von der Situati-
on in der Bundesrepublik, so fällt auf, daß in den ver-
schiedenen Bundesländern unterschiedliche Partizi-
pationsformen Verbreitung finden: während z. B. Ba-
den-Württemberg Vorreiter bei der Einrichtung von 
Kinder- und Jugendparlamenten war und diese dort 
relativ zahlreich sind, wurde in Nordrhein-Westfalen 
verstärkt auf Strukturen wie Kinderbüros und Kin-
derbeauftragte gesetzt, die auch Beteiligungsange-
bote initiieren. In Schleswig-Holstein wird neben der 
Einrichtung von Kinder- und Jugendvertretungen in 
den Kommunen ein besonderes Gewicht auf die 
Durchführung von konkreten Beteiligungsprojekten 
in der kommunalen Planung gelegt (Deutsches Kin-
derhilfswerk/Aktion Schleswig-Holstein - Land für 
Kinder 1997). Bisher einmalig in der Bundesrepublik 
wird hier eine eigenständige kommunalverfassungs-
rechtliche Regelung getroffen, die eine angemessene 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei Pla-
nungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, 
als Sollvorschrift festlegt. 

In den neuen Bundesländern sind bereits in der Wen-
dezeit die Runden-Kinder-Tische (z. B. Leipzig und 
Berlin) entstanden (Stange/Wiebusch 1997). Dane-
ben wird mit verschiedenen Beteiligungsformen von 
Kinder- und Jugendparlamenten bis hin zur Schulöff-
nung in den Stadtteil hinein (z. B. in Leipzig, vgl. 
Lehwald 1996) experimentiert. Es zeigt sich aller-
dings, daß die Verbreitung noch geringer ist als im 
Westen (Schröder, R. 1995). Doch auch hier mehren 
sich die Initiativen, wie z. B. der Ideen- und Projekt-
wettbewerb „Einmischen-Mitmischen" des Kultus-
ministeriums in Brandenburg zeigt, in dessen Rah

-

men u. a. Zukunftswerkstätten mit Kindern und Ju-
gendlichen durchgeführt wurden. 

Die meisten Beteiligungsangebote richten sich an 
Kinder im Alter von 10-14 Jahren (85 %) sowie an 
die Gruppe der 6- bis 10jährigen (72 %). Bei der Ge-
staltung von Spielplätzen wurden teilweise auch Kin-
der im Vorschulalter einbezogen (20 %). Jugendliche 
über- 14 Jahren werden insgesamt seltener in Partizi-
pationsaktivitäten einbezogen (44 %) (Schröder, 
R. 1995, S. 48f). 

Die Altersangemessenheit von Partizipationsangebo-
ten wird immer wieder angesprochen und vor allem 
im Hinblick auf die verschiedenen Modelle von Be-
teiligung diskutiert (Schröder, R. 1995; Oerter, 
R. 1997; Stange/Wiebusch 1997). R. Schröder (1995, 
S. 25) kommt zu dem Ergebnis: „Die neueren Er-
kenntnisse der Entwicklungspsychologie machen 
deutlich, daß bereits Kinder im Vorschulalter in der 
Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Ihre Aus-
drucksmöglichkeiten unterscheiden sich hierbei je-
doch stark von denen der Erwachsenen. Es wird klar, 
daß die Frage nicht heißen muß, ob Kinder beteiligt 
werden können, sondern wie Beteiligungsformen 
aussehen müssen, so daß sie Kindern eine reelle 
Chance zur Partizipation geben. Beteiligungsformen 
für Kinder dürfen nicht primär auf verbalen Metho-
den basieren" . 

Neben kindgemäßen Methoden ist der Gegenstand 
der Beteiligung ein wesentliches Kriterium. Ange-
messen ist eine Beteiligung an überschaubaren Pla-
nungsprozessen und Entscheidungen sowie die Ab-
grenzung gegenüber überfordernden Ansprüchen, 
wie es z. B. eine Kinderratsversammlung zu den Ge-
samtproblemen einer Großstadt darstellen würde 
(Stange/Wiebusch 1997). Wenn Anforderungen und 
Methoden auf die verschiedenen Altersgruppen ab-
gestimmt werden, kann der Gefahr von Überforde-
rung, aber auch möglicher Unterforderung von  Kin

-dern und Jugendlichen in Beteiligungsprozessen be-
gegnet werden. 

In bezug auf die Teilnahmemöglichkeiten an Partizi-
pationsangeboten stellt sich die Frage, ob bestimmte 
Gruppen von Kindern bevorzugt oder ausgegrenzt 
werden. Es müßte also analysiert werden, ob z. B. 
Mädchen und Jungen oder Kinder unterschiedlicher 
sozialer Herkunft und unterschiedlicher Nationalitä-
ten die gleichen Chancen haben, an Partizipations-
modellen teilzunehmen, dabei eine aktive Rolle zu 
übernehmen und ihre Interessen durchzusetzen. Sol-
che und ähnliche Fragen sind bislang nur unzurei-
chend zu beantworten, da empirische Forschung be-
züglich dieser neuen Partizipationsformen noch weit-
gehend fehlt. 

Eine der wenigen empirischen Arbeiten, eine umfas-
sende Studie zu den Jugendgemeinderäten in Ba-
den-Württemberg, kommt zu dem Ergebnis, daß die 
Mitglieder dieser Gremien keinen repräsentativen 
Querschnitt der jungen Generation einer Stadt dar-
stellen: Jungen, Kinder aus Familien mit höherem so-
zialem Status und Gymnasiasten sind deutlich stär-
ker vertreten (Hermann 1997). Diese Ergebnisse las- 
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sen sich allerdings nicht einfach auf alle Modelle der 
Kinderpartizipation übertragen. Jugendgemeinderä-
te sind hoch institutionalisierte Gremien für Jugend-
liche im Alter von 12 bis 21 Jahren, die sich an den 
Politikprozessen des Gemeinderates orientieren und 
Jugendliche mit hohem politischem Engagement 
und positiven Einstellungen gegenüber institutionali-
sierten Politikformen ansprechen. Sie zeigen jedoch 
Trends und Gefahren auf: es ist zu vermuten, daß je 
institutionalisierter und je stärker an den Politikfor-
men der Erwachsenen orientiert die Beteiligungsan-
gebote gestaltet werden, umso stärker auch Selekti-
onsmechanismen wirksam werden, die die Struktu-
ren der etablierten Politikgremien vielfach 
bestimmen. 

Bezüglich der Teilnahme von Kindern an Partizipati-
onsangeboten liegen keine entsprechenden empiri-
schen Daten vor. Es wurde bereits angesprochen, 
daß Beteiligungsformen, die vor allem Eloquenz und 
verbale Selbstdarstellung verlangen, in der Tendenz 
Kinder mit höheren Bildungsressourcen bevorzugen. 
Es gibt Hinweise darauf, daß in institutionalisierten 
Formen - hier sind auch Angebote wie regelmäßig 
tagende Kinder- und Jugendforen gemeint - enga-
gierte Kinder mit entsprechenden Kompetenzen be-
sonders gefördert werden; diese Förderung kommt 
auch Mädchen zugute. Im weitesten Sinne ist hier 
die Förderung politischer Nachwuchselite angelegt, 
die sowohl unter dem Aspekt der Förderung beson-
derer Begabungen als auch im Hinblick auf Mäd-
chenförderung positiv zu bewe rten ist. Parallel dazu 
muß jedoch die Teilnahmemöglichkeit aller Kinder 
gesichert sein. Teilweise wird versucht, die (zumin-
dest stellvertretende) Beteiligung aller Kinder durch 
Delegationen aus allen Schultypen einschließlich der 
Sonderschulen zu gewährleisten (z. B. Kinderrat Bot-
trop). Projektorientierte Beteiligungsmodelle, die mit 
kreativen Methoden arbeiten, sind grundsätzlich 
besser geeignet, Kinder aus allen Schichten einzube-
ziehen. Zukunftswerkstätten z. B. sind von ihrer Me-
thodik her (durch Kleingruppenarbeit, Moderations-
methoden, gemeinsame Spiele) darauf angelegt, daß 
sich alle Mitglieder einer Gruppe beteiligen. Im Rah-
men stadtteilbezogener Partizipationsangebote - or-
ganisiert über Mobile Spielaktionen u. ä. - werden 
deutsche und ausländische Kinder aus Familien mit 
ganz unterschiedlicher Sozialstruktur einbezogen. 
Bezüglich der Beteiligung ausländischer Kinder an 
Partizipationsangeboten liegen keine Daten vor; 
mündliche Berichte geben Hinweise darauf, daß die 
Lebenssituation ausländischer Kinder zumindest 
punktuell im Rahmen von Kinderforen u. ä. themati-
siert und unter Beteiligung der Betroffenen diskutiert 
wird. 

Partizipationsangebote an Kinder beziehen sich sehr 
häufig auf die Planung und Erkundung des öffentli-
chen Raums. Die unterschiedliche Nutzung des öf-
fentlichen Raums durch Jungen und Mädchen ist 
empirisch belegt: Jungen spielen häufiger draußen, 
haben einen größeren Aktionsradius und ihnen sind 
Orte zugänglich, die Mädchen aus Sicherheitsgrün-
den verboten werden; wir wissen, daß Mädchen und 
Jungen öffentliche Plätze in unterschiedlicher Weise 

nutzen und damit auch andere Interessen bezüglich 
der Gestaltung dieser Plätze haben (Nötzel 1987; Nis-
sen 1992; Flade/Kustor-Hüttl 1993; Flade/Kustor 
1996a). Deshalb ist besonders darauf zu achten, daß 
bei der Gestaltung von Plätzen und Spielgeländen 
Mädchen ihre Interessen und Vorschläge entwickeln 
können und diese auch umgesetzt werden. 

Angesichts der sich vielerorts neu etablierenden Par-
tizipationsangebote liegt eine besondere Chance dar-
in, in diesem Feld sowohl auf die gleichberechtigte 
Teilhabe der Geschlechter als auch auf möglichst 
gleiche Partizipationschancen für Kinder aus ver-
schiedenen Schichten, für Kinder unterschiedlicher 
ethnischer Herkunft und auch für behinderte Kinder 
zu achten. 

B 10.3.3 Begleitung durch Erwachsene 

Für das Gelingen von Partizipationsprojekten ist eine 
kontinuierliche Begleitung durch Erwachsene unab-
dingbar. Die zuständigen Erwachsenen müssen Ver-
antwortung übernehmen für die professionelle Vor-
und Nachbereitung sowie für Koordination und 
Durchführung eines Projektes. Sie sorgen für die Zu-
sammenarbeit mit Planerinnen und Entscheidungs-
trägern in Politik und Verwaltung. Zu ihren Aufga-
ben gehört die Organisation von Finanzen und Ge-
nehmigungen, aber auch die Bereitstellung von 
Informationen und Anregungen sowie die Unterstüt-
zung bei der Auswertung und Dokumentation von 
Ergebnissen und deren Präsentation in der Öffent-
lichkeit (Frädrich/Jerger-Bachmann 1995). 

Gleichzeitig ist die Rolle der Erwachsenen immer 
wieder zu hinterfragen und im Hinblick auf Manipu-
lation und Bevormundung kritisch zu prüfen. So wur-
de z. B. in einer empirischen Analyse der Arbeit der 
Jugendgemeinderäte eine dominante Rolle der Er-
wachsenen ermittelt, durch die die Sitzungsabläufe 
und die Art  der Auseinandersetzung geprägt werden 
(Hermann 1997). Auch wenn diese Ergebnisse nicht 
einfach übertragbar sind und der Autor darauf hin-
weist, daß offene und projektbezogene Formen bes-
sere Chancen bieten, ungefiltert jugendliche Interes-
sen zu präsentieren, - hier wird ein Gefahrenpotenti-
al sichtbar. Hermann (1996, zitiert nach Stange/ 
Wiebusch 1997, S. 375) kommt zu dem Schluß: „Die 
Erwachsenen, die sich hier engagieren, bewegen 
sich auf einem schmalen Grat zwischen notwendiger 
Förderung und unzulässiger Bevormundung. Der 
Schritt vom Erklären eines laufenden Entscheidungs-
prozesses zum Vorformulieren der Position Jugendli-
cher hierzu ist nur klein." Gerade in der Arbeit mit 
Kindern ist auf diese Grenze zwischen Unterstützung 
und Bevormundung besonders zu achten. Hier sind 
Grundfragen jedes pädagogischen Prozesses be-
rührt, die auch in anderen Feldern reflektiert werden 
(bezüglich der Lehrerrolle im projektorientierten Un-
terricht s. z. B. Gudjons 1992). Im Hinblick auf Partizi-
pationsprozesse wird dieses Thema jedoch besonders 
brisant, da der Anspruch besteht, daß Kinder und 
Jugendliche ihre ganz eigenen Sichtweisen und In-
teressen ausdrücken und vertreten können. Für die 
Arbeit im Rahmen von Beteiligungsprojekten folgt 
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daraus die Anforderung an reflektierte (sozial-)päd-
agogische Qualifikation einschließlich Zusatzquali-
fikationen wie Moderationstechniken, sowie die 
Forderung nach wissenschaftlicher Begleitung und 
Analyse der Meinungsbildungs- und Entscheidungs-
prozesse. 

Auch bei der Initiierung von Beteiligungsangeboten 
spielen Erwachsene zumeist eine entscheidene Rolle. 
Deshalb sollte genau geprüft werden, ob die Partizi-
pationsform von den Kindern und Jugendlichen 
selbst gewollt wird, ob sie Problemdruck und Verän-
derungsmotivation spüren und deshalb entsprechend 
engagiert sind. Andernfalls wird sich das Interesse 
an solchen Modellen schnell verlieren. 

B 10.3.4 Erfahrungen mit der Wirkung von Partizipationsan-
geboten 

Partizipation ist häufig mit dem Anspruch verbun-
den, einen wesentlichen Beitrag zur politischen So-
zialisation zu leisten. Empirisch gesicherte Ergeb-
nisse zur Einlösung dieses Anspruchs liegen aller-
dings kaum vor. Hermann (1997) kommt zu dem 
Schluß, daß die in den Jugendgemeinderäten aktiven 
Jugendlichen zwar bereits über eine hohe Bereit-
schaft zum Engagement auch in anderen politischen 
Bereichen und über positive politische Einstellungen 
verfügen, jedoch während ihrer Amtszeit keine we-
sentliche Förderung ihres politischen Erlebens und 
ihrer Sozialisation erfuhren (ebd., S. 328). Ein Erfah-
rungsbericht aus der Arbeit des Kinder- und Jugend-
forums in München zeigt dagegen auf, daß Kinder in 
vielfältiger Weise von der Arbeit in einem solchen 
Gremium profitieren können: Entscheidungswege in 
einer Großstadt werden sichtbar und damit die An-
onymität einer riesigen Stadtverwaltung teilweise 
aufgehoben, die Teilnehmer/innen konnten Verwal-
tungsstrukturen kennenlernen und erleben, daß sie 
mit ihren Interessen ernst genommen werden. Das 
Kinder- und Jugendforum kann Anliegen teilweise 
erfolgreich unterstützen, so daß ein Gefühl von Soli-
darität entsteht. Kinder und Jugendliche finden hier 
ein Forum, das sie zur Wahrnehmung ihrer politi-
schen Interessen ganz bewußt nutzen. Über die Fo-
rumszeitung wurde eine kindereigene Öffentlichkeit 
geschaffen, die Arbeit an der Zeitung trägt zur Aus-
einandersetzung mit Politik bei (Giebeler/Kreuzin-
ger/Loewenfeld/Winterer-Scheid 1996). Positive Er-
gebnisse bezüglich der Förderung von Gemein-
schaftssinn und Verantwortung durch Beteiligung, 
z. B. im Hinblick auf die Gestaltung des Schullebens 
oder den Umgang mit öffentlich zugänglichen Räu-
men und Freizeitangeboten, werden vielfach aus den 
skandinavischen Ländern berichtet (Expe rt ise Stan-
ge/Tiemann, i. Ersch.). Gleichzeitig sind aber auch 
Prozesse zu beobachten, in denen sich Kinder und 
Jugendliche enttäuscht äußern und frustriert wieder 
zurückziehen. Es passiert auch, daß Partizipationsfor-
men wieder aufgegeben werden, teils, weil sie sich 
als zu wenig kindgerecht oder effektiv erwiesen, 
teils, weil einfach keine Umsetzungsmöglichkeiten 
für die Ideen der Teilnehmer/innen da sind, da das 
Geld fehlt. 

Diese Erfahrungen verweisen darauf, daß für sinn-
volle Partizipationsangebote an Kinder eine Reihe 
von Kriterien zu beachten sind (vgl. Empfehlungen 
in Kap. B 10.4). Beteiligungsangebote im kommuna-
len Raum müssen an der Lebenswelt der Kinder, ih-
ren konkreten Erfahrungen und Anliegen ansetzen. 
Planungsprozesse, an denen Kinder beteiligt werden, 
sollten zeitlich überschaubar sein und möglichst kon-
krete Realisierungschancen haben. Dabei ist auf 
kindgerechte Veranstaltungs- und Projektformen zu 
achten. Mit einer angeessenen personellen und fi-
nanziellen Ausstattung ist die nötige Unterstützung 
und Begleitung durch Erwachsene zu sichern. Der 
Ernstcharakter von Partizipationsangeboten ist durch 
Verfahren abzusichern, die den Transfer und die Be-
handlung der Anliegen der Kinder in Planungs- und 
Entscheidungsprozessen gewährleisten. Unter die-
sen Bedingungen können Kinder die Erfahrung ma-
chen, daß sie mit ihren Wünschen und Kritikpunkten 
ernst genommen werden, an Entscheidungen betei-
ligt sind und für ihre Lebensräume und den Umgang 
mit anderen Verantwortung übernehmen können. 

B 10.4 Empfehlungen 

—Im Hinblick auf den Bereich von Familie und 
Haushalt 

—Eltern sollen mit ihren Kindern von früh auf, also 
sobald diese dazu fähig sind, Regeln des Familien-
lebens besprechen und ihnen Verantwortung für 
die Einhaltung des gemeinsam Abgesprochenen 
zugestehen. 

—Kinder sollen altersangemessene Aufgaben für die 
Familie übernehmen. Es ist darauf zu achten, daß 
diese Aufgaben nicht vor allem den Mädchen 
übertragen werden. Auch auf diesem Hintergrund 
ist von den Eltern zu verlangen, daß sie ihre eige-
ne Arbeitsteilung den Kindern nicht geschlechtso-
rientiert begründen und vorführen. 

—Kindern soll erklärt werden, daß alle Menschen 
mit knappen Naturgütern (Energie, Wasser) sorg-
fältig umgehen müssen. Sie sollen aufgefordert 
werden, diese Güter in verantwortlicher Weise zu 
nutzen (was sie zweifellos können und darin oft ih-
ren Eltern voraus sind). 

— Im Hinblick auf Tageseinrichtungen und Schule 

—Es gehört zu den Bildungsaufgaben der Tagesein-
richtungen, Raum für Aktivität zu lassen, für die 
sich Kinder nach ihren eigenen Präferenzen ent-
scheiden können. 

—Wichtige Themen des Zusammenlebens von Men-
schen wie Streit, Fairneß, Gerechtigkeit, Freund-
schaft, Hilfe, sollten zum ausdrücklichen Thema in 
Schulen und Tageseinrichtungen werden, damit 
Kinder sich die Grundprinzipien des sozialen Zu-
sammenlebens erarbeiten und eigene Erfahrun-
gen sammeln können. 

—Dafür müssen praktische Herausforderungen im 
Alltag der Einrichtungen geschaffen werden. Die 
Schulen sollen der Kinderwelt einen angemesse-
nen Platz in der Schule einräumen und helfen, daß 
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Kinder diese Möglichkeiten auch konstruktiv nut-
zen können. 

- Der selbst zu organisierenden Zusammenarbeit 
der Schülerinnen und Schüler ist mehr Raum zu 
geben. 

- Regeln des Schullebens und des Lebens in der 
Klasse sind mit den Schülerinnen und Schülern zu 
beraten und gemeinsam zu bestimmen. In „Kin-
derkonferenzen" („Klassenversammlungen") kön-
nen Konflikte und Probleme besprochen werden. 
Es dürfen keine „Spielwiesen" entstehen, die Mit-
wirkungsmöglichkeiten für Kinder nur vorgeben, 
aber nicht erfüllen, sondern es muß um die Lösung 
von gemeinsamen Problemen gehen, die die Schü-
lerinnen und Lehrer/innen wirklich betreffen. 

- Unterricht und Lernen sind so zu organisieren, daß 
Schülerinnen in ihnen eine aktive Rolle einneh-
men, mit ihren Fragen und ihrer Neugier Themen 
und Arbeitsweisen beeinflussen können und auch 
Verantwortung für die selbständige Erledigung 
von Arbeiten übertragen bekommen. 

- Schulen brauchen Autonomie, um angesichts ihrer 
Situation über Lernformen und Schülermitwir-
kung im Schulleben entscheiden zu können. 

- Im Hinblick auf Freizeit und Kinderverbände 

- Wir verweisen auf die Empfehlungen, die den Ka-
piteln B 1 und B 4 folgen. Hier wurde bereits dar-
auf hingewiesen, wie wichtig für die Entwicklung 
der Kinder eine Sozialwelt ist, in der sie eigenstän-
dige Beziehungen aufbauen und soziale Erfahrun-
gen sammeln können. Unter den heutigen Le-
bensverhältnissen braucht diese Sozialwelt die 
Unterstützung der Tageseinrichtungen und Schu-
len. Dabei darf den Kindern die Eigenverantwor-
tung für „ihre Angelegenheiten" nicht abgenom-
men werden. 

- Eltern, Horte und Schulen müssen den Kindern im 
Grundschulalter helfen, ihren Interessen selbstän-
dig nachzugehen. Tageseinrichtungen und Schu-
len sollten sich in der Übergangsphase als offene 
Einrichtungen verstehen, die Kindern die Vielfalt 
der Angebote vermitteln und sie ermutigen, Ver-
antwortung für die Gestaltung ihrer Zeit zu über-
nehmen. 

- Die Kinder- und Jugendverbände sind zu unter-
stützen als ein Angebotsbereich, in dem Kinder im 
Hinblick auf Mitsprache, Mitentscheiden und Mit

-

handeln gefördert werden. 

- Im Hinblick auf Partizipation im kommunalen 
Raum 

Partizipation im kommunalen Raum ist als wesentli-
cher Bestandteil einer Politik für Kinder und Jugend-
liche zu sehen. 

Beteiligungsangebote für Kinder auf der kommuna-
len Ebene sind im Hinblick auf ihre Verbreitung und 
im Hinblick auf angemessene Formen und Verfahren 
mit einer entsprechenden Ausstattung zu fördern. 
Langfristiges Ziel ist es, in allen Kommunen Beteili

-
gungsstrukturen für Kinder und Jugendliche aufzu-
bauen. 

Dabei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

- Kinder sollen dort  beteiligt werden, wo sie betrof-
fen sind. Beteiligungsangebote im kommunalen 
Raum müssen an der Lebenswelt der Kinder, ihren 
konkreten Erfahrungen und Anliegen ansetzen. 

- Bei der Durchführung ist auf altersgemäße Veran-
staltungs- und Projektformen zu achten, die kind

-

gerechte Methoden einbeziehen. 

- Partizipationsmöglichkeiten sollen allen Kindern 
zugänglich sein. Es ist besonders auf eine gleich-
berechtigte Teilhabe der Geschlechter wie auch 
auf gleiche Partizipationschancen für Kinder aus 
unterschiedlichen sozialen Schichten, für Kinder 
unterschiedlicher ethnischer Herkunft und für be-
hinderte Kinder zu achten. 

- Partizipationsmodelle brauchen eine ihren Aufga-
ben entsprechende personelle und finanzielle 
Ausstattung. Nötig ist eine fachlich kompetente 
Begleitung durch Erwachsene, die die Vor- und 
Nachbereitung und Moderation von Sitzungen, 
Veranstaltungen und Projektformen übernehmen 
und Kontakte zu politischen Entscheidungsträ-
gern, Gremien und Verwaltung herstellen. Beim 
Aufbau von Beteiligungsmodellen ist auf die Ver-
netzung mit den kommunalen Jugendhilfestruktu-
ren zu achten. 

- Beteiligungsangebote an Kinder müssen in über-
schaubaren Zeiträumen realistische Möglichkei-
ten einer Verwirklichung der Anliegen der Kinder 
bieten. 

- Kinderbeteiligungsgremien und -projekte brau-
chen klare Verbindlichkeiten. Für die Effektivität 
von Beteiligungsangeboten ist es von zentraler Be-
deutung, daß verantwortliche Erwachsene auf die 
Anliegen der Kinder eingehen. Der Ernstcharakter 
von Partizipationsangeboten ist durch Verfahren 
abzusichern, die den Transfer und die Behandlung 
der Interessen der Kinder in Planungs- und Ent-
scheidungsprozessen gewährleisten. 

- Forschungs- und Beratungstätigkeit bezüglich 
Partizipation von Kindern ist zu fördern. Empiri-
sche Studien, die die verschiedenen Beteiligungs-
modelle untersuchen im Hinblick auf Teilnahme-
chancen, die Erfahrungen der Kinder, Effekte im 
Hinblick auf soziales Verhalten, Lernen und politi-
sche Sozialisation, die Rolle der Erwachsenen, die 
Zusammenarbeit mit politischen Gremien sowie 
die Effektivität im Hinblick auf die Umsetzung von 
Kinderinteressen - um hier nur einige Punkte zu 
nennen -, liegen bisher kaum vor. Beratungs- und 
Qualifizierungsangebote sind notwendig, um den 
weiteren Aus- und Aufbau von Beteiligungsstruk-
turen zu unterstützen. 
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B 11.1 Warum ein eigenständiges Kapitel Kinder 
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allgemeine Schutzbestimmungen 
B 11.3.1 Grundrechtliche Stellung 
B 11.3.2 Allgemeine Schutzbestimmungen 
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B 11.4.1 UN-Kinderrechtskonvention 
B 11.4.2 Weitere Kinderrechte auf internationaler 

und europäischer Ebene 
B 11.5 Entwicklungen in einzelnen Bereichen 
B 11.5.1 Recht des Kindes auf Erziehung in der Fa-

milie 
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B 11.5.4 Recht auf Bildung 
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B 11.5.9 Medienschutz 
B 11.6 Kinder nichtdeutscher Herkunft 
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Absicherung 
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B 11.8 Empfehlungen 

B 11.1 Warum ein eigenständiges Kapitel Kinder 
und ihre Rechte? 

B 11.1.1 Hinweise zur historischen Entwicklung der Thematik 

Die Auseinandersetzung über Rechte von Kindern 
hat nicht erst in den vergangenen Jahren und Jahr-
zehnten begonnen. Kinderrechte stehen vielmehr im 
Zusammenhang mit den sich entwickelnden Vorstel-
lungen von Kindheit überhaupt. Kindheit als gesell-
schaftlich herausgehobener, besonders geschützter 
Raum des Heranwachsens hat sich jedoch erst mit 
Beginn der Aufklärung herausgebildet. 

Die Frage von Kinderrechten war anfangs be-
schränkt auf den Kinderschutz. Sie betraf z. B. die 
Einschränkung der Kinderarbeit, ist im Laufe der Zeit 
aber erweitert worden auf den Schutz vor Gewalt 
und Mißbrauch und umfaßt heute auch den Schutz 

vor Vernachlässigung und den Schutz der seelisch

-

geistigen Gesundheit. 

Zu Beginn des Jahrhunderts wurde deutlich, daß für 
die Entwicklung des Kindes über den Kinderschutz 
hinaus eine Förderung erforderlich war, die im Ju-
gendwohlfahrtsgesetz als „Recht auf Erziehung zur 
leiblichen, seelischen und gesellschaftlichen Tüchtig-
keit" verankert wurde und nunmehr als - dem 
Grundgesetz angepaßtes - „Recht auf Erziehung zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähi-
gen Persönlichkeit" auch Grundlage der seit 1991 
gültigen Neuordnung des Kinder- und Jugendhilfe-
rechts ist. Auch die Normierung des staatlichen 
Wächteramtes im Sinne von A rt . 6 Abs. 2 Satz 2 
Grundgesetz (GG) ist in diesem Zusammenhang zu 
sehen. 

Als weiterer Aspekt haben sich in jüngster Zeit - 
ausgehend von den Debatten anläßlich des Interna-
tionalen Jahres des Kindes 1979 und im Zusammen-
hang mit der gesellschaftlichen Entwicklung zur In-
dividualisierung der Lebenslagen und zur Pluralisie-
rung der Lebensformen - eigenständige Rechte der 
Kinder auf Beteiligung in den Vordergrund gescho-
ben, die auch mit Fragen der allgemeinen Demokra-
tieentwicklung in Zusammenhang stehen. 

Das Recht stellt aber kein umfassendes normatives 
System der Gesellschaft dar, sondern bezieht sich 
nur auf Teilaspekte. Recht vollzieht in der Regel Pro-
zesse nach, die in der Gesellschaft stattgefunden ha-
ben (sogenanntes konfirmatives Recht mit eher ord-
nender Funktion). Es versucht auch, durch Vorgaben 
das Verhalten der Menschen zu bestimmen (soge-
nanntes projektives Recht mit der Aufgabe der Sensi-
bilisierung, der Orientierung oder der Bewußtseins-
bildung). Recht ist kein Ersatz für Politik: Politik setzt 
Werte und hat die Aufgabe, sie auszugestalten. Dafür 
kann Recht ein Mittel sein. Es ist dabei von wirt-
schaftlichen und sozialpolitischen Interessen und 
den daran gebundenen politischen Mehrheiten ab-
hängig, aber auch von den bei politischen Entschei-
dungen erforderlichen Kompromissen. Recht kann 
daher auch widersprüchlich sein. 

B 11.1.2 Kinderrechte als Thema der bisherigen Jugend-
berichte 

Die Bundesregierung betonte 1972 in ihrer Stellung-
nahme zum Dritten Jugendbericht, daß sie bei der 
damals in die Wege geleiteten, dann aber gescheiter-
ten Jugendhilferechtsreform an dem Ziel festhalten 
wolle, „einen förmlichen und einklagbaren Rechts-
anspruch eines jeden jungen Menschen auf Erzie-
hung im Sinne einer seinen Anlagen und Neigungen 
entsprechenden vollen gesellschaftlichen Integrati-
on" zu begründen (Bundesministerium für Jugend, 
Familie und Gesundheit IBMJFG] 1972, S. VIII). Im 
Regierungsentwurf eines Jugendhilfegesetzes von 
1978 war dann nur noch die Rede von der „Einräu-
mung von Rechtsansprüchen auf Leistungen der Hil-
fe zur Erziehung, soweit dies sachlich geboten und fi-
nanzierbar ist" (Deutscher Bundesrat 1978, S. 51). 

Der Fünfte Jugendbericht setzte sich - unter Verweis 
auf § 1 des Regierungsentwurfs für ein neues Ju

-

gendhilfegesetz (ebd.) - mit dem Recht von Kindern 
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und Jugendlichen auf Erziehung auseinander und 
schließt sich der Auffassung des Bundesverfassungs-
gerichts an, „daß das Kind als Grundrechtsträger 
selbst Anspruch auf den Schutz des Staates hat" 
(BMJFG 1980, S. 21), wobei es nicht mehr nur um 
Schutz gegen staatliche Eingriffe geht, sondern im 
Kontext mit dem Sozialstaatsprinzip auch um Teilha-
berechte. Kindheit und Jugend werden in diesem Be-
richt als Lebensphasen beschrieben, in denen der/ 
die einzelne das Recht hat, die Entwicklung seiner 
Fähigkeiten und die Entfaltung seiner Persönlichkeit 
realisieren zu können. Ferner befaßt sich dieser Be-
richt mit den Bedingungen und Möglichkeiten sozia-
ler und politischer Partizipation (ebd., S. 31f.). 
Schließlich wird in dem hier interessierenden Zusam-
menhang im Kapitel „Kinder und Jugendliche in un-
günstigen Lebenslagen" festgestellt, daß „Kinder in 
unserer Gesellschaft auch heute noch, also nach den 
ersten Reformen in diesem Bereich, häufig als bloße 
Objekte behandelt werden" , was sich auch an der 
rechtlichen Stellung des Kindes ablesen lasse. Diese 
Aussage bezieht sich insbesondere auf vormund-
schaftsgerichtliche Entscheidungen; entsprechend 
werden Verbesserungen von der damals in der Dis-
kussion befindlichen Reform des Rechts der elterli-
chen Sorge erwartet (ebd., S. 39). 

Der Achte Jugendbericht konstatierte im Abschnitt 
„Die Individualisierung der Jugendphase", daß die 
Frage der Teilhabe von Kindern und Jugendlichen 
an den Weichenstellungen für ihre eigene Zukunft 
und an der gesellschaftlichen Entwicklung" weniger 
leicht als früher zu beantworten sei. „Die vielen Dis-
kussionen, die vor einiger Zeit über die Volljährigkeit 
geführt wurden, die Diskussionen, zu welchem Zeit-
punkt Kinder eingeschult werden sollen, die Frage 
der Strafmündigkeit, der Geschäftsfähigkeit, der 
Dauer der Schulpflicht und die Frage der Entschei-
dung über die eigene Religionsangehörigkeit ma-
chen jedoch sehr deutlich, daß es offenkundig außer-
ordentlich schwierig ist, exakt jene Zeitpunkte zu de-
finieren, zu denen jene individuelle Mündigkeit 
erreicht ist, die - aus der Sicht der erwachsenen Ge-
sellschaftsmitglieder - zur vollständigen Teilhabe an 
Politik, Beruf und allen anderen gesellschaftlichen 
Bereichen notwendig ist" (Bundesministerium für Ju-
gend, Familie, Frauen und Gesundheit [BMJFFG] 
1990, S. 52). 

Im übrigen greift der Achte Jugendbericht als eine 
der „Strukturmaximen" der Jugendhilfe das Thema 
Partizipation auf: Wenn lebensweltorientierte Ju-
gendhilfe darauf abzielt, daß Menschen sich als Sub-
jekte ihres eigenen Lebens erfahren, ist Partizipation 
eines ihrer konstitutiven Momente (ebd., S. 17 und 
S. 88f.). Ob und wie sich diese Maxime in einer Aus-
weitung der Rechte von Kindern niederschlagen 
sollte, blieb offen. 

B 11.1.3 Aktuelle Diskussion 

Seit einiger Zeit wird in der Öffentlichkeit verstärkt 
der Ausbau vorhandener und die Schaffung weiterer 
Rechte von Kindern gefordert. Dadurch sollen die Be-
dingungen des Aufwachsens für die „Schwächsten" 
in der Gesellschaft verbessert werden. Beispiele da

-
für sind die Forderungen nach mehr Selbstbestim-
mungsrechten angesichts von Fällen körperlicher, 
psychischer oder sexueller Gewalt gegen Kinder, die 
oftmals in Familien geschehen, nach mehr Mitbe-
stimmungsrechten und der Herabsetzung des Wahl-
alters, damit die Minderjährigen mehr Einfluß auf ih-
re Zukunft nehmen können, nach „ökologischen" 
Kinderrechten, um die Gesundheit der Kinder zu be-
wahren, und nach Staatsbürgerschaftsrechten für 
Kinder nichtdeutscher Herkunft, damit ihr Status und 
ihre Lebensplanung sicherer werden. Der Ausbau 
von Kinderrechten wurde insbesondere im Zusam-
menhang mit dem Internationalen Jahr des Kindes 
1979 und dem von den Vereinten Nationen 1989 ver-
abschiedeten Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes sowie im Rahmen der mittlerweile verab-
schiedeten Kindschaftsrechtsreform gefordert. Mit 
der Erweiterung der Visumspflicht für Kinder und Ju-
gendliche nichtdeutscher Herkunft und der Forde-
rung nach Herabsetzung der Strafmündigkeit gibt es 
allerdings auch Bestrebungen - n»  ach Abbau von Kin-
derrechten. 

Angesichts dieser Entwicklung ist es wichtig, die ein-
zelen Stränge dieser Diskussion zu bündeln. Deshalb 
hat sich die Kommission dazu entschlossen, dem 
Thema Kinder und ihre Rechte - im Unterschied zu 
den bisherigen Jugendberichten - ein eigenes 
grundsätzliches Kapitel zu widmen. 

Gleichwohl können die folgenden Ausführungen mit 
Rücksicht auf den vorgegebenen Rahmen keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit erheben (vgl. Oberlo-
skamp 1990; Proksch 1996; Richter, I. 1998). Sie grei-
fen vielmehr einige Gesichtspunkte auf, bei denen es 
sich sowohl bezüglich allgemeiner Fragen als auch 
mit Blick auf einzelne Vorschriften um bedenkens-
werte und/oder entwicklungs- und änderungsbe-
dürftige Positionen handelt. 

B 11.2 Besonderheit von Kinderrechten 

Kinder sind im Verhältnis zu Erwachsenen grund-
sätzlich gleichberechtigt, gleichwertige Menschen 
und für die Gesellschaft von gleicher Bedeutung (vgl. 
Herzka 1989). Der Würde von Kindern und Erwach-
senen sowie dem Schutz ihrer Person ist dementspre-
chend Rechnung zu tragen. Aber die Kinder sind für 
ihr Aufwachsen und Selbständigwerden physisch 
und psychisch auf die Unterstützung der Erwachse-
nen angewiesen. Dieses Angewiesensein kommt 
zum Ausdruck in dem existentiellen Bedarf z. B. an 
Versorgung und Betreuung sowie an Geborgenheit, 
Anregung, Räumen für Erfahrungen mit sich und an-
deren, Ermutigung und Trost. 

Rechte der Kinder müssen so beschaffen sein, daß sie 
die Subjektstellung der Kinder und die Bedingungen 
ihres Aufwachsens deutlich regeln. Dafür reicht es 
nicht aus, daß Kinder „nur" den Erwachsenen recht-
lich gleichgestellt werden. Wegen der unterschiedli-
chen Ausgangslage würde es sich sonst großenteils 
nur um „Pseudorechte" handeln (Théry 1994). Ste-
hen die Kinder andererseits bis zur Volljährigkeit un- 
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ter der rechtlichen Herrschaft der Erwachsenen, ist 
die Gefahr ihrer Bevormundung oder Instrumentali-
sierung gegeben. 

So ist darauf abzustellen, daß Minderjährige - im 
Unterschied zu Erwachsenen - ein „Recht auf eine 
Entwicklungsphase haben, in der sie die Chance er-
halten, ohne den Druck einer umfassenden Verant-
wortung für andere eigene Bedürfnisse und Fähig-
keiten auszubilden" (Rauschenbach, B. 1996, S. 38). 
Die Bedingungen dafür zu schaffen - auf der Basis 
wechselbezüglicher Auseinandersetzungen zwi-
schen Eltern und Kindern und im Zusammenwirken 
mit Leistungen der staatlichen Gemeinschaft - ge-
hört zu der Verantwortung der Erwachsenen (von 
Devivere/Irskens/Lipp-Peetz/Preissing 1993). 

Das Recht muß zwar zur Verbesserung der Sozialisa-
tionsbedingungen von Kindern einen Beitrag leisten, 
die Reichweite des Ausbaus von subjektiven Kinder-
rechten ist aber beschränkt. Rechte dienen der Ab-
wehr von Eingriffen oder der Sicherstellung von Lei-
stungen. Zur Gestaltung von familiären Beziehungen 
und für das Leben in Institutionen schaffen sie zu-
nächst nur einen Rahmen. Bei der Entwicklung der 
Rechte der Kinder muß daher darauf geachtet wer-
den, daß das Recht der Kinder auf Entwicklung - 

 und damit im Verhältnis zu den Erwachsenen „unter-
schiedliche Sphären der Gerechtigkeit" (Richter, I. 
1998) - ausreichend berücksichtigt wird. Dies darf 
nicht damit verwechselt werden, daß „Kinder ma-
chen dürften, was sie wollen" . Dagegen sprechen 
schon die in der kinderrechtspolitischen Diskussion 
kaum beachteten Regelungen des „Rechtsverhältnis-
ses zwischen den Eltern und dem Kinde im allgemei-
nen", wonach „Eltern und Kinder einander Beistand 
und Rücksicht schuldig sind" (§ 1618a Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB)) und hausangehörige Kinder 
Dienstleistungsverpflichtungen haben (§ 1619 BGB). 
Es gehört auch gerade zur Wahrnehmung der elterli-
chen Erziehungsverantwortung, Kinder an die Über-
nahme eigener Verantwortlichkeiten und Pflichten 
sowie an ihre Möglichkeiten und Grenzen heranzu-
führen (§ 1626 Abs. 2 BGB). 

Im Rahmen der Weiterentwicklung von Kinderrech-
ten ist angeregt worden, Minderjährigen grundsätz-
lich gleiche Rechte und Pflichten wie Volljährigen zu 
geben und jeweils im Einzelfall zu prüfen, wo ihnen 
das nicht gerecht wird (Klie 1996; Verhellen 1997). 
Diese rechtliche Gleichstellung wird aber, wie zuvor 
dargestellt, dem besonderen Verhältnis zwischen 
Kindern und Erwachsenen nicht gerecht. 

Die Entwicklung von Kinderrechten bedeutet also, 
diese sowohl als Förderungsverpflichtungen der El-
tern und der staatlichen Gemeinschaft zu sehen als 
auch Kindern die ihrem Lebensalter angemessenen 
Selbstbestimmungs- und Beteiligungsrechte zu si-
chern. Dabei ist das Prinzip der Gleichwertigkeit von 
Kindern und Erwachsenen zu beachten, aber zu-
gleich der Gefahr einer für das Aufwachsen von  Kin

-dern kontraproduktiven Verrechtlichung der Bezie-
hungen von Kindern und Erwachsenen entgegenzu-
wirken. 

B 11.3 Grundrechtliche Stellung des Kindes und 
allgemeine Schutzbestimmungen 

B 11.3.1 Grundrechtliche Stellung 

Bisher sind nur die Eltern explizit im Grundgesetz 
genannt. Es ist ihr Recht und „die zuvörderst ihnen 
obliegende Pflicht", ihre Kinder zu erziehen (soge-
nannte Erziehungsverantwortung gemäß Art. 6 
Abs. 2 Satz 1 [GG]). Im Verhältnis zum Staat und zu 
Dritten bedeutet dies ein Abwehrrecht und zugleich 
einen Schutzanspruch. 

Ein grundrechtlich verbürgtes Recht der Kinder auf 
umfassende öffentliche Förderung gibt es nicht. Es 
ist aber gefestigte Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts (BVerfG), daß Kinder von ihrer Ge-
burt an wie Erwachsene uneingeschränkt Träger al-
ler Grundrechte sind und daß wegen der Bedeutung 
der Grundrechte auch die früher in der Rechtslehre 
vertretene Auffassung einer fehlenden Grundrechts-
mündigkeit - analog zur fehlenden bzw. beschränk-
ten Geschäftsfähigkeit im Zivilrecht - inzwischen 
aufgegeben worden ist (vgl. Wiesner, SGB VIII § 8 
Rdnr. 9 mit Verweisen auf die Rechtsprechung des 
BVerfG). 

Aus dieser uneingeschränkten Grundrechtsträger-
schaft der Kinder wird abgeleitet, daß die Erzie-
hungsverantwortung der Eltern (im Innenverhältnis) 
an die Interessen des Kindes (dem sogenannten Wohl 
des Kindes) gebunden sein muß. Dadurch erhält das 
„Kindeswohl" Verfassungsrang, ohne ausdrücklich 
genannt zu sein (Derleder 1996). Die „Generalklau-
sel" Kindeswohl ist auch der maßgebliche Leitgedan-
ke für das neuere Familien- sowie das Kinder- und 
Jugendhilferecht. Sie ist ein unbestimmter Rechtsbe-
griff, in dessen Natur es liegt, daß seine Auslegung 
immer wieder neu bestimmt werden muß, damit ins-
besondere aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen 
in die Beschreibung des Kindeswohls einbezogen 
werden können. Dabei muß immer wieder überprüft 
werden, ob Sichtweisen und Bedürfnisse von  Kin

-dern ausreichend berücksichtigt werden. Dies ver-
weist auf die enge Verzahnung zwischen einer Poli-
tik für Kinder und den Rechten von Kindern, aber 
auch auf das Angewiesensein der Kinder auf eine an-
gemessene Berücksichtigung und Auslegung ihrer 
Rechte. Damit ist zwar die Gefahr der Bevormun-
dung von Kindern oder der ihren Bedürfnissen ent-
gegenlaufenden Verfügung über sie verbunden. Aus 
Sicht der Kommission ist es aber - mit Blick auf die 
besondere Beziehung zwischen Kindern und Er-
wachsenen - nicht möglich, diesen Konflikt wesent-
lich durch mehr Eigenrechte und mehr rechtliche Ei-
genständigkeit von Kindern zu lösen (andere Auffas-
sung Plewig 1994). Vielmehr muß er heutzutage eher 
politisch ausgetragen werden, auch weil die rechtli-
che Subjektstellung von Kindern formal nicht mehr 
bestritten wird. 

Die staatliche Gemeinschaft hat aber über die Betäti-
gung der elterlichen Verantwortung zu wachen (so-
genanntes staatliches Wächteramt gemäß Art. 6 
Abs. 2 Satz 2 GG). Als Grundrechtsträger haben Kin-
der einen unmittelbaren Anspruch darauf, daß der 
Staat eingreift, wenn ihr Wohl konkret gefährdet ist 
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(zuerst BVerfGE 24, 119, 144). Eine solche Pflicht be-
steht im übrigen auch dann, wenn das Sorgerecht 
teilweise oder insgesamt auf Dritte, etwa einen Vor-
mund oder eine Erzieherin in einer Einrichtung der 
Kinder- und Jugendhilfe, übertragen worden ist. 

Aus diesem Wächteramt folgt aber auch eine struktu-
relle staatliche Verantwortung zur Schaffung kindge-
rechter Lebensbedingungen (Wiesner, SGB VIII § 8 
Rdnr. 18 ff.).  Sie soll den Funktionsverlust oder die 
Überforderung der Familie kompensieren. Das 
Wächteramt erstreckt sich also auch auf präventive 
Maßnahmen zum Schutz des Kindeswohls (BVerfGE 
22, 180, 216). Das ist u. a. abzuleiten von der Rege-
lung des Art . 6 Abs. 2 Satz 2 GG als „Garantienorm" 
(Jean d'Heur 1993), aus dem besonderen Schutz der 
Familie (Art. 6 Abs. 1 GG) oder aus dem Sozialstaats-
prinzip (Art. 20, 28 GG) bzw. dem sich daraus erge-
benden Recht der sozialen Förderung (Sozialrecht, 
Sozialgesetzbuch; Wiesner, SGB VIII § 1 Rdnr. 29). 

Vor dem Hintergrund der Anerkennung des Vor-
rangs der elterlichen Erziehungsverantwortung ist 
die Kommission der Auffassung, daß die Rechte der 
Kinder in der Sache ausreichend in der Verfassung 
verankert sind. Dabei stehen die Rechte der Kinder 
und die Rechte der Eltern sowie die Interessen der 
staatlichen Gemeinschaft in einem angemessenen 
(Spannungs-)Verhältnis zueinander. Im Sinne dieser 
Auslegung wäre es zwar keine De-facto-Neuerung, 
Artikel 6 GG um das Recht der Kinder auf Förderung 
ihrer Entwicklung zu erweitern. Dies würde aber die 
Notwendigkeit ins Bewußtsein der Öffentlichkeit 
bringen, angemessene Bedingungen für das Auf-
wachsen von Kindern zu schaffen. Das Anliegen, 
Art. 6 GG um Kinderrechte zu erweitern, war anläß-
lich des Auftrags, die Verfassung an die Veränderun-
gen durch die Einigung anzupassen, von verschiede-
nen Seiten vorgetragen worden, hatte damals aber in 
der Verfassungskommission keine ausreichende 
Mehrheit erhalten (Peschel-Gutzeit 1994; Landtag 
Rheinland-Pfalz 1996). Die Kommission fordert daher 
Bundestag und Bundesrat auf, einen erneuten Anlauf 
zu einer entsprechenden Ergänzung zu nehmen. So

-

wohl im alten § 1 Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG) als 
auch im neuen § 1 des Kinder- und Jugendhilfegeset-
zes (KJHG) „existieren" das Recht der Kinder auf Er-
ziehung und die Verantwortung der Eltern bereits 
nebeneinander. Dies entspricht auch der oben darge-
stellten Besonderheit des (rechtlichen) Verhältnisses 
zwischen Kindern und Erwachsenen. 

Einem Grundrecht auf Erziehung und Förderung 
steht nicht entgegen, daß Eltern- und Kinderrechte 
in einem Konflikt miteinander stehen können. Es 
liegt in der Natur der Sache, daß zwischen Grund-
rechten von Eltern und von Kindern - gerade auch 
angesichts der sich verändernden Verhältnisse der 
Familien und der Rollen ihrer Mitglieder - Spannun-
gen entstehen können (Herlth 1997; Derleder 1996), 
die im Sinne einer Abwägung der betroffenen 
Rechtsgüter gelöst werden müssen (Salgo 1996). Be-
sondere Aufmerksamkeit ist dabei in ausländischen 
Familien erforderlich (Abramowski 1995). Das Bun-
desverfassungsgericht hat bereits für in anderen Zu-
sammenhängen aufgetretene Interessenkonflikte 
zwischen Eltern und Kindern das Institut eines Ver

-
fahrenspflegers entwickelt, der dann die Interessen 
der Minderjährigen wahrnehmen kann (vgl. Münder 
u. a. 1993). 

B 11.3.2 Allgemeine Schutzbestimmungen 

Die Rechtsordnung kennt in verschiedenen Geset-
zesbereichen ein abgestuftes System rechtlicher 
Verantwortlichkeiten, das sich an der wachsenden 
Selbständigkeit von Kindern und Jugendlichen aus-
richtet. Diese abgestuften Systeme der Geschäftsun-
fähigkeit im Alter zwischen 0 und 6 Jahren, der be-
schränkten Geschäftsfähigkeit zwischen 7 und 
18 Jahren und der unbeschränkten Geschäftsfähig-
keit mit Erreichen der Volljährigkeit ab 18 Jahren im 
BGB sowie der Strafmündigkeit für Jugendliche nach 
§ 1 Jugendgerichtsgesetz (JGG) garantieren Kindern 
und Jugendlichen einen Schutz, der verhindert, daß 
die Wirkungen eigenen Tuns oder Unterlassens sie 
im gleichen Ausmaß treffen, wie dies Erwachsenen 
geschehen kann. Sie entsprechen einerseits entwick-
lungspsychologischen Erkenntnissen, was die Ein-
sichtsfähigkeit und die Steuerbarkeit des eigenen 
Verhaltens angeht, sie nehmen andererseits aber 
auch pauschale Grenzziehungen vor, die nicht in je-
dem Fall der individuellen Situation entsprechen. 

Es gibt jedoch keine gravierenden Gründe, von den 
gegenwärtig festgelegten Pauschalierungen abzu-
weichen. Wenn die Sozialisationsstrukturen - z. B. 
angesichts der Bedingungen sozialer Brennpunkte 
oder überforderter Schulen und Elternhäuser - ihren 
Auftrag nicht erfüllen und dadurch junge Menschen 
nicht mehr erfahren und gelernt haben, daß Selb-
ständigkeit und Gemeinschaftsfähigkeit immer mit 
einer hohen, auch ethisch normativ unterlegten Ver-
antwortung gepaart sein müssen, liegt es zwar 
scheinbar nahe, die Grenzen der Verantwortlichkeit 
nach unten hin zu verlagern. Diese wieder aufge-
kommene Diskussion über die Herabsetzung der 
Grenzen der Strafmündigkeit sucht aber die Lösung 
in der falschen Richtung. An dem Zustand, daß Leit-
bilder nicht glaubwürdig vermittelt worden sind, was 
mitursächlich für ein entsprechendes Fehlverhalten 
der Kinder ist, wird dies nämlich nichts ändern. Fehl-
gehende Sozialisation (Erziehung und Bildung) läßt 
sich am allerwenigsten durch das Kriminalstrafrecht 
auffangen (Bundesjugendkuratorium 1997). Auch 
hundert Jahre nach der Strafrechtsreform Franz von 
Liszts ist immer noch gültig, daß es etwas anderes als 
das Strafrecht geben muß, um solchen Fehlentwick-
lungen bei heranwachsenden jungen Menschen zu 
begegnen. Dies bedeutet nicht, daß die deutlich 
sichtbare Verteidigung von allgemein gültigen Men-
schenrechten und damit verbundenen Normen all-
täglichen Zusammenlebens von Menschen - auch 
im Sinne der Bildungsziele der UN-Kinderrechtskon-
vention (Art. 29) - allein ein Ergebnis elterlichen und 
öffentlichen Erziehungsverhaltens sein muß. Kinder 
und Jugendliche haben aber ein Recht auf Auseinan-
dersetzung um solche grundlegenden Fragen, und 
die Gesellschaft muß um ihrer Selbstachtung willen 
solche Prozesse immer wieder anstoßen und die Be-
dingungen für ein gelingendes Aufwachsen ermögli-
chen. 
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1994). Diesem Konzept stehen die in der KRK enthal-
tenen unterschiedlichen Aspekte nicht im Weg: Die 
rechtliche Subjektstellung des Minderjährigen steht 
in einem notwendigen „Spannungsverhältnis" zur 
Verantwortung der Eltern und des Staates für die Be-
dingungen des Aufwachsens von Kindern und Ju-
gendlichen. 

Hinsichtlich der Bedeutung der KRK für die Rechte 
der Kinder in Deutschland sind folgende Aspekte zu 
berücksichtigen: 

- Die Vorgaben der KRK können nicht ohne weite-
res im innerstaatlichen Recht angewandt werden. 
Es gilt der völkerrechtliche Grundsatz, daß zwi-
schenstaatliches Recht allein noch keine inner-
staatliche Geltungskraft entfaltet, sondern eine je-
weilige Umsetzung erforderlich macht. Aber un-
abhängig davon sind schon jetzt die Ziele der 
völkerrechtlichen Vereinbarung für die Vertrags-
staaten bindend. So sind Gerichte und Gesetzge-
ber gehalten, bei Kinder betreffenden Angelegen-
heiten die KRK als Auslegungs- oder Begrün-
dungsmaßstab heranzuziehen (Brötel 1997). 

- Die KRK beschreibt Rechte, die in verschiedenen 
Rechtskreisen umgesetzt werden müssen. Die ein-
zelnen Artikel sind daher notwendigerweise in der 
Regel eher abstrakt und allgemein abgefaßt und 
müssen auf die unterschiedlichen Verhältnisse in 
den einzelnen Ländern zugespitzt werden. Im 
übrigen haben die Artikel unterschiedliche 
Rechtsqualitäten, von unmittelbaren Ansprüchen 
der Kinder bis zu eher programmatisch gemeinten 
Rechtssätzen (van Loon 1988). 

- Das Schutzsystem der KRK beruht. auf der Pflicht 
der Vertragsstaaten, über Umfang und A rt  der 
Umsetzung an den dafür eingerichteten UN-Aus-
schuß für die Rechte des Kindes zu berichten. Der 
Ausschuß hat alle zwei Jahre die UN-Vollver-
sammlung über die Verwirklichung des Überein-
kommens zu informieren. Dieser „Dialog" zwi-
schen den Vertragsstaaten und dem UN-Ausschuß 
kann öffentlichkeitswirksam genutzt werden (zum 
deutschen Dialog vgl. National Coalition 1996c; 
Gerstein 1995). So ergeben die auf den Erstbericht 
der Bundesregierung erfolgten „Concluding Ob-
servations" (UN-Ausschuß für die Rechte des Kin-
des 1995) weitere wichtige Anhaltspunkte für den 
Prozeß der Umsetzung der KRK in Deutschland. 

Die KRK ist als Fortschritt im Bereich der internatio

-

nalen menschenrechtlichen Instrumente anzusehen. 
Sie „reflektiert" zugleich den Umstand, daß sich die 
Situation der Kinder tendenziell zu verschlechtern 
scheint. Der Ausbau der Rechte der Kinder stellt in-
soweit auch eine Notbremse dar, in der Hoffnung, 
daß Politik endlich reagiert. Ratifizierungen von Ver-
einbarungen sind immer nur ein erster Schritt. Die 
Umsetzung der KRK, d. h. also - soweit erforderlich 
- Änderungen des nationalen Rechts, Zuspitzung ih-
rer Inhalte auf deutsche Verhältnisse und Aufgreifen 
der Concluding Observations (ebd.), muß umfassend 
angegangen werden. Die KRK hat wichtige Maßstä-
be gesetzt und dadurch eine neue Qualität in die 
Auseinandersetzung um eine Politik für Kinder ge-
bracht (Mie 1996; vgl. Kap. D 1). 

B 11.4 Bedeutung des internationalen Rechts für die 
Kinderrechte in Deutschland 

B 11.4.1 UN-Kinderrechtskonvention 

Seit 1992 ist das UN-Übereinkommen über die Rech-
te des Kindes (im folgenden: Kinderrechtskonventi-
on, KRK) für Deutschland in Kraft. Die Kinderrechts-
konvention baut auf der Genfer Erklärung von 1924 
und der UN-Deklaration über die Rechte des Kindes 
von 1959 auf. Sie faßt die bisher in verschiedenen in-
ternationalen Vereinbarungen verstreuten Regelun-
gen für Kinder zusammen und verdeutlicht bzw. er-
weitert sie in einer völkerrechtlich verbindlicheren 
Konvention. 

Inhaltlich läßt sich die KRK unter den Schwerpunk-
ten Schutz, Förderung und Beteiligung von Kindern 
zusammenfassen. Ihr besonderes Verdienst ist es, 
zum erstenmal politische, zivile, soziale, wirtschaftli-
che und kulturelle Rechte aus Sicht der Kinder in ei-
nen Zusammenhang gestellt zu haben. Damit wird 
deutlich gemacht, daß etwa Persönlichkeitsrechte 
nur dann wirklich zum Tragen kommen, wenn auch 
die Rechte auf Bildung, Gesundheitsversorgung und 
wirtschaftliche Sicherheit ausreichend gewährleistet 
sind (Borsche 1993; Verhellen 1997). Im übrigen ver-
pflichten sich die Vertragsstaaten generell, den Ge-
sichtspunkt des „Kindeswohls" bei der Ausübung 
staatlicher Hoheitsgewalt auf allen Ebenen vorrangig 
zu berücksichtigen, soweit ihre Maßnahmen Kinder 
betreffen (A rt . 3 Abs. 1 KRK). 

Irritationen hat die KRK dadurch ausgelöst, daß sie 
einerseits an vielen Stellen die Schutzbedürftigkeit 
von Kindern in den Vordergrund gestellt und ande-
rerseits Kinderrechte weitgehend den üblichen 
Grundrechten für Erwachsene in einer freiheitlichen 
Verfassung nachgebildet hat (freie Meinungsäuße-
rung, rechtliches Gehör, Gewissens- und Religions-
freiheit, Versammlungsfreiheit, Informationsfreiheit, 
Recht auf Privatsphäre, A rt . 12 bis 17). Der damit zu-
sammenhängende - scheinbare - Widerspruch wird 
verstärkt, indem Elternrechte nur im Bereich der Re-
ligionsfreiheit angeführt werden (A rt . 14 Abs. 2). Die 
einen begrüßen diese Auflistung der Grundrechte in 
der KRK als Durchbruch zur Befreiung der Kinder 
von der Vorherrschaft der Erwachsenen (Verhellen 
1997). Die anderen bewerten sie als „Scheinrechte", 
die dem gesamten Anliegen der KRK schadeten 
(Théry 1994), oder halten sie bezüglich einer emanzi-
patorischen Intention für irrelevant, weil sie unter 
dem generellen „Vorbehalt" von A rt . 5 stünden, wo-
nach die Eltern das Recht und die Verpflichtung ha-
ben, „das Kind bei der Ausübung der in diesem 
Übereinkommen anerkannten Rechte in einer seiner 
Entwicklung entsprechenden Weise angemessen zu 
leiten und zu führen" (Bundesregierung 1991, 
S. 134). 

Die Kommission hält es - auf der Basis ihrer Auffas-
sung von dem besonderen (Rechts-)Verhältnis zwi-
schen Kindern und Erwachsenen - für erforderlich, 
eine Balance zwischen der wachsenden Eigenstän-
digkeit und Selbstbestimmungsfähigkeit und der 
Notwendigkeit von Schutz und Förderung durch El-
tern und Staat zu finden (vgl. Coester/Hansen, K.-P. 
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Ein maßgebliches Kriterium für die Wirksamkeit der 
KRK wird sein, ob - wie Art. 42 fordert - ihre Inhalte 
Kindern und Eltern in angemessener Weise bekannt 
werden, und ob den Kindern der notwendige Raum 
gegeben wird, ihre Bedürfnisse und Interessen zu 
verfolgen. Dies betrifft insbesondere die Beteiligung 
von Kindern (vgl. Kap. B 10 und Kap. C 1.4) und eine 
entsprechende „Politik für Kinder" (vgl. Kap. D 1). 

Geschwächt wird die Umsetzung der KRK in 
Deutschland dadurch, daß sie hier nur mit einer In-
terpretationserklärung ratifiziert wurde, die u. a. Vor-
behalte im Bereich des Familien- und des Ausländer-
rechts enthält (Bundesregierung 1994). Diese Vorbe-
halte machen deutlich, in welchen Bereichen sich die 
Bundesregierung nicht an die Kinderrechtskonventi-
on gebunden fühlt. Sie markieren die Punkte, über 
die die Auseinandersetzung weitergehen muß. Diese 
Vorbehalte haben gleichzeitig die politische Ausein-
andersetzung über die Rechte von Kindern belebt 
und sind bei Bedarf im Bericht dort angesprochen, 
wo einzelne Rechte davon betroffen sind. Gleichwohl 
müssen sie - aus Sicht der Kommission - aus inhaltli-
chen und rechtspolitischen Gründen sowie mit Blick 
auf das völkerrechtliche Ansehen der Bundesrepu-
blik Deutschland so bald wie möglich zurückgenom-
men werden (National Coalition 1995; Coester/Han-
sen, K.-P. 1994). 

B 11.4.2 Weitere Kinderrechte auf internationaler und 
europäischer Ebene 

Größere, weil unmittelbarere Bedeutung als die KRK 
haben für die Rechtswirklichkeit einzelne auf kon-
krete Schutztatbestände bezogene internationale Re-
gelungen wie das Haager Minderjährigen-Schutzab-
kommen oder das Europäische Fürsorgeabkommen 
(Wiesner/Oberloskamp, SGB VIII § 6 Rdnr. 24ff.). Die 
Europäische Menschenrechtskonvention von 1950 
hat zum Schutz der Minderjährigen nur sehr allge-
meine (Grund-)Rechte formuliert, die durch die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zu 
einzelnen Fragestellungen für die Vertragsstaaten al-
lerdings verbindlich konkretisiert worden sind. 

Durch die KRK ist auch die Debatte um die Weiter-
entwicklung der Rechte von Kindern in Europa er-
heblich forciert worden. So beschloß das Europäische 
Parlament 1990, die bisherigen partiellen und aktuel-
len Erklärungen in eine umfassende „Europäische 
Charta für die Rechte des Kindes" einzubinden. 
Diese wurde 1992 verabschiedet. Sie ist jedoch kein 
Gemeinschaftsrecht, da sie neben Fragen von Ge-
meinschaftskompetenz auch solche Angelegenheiten 
behandelt, die in die Kompetenz der Mitgliedsstaa-
ten fallen. Sie enthält gleichwohl Grundsätze, die als 
Orientierung der Gesetzgeber und als Kriterium der 
Auslegung für Gerichte und Behörden dienen (kön-
nen). 

Weiterhin ist im Rahmen des Europarates eine Kon-
vention über die Ausübung der Kinderrechte entwor-
fen worden. Sie soll die europäischen Staaten bei der 
Umsetzung der KRK unterstützen. Sie bleibt aller-
dings in ihren Kinderrechtsstandards hinter denen 
der KRK zurück (Verhellen 1997; Baer/Marx 1997). 

Von daher gibt es keinen vordringlichen Handlungs-
bedarf, die Verabschiedung zu forcieren. 

Wenn Europa zusammenwachsen soll, müssen mehr 
als bisher die jeweiligen Regelungen im Familien

-

sowie im Kinder- und Jugendhilferecht der einzelnen 
Länder einander angeglichen werden. Diese Anglei-
chung darf aber zu keiner Minderung des Standards 
führen. 

B 11.5 Entwicklungen in einzelnen Bereichen 

B 11.5.1 Recht des Kindes auf Erziehung in der Familie 

Wie im Bereich der Verfassung (Art. 6 GG) werden 
auch bei der Regelung der elterlichen Sorge im Fami-
lienrecht (Viertes Buch des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches, BGB) Kinder - im Unterschied zu den Eltern - 
nicht explizit als Inhaber von Rechten und Pflichten 
genannt. Während der Vater und die Mutter die Per-
sonensorge haben, die insbesondere das Recht und 
die Pflicht umfassen, das Kind zu pflegen, zu erzie-
hen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu be-
stimmen (§§ 1626 Abs. 1 und 1631 Abs. 1 BGB), ist 
das Recht von Kindern auf Erziehung nicht geregelt. 

Ein Leitbild der Personensorge ist es, daß Eltern bei 
Pflege und Erziehung die wachsende Fähigkeit und 
das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbständi-
gem verantwortungsbewußtem Handeln berücksich-
tigen und mit dem Kind, soweit es nach dessen Ent-
wicklungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen 
Sorge besprechen und Einvernehmen anstreben 
(§ 1626 Abs. 2 BGB). Dies haben sie eigenverantwort-
lich und in gegenseitigem Einvernehmen zu tun 
(§ 1627 Abs. 1 BGB). Damit sind im wesentlichen 
zwei Ebenen gemeint. Zum einen übernehmen die 
Eltern die Verantwortung für das Aufwachsen ihrer 
Kinder. Zum anderen liegt in der Berücksichtigung 
des wachsenden Bedürfnisses des Kindes zum selb-
ständigen Handeln die Anerkennung, daß Kinder 
Menschen sind, deren Eigenständigkeit von Anfang 
an von den Eltern zu achten ist. In den dynamischen 
Prozeß der Erziehung ( „wachsende Fähigkeit" und 
„wachsendes Bedürfnis") ist daher immer einzube-
ziehen, daß den Kindern ermöglicht werden muß, die 
Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, eige-
ne Risiken einzugehen sowie gegebenenfalls auch 
anders zu sein oder zu werden als ihre Eltern. 

Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl 
des Kindes gefährdet, so hat das Vormundschaftsge-
richt unter bestimmten Voraussetzungen die zur Ab-
wendung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen (§ 1666 Abs. 1 BGB). Dies ist eine Form der 
Wahrnehmung des bereits genannten Wächteramts 
durch die staatliche Gemeinschaft zugunsten der 
Kinder. 

Dieses Leitbild ist - auch mit Blick auf das besondere 
Verhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen und 
angesichts der Bedeutung, die dem Erlernen verant-
wortlichen Handelns zuzumessen ist (vgl. Kap. B 
10.1) - in der Sache tragfähig und zugleich ausrei-
chend offen, damit die Besonderheiten des Einzel-
falls berücksichtigt werden können. Wie schwierig es 
im übrigen ist, Einzelfällen gesetzlich gerecht zu wer-
den, hat der Versuch gezeigt, in Angelegenheiten 
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der Ausbildung und des Berufs auf das Interesse des 
Kindes einzugehen. Grundlage des im Rahmen der 
Reform der elterlichen Sorge eingeführten § 1631 a 
BGB, mit dem die Möglichkeit der Anrufung einer 
Schiedsstelle vorgesehen wird, war vor knapp zwei 
Jahrzehnten, daß viele Eltern den beruflichen Weg 
ihrer Kinder festlegen wollten oder - insbesondere 
bei Mädchen - nicht ausreichend Wert auf eine gute 
Ausbildung legten. Heute hat sich die Bedeutung ei-
ner guten Ausbildung durchgesetzt, und die Eltern 
sind froh, wenn ihre Kinder überhaupt eine Ausbil-
dung bekommen. 

Obwohl sich das Leitbild der elterlichen Sorge recht-
lich bewährt hat, hält die Kommission es für ange-
messen, das Recht der Kinder auf Erziehung auch in 
das Familienrecht aufzunehmen. Dies würde die 
Subjektstellung des Kindes und damit die „Pro-
grammatik" eines erweiterten A rt . 6 Abs. 2 GG auch 
auf der einfachgesetzlichen Ebene des Familien-
rechts verdeutlichen sowie eine notwendige Ergän-
zung zu dem im KJHG geregelten Recht des Kindes 
auf Erziehung (§ 1 Abs. 1 und 2; vgl. Kap. B 11.5.3) 
herstellen. 

Vor dem Hintergrund dieser Verdeutlichung ist ein 
weiterer Ausbau von Selbstbestimmungsrechten für 
Kinder nicht erforderlich. Solche „Teilmündigkei-
ten", welche die elterliche Sorge einschränken wür-
den, sind zwar rechtlich möglich. Klassisches Beispiel 
dafür ist das Gesetz über die religiöse Kindererzie-
hung von 1921, das die Mündigkeit für die Ausübung 
der Religionsfreiheit auf 12 bzw. 14 Jahre festlegt. 
Veränderten Bedürfnissen an Selbständigkeit auf-
grund sich wandelnder gesellschaftlicher Rahmenbe-
dingungen kann jedoch auch durch eine entspre-
chende Auslegung von § 1626 Abs. 2 BGB Rechnung 
getragen werden. Es besteht aber die Gefahr, daß die 
rechtliche Verantwortungsbereitschaft der Eltern 
und der staatlichen Gemeinschaft nachlassen 
könnte. 

Eine zusätzliche rechtlich zwingend vorgeschriebene 
Instanz zur Klärung von Konflikten zwischen Minder-
jährigen und ihren Eltern unterhalb der Schwelle der 
Gefährdung des Kindeswohls hält die Kommission 
für nicht erforderlich. Solche zusätzlichen Instanzen 
schaffen nämlich auch zusätzliche Polarisierungs-
möglichkeiten, die oftmals der konstruktiven Austra-
gung von Konflikten zwischen Eltern und Kindern 
nicht hilfreich sind. Um daher Lösungen im vorge-

richtlichen Raum zu erreichen, müssen zunächst die 
bereits vorhandenen Möglichkeiten der freiwilligen 
Inanspruchnahme der Kinder- und Jugendhilfe (Be-
ratungs- und Unterstützungsangebote) und die damit 
verbundene Einflußnahme der staatlichen Gemein-
schaft zur Unterstützung der Interessen von Kindern 
und Jugendlichen ausgeschöpft worden sein (z. B. 
§§ 8, 42 KJHG; vgl. Kap. B 11.5.7, Kap. B 11.7.1 und 

Kap. C 1). 

B 11.5.2 Die Kindschaftsrechtsreform 

Mit Blick auf den Ausbau der Rechte Minderjähriger 
ist der im Oktober 1997 verabschiedeten Kindschafts-
rechtsreform von vielen Seiten eine maßgebliche Rol-
le zugeschrieben worden. Der von der Bundesregie

-

rung 1996 vorgelegte Gesetzentwurf wollte errei-
chen, daß „die Rechte der Kinder verbessert und das 
Kindeswohl auf bestmögliche Art  und Weise geför-
dert werden sollen" (Deutscher Bundestag 1996, 
S. 1). Zielsetzung war auch, die Rechtspositionen der 
Eltern zu stärken, d. h. vor unnötigen staatlichen Ein-
griffen zu schützen. Ferner sollten in Teilbereichen 
noch bestehende rechtliche Unterschiede zwischen 
ehelichen und nichtehelichen Kindern so weit wie 
möglich abgebaut werden. Letzteres - im übrigen 
ein Auftrag des Grundgesetzes aus dem Jahr 1949 - 
kann nach der Verabschiedung durch den Gesetzge-
ber weitgehend als abgeschlossen und gelungen an-
gesehen werden. 

Elterliche Sorge nach Scheidung 

Von der aufgrund der Vorgabe des Bundesverfas-
sungsgerichts erforderlich gewordenen Neuregelung 
der elterlichen Sorge nach der Trennung und Schei-
dung der Eltern sind auch die Kinder unmittelbar be-
troffen. Der Gesetzgeber hat diese Neuregelung in 
Form der Aufhebung des sogenannten Zwangsver-
bundes zwischen dem Ausspruch der Scheidung und 
einer gerichtlichen Entscheidung über das Sorge-
recht vorgenommen. Die Heftigkeit der Auseinander-
setzung über diese Lösung rührt aus Sicht der Kom-
mission daher, daß angesichts der für alle Beteiligten 
sehr komplexen Problematik der Trennung/Schei-
dung und ihrer Folgen zu hohe - und unterschiedli-
che - Erwartungen an die Regelungsmöglichkeiten 
des Familienrechts geknüpft worden sind. 

Zunächst ist von Bedeutung, daß die Kindschafts-
rechtsreform das - auch aus Sicht von Kindern wün-
schenswerte - Leitbild der Verantwortung beider El-
tern für ihre Kinder auch nach der Trennung verdeut-
licht hat. Dies trägt u. a. dem Umstand Rechnung, 
daß aus Sicht der Kinder in der Regel ein Bedürfnis 
nach Fortsetzung der Beziehung zu beiden Elterntei-
len besteht. Dieses Leitbild versucht einer Tendenz 
entgegenzuwirken, daß Eltern sich heute früher bei 
Konflikten trennen, ohne die Auswirkungen auf die 
Kinder ausreichend zu bedenken (Herlth 1997). Aus 
den USA wird von ersten Versuchen berichtet, die 
Trennung dann zu erschweren, wenn minderjährige 
Kinder vorhanden sind. Das Leitbild macht auch er-
forderlich, den Rechtsstatus von Eltern mit ausländi-
schen Paß und des/der ausländischen Partners/Part-
nerin in binationalen Ehen zu sichern. So darf bei 
dem Scheitern der Ehe auch keine Ausweisung des 
nichtsorgeberechtigten ausländischen Elternteils er-
folgen. 

Die Verstärkung des Leitbilds der elterlichen Verant-
wortung kann aber - im Gegensatz dazu, was Befür-
worter suggerieren und Gegner als unrealistisches 
Ziel kritisieren - nicht bedeuten, daß Eltern allein 
dadurch sich verantwortlicher als bisher im Sinne der 
Kinder verständigen bzw. der nicht mit den Kindern 
lebende Elternteil (meistens der Vater) mehr als bis-
her mit seinen Kindern Kontakt hält. Ferner erhebt 
die Neuregelung die gemeinsame Sorge nach der 
Scheidung durch den Wegfall des Zwangsverbundes 
(Scheidungs- und Sorgerechtsentscheidung in einem 
Verfahren) zwar zum „Regelfall", betont aber aus-
drücklich, daß damit nicht zum Ausdruck kommen 
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solle, der Gesetzgeber halte für jeden Einzelfall die 
gemeinsame Sorge für die bessere Lösung (Deut-
scher Bundestag 1996, S. 63), zumal jeder Beteiligte 
mit der Scheidung auch das alleinige Sorgerecht be-
antragen kann. Bedeutsam ist in diesem Zusammen-
hang die Sicht der Kinder. Sie sind besonders von der 
Form der Auseinandersetzung zwischen ihren Eltern 
betroffen sind. Hier ist übrigens auch die umstrittene 
Frage zu sehen, ob die Neuregelung die- bzw. denje-
nige Elternteil anprangere, der den Antrag auf allei-
niges Sorgerecht stellt. Hier wird eine sorgfältige 
Prüfung der künftigen Praxis ggf. eine Revision des 
Gesetzes empfohlen, wenn es zu einer solchen Stig-
matisierung kommen sollte. 

Da die Eltern nunmehr in eigener Verantwortung 
über die Fortsetzung der elterlichen Sorge entschei-
den können, besteht aber die Gefahr, daß in der 
Scheidungssituation etwaige Interessen der Kinder 
an einer anderen Sorgerechtsentscheidung nicht 
oder nicht ausreichend zum Zuge kommen. Der Ge-
setzgeber hat hier vorzubeugen versucht: Die An-
tragsschrift muß Angaben darüber enthalten, ob ge-
meinschaftliche minderjährige Kinder vorhanden 
sind (§ 622 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Zivilprozeßordnung 
(ZPO) n. F.). Gegebenenfalls hört das Gericht die 
Ehegatten auch zur elterlichen Sorge an und weist 
auf bestehende Möglichkeiten der Beratungsstellen 
und Dienste der Träger der Jugendhilfe hin (§ 613 
Abs. 1 Satz 2 ZPO n. F.). Gleichzeitig teilen die Ge-
richte die Rechtshängigkeit von Scheidungssachen 
sowie Namen und Anschriften der Parteien dem Ju-
gendamt mit, damit es die Eltern über das Leistungs-
angebot der Jugendhilfe (z. B. Unterstützung bei der 
Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für 
die Wahrnehmung der elterlichen Sorge, § 17 Abs. 2 
KJHG n. F.) unterrichtet. 

Beratung in Fragen der Partnerschaft, von Trennung 
und Scheidung 

Die Verstärkung der Verknüpfung zwischen Fami-
lienrecht und Kinder- und Jugendhilfeleistungen ist 
ein bisher in der öffentlichen Debatte nicht ausrei-
chend beachtetes wesentliches Element der Kind-
schaftsrechtsreform. Im Gegensatz zum Familienge-
richt, das „nur" anfallende Zuständigkeitskonflikte 
formal regeln kann, ist die Kinder- und Jugendhilfe 
in der Lage, Menschen in einer prozeßhaften Kon-
fliktsituation umfassend zu begleiten (Coester/Han-
sen, K.-P. 1994). Dazu gehört auch, bei Bedarf die Fä-
higkeit zur Kommunikation zwischen Eltern und  Kin

-dern überhaupt erst einmal (wieder-)herzustellen. 

Von daher ist es - auch im Interesse der Minderjähri-
gen - nur konsequent, daß die Kindschaftsrechtsre-
form nunmehr einen unbedingten Rechtsanspruch 
auf Beratung in Fragen der Partnerschaft, von Tren-
nung und Scheidung regelt (§ 17 Abs. 1 KJHG n. F.) 

 und festgelegt, daß Kinder und Jugendliche im Rah-
men der Unterstützung bei der Entwicklung eines 
einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung 
der elterlichen Sorge in angemessener Weise zu be-
teiligen sind (§ 17 Abs. 2, Satz 1 KJHG n. F.). Diese 
Vorschrift ist zudem deshalb von besonderer Bedeu-
tung, weil sie auch schon (lange) vor dem Zeitpunkt 
der Trennung/Scheidung greift, d. h. dann, wenn die 

Schwierigkeiten der Trennung und ihre Auswirkun-
gen auf die minderjährigen Kinder beginnen. Außer-
dem läßt der unbestimmte Rechtsbegriff der „Ange-
messenheit" der Beteiligung von Minderjährigen ei-
nen großen Spielraum. Dabei ist u. a. zu 
berücksichtigen, daß im Einzelfall auch erforderlich 
sein kann, die Kinder nicht zu fragen, sondern ihnen 
verantwortungsvolle Entscheidungen vorzugeben. 
Es kann nämlich Situationen geben, in denen sie mit 
der Beantwortung von an sie gestellten Fragen über-
fordert sind, weil sie sich damit zugleich für oder ge-
gen einen Elternteil entscheiden müssen. Im übrigen 
müssen in der Beratung die speziellen Bedürfnisse 
ausländischer und binationaler Ehen aufgegriffen 
werden. 

Zugleich bedeutet dies, daß die Kindschaftsrechtsre-
form weitgehend „leerlaufen" muß, wenn die nach 
§ 17 KJHG n. F. vorgesehenen Beratungsleistungen 
der Kinder- und Jugendhilfe nicht in bedarfsgerech-
tem Umfang und befriedigender Qualität zur Verfü-
gung gestellt werden. Deshalb ist es wichtig, die Um-
setzung dieses Teils der Kindschaftsrechtsreform mit 
besonderer Intensität zu verfolgen. Mit anderen Wor-
ten: Die Verstärkung des Leitbilds der elterlichen Ver-
antwortung muß mit der Verbesserung praktischer 
Beratungs- und Unterstützungshilfen seitens der Kin-
der- und Jugendhilfe verknüpft sein (vgl. Kap. C 5). 

Alltagssorgerecht 

Einen weiteren wichtigen Baustein des neuen Kind-
schaftsrechts bildet die Befugnis zur alleinigen Ent-
scheidung in Angelegenheiten des täglichen Lebens 
für den Elternteil, bei dem das Kind lebt (§ 1687 BGB 
n. F.). Die Angelegenheiten, deren Regelung für das 
Kind von erheblicher Bedeutung sind, erscheinen 
rechtlich ausreichend abgegrenzt. 

Diese „Alltagssorge" ist seit längerem von der Praxis 
gefordert worden, weil insbesondere vor der Schei-
dung das Fehlen einer solchen Regelung zu zusätzli-
chen Belastungen für den mit dem Kind lebenden El-
ternteil und damit auch für das Kind selbst geführt 
hat. Gleichwohl kann auch diese Regelung nur eine 
Hilfe aufgrund der rechtlichen Klarstellung bedeu-
ten, so daß für das Kind unproduktive Auseinander-
setzungen über Zuständigkeiten zwischen den Eltern 
nicht ausgeschlossen werden können. 

Sorgerecht bei nichtehelichen Kindern 

Die Kindschaftsrechtsreform sieht vor, daß Eltern, die 
bei der Geburt des Kindes nicht miteinander verhei-
ratet sind, die elterliche Sorge dann gemeinsam zu-
steht, wenn sie erklären, daß sie die Sorge gemein-
sam übernehmen wollen (Sorgeerklärung) oder ein-
ander heiraten (§ 1626a Abs. 1 BGB n. F.). Wenn 
nicht, hat die Mutter die elterliche Sorge (Abs. 2). Die 
Kommission sieht darin keinen Verstoß gegen die 
Kinderrechtskonvention, weil ein Zugang des Kindes 
zu dem nichtsorgeberechtigten Elternteil wegen des 
Umgangsrechts in der Regel gewährleistet ist (vgl. 
nächsten Absatz). 
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Umgangsrecht 

Grundsätzlich positiv ist die Neuregelung des Um-
gangsrechts gemäß § 1684 BGB n. F., insbesondere, 
daß — nach Intervention des Bundesrats und in An-
lehnung an Art. 9 Abs. 3 KRK — das Kind das Recht 
auf Umgang mit jedem Elternteil hat (vgl. National 
Coalition 1996a) und daß die Eltern, im Sinne des 
Leitbildes der Verstärkung der elterlichen Verant-
wortung, „zum Umgang mit dem Kind verpflichtet 
und berechtigt" sind (Abs. 1). Es kann nicht genug 
hervorgehoben werden, daß „die Eltern alles zu un-
terlassen haben, was das Verhältnis des Kindes zum 
jeweils anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Er-
ziehung erschwert" (Abs. 2). Gleichwohl muß auch 
hier deutlich sein, daß es bei dem Verhältnis zwi-
schen Eltern und Kindern um menschliche Beziehun-
gen geht, deren (positive) Gestaltung durch das 
Recht als wünschenswert vorgegeben, aber nur be-
schränkt beeinflußt werden kann. Die Kindschafts-
rechtsreform verstärkt damit die wichtige Verbin-
dung zur Kinder- und Jugendhilfe, indem Kinder und 
Jugendliche — über die Möglichkeit hinaus, „sich in 
allen Angelegenheiten der Erziehung und Entwick-
lungen an das Jugendamt zu wenden" (§ 8 Abs. 2 
KJHG) — bei der Ausübung des Umgangsrechts ei-
nen Anspruch auf Beratung und Unterstützung ha-
ben (§ 18 Abs. 3 KJHG n. F.). 

Ob es einen Mißbrauch der elterlichen Sorge dar-
stellt, das Recht zum Umgang mit dem Kind auch ge-
gen dessen Willen durchzusetzen, muß im Einzelfall 
entschieden werden. Einen expliziten Anspruch des 
Kindes auf Verweigerung des Umgangs mit einem 
Elternteil, wie er vereinzelt mit Hinweis auf die Not-
wendigkeit der vollen rechtlichen Gleichstellung von 
Kindern gefordert worden ist, hält die Kommission 
aufgrund des besonderen Verhältnisses zwischen El-
tern und Kindern nicht für erforderlich. Auch in der 
„intakten" Familie kann der Kontakt zwischen Kin

-dern und Eltern nur dadurch unterbunden werden, 
daß gerichtlich nachgewiesen wird, daß der Umgang 
das Wohl des Kindes gefährdet. Allerdings sollten 
Kinder — als Ausdruck der Achtung der Persönlich-
keit — zum Umgang mit einem Elternteil oder einem 
anderen Berechtigten nicht gezwungen werden (Na-
tional Coalition 1996 a).  

Verfahrenspfleger/in 

Die rechtliche Stellung des Kindes wird weiterhin da-
durch gestärkt, daß ihm das Gericht einen Pfleger für 
ein seine Person betreffendes Verfahren bestellen 
kann, sobald dies zur Wahrnehmung seiner Interes-
sen erforderlich ist (§ 50 Abs. 1 FGG n. F.). Einerseits 
ergibt sich aus der Formulierung, daß beim Vorliegen 
gesetzlich genannter Voraussetzungen die Bestel-
lung in der Regel erforderlich ist, daß das Gericht ge-
gebenenfalls auch einen Verfahrenspfleger zu besor-
gen hat (vgl. Begründung des Reformentwurfs; Deut-
scher Bundestag 1996). Andererseits ist es durchaus 
denkbar, daß es Fälle gibt, in denen trotz vorliegen-
der Voraussetzungen die Bestellung eines Pflegers 
die anstehende Auseinandersetzung gerade auch 
aus Sicht des Minderjährigen unverhältnismäßig be-
lastet. 

Welche Voraussetzungen eine Verfahrenspfleger/in 
zu erfüllen hat, läßt die Begründung des Kindschafts-
rechtsreformgesetzes offen. Wie die in den vergange-
nen Jahren geführte Diskussion über einen „Anwalt 
des Kindes" (vgl. Balloff 1997) gezeigt hat, läßt sich 
dies nur nach Abwägung der Umstände des Einzel-
falles angemessen bestimmen. 

Recht auf gewaltfreie Erziehung 

Nach Art . 19 KRK treffen die Vertragsstaaten alle ge-
eigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungs-, Sozial-
und Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder 
Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung 
zu schützen. Die Bundesregierung ging davon aus, 
daß dies nicht bedeute, „jede, auch maßvolle körper-
liche Züchtigung als Erziehungsmittel zu verbieten" 
(Bundesregierung 1991, S. 148). Seit einiger Zeit ist 
in einigen skandinavischen Ländern und seit kurzem 
auch in Österreich das Leitbild der gewaltfreien Er-
ziehung gesetzlich geregelt. 

Für die seit vielen Jahren in Deutschland von ver-
schiedenen Seiten geforderte Abschaffung des 
„Züchtigungsrechts" der Eltern gemäß § 1631 Abs. 2 
BGB standen im Rahmen der Kindschaftsrechtsre-
form zwei Vorschläge für eine allseits als „dringend 
erforderlich" erachtete Konkretisierung der „Gren-
zen des elterlichen Erziehungsrechts" zur Debatte 
(Deutscher Bundestag 1997b, S. 65). Die Formulie-
rung „Kinder sind gewaltfrei zu erziehen, Körperstra-
fen, seelische Verletzungen und andere entwürdi-
gende Maßnahmen sind unzulässig" fand keine 
Mehrheit. Die Mehrheit des Bundestags beschränkte 
sich auf eine „Präzisierung", indem sie die bisheri-
gen „unzulässigen Erziehungsmaßnahmen" durch 
„insbesondere körperliche und seelische Mißhand-
lungen" spezifizierte. Dem stimmte schließlich auch 
der Bundesrat zu, wobei einige Länder ankündigten, 
alsbald einen Novellierungsvorschlag vorzulegen. 

Die Kommission spricht sich für die ausdrückliche Be

-

nennung des Leitbildes der gewaltfreien Erziehung 
aus. Nur so kann ihrer Auffassung nach die immer 
noch verbreitete Einstellung zu der Eltern-Kind-Be-
ziehung als „besonderem Gewaltverhältnis" weiter 
abgebaut werden. Als Begründung für die Ableh-
nung eines „absoluten Gewaltverbots" wurde aufge-
führt, daß dann beispielsweise „als strafbare Frei-
heitsberaubung in Betracht gezogen werden müßte, 
wenn Eltern ihr Kind daran hindern, die Wohnung zu 
verlassen, damit es zunächst seine Hausaufgaben er-
ledigt" , und daß dies das Erziehungsrecht der Eltern 
zu sehr eingrenzen und die Strafbarkeit von Eltern 
ausweiten würde (Deutscher Bundestag 1997 b, 
S. 65). Dieser Argumentation kann sich die Kommis-
sion nicht anschließen, weil sie nicht von einem so 
weit gefaßten Gewaltbegriff ausgeht. 

Ferner ist die Verwendung der Begriffe „Körperstra-
fen" und „seelische Verletzungen" im Zusammen-
hang mit der Absicht der rechtlichen Besserstellung 
von Kindern präziser als der Begriff der „Mißhand-
lungen" . Mißhandlungen sind nämlich bereits nach 
dem geltenden Strafrecht allgemein verboten und 
daher für das Leitbild der Grenzen des Umgangs 
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zwischen Eltern und Kindern im BGB nicht erforder-
lich. 

Unbeschadet der unterschiedlichen Auffassungen 
zur Neuregelung von § 1631 Abs. 2 BGB ist auch in 
diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, daß die 
Änderung des gesetzlichen Leitbildes bezüglich des 
„Züchtigungsrechts" bzw. „Züchtigungsverbots" in 
seiner Wirksamkeit maßgeblich davon abhängig ist, 
ob und in welchem Umfang und mit welcher Qualität 
Angebote an Eltern gemacht werden, damit sie bei 
der Wahrnehmung der immer komplexer werdenden 
Erziehungsaufgaben Unterstützung erhalten (vgl. 
Kap. B 8). 

Kinder homosexueller Eltern 

In den Beratungen über eine Kindschaftsrechtsre-
form wurde bisher die Lebenssituation von Kindern, 
die bei ihren homosexuell orientierten Müttern oder 
Vätern aufwachsen, nicht beachtet. Nach ernsthaften 
Schätzungen haben rund 1 Million Lesben und 
Schwule (vgl. Senatsverwaltung für Schule, Jugend 
und Sport Berlin 1997, S. 10) in der Bundesrepublik 
Deutschland ein oder mehrere minderjährige Kinder. 
Die Kommission hält es daher für dringend geboten, 
sich vermehrt auch mit den Rechten von Kindern ho-
mosexueller Eltern bzw. der Berücksichtigung dieser 
Eltern im Bereich des Sorgerechts, des Umgangs-
rechts und der Adoption zu befassen. 

Kinder aus Familien nichtdeutscher Herkunft und 
aus binationalen Familien 

Für Kinder aus Familien nichtdeutscher Herkunft 
und aus binationalen Familien geht es - neben der 
Frage der Ausländereigenschaft (vgl. B 11.6) im we-
sentlichen darum, daß der Aufenthaltsstatus auch für 
den Elternteil nichtdeutscher Herkunft gesichert 
wird, der nach der Scheidung das Sorgerecht verliert. 
Darüber hinaus muß sich das deutsche Familienrecht 
im Zusammenhang mit Sorge- und Umgangsrechts-
regelungen sowohl mit anderen Rechtsordnungen 
als auch mit anderen kulturellen Vorstellungen aus-
einandersetzen und dem Wohl des Kindes entspre-
chende Lösungen finden (vgl. Abramowski 1995) re-
spektieren. 

Im übrigen hält die Kommission fest, daß die Auswir-
kungen von familienrechtlichen Regelungen auf das 
Aufwachsen von Kindern, soweit sie überhaupt empi-
risch zu erheben sind, in Deutschland noch viel zu-
wenig erforscht sind. Diese Forschung müßte erheb-
lich ausgebaut werden, um Anhaltspunkte dafür zu 
liefern, in welchem Umfang und in welcher Weise 
durch veränderte rechtliche Regelungen zur Verbes-
serung der Bedingungen des Zusammenlebens zwi-
schen Eltern und Kindern beigetragen werden kann. 

B 11.5.3 Ansprüche des Kindes auf Leistungen der Kinder-
und Jugendhilfe 

Nach dem KJHG hat das Kind ein Recht auf Förde-
rung seiner Entwicklung und auf Erziehung. Nach 
Auffassung der Kommission erscheint es gegenwär-
tig müßig, erneut zu überprüfen, ob sich daraus ein 
unmittelbarer Rechtsanspruch für Kinder auf Förde-
rung und Erziehung ergibt bzw. ergeben sollte (vgl. 

Münder u. a. 1993, § 1 Rdnr. 7 ff.; Wiesner, SGB VIII 
§ 1 Rdnr. 3ff.). Die Begründung des Gesetzes, das 
Kind „primär durch Hilfe für die Familie" anstatt 
durch die „Emanzipation von seinen Eltern" zu un-
terstützen, ist wegen des grundgesetzlich geregelten 
Erziehungsvorrangs der Eltern „verfassungsrechtlich 
wie auch rechtspolitisch im Interesse des Kindes" ge-
boten (Coester/Hansen, K.-P. 1994, S. 23). Rechtlich 
gesehen geht es nicht mehr darum, klarzustellen, 
daß Kinder nicht Objekte der Erwachsenen sind, weil 
dies mittlerweile zugunsten der Subjektstellung der 
Kinder entschieden ist. Vielmehr müssen heute El-
tern - im Interesse der Kinder - bei der Wahrneh-
mung ihrer Erziehungsverantwortung unterstützt 
werden. Darüber hinaus bliebe auch ein unmittelba-
rer Rechtsanspruch in der Sache deklaratorisch, weil 
der Gegenstand so allgemein ist, daß er jeweils im 
Einzelfall erst konkret bestimmt werden müßte. 
Schließlich hat das Kind auf jeden Fall einen unmit-
telbaren Anspruch an die staatliche Gemeinschaft 
auf Erziehung, wenn sein Wohl konkret gefährdet ist. 

In der Debatte über die Reform bzw. Neuregelung 
des Jugendhilferechts hatte bereits eine wesentliche 
Rolle gespielt, ob Kinder und Jugendliche unmittel-
bar Ansprüche auf einzelne Leistungen der Kinder-
und Jugendhilfe erhalten sollten. Die Begründung 
des Regierungsentwurfs hatte dazu eine Gegenposi-
tion bezogen. Danach war nämlich Ziel der Jugend-
hilfe, die Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Verant-
wortung für die Erziehung der Kinder zu unterstüt-
zen und dadurch mittelbar zur Förderung der Kinder 
und der Jugendlichen beizutragen (Deutscher Bun-
destag 1989). 

Diese Position ist aber nicht konsequent durchgehal-
ten worden. Zwar haben - im Gegensatz zum JWG 
und trotz erheblicher Proteste der Praxis und von sei-
ten des Bundesrats - nur noch Personensorgebe-
rechtigte einen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung 
(§ 27 Abs. 1 KJHG). Aber in vielen Vorschriften wer-
den (auch) Kinder und Jugendliche zumindest als 
unmittelbare Adressaten genannt, und bei der Ände-
rung des KJHG im Zusammenhang mit dem Fami-
lien- und Schwangerenhilfegesetz sind Kinder sogar 
selbst als Anspruchsberechtigte für einen Kindergar-
tenplatz aufgeführt worden; der ebenfalls nachträg-
lich aufgenommene Anspruch auf Eingliederungshil-
fe gemäß § 35a Abs. 1 ist insoweit nicht vergleichbar, 
weil es sich dabei nicht um eine Erziehungsleistung 
handelt. Im übrigen hat der Rechtsanspruch des Kin-
des auf einen Kindergartenplatz nicht einmal ansatz-
weise zu verfassungsrechtlichen Erörterungen ge-
führt, obwohl die Kinder damit einen Anspruch er-
halten haben, der verfassungsrechtlich den Eltern als 
den für die Erziehung Zuständigen und dazu Ver-
pflichteten zugestanden hätte. 

Diese Widersprüchlichkeit stellt für die Praxis dann 
kein Problem dar, wenn die Erziehung im Interesse 
der Eltern liegt und ein Angebot ist, dessen Inan-
spruchnahme freiwillig erfolgt. Daß die Eltern in die 
Arbeit der Kindertagesstätten einzubeziehen sind 
(§§ 9 Nr. 1, 22 Abs. 3 Satz 2 KJHG), ist de facto eher 
eine Frage der Professionalität als eine der Verfas-
sungsmäßigkeit. In der Sache ist gleichwohl festzu-
halten, daß der Rechtsanspruch auf einen Kindergar- 
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tenplatz nur zu begründen ist, wenn der eigenständi-
ge Erziehungs- und Betreuungsauftrag der staatli-
chen Gemeinschaft allgemein anerkannt (Borsche 
1991) und der Besuch eines Kindergartens dement-
sprechend als ein positiver Faktor für die kindliche 
Entwicklung betrachtet wird. Daher stellen sich - 
unabhängig davon, ob die Eltern oder das Kind den 
Anspruch auf einen Kindergartenplatz geltend ma-
chen - für die Praxis zwei andere Fragen von Bedeu-
tung. Zum einen geht es um die Qualität der Arbeit 
in Kindergärten, die immer wieder definiert und be-
züglich der erforderlichen Ressourcen politisch er-
kämpft werden muß. Zum anderen: Was geschieht, 
wenn es für das Kind nützlich wäre, den Kindergar-
ten zu besuchen, die Eltern es aber aufgrund der Un-
vereinbarkeit von Familie und Beruf - entgegen dem 
Leitbild von § 80 Abs. 2 Nr. 4 KJHG - oder aufgrund 
ihrer (Erziehungs-)Vorstellungen do rt  nicht anmel-
den? Hier muß der Anspruch des Kindes leerlaufen, 
wenn nicht die Angebotsstrukuren (z. B. Öffnungs-
zeiten; Einzelheiten vgl. Kap. C 2) sich ändern oder 
man die Kindergartenpflicht einführen will. 

Wichtig ist jedenfalls, daß das Recht der Kinder auf 
Förderung ihrer Entwicklung und ihrer Erziehung als 
„Leitbild" an erster Stelle desjenigen Gesetzes steht, 
das die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe re-
gelt. Wichtig ist ferner die Konkretisierung dieser 
Orientierung, wonach die Jugendhilfe 

- junge Menschen in ihrer individuellen und sozia-
len Entwicklung fördern und dazu beitragen soll, 
Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 

- Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der 
Erziehung beraten und unterstützen soll und 

- Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl 
schützen soll (§ 1 Abs. 3 Nr. 1-3 KJHG). 

Nimmt man noch hinzu, daß die Kinder- und Jugend-
hilfe auch „dazu beitragen soll, positive Lebensbe-
dingungen für junge Menschen und ihre Familien so-
wie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu 
erhalten und zu schaffen" (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 KJHG), 
dann enthält das KJHG einen Zielkatalog, der viel 
mehr als bisher üblich von Trägern der freien und der 
öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe, von Kinder-
und Jugendhilfeausschüssen u. a. m. argumentativ in 
die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um das 
Aufwachsen von Kindern und die dafür erforderli-
chen personalen und materiellen Ressourcen einge-
bracht werden könnte. Ohnehin ist dieser Zielkatalog 
zur Auslegung und zur Verstärkung bei der Umset-
zung der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe (§ 2 
KJHG) heranzuziehen. 

Das Recht des Kindes auf Erziehung und seine För-
derung durch die Kinder- und -Jugendhilfe nach § 1 
KJHG ist daher - auch im verfassungsrechtlichen 
Kontext zur elterlichen Verantwortung - nicht ände-
rungsbedürftig. Es müßte allerdings in der kinder-
und jugendpolitischen Auseinandersetzung stärker 
als bisher als Argument vertreten werden. 

Die Kommission hält es für erforderlich, daß Kinder 
und Jugendliche überall dort, wo sie von Leistungen 
und anderen Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe 
betroffen sind, aus Gründen der Transparenz und der 

Eigengewichtigkeit auch in entsprechender Weise 
genannt werden, ohne daß sie damit notwendiger-
weise zu Leistungsempfängern im förmlichen Sinne 
des Verfahrensrechts zu werden. Dies gilt insbeson-
dere für die bereits erwähnte Hilfe zur Erziehung 
(§§ 27 ff. KJHG). 

B 11.5.4 Recht auf Bildung 

Das Grundrecht der Kinder auf Bildung ist implizit im 
Grundgesetz begründet. Es wird in den Länderver-
fassungen und im jeweiligen Landesschulrecht teil-
weise aufgegriffen. So heißt es in der Verfassung des 
Landes Baden-Württemberg: „Jeder junge Mensch 
hat ohne Rücksicht auf Herkunft oder wi rtschaftliche 
Lage das Recht auf eine seiner Begabung entspre-
chende Erziehung und Ausbildung" (A rt . 11 Abs. 1). 

Im Bereich der Bildung ist der Staat Träger der Erzie-
hung  (Art. 7 Abs. 1 GG: Das gesamte Schulwesen 
steht unter Aufsicht des Staates) und konkurriert in-
soweit mit dem Erziehungsrecht der Eltern (Wiesner, 
SGB VIII § 1 Rdnr. 3ff.). Das Elternrecht wird daher 
auch im Länderverfassungs- und -schulrecht berück-
sichtigt. 

Auch Bildungsziele sind in beinahe jeder Landesver-
fassung aufgeführt, wiewohl nicht in gleicher Aus-
führlichkeit und in gleicher Systematik. An einigen 
Stellen erscheinen sie auch überholungsbedürftig: 
„Die Mädchen sind außerdem in der Säuglingspfle-
ge, Kindererziehung und Hauswirtschaft besonders 
zu unterweisen" (Art. 131 Abs. 4 der Verfassung des 
Freistaats Bayern) . 

Die allgemeine Schulpflicht greift in die Kinderrechte 
ein und muß daher durch Gesetz geregelt werden. 
Während anfangs die Schulpflicht als Schutz vor Ar-
beitszwang und Ausbeutung diente, kommt es heute 
darauf an, sich Gedanken darüber zu machen, ob 
und wie die Jugendlichen durch ein Recht auf Aus-
bildung und Arbeit Zugang zur Arbeitswelt finden 
können. 

Die allgemeine Schulpflicht gilt nicht für Kinder von 
Asylbewerber/inne/n. Für das Aufwachsen dieser 
Kinder wäre allerdings die flächendeckende Einfüh-
rung der Schulpflicht von großer Bedeutung. Sie 
sollte daher zumindest - gemäß A rt . 22 KRK - aus 
humanitären Gründen eingeführt werden. Durch In-
halt und Form der Unterrichtung sollte der besonde-
ren Situation dieser Kinder Rechnung getragen wer-
den. 

Das Recht auf Bildung ist auch in der KRK enthalten, 
mit eigenen Bildungszielen (Art. 28, 29 KRK), die in 
den deutschen Schulen zur Kenntnis genommen 
werden sollten, ohne daß insoweit - unbeschadet 
der notwendigen Anpassung und Überarbeitung vie-
ler in den Länderverfassungen verankerter Bildungs-
ziele - Veränderungen auf der rechtlichen Ebene er-
forderlich sind. 

Anders sieht es mit dem in A rt . 31 KRK festgehalte-
nen Recht der Kinder auf Spielen und Teilnahme am 
kulturellen Leben aus; hier sollte z. B. mit konkreti-
sierenden Ausführungsgesetzen zum KJHG an die in 
§ 11 geregelte kulturelle Jugendarbeit angeknüpft 
werden (vgl. Übersicht Bundesvereinigung Kultu- 
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relie Jugendbildung 1996). Ungeachtet dessen ist 
dieser Bereich einschließlich der finanziellen Unter-
stützung ein weites Feld für Privatinitiativen (vgl. 
Kap. C 4). 

B 11.5.5 Recht auf ökonomische Sicherung 

Daß Kinder von den ökonomischen Rahmenbedin-
gungen geprägt werden bzw. von diesen abhängig 
sind, ist in Kap. B 6 bereits dargestellt worden. Ein 
Recht der Kinder auf ökonomische Sicherung ist zu-
mindest in dieser Begrifflichkeit gleichwohl unüb-
lich. Kinder werden in diesem Zusammenhang eher 
als „Objekte" der vielfältigen Formen des sogenann-
ten Familienlastenausgleichs dargestellt. Das hängt 
auch damit zusammen, daß Kinder in der Regel kein 
eigenes Einkommen - obschon bisweilen bereits er-
hebliches Vermögen - haben und daß sie, gerade 
auch im wirtschaftlichen Bereich, in der Öffentlich-
keit eher als Teil der Familie wahrgenommen wer-
den. 

Art . 26 KRK regelt, daß „die Vertragsstaaten das 
Recht jedes Kindes auf Leistungen der sozialen Si-
cherheit anerkennen und die erforderlichen Maßnah-
men treffen, um die volle Verwirklichung dieses 
Rechts in Übereinstimmung mit dem innerstaatlichen 
Recht sicherzustellen" (Abs. 1). A rt . 27 führt aus, daß 
jedes Kind das Recht „auf einen seiner körperlichen, 
geistigen, seelischen, sittlichen und sozialen Ent-
wicklung angemessenen Lebensstandard" (Abs. 1) 
hat. Beide Artikel sind, wie zuvor dargestellt, nicht 
unmittelbar einklagbar. Sie zeigen aber Maßstäbe 
auf, an denen sich auch die jeweilige innerstaatliche 
Politik messen lassen muß. Dies gilt etwa für die Fra-
ge der Höhe des steuerfreien Existenzminimums und 
der Höhe der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie ange-
sichts des Umstands, daß nach dem Asylbewerberlei-
stungsgesetz Kindern von Asylbewerbern nunmehr 
bis zu drei Jahre nach der Einreise der zur Existenz-
sicherung notwendige Lebensunterhalt vorenthalten 
wird. 

Die ebenfalls in Kap. B 6 dargestellte, besonders pre-
käre wirtschaftliche Lage von Alleinerziehenden und 
ihren Kindern hängt im wesentlichen mit der ökono-
mischen Lage der getrennten Eltern, mit der Zah-
lungsmoral der Unterhaltsverpflichteten und mit den 
Regelungen des Unterhaltsvorschußgesetzes zusam-
men. Im Hinblick auf ersteres muß dringend darauf 
geachtet werden, daß die gesetzlichen Neuregelun-
gen zur Vereinheitlichung des Unterhaltsrechts den 
Status quo nicht verschlechtern. Insoweit ist zu Recht 
beklagt worden, daß die Neuregelung weder von der 
Bedarfsdeckung noch zumindest von einem Mindest-
bedarf ausgeht (Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe 
(AGJ) 1997). Dieser muß aus der Sicht des Kindes be-
stimmt werden. Die Grenzen des Rechts sind aber 
auch in diesem Fall offenkundig: Do rt , wo der unter-
haltsverpflichtete Elternteil nicht über ausreichende 
materielle Grundlagen verfügt, kann er auch nicht 
den materiellen Bedarf der mit dem anderen Eltern-
teil zusammenlebenden Kinder befriedigen. Zum 
letzteren ist festzuhalten, daß die Regelungen des 
Unterhaltsvorschußgesetzes sich zwar in den letzten 
Jahren - auch mit Blick auf die Anspruchsvorausset-
zungen - weiterentwickelt haben, aber aus Sicht der 

Betroffenen in vielen Einzelfällen noch immer zu un-
erträglichen Situationen führen. 

Die wirtschaftliche Existenz von Kindern ganz allge-
mein wird derzeit perspektivisch erheblich belastet: 
gegenwärtig werden z. B. Rentenanwartschaften zu-
gesagt oder Verschuldungen der öffentliche Haus-
halte vorgenommen, deren ökonomische Auswirkun-
gen die Kinder von heute später tragen müssen. 
Nach Auffassung der Kommission hängen mit diesen 
Fragen zentrale gesellschaftliche Herausforderungen 
zusammen, auf deren Dramatik eine Kinder- und Ju-
gendpolitik in ihrer Querschnittsfunktion nur hinwei-
sen, die zu bewältigen sie aber allein in keiner Weise 
in der Lage ist. 

B 11.5.6 Recht auf Gesundheit und Schutz vor umwelt-
bedingten Schäden 

Kinder leiden unter den Auswirkungen von Verände-
rungen und Verschlechterungen in ihrer Lebensum-
welt. Wissenschaftler wie Praktiker stellen fest, daß 
die gesundheitlichen Risiken vieler Kinder vielfälti-
ger geworden und zum Teil neuartiger Natur sind. 
Komplexe allergische Erkrankungen, festgestellte 
embryonale Schädigungen aufgrund von Umweltein-
flüssen oder neuartige, bisher nicht heilbare Infekti-
onskrankheiten wie HIV haben zum Teil signifikant 
zugenommen. Gleichzeitig haben die Erkenntnisse 
der Gesundheitswissenschaften in den letzten Jahren 
sehr viel dazu beigetragen, Heilungschancen und 
Lebensbedingungen für erkrankte Kinder zu verbes-
sern, und Erkenntnisse der Gesundheitsvorsorge 
sind zum Allgemeinwissen vieler Eltern geworden. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es aus Sicht der 
Kommission notwendig, das Recht von Kindern auf 
Gesundheit und auf Schutz vor Umweltschäden 
deutlicher zu akzentuieren. Mit Blick auf die Ge-
sundheit geht die KRK mit gutem Beispiel voran; 
nach Art. 24 „erkennen die Vertragsstaaten das 
Recht des Kindes auf das erreichbare Höchstmaß an 
Gesundheit sowie auf Inanspruchnahme von Einrich-
tungen zur Behandlung von Krankheiten und zur 
Wiederherstellung der Gesundheit an" (Abs. 1 
Satz 1), wobei im Zusammenhang mit der gesund-
heitlichen Grundversorgung auch „die Gefahren und 
Risiken der Umweltverschmutzung zu berücksichti-
gen sind" (Abs. 2 Buchst. c). 

Angesichts der Komplexität der Ursachenketten geht 
es nicht allein um die Zuerkennung individueller Lei-
stungs- und Gewährleistungsansprüche. Vielmehr 
muß sich der Anspruch auf Gesundheit auch auf den 
strukturellen Bereich der Vorsorge richten. Eine Wir-
kung kann ein solcher Anspruch dann entfalten, 
wenn er als Leitnorm für viele einzelgesetzliche Re-
gelungen anerkannt wird. Damit er die hier erforder-
liche Leitbildfunktion übernehmen kann, bedarf es 
einer tiefgreifenden Bewußtseinsänderung in der 
Verantwortung der Generationen füreinander. Inso-
weit ist von Bedeutung, daß nunmehr im Grundge-
setz verankert ist, daß der Staat „auch in Verantwor-
tung für die künftigen Generationen die natürlichen 
Lebensgrundlagen" zu schützen hat (Art. 20a GG). 

Die Vorsorge im Gesundheitswesen darf sich nicht 
nur an gesundheitlichen Aspekten ausrichten, son- 
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dern sie muß gleichzeitig soziale Risikofaktoren aus-
schalten, die sich als Gewalt gegen Kinder und Ver-
nachlässigung von Kindern auswirken können. Ge-
sundheit und psychosoziale Entwicklungsmöglich-
keiten liegen bei Kindern sehr dicht beisammen. 

Besonderes Augenmerk verdient hierbei die Umset-
zung des Präventionsgedankens im Elternhaus durch 
verstärkte Aufklärung, Beratung und hochgradig fle-
xible Familienhilfe sowie in den Tageseinrichtungen 
für Kinder durch spezielle Programme, welche die 
Gefährdungssituation konkret zugehen und kon-
krete Hilfen bei ihrer Bewältigung vorsehen. Darüber 
hinaus sollten die Gesundheitsdienste und die Kin-
derärzte mit Blick auf präventive Konzepte für die 
Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendhilfe 
gewonnen werden. 

B 11.5.7 Rechtspositionen bei Vernachlässigung, Gewalt, 
Mißbrauch und Ausbeutung 

Während in der Kinderrechtskonvention das Recht 
der Kinder auf Schutz vor Vernachlässigung, Gewalt, 
Mißbrauch und Ausbeutung in jeweils eigenen Arti-
keln festgehalten ist - und A rt . 39 die Vertragsstaa-
ten verpflichtet, alle geeigneten Maßnahmen zur Ge-
nesung und Wiedereingliederung geschädigter Kin-
der vorzusehen -, ergibt sich dieser Schutz in 
Deutschland zum einen Teil aus unmittelbaren und 
zum anderen Teil aus mittelbaren Regelungen. 

Vernachlässigung und Gewalt 

Art . 19 KRK regelt für Kinder, die in Obhut von Eltern 
oder anderen Sorgeberechtigten leben, neben dem 
bereits genannten Schutz vor jeder Form von Gewalt 
auch den Schutz vor Verwahrlosung oder Vernach-
lässigung sowie vor schlechter Behandlung oder 
Ausbeutung. 

 
Diesem Schutzbedürfnis trägt in Deutschland zum ei-
nen das KJHG durch eine Fülle von Maßnahmen 
Rechnung, die ergriffen werden können, damit es 
erst gar nicht zu der schlechten Behandlung von Kin-
dern kommt (weitere Ausführungen in Kap. B 8 und 
C 7). Des weiteren kann sich das Kind zu seinem 
Schutz in allen Angelegenheiten der Erziehung und 
der Entwicklung an das Jugendamt wenden (§ 8 
Abs. 2) und hat Anspruch auf Inobhutnahme durch 
das Jugendamt, wenn es darum bittet (§ 42 Abs. 2 
KJHG). Zum anderen dient das Strafrecht durch ent-
sprechende strafrechtliche Vorschriften dem Schutz 
vor Gewalt, z. B. durch das Verbot der Mißhandlung 
Schutzbefohlener gemäß § 223 b Strafgesetzbuch 
(StGB) (vgl. Bundesregierung 1991; National Coaliti-
on 1995). 

Sexueller Mißbrauch 

Nach Art . 34 KRK verpflichten sich die Vertragsstaa-
ten, das Kind vor allen Formen sexueller Ausbeutung 
und sexuellen Mißbrauchs zu schützen. Hierzu ha-
ben sich zuletzt die Kinderkommission im Deutschen 
Bundestag in einer Stellungnahme (Kinderkommissi-
on 1997) und die Bundesregierung - in Anknüpfung 
an die Vorgaben des Stockholmer UN-Weltkongres-
ses 1996 gegen kommerzielle und sexuelle Ausbeu-
tung von Kindern - in einem Programm gegen Kin

-

desmißbrauch (Frankfu rter Rundschau, 30. Juli 1997) 
geäußert. 

Aber der Ausbau von Rechten der Kinder, in diesem 
Fall auf Selbstbestimmung, hat nur eine begrenzte 
Reichweite. Die Erwachsenen müssen diese Rechte 
auch achten: Ihnen kann durch die Erweiterung von 
Straftatbeständen und Strafrahmen die Unbilligkeit 
ihres Tuns verdeutlicht werden; durch den Ausbau 
des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes so-
wie Familienbildungsmaßnahmen kann die Vorbeu-
gung verstärkt werden; es müssen Wege gefunden 
werden, die Herstellung von Kinderpornographie 
und ihre Verbreitung im Internet zu verhindern. Für 
das einzelne Kind in seiner konkreten Situation 
kommt es aber letztlich darauf an, daß der ihm real 
begegnende Erwachsene respektvoll mit ihm um-
geht. 

(Wirtschaftliche) Ausbeutung 

Nach Art . 32 KRK erkennen die Vertragsstaaten das 
Recht des Kindes an, vor wi rtschaftlicher Ausbeu-
tung geschützt und nicht zu Arbeiten herangezogen 
zu werden, die Gefahren mit sich bringen, die Erzie-
hung des Kindes behindern oder die Gesundheit des 
Kindes oder seine körperliche, geistige, seelische, 
sittliche oder soziale Entwicklung schädigen kann. 

Dieser Artikel betrifft den Bereich der Kinderarbeit. 
Schwerpunktmäßig geht es um den Kinder- und Ju-
gendarbeitsschutz. Die Kommission verweist auf die 
Entscheidung des Bundestags, die damit verbunde-
nen aktuellen Herausforderungen in Deutschland in 
einer besonderen Kommission herauszuarbeiten, 
nachdem ihr zunächst dieser Auftrag im Rahmen der 
Aufgabenstellung ausdrücklich erteilt worden war. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die in der 
KRK und im Grundgesetz verankerten Rechte der 
Kinder auf Schutz vor Vernachlässigung, Gewalt, 
Mißbrauch und Ausbeutung nicht ausreichen. Der 
Persönlichkeit der Kinder und ihrer körperlichen Un-
versehrtheit muß daher auch mit den Mitteln des 
Strafrechts Rechnung getragen werden. Dem steht 
nicht entgegen, daß mit den Möglichkeiten von Bera-
tung und therapeutischen Hilfen neue Möglichkeiten 
der Vorbeugung erprobt werden. Dabei gilt es, dem 
falschen Eindruck vorzubeugen, daß eine zurückhal-
tende Anwendung des Strafrechts mit einer Vernach-
lässigung des Opferschutzes verbunden sei. 

B 11.5.8 Schutz des Kindes im Strafprozeß 

In den vergangenen Jahren ist immer deutlicher ge-
worden, daß Kinder während des strafrechtlichen 
Verfahrens einen besonderen Schutz in bezug auf 
Gefährdungen, erlittene Mißhandlungen und Miß-
brauchssituationen benötigen. Dabei geht es nicht 
nur darum, die Wahrung der eigenen Interessen ei-
nes Kindes in einem möglichen Prozeß zu sichern, 
sondern auch um das Bemühen, weitere Schädigun-
gen zu verhindern, die durch das prozessuale Ge-
schehen selbst drohen: Befragung als Zeuge, unver-
ständliches prozessuales Geschehen, fremde Atmo-
sphäre im Gerichtssaal, unverständliche prozessuale 
Rituale, keine fachlich versierte Begleitung eines 
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Kindes in solchen Verfahren, erneute Konfrontation 
mit dem oder den möglichen Tätern (vgl. Kap. B 8). 

Auch im Strafprozeß und im Verwaltungsprozeß gibt 
es Situationen, in denen Kinder eines Verfahrenspfle-
gers bedürfen, damit ihre rechtlichen Interessen auch 
gegenüber ihren Eltern gewahrt werden können. 
Ähnlich, wie es nunmehr im Kindschaftsrecht für das 
familiengerichtliche Verfahren eingeführt wurde, 
sollte auch für die genannten anderen Berichtsver-
fahren die Möglichkeit eingeführt werden, einen 
Verfahrenspfleger hinzuziehen. 

B 11.5.9 Medienschutz 

Die Überlegungen zum wachsenden Selbstbestim-
mungsrecht von Kindern und ihr Recht auf Informati-
onsfreiheit schließen - aufgrund der Besonderheit 
der Kinderrechte - nicht aus, daß bei Bedarf berech-
tigte Schutzregelungen ausgebaut oder neu geschaf-
fen werden müssen. Gerade weil die Interessen und 
die Emotionen von Kindern nicht mit denen von Er-
wachsenen gleichzusetzen sind, können besondere 
Schutzvorschriften für Kinder notwendig sein. Das 
schließt ein, daß der Staat auf dem Gebiet der Me-
dien sehr sorgfältig die technische Entwicklung be-
obachtet und rechtzeitig Vorbereitungen trifft, um 
den Schutz der Kinder auch in diesem Bereich zu si-
chern, z. B. im Zusammenhang mit dem Internet. Daß 
dies angesichts der neuen Medien besondere techni-
sche Schwierigkeiten mit sich bringen kann, muß an-
gesichts der globalen Verfügbarkeit entsprechend öf-
fentlich diskutiert werden. Eine offensive Auseinan-
dersetzung gerade im Bereich der neuen Medien 
hinsichtlich ihrer Einflüsse auf die spezielle Thematik 
der Gewalt und des Mißbrauchs ist notwendig. Ob 
und wie rechtliche Gebote oder Verbote in einem 
weltweiten Netz durchgesetzt und wirksam werden 
können, muß in der internationalen Staatengemein-
schaft vereinbart werden (vgl. Kap. B 5). 

B 11.6 Kinder nichtdeutscher Herkunft 

In der Bundesrepublik leben Kinder mit unterschied-
lichem Rechtsstatus. Die Unterschiedlichkeit be-
stimmt sich nach dem Grund ihres Aufenthalts sowie 
nach der rechtlichen Einstufung ihrer Einreise und 
ihres Aufenthalts. Die klassische Einteilung in Deut-
sche und Ausländer (d. h. solche, die nicht die deut-
sche Staatsangehörigkeit besitzen) trifft längst nicht 
mehr die tatsächlichen Lebensbedingungen. Kultu-
relle und ethnische Aspekte sowie solche der Staats-
angehörigkeit bestimmen den rechtlichen Status die-
ser Gruppen, der seinen Niederschlag in vielfältigen 
und unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen ge-
funden hat. 

Die Situation ist widersprüchlich, wenn nicht para-
dox. So leben hier auf der einen Seite Kinder als 
„dritte Generation", in Deutschland geboren und 
häufig mit einer mundartlichen Sprachfärbung auf-
wachsend, die sie in nichts von anderen deutschen 
Kindern unterscheidbar macht. Auf der anderen Sei-
te erfolgte in den letzten Jahren ein Zuzug junger 
deutscher Staatsangehöriger aus den GUS-Staaten, 
die ohne deutsche Sprachkenntnisse hier - in Ab-
grenzung durch andere, häufig auch ausländische 

Gruppen - als junge Russen bezeichnet werden. 
Diese soziologischen und sozialen Sachverhalte wer-
den nur zum Teil durch das Rechtssystem verursacht, 
sie sind vielmehr Ausdruck unterschiedlicher sozio-
kultureller Einschätzungen und Ab- bzw. Ausgren-
zungen. 

Für die unterschiedlichen Gruppen ausländischer 
Kinder hat sich ein höchst kompliziertes und in sich 
nicht stimmiges System gesetzlicher Regelungen ent-
wickelt. Die Einreise von Ausländern in die Bundes-
republik und ihr Aufenthalt dort bestimmen sich ins-
besondere nach den Regelungen des Ausländerge-
setzes (AuslG) sowie nach den nachrangigen 
Rechtsverordnungen (RVO) und den allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften des AuslG. Das Gesetz re-
gelt inzwischen auch die Einreise und den Aufenthalt 
ausländischer Minderjähriger. 

Das diesen rechtlichen Regelungen zugrundeliegen-
de Leitbild richtet sich nach der Vorstellung, daß aus-
ländische Kinder und Jugendliche im Zuge der Fami-
lienzusammenführung zu ihren Eltern in die Bundes-
republik nachreisen und hier bleiben wollen 
(Familienzusammenführung). Das Einreise- und Auf-
enthaltsrecht macht allerdings die Erlaubnis einer 
solchen Zusammenführung von der Einhaltung be-
stimmter sozialer Kriterien abhängig (ausreichender 
Wohnraum, Nachweis von Arbeit usw.). Diese Krite-
rien sind hauptsächlich solche, die den Prozeß der so-
zialen und wirtschaftlichen Integration fördern sol-
len. 

Das Ausländergesetz garantiert einen zunehmenden 
Ausweisungsschutz, gekoppelt an einen sich verfe-
stigenden rechtlichen Aufenthalt der Kinder und der 
Jugendlichen. Dennoch bleiben Lücken und Wider-
sprüche zu dem System der sozialen und rechtlichen 
Integration. Ausländische Kinder und Jugendliche, 
die Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Fami-
lie erhalten, laufen Gefahr, ausgewiesen zu werden 
(§ 46 Nr. 7 AuslG). Allerdings verhindert § 48 Abs. 2 
AuslG eine Ausweisung ausländischer Minderjähri-
ger dann, wenn die Eltern oder ein personensorgebe-
rechtigter Elternteil sich rechtmäßig in der Bundesre-
publik aufhalten. Anders verhält es sich, wenn die 
Eltern verstorben sind und hier nur Geschwister oder 
ein Vormund mit dem ausländischen Kind zusam-
menleben. Hier sollten die bestehenden rechtlichen 
Regelungen auf den Schutz der familiären Situation 
im Interesse der Kinder ausgedehnt werden. 

Unbegleitete ausländische Minderjährige, insbeson-
dere Kinder, fallen nicht unter diese Regelung und 
werden von diesem Ausweisungsschutz auch nicht 
erfaßt. Ihnen bleibt häufig nur der Weg des indivi-
duellen Asylverfahrens. Für Kinder ist es aber noch 
schwieriger als für Erwachsene, den Nachweis der 
politischen Verfolgung zu führen. Zwar ist dies nicht 
generell vom Gesetz ausgeschlossen, doch spricht 
die Handhabung der Regelungen des Asylverfah-
rensrechts dagegen, diesen Weg als erfolgverspre-
chend anzusehen (vgl. Menzel 1996; National Coali-
tion 1996 b). 

Die sozialen und politischen Beweggründe, deretwe

-

gen Millionen von Kindern weltweit auf der Flucht 
sind, sprechen dagegen, dieses weltweite Problem 
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auf dem Wege individueller Einzelverfahren zu bear-
beiten. Hier hält es die Kommission vielmehr für ge-
boten, unter Ergänzung bzw. Abänderung bestehen-
der Rechtsordnungen und Vereinbarungen (u. a. 
Genfer Flüchtlingskonvention, Haager Minderjähri-
gen-Schutzabkommen) die Grundlagen eines Flücht-
lingsrechts für Kinder zu schaffen. 

Das Kinder- und Jugendhilferecht garantiert im Rah-
men der vorstehenden Einschränkungen gleiche 
rechtliche Ansprüche und Leistungen für ausländi-
sche und inländische Kinder. Es sieht darüber hinaus 
vor, die jeweiligen besonderen sozialen und kulturel-
len Bedürfnisse und Eigenarten junger Menschen 
und ihrer Familien zu berücksichtigen (§ 9 Nr. 2 
KJHG). Demnach müssen alle Leistungen und die Er-
füllung der anderen Aufgaben der Kinder- und Ju-
gendhilfe unter den speziellen Erfordernissen der 
Kinder nichtdeutscher Herkunft gestaltet werden. 
Dies setzt voraus, daß öffentliche wie freie Träger 
sich für die sich daraus ergebenden besonderen An-
forderungen stärker öffnen. Die Schwierigkeit liegt 
in der Praxis häufig darin, daß die verschiedenen 
Adressatengruppen aufgrund ihrer unterschiedli-
chen kulturellen Erfahrungen und der durch den 
Aufenthaltsstatus bedingten mangelnden politischen 
Partizipationsmöglichkeiten (z. B. Wahlrecht) weni-
ger als die inländische Bevölkerung gelernt haben, 
eigene Interessen und Probleme zu artikulieren und 
zu vertreten. Zugleich erhalten sie auch weniger Un-
terstützung. Es ist nicht nur ein Problem der Sprache, 
sondern auch oder gerade ein soziokulturelles Pro-
blem, innerfamiliäre und damit private Fragen und 
Nöte selbst zu bestimmen und nach außen zu vertre-
ten. 

Eine große Rolle spielt das Staatsangehörigkeits-
recht. Die staatsrechtlich und politisch bisher nicht 
grundsätzlich entschiedene Frage, ob die Bundesre-
publik ein Einwanderungsland geworden sei - de 
facto ist sie dies in Anbetracht des Zustroms von Ein-
reisewilligen seit Jahren -, prägt nicht nur die Ein-
stellung der Politik auf sämtlichen Entscheidungs-
ebenen, sie verhindert auch die kulturelle und men-
tale Einstellung aller betroffenen Familien und der 
nachwachsenden Kinder auf diese Situation. Die mit 
Sorge zu beobachtende soziokulturelle Distanzie-
rung und Entfremdung eines Teils der nachwachsen-
den Generation von dieser Gesellschaft ist auch Aus-
fluß der mangelnden staatsrechtlichen Absicherung 
der jungen Menschen. Hier muß durch die Schaffung 
eines veränderten Staatsangehörigkeitsrechts insbe-
sondere für die jungen Menschen eine dauerhafte 
Perspektive in der Bundesrepublik geboten werden: 
Nach Auffassung der Kommission ist die Einführung 
einer doppelten Staatsangehörigkeit erforderlich, da-
mit die rechtlichen Voraussetzungen für eine tatsäch-
liche Verbesserung des Zusammenlebens von 
Menschen nichtdeutscher Herkunft und Deutschen 
geschaffen werden. Zumindest müßte ein Kinder-
staatsangehörigkeitsrecht eingeführt werden, damit 
entwicklungshemmende Verunsicherungen beim 
Aufwachsen vermieden werden. Auf jeden Fall sollte 
die Anfang 1997 eingeführte Visumspflicht für Kin-
der aus ehemaligen Anwerbeländern zurückgenom-
men werden, da sie Mißtrauen unnötig verstärkt und 

sich so für Kinder aus Nicht-EU-Ländern insgesamt 
nachteilig auswirkt. 

B 11.7 Beteiligung von Kindern und ihre rechtliche 
Absicherung 

Die Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, ihren 
Willen und ihre Sichtweise in sie betreffende Ent-
scheidungen einzubringen, ist zunehmend Gegen-
stand der politischen Auseinandersetzung geworden. 
Eine entsprechende rechtliche Leitlinie ist dabei am 
umfassendsten in der UN-Kinderrechtskonvention 
formuliert worden. Danach „sichern die Vertrags-
staaten dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Mei-
nung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen 
das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äu-
ßern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes 
angemessen und entsprechend seinem Alter und sei-
ner Reife. Zu diesem Zweck wird dem Kind insbeson-
dere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind berüh-
renden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entwe-
der unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine 
geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatli-
chen Verfahrensvorschriften gehört zu werden" 
(Art. 12 KRK). Wegen der vielfältigen unbestimmten 
Rechtsbegriffe bedarf diese Regelung gleichwohl, 
wie oben bereits ausgeführt, der konkreten politi-
schen Ausgestaltung. 

Beteiligung von Kindern ist so zu realisieren, daß 
Kinder vor Bevormundung und Instrumentalisierung 
geschützt werden und die Fähigkeit entwickeln kön-
nen, Verantwortung für sich und im Rahmen der Ge-
meinschaft zu übernehmen. Die damit zusammen-
hängenden inhaltlichen und konzeptionellen 
Aspekte (Expertise Stange/Tiemann, i. Ersch.; Rau-
schenbach, B. 1996) sind schwerpunktmäßig in 
Kap. B 10 und in den Kapiteln über allgemeine und 
besondere Fragen der Kinder- und Jugendhilfe (C 1 
bis C 8) ausgeführt. Im folgenden wird - auf dem 
Hintergrund des besonderen Rechts der Kinder auf 
Entwicklung - dargestellt, wo sich die Auseinander-
setzung um Beteiligung von Kindern in bereits be-
stehenden oder noch auszubauenden Rechten wider-
spiegelt bzw. stärker zu fördern ist. 

Dabei ist das für den familiären Bereich seit der Re-
form der elterlichen Sorge 1980 gültige Leitbild der 
Berücksichtigung der wachsenden Fähigkeit und des 
wachsenden Bedürfnisses des Kindes zu selbständi-
gem verantwortungsbewußtem Handeln bereits oben 
gewürdigt und bezüglich der Beteiligung von  Kin

-

dern für gut befunden worden. 

B 11.7.1 Beteiligung im Bereich der Kinder - und Jugendhilfe 

Das KJHG hat eine Reihe von Vorschriften präzisiert 
bzw. neu eingeführt, die auf rechtlicher Ebene Kin

-

dern und Jugendlichen eine Fülle von unmittelbaren 
und mittelbaren Beteiligungsmöglichkeiten einräu-
men. Dies beruht sowohl auf dem Respekt vor der 
Subjektstellung und der „Grundrechtsfähigkeit" von 
Kindern und Jugendlichen als auch auf der Weiter-
entwicklung fachlich-professioneller Vorgehenswei-
sen, bedingt u. a. durch ein verändertes Selbstver-
ständnis der Wahrnehmung des „staatlichen Wächte-
ramts" durch die Kinder- und Jugendhilfe. 
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Zunächst ist von Bedeutung, daß das KJHG den auf-
geführten Grundsatz aus dem Recht der elterlichen 
Sorge auch für die Ausgestaltung der Leistungen 
und für die Erfüllung der Aufgaben der Kinder- und 
Jugendhilfe übernommen hat (§ 9 Nr. 2). Mit dieser 
Verankerung in den allgemeinen Vorschriften des 
KJHG sind Dialog und Kooperation mit den Kindern 
in allen Handlungsfeldern gefordert. 

Weiterhin spielen für das „Beteiligungskonzept" des 
KJHG die ausdrückliche Festschreibung des 
Wunsch- und Wahlrechts der Leistungsberechtigten 
- einschließlich der Kinder (§ 5) -, die Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen (§ 8) (vgl. Expe rtise 
Glinka/Neuberger, i. Ersch.), die Mitbestimmung 
und Mitgestaltung in der Kinder- und Jugendarbeit 
(§ 11 Abs. 1 Satz 2) und die Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen am Hilfeplan (§ 36 Abs. 1) eine 
wichtige Rolle (vgl. Kap. C 1). Auch die Bedarfser-
mittlung im Rahmen der Jugendhilfeplanung (§ 80 
Abs. 1 Nr. 2 KJHG) ist ein wichtiger Anknüpfungs-
punkt für die Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen. Dagegen würde der Ausbau des im SGB I ent-
haltenen Antragsrechts - „Wer das fünfzehnte Le-
bensjahr vollendet hat, kann Anträge auf 
Sozialleistungen stellen" (§ 36 Abs. 1 SGB I) - keine 
rechtliche Besserstellung von Kindern in bezug auf 
die Inanspruchnahme erzieherischer Leistungen 
bringen, da deren Gewährung auch die Ausübung 
der elterlichen Sorge berührt und insoweit der Zu-
stimmung der Eltern bedarf (Wiesner, SGB VIII § 8 
Rdnr. 28). 

Schließlich ergibt sich eine mittelbare Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen daraus, daß die Kin-
der- und Jugendhilfe 

- dazu beitragen soll, positive Lebensbedingungen 
für junge Menschen und ihre Familien sowie eine 
kinder- und familienfreundliche Umwelt zu schaf-
fen (§ 1 Abs. 3 Nr. 4; vgl. Merk 1995), 

- im Kinder- und Jugendhilfeausschuß aktuelle Pro-
blemlagen junger Menschen erörtert (§ 71 Abs. 2 
Nr. 1) , 

- durch den öffentlichen Träger im Rahmen seiner 
Planungsverantwortung den Bedarf an Einrichtun-
gen und Diensten unter Berücksichtigung der 
Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen 
Menschen und der Personensorgeberechtigten er-
mitteln muß (§ 80 Abs. 1 Nr. 2) und 

- für die Berücksichtigung der Jugendhilfeplanung 
in der Gesamtplanung zu sorgen hat (§ 80 Abs. 4). 

B 11.7.2 Beteiligung im Bereich der Schule 

Kinder werden vom Leben in der Schule maßgeblich 
in Anspruch genommen und geprägt. In dieser Zeit 
des Aufwachsens werden wichtige Weichen für die 
weiteren Lebenswege von Kindern gestellt; die Über-
gänge werden schwieriger, die Leistungsbeurteilun-
gen werden wichtiger. Deswegen müssen zur Errei-
chung des Bildungserfolgs die Zusammenarbeit mit 
den Eltern als Erziehungsberechtigten gestärkt und 
die Auswahl- und Mitgestaltungsrechte für Kinder 
ausgebaut werden. Dabei stellt die Mitwirkung der 

Kinder sowohl eine Bildungsaufgabe als auch eine 
Anerkennung der Subjektstellung dar. 

Die rechtlichen Voraussetzungen dafür sind gege-
ben. In nahezu allen Länderverfassungen wird die 
Beteiligung ausdrücklich genannt. So heißt es in 
Brandenburg, daß „bei der Gestaltung (des Schulwe-
sens) Eltern, Lehrer und Schüler sowie ihre Vertre-
tungen und Verbände mitwirken" (A rt . 30 Abs. 2 
Satz 2). Und in Sachsen-Anhalt „haben Lehrer, Erzie-
hungsberechtigte und Schüler das Recht, durch ge-
wählte Vertreter an der Gestaltung des Lebens und 
der Arbeit in der Schule mitzuwirken" (Art. 29 
Abs. 2). 

Im übrigen haben die für das Schulwesen zuständi-
gen Länder jeweils Schulgesetze, Schulverfassungs-
gesetze und fallweise Schulmitbestimmungsgesetze 
erlassen, in denen auch die Organisation und die 
Aufgaben der Mitwirkungsgremien im Schulbereich 
geregelt sind. Zu diesen Gremien zählen auf Klas-
sen- bzw. Jahrgangsstufenebene gewählte Schüler-
vertreter/innen und das von diesen gebildete Schü-
lerparlament (Schülerrat, Schülerausschuß) der 
Schule, Stadt- oder Kreisschülerräte, Landesschüler-
rat und eine Interessenvertretung auf Bundesebene 
(vgl. Deutscher Bundestag 1997a). Eine Überprüfung 
des Schulmitwirkungsgesetzes und des Schulverwal-
tungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen durch die NC 
hat ergeben, daß rechtlich gesehen etwa die Vorga-
ben von Art. 12 KRK (Berücksichtigung des Kinder-
willens) und Art . 13 KRK (Meinungs- und Informati-
onsfreiheit) ausreichend berücksichtigt sind. 

B 11.7.3 Beteiligung im Bereich der Kommune 

In konsequenter Anwendung des auf Beteiligung an-
gelegten Erziehungskonzepts des KJHG regelt das 
schleswig-holsteinische Ausführungsgesetz zum 
KJHG, daß Kinder und Jugendliche an Planungen in 
den Gemeinden in angemessener Weise beteiligt 
werden sollen, wenn ihre Interessen hiervon berührt 
werden. Darüber hinaus - insoweit bisher einzigar-
tig in Deutschland - hat die schleswig-holsteinische 
Gemeindeordnung eine mit der Kinder- und Jugend-
hilfe „korrespondierende" Regelung aufgenommen, 
wonach am Anfang festgehalten wird, daß die Ge-
meinden auch in „Verantwortung für die zukünftigen 
Generationen handeln" (§ 1 Abs. 1). Ferner ist festge-
schrieben, daß die Gemeinden Kinder und Jugendli-
che bei Planungen und Vorhaben, die deren Interes-
sen berühren, in angemessener Weise beteiligen sol-
len. Hierzu sind geeignete Verfahren zu entwickeln. 
Schließlich ist am Ende des Planungsprozesses dar-
zulegen, wie die Interessen von Kindern und Jugend-
lichen berücksichtigt und deren Beteiligung durch-
geführt worden sind (§ 47 f. Gemeindeordnung von 
Schleswig-Holstein). Die Kommission empfiehlt, daß 
solche Regelungen auch in anderen Bundesländern 
eingeführt werden. 

Auch das Bundesbaugesetzbuch sieht die Bürgerbe-
teiligung vor (§ 3 BBauG). Kriterium der Bauleitpla-
nung ist u. a., die sozialen und kulturellen Bedürf-
nisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse 
der Familien, der jungen und der alten Menschen 
und der Behinderten, zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 5 
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Satz 2 BBauG). Damit können die Belange von  Kin
-dern und Jugendlichen im Rahmen der Bürgerbetei-

ligung zur Geltung gebracht werden. Durch die ge-
nannten Vorschriften werden die entsprechenden 
Regelungen des KJHG (Mandat der Jugendhilfe ge-
mäß § 1 Abs. 3 Nr. 4; Erörterung aktueller Problemla-
gen junger Menschen durch den Jugendhilfeaus-
schuß, § 71 Abs. 2 Nr. 1; Berücksichtigung der Ju-
gendhilfeplanung in der Gesamtplanung, § 80 
Abs. 4) in hilfreicher Weise ergänzt. Eine Politik für 
Kinder fordert alle Ebenen der Politik auf, diese 
rechtlichen Vorschriften in den Kindern angemesse-
ner Weise in die Praxis umzusetzen. 

B 11.7.4 Wahlrecht 

Die in den vergangenen Jahren erneut ins Gespräch 
gebrachte Herabsetzung des Wahlalters - (zunächst) 
von 18 auf 16 Jahre und in einzelnen Ländern für die 
kommunale Ebene auch bereits so entschieden - ge-
hört mit Blick auf die Altersgruppe nicht zum konkre-
ten Gegenstand des Berichtsauftrags. Wegen der 
grundsätzlichen Bedeutung im Hinblick auf die 
Rechtsstellung von Minderjährigen hat sich die Kom-
mission gleichwohl mit den damit zusammenhängen-
den Fragestellungen befaßt. 

Das sogenannte Familienwahlrecht scheidet als Lö-
sung aus, weil damit entweder der verfassungsmäßig 
vorgegebene Unmittelbarkeitsgrundsatz (Eltern kön-
nen ihre Kinder beim Wahlakt nicht vertreten) oder 
der ebenfalls im Grundgesetz abgedeckte Gleich-
heitsgrundsatz (auch Eltern haben nicht mehr als 
eine Stimme) verletzt würde. Gleichzeitig wird durch 
das Fehlen der Minderjährigen auch nicht der 
Grundsatz der Allgemeinheit der Wahlen in seiner 
Substanz angegriffen, da es nicht gegen das allge-
meine Verständnis verstößt, wenn Minderjährige von 
Wahlen ausgeschlossen werden. 

Bezüglich der Herabsetzung des Wahlalters bestehen 
in der Kommission zwei unterschiedlichen Auffas-
sungen: Nach der einen Auffassung ist die Herabset-
zung des Wahlrechts erforderlich, weil in dem gegen-
wärtigen politischen System nur diejenigen auf Ver-
änderungen hoffen dürften, die für die Politiker 
potentielle Wähler seien. Außerdem gehe es in der 
Politik zunehmend um Entscheidungen, die langfri-
stig und damit insbesondere für Minderjährige be-
deutsame Auswirkungen hätten. Um gewisse 
Schutzrechte/Privilegien für Minderjährige aufrecht-
zuerhalten, sei es im übrigen unschädlich, wenn et-
wa die Altersgrenzen für Geschäftsfähigkeit und 
Strafmündigkeit einerseits und für das aktive Wahl-
recht andererseits voneinander „entkoppelt" wür-
den. 

Nach der anderen Auffassung soll nicht davon abge-
gangen werden, die Kindheit als „jene wichtige Ent-
wicklungsphase zu begreifen und zuzulassen, in der 
Menschen die Chance erhalten, ohne den Druck ei-
ner umfassenden Verantwortung für andere geeig-
nete Bedürfnisse und Fähigkeiten auszubilden" 
(Rauschenbach, B. 1996, S. 38). Diese Entwicklungs-
phase schließe die Notwendigkeit und das Recht auf 
Mitbestimmung an allen Orten der konkreten Inter-
aktion ein, also im Elternhaus, in der Schule, in Kin

-

dertagesstätten und lokalen Institutionen. Für diese 
Auffassung spreche auch, daß die UN-Kinderrechts-
konvention, obwohl das Wählen ein wesentliches 
Bürgerrecht darstelle, nicht von einem Kinderwahl-
recht spricht. 

Im übrigen war die Kommission einhellig der Auffas-
sung, daß der verbreiteten Skepsis junger Menschen 
gegenüber demokratischen Traditionen und dem In-
fragestellen des gegenwärtigen politischen Systems 
nur begegnet werden kann, wenn Beteiligung und 
Mitbestimmung bereits der Kinder gestärkt werden. 

B 11.8 Empfehlungen 

- Die Kommission forde rt  Bundestag und Bundesrat 
auf, einen erneuten Anlauf zu nehmen, Art. 6 GG 
um das Recht der Kinder auf Förderung ihrer Ent-
wicklung zu erweitern. Dies würde die Bedeutung 
von Kindern und von angemessenen Bedingungen 
für ihr Aufwachsen mehr als bisher in das Bewußt-
sein der Öffentlichkeit bringen. 

- Die Umsetzung der Kinderrechtskonvention, d. h. 
- soweit erforderlich - Bekanntmachung und Ver-
breitung des Inhalts, Zuspitzung ihrer Inhalte auf 
deutsche Verhältnisse und Aufgreifen der „Con-
cluding Observations", Änderungen des nationa-
len Rechts, muß auf den Ebenen von Bund, Län-
dern und Gemeinden verstärkt angegangen wer-
den. 

- Aus Sicht der Kommission sollten die Vorbehalte 
in den Ziffern II (Familienrecht) und IV (Auslän-
derrecht) der Erklärung der Bundesrepublik 
Deutschland bei der Ratifizierung der Kinder-
rechtskonvention zurückgenommen werden, und 
zwar aus inhaltlichen und rechtspolitischen Grün-
den sowie mit Blick auf das völkerrechtliche Anse-
hen der Bundesrepublik Deutschland. 

- Die Kommission hält es für angemessen, das Recht 
der Kinder auf Erziehung auch in das Familien-
recht aufzunehmen. Dies verdeutlicht die Subjekt-
stellung des Kindes, setzt die „Programmatik" ei-
nes erweiterten A rt . 6 des Grundgesetzes um und 
schafft eine Parallele zu dem im KJHG geregelten 
Recht des Kindes auf Erziehung. 

- Die Neuregelung des Sorgerechts bei Trennung 
und Scheidung würde weitgehend „leerlaufen", 
wenn die nach § 17 KJHG n. F. vorgesehenen Be-
ratungsleistungen der Kinder- und Jugendhilfe 
nicht in bedarfsgerechtem Umfang und befriedi-
gender Qualität zur Verfügung gestellt werden: 
Die Verstärkung des Leitbildes der elterlichen Ver-
antwortung muß mit der Verbesserung durch 
praktische Hilfen verknüpft sein. 

- Die Kommission spricht sich für die ausdrückliche 
Nennung des Leitbildes der gewaltfreien Erzie-
hung aus. Im Zusammenhang mit dem „Züchti-
gungsverbot" hält sie gleichzeitig die Verwen-
dung der Begriffe „Körperstrafen" und „seelische 
Verletzungen" für präziser als den Begriff der 
„Mißhandlungen". 

- Die Kommission empfiehlt, daß die Auswirkungen 
familienrechtlicher Regelungen auf das Aufwach- 
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sen von Kindern, soweit sie überhaupt empirisch 
zu erheben sind, in Deutschland viel mehr als bis-
her erforscht werden. Dadurch sollen Anhalts-
punkte gewonnen werden, in welchem Umfang 
und in welcher Weise durch veränderte rechtliche 
Regelungen zur Verbesserung der Bedingungen 
des Zusammenlebens von Eltern und Kindern bei-
getragen werden kann. 

- Die Kommission hält es für erforderlich, daß Kin-
der und Jugendliche überall do rt , wo sie von Lei-
stungen und anderen Aufgaben der Kinder- und 
Jugendhilfe betroffen sind, aus Gründen der 
Transparenz und der Eigengewichtigkeit auch in 
entsprechender Weise genannt werden, ohne da-
mit zu Leistungsempfängern im förmlichen Sinne 
des Verfahrensrechts zu werden. Dies gilt insbe-
sondere für die Hilfe zur Erziehung (§ 27 ff. 
KJHG). 

- Die sozialen und politischen Beweggründe, deret-
wegen Millionen von Kindern weltweit auf der 
Flucht sind, machen es erforderlich, unter Ergän-
zung bzw. Abänderung bestehender Rechts-
ordnungen und Vereinbarungen (z. B. Genfer 
Flüchtlingskonvention, Haager Minderjährigen-
schutzabkommen) die Grundlagen eines Flücht-
lingsrechts für Kinder zu schaffen. Auf dem Wege 

individueller Einzelverfahren läßt sich dieses inter-
nationale Problem nicht angemessen bearbeiten. 

- Nach Auffassung der Kommission ist die Einfüh-
rung einer doppelten Staatsangehörigkeit erfor-
derlich, damit die rechtlichen Voraussetzungen für 
eine tatsächliche Verbesserung des Zusammenle-
bens von Menschen nichtdeutscher Herkunft und 
Deutschen geschaffen werden. Es sollte ein Kin-
derstaatsangehörigkeitsrecht eingeführt werden, 
damit entwicklungshemmende Verunsicherungen 
beim Aufwachsen vermieden werden. Auf jeden 
Fall sollte die Anfang 1997 eingeführte Visums-
pflicht für Kinder aus ehemaligen Anwerbelän-
dern zurückgenommen werden, da sie Mißtrauen 
unnötig verstärkt und sich so für Kinder nichtdeut-
scher Herkunft insgesamt nachteilig auswirkt. 

- Insgesamt ist die Kommission der Ansicht, daß der 
Gleichwertigkeit von Kindern gegenüber Erwach-
senen in der Gesellschaft nicht in jedem Fall durch 
gleiche Rechte Rechnung getragen werden muß. 
Kinder haben ein besonderes Recht auf Entwick-
lung, so daß sie die Chance erhalten, ohne den 
Druck einer umfassenden Verantwortung für an-
dere eigene Bedürfnisse und Fähigkeiten auszu-
bilden. 
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Teil C — Kinder- und Jugendhilfe: Leistungen und Herausforderungen 

In den Analysen und Darstellungen des Teils B wur-
de untersucht, welchen Einfluß derzeitige Lebensbe-
dingungen auf das Leben und die Entwicklung der 
heute aufwachsenden Kinder ausüben. Im Übergang 
zu Teil C ändert sich die Blickrichtung: Während vor-
her überwiegend das Kind als Akteur, als sozial han-
delndes Subjekt, im Mittelpunkt stand, widmet sich 
die Aufmerksamkeit jetzt - der Thematik des Be-
richts folgend - den Hilfen und Maßnahmen der Kin-
der- und Jugendhilfe. Diese Maßnahmen und Hilfen 
nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 
sollen in dem Hauptteil C des Berichtes daraufhin be-
fragt werden, ob und wieweit sie in der Lage sind, 
Kinder als Subjekte und eigenständige Akteure - 
und damit wird der Blickwinkel des Teils B wieder 
aufgenommen - zu berücksichtigen und zu respek-
tieren. Es wird beschrieben und geprüft, inwieweit 
Kinder (bis zum vollendeten 12. Lebensjahr) in Ein-
richtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhil-
fe als eigenständige Adressatengruppe vorkommen. 

Damit erfolgen zwangsläufig auch Einschätzung der 
Effektivität und Effizienz der Strukturvorgaben der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie - zumindest in Teil-
bereichen - der Kinder- und Jugendpolitik, die aller-
dings naturgemäß nicht nur für bzw. aus der Sicht 
von Kindern vorgenommen werden kann. Da diese 
Strukturvorgaben wesentliche Rahmenbedingungen 
für die Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe 
darstellen, werden diese Einschätzungen - als Ein-
leitung für die Auseinandersetzung mit Leistungen 
der Kinderhilfe - an den Anfang gestellt. 

C 1.  Kinder- und Jugendhilfe in der Diskus

-

sion2) 
C 1.1  Ausgangslage 
C 1.2  „Kinder- und Jugendhilfe" als Beg riff 
C 1.3  Selbstverständnis der Kinder- und 

Jugendhilfe 
C 1.3.1 Der Erziehungsauftrag von Staat und 

Familie 
C 1.3.2 Vom Eingriff zur Leistung 
C 1.3.3 Von der Reaktion zur Prävention 
C 1.4  Rechtsstellung von Kindern 
C 1.4.1 Strukturelle Grundlagen der Partizipation 

von Kindern 
C 1.4.2 Wunsch- und Wahlrecht 
C 1.4.3 Beteiligung von Kindern 
C 1.5  Die Anwaltsfunktion der Kinder- und 

Jugendhilfe 
C 1.6  Stärkung des Funktionsschutzes freier 

Träger 

2 ) Das Kapitel C 1 „Kinder- und Jugendhilfe in der Diskus-
sion" beruht wesentlich auf Texten von Jutta Müller-Stacke-
brandt. 

C 1.6.1 Zur Situation in den alten und den neuen 
Bundesländern 

C 1.6.2 Implikationen der Öffnung des Träger-
spektrums 

C 1.7  Aktuelle Herausforderungen für die 
Organisation der Kinder- und Jugendhilfe 

C  1 . 7 .1 Verwaltungsreform 
C 1.7.2 Kommunalisierung der Kinder- und 

Jugendhilfe 
C 1.7.3 Partizipation 
C 1.7.4 Finanzierungsinstrumente 
C 1.8  Qualitätsstandards weiterentwickeln - 

Subsidiarität reformulieren 

C 1.1 Ausgangslage 

Die Einschätzung der Wirksamkeit von Strukturvor-
gaben der Kinder- und Jugendhilfe ist zunächst des-
wegen von besonderem Reiz, weil der Zehnte Ju-
gendbericht aus zeitlichen Gründen der erste ist, der 
die Auswirkungen ihrer 1991 in Kraft getretenen ge-
setzlichen Grundlage, das Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz (KJHG) auswerten kann. Bekanntlich hatte 
das KJHG das in seinen Grundzügen unverändert 
gebliebene (Reichs-)Jugendwohlfahrtsgesetz von 
1922/1953/1961 abgelöst und eine Neuordnung des 
Jugendhilferechts vorgenommen. Bei dieser Auswer-
tung ist einmal zu fragen, wie sich die gesetzlichen 
Festschreibungen des Funktionswandels der Ju-
gendhilfe auf die fachlichen Entwicklungen der Kin-
der- und Jugendhilfe und ihrer Handlungsfelder aus-
gewirkt haben. Weiter ist klärungsbedürftig, ob und 
wie die als Impulse gedachten Intentionen des KJHG 
gegriffen haben. Schließlich ist zu prüfen, ob aktuelle 
sozial- und organisationspolitische Entwicklungen 
die Kinder- und Jugendhilfe stützen oder gefährden, 
und ob sich je nachdem dafür eingesetzt werden 
muß, daß - als Teil der Politik - die rechtlichen 
Grundlagen verteidigt oder geändert werden müs-
sen. 

Ferner hat eine Einschätzung der Strukturvorgaben 
des KJHG zu berücksichtigen, daß sein Inkrafttreten 
mit der Einigung der beiden deutschen Staaten zu-
sammenfiel. Damit mußte es sich vor dem Hinter-
grund sehr unterschiedlicher historischer Entwick-
lungen bewähren. Diese Unterschiede bestanden 
insbesondere in einem ungleichen Verständnis der 
Aufteilung der Verantwortung zwischen staatlicher 
Gemeinschaft und Familie für das Aufwachsen von 
Kindern und Jugendlichen, unterschiedlichen Res-
sortzuständigkeiten für die Leistungen der Kinder-
und Jugendhilfe sowie einer quasi unvereinbaren 
Differenz in den Trägerstrukturen (vgl. Bundesmini-
sterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ 1994a)). 

Schließlich haben sich in den vergangenen Jahren 
die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen - 
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Wachstum der Arbeitslosigkeit, Überschuldung der 
öffentlichen Haushalte und Internationalisierung der 
Lebensverhältnisse - in einer Weise dramatisch ent-
wickelt, daß davon auch die Kinder- und Jugendhilfe 
nicht unberührt bleiben konnte. 
Eine solche Auswertung wird aber in vollem Umfang 
- wenn überhaupt - erst von dem wieder als Ge-
samtbericht vorgesehenen Elften Kinder- und Ju-
gendbericht vorgenommen werden können. Aber 
auch der Zehnte Kinder- und Jugendbericht muß 
sich, will er die Leistungen der Kinderhilfe in den 
Blick nehmen, damit auseinandersetzen. Daher wer-
den im folgenden die Beratungsergebnisse der Kom-
mission zu wesentlichen Strukturvorgaben des KJHG 
und ihrer Umsetzung zusammengefaßt (Kap. C 1.2 
bis C 1.7). Sie werden bei Bedarf bei der Erörterun-
gen einzelner Handlungsfelder und Zielgruppen der 
Kinderhilfe ergänzend aufgegriffen (Kap. C 2 bis 
Kap. C 8). 

C 1.2 „Kinder- und Jugendhilfe" als Begriff 
Den Begriff der „Kinder- und Jugendhilfe" hat das 
Kinder- und Jugendhilfegesetz in seinem Titel einge-
führt. Dieser Beg riff taucht jedoch an anderer Stelle 
im KJHG nicht auf. Auch § 2 des KJHG, der die Ge-
genstände des Gesetzes beschreibt, spricht nicht von 
den Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe, sondern 
nur von der Jugendhilfe. 
Da es rechtssystematisch den Begriff „Kinderhilfen" 
bisher nicht gibt, hat die Kommission Überlegungen 
darüber angestellt, ob nicht analog zum Berichtsthe-
ma der Begriff der „Kinderhilfe" bzw. „Kinderhilfen" 
eingeführt werden sollte. Der Sache nach wäre dies 
nicht erforderlich, da zum einen die einzelnen Lei-
stungen des KJHG die Adressaten ausreichend diffe-
renzieren und da zum anderen damit unnötige Ab-
grenzungsprobleme geschaffen würden. Auch die 
Begründung des Gesetzgebers (vgl. Kap. D 1.5) legt 
keine andere Sicht nahe. Die Kommission spricht sich 
daher dafür aus, den Begriff der Kinderhilfe nicht iso-
liert zu verwenden, sondern ihn in die Vorstellung ei-
ner gemeinsamen Kinder- und Jugendhilfe und da-
mit auch in eine Politik für und mit Kindern und Ju-
gendlichen einzubinden (vgl. Teil A und Kap. D 1). In 
diesem Zusammenhang hält sie es für sinnvoll, den 
Begriff der Jugendhilfe in allen entsprechenden Re-
gelungen des Gesetzes unter Bezug auf den Namen 
des Gesetzes auf „Kinder- und Jugendhilfe" zu er-
weitern und dabei stets zu bedenken, ob und in wel-
cher Weise der Bezug auf Kinder es nötig macht, die 
jeweiligen Regelungen zu erweitern bzw. zu modifi-
zieren. 

C 1.3 Selbstverständnis der Kinder- und 
Jugendhilfe 

C 1.3.1 Der Erziehungsauftrag von Staat und Familie 

Vergleicht man die gesellschaftspolitisch geprägten 
Erziehungsverständnisse der DDR und der BRD hin-
sichtlich des Verhältnisses von öffentlich-gesell-
schaftlicher und p rivater Verantwortung für Kinder, 
zeigen sich unterschiedliche Orientierungen am 
Kind. Während in der früheren und jetzigen Bundes-
republik Deutschland die Sorge für die (nichtschuli-
sche) Erziehung und Pflege von Kindern zuvörderst 

Pflicht und Recht der Eltern war und ist, Kinder also 
zuallererst im Kontext der Familie gesehen werden, 
bedingte die gesellschaftspolitische Ausrichtung der 
DDR einen kollektiv-staatlichen und gesamtgesell-
schaftlichen Vorrang bei der Erziehung und Bildung 
der Kinder und Jugendlichen. Entsprechend waren 
in der DDR die Lehrer in den Schulen, die Kollegen 
und Vorgesetzten in den Betrieben, d. h. die Arbeits-
kollektive, aber auch die Eltern und alle an der Erzie-
hung beteiligten gesellschaftlichen Kräfte verant-
wortlich für die Entwicklung der Kinder und Jugend-
lichen zur „allseitig entwickelte(n), selbständige(n) 
und verantwortungsbewußt handelnde(n) Persön-
lichkeit" (§ 1 des Gesetzes über das einheitliche so-
zialistische Bildungssystem vom 25. Februar 1965; 
Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik 
1965; 1966). Das Erziehungsverständnis der DDR war 
zwar am Kind orientiert, jedoch unter dem Vorzei-
chen gesellschaftlicher Erfordernisse und der staatli-
chen sozialistischen Ideologie. 

Wieweit hier das Kind für staatliche Zwecke instru-
mentalisiert wurde und wieweit die Orientierung am 
Kind nicht dem Kind als Subjekt, sondern dem Kind 
als Objekt galt, das maßgeblich an der Gestaltung ei-
ner sozialistischen Gesellschaft mitwirken können 
sollte, hing in der konkreten Praxis weitgehend von 
den sehr facettenreichen Erziehungssituationen ab, 
die „unterhalb" der gesamtgesellschaftlichen politi-
schen Zielvorgabe vorhanden waren. Auch von der 
Wissenschaft wurde schon in den 70er Jahren die Be-
rücksichtigung der realen konkret-historischen Le-
bensverhältnisse in der DDR innerhalb der For-
schung angemahnt (Busse, S./Zech 1998). Demge-
genüber wäre - ebenso pauschal gesehen - das 
Erziehungsverständnis in der BRD eher am anderen 
Ende des oben genannten Kontinuums zu verorten: 
Die Orientierung am Kind ist geprägt durch die 
Nachrangigkeit des staatlichen Erziehungsauftrags 
gegenüber dem elterlichen oder familialen Erzie-
hungsauftrag. 

Während das Erziehungsverständnis der DDR stark 
an den Kindern als den am stärksten im Sinne der so-
zialistischen Ideologie prägbaren jungen Menschen 
orientiert war, stand in der Bundesrepublik wegen 
der Einbindung der Kinder in ihre Familien infrage, 
ob Kinder bisher - über die Kinderbetreuungsange-
bote hinaus - als eigenständige Gruppe ausreichend 
in den Blick der öffentlichen Erziehung genommen 
wurden. Deutlich ist jedenfalls, daß, angesichts der 
Debatten um den Rechtsanspruch auf einen Kinder-
gartenplatz, um den Kinderschutz sowie um den 
Ausbau einer Politik für Kinder, die Aufmerksamkeit 
für Kinder in den vergangenen Jahren zugenommen 
hat. 

C 1.3.2 Vom Eingriff zur Leistung 

Das KJHG definiert Kinder- und Jugendhilfe als so-
ziale Förderung. Die primäre Funktion der Kinder-
und Jugendhilfe „ist die Herstellung von Chancen-
gleichheit. Sie soll die Angleichung der Erziehungs- 
und Entwicklungsbedingungen durch Ausgleich ei-
nes strukturell oder individuell vorhandenen Defizits 
und die Befriedigung eines hieraus resultierenden 
Bedarfs an Förderung im Sinne von Betreuung, Bil- 
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dung, Erziehung und Therapie bewirken" (Wiesner, 
SGB VIII § 1 Rdnr. 29). 

Am deutlichsten zeigt sich dieser Perspektivenwech-
sel bei der Neukonzeption der Hilfen zur Erziehung, 
die explizit als sozialpädagogische Dienstleistungs-
angebote (Münder 1997 a) interpretiert werden. Die-
ser neue Ansatz der Förderung und Unterstützung 
von Kind und Familie - weitgehend an Stelle des 
kontrollierenden Eingriffs - manifestiert sich insbe-
sondere an dem neuen Instrument des „Hilfeplans" 
(§ 36 KJHG), der gemeinsam mit allen Beteiligten er-
arbeitet wird. Ziel ist dabei, den Eltern und den jun-
gen Menschen größere Beteiligungsmöglichkeiten 
zu eröffenen, um einen von allen Beteiligten getrage-
nen Konsens zu finden (vgl. Kap. C 6). 

Bei der Orientierung der Jugendhilfe hin zur Dienst-
leistung besteht die Gefahr, zu übersehen, daß Ju-
gendhilfe es immer auch mit Adressatengruppen zu 
tun hat, die aufgrund ihrer problembelasteten Le-
bensverhältnisse nicht in der Lage sind, ohne Unter-
stützung, Hilfe und eingreifende Maßnahmen ihr Le-
ben zu führen. Hier ist Jugendhilfe immer wieder 
verwiesen auf die Definition und Setzung von Nor-
malitätsstandards, um mit den Adressaten gemein-
sam adäquate Angebote erarbeiten zu können und 
um den Fortlauf der Hilfen überprüfen zu können. 
Wehrt aber Jugendhilfe die schwierige und proble-
matische Seite der Jugendhilfe - und damit den 
Aspekt der Kontrolle - ab, engt sie ihren Handlungs-
spielraum ein. Jugendhilfe überläßt dann z. B. der Ju-
stiz, der Polizei aber auch z. B. der Psychiat rie Hand-
lungsbereiche, in denen nach dem modernen Ju-
gendhilfeverständnis großer sozialpädagogischer 
Handlungsbedarf besteht (vgl. Köttgen 1996a und 
die Diskussion im selben Heft; vgl. Kap. B 8.3). 

Die jüngsten Ergebnisse der Kriminal- und Tatver-
dächtigenstatistik, die eine steigende Kinder- und 
Jugendkriminalität konstatieren (Pfeiffer/Wetzels 
1997) und die Diskussionen in Presse und Öffentlich-
keit über die offensichtlich - statistisch gesehen - 
immer jünger werdenden strafverdächtigen Kinder 
und Jugendlichen lassen neben ordnungspolitischen 
Vorstellungen, wie der Forderung der Herabsetzung 
des Strafmündigkeitsalters, auch alte Diskussionen 
in der Jugendhilfe wie um die geschlossene Unter-
bringung und um die generelle Präventionsfunktion 
von Jugendhilfe wieder aufleben (vgl. von Wolffers-
dorff/Sprau-Kuhlen/Kersten 2 1996). Jugendhilfe muß 
sich auf ihre „dunkle Seite" (von Wolffersdorff 1993) 
einlassen, muß Kinder und junge Menschen als des-
integrierte, normverletzende Subjekte ernstnehmen. 
Hier zeigt sich die besondere Herausforderung für 
die Kinder- und Jugendhilfe, die einerseits für sich 
verschärfende gesellschaftliche Problemkonstellatio-
nen mit Recht nicht verantwortlich gemacht werden 
will, und die andererseits die betroffenen Kinder-
und Jugendlichen nicht vorschnell einer Kriminali-
sierung und Ausgrenzung aussetzen will - zumal die 
Probleme mit noch weniger Finanzmitteln und mit 
eingeschränktem Instrumentarium bewältigt werden 
sollen. 

C 1.3.3 Von der Reaktion zur Prävention 

„Prävention", eine allgemein akzeptierte Hand-
lungsmaxime für Politik und Praxis der sozialen 
Dienste, findet sich als Beg riff im KJHG nur an zwei 
- und dazu noch relativ wenig prominenten - Stel-
len. Trotzdem wird das KJHG häufig als „ Präven-
tions-Gesetz " tituliert (entsprechend etwa § 1 Abs. 3 
Nr. 1 und 3 KJHG). Alle Maßnahmen, Einrichtungen 
und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe sollen 
demnach nicht erst einsetzen, wenn eine problemati-
sche Situation eingetreten ist, sondern sollen lebens-
lagenrelevant und möglichst frühzeitig, vorausschau-
end und problemvermeidend wirken. 

Der Achte Jugendbericht spricht von „primärer Prä-
vention" , die „auf lebenswerte, stabile Verhältnisse 
... (zielt), die es nicht zu Konflikten und Krisen kom-
men lassen" (Bundesministerium für Jugend, Fami-
lie, Frauen und Gesundheit (BMJFFG) 1990, S. 85). 
Diese weit gefaßte Definition ist aber durch ihre Of-
fenheit häufig nicht konkret umsetzbar, sondern 
kann nur eine programmatisch-strategische Zielvor-
stellung anzeigen. Primäre Prävention ist daher eher 
ein politisch-legitimatorischer Begriff, der die „Philo-
sophie" des KJHG formuliert und nicht konkrete 
Handlungsanleitungen für die Praxis. 

Der Kommission liegt daran, das Präventionskonzept 
in der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen 
einer definierten Problemlage pragmatisch zu verste-
hen. Präventives Handeln bedarf konsensfähiger 
Standards und Kriterien und einer konkreten sozia-
len Situation mit Vereinbarungen zwischen den 
beteiligten Akteuren über das Ziel, das mit bestimm-
ten Maßnahmen erreicht werden soll. Dies ist bei 
Maßnahmen im Rahmen der sekundären Prävention 
- verstanden als „vorbeugende Hilfen in  Situatio-
nen, die erfahrungsgemäß belastend sind und sich zu 
Krisen auswachsen können" - bzw. der tertiären 
Prävention - „Hilfen in akuten Konflikten und über-
lasteten, verhärteten oder verfahrenen Situationen" 
(BMJFFG 1990, S. 85) angesiedelt. 

Präventive Elemente prägen die gesamte Kinder-
und Jugendarbeit. Es ist daher auch wenig fruchtbar, 
einzelne Leistungsbereiche nach dem KJHG heraus-
zunehmen und als präventiv zu charakterisieren. Je-
der ist auf seine Art präventiv im Sinne von vorbeu-
gend, Schlimmeres vermeidend - selbst die Inobhut-
nahme nach § 42, die einen weitgehenden Eingriff in 
die Lebenswelt des Kindes bedeutet. Ein explizit prä-
ventiv orientierter Leistungsbereich ist der Erzieheri-
sche Kinder- und Jugendschutz nach § 14 KJHG. 
Dieser Bereich ist im KJHG neu verankert und hat 
sich in den letzten Jahren im Rahmen der kommuna-
len Jugendhilfe fest etabliert. In der letzten Zeit je-
doch machen sich auch hier die Finanznöte der Korn

-

munen bemerkbar, die zu restriktiven Bedingungen 
der Kinder- und Jugendschutzarbeit führen, die ja 
nicht auf einem individuellen Rechtsanspruch ba-
siert. (Vgl. Stellungnahme Baum/Hillebrandt/En-
qels/Nickles, i. Ersch.) 
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C 1.4 Rechtsstellung von Kindern 

Die rechtliche Situation der Kinder nichtdeutscher 
Herkunft und eigenständige Rechtsansprüche von 
Kindern im KJHG sind bereits in Kap. B 11 angespro-
chen. Einzelne Beteiligungsmöglichkeiten werden in 
den Kap. C 2 bis Kap. C 8 erläutert. Im folgenden 
werden einige weitere Aspekte der Rechtsstellung 
von Kindern genannt. 

C 1.4.1 Strukturelle Grundlagen der Partizipation von Kindern 

Die im KJHG als Soll-Vorschriften festgelegten Ver-
fahren zur Beteiligung der Adressaten an den ihnen 
angebotenen Hilfen sind das Ergebnis langer Diskus-
sionen in der Jugendhilfe: Die seit einigen Jahren 
diskutierte Vorstellung einer Dienstleistungsorientie-
rung in der sozialen Arbeit - als Gegenentwurf zur 
obrigkeitsstaatlichen expertokratischen Gewährung 
von Hilfen - geht zurück auf das schon 1976 von Ba-
dura/Gross entwickelte Konzept der „klientenge-
steuerten Dienstleistungsstrategie" . Die Grenzen ei-
ner solchen Dienstleistungsorientierung sind häufig 
diskutiert worden. Das Konzept baut darauf auf, daß 
soziale Leistungen, die den Adressaten angemessen 
sind, erst durch deren aktive Teilnahme selbst entste-
hen; die Adressaten sind immer auch „Co-Produzen-
ten" der sozialen Dienstleistung, die soziale Leistung 
- wenn sie sich, wie in der Kinder- und Jugendhilfe, 
eben nicht auf den monetären Transfer von Gütern 
beschränkt - umfaßt immer einen sozialen und kom-
munikativen Prozeß (vgl. Künzel-Schön 1996; 
Schaarschuch 1996a und 1996b; Wohkittel 1996). 

Im KJHG als „sozialpädagogisch gesättigtem" - d. h. 
von sozialpädagogischen Erkenntnissen und Verfah-
ren geleitetem - Gesetz (Hornstein 1997) hat sich die 
Entwicklung vom „Klienten", dem Hilfe gewährt 
wird, zum Adressaten mit Subjektstatus, der Expe rte 
seiner eigenen Situation ist, niedergeschlagen (vgl. 
Kap. C 1.4.3). Die im KJHG verankerte infrastruktu-
relle Gewährleistungsverpflichtung der Kinder- und 
Jugendhilfe generell sowie die im Gesetz an wenigen 
Stellen festgeschriebenen individuellen Leistungsan-
sprüche der Adressaten sind jeweils so konstruiert, 
daß für ihre Realisierung kommunikative Verfahren 
und Aushandlungsprozesse notwendig sind. Sie ge-
währleisten die Mitwirkung und die Mitbestimmung 
der Adressaten als konstitutives Element in Hilfepro-
zessen. Nach Schrapper (1997) definiert sich „Sozial-
leistung" geradezu dadurch, daß sie nur durch einen 
solchen Aushandlungsprozeß hervorgebracht wer-
den kann. Bedürfnisgerechtigkeit muß dabei ober-
stes Ziel sein. Dafür müssen die Chancen der Mitwir-
kung aufseiten der Adressaten und der Responsivität 
auf seiten der Fachkräfte in ein Passungsverhältnis 
gebracht werden (Petersen, K. 1996). 

Daß diese Regelungen einen hohen Anspruch an die 
kommunikative, fachliche und soziale Kompetenz, 
an die Bereitschaft zum Sich-Einlassen, an die Refle-
xionsfähigkeit der Professionellen wie der Hilfesu-
chenden stellt, wird in vielen Praxisberichten und 
Untersuchungen deutlich (vgl. Kap. C 6). Die kom-
munikativen Verfahren produzieren Unbestimmthei-
ten und Vagheiten. Immer wieder neu müssen ge

-
setzliche Vorgaben wie z. B. „geeignet" und „not-
wendig" definiert werden. 

Dabei werden Grenzen des Aushandelns deutlich. 
Auch von Befürwortern der Hilfe als Aushandlungs-
prozeß wird eingeräumt, daß das (Macht-)Gefälle 
zwischen den Fachkräften und den hilfesuchenden 
Leistungsberechtigten und damit auch die Abhän-
gigkeit der Betroffenen - insbesondere im Fall von 
Kindern und Jugendlichen - zwar durch Fachlich-
keit gemindert, aber nicht ganz beseitigt werden 
kann. Grundsätzlich stellen Ergebnisse von Aus-
handlungsprozessen niemals das „Optimum fachli-
cher Möglichkeiten" , sondern immer einen Kompro-
miß dar (Wiesner, SGB VIII § 36 Rdnr. 22 und 23). 
Problemkonstellationen sind prinzipiell mehrdeutig 
und sozialpädagogische Entscheidungen sind gene-
rell nicht objektivierbar (vgl. Merchel 1997). 

C 1.4.2 Wunsch- und Wahlrecht 

Nach § 5 KJHG haben die Leistungsberechtigten das 
Recht, zwischen unterschiedlichen Einrichtungen 
und Diensten verschiedener Träger zu wählen, „so-
fern dies nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten 
verbunden ist. " Es stärkt „die Subjektrolle des Lei-
stungsberechtigten ... und verdeutlicht, daß das Ver-
hältnis zwischen der freien und der öffentlichen Ju-
gendhilfe nicht von den Interessen der ,Leistungsan-
bieter', sondern vor allem von den Interessen der 
Leistungsberechtigten her zu beurteilen ist" (Wies-
ner, SGB VIII § 5 Rdnr. 1; Münder u. a. 1993, S. 122). 
Dabei gibt § 5 dem einzelnen Anspruchsberechtig-
ten, also grundsätzlich auch den Kindern und Ju-
gendlichen, ein Wunsch- und Wahlrecht - „An-
spruchsberechtigter ist das Kind selbst" (Wiesner/ 
Struck, SGB VIII § 24 Rdnr. 9). 

Eine Reihe von Voraussetzungen müssen allerdings 
gesichert sein, damit das Wunsch- und Wahlrecht zu 
verwirklichen ist: 

- Es muß ein plurales Angebot von Trägern und 
Maßnahmen vorhanden sein. Einerseits bildet § 3 
Abs. 1 KJHG dafür eine Voraussetzung, wenn er 
konstatiert, daß „die Jugendhilfe ... gekennzeich-
net (ist) durch die Vielfalt von Trägern unter-
schiedlicher Wertorientierungen und die Vielfalt 
von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen." Zum 
anderen ist auch mit dem § 9 KJHG der Auftrag an 
öffentliche Jugendhilfe verbunden, ein „plurales 
Feld an Erziehungssystemen und -zielen" (Schell-
horn/Wienand 1991 § 9 Rdnr. 3) zu garantieren. 
Der unbestimmte Rechtsbegriff „Grundrichtung 
der Erziehung" der Personensorgeberechtigten, 
auf die bei der Ausgestaltung der Hilfen und An-
gebote geachtet werden soll, bedarf jedoch wie-
derum der Konkretisierung (Häbel 1997). Um 
diese zu erreichen, ist „somit die Rechtsbasis für 
die Betätigung von Jugendhilfe das einvernehmli-
che Arrangement zwischen Sorgeberechtigten, 
Minderjährigen und Jugendhilfe" (Münder u. a. 
1993, S. 140). 

- Das Ausmaß der Informationen über die Träger-
landschaft im regionalen Umfeld und die Kenntnis 
über die möglichen Hilfearten auf seiten der 
Adressaten ist eine weitere Va riable für die Reali- 
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sierung des Wunsch- und Wahlrechts. Um dies zu 
gewährleisten, soll der Leistungsberechtigte auf 
sein Recht hingewiesen und sollen seine Wünsche 
„frühzeitig und offensiv" in die Gestaltung der 
Leistung einbezogen werden (Münder u. a. 1993, 
S. 123). 

- Wann Mehrkosten „unverhältnismäßig" sind und 
damit zu einer Einschränkung des Wunsch- und 
Wahlrechts führen, läßt das Gesetz im Unbestimm-
ten, so daß es der Interpretation bedarf. In der real-
en Aushandlungssituation werden die Kriterien 
der Angemessenheit, der Geeignetheit der Hilfen 
immer auch mit den Gesichtpunkten der Wirt-
schaftlichkeit streiten. Nach Wiesner muß immer 
das Prinzip der Wirtschaftlichkeit Vorrang haben. 
In dünn besiedelten Regionen kann danach über-
haupt nur eine einzige geeignete Einrichtung zur 
Verfügung stehen, so daß dann „der Gedanke der 
Vielfalt in der Praxis nicht selten auf ein einziges 
Angebot zusammen(schrumpft)" (Wiesner 1995, 
S.132f.). Aufgrund der generellen Unterversor-
gung der Kinder mit Migrationshintergrund ist für 
diese das Wunsch- und Wahlrecht noch mehr ein-
geschränkt. 

- Bisher ist die gewünschte Pluralität nur dann zu 
erreichen, wenn es Träger mit erkennbar unter-
schiedlichen Wertorientierungen in ihrer Arbeit 
gibt. Pluralität „fußt auf Trägeridentität, eigenpoli-
tischen und pädagogischen Werten, die auf den 
historischen Wurzeln aufbauen, die sich kenn-
zeichnen lassen durch die Übernahme von sozial-
politischer Verantwortung und Rollen auf der 
Grundlage ideologischer Überzeugungen" (Roth 
1994, S. 237). Diese trägerspezifischen Wertorien-
tierungen werden in Westdeutschland heute - 
nach Dienstleistungsdebatte, Professionalisie-
rungs- und Institutionalisierungsprozessen - wie-
der eingeklagt (Schmieder 1996). In Ostdeutsch-
land ist eine eher schwache Identifikation der Mit-
arbeiter mit dem freien Träger und seinen 
globalen Wertvorstellungen zu beobachten, dafür 
aber ein großes Zugehörigkeitkeitsgefühl zu den 
jeweiligen konkreten Einrichtungen, die z. T. noch 
aus der Zeit vor der Einigung stammen (Roth 
1994). 

Die Kommission hält es mangels vorliegender Daten 
für erforderlich zu untersuchen, wie in der Praxis der 
Jugendämter das Wunsch- und Wahlrecht gehand-
habt wird, bzw. in welcher Form dieser Grundsatz 
die Planung und Durchführung der Leistungen ange-
sichts sich erheblich verändernder Rahmenbedin-
gungen noch berührt. Insbesondere stellt sich die 
Frage, wie Kinder an den komplexen, hochdifferen-
zierten Aushandlungsprozessen gleichberechtigt be-
teiligt werden können, wie es der Gesetzeswille vor-
sieht. 

C 1.4.3 Beteiligung von Kindern 

Wie in Kap. B 11 bereits angesprochen, hat die Kin-
der- und Jugendhilfe seit Inkrafttreten des KJHG - 
nicht anders als Eltern - bei der Ausgestaltung ihrer 
Leistungen und der Erfüllung ihrer Aufgaben „die 
wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis 

des Kindes zu selbständigem, verantwortungsbe-
wußtem Handeln" zu berücksichtigen hat (§ 9 Satz 2 
KJHG). Mit der Verankerung dieses Grundsatzes in 
den allgemeinen Vorschriften des KJHG sind Dialog 
und Kooperation mit den Kindern in allen Handlung-
feldern vorgesehen. 

Kinder und Jugendliche brauchen Anlaufstellen, bei 
denen sie ihre Anliegen vortragen und eigene Inter-
essen einbringen können. Diese Möglichkeit wird 
dadurch eröffnet, daß Kinder und Jugendliche das 
Recht haben, sich mit allen Angelegenheiten der Er-
ziehung und der Entwicklung an das Jugendamt zu 
wenden (§ 8 Abs. 2 KJHG). Zur Bedeutung und Um-
setzung dieser Regelung in der Praxis, zu der bisher 
keine Untersuchungen vorliegen, hat die Kommissi-
on eine erste explorative Forschungsstudie in Auftrag 
gegeben (vgl. Expe rtise Glinka/Neuberger, i. Ersch.). 
Danach gibt es bisher immer noch Selbsverständnis-
probleme auf seiten der Jugendämter, die es Kindern 
erschweren, von ihrem Recht auf Beteiligung Ge-
brauch zu machen. 

Die Kinder- und Jugendarbeit soll explizit von den 
jungen Menschen „mitbestimmt und mitgestaltet 
werden" (§ 11 Abs. 1 Satz 2 KJHG). Bei der Förde-
rung von Jugendverbänden zu Selbstorganisation, 
gemeinschaftlicher Gestaltung und zur Übernahme 
von Mitverantwortung sind Kinder zwar nicht aus-
drücklich genannt, aber durchaus mitgemeint (§ 12 
KJHG). Weitergehende Konkretisierungen der Betei-
ligungsmöglichkeiten auf der rechtlichen Ebene ent-
halten die Ausführungsgesetze einiger Länder (z. B. 
Schleswig-Holstein) . 

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am 
Hilfeplan (§ 36 Abs. 1 KJHG) ist eine bereichsspezifi-
sche Konkretisierung des § 8 KJHG. Sie hat erhebli-
che Bedeutung für den Leistungserfolg und stellt 
eine besonders anspruchsvolle Aufgabe dar (vgl. 
Wiesner, SGB VIII § 36 Rdnr. 15; vgl. Kap. C 6). 

Eine mittelbare Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen an der Gestaltung der Angebote der Kin-
der- und Jugendhilfe ergibt sich daraus, daß die Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen ihrer 
Planungsverantwortung den Bedarf an Einrichtun-
gen und Diensten unter Berücksichtigung der Wün-
sche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Men-
schen und der Personensorgeberechtigten zu ermit-
teln haben (§ 80 Abs. 1 Satz 2 KJHG). 

Die Umsetzung der Regelungen, insbesondere von 
§§, 5, 8 und 36, durch die die Beteiligung- und Inter-
essenvertretungschancen von Kindern befördert wer-
den sollen, sind nach Ansicht der Sachverständigen-
kommission noch zu wenig erforscht. Es sollten Zu-
gangsmöglichkeiten und -bar rieren der aktiven 
Teilhabe von Kindern etwa an Beratungsprozessen 
auch ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten 
untersucht, die Verfahren zur Entscheidungsfindung 
in Prozessen der Hilfe zur Erziehung oder die Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten in den Einrichtungen selbst 
stärker in den Blick genommen werden (vgl. Kap. C 2 
bis Kap. C 8). 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode  Drucksache 13/11368 

C 1.5 Die Anwaltsfunktion der Kinder- und 
Jugendhilfe 

Das KJHG hat klargestellt, daß Kinder- und Jugend-
hilfe als Querschnittsaufgabe angelegt ist, die das 
Recht und die Pflicht hat, sich im Interesse von  Kin

-dern und Jugendlichen in alle Bereiche der Politik 
und des öffentlichen Lebens einzumischen. „Hier 
handelt es sich nicht nur um die in der Querschnitts-
politik angelegte Wahrnehmung der lobbyistischen 
Aufgabe für Minderjährige, sondern um die offensive 
Erweiterung institutionellen Handelns in alle Le-
bensfelder, die für Minderjährige relevant sind, und 
damit um die kontinuierliche Einmischung von Ju-
gendhilfe in andere Politikfelder" (Münder u. a. 1993, 
S. 110). Die Akteure der Kinder- und Jugendhilfe lei-
ten hiervon ihr besonderes Mandat der Interessen-
vertretung, ihre Anwaltsfunktion für Kinder und Ju-
gendliche ab. 

Zur Umsetzung dieses Mandats steht nach dem 
KJHG das Instrument der Jugendhilfeplanung zur 
Verfügung (§ 80 Abs. 4 KJHG). Hier sollen die öffent-
lichen Träger auf die Vernetzung der Jugendhilfepla-
nung mit den Planungen der Länder und Kommunen 
in all denjenigen Politikbereichen hinwirken, die Re-
levanz für die Lebensverhältnisse von Kinder und Ju-
gendliche besitzen. In § 81 KJHG „Zusammenarbeit 
mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen" 
werden die Einrichtungen, Institutionen, Stellen und 
Behörden genannt, mit denen Jugendhilfe zusam-
menarbeiten soll: die Schulen und Schulverwaltun-
gen, die Einrichtungen der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung, die Einrichtungen der Gesundheits-
dienste, die Arbeitsverwaltung, die Träger anderer 
Sozialleistungen, die Gewerbeaufsicht, die Polizei-
und Ordnungsbehörden sowie die Einrichtungen der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung der Fachkräfte. Im 
Rahmen der Intensivierung der Beteiligung von  Kin-
dern an kommunalen Planungsprozessen (vgl. Kap. B 
10 und Kap. D 1) erweitert sich für die öffentlichen 
Träger das Spektrum der möglichen Kooperations-
partner hin zu solchen Amtern und Behörden, die un-
mittelbar an der Gestaltung von Kinderumwelten be-
teiligt sind, wie Bau- und Umweltbehörden, Land-
schafts- und Gartenämter. Dringlich jedoch erscheint 
die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Ju-
gendhilfe und Schule sowie Einrichtungen der Ge-
sundheitshilfe. Nach § 13 Abs. 4 KJHG sollen die An-
gebote der Träger der Jugendhilfe mit den Angebo-
ten der Träger der Schulverwaltung abgestimmt 
werden; konkretisiert wird dies durch die Ausfüh-
rungsgesetze der Länder zum KJHG. Parallel dazu ist 
eine Tendenz bei den Ländern zu beobachten, die 
Schulen und Schulverwaltungen zur Kooperation mit 
der Kinder- und Jugendhilfe zu verpflichten. Was 
hier angestrebt wird, ist allerdings bei weitem noch 
nicht realisiert. 

Aus Sicht der Kommission wäre es erforderlich, bei 
den Trägern der Kinder- und Jugendhilfe eine Be-
standsaufnahme über die bisher von ihnen gewählten 
Strategien zur Umsetzung des § 1 Abs. 3 Nr. 4 zu er-
stellen. Auf dieser Basis könnte eine Orientierungshil-
fe erarbeitet werden, in der auch die jeweiligen Rollen 
der Träger der freien und der öffentlichen Jugendhilfe 
herausgearbeitet werden. In ihr sind Instrumentarien 

der Interessenvertretung und der Anwaltsfunktion zu 
begründen und weiterzuentwickeln. 

C 1.6 Stärkung des Funktionsschutzes freier Träger 

Eine weitere Akzentsetzung hat das KJHG bei der 
Definition und Ausgestaltung des Verhältnisses von 
öffentlichen und freien Trägern vorgenommen, in-
dem der Gesetzgeber in Weiterentwicklung des Sub-
sidiaritätsprinzips (§ 4 Abs. 2 KJHG und im früheren 
Jugendwohlfahrtsgesetz § 5 Abs. 3 JWG) die vom 
Bundesverfassungsgericht entwickelte Sollvorschrift 
der „partnerschaftlichen Zusammenarbeit" (§ 4 
Abs. 1 KJHG) in die gesetzliche Grundlage der Kin-
der- und Jugendhilfe einbezogen hat. 

C 1.6.1 Zur Situation in den alten und den neuen 
Bundesländern 

Mit dem Subsidiaritätsprinzip entstand seit Anfang 
des Jahrhunderts in Deutschland ein funktionieren-
des System der Zusammenarbeit zwischen den freien 
und öffentlichen Trägern. Gleichzeitig entwickelte 
sich ein enges Geflecht von Abhängigkeiten und in-
einander verwobenen Aufgabenverteilungen, so daß 
die freien Träger durch die Übernahme staatlicher 
Aufgaben einen Funktions-, Legitimations- und 
Machtzuwachs erfuhren. Andererseits entstanden so 
zunehmend bürokratische Strukturen, die die Gefahr 
mit sich brachten, daß die Autonomie und Selbstbe-
stimmung der Verbände und damit auch ihre Fähig-
keit, flexibel die Interessen der Adressaten und Be-
troffenen vertreten zu können, geschwächt wurden. 
Seit den Zeiten der früheren Bundesrepublik wird 
dieses Kooperationsverhältnis der beiden Jugendhil-
fepartner, bei dem die Seite der freien Träger Aufga-
ben des staatlichen Trägers übernahm und damit 
quasi für staatliche Aufgaben vereinnahmt, „inkor-
poriert" wurde, daher häufig als korporatistisches Sy-
stem beschrieben. Dabei wurde das gesamte (Förde-
rungs-)System jedoch zunehmend unbeweglicher 
und resistenter gegenüber Veränderungen, was im-
mer wieder Versuche hervorrief, das System durch 
eine Erweiterung des Trägerspektrums vor der Er-
starrung zu bewahren (Alemann 1981; Glagow 1984; 
Heinze/Olk 1984, Olk 2 1996) 

Gegenüber dem dualen System von freien und öf-
fentlichen Trägern der Jugendhilfe in der Bundesre-
publik gab es nach dem Gesetz in der DDR nur staat-
liche Instanzen, die die Funktionen der Jugendhilfe 
wahrnahmen. Faktisch gab es jedoch auch freie Trä-
ger im Bereich der Kirchen. 

Mit der Einführung des KJHG in den neuen Bundes-
ländern wurde auch die auf dem Subsidiaritätsprin-
zip basierende westdeutsche duale Trägerstruktur 
übertragen, wobei die Träger der freien Jugendhilfe 
große Schwierigkeiten bei ihrer engagierten Mitwir-
kung beim Jugendhilfeauf- und -umbau in Ost-
deutschland hatten (vgl. BMFSFJ 1994a; Gawlik/ 
Krafft/Seckinger 1995). Bei der Übertragung der tra-
ditionellen westdeutschen Träger trafen sich vor al-
lem die Interessen der öffentlichen und freien Träger 
auf Bundesebene, ohne daß es regelmäßig ein ent-
sprechendes Interesse an diesen spezifischen Trä-
gern auf der regionalen Ebene gegeben hätte. „Diese 
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Art  der ,Top-down'-Institutionalisierung ist folgen-
reich: Die Verbandsvertreter und -vertreterinnen in 
den neuen Bundesländern verstehen Wohlfahrtsver-
bände in erster Linie als öffentlich zu fördernde Or-
ganisationen, die gesetzliche Pflichtaufgaben erfül-
len. Als Leistungsträger, die ihr Wachstum einer 
,partnerschaftlichen Zusammenarbeit' mit öffentli-
chen Sozialverwaltungen verdanken, versuchen sie 
nicht, sich als sozialpolitische Akteure in Auseinan-
dersetzungen mit Sozialverwaltungen und Sozialmi-
nisterien zu profilieren" (Angerhausen/Backhaus-
Maul/Schiebel 2 1996, S. 377) . 

Eine Verbandskultur mit ehrenamtlichen Mitarbei-
tern, Vereinsleben, Interessenvertretung entstand 
dabei kaum - so wie sie noch als weitgehend typisch 
für die westdeutsche Szenerie gilt. Sowohl Jugend-
verbände als auch Wohlfahrtsverbände arbeiten we-
niger mit Ehrenamtlichen als in Westdeutschland 
(Seckinger/Weigel/van Santen/Markert 1998). Die 
neu entstandenen kleineren Verbände, zum Teil 
noch angeregt von ersten Aufbauprogrammen, wer-
den immer noch zu weiten Teilen über das Arbeits-
förderungsgesetz mitfinanziert und weisen häufig 
eine Mischung aus Selbsthilfe- und privatgewerbli-
chen Elementen auf (vgl. Backhaus-Maul/Olk 1994). 
Auch ist die Anzahl der Verbände in den neuen Bun-
desländern nicht geringer in den alten Ländern; 
durch ihre Andersartigkeit und geringere Größe wer-
den sie aus westlicher Sicht häufig nicht als solche 
registiert. Ob dies nun als ein Modernitätsvorsprung 
gegenüber der westdeutschen Situation beurteilt 
wird, weil hiermit das alte westdeutsche korporatisti-
sche System sich gar nicht erst etablierte, oder als 
Modernitätsrückstand, da hier noch ein Entwicklung 
nachzuholen sei, ist nicht eindeutig zu entscheiden 
(Seckinger/Weigel/van Santen/Markert 1998). 

Zu den Auswirkungen dieser Entwicklungen in der 
ostdeutschen Trägerlandschaft gehört, daß die tradi-
tionelle westdeutsche Verfaßtheit des Jugendhilfesy-
stems in den neuen Bundesländern wenig entwickelt 
ist. Das hat zu einem Aufbrechen der in West-
deutschland noch weitgehend funktionierenden Auf-
teilung zwischen den freien Trägern nach Leistungs-
bereichen der Jugendhilfe, also nach Zielgruppen 
und Adressaten, nach inhaltlichen und methodischen 
Sektoren und Resso rts der Jugendhilfe geführt. Freie 
Träger sind in den neuen Bundesländern in von ih-
nen traditionell nicht ausgefüllten Bereichen tätig ge-
worden; dies hat das alte Gleichgewicht der traditio-
nellen Träger in den neuen Bundesländern in Bewe-
gung gebracht und zeigt derzeit Rückwirkungen 
auch auf die westdeutsche Trägerlandschaft, die dif-
ferenzierter und verschiedenartiger geworden ist. 

Die Ausdehnung des „dualen Systems" der Jugend-
und Sozialhilfe in die neuen Bundesländern fand im 
übrigen zu einem Zeitpunkt statt, „an dem nicht nur 
der Scheitelpunkt des quantitativen Ausbaus in den 
alten Bundesländern überschritten (war), sondern 
auch die Formen und Strukturen wohlfahrtsstaatli-
cher Sicherung überhaupt streitig geworden sind" 
(Sachße 2 1996, S. 140). 

C 1.6.2 Implikationen der Öffnung des Trägerspektrums 

Eine Öffnung hin zu marktähnlichem Wettbewerb 
wird in den ersten Anfängen bereits praktiziert. Vom 
öffentlichen Träger werden Verträge auch mit Anbie-
tern von Diensten und Maßnahmen abgeschlossen, 
die sich nicht aus dem Spektrum der anerkannten 
freien Träger rekrutieren. Es scheint sich eine Ent-
wicklung dahingehend anzubahnen, daß die öffentli-
chen Träger die Förderung auch auf privat-gewerbli-
che und auf frei-(bzw. privat-)gemeinnützige (ein-
schließlich eigener Gründungen) Träger ausdehnen. 

Zwei Entwicklungen haben dazu beigetragen, daß 
der Trägerpool sich erweitert hat: 

- Starke öffentliche Träger in den neuen Bundeslän-
dern bezogen über die in Westdeutschland eta-
blierten Träger hinaus neue Träger ein. Im Rah-
men ihrer Gesamtverantwortung kooperieren sie 
inzwischen häufig mit freien Träger nicht nach 
auszuhandelnden und diese absichernden Antei-
len, sondern flexibel nach eigenem Bedarf. Privat-
gemeinnützige Träger sind dabei genauso eine 
Option wie privat-gewerbliche und öffentlich-
rechtliche - worunter auch Rechtsformen wie Stif-
tungen des Bürgerlichen Rechts oder gemeinnüt-
zige GmbHs, bei denen die Kommune einziger 
Gesellschafter ist, zu verstehen sind. Diese Ent-
wicklung birgt für die freien Träger, die hohe Inve-
stitionen tätigen müssen, ebenso erhebliche Risi-
ken. Demgegenüber boten sich vielen „neuen" 
kleinen und manchmal auch unkonventionellen 
Trägern größere Chancen, in die Förderung mit 
aufgenommen zu werden - oft jedoch um den 
Preis der Selbstausbeutung. 

- Ein weiterer Aspekt ist die de facto-Nachrangig-
keit der freien Träger. Trotz aller Gebote der pa rt

-nerschaftlichen Zusammenarbeit und der frühzei-
tigen Beteiligung in der Jugendhilfeplanung be-
finden sie sich an zweiter Stelle. Auf dem 
öffentlichen Träger lastet zwar die Verpflichtung 
und Verantwortung, Dienste und Maßnahmen 
dem KJHG entsprechend zur Verfügung zu stel-
len. Aber auch die partnerschaftliche Einbezie-
hung der Träger der freien Jugendhilfe mit allen 
ihren Implikationen ist gesetzlicher Auftrag, des-
sen Beachtung bei Bedarf auch einmal eingeklagt 
werden müßte. 

Die Erweiterung des Trägerspektrums scheint auf 
den ersten Blick nichts Neues zu sein, denn schon in 
den 80er Jahren kam es zu spektakulären Verände-
rungen im traditionellen Verteilungsverhältnis durch 
das Auftreten neuer sozialer Bewegungen und Initia-
tiven. Erst als Anteile der Fördervolumina an diese 
neuen Träger flossen, wurden diese von einigen eta-
blierten Trägern als Bedrohung ihrer eigenen Exi-
stenz und der alten Aufgabenteilung gesehen. Das 
KJHG reagierte auf diese Situation bewußt mit der 
Öffnung der Förderungsbedingungen für neu hinzu-
kommende Gruppierungen, wenn sie neue Ideen 
und Antworten für veränderte Probleme brachten. 
Heute sind diese Selbsthilfegruppen akzeptiert. Das 
System der freien Träger hat sich als flexibel genug 
erwiesen, die damalige Herausforderung ernst zu 
nehmen und die Innovationskraft der neuen Grup- 
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pierungen zu integrieren. Heute wie auch schon frü-
her stehen oft in ein und derselben Trägerorganisati-
on Initiativ-Elemente und traditionell verfaßte Ele-
mente nebeneinander. Im Zuge dieser neuen Koexi-
stenzen wurde auch die Jugendhilfelandschaft neu 
„vermessen": Organisationen und Institutionen der 
Jugendhilfe wurden einem „dritten Sektor" - dem 
„intermediären Sektor" - zugeordnet, einem ausdif-
ferenzierten Bereich zwischen Marktwirtschaft, Staat 
und Privatsphäre. Alle Organisationen in diesem Be-
reich sind „Non-profit-Organisationen", die mehr 
oder weniger auf Subventionierung durch den Staat 
angewiesen sind. 

Neu an der jetzigen Situation ist jedoch, daß der öf-
fentliche Träger sozusagen einen „Ausbruchsver-
such" aus dieser gewachsenen, quasi symbiotischen 
Beziehung macht: vor allem durch die Propagierung 
der „Hoffähigkeit" des Wettbewerbs unter Anbietern, 
will er die alte Phalanx der öffentlichen und freien 
Träger aufbrechen und sich neue, z. T. kommerzielle 
oder auch öffentliche Partner suchen, um unter dem 
Aspekt der kommunalpolitischen Gewährleistungs-
pflicht - von Sparzwängen unter Druck gesetzt - auf-
kündbare Partnerschaften auf Zeit zu suchen. 

Schließlich, wie bereits angedeutet, ist sorgfältig die 
Tendenz mancher öffentlicher Träger zu beobachten, 
„eigene" öffentlich-rechtliche Träger zu gründen. 
Während Vertreter des Staates auf Bundesebene vor 
dem dadurch entstehenden Wettbwewerb zwischen 
Staat, kommerziellen Anbietern und gemeinnützigen 
Trägern warnen, weil dies nicht dem Geist des KJHG 
entspreche, werden bei den kommunalen Trägern 
Stimmen laut, die die Sonderstellung der freien Trä-
ger und Wohlfahrtsverbände nicht mehr als gerecht-
fertigt ansehen. Auch mit Verweis auf die europä-
ische Szenerie wird der Wettbewerb aller mit allen 
und die Konkurrenz untereinander befürwortet (BBJ 
Service 1996). 

Die Kommission sieht, daß ein Aufbrechen alter 
Strukturen auch immer die Chance für Innovationen 
bedeuten kann. Sie gibt aber zu bedenken, daß diese 
Veränderungen der Verfaßtheit des Feldes nur dann 
legitim vorzunehmen und zu unterstützen sind, wenn 
gemeinsam erarbeitete Qualitätskriterien und -stan-
dards vorhanden sind. Im Hinblick auf die Adressa-
ten und Nutzer der Angebote und Dienste ist es un-
umgänglich, daß gerade auch bei Beteiligung von 
privat-kommerziellen Trägern Qualitätsstandards der 
Jugendhilfe eingehalten werden. In der Vergangen-
heit haben die freien und öffentlichen Träger diese 
Standards gemeinsam entwickelt und realisiert. Es 
muß bezweifelt werden, daß die Einhaltung dieser 
Qualitätsstandards - wenn es zu abstrakten Ver-
tragsverhältnissen kommt - allein von den Verwal-
tungseinheiten der Jugendämter kontrolliert werden 
kann. Wo bleibt die Stimme der Kinder in diesem 
Wettbewerb der öffentlichen, verdeckt öffentlichen 
und von wechselnden Finanzierungsentscheidungen 
abhängigen freien Träger? Sie kann nicht zuletzt des-
wegen überhört werden, weil eine ungenügende 
Kinderhilfe weniger auffällig zu Problemen führt als 
die „störend unangepaßten" Jugendlichen. Es ist zu 
befürchten, daß die knappen Mittel den Einrichtun-
gen und Programmen zufließen, die sich an die öf-
fentliche Erregung über Probleme anhängen können 

- und diese öffentliche Aufmerksamkeit mobilisiert 
sich selten zugunsten der Kinder. 

C 1.7 Aktuelle Herausforderungen an die 
Organisation der Kinder- und Jugendhilfe 

Der gegenwärtige intensive, häufig kontrovers ge-
führte Diskurs, der die Jugendhilfelandschaft domi-
niert, thematisiert vor allem die organisationsstruktu-
rellen Rahmenbedingungen der Jugendhilfe. Stich-
worte sind: Verwaltungsreform, Neue Steuerung, 
Finanzierungsverfahren, einseitig betriebswirtschaft-
liches Denken, Irritationen durch Kommunalisierung, 
Infragestellung des Subsidiaritätsprinzips und der 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit von freien und 
kommunalen Trägern sowie Schwächung der Adres-
satenorientierung und der Partizipationschancen 
durch nicht ausreichende institutionalisierte Absi-
cherung der organisatorischen Verfahren. Diese 
identifizierten organisationsstrukturellen Defizite be-
rühren die Grundlagen des gesamten Feldes der Kin-
der- und Jugendhilfe. 

In Westdeutschland schon länger beobachtete 
grundlegende Organisationsprobleme werden vor al-
lem durch die eng gewordenen Sozialhaushalte ins-
besondere der Kommunen - auch infolge des 
Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, durch 
die extreme Finanzbelastung der Kommunen durch 
die Hilfen nach dem BSHG und durch ein geringeres 
Wachstum des Steueraufkommens - wieder virulent. 
„In gewisser Weise teilt das KJHG das Schicksal des 
RJWG aus dem Jahre 1922. Nur wenige Jahre nach 
seinem Inkrafttreten reichten aufgrund wirtschaftli-
cher Krisenphänomene ... die öffentlichen Mittel 
nicht mehr aus, um die Jugendhilfe - wie auch ande-
re öffentliche Leistungen - in ihren bisherigen Struk-
turen und Aufgabenstellungen zu finanzieren" 
(Greese 1997, S. 83). Obwohl Jugendhilfe, wie die 
gesamte Sozialpolitik, der Sache nach gerade antizy-
klisch zur Wirtschaftsentwicklung aktiv werden 
müßte und ihr in Krisenzeiten mehr Finanzmittel zur 
Verfügung stehen müßten, ist sie in den Abschwung 
eingebunden: Der quantitative Ausbau scheint an 
seine Grenzen gestoßen zu sein; es kann nur noch 
darum gehen, die qualitativen Standards zu sichern. 
Auch das ist nur zu erreichen, wenn die Kontinuität 
der Finanzmittel gewährleistet ist. Vor allem sind 
aber auch - und das soll im folgenden ausgeführt 
werden - die Organisationsstrukturen der Arbeit zu 
stabilisieren, die erst ermöglichen, daß auch weiter-
hin der hohe Standard an Fachlichkeit und Qualität 
der sozialen Arbeit insgesamt in Deutschland Be-
stand haben kann. 

C 1.7.1 Verwaltungsreform 

Die Kinder- und Jugendhilfe muß sich mit dem Vor-
wurf auseinandersetzen, wegen eines „Reform- und 
Modernisierungsstaus in den Leistungsverwaltungen 
der öffentlichen und freien Träger" ihre Aufgaben 
längst nicht mehr effizient betreiben zu können. An-
geführt werden Beschränkungen durch das kamera-
listische Haushaltsrecht, unbewegliche Förderpläne 
und -verfahren, Risiken der freien gemeinnützigen 
Träger bei der Übernahme von sozialstaatlichen Auf- 
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gaben (Münder 1994) und die sich verstärkende Ab-
hängigkeit der freien Träger von den Zuwendungsre-
gelungen des Bundes, der Länder und Kommunen. 
Es fehle an Anreizen zur Leistungssteigerung, die 
Haushalte seien als Steuerungsinstrumente überfor-
dert, die Entscheidungsbefugnisse über die finanziel-
len Ressourcen lägen bei (nicht fachkompetenten) 
Verwaltungsspitzen usw. 

Die Orientierung am Konstrukt „Jugendhilfe als so-
ziale Dienstleistungen" wurde folglich zur zentralen 
Herausforderung für die Umstrukturierung der Kin-
der- und Jugendhilfe, die in der Konsequenz sowohl 
in der Verwaltung der öffentlichen als auch der freien 
Träger zu stärker unternehmerisch ausgerichtetem 
Handeln führt. Als Instrument wurden und werden 
in dieser Situation die neuen Steuerungsmodelle mit 
ihren weitreichenden Implikationen propagiert. Sie 
wurden inzwischen von vielen Kommunalverwaltun-
gen eingeführt, die an manchen Orten „rigoros" als 
Zuwendungsgeber ihre Gesamtverantwortung des 
öffentlichen Trägers dazu benutzt haben, neue, stär-
ker betriebswirtschaftlich an Effizienz- und Effektivi-
tätskriterien ausgerichtete Strukturen durchzuset-
zen. Es wird versucht, die Flexibilität der Förde-
rungspläne zu erhöhen. Statt des kameralistischen 
Verfahrens, das auf der Basis einer Input-Orientie-
rung finanzielle (Förderungs-)Anreize gibt, damit die 
gewünschten Programme und Aufgaben von den 
freien Trägern übernommen werden, wird mit den 
neuen Steuerungsmodellen auf Verfahren der Ergeb-
niskontrolle gesetzt. Damit wird die Hoffnung ver-
bunden, präzisere Abstimmungen darüber erreichen 
zu können, was das Ergebnis der geförderten Pro-
gramme sein soll. Es soll insgesamt zu mehr Wett-
bewerb um staatliche Förderung kommen, wobei die 
jeweils vertraglich zu vereinbarenden Ziele, zusam-
men mit einer stärkeren Orientierung an überprüfba-
ren Ergebnissen, auch zu einem wirtschaftlicheren 
Einsatz der Ressourcen (Personal, Zeit, Finanzen) 
führen sollen. Mit der neuen Steuerung verbunden 
sind Ergebniskontrolle und Entwicklung und Über-
prüfung von Qualitätsstandards. Dafür sollen Verfah-
ren entwickelt werden, die vor Ort mit den Partnern 
anhand konkreter Probleme feststellen, welche Auf-
gaben mit welchen Mitteln realisierbar sind. 

Diese Beschreibung der offiziellen Zielkategorien der 
Modelle der neuen Steuerung blendet wesentlichere 
und grundlegendere Strukturschwächen aus: Die 
neuen Steuerungsmodelle beziehen sich primär auf 
interne Prozesse der öffentlichen Verwaltungen. Da-
neben werden zwar auch die vom KJHG gesetzten 
Beteiligungsregelungen der freien Träger bestätigt, 
ohne daß ihnen jedoch explizit ein Stellenwert im ei-
genen System gegeben würde. 

Langjährige Versäumnisse, die angestrebten kun-
den(kinder-)freundlichen Formen des Verhältnisses 
von Adressaten und Hilfeanbietern umfassend 
durchzusetzen, haben Vorschub dafür geleistet, daß 
sich Modelle der Verwaltungsreform - insbesondere 
die von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) 
initiierten Verfahren - etabliert haben. Die Verfah-
ren der neuen Steuerung sind zwar ihrer Definition 
nach „primär nachfrage- und kundenorientiert und 
organisier(en) sich daher ,von außen nach innen" 

(KGSt 1993, S. 13). Explizit ist aber die institutionali-
sierte Mitwirkung der Adressaten nicht vorgesehen 
und eigene Modelle zur Einbeziehung von Adressa-
teninteressen wurden nicht entwickelt. Es wird auf 
mehr oder weniger bewährte Muster und Verfahren 
der Bedarfsermittlung verwiesen, die im KGSt-An-
satz jedoch keinen systematischen Stellenwert besit-
zen (vgl. Eichmann 1996; KGSt 1996; Wohkittel 1996; 
Busch, M. 1997). Deshalb wird von den Kritikern be-
fürchtet, daß die „geforderten Leistungs- und Pro-
duktbescheibungen ... zu einer Uniformierung der 
Jugendhilfeangebote und damit zum Verlust einer 
am individuellen Bedarf der Leistungsberechtigten 
orientierten, differenzierten und flexiblen Ausgestal-
tung der einzelnen Hilfeangebote (führen) " (AFET-
Arbeitsgruppe 1996, S. 16). Damit seien auch das 
Wunsch- und Wahlrecht sowie die Pluralität der An-
gebote letzlich gefährdet. 

Gleichzeitig sind bisher Jugendhilfeplanung, die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit in den Jugend-
hilfeausschüssen und Arbeitsgemeinschaften häufig 
nur eingeschränkt realisiert worden und werden 
durch die neuen internen Verwaltungsregelungen 
bezüglich ihrer Verwirklichung zusätzlich Schwierig-
keiten haben. Daher „steht zu befürchten, daß mit 
dem Neuen Steuerungsmodell das auf partnerschaft-
liche Zusammenarbeit begründete Zusammenwirken 
freier und öffentlicher Träger abgelöst werden soll 
durch ein Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis 
zwischen öffentlichen und freien Trägern" (AFET-Ar-
beitsgruppe 1996, S. 15). 

Vor diesem Hintergrund hält es die Kommission für 
erforderlich, daß die Kinder- und Jugendhilfe sich 
vor Ort selbst artikuliert. Im Zusammenwirken von 
freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe muß 
sie ihre Bereitschaft deutlich machen, daß sie ihre 
Handlungsfelder im Rahmen der Verwaltungsmode-
rnisierung und trotz knapper werdender öffentlicher 
Finanzen selbst gestalten will. Dabei muß die Kinder-
und Jugendhilfe durchsetzen, daß ihr Aufgabenfeld 
mit ihren spezifischen Anforderungen in den kom-
munalen Entscheidungsgremien und in der Öffent-
lichkeit als notwenig angenommen und geschätzt 
wird. 

C 1.7.2 Kommunalisierung der Kinder- und Jugendhilfe 

In Diskussionen um die Rolle der Position der freien 
Träger wird zugleich das „Verschwinden der Ju-
gendämter" befürchtet. Grundlage für dieses „Ver-
schwinden" bildet die neue Zuständigkeitsverteilung 
durch das KJHG, das die Zuordnung der Jugendhil-
feaufgaben zu den Kommunen vorsieht. In einigen 
Kommunen sind inzwischen die Jugendamtsverwal-
tungen organisatorisch unter einem Dach mit ande-
ren sozialpolitischen Ressorts bzw. Ämtern zusam-
mengefaßt worden. Im weitestgehenden Fall gehen 
die Aufgaben des Jugendamts in eine gemeinsame 
kommunale Verwaltung der sozialen Infrastrukturan-
gebote ein. Da die Jugendhilfeaufgaben gänzlich 
kommunal verortet sind, ist einerseits eine Koordina-
tion mit anderen kommunalen sozialen Aufgaben 
und Diensten möglich, und es wird als sinnvoll ange-
sehen, wenn damit ein kommunales Gesamtkonzept 
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der sozialen Dienstleistungen innovative Synergieef-
fekte freisetzt (Rößler 1997). 

Unter juristischem Gesichtpunkt wird die Auflösung 
der Hierarchieebene „Amt" aus Sicht der Vorgaben 
des KJHG nicht als problematisch gesehen, solange 
die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe einer 
selbständigen Organisationseinheit zugeordnet sind 
und die Zweigliedrigkeit des Jugendamts von Ju-
gendhilfeverwaltung und Jugendhilfeausschuß (§ 69 
Abs. 3 KJHG in Verbindung mit §§ 70 und 71 KJHG) 
erhalten bleibt (Wiesner 1997a). Die freien Träger be-
fürchten jedoch eine stärkere Einbindung der Kin-
der- und Jugendhilfe in kommunale Aufgaben und 
Vorgaben und prognostizieren daraus folgend eine 
Schwächung der Funktion des Jugendhilfeausschus-
ses und damit ihres Rechts auf Abstimmung und Mit-
sprache in der kommunalen Jugendhilfepolitik. Sie 
definieren das „Verschwinden des zweigliedrigen 
Jugendamts" als Rückschritt in „vordemokratische" 
Zeiten, in denen es keine institutionalisierten Ab-
stimmungsprozesse zwischen freien und öffentlichen 
Trägern gab; Jugendhilfe falle damit hinter die Ent-
wicklung dieses Jahrhunderts zurück (Corsa 1997, 
S. 9). 

Da diese Strukturreformen in den betroffenen Korn

-

munen zumeist in Verbindung mit den neuen Model-
len der Verwaltungssteuerung eingeführt werden, 
entsteht außerdem der Verdacht, daß vor allem Spar-
gesichtspunkte eine Rolle spielen und daß die Aus-
weitung des Trägerspektrums hin zu jugendhilfefer-
nen kommerziellen Anbietern die gravierende Folge 
sein könnte. Außerdem wird darin eine der Einheit 
der Kinder- und Jugendhilfe gänzlich abträgliche 
Zersplitterung und Differenzierung in verschiedene 
Dienste - so wie es z. B. auch bei manchen Organisa-
tionskonstruktionen des Allgemeinen Sozialen Dien-
stes (ASD) befürchtet wurde - gesehen, die von den 
Adressaten nicht mehr als zum Jugendamt gehörend 
wahrgenommen werden. Die in den letzten Jahren 
mühsam entwickelte Vernetzung der sozialpädagogi-
schen Leistungen werde damit wieder zunichte ge-
macht. 

Die Kommission hält aus dieser Diskussion als Fazit 
fest, daß Jugendhilfeausschuß und Jugendhilfepla-
nung dringend zu erhalten sind, und daß dafür auch 
eine eigenständige Verwaltungseinheit Jugendamt 
erforderlich ist. Anderenfalls könnte es nämlich be-
deuten, daß in der Kommune die Sonderstellung der 
Jugendhilfe insgesamt, mit ihrer Zusammenarbeit 
der öffentlichen Träger mit einem fest etablierten 
Stamm von freien Trägern, im Schwinden begriffen 
ist. Damit wäre auch der Kinder- und Jugendhilfe der 
Ort genommen, an dem sie sich mit ihren eigenen 
Problemstellungen entfalten kann. Der neuen Auf-
merksamkeit für Kinder könnten Schritte, die das Ju-
gendamt in umfassende Einheiten eingliedern, sehr 
abträglich sein. 

Auf jeden Fall greift eine Analyse zu kurz, die das 
sog. Verschwinden der Jugendämter auf ein Organi-
sationsproblem reduziert. Die Formel zeigt ein Sy-
stemproblem an, nicht nur ein Problem des Jugend-
amts, sondern der Verfaßtheit der Kinder- und Ju-
gendhilfe insgesamt. Es gibt zwar keine eindeutige 
eindimensionale Entwicklung hin zu einer Mono

-struktur mit einer Machtzusammenballung bei den 
öffentlichen Trägern. Eher ist zu erwarten, daß die 
Unübersichtlichkeit wächst, denn die bisherigen gro-
ßen Phalanxen scheinen aufgebrochen zu sein. Die 
bisherigen Arbeitsteilungen sind nicht mehr gesi-
chert. 

C 1.7.3 Partizipation 

Festzuhalten gilt, daß die kommunikativ gesteuerten 
Aushandlungsverfahren des KJHG fragil sind und 
daher Situationen potentieller Überforderung produ-
zieren. Sie bilden als organisatorische Umsetzung 
des Zieles „Partiziption" die eigentliche „Schwach-
stelle". Doppelt problematisch wirken sich hier die 
knappen Ressourcen aus, die es zunehmend er-
schweren, die fachlich notwendigen qualitativen 
Standards für bekannte Probleme wie Abbau der 
Schwellenangst, lebensweltnahe Präsenz der Unter-
stützungsangebote, kindgemäße Formen und Metho-
den zu entwickeln, in der Praxis in ausreichendem 
Maß umzusetzen und zu erhalten. 

Das ist der Hintergrund, vor dem weithin gefordert 
wird, nicht nur erwachsene Adressaten, sondern ver-
mehrt auch Kinder an Entscheidungen in ihrer Fami-
lie, an der Gestaltung ihrer schulischen und außer-
schulischen Umwelt und der Hilfeangebote zu betei-
ligen, wenn sie und ihre Eltern in Probleme und 
Krisen geraten sind. Kinder sollen ihre Rechte ken-
nenlernen, sie sollen ihre Sichtweise und ihr Erleben 
einbringen und in Entscheidungsprozesse einbezo-
gen werden, in denen Erwachsene sie altersange-
messen beteiligen. 

Allerdings stehen die nachdenkenswerten Argu-
mente aus pädagogischer und entwicklungspsycho-
logischer Sicht, die die Anerkennung der Kinder als 
Akteure verlangen, im Widerspruch zu den struktu-
rellen Arbeitsbedingungen der Kinder- und Jugend-
hilfe. In einer Zeit, in der die für wirksame Hilfe kon-
stitutiven Aushandlungsprozesse mit den Erwachse-
nen gefährdet erscheinen, soll gerade die 
Partizipation der Kinder ausgeweitet werden. Das 
sieht nach einer Ersatzhandlung aus. 

Gleichwohl sollten die Bemühungen um eine Partizi-
pation der Kinder deswegen nicht aufgegeben wer-
den, weil Raum für die Mitgestaltung der Lebenswelt 
für die Kinder sich als eine der wichtigsten Zukunfts-
investitionen erweisen könnte, und weil Initiative, 
realistische Phantasie und Verfolgung ausgehandel-
ter Ziele für das Leben in der heraufziehenden Ge-
sellschaft von großer Bedeutung sind. 

Daher empfiehlt die Kommission, sowohl die vom 
KJHG her gegebenen Möglichkeiten auszubauen 
und zu institutionalisieren als auch die Bemühungen 
der freien Träger um die Verwirklichung von Partizi-
pationschancen in allen Formen der Kinder- und Ju-
gendarbeit und der Kinder- und Jugendhilfe zu ver-
stärken und vorhandene Verfahren zu unterstützen. 
Auch außerhalb der Einrichtungen und Maßnahmen 
der Kinder- und Jugendhilfe sollten Kinder vermehrt 
Einfluß auf ihre Lebens-, Lern- und Freizeitbedin-
gungen erhalten. 
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C 1.7.4 Finanzierungsinstrumente 

Im Zusammenhang mit den Überlegungen, neue 
Vertragsverhältnisse einzuführen, wird das traditio-
nelle Förderungsinstrument der Zuwendung zuneh-
mend infrage gestellt. Trotz aller Kontroversen be-
steht Einigkeit darüber, daß das kameralistische und 
enge administrative Denken bei den öffentlichen Trä-
gern abgelöst werden muß. 

Bislang sieht das KJHG zwei Förderungswege vor: 

- § 74 KJHG regelt die Zuwendungen der öffentli-
chen Träger an die freien Träger zur Durchführung 
von Diensten und Einrichtungen, die einem öffent-
lichen Zweck (nicht gemeint sind hier einzelfallbe-
zogene Leistungen) dienen. Vom freien Träger 
wird eine angemessene Eigenleistung gefordert. 
Die Förderung per Zuwendung oder Subvention 
konstituiert juristisch gesehen ein hierarchisches 
Verhältnis zwischen dem Zuwendungsgeber und 
dem untergeordneten Zuwendungsempfänger. 
Der Zuwendungsempfänger hat keinen Rechtsan-
spruch auf entsprechende Zuwendungen (Münder 
1997 b). 

- Die zweite traditionelle Förderungsart ist die (Voll-) 
Finanzierung von Leistungen, die durch einen 
freien Träger gegenüber einem nach dem KJHG 
leistungsberechtigten Bürger (Kind, Jugendlichen, 
den Eltern) erbracht werden (§ 77 KJHG). In die-
sem Fall werden Vereinbarungen über die Kosten 
für einen spezifischen Einzelfall getroffen, die die 
Selbstkosten des freien Trägers abdecken sollen. 
Juristisch betrachtet handelt es sich um Verträge 
zwischen gleichberechtigten Pa rtnern. Die freien 
Träger trifft jedoch de facto - zumal keine Rückla-
gen gebildet werden dürfen - ein hohes unterneh-
merisches Risiko bei Vorhaltung und bei Nichtaus-
lastung von Personal und Einrichtungen (ebd.). 
Sie sind also auch in diesem Fa ll  vom Geldgeber 
und seinen Entscheidungen abhängig. 

Wie schwierig diese de jure gleichberechtigte Ver-
tragspartnerschaft ist, zeigt sich bei den Vorgängen 
um die sog. Deckelung des § 77: In Anlehnung an 
analoge Bestimmungen des Bundessozialhilfegeset-
zes wurde im Sommer 1996 (gültig bis Ende 1998) 
der Anstieg der Leistungsentgelte für die Unterbrin-
gung in Heimen und in teilstationären Einrichtungen 
in den alten Bundesländern auf 1 % und in den neu-
en Bundesländern auf 2 % pro Jahr begrenzt. Be-
gründet wurde dieser Vorgang mit der dringend not-
wendigen Konsolidierung der kommunalen Haus-
halte (dazu exemplarisch: Articus 1996). Von seiten 
der freien Träger wurde gerügt, daß zum ersten Mal 
in der Jugendhilfe „von staatlicher Seite auf Bundes-
ebene in dirigistischer Weise in die Verhandlungsau-
tonomie der Kosten- und Einrichtungsträger einge-
griffen" worden ist. Das wiederum schürte den Ver-
dacht, es handle sich nicht um eine sachlich 
begründete, sondern um eine rein politisch moti-
vierte Entscheidung (Späth 1996, S. 348). Zur Zeit 
laufen Bestrebungen, eine Gesetzesvorlage zur Re-
form des § 77 zu entwickeln, die beiden Vertragspart-
nern gerecht wird, indem auch Vereinbarungen über 
Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen getrof-
fen werden, so wie es im Sozialhilferecht vorgesehen 

ist (vgl. Vorschlag des Deutschen Vereins v. 11. Sep-
tember 1997). 

Insgesamt scheint die Entwicklung in Richtung va-
riabler und flexiblerer Förderungsmöglichkeiten zu 
gehen. Diskutiert werden Formen der Vertragsver-
einbarungen und der flexibleren Zuwendungsmög-
lichkeiten (Zuwendungsvertrag, Austauschvertragli-
che Vereinbarungen usw.), die nicht die Nachteile 
der Zuwendungen per Verwaltungsakt - wie Nicht-
übertragbarkeit auf das folgende Haushaltsjahr oder 
das Verbot der Bildung von Rücklagen - aufweisen 
(vgl. Münder 1997 b) . 

Der weitestgehende Vorschlag, bestimmte Segmente 
der Förderungslandschaft zu flexibilisieren, besteht 
in der Etablierung eines Gutscheinsystems, das die 
„Kaufkraft" der „Kunden" stärken soll. Die Protago-
nisten dieser in anderen europäischen Staaten schon 
praktizierten direkten Subventionierung der Adres-
saten („Von der Objekt- zur Subjektförderung") for-
dern, daß Eltern, Kindern und Jugendlichen viel 
mehr Eigenständigkeit zugetraut werden müsse. Sie 
seien durchaus in der Lage, über die Qualität z. B. ei-
nes Kindergartens zu entscheiden, so daß die Anbie-
ter gezwungen würden, sich im Interesse ihrer Ei-
genfinanzierung stärker den Nachfragern anzupas-
sen. Bisher gibt es jedoch kaum Erfahrungen 
darüber, ob durch solche den Wettbewerb fördern-
den Verfahren die Adressaten letztendlich mehr Ein-
fluß auf die Gestaltung der Angebote nehmen kön-
nen, so daß sie tatsächlich über die Qualität miten-
tscheiden. Es könnte durchaus sein, daß 
Einrichtungen oder Programme aus pädagogisch ir-
relevanten Gründen bevorzugt oder abgelehnt wer-
den (vgl. Kap. C 2.3.3). 

Es gibt also zur Zeit eine Fülle von unterschiedlichen, 
systemimmanenten und systemübergreifenden Vor-
schlägen und Vorstellungen, in denen sich wider-
spiegelt, daß die gesamte Jugendhilfelandschaft - 
vor allem im Bereich der Förderung und Finanzie-
rung - in Bewegung geraten ist. Wie schwierig und 
vielschichtig die Diskussion um eine neue Förde-
rungssystematik ist, zeigt sich u. a. daran, daß es 
keine einheitliche Position der öffentlichen Träger 
gibt. Weder innerhalb des Lagers der kommunalen 
Träger noch zwischen Vertretern von Bund, Ländern 
und Kommunen gibt es eindeutige Übereinstimmun-
gen (vgl. die Debatte zum Gutachten Münder 1994). 
Einigkeit besteht darüber, daß - soll die Praxis der 
Kinder- und Jugendhilfe nicht von ökonomischen Be-
dingungen dominiert werden - allen Vorschlägen 
zur Neuorientierung und Reformulierung des Förde-
rungssystems gerade auch unter restriktiven Finanz-
bedingungen die Entwicklung von Qualitätsstan-
dards zugrundeliegen muß. Das Prinzip der Subsidia-
rität, dessen Ausdruck das korporatistische System 
der freien und öffentlichen Träger ist, muß inhaltlich 
wieder neu gefüllt werden. 

C 1.8 Qualitätsstandards weiterentwickeln - Subsi-
diarität reformulieren 

Die bisher diskutierten Themenkomplexe - organi

-

sationsstrukturelle Schwachstellen bei der Umset

-

zung der Adressatenorientierung, das „neue" Ver- 
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hältnis der öffentlichen zu den freien Trägern, die 
Verwaltungsreform mit ihren Auswirkungen auf die 
Organisation der Jugendhilfe, die Öffnung des Trä-
gerspektrums und die Weiterentwicklung der Förde

-

rungs- und Finanzierungssysteme - müssen einge-
bettet werden in die umfassende Diskussion der so-
zialen Leistungsbereiche und der Neuformulierung 
des Subsidiaritätsprinzips. Wenn Wettbewerb und 
Konkurrenz das Verhältnis von Auftraggebern und 
Anbietern in der Jugendhilfe bestimmen - so lautet 
für die Kommission das Fazit aus dieser Diskussion -, 
muß dieser Prozeß durch gemeinsam akzeptierte, 
fachlich ausgewiesene Qualitätsstandards struktu-
riert und kontrolliert werden. Verhandlungen über 
Leistungsinhalte und -umfänge und die Qualität der 
Leistungen sind deshalb eine der wichtigsten 
Zukunftsaufgaben. Das ist u. a. wichtig, um nicht 
kurzatmigen verwaltungstechnischen Neuerungen 
aufzusitzen, die die fachlichen und inhaltlichen Stan-
dards sozialer Arbeit nicht ausreichend und ange-
messen berücksichtigen. Mittelkürzungen, einseitige 
Interessenpositionen und traditionelle hierarchische 
Kontrolle helfen nicht weiter. Sie dürfen auch nicht 
mit Berufung auf Budgetierung und Controlling 
durchgesetzt werden können. 

Über diese globale Forderung, daß Qualitätsentwick-
lung, -management und -sicherung auf den verschie-
denen Ebenen und unterschiedlichen Gebieten der 
Jugendhilfe erforderlich sind, besteht im Prinzip 
Einigkeit bei allen Beteiligten. Wichtig und neu an 
diesem dabei deutlich werdenden Prozeß der Aus-
handlung von Interessen ist, daß die prinzipielle 
Übereinstimmung unmißverständlicher und in ver-
pflichtenderer Weise als bei anderen Thematiken 
dokumentiert wird. Die Formel „Bedarf und Qualität 
bestimmen das Angebot und nicht reine Wirtschaft-
lichkeitserwägungen" kann für diese Übereinstim-
mung stehen. 

Allerdings unterscheiden sich die Einschätzungen 
und Positionen je nach Interessenlage hinsichtlich 
der Verfahren und Zuständigkeiten. Wollten aber die 
öffentlichen Träger diese Qualitätsdebatte nur unter 
sich, ohne die freien Träger, führen, würde dies nicht 
nur den Vorgaben des KJHG widersprechen, son-
dern würde die öffentlichen Träger überfordern (BBJ 
Service 1996). Daher sind Ansätze infrage zu stellen, 
die den verwaltungsinternen Prozessen der Quali-
tätssicherung (z. B. durch Entwicklung von Produk-
ten und Kennziffern) Vorrang vor der Jugendhilfepla-
nung geben (Peter/Schnapka 1996). 

Die freien Träger - auch sie halten Leistungskontrol-
le und Herstellung von Kostentransparenz für not-
wendig - betonen ihrerseits, daß diese Verfahren im 
Rahmen der Vorgaben des KJHG zu erfolgen hätten, 
vor allem wenn sie nach den neuen Steuerungsmo-
dellen angewendet werden (Arbeiterwohlfahrt 1997). 
Weiterhin sehen die freien Träger heute, nachdem 
sie ihre Bindungen an die jeweiligen traditionellen 
weltanschaulichen Orientierungen längere Zeit nicht 
gepflegt haben, ihre Aufgabe da rin, ihre spezifischen 
Leitbilder und Profile weiterzuentwickeln und ihre 
„soziale Produktivität" zu verbessern. Durch diese 
Anstrengungen versuchen sie, ihre besondere Quali-
tät erkennbar zu machen und damit sowohl den dif

-

ferenzierten Bedürfnissen der Adressaten entgegen-
zukommen als auch dem Wunsch- und Wahlrecht 
eine realisierbare, nicht abweisbare Basis zu geben 
(BBJ Service 1996; Schmieder 1996). 

Gemeinsames Interesse der Träger aber ist die Betei-
ligung der Adressaten am Entwicklungsprozeß von 
Qualitätsvorgaben und -standards für die Angebote. 
Denn Subsidiarität ist nicht schon auf der Ebene der 
einzelnen Anbieter und Dienste erfüllt, sondern ver-
wirklicht sich auch im Verhältnis zur einzelnen Per-
son oder Gruppe, die diese Dienste in Anspruch 
nimmt. Alle Beteiligungsregelungen des KJHG sind 
gleichermaßen ernst zu nehmen, indem seine sozial-
pädagogischen Zielvorstellungen durch institutiona-
lisierte Organisationsregelungen gestützt werden. 
Zur Entwicklung der Qualitätsstandards gehört da-
her auch ein Paradigmenwechsel von der Zuwen-
dung und Betreuung hin zur Partizipation und Auto-
nomie der Adressaten auf der Ebene der organisato-
rischen Verfahren z. B. auch im Rahmen der §§. 5 und 
8 KJHG. 

Die das KJHG und die Jugendhilfewirklichkeit in 
weiten Teilen prägenden Maximen der Prävention, 
der Lebensweltorientierung, der besonderen An-
waltsfunktion, des Prinzips der Förderung und der 
sozialen Leistung im Gegensatz zum Eingriff sind Er-
rungenschaften der Jugendhilfepolitik dieses Jahr-
hunderts. 

Die Gefahr, daß diese qualitativen sozialpädagogi-
schen und jugendhilfepolitischen Standards der Kin-
der- und Jugendhilfe wirtschaftlich-organisatori-
schen Erwägungen geopfert werden, ist real. Die Dis-
kussion um die neuen Steuerungsmodelle ist nur ein 
Symptom dieser geschilderten Umbruchsituation, die 
insbesondere dadurch gekennzeichnet ist, daß den 
qualitativen, fachlichen Standards zu ihrer Realisie-
rung die ihnen gemäße organisatorische Basis verlo-
ren zu gehen droht. Es müssen neue Formen des 
partnerschaftlichen Miteinanders freier und öffentli-
cher Träger gefunden werden, in denen die Fachdis-
kussion nicht durch die Ökonomie gelähmt wird. 

Damit steht das Prinzip der Subsidiarität wieder ein-
mal auf dem Prüfstand; es scheint weitgehend seiner 
früheren Bedeutung entleert worden zu sein. Die Be-
griffshülse „Subsidiarität" muß mit neuen Inhalten 
gefüllt werden. Es stellt sich die Frage, welche Ele-
mente für die Reformulierung der Subsidarität unver-
zichtbar sind, erhalten oder sogar hinzugefügt wer-
den müssen: 

- Adressatenorientierung und Beteiligungsregelun-
gen sollten im Zentrum aller Bestrebungen der 
Träger stehen. Sie sollten stärker Kinder einbezie-
hende Verfahren in den Verwaltungsabläufen be-
rücksichtigen; freie Träger könnten mit ihren neu 
entwickelten Werteprofilen den Bedürfnissen der 
Adressaten nach Orientierung und Identifikation 
mit spezifischen Angeboten entgegenkommen. 

- Öffentliche Träger sind nicht in der Lage, ohne Zu-
sammenarbeit mit den Trägern der freien Jugend-
hilfe und anderen Anbietern fachliche Standards 
für Angebote (weiter) zu entwickeln und zu erhal-
ten. Etablierte freie Träger sollten die Konkurrenz 
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neu entstehender frei-gemeinnütziger oder priva-
ter Träger nicht scheuen und sollten aktiv an der 
Qualitätssicherung mitwirken. 

- Freie und öffentliche Träger sollten sich öffnen hin 
zu marktorientierten Dienstleistungen, zu Effekti-
vitäts- und Effizienzgesichtspunkten, zur Evaluati-
on und Nachprüfbarkeit der Ergebnisse von Ange-
boten und Diensten und dabei offensiv das beson-
dere Profil der Kinder- und Jugendhilfe deutlich 
machen. 

C 2.  Erziehung, Bildung und Betreuung in 
Tageseinrichtungen für Kinder 

C 2.1  Tageseinrichtungen für Kinder - eine ge

-

sellschaftliche Verantwortung 
C 2.1.1 Tageseinrichtungen - an den Bedürfnissen 

von Kindern orientierte Orte 
C 2.1.2 Bildungsprozesse im Kontext aktueller Pro-

blemstellungen und Entwicklungen in Wirt
-schaft, Politik und Gesellschaft 

C 2.1.3 Verändertes Selbstverständnis von Tages-
einrichtungen 

C 2.2  Diskussion um die Qualität der Tagesein

-

richtungen für Kinder als Ausdruck notwen

-

diger umfassender Neuorientierung 
C 2.2.1 Weiterentwicklung der Kindorientierung 
C 2.2.2 Weiterentwicklung der Familienorientie-

rung 
C 2.2.3 Weiterentwicklung der Gemeinwesenorien-

tierung 
C 2.3  Entwicklungen im Arbeitsfeld der Tages

-

einrichtungen nach Einführung des Rechts-
anspruchs auf einen Kindergartenplatz 

C 2.3.1 Versorgungssituation 
C 2.3.2 Definitionen und Definitionsmängel im Zu-

sammenhang mit dem Rechtsanspruch auf 
einen Kindergartenplatz 

C 2.3.3 Veränderungen von Finanzierungs- und 
Zuständigkeitsfragen 

C 2.3.4 Auswirkungen des Rechtsanspruchs auf die 
Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungssi-
tuation der 0- bis 3jährigen und der Kinder 
im Schulalter 

C 2.3.5 Tagespflege - ein eigenständiges Angebot 
der Kinder- und Jugendhilfe 

C 2.4  Fachkräfte in Tageseinrichtungen für Kin

-

der 
C 2.4.1 Personalausstattung und Personalstruktur 
C 2.4.2 Personalentwicklung im Arbeitsfeld der Ta-

geseinrichtungen 
C 2.4.3 Qualifizierter Berufnachwuchs durch quali-

fizierte Ausbildung 
C 2.5  Stützsysteme für Innovationen im Arbeits

-

feld der Tageseinrichtungen 
C 2.5.1 Beitrag der Fachberatung 
C 2.5.2 Beitrag der Fortbildung 
C 2.5.3 Beitrag der Forschung 
C 2.6 Empfehlungen 

C 2.1 Tageseinrichtungen für Kinder - eine 
gesellschaftliche Verantwortung 

C 2.1.1 Tageseinrichtungen - an den Bedürfnissen von 
Kindern orientierte Orte 

Tageseinrichtungen, die Kindertagesstätte (Kita), die 
Krippe, der Hort, die Eltern-Kinder-Tagesstätte, der 
Kinderladen oder die selbstorganisierte Eltern-Kind-
Gruppe und die Tagespflege/Tagesmutter, sind für 
Kinder Orte, an denen sie Geborgenheit finden und 
Anregungen zur Auseinandersetzung mit ihrer Um-
welt erhalten. Es sind Orte, an denen Mädchen und 
Jungen ihrem Forscherdrang nachkommen können, 
wo sie Verantwortung übernehmen und ensprechend 
ihren Phantasien gestalten können, wo sie Gesprä-
chen lauschen und sich an ihnen beteiligen können. 

Kinder verbringen mit zunehmendem Alter mehr 
Zeit in außerhäuslichen Situationen: im Zusammen-
sein mit Gleichaltrigen, mit jüngeren und älteren 
Kindern, mit älteren und jüngeren Erwachsenen, sie 
wollen Erfahrungen sammeln, Wissen und Fähigkei-
ten erwerben und ihr Können erweitern. Sie sind of-
fen für Umwelt und Natur, für Leben und Sterben, 
für individuelle Betätigung und Gruppenaktivität, für 
die eigene und fremde Kultur. Sie wollen verstanden 
und akzeptiert werden. Sie wollen Räumlichkeiten, 
in denen sie ihre Ideen zwanglos umsetzen können, 
wollen toben und Ruhe genießen können, wollen 
selbst bestimmen und Angebote zur Verfügung ge-
stellt bekommen. 

Fast alle 5-, 6- und 7jährigen Kinder besuchen einen 
Kindergarten oder eine ähnliche Tageseinrichtung. 
Die hohe Zahl verdeutlicht, daß außerhäusliche Er-
ziehung, Bildung und Betreuung des Kindes ab ei-
nem bestimmten Lebensalter in Deutschland zur kul-
turellen Selbstverständlichkeit geworden ist. Selbst 
Kinder dieses Alters aus Mehrgenerationenhaushal-
ten, in denen also eine teilweise Betreuungsfunktion 
durch andere Familienmitglieder wie z. B. die Großel-
tern des Kindes übernommen werden könnte, besu-
chen nicht seltener eine Tageseinrichtung als Kinder 
aus einem Zweigenerationenhaushalt (Binder 1995). 

Diese Entwicklung des Kindergartenbesuches zu ei-
nem üblichen Element des Alltags von Kindern ist 
nicht zuletzt auf die große Akzeptanz der Institution 
Kindergarten in der bundesdeutschen Bevölkerung 
in Ost und West zurückzuführen. 

Anders sieht es bei außerhäuslichen Angeboten für 
Kinder unter 3 und über 7 Jahren aus (vgl. Kap. C 
2.3.4). 

Hinter der Auseinandersetzung um die Rolle der Er-
ziehung, der Bildung und Betreuung in Tageseinrich-
tungen für Kinder steht - auf der Grundlage eines 
am Kind orientierten Handelns - die grundsätzliche 
Frage, welche Grundhaltungen und Schlüsselqualifi-
kationen im Kindesalter aufgebaut, welche Bildungs-
inhalte einem bestimmten Lebensalter zugänglich 
gemacht werden und mit welchen Erfahrungen Kin-
der in Berührung kommen sollen. 
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C 2.1.2 Bildungsprozesse im Kontext aktueller Problem-
stellungen und Entwicklungen in Wi rtschaft , Politik 
und Gesellschaft 

Die derzeit vorherrschenden Bedingungen in Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft ebenso wie das wach-
sende Bewußtsein für die Abhängigkeit von Bildung, 
Ökonomie und Demokratie und die widerstreitenden 
Interessen in diesen gesellschaftlichen Bereichen bil-
den einen wesentlichen Hintergrund für ein erneut 
erwachtes Interesse an Bildungsprozessen im Kin-
desalter (Peukert 1997). 

Bildung und Erziehung ermöglichen u. a. die Entfal-
tung von sozialen Fähigkeiten, die für das Zusam-
menleben in der Demokratie grundlegend sind und 
die Basis für alles spätere Lernen bilden. Damit sind 
diese Prozesse auch für eine funktionierende Wirt-
schaft unverzichtbar. Andererseits gefährden Eigen-
gesetzlichkeiten der Ökonomie wie Rationalität, Effi-
zienz, Vertrauen in die Machbarkeit und Beherrsch-
barkeit von Prozessen sowie ein strenges Kosten-
Nutzen-Denken die Investition in Bildungsprozesse, 
die an ganz anderen Maximen ausgerichtet sein 
müssen, wenn sie erfolgreich verlaufen sollen. Und 
deren Nutzen wird darüber hinaus erst mehrere Jah-
re später deutlich. 

Über lange Zeit wurden die sowohl für das Zusam-
menleben in einer Demokratie als auch für das Funk-
tionieren der Wirtschaft erforderlichen Kompetenzen 
im Rahmen der familiären Kindererziehung ausgebil-
det. Die Veränderungen in der Arbeitsteilung zwi-
schen Männern und Frauen sowie die geringer wer-
dende Akzeptanz einer bereits seit längerem diagno-
stizierten „strukturellen Rücksichtslosigkeit" der 
Gesellschaft gegenüber der Familie bedingen, daß 
Eltern die Verantwortung für die nachwachsende 
Generation nicht mehr ausschließlich als private Auf-
gabe wahrnehmen wollen und können. Aber nicht 
nur die veränderten Kapazitäten der Familien sind 
hier zu nennen. Von mindestens ebenso großem Ge-
wicht ist die Frage, auf welche Zukunft hin Kinder 
heute erzogen werden sollen. Viele Erwachsene ste-
hen mit Blick auf die heranwachsende Generation 
den Auswirkungen der globalen Konkurrenz, der 

 Krise der Arbeitsgesellschaft, der zunehmenden Ar-
mut, der Fragilität der sozialen Sicherungssysteme 
und der tradierten Werteordnungen hilflos gegen-
über. Viele sind durch die prognostizierten Auswir-
kungen der demographischen Entwicklung, die mas-
sive Konflikte der Generationen nach sich ziehen 
und den gesellschaftlichen Konsens weiter gefähr-
den könnten, verunsichert. Viele ängstigt überdies 
das Ausmaß an Umweltzerstörung, die Entwicklung 
der neuen Medienwelten und die Übermacht der 
Prinzipien der Konsumgesellschaft. 

Angesichts der derzeit vorherrschenden Weigerung, 
sich diesen Veränderungen zu stellen und die not-
wendigen Voraussetzungen zu schaffen, um die Ver-
antwortung für Erziehung und Bildung der nächsten 
Generationen auf neue und gerechte Weise zu orga-
nisieren (Peukert 1997), mehren sich die Stimmen, 
die eine Neubestimmung der Übernahme von Ver-
antwortung für die nächste Generation zwischen pri-
vater Sorge und öffentlicher Vorsorge anmahnen. 

C 2.1.3 Verändertes Selbstverständnis von Tages-
einrichtungen 

Die folgenden Stimmen aus der Debatte um den Auf-
trag der Tageseinrichtungen zeigen, wie weit die 
Vorschläge zur Neubestimmung des gesellschaftli-
chen Auftrags der Tageseinrichtungen für Kinder 
auseinandergehen: 

- Aus der Frage nach der Zukunftsfähigkeit Europas 
und der Erkenntnis, daß die gegenwärtige Kinder-
gartenpädagogik langfristig zum Rückgang der in-
ternationalen Wettbewerbsfähigkeit beiträgt, wird 
die Notwendigkeit abgeleitet, sowohl die pädago-
gische Konzeption als auch sämtliche materiellen 
und personellen Rahmenbedingungen auf das Ziel 
hin auszurichten, Unternehmergeist - ,, entrepre-
neurship " - zu produzieren. 

- Aus der Feststellung, daß in unserer Gesellschaft 
das soziale Klima kälter wird und die wirtschaft-
lich bedingte Ausgrenzung von Menschen, die als 
nicht genügend produktiv gelten, zunimmt, wird 
die Notwendigkeit abgeleitet, daß die Fachkräfte 
die Funktion von „Zukunftshebammen" ausüben, 
indem sie mit Kindern „belastbare Solidarität" ein-
üben - eine Kompetenz, ohne die ein Zusammen-
leben in Frieden und Gerechtigkeit als nicht mög-
lich betrachtet wird (Zulehner 1994). 

Kritische Anfragen an verschiedene vorhandene 
Konzeptionen in den sogenannten Regeleinrichtun-
gen wie Montessori-Pädagogik, Reggio-Pädagogik, 
Waldorf-Pädagogik, Situationsansatz, disziplinorien-
tierter-, funktionsorientierter- oder lebensbezogener 
Ansatz gehen aber auch von pragmatisch ausgerich-
teten Alternativbewegungen wie der aus Dänemark 
importierten Waldkindergartenbewegung (Strüver/ 
Wolf 1996) oder dem Projekt Spielzeugfreier Kinder-
garten (Kessler/Persch 1996) aus. Bei diesen Konzep-
ten besteht die Gefahr, die Komplexität zu reduzieren 
und lediglich eine Dimension als absolut zu setzen. 
Ein weiteres Problem liegt in der drohenden Funktio-
nalisierung von Kindern. Sie sollen nämlich solche 
Verhaltensweisen entwickeln, die Erwachsene selbst 
nicht realisieren können oder wollen. 

Es ist nicht Anliegen des Berichtes, eine Gesamtdar-
stellung und -bewertung der verschiedenen pädago-
gischen Konzepte in Tageseinrichtungen vorzuneh-
men, wir fordern vielmehr die Weiterführung des 
Verständigungsprozesses um die pädagogischen An-
sätze in Tageseinrichtungen. Schwerpunkt der Aus-
einandersetzung sollten insbesondere die Fragen 
nach der Zeitgebundenheit von Zielen und nach den 
wechselnden historischen Anforderungen an die Un-
terstützung von Kindern in ihren verschiedenen Le-
bensabschnitten sein. Und dies unter dem Blickwin-
kel, daß Kinder die Welt, in die sie hineinwachsen, 
verstehen und in ihr kompetent und verantwortlich 
handeln können (Krappmann 1995c). 

Die Verständigung darüber, welche Schlüsselqualifi-
kationen Kinder in der Risikogesellschaft benötigen, 
steht erst am Anfang. Aber schon jetzt zeichnet sich 
die Notwendigkeit eines veränderten Leitbildes für 
Tageseinrichtungen ab (Colberg-Schrader 1997). 
Während in der Vergangenheit oft das Selbstver-
ständnis vorherrschte, Tageseinrichtungen, im be- 
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sonderen Kindergärten, seien ausschließlich Orte für 
Kinder und ein Freiraum, der die Umwelt mit ihren 
Schwierigkeiten bewußt ausblendet und der frei von 
Leistungsdruck zu halten ist, wächst vielerorts die Er-
kenntnis, daß die ernsthafte Berücksichtigung der 
Lebenssituation von Kindern die oft praktizierte 
„Ohne mich-Haltung" nicht länger zuläßt. 

Ein verändertes Selbstverständnis der Tageseinrich-
tungen für Kinder ist ohne eine veränderte Bewer-
tung von Lernen und Leistung nicht umsetzbar. 
Wenn Erzieher und Kinder eine Lerngemeinschaft 
bilden, die gemeinsam reflektiertes Lebenswissen er-
werben, also sich Erfahrungen und Erkenntnisse 
über ihre eigene Situation aneignen und die Fähig-
keit einüben, diese in Handlungskonzepte umzuset-
zen, dann erscheinen die speziell im Kinderga rten oft 
tabuisierten Beg riffe wie „Fördern und Fordern" in 
einem neuen Licht. Bildung und Lernen verstehen 
sich unter diesem Blickwinkel als der Erwerb von 
Identität und situationsgerechter Handlungskompe-
tenz und zwar unter Berücksichtigung einer doppel-
ten Perspektive, nämlich der Einpassung in die Ge-
sellschaft und der gleichzeitigen Befähigung, über 
die Sinnhaftigkeit und Adäquatheit der Verhältnisse 
miteinander zu kommunizieren. Die miteinander ver-
knüpfte Förderung von Emotionalität und Rationali-
tät, also von „emotionaler Intelligenz " (Goleman 
1996), könnte zentrales Moment eines neuen Bil-
dungsverständnisses in Tageseinrichtungen sein. 

Wenngleich auch Erziehung und Betreuung unver-
zichtbare Aufgaben der Tageseinrichtungen sind, ist 
es im Sinne einer konzertierten Aktion aller Beteilig-
ten dringend geboten, die Verständigung über die 
Bildungsqualität zu intensivieren (TPS extra Nr. 23). 

C 2.2 Diskussion um die Qualität der Tageseinrich-
tungen für Kinder als Ausdruck notwendiger 
umfassender Neuorientierung 

Die Begriffe Qualität, Qualitätssicherung und Quali-
tätsmanagement haben Konjunktur. Aber die Frage, 
wodurch sich eine „gute" Tageseinrichtungen für 
Kinder auszeichnet, ist durchaus nicht neu. 

Der Kindergarten hat sein Qualitätsprofil seit seinen 
Anfängen aus der Berücksichtigung von zwei Dop-
pelmotiven abgeleitet. Auf der einen Seite war er ein 
Entlastungsangebot für Eltern, das ihnen die Sorge 
um das Wohlergehen der Kinder in Zeiten, in denen 
sie selbst die Betreuungsarbeit nicht übernehmen 
konnten, abnahm und andererseits verstand er sich 
zugleich als Angebot zur Unterstützung der elterli-
chen Erziehungsarbeit. Immer ging es darum, diese 
unterschiedlichen Aspekte in ein zeitgemäßes Kon-
zept zu integrieren. 

Die Frage nach der Qualität der Tageseinrichtungen 
für Kinder läßt sich derzeit auf zwei Grundmuster zu-
rückführen. Auf der einen Seite wird eine neue bil-
dungspolitische Thematisierung der Kindergartener-
ziehung angemahnt und es wird daran erinnert, wel-
che zentralen Qualifikationen in dieser Phase des 
Bildungsweges bei Kindern zugrundegelegt werden 
müssen. Auf der anderen Seite wird die Qualität des 
Kindergartens darin gesehen, daß er sich als moder

-

ner Dienstleistungsbetrieb profilieren und mit einem 
bedarfsgerechten Leistungsangebot im Wettbewerb 
mit anderen Anbietern am Ort bestehen muß. Die 
Trennlinie zwischen beiden Perspektiven läßt sich 
aber weder scharf abgrenzen noch lassen sich die Ar-
gumentationsschienen ganz eindeutig bestimmten 
Gruppen zuordnen. 

Was letzlich als Qualität bezeichnet wird, ist außer-
dem abhängig von demjenigen, der die Qualitätsfra-
ge aufwirft: Kind, Eltern, Träger oder Erzieher/innen 
(Erath 1996b). Auch die A rt  und Weise des Umgangs 
mit diesem sensiblen Thema, ob offensiv oder ab-
wehrend, ist in dieser Abhängigkeit zu sehen (Tiet-
ze/Schuster/Roßbach 1997). 

Die beginnende Verwaltungsreform und die Einfüh-
rung neuer Steuerungsmodelle in der Jugendhilfe 
der Kommunen führten zusätzlich ein an Kosten-Nut-
zen- Gesichtspunkten ausgerichtetes Qualitätsver-
ständnis ein (Kommunale Gemeinschaftsstelle 
(KGSt) 1994). 

Welcher Qualitätsbegriff auch immer dominiert, es 
geht um die Frage, auf welche Weise die Qualität der 
Arbeit in Tageseinrichtungen die Entwicklung der 
Kinder fördert und ob diese Qualität klar formuliert, 
definiert und operationalisiert werden kann. Hier ge-
hen die Auffassungen weit auseinander. Die ver-
schiedenen Positionen lassen sich folgendermaßen 
zusammenfassen: 

- Komplexe Erziehungsprozesse entziehen sich we-
gen der personalen Abhängigkeiten, der starken 
Wertgebundenheit und der Unsicherheit über Ur-
sache- und Wirkungszusammenhänge grundsätz-
lich der Möglichkeit, sie zu fixieren, zu standardi-
sieren und zu bewe rten. 

- Es mangelt nicht an Qualitätsdefinitionen und 
Zielbeschreibungen, sondern vielmehr an deren 
Umsetzbarkeit. Die im Kinder- und Jugendhilfege-
setz (KJHG) formulierten und teilweise in den 
Ausführungsgesetzen der Länder konkretisierten 
Vorgaben seien nicht in Arbeitspläne oder Curri-
cula adäquat umzusetzen. Dies gelte für die Förde-
rung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (§ 22 
Abs. 1 KJHG), die Orientierung des Leistungsan-
gebotes an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer 
Familien (§ 22 Abs. 2 KJHG), die Beteiligung der 
Erziehungsberechtigten an den Entscheidungen 
in wesentlichen Angelegenheiten der Tagesein-
richtungen (§ 22 Abs. 3 KJHG), die Berücksichti-
gung des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern 
(§ 6 KJHG), die Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen an allen sie betreffenden Entscheidun-
gen (§ 8 KJHG) und nicht zuletzt für den Einsatz 
für familien- und kinderfreundliche Lebensbedin-
gungen (§ 1 KJHG). 

- Qualität kann man beschreiben und messen. Das 
Instrumentarium zur Unterscheidung von Quali-
tätsmerkmalen wie Struktur-, Prozeß- und Ergeb-
nisqualität läßt sich auch auf die Produktion perso-
nenbezogener Dienstleistungen übertragen (vgl. 
Untersuchung von Tietze/Schuster/Roßbach 
(1997) hinsichtlich der pädagogischen Qualität in 
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Kindergartengruppen und ihre Bedeutung für die 
Entwicklung von Kindern). 

Der Nachweis der Qualität einer Tageseinrichtung 
für Kinder wird in Zukunft vor dem Hintergrund ver-
schiedener Aspekte (z. B. demographische Entwick-
lung, Europäische Einigung, Anspruchshaltung der 
Eltern, Wunsch nach Berufszufriedenheit und Ar-
beitsplatzsicherheit) bei den Erzieher/innen noch 
größere Bedeutung gewinnen. Im Vordergrund wer-
den der qualitative Umbau des Angebotes, die Ver-
änderung und Ausdifferenzierung der Trägerland-
schaft und die Gestaltung der Tageseinrichtungen 
als kind- und familienorientierter Leistung stehen. 
Die Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe 
werden vermutlich regelmäßiges Qualitätsmanage-
ment als Teil der vertraglichen Absprachen über die 
Finanzierung einfordern. 

In keinem anderen Dienstleistungsbereich in 
Deutschland ist gegenwärtig eine dera rt  große Dis-
krepanz an Qualität festzustellen wie in den Tages-
einrichtungen für Kinder (Tietze/Schuster/Roßbach 
1997). Es werden große Qualitätsunterschiede in der 
pädagogischen Arbeit aufgrund der Vielfalt der prak-
tizierten unterschiedlichen Konzepte, hinsichtlich der 
Qualifikation der Fachkräfte und der Unterstützung 
durch Fachberatung und Fortbildung wahrgenom-
men. 

Daß die Qualitätsdiskussion bereits heute ins Blick-
feld der Beteiligten gerückt ist, zeigen die vielfälti-
gen vor Ort entwickelten Initiativen, die sich der Fra-
ge der Qualität stellen und sich dabei unterschiedli-
cher Verfahren bedienen. Diese reichen von 
externen Verfahren des Qualitätsmanagements, über 
Zertifizierungsverfahren bis hin zu Methoden der 
(Selbst)Evaluierung, Organisationsschecks, Ziel-
gruppen- und Mitarbeiterbefragungen. 

Wichtig scheint zu sein, daß die Beteiligten vor Ort 
prüfen, welches System für sie das Richtige ist und 
daß sie sich auch dafür entscheiden. Für diese Ent-
scheidung sollte maßgebend sein, welche Funktion 
das jeweilige System erfüllen soll. Soll die Arbeit der 
einzelnen und des Teams verbessert werden? Sollen 
die betrieblichen Abläufe und Zuständigkeiten neu 
geregelt werden? Soll die Zusammenarbeit mit den 
Eltern verbessert werden? Zertifizierung sollte jedoch 
kein Selbstzweck sein. Denn ein Zertifikat bildet le-
diglich einen punktuellen Entwicklungsstand ab. 
Wichtig ist es, deutlich zu machen, daß sich eine Ein-
richtung um permanente Verbesserung des Angebo-
tes bemüht. 

Auch wenn - schon wegen des Fehlens einheitlicher 
Rahmenbedingungen aufgrund der Zuständigkeit 
der Länder (Arbeiterwohlfahrt (AWO) 1995) - eine 
Vergleichbarkeit zwischen den Tageseinrichtungen 
nicht gegeben ist, so bedarf es aber dennoch einer 
bundesweiten Qualitätsoffensive. Dies würde die 
Sensibilität der Fachkräfte und auch der Träger für 
die verschiedenen Bedingungsfaktoren von Quali-
tätsarbeit erhöhen, ihren Eigenanteil an der perso-
nenbezogenen Dienstleistung der Tageseinrichtun-
gen realistischer einschätzen und Abbau verhindern 
helfen - und damit Auswirkungen auf eine optimale 
Entwicklung der Kinder haben. 

C 2.2.1 Weiterentwicklung der Kindorientierung 

„Was braucht das Kind?" Die Antwort darauf wird 
immer kultur- und zeitgebunden ausfallen, wie es die 
verschiedenen Kulturen des Aufwachsens von  Kin-
dern in der DDR und der alten Bundesrepublik bele-
gen. Aufgrund der beiden Entwicklungsgeschichten 
hat es sich seit der politischen Vereinigung Deutsch-
lands als notwendig und sinnvoll erwiesen, beim Ver-
such der Selbstvergewisserung und Neuorientierung 
in den Tageseinrichtungen zeitweise unterschiedli-
che Wege zu gehen. 

Die Fachkräfte in den neuen Bundesländern befaß-
ten sich auf ihren Qualifizierungswegen nach dem 
Umbruch im Jahr 1990 (Krug/Pelzer 1994; Löw/Mei-
ster/Sander 1995; Diller-Murschall/Haucke/Breuer 
1997) neben der Auseinandersetzung mit inhaltli-
chen Fragen des Menschenbildes und der Erzie-
hungsziele, insbesondere mit der Umstellung vom 
geschlossenen Plan zur eigenständigen Konzeption 
und von vordefinierten, für alle Kinder in altershomo-
gen zusammengesetzten Gruppen verbindlich 
geltenden Förderungszielen zu differenzierten, indi-
viduell abgestimmten Förderkonzepten (Heller/Ten-
nstedt 1993 und z. B. Modellversuch „Kindersituati-
on"). Im Westen standen weiterhin Fragen der Um-
setzbarkeit des situationsorientierten Ansatzes 
(Laewen/Neumann/Zimmer, J. 1997) im Mittelpunkt 
der Fortbildungsangebote. Ein Austausch zwischen 
beiden Seiten setzte erst spät ein, im Zuge bundes-
weit angelegter Modellprojekte wie „Weiterführende 
Konzepte" (ein 1994 bis 1996 von der Bundesvereini-
gung evangelischer Tagesstätten verantworteter, von 
neun Einrichtungen aus Ost und West durchgeführ-
ter und vom Comenius-Institut wissenschaftlich be-
gleiteter Modellversuch) und „Katholische Tagesein-
richtungen entwickeln sich weiter: von Kindergärten 
zu vielfältigen Angebotsformen" (ein 1994 bis 1996 
vom Verband katholischer Tageseinrichtungen für 
Kinder (KTK) verantwortetes, wissenschaftlich be-
gleitetes und von Einrichtungen aus 11 Diözesen in 
9 Bundesländern durchgeführtes Modellprojekt). 

Die Fachkräfte in ganz Deutschland stehen vor der 
Herausforderung, sich dem Auftrag des KJHG, die 
Entwicklung von Kindern zu eigenständigen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu unterstüt-
zen, konzeptionell zu nähern. Beispielhaft sind in 
diesem Sinne die notwendige Weiterentwicklung in-
terkultureller Erziehung, die Berücksichtigung ge-
schlechtsspezifischer Sozialisation, die konzeptio-
nelle Umsetzung einer emanzipatorischen Erzie-
hung, die Weiterentwicklung einer integrativen 
Arbeit von behinderten und nichtbehinderten Kin

-dern in Tageseinrichtungen sowie die konzeptionelle 
Berücksichtigung von in Armut lebenden Kindern zu 
nennen. 

Erziehung sollte sich sowohl als intentionales, ziel-
orientiertes Umgehen mit Kindern als auch als das 
Eröffnen von Lebensräumen, in denen Erfahrungen 
gemacht, Verhalten erprobt, Beziehung gestaltet, 
Identifikation ermöglicht wird, verstehen. Die Erzie-
herin übernimmt in diesem Zusammenhang ver-
schiedene, zum Teil widersprüchlich erscheinende 
Funktionen. Sie begleitet, unterstützt, fördert, leitet 
an, vermittelt, ermöglicht Erfahrungen, animiert, pro- 
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voziert, konfrontiert und korrigiert. Im subjektorien-
tierten pädagogischen Ansatz besteht die perma-
nente Herausforderung, das Kind gleichzeitig als 
„kompetenten Gestalter" seiner eigenen Entwick-
lung und als „unterstützungsbedürftiges Werdewe-
sen" zu achten. 

Es wäre wünschenswert, wenn sich vor dem Hinter-
grund einer pädagogisch-subjektorientierten Erzie-
hung auch das Leitbild von Tageseinrichtungen wei-
terentwickeln würde. Eine solche Erziehung fragt 
beispielsweise nicht in erster Linie danach, was Kin-
der lernen sollen, sondern was wir ihnen anbieten 
können, damit sie ihre Ich-Identität aufbauen und ih-
ren Subjektstatus festigen können. Um diese Pro-
zesse sensibel unterstützen zu können, ist es erfor-
derlich, sich neu damit auseinanderzusetzen, wie 
Kinder lernen. 

Tageseinrichtungen würden sich unter dieser Frage-
stellung vielleicht zu „Forschungsinstituten" entwik-
keln, in denen Kinder und Erzieher/innen eine Lern-
gemeinschaft auf Zeit bilden, die den Prinzipien der 
Handlungsforschung verpflichtet ist. Über Versuch 
und Irrtum, Hypothesenbildung und -überprüfung 
würde sowohl individuelle Problemlösungskompe-
tenz ausgebildet als auch gleichzeitig die Chance 
wahrgenommen werden können, sich selbst und die 
anderen besser kennenzulernen. Das Tempo des For-
schungsprozesses würde dabei gemeinsam be-
stimmt. 

C 2.2.2 Weiterentwicklung der Familienorientierung 

Die gegenwärtigen Probleme, mit denen Familien in 
unserer Gesellschaft konfrontiert sind, stellen für Ta-
geseinrichtungen eine Herausforderung dar, sich mit 
neuen Themen auseinanderzusetzen und nach neu-
en Formen der Zusammenarbeit mit Eltern zu su-
chen. Die Fragen in diesem Zusammenhang lauten 
beispielsweise, was Tageseinrichtungen dafür tun 
können, die Belastung von Arbeitslosigkeit und ihre 
Auswirkung auf das Familienleben zu verringern, 
oder wie Tageseinrichtungen dazu beitragen kön-
nen, daß armutsbedrohte Familien nicht weiter in die 
Isolation geraten, welche Unterstützungsleistungen 
Tageseinrichtungen für Familien in Krisensituationen 
anbieten können. 

Die Fachkräfte in den Tageseinrichtungen für Kinder 
im Osten und im Westen Deutschlands blicken auf 
eine sehr unterschiedliche Geschichte der Zusam-
menarbeit mit Familien zurück. 

In der DDR existierte im Zeichen staatlicher Wirt-
schaftsplanung mit einer konsequenten Beteiligung 
der Frauen am Erwerbsleben ein System kollektivier-
ter Kinderziehung. Die Verantwortung für das Ange-
bot und die curriculare Ausgestaltung lag bei den zu-
ständigen staatlichen Stellen. Eine zentrale Aufgabe 
der Tageseinrichtungen war es, die Vereinbarkeit 
von Familienleben und Vollerwerbstätigkeit der 
Frauen abzusichern (Ministerrat der Deutschen De-
mokratischen Republik 1986). 

Demgegenüber hat sich in Westdeutschland eine 
grundgesetzlich geschützte Erstverantwortlichkeit 
der Familie für die Entwicklung des Kindes etabliert. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg und noch Mitte der 
60er Jahre sollte Kindheit vor allem Familienkindheit 
sein. In den Jugendberichten von 1965 und 1972 er-
scheint der Kindergarten noch als Notbehelf für Fa-
milien, die es sich „nicht leisten können", die Mütter 
als Rundumversorgerin zu finanzieren. In den 80er 
Jahren waren die Ziele für eine „bedarfsgerechte 
Umgestaltung" der Einrichtungen für Kinder vor al-
lem geleitet durch Integrationsmöglichkeiten von 
Frauen in den Arbeitsmarkt. Aber die Erziehung in 
Institutionen galt über lange Jahre hinweg gegen-
über der Familie weiterhin nur als zweitbeste Mög-
lichkeit. Gleichzeitig beleuchtet die Begrifflichkeit 
des „familienergänzenden Auftrags", daß die Erzie-
hung durch die Familie allein jedoch nicht als ausrei-
chend betrachtet werden kann, um eine optimale 
Entfaltung der kindlichen Persönlichkeit zu gewähr-
leisten und sie auf die Zukunft adäquat vorzuberei-
ten. Die Tageseinrichtung tritt de facto mit einem ei-
genständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag als 
Partner hinzu. 

In den neuen Bundesländern besteht nach wie vor 
die Aufgabe für viele Erzieher/innen darin, ein neues 
Rollenverständnis zu erwerben und den Eltern ihre 
Erstverantwortung zuzugestehen. Allerdings haben 
sich schon viele Einrichtungen den Herausforderun-
gen gestellt und ein beeindruckendes Instrumentari-
um der Zusammenarbeit mit Eltern entwickelt (Krug/ 
Pelzer 1994). 

Aber auch viele Tageseinrichtungen in den alten 
Bundesländern praktizieren nach wie vor eher einge-
schränkte Formen von Elternarbeit. Barrieren be-
stehen in der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migra-
tionshintergrund. Es bedarf besonderer Mühe und 
spezifischer Konzepte (z. B. Hausbesuche), um diese 
- auch von Bildungsinstitutionen schwer erreichbare 
- Gruppe einzubeziehen. Untersuchungsergebnisse 
zwingen zu der Erkenntnis, daß die im Achten Ju-
gendbericht (Bundesministerium für Jugend, Fami-
lie, Frauen und Gesundheit (BMJFFG) 1990) bereits 
skizzierten Tendenzen einer Neubestimmung der Fa-
milienorientierung bis heute nur unzureichend um-
gesetzt sind. Elternarbeit wird nach wie vor mehr als 
traditionelle Elternbildungsarbeit verstanden. Tages-
einrichtungen, die ihre Institution für Elternaktivitä-
ten zur Verfügung stellen, und zwar ohne die gleich-
zeitige Präsenz der Fachkräfte, sind beispielsweise 
noch immer untypisch. Die Mitwirkung von Eltern in 
Gremien wird kaum offensiv genutzt. Elternarbeit ist 
nach wie vor besonders Arbeit mit Müttern. Und: El-
tern werden oft eher als Belastung denn als poten-
tielle Bündnispartner empfunden (Gleich 1993; Fthe-
nakis/Textor 1996). 

Auch wenn die Auswertung des Erprobungs-
programms (Zimmer, J./Preissing/Thiel/Heck/Krapp-
mann 1997) und die Ergebnisse anderer Modellpro-
jekte (z. B. TPS-extra, Nr. 24) zu dem freundlichen 
Fazit kommen, daß sich die Beziehungen zwischen 
Eltern und Erzieher/innen intensiviert haben, eine 
Erweiterung der Formen der Elternarbeit zu ver-
zeichnen sei und unterschiedliche Möglichkeiten der 
Beteiligung erprobt worden sind (z. B. aktive Beteili-
gung der Eltern an der Konzeptionsentwicklung der 
Einrichtung), so muß mit Blick auf das gesamte Ar- 
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beitsfeld doch mit einer gewissen Ernüchterung fest-
gestellt werden, daß die Weiterentwicklung der 
Familienorientierung in der Praxis noch erhebliche 
Anstrengungen erfordert. 

C 2.2.3 Weiterentwicklung der Gemeinwesenorientierung 

Die Erörterung der Möglichkeiten und Grenzen der 
Übertragung des zentralen Paradigmas der „lebens-
weltorientierten Jugendhilfe" (Achter Jugendbericht, 
BMJFFG 1990) auf die Kinder- und Jugendhilfe war 
in den letzten Jahren wiederholt Gegenstand der 
Auseinandersetzung. Die seit den 80er Jahren be-
kannten „Einmischungsstrategien" (Mielenz 1981) 
spielen im Diskurs um das erweiterte Jugendhilfever-
ständnis als Querschnittsaufgabe ebenso eine Rolle, 
wie neuere Überlegungen, mit anderen Aktions-
bündnisse einzugehen, einmal um Synergieeffekte 
ausnutzen zu können und darüber hinaus den Stel-
lenwert der Kinder- und Jugendhilfe im Konzert an-
derer Politik- und Aufgabenfelder zu forcieren (Wab-
nitz 1997). 

Die Grundsatzdebatte um das Selbstverständnis der 
Kinder- und Jugendhilfe (vgl. Kap. C 1) wurde und 
wird von Teilen der Praxis im Arbeitsfeld der Tages-
einrichtungen für Kinder auf die konkreten Erforder-
nisse der eigenen Zielgruppe zu übertragen ver-
sucht. Allerdings muß man derzeit noch eine Diskre-
panz zwischen der von vielen theoretisch als richtig 
und zukunftsweisend eingeschätzten, weitgesteck-
ten Zielsetzung und der praktischen Umsetzung die-
ser Einsicht feststellen. Die Gründe für die eher zö-
gerliche Annäherung an den Auftrag, über die Ta-
geseinrichtungsgrenzen hinauszudenken und die 
Erweiterung der professionellen Zuständigkeit auf 
die gesamten Lebensbedingungen der Kinder und 
Familien zu akzeptieren, sind vielfältig und liegen 
auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Zwei grundle-
gende Aspekte bedürfen hierbei besonderer Auf-
merksamkeit: 

- Die Professionalisierung und öffentliche Profilie-
rung des Erzieher/innenberufs muß vorangetrie-
ben werden. Hier sind nicht nur Anpassungen des 
Berufsbildes erforderlich, sondern auch der Er-
werb von Zusatzqualifikationen in Aus- und Fo rt

-bildung. 

- Der Erzieher/innenberuf bedarf einer eindeutigen 
gesellschaftlichen Anerkennung, weil nur von ei-
ner solchen gefestigten Basis aus effektive Einmi-
schungsstrategien möglich sind. 

Daß verschiedene Strategien der Gemeinweseno-
rientierung von Tageseinrichtungen möglich sind, 
haben die Erfahrungen aus den wissenschaftlich be-
gleiteten Handlungsforschungsprojekten der letzten 
Jahre (Berger, I./Colberg-Schrader/Krug/Wunderlich 
1992; Deutsches Jugendinstitut 1994) gezeigt. 

Individuelle Beratung und Unterstützung 

Die Wahrnehmung der Betreuungs- und Beratungs-
funktion bezieht sich vorrangig auf indivuelle Hilfe-
leistungen für einzelne Familien. Das kann beispiels-
weise auf ausländische Familien zutreffen oder auf 
Familien mit einem behinderten Kind, das in eine Re-

geleinrichtung aufgenommen werden soll. Aber auch 
die Unterstützung bei Behördengängen und die Ver-
mittlung zwischen den Interessen einzelner Familien 
und denen anderer Gruppen und Institutionen im 
Umfeld von Tageseinrichtungen kann gemeinwesen-
orientiert erfolgen. 

Vernetzung mit anderen Teilen der sozialen Infra-
struktur 

Im Rahmen von Modellversuchen wird immer wieder 
herausgearbeitet, daß pädagogische Fachkräfte we-
gen ihrer guten Kenntnisse über die Lebenssituation 
von Familien diesen Hilfe anbieten können bei der 
Bewältigung konkreter Problem-, Konflikt- und Kri-
sensituationen. Aus der Netzwerkforschung ist be-
kannt, welche Bedeutung Freundschafts- und p rivate 
Hilfsnetze als soziale Ressourcen für Familien haben 
können. Ebenso ist bekannt, daß sozioökonomisch 
benachteiligte Gruppen seltener in solche Netze ein-
gebunden sind (Expertisen Dietz; Holzapfel; Walper, 
i. Ersch.). Tageseinrichtungen können hier als Im-
pulsgeber für den Aufbau inszenierter sozialer Netz-
werke wirken und darüber zu verbesserter Lebens-
qualität von Kindern und Familien beitragen. 

Pädagogische Schwerpunktsetzungen 

Eine sorgfältige Situationsanalyse hat Fachkräfte oft 
veranlaßt, gemeinsam mit Kindern und Eltern etwas 
zur Verbesserung der Lage im Lebensumfeld zu un-
ternehmen. Auf diese Weise entstanden beispiels-
weise Aktionen gegen Fluglärm oder Initiativen für 
eine kindgerechtere Verkehrsgestaltung (Colberg-
Schrader 1991). Die zielgerichtete Arbeit mit Kindern 
in der Öffentlichkeit erwies sich immer wieder auch 
als ein überzeugendes Mittel, um die Gesellschaft 
mit den Anliegen und Ideen der Kinder zu konfron-
tieren - ein nicht zu unterschätzender Beitrag für die 
Erhaltung kinderfreundlicher Lebensbedingungen. 

Die Aktivitäten im Rahmen des generationsübergrei-
fenden Zusammenlebens und -lernens (Expe rtise Le-
penies, i. Ersch.), die konzeptionellen Ansätze zur 
Bearbeitung von Armutsfragen (Expe rtise Walper, i. 
Ersch.), die Integrationsleistungen von Tageseinrich-
tungen zwischen behinderten und nichtbehinderten 
Kindern und die Ansätze zu einer interkulturellen Er-
ziehung (Jakubeit 1988 und 1989) verdienen hier be-
sondere Beachtung. Von solchen Vorstellungen sind 
jedoch viele Tageseinrichtungen noch nicht berührt. 
Darum ist es notwendig, weiterhin Modellversuchs

-

programme, die solche Vorstellungen umsetzen, zu 
initiieren. 

Wahrnehmung politischer Anwaltsfunktion 

Die Erfahrungen zeigen, daß Erzieher/innen den We-
gen und Strategien der direkten politischen Einfluß-
nahme eher skeptisch gegenüberstehen. Diese Zu-
rückhaltung bezieht sich sowohl auf die Mitarbeit in 
politischen Gremien als auch auf Verhandlungen mit 
Kommunalpolitikern oder Gespräche mit Vertretern 
von Parteien und mit Abgeordneten. Erzieher/innen 
betrachten die örtliche Kinder- und Jugendhilfepla-
nung kaum als ihre Sache. Eine Kooperation zwi-
schen Tageseinrichtungen, kommunalen Frauenbe- 
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auftragten und Kinderbüros ist heute eher die Aus-
nahme. Hier besteht Entwicklungsbedarf den es zu 
fördern gilt, z. B. durch Fachberatung, Fortbildung 
und andere Unterstützungsstrategien. 

Die Begleiterscheinungen rund um die Umsetzung 
des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz 
dürfen die Bemühungen um die gezielte Weiterent-
wicklung der hier skizzierten Kind,- Familien- und 
Gemeinwesenorientierung nicht gefährden. 

C 2.3 Entwicklungen im Arbeitsfeld der Tages-
einrichtungen nach Einführung des Rechts

-

anspruchs auf einen Kindergartenplatz 

Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz 
wurde am 27. Juli 1992 im Zuge der Verabschiedung 
des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes KJHG 
verankert. Als flankierende soziale Maßnahme sollte 
er ab 1. Januar 1996 dazu beitragen, daß Frauen ihre 
Schwangerschaft annehmen können. Der Rechtsan-
spruch auf den Kindergartenplatz sollte außerdem 
eine Garantie dafür bieten, daß den Müttern gegen-
über anderen jungen (berufstätigen) Frauen nach 
Ausschöpfung des Mutterschaftsurlaubs keine Nach-
teile entstehen. 

Dieser Rechtsanspruch wurde und wird im Westen 
und im Osten Deutschlands unterschiedlich bewer-
tet. Die Fachöffentlichkeit im Westen begrüßt ihn als 
sozial- und bildungspolitisch bedeutsame Entwick-
lung, weil er eine neue Balance in der privaten und 
öffentlichen Zuständigkeit für Kinder festschreibt. Es 
gab und gibt aber im Westen auch Stimmen, die den 
Rechtsanspruch eher kritisch sehen und - zumindest 
in der gegenwärtigen Lage der öffentlichen Haus-
halte - in der beschlossenen Form ablehnen. 

Aus der Perspektive der Betroffenen in den neuen 
Bundesländern bedeutet der Rechtsanspruch auf ei-
nen Kindergartenplatz keine Verbesserung gegen-
über der Situation in der DDR. Hier hatte bereits ein 
flächendeckendes Platzangebot in Krippen, Kinder-
gärten und Horten mit Öffnungszeiten von 6.00 bis 
18.00 Uhr bestanden. Die Beschränkung des Rechts-
anspruchs auf die Altersgruppe der 3- bis 6jährigen 
ist demgegenüber ein Rückschritt. Die neuen Bun-
desländer haben den Rechtsanspruch in ihren Lan-
desgesetzen deshalb auf andere Altersstufen und auf 
Ganztagsplätze ausgedehnt. Seit der Wende waren 
die vorhandenen Plätze massiv reduziert worden 
(vgl. Tab. C 2.1). Gründe hierfür waren die zurückge-
hende Nachfrage wegen abnehmender Geburten-
zahlen, die Abmeldung der Kinder durch arbeitslose 
Eltern, die die teurer gewordenen Plätze nicht mehr 
bezahlen konnten, sowie die Auflösung von Angebo-
ten im Zuge der Abwicklung von Bet rieben. Die Aus-
gestaltung des Rechtsanspruchs führte viele Kommu-
nen und Länder, die sich zum Teil in äußersten Fi-
nanzschwierigkeiten befanden, an den Rand ihrer 
Leistungsfähigkeit, was gegenüber der früheren Si-
tuation zu Verschlechterungen der Standards führte. 

C 2.3.1 Versorgungssituation 

Zum Stichtag 31. Dezember 1994 standen von den 
3 052 721 Plätzen in 46 623 Tageseinrichtungen 5 % 
Kindern unter 3 Jahren (Ost: 41,3 %, West: 2,2 %), 

81 % Kindern im Alter zwischen 3 und 6 Jahren (Ost: 
96,2 %; West: 73 %) und 14 % Kindern im Schulalter 
(Ost: 22,6 %; West: 3,5 %) zur Verfügung (Statisti-
sches Bundesamt 1996d). 

Von der gesamten Anzahl der Plätze in Tageseinrich-
tungen standen 12,7 % Plätze (Ost: 13,8 %; West: 
12,2 %) in Integrativen Tageseinrichtungen und 
0,6 % (Ost: 0,6 %; West: 0,6 %) in Tageseinrichtun-
gen für behinderte Kinder zur Verfügung. In der 
DDR gab es damals keine Möglichkeit, daß Kinder 
mit Behinderungen eine Tageseinrichtung für Kinder 
ohne Behinderung besuchten. Sie wurden - nicht 
selten internatsmäßig - in Sondereinrichtungen be-
treut. Daß es auch heute noch - sowohl in Ost wie 
West - wenige Möglichkeiten gibt, daß behinderte 
und nichtbehinderte Kinder gemeinsam Erfahrungs-
räume erschließen und miteinander lernen können, 
sollte zum Handeln zwingen. Sicherlich sind nicht 
alle Tageseinrichtungen unmittelbar in der Lage, bei-
spielsweise Rollstuhlfahrer oder gehörlose Kinder 
aufzunehmen, jedoch wäre leicht Abhilfe zu schaf-
fen, wenn es regional ein Netz von Tageseinrichtun-
gen mit je eigenem Integrationsschwerpunkt gäbe. 
Auf dieser Basis könnte es möglich werden, daß Son-
dereinrichtungen zunehmend in Integrationseinrich-
tungen umgestaltet werden. 

Für Kinder aus Zuwandererfamilien machen die Aus-
wertungen in Städten meist eine Unterversorgung 
deutlich (Expertisen Dietz; Holzapfel, i. Ersch.). Neue 
bundes- oder landesweite Zahlen liegen nicht vor. 
Insgesamt scheint auch heute noch der Anteil von 
Kindergartenkindern unter den ausländischen Kin

-dern nicht so hoch zu sein wie unter deutschen Kin
-dern (Deutsches Jugendinstitut 1986). Allerdings gibt 

es nationalitätenspezifische Unterschiede: türkische, 
jugoslawische und spanische Kinder besuchen häufi-
ger einen Kindergarten als Kinder anderer Nationali-
täten (Binder 1995). Der geringere Anteil von  Kin-
dern aus Zuwandererfamilien in außerhäuslicher Be-
treuung hängt auch mit der Dauer des Aufenthalts 
der Familien in Deutschland zusammen: mit zuneh-
mender Aufenthaltsdauer steigt die Wahrscheinlich-
keit für den Besuch des Kindes in einer Tageseinrich-
tung (ebd.). Die Auswertungen in Städten machten 
teils eine eklatante Unterversorgung deutlich: So wa-
ren z. B. Ende 1994 in Duisburg 83 % der deutschen, 
aber nur 49 % der ausländischen Kinder im Alter von 
3 bis 6 Jahren versorgt (Bielefeld 76 % zu 59 %; Düs-
seldorf 79 % zu 60 %). Es bleibt offen, ob der Rechts-
anspruch auf einen Kindergartenplatz und die infol-
ge dessen bewirkte Platzvergrößerung sich auch zu-
gunsten dieser Gruppe ausgewirkt hat. Werden nicht 
der Kindergartenbesuch, sondern die außerhäusliche 
Betreuung berücksichtigt, belegen Daten des SOEP 
(1993; vgl. Binder 1995), daß der Anteil von Kindern 
ausländischer Herkunft insgesamt nicht so hoch ist 
wie der deutscher Kinder. Zudem setzt die außer

-

häusliche Betreuung meist später ein. 

Ein nur kurzer oder fehlender Kindergartenbesuch 
von Kindern aus Zuwandererfamilien beeinflußt aber 
nicht selten den nachfolgenden Bildungsweg (vgl. 
Kap. B 9). Gründe für die Unterrepräsentanz von  Kin

-dern aus Zuwandererfamilien im Kindergarten lagen 
und liegen auch heute noch in erster Linie in den 
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fehlenden geeigneten Plätzen und da rin, daß Eltern 
nicht wissen, wie sie an die Plätze herankommen. Sei 
es, weil sie nicht mit den Modalitäten vertraut sind 
(z. B. nicht wissen, daß sie sich vormerken lassen 
müssen; daß sie ihre Kinder in mehreren Kindergär-
ten gleichzeitig anmelden sollten, um sich auf jeden 
Fall einen Platz zu sichern), oder auch weil ihnen die 
Plätze vorenthalten werden, z. B wegen des vom Trä-
ger vorgeschriebenen begrenzten Anteils von aus-
ländischen Kindern in Tageseinrichtungen. Es sind 
aber auch zu wenig geeignete Plätze vorhanden, weil 
die Angebote zu wenig interkulturelle Aspekte nicht 
ausreichend berücksichtigen oder diese für Eltern 
nicht erkennbar sind, und sie daher eine Entfrem-
dung ihrer Kinder befürchten. 

Als Reaktion auf die mangelhafte Versorgung ihrer 
Kinder mit Kindergartenplätzen, aber auch aus dem 
Wunsch, Religion und Kultur zu wahren und zu si-
chern, kommt es zu einer Gründung muslimischer 
Kindergärten in Deutschland. Dabei handelt es sich 
um eine verschwindend kleine Zahl angesichts der 
Zahl muslimischer Kinder in Deutschland. Die recht-
lichen Vorgaben und die Erbringung des Eigenan-
teils der Finanzierung erschweren bisher die Durch-
führung von Gründungsvorhaben. 

Eltern islamischen Glaubens und auch anderer Reli-
gionsgemeinschaften als den christlichen und den 
ethnischen Communities kann das Recht nicht abge-
sprochen werden, eigene religiöse oder ethnische 
Kindertageseinrichtungen zu gründen und zu unter-
halten. In diesen, wie aber auch in Einrichtungen, 
die rechtlich oder faktisch nur deutsche Kinder, nur 
Kinder christlicher Religion aufnehmen oder die Zahl 
der Kinder ausländischer Herkunft quotieren, wird 
jedoch vorgehalten, daß sie eine der heterogenen 
und pluralen Gesellschaft nicht gemäße Trennung 
der Kinder schon im Vorschulalter einführen, die das 
gemeinsame Leben in dieser Gesellschaft beträcht-
lich erschweren kann. Um dieser Entwicklung in ei-
ner Form entgegenzuwirken, die deutschen und aus-
ländischen Eltern entgegenkommt, sind neue Lösun-
gen zu überlegen: 

- Es ist für die Aufhebung vorhandener Stadtteil

-

Disparitäten Sorge zu tragen, d. h. das unzurei-
chende Tagesstättenangebot in den sozial ver-
nachlässigten Wohnregionen und Stadtteilen, in 
denen Zuwandererfamilien überrepräsentiert sind, 
muß beseitigt werden. 

- Zu bevorzugen ist eine wohnortnahe Versorgung, 
die allen Kindern im Stadtteil, der Region offen-
steht. Dieses Prinzip widerspricht dem vorhande-
nen System der Trägerschaft von kommunalen, 
kirchlichen, anderen freien Trägern und Elternini-
tiativen. 

- Es ist wünschenswert, daß sich die Zusammenset-
zung der Bevölkerung des Stadtteils in den Kin-
dergärten widerspiegelt. Um dieses zu erreichen, 
sollten Kindergärten sich einerseits allen im Stadt-
teil lebenden Kindern öffnen und andererseits für 
alle Gruppen attraktiv gemacht werden. Das be-
deutet besondere Ausstattung und Mittelzuwei-
sung für Einrichtungen in „sozialen Brennpunk-
ten". 

C 2.3.2 Definitionen und Definitionsmängel im Zusammen
-

hang mit dem Rechtsanspruch auf einen Kinder-
gartenplatz 

Der Gesetzgeber hat darauf verzichtet, bei der For-
mulierung eines Rechtsanspruchs auf einen Kinder-
gartenplatz eindeutig zu definieren, welchen Um-
fang und welche Qualität dieses Angebot haben soll. 
„Kindergartenplatz" bezeichnet eine ganze Palette 
sozialpädagogischer Angebote mit halb- und ganztä-
giger Öffnung, mit und ohne Mittagsbetreuung, mit 
altersheterogen und altershomogen zusammenge-
setzten Gruppen, mit großen und kleinen Altersmi-
schungen in Kinderhäusern, Tagesheimen, Kinderta-
gesstätten, Kindergärten, Kinderläden und anderen 
Orten für Kinder, in denen alle Kinder zwischen 3 bis 
6 Jahren professionell betreut, gebildet und erzogen 
werden (Colberg-Schrader 1992). Für Kinder aus Zu-
wandererfamilien besteht der Rechtsanspruch auf ei-
nen Kindergartenplatz nur dann, wenn sie rechtmä-
ßig oder aufgrund ausländerrechtlicher Duldung ih-
ren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben. Der 
Kindergarten muß aber für alle in Deutschland leben-
den Kinder zugänglich sein. Die dem entgegenste-
henden gesetzlichen Regelungen müssen im Inter-
esse des Wohles dieser Kinder abgeändert werden, 
d. h. der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz 
muß für alle in Deutschland lebenden Kinder gelten. 
Dies hat unabhängig vom aufenthaltsrechtlichen Sta-
tus der Kinder oder ihrer Eltern zu gelten. 

Zeitlicher Umfang 

Je nach Wohnort des Kindes kann sich der Rechtsan-
spruch auf einen Ganztags- (z. B. in fast allen neuen 
Bundesländern) oder einen Teilzeitplatz beziehen. Er 
besteht überwiegend als vierstündiges Angebot an 
fünf Tagen in der Woche (Colberg-Schrader/Zehn-
bauer 1996). 

Die Vielfalt der Regelungen bedeutet häufig einen 
erheblichen Qualitätsunterschied. 

Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz 
sollte sich auf einen täglichen Zeitraum von minde-
stens sechs Stunden beziehen (Münder 1997c in Ab-
grenzung zu Rüfner 1996). 

Wunsch- und Wahlrecht 

Das Wahlrecht der Eltern bezieht sich nur auf die 
Wahl zwischen bestehenden Einrichtungen. Dem 
Wunschrecht auf die Ausgestaltung des konkreten 
Angebotes braucht nur dann entsprochen zu werden, 
wenn dadurch keine unverhältnismäßigen Mehrko-
sten entstehen (Münder 1997 c). 

Jedes Kind hat Anspruch darauf, einen Platz vorzu-
finden, der eine individuell ausgestaltete Förderung 
gewährleistet. Was dem Wohl des Kindes entspricht, 
kann aber je nach Situation sehr unterschiedlich sein. 
Eine umfassende Wahlfreiheit wird es schwerlich ge-
ben können, weil dies ein Angebot voraussetzen 
würde, das die aktuelle Nachfrage überschreitet. 
Gleichwohl muß vor Ort auf einen kontinuierlichen 
Abstimmungsprozeß der Angebote mit den Eltern-
wünschen geachtet werden. Die Kommunen sind 
verpflichtet, sich rechtzeitig um diese Seite des quan-
titativen Bedarfs zu kümmern und sie in ihre Jugend- 
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hilfeplanung einzubeziehen, wobei Jugendhilfepla-
nung bei Stadt-, Bezirks- und/oder Landesgrenzen 
nicht aufhören darf. 

Stichtagsregelung 

Weitere kontrovers diskutierte Punkte im Zusam-
menhang mit der Umsetzung des Rechtsanspruchs 
auf einen Kindergartenplatz sind die vom Bundestag 
beschlossene Stichtagsregelung (§ 24 a Abs. 3) und 
die Einlösbarkeit des Rechtsanspruchs durch andere 
geeignete Angebote (§ 24a Abs. 4). 

Der Wunsch, die Stichtagsregelung ohne Zeitbefri-
stung zu verlängern, wurde seitens der Bundesverei-
nigung der kommunalen Spitzenverbände mit der 
Begründung einer wirtschaftlichen Kapazitätenaus-
nutzung und erheblicher Kosteneinsparungen be-
reits vorgetragen. Bei allem Verständnis für die Fi-
nanzierungsengpässe der Kommunen ist die Argu-
mentation der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe 
(AGJ) zu unterstreichen, die bereits 1995 dafür vo-
tierte, Stichtagsregelung und Notprogramme zeitlich 
zu befristen. Da der individuelle Rechtsanspruch ab 
dem dritten Lebensjahr sich nahtlos an die dreijähri-
ge Erziehungszeit anschließt, sollte dieser Zeitpunkt 
im Sinne eines ganzheitlichen pädagogischen Kon-
zeptes genutzt werden. 

Andere geeignete Förderangebote 

Kontroversen hat auch die KJHG-Regelung ausge-
löst, für eine zeitlich begrenzte Übergangsperiode 
andere Förderangebote als Einlösung des Rechtsan-
spruchs anzuerkennen. Die Bundesratsinitiative, auf 
der die Formulierung im Gesetz basiert, sprach noch 
von „gleichwertigen pädagogischen Angeboten" . 
Gemeint war insbesondere die Tagespflege. Jedoch 
sind Tagespflege und Tageseinrichtungen jeweils ei-
genständige Angebote. Sie reagieren auf unter-
schiedliche Bedarfslagen mit je eigenständigen Kon-
zepten (vgl. Kap. C 2.3.5). Es ist Sache der Kinder-
und Jugendhilfe, die Eigenständigkeit dieser beiden 
Bereiche und die Unterschiedlichkeit hinsichtlich ih-
res jeweiligen Bildungs-, Erziehungs- und Betreu-
ungsauftrages möglichst zeitnah darzulegen. Im 
Konflikt zwischen der notwendigen Angebotserwei-
terung und den knappen finanziellen Ressourcen 
darf der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz 
nicht durch vermeintlich preiswertere Lösungen un-
terlaufen werden. 

C 2.3.3 Veränderungen von Finanzierungs- und 
Zuständigkeitsfragen 

Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ist 
bereits seit den ersten parlamentarischen Beratungen 
wegen der Finanzierungsprobleme immer wieder 
Gegenstand politischer Auseinandersetzungen zwi-
schen Bund, Ländern und Gemeinden. Er entwik-
kelte sich gleichzeitig zu einer Bewährungsprobe für 
die Kooperation zwischen Trägern der freien und der 
öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe. 

Bund, Länder und Gemeinden 

Sowohl allein als auch gemeinsam mit den Trägern 
der freien Wohlfahrtspflege richteten die Kommuna

-

len Spitzenverbände hinsichtlich der Finanzierung 
an Bund und Länder den Appell, sich für eine praxis-
verträgliche Regelung des Rechtsanspruchs einzuset-
zen (Bundesvereinigung der kommunalen Spitzen-
verbände und Bundesarbeitsgemeinschaft der freien 
Wohlfahrtspflege 1993; Deutscher Städtetag 1995). 
Die Kommunen erklärten insbesondere, alles in ihrer 
Kraft Stehende getan zu haben, um das Angebot an 
Plätzen auszubauen (von 1990 bis 1996 war lt. Umfra-
ge des Deutschen Städtetages eine Steigerung des 
Platzausbaus von 43 % zu verzeichnen). Die kommu-
nale Finanzlage sei wegen der Tatsache, daß Bund 
und Länder den Kommunen immer wieder Lei-
stungsverpflichtungen auferlegten, ohne ihnen dafür 
zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, 
äußerst angespannt. Der Rechtsanspruch sei in dieser 
Reihe der Zumutungen der gravierendste Fall. Er be-
wirke nicht nur ein Ansteigen im investiven Bereich, 
sondern stelle wegen der laufenden Bet riebskosten 
eine dauerhafte Überbelastung der städtischen Ver-
waltungshaushalte dar (Karrenberg/Münstermann 
1996; Articus 1996). 

Mit Blick auf die Länder fordern die Kommunen des-
halb, Hindernisse für flexible Lösungen und notwen-
dige Übergangsmaßnahmen zur Umsetzung des 
Rechtsanspruchs zu beseitigen; gemeint sind rechtli-
che Vorgaben und bindende Standards der Länder 
wie Personalvorgaben, bauliche Standards, Einrich-
tungstandards und Gruppengrößen. Weiterhin for-
dern sie von den Ländern höhere Zuschüsse zu Inve-
stitionen und zu den laufenden Kosten der Tagesein-
richtungen. Zwar erkennen die Kommunen an, daß 
ihr eigenes verstärktes Engagement im Bereich des 
Kindergartens nicht zuletzt durch höhere Zuschüsse 
seitens der Länder möglich war, dennoch wird fest-
gestellt, daß die Zuweisungen durchschnittlich nur 
ein Viertel der investiven Ausgaben für Tageseinrich-
tungen und im Durchschnitt nicht mehr als 20 % der 
laufenden Ausgaben für Tageseinrichtungen in den 
städtischen Verwaltungshaushalten decken (Karren-
berg/Münstermann 1996). Bis auf Hamburg haben 
zwischenzeitlich alle Bundesländer Ausführungsge-
setze zum KJHG erlassen und sich bemüht, im Rah-
men ihrer Regelungskompetenz die Finanzfragen zu 
klären. Der in einigen Ländern unternommene Ver-
such, über die Außerkraftsetzung von Richtlinien 
den Kommunen mehr Spielraum zu gewähren, wird 
aus der Sicht öffentlicher und freier Träger unter-
schiedlich bewe rtet. Vom finanziellen Gesichtspunkt 
her mag ein solches Vorgehen seine Berechtigung 
haben, denn es erleichtert die Einführung kosten-
dämpfender Maßnahmen. Aus fachlicher Sicht 
scheint es eher problematisch, weil dadurch be-
währte Standards unterschritten werden können. In 
diesem Zusammenhang gewinnen auch Stimmen 
von öffentlicher und freier Seite an Gewicht, die die 
von einzelnen Ländern und kommunalen Spitzenver-
bänden ausgehende Diskussion über die Verlage-
rung von Aufgaben der Landesjugendämter auf die 
kommunalen Gebietskörperschaften skeptisch kom-
mentieren. Denn dem an sich positiven Ansatz von 
mehr Bürgernähe und Entbürokratisierung steht die 
Gefahr des Abbaus fachlicher Standards gegenüber. 
Die Verantwortung für die Trägerschaft von Einrich-
tungen und deren Finanzierung vertragen sich nicht 
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mit staatlichen Aufgaben der Gefahrenabwehr 
(Wiesner 1997 b). 

Die längere Zeit in der Öffentlichkeit engagiert ge-
führte Diskussion über die Frage, ob es statthaft sei, 
daß der Bund ein Gesetz beschließen kann, ohne 
Aussagen zur Finanzierung zu treffen, ist rechtlich 
unstrittig. Die Kompetenzordnung des Grundgeset-
zes knüpft die Finanzierungslast nicht an die Gesetz-
gebungskompetenz, sondern an die Verwaltungszu-
ständigkeit (Struck, J./Wiesner 1992). Die Bundesre-
gierung erinnerte bei Appellen, sich finanziell an der 
Umsetzung des Rechtsanspruchs zu beteiligen, des-
halb die Kommunen immer wieder an ihre Pflichtauf-
gabe und forderte sie auf, dieser durch Änderung der 
kommunalen Schwerpunktsetzungen und durch 
konsequente Jugendhilfeplanung nachzukommen. 
Die ebenfalls von verschiedenen Gewerkschaften 
und Parteien eingebrachten Überlegungen, dem 
Bund durch eine Verfassungsänderung eine zweck-
gebundene Mitfinanzierung zu ermöglichen, fand 
zwar in der Öffentlichkeit Interesse, in den maßgebli-
chen Gremien und Organen aber keine Resonanz. 
Vorgeschlagen wurde in diesem Zusammenhang, die 
Artikel 91 a GG (dieser regelt die Gemeinschaftsauf-
gaben von Bund und Ländern) und 104 a IV GG (er 
regelt Finanzhilfen des Bundes für besonders be-
deutsame Investitionen der Länder und Gemeinden) 
zu nutzen und in die Aufzählung der Gemeinschafts-
aufgaben den Bau von Kindergärten neu aufzuneh-
men sowie die Investition in Kindergärten wegen der 
damit verbundenen verbesserten Infrastruktur unter 
das Förderungsziel des wirtschaftlichen Wachstums 
zu subsumieren. Dessen ungeachtet unterstrich die 
Bundesregierung regelmäßig, daß sie nicht nur keine 
rechtliche Grundlage für eine Kostenbeteiligung ha-
be, sondern auch keine Veranlassung dafür bestehe, 
eine solche zu schaffen, da die Länder dem Rechtsan-
spruch ausdrücklich zugestimmt hätten. Der Bund 
habe darüber hinaus der Bundesrats-Forderung, die 
Erhöhung des Umsatzsteueranteils der Länder von 
37 auf 44 % ab 1995 zu erhöhen, entsprochen. Inso-
fern sei auch alles dem Bund Mögliche getan, die Fi-
nanzierung des Rechtsanspruchs zu gewährleisten. 

Die Fachjuristen mögen mit ihrer Einschätzung, daß 
dem Bund über seine Rahmenkompetenz hinaus die 
Hände gebunden sind, recht haben. Ungeachtet des-
sen ist aber daran zu erinnern, daß der Einigungsver-
trag für die Zeit bis zum 30. Juni 1991 mit einem Be-
trag in Höhe von 1 Mrd. DM die Bestandssicherung 
und den Aufbau der Kindergärten in den neuen Bun-
desländern direkt unterstützt hat (Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) 1994a). Somit stellt sich die Frage, ob der 
Bund nicht im Rahmen eines ähnlichen Sonderpro-
gramms, insbesondere in strukturell benachteiligten 
Regionen, die Umsetzung des Rechtsanspruchs för-
dern könnte. Die Sozialpolitik stellt einen denkbar 
ungeeigneten Bereich zur Konsolidierung der Staats-
finanzen dar. Es darf nicht von der Finanzkraft der 
einzelnen Kommunen abhängen, ob Kinder einen 
Platz vorfinden, der lediglich normierten Mindestan-
forderungen entspricht oder einen qualitativ seinen 
besonderen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungs-
bedürfnissen entsprechenden. 

Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Trä-
gern der freien und öffentlichen Kinder- und Jugend-
hilfe 

Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz 
richtet sich an den Träger der öffentlichen Kinder-
und Jugendhilfe (Rüfner 1996; Redecker 1996; Mün-
der 1997c). , Tatsache ist aber auch, daß in Deutsch-
land rund 56,2 % der Plätze in allen Tageseinrichtun-
gen von freien Trägern angeboten werden: in den al-
ten Bundesländern rund 70 % und in den neuen 
Bundesländern rund 30 % (Statistisches Bundesamt 
1996d). Da jede Seite gleichzeitig im eigenen Auf-
trag handelt und eigene Interessen und Zielperspek-
tiven vertritt, ist es gelegentlich schwierig, dem be-
währten Prinzip der partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit zu entsprechen (Articus 1996; Frings/Siemens 
1997). Die mit der Umsetzung des Rechtsanspruchs 
verbundenen Fragestellungen wie Finanzierungs-
weg, Elternbeiträge, Alternative Finanzierung, Neue 
Steuerung, Jugendhilfeplanung, sind wegen ihrer 
Komplexität nicht einfach zu beantworten. 

Zwei Finanzierungswege: Förderung durch Zuwen-
dung (§ 74 KJHG) versus Vereinbarung über die Hö-
he der Kosten (§ 77 KJHG) 

Die Rechtslage hat im Zusammenhang mit der Finan-
zierung der Tageseinrichtungen neue Perspektiven 
eröffnet. Es geht um die Frage, in welchem Umfang 
der öffentliche Träger die Kosten für den Besuch ei-
ner Einrichtung zu übernehmen hat. Drei Rechtsgut-
achten bestätigen inzwischen, daß in dem Fall, in 
dem der öffentliche Träger keinen Platz in einer von 
ihm getragenen Einrichtung zur Verfügung stellt, 
sondern einen freien Träger in Anspruch nimmt, sich 
die Rechtsbeziehungen zwischen dem Träger der öf-
fentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe und 
damit auch das Finanzierungsmodell ändern können 
(Redecker 1996; Rüfner 1996; Münder 1997c). Vor In-
krafttreten des Rechtsanspruchs boten freie Träger 
ihre Leistung auf freiwilliger Basis an und als solche 
wurde sie auch angenommen. Nach der neuen 
Rechtslage nehmen die Nutzer eine ausschließlich 
dem örtlichen Jugendamt gegenüber einklagbare so-
zialrechtliche Leistung in Anspruch. Alle oben ge-
nannten Gutachter kommen zu der Auffassung, daß 
die Leistungsverpflichtung des öffentlichen Trägers 
zugleich die Verpflichtung der Kostenträgerschaft 
umfaßt. Dem freien Träger obliegt es demgegenüber, 
ob er die gesamten, ihm entstehenden Kosten oder 
nur einen Teil der Kosten verlangt (Münder 1997 c). 

Die Gutachter stellen darauf ab, daß sich im KJHG 
zwei verschiedene Finanzierungsmodelle gegen-
überstehen. Auf der Grundlage der Subventionie-
rungsnorm des § 74 KJHG werden freie Träger insti-
tutionell gefördert. Demgegenüber ist im sozialrecht-
lichen Dreieck (Verhältnis zwischen freiem Träger als 
Leistungserbringer, öffentlichem Träger als Lei-
stungsverpflichtetem und den Eltern als Leistungs-
empfängern) die Kostenerstattung auf der Grundlage 
von Vereinbarungen nach § 77 vorgesehen. Nach 
herrschender Meinung ist bei Leistungen, auf die ein 
Rechtsanspruch besteht, grundsätzlich § 77 KJHG 
anwendbar. Es ist aber auch eine Kombination beider 
Systeme, im Sinne der Beibehaltung einer institutio- 
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nellen Förderung und dem ergänzend dazu ange-
strebten Abschluß von Vereinbarungen über Betreu-
ungssätze, vorstellbar (Kämper 1996). 

Die Frage, welche Finanzierungsform sich zukünftig 
als die sinnvollste erweisen könnte, kann man nach 
folgenden Gesichtspunkten gewichten: 

— Ausgehend vom Leistungsberechtigten birgt es 
eine gewisse Plausibilität, genau erfassen zu wol-
len, welche Kosten bei Ausübung des Wunsch-
und Wahlrechts entstehen. Die auf den Einzelfall 
abgestellten Kosten lassen sich am besten in Form 
der Vereinbarung nach § 77 errechnen, da die Be-
rechnung auf den Einzelfall abgestimmt ist. 

— Geht man vom Leistungsverpflichteten aus, bietet 
das Förderinstrument nach § 74 Vorteile. Auf För-
derung besteht zwar grundsätzlich kein Rechtsan-
spruch. Die Subventionen werden jährlich im Rah-
men des Haushalts, nicht jedoch der Höhe nach 
zugeteilt. Bei Förderung ist immer ein Eigenanteil 
des freien Trägers vorgesehen. Von Seiten der öf-
fentlichen Träger wird häufiger die Auffassung 
vertreten, daß sich für die von freien Trägern ge-
genüber dem Zuwendungsrecht geäußerten Män-
gel auch im Rahmen des geltenden Zuwendungs-
rechtes und unter Beachtung der jeweiligen Lan-
deshaushaltsordnung tragfähige Lösungen finden 
ließen, beispielsweise indem man Zuwendungsbe-
scheide durch Zuwendungsverträge ersetze. 

— Stellt man die finanziellen Interessen des freien 
Trägers an den Ausgangspunkt der Bewertung, 
halten sich verschiedene Argumente die Waage. 
Die Vereinbarung nach § 77 ist einerseits mit dem 
Anspruch auf Erstattung aller Kosten verbunden. 
Ein Eigenanteil wie bei der Förderung nach § 74 
ist nicht erforderlich. Auch ist der Mangel der un-
zureichenden Planungssicherheit beim Abschluß 
von Vereinbarungen kleiner. Andererseits ver-
bleibt wegen der Einzelfallberechnung ein unter-
nehmerisches Risiko beim freien Träger, wenn er 
die Einrichtung nicht voll auslasten kann. Die Ver-
einbarungen ermöglichen es, daß freie und öffent-
liche Träger sich als gleichberechtigte Pa rtner be-
gegnen, die ein Leistungs-/Gegenleistungsver-
hältnis aushandeln und nicht länger in der 
asymmetrischen Beziehung zwischen Zuwen-
dungsempfänger und Zuwendungsgeber verhar-
ren müssen. 

Bei der Frage um die zukünftige Finanzierung des 
Arbeitsfeldes Tageseinrichtungen muß Berücksichti-
gung finden, daß die Finanzproblematik der Träger 
der freien wie der öffentlichen Kinder- und Jugend-
hilfe nicht kurzfristig zu lösen ist. Um die Beziehun-
gen nicht unnötig durch Unterstellungen, überzoge-
ne Forderungen oder durch überraschende einseitige 
Kursänderungen zu belasten, erscheint es notwen-
dig, daß sich beide Seiten um tragfähige Kompro-
misse bei der Kostenaufteilung bemühen. Beide 
Seiten sind mit erheblichen Finanzproblemen kon-
frontiert und unterliegen einschneidenden Spar-
zwängen, die zum einen durch Mindereinnahmen 
z. B. bei den Kirchensteuermitteln oder Mitgliedsbei-
trägen und zum anderen durch die Ausweitung der 
Aufgaben bei ebenfalls zurückgehenden Einnahmen 

gekennzeichnet sind. Die Finanzproblematik ver-
pflichtet beide Seiten dazu, all ihre Möglichkeiten 
auszunutzen, um ein qualifiziertes Angebot zur Ver-
fügung zu stellen. In diesem Zusammenhang ist es 
zu begrüßen, wenn sowohl freie als auch öffentlich 
Träger bemüht sind, neben dem Versuch des effizien-
ten Einsatzes der vorhandenen Ressourcen und unter 
Ausnutzung aller Einsparpotentiale auch neue Wege 
zu gehen, um die Situation zu verbessern. Dazu zählt 
auch, sich mit Konzepten des Socialsponsoring, Fun-
draising und Sozialmarketing zu befassen. Die Trä-
ger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe haben 
sich demgegenüber mit den Möglichkeiten und 
Grenzen der Privatisierung von Tageseinrichtungen, 
den Leasing-Konzepten und Vorschlägen für kosten-
günstige Bauweise im Kindergartenbereich ausein-
anderzusetzen (BMFSFJ 1994 b). 

Elternbeiträge 

Vielerorts gibt es den Versuch, die Kostenverteilung 
durch Erhöhung der Elternbeiträge zu verändern. 
Die Steuerung des Bedarfs über dieses Mittel er-
scheint uns jedoch nicht zulässig. Elternbeiträge, die 
nach ganz unterschiedlichen Kriterien bemessen 
werden, decken in den verschiedenen Ländern die 
Betriebskosten zu einem bestimmten Prozentsatz. 
Die über längere Zeit strittige Frage, ob die Staffe-
lung der Elternbeiträge nach Einkommen verfas-
sungskonform sei, wurde zwischenzeitlich höchst-
richterlich entschieden. In den Ländern, die die Staf-
felung einführten und diese mit der Möglichkeit der 
Selbsteinschätzung kombinierten, wurde die ange-
zielte Deckungsquote an den Bet riebskosten nicht er-
reicht. Die Höhe der Elternbeiträge sollte so gestaltet 
sein, daß sie Eltern mit höherem Einkommen nicht 
dazu verleite, mit einer Gruppe Gleichgesinnter eine 
private, professionell begleitete Kindergruppe zu 
gründen. Denn dies würde die soziale Entmischung 
unserer Gesellschaft unterstützen und den Kinder-
garten damit langfristig zur „Resteinrichtung" für Fa-
milien werden lassen, die sich nichts Besseres leisten 
können. 

Alternative Finanzierung über Gutscheinsystem 

Demgegenüber entwickelt sich in jüngster Zeit ein 
ganz neuer Diskussionsansatz über das sinnvollste 
Finanzierungskonzept. Ausgehend von der These, 
daß ein vielfältiges Angebot hinsichtlich der Finan-
zierung nicht überwiegend allein der öffentlichen 
Hand überlassen bleiben dürfe, wird ein alternatives 
Finanzierungsmodell vorgeschlagen, das an schon 
früher angestellte Überlegungen anknüpft, wie man 
Eltern finanziell in den Stand versetzen könnte, sich 
in die von ihnen gewünschten Leistungen einzukau-
fen. Das von der Universität Bochum entwickelte 
Konzept (Spieß/Wagner, G. 1997; Kreyenfeld/Fleh-
mig/Spieß/Wagner 1997) schlägt vor, alle bisherigen 
Subventionen im Bereich der Kinderbetreuung (wie 
Subventionen an Tageseinrichtungen und Tagesmüt-
ter, Erziehungsgeld, Steuererleichterungen für Haus-
haltshilfen und Kinderbetreuung) zu streichen und 
stattdessen alle Leistungen der Kinderbetreuung in 
einer Kinderkasse zusammenzufassen. Diese Kinder-
kasse soll parafiskalisch organisiert sein, d. h. über 
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bundeseinheitlich erhobene Beiträge aller Bundes-
bürger ab dem 18. Lebensjahr bis zum Renteneintritt 
finanziert werden. Vorgeschlagen wird ein System, 
das es Eltern ermöglicht, beim Jugendamt Betreu-
ungs-, und/oder Kindergartengutscheine zu erwer-
ben und beim Anbieter ihrer Wahl einzulösen. Die 
Objekt- bzw. Trägersubventionierung wird hierbei 
durch die Subjekt- bzw. Nutzersubventionierung er-
setzt. Die Vorteile einer solchen Reformskizze für die 
Nutzer liegen auf der Hand: ihr Wunsch- und Wahl-
recht würde gestärkt. Für die Anbieter ergäbe sich 
ein steigender Druck, das Angebot an den Kunden-
wünschen auszurichten; private Anbieter hätten eine 
größere Chance, sich auf dem Markt zu etablieren. 
Als Schwachstelle muß die starke Zentrierung am be-
rufstätigen Erwachsenen und die Trennung von Bil-
dungs- und Betreuungsangeboten gesehen werden. 
Nicht zuletzt steht zu befüchten, daß ein Gutschein 
nur die Minimalausstattung garantieren würde und 
Eltern, die besser ausgestattete Einrichtungen wün-
schen, dieses nur über den Weg von Zusatzzahlun-
gen erreichen könnten. Es bestünde die Gefahr, daß 
sich ein Zweiklassen-System von besser und schlech-
ter ausgestatteten Einrichtungen herausbilde. Ein 
solches Gutscheinverfahren könnte die soziale Diver-
sifikation noch verstärken, indem die Bildungschan-
cen der Kinder schon in frühestem Alter von der indi-
viduellen Finanzkraft der Eltern abhängig gemacht 
würden. 

Neue Steuerung 

Besonderes Augenmerk verdienen auch die Bemü-
hungen der Kommunen, die Instrumente der Neuen 
Steuerung innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe ge-
zielt zur Effektivierung der eingesetzten Finanzmittel 
zu nutzen. Gefordert werden Leistungsbeschreibun-
gen nach Inhalt, Kosten und Qualität sowie der 
Einsatz von Qualitätssicherung und Qualitätsmana-
gement. Das Prinzip der dezentralen Ressourcenver-
waltung korrespondiert mit einem Kontraktmanage-
ment. Es ist zu wünschen, daß die auf ganz unter-
schiedlichen Ebenen liegenden Hoffnungen, die sich 
an die Einführung der neuen Steuerung knüpfen, 
nämlich die effektivere Nutzung der Finanzen, die 
verstärkte Ausrichtung des Angebots an den Kun-
den, die Schaffung größerer Transparenz und die Op-
timierung der Qualität, sich auch für das Arbeitsfeld 
Tageseinrichtungen als erfüllbar erweisen. 

Allerdings darf der Nachweis der Effizienz der einge-
setzten Finanzmittel nicht gleichgesetzt werden mit 
der Bewertung der Fachlichkeit der Leistung an sich. 
Es darf auch nicht dazu kommen, daß Anbieter im In-
teresse von Kostendämpfung ihre Leistung für 
schwierige Zielgruppen einschränken oder aufge-
ben. Wie erfolgreich die Instrumente der neuen 
Steuerung in der Kinder- und Jugendhilfe sind, 
hängt nicht zuletzt wiederum von der Qualität der 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit ab. Zudem darf 
die partnerschaftliche Bewältigung der Mangelsitua-
tion die Trägervielfalt und die Autonomie der freien 
Träger hinsichtlich der Zielsetzung und Durchfüh-
rung ihrer Aufgaben sowie der Gestaltung der Orga-
nisationsstruktur nicht gefährden (Merchel 1996). 

Jugendhilfeplanung 

Je nach regionalen Besonderheiten werden die An-
strengungen zur Einlösung des Rechtsanspruchs auf 
einen Kindergartenplatz unterschiedlich intensiv 
sein müssen. In Regionen mit einem starken Versor-
gungsdefizit werden die notwendigen zusätzlichen 
Mittel in der Regel nur bereitgestellt werden können, 
wenn in anderen Bereichen entsprechende Kür-
zungen vorgenommen werden. Das Problem der 
kommunalen Prioritätenverschiebung zugunsten der 
Verbesserung der sozialpädagogischen Angebote für 
Kinder kann nur gelöst werden, wenn eine vertrau-
ensvolle und kommunikative Zusammenarbeit zwi-
schen den Trägern der öffentlichen und freien Kin-
der- und Jugendhilfe innerhalb der Jugendhilfepla-
nung gegeben ist. Die frühzeitige Einbindung der 
freien Träger in alle Phasen der Kinder- und Jugend-
hilfeplanung (Frings/Siemens 1997) durch den Trä-
ger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe sollte 
inzwischen eine Selbstverständlichkeit sein. Dies 
setzt die Bereitschaft der freien Träger zur Mitwir-
kung voraus. Das Instrumentarium von Bestandser-
hebung, Bedarfsermittlung und Vorhabenplanung 
innerhalb der Jugendhilfeplanung (§ 80 Abs. 1 
Nr. 1-3 KJHG) muß die Grundlage sein für die politi-
schen Entscheidungen vor O rt . Wenn Einvernehmen 
zu erzielen ist, wird man auch die Balance finden 
zwischen dem Machbaren (finanzielle Aspekte) und 
dem Notwendigen (Innovationserfordernisse, quali-
tative Aspekte) (Merchel 1996). Eine solche auf Dia-
log gründende und als kontinuierlicher Prozeß ge-
staltete Kinder- und Jugendhilfeplanung stellt auch 
sicher, daß nicht nur die Angebote für die 3- bis 6jäh-
rigen bereitgestellt werden, sondern auch der be-
darfsgerechte Ausbau der Angebote für Kinder unter 
3 und über 6 Jahren nicht aus den Augen gerät. 

C 2.3.4 Auswirkungen des Rechtsanspruchs auf die 
Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungssituation der 
0- bis 3jährigen und der Kinder im Schulalter 

Aktuelle Probleme und Entwicklungslinien für die 
0- bis 3jährigen 

In ihrer rund 190jährigen Geschichte wurde die Krip-
pe - anders als in der DDR - in der BR Deutschland 
immer sehr kritisch betrachtet (vgl. Reyer/Kleine 
1997). Von der Reform des Kindergartens als erster 
Stufe des Bildungswesens wurde die Krippe nicht be-
rührt. Noch immer ist die institutionelle Erziehung im 
frühen Kindesalter umstritten. Und das, obwohl in 
vielen deutschen und internationalen Untersuchun-
gen nachgewiesen wurde, daß sich institutionelle Be-
treuung als solche in diesem Alter nicht schädlich auf 
die Entwicklung eines Kindes ausprägen muß, son-
dern daß es vielmehr wesentlich auf die Qualität der 
Betreuung ankommt (Rauh/Ziegenhain 1996; Weßels 
1996). In diesem Zusammenhang werden strukturelle 
Aspekte (z. B. Alter des Kindes bei Krippeneintritt, 
Erzieher-Kind-Schlüssel, Personalfluktuation, Räum-
lichkeiten, Ausstattung mit altersangemessenem 
Spielzeug), prozeß-orientierte Aspekte (z. B. A rt  der 
Krippeneintrittserfahrung; Sensibilität der Mütter 
und Erzieher/innen) und personenorientierte 
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Aspekte (z. B. Erzieherverhalten in verschiedenen 
Alltagssituationen) unterschieden. 

Wenn man den aktuellen Stand der Plätze in sozial-
pädagogischen Institutionen betrachtet (vgl. Tab. C 
2.1) wird deutlich, daß sich die schon im Siebten Ju-
gendbericht (BMJFFG 1986) beklagte Versorgungs-
lage und auch im Achten (BMJFFG 1990) und Neun-
ten Jugendbericht (BMFSFJ 1994 a) dezidiert darge-
stellte Mangelsituation kaum geändert hat. 

Die Gründe für die insgesamt geringe öffentliche 
Aufmerksamkeit mögen im Westen Deutschlands 
noch immer mit einem traditionellen Familienbild 
verknüpft sein. Im Osten Deutschlands war der rela-
tiv stille Abbau der Platzkapazitäten möglicherweise 
auch eine Reaktion auf die in der DDR staatlich un

-

terdrückte Kritik an der Krippenerziehung (Zwiener 
1994). 

Ob die Kommunen bereits in größerem Umfang Kin-
dergartenplätze durch die Umwandlung von Krip-
penplätzen schufen und/oder die Nachfrage durch 
die Erhöhung der Elternbeiträge zu steuern versuch-
ten, darüber liegen unterschiedliche Informationen 
vor (Colberg-Schrader/Zehnbauer 1996; Wunderlich 
1997). Es ist jedoch festzustellen, daß im Bereich der 
institutionellen Erziehung und Betreuung dieser Al-
tersgruppe ein erheblicher Nachholbedarf besteht. 

Das KJHG hat in § 22 den vorher nur für die Kinder-
gärten reservierten eigenständigen Bildungs-, Erzie-
hungs- und Betreuungsauftrag auch auf Einrichtun-
gen für 0- bis 3jährige ausgedehnt. 

Tabelle C 2.1 

Verfügbare Plätze in Tageseinrichtungen und Platz-Kinder-Relation 

Alte Bundesländer Neue Bundesländer/Berlin-Ost 

1986 1990 1994 1989 1990 1994 

Plätze/Platz- Plätze/Platz- Plätze/Platz- Plätze/Platz- Plätze/Platz- Plätze/Platz- 
Kinder- Kinder- Kinder- Kinder- Kinder- Kinder- 
Relation Relation Relation Relation Relation Relation 

in % in % in % in % in % in % 

Plätze für Krippenkinder 28 353 38 153 47 064 353 203 255 280 103 689 
bezogen auf Zahl der 1,6 1,8 2,2 56,4 1)  54,2 41,3 
Kinder bis unter 3 J. 

Plätze für Kindergarten-  1 472 819 1 583 622 1918 823 880 420 713 306 552 865 
kinder bezogen auf Zahl 69,3 69,0 73,0 112,0 97,7 96,2 
der Kinder zwischen 3 und 
unter 6 1/2 J. 

Plätze für Hortkinder 102 874 128 789 145 775 818 821 2)  246 860 3)  284 505 
bezogen auf Zahl der 3,0 3,4 3,5 60,6 32,4 22,6 
Kinder zwischen 6 und 
unter 12 J. 

1) Berücksichtigt man das „Babyjahr", das von fast allen Müttern in der DDR zuletzt in Anspruch genommen wurde, so standen 
1989 für 82 % der 1- bis 3jährigen Kinder Plätze in Krippen zur Verfügung. 

2) Von diesen 818 821 Hortplätzen waren 24 831 an Sonderschulen, ca. 3 700 Plätze standen für Schüler der Klassen 5 zur Verfü-
gung. 

3) ohne Plätze in Horten in Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie dem Bildungsbereich zugeordnete Horte in Berlin-Ost 

Quelle : Neunter Jugendbericht (BMFSFJ 1994 a), Statistisches Bundesamt (1996d) 
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Trotz eindeutiger Formulierungen wurde der Ausbau 
der Platzkapazitäen nur minimal vorangetrieben 
(vgl. Tab. C 2.1). Hier ist verstärktes Engagement 
notwendig. Insbesondere die Kirchen würden durch 
größeres Engagement im Krippenbereich in ihrem 
Einsatz für den Schutz des ungeborenen Lebens er-
heblich an Überzeugungskraft gewinnen. An die öf-
fentliche Kinder- und Jugendhilfe geht die dringende 
Aufforderung, die Bedarfssituation junger Familien 
vorurteilsfrei zur Kenntnis zu nehmen, die entspre-
chenden Daten umfassend und differenziert zu erhe-
ben und in ein bedarfsangemessenes und qualitativ 
hochwertiges Angebot umzusetzen. Schon bei aus-
schließlicher Berücksichtigung des Kriteriums der 
Beteiligung der Mütter am Erwerbsleben müßten 
sich die Ausbaustufen in den nächsten Jahren erheb-
lich steigern (Spieß/Wagner 1997). 

Wie diese Versorgung realisiert werden kann, muß 
vor Ort im partnerschaftlichen Einvernehmen mit al-
len Beteiligten geprüft werden. Neben dem Ausbau 
der Krippen kann auch der Ausbau von altersge-
mischten Konzepten in Tageseinrichtungen (Erath 
1992) oder der Aufbau von Tagespflegeplätzen sinn-
voll sein. Kinder und Familien benötigen ein hochfle-
xibles System der Betreuungs-, Bildungs- und Erzie-
hungsangebote mit fließenden Formen. Es wäre des-
halb im Sinne des KJHG, wenn sich verschiedene 
Konzepte parallel entwickeln könnten und damit den 
individuellen Wünschen von Kindern und Eltern ent-
sprochen würde. 

Aktuelle Probleme und Entwicklungslinien für Kinder 
im Schulalter 

In der DDR besuchten 1989 85 % der Kinder aus den 
Klassenstufen 1 bis 4 einen Hort, für die 1. Klasse lag 
die Durchschnittszahl sogar bei 93 %, bei Kindern 
der Klasse 4 noch bei 40 % (vgl. Neunter Jugendbe-
richt, BMFSFJ 1994a). Diese Horte waren fast aus-
schließlich Schulhorte und dienten gemäß dem Rah-
menplan der Erziehung zu einer „allseitig entwickel-
ten sozialistischen Persönlichkeit". Ab Mitte der 80er 
Jahre wurde der Hort auch als Freizeitstätte und als 
eigenständige, von der Schule unabhängige Instituti-
on thematisiert (ebd.). Seit der Wende ist der Hort in 
den neuen Bundesländern erheblich vom Abbau der 
Platzkapazitäten betroffen (vgl. Tab. C 2.1). Die de-
mographische Entwicklung, die zunehmende Ar-
beitslosigkeit von Eltern und auch die allgemeine 
wirtschaftliche Lage werden aller Voraussicht nach 
zu einer weiteren Reduzierung der Horteinrichtun-
gen führen (Wagner, G./Hank/Tillmann 1995). 

Im Westen Deutschlands spielt der Hort traditionell 
eine eher untergeordnete Rolle. Dies hat sich seit der 
Zeit des Inkraftretens des KJHG nicht verändert, ob-
wohl der Hort nach § 22 KJHG als einzige Einrich-
tung genannt ist, deren Aufgabe in der Förderung 
der „Entwicklung des Kindes zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keit" besteht. Wegen der geringen Platzkapazitäten 
werden bei der Belegung nach wie vor Alleinerzie-
hende, Familien mit vermeintlichen Erziehungsdefi-
ziten und solche in schwierigen sozialen Lagen vor-
rangig berücksichtigt. 

Obwohl der Hort als soziale Bildungseinrichtung 
vom KJHG anerkannt ist, muß er dennoch „Notfunk-
tionen" übernehmen. Das macht es den Trägern und 
Erzieher/innen schwer, die konzeptionelle Weiterent-
wicklung der Einrichtungen konsequent zu verfol-
gen. 

Aufgrund des „Negativ-Images" des Hortes, der un-
zureichenden Versorgungslage, aber auch vor dem 
Hintergrund der Tatsache, daß nicht alle Kinder ei-
nen Ganztagsplatz in einer Horteinrichtung benöti-
gen, haben sich neben dem Hort zahlreiche, regional 
allerdings sehr unterschiedlich verteilte Angebote für 
Kinder im Schulalter etablieren können (Frank/Pel-
zer 1996). 

Die Bemühungen der Kultusbehörden, der Nachfra-
ge nach verläßlichen Angeboten für Kinder außer-
halb der Schule zu entsprechen, haben in verschie-
denen Bundesländern zur Etablierung unterschiedli-
cher Modelle geführt (vgl. C 3). 

Dennoch ist zu fragen, ob den Entwicklungsanliegen 
der Kinder entsprochen werden kann, wenn Lehrer/ 
innen die Funktion von Erzieher/innen übernehmen. 
Neben den personellen Gesichtspunkten spielt eine 
große Rolle, daß Kinder nach der Schule ein anderes 
räumliches Umfeld bekommen sollten, das sich vom 
schulischen Alltag abhebt und in der Ausstattung 
den Anforderungen der Kinder in diesem Alter ge-
nügt. 

Die Tendenz, daß angesichts des zu erwartenden 
Rückgangs der Kinderzahlen zahlreiche Kindergär-
ten eine Erweiterung ihrer Einrichtungen durch eine 
Öffnung für Kinder im Schulalter anstreben und rea-
lisieren (z. B. altersgemischte Gruppen im Kindergar-
ten) (vgl. Krappmann/Peukert 1995), hat eine weitere 
Aktualisierung der Schulkinderthematik in Tagesein-
richtungen bewirkt. Dies betrifft neben konzeptionel-
len Überlegungen auch die Frage, was Kinder in die-
ser Altersstufe brauchen. Ältere Kinder haben zu-
nehmend Anspruch auf eine „selbstbestimmte 
Kinderkultur" . Dieser Beg riff steht für eine Zurück-
nahme der Einmischung von Erwachsenen zugun-
sten eines selbständigen und gemeinschaftlichen 
Lernens (Miedaner 1992). 

Der Hort und die anderen Angebote für Kinder im 
Schulalter sollten sich weder auf eine soziale Defizite 
ausgleichende, noch auf eine den schulischen Unter-
richt ergänzende und unterstützende Funktion redu-
zieren lassen. Vielmehr geht es hier um die Initiie-
rung und Förderung von Sozialisations- und Lern-
prozessen von Kindern im Schulalter durch 
situationsorientierte Hilfestellung und Unterstützung 
bei dem Bestreben, eine eigenständige Persönlich-
keit zu werden. So scheint der Hort beispielsweise 
aufgrund des Alters der Kinder als sozialer Ort der 
Förderung von Gleichberechtigung und zur Erweite-
rung traditioneller Geschlechterrollen besonders ge-
eignet (Permien/Frank 1995; Klees-Möller/Budde 
1996). 

Bereits der Achte Jugendbericht (BMJFFG 1990) hat 
darauf hingewiesen, daß sich die moderne Kinder-
und Jugendhilfe den unterschiedlichen und sich ver-
ändernden Lebenslagen anpassen muß, wozu auch 
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die Einrichtung von fließenden Übergängen zwi-
schen der Alltagswelt von Kindern und Jugendlichen 
und den Räumen institutioneller und informeller För-
derung und Hilfe gehört. Er hat in diesem Kontext 
auch den Ausbau von Plätzen in Tageseinrichtungen 
für Kinder über 6 Jahren gefordert. Die Arbeitsge-
meinschaft für Jugendhilfe (AGJ, 1992) und die Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter 
(BAGLJA; 1996) fordern ebenfalls - trotz der Bela-
stungen der öffentlichen und freien Kinder- und Ju-
gendhilfe durch den Rechtsanspruch auf einen Kin-
dergartenplatz - den Ausbau und die konzeptionelle 
Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfean-
gebote für Schulkinder und regen an, diese mitein-
ander zu vernetzen. 

Jedoch haben die kommunalen und freien Träger 
von Tageseinrichtungen für Kinder ihren Schwer-
punkt immer noch eindeutig im Bereich der Erzie-
hung, Bildung und Betreuung von Kindern im Kin-
dergartenalter. Immer mehr Kommunen versuchen, 
das Recht auf einen Kindergartenplatz dadurch zu 
verwirklichen, daß sie Horte für Schulkinder schlie-
ßen. Zum anderen werden die Elternbeiträge für Ta-
geseinrichtungen dieser Altersgruppe so hoch ange-
setzt, daß sie für Eltern mittlerer und unterer Einkom-
mensgruppen oder für arbeitslose Eltern (vgl. hierzu 
für die Situation in den neuen Bundesländern: Bien 
1996) unerschwinglich werden. Nicht selten werden 
arbeitslose Eltern mit der Begründung zurückgewie-
sen, daß zuallererst die Kinder berufstätiger Eltern 
berücksichtigt werden müßten. Selbst wo wegen 
Fehlplanungen oder unerwarteter Bevölkerungsent-
wicklungen ein „Überschuß" an Kindergartenplät-
zen entstanden ist, werden Gruppen eher geschlos-
sen, als in Hort- oder auch Krippenplätze verwandelt. 

C 2.3.5 Tagespflege - ein eigenständiges Angebot der 
Kinder- und Jugendhilfe 

Das KJHG schafft mit § 23 den rechtlichen Rahmen 
für die Tagespflege als einer eigenständigen Lei-
stung der Kinder- und Jugendhilfe. Sie soll jedem 
Kind zugänglich sein, dessen Eltern es wünschen. 
Mit der Zuordnung der Tagespflege für Kinder zum 
dritten Abschnitt des KJHG (Förderung von Kindern 
in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) hat der 
Gesetzgeber eine neue Akzentsetzung gegenüber 
früheren Regelungen zum Pflegekinderwesen im 
JWG vorgenommen. Der Gesetzgeber unterstreicht 
durch diese Maßnahme, daß die Tagespflege als För-
derangebot anzuerkennen und auszugestalten ist. 
Auch wenn als Zielgruppe insbesondere Kinder bis 
zum dritten Lebensjahr erscheinen, bezieht sich das 
Angebot auf Kinder aller Altersstufen. Eine Erlaubnis 
durch das Jugendamt ist nur noch in bestimmten Fäl-
len (§ 44 KJHG) erforderlich. Das Jugendamt hat die 
Aufgabe der Beratung und Unterstützung sowohl der 
Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen als 
auch von Tagespflegepersonen und Personensorge-
berechtigten (§ 23 Abs 2 Satz 2 KJHG) wahrzu-
nehmen. Sofern die Voraussetzungen des § 23 Abs. 3 
erfüllt sind, besteht ein Anspruch auf Ersatz der Auf-
wendungen für die Tätigkeiten der Tagespflegeper-
son einschließlich der dabei entstehenden Kosten der 
Erziehung (Lakies 1996). 

Mit dieser gesetzlichen Regelung hat der Gesetzge-
ber eine Praxis nachvollzogen, die sich im Laufe der 
letzten 20 Jahre in den alten Bundesländern zu einer 
Vielfalt von Betreuungsarrangements auf p rivater 
Vereinbarungsbasis zwischen Familien und Tages-
pflegepersonen entwickelt hatte. In der DDR war die 
Tagespflege so gut wie unbekannt. Wegen des hohen 
Ausbaugrades und der staatlichen Steuerung im Be-
reich der Krippen und Kindergärten waren Vereinba-
rungen auf privater Basis nicht üblich, nicht notwen-
dig und wären wegen der erschwerten staatlichen 
Kontrollmöglichkeiten wohl auch nicht erwünscht 
gewesen. Die Initialzündung für die institutionelle 
Form der Betreuuung von Kindern in einer anderen 
Familie ging im Westen Deutschlands vom Bundes-
modellprojekt „Tagesmütter" aus (1974-1979). Aus 
diesem Modellprojekt entstand die Arbeitsgemein-
schaft Tagesmütter. Als „Tagesmütter Bundesver-
band für Kinderbetreuung und Tagespflege e. V. " or-
ganisiert, hat der Fachverband die Qualifizierung 
und Professionalisierung der Tagespflege maßgeb-
lich vorangetrieben (BMFSFJ 1996a). 

Inzwischen liegen eine Vielzahl von Rahmenverord-
nungen, Empfehlungen, Richtlinien und Maßgaben 
seitens der Obersten Landesjugendbehörden und 
der ihnen nachgeordneten Ebenen vor. Einzelne 
Länder haben darüber hinaus Modellprojekte initiiert 
und damit die Verbreitung der Tagespflege gefördert 
(ebd.). 

Die Jugendämter vieler Städte haben durch ihre Be-
ratungsarbeit, durch die Organisation eigener Ver-
mittlungsdienste und durch die Kooperation mit frei-
en Trägern vor Ort ebenfalls einen wichtigen Beitrag 
zur Etablierung dieses noch jungen Kinder- und Ju-
gendhilfeangebotes geleistet. Der Bundesverband 
Tagesmütter stellt aber gleichwohl fest, daß viele 
Kommunen dem Anliegen, ein Tagespflegeangebot 
aufzubauen, nicht unterstützend, sondern skeptisch, 
abwehrend oder sogar ablehnend gegenüberstehen. 
Insbesondere in den neuen Bundesländern besteht 
gegenüber der Tagespflege, sicherlich im Zusam-
menhang mit der anderen Tradition in der DDR, häu-
fig starke Zurückhaltung seitens der öffentlichen Trä-
ger. Es ist auch nicht die Schwierigkeit der öffentli-
chen Träger in den neuen Bundesländern zu 
verkennen, die in der Tagesspflege eine Konkurrenz 
für die schon geschwächten Tageseinrichtungen se-
hen und befürchten, weitere Arbeitsplätze in den so-
zialpädagogischen Institutionen abbauen zu müssen, 
wenn Eltern häufiger von der Tagespflege Gebrauch 
machten (Trimpin 1996). 

Aufgrund der unzureichenden Erfassung in den Ju-
gendhilfestatistiken der Länder und des Bundes sind 
genauere Aussagen über die Praxis der Tagespflege 
nicht möglich. 

Zum Leistungsspektrum der Anbieter gehören in al-
ler Regel die Beratung der Eltern, die Vermittlung 
und fachliche Begleitung von Tagespflegeverhältnis-
sen, die Qualifizierung der Tagespflegepersonen und 
die Bearbeitung von Fragen rund um deren rechtli-
che und finanzielle Absicherung. 

Die Mitarbeiter/innen der Vermittlungsstellen legen 
besonderen Wert auf die intensive Beratung der 
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Nutzer und der in Frage kommenden Tagespflege

-

personen, um möglichst „maßgeschneiderte" Betreu-
ungsverhältnisse zu ermöglichen. Die zeitaufwendi-
ge Abstimmung von zwei komplexen familiären Be-
ziehungssystemen ist unverzichtbar, denn nur eine 
sorgfältig betriebene Vermittlung garantiert gleich-
bleibende Qualität. Die häufig als Grundlage für die 
finanzielle Bezuschussung durch Kommunen ange-
setzten Fallzahlen, die in einem bestimmten Zeit-
raum zu bearbeiten sind, sind für die Qualifizierung 
der Arbeit oft ein Hemmnis, weil sie verhindern, daß 
die Mitarbeiter/innen der Vermittlungsstellen sich 
mit gleichbleibender Sorgfalt der fachlichen Beglei-
tung der Tagespflegeverhältnisse widmen und Zeit 
für die Qualifizierung der Tagespflegepersonen auf-
wenden können. Hier empfehlen sich flexible Strate-
gien, wie etwa die Einführung gestufter Fallzahlsy-
steme. 

Die kontinuierliche fachliche Unterstützung der 
Tagespflegepersonen und der Eltern bewirkt am ehe-
sten das, was auch die Forschung als zentrale Quali-
tätsmerkmale guter Tagespflege bestätigt: ein ent-
wicklungsförderndes Verhalten der Tagespflegeper-
sonen (Textor 1997) und eine gelungene Kooperation 
zwischen Tagespflegepersonen und Eltern (Erler 
1996). 

Zur Qualifizierung der Tagespflegepersonen gibt es 
eine Fülle von curricularen Ansätzen und Organisati-
onsformen, auch in den vom Bund geförderten Mo-
dellprojekten. Sowohl Trägerverbände als auch Kom-
munen haben vielfach eigene Konzepte entwickelt. 
Ob eine Vereinheitlichung der Qualifizierung sinn-
voll und überhaupt möglich ist, sei dahingestellt. Den 
Bestrebungen einer stärkeren Verberuflichung der 
Tagespflege würde sie wohl eher entgegenkommen. 

Die in den 70er Jahren in den alten Bundesländern 
noch massiv vorgetragenen Bedenken gegen die Ta-
gespflege spielen heute in der fachöffentlichen Dis-
kussion nur noch eine marginale Rolle. Das ist sicher-
lich auch auf die Ergebnisse von Untersuchungen 
(z. B. Tagesmütter-Projekt s. o.) zurückzuführen. So-
wohl die Vergleichsuntersuchungen von Familiener-
ziehung und Tagespflege wie auch die Untersuchun-
gen von Tagespflege und institutioneller Erziehung 
von Kindern bestätigten, daß nicht die Form der Be-
treuung, sondern die Qualität der gewählten Betreu-
ungsform von zentraler Bedeutung ist. Auch in nach-
folgenden Untersuchungen wurde betont, daß die 
gefundenen Qualitätsunterschiede innerhalb einer 
Form in ihren Auswirkungen auf die kindliche Ent-
wicklung häufig größer sind als die Unterschiede der 
Betreuungsformen an sich (Lamb/Sternberg 1989; 
Laewen 1989; Textor 1997). 

Neben diesen wissenschaftlichen Ergebnissen spie-
len für die erhöhte Akzeptanz sicherlich auch prag-
matische Gesichtspunkte eine Rolle: 

- Die Förderung in einer familienähnlichen Konstel-
lation kommt dem verbreiteten Ideal der Familien-
erziehung näher als die Krippenerziehung. 

- Tagespflege erscheint vielen Kommunen als die 
preiswerte Alternative zur Krippe. Es sind keine 
Investitionskosten erforderlich und durch die ge

-

ringen Entgelte, die sich nicht an BAT-Tarifen, 
sondern an den Regelungen der Vollzeitpflege 
orientieren, sind die Betriebskosten sehr gering. 

- Die Tagespflege bietet die Chance, daß ein Kind 
über viele Jahre hinweg kontinuierliche Beziehun-
gen zu Personen außerhalb der eigenen Familie 
entwickelt. 

- Die individuelle Vereinbarkeit des Angebotes reizt 
viele Nutzer, die ein hochflexibles Betreuungsan-
gebot suchen. Der Ausübung des Elternrechtes 
kommt hier eine herausragende Bedeutung zu, 
denn nur die Tagespflegepersonen, die mit der 
Grundrichtung der Erziehung der Eltern überein-
stimmen, werden von diesen überhaupt ausge-
wählt werden. 

Die große Altersspanne, für die die Tagespflege in 
Frage kommt, zeigt, daß die Anforderungen an alle 
Beteiligten sehr heterogen und anspruchsvoll sind. 

Die Vernetzung mit anderen familienunterstützen-
den Diensten und Einrichtungen gewinnt hier an 
Bedeutung. Vielerorts haben sich enge Kooperations-
beziehungen zwischen Tageseinrichtungen und 
Tagespflege entwickelt. Die Fachkräfte der Tages-
einrichtungen können bei der Werbung für das 
Angebot, bei der Suche nach geeigneten Tagespfle-
gepersonen, bei der Kontaktvermittlung von Nach-
fragern nach Tagespflege wichtige Dienste leisten. 
Das Angebot der Unterstützungsleistungen kann die 
Auslage von Informationsmaterialien, die Öffnung 
der Tageseinrichtungen für Informationsveranstal-
tungen, die Durchführung von Treffs für Tages-
pflegepersonen in Tageseinrichtungen sowie die Er-
weiterung der Elternarbeit um die Zielgruppe der 
Tagespflegepersonen umfassen. Tageseinrichtungen 
wären gegebenfalls sogar ein geeigneter Ort zur 
räumlichen Angliederung einer Tagespflegevermitt- 
lungsstelle: entweder über die Vermietung an einen 
freien Anbieter oder als Dienstleistung des Trägers. 
Für dienstältere Erzieher/innen würde sich hier mög-
licherweise ein interessantes Betätigungsfeld jenseits 
der direkten Arbeit mit den Kindern eröffnen. Zur 
Stärkung des Vernetzungsgedankens ist ein bundes-
weites Modellprojekt empfehlenswert, das verschie-
dene Aspekte der Zusammenarbeit zwischen dem 
Arbeitsfeld der Tageseinrichtungen und der Tages-
pflege prüft und wissenschaftlich begleitet. 

Der Bedarf an Tagespflege wird in Zukunft noch stei-
gen. Deshalb sei an Länder und Kommunen appel-
liert, die notwendigen rechtlichen (Kranken-, 
Renten- und Sozialversicherungsregelung für Tages-
mütter) und finanziellen Rahmenbedingungen zu 
schaffen, damit sich die Tagespflege als eigenständi-
ges Angebot der Kinder- und Jugendhilfe auf Dauer 
etablieren kann (Stranz 1996). Hierzu gehört nicht 
zuletzt auch die bessere Repräsentanz des Arbeitsfel-
des in der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestati-
stik. 

C 2.4 Fachkräfte in Tageseinrichtungen für Kinder 

Die Qualität der Tageseinrichtungen ist in besonde

-

rem Maße davon abhängig, wie die in ihnen tätigen 
Fachkräfte ihre Aufgabe verstehen, mit welchem 
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professionellen Selbstverständnis sie die Arbeit lei-
sten und welchen Einfluß sie insgesamt auf die Wei-
terenwicklung des Arbeitsfeldes nehmen wollen und 
können. 

Tageseinrichtungen sollen gemäß dem KJHG mit ih-
rem Profil der Lebenswelt der Kinder und Familien 
entsprechen. Damit sind die Erzieher/innnen Adres-
saten der Veränderungserwartungen. 

Meinungen darüber, ob Erzieher/innen sich in ihrer 
Mehrzahl in diese Veränderungsprozesse gedrängt 
sehen oder sich aus eigener Initiative den neuen An-
forderungen stellen, gehen anhand der vorliegenden 
Untersuchungen auseinander (Heller/Tennstedt 
1993; Fthenakis/Textor 1996). In den Auskünften 
kommen sowohl Abwehr gegen Veränderungen als 
auch Interesse an Weiterentwicklung und Bereit-
schaft, sich auf Neues einzulassen, zum Ausdruck 
(Zimmer, J./Preissing/Thiel/Heck/Krappmann 1997). 
Es gibt sowohl Hinweise auf schon jetzt bestehende 
berufliche (Über)Belastungen als auch Belege für 
eine gut ausgeprägte Berufszufriedenheit (Gleich 
1993; Dittrich/Graat/Hasse/Horn 1995; Theorie und 
Praxis der Sozialpädagogik (TPS) Sonderheft 1997). 
Erzieher/innen, die an Modellprojekten teilgenom-
men haben, verstehen sich in der Regel als Garanten 
der Innovation - die entsprechenden Bedingungs-
strukturen (Gruppengröße, Personalschlüssel, Verfü-
gungszeiten, Fachberatung, Fortbildung etc.) voraus-
gesetzt. 

C 2.4.1 Personalausstattung und Personalstruktur 

Die Personalausstattung in den Tageseinrichtungen 
für Kinder ist in den 16 Bundesländern unterschied-
lich geregelt. Das betrifft sowohl den Erzieher-Kind-
Schlüssel als auch die Regelung des zeitlichen Um- 

fangs von Verfügungszeiten von Gruppenleiter/in-
nen und anderen pädagogischen Kräften, die Rege-
lung der Freistellung der Leiter/innen vom Gruppen-
dienst und nicht zuletzt die Regelung der Frage, ob 
Hauswirtschaftskräfte innerhalb des Stellenplans be-
zuschußt werden können oder nicht (AWO 1995). 

Die aktuelle Situation des Erzieherberufes in den 
alten und neuen Bundesländern ist geprägt von: 

Expansion und Abbau 

Bei der Entwicklung der Stellen für Erzieher/innen in 
Tageseinrichtungen ist ein gegenläufiger Trend zwi-
schen neuen und alten Bundesländern zu beobach-
ten (vgl. Tab. C. 2.3). 

Die Expansion der sozialen Berufe (Rauschenbach, 
T./Beher/Knauer, D. u. a. 1995) ist im Westen im we-
sentlichen auf den Rechtsanspruch auf einen Kinder-
gartenplatz zurückzuführen. Dem Bedarf an Erzie-
her/innen mit Migrationshintergrund und interkultu-
rellen Kompetenzen wird jedoch nicht Rechnung 
getragen. Allerdings muß mit Blick auf die demogra-
phische Entwicklung (vgl. Tab. C 2.2) damit gerech-
net werden, daß dieser Expansionstrend voraussicht-
lich nur noch bis zur Jahrhundertwende anhalten 
wird. Danach muß unter Umständen wieder mit einer 
Phase des Überangebotes an Fachkräften gerechnet 
werden. 

Die Entwicklung im Osten ist dagegen seit der Ein-
heit Deutschlands von einem massiven Abbau der 
Stellen für Erzieher/innen bestimmt (vgl. Tab. C 2.3), 
nicht zuletzt wegen des vorhandenen Überangebotes 
an Plätzen in Tageseinrichtungen (vgl. Tab. C 2.1) 
und eines drastischen Rückgangs an Geburtenzahlen 
(vgl. Tab. C 2.2). 

Tabelle C 2.2 

Kinder am 31. Dezember 1990 (aBl) bzw. 31. Dezember 1991 (nBl) 
und am 31. Dezember 1994 nach Altersgruppen 

Kinder im Alter von ... 
bis unter ... 

Bundesrepublik Alte Bundesländer Neue Bundesländer/Berlin-Ost 

Jahren 1990/1991 1994 1990 1994 1991 1994 

unter 12 10 357 507 10 564 615 7 954 899 8 580 290 2 402 608 1984 325 

unter 3 2 615 576 2 394 792 2 144 232 2 143 927 471344 250 865 

3 bis 6 2 604 918 2 724 620 1 981 115 2 251448 623 803 473172 

3 bis 6 1/2 3 025 608 3 201576 2 295 486 2 627102 730122 574 474 

6 bis 8 1 687 298 1 884 461 1 262 259 1470131 425 039 414 330 

6 bis 10 3 428 291 3 680 235 2 565 876 2 846 437 862 415 833 798 

6 bis 12 5 137 013 5 445 203 3 829 552 4 184 915 1 307 461 1 260 288 

Quelle: Statistisches Bundesamt 1996d 
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Tabelle C 2.3 

Personal in Tageseinrichtungen: Veränderung 
31. Dezember 1994 gegenüber 31. Dezember 1990 

(aBl) bzw. 31. Dezember 1991 (nBl) 

Gesamt- Bundes- Alte neue Bundes- 
personal republik Bundesländer länder/ 

Berlin-Ost 

1990/1991 373 065 194 535 178 530 

1994 364 868 253114 111754 

Quelle: Statistisches Bundesamt 1996d 

Um die Entwicklung in Ost und West auffangen zu 
können, wurde vom 1. Oktober 1993 bis 31. Dezem-
ber 1996 durch eine Arbeitsstellenbörse beim Deut-
schen Städtetag versucht, Erzieher/innen aus dem 
Osten auf freie Stellen im Westen zu vermitteln. Trotz 
der großen Anzahl an Anfragen kam es nicht im er-
hofften Ausmaß zur Vermittlung fester Arbeitsver-
hältnisse. 

Vollzeit und Teilzeit 

Die nachfolgende Statistik (Tab. C 2.4) macht eine 
für den Osten, aber auch für den Westen neue Ent-
wicklung deutlich: im Zeitraum von 1990/91 bis 1994 
wurden mehr Teilzeitstellen als Vollzeitstellen ge-
schaffen. 

Tabelle C 2.4 

Personal in Tageseinrichtungen nach Art der Beschäftigung: Veränderung 31. Dezember 1994 
gegenüber 31. Dezember 1990 (aBl) bzw. 31. Dezember 1991 (nBl) 

Bundesrepublik Alte Bundesländer Neue Bundesländer/ 
Berlin-Ost 

Vollzeittätige Personen 

1990/1991 278 032 130 388 147 644 

1994 229 450 157 485 71965 

Veränderung 1994 gegenüber 1990/1991 in % -17,47 20,78 -51,26 

Teilzeittätige Personen 

1990/1991 91064 60 219 30 845 

1994 131867 92158 39 709 

Veränderung 1994 gegenüber 1990/1991 in % 44,81 53,04 28,74 

Nebenberuflich tätige Personen 

1990/1991 3 969 3 928 41 

1994 3 551 3 471 80 

Veränderung 1994 gegenüber 1990/1991 in % -10,53 -11,63 95,12 

Quelle: Statistisches Bundesamt 1996d 

Im Osten hängt die Entwicklung möglicherweise 
mit der Umstrukturierung der Tageseinrichtungen 
zusammen (z. B. Veränderung der Öffnungszeiten) 
und im Westen mit der Tatsache, daß Einrichtun-
gen vorrangig halbtags geöffnet sind. Ein weiterer 
Gesichtspunkt, der gleichermaßen für Ost und 
West gilt: Erzieherinnen wünschen zunehmend Fa-
milie und Beruf besser vereinbaren zu können. 
Nach einer Untersuchung des Europäischen For-
schungsinstitutes (EFI) arbeiten 71 % aller Erziehe-
rinnen ganztags und nur 29 % sind teilzeitbeschäf-
tigt. Diese durchschnittliche Angabe für teilzeitbe-
schäftigte Erzieherinnen steigt aber auf 43 % bei 
verheirateten Erzieherinnen und auf 55 % bei Er-
zieherinnen mit eigenen Kindern (EFI 1996, S. 54). 
88,5 % der arbeitenden Erzieherinnen und 76,2 
der ausgeschiedenen Erzieherinnen betrachten das 
Angebot einer Teilzeittätigkeit als wesentliche Be

-

dingung für einen Wiedereinstieg in den Beruf 
(EFI 1996, S. 53). 

Diese Entwicklung kann zwar aus familienpolitischer 
Perspektive als positiv bewe rtet werden, jedoch ist 
berufspolitisch auf folgende Probleme zu verweisen: 
Terminkoordinationen zur konzeptionellen Abstim-
mung werden erschwert, wenn ein hoher Anteil von 
Teilzeitkräften in einem Team ist; Vor- und Nachbe-
reitungszeiten werden bei Teilzeitstellen nicht aus-
reichend gewährt. 

Altersmischung im Team 

Bei einer ausgewogenen Altersmischung des Perso-
nals können Kinder von den unterschiedlichen Erfah-
rungen und Sichtweisen profitieren. 
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Im Westen ist die Altersmischung ausgewogen. Im 
Osten hingegen ging der Stellenabbau eindeutig zu 
Lasten der dienstjüngeren Mitarbeiter/innen. Im 
Sinne einer sozialverträglichen Lösung wurden beim 
Stellenabbau Faktoren wie Lebensalter, Dauer der 
Betriebszugehörigkeit, Anzahl der unterhaltspflichti-
gen Kinder und sonstige soziale Gesichtspunkte als 
Gründe anerkannt, die eine Kündigung verhindern 
konnten. Das hat zu einer Überalterung des Perso-
nals in Tageseinrichtungen geführt. Tab. C 2.5 macht 
im Vergleich zur Situation im Westen deutlich, daß 
im Osten kaum noch Erzieher/innen unter 25 Jahren 
in Tageseinrichtungen arbeiten, und daß dagegen 
fast 50 % zwischen 40 und 60 Jahre alt sind. 

Tabelle C 2.5 

Personal in Tageseinrichtungen 
nach Altersanteilen in Prozent (1994) 

Personal 1994 Alte Bundeslän

-

der (in %) 
Neue Bundeslän

-

der/Berlin-Ost 
(in %) 

unter 25 Jahren 23,0 4,0 

25 bis 40 Jahre 48,7 46,6 

40 bis 60 Jahre 27,5 49,2 

Quelle: Statistisches Bundesamt 1996d 

Kommunen sollten vermehrt vom Kündigungsschutz-
gesetz (KSchG) Gebrauch machen, in dem es heißt: 

„In die soziale Auswahl nach Satz 1 sind Arbeit-
nehmer nicht einzubeziehen, deren Weiterbe-
schäftigung, insbesondere wegen ihrer Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Leistungen oder zur Siche-
rung einer ausgewogenen Personalstruktur des 
Betriebes (Herv. Verf.), im berechtigten betriebli-
chen Interesse liegt" (§ 1 Abs. 3 KSchG). 

Männer und Frauen 

Wie bereits im Achten (BMJFFG 1990) und Neunten 
(BMFSFJ 1994 a) Jugendbericht festgestellt, fehlen 
Kindern in der öffentlichen Kleinkinderziehung 
männliche Identifikationsfiguren. 

Daß Männer sich immer noch diesem Beruf verwei-
gern, scheint damit zusammenzuhängen, daß der 
Stellenwert von Erziehung und Bildung in Deutsch-
land im Gegensatz zu anderen Staaten, z. B. Däne-
mark, gering bewe rtet und bezahlt wird (Oberhue-
mer 1997 a). 

Professionelle und Laien 

In der Regel arbeiten nur einschlägig ausgebildete 
Fachkräfte in Tageseinrichtungen für Kinder. Im Zu-
ge der Öffnung der Institution hat sich gezeigt, daß 
andere Erwachsene mit ihren beruflichen und per-
sönlichen Kompetenzen die Arbeit mit Kindern berei-
chern (Deutsches Jugendinstitut 1994). Insbesondere 
das Zusammenlernen und -leben der Generationen 
bietet noch ungenutzte Potentiale (vgl. Kap. B 1; Ex-
pertise Lepenies, i. Ersch.). Auch die von Kommunen 
und der freien Wohlfahrtspflege seit einiger Zeit pro

-

pagierten Freiwilligenzentren wären interessante Ko-
operationspartner für Tageseinrichtungen, die deren 
ehrenamtliches Know-how in der Einrichtung vermit-
teln könnten. Die verstärkte Mitwirkung von Eltern 
bei der Gestaltung des Alltags von Tageseinrichtun-
gen ist ebenfalls ein wichtiges Element der Zusam-
menarbeit von Professionellen und Laien. 

Das heißt aber nicht, daß in Zukunft durch die Zu-
sammenführung von Laien und Professionellen, die 
letzteren durch Laien zu ersetzen sind. 

Ausländisches pädagogisches Personal 

Die Einstellung von Erzieher/innen mit Erfahrungen 
und Kompetenzen in der Familiensprache und -kul-
tur von Eltern und Kindern aus Zuwandererfamilien 
sowie mit interkulturellen Konzepten hat vor allem 
für Tageseinrichtungen mit ausländischen und deut-
schen Kindern große Bedeutung: 

- Sie können aufgrund ihres eigenen Emigrations-
hintergrundes der familienergänzenden Erzie-
hungsfunktion der Tageseinrichtung für die Kin-
der ausländischer Herkunft gerechter werden; 

- Sie können die Möglichkeit der Identifikation für 
Kinder ausländischer Herkunft und damit die Stär-
kung des Vertrauens in die pädagogische Arbeit 
bieten; 

- Sie können eine Stärkung der kulturellen Identität 
der ausländischen Kinder bewirken und damit 
eine positive kulturelle Identifikation ermöglichen, 
die eine Relativierung des Minderheitengefühls 
darstellt; 

- Sie können die Kontaktaufnahme mit den Eltern 
ausländischer Herkunft erleichtern; 

- Sie können zum interkulturellen Klima einer Ein-
richtung beitragen. 

Aufgrund der Bedeutung ausländischer Erzieher für 
die Entwicklung des ausländischen Kindes sollten 
möglichst viele ausländische Schüler/innen einen so-
zialpädagogischen Fachschulabschluß anstreben 
und dabei von den Schulvertretern unterstützt wer-
den. 

C 2.4.2 Personalentwicklung im Arbeitsfeld der Tages-
einrichtungen 

Unterstützung und Förderung von Mitarbeiter/innen 
mit Hilfe von Personalentwicklungskonzepten kön-
nen die Arbeitszufriedenheit im Arbeitsfeld Tages-
einrichtungen verstärken. 

Personalentwicklungskonzepte sind vor allem aus 
der Wirtschaft bekannt. Bei den Trägern der öffentli-
chen und freien Kinder- und Jugendhilfe besteht hier 
Nachholbedarf. Im Arbeitsfeld der Tageseinrichtun-
gen für Kinder ist das Thema bislang in der Fachdis-
kussion nur punktuell vertreten (TPS - Sonderheft 
1997; Pestalozzi-Fröbel-Verband (PFV) 1995). 

Die Unterstützung und Förderung der Mitarbeiter/in-
nen ist das oberste Anliegen erfolgreicher Konzepte 
und begründet eine Palette von Maßnahmen und 
Angeboten. Das beginnt bei der Mitarbeiter/innen-
gewinnung, -auswahl und -einstellung und berück- 
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sichtigt Stellenbeschreibungen sowie die Entwick-
lung von Anforderungsprofilen. Der Einarbeitung 
neuer Mitarbeiter/innen wird ebenso besondere Auf-
merksamkeit gewidmet wie der regelmäßigen Perso-
nalbeurteilung. Weitere zentrale Anliegen sind die 
Förderung von Leitungsnachwuchs, die Begleitung 
der Karriereplanung der Mitarbeiter und die Förde-
rung der Kompetenzerweiterung durch Fo rt - und 
Weiterbildung. 

Der wenig ausgeprägte Standard von Personalent-
wicklung im Arbeitsfeld Tageseinrichtungen ist be-
sonders bedauerlich mit Blick auf die hohe Fluktuati-
on, auf die relativ geringe Verweildauer im Beruf und 
das verbreitete Burn-Out-Syndrom bei Erzieher/in-
nen (Gleich 1993; Dittrich/Graat/Hasse/Horn 1995). 
Daher sollten Träger und insbesondere Leiter/innen 
auf das Instrumentarium der Personalentwicklung 
stärkeres Augenmerk legen. In diesem Zusammen-
hang sei auf die fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten 
für Erzieher/innen hingewiesen, die doch ganz we-
sentliche Impulse für Motivation sind. Hier gilt es, im 
Sinne eines „horizontalen Karriereankers" (Schanz 
1992) noch einige Phantasie darauf zu verwenden, in 
welchen Bereichen Erzieher/innen sich spezialisieren 
könnten. Es kommen alle Aufgaben in Betracht, die 
sich aus dem Kinder- und Jugendhilfeverständnis 
des KJHG ableiten lassen: beispielsweise Beauf-
tragung für kommunale Kinderpolitik, für Elternar-
beit, für Unterstützung von Initiativgruppen rund um 
die Tageseinrichtung, für generationsübergreifendes 
Lernen und für interkulturelle Erziehung. Insbeson-
dere für dienstältere Erzieher/innen sind Spezialisie-
rungsmöglichkeiten zu eröffnen wie beispielsweise 
die Weiterbildung zu Multiplikatoren oder Fortbild-
nern. Auch die Unterstützung beim Berufsausstieg 
oder die Eröffnung von Tätigkeiten in anderen sozia-
len Arbeitsfeldern wären Aufgaben von Personalent-
wicklung. 

Der freien und öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe 
ist dringend zu empfehlen, sich mit Fragen der Über-
tragbarkeit von Personalentwicklungskonzepten und 
ihren Instrumentarien auch überverbandlich sowie 
zwischen öffentlichen und freien Trägern auseinan-
derzusetzen und deren Einführung voranzutreiben. 

C 2.4.3 Qualifizierter Berufsnachwuchs durch qualifizierte 
Ausbildung 

Die Erzieherausbildung muß sich seit geraumer Zeit 
wieder verstärkt mit Kritik und Reformappellen aus-
einandersetzen. Trotz der Bemühungen einzelner In-
stitutionen und Organisationen (Ausbildungsstätten, 
öffentliche und freie Kinder- und Jugendhilfe, Kul-
tusbehörden und Wissenschaftsinstitutionen) (Gleich 
1993; Fthenakis/Textor 1996; Scheibehenne 1995; 
Rauschenbach, T./Beher/Knauer, D. u. a. 1995) bleibt 
die Ausbildung sowohl inhaltlich als auch in struktu-
reller Hinsicht reformbedürftig (PFV 1995; Ebe rt 

 1997; Wunderlich 1997). Dabei sind die Forderungen 
nach inhaltlicher Reform, curricularer Entwicklung 
und struktureller Neuorientierung keineswegs neu. 
Die damaligen Hauptaspekte der Diskussion (von 
Derschau 1996) wie Verwissenschaftlichung, Berufs-
bezogenheit und Persönlichkeitsorientierung sind 
weiterhin Gegenstand der Auseinandersetzung: 

- Anzahl und Stellenwert der einzelnen Fächer im 
Rahmen der Gesamtausbildung; Ausweitung der 
schulischen Strukturen durch lernbereichsbezoge-
ne, fächerübergreifende und projektorientierte 
Unterrichtsformen; 

- Praxistauglichkeit der Ausbildung; verstärkte Öf f-
nung der Fachschule zur Praxis und intensive Ko-
operation der Lernorte Schule und Tageseinrich-
tung (TPS-extra Nr. 21); 

- Persönlichkeitsbildung durch Anbindung der 
Lernprozesse an die Lebenserfahrungen der Aus-
zubildenden. 

Trotz der vielfältigen Initiativen an der Basis werden 
immer noch Mängel bei Berufsanfänger/innen for-
muliert wie z. B. mangelnde Fähigkeit, Zielvorstel-
lungen zu formulieren und zu reflektieren oder auch 
die mangelnde Fähigkeit zur Selbstkritik sowie zur 
Zusammenarbeit mit Eltern (Strätz 1996). 

Ob die bereits vom Deutschen Bildungsrat empfoh-
lene Anhebung der Erzieherausbildung auf Fach-
hochschulniveau, die von GEW und ÖTV derzeit er-
neut in die Diskussion gebracht wird, allerdings die 
Lösung des Problems darstellt, ist nach wie vor eine 
offene Frage. Inhaltlich ist es sicherlich durch nichts 
zu rechtfertigen, daß Erzieher eine im Vergleich zur 
Grundschullehrerausbildung vom Status her gese-
hen minderwertige Ausbildung erhalten. Die Anhe-
bung der Erzieherausbildung auf Fachhochschulni-
veau erreicht aber wohl nur dann die gewünschte 
verbesserte Eingangsqualifikation in den Beruf, 
wenn zugleich an den Fachhochschulen neue Aus-
bildungsformen und -inhalte entwickelt werden. 

Bei allem Bemühen der Kultusministerkonferenz der 
Länder (KMK) und nahezu aller Bundesländer, eine 
Ausbildungsreform zu initiieren, muß die mangelnde 
Einbeziehung der zukünftigen „Abnehmer" , nämlich 
der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe, 
angemahnt werden, denn immer noch orientiert sich 
die Ausbildung zu wenig an den Bedürfnissen der 
Praxis. Zum anderen ist es bei all diesen Reformbe-
mühungen notwendig, die Vergleichbarkeit der Er-
zieherausbildung auf Europa-Ebene zu gewährlei-
sten (Oberhuemer 1997 b). 

Die Fokussierung der schulisch geprägten Erziehe-
rausbildung überdeckt darüber hinaus die Band-
breite der Maßnahmen und Angebote, die Spät- und 
Quereinsteiger/innen die Möglichkeit verschafft, 
über Fernstudiengänge, über berufsbegleitende Mo-
dellprojekte zur Umschulung von Familienfrauen zur 
Erzieherin, über berufsbegleitende Ausbildungsmo-
delle wie etwa das hessische „Lernen und Arbeiten" 
(TPS-extra Nr. 17) und über sonstige Alternativmaß-
nahmen Zugang zu einem anspruchsvollen Beruf zu 
erhalten. 

In welcher Struktur auch immer die Ausbildung statt-
findet - wesentlich ist, daß die Auszubildenden er-
lernen, Ressourcen bei sich selbst und anderen wahr-
zunehmen, um eigene Grenzen zu akzeptieren und 
ggf. geeignete Unterstützung und Bündnispartner zu 
suchen. Und daß sie erlernen, die Wirkung des eige-
nen Handelns zu reflektieren, Beziehungen aufzu-
bauen, Konflikte zu lösen, Reformbedarf zu erkennen 
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und kontinuierliche Lernprozesse als sinnvoll anzu-
nehmen. 

C 2.5 Stützsysteme für Innovationen im Arbeitsfeld 
der Tageseinrichtungen 

Ein zentrales Ergebnis der Evaluationsuntersuchung 
des Erprobungsprogrammes (Zimmer, J./Preissing/ 
Thiel/Heck/Krappmann 1997) bestand in der Fest-
stellung, daß Innovationen dann schnell zur Stagnati-
on führen, wenn Träger und pädagogische Mitarbei-
ter in ihren Bemühungen um die konzeptionelle Wei-
terentwicklung des Angebotes nicht adäquat 
unterstützt werden. 

C 2.5.1 Beitrag der Fachberatung 

Fachberatung wird vorrangig als Dienstleistung zum 
Wohle des Kindes definiert. Sie wird in der Regel von 
den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege 
und deren Gliederungen bzw. von der jeweiligen 
Kommunalverwaltung verantwortet (Deutscher Ver-
ein 1996). Hinsichtlich des Verhältnisses von Bera-
tung und Aufsicht gibt es auseinandergehende Auf-
fassungen (Hartmann 1995; Rothermel 1989). 

Die der einzelnen Fachberatungskraft zugewiesene 
Zahl an Tageseinrichtungen schwankt erheblich und 
liegt meist sehr viel höher als fachlich vertretbar. Von 
der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe werden bis 
25 Einrichtungen empfohlen (AGJ 1987). Die Stich-
worte Organisationsentwicklung, Qualitätssiche-
rung, Vernetzung und politische Vertretung skizzie-
ren nur einen Ausschnitt aus dem Katalog der neuen 
Anforderungen. Inwieweit auch Träger und Eltern 
zur Zielgruppe der Fachberatung werden, ist noch zu 
klären. Der von der öffentlichen und freien Kinder- 
und Jugendhilfe, dem Bund und den Ländern ge-
meinsam verantwortete Kurs „Multiplikatoren-Fort-
bildung Tageseinrichtung für Kinder (MFT) ", an dem 
von 1992 bis 1996 insgesamt 300 Teilnehmer/innen 
aus dem Bereich der öffentlichen und der freien Kin-
der- und Jugendhilfe teilnahmen (Diller-Murschall/ 
Haucke/Breuer 1997), hat Pionierfunktion bei der 
Neuorientierung der Fachberatungskonzeption in 
den neuen Bundesländern übernommen, von einem 
ehemals pädagogisch-kontrollierenden und poli-
tisch-gelenkten Inspektionsinstrument zu einem die 
Einrichtungen begleitenden und unterstützenden 
Angebot (Ha rtmann 1997). Dieser Maßnahme ist es 
zu verdanken, daß in einem relativ kurzen Zeitraum 
die Akzeptanz der Fachberatung bei den Trägern 
und Mitarbeiter/innen der Einrichtungen in den neu-
en Bundesländern erheblich verbessert werden 
konnte. 

Im Bemühen um eine Weiterentwicklung von Fach-
beratung werden inhaltliche Eckpfeiler diskutiert, 
die sowohl im Bereich der freien wie öffentlichen Trä-
ger zugrunde gelegt werden können. Hier sind er-
wähnenswert: 

- die Entwicklung eines Grundverständnisses von 
Fachberatung als Dienst- und Serviceleistung im 
Hinblick auf auf das Wohl der Kinder, und nicht 
als direkte Dienstleistung für Kinder; weiterhin 
konkretisiert als eine Vernetzungs- und Verknüp

-

fungsdienstleistung mit dem Ziel, vorhandene 
Ressourcen im Umfeld von Tageseinrichtungen für 
Kinder als zusätzliche Unterstützungsangebote 
nutzbar werden zu lassen; 

- die Entwicklung eines Konzeptes von Fachbera-
tung als einem Steuerungsinstrument im Sinne ei-
ner Dienstleistung zur Qualitätssicherung und of-
fensiv betriebenen konzeptionellen Weiterent-
wicklung des Arbeitsfeldes. 

Darüber hinaus wird diskutiert, wie Fachberatung or-
ganisatorisch eingebunden sein soll, etwa in die Trä-
gerorganisation oder außerhalb dieser. Der Teil der 
Fachöffentlichkeit, der die organisaorische Einbin-
dung der Fachberatung in die Trägerorganisation 
eher kritisch betrachtet, argumentiert mit dem Hin-
weis auf den systembedingten Konflikt zwischen der 
Loyalitätsverpflichtung gegenüber dem eigenen 
Anstellungsträger, der Identifikation mit den Fach-
kräften vor Ort und dem eigenen fachorientierten 
Qualitätsanspruch. Daher wird eher ein Modell der 
trägerunabhängigen, selbständig arbeitenden Fach-
beratung empfohlen. Voraussetzung für dieses Mo-
dell wäre allerdings, daß die Einrichtungen die not-
wendigen Finanzmittel für die Beratung bereitstellen 
könnten. 

Zur langfristigen Absicherung der Fachberatung ist 
dringend geboten, die begonnene Konzeptionsent-
wicklung zu intensivieren. Die Präzisierung der 
Fachberatungsleistung, die Definition von Teillei-
stungen und die Darlegung des Nutzens für die 
Nachfrager (Erath 1996a) sind unverzichtbare 
Schritte. 

C 2.5.2 Beitrag der Fortbildung 

Ausbildung kann nur erste Basisqualifikationen ver-
mitteln; Fortbildung ist für die Ausweitung der Basis-
qualifikation und insbesondere für die Erarbeitung 
von Zusatzqualifikationen zuständig. 

Fortbildung ist meist trägerspezifisch organisiert. Zu-
nehmend bieten aber auch Fachschulen, Fachhoch-
schulen und freigewerbliche Fortbildungsinstitute 
Kurse, Tagungen und Workshops zu bestimmten 
Themenkreisen an. Seit einigen Jahren ist insbeson-
dere bei den Spitzenverbänden der Freien Wohl-
fahrtspflege das Bemühen feststellbar, Fortbildung 
zu profilieren, die bisherigen Fortbildungskataloge 
mit ihrer Vielfalt von zusammenhanglos nebenein-
ander stehenden Angeboten zu konzentrieren und 
die Angebote bestimmten, jährlich wechselnden 
Schwerpunktanliegen zuzuordnen. Um die Wahlfrei-
heit der Erzieher zu gewährleisten, finden sich in den 
Fortbildungsprogrammen häufig Hinweise auf die 
Programme anderer, eher musisch-kreativ ausgerich-
teter Anbieter wie Familienbildungsstätten, Volks-
hochschulen und gewerbliche Anbieter. Diese Emp-
fehlungen verweisen auf den zweiten Trend, nämlich 
zur Regionalisierung des Angebotes, der sowohl im 
Westen als auch im Osten Deutschlands feststellbar 
ist. Besonders begehrt bei Erzieher/innen sind zu-
nehmend Teamfortbildungen und die Integration von 
Praxisberatung und Forbildung in der eigenen Ein-
richtung, angelehnt an die in anderen Berufszweigen 
eingeführten „training on the job-Konzepte". 
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Wie wichtig die Thematisierung von Rahmenbedin-
gungen ist, zeigt die steigende Nachfrage von Erzie-
her/innen nach Supe rvision. Sie signalisiert eine ho-
he psychische Belastung des Berufsstandes, die sich 
im Zuge der engeren Finanzspielräume und der sich 
weiter ausdifferenzierenden Erwartungen an die Ein-
richtungen möglicherweise noch verschärfen wird. 
Jedoch ist mit Sorge festzustellen, daß vor dem Hin-
tergrund angespannter Haushalte die Bereitschaft 
der Träger sinkt, die Kosten für Supe rvision zu über-
nehmen. Supe rvision ist häufig nur noch unter finan-
zieller Selbstbeteiligung der Betroffenen möglich. 
Supervision als Möglichkeit der systematischen Re-
flexion beruflicher Handlungsvollzüge dient aber der 
Stärkung von Fach-, Feld- und Personalkompetenz 
und sollte deshalb ihren Platz im Stützsystem für Er-
zieher behalten. 

Die Effektivität der Fortbildung als innovations

-

förderndem Instrument läßt sich noch erheblich 
steigern, wenn die Zielgruppe die inhaltlichen 
Schwerpunktsetzungen und die methodischen Zu-
gänge mitbestimmen kann. Bedarfsgerechte Fortbil-
dungsplanung wird deshalb um ein differenziertes 
Mitwirkungssystem bemüht sein. 

Das Innovationspotential von Fortbildung wäre bes-
ser zu nutzen, wenn zwei Argumente von Kritikern 
aufgegriffen würden: 

- Häufig wird kritisiert, daß es keine Verpflichtung 
zur Teilnahme an Fortbildung und auch keine Ver-
pflichtung zur Freistellung durch die Träger gibt. 
Als Kommission halten wir es für überfällig, daß 
Träger von Tageseinrichtungen eine noch zu be-
schreibende Fortbildungspflicht der Erzieher/in-
nen finanzieren und daß sie Mitarbeiter in Tages-
einrichtungen für Fortbildungen freistellen. Bei ei-
ner solchen Forderung ist zu prüfen, inwieweit 
dadurch die Kapazitäten ausgebaut werden müs-
sen. In Anbetracht der kritischen Finanzlage ist 
aber zumindest unmittelbar sicherzustellen, daß 
die Fortbildungsangebote seitens der Fachkräfte 
systematischer für die Unterstützung der spezi-
schen Entwicklungsanliegen der Einrichtungen 
genutzt werden können. Dies bedeutet, daß die 
Anmeldung zur Fortbildung nicht länger nach 
dem Datum der Anmeldung, der persönlichen Vor-
liebe oder als Belohnung für besonderes Engage-
ment erfolgen darf, sondern nach dem Entwick-
lungsbedarf der Einrichtung. Die Steuerung des 
Nutzerverhaltens müßte in enger Abstimmung 
zwischen den Anbietern und den Leiter/innen 
bzw. Trägern der Einrichtungen erfolgen. 

- Ein zweites Argument betrifft die Tatsache, daß 
die Teilnahme an einer Fortbildung in aller Regel 
nicht besoldungsrelevant ist oder einen Vorteil bei 
der Karriereplanung bedeutet. Die Entwicklung 
eines Fortbildungsangebotes im Baukastensystem 
ist zu empfehlen. In trägerübergreifender Koope-
ration, d. h. in Zusammenarbeit der zuständigen 
Länderministerien mit den Landesjugendämtern, 
mit Fortbildungsträgern, Fachschulen, Fachhoch-
schulen, Universitäten, Modellkindergärten sowie 
den Trägerverbänden der öffentlichen und freien 
Kinder- und Jugendhilfe sollten Fortbildungsan

-
gebote entwickelt und dann auch trägerspezifisch 
realisiert werden. In dieser Diskussion sollte auch 
überlegt werden, ob nicht ein Angebot entwickelt 
werden sollte, das pädagogischen Fachkräften 
nach der Absolvierung von sequentiellen Lang-
zeitkursen den Zugang zum Studium an einer 
Fachhochschule oder Universität auch ohne Abitur 
ermöglicht. 

Wenn es gelingt, die Fortbildungsangebote in ein 
Gesamtsystem von Maßnahmen zur Entwicklung des 
gesamten Arbeitsfeldes einzubetten, wird ihre Effizi-
enz weiter steigen. Hier sind vor allem der Ausbau 
von kontinuierlichen regionalen Arbeitsgruppen, der 
Ausbau von kollegialer Beratung und die Durchfüh-
rung von Projekten zu ausgewählten Fragestellun-
gen zu nennen. Und nicht zuletzt soll auf die vom 
Deutschen Bildungsrat bereits im Jahr 1973 angereg-
ten pädagogischen Zentren empfehlend hingewiesen 
werden. In solchen Zentren können sich pädagogi-
sche Fachkräfte mit Vertretern von Ausbildung, Fo rt

-bildung und Wissenschaft treffen. Sie stehen aber 
auch Elternbeiräten, Trägern, Verbandsvertretern 
und Politikern offen. Die Zentren dienen als Informa-
tionsbörse und Kommunikationszentrum, als Biblio-
thek und Archiv, als Beratungsangebot und als Fo-
rum für den fachlichen und fachpolitischen Aus-
tausch. 

C 2.5.3 Beitrag der Forschung 

Die Forschung im Arbeitsfeld Tageseinrichtungen ist 
gegenwärtig in Deutschland schwach entwickelt. 
Daß die Universitäten wenig Interesse an diesem 
Feld zeigen, hängt sicherlich auch damit zusammen, 
daß sie keine Ausbildung für den Erzieherberuf an-
bieten. 

Ein Schwerpunkt zukünftiger Forschungsaktivitäten 
muß die Frage sein, wie Bildungsprozesse in Tages-
einrichtungen ablaufen. Weiterhin sind Untersu-
chungen zur Binnenkultur von Einrichtungen not-
wendig - dazu, was in Tageseinrichtungen tagtäg-
lich geschieht, wie die Kinder miteinander umgehen, 
was sie erleben, welche Interaktionsformen zwischen 
Kindern und zwischen Kindern und Erzieher/innen 
herrschen und was Kinder an eigener Kinderkultur 
in Tageseinrichtungen entwickeln und weitergeben. 

Angesichts der zurückgehenden Ressourcen und der 
oben beschriebenen Forschungslücken müssen vor-
handene Forschungskapazitäten im Sinne einer ef-
fektiven Beobachtung des Gegenstandes besser ko-
ordiniert werden. Hierzu gehört auch, daß bereits zu 
Beginn eines Projektes Methoden und Arbeitsschritte 
zur Implementation der Ergebnisse in den Alltag des 
Arbeitsfeldes geplant werden. 

Die der Praxis nahestehenden Träger und Institutio-
nen (z. B. Fachhochschulen) müssen finanziell in die 
Lage versetzt werden, entweder Forschungsaufträge 
zu vergeben oder sich an Forschungsaktivitäten zu 
beteiligen. 

C 2.6 Empfehlungen 

Für die Gestaltung und den weiteren Ausbau von Ta-
geseinrichtungen ist es wichtig: 
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- den vielfältigen Bedürfnislagen der Kinder und El-
tern  Rechnung zu tragen; 

- Wahlfreiheit praktisch und finanziell zu ermögli-
chen; 

- das Kind als Akteur seiner Entwicklung, als Ler-
nender, als Verantwortung Übernehmender, als 
am Prozeß der Entscheidung Teilhabender ernst 
zu nehmen; 

- den unterschiedlichen soziokulturellen Lebens-
räumen zu entsprechen; 

- Entscheidungspositionen der Eltern zu stärken. 

Das erfordert als politische Konsequenzen: 

Quantitativ vielseitiges und bedarfsgerechtes Ange-
bot an Tageseinrichtungen 

- Der Bedarf an Tageseinrichtungen darf nicht als 
„Betreuungs-Bedarf" definiert sein, sondern muß 
als Grundbedarf des Kindes an Erziehung, Bil-
dung und Betreuung sowie als erweiterte Hand-
lungsmöglichkeit für Eltern formuliert werden. 

- Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz 
muß für alle in Deutschland lebenden Kinder gel-
ten, unabhängig vom aufenthaltsrechtlichen Sta-
tus der Kinder oder ihrer Eltern. Die einer solchen 
Sichtweise entgegenstehenden gesetzlichen Re-
gelungen müssen entsprechend geändert werden. 

- Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz 
darf in bezug auf die Aufenthaltsdauer („Betreu-
ungszeit") nicht von der Arbeitssituation der El-
tern abhängig gemacht werden. Eltern müssen 
entscheiden können, unabhängig ob sie arbeitslos, 
teilzeit- oder vollzeitbeschäftigt sind, wie lange ihr 
Kind einen Kinderga rten besucht. 

- Für Kinder im Kindergartenalter ist ein großer Teil 
der Plätze (30 %) in den alten Bundesländern als 
Ganztagsangebot auszugestalten. In den neuen 
Bundesländern ist das Platzangebot zu stabilisie-
ren. Für Kinder aus Zuwandererfamilien müssen 
geeignete Plätze geschaffen und zur Verfügung 
gestellt werden. Diese müssen einen gemeinsa-
men Besuch von deutschen und ausländischen 
Kindern erlauben. 

- Trotz des zu erwartenden Rückgangs der Gebur-
tenzahlen müssen die Plätze für Kinder im Kinder-
gartenalter ausgebaut werden, denn es müssen 
heute alle Kinder einen Platz erhalten können - 
ohne dabei aber unter Notlösungen leiden zu müs-
sen. Später könnten dann die Plätze zur Differen-
zierungs- und Angebotsvielfaltgestaltung genutzt 
werden wie: Errichtung integrativer Einrichtungen 
und Erweiterung von Angeboten für die unter S-
und über 6jährigen Kinder. 

- Es gilt aber auch für diese Altersgruppe (Kinder 
unter 3 Jahren und Kinder im Grundschulalter) die 
Forderung, schon heute nach entsprechenden We-
gen zu suchen. Prinzipiell ist der Ausbau von Plät-
zen in Tageseinrichtungen für diese Altersgruppe 
dringend erforderlich. 

- Der Erhalt und die Ausgestaltung eines differen-
zierten, vielfältigen Angebots an Tageseinrichtun

-

gen ist zu unterstützen. Dies gilt im besonderen 
für den Ausbau der Tagespflege. 

- Modellprojekte, die sich mit vielfältigen, flexiblen 
und ortsangepaßten - z. B. integrativen und inter

-

kulturellen - Formen von Tageseinrichtungen be-
fassen, sind zu initiieren und zu fördern. 

- Den Lebensverhältnissen der Familien muß bei ih-
rer Wahl für eine Tageseinrichtung unabhängig 
vom Alter des Kindes Rechnung getragen werden. 
Hierzu gehört z. B. die Möglichkeit des Besuches 
einer Tageseinrichtung auch außerhalb des Wohn-
ortes der Eltern, wenn diese z. B. eine Tagesein-
richtungen in der Nähe des Arbeitsplatzes eines 
Elternteils oder eine in der Entfernung näherlie-
gende Tageseinrichtungen als die gemeindeange

-

hörige wünschen. 

- Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfeplanung 
sind umfassende Planungsprozesse erforderlich, 
die unter Berücksichtigung aller Beteiligten (El-
tern, Kinder, Träger, pädagogische Fachkräfte) als 
kontinuierlicher Prozeß gestaltet werden müssen. 
Dabei sollten die einzelnen Planungsschritte (Um-
feldanalyse; regionale Bestandserhebung; Be

-darfs - und Maßnahmeentwicklung) aufeinannder 
bezogen werden. 

Erfahrungsanreichernde und entwicklungsanregen-
de Angebote in Tageseinrichtungen 

- Tageseinrichtungen sollten als „Forschungsinsti-
tute" für Kinder und als sozialer Ort entwickelt 
werden. Dazu ist die Entwicklung einer Bildungs-
konzeption für Tageseinrichtungen vor allem für 
das Kindergartenalter sowie ein Verständigungs-
prozeß über angemessene Handlungsmodelle not-
wendig. 

- Bei der Diskussion um Standards in Tageseinrich-
tungen müssen auch Standards zum Wohlfühlen 
berücksichtigt werden. Demzufolge darf es nicht 
nur um den angemessenen Personalschlüssel ge-
hen, sondern es müssen auch Fragen des Raumge-
fühls, der Spielfläche und der zugänglichen Um-
welten Berücksichtigung finden. 

- Tageseinrichtungen benötigen Innovationen. Da-
zu ist die praxisrelevante Qualifizierung der päd-
agogischen Fachkräfte von entscheidender Be-
deutung, was wiederum entsprechende Anstren-
gungen zur Reform der Ausbildung verlangt. Die 
Novellierung darf dabei nicht auf schultypische 
Verhandlungen und Entwicklungen reduziert 
sein, sondern es sind Vertreter der Kinder- und Ju-
gendhilfe einzubeziehen. Zudem muß für Erzieher 
die Entwicklung praxisbegleitender Qualifizie-
rungsstrategien und die kontinuierliche Stützung 
durch Fortbildung und Fachberatung finanziell 
durch den Träger und einrichtungsrelevant durch 
die Anbieter regelmäßig und verbindlich ermög-
licht werden. 

- Zur Unterstützung der Qualität in Tageseinrich-
tungen ist die arbeitsfeldorientierte Forschung zu 
intensivieren und durch Bereitstellung eines For-
schungsetats für den Bereich der Kinder- und Ju-
gendhilfe zu ermöglichen. 
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C 3.  Schule als sozialer Ort und die Leistungen 
der Kinder- und Jugendhilfe 

C 3.1  Schule und Kinder- und Jugendhilfe als 
Problemfeld 

C 3.2  Schulbezogene soziale Arbeit als Beratung, 
erzieherische Hilfe und Prävention 

C 3.3  Schulsozialarbeit 
C 3.4  Zusammenarbeit von Kinder- und Jugend

-

hilfe und Schule bei der Tagesbetreuung 
von Schulkindern 

C 3.4.1 Bedarf an Betreuungsangeboten 
C 3.4.2 Ganztagsschule, Volle Halbtagsschule und 

betreute Grundschule 
C 3.4.3 Der Hort als Tageseinrichtung für Kinder 
C 3.4.4 Zusammenarbeit mit der Kinder- und Ju-

gendarbeit 
C 3.4.5 Vielfalt außerschulischer Betreuung 
C 3.5 Empfehlungen 

C 3.1 Schule und Kinder- und Jugendhilfe als 
Problemfeld 

Eine Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendhilfe 
und Schule ist nach wie vor keine Selbstverständlich-
keit. Schon der Achte Jugendbericht (Bundesmini-
sterium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 
(BMJFFG) 1990) hat angesichts der wachsenden Be-
deutung der Schule für das Leben der Kinder und Ju-
gendlichen und der vielfältigen Veränderungen in 
den Lebenssituationen der Schüler und Schülerinnen 
dazu aufgefordert, die Zusammenarbeit von Kinder- 
und Jugendhilfe und Schule zu fördern und die vor-
handenen Ansätze auszubauen. Zumindest für die 
Kinder- und Jugendhilfe ist dieses Beziehungsfeld in-
zwischen wichtiger geworden, nicht zuletzt deshalb, 
weil seit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzes (KJHG) eine Verpflichtung zur Zusammen-
arbeit mit Schulen und Schulverwaltung (§ 81 KJHG) 
besteht. 

Der Länderbericht der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Obersten Landesjugendbehörden (BAGOLJB) 
für die Jugendministerkonferenz im Juni 1996 „Ko-
operation zwischen Jugendhilfe und Schule" läßt er-
kennen, daß es inzwischen in allen Bundesländern 
Bemühungen um eine bessere Kooperation von Kin-
der- und Jugendhilfe und Schule gibt und daß die 
durch das KJHG verbesserte Grundlage für eine 
neue Praxis genutzt werden soll (Rademacker 1996). 
Bei allen Bemühungen ist aber nicht zu übersehen, 
wie schwerfällig die Institutionen darin sind, die zu 
Beginn unseres Jahrhunderts in bewußter Trennung 
angelegten Gleise von Jugendhilfe und Schule (von 
Balluseck 1994) zu verlassen und die Chancen der 
Zusammenarbeit sowohl in der theoretischen Durch-
dringung als auch in der Gestaltung der Praxis wirk-
lich wahrzunehmen. Dabei ist nüchtern zu sehen, 
daß das Zusammenarbeitsgebot beidseitig auf Be-
grenzungen trifft. Jugendhilfe und Schule haben un-
terschiedliche Strukturen und ministerielle Anbin-
dungen. Sozialpädagogische Fachkräfte und Lehrer 
begegnen sich mit verschiedenen pädagogischen 
Handlungskonzepten und Leitvorstellungen, die ei-
nem jeweils anderen Selbstverständnis und Berufs-
bild entspringen. Erschwerend kommt hinzu, daß die 

Schule bisher in den meisten Bundesländern keinen 
verbindlichen Auftrag zur Zusammenarbeit hat. Es 
fehlt an Vernetzungs- und Kommunikationsstruktu-
ren. Schule und Kinder- und Jugendhilfe müssen ler-
nen, sich als Institutionen in einem Netz von Soziali-
sationsfeldern zu verstehen, mit klaren Zuständig-
keitsgrenzen aber ebenso klaren Verbindungen und 
dem Willen zur Kooperation zugunsten der Kinder. 

Seitens der Kinder- und Jugendhilfe ist durch die 
„Empfehlungen zur Zusammenarbeit von Jugendhil-
fe und Schule" der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Landesjugendämter (BAGLJA; 1993) ein wesentlicher 
Impuls gesetzt worden, die notwendige Kooperation 
zu realisieren. Die Empfehlungen nehmen auf die 
Vielfalt der Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 
Bezug und machen deutlich, in welcher Weise diese 
zum sozialen Ort Schule in Beziehung zu setzen sind. 
Im Rahmen der Jugendhilfeplanung der Kommunen, 
die häufig auch Schulträger sind, können vor Ort Ko-
operationsvereinbarungen zwischen Schule und Ju-
gendhilfeträgern zustande kommen. 

Es erscheint sinnvoll, weitere grundlegende Arbeits-
hilfen und Vereinbarungen zur Zusammenarbeit von 
Jugendhilfe und Schule interministeriell bzw. in Zu-
sammenarbeit von Landesjugendämtern und Schul-
behörden unter Beteiligung der Praxis zu entwickeln. 
In diesem Sinn ist richtungsweisend, daß die Arbeits-
gemeinschaft für Jugendhilfe (AGJ) und die Kultus-
ministerkonferenz (KMK) über eine gemeinsame 
Empfehlung zur Zusammenarbeit zwischen Kinder- 
und Jugendhilfe und Schule verhandeln, deren Ver-
öffentlichung für 1998 geplant ist. Damit soll auch er-
reicht werden, daß die Bundesländer in ihre schulge-
setzlichen Regelungen ein Kooperationsgebot analog 
zu § 81 KJHG für die Schule festschreiben. Die ersten 
Bundesländer haben dies bereits realisiert, z. B. Bay-
ern, Brandenburg und Niedersachsen (Raab 1996). 

Veränderungen in der Lebenswelt der Kinder ma-
chen sich immer deutlicher in der Schule bemerkbar. 
Büchner (1994) sieht für die 90er Jahre vor allem bei 
der Schule einen Handlungsbedarf, da sie „gezwun-
gen ist, sich auf veränderte Sozialisationsbedingun-
gen im außerschulischen Lebenszusammenhang ih-
rer Schüler einzustellen, die durch gesellschaftliche 
Modernisierungsschübe in Familie und Freizeitsektor 
verursacht worden sind" (ebd., S. 11). Schule muß 
nach neuen Wegen suchen, auf die Modernisierungs-
folgen zu reagieren. Die gestiegene Erwartung von 
Kindern an einen selbst verantworteten Lebensstil 
paßt offenbar immer weniger zu den traditionellen 
Vorstellungen von der Schülerrolle. Die Forderung 
nach einer Öffnung nach innen und außen ist ge-
radezu ein symbolhafter Ausdruck notwendiger Ver-
änderungen geworden und ermöglicht, das Ver-
ständnis von Schule als sozialem Ort und zugleich als 
Ort in einem sozialen Netzwerk für Kinder und Ju-
gendliche zu präzisieren. Schule als „Haus des Ler-
nens", und als „Lern- und Lebensraum" (Bildungs-
kommission Nordrhein-Westfalen 1995) zu konzipie-
ren oder das Konzept der Community education 
(Zimmer, J. 1992) sind Leitvorstellungen, die für neue 
Ansätze einer Zusammenarbeit von Schule und Kin-
der- und Jugendhilfe hilfreich sind. Wir werden die 
Schulreformdiskussion in diesem Bericht nicht füh- 
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ren können, sind aber der Auffassung, daß die „hi-
storisch gewachsene Abkoppelung der pädagogi-
schen Arbeitsfelder von Schule und Jugendhilfe" 
nicht mehr der Lebenssituation der Kinder und Ju-
gendlichen gerecht wird und daß sowohl die Schule 
als auch die Jugendhilfe zunehmend systematisch 
aufeinander verwiesen werden" (Flösser/Otto/Till-
mann 1996, S. 8). 

Der Druck, sich auf die veränderten Lebensbedin-
gungen der Kinder einzustellen und den für Kinder 
wichtigen sozialen Ort Schule nicht zu vernachlässi-
gen, wächst aber nicht nur für die Schule, sondern 
auch für die Kinder- und Jugendhilfe. Das wachsen-
de Bewußtsein, daß Kinder- und Jugendhilfe Quer-
schnittsaufgaben zugunsten förderlicher Lebensbe-
dingungen der Kinder (§ 1 KJHG) wahrzunehmen 
hat, betrifft direkt das Verhältnis zur Schule. Eine 
stärkere Verankerung sozialpädagogischer Arbeit in 
der Schule und eine Öffnung von Schule gegenüber 
außerschulischen Lernmöglichkeiten wird diese als 
sozialen Ort verändern. Ohne die Unterschiede zu 
verwischen, erfordert die Lebenssituation der Kinder 
eine qualifizierte Zusammenarbeit von Kinder- und 
Jugendhilfe und Schule in Anerkennung der Tatsa-
che, daß sich das Leben der Kinder immer weniger 
institutionenspezifisch separieren läßt. Kinder und 
Eltern brauchen vermehrt Beratung, Betreuung, För-
derung, Hilfe und Unterstützung. Von der Schule 
wird eine „größere Sensibilität für die sozialen Pro-
bleme der Schüler" (Prüß 1995, S. 15) erwartet. 

C 3.2 Schulbezogene soziale Arbeit als Beratung, 
erzieherische Hilfe und Prävention 

Die Bedeutung schulbezogener sozialer Arbeit als 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Form von 
Beratung, Begleitung und Unterstützung in schwieri-
gen Problemlagen wächst. Kinder- und Jugendhilfe 
sieht sich - direkt und indirekt - immer häufiger mit 
schulbezogenen Problemen konfrontiert. Störungen 
im Schulleben der Kinder werden z. B. nach Erfah-
rungen der sozialpädagogischen Familienhilfe immer 
gewichtiger und beeinflussen die zukünftige Lebens-
bewältigung der Betroffenen. Nach einer Umfrage 
bei Jugendämtern Ende der 80er Jahre gaben fast 
90 % der Ämter an, Schulprobleme zu bearbeiten, 
wobei jedoch nur die Hälfte über geregelte Bezie-
hungen zur Schule verfügten (Mühlum 1993). Nach 
Angaben des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen 
(1996) waren „für über 20 % der Kinder und Jugend-
lichen, die in der kostenintensivsten Hilfeform - der 
Heimerziehung - untergebracht sind, Probleme mit 
der Schule bzw. in der Schule zentraler Auslöser für 
verschiedene Hilfemaßnahmen". Dies muß nicht be-
deuten, daß die Zunahme von Auffälligkeiten bei 
Kindern und Jugendlichen allein durch die Schule 
verursacht wird. Da alle Kinder und Jugendlichen 
zur Schule gehen, werden ihre Schwierigkeiten oft 
zuerst in der Schule deutlich, auch wenn sie do rt 

 nicht ursächlich entstanden sind. 

Die Zahl der Kinder nimmt zu, die bereits in der 
Grundschule Probleme mit der Schule haben. Ent-
wicklungsschwierigkeiten, Verhaltensprobleme, so-
ziale Notlagen der Kinder im familiären Bereich bil

-

den keine Ausnahme mehr. Ende der 80er Jahre er-
gaben Überblicksstudien, „daß 10 bis 12 % der 
Kinder im Grundschulalter an psychischen Störun-
gen im Bereich Leistung, Wahrnehmung, Emotion 
und Sozialkontakt leiden" (Hurrelmann 1991, S. 14). 
Statistische Untersuchungen zur Häufigkeit institu-
tioneller Beratung von Eltern mit Kindern unter 
12 Jahren ergaben: „Die größte Altersgruppe der be-
ratenen oder der Kinder, um derentwegen die Bera-
tung durchgeführt wird, sind die 6- bis 9jährigen Kin-
der. Dies ist ein Hinweis darauf, daß der Übergang 
zur Schule mit besonderen Anforderungen an den 
Leistungs- und Sozialbereich für viele Eltern mit 
Schwierigkeiten belastet ist, die sie nicht eigenstän-
dig bewältigen können" (Expertise Schilling/Krahl, i. 
Ersch.; vgl. Kap. B 9). Die Schule hält offensichtlich 
mit ihrer Leistungsorientierung und dem Wettbewerb 
untereinander ein „Streßpotential" für Kinder schon 
von der ersten Klasse an bereit, auf das diese unter-
schiedlich reagieren. Häufig ist eine Beeinträchti-
gung ihres Wohlbefindens die Folge. Für einen nicht 
geringen Prozentsatz von Kindern wird Schule nicht 
als ein Ort eigener Interessen, selbstgewählter Zeit, 
sinnerfüllten Tuns und allgemeinen Wohlbefindens 
erlebt. Solche Beobachtungen unterstreichen die 
Notwendigkeit, Kindern bereits in den ersten Schul-
jahren unterstützende Systeme am Ort Schule bzw. 
im Zusammenhang mit der Schule anzubieten. Die 
Grundschule muß auf das psychosoziale Wohlbefin-
den der Kinder, auf Schutzbedürfnisse, Bedürfnisse 
nach einfühlendem Verständnis und sozialer Bin-
dung, nach Wertschätzung und Selbstverwirklichung 
eingehen. 

Für Kinder aus Zuwandererfamilien ist der Eintritt in 
die Grundschule mit verstärkten Risiken verbunden, 
denn schon in der Grundschule greifen Mechanis-
men sozialer Selektion, was besonders zu Lasten die-
ser Kinder geht. Die Grundschule beachtet weithin 
zu wenig die spezifischen Bedingungen dieser Kin-
der, die einen anderen kulturellen und meist auch re-
ligiösen Hintergrund haben. Zudem besuchen sie 
häufig keinen Kindergarten, was sich bei einem Teil 
der Kinder in mangelnden Kenntnissen der deut-
schen Sprache niederschlägt. Die Distanz ihrer Eltern 
zur deutschen Schule erschwert die Kooperation. So 
scheitern viele Kinder aus Zuwandererfamilien be-
reits in den ersten Schuljahren, müssen einen Schul-
kindergarten besuchen, Klassen wiederholen oder 
werden in Sonderschulen verwiesen. Beim Übergang 
von der Grundschule in weiterführende Schulen der 
Sekundarstufe I wechseln Kinder ausländischer Her-
kunft weit häufiger als deutsche Kinder in die Haupt-
schule. 

Häufig sind ausländische Eltern überfordert, ihre 
Kinder auf Leben und Lernen in deutschen Schulen 
vorzubereiten und ihnen bei der Bewältigung von 
Schwierigkeiten zu helfen. Angebote außerunter-
richtlicher Betreuung und Begleitung ausländischer 
Kinder durch die Kinder- und Jugendhilfe müssen 
sich verstärkt auf diese Situation einstellen und prä-
ventiv tätig werden. Ein besonderer Bedarf an Unter-
stützung durch die Kinder- und Jugendhilfe besteht 
an Schulen, in denen der Anteil ausländischer Schü-
ler/innen besonders hoch ist. 
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Ein übergeordnetes Ziel muß es sein, die Ausgren-
zung von Kindern mit besonderem Erziehungsbedarf 
zu vermeiden. Kinder, die für einen überschaubaren 
Zeitraum besonderer Hilfe bedürfen, könnten in ei-
ner Regeleinrichtung, z. B. im Hort, betreut werden. 
Allerdings ist dann zu berücksichtigen, daß dadurch 
eine zusätzliche sozialpädagogische Fachkraft in der 
Einrichtung erforderlich wird und die Gruppe nicht 
zu groß sein darf. Im Rahmen der Jugendhilfepla-
nung ist auf entsprechende Betreuungsformen im 
Einzugsbereich zu achten; bei der Erstellung des Hil-
feplanes sind diese Möglichkeiten bevorzugt zu nut-
zen. 

Immer wieder taucht die Frage auf, wie sensibel Leh-
rerinnen und Lehrer für die besonderen Lebenssitua-
tionen von Kindern sind (Johns/Marquardt-Mau 
1995). Eine 1992 durchgeführte Studie des Kinder-
schutz-Zentrums Kiel, in der Einstellungen und Er-
fahrungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
verschiedener Institutionen zum Problem sexuell 
mißbrauchter Kinder erforscht wurden, hat ergeben, 
daß Lehrer im Vergleich zu anderen Berufsgruppen 
wesentlich weniger informiert waren und kein geüb-
tes Verfahren im Umgang mit dieser Hilfesituation 
hatten. Die erfragte Einschätzung der eigenen Infor-
miertheit ergab, daß sich 31 % eher schlecht und 
50 % nur mittelmäßig informiert fühlen (Johns/Kirch-
hofer 1995, S. 228). Die in zwei Landkreisen in 
Schleswig-Holstein durchgeführten empirischen Er-
hebungen dürften insoweit repäsentativ sein, als die 
Schule bisher für diesen Hilfebereich kaum erprobte 
institutionelle Kooperationen kennt. Die Kooperation 
mit Hilfeinstitutionen findet in der Regel auf den Ein-
zelfall bezogen statt, d. h. Schule ist nicht eingebun-
den in ein Netz von Hilfeinstitutionen. Dabei sind die 
Grundschullehrerinnen und -lehrer Personen, die 
durch ihre fast tägliche Begegnung mit den Kindern 
am ehesten geeignet erscheinen, Veränderungen 
oder Auffälligkeiten bei Kindern wahrzunehmen 
und, wie englische Schulbeispiele zeigen (David 
1995), eine aktive Rolle in der Prävention überneh-
men könnten. Erforderlich ist es, die Grundschule als 
Institution in das Hilfesystem verläßlich einzubinden, 
eine innerschulische Koordination zu garantieren 
und eine Vernetzung nach außen zu den in der Re-
gion vorhandenen Hilfeinstitutionen, also den psy-
chosozialen und medizinischen Diensten, sicherzu-
stellen. 

Die BAGLJÄ hat in ihren Empfehlungen zur Koope-
ration von Kinder- und Jugendhilfe und Schule 
(1993) darauf hingewiesen, daß der „erzieherische 
Kinder- und Jugendschutz nach § 14 KJHG" (ebd., 
S. 10) kooperative Beziehungen von Schule und Kin-
der- und Jugendhilfe verlangt. Da Jugendschutz in 
diesem Sinn nicht nur verbesserte erzieherische Fä-
higkeiten erfordert, sondern auch ein „stets aktuelles 
Spezialwissen", sollte die Schule die Zusammenar-
beit mit Fachbehörden und Fachorganisationen des 
Jugendschutzes suchen, wie auch seitens der Mitar-
beiter/innen im Jugendschutz „Informations- und 
Beratungsangebote" für Schule und Eltern organi-
siert werden sollten. 

Zur Verbesserung der Lebenssituation von Kindern 
am Ort Schule, soweit sie auf Hilfen angewiesen 

sind, ist es erforderlich, haltbare Netzwerke zu knüp-
fen. „Die Ressourcen der Familien, der Grundschu-
len, des Jugendamtes sowie ambulanter Maßnahmen 
freier Träger müssen so gestärkt und ggf. vernetzt 
werden, daß zeitnah die notwendigen Maßnahmen 
gewährt werden können, ohne daß hierfür neue 
Dienste oder Spezialeinrichtungen geschaffen wer-
den" (Landeswohlfahrtsverband Hessen 1996, S. 1). 

Die in § 81 KJHG festgeschriebene Verpflichtung zur 
Zusammenarbeit öffentlicher Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe mit der Schule muß sich auf alle Lei-
stungsbereiche der Kinder- und Jugendhilfe bezie-
hen. Für die Schule ist zu fordern, daß sie zumindest 
die Erreichbarkeit der Leistungsangebote der Kin-
der- und Jugendhilfe sichern muß. Dazu bedarf es 
grundlegender Kenntnisse bezüglich des Arbeitsfel-
des und vorhandener Kontakte, die im Bedarfsfall ak-
tiviert werden können. 

C 3.3 Schulsozialarbeit 

In Unterscheidung von anderen Aktivitäten der öf-
fentlichen und freien Träger der Kinder- und Jugend-
hilfe in und an der Schule oder in ihrem direkten Um-
feld versteht sich die Schulsozialarbeit als „berufliche 
Sozialarbeit in und mit Schulen" (Mühlum 1993, 
S. 246), im Unterschied etwa zu Hausaufgabenhilfe 
oder Freizeitpädagogik. Sie beschreibt ihr Profil als 
Tätigkeit sozialpädagogischer Fachkräfte in der 
Schule und in ihrem Umfeld. Schulsozialarbeit in die-
sem Verständnis hat sich seit den 60er Jahren ent-
wickelt, besonders im Zusammenhang von Gesamt-
schulen (vgl. BMJFFG 1990). Inzwischen hat Schul-
sozialarbeit als Angebot der Kinder- und Jugendhilfe 
ihre Rechtsgrundlage in § 13 des KJHG gefunden. 
Sie hat demnach „zum Ausgleich sozialer Benachtei-
ligungen oder zur Überwindung individueller Beein-
trächtigungen" sozialpädagogische Hilfen anzubie-
ten und junge Menschen in ihrer „schulischen Aus-
bildung" und in „ihrer sozialen Integration" zu 
fördern. In diesem Sinne ist Schulsozialarbeit Teil 
professionellen Handelns in der Institution Schule, 
die unter den gegebenen gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen mit ihrem Fachpersonal alleine ihren 
Auftrag von Bildung und Erziehung nicht mehr erfül-
len kann und sich deshalb zusätzlicher Fachkompe-
tenz versichern muß. Damit wird die Schule, auch 
wenn sie sich sozialpädagogischer Fachkompetenz 
bedient, natürlich nicht zu einem Teil der Kinder- 
und Jugendhilfe, wie auch professionelle und berufli-
che Sozialarbeit mit Kindern und Jugendlichen in 
der Schule und ihrem Umfeld nicht in der Schulso-
zialarbeit aufgeht. 

Schulsozialarbeit hat sich um die schwierigen, lei-
stungsschwachen, sozial ausgegrenzten, im Sinne 
des § 13 KJHG benachteiligten Schülerinnen und 
Schüler zu kümmern und ist daher von ihrem An-
spruch her eine kritische Begleiterin von Schule. Dies 
wird von der Schule nach wie vor mit Zurückhaltung 
aufgenommen. In der Praxis hat sich die Zielgruppe 
der Schulsozialarbeit gegenüber § 13 KJHG erwei-
tert, und es finden viele Projekte auch mit „Nicht-Be-
nachteiligten" statt. Diese verstehen sich eher als 
Angebote nach § 11 KJHG (Jugendarbeit), was je- 
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doch nicht unproblematisch ist. Die Öffnung zu brei-
teren Zielgruppen bringt neue Aufgaben und Ziele 
mit sich, bei zu geringer Personal- und Sachausstat-
tung, und erzeugt im Zusammenhang der Debatte 
um Qualitätsstandards und Qualitätssicherung nicht 
nur einen Legitimationsdruck sondern auch die Ge-
fahr konzeptioneller Unschärfe. 

Auch wenn die Schulsozialarbeit ihren Schwerpunkt 
in Schulen der Sekundarstufe I hat (speziell in 
Hauptschulen und Gesamtschulen) und durch die 
schwieriger werdenden Übergänge von Schule in die 
Berufsausbildung vermehrt in Anspruch genommen 
wird, gewinnt sie auch in Grundschulen an Bedeu-
tung, allerdings meist noch modellhaft und auf so-
ziale Brennpunkte konzentriert. Wenn sozialpädago-
gische Fachkräfte zeitlich unbefristet in den Schulen 
arbeiten, haben Kinder die Möglichkeit, ein Vertrau-
ensverhältnis zu ihnen aufzubauen, das im Bera-
tungsfall bei externen Beratungsangeboten erst auf-
gebaut werden müßte. Die tägliche Präsenz in der 
Schule gibt Mädchen und Jungen die Chance, sich 
in Problemsituationen Hilfe zu holen. Dies funktio-
niert aber nur, wenn die betreffenden Personen die 
Möglichkeiten haben, sich im Schulalltag zu inte-
grieren, indem sie etwa bei Schulveranstaltungen 
mitwirken, Freizeitangebote machen und ein kolle-
giales Verhältnis zu den Lehrkräften bilden können. 
Für Kinder und Eltern ist von Bedeutung, daß sie 
durch sozialpädagogische Fachkräfte in den Schulen 
einen Zugang zu den Dienstleistungen der Kinder- 
und Jugendhilfe bekommen können. Schulsozialar-
beit ersetzt weder den Erziehungsauftrag der Schule 
noch die spezifischen Beratungs-, Hilfs- und Dienst-
leistungsangebote der Kinder- und Jugendhilfe. Aber 
sie ist in der Lage, Kinder frühzeitig zu fördern, zu 
stützen, sozial zu stabilisieren, präventiv im Sinne 
von Vermeidung sozialer Ausgrenzung, Minderung 
individueller Lebenschancen und der Verhinderung 
von Schulflucht und -verweigerung zu wirken sowie 
notwendige Maßnahmen in die Wege zu leiten. 

Die Öffnung der Schule für die Problemlagen sozial 
benachteiligter Kinder ist ein Anliegen, das auch für 
die Grundschule gilt. Auch jüngeren Kindern kann 
es eine Hilfe sein, wenn sie in der Schule Ansprech-
partner/innen für schulische, familiäre oder persönli-
che Probleme antreffen. In den ersten Klassen sind 
dies in der Regel die Klassenlehrer/innen, aber im 
Konfliktfall oder bei speziellen Problemen sind zu-
sätzliche Vertrauenspersonen für Kinder hilfreich. 

In der Grundschule geht es vor allem darum, für alle 
Mädchen und Jungen die Hilfeleistungen zur Verfü-
gung zu stellen, die sie brauchen. Dafür ist es sicher-
lich nicht erforderlich, für jede Grundschule einen 
Sozialarbeiter/in zu fordern, da die Grundschule an-
dere Möglichkeiten bietet als weiterführende Schu-
len, auf Problemlagen von Kindern einzugehen und 
die Lehrkräfte bei entsprechender Aus- und Fortbil-
dung vieles selbst zu leisten vermögen. Andererseits 
kann es gerade für jüngere Kinder von Vorteil sein, 
wenn täglich jemand vor Ort ist, der Veränderungen 
wahrnehmen kann, im Kontakt zu den Kindern steht 
und zu dem sich ein Vertrauensverhältnis aufbauen 
läßt. Zumindest an sozialen Brennpunkten ist daher 
Schulsozialarbeit auch in Grundschulen zu fordern. 

Weiterhin ist zu erreichen, daß alle Schulen über die 
Angebote der Kinder- und Jugendhilfe im Einzugs-
bereich gut informiert sind und wissen, wo und wie 
Ansprechpartner/innen erreichbar sind. Auch Kinder 
sollten wissen, wohin sie sich wenden können, wenn 
sie Hilfe und Unterstützung suchen. Der Grundschul-
verband regt in seinen „Empfehlungen zur Neuge-
staltung der Primarstufe" an, an jeder Grundschule 
„Erzieherinnen im Schuldienst" einzustellen, „die als 
Teampartner die Arbeit mit den Kindern durch ihre 
sozialpädagogische Kompetenz unterstützen und be-
reichern" (Faust-Siehl/Garlichs/Ramseger/Schwarz/ 
Warm 1996, S. 220). Dabei ist darauf zu achten, daß 
die eigenständige fachliche Qualität von Schulsozial-
arbeit erhalten bleibt. 

C 3.4 Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendhilfe 
und Schule bei der Tagesbetreuung von 
Schulkindern 

C 3.4.1 Bedarf an Betreuungsangeboten 

Mit der Einschulung entstehen Betreuungsprobleme, 
da die sicheren Angebotszeiten des Kinderga rtens 
entfallen. Familien haben Schwierigkeiten, die Be-
treuungslücken zu bewältigen, die beim Übergang 
des Kindes in die Schule entstehen. Sie fordern daher 
von der Schule, sich auf diese Situation einzustellen. 
Da die Betreuung der Kinder nicht mehr als die allei-
nige Aufgabe der Familie angesehen wird, findet 
diese Forderung zunehmend öffentliche und politi-
sche Unterstützung. Außerdem werden Betreuungs-
angebote nicht mehr - wie in der westdeutschen Tra-
dition bis zum Inkrafttreten des KJHG - vor allem 
„für soziale Notfälle" vorgesehen, sondern es ist 
„eine Tendenz zum Regelbedarf erkennbar" (Nörber 
1993, S. 384). Betreuungsangebote vor und nach der 
Unterrichtszeit und bei Unterrichtsausfall machen 
Schule für Eltern zeitlich planbar und erleichtern die 
Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familie. 

Begründet wird der Bedarf jedoch auch mit der ver-
änderten Lebenssituation der Kinder. Familien sind 
zunehmend nicht allein in der Lage, Folgen gesell-
schaftlicher Veränderungen auszugleichen. Kinder 
brauchen auch in den Zeiten vor und nach der Schu-
le verläßliche Lebens- und Sozialräume, also neben 
verläßlicher Betreuung qualitätvolle Angebote und 
eigene freie Zeiten und Räume. 

In der DDR war die Zusammenarbeit von Schule und 
Hort, der genau wie die Schule dem Volksbildungs-
ministerium zugeordnet war, sehr eng. Dadurch be-
steht bei Eltern in Ostdeutschland die Erwartung, 
daß sie mit ihren Betreuungsproblemen nicht allein 
gelassen werden. Das Ärgernis, die eigene Zeitpla-
nung um den Stundenplan der Schule herum grup-
pieren zu müssen, war ostdeutschen Müttern und Vä-
tern fremd. Hortbesuch und kostenlose Nutzung von 
Freizeiteinrichtungen - unter Akzeptanz der ideolo-
gischen Einbindung in die Kinderorganisation „Jun-
ge Pioniere" - waren selbstverständlicher Bestand-
teil der Lebensweise von Kindern und zu einer sozia-
len Gewohnheit geworden. 

Eltern verstehen kaum noch, wieso Schule sich eine 
Organisation leisten kann, die am Bedarf der Kinder 
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und Eltern vorbei allein an den Unterrichtszeiten 
ausgerichtet ist. Schule muß z. B. die Aufsicht und 
sinnvolle Betreuung der Kinder auch morgens bei 
späterem Unterrichtsbeginn oder bei Stundenausfall 
garantieren. In allen Bundesländern wird inzwischen 
der erhöhte Bedarf an Betreuungsangeboten für Kin-
der im Alter von 6 bis 12 Jahren anerkannt. Die Be-
darfslage variiert allerdings regional und länderspe-
zifisch sehr stark. Untersuchungen des „Instituts für 
Entwicklungsplanung und Strukturforschung Han-
nover" zur Situation in Niedersachsen (Heye 1992) 
weisen aus, daß gut ein Drittel der Eltern gerne bes-
sere Betreuungsverhältnisse hätte. Die Elternnach-
frage bezieht sich dabei zu 24 % auf ganztägige For-
men, 17 % wünschen eine Betreuung vormittags, 
39 % ein Angebot für den Nachmittag. 85 % der El-
tern sind an einer Mittagsmahlzeit für ihre Kinder in-
teressiert. Seltener genannt, aber wohl zunehmend 
wichtiger sind gemeinsame Frühstücks- und Pausen-
versorgung. Der größte Konsens besteht in dem 
Wunsch, feste Grundschulzeiten abzusichern, da dies 
für Eltern eine wesentliche Hilfe darstellt. 

Betrachtet man jedoch die aktuelle Situation in den 
Bundesländern, so zeigt sich, daß der Bedarf zumeist 
wesentlich höher liegt als die zur Verfügung stehen-
den Angebote. Zum Beispiel weisen Zahlen für 
Schleswig-Holstein für das Schuljahr 1994/95 aus, 
daß von dem Angebot der betreuten Grundschule 
nur ein Anteil von 5 - 20 % der Kinder erreicht wur-
den. Gerechnet auf die Gesamtzahl der Grundschul-
kinder bedeutet dies ein Platzangebot von ca. 4,5 %. 
Werden die Hortangebote eingerechnet, werden ca. 
8 % der Grundschulkinder versorgt (Knauer, R. 1996, 
S. 350). 

Der Anteil der Grundschulen mit entsprechenden 
Angeboten liegt in den einzelnen Bundesländern 
zwischen 3 % und 35 % (Frank/Pelzer 1996, S. 33). 
Hurrelmann (1996, S. 18) vermutet, daß ca. 40 % der 
Familien auf ein Betreuungsangebot zurückgreifen 
würden, wenn es in angemessener Qualität bereit-
stünde. Dabei rechnet er mit ca. 20 % Familien in so-
zial schwieriger Lebenssituation und weiteren 20 %, 
die einen Bedarf aus Gründen der Berufstätigkeit ha-
ben. Viele Eltern sind mangels ausreichender Ange-
bote darauf angewiesen, sich auf private Betreuungs-
modelle einzustellen, die jedoch häufig nicht die glei-
che Zuverlässigkeit aufweisen. 

Für die gesamtdeutsche Entwicklung ist auf die un-
terschiedlichen Traditionen in Ost- und Westdeutsch-
land zu achten (Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 1994a). Die 
veränderte Schulstruktur wurde in Ostdeutschland 
im Hinblick auf die soziale Funktion der Schule als 
eine Entkoppelung von Schule und Freizeit, Schule 
und Elternhaus, Schule und Berufsleben erlebt (Prüß 
1996). So erscheint die Diskussion um die Notwen-
digkeit einer verstärkten Zusammenarbeit von Schu-
le und Kinder- und Jugendhilfe teilweise wie ein 
Rückgriff auf eine bereits bewährte Zusammenarbeit, 
allerdings in veränderten Strukturen und Verant-
wortlichkeiten. Generell besteht in den neuen Län-
dern eine große Offenheit bezüglich der Kooperation 
von Schule und Kinder- und Jugendhilfe, was auch 
darauf zurückzuführen ist, „daß jedenfalls diejeni

-
gen, die bereits zuzeiten der DDR in einem der bei-
den Bereiche berufstätig waren, noch durch die von 
ihnen erwartete Gesamtverantwortung für die ihnen 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen geprägt sind" 
(Rademacker 1996, S. 235). 

C 3.4.2 Ganztagsschule, Volle Halbtagsschule und betreute 
Grundschule 

Im Zuge der Diskussion um die Betreuungssituation 
von Kindern bis 12 Jahren gewinnt das Modell der 
Ganztagsschule wieder mehr Aufmerksamkeit. Unter 
dem Betreuungsaspekt bietet die Ganztagsschule 
eine Antwort auf veränderte Bedürfnisse der Eltern. 
Aus der Perspektive der Kinder ist jedoch abzuwä-
gen, ob verläßliche offene Angebote bis in den spä-
ten Nachmittag nicht eine ebenso angemessene Lö-
sung darstellen. Der Bedarf der Eltern nach Betreu-
ung ihrer Kinder kann allein keine hinreichende 
Grundlage für eine Entscheidung zugunsten der 
Ganztagsschule sein, sondern erfordert zunächst die 
Bereitstellung vielfältiger, regional passender Ange-
bote. Dazu gehört der Hort, der durch qualifizierte 
Entwicklung zu einem gleichberechtigten Angebot 
der Kinder- und Jugendhilfe werden sollte. 

Das Modell der Ganztagsschule ist jedoch nicht nur 
unter dem Betreuungsaspekt zu betrachten. Ganz-
tagsschulen stellen ein schulreformerisches Gesamt-
programm dar, das vor allem der Chancengleichheit 
aller Kinder unter veränderten Lebensbedingungen 
dienen will (Holtappels 1994; 1995). Daher soll in die-
sen Schulen nicht der Unterricht auf den gesamten 
Tag ausgedehnt werden, sondern Angebote inte-
griert werden, die über die Schule hinausgehende 
Interessen der Kinder ansprechen und Kindern er-
möglichen, soziale Erfahrungen in Freundschaften 
und Gruppen zu machen. 

Für Grundschulkinder haben Ganztagsschulen bis-
her kaum Bedeutung. Vorstellungen aus den 60er 
Jahren über einen erweiterten Ausbau sind nicht rea-
lisiert worden. 1989/90 waren in den alten Bundes-
ländern nur ca. 1 % der Grundschulen Ganztags-
schulen (Bargel/Kuthe 1990), ca. 10 % der Ganztags-
schüler waren Grundschüler oder Schüler der 
Klassen 5 und 6 (Orientierungsstufe) - z. B. in Ge-
samtschulen. An diesen Verhältnissen hat sich bis in 
die jüngste Zeit wenig geändert (Frank/Pelzer 1996). 
In Ostdeutschland gibt es nach Erhebungen des 
Ganztagsschulverbandes im Grundschulbereich - 
bis auf eine Schule in Brandenburg - keine Ganz-
tagsschulen (ebd., S. 40), da die Betreuung der Kin-
der durch die Horte gewährleistet wird. 

Eine Antwort auf den verbreiteten Wunsch der Eltern 
nach einer gesicherten Betreuung ihrer Kinder für 
die Dauer des Vormittags bietet die Form der betreu-
ten Grundschule oder die Einrichtung von sog. Vol-
len Halbtagsschulen. Diese Modelle erfordern nicht 
nur organisatorische Veränderungen, sondern eröff-
nen auch Chancen für die Schulentwicklung, indem 
der Pflichtunterricht durch Förder- und Freizeitele-
mente ergänzt wird und damit offene Unterrichtsfor-
men verstärkt werden. Dies gilt vor allem für inte-
grierte Betreuungsmodelle, bei denen alle Schüler/ 
innen an einem zeitlich erweiterten Vormittagsunter- 
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richt teilnehmen, wobei sich ausgesprochene Lern-
phasen mit Spiel- und Übungsangeboten abwech-
seln (Frank/Pelzer 1996). Die erweiterte Unterrichts-
zeit wird zumeist durch die Lehrkräfte gestaltet. 

Ein Beispiel für ein solches Konzept ist die soge-
nannte Volle Halbtagsschule. In Niedersachsen wur-
de dieses Modell als „besondere Organisation allge-
meinbildender Schulen" als Regelangebot im Schul-
gesetz verankert. Ca. 10 % aller Grundschulen 
werden do rt  entsprechend geführt. Elemente wie of-
fener Schulanfang, Gesprächskreis, gemeinsames 
Frühstück und betreute Freizeit haben über eine rei-
ne Betreuung hinaus schulreformerische Impulse ge-
setzt. Bremen, Hamburg und Hessen haben ebenfalls 
Initiativen ergriffen, durch integrierte Schulmodelle 
verbindliche Öffnungszeiten für alle Grundschulen 
zu sichern (vgl. Tab. C 3.1). 

Das additive Konzept stellt verläßliche Öffnungszei-
ten der Schule durch zusätzliche Angebote über die 
Unterrichtszeiten hinaus sicher. Der Unterricht bleibt 
von diesen Regelungen zumeist unberührt. Es ma-
chen nur Schüler von dem Angebot Gebrauch, deren 
Eltern es wünschen, zumeist ist die Aufnahmekapa-
zität begrenzt (Holtappels 1994). Die Betreuung fin-
det zwar im Schulgebäude statt, liegt jedoch häufig 
nicht in der Verantwortung der Schule bzw. des 
Schulträgers, sondern wird durch Vereine, Elternini-
tiativen oder von der Kinder- und Jugendhilfe ge-
währleistet. Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz streben eine flächendeckende 
Einführung der gesicherten Vormittagsbetreuung 
durch additive Modelle an (vgl. Tab. C 3.1). 

Für die zukünftige Entwicklung ist bei allen finan-
ziellen Problemen auf die Qualität der Angebote zu 
achten. Es sind Kriterien zu benennen, die sicherstel-
len, daß es sich nicht allein um eine zeitliche Beauf-
sichtigung der Kinder handelt. Dazu gehören eine 
Mindestqualifikation der Betreuungspersonen, Kon-
tinuität (eine Umfrage in Schleswig-Holstein ergab 
1995, daß über 40 % der hauptamtlichen Betreuungs-
kräfte in betreuten Grundschulen auf ABM-Basis ar-
beiten), eine entsprechend den Bedürfnissen von 
Kindern und Eltern angepaßte Konzeption für die Si-
tuation in der einzelnen Schule, ausreichende Räum-
lichkeiten und eine geregelte Zusammenarbeit von 
Lehrkräften und Betreuungspersonen. Das breite 
Spektrum „von einer reinen Beaufsichtigung und 
Animation bis hin zur intensiven sozialpädagogi-
schen Arbeit, die im präventiven Bereich von Hilfen 
zur Erziehung anzusiedeln ist" (Knauer,  R. 1996, 
S. 354), macht die Qualität des Angebotes aus. Dabei 
ist Wert zu legen auf gleiche Rahmenbedingungen 
für alle Kinder, gerade auch in Zeiten finanzieller 
Schwierigkeiten. 

Es ist deutlich, daß Schule aus eigener Kraft nicht in 
der Lage ist, den Betreuungsnotwendigkeiten zu ent-
sprechen. So liegt es auf der Hand, daß beim weite-
ren Ausbau von Vollen Halbtagsschulen und Formen 
der betreuten Grundschule eine Zusammenarbeit mit 
der Kinder- und Jugendhilfe gesucht werden sollte. 
Dazu ist der Kinder- und Jugendhilfe anzuraten, sich 
offen und produktiv mit der Schulentwicklung in ih-
rer Region zu befassen und sich mit dem Schulträger 

an einen Tisch zu setzen. Die regionale Jugendhilfe-
planung ist der geeignete Ort, die Bedarfslage von 
Schulkindern zu analysieren und, entsprechend den 
vorhandenen Möglichkeiten, nach gemeinsamen 
Modellen zu suchen. Andererseits muß Schule stär-
ker als bisher bei der Planung der Betreuung der Kin-
der auf die Angebote und das Leistungsvermögen 
der Kinder- und Jugendhilfe zurückgreifen und zu 
gemeinsamen Konzepten bereit sein. Ein Ziel dieses 
Zusammenwirkens ist die Sicherstellung einer sozial-
pädagogisch fundierten Qualität von Betreuung. 

Betreute Grundschulen stellen ein zukunftsfähiges 
Modell einer Zusammenarbeit von Schule und Kin-
der- und Jugendhilfe dar, auch wenn sie bisher quan-
titativ begrenzte Angebote geblieben sind. Die in 
den letzten Jahren im Hinblick auf die Qualität der 
Tageseinrichtungen für Kinder entstandene Debatte 
(vgl. Kap. C 2) ist auch für die Zusammenarbeit von 
Schule und Kinder- und Jugendhilfe zu führen, um 
Schule zu einem „sozialen Ort" (Deinet 1996) der 
Kinder zu machen. 

C 3.4.3 Der Hort als Tageseinrichtung für Kinder 

Vor dem Hintergrund der extrem unterschiedlichen 
Entwicklung des Hortes in beiden deutschen Staaten 
(von Balluseck 1994; Pesch 1996; Frank/Pelzer 1996; 
vgl. Kap. C 2.3.4) besteht die Notwendigkeit und 
Chance, sich über diese eigenständige Tageseinrich-
tung der Kinder- und Jugendhilfe in ihrer besonde-
ren Beziehung zu Schule neu zu verständigen. Der 
Hort stellte in der DDR ein Regelangebot für Kinder 
im Alter von 6 bis 10 Jahren dar. Im Schuljahr 1989/ 
90 waren im Schulhort 92 % der Schüler der Klassen 
1, 88 % der Klassen 2, 81 % der Klassen 3 und 54 % 
der Klassen 4; bereits 37 % der 1. Klassen nahmen 
den Frühhort wahr (Döbert 1995, S. 100). Öffnungs-
zeit des Hortes war üblicherweise die Zeit nach Un-
terrichtsschluß bis 16.00 Uhr. Für Kinder berufstäti-
ger Eltern gab es einen Frühhort, der bereits um 
6.00 Uhr öffnete und einen Späthort bis max. 
18.00 Uhr. In den alten Bundesländern war der Hort 
als spezielle Hilfeleistung für Kinder aus schwierigen 
Familienverhältnissen, von berufstätigen alleinerzie-
henden Müttern oder auch bei voller Berufstätigkeit 
beider Eltern, für sozial vernachlässigte Kinder und 
Kinder aus Familien ausländischer Herkunft konzi-
piert worden. Da der Bedarf an familien- und schuler-
gänzenden Betreuungsangeboten weit höher ist als 
das vorhandene Angebot, werden die knappen Hort-
plätze weiterhin nach Kriterien der sozialen Bedürf-
tigkeit vergeben (Frank/Pelzer 1996). Dadurch wird 
insbesondere bei Eltern, die den Hort nicht durch 
den Besuch ihrer Kinder kennen, ein „Negativ-Ima-
ge ... aufrechterhalten, auch wenn dieses Bild schon 
lange nicht mehr der Realität in den Einrichtungen 
entspricht" (Frank/Pelzer 1996, S. 28). 

Angesichts dieser Situation ist in allen Bundeslän-
dern der Ausbau eines qualifizierten und bedarfsge-
rechten Angebots an Hortplätzen anzustreben. Wäh-
rend im Westen eine Erweiterung des Platzangebotes 
notwendig ist, geht es im Osten um die Entwicklung 
einer größeren Angebotsvielfalt und eine größere 
Pluralität in den organisatorischen Strukturen. Für 
die konzeptionelle Weiterentwicklung der Hortarbeit 
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Tabelle C 3.1 

Halbtagsbetreuung im Grundschulbereich 

Land 1) Schulverbundene Betreuungsform Modell Datum Grundschulen 2)  Ausbauplanung 

Anzahl  % 

Baden-Württemberg Kernzeitenbetreuung an Grundschulen additiv Feb. 97 788 32 % Ausbau soll gefördert werden 
Bayern  Mittagsbetreuung an Volksschulen additiv 97/98 683 29 % 

Berlin (West) Keine verläßliche Halbtagsbetreuung, 
aber gute Versorgung (33 %) durch 
Ganztagsschule und Horte 

Bremen Volle Halbtagsschulen integriert 97/98 19 20 % wird z. Zt. nicht weiter ausgebaut 
Hamburg Verläßliche Halbtagsgrundschulen integriert 96/97 Region A ca. Stufenplan zur Einführung als 

97/98 Region B 50 % Regelschule bis 1999/2000 
(Hamburg = 4 Regionen) 

Hessen Betreuungsangebote an Grundschulen additiv 97/98 288 24 % 

Grundschule mit festen Öffnungszeiten mit integrierten 96/97 144 12 % sukzessive Ausweitung auf alle 
Elementen Grundschulen 

Niedersachsen Volle Halbtagsschulen integriert 97/98 230 12 % weiterer Ausbau im Rahmen der 
Finanzen 

Nordrhein-Westfalen Schulen von acht bis eins additiv März 97 2 800 80 % Ausweitung auf die Klassen 5 und 6 
geplant 

Rheinland-Pfalz Betreuende Grundschulen additiv Okt. 97 666 Gruppen ab Schuljahr 98/99 flächendeckende 
Volle Halbtagsschulen integriert Sept. 97 11 1 % Einführung der Vollen Halbtagsschule 

Saarland „Betreuende Nachbarschaftsschulen" additiv Nov. 97 50 18 % Wegen der schwierigen Haushaltslage 
setzt das Land auf die „Betreuende 
Nachbarschaft" 

Betreuende Halbtagsschulen additiv Sept. 97 8 3 % (ohne Zuschuß) 
Schleswig- Betreuende Grundschulen additiv Okt. 97 272 43 % Novellierung des Schulgesetzes 
Holstein geplant; flächendeckender 

Ausbau wird angestrebt 

1)Nur alte Bundesländer, weil schulische Betreuungsformen in den neuen Bundesländern wegen ausreichender Hortplätze nicht relevant sind 
2)Grund- und Strukturdaten 1996/1997, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 

Q u e l l e : Angaben aus den Kultusministerien der Länder auf die DJI-Anfrage im Oktober 1997 für den „Zahlenspiegel 1998" 
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ist es wichtig, die Lebenssituation und die Bedürf-
nisse dieser Altersgruppe in den Mittelpunkt zu stel-
len und sich damit deutlicher von der Pädagogik für 
Vorschulkinder abzusetzen, die in der Ausbildung 
der westlichen Erzieher/innen häufig im Vorder-
grund steht (Frank/Pelzer 1996). Dies bedeutet, die 
wachsende Selbständigkeit der Kinder zu berück-
sichtigen und ihnen sowohl Anregungen für unter-
schiedliche Tätigkeiten und Erfahrungen zu geben 
als auch Freiräume zur Selbstorganisation zur Verfü-
gung zu stellen. Neben kreativen und handwerklich

-

technischen Angeboten, die auch Medien und neue 
Informationstechnologien einbeziehen könnten, tref-
fen Angebote, die an den Bewegungsdrang und die 
sportlichen Vorlieben der Jungen und Mädchen an-
knüpfen, die Interessen der Altersgruppe. Eine sol-
che Konzeption kann durch die Öffnung des Hortes 
zum Wohnumfeld und die Kooperation mit Einrich-
tungen der Kinderkulturarbeit, Vereinen und den 
Nachmittagsangeboten der Schulen unterstützt wer-
den. Entsprechend der zunehmenden Selbständig-
keit der Kinder sind Formen der Beteiligung und Mit-
bestimmung an der Gestaltung des Hortalltags zu 
realisieren (Berry/Pesch 1996). 

Bezogen auf die Gestaltung der sozialen Beziehun-
gen soll hier ein Aspekt, der meist wenig beachtet 
wird, besonders hervorgehoben werden: die Bedeu-
tung des Horts im Hinblick auf die Gestaltung der 
Geschlechterverhältnisse. Das KJHG hat in § 9 
Abs. 3 zwar die Förderung von Gleichberechtigung 
zwischen Mädchen und Jungen als Aufgabe festge-
schrieben, Überlegungen und Praxisansätze für den 
Bereich der Kindertagesstätten gibt es jedoch bisher 
nur wenige. Permien/Frank (1995) kommen auf der 
Basis einer Befragung von Kindern und Erzieherin-
nen in Kindertagesstätten zu dem Ergebnis: „Trotz 
einer großen Bandbreite im Verhalten der Mädchen 
und der Jungen und unterschiedlichen Ausprä-
gungen des Geschlechterverhältnisses in den 
verschiedenen Horten sind Geschlechterverhalten 
und -verhältnis insgesamt eher traditionell und stark 
hierarchisch bestimmt. Dieser Mangel an Gleichbe-
rechtigung ist den meisten befragten Erzieherinnen 
wenig bewußt und/oder wenig wichtig" (ebd., 
S. 152). Es erscheint also dringend notwendig, die 
Gestaltung des Geschlechterverhältnisses in diesem 
Feld der Jugendhilfe stärker zum Thema zu machen 
und die Entwicklung und Verbreitung entsprechen-
der Praxisansätze zu fördern. Ziel sollte es dabei sein, 
Benachteiligung und Einseitigkeit von Angeboten an 
Jungen und Mädchen zu vermeiden und die Hand-
lungsspielräume für beide Geschlechter zu erwei-
tern. Dabei können spezifische Angebote für Mäd-
chen und Jungen neben der koedukativen Praxis 
eine wichtige Rolle spielen. Zu unterstützen ist diese 
Arbeit durch Fortbildung der Erzieher/innen zur Ge-
schlechterthematik und die Verbreitung entspre-
chender Ansätze durch die Fachberater/innen. 

Gerade Grundschulkinder brauchen qualifizierte An-
gebote am Nachmittag, wenn in der Familie zu dieser 
Zeit niemand anwesend ist. Im Sinne des § 80 Abs. 2 
Satz 4 KJHG (Vereinbarkeit von Familie und Er-
werbstätigkeit) darf nicht von einem Halbtagsar-
beitsverhältnis (der Mutter) ausgegangen werden (in 
Ostdeutschland hat dies sowieso keine Tradition). 

Gemeinsame Aufgabe von Schule und Kinder- und 
Jugendhilfe ist es, Voraussetzungen dafür zu schaf-
fen, „daß der Alltag für die Kinder geprägt ist von 
Kontinuität. Gerade in den Prozessen der Verselb-
ständigung, die für Grundschulkinder typisch sind, 
brauchen sie eine zeitliche und eine soziale Kontinui-
tät" (Knauer, R. 1996, S. 352). Dafür bietet der Hort 
gute Voraussetzungen, sei es als eigenständige Ein-
richtung, in enger Kooperation mit der Schule oder 
als Bestandteil einer Tageseinrichtung für Kinder von 
1 bis 10/12 Jahren. Projekte wie „Brandenburger 
Horte für Kinder" der Jahre 1994/95 (Pesch 1996) 
weisen die vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten 
im Hortbereich auf, der sich als ein Raum für die Mit- 
und Selbstbestimmung flexibel auf die Bedürfnisse 
der Kinder einzustellen vermag. 

C 3.4.4 Zusammenarbeit mit der Kinder - und Jugendarbeit 

Seitens der Kinder- und Jugendverbände bestand 
lange Zeit eine ausgesprochene Reserviertheit ge-
genüber der Schule. Das Verhältnis wurde eher als 
Konkurrenz und nicht als Kooperation erlebt. Erst in 
den 80er Jahren setzte eine Diskussion über eine 
mögliche Zusammenarbeit ein, die bis heute nicht 
abgeschlossen ist. Von den Kinder- und Jugendver-
bänden kann nicht erwartet werden, daß sie ein feste 
Zeiträume absicherndes verbindliches Betreuungs-
angebot in Kooperation mit der Schule bereitstellen. 

Sie könnten jedoch in Zusammenarbeit mit der Schu-
le am Nachmittag Freizeitangebote machen, die den 
Interessen der Kinder entgegenkommen (vgl. Kap. C 
4.3). Die Diskussion, inwieweit Schule für die ver-
bandliche Kinder- und Jugendarbeit stärker zum Be-
zugsfeld werden kann, muß sowohl die Interessen 
der Verbände als auch die Bedürfnisse von Kindern 
und Eltern nach verläßlichen Betreuungsangeboten 
berücksichtigen. Die Möglichkeiten, regelmäßige 
Angebote für Kinder am Nachmittag anzubieten, ist 
in den Verbänden noch zu wenig im Blickfeld. 

Der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Träger-
schaft öffentlicher und freier Kinder- und Jugendhilfe 
fällt es von ihrem Grundverständnis her leichter, mit 
der Schule zusammenzuarbeiten, Kooperationen zu-
gunsten sinnvoller Freizeitgestaltung einzugehen 
und Schule bei der Wahrnehmung ihres Erziehungs-
und Bildungsauftrages über die reine Betreuung hin-
aus zu unterstützen. Sie kann sich leichter auf die Be-
dürfnisse der Kinder am Ort Schule einstellen. Inzwi-
schen gibt es eine Vielzahl erprobter Modelle für den 
Grundschulbereich, vor allem im Zusammenhang 
mit der Betreuung der Kinder in der unterrichtsfreien 
Zeit am Nachmittag. So werden Hausaufgabenhilfe, 
Schülerclubs, spielerische und sportliche Nachmit-
tagsangebote, künstlerisch-kreative Kursangebote 
u. a. mehr angeboten. Projektorientierte Angebote 
der Kinder- und Jugendarbeit in Zusammenarbeit 
mit Lehrkräften sind für Kinder willkommene Ar-
beitsformen, entsprechen den Erwartungen der El-
tern an anregende und die Kinder fördernde Bildung 
und Erziehung und bieten der Schule die Möglich-
keit, ein bestimmtes Profil auszuprägen. Wenn aller-
dings eine Befragung von Mitarbeiter/innen der Kin-
der- und Jugendarbeit nach durchgeführten Schul-
projekten (Brenner 1993) den Wunsch erbrachte, 
zunächst Formen gegenseitigen Kennenlernens zu 
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etablieren wie regelmäßige Treffen, Infodienste, ge-
meinsame Fortbildungen u. a., so zeigt dies, wie weit 
der Weg noch bis zu einer selbstverständlichen Ko-
operation ist. Wichtig ist dabei, die Beziehungen 
nicht allein auf das Engagement von Einzelpersonen 
zu stützen, sondern feste Strukturen der Zusammen-
arbeit zu etablieren. 
Das Interesse der Kinder- und Jugendarbeit an der 
Schule wird auch im Hinblick auf Perspektiven des 
Berufsfeldes formuliert, indem eine stärkere Zusam-
menarbeit als „Chance für eine Neubestimmung der 
beruflichen Tätigkeit der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, für eine Neubestimmung der beruflichen 
Identität, (als) Chance aber auch für eine Zukunfts-
perspektive" gesehen wird, als „Perspektive im 
Sinne einer Existenzsicherung und einer Bereiche-
rung bzw. Qualifizierung der pädagogischen Arbeit" 
(Gilles 1994, S. 275). Kindern ist damit geholfen, daß 
sie vielfältige Angebote vorfinden, Eltern suchen ver-
läßliche Strukturen und qualitätvolle Anregungen. 
Die für die Kinder- und Jugendarbeit grundlegenden 
„Prinzipien der Freiwilligkeit und Freizügigkeit" 
sind geeignet, Kindern „Raum für eigene Entfaltung 
zu geben und sie zu eigenverantwortlicher Tätigkeit 
anzuregen" (BAGLJÄ 1993, S. 7). Eine Öffnung der 
Schule in den Nachmittag hinein gelingt nur, wenn 
auch ausreichend Pa rtner zu finden sind. Die Zusam-
menarbeit mit der Kinder- und Jugendarbeit, das 
meint sowohl die offene Kinder- und Jugendarbeit in 
öffentlicher und freier Trägerschaft als auch die Kin-
der- und Jugendverbandsarbeit, bringt den Kindern, 
im Unterschied zur stark leistungsbezogenen Bewer-
tung und Selektion in der Schule, den Vorteil eines 
relativ offenen, „vom Leistungsprinzip entlasteten 
Handlungsfeld(es)" (ebd. S. 9). 
Für die weitere Entwicklung ist wichtig, daß nicht 
eine einheitliche Konzeption für alle Schulen erarbei-
tet werden muß, und daß die enger werdenden finan-
ziellen Möglichkeiten zu keiner Konkurrenzsituation 
zuungunsten der Kinder führen darf. Die Schulen 
brauchen Rahmenregelungen, die regionale Lösun-
gen ermöglichen und die sich auf die Gegebenheiten 
vor Ort und auf den Bedarf der Kinder und Familien 
abstimmen lassen. Wichtig ist dabei eine funktionie-
rende Infrastruktur, die das Zusammenwirken von 
Eltern, Schule, Kinder- und Jugendarbeit und ande-
ren Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe verbes-
sert. 

C 3.4.5 Vielfalt außerschulischer Betreuung 

Der Bedarf an regelmäßiger Betreuung im Anschluß 
an die Unterrichtszeit ist allen Verantwortlichen 
deutlich. Neben schulinternen Lösungen, dem Enga-
gement von Eltern und dem Angebot sportlicher und 
kultureller Aktivitäten durch Vereine und Verbände 
in Zusammenarbeit mit der Schule ist die Bereitstel-
lung eines qualifizierten Angebotes an Tageseinrich-
tungen für Schulkinder eine zunehmend wichtigere 
Aufgabe der Jugendhilfeplanung in den Kommunen. 
Die BAGLJÄ befürwortet in ihren „Empfehlungen 
und Hinweise(n) zur Tagesbetreuung von Schulkin

-

dern im Rahmen der Jugendhilfe" (1996) ausdrück-
lich eine Vielfalt der Formen außerschulischer Be-
treuung von Schulkindern. Neben dem Ausbau von 
ganztägigen Angeboten in Schulen und einem be

-

darfsgerechten und qualifizierten Ausbau von Hort-
plätzen durch öffentliche und freie Träger ist eine 
gute Koordination und Vernetzung von Betreuungs-
angeboten unterschiedlichster A rt  vorrangig notwen-
dig. Die auch von Kindern zunehmend gewünschte 
Flexibilität erfordert dabei neben stärker an Gruppen 
orientierten Betreuungsformen, etwa in den Horten, 
Angebotsstrukturen, die sich auf die Veränderung im 
Leben der Kinder einlassen. „Die Elemente Essen-
versorgung, Begleitung beim Anfertigen der Schular-
beiten und Freizeitgestaltung müssen hier entspre-
chend dem Bedarf des einzelnen Kindes sinnvoll 
kombinierbar sein. Institutionelle Verpflichtungen, 
die sich auf den Aufenthalt in festen, durch Erwach-
sene ständig gesteuerte Gruppen beziehen, sind 
nicht für alle Kinder dieser Altersstufen notwendig" 
(ebd., S. 3). Damit ist eine Richtung beschrieben, die 
für die Jugendhilfeplanung vor Ort zu einem hilfrei-
chen Maßstab werden kann. Zum Beispiel sind Kin-
derhäuser in kommunaler oder freier Trägerschaft 
geeignet, sich auf solche offenen Formen, verbunden 
mit festen Angeboten wie Mittagstisch und Hausauf-
gabenhilfe, einzustellen. Kinder finden hier An-
sprechpartner und können zwischen selbst gestalte-
ter Freizeit oder Beteiligung an pädagogisch geführ-
ter Freizeit wählen. Es gibt inzwischen gute 
Erfahrungen in der Arbeit solcher Kinderhäuser, Kin-
derzentren oder „Spielhäuser" . Für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter dieser Häuser ist es selbstver-
ständlich, daß sie die besonderen Problemlagen von 
Kindern und ihren Eltern im Blick haben und bei Be-
darf Beratungsangebote vermitteln können. Erleich-
tert wird dies durch ein entsprechendes Angebot in 
den Einrichtungen, da Kinder und Eltern leichter 
Kontakt aufnehmen können. In Zukunft werden in 
der Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendhilfe 
und Schule vielfältige Arbeits- und Angebotsformen 
erprobt werden müssen, die sich an dem Bedarf der 
Kinder und ihrer Eltern in der jeweiligen regionalen 
Besonderheit orientieren. 

Überblickt man die Gesamtentwicklung, so ist in Zu-
kunft nur eine sinnvolle Zusammenarbeit von Kin-
der- und Jugendhilfe und Schule in der Lage, den 
Kindern die notwendigen Angebote zu machen. Die 
kommunale Jugendhilfeplanung steht in der Verant-
wortung: erstens, dafür zu sorgen, daß entsprechend 
dem Bedarf Angebote entwickelt bzw. unterhalten 
werden, zweitens, eine Kooperation von freier und 
öffentlicher Kinder- und Jugendhilfe mit der Schule 
zu organisieren sowie drittens, zusammen mit der 
Schule entsprechende Strukturen zu etablieren. Es 
ist eine gemeinsame Aufgabe von Schule und Kin-
der- und Jugendhilfe, die für Kinder nötige Kontinui-
tät in ihrem Alltag zu gewährleisten. Kinder brau-
chen Ansprechpartner, verläßliche Orte und Zeiten, 
genügend Anregungen und zugleich altersgemäß 
wachsende Freiräume in ihrer außerunterrichtlichen 
Zeit. Kontinuität meint nicht allein zeitliche Struktu-
ren, sondern auch Rahmenbedingungen, die es Kin-
dern ermöglichen, mit Veränderungen und Proble-
men in ihrem Leben zurechtzukommen, Brüche in 
sozialen Beziehungen zu verarbeiten oder Folgen 
von Armut zu bewältigen. All dies verlangt nach fle-
xiblen Lösungen und einer stärkeren Öffnung von 
Schule. 
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C 3.5 Empfehlungen 

- Die Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendhilfe 
und Schule braucht klare Vereinbarungen. In den 
Landesschulgesetzen ist die Kooperation der 
Schule mit der Kinder- und Jugendhilfe verbind-
lich zu regeln. 

- In Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Ju-
gendhilfe und Schule sind vielfältige Angebots- 
und Arbeitsformen zu entwickeln, die sich an dem 
Bedarf der Kinder und ihrer Familien unter den je-
weiligen regionalen Bedingungen orientieren. 

- Die Betreuungsangebote für Kinder im Grund-
schulalter sind wesentlich zu verbessern. Die Volle 
Halbtagsschule ist zum Regelangebot im Grund-
schulbereich auszubauen, um Eltern verläßliche 
Betreuungszeiten zu garantieren und die Verein-
barkeit von Berufstätigkeit und Familie zu erleich-
tern. 

Das Angebot an Ganztagsbetreuung ist in seinen 
vielfältigen Formen der Kooperation zwischen 
Schule und Kinder- und Jugendhilfe zu erweitern. 

- Der Hort ist als qualifiziertes sozialpädagogisches 
Angebot an Bildung und Erziehung bedarfsge-
recht auszubauen. 

- Für den Bereich des Hortes, aber auch allgemein 
für Kindertageseinrichtungen gilt es, die Gestal-
tung des Geschlechterverhältnisses stärker zum 
Thema zu machen. Ziel ist es, Benachteiligung zu 
vermeiden und die Handlungsspielräume für bei-
de Geschlechter zu erweitern. Die Entwicklung 
und Verbreitung entsprechender Praxisansätze ist 
zu fördern. Zu unterstützen ist diese Arbeit durch 
Fortbildung der Erzieher/innen zur Geschlechter-
thematik und die Verbreitung entsprechender An-
sätze durch die Fachberater/innen. 

- Für Kinder mit besonderem erzieherischen Bedarf 
sind im Jugendhilfeplan der Kommunen Modelle 
zu entwickeln, um sie in Regeleinrichtungen, etwa 
Horten, zu begleiten, damit eine mögliche Aus-
grenzung vermieden wird. 

- In allen Grundschulen und weiterführenden Schu-
len sind für Kinder und ihre Eltern Hilfeangebote 
zur Verfügung zu stellen. Dazu kann es nützlich 
sein, wenn sozialpädagogische Fachkräfte täglich 
in der Schule sind. An Schulen in sozialen Brenn-
punkten ist deren Mitarbeit zur Regel zu machen. 
Schulen sind in das Netz regionaler Hilf einstitutio-
nen einzubinden. 

- Die Zusammenarbeit mit ausländischen Familien 
muß in der Grundschule verstärkt werden. Die An-
gebote der Kinder- und Jugendhilfe für diese Kin-
der und deren Familien sind zu verbessern. 

- Lehrerinnen und Lehrer brauchen Gesprächspart-
ner/innen und Beratung in den vielfältigen Aufga-
ben, die sich aus den Lebensbedingungen der 
Kinder ergeben, wobei auch Elemente interkultu-
reller Pädagogik einfließen sollten. Angesichts der 
hohen Zahl ausländischer Kinder in Grundschulen 
sind bildungspolitische Entscheidungen erforder-
lich, um Grundschulen als Schulen für alle Kinder 

der Region zu erhalten und ethnische Segregation 
zu vermeiden. 

- Kinder aus Flüchtlingsfamilien sind durch Ange-
bote der Kinder- und Jugendhilfe zu fördern, un-
abhängig davon, wie die Schulpflicht in den ein-
zelnen Bundesländern geregelt ist. Ebenso brau-
chen Kinder aus Aussiedlerfamilien bei ihrer 
Integration Unterstützung, z. B. durch Sprach- und 
Nachhilfeförderung und durch Freizeitangebote 
im Umfeld der Schule. 

- Angebots- und Aufgabenbereiche der Kinder- und 
Jugendhilfe wie die offene Kinder- und Jugendar-
beit, der Kinder- und Jugendschutz und der Be-
reich der erzieherischen Hilfen sind gefordert, Ko-
operationen mit der Schule auf- und auszubauen. 

- Die Einrichtung bzw. Unterhaltung von Kinder-
häusern als Zentren für unterschiedliche Ange-
bote der Kinder- und Jugendhilfe im kommunalen 
Umfeld ist durch die öffentliche Kinder- und Ju-
gendhilfe und die Freien Träger abzusichern. 

- Eine stärkere Verankerung sozialpädagogischer 
Arbeit in der Schule ist durch Modellprojekte zu 
fördern und wissenschaftlich zu begleiten. 

C 4.  Kinder in der Kinder- und Jugendarbeit und 
in der Kinderkulturarbeit 

C 4.1  Vorbemerkungen 
C 4.2  Die Arbeit mit Kindern im institutionalisier- 
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-
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C 4.1 Vorbemerkungen 

Kinder gehen zum Fußballspielen, zum Turnen oder 
zum Reiten; sie nehmen Unterricht in Klavier oder 
Flöte, üben Ballett, treffen sich in häufig wechseln-
den, manchmal auch festeren Cliquen zum Reden 
und zum Bummeln, besuchen Konzerte ihrer Stars, 
Musicals, sehen gemeinsam fern, tauschen Video-
spiele aus ... Viele dieser Freizeitbeschäftigungen 
bedürfen eines Rahmens: eines Treffpunktes besser 
eines Raumes, einer Organisation. Dieser Rahmen 
wird von freien und öffentlichen Trägern, aber in stei-
gender Zahl auch von kommerziellen Anbietern zur 
Verfügung gestellt. Kindercomputerkurse und Plan-
spiele, veranstaltet von Banken und Versicherungen, 
Freizeit-, Kultur-, Reise- und Sportaktivitäten (wie 
z. B. Reiten und Tennis), professionell ausgerichtet 
von Reiseveranstaltern und Freizeitbetrieben (vgl. 
Boeßenecker 1996) lassen auf eine entsprechende 
Nachfrage schließen, ohne daß Zahlen über die Inan-
spruchnahme verfügbar sind. 

Daneben gewinnen Gruppen und Cliquen von  Kin
-dern, die sich nicht einbinden lassen wollen, die sich 

mit wechselnden Teilnehmern in Parks, alten Häu-
sern, Leerflächen oder bei Freunden treffen, immer 
mehr an Bedeutung. Solche informellen Gruppen 
scheinen auch bei Kindern immer beliebter zu wer-
den, und die Kinder, die teilnehmen, werden immer 
jünger: Heute sind es die 11- bis 13jährigen, morgen 
vielleicht schon die 9- oder 10jährigen. Es handelt 
sich um lockere Zusammenschlüsse, die sich auf ein 
eher kurzfristig erreichbares Ziel hin orientieren, auf 
bestimmte Aktivitäten oder Events, ohne sichtbare 
hierarchische Struktur, mit großer Bereitschaft, sich 
umzugruppieren oder aufzulösen. 

Kinderkultur und Kinderfreizeit ist dennoch für ältere 
Kinder mehr als für jüngere, für deutsche Kinder 
weitaus mehr als für Kinder ausländischer Herkunft, 
in Deutschland zu einem erheblichen Teil Vereins-
kultur; Kinder nutzen die Vereine neben dem kom-
merziellen Freizeitmarkt als Möglichkeit für betreute 
Freizeitangebote. 80 % der Kinder (Deutsches Ju-
gendinstitut 1992, S. 44) bzw. 70 % in West- und 
50 % in Ostdeutschland (Fuhs 1996, S. 139) nehmen 
an mindestens einer Vereinsaktivität teil. 

Im folgenden steht die Arbeit mit Kindern als von der 
Gesellschaft angebotene Sozialisationshilfe im Mit-
telpunkt, die außerhalb pädagogischer Einrichtun-
gen wie Kindergarten und Schule angeboten wird 
und Kinder unmittelbar, also nicht über ihre Eltern, 
anspricht. Freie Träger wie Jugendverbände und öf-
fentlichen Träger der Jugendhilfe sowie Wohlfahrts-
rbände und Kirchen sind in diesem Bereich aktiv. Der 
Begriff Arbeit mit Kindern (um den wenig schönen 
und zudem mehrdeutigen Beg riff Kinderarbeit zu 
vermeiden) verweist darauf, daß Kindern der ver-
schiedenen Altersgruppen eigenverfügbare Räume, 
eigene Gestaltungsformen zukommen sollen. Die 
Unschärfen, die mit der Übernahme der Begrifflich-
keit aus der Jugendverbandsarbeit verbunden sind, 
werden in Kauf genommen, obwohl erwachsenen-
freie und selbstgestaltete Räume und Aktionen, auf 

die Erwachsene keinen Einfluß und keine Kontrolle 
ausüben, nicht immer möglich und, namentlich bei 
jüngeren Kindern, nicht immer sinnvoll sind. 

C 4.2 Die Arbeit mit Kindern im institutionalisierten 
Rahmen 

C 4.2.1 Kinderverbandsarbeit 

Die Kinderverbandsarbeit wird vorwiegend von den 
Jugendverbänden getragen, die ihre aus der Jugend-
arbeit entwickelten Aufgaben in „Erziehung und Bil-
dung", „Interessenvertretung", „Geselligkeit und 
Freizeitgestaltung", „Hilfen und Beratung" sowie ih-
re Prinzipien der Freiwilligkeit, der Wertgebunden-
heit und der Selbstorganisation (Schäfer, K. 4 1996b, 
S. 337) übertragen, ohne daß dabei Kindern eine be-
sondere Bedeutung in der Verbandsarbeit zugewie-
sen würde. Arbeit mit Kindern hat zwar in vielen Ju-
gendverbänden eine lange Tradition, aber nicht zu-
fällig schreibt Deinet, daß für viele Jugendverbände 
„eine funktionierende Arbeit mit Kindern der Unter-
bau für Jugendarbeit, der ideale Einstieg für ehren-
amtliche Mitarbeiter (war und ist), die hier wichtige 
pädagogische Erfahrungen sammeln können" (1991, 
S. 406). Die Arbeit mit Kindern habe in den Jugend-
verbänden nur einen geringen Stellenwert (ebd.). 
Hinzu komme, daß Veränderungen im Verhalten der 
älteren Kinder diese für traditionelle Angebote (z. B. 
Kindergruppen) kaum mehr ansprechbar machen. Es 
ist nicht möglich, die Arbeit mit Kindern in die (Vor)

-

Jugendphase zu verlängern und die Modelle der Ju-
gendarbeit früher einzuführen. Vielmehr ist gefor-
dert, ein den veränderten Anforderungen angepaß-
tes pädagogisches Konzept für die praktische Arbeit 
zu entwickeln, innerhalb dessen im Bereich der Frei-
zeitangebote eine Differenzierung nach dem Alter 
der Kinder erfolgen müßte. 

Manche Jugendverbände haben gerade in den letz-
ten Jahren die Arbeit mit Kindern intensiviert und 
wenden einen offeneren Mitgliederbegriff an. Es gibt 
allerdings noch kaum Daten zur Anzahl der kinder-
spezifischen Angebote und zur Teilnahme von  Kin

-dern. Es gibt Verbände mit langer Tradition in der Ar-
beit mit Kindern - z. B. die Sozialistische Jugend 
Deutschlands (SJD) - die Falken und die Deutsche 
Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG); es gibt ande-
re, die Kinder weitgehend unberücksichtigt lassen. 
Die Jugendverbandsarbeit befindet sich in West-
deutschland in einer schwierigen Situation, die selbst 
von Insidern nicht selten als Krise bezeichnet wird. 
Mit Ausnahme der Sportvereine, die einen Mitglie-
derzuwachs erfahren, verlieren die Vereine Mitglie-
der und Teilnehmer, mittlerweile auch bei älteren 
Kindern (über 12jährige Kinder; Fuhs 1996). Sie ha-
ben große Schwierigkeiten, ehrenamtliche Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen zu gewinnen. Gründe dafür 
werden in der expansiven kommerziellen Freizeit-
konkurrenz gesehen, die zunehmend in die traditio-
nellen Bereiche der Verbände eindringt (Spengler 
1991). Ferner werden für die Zielgruppe der Kinder 
in immer stärkerem Maße kommerzielle Angebote 
entwickelt. Diese Tendenzen machen erforderlich, 
daß sich die Kinder- und Jugendverbände damit aus- 
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einanderzusetzen haben, daß sie mit ihren überliefer-
ten Aufgabenzuweisungen - Kulturtradierung und 
Kulturentwicklung - in Widerspruch zu einer Kind-
heit und Jugend in einer Gesellschaft der pluralisti-
schen Lebensstile stehen. Die Kulturtraditionierung, 
die sich sogar in den Namen der Verbände nieder-
schlägt, schließt zudem einen Teil der Kinder, die in 
dieser Gesellschaft leben, aus. Die Logik der Suche 
nach kultureller Szenezugehörigkeit unterscheidet 
sich von derjenigen, die den Jugendverbänden zu-
grundeliegt. Die von diesen mehr oder minder deut-
lich erhobene Forderung nach Eindeutigkeit der 
Selbstzuordnung scheint immer weniger angenom-
men zu werden. 

Im kommunalen Raum bieten zahlreiche Träger Frei-
zeitveranstaltungen oder offene Freizeitangebote für 
Jugendliche und oft auch für Kinder an, wobei durch 
das Aufkommen neuer, fast ausschließlich kleiner Ju-
gendhilfeträger die großen Träger im Stadtteil an Be-
deutung einbüßen. Insbesondere werden Gruppen 
aktiv, die sich bei den traditionellen freien Trägern 
nicht (ausreichend) vertreten fühlen (z. B. die Selbst-
organisationen von Mädchen) oder für die stellvertre-
tend Interessen geltend gemacht werden (z. B. Ju-
gendhilfeträger mit dem Ziel der Integration von 
Ausländern; vgl. Henkel 1991). In Ostdeutschland 
steht „die Verankerung der Jugendverbände bei Kin

-dern und Jugendlichen erst noch am Anfang" (Schä-
fer, K. 4 1996b, S. 338). 

Weiterhin müssen sich die Jugendverbände mehr als 
bisher mit ihren Angeboten vor Ort sowie im Hin-
blick auf ihre Verbandsstrukturen öffnen, um der 
kulturellen und religiösen Unterschiedlichkeit der 
Kinder und Jugendlichen zu entsprechen. Dies ist 
bei der Gruppe der Kinder aus Zuwandererfamilien 
bisher nicht hinreichend gelungen. Jugendverbände 
berücksichtigen die Kinder aus Zuwandererfamilien 
für gewöhnlich dann, wenn sie Mitglied in einer der 
zahlreichen Organisationen sind. Darüber hinaus 
sind Intensität und Umfang der „Ausländerarbeit" 
auch von der Bedeutung abhängig, welche die Dach-
organisation diesem Thema gibt. So startete das Ju-
gendbüro der Arbeiterwohlfahrt 1988 eine Kampa-
gne gegen Ausländerfeindlichkeit; die Deutsche 
Sportjugend, die ein umfangreiches Programm zum 
Sport von Kindern und Jugendlichen ausländischer 
Herkunft anbietet, beteiligt sich an antirassistischen 
Aktionen. Anfang 1990 wurde IDA, das „Informati-
ons-, Dokumentations- und Aktionszentrum gegen 
Ausländerfeindlichkeit für eine multikulturelle Zu-
kunft e. V.", von 16 Jugendverbänden gegründet - 
darunter auch die Jugendverbände von SPD und 
FDP, die nicht im Deutschen Bundesjugendring, son-
dern im Ring Politischer Jugend organisiert sind -, 
um die Antirassismusarbeit aller Verbände zu koordi-
nieren (Schwarz, T. 1992). 

Aktionen zum Thema Zuwanderung von Ausländern 
hatten in den Jugendverbänden selten eine kontinu-
ierliche multikulturelle Arbeit zur Konsequenz, 
insbesondere was die Arbeit mit Kindern von Ar-
beitsmigranten und Flüchtlingen betrifft. Die Aktivi-
täten sowohl der Jugendverbände wie der Landes-
jugendringe beschränken sich auf politische Bil

-

dungsarbeit, die Unterstützung entsprechender 
Publikationen und die Verabschiedung von Resolu-
tionen zum Thema (Schwarz, T. 1992). Kleinere 
Gruppen außerhalb der Jugendverbände, die vor al-
lem im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband 
(DPWV) vertreten sind, bekommen eine immer grö-
ßere Bedeutung. 1980 waren nach Angaben des 
DPWV 80, 1995 schon mehr als 500 Mitgliedsorgani-
sationen angeschlossen, die im Bereich der „Auslän-
derarbeit" tätig waren (DPWV 1996, S. 11f.). Selbst 
wenn berücksichtigt werden muß, daß manche der 
Vereine Hilfeeinrichtungen von Deutschen für Zu-
wanderer sind, nimmt sicher auch die Anzahl der 
ausländischen und der (paritätisch geführten) 
deutsch-ausländischen Vereine zu. Trotz dieser posi-
tiven Facetten haben weder die Zugewanderten 
selbst noch ihre Vereine und Organisationen Einfluß 
auf Konzeption und Gestaltung der Kinderverbands-
arbeit - selbst nicht auf die zuwandererspezifischen 
und antirassistischen Aktivitäten der Vereine. In den 
Entscheidungsebenen dieser Verbände sind sie 
kaum vertreten. Auch interkulturelle Ansätze spielen 
in der Kinder- und Jugendarbeit kaum eine Rolle. Es 
gibt zwar in den Jugendverbänden eine breite Dis-
kussion über die veränderte multikulturelle Realität, 
es fehlt jedoch noch - so auch Kämper (1992) - die 
Umsetzung in die Praxis. 

C 4.2.2 Offene Arbeit mit Kindern 

Offene Arbeit mit Kindern hat sich im Freizeitbereich 
Mitte der 60er Jahre zunächst in Abgrenzung und 
häufig auch in Konkurrenz zur herkömmlichen Kin-
dergruppenarbeit der Jugendverbände und Kirchen-
gemeinden entwickelt. Es waren und sind Angebote, 
die räumlich, pädagogisch und sozial offen sind. Sie 
sind für alle Kinder zugänglich, die Teilnahme ge-
schieht freiwillig und ist nicht an eine Mitgliedschaft 
gebunden (von Spiegel 1997). Offene Arbeit mit  Kin

-dern und Jugendlichen ist aus zwei Entwicklungsli-
nien herzuleiten: Aus der Kritik an der kompensatori-
schen Erziehung entstand eine an den Bedürfnissen 
der Kinder ausgerichtete sozialpädagogische Arbeit, 
und aus dem Widerspruch zu einem bürgerlichen 
Kulturbegriff entwickelte sich eine an der ästhetisch

-

sinnlichen Praxis der Kinder orientierte Kulturarbeit 
(ebd.). Beide waren bestimmt durch gesellschaftspo-
litische Alternativbewegungen und wurden veran-
staltet durch Initiativgruppen. Heute befinden sich 
die meisten offenen Einrichtungen in der Träger-
schaft der Kommunen. Aber auch Kinder- und Ju-
gendfreizeitstätten in verbandlicher Trägerschaft 
praktizieren heute offene Arbeit. In vielen Einrich-
tungen bestehen offene Angebote und Gruppenan-
gebote nebeneinander. Auch in der DDR gab es seit 
Ende der 70er Jahre offene Arbeit mit Kindern. 

Ebenso wie die Kinderverbandsarbeit steht die offe-
ne Arbeit mit Kindern im Schatten der Jugendarbeit 
und ist bis heute ein eher randständiges Gebiet ge-
blieben mit wenig eigenständigen pädagogischen 
Elementen. Von Spiegel (1997) notiert: „Spielen und 
Basteln, kulturelle Angebote, ein offener Bereich mit 
Kicker, Billard und Tischtennis, Kindercafé und Kin-
der- beziehungsweise Teeniedisco - alles wie ge- 
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habt. Inzwischen gibt es auch Spielhäuser, die aus-
schließlich für Kinder konzipiert und stärker auf de-
ren Bedürfnisse zugeschnitten sind" (S. 54). Ebenso 
orientieren sich die Stadtteilläden als Treffpunkte 
(auch) für Kinder in ihren konzeptionellen Grundla-
gen an der Jugendarbeit (Gilles 1992). 

Dennoch gibt es - wenn auch nicht flächendeckend 
- bemerkenswerte kinderbezogene Angebote, z. B. 
Abenteuer-, Bau- und Aktivspielplätzen sowie Kin-
derbauernhöfe. Auch organisierte Gruppenferien-
fahrten und Ferienfreizeiten werden von Kindern zu-
nehmend genutzt. Die Freizeiten werden meistens in 
den Sommerferien durchgeführt und sind oft als in-
ternationale Begegnungen konzipiert (Gröschel 
1997). Bei Ferienangeboten und Abenteuerspielplät-
zen scheinen sich am ehesten originäre kinderspezi-
fische Ansätze entwickelt zu haben. 

Offene Arbeit mit Kindern findet jedoch auch im 
Rahmen der stadtteilorientierten Arbeit statt, ohne 
daß sie häufig als spezifische Arbeit mit Kindern de-
klariert würde. Einrichtungen im Stadtteil, in denen 
Spiel- und kulturelle Gestaltungsmöglichkeiten, Ge-
legenheiten zur Freizeitgestaltung und zum kommu-
nikativen Austausch angeboten werden, werden zu 
Anlauf- und Stützpunkten für Kinder - unabhängig 
vom Elternhaus, von formaler Organisiertheit und 
vom sozialen Milieu. Daß Angebote einer offenen Ar-
beit mit Kindern notwendig sind und angenommen 
werden, belegt die Tatsache, daß 1990 bereits 40 % 
der Besucher offener Einrichtungen Kinder waren 
und daß das Publikum insgesamt immer jünger wird 
(Gilles 1992; Fromme 1995). 

In der offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
finden auch Kinder aus Zuwandererfamilien ihren 
Platz. Der Anteil von Kindern und Jugendlichen aus-
ländischer, insbesondere Jungen türkischer Her-
kunft, hat stark zugenommen. In den Kinder- und Ju-
gendzentren der Großstädte kommen in manchen 
Stadtteilen nicht selten 80 oder noch mehr Prozent 
der teilnehmenden Kinder aus Zuwandererfamilien. 
Hohe Anteile von Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
ausländischer Herkunft führen aber - heute wie frü-
her - nicht selten dazu, daß die deutschen Kinder 
fernbleiben. In Regionen mit einem höheren Anteil 
an Aussiedlern scheinen sich für diese Kinder ähnli-
che Entwicklungen zu ergeben. Konzeptionen zur in-
terkulturellen Öffnung gibt es inzwischen genug, 
aber es mangelt an der Umsetzung in die Praxis. 
Diese Entwicklung darf nicht zur Resignation verfüh-
ren, sondern es müssen neue Initiativen gestartet 
werden. 

C 4.2.3 Kinderkulturarbeit 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) hat in 
§ 11 die kulturelle Bildung als Element der außer-
schulischen Jugendbildung verankert. Im Kinder-
und Jugendplan des Bundes wird die kulturelle Bil-
dung im obengenannten Sinne als Befähigung, sich 
mit Kunst, Kultur und Alltag phantasievoll auseinan-
derzusetzen, aufgeführt; auch übernationales Recht 
- so die UN-Kinderrechtskonvention in Art. 31 - 
schreibt das Recht des Kindes auf Spiel und „volle 

Beteiligung am kulturellen und künstlerischen Le-
ben" fest. Die Wirklichkeit bleibt jedoch weithin hin-
ter diesen Ansprüchen zurück. 

Kinderkulturarbeit (vgl. Expe rtise Schorn, i. Ersch.) 
wird von öffentlichen und freien Trägern angeboten, 
die auch für die Gruppenangebote oder die offene 
Arbeit mit Kindern zuständig sind, von speziellen 
und spezialisierten Einrichtungen (z. B. Kindermusik-
schule, Kinder- und Jugendbibliothek) oder von 
kommerziellen Anbietern und ist an bestimmten In-
halten orientiert. Sie bietet Kindern Räume und Gele-
genheiten zur Entfaltung eigenständiger Kinderkul-
turen, zu authentischer Erfahrung und zur aktiven 
Gestaltung eigener Lebenswelten. Verengt bietet sie 
Konzepte zum experimentellen Umgang mit Kunst 
und Kultur. In diesem Verständnis benennt und um-
grenzt sie diejenigen Erfahrungsfelder kultureller 
Bildung von Kindern und Jugendlichen, die in be-
wußter Absicht kulturelle Bildung vermitteln und/ 
oder zu kulturellen Bildungsprozessen anregen 
(Thole 1996). Den Kindern sollen die kulturellen Er-
fahrungs- und Aneignungsformen angeboten wer-
den, die ihren Alltags- und Lebenserfahrungen ent-
sprechen und die es damit ermöglichen, daß die po-
puläre Kunst des Alltags - und die Ästhetik sowie 
die Kunst sich begegnen. Kulturelle Bildungsange-
bote sollen Kinder dort abholen, wo sie stehen; dies 
gilt in einem räumlich-wörtlichen wie auch im über-
tragenen Sinne. 

Die Aus- und Durchführung der Kinderkulturarbeit 
wird am Ort, in den Kommunen und Kreisen, gelei-
stet, und das bei einem als „freiwillige Aufgabe" an-
gesehenen Angebot in sehr unterschiedlicher Inten-
sität. Der Bericht über die Kinder- und Jugendkultur-
arbeit in Nordrhein-Westfalen (Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales/Kultusministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen 1994) macht die 
Ausdifferenzierung des Angebots, die Vielfalt der 
Träger aber auch die Lücken und Verschlechterun-
gen der letzten Jahre deutlich. Zwar ist seit den 80er 
Jahren die Kinderkulturarbeit ausgebaut worden; 
gleichzeitig jedoch sind die Angebote kleiner Ein-
richtungen mit flexibler Struktur deutlich zurückge-
gangen, in Nordrhein-Westfalen um mehr als die 
Hälfte. Die Umgestaltung der Kulturarbeit der DDR, 
die in vielen Regionen über eine gut ausgestattete In-
frastruktur verfügte, von einer staatlich zentralen in 
eine föderale, mit pluralistischer Trägerstruktur und 
Praxisvielfalt ausgestattete, ist nur ansatzweise ge-
lungen; ein Zusammenbruch der kulturellen Infra-
struktur konnte nur teilweise verhindert werden. Vor 
allem auf der kommunalen Ebene „ist es die ange-
spannte Haushaltslage der ostdeutschen Kommunen, 
die es den Jugendbehörden schwer macht, ihrer För-
derzuständigkeit für die Kinder- und Jugendkulturar-
beit nachzukommen. Neben den Problemen mangel-
hafter Bau- und Ausstattungssituationen, kurzfristi-
gen Mietverträgen und Restitutionsansprüchen führt 
die überwiegend zeitlich befristete Projektförderung 
zu sporadischen Arbeitssituationen und konzeptio-
nellen Defiziten der freien Träger" (Expertise Schorn, 
i. Ersch.). 

Die Beharrlichkeit in der Finanzierung bevorzugt 
etablierte Träger und traditionelle Einrichtungen 
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(Thole 1996, für Nordrhein-Westfalen) läßt Neues 
und Kreatives, an der Kultur der Kinder im obigen 
Sinne orientierte Ansätze zurücktreten. Es besteht 
die Gefahr, daß in der Kinderkulturarbeit mit ihrer 
z. T. nicht abgesicherten Struktur weniger prestige-
haltige Projekte, durchgeführt von nichtetablierten 
Trägern, weitere Verluste erleiden. Experimentier-
freudige und kreative Ansätze bedürfen einer beson-
deren Pflege und Förderung, ebenso Ansätze, die 
sich an Zielgruppen wie Kinder aus Zuwandererfa-
milien oder aus sozial deprivierten Lebensverhältnis-
sen richten oder, besser noch, interkulturell und so-
ziale Milieus verbindend ausgerichtet sind. 

C 4.3 Regionale Disparitäten und gruppen-
spezifische Benachteiligungen in der Arbeit 
mit Kindern 

Mehr noch als auf die Verbesserung der Freizeitsi-
tuation und der Angebote für Kinder der verschiede-
nen Altersstufen insgesamt muß Wert auf eine Ver-
ringerung der Unterschiede zwischen Regionen auf 
der einen und verschiedenen Gruppen von Kindern 
auf der anderen Seite gelegt werden. Dabei werden 
in den Untersuchungen als unterversorgte regionale 
Bereiche vor allem Innenstädte und Hochhausviertel, 
als unterversorgte Gruppen die Mädchen und Kinder 
aus Zuwandererfamilien genannt, die weitaus weni-
ger als Jungen und Einheimische am Angebot parti-
zipieren. Dies gilt insbesondere für die Verbands-
und Kulturarbeit, weniger oder nicht für die offenen 
Formen der Arbeit mit Kindern. 

C 4.3.1 Regionale Disparitäten 

C 4.3.1.1 Die Unterversorgung der ostdeutschen Kinder 

Die ostdeutschen Kinder wurden nach der Vereini-
gung damit konfrontiert, daß ihre gewohnten Frei-
zeitstrukturen aufgelöst wurden. Viele Einrichtungen 
sind weggebrochen, ohne daß zunächst ein adäqua-
tes Angebot neu geschaffen wurde (Krüger 1996). 
Dies gilt etwa für die Jugendclubs, die für die Kinder- 
und Jugendgeneration ab 1970 ein wesentliches So-
zialisationsfeld darstellten und in denen die Freizeit-
kultur eine eigenständige Bedeutung erhalten hatte 
(Thole 1993). Die kommunalen Jugendeinrichtungen 
wurden teilweise kommerzialisiert. Der Zusammen-
bruch institutioneller Strukturen traf vor allem Kinder 
der unteren Schichten in den Städten und auf dem 
Land. Die Kinder und ihre sozialen Aktivitäten wur-
den auf sich selbst gestellt oder auf die Familie ver-
wiesen. Mittlerweile hat sich die Versorgungslage in 
der organisierten Freizeit verbessert, der Ausbau ist 
beträchtlich. Deutlich günstiger als in Westdeutsch-
land ist die Versorgung mit Jugendzentren in den 
Landkreisen (Seckinger/Weigel/van Santen/Markert 
1998). Es ist zu klären, ob und inwieweit Kinder da-
von profitieren. Zwei Probleme und die daraus abge-
leiteten Forderungen dürfen dabei nicht vergessen 
werden: 

Die schnelle und partiell zu wenig reflektierte Über

-

nahme westdeutscher Strukturen hat erstens vorhan

-

dene Potentiale zerstört oder beschädigt. Es gilt, die 

ehemals vorhandenen Strukturen bei der Arbeit mit 
Kindern zu reaktivieren und gezielt zu fördern. 
„Auch die Reaktivierung der Verzahnung von Schule 
und Freizeit, schulischen und außerschulischen Frei-
zeitangeboten, die ja in der DDR eine entwickelte 
Tradition vorweisen konnte, erscheint überlegens-
wert" (Thole 1993, S. 203; Krüger 1996; Herzberg/ 
Hössl 1996). Es kann auf einer im Vergleich zu West-
deutschland mehr auf Gemeinsamkeit mit Kindern 
ausgerichteten und weniger geschlechtsspezifisch 
differenzierten Kinderkultur aufgebaut werden 
(Herzberg/Hössl 1996), die aber wegen der geringen 
Mobilität erreichbare und spontane Kontakte erlau-
ben muß. Dieses ist zu unterstützen und zu fördern. 

Als Zweites ist die Gefahr zu benennen, daß „die 
durch die ökonomisch katastrophale Gesamtlage un-
sichere Ausstattung der kommunalen Haushalte da-
durch zu entlasten angestrebt wird, daß kommunale 
Aufgabenfelder, deren Übernahme nicht gesetzlich 
vorgeschrieben ist, finanziell mangelhaft ausgestattet 
und von einer festen Etatisierung ausgegrenzt blei-
ben" (Thole 1993, S. 202). Dazu gehört die Arbeit mit 
Kindern, die bisher nicht dauerhaft, sondern über 
Projektmittel, befristete Förderprogramme und zu ei-
nem erheblichen Teil über ABM-Mittel finanziert 
wurde. Hier ist eine bedarfsorientierte Kinder- und 
Jugendhilfeplanung unter Einbeziehung der Kinder-
kulturarbeit vonnöten und ein darauf fundierter Aus-
bau der sozialpädagogisch und kulturell ausgerichte-
ten Arbeit mit Kindern, die mehr ist und mehr zu sein 
wünscht als kommunale Kinderdisco, Bastel- und 
Spielstube, gefordert (Thole 1993) und abgesichert 
zu finanzieren. Mit einer abgesicherten und auf eine 
gewisse Dauer gerichteten Finanzierung verbunden 
ist das Problem der Professionalisierung und der 
Fortbildung des Personals. 

C 4.3.1.2 Die Unterversorgung in Stadtinnenlagen, 
Trabantenstädten und an sozialen Brennpunkten 

Alle Untersuchungen, die nach innerstädtischen Re-
gionen unterscheiden (z. B. Peek 1995; Deutsches Ju-
gendinstitut 1992), ermitteln Faktoren, die Kinder-
freizeiten begünstigen oder erschweren. Es ist aber 
nicht so, daß Kinder, deren Nahumwelt wenig Mög-
lichkeiten zum gefahrlosen Spielen bietet, mehr an 
organisierten Freizeiten teilnehmen würden. Benach-
teiligte Wohngebiete - z. B. in den Ruhrgebietsstäd-
ten die Altbaugebiete der Gründerzeit, die traditio-
nellen innerstädtischen Arbeiterviertel, die frühindu-
striellen Arbeiterkolonien der Schwerindustrie und 
immer mehr die großstädtischen Neubaugebiete der 
60er und 70er Jahre, in Westdeutschland stets be-
wohnt von einem hohen Anteil an Zuwandererfami-
lien und Sozialhilfeempfängern, sind auch unterver-
sorgt mit Freizeiteinrichtungen für Kinder und mit 
wohnortnahen organisierten Freizeitangeboten. 

Kinder in Wohnregionen mit geringer Aktionsraum-
qualität nehmen - wie Blinke rt  (1993) am Beispiel 
der Stadt Freiburg ausführt - auch weniger an Ange-
boten der „veranstalteten Kindheit" , also Kursen, 
Sportprogrammen, Kindernachmittagen usw. teil. In 
allen einbezogenen Altersgruppen (5 bis 9 Jahre) 
sinkt der Anteil der Nichtnutzer organisierter Frei- 
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zeitangebote mit der Verschlechterung der Aktions-
raumqualität (ebd.). Ein Grund für die geringe Nut-
zung ist, daß die Transportprobleme von den Eltern 
nicht gelöst werden können. Für Freiburg wie wahr-
scheinlich für viele andere Städte gilt: Wenn Kinder 
im Wohngebiet nicht richtig spielen können, weil es 
keine zugänglichen und gefahrlosen Territorien gibt, 
dann können sie in der Regel auch sonst nicht viel 
unternehmen, d. h. sie können nicht an organisierten 
Angeboten teilnehmen. 

In den unterversorgten Wohngebieten sind nachhal-
tige Änderungen notwendig. Der Unterversorgung 
mit organisierten oder veranstalteten Freizeitgele-
genheiten muß kleinräumig im Stadtviertel begegnet 
werden. Dafür müssen Einrichtungen für Kinder 
ohne zusätzlichen Transpo rt  zugänglich sein. Beson-
dere Aufmerksamkeit und besonderes Engagement 
müssen dabei auf die „ethnischen Ghettos" gerichtet 
werden, die sich häufig in infrastrukturell vernach-
lässigten Stadtteilen gebildet haben. Dabei muß be-
rücksichtigt werden, daß ethnische Ghettos funktio-
nierende soziale Milieus darstellen können und auch 
darstellen (vgl. Kap. B 3). Unter Einbeziehung der 
Ressourcen, über die diese Regionen verfügen, und 
in Zusammenarbeit mit den ethnischen Communities 
müssen spezifische Angebote entwickelt werden. 

C 4.3.1.3 Die Unterversorgung in ländlichen Gebieten 

Die Situation in ländlichen Regionen ist ambivalent: 
Auf der einen Seite sind die Jugendverbände - ge-
messen an den Mitgliederzahlen - stärker und stabi-
ler als in den Städten, auf der anderen Seite besteht 
gerade in der Arbeit mit Kindern ein Vakuum (Winter 
1996). Für die ländlichen Regionen Ostdeutschlands 
wird generell eine Unterversorgung mit institutionel-
len Angeboten ausgewiesen (Herzberg/Hössl 1996). 
Die Entwicklung zu dorfunabhängigen Jugendkultu-
ren schließt Kinder wegen ihrer geringeren eigen-
ständigen Mobilität aus; Einrichtungen in den Dör-
fern sind, auch wegen der immer geringeren Anzahl 
der Kinder, selten. Zudem ist Jugendarbeit auf dem 
Lande - trotz mancher Ansätze zu einer Jugend- 
und Kulturarbeit im Rahmen kritischer Jungenarbeit 
(Winter 1994) - häufig Jungenarbeit, und das im 
doppelten Sinn: Sie richtet sich vorwiegend an Jun-
gen und sie blendet den geschlechtlichen Aspekt ih-
rer Arbeit aus oder reflektiert ihn nicht. Auch die An-
gebotsstrukturen der Kinderkulturarbeit differieren 
zwischen ländlichem und großstädtischem Bereich 
erheblich. Vorliegende Daten verweisen darauf, daß 
kinderkulturelle Angebote nach wie vor eher groß-
stadtorientiert sind. In Nordrhein-Westfalen sind z. B. 
zwei Drittel der kulturpädagogischen Aktivitäten der 
„Landes- und Bezirksarbeitsgemeinschaften für kul-
turelle Kinder- und Jugendarbeit" auf Großstädte 
(über 100 000 Einwohner) konzentriert, während auf 
die ländlichen Regionen nur ca. 9 % entfallen. Aller-
dings differiert das Angebot nach Sparten. So ist die 
Versorgung mit Musikschulen fast flächendeckend. 
Verschärft treten die Unterschiede in Regionen 
Deutschlands auf, die dünn besiedelte Flächenregio-
nen sind (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales/Kultusministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen 1994, S. 132). 

Daher müssen für die ländlichen Regionen Formen 
der Kinder- und Jugendarbeit gefunden werden, die 
mit den Modernisierungsprozessen Schritt halten 
können. Neue Orte für Kinder können eröffnet wer-
den, wenn z. B. die Schulen als soziale und kulturelle 
Ressource entdeckt werden (Winter 1996; Lange 
1996). Gerade in den ländlichen Regionen müßte ge-
schlechtsspezifische Arbeit im oben genannten dop-
pelten Sinn geleistet werden. Darüber hinaus muß 
die Mobilität auf beiden Seiten, jener der Kinder 
und, vor allem, jener der Anbieter, verbessert wer-
den, ohne daß die Eltern - und hier insbesondere die 
Mütter - in noch größerem Umfang zu Fahrdiensten 
herangezogen werden. Die bereits vom Achten Ju-
gendbericht (Bundesministerium für Jugend, Fami-
lie, Frauen und Gesundheit (BMJFFG) 1990) ange-
mahnte Regionalisierung und Dezentralisierung frei-
zeitpädagogischer und kinderkultureller Angebote 
muß hier nochmals gefordert werden. 

C 4.3.2 Zielgruppenspezifische Angebotsdefizite 

Die Angebote an gestalteter Freizeit werden nicht 
von allen Kindergruppen in gleichem Umfang in An-
spruch genommen. Kinder können nur die Angebote 
nutzen, für die sie oder ihre Eltern über die zeitli-
chen, finanziellen und mobilen Ressourcen verfügen. 
Angebote müssen im Nahraum (für jüngere Kinder) 
oder in der Region (für ältere Kinder) zur Verfügung 
stehen. Da „ein Teil der institutionalisierten Lern- 
und Förderprogramme, die in früheren Generationen 
weitgehend den Kindergärten und Schulen vorbe-
halten waren, ... heute verstärkt von freien Verbän-
den und Vereinen wahrgenommen (wird) " (Fölling-
Albers/Hopf 1995, S. 170) - und, so muß ergänzt 
werden, von kommerziellen Trägern -, wird durch 
Freizeitangebot, unterschiedliche Teilnahme und 
Teilhabechancen die soziale Ungleichheit verstärkt. 

C 4.3.2.1 Mädchenspezifische Benachteiligung 

Jugendverbände sind - so lautet die frühere und die 
heutige Kritik - Jungenverbände: Die Arbeit mit Ju-
gendlichen und auch mit Kindern ist hauptsächlich 
ausgerichtet an den Interessen von Jungen. Das 
drückt sich in den Verbänden aus in den vermittelten 
Inhalten, in den übernommenen Traditionen und 
durch die Existenz vieler reiner Jungengruppen. Die 
Arbeit mit Kindern ist meistens koedukativ. Über den 
Anteil der Mädchen kann für die hier einbezogene 
Altersgruppe bis zu 14 Jahren keine Aussage ge-
macht werden. 

Im Bereich der Jugendarbeit haben sich Frauen be-
müht, zusätzlich zu der von Jungen dominierten Ar-
beit Räume und spezifische Programme für Mädchen 
zu schaffen: „Mädchenzimmer, Mädchengruppen, 
Mädchentage, Mädchentreffs, Aktionen, Veranstal-
tungen, Erlebnispädagogik: jegliche Form der Mäd-
chenarbeit ist vorfindbar" (Heiliger 1996, S. 35). Aber 
nur wenige Formen richten sich auf Kinder bis zu 12 
oder 14 Jahren. Für die Mädchen dieser Altersgrup-
pe werden bisher wenig Freizeiträume bereitgestellt, 
in denen sie Eigenständigkeit und Durchsetzungs-
vermögen in ihren eigenen Lebensformen entwik-
keln können, obwohl dies schon der Sechste Jugend- 
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bericht (Bundesministerium für Jugend, Familie und 
Gesundheit (BMJFG) 1984) gefordert hat. Nach wie 
vor wird unterderhand für die Jungen geplant (Fla-
de/Kustor 1996b). Wie stark sich Sozialisationseffek-
te auswirken, wird dadurch belegt, daß Mädchen in 
Ostdeutschland die öffentlichen Räume, und zwar 
auch die weiter entfernt liegenden Spielreviere, wie 
Jungen nutzen, daß sie sich ihre Spiel- und Aufent-
haltsorte weiträumiger als ihre Altersgefährtinnen im 
Westen erschließen (Herzberg/Hössl 1996). In West-
deutschland sind die geschlechtsspezifischen Diffe-
renzen umso größer, je tiefer die Sozialschicht und je 
niedriger die Schulkarriere angelegt ist (am Beispiel 
des Sports: Pfister 1996). Besonders groß sind sie bei 
einem Teil der Mädchen ausländischer Herkunft. 

Wird das Freizeitverhalten von Mädchen, das organi-
sierte wie das informelle, eingeordnet, so sind zwei 
Bewertungen möglich: 

- Das Freizeitverhalten von Mädchen kann, gemes-
sen an dem der Jungen, als defizitär bewe rtet wer-
den. Deshalb werden Ansätze gefordert, die eine 
Angleichung erleichtern: z. B. Bolz- und Abenteu-
erspielplätze für Mädchen oder (koedukativ) die 
Gestaltung vorhandener Plätze gleichberechtigt 
gemäß den Interessen von Mädchen und Jungen. 

- Andererseits kann das Freizeitverhalten von Mäd-
chen unter dem Gesichtspunkt der veränderten 
Lebenswelt von Kindern als überlegen bewertet 
werden, da die eher verinselte Lebensweise zu ei-
nem Gewinn an individueller Autonomie führen 
kann und die bei Mädchen stärker sozialisierten 
Fähigkeiten zur Kommunikation, zur Planung und 
zur Herstellung von Kontakten eher einer moder-
nen Kindheit zuzuordnen sind. 

Je nach Bewe rtung des Freizeitverhaltens von Mäd-
chen werden unterschiedliche Konzepte verfolgt: Ein 
auf Kompensation angelegtes Konzept will Mädchen 
„jungenspezifische" Domänen, z. B. „Mädchenarbeit 
auf einem Aktivspielplatz" (Thaidigsmann/Müller-
Wiegand 1996) und „bewegungs- und handwerksbe-
zogene Mädchenarbeit in öffentlichen Räumen" 
(Passarge/Rose/Stibane 1996), zugänglich machen. 
Ein zweites Konzept will Mädchen in ihren eigenen 
Wünschen und ihren spezifischen Fähigkeiten stär-
ken (z. B. Reiten, musisch-kreative Kurse verstärkt 
anbieten, Rollschuhbahnen fordern); die Kommuni-
kationsstrukturen von Mädchen fördern, u. U. mit ei-
nem offensiven (feministischen) Ansatz durch das 
Schaffen autonomer Mädchenräume mit pädagogi-
schen Mitarbeiterinnen. In einem dritten Konzept 
wird angestrebt, daß Mädchen mit Jungen gemein-
sam neue Formen aushandeln und das jeweilige 
geschlechtsspezifische Verhalten verstanden, neu 
bewertet und in Grenzen verändert wird (Landesju-
gendring Niedersachsen 1993; Kunert-Zier/Schier-
meister-Dill/Weißmann 1996). 

Seit dem Sechsten Jugendbericht (BMJFG 1984) ist 
eine Verbesserung der Arbeit für, von und mit Mäd-
chen gefordert worden; es hat, vor allem im Bereich 
der Projektförderung und hier insbesondere für älte-
re Mädchen, Verbesserungen gegeben, doch sind 
die benannten Mängel auch heute noch zu beklagen, 

und alte Forderungen müssen wiederholt werden. 
Autonome und feministische Mädchenarbeit soll 
auch für jüngere Mädchen angeboten werden. § 9 
Abs. 3 KJHG, nach dem die unterschiedlichen Le-
benslagen von Mädchen und Jungen zu berücksich-
tigen, die Benachteiligungen abzubauen und die 
Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu 
fördern sind, muß durch entsprechende Rahmenbe-
dingungen realisiert werden. Auch dieser Bericht 
muß - wie frühere auch - nochmals fordern, daß in 
der Jugendhilfeplanung endlich ein die Lebenssitua-
tion von Mädchen berücksichtigender Handlungsbe-
darf verbindlich gemacht wird. 

Im einzelnen sind folgende Entwicklungen zu för-
dern und folgende Änderungen einzuleiten: Um den 
§ 9 Abs. 3 KJHG inhaltlich zu füllen und durchzuset-
zen, sollen die Mittel nach dem Kinder- und Jugend-
plan des Bundes (KJP) für Mädchen quotiert werden, 
wie seit dem Sechsten Jugendbericht (BMJFG 1984) 
gefordert. Benachteiligung von Mädchen macht sich 
auch an der Verteilung öffentlicher Mittel für Jungen 
und Mädchen fest, und es muß sichergestellt werden, 
daß Mädchen (auch als Kinder) gemäß ihrem Bevöl-
kerungsanteil partizipieren. Dann ist zu erwarten, 
daß gestaltete Freizeitangebote sich auch an den In-
teressen und den Bedürfnissen der Mädchen orien-
tieren: daß im Rahmen der öffentlichen Angebote 
nicht nur Fußballfelder, sondern auch Reitschulen, 
Ballettstudios und Rollschuhbahnen entstehen. Es 
wird empfohlen, die Förderpraxis im Hinblick auf die 
Mittelquotierung - geltend für alle KJP-Titel - durch 
Fachfrauen aus der Mädchenarbeit zu überprüfen, 
da sonst Mädchenarbeit weiterhin nur eine mäd-
chenbenachteiligende Randexistenz im KJP führt. 
Neben einer anzustrebenden geschlechtsspezifi-
schen Mittelquotierung aller KJP-Titel ist weiterhin 
ein spezielles Programm zur Förderung von Maßnah-
men für Mädchen und junge Frauen als politische 
Zeichensetzung notwendig, bis die gesellschaftliche 
Gleichberechtigung der Mädchen und der jungen 
Frauen erreicht ist. Ein spezielles Programm soll zu-
dem Fördermöglichkeiten für solche Mädchenmo-
dellprojekte sicherstellen, deren Themenstellung 
nicht in anderen KJP-Förderprogrammen vorgesehen 
und damit förderbar ist (nach Servicestelle für Mo-
dellprojekte beim Jugendwerk Aufbau Ost e. V. 
1996). Kommunalpolitische Initiativen im Sinne einer 
engagierten Politik und offensive Jugendhilfe im In-
teresse von Mädchen und jungen Frauen, die eine 
strukturelle Verankerung bewirken und nicht nur an 
speziellen Mädchenprojekten orientiert sind, sollen 
besonders gefördert werden. Hingewiesen werden 
kann hier auf die Frankfurter Leitlinien zur Förde-
rung der Mädchenarbeit in der Kinder- und Jugend-
hilfe (Kunert-Zier/Schiermeister-DilUWeißmann 
1996) sowie auf die Vorschläge des Landesjugend-
rings Niedersachsen (1993). 

Eine von hauptamtlich tätigen Frauen begleitete 
Mädchenarbeit soll die Kontinuität der Angebote si-
chern, deren strukturelle Absicherung in den Lan-
desjugendplänen, den Satzungen usw. erfolgen muß. 
Frauen sind auf allen Entscheidungsebenen der Ver-
bände der Kinder- und Jugendarbeit einzubeziehen, 
wenn es sein muß - auf andere Weise sind kaum Än- 
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derungen zu erwarten -, durch paritätische Regelun-
gen oder Quoten. Freie Träger (z. B. Jugendverbän-
de) werden zu der Selbstverpflichtung aufgefordert, 
Bildungsreferate paritätisch zu besetzen. 

Geschlechtsspezifische Sichtweisen müssen zudem 
über Fortbildung auch im Bewußtsein der weiblichen 
und der männlichen Fachkräfte verankert werden. 
„Die Aus-, Fort- und Weiterbildung zu geschlechts-
spezifischen pädagogischen Ansätzen für ehren- und 
hauptamtliche Mitarbeiterinnen soll gefördert wer-
den ... Aus der Fachliteratur und Expertenge-
sprächen mit Sozialarbeiterinnen und Lehrerinnen 
wissen wir, daß Männer und Frauen ohne bewußten 
geschlechtsbezogenen Ansatz dazu neigen, in ge-
mischten Gruppen Mädchenbedürfnisse zu überse-
hen und andererseits die spezifischen Kompetenzen 
von Mädchen (Beziehungsarbeit/Konfliktfähigkeit/ 
Anpassungsbereitschaft) im Dienst der Gesamtgrup-
pe auszubeuten" (Landesjugendring Niedersachsen 
1993, S. 38). 

Zu fordern ist 

- eine auch kleinräumig nach Geschlecht differen-
zierende Sozialberichterstattung und Jugendhilfe-
planung sowie die Festlegung der geschlechtsspe-
zifisch differenzie rten Ausweisung der Situation 
und des Bedarfs bei der Jugendhilfeplanung in 
Ausführungsbestimmungen; 

- die durchgängige Einbeziehung geschlechtsspezi-
fischer Unterschiede und der Ressourcen von 
Mädchen in kinder- und planungsbezogenen Be-
richten; 

- Mädchen nicht in Sonderkapiteln zu behandeln 
sondern Geschlecht als „grundlegende Denkfi-
gur" zu berücksichtigen (Karsten 1996). Dies gilt 
auch für Aktivitäten, die sich an jüngere Kinder 
richten. 

Mädchen in Ostdeutschland, obgleich wie ihre Müt-
ter Verliererinnen der Einheit - so die Servicestelle 
für Modellprojekte beim Jugendwerk Aufbau Ost 
e. V. (1996) gegenüber der Stellungnahme der Bun-
desregierung zum Neunten Jugendbericht (Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend [BMFSFJ] 1994 a) - haben im Freizeitbereich 
ein Stück der ehemaligen Egalität bewah rt  und es 
gilt, die Optionen, die ihre Lebensentwürfe enthalten 
durch Unterstützung der Kräfte, über die sie selbst 
verfügen, wahren zu helfen. 

Gerade im Kindesalter, in dem Bedürfnisse von Mäd-
chen ignoriert oder übersehen werden, muß im Be-
reich der Freizeithilfen (§ 11 KJHG) über ge-
schlechtsspezifische Angebote und reservierte Frei-
räume in den Einrichtungen für Mädchen 
nachgedacht werden. Die Angebote müssen von den 
Stärken der Mädchen ausgehen. Alle drei vorn ge-
nannten Konzepte müssen ihre Entsprechungen in 
konkreten Angeboten für Mädchen aller Altersgrup-
pen finden. 

„Darüber hinaus ist für eine Veränderung und ein 
Aufbrechen der widersprüchlichen Lebenssituation 

von Mädchen und jungen Frauen eine parallel statt-
findende reflektierende und verändernde antisexi-
stische ,Jungenarbeit' wichtig und förderlich. In der 
Konsequenz ergibt sich die Forderung, geschlechts-
spezifische mädchen- wie jungenspezifische pädago-
gische Ansätze in der Arbeit der Jugendverbände zu 
fördern." (Landesjugendring Niedersachsen 1993; 
vgl. Sturzenhecker 1996) 

C 4.3.2.2 Unzureichende Berücksichtigung von Kindern aus 
Zuwandererfamilien und einer interkulturellen Arbeit 

Die Kinder- und Jugendverbandsarbeit war und ist 
von der Entwicklung Deutschlands zu einer multikul-
turellen und multiethnischen Gesellschaft (Hambur-
ger 1991) unmittelbar wenig betroffen, obwohl sich 
die Jugendverbände schon früh zugunsten ausländi-
scher Kinder und Jugendlicher öffentlich zu Wo rt 

 meldeten und immer mehr Kinder und Jugendliche 
nicht-deutscher Herkunft den Verbänden angehören. 
Über den Umfang der Mitgliedschaft dieser Gruppe 
und der Teilnahme an Gruppenaktivitäten gibt es 
keine gesicherten Daten; es läßt sich wohl heute 
noch (wie von Hamburger 1991 und Auernheimer 
1988 angeführt) sagen, daß es zwar zunehmend nor-
mal wird, daß einer Gruppe, einem Verein einzelne 
Kinder ausländischer Herkunft angehören, daß sie 
aber in der Institution „Jugendverband" generell we-
nig vertreten sind, etwas mehr in den Sport-, kaum in 
den sonstigen Vereinen, es sei denn in eigenen ethni-
schen Gruppierungen. Leichter könnten die Jugend-
ringe auf Stadtebene diese Aktivitäten selbstorgani-
sierter ausländischer Gruppen unterstützen und ih-
nen eine Arena zur Interessenvertretung anbieten 
(Hamburger 1991); dies geschieht jedoch nur in ein-
geschränkter Weise. So gibt es eine erhebliche An-
zahl von Jugendgruppen als internationale Vereini-
gungen oder als ethnische Gruppen. In Stadtjugen-
dringen (z. B. in Frankfurt) werden „Referenten für 
interkulturelle Bildung" eingesetzt. Proklamatorisch 
gehört die Einbeziehung von Kindern und Jugendli-
chen ausländischer Herkunft schon lange zum er-
klärten Selbstverständnis von Jugendverbänden und 
Jugendringen (Wittmeier 1997). Aktionen gegen 
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus werden initiiert 
oder finden Unterstützung. Die Bereitschaft jedoch, 
sich ernsthaft mit den Folgen der Zuwanderung aus-
einanderzusetzen (etwa in Form der Fortbildung 
deutscher Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, in der 
Einstellungspraxis bis hin zur Entwicklung einer re-
flektierten Praxis interkultureller Kinder- und Ju-
gendarbeit), bleibt weit hinter all diesen positiven 
Verlautbarungen zurück (ebd.). Zwischen den ein-
zelnen Zuwanderergruppen gibt es hinsichtlich der 
verbandlichen Einbindung große Unterschiede. Für 
die Kinder aus Aussiedlerfamilien wurden im Rah-
men der Arbeit des Bundesverbandes der DJO - 
Deutsche  Jugend in Europa (1996) speziell gewid-
mete Mittel für Integrationsmaßnahmen (1996 für 
44 Maßnahmen) zur Verfügung gestellt. In dem eige-
nen Dachverband haben sich die Aussiedler Mit

-

oder sogar Selbstbestimmung gesichert. Anders ist es 
bei den Kindern aus Arbeitsmigranten- und Flücht-
lingsfamilien. Was sie betrifft, sind in der organisier-
ten Arbeit mit Kindern drei Mängel zu registrieren. 
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Kinder aus Zuwandererfamilien nutzen nach allen 
uns vorliegenden Darstellungen erstens die organi-
sierten Angebote weniger als deutsche Kinder (Föl-
ling-Albers/Hopf 1995; Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales/Kultusministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen 1994). Die teilweise hohen An-
teile von Kindern mit nicht-deutschem Paß sind, wie 
sich Einzelaufschlüsselungen entnehmen läßt, nicht 
selten auf „reine Ausländergruppen" zurückzufüh-
ren (Stadtjugendring Wiesbaden 1996). Trotz der 
nicht unbeträchtlichen Anzahl ethnischer Vereine 
fehlt es zweitens an Möglichkeiten der Ausbildung 
und des Auslebens eigener kinderkultureller Formen 
und Inhalte. Kinder (und Jugendliche) ausländischer 
Herkunft werden in den Beschreibungen unter die 
Bezeichnung „soziale Problemgruppe" eingeordnet, 
nicht aber in ihren eigenen kulturellen Ausdrucksfor-
men gesehen und ernstgenommen. Es fehlt drittens 
an interkulturellen Angeboten, und gibt es sie, sind 
sie überwiegend auf Projekte beschränkt (Ministeri-
um für Arbeit, Gesundheit und Soziales/Kultusmini-
sterium des Landes Nordrhein-Westfalen 1994). Auch 
der Achte Jugendbericht (BMJFFG 1990) hat auf der 
Grundlage einer Umfrage bei Jugendämtern und Ju-
gendringen in neun Großstädten zu ausländerspezifi-
schen Angeboten konstatiert, daß es zwar eine wach-
sende Einbeziehung dieser Gruppe gibt, aber inte-
grationsfördernde Projekte - heute müßte es heißen: 
interkulturelle - fehlen. So gibt es keinen Träger, der 
interkulturelle Kinderarbeit zu seinem aktuellen 
Schwerpunkt macht oder ein umgreifendes Konzept 
entwickelt hat. 

Den Trägern sowohl der verbandlichen als auch der 
offenen Angebote fällt es schwer, interkulturelle 
Konzeptionen diskutierbar zu machen oder in der Ar-
beit zu verankern. Es wird eher resignativ verfahren: 
Da deutsche Kinder kein oder wenig Interesse an ei-
nem gemeinsamen Spiel mit Kindern ausländischer 
Herkunft haben, die Lebensräume (in Kindergarten, 
Schule) teilweise getrennt sind, und auch Kinder aus-
ländischer Herkunft zunehmend den Kontakt mit ih-
rer eigenen Gruppe vorziehen, sollten - so wird die 
Not als Konzeption ausgegeben - eigene Räume als 
territorialer und sozialer Rückzugsort zur Verfügung 
gestellt werden. Der ethnisch eigene und abge-
grenzte Raum sei für Kinder ausländischer Herkunft 
wichtig, um die Voraussetzungen zu erarbeiten, sich 
anderen öffnen zu können (Kämper 1992; Böhnisch/ 
Münchmeier 2 1993). Dieser Vorstellung liegt ein ent-
scheidender Denkfehler zugrunde. Kinder ausländi-
scher Herkunft benötigen einen solchen eigenethni-
schen Raum dann, aber auch nur dann, wenn sie ge-
zwungen sind, sich ansonsten einer deutschen 
Gruppe, einer deutschen Einrichtung anzupassen. 
Eine interkulturelle Öffnung der Einrichtung, des 
Hauses, des Spielplatzes würde einen Raum für alle 
zur Verfügung stellen, da die Werte und die Kon-
zepte von der Lebenswelt der Kinder ausgingen und 
damit die Werte und die Interessen der deutschen 
wie der zugewanderten Kinder berücksichtigten. In 
einem solchen Raum würde es auch Möglichkeiten 
zum Rückzug, zum Austausch mit Kindern der glei-
chen Gruppe geben. Aber es müßte kein Rückzug in 
ethnische Gruppen sein; vielleicht sind das Ge-
schlecht, das soziale Milieu, die Schulform, das ge

-

meinsame Interesse an einer Sportart, an Musik ver-
bindender. Kämper (1992) stellt sicher zu Recht fest, 
daß in der offenen Jugendarbeit (wie, so müßte er-
gänzt werden, in der Jugendverbandsarbeit) das 
„programmierte Miteinander" nicht funktioniert, 
nicht nur nicht im Hinblick auf die Begegnung ver-
schiedener Nationalitäten, sondern auch nicht im 
Hinblick auf Kinder aus verschiedenen subkulturel-
len Milieus. Sie berücksichtigt aber - ebenso wie die 
anderen Autoren - nicht, daß es eine interkulturelle 
Öffnung der Einrichtungen bisher noch nicht einmal 
ansatzweise gegeben hat. Alle Vorschläge für eine 
Verbesserung der Angebote für Kinder aus Zuwan-
dererfamilien müssen auf die interkulturelle Öffnung 
der Einrichtungen der Kinderverbands-, der offenen 
und der Kinderkulturarbeit ausgerichtet sein. 

Notwendig ist die Veränderung der Zusammenset-
zung des Personals durch die Einstellung zweispra-
chiger und mehrkulturell sozialisierter hauptamtli-
cher Mitarbeiter und die Einbindung von ehren- und 
nebenamtlichen Mitarbeitern aus der Gruppe der 
Migranten sowie die interkulturelle Qualifizierung 
des deutschen (monokulturellen) Personals. In alle 
Entscheidungen der Verbände der Kinder- und Ju-
gendarbeit und in die Planungsgruppen der Kommu-
nen sind Migranten und Migrantinnen entsprechend 
ihrem Anteil in der Region, in der Stadt oder im 
Stadtteil einzubeziehen. Wie in der Frage der Mit-
sprache von Frauen ist zunächst an die Selbstver-
pflichtung der Träger zu appellieren, aber auch pari-
tätische Regelungen oder Quoten müssen zum The-
ma gemacht werden. Ob die Öffnung der DJO - 
Deutsche  Jugend in Europa (DJO/KJR München 
Stadt 1995), wie im Landesverband Bayern gesche-
hen, für die Jugendgruppen und Verbände von Zu-
wanderern gleichberechtigte Teilhabe und Teilnah-
me sichert, kann noch nicht abgesehen werden. Die 
aktive Einbeziehung der Zugewanderten in die Kin-
der- und Jugendpolitik - entweder als Personen oder 
über die ethnischen Communities - sowie ihre Betei-
ligung an der Jugendhilfeplanung muß kommunal-
politisch verankert werden. Für die Arbeit mit  Kin

-

dern in Regionen mit hohem oder mittlerem Anteil an 
Zugewanderten sollen über eine besondere Zutei-
lung von Mitteln Anreize geschaffen werden, inter

-

kulturelle Arbeit zum expliziten Ziel von Modellpro-
jekten, aber auch von kontinuierlicher Arbeit zu ma-
chen. Mittel des KJP müssen vorweg für diese Arbeit 
reserviert werden. 

C 4.3.2.3 Freizeitgestaltung von Kindern mit Behinderungen 

Es gibt Jugendverbände, die eine lange Tradition in 
der Arbeit mit behinderten Kindern und Jugendli-
chen sowie mit integrativen Ansätzen haben. Insbe-
sondere die Pfadfinder wie die Deutsche Pfadfinder-
schaft Sankt Georg (DPSG) zeigen seit vielen Jahren 
ein hohes Engagement. Aber bei vielen Verbänden 
und Einrichtungen sind Kinder mit Behinderungen 
kaum ein Thema. Weder werden sie als besondere 
Gruppe gesehen, noch steht die Frage ihrer Integra-
tion in vorhandene Aktivitäten im Zentrum der Ar-
beit. Auch in der Fachdiskussion bleiben Kinder mit 
Behinderungen ausgeklammert. So fehlen in dem 
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sehr umfangreichen „Handbuch Jugendverbände" 
(Böhnisch/Gängler/Rauschenbach, T. 1991) wie auch 
in einem gerade erschienenen Buch über offene Ar-
beit mit Kindern (von Spiegel 1997) Aussagen zu die-
ser Gruppe. Der Kinderkulturbericht Nordrhein

-

Westfalen schreibt dazu, und das gilt sicher auch für 
andere Bundesländer: 

„In der außerschulischen Kultur- und Freizeitpäd-
agogik ist die Integration von Behinderten eine bis-
her vernachlässigte Größe. Arbeit mit Behinderten ist 
hier kein alltägliches Angebotsfeld, sondern ,inter-
niert' in Sonderprojekte. Damit bleibt Behinderten 
die spontane Teilhabe an kulturellen Freizeitveran-
staltungen weitestgehend verwehrt, obgleich die 
Freizeitbedürfnisse von Nichtbehinderten und Be-
hinderten prinzipiell nicht unterschieden werden 
können" (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales/Kultusministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen 1994, S. 125). 

Einzelne Kinderberichte (z. B. Ministerium für Fami-
lie, Frauen, Weiterbildung und Kunst des Landes Ba-
den-Württemberg 1995) machen diese Situation in 
der Freizeit und das gemeinsame Leben und Lernen 
von Kindern mit und ohne Behinderung zum Thema. 
Stets stehen die Probleme und die Bemühungen von 
Elternverbänden und Selbsthilfegruppen im Mittel-
punkt, Ferienfreizeiten, Sport- und Wochenendakti-
vitäten zunächst für behinderte Kinder allein - wofür 
es mittlerweile ein großes Angebot gibt -, dann aber 
auch die gemeinsame Freizeitgestaltung zu initiie-
ren. Es nehmen nur wenige nicht-behinderte Kinder 
teil, weil „es für sie bei der Vielfalt der Angebote kei-
nen besonderen Grund gibt, sich ausdrücklich dafür 
zu interessieren und in ihrer Freizeit oder in ihren Fe-
rien so ,geballt' mit behinderten Kindern konfrontiert 
zu sein" (ebd., S. 177). Auch die Öffnung der allge-
meinen Freizeitangebote für behinderte Kinder ge-
lingt wohl kaum, da die Betreuer und Betreuerinnen 
diese Kinder nicht aufnehmen, z. B. weil sie ohnehin 
schon überlastet sind oder Aufsichts- oder Haftungs-
probleme befürchten (ebd.). 

Im Freizeitbereich stellt sich heute nicht mehr die 
Frage, ob separate oder integrative Formen für be-
hinderte Kinder angemessen sind, sondern es geht 
darum, wie integrative Formen flächendeckend ein-
geführt werden können und welche Bedingungen 
dafür geschaffen werden müssen. 

Dazu müssen Barrieren bei den Initiatoren von Frei-
zeitangeboten durch zusätzliche Ressourcen, insbe-
sondere beim Personal (Personalschlüssel und zu-
sätzliche Qualifizierung in integrativer Freizeitar-
beit), überwunden werden; darüber hinaus soll die 
Herstellung einer besonderen Attraktivität solcher 
integrativen Freizeitmaßnahmen (durch besondere, 
von Kindern positiv bewertete Angebote) die Anzahl 
der teilnehmenden Kinder ohne Behinderung erhö-
hen helfen. 

C 4.4 Entwicklungsbereiche 

In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gibt es 
viel Positives und Weitführendes; manches ist doku

-
mentiert (Deutscher Bundesjugendring 1992; Bayeri-
scher Jugendring o. J.). Vieles, was lokal für die in 
der Region lebenden Kinder äußerst bedeutsam ist, 
ist nur aus unveröffentlichten Materialien erschließ

-

bar (vgl. Kreisjugendring Nürnberg o. J.). Dennoch 
müssen Nachfragen zu programmatischen, struktu-
rellen und förderpolitischen Defiziten gestellt wer-
den. 

C 4.4.1 Angebotsentwicklung 

Trotz der Vielfalt der Angebote und der Bemühungen 
um Originalität in einzelnen Projekten (z. B. die Zu-
sammenstellung des Bayerischen Jugendrings o. J.) 
sind die Angebote für Kinder häufig immer noch 
recht traditionell: Kindergruppenarbeit mit Ansätzen 
von Projektarbeit, Wochenendfreizeiten und Ferien-
freizeiten bestimmen die Kinderverbandsarbeit (Dei

-

net 1991). Ähnliche Kritik wird gegenüber der gängi-
gen Kinderkulturarbeit geäußert, so im Kinderkultur-
bericht Nordrhein-Westfalen (Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales/Kultusministerium des Lan-
des Nordrhein-Westfalen 1994). 

Die Bereitschaft, sich Innovationen zu öffnen und 
neue Modelle zu erproben, dürfte seitdem eher ge-
wachsen sein, die Innovationsbereitschaft hat sich je-
doch weithin noch nicht in konkrete Veränderungen 
umgesetzt. Sicher gibt es nach wie vor (meist jünge-
re) Kinder, denen eine stabile Gruppenarbeit das, 
was sie suchen, anbietet, aber andere (eher ältere) 
hingegen wünschen und brauchen erlebnis- und ak-
tionsorientierte sowie unverbindliche Kontakte. Sie 
suchen bei Einrichtungen aber auch Hilfe und Bera-
tung. Doch für die verschiedenen Altersgruppen der 
Kinder und deren jeweilige Bedürfnislagen fehlen 
differenzierte pädagogische Konzepte. Es wäre ein 
Fehler, ein allgemeingültiges, „fertiges" Konzept für 
die Arbeit mit Kindern zu suchen. Notwendig ist, der 
Lebenswelt der Kinder, die sich in der lokalen Um-
welt konstituiert, entsprechende Aktivitäten - und 
das mit den Kindern gemeinsam - zu initiieren. 

C 4.4.2 Partizipation von Kindern 

Kinder müssen, wird die Verbindung zwischen § 80 
KJHG (Jugendhilfeplanung), § 8 KJHG (Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen) und § 9 KJHG (Be-
rücksichtigung der selbstdefinierten Bedürfnisse 
Minderjähriger) hergestellt, ein persönliches Mit-
spracherecht haben. Dieser Vorstellung wird jedoch 
längst nicht immer entsprochen. In den meisten Ver-
bänden ist die Mitbestimmung der Kinder auf der 
örtlichen Gruppenebene gesichert, in manchen auch 
das Mandat bis hin zur Bundesebene. Eine Auswer-
tung des Kreisjugendrings Nürnberg (o. J.) belegt, 
daß nur bei SJD - Die Falken ein hoher Grad an poli-
tisch verstandender Beteiligung vorhanden war. Die 
Befragten aus den konfessionellen Jugendverbänden 
beschränkten die Beteiligungsformen auf die perso-
nale Ebene der konkreten Gruppensituation (Frei-
zeit, Gruppe, Projekt). Weitergehende Beteiligungs-
formen für Kinder waren hier nicht vorgesehen. Auch 
die innerverbandliche Beteiligung wurde nur von 
wenigen Verbänden als gut bewertet. 
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Die Jugendverbände stehen einer besonderen Her-
ausforderung gegenüber: Sie verstehen sich einer-
seits als Forum, das Kindern und Jugendlichen eine 
eigenständige Interessenvertretung erlaubt, anderer-
seits als Anwälte und Interessenvertreter von  Kin

-dern und Jugendlichen in allen kinderrelevanten Le-
bensbereichen (Landesjugendring Niedersachsen 
1995). Der Grat zwischen ausgeübter, gelebter 
Selbstbestimmung der Kinder und verbandlichem 
Paternalismus, ausgedrückt in einem allgemeinen 
politischen Mandat für Kinder, ist schmal. Die Brisanz 
dieser Frage wird deutlich, wenn berücksichtigt 
wird, daß die kinderpolitische Interessenvertretung 
der Jugendverbände, die vornehmlich durch (junge?) 
Erwachsene erfolgt, nicht hinterfragt wird (Expe rtise 
Stange/Tiemann, i. Ersch.). Kinder können in über-
wiegend von Erwachsenen entwickelten und festge-
legten Strukturen keinen echten Einfluß auf den Ent-
scheidungsprozeß ausüben; sie bleiben auf Projekte 
und demokratische Spielwiesen beschränkt. Hinzu 
kommt, daß bestimme Gruppen von Kindern - hier 
sind insbesondere die Kinder aus Zuwandererfami-
lien zu nennen - doppelt ausgeschlossen sind: Sie 
werden, wie oben dargestellt, durch Verbandsarbeit 
weniger erreicht, und sie haben in der Praxis zu we-
nig an der innerverbandlichen Mitbestimmung teil. 

C 4.4.3 Personalstruktur 

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen lebt vom 
Engagement ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter; in nicht wenigen Verbänden, Einrichtun-
gen oder Aktionen (z. B. bei der Kinder- und Jugend-
erholung) beträgt deren Anzahl das Zehn- bis Fünf-
zehnfache der hauptamtlich Tätigen. Die Bereit-
schaft, ehrenamtlich mitzuwirken, hat in den letzten 
Jahren abgenommen, und die Grundlage des ehren-
amtlichen Engagements - sicher unterschiedlich 
nach Verband und nach Bereichen - wandelt sich: 
„Mehr denn je steht die Empfindung: ,Bin ich hier 
wichtig und unverwechselbar?' hoch in der Bewer-
tungsskala. Altruistische Haltungen treten zugunsten 
einer größeren Ich-Bezogenheit in den Hintergrund, 
der individuelle Wert eines Engagements ,was bringt 
es mir' gewinnt an Einfluß" (Deutscher Bundesju-
gendring 1994b, S. 227). Auch in diesem Bereich 
werden Geben und Nehmen gewichtet und sind 
Strukturänderungen notwendig. Eltern werden z. B. 
in der Arbeit mit Kindern mitwirken, wenn sich 
gleichzeitig die Spielmöglichkeiten einschließlich 
der Kinderkontakte für ihre Kinder verbessern. Für 
diese Gruppe, um so mehr für eine Ehrenamtlichkeit 
ohne unmittelbaren eigenen Nutzen, muß die Kin-
derverbandsarbeit darstellen können, „durch welche 
spezifische Art  von Tätigkeit sie sich auszeichnet, 
was sie für die ehrenamtlich Engagierten zu bieten 
hat, wie sie deren Arbeit qualifiziert, begleitet und 
honoriert und wie die Selbstbestimmungs- und Mit-
bestimmungsmöglichkeiten im Tätigkeitsfeld ausse-
hen" (ebd., S. 228). Eine besondere Aufgabe stellt 
die Einbeziehung ehrenamtlicher Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund dar. 
Dies setzt die interkulturelle Öffnung der Einrichtung 
und des Verbandes voraus. 

C 4.4.4 Förderung und Förderpolitik 

Trotz breiter Zustimmung zur Arbeit mit Kindern und 
zur Kinderkulturarbeit sowie zu ihren Leistungen für 
das Aufwachsen von Kindern werden diesem Bereich 
bei weitem nicht die zur Aufgabenerfüllung notwen-
digen Mittel zugebilligt. Während es für die Jugend-
arbeit wenigstens zweckgebundene Finanzzuwei-
sungen gibt - wenn auch ohne spezielle Widmung 
für die Arbeit mit Kindern -, erfährt die Kinderkul-
turarbeit keine Absicherung durch Zweckzuweisun-
gen. Die restriktive Situation der öffentlichen Haus-
halte läßt befürchten, daß immer weniger Geld für 
die Aufgabe zur Verfügung gestellt wird. Nun ge-
schieht der größte Teil der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen auf der kommunalen Ebene; nur ein äu-
ßerst geringer Anteil wird über den KJP finanziert. 
Die derzeitigen Kürzungen betreffen jedoch alle Be-
reiche der Arbeit mit Kindern. Das im KJHG festge-
legte Ziel, jungen Menschen die zur Förderung ihrer 
Entwicklung erforderlichen Angebote der (Kinder- 
und) Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen, ist auch 
unter schwierigen Bedingungen zu sichern. Die Fi-
nanzlage der Kommunen darf nicht als Begründung 
dafür dienen, gesetzlich verankerte Aufgaben nicht 
zu erfüllen. Vor allem ist problematisch, daß dem 
spezifischen Bedarf, der aufgrund der sozialstruktu-
rellen Lebensbedingungen der Kinder vorhanden ist, 
in finanzschwachen Kommunen nicht Rechnung ge-
tragen wird. 

Auch die seit langem geforderte Kinder- und Jugend-
politik als Querschnittsaufgabe harrt noch immer der 
Erfüllung. Die von Müller-Stackebrandt (1991; Bor-
sche 4 1996) formulierte Kritik, daß die Konzeption der 
Förderpolitik kaum auf inhaltlich zukunftsweisende 
Weichenstellungen angelegt zu sein scheint, gilt 
heute eher mehr denn früher. Bei insgesamt immer 
knapperen Mitteln werden die Freiräume zum Aus-
handeln geringer; etablierte Verbände und Einrich-
tungen suchen ihre Ressourcen zu sichern, neue Trä-
ger finden nur schwer Zugang zu einer zumindest 
mittelfristig angelegten Förderung. Die Zuwanderer-
gruppen sind unter den Jugendhilfeträgern nicht au-
thentisch vertreten. In den aufgefächerten Gruppen 
der Jugendhilfeträger (Jugendverbände, Bildungs-
werke, Bildungsstätten, Jugendsozialwerke, Jugend-
werke und Wohlfahrtsverbände, Kirchen) sind die 
Vertretungen der Zuwanderer (z. B. die Elternver-
eine, die türkische oder griechische Gemeinde, mus-
limische Organisationen) nicht repräsentiert. 

C 4.5 Was ist zu verändern? 

C 4.5.1 Perspektiven und Empfehlungen 

Die Analyse macht auf Änderungsnotwendigkeiten 
in fünf Bereichen aufmerksam: 

Erstens ist ein ernsthaftes Bemühen um eine Berück-
sichtigung bisher unterversorgter Zielgruppen, ins-
besondere der Mädchen und der Kinder aus Zuwan-
dererfamilien als zahlenmäßig großer Gruppen, aber 
auch der Kinder mit Behinderungen, zu fordern. Die 
in der Zielgruppendiskussion aufgestellten Forde- 
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rungen werden von der Kommission als die vordring-
lichen angesehen. Sie zu erfüllen bedeutet eine Neu-
konzeption der Arbeit mit Kindern und eine Neuver-
teilung der Ressourcen (finanzielle Mittel und Pla-
nungsmacht) zugunsten bisher vernachlässigter 
Zielgruppen. Mittel müssen in weitaus größerem 
Umfang als bisher sowohl für integrative Maßnah-
men (koedukative, interkulturelle und integrative für 
behinderte und nichtbehinderte Kinder) als auch für 
Maßnahmen, die für bisher wenig berücksichtigte 
Gruppen spezielle Angebote ermöglichen, zur Verfü-
gung gestellt werden. Dies gilt für eine feministische 
Mädchenarbeit ebenso wie für eigenkulturelle Pro-
jekte der Zuwandererkinder und für Maßnahmen für 
behinderte Kinder. Es ist sicher einfacher, über die 
Änderung von Konzepten nachzudenken - hin zu ei-
ner Mädchenarbeit oder einer interkulturellen Päd-
agogik -, als konkret am Ort die Umverteilung der 
Gestaltungsmacht und der Mittel zu fordern und 
durchzusetzen. Vertreter der Zielgruppen selbst und 
ihre Interessenorganisationen müssen entsprechend 
dem Anteil der Kinder in diesen Zielgruppen an den 
Entscheidungsstrukturen teilhaben. Ob das durch 
die Öffnung der vorhanden Trägerstrukturen oder 
durch eine Einbeziehung neuer Träger erfolgen soll, 
ist zu diskutieren. Darüber hinaus muß eine entspre-
chende Entwicklung auf der Bundesebene erörtert 
werden, etwa im Zusammenhang mit dem KJP be-
züglich der Förderung der Infrastruktur der Kinder- 
und Jugendarbeit auf Bundesebene. 

Notwendig ist zweitens die Schaffung eines größeren 
und flexibleren Angebots für Kinder. Das gilt vor al-
lem für die unterversorgten Regionen, für die oben 
spezielle Vorschläge vorgestellt wurden. Es sollte je-
doch für alle Regionen die Anbieter- und Angebots-
palette erweitert werden, im Hinblick sowohl auf die 
Gruppenangebote als auch auf die offene Arbeit. Der 
Diversifizierung von Kinderinteressen muß eine Viel-
falt der kinderpädagogischen und freizeitorientierten 
Angebote folgen. Dabei muß auf kommunaler oder 
Stadtteil- bzw. Kreisebene deutlich ausgewiesen 
werden, inwieweit und in welcher Weise Kinder von 
den Angeboten profitieren bzw. an ihnen teilnehmen 
können. 

Sollen integrative Projekte verwirklicht werden kön-
nen, sollen Einrichtungen und Maßnahmen interkul-
turelles Zusammenleben fördern und den Bedürfnis-
sen von Mädchen und Jungen, behinderten und 
nichtbehinderten Kindern gerecht werden, müssen 
drittens hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen gewonnen werden, die bisher unterrepräsen-
tierten Gruppen, insbesondere den Zuwanderer-
gruppen, angehören. Alle Fachkräfte sollen über in-
tegrative und interkulturelle Kompetenzen verfügen 
bzw. diese durch Fortbildung erlangen. 

Viertens ist eine Erweiterung der Teilhabemöglich-
keiten von Kindern zu fordern. Die Länder sollen auf-
gefordert werden, ihre Ausführungsgesetze zum 
KJHG im Hinblick auf die Teilhabemöglichkeiten zu 
erweitern, etwa im Sinne des Jugendförderungsge-
setzes des Landes Schleswig-Holstein, in dem es in 
§ 4 Abs. 3 heißt: „Kinder und Jugendliche sollen an 
Planungen in den Gemeinden in angemessener Wei

-
se beteiligt werden, soweit ihre Interessen hiervon 
berührt werden" (Ministerium für Frauen, Jugend, 
Wohnungs- und Städtebau des Landes Schleswig

-

Holstein 1996, S. 6). Außerdem sollen Einrichtungen 
für Kinder (Kinderzentren, Häuser der offenen Tür 
u. a.), die Einrichtungen und Maßnahmen der Kinder-
kulturarbeit und der Jugendverbandsarbeit darauf-
hin überprüft werden, inwieweit sie Kinder an den 
Entscheidungen beteiligen, und zwar nicht nur im 
Rahmen öffentlichkeitswirksamer Projekte, sondern 
in der Planung wie auch im alltäglichen Miteinander 
in Gruppen und Einrichtungen. 

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Rahmen 
der Verbands- und Kulturarbeit sowie der offenen Ar-
beit (mit klarer Verpflichtung der Berücksichtigung 
der spezifischen Bedürfnisse der Kinder) sollte fünf-
tens nicht nur, wie mit dem Inkrafttreten des KJHG 
geschehen, dem Grunde nach zur Pflichtaufgabe er-
klärt werden, sondern auch nach Umfang und Dauer 
über einen hinreichenden finanziellen Rahmen ver-
fügen (Schäfer, K. 1996a; Deutscher Bundesjugend-
ring 1994a). Die Arbeit mit Kindern muß die notwen-
digen Mittel erhalten. „Wer eine funktionierende 
und wirksame (Kinder- und) Jugendarbeit haben 
will, der muß ihre Infrastruktur sichern. Es geht des-
halb bei der Förderung der (Kinder- und) Jugendar-
beit grundsätzlich um die Frage, was der Staat will: 
Will er für Kinder und Jugendliche Angebote und 
Räume bereithalten, in denen sie mit Gleichaltrigen 
Freizeit gestalten, Partizipationsmöglichkeiten erfah-
ren sowie Beratung und Hilfe in Anspruch nehmen 
können, dann muß er auch die erforderlichen finan-
ziellen Ressourcen bereitstellen" (Schäfer, K. 1996a, 
S. 72). Gerade in einer Zeit des Umbruchs und der Er-
neuerung in wesentlichen Teilen der Arbeit mit  Kin

-dern (Flexibilisierung der Formen, neue, zielgruppe-
norientierte Angebote) ist eine deutlich bessere Mit-
telausstattung auf allen Ebenen erforderlich. 

C 4.5.2 Zu einer sozialraumbezogenen Arbeit mit und von 
Kindern 

In manchen Regionen, z. B. städtischen Einfamilien-
haussiedlungen, gibt es eine Vielzahl von Angeboten 
von Kommunen, Kirchen, Verbänden und Vereinen, 
Schulen und, nicht zuletzt, kommerziellen Veranstal-
tern, welche die do rt  lebenden Kinder wahrnehmen 
können. In anderen Regionen, etwa Trabantenstäd-
ten oder ethnischen Ghettos, können viele der dorti-
gen Kinder nur das Angebot im engen räumlichen 
Umfeld wahrnehmen: den einen Abenteuerspiel-
platz, fest in der Hand einer Gruppe von Kindern, 
Gruppenstunden im Jugendhaus, interessant nur für 
eine andere Gruppe. Die Angebote in der Region 
sind selten aus der Sicht und von den Interessen der 
Kinder her geplant. In einer Region gibt es woh-
nungsnahe Räume zum Spielen (unterschiedlich je 
nach Wohngegend) und öffentliche Freiräume wie 
Parks und Spielplätze, werden sie, wie oben darge-
stellt, längst nicht von allen Kindern in gleicher Wei-
se genutzt. In manchen Regionen gibt es organisierte 
Spezialräume für Kinder: betreute Kinderspielplätze, 
Kinderzentren, Häuser der offenen Tür, geöffnete 
Schulen, Sportplätze. Der Ausgangspunkt für die 
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Planung von Kinderräumen und für die Arbeit mit 
und von Kindern muß die Region, der Stadtteil, die 
Gemeinde sein. Kinder nehmen selten weite Wege 
auf sich; deshalb ist räumliche Nähe für die Möglich-
keit der Kinder zur Teilnahme wichtig, was für Mäd-
chen mehr als für Jungen gilt, für Kinder aus Zuwan-
dererfamilien, und hier nochmals besonders für die 
Mädchen, mehr als für deutsche Kinder. Aber auch 
gesamtgesellschaftliche Entwicklungen lassen die 
Verbandsarbeit mit Kindern, die weniger auf den So-
zialraum als auf traditionelle Wertorientierungen aus-
gerichtetet ist, brüchig werden (Schäfer, K. 4 1996b). 
Die ambivalente Struktur des gesellschaftlichen Indi-
vidualisierungs- und Differenzierungsprozesses, von 
Böhnisch für die Jugendkultur registriert, erfaßt auch 
die Kinder. 

„Auflösung tradierter Sozialformen und Sehnsucht 
nach neuem sozialen Anschluß stehen nebeneinan-
der, ohne daß sie so ohne weiteres pädagogisch mit-
einander verknüpft werden. Für die Jugendverbände 
bedeutet dies, daß die traditionelle Pädagogik der 
geschlossenen Jugendgruppen nicht mehr zieht, daß 
jedoch das ,Gruppenprinzip' in seinen Bindungs-, 
Orientierungs- und Geborgenheitsverheißungen im-
mer wieder neu gesucht wird ... Sozialintegrative Be-
züge entwickeln sich offensichtlich eher regional und 
sozialgruppen-spezifisch" (Böhnisch 1995, S. 87 f.). 

In Ostdeutschland sind sozialraumbezogene Ansätze 
wahrscheinlich die einzigen, die Kinder erreichen. 
Gerade dort gibt es Kinder, die Räume suchen und 
brauchen, aber sie in der verbandlichen Kinderkultur 
selten finden (ebd.). 

Auch in Westdeutschland gibt es bestimmte Gruppen 
von Kindern, wie Mädchen und Kinder aus Zuwan-
dererfamilien, die durch Angebote der Verbände we-
niger erreicht werden oder die sie nicht wahrnehmen 
(es sei denn in eigenen homogenen Gruppen). Auch 
an der offenen Kinderarbeit partizipieren sie in man-
chen Städten weniger als es ihrem Anteil an der Be-
völkerung entspricht. Nicht gelöst ist ferner das Pro-
blem der regionalen Disparitäten, insbesondere die 
Unterversorgung mit Freizeitangeboten in Wohnvier-
teln, in denen sozial deprivierte Familien leben. Die 
Mängel lassen sich nicht durch kleinere oder größere 
Änderungen der Konzeption beheben, sondern es 
bedarf eines neuen Ansatzes. Benötigt werden Inve-
stitionen in den Aufbau einer kleinräumigen Infra-
struktur. „Dies könnten quartiersbezogene Instanzen 
sein, die das Ohr am Puls der Lebenswelt der Men-
schen haben und gleichzeitig kreativ die zersplitterte 
Fülle von Programmen für die Lebenswelt nutzen" 
(Hinte 1996, S. 28). Die Arbeit mit Kindern muß wei-
terentwickelt werden. Im Mittelpunkt steht die 
Schaffung sozialer Räume, für die eine bedarfsorien-
tierte Grundsicherung zur Verfügung stehen muß. 

Freizeitangebote für Kinder - wie auch andere Hil-
fen - müssen sich an den Bedürfnissen der Kinder 
im Stadtteil, in der ländlichen Region orientieren. Ar-
mutsregionen z. B. in Trabantenstädten, infrastruktu-
rell schlecht ausgestattet und bewohnt von Familien, 
die größtenteils von Sozialhilfe leben und den ver-
schiedenen Zuwanderergruppen angehören, bedür

-

fen einer anderen Ausstattung als etwa Einfamilien-
haussiedlungen. Die besondere, kostenaufwendige 
Ausstattung muß allen Kindern im Stadtteil, in der 
Region zugute kommen. Unzureichend ist es, wenn 
sich die Programme ausschließlich auf Problemgrup-
pen beziehen oder sich gegen unerwünschte Er-
scheinungen richten. 

Arbeit mit Kindern und Kinderkulturarbeit als sozial

-

raumbezogene Arbeit überwinden die Zersplitterung 
der kommunalen Planungen: Die Resso rts Umwelt, 
Verkehr, Wohnen, Soziales, Gesundheit u. a. werden 
danach befragt, was sie zur Verbesserung der Lage 
der Menschen, und namentlich der Kinder, in der Re-
gion, im Stadtteil leisten können; diese Leistungen 
werden dann von der Kommune, vom Land oder vom 
Bund abgefordert. Unterversorgte Zielgruppen (z. B. 
Kinder von Zuwanderern, von Sozialhilfeempfän-
gern, Mädchen) müssen in der Jugendhilfeplanung 
entsprechend ihrem Anteil berücksichtigt werden 
bzw. es muß Rechenschaft darüber abgelegt werden, 
daß auch sie von den Aktivitäten profitieren. Eine 
kleinräumig angelegte Sozialberichterstattung und 
eine ebensolche Jugendhilfeplanung, welche die 
Kinder als eigene Gruppe berücksichtigen und nach 
Mädchen und Jungen, Kindern aus Zuwandererfami-
lien und deutschen Kindern, Kindern mit und ohne 
Behinderungen differenzieren, bilden die Planungs-
grundlage. In die Planung eingehen müssen auch die 
vorhandene Infrastruktur und deren Defizite (z. B. 
der heruntergekommene Spielplatz, der wenig in 
Anspruch genommene Kindertreff), die Wohnbedin-
gungen der Kinder, die Familienkonstellationen und 
die wirtschaftliche Lage der Familien. Die Situation 
im Stadtteil, in der Region soll, auch unter Berück-
sichtigung der Ressourcen der dort lebenden Fami-
lien und der Kinder selbst, beschrieben werden, die 
Defizite des Raumes und der Versorgungsstruktur 
müssen benannt und die Gründe dafür offengelegt 
werden. Der unter Beteiligung von Eltern und  Kin

-dern erhobene Bedarf in den sozialen Räumen einer-
seits und die Qualität der Dienstleistungen, bezogen 
auf das gewünschte Konzept, andererseits bilden 
dann die Grundlage für die Mittelzuweisung. Die 
Verteilung der Ressourcen muß nach einer sozial-
räumlichen Planung, und nur nach dieser, erfolgen; 
der soziale Raum ist dann das Kriterium für die Res-
sourcenverteilung. Die freien Träger können sich mit 
ihren Angeboten einbringen. Innerhalb des Raumes 
wird das Angebot dann so vielfältig sein, wie es der 
Zugehörigkeit der Kinder zu verschiedenen Gruppen 
entspricht. Daraus ergibt sich die Forderung nach 
dem regionalen „kleinräumigen" Kinderbericht 
(Deutsches Jugendinstitut 1992), der den Kinderall-
tag in der Kommune, differenziert nach Regionen 
oder Stadtteilen, beschreibt. Er sollte gemeinsam mit 
den Kindern und unter Berücksichtigung ihrer Inter-
essen verfaßt werden. Das setzt in der Region (klein-
räumig) eine planerische Auseinandersetzung mit 
den Interessen und Wünschen der Kinder voraus. 
Eine sozialraumbezogene Arbeit hebt die Trennung 
zwischen Freizeitgestaltung, Beratung und Hilfe auf. 
Sie bietet Räume des Rückzugs, des Spielens, des 
Lernens, aber auch Kurse sowie Beratung unter ei-
nem Dach oder innerhalb einer Organisationsstruk-
tur an. Im Stadtteil, in der Region ist es möglich, inte- 
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grierte Gesamtkonzepte zu verwirklichen, die den 
unterschiedlichen Bedarf berücksichtigen und von 
den Bedürfnissen der Kinder ausgehen (Deutsches 
Jugendinstitut 1992). 

C 5.  Förderung der Erziehung in der Familie 
C 5.1  Allgemeine Förderung der Erziehung in der 

Familie (§ 16 KJHG)/Familienbildung 

C 5.1.1 Zielgruppe und Träger 

C 5.1.2 Situation in der Praxis 

C 5.2  Beratung in Fragen der Partnerschaft, Tren

-

nung und Scheidung (§ 17 KJHG) 

C 5.2.1 Zielgruppe und Träger 
C 5.2.2 Handlungsfelder 

C 5.2.3 Besondere Zielgruppen 
C 5.3  Beratung und Unterstützung bei der Aus

-

übung der Personensorge (§ 18 KJHG) 
C 5.3.1 Zielgruppe und Träger 

C 5.3.2 Situation in der Praxis 

C 5.4  Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter 
und Kinder (§ 19 KJHG) 

C 5.4.1 Zielgruppe und Träger 

C 5.4.2 Situation in der Praxis 
C 5.5  Betreuung und Versorgung des Kindes in 

Notsituationen (§ 20 KJHG) 

C 5.5.1 Zielgruppe und Träger 

C 5.5.2 Situation in der Praxis 

C 5.6  Zusammenfassende Bewe rtungen 
C 5.7  Empfehlungen 

Wesentliches Anliegen der Neuordnung des Jugend-
hilferechts (der BRD alt) war, die Personensorgebe-
rechtigten rechtzeitig und angemessen bei der Auf-
gabe zu unterstützen, Kindern und Jugendlichen die 
notwendigen Bedingungen zum Aufwachsen zu si-
chern. Damit sollte auch dem Eindruck entgegenge-
treten werden, die Jugendhilfe sei weitgehend nur 
reaktiv orientiert, d. h. sie greife immer erst dann ein, 
wenn Erziehungsprobleme bereits vorhanden seien 
(vgl. C 1.3.2). 

Besonders deutlich wird dies bei den Leistungen der 
Jugendhilfe im Bereich der Förderung der Erziehung 
in der Familie. Wie bereits im Siebten (Bundesmini-
sterium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 
(BMJFFG) 1986) und Achten Jugendbericht gefor-
dert (BMJFFG 1990), wird durch die Regelung von 
Familie stützenden, fördernden und entlastenden 
Leistungen das Ziel unterstrichen, daß die Jugendhil-
fe schwerpunktmäßig ein Partner der Familie sein 
will. 

Mit dem Ansatz, auf „Bedürfnisse und Interessen so-
wie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedli-
chen Lebenslagen und Erziehungssituationen" ein-
zugehen (so § 16 Abs. 2 Satz 1 des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes (KJHG)), wird auch ein 
Perspektivenwechsel verknüpft: es soll nicht mehr 
nur darum gehen, bestehende Defizite aufzudecken 
und zu kompensieren, sondern darum, an den Res-
sourcen der Betroffenen selbst anzusetzen und diese 
weiterzuentwickeln („Empowerment") (Wiesner/ 

Kaufmann, SGB VIII § 16 Rdnr. 2). Dies entspricht 
auch dem in den Kapiteln des Teils B herausgearbei-
teten Bedarf, daß Erwachsene mehr als bisher in die 
Lage versetzt werden müssen, Verantwortung für 
das Aufwachsen von Kindern zu übernehmen. 

Schließlich geht es, wie bereits im Kap. B 11 ange-
sprochen, bei der Förderung der Erziehung in der Fa-
milie auch um einen Verfassungsauftrag. Die Wahr-
nehmung des Wächteramts bedeutet nämlich nicht 
mehr nur den Eingriff in Elternrechte zum Schutz 
von Kindern, sondern forde rt  auch „positive Leistun-
gen durch unterstützende und ergänzende Funktio-
nen der Kinder- und Jugendhilfe, die zugleich der 
Stärkung der Elternverantwortung und damit der el-
terlichen Erziehungskraft dienen" (ebd.). Damit ist 
im übrigen auch die Gratwanderung des Abwägens 
zwischen privater und öffentlicher Verantwortung für 
die Kultur des Aufwachsens verbunden: auf der ei-
nen Seite muß die Bedeutung der Familie als Soziali-
sationsinstanz respektiert werden, auf der anderen 
Seite darf aber die Familie in dieser Funktion ange-
sichts der Komplexität der Anforderungen auch nicht 
überfordert werden. 

Vor diesem Hintergrund soll im folgenden erörtert 
werden, ob die Neuordnung die intendierten Verän-
derungen auch in der Praxis bewirkt hat, und welche 
weiteren Entwicklungen erforderlich sind. Auf die 
Vorschriften der §§ 16- 9 KJHG wird dabei wegen ih-
rer Bedeutsamkeit für die Praxis umfangreicher ein-
gegangen als auf den § 20 KJHG. Zur Situation der 
Kinder, deren Eltern „Unterstützung bei notwendiger 
Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht" (§ 21 
KJHG) benötigen, wird auf die Ausführungen bei 
Schneider, R. (1996) verwiesen. 

C 5.1 Allgemeine Förderung der Erziehung in der 
Familie (§ 16 KJHG)/Familienbildung 

C 5.1.1 Zielgruppe und Träger 

Der Gesetzgeber faßt an dieser Stelle den Kreis der 
Anspruchsberechtigten weit. Alle Familien, unab-
hängig davon, in welcher Familienform oder in wel-
cher Lebenslage sie sich befinden, sind Adressaten 
der angebotenen Leistung. Tatsächlich aber dominie-
ren in der Praxis der Familienbildung vor allem junge 
Familien, genauer: die Mütter dieser Familien. Auch 
wenn sich die Angebote an beide Elternteile richten, 
werden sie nämlich von Vätern kaum angenommen 
(Schiersmann/Thiel 1998). Darüber hinaus sprechen 
die Einrichtungen spezielle Zielgruppen an: vor al-
lem alleinerziehende Mütter und Väter, Familien in 
aktuellen Scheidungs- und Trennungssituationen, 
aber auch Migrantenfamilien oder Familien, die von 
Arbeitslosigkeit betroffen sind (ebd.; vgl. Stellung-
nahme Rollik, i. Ersch.). 

Die Förder- und Finanzierungsstrukturen im Bereich 
Familienbildung sind im Vergleich zu anderen außer-
schulischen Bildungsbereichen eher heterogen. Die 
wichtigsten Finanzierungsquellen der letzten Jahre 
waren - außer den Teilnahmebeiträgen - Zuwen-
dungen der Länder, der Kommunen und Kreise und 
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Zuschüsse der Träger. Einnahmen aus Spenden, Wer-
bung und Sponsoring spielten eine eher untergeord-
nete Rolle. 

Seit dem Beginn der 90er Jahre verzeichnen die Ein-
richtungen einen erheblichen Rückgang der öffentli-
chen Zuwendungen, vor allem von seiten der Kom-
munen. Kompensiert wurden die Mittelkürzungen 
zum Teil mit höheren Fördermitteln von seiten der 
Träger, aber auch mit der Erhöhung von Teilnehmer-
beiträgen. Letzterem sind jedoch deutliche Grenzen 
gesetzt, wenn das Angebot weiterhin allen Familien 
unabhängig von ihrer Zahlungsfähigkeit zur Verfü-
gung stehen soll. 

C 5.1.2 Situation in der Praxis 

Entsprechend der veränderten Nachfrage bieten Ein-
richtungen der Familienbildung heute schwerpunkt-
mäßig Maßnahmen für Eltern-Kind-Gruppen bzw. 
häufiger Mutter-Kind-Gruppen an, in zweiter Linie 
Angebote zu Gesundheitsthemen. Beide Bereiche 
sind seit Beginn der 90er Jahre deutlich gewachsen. 
Auch Angebote zu Erziehungsfragen und zum „Le-
ben in der Familie" haben zugenommen. Demgegen-
über gingen eher als klassisch zu bezeichnende The-
men wie „Kreatives Gestalten" oder „Hauswirtschaft 
und Ernährung" zurück (ebd.). Auffällig ist die hohe 
Bedeutung von Angeboten, die über traditionelle 
Formen der Bildung wie Seminare und Kurse hinaus-
gehen. Dabei spielen Selbsthilfegruppen, von denen 
einige eng mit der Einrichtung kooperieren, andere 
dagegen lediglich Räume in Anspruch nehmen, eine 
besonders wichtige Rolle. Auch offene Angebote wie 
(Stadtteil-)Cafés, Treffs, Märkte, Tage der offenen 
Tür zählen hierzu (ebd.). In den neuen Bundeslän-
dern sind vor allem Bildungsangebote zu Rechtsfra-
gen im Alltag nachgefragt (Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
1996b). 

Familienbildung ist mehr als reine Informationsver-
mittlung. Alle themenspezifischen Angebote haben 
neben Informationen auch beratende Inhalte, sind 
auch Lebenshilfe. Darüber hinaus wird in etwa ei-
nem Drittel der Einrichtungen zusätzlich noch Ein-
zelberatung angeboten, vor allem in den Bereichen 
präventiver Erziehungsberatung, Paarberatung und 
Sozialberatung (z. B. Schuldnerberatung). In größe-
ren Städten bieten Familienbildungsstätten häufig 
eine willkommene Anlaufstelle für die Bevölkerung 
des Umlandes, da man fürchtet, daß die Beratungs-
stellen vor Ort nicht den teilweise gewünschten Ano-
nymitätsschutz bieten. 

Die Einrichtungen sehen sich nicht als Konkurrenz 
zu institutionellen Beratungsstellen, sondern streben 
enge Kooperationen an. In den letzten Jahren haben 
vor allem Jugendämter, Sozialämter und Kranken-
kassen in ihrer Bedeutung als Kooperationspartner 
stark zugenommen. Kooperationen und Vernetzun-
gen beziehen sich inzwischen meist auf konkrete 
Vorhaben wie die gemeinsame Durchführung von 
Bildungsangeboten. Wegen der schwierigen finan-
ziellen Lage werden heute eher Kooperationsbezie-
hungen eingegangen, die unmittelbar auf die Absi-
cherung der Einrichtung zielen. 

Wenig thematisiert wird die unzureichende Berück-
sichtigung von Familien mit Migrationshintergrund 
in der Familienbildung und dieses in zweifacher Hin-
sicht. Quantitativ beziehen zu wenige Angebote 
diese Gruppe ein. Qualitativ gibt es - wie es in dem 
Projektantrag von Koderisch heißt, „eine ganze Rei-
he positiver Erfahrungen sowohl von Familienbil-
dungsarbeit mit Angehörigen ethnischer Minderhei-
ten als auch von interkulturell orientierter Arbeit, 
doch sind diese Erfahrungen weithin nicht sehr be-
kannt. Sie entstehen zum Teil zufällig, häufig auch 
unter schwierigen Rahmenbedingungen. Das hat zur 
Folge, daß manche kreative und hilfreiche Konzepti-
on zwar entwickelt und erprobt wird, ihre Sicherung, 
Fortführung und Weitervermittlung aber unterbleibt, 
weil Mittel und Kräfte dafür nicht zur Verfügung ste-
hen" (1996, S. 7). Das KJHG bietet die Grundlage für 
„die Gestaltung von Angebotsstrukturen, die die plu-
ralen Lebenswelten einer modernen Einwanderungs-
gesellschaft miteinander vermitteln helfen können 
im Sinne einer zwar an der Gleichheit der Chancen 
orientierten Integrationskonzeption, die gleichwohl 
sich respektvoll und diskursiv auf vorhandene 
Vielfalt einläßt" (ebd., S. 23). Über die bestehenden 
Einzelprojekte hinaus, die eine Einbeziehung der 
Zuwandererfamilien leisten oder interkulturelle An-
sätze vertreten, muß die Praxis aller Familienbil-
dungseinrichtungen in Regionen mit Zuwanderern - 
und das wird immer mehr Räume betreffen - sich 
dem Gedanken einer interkulturellen Öffnung stel-
len. 

In der Praxis tauchen grundsätzlich die folgenden 
Probleme auf: 

- Einerseits hat die Qualifikation der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von Bildungseinrichtungen in 
den letzten Jahren deutlich zugenommen; sie be-
sitzen mehr Hochschulabschlüsse oder zusätzliche 
Qualifikationen. Andererseits aber haben offene 
und selbstorganisierte Angebote ebenfalls an Be-
deutung gewonnen. Hier könnte ein Spannungs-
feld zwischen hauptamtlicher Professionalität und 
Selbstorganisation entstehen. 

- Die Einschränkung der öffentlichen Fördermittel 
hat für viele Einrichtungen zur Folge, daß sie sich 
stärker an betriebswirtschaftlicher Effizienz orien-
tieren müssen. Eine solche Marktorientierung 
steht jedoch oft im Widerspruch zu pädagogischen 
Aufgaben und Zielvorstellungen. 

- Die fehlenden finanziellen Mittel bringen auch 
eine Änderung der Tätigkeitsbereiche des Perso-
nals mit sich: Es ist notgedrungen häufiger als zu-
vor mit Finanzakquisition befaßt. 

- In den neuen Bundesländern kommt erschwerend 
hinzu, daß die finanzielle Förderung von Familien-
bildungsangeboten und Familienzentren bei den 
zuständigen Ministerien und Behörden insgesamt 
bis jetzt nur zögerlich in Gang kommt, auch des-
wegen, weil der § 16 KJHG in den neuen Ländern 
bis Ende 1994 nur eine Kann-Reglung war. Inzwi-
schen ist sogar zu befürchten, daß mit dem Aus-
laufen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zahl-
reiche Einrichtungen in ihrer Existenz gefährdet 
sind. 
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C 5.2 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Tren-
nung und Scheidung (§ 17 KJHG) 

C 5.2.1 Zielgruppe und Träger 

Als Zielgruppe werden hier alle Mütter und Väter an-
gesprochen. Auffallend ist jedoch, daß zur Zeit 
hauptsächlich das Beratungsangebot für diejenigen 
Eltern im Mittelpunkt des Interesses steht, die sich in 
der Trennungs- oder Scheidungsphase befinden. Da-
gegen kommt eine Diskussion über das in § 17 Abs. 1 
(Satz 1 und 2) KJHG genannte Beratungsangebot 
schleppend in Gang, obwohl die Zahl der von Eltern-
konflikten betroffenen Kinder sehr viel höher liegen 
dürfte als die Zahl der von Scheidung betroffenen 
(Niesel 1995). Auch die Nachscheidungsphase und 
damit evtl. notwendige Beratung findet derzeit bei 
der Diskussion um Beratungsangebote so gut wie 
keine Beachtung (vgl. Stellungnahme Menne/Weber, 
i. Ersch.). 

Man kann davon ausgehen, daß die Konzentration 
des öffentlichen und wissenschaftlichen Interesses 
vor allem auf § 17 Abs. 2 KJHG, also auf die bevorste-
hende Änderung im Kindschaftsrecht (Deutscher 
Bundestag 1996) zurückzuführen ist. Wie bereits in 
Kap. B 11 ausgeführt, sieht diese Änderung unter an-
derem vor, daß das Sorgerecht nach der Scheidung 
bei beiden Eltern bleiben soll. Das alleinige Sorge-
recht eines Elternteils bleibt auf Antrag möglich. 

Die Leistungen der Jugendhilfe können nach § 3 
Abs. 2 KJHG sowohl von Trägern der freien Jugend-
hilfe als auch von Trägern der öffentlichen Jugend-
hilfe erbracht werden. Unter gewissen Bedingungen 
räumt § 4 Abs. 2 KJHG freien Trägern sogar einen 
Vorrang ein. Die Vielfalt von Trägern mit unter-
schiedlicher Wertorientierung ist ein Kennzeichen 
der Jugendhilfe und korrespondiert mit dem 
Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten 
(§ 5 KJHG) (vgl. Kap. C 1.4.2). Bei der Trennungs-
und Scheidungsberatung können jedoch Angebote 
freier Träger nicht immer in dem Maße realisiert wer-
den, wie es Ratsuchende wünschen. Die Jugendäm-
ter sehen in der Trennungs- und Scheidungsbera-
tung oft ihre eigene originäre Aufgabe, vor allem 
deshalb, weil sie nach § 50 KJHG zur Mitwirkung in 
Verfahren vor Vormundschafts- und Familiengerich-
ten verpflichtet sind. Das hat dazu geführt, daß in 
vielen Städten an die Stelle des Vorrangs freier Trä-
ger ein praktischer Vorrang des öffentlichen Trägers 
getreten ist. Das Wunsch- und Wahlrecht der Betrof-
fenen läuft damit oft ins Leere. Ebenso sollte sicher-
gestellt werden, daß die Eltern auf alle am Ort be-
stehenden Beratungsangebote, durch die Aufgaben 
des § 17 wahrgenommen werden, hingewiesen wer-
den (Deutscher Verein 1992 b). 

C 5.2.2 Handlungsfelder 

Zugleich mit der Änderung des Kindschaftsrechts 
wird auch der § 17 KJHG geändert werden. Da die 
Neuordnung der elterlichen Sorge von mehr Elter-
nautonomie geprägt ist, ist es konsequent, daß die 
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und 
Scheidung von einer Solleistung in eine Anspruchs

-

leistung umgewandelt wird. Dadurch soll dem Bera-
tungsbedarf von Eltern Rechnung getragen werden 
können. Die praktische Handhabung der Gestaltung 
von Sorgerechts- und Umgangsregelungen erfordert 
den Ausbau und die Qualifizierung des vorhandenen 
Angebots der Jugendhilfe. Aus Sicht der Kinder ist 
insoweit bedeutsam, daß nunmehr ihre „angemes-
sene Beteiligung" verbindlich festgelegt ist, wenn 
die Jugendhilfe die Eltern bei der Entwicklung eines 
einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung 
der elterlichen Sorge unterstützt (Deutscher Bundes-
tag 1997b, S. 81). 

Flankierend dazu sieht, wie bereits im Kap. B 11 an-
gesprochen, die Zivilprozeßordnung (ZPO) in Zu-
kunft vor, daß das Gericht im Verfahren in Familien-
sachen die Ehegatten auch zur elterlichen Sorge an-
hört und auf bestehende Möglichkeiten der Beratung 
durch die Beratungsstellen und Dienste der Träger 
der Jugendhilfe (§ 613 Abs. 1 Satz 2 ZPO) hinweist. 

Das Beratungsspektrum ist breit gefächert: Ehe- und 
Partnerschaftsberatung, Erziehungsberatung, Tren-
nungs- und Scheidungsberatung, Mediation und 
Rechtsberatung werden angeboten. 

Ehe- und Partnerschaftsberatung 

Mehrere Studien von Klann und Hahlweg (1994) 
über die Wirksamkeit von Ehe- und Partnerschafts-
beratungen hatten zum Ergebnis, daß die ratsuchen-
den Paare „im Vergleich zur Eingangsmessung ... 
nach Beendigung der Beratung im Durchschnitt we-
niger Probleme (hatten), mit ihren Beziehungen glo-
bal zufriedener (waren) und sich im affektiven Be-
reich besser austauschen (konnten)" (ebd. S. 159). 
Die Paare gaben zudem an, daß sie ihre Probleme 
besser bewältigen konnten, mit der gemeinsamen 
Freizeitgestaltung und im sexuellen Bereich zufrie-
dener und insgesamt weniger depressiv waren. Auch 
ihre körperlichen Beschwerden hatten abgenommen. 
Dagegen fanden sich „keine signifikanten Verände-
rungen zwischen den Meßzeitpunkten in den Berei-
chen: Zufriedenheit mit den Kindern und Kinderer-
ziehung" (ebd.). 

Die mit Abstand häufigste Form der Beratung war je-
doch nicht die Paarberatung, sondern die Einzelbera-
tung mit über 60 %. Die Paarberatung folgte erst im 
weiten Abstand (27,5 %). Eine statistisch bisher völ-
lig untergeordnete Rolle spielt dagegen die Familien-
beratung (7,9 %) (ebd., S. 21). 

Einzelberatung bei Ehe- und Paarkonflikten wird 
weit häufiger von Frauen als von Männern aufge-
sucht. Die geschlechtsspezifischen Auswirkungen 
der Beratung wurden bisher aber kaum untersucht. 

Erziehungsberatung 

Die meisten Konzepte in der Erziehungsberatung ba-
sieren auf einem systemischen Therapie- und Bera-
tungsansatz, der Familie als Ganzes in ihren wech-
selseitigen Beziehungsstrukturen sieht. Nach Mög-
lichkeit werden daher beide Eltern mit einbezogen. 
Im Beratungsgespräch versuchen Eltern und Berater, 
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von einem auf das Kind bezogenen Verständnis von 
Konflikten zu einer Perspektive zu kommen, die sich 
auf die ganze Familie bezieht. 

Trennungs- und Scheidungsberatung 

Mit dem der Trennungs- und Scheidungsberatung 
zugrundeliegenden § 17 KJHG (Abs. 1 Satz 3 sowie 
Abs. 2) wurde, wie grundsätzlich bereits in der Ein-
leitung angesprochen - eine Verschiebung der 
Schwerpunktsetzung in der Jugendhilfe vorgenom-
men, und zwar von der Eingriffs- zur Leistungsorien-
tierung (vgl. Coester 1991). 

Wegen der steigenden Trennungs- und Scheidungs-
häufigkeit und der zunehmenden Zahl von nicht ehe-
lich geborenen Kindern sind immer mehr Kinder be-
troffen. In den letzten Jahren hat sich eine Fülle so-
zialwissenschaftlicher und psychologischer Studien 
mit den Auswirkungen elterlicher Trennung auf die 
Kinder befaßt. In diesem Zusammenhang gehört die 
Studie von Judith Wallerstein (Wallerstein/Blakeslee 
1989) zu den am häufigsten zitierten Untersuchun-
gen. Die Wissenschaftlerin hat in einer Langzeitstu-
die an 60 kalifornischen Mittel- und Oberschichtfa-
milien mit insgesamt 131 Kindern noch Jahre nach 
der Scheidung bei den betroffenen Kindern erhebli-
che psychische Probleme konstatiert. Diese Studie 
wurde zwar viel kritisiert; ihre Ergebnisse bilden 
dennoch bei Befürwortern des „gemeinsamen Sorge-
rechtes als Regelfall" die wichtigste Argumentations-
grundlage (ebenso Fthenakis 1991). Die Beibehal-
tung des gemeinsamen Sorgerechtes soll dem Kind 
den Umgang mit der elterlichen Trennung erleich-
tern. 

Anders als Wallerstein sehen Furstenberg/Cherlin 
(1993) mit der elterlichen Scheidung zwar ebenfalls 
auf Kinder zum Teil erhebliche Probleme zukommen; 
diese führen aber nach ihren umfangreichen Unter-
suchungen durchaus nicht zwangsläufig zu dauer-
haften Schäden. Das gemeinsame Sorgerecht der El-
tern spielt für die Bewältigung der Trennungserfah-
rung und für die spätere Entwicklung des Kindes 
kaum eine Rolle. Wichtiger als die Sorgerechtsrege-
lung ist die psychische und ökonomische Situation 
der Nachscheidungsfamilie, vor allem des erziehen-
den Elternteils. 

Die Forschung hat sich bisher weitgehend auf die Su-
che nach kindlichen Beschädigungen durch Schei-
dung konzentriert. Barber und Eccles (1992) spre-
chen hier kritisch von einer „Desasterperspektive" 
und fordern, Scheidungs- und Nachscheidungsf ami

-

lien  objektiv zu betrachten. Auch mögliche positive 
Folgen von Scheidung wurden bisher kaum systema-
tisch analysiert (Riehl-Emde 1992). Beratungseinrich-
tungen werden sich, um wirksam helfen zu können, 
von dieser „Desasterperspektive" befreien müssen. 

Schmidt-Denter und Beelmann präzisieren „die Be-
dingungen/Merkmale, die sich als Schutz oder Risi-
kofaktoren für kindliche Verhaltensauffälligkeiten 
nach Trennung/Scheidung erweisen" (1997, S. 39f.) 
und stellt somit u. a. einen Zielkatalog für Trennungs-
und Scheidungsberatung auf. In diesem Zusammen-
hang seien auch die neuerlich durchgeführten Grup-
peninterventionen für Kinder aus Trennungs- und 

Scheidungsfamilien erwähnt, die aus Amerika kom-
mend in letzter Zeit in die Konzeptionen deutscher 
Beratungsstellen aufgenommen werden. Dies ist ein 
Unterstützungsangebot für Kinder, das unter Einbe-
ziehung der Eltern wesentlich zur Verarbeitung der 
veränderten familialen Bedingungen beitragen kann 
(LBS-Initiative Junge Familie 1995). 

Mediation 

Das KJHG geht davon aus, daß Mütter und Väter bei 
der Scheidung selbst (zunächst ohne richterliche Ent-
scheidung) ein gemeinsames Konzept der elterlichen 
Sorge entwickeln. 

Hierzu ist in den letzten Jahren vor allem mit der 
Mediation ein Verfahren angewendet worden, das 
vermittelnd die Vorstellungen und Wünsche beider 
Partner miteinander vereinbaren soll. Das Konzept 
entstand in den USA und wurde bisher in unter-
schiedlichen Konfliktbereichen (z. B. auch in der 
Arbeitswelt) angewendet mit dem Ziel, zur Entschei-
dung stehende Sachverhalte außerhalb des Gerichts 
zu regeln. Der Mediator oder die Mediatorin sollen 
durch ihre Intervention dafür sorgen, daß möglichst 
sachbezogen und objektiv verhandelt wird. Allge-
mein wird konstatiert, daß das Verfahren hohe Anfor-
derungen an die emotionale Stabilität des Elternpaa-
res stellt. Es scheint daher auch nicht unbegrenzt an-
wendbar. Zudem stellte sich heraus, daß Frauen in 
den Ergebnissen trotz des objektiven Anspruchs des 
Mediationsverfahrens häufig benachteiligt sind 
(Werner-Schneider 1991). 

Rechtsberatung 

Die Praxis hat gezeigt, daß die Vereinbarungen über 
sorgerechtliche Regelungen oft nur dann getroffen 
werden können, wenn die Beteiligten Informationen 
über ihre rechtlichen Möglichkeiten zur Gestaltung 
ihrer verantwortlichen Elternschaft oder für akzepta-
ble Vereinbarungen über den Unterhalt des Kindes, 
u. U. auch über den der Ehefrau erhalten. Zur Schei-
dungsberatung gehört mithin in vielen Fällen noch 
eine rechtliche Beratung. Für Beratende entsteht da-
bei allerdings ein Problem: Während die Rechtsbera-
tung von Jugendämtern und Behörden mit den Aus-
nahmebestimmungen des Rechtsberatungsgesetzes 
(RBeratG) im Einklang stehen, werden den freien 
Trägern dadurch Grenzen gesetzt, daß sie nur ihre 
Mitglieder beraten dürfen (Wiesner/Kaufmann, 
SBG VIII § 17 Rdnr. 26f.). 

C 5.2.3 Besondere Zielgruppen 

Familien mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit 

Kaum Berücksichtigung finden Fragen der Schei-
dung und Trennung von Familien mit ausländischem 
Paß und die daraus folgenden Auswirkungen auf 
Kinder. Die Zahl der Scheidungen vor deutschen Ge-
richten ist bisher relativ gering; allerdings haben die 
Zahlen auch nur begrenzten Aussagewert, weil nur 
jene Verfahren erfaßt werden, die vor Familienge-
richten der Bundesrepublik anhängig waren und als 
Scheidungen abgeschlossen wurden. Zahlreiche 
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Scheidungsverfahren werden in den Herkunftslän-
dern beantragt und durchgeführt (Pasero 1990). 

Die Scheidungszahlen sind dennoch bisher eher ge-
ring; die Scheidungsfolgen sind ungleich größer als 
in deutschen Familien: Neben rechtlichen Risiken 
des nicht sorgeberechtigten Elternteils ohne ge-
sicherten Aufenthaltsstatus spielen Versorgungsfra-
gen und ggf. der Verlust eines Elternteils für die Kin-
der eine besondere Rolle. Die Diskussion um eine 
adäquate Ehe- und Trennungsberatung für diese 
Gruppe hat bisher noch nicht einmal begonnen. 

Bikulturelle Familien 

Während bikulturelle Ehen in Deutschland in der 
Fachliteratur durchaus Aufmerksamkeit finden (z. B. 
Verband bi-nationaler Familien und Partnerschaften 
(IAF) 1990, Scheibler 1992, Gómez Tutor 1995), wird 
die Situation der von Trennnung und Scheidung be-
troffenen Kinder wenig thematisiert. Die Trennungs-
situation verändert die bikulturelle Erziehung und 
das Vorhandensein zweier Kulturen, die in einer in-
takten Familie bereichernd wirken, kann jetzt kon-
fliktverschärfend wirken (IAF 1990). Der ausländi-
sche Elternteil, insbesondere der Vater (wenn das 
Sorgerecht bei der deutschen Mutter liegt) muß 
fürchten, durch die Trennung und Scheidung alles zu 
verlieren: die Familie, die Existenz, die Achtung sei-
ner Freunde und Verwandten (ebd., S. 272). Notwen-
dig ist die Einleitung von Deeskalationsprozessen 
durch Beratung und Mediation unter fachkundiger 
Anleitung. Dazu bedarf es besonders geschulten Per-
sonals. Die Aktivitäten der IAF und deren Beratungs-
stellen sind zu unterstützen und auszubauen. Dieses 
wird notwendig, weil die Zahl bikultureller Ehe-
schließungen, die heute bei knapp 14 % liegt (1995: 
12,8 % mit steigender Tendenz; Statistisches Bundes-
amt 1997g, S. 71), und längerfristig auch der Kinder 
aus bikulturellen Ehen deutlich ansteigen wird. 

C 5.3 Beratung und Unterstützung bei der 
Ausübung der Personensorge (§ 18 KJHG) 

C 5.3.1 Zielgruppe und Träger 

In § 18 KJHG wird das in § 17 KJHG formulierte Be-
ratungsangebot fortgesetzt. Das Gesetz sichert den 
Berechtigten einen Leistungsanspruch. Adressaten 
sind hier Mütter und Väter nach der Scheidung, wo-
bei in § 18 Abs. 1 ausdrücklich allein sorgeberech-
tigte Mütter und Väter angesprochen werden. Auch 
Mütter oder Väter in neu zusammengesetzten Fami-
lien haben diesen Leistungsanspruch, wenn sie allein 
sorgeberechtigt sind. Eltern mit gemeinsamem Sor-
gerecht werden als Leistungsberechtigte nicht ge-
nannt. Da rund 86 % der Kinder nach der Trennung 
oder Scheidung bei der Mutter leben, dürften in der 
Praxis hauptsächlich Frauen die Beratungsstellen 
aufsuchen (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS) 
1993b, S. 18; vgl. Stellungnahme Schewe, i. Ersch.). 

Adressaten von § 18 Abs. 2 und Abs. 3 KJHG sind 
Mütter und werdende Mütter nichtehelicher Kinder, 
vor allem im Zeitraum vor der Geburt und in der er-
sten Zeit nach der Geburt des Kindes. 

In § 18 Abs. 4 werden, wie in Abs. 1, zwar ebenfalls 
beide Eltern als Anspruchsberechtigte genannt, ent-
sprechend der überwiegenden Familienkonstellatio-
nen der Einelternfamilien (Mutter-Kind-Familien) 
sind es jedoch in rund 86 % der Fälle die Väter der 
Kinder, die ein Umgangsrecht haben - oder ggf. erst 
durchsetzen möchten. 

Die genannten Leistungen werden von den Jugend-
ämtern vor allem im Rahmen der Amtspflegschaft (in 
Westdeutschland bei nichtehelichen Kindern) und 
der Beistandschaft erbracht. Beratend sind aber auch 
freie Träger tätig. 

C 5.3.2 Situation in der Praxis 

In der Praxis stellt die Durchsetzung von Unterhalt-
sansprüchen der Kinder (Abs. 1) eines der größten 
Probleme geschiedener oder getrennt lebender Müt-
ter und Väter dar. Exakte Zahlen, in welcher Höhe 
tatsächlich Unterhalt geleistet wird, gibt es nicht. 
Schätzungen gehen davon aus, daß etwa ein Drittel 
der unterhaltsberechtigten Kinder bis zu ihrer wirt-
schaftlichen Selbständigkeit den Unterhalt regelmä-
ßig und in voller Höhe erhält, ein weiteres Drittel er-
hält zu wenig oder unregelmäßig Unterhalt, ein letz-
tes Drittel erhält ihn nur sporadisch oder gar nicht 
(Gutschmidt 1995). 

Es gibt viele Beispiele gelungener Kooperation zwi-
schen Jugendämtern und betroffenen Eltern. Meist 
überwiegen aber die Beschwerden. Alleinerziehende 
klagen vor allem darüber, daß die Jugendämter nicht 
oder erst sehr spät tätig werden und Mütter auf den 
Unterhaltsvorschuß verweisen. Viele Jugendämter 
lehnen sogar ausdrücklich ab, „Druck" auf Zah-
lungspflichtige auszuüben, da die Zahlungsbereit-
schaft damit zusätzlich gemindert werde (Gutschmidt 
1997). Vor allem in den neuen Bundesländern liegt 
nach Berichten Alleinerziehender die Beratung 
durch Jugendämter und die Durchsetzung von Un-
terhaltsansprüchen im argen. Allerdings muß in die-
sem Zusammenhang auch berücksichtigt werden, 
daß das Eintreiben des Unterhalts von den Kommu-
nen übernommen werden muß, die Gelder jedoch in 
die Landeshaushalte zurückfließen, die auch den Un-
terhaltsvorschuß stellen. 

In der Sache fehlen Untersuchungen darüber, welche 
Entwicklung der Übernahme von Verantwortung die 
(Nicht-)Zahlung von Unterhaltsansprüchen wider-
spiegelt. 

Auch im Rahmen der Feststellung der Vaterschaft 
(Abs. 2) gibt es unterschiedliche und durchaus nicht 
nur positive Erfahrungen mit den Behörden. 

Nach dem Gesetz (§ 16151 BGB) hat der Vater des 
Kindes den Unterhalt der ledigen Mutter in den er-
sten drei Lebensjahren des Kindes zu übernehmen, 
jedoch ist die Höhe des Unterhalts nirgendwo präzi-
siert. So gibt es zum Beispiel keine klaren Vorschrif-
ten darüber, woran sich die Höhe des Unterhaltes für 
die nichteheliche Mutter orientiert: Richtet sie sich 
nach dem Ehegattenunterhalt oder nach dem Ver-
wandtenunterhalt? Soll der Verdienstausfall der Mut- 
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ter ersetzt oder teilweise ersetzt werden, erhält sie 
Unterhalt bei Teilzeiterwerbstätigkeit (Aufstockungs-
unterhalt) - oder muß sie ganz auf Erwerbstätigkeit 
verzichten? 

Die unklare Gesetzeslage erschwert auch die Arbeit 
in den Beratungsstellen. Frauen, die diesen Unter-
haltsanspruch durchsetzen wollen, sind somit auf an-
waltliche Hilfe angewiesen. Da alleinerziehende 
Mütter in den ersten sechs Lebensjahren einen 
Rechtsanspruch auf elternunabhängige Sozialhilfe 
haben (sofern sie nicht selbst Vermögen besitzen), ra-
ten die meisten Beratungsstellen und Behörden, So-
zialhilfe zu beantragen. Diese Lösung wird vor allem 
deshalb bevorzugt, weil die meisten ledigen Mütter 
nach Geburt des Kindes Erziehungsurlaub nehmen. 
Die Inanspruchnahme der Elternunabhängige So-
zialhilfe in Anspruch zu nehmen, ist erheblich un-
komplizierter als die Unterhaltsforderung gegenüber 
dem Vater durchzusetzen. Gegebenenfalls zieht das 
Sozialamt dann den Vater des Kindes für die Unter-
haltszahlungen heran. Darüber, wie oft Väter über-
haupt zu Unterhaltszahlungen für die Mutter des 
nichteheliche Kindes herangezogen werden, liegen 
bisher keine empirischen Daten vor. 

Bei Auseinandersetzungen über das Umgangsrecht, 
vor allem bei Verweigerung des Umgangsrechts 
durch den betreuenden Elternteil, bieten Jugendäm-
ter und/oder Beratungsstellen Hilfe an (Abs. 4). In 
rund 5 % der Einrichtungen freier Träger gibt es spe-
zielle Beratungsangebote für umgangsberechtigte 
Eltern, in der Regel also für Väter (Bundeskonferenz 
für Erziehungsberatung (bke) 1994, S. 25). Diese Un-
terstützung umfaßt nicht nur rechtliche und psycho-
logische Beratung, sondern auch praktische Ange-
bote: Bei hohem Konfliktpotential oder großen 
Schwierigkeiten im Umgangsrecht kann das Kind 
sich mit seinem Vater (ggf. mit der umgangsberech-
tigten Mutter) in den Räumen des Jugendamtes oder 
der Beratungsstelle treffen. 

Bei problematischen Eltern-Kind-Verhältnissen, z. B. 
bei Verdacht auf Gewaltanwendung, z. B. sexueller 
Kindesmißhandlung, erweist sich die Anwesenheit 
einer Fachkraft als sinnvoll. Ein „betreuter" Umgang 
setzt allerdings voraus, daß die betreuende Person 
das Vertrauen des Kindes genießt. Auch müssen an-
gemessene räumliche Bedingungen vorhanden sein 
oder geschaffen werden. Zur Zeit steht aber die Um-
setzung eines tragfähigen Konzepts für den „betreu-
ten Umgang" erst noch am Anfang (Mayer/Meixner 
1996). 

Im Zusammenhang mit der Kindschaftsrechtsreform 
haben auch Personen, in deren Obhut sich das Kind 
befindet, Anspruch auf Beratung und Unterstützung. 
Mit dem Inkrafttreten dieser Änderung wird ein wei-
terer Beratungsbedarf für einen neuen Personenkreis 
(Großeltern, soziale Väter, Pflegeeltern) entstehen. 

Eine weitere wichtige Frage im Zusammenhang mit 
dem Beratungsbedarf von Alleinerziehenden besteht 
darin, wie sie ein neues Verständnis von sich und 
Familie gewinnen. Ein bedarfsgerechtes Angebot 
professioneller Beratung muß versuchen, auf die 
„regressiven Familienstrukturen" verändernd einzu

-

wirken. Dabei muß je nach Sachlage mit unter-
schiedlicher Intensität auf drei Ebenen, die unterei-
nander zu verbinden sind, gearbeitet werden: 

- Aufbau, Unterstützung oder Gewährenlassen ei-
ner Selbsthilfeorganisation, die das Ressourcen

-

Potential Alleinerziehender zur Bewältigung ihrer 
Krisen erweitert; 

- Gewährleistung einer Gruppenarbeit, die durch 
das gemeinsame Bearbeiten vieler Probleme so-
wohl Entlastungen schafft als auch eine Vielfalt 
(gegenseitiger) sozialer Hilfestellungen zur Verfü-
gung stellt oder ermöglicht; 

- Angebot psychosozialer Einzelberatung, die ent-
weder die Schwellen der Alleinerziehenden ab-
baut, sich auf die Gruppenarbeit einzulassen, oder 
besondere Schwierigkeiten zusätzlich angeht 
(Borsche-Braun 1986). 

C 5.4 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter 
und Kinder (§ 19 KJHG) 

C 5.4.1 Zielgruppe und Träger 

Die Zielgruppe sind junge ledige Mütter, deren seeli-
sche oder soziale Lage so schwierig ist, daß sie spe-
zieller Hilfe bedürfen. Oft handelt es sich dabei um 
Frauen in einer persönlich äußerst belasteten Le-
benssituation. Das Angebot steht zwar auch Vätern 
offen, hat für sie jedoch keine praktische Bedeutung. 
In den Einrichtungen wohnen ausschließlich Mütter 
(vgl. Stellungnahme Winkelmann, i. Ersch.). 

Aktuelle Erhebungen in Mutter-Kind-Ein richtungen 
in katholischer Trägerschaft ergaben, daß 1996 die 
meisten Bewohnerinnen zwischen 18 und 25 Jahre 
alt waren. Die Zahl der minderjährigen Mütter ist seit 
Jahren rückläufig - entsprechend dem Umstand, 
daß ihre Zahl insgesamt statistisch zurückgeht. 

Drei Viertel der Bewohnerinnen waren zum Erhe-
bungszeitpunkt ledig, etwa 20 % waren verheiratet, 
lebten aber vom Ehemann getrennt, und knapp 7 
waren geschieden oder verwitwet. Frauen mit aus-
ländischer Staatsangehörigkeit waren im Vergleich 
zu ihrem Anteil an der gesamten weiblichen Bevöl-
kerung deutlich überrepräsentiert. Sie sind wegen 
mangelnder Sprachkenntnisse und aufenthaltsrecht-
licher Unsicherheiten oft besonders belastetet. 

C 5.4.2 Situation in der Praxis 

Mutter-Kind-Ein richtungen sind nicht an eine be-
stimmte Form gebunden, die „typische" Einrichtung 
gibt es nicht (Höltershinken 1990). Im Gegensatz zu 
Einrichtungen der 70er Jahre, die sich zum Teil kon-
zeptionell voneinander unterschieden, differenzieren 
heutige Einrichtungen eher inte rn , d. h. sie bieten 
z. B. neben dem Wohnen im Gruppenverbund auch 
Appartements oder abgeschlossene Wohneinheiten. 

In Mutter-Kind-Einrichtungen leben häufig junge 
Mütter, die geprägt sind von schweren familiären Be-
lastungen wie Armut, Suchtkrankheit der Eltern, Er-
fahrungen mit sexueller Gewalt. Zwar gehören zu 
den Bewohnerinnen auch Frauen ohne Sozialisati- 
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onsbelastungen, sie sind jedoch in der Minderheit. 
Aus dieser Konstellation ergeben sich für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter spezielle Anforderun-
gen, die sich nicht nur auf die jungen Frauen selbst, 
sondern auch auf deren Kinder beziehen: „Mutter-
Kind-Heime sind die einzige Institution der stationä-
ren Hilfe, in der zwei Klientel mit völlig unterschied-
lichen Bedürfnissen gleichzeitig betreut werden, die 
aber eine Zwei-Generationen-Einheit bilden, ein Be-
ziehungssystem" (Linke 1991, S. 38), nämlich eine 
Familie. 

Neben der Beratung und Begleitung der Mutter steht 
der Schutz des Kindes und somit auch ein gewisses 
Maß an Kontrolle des mütterlichen Erziehungsver-
haltens. Da die Mütter oft selbst in einer schwierigen 
seelischen Lage sind, ist für viele von ihnen das Kind 
eine - und oft die einzige - Möglichkeit, Zuwen-
dung und Bindung zu erfahren. Sie haben in den 
meisten Fällen die Kinder gewollt - dagegen in den 
wenigsten Fällen geplant! -, und sie setzen oft gro-
ße, vor allem auch emotionale Hoffnungen in ihre 
Kinder. 

Im folgenden werden einige typische Probleme dar-
gestellt: 

- Problematisch wird es vor allem in solchen Fällen, 
in denen die Mütter nicht in der Lage sind, ihrer-
seits die kindlichen Bedürfnisse verläßlich zu be-
friedigen. Trotz unterstützender Hilfe gelingt es 
nicht allen Bewohnerinnen der Mutter-Kind-Ein-
richtungen, selbständig die Grundversorgung ih-
res Kindes sicherzustellen. In einigen, wenn auch 
eher seltenen Fällen sehen sich Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sogar gezwungen, nach gründli-
chem Abwägen des Für und Wider einen Antrag 
auf Entzug der elterlichen Sorge zu stellen. In der 
Folge kommt es meist zu erheblichen zeitlichen 
Verzögerungen, weil für die richterliche Entschei-
dung zusätzliche Gutachten gefordert werden. Es 
dauert dann oft ein halbes Jahr und länger, bis 
eine Entscheidung getroffen wird. Diese Verzöge-
rung geht immer zu Lasten des Kindes. Dieses Pro-
blem kann nicht dadurch gelöst werden, daß 
durch eine gesetzliche Regelung volljährigen 
Frauen, die nach dem Betreuungsgesetz selbst un-
ter Betreuung stehen, generell das Sorgerecht für 
ihr Kind entzogen wird. 

- Wenn die Mutter mit der Pflege überfordert ist, 
kommen die Kinder oft in eine Pflegefamilie. Etwa 
jede fünfte Mutter zieht ohne Kind aus der Mutter-
Kind-Einrichtung. Der § 19 KJHG koppelt jedoch 
den Aufenthalt der Mutter an den Aufenthalt des 
Kindes. Wird das Kind in eine Pflegestelle vermit-
telt, muß die Mutter selbst auch die Einrichtung 
verlassen. Eine nachfolgende Begleitung für eine 
weitere Lebensperspektive wird nicht gewährt. 

- Ein weiterer Aspekt hat sich in der Praxis als pro-
blematisch erwiesen: Im zweiten Abs. des § 19 
KJHG heißt es, es solle auf eine schulische oder 
berufliche Ausbildung oder auf eine Berufstätig-
keit der Mutter (des Vaters) hingewirkt werden. 
Dieser Ansatz ist an sich begrüßenswert, weil er 

Selbständigkeit und finanzielle Unabhängigkeit 
junger lediger Mütter langfristig stabilisiert. Er ist 
jedoch nicht in allen Fällen tragfähig: Ein Teil der 
jungen Frauen bringt kaum die entsprechenden 
Voraussetzungen, geschweige denn die Motivati-
on für eine Aus- oder Weiterbildung mit. Es über-
rascht daher, daß der Gesetzgeber gerade diesen 
Frauen nicht mit der gleichen Selbstverständlich-
keit einen dreijährigen Erziehungsurlaub zubilligt 
wie Arbeitnehmerinnen oder Studentinnen. Immer 
häufiger verweigern auch die Jugendämter mit 
Hinweis auf § 19 Abs. 2 KJHG die weitere Kosten-
übernahme, weil eine Frau nicht in Ausbildung ist 
oder einer Erwerbstätigkeit nachgeht. 

C 5.5 Betreuung und Versorgung des Kindes in 
Notsituationen (§ 20 KJHG) 

C 5.5.1 Zielgruppe und Träger 

Adressaten sind Familien, in denen der betreuende 
Elternteil erkrankt. Damit dürfte das Gesetz in der 
Regel Familien betreffen, in denen die Mutter er-
krankt ist. Wegen zunehmender Veränderung in den 
Familienstrukturen, größerer nachbarschaftlicher 
Entfremdung und abnehmender Zahl der Dreigene-
rationenfamilien hat sich das Selbsthilfepotential vie-
ler Familien mit jüngeren Kindern bei Krankheit des 
versorgenden Elternteils relativ bald erschöpft. Da-
her sind junge Familien zur Bewältigung solcher Kri-
sensituationen heute mehr denn je auch auf externe 
Hilfe angewiesen. Die Praxis bestätigt, daß der Be-
darf für diese Form der Unterstützung groß ist. 

Leistungsanbieter in diesem für die Jugendhilfe neu-
en Handlungsfeld waren bisher die Sozialstationen, 
da sie traditionell die Familienpflege vertreten. Wenn 
Jugendhilfeträger die Aufgabe übernehmen, bege-
ben sie sich bei der Übernahme dieses Arbeitsfeldes 
in Konkurrenz zu den Sozialstationen. 

C 5.5.2 Situation in der Praxis 

Das Gesetz soll gewährleisten, daß auch bei Krank-
heit des betreuenden Elternteils eine Fremdunter-
bringung vermieden wird und das Kind (bzw. die 
Kinder) weiterhin im elterlichen Haushalt versorgt 
werden kann. In der Praxis ergeben sich dabei aber 
mehrere Probleme: 

- Die Hilfe nach § 20 KJHG ist nachrangig gegen-
über der Leistung der gesetzlichen Krankenversi-
cherung nach § 38 SGB V. In Fällen, in denen die 
Krankenkassensätze nicht kostendeckend sind, 
verweigern die Jugendämter oft die Gewährung 
einer ergänzenden Hilfe nach § 20 KJHG. 

- Fällt die alleinerziehende Mutter oder der alleiner-
ziehende Vater aus, so läßt sich eine notwendige 
24-Stunden-Betreuung, eine Betreuung also auch 
über Nacht, im elterlichen Haushalt kaum realisie-
ren. Zum einen gibt es nur sehr wenig geeignete 
Betreuungspersonen, zum anderen fehlen auch 
hier die finanziellen Ergänzungshilfen. Der Kran-
kenkassenbeitrag für eine Haushaltshilfe reicht 
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zur Finanzierung einer 24-Stunden-Betreuung al-
lein nicht aus. Außerdem ist dieser Beitrag für die 
Haushaltshilfe zum Teil von den Krankenkassen 
drastisch gekürzt worden. 

- Als Alternative kommt für Kinder Alleinerziehen-
der dann nur die Fremdunterbringung in Frage. 
Hier aber verweigern die Jugendämter eine finan-
zielle Beteiligung mit der Begründung, es handele 
sich nicht um eine Versorgung im elterlichen 
Haushalt im Sinne des § 20 KJHG. 

Alleinerziehende werden damit im Falle ihrer Er-
krankung in eine äußerst schwierige Lage gebracht. 
Für viele von ihnen gibt es keine andere Möglichkeit, 
als eine Vollzeitpflege nach § 33 KJHG zu beantra-
gen. 

C 5.6 Zusammenfassende Bewertungen 

Die Praxis hat gezeigt, daß es erheblichen politischen 
Handlungsbedarf gibt, damit dem im Gesetz formu-
lierten Recht auf Förderung der Erziehung in der Fa-
milie genüge getan wird. Bezeichnenderweise finden 
sich vor allem auf finanzieller Ebene große Probleme 
- keineswegs nur bei der finanziellen Förderung der 
Einrichtungen und Organisationen, sondern vor al-
lem auch dort, wo den Betroffenen und Ratsuchen-
den selbst finanzielle Unterstützung zusteht. 

Rechtliche Unklarheiten und Gesetzeslücken führen 
bei den Anspruchsberechtigten oft dazu, daß ihnen 
Leistungen gar nicht oder nicht in vollem Umfang zu-
gute kommen, auf die sie eigentlich einen rechtli-
chen Anspruch haben müßten. 

Auffallend ist auch, daß über die Lage in den neuen 
Bundesländern und die dortige Umsetzung des 
KJHG bisher wenig bekannt zu sein scheint. Ange-
sichts der Umbrüche in den Lebenssituationen von 
Eltern dort  ist das erstaunlich. Es ist zu vermuten, 
daß gerade hier ein großer Bedarf an Unterstützung 
nach dem KJHG entstanden ist. 

Auch die Tatsache, daß dem Wunsch- und Wahlrecht 
der Eltern und der Ratsuchenden keineswegs immer 
eine entsprechende Angebotsstruktur entspricht, be-
deutet oft, daß im Gesetz vorgesehene Leistungen 
nicht eingelöst werden können. 

Letzten Endes ist auch ein erheblicher Forschungs-
bedarf zu verzeichnen. Dies betrifft insbesondere 
Kinder und Jugendliche, denen das Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz vor allem zugute kommen soll und 
muß. 

C 5.7 Empfehlungen 

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie/ 
Familienbildung 

Durch die sich wandelnden gesellschaftlichen Bedin-
gungen, insbesondere in den neuen Bundesländern, 
ist in den letzten Jahren ein wachsender und sich 
verändernder Bedarf an Familienbildung entstanden 

- - bei gleichzeitiger Stagnation und sogar teilweisem 

Rückgang der finanziellen Mittel. Daraus ergeben 
sich erhebliche Probleme bei den fachlichen, institu-
tionellen und personellen Bedingungen der Ange-
bote von Familienbildung. Soll die Zukunft der För-
derung der Erziehung in der Familie weiterhin gesi-
chert sein, so müssen folgende Forderungen erfüllt 
werden: 

- Der fachliche Bedarf - aus Sicht aller Betroffenen 
- an Familienbildung muß stärker akzentuiert 
und insbesondere auch die Mittelschichtorientie-
rung problematisiert werden. Gleichzeitig ist zu 
untersuchen, wie Familien und junge Menschen 
mehr als bisher bei Planung und Gestaltung der 
Angebote beteiligt werden können. 

- Die Familienbildung muß in der Jugendhilfe aner-
kannt sein mit der Folge, daß örtliche Träger der 
Jugendhilfe finanzielle Mittel zur Förderung der 
Familienbildung bereitstellen und Länderausfüh-
rungsregelungen konkrete „Richtwerte" für den 
bedarfsorientierten Ausbau enthalten müssen. 

- Familienbildung muß in Gremien der Jugendhilfe 
vertreten sein, damit ein Rahmen und die Einbin-
dung für Vernetzungen und Kooperationen ge-
währleistet ist. 

- In den neuen Bundesländern müssen die do rt  ent-
standenen Angebotsstrukturen abgesichert wer-
den. Es müssen darüber hinaus Bedingungen für 
eine bedarfsorientierte Weiterentwicklung gege

-

ben  werden. 

- Die interkulturelle Öffnung der Familienbildung 
muß als ein vorrangiges Ziel betrachtet werden. 
Dazu müssen einerseits die Angebotsstrukturen so 
verändert werden, daß sie von Familien mit Migra-
tionshintergrund wahrgenommen werden können. 
Andererseits müssen in den Bildungsangeboten 
Anforderungen an die Familien ohne Migrations-
hintergrund gestellt werden, sich auf die „selbst-
reflexive Auseinandersetzung mit kultureller Plu-
ralisierung, Diskrimierung, Rassismus und Ge-
walt" als ein Auftrag von Familienbildung zu 
beziehen (Koderisch 1996, S. 114). Diese Öffnung 
erfordert die wohnort- und familienbezogenen Zu-
sammenführung der Förderung und deren inte-
grationsorientierte Weiterentwicklung. In einer 
Übergangszeit sollten Bildungseinrichtungen, die 
von den ethnischen Communities oder von 
deutsch- ausländischen Vereinen getragen wer-
den, finanziell und fachlich stärker als bisher ge-
stärkt werden. 

- Ausbau und Sicherung von Familienselbsthilfe-
maßnahmen sind notwendig, um zusätzliche Ziel-
gruppen ansprechen zu können und dem eigen-
ständigen Ansatz von Familienselbsthilfe als Teil 
des infrastrukturellen Netzwerkes von Familien 
gerecht zu werden. 

- Gesellschaftliche Veränderungsprozesse und das 
Zusammenwachsen Europas bedeuten für Fami-
lienbildungsstätten auch Veränderungen von 
Themen und Entwicklung neuer Konzeptionen. 
Daraus ergibt sich zwangsläufig ein Fo rt - und Wei- 
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terbildungbedarf der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Fort- und Weiterbildung dürfen nicht an 
fehlenden Mitteln scheitern. 

- Bislang fehlen „Bestandserhebungen" von Fami-
lienbildung in ihren unterschiedlichen Angebots-
formen, Wirkungsweisen, insbesondere auf Kinder 
und Trägerstrukturen. Diese sind aber wichtige 
Voraussetzung für die Entwicklung von Bedarfs- 
und Richtzahlen für ein bedarfsorientiertes Ange-
bot. Darüber hinaus sollten mit wissenschaftlich 
begleiteten Modellvorhaben innovative Angebote 
eingeführt und erprobt werden (BMFSFJ 1996). 

Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und 
Scheidung 

- Im Rahmen der Jugendhilfeplanung sollte dafür 
Sorge getragen werden, daß eine plurale Ange-
botsstruktur durch den öffentlichen Träger und 
verschiedene freie Träger realisiert werden kann. 
Dabei sind Träger, die den Bedürfnissen der unter-
schiedlichen Zuwanderergruppen gerecht werden 
und die die Beratung binationaler Ehen und Fami-
lien durchführen, in besonderer Weise zu fördern. 

- Eine Rechtsberatung durch anerkannte freie Trä-
ger der Jugendhilfe sollte rechtlich zugelassen 
sein. Dazu sollte das Rechtsberatungsgesetz durch 
eine Ziffer 9 ergänzt werden, in der die Zulassung 
gesetzlich geregelt ist. 

- Das Beratungsangebot sollte auch personell be-
darfsgerecht ausgebaut werden. 

- In speziellen Studien sollte untersucht werden, ob 
das gemeinsame Sorgerecht zu einer besseren 
Zahlungsmoral der nicht mit dem Kind zusammen-
lebenden Elternteile führt und sich damit auch po-
sitiv auf die finanzielle Situation des Kindes aus-
wirkt. Bisher liegen in Deutschland nur For-
schungsergebenisse zur seelischen Situation des 
Kindes vor. 

- Darüber hinaus ist bis jetzt nicht erforscht worden, 
welche Auswirkungen das gemeinsame Sorge-
recht auf die Alltagsorganisation des betreuenden 
Elternteils, nunmehr auch unter Berücksichtigung 
des neugeschaffenen „Alltagssorgerechts" (§ 1687 
Abs. 1 BGB) hat, und wie sich die daraus ergeben-
den Einflußfaktoren auf die Situation des Kindes 
auswirken. 

- Mit Blick auf die neue Gesetzeslage (weiterbeste-
hendes gemeinsames Sorgerecht nach Scheidung) 
sollte begleitend untersucht werden, ob es „unfrei-
willig" eingegangene gemeinsame Sorgerechts-
verhältnisse gibt, und wenn ja, welchen Einfluß 
diese auf die seelische Situation der Kinder haben. 
Der bisherigen deutschsprachigen Forschung lie-
gen (aufgrund der noch geltenden Gesetzeslage) 
nur solche Fälle zugrunde, in denen Eltern das ge-
meinsame Sorgerecht nach der Scheidung freiwil-
lig und erklärterweise auch wollten. Diese For-
schungsergebnisse lassen sich aber nicht übertra-
gen auf Fälle, in denen die Eltern nach der 
Trennung das Sorgerecht ohne ihre ausdrückliche 
Einwilligung gemeinsam fortführen (müssen). 

Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der 
Personensorge 

- Es muß im Gesetz klargestellt werden, daß auch 
bei Fortbestand des gemeinsamen Sorgerechtes 
nach der Scheidung die Anspruchsvoraussetzun-
gen von § 18 KJHG erfüllt sind. 

- Es müssen Beratungsformen weiterentwickelt 
werden, die geeignet sind, die psychosozialen 
Krisen von Alleinerziehenden aufzufangen und als 
Chance zur Weiterentwicklung zu wenden. 

- Es müssen eindeutige Richtlinien über die Höhe 
des Unterhaltsanspruchs lediger Mütter gegen-
über dem Vater des Kindes erlassen werden. 

- Es besteht eine auffallende Diskrepanz zwischen 
der Fülle an Untersuchungen, die sich mit den 
psychischen Folgen von Trennung und Scheidung 
für die Kinder befassen und dem fast gänzlichen 
Fehlen von Fakten über die Unterhaltslage der 
Kinder. Aus kinderpolitischer Sicht ist aber drin-
gend notwendig, auch ihre Unterhaltslage nach 
Trennung und Scheidung zu analysieren. Vor al-
lem vor dem Hintergrund eines wachsenden Ar-
mutspotentials von Kindern und des politischen 
Handlungsbedarfs, der daraus folgt, sind genau-
ere wissenschaftliche Untersuchungen unverzicht-
bar. 

- Da das Kind selbst einen Unterhaltsanspruch hat, 
sollte die Forschung die Unterhaltslage von  Kin

-dern in neu zusammengesetzten Familien eben-
falls berücksichtigen. 

- Das Unterhaltsvorschußkassengesetz ist dahinge-
hend zu ändern, daß die Kommunen finanziell am 
Erfolg der Eintreibung von Unterhaltsansprüchen 
beteiligt werden. 

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kin-
der 

Vor dem Hintergrund der genannten Probleme erge-
ben sich spezielle Empfehlungen: 

- Wenn sich herausstellt, daß eine Mutter trotz Hilfe 
und Unterstützung im Mutter-Kind-Heim nicht in 
der Lage ist, für ihr Kind verantwortlich zu sorgen 
und das Kind daher Schaden nimmt oder Schaden 
nehmen wird, muß ein etwaiger erforderlicher 
(teilweiser) Sorgerechtsentzug unter Abwägung 
der Interessen. aller Beteiligten geprüft und gege-
benenfalls vorgenommen werden. 

- Es kann nur im Einzelfall geklärt werden, ob eine 
Mutter, die selbst unter dem Betreuungsgesetz 
steht und für sich keine Entscheidungen treffen 
darf, trotzdem rechtsverbindliche Entscheidungen 
für ihr Kind treffen kann. 

- Für Mütter, deren Kinder von Pflegeeltern betreut 
werden, sollten nachgehende Hilfeleistungen an-
geboten werden. Für viele Mütter ist die „Abga-
be" ihres Kindes mit schweren seelischen Konflik-
ten verbunden, auch wenn sie es selbst befürwor-
tet haben. 
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- Bewohnerinnen in Mutter-Kind-Heimen sollten 
ein Recht auf einen dreijährigen Erziehungsurlaub 
haben wie andere erwerbstätige und in Ausbil-
dung befindliche Mütter auch. 

Betreuung des Kindes in Notsituationen 

So notwendig die im Gesetz angebotene Hilfelei-
stung für Familien mit Kindern ist, so sind noch er-
hebliche Verbesserungen bei der Finanzierung und 
Abstimmung mit den gesetzlichen Krankenkassen 
sowie ggf. mit Trägern von Sozialstationen unabding-
bar. Vor allem müssen Regelungen gefunden wer-
den, die alleinerziehende Mütter und Väter bei der 
Inanspruchnahme der Leistung nicht diskriminieren. 
Dabei geht es im übrigen auch um Möglichkeiten 
des Zuschusses für unkonventionelle Lösungen. 

C 6.  Kinder in Hilfen zur Erziehung 
C 6.1  Zum Stand der Diskussion 
C 6.1.1 Jugendhilfe am Wendepunkt 
C 6.1.2 Rahmenbedingungen durch das Kinder- 

und Jugendhilfegesetz (KJHG) 
C 6.2  Aktueller Stand der Praxisfelder ambulan

-

ter, stationärer und teilstationärer Hilfen 
C 6.2.1 Ambulante Hilfen 
C 6.2.1.1 Kinder in der institutionellen Beratung: Er

-

ziehungsberatung nach § 28 KJHG 
C 6.2.1.2 Erziehungsbeistandschaft 
C 6.2.1.3 Sozialpädagogische Familienhilfe 
C 6.2.1.4 Bilanz 
C 6.2.2 Teilstationäre und stationäre Hilfen 
C 6.2.2.1 Erziehung in einer Tagesgruppe 
C 6.2.2.2 Vollzeitpflege 
C 6.2.2.3 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnfor-

men 
C 6.2.3 Synoptische Zusammenschau der einzelnen 

Hilfearten nach §§ 27-34 KJHG 
C 6.3  Ansätze zur Weiterentwicklung 
C 6.3.1 Entwicklungstendenzen 
C 6.3.1.1 Flexibilisierung von Hilfeformen 
C 6.3.1.2 Vernetzte Hilfen 
C 6.3.1.3 Die Weiterentwicklung familienorientierter 

Hilfen zur Erziehung - exemplarisch an-
hand unterschiedlicher Konzepte 

C 6.4  Hilfeplanung nach § 36 KJHG 
C 6.4.1 Mitwirkung von Kindern und Eltern 
C 6.4.2 Aushandlungsprozesse versus Diagnose? 
C 6.4.3 Hilfeplanung in der Erziehungsberatung 
C 6.4.4 Kooperation freier und öffentlicher Träger 

bei der Hilfeplanung nach § 36 KJHG 
C 6.5 Zusammenfassung und Empfehlungen für 

Praxis, Forschung und Politik 
C 6.5.1 Zusammenfassung 
C 6.5.2 Empfehlungen 

C 6.1 Zum Stand der Diskussion 

C 6.1.1 Jugendhilfe am Wendepunkt 

Kinder und Eltern benötigen lebensweltorientierte 
Netzwerke, die für sie eine Unterstützung bieten ins

-

besondere dann, wenn ihre eigenen Ressourcen 
nicht (mehr) ausreichen, Lösungen und neue Per-
spektiven für sich zu finden oder zu suchen, die für 
die weitere Entwicklung der Kinder förderlich sind. 
Wie der Teil B des Berichts deutlich zu machen sucht, 
sind Kinder und Eltern heute höheren Ansprüchen 
und neuen Anforderungen ausgesetzt, die zu Chan-
cen oder Belastungen werden können. Gleichzeitig 
sind Familien von der Verschlechterung der sozio-
ökonomischen Bedingungen in besonderem Maße 
betroffen. Diese gesellschaftlichen Problemlagen wir-
ken sich für Kinder aus, so daß sie in erheblichem 
Maße mit kritischen Lebenssituationen konfrontiert 
sind. Zur Bewältigung von belastenden Situationen 
bietet Jugendhilfe im Rahmen der Hilfen zur Erzie-
hung eine Vielfalt von Unterstützungs- und Betreu-
ungsformen an. 

Eine Bewertung der Leistungen der erzieherischen 
Hilfen ist nicht ganz einfach. Zum ersten ist es schon 
allein schwierig, sich einen Überblick über die viel-
fältigen Angebote zu verschaffen, zumal sie sich 
nicht immer eindeutig einem Praxisfeld zuordnen 
lassen. „Vielmehr bewegen sich die Hilfeleistungen 
selbst sowohl systematisch wie auch im Blick auf den 
zeitlichen Verlauf des Hilfeprozesses zwischen am-
bulanten, teilstationären und stationären Leistun-
gen" (Expe rtise Winkler, i. Ersch.). Zum zweiten ste-
hen wenig empirische Daten zur Verfügung, die Aus-
sagen über Bedingungen, Strukturen und Effekte 
der erzieherischen Hilfen ermöglichen: „Überra-
schend deutlich zeigt sich, daß fast durchgängig we-
der die Protagonisten des ambulanten Bereichs noch 
jene einer frühzeitigeren Hilfe im Heim bemüht oder 
in der Lage waren, ihre jeweiligen Positionen mit em-
pirischen Befunden zu unterlegen. Nahezu aus-
nahmslos wird nicht einmal der Versuch unternom-
men, überhaupt nur Relationen in der Inanspruch-
nahme unterschiedlicher Hilfeformen darzulegen 
oder etwa den Anteil an Heimunterbringungen, de-
nen überhaupt eine ambulante Hilfe vorausging, zu 
bestimmen, so daß die Fachdebatte über Jahrzehnte 
weitgehend ohne empirische Fundierung geführt 
wurde" (Burger  1997 a, S. 2). Und zum dritten steht 
die Beurteilung der Leistungen der erzieherischen 
Hilfen für Kinder zusätzlich vor der Schwierigkeit, 
daß die besondere Situation von Kindern in diesem 
Zusammenhang bisher kaum untersucht worden ist. 
Die Forschungsdaten in bezug auf die Altersgruppe 
der 0- bis 12jährigen können im Bereich der Hilfen 
zur Erziehung nur als ausgesprochen defizitär be-
zeichnet werden (vgl. Expertisen Weigel und Wink-
ler, i. Ersch.). 

Das aktuelle „Jugendhilfeszenario" ist zum einen ge-
prägt von einer durch die „neue Steuerung" be-
stimmten „Modernisierungsdiskussion" mit der Ziel-
richtung, die organisationsstrukturellen Rahmenbe-
dingungen der Jugendhilfe (vgl. Kap. C 1) 
grundsätzlich zu verändern. Dies umfaßt für den Be-
reich der erzieherischen Hilfen Anfragen an Qualität 
und Leistungsfähigkeit sowie Anfragen an die Ko-
sten unter dem Blickwinkel möglicher Einspareffek-
te. Daneben bestimmen im Bereich der Hilfen zur Er-
ziehung neue fachliche Anforderungen die Diskussi- 
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on, die sich ergeben aus veränderten Problemlagen 
von Kindern und Eltern, aus der Vorgabe der Hilfe-
planung durch das KJHG, aus der Praxiskritik an ei-
ner „Versäulung" der Hilfeformen und einer daraus 
abgeleiteten Forderung nach einer Weiterentwick-
lung durch Flexibilisierung, Vernetzung und Regio-
nalisierung. Jugendhilfe hat insbesondere für den 
Bereich der erzieherischen Hilfen zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt einen großen Klärungsbedarf. 

C 6.1.2 Rahmenbedingungen durch das Kinder- und Jugend-
hilfegesetz (KJHG) 

Mit dem Perspektivenwechsel der Jugendhilfe vom 
hoheitlichen Eingriff zur sozialpädagogischen 
Dienstleistung sind mit dem KJHG insbesondere im 
Bereich der Hilfen zur Erziehung tiefgreifende Ände-
rungen in der Einstellung gegenüber und im 
Umgang mit belasteten Kindern und Eltern (nach)

-

vollzogen worden (vgl. Kap. C 1). Der neue Ansatz 
der Förderung und Unterstützung von Kind und 
Eltern konkretisiert sich vor allem in dem kooperati-
ven Aushandlungsprozeß der Hilfeplanung nach § 36 
KJHG. Doch so privilegiert die rechtliche Stellung 
der Kinder im Bereich der Hilfen zur Erziehung in be-
zug auf die Möglichkeiten zur Beteiligung an der Hil-
feplanung und im Hilfeprozeß ist - wobei die Frage, 
welchen Beitrag die Praxis an dieser Stelle leistet, da-
mit Kinder (und Eltern) die Rechte, die sie haben, 
auch nutzen können, noch zu klären ist (vgl. Kap. C 
6.4.1) -, so nachteilig ist sie in bezug auf den Lei-
stungsanspruch. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung 
wird eine sehr widersprüchliche rechtliche Stellung 
der Kinder deutlich. Während ihnen auf der einen 
Seite umfassende Beteiligungsrechte eingeräumt 
werden, wird ihnen im Gegensatz zu Kindern mit 
einer seelischen Behinderung (§ 35 a KJHG) ein eige-
ner Leistungsanspruch auf Hilfen zur Erziehung 
nicht gewährt. Anspruchsberechtigt sind allein die 
Sorgeberechtigten. Dies verweist zunächst darauf, 
daß konzeptionell und praktisch die Zugangswege 
zu Eltern, d. h. die Hilfen selbst zu verbessern sind. 
Gleichzeitig macht es deutlich, daß die Position des 
Kindes gestärkt werden muß (vgl. Kap. C 7). 

Für ausländische Kinder ergibt sich darüber hinaus 
eine Einschränkung ganz anderer Art: Die rechtliche 
Stellung von ausländischen Kindern wird zwar im 
KJHG gegenüber dem JWG gestärkt (vgl. Kap. B 11), 
durch das Ausländergesetz (§ 46) in Teilen jedoch 
wieder relativiert, indem es für den Fall, daß Kinder 
und Jugendliche Hilfen zur Erziehung außerhalb der 
eigenen Familie erhalten, die Möglichkeit einer Ab-
schiebung vorsieht. „Die Erfahrung zeigt, daß diese 
Bestimmungen hochgradig verunsichernd wirken, 
zum Teil in jüngerer Zeit auch restriktiv angewandt 
und zum Anlaß der Hilfeverweigerung werden" (Ex-
pertise Winkler, i. Ersch.). 

Das KJHG geht von einer Gleichrangigkeit der Hilfe-
formen aus. Die präventive Grundausrichtung und 
das Postulat der Stärkung der Sozialisationsleistun-
gen der Familie führte konsequenterweise zu einer 
Stärkung der ambulanten Angebote und damit zu ei-
ner Gleichstellung mit den stationären. Dies weist im 

Umkehrschluß darauf hin, daß auch die Heimerzie-
hung „eine gleichrangige Hilfeform darstellt". Den-
noch bleibt die Heimerziehung unter Legitimations-
druck, da sie einen hohen Anteil an den gesamten 
Jugendhilfekosten ausmacht und daher z. Z. als die 
kostenintensivste Maßnahme erzieherischer Hilfen 
gilt. Diskussionen über ambulante und (teil-)stationä-
re Hilfen scheinen angesichts der schwierigen Haus-
haltslagen der Kommunen überwiegend unter Ko-
stenüberlegungen zu stehen. Die Gleichrangigkeit 
der Hilfen als eine Errungenschaft des KJHG sollte 
jedoch nicht nach sechs Jahren wieder beliebig zur 
Disposition gestellt werden. 

Die Aufzählung einzelner Hilfen zur Erziehung in 
den §§ 27 ff. KJHG stellt keinen abschließenden Ka-
talog von Hilfeformen dar. Das Gesetz schließt neue 
oder andere Hilfeformen nicht aus und ist nicht miß-
zuverstehen als Schubladensystem, in das die Pro-
blemlagen von Kindern einzuordnen sind. Eine sol-
che Angebotsstruktur, die nach den im KJHG aufge-
führten Hilfearten ausgerichtet ist, ist in der 
Jugendhilfepraxis der alten Bundesländer jedoch 
nach wie vor weit verbreitet. Da sie zu einer sehr aus-
differenzierten Spezialisierung der sozialpädagogi-
schen Angebote mit einer voneinander abgegrenzten 
Eigenständigkeit geführt hat, wird sie zur Zeit als 
eine „Versäulung" der Hilfen zur Erziehung hinsicht-
lich der Ausrichtung und der Gestaltung von Hilfen 
in Frage gestellt, und es werden Modelle entwickelt, 
die etablierten Angebotsstrukturen zu verändern. 

Hilfen zur Erziehung dienen „dem Ausgleich man-
gelnder elterlicher Erziehungsleistung im Einzelfall" 
(Wiesner, SGB VIII § 27 Rdnr. 26), wenn eine dem 
Wohl des Kindes entsprechende Erziehung nicht ge-
währleistet ist. Dabei ist es zunächst unerheblich, wo 
die Ursachen gesehen werden, ob bei den Eltern, 
beim Kind oder in sozioökonomischen Faktoren. Not-
wendig ist lediglich - was aufgrund fehlender Krite-
rien schwierig genug ist -, daß individuell der Bedarf 
festgestellt wird und dann die im Einzelfall notwen-
dige Leistung in Form einer pädagogischen und ggf. 
therapeutischen Intervention folgen kann. 

In dieser Reduzierung der Hilfen zur Erziehung auf 
den Einzelfall liegt allerdings auch aus Sicht der Ju-
gendhilfepraxis eine Begrenzung, die in einigen Fäl-
len eine sachgerechte Hilfe verhindert, indem sie 
Vernetzung und Solidarisierung und damit eine Ge-
meinwesenorientierung von Kindern und Eltern nicht 
fördert. 

C 6.2 Aktueller Stand der Praxisfelder ambulanter, 
stationärer und teilstationärer Hilfen 

Anders, als es der öffentlichen Meinung und der 
Fachdiskussion entspricht, sind Kinder im Alter von 
bis zu 12 Jahren in hohem Maße Adressaten von An-
geboten und Hilfeleistungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe. 

Da Praxisberichte und Forschungsbefunde auf die 
besondere Situation dieser Altersgruppe bisher nur 
am Rande eingehen, ist es ausgesprochen schwierig 
einzuschätzen, ob die vorhandenen Angebote ausrei- 
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chend leistungsfähig sind, d. h. ob sie Kinder in ihrer 
Entwicklung fördern und Eltern in ihrer Erziehungs-
fähigkeit stärken. Die Bewe rtung der Ansätze wird 
ferner z. T. durch fehlende Möglichkeiten erschwert, 
einzelne Angebote in der Jugendhilfelandschaft an-
zusiedeln. Die Grenzen zwischen ambulanten, teil-
stationären und stationären Hilfen werden z. B. in Ju-
gendhilfestationen aufgehoben. 

Im folgenden soll der Frage nachgegangen werden, 
welche Chancen und Möglichkeiten die Hilfen zur 
Erziehung Kindern für ihre Entwicklung bieten. Da-
mit stellt sich auch die Frage nach der Qualität von 
Kinder- und Jugendhilfeleistungen. (Das statistische 
Zahlenwerk des Kapitels C 6 basiert überwiegend 
auf der Expertise Schilling/Krahl, die eine Auswer-
tung der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik 
vornimmt. Da bei Fertigstellung des vorliegenden 
Textes die Expertise noch nicht veröffentlicht ist, 
können die zitierten Angaben nicht durch Seitenzah-
len nachgewiesen werden, sondern werden durch 
die originalen Tabellennummern aus der Expertise 
bzw. durch die Tab. C 6.1 und Tab. C 6.2 in diesem 
Bericht - vgl. Kap. C 6.2.3 - belegt). 

C 6.2.1 Ambulante Hilfen 

Immer mehr Eltern stoßen in Erziehungsfragen an ih-
re Grenzen und benötigen Hilfe. Immer mehr Kinder 
leiden unter dem sich verschärfenden Problemdruck. 

Die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik belegt, 
daß 1994 in 194 176 Fällen für Kinder im Alter von 0 
bis 12 Jahren oder ihretwegen ambulante erzieheri-
sche Hilfen (Erziehungsberatung nach § 28 KJHG 
(1994 beendete Beratungen plus Beratungen, die län-
ger als ein Jahr dauerten), Erziehungsbeistandschaft 
nach § 30 KJHG (beendete Hilfen plus Bestand am 
31. Dezember 1994), Sozialpädagogische Familien-
hilfe nach § 31 KJHG (besondere Berechnungen, vgl. 
Tab. C 6.1 und Hinweis zu Tab. C 6.2; Quelle: Exper-
tise Schilling/Krahl, i. Ersch.) in Anspruch genom-
men wurden. In den alten Bundesländern waren dies 
in absoluten Zahlen 159 303 ambulante erzieherische 
Hilfen, in den neuen Bundesländern 34 869 (vgl. 
Tab. C 6.2). Prozentual erhielten 1994 von allen unter 
12jährigen Kindern in Deutschland 1,8 %, also etwa 
2 von 100 Kindern, eine ambulante Hilfe, ohne we-
sentliche Unterschiede zwischen den neuen und den 
alten Bundesländern. 

C 6.2.1.1 Kinder in der institutionellen Beratung: Erziehungs-
beratung nach § 28 KJHG 

Die Aufgabe der Erziehungsberatung nach § 28 
KJHG kann außer von den klassischen Erziehungs-
beratungsstellen auch von anderen Beratungsdien-
sten und -einrichtungen wahrgenommen werden, so-
fern sie die fachlichen Standards eines multidiszipli-
nären Beratungsteams erfüllen und wöchentlich 
mindestens 20 Stunden geöffnet sind. Andererseits 
werden Beratungsleistungen, die außerhalb der Hilfe 
zur Erziehung, z. B. nach den §§ 16f . KJHG erbracht 
werden (vgl. Kap. C 5.1), nicht erfaßt, so daß mit dem 
§ 28 KJHG nur ein Teil des Aufgabenspektrums von 
Erziehungsberatungsstellen und anderen Beratungs-
einrichtungen beschrieben wird. 

Die institutionelle Beratung nach § 28 KJHG - wie 
sie in der heutigen Kinder- und Jugendhilfestatistik 
erfaßt wird - wird im Rahmen der gesamten Hilfen 
zur Erziehung für die Altersgruppe von 0-12 Jahren 
am häufigsten in Anspruch genommen (im Jahr 1994 
zu rd. 63 % in den alten und zu rd. 50 % in den neuen 
Bundesländern). Werden die Anteile der geleisteten 
ambulanten Hilfearten miteinander verglichen, so 
zeigt sich auch hier, daß die institutionelle Beratung 
bei den unter 12jährigen den größten Anteil der am-
bulanten erzieherischen Hilfen stellt. Dabei sind un-
terschiedliche Ausprägungen für die alten und die 
neuen Bundesländer festzustellen: Für die alten Bun-
desländer sind es 84 % und für die neuen Bundeslän-
der 70 % aller geleisteten ambulanten Hilfen. 

Die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik der 
Jahre 1991 bis 1995 verweist zudem auf einen deutli-
chen Schwerpunkt der Beratungen bei Kindern unter 
12 Jahren: Mit insgesamt 142 089 beendeten Bera-
tungen, das sind 61,8 % aller beendeten Beratungen 
im Jahr 1995, ist hier ein zentrales Hilfeangebot ge-
schaffen worden. Die Anzahl der Beratungen für 
diese Altersgruppe sowie von Beratungen, die ihret-
wegen durchgeführt werden, ist steigend. In den al-
ten Bundesländern zeigt sich ein konstanter Anstieg 
von Jahr zu Jahr um 3-4 %, d. h. in absoluten Zahlen 
4 000 bis 5 000 beendete Beratungen pro Jahr zusätz-
lich. Von 1994 bis 1995 ist allerdings nur ein geringer 
Zuwachs festzustellen (Expertise Schilling/Krahl, i. 
Ersch., Tab. 1). Da Einrichtungen der Jugendhilfe 
und insbesondere die der institutionellen Beratung 
jedoch nach wie vor Wartezeiten aufweisen und Hil-
fesuchende auch aus fachlichen Gründen z. T. an an-
dere Beratungsstellen oder Institutionen weiterver-
weisen müssen, scheint die nur geringfügige Steige-
rung der Inanspruchnahme von 1994 bis 1995 eher 
auf kommunale Sparzwänge als auf ausreichende 
Hilfeangebote hinzuweisen. Aufgrund der komple-
xen Problemsituationen und Konstellationen in Fami-
lien ist in den nächsten Jahren eher mit einem stei-
genden Bedarf und nicht mit einer Stagnation oder 
einem Rückgang zu rechnen. 

Betrachtet man diejenigen Kinder unter 12 Jahren, 
die bzw. deren Eltern institutionelle Beratung in An-
spruch nahmen, so lag ihr Anteil an der altersent-
sprechenden Gesamtpopulation im Jahr 1994 bei 
1,29 %. Hierbei sind erhebliche regionale Unter-
schiede festzustellen. Bremen hat mit einem Anteil 
von 1,78 % die höchste Beratungsdichte aller Bun-
desländer, Mecklenburg-Vorpommern mit 0,45 % die 
geringste. Besonders häufig vertreten sind die 6- bis 
9jährigen Kinder (Expertise Schilling/Krahl, i. Ersch., 
Tab. 5 und Tab. 3). Dies ist ein Hinweis darauf, daß 
die Zeit des Übergangs zur Schule mit ihren neuen 
Anforderungen im Sozial- und Leistungsbereich von 
vielen Kindern bzw. Eltern als eine krisenhafte Zeit 
erlebt wird, in der Beratung und Unterstützung not-
wendig werden (vgl. Kap. B 9). Darüber hinaus wer-
den viele Probleme in der Familie in der Schule zum 
erstenmal nach außen sichtbar. 

Institutionelle Beratung (hier: beendete Beratungen 
1995) wird häufiger für Jungen (58 %) als für Mäd-
chen (42 %) in Anspruch genommen. Diese Werte 
sind in den vergangenen Jahren relativ konstant ge- 
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blieben und es zeigten sich keine Unterschiede zwi-
schen den alten und den neuen Bundesländern (Ex-
pertise Schilling/Krahl, i. Ersch., Tab. 2). Offen muß 
bleiben, ob diese Unterschiede - insbesondere in der 
Altersgruppe der 6- bis 9jährigen - tatsächlich auf 
geschlechts- und altersspezifische differente Pro-
blemkonstellationen hinweisen oder aber auf eine 
unterschiedliche Wahrnehmung der Schwierigkeiten 
von bzw. mit Mädchen oder Jungen in der Gesell-
schaft wie auch in der institutionellen Beratung. 

Es gibt Familienkonstellationen, in denen Erzie-
hungsberatung besonders häufig in Anspruch ge-
nommen wird. Obgleich diejenigen Kinder und Ju-
gendlichen, die bei beiden Elternteilen leben, etwas 
mehr als die Hälfte der Ratsuchenden ausmachen 
und damit die größte Gruppe bilden, sind sie doch - 
im Verhältnis zum Bevölkerungsanteil dieser Gruppe 
von knapp 80 % - unterrepräsentiert. Überrepräsen-
tiert sind mit 24 % Kinder und Jugendliche, die bei 
alleinerziehenden Elternteilen leben (Anteil an der 
Gesamtbevölkerung: 8 %), und mit 13,1 % Kinder in 
Stieffamilien (Anteil an der Gesamtbevölkerung: 
10 %) (beendete Beratungen 1994, alle Altersgrup-
pen; Expertise Schilling/Krahl, i. Ersch., Tab. 7 ;  Bien 
1996, S. 214f.). 

Erziehungsberatung hat es verstärkt mit Alleinerzie-
henden und ihren Kindern zu tun, und die Ratsu-
chenden mit diesen Familienkonstellationen nehmen 
in den letzten Jahren rapide zu (von 1992 bis 1995 
um 3,1 % pro Jahr; Kurz-Adam 1995, S. 222). 

Anlaß für das Aufsuchen von Beratung bilden Bezie-
hungsprobleme (38 %), Entwicklungsauffälligkeiten 
(30 %), Schul- und Ausbildungsprobleme (25 %) und 
die Folgen von Trennung und Scheidung (19 %) 
(ebd.). Bei den zunächst genannten und in die Stati-
stik eingehenden Anlässen handelt es sich um die je-
weils zu Beginn der Beratung aktuell im Vordergrund 
stehenden oder von der Beratungsstelle als wesent-
lich angesehenen Probleme. Die eigentlichen Proble-
me können jedoch andere sein: So wird z. B. ein Kind 
wegen massiver Schulprobleme in die Beratung ge-
bracht; dahinter steht aber die komplizierte Paarbe-
ziehung der Eltern (vgl. Menne 1997). Trennung und 
Scheidung der Eltern sind nach den Ergebnissen ei-
ner Erhebung der Bundeskonferenz für Erziehungs-
beratung für fast 30 % der in den alten Bundeslän-
dern in Erziehungsberatungsstellen vorgestellten 
Kinder und Jugendlichen Ursache für Schwierigkei-
ten (Cremer 1996, S. 146). Andere Studien, so eine in 
den Jahren 1986 bis 1990 durchgeführte Untersu-
chung in Erziehungsberatungsstellen des Landkrei-
ses Reutlingen, ermittelten schulische Leistungspro-
bleme (31 %) und auffälliges Sozialverhalten (29 %) 
als wichtigste Anlässe für die Vorstellung in einer Be-
ratungsstelle (Liebenow 1993, S. 478). In anderen Be-
ratungsstellen, die zu einer spezifischen Problematik 
wie z. B. Sucht, Mißhandlung und Mißbrauch von 
Jungen und Mädchen als Teil ihres Leistungsspek-
trums Hilfe gemäß § 28 KJHG anbieten, sind die an-
gegebenen Gründe für das Hilfeersuchen in der Re-
gel auf den spezifischen Arbeitsschwerpunkt der 
Einrichtung beschränkt. 

Qualitative Studien verweisen auf Gründe, die hinter 
den akuten Problemen liegen, und ermitteln zwei Ty-
pen von Ratsuchenden: die traditionelle Klientel auf 
der einen und die „Modernisierungsverlierer" auf 
der anderen Seite (Allert/Bieback-Diel/Oberle/Sey-
farth 1994). 

Problemlagen wie Arbeitslosigkeit, Armut und Woh-
nungsnot - von denen insbesondere alleinerziehen-
de Frauen betroffen sind -, treffen im Zuge der Mo-
dernisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse 
gleichsam ungebremst auf Kinder und können so zu 
einer Erosion familialer Zusammenhänge beitragen 
(Expertise Winkler, i. Ersch.). 

Die im Achten Jugendbericht geäußerte Kritik, die 
Erziehungsberatung halte sich aus der mühseligen 
und schwierigen Arbeit mit wirklichen Problemsitua-
tionen heraus und habe sich infolgedessen längst aus 
der Jugendhilfe verabschiedet (Bundesministerium 
für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 
(BMJFFG) 1990), muß relativiert werden. Nach neu-
eren Untersuchungen werden Erziehungsberatungs-
stellen auch wegen der Vernetzung mit anderen 
Diensten der Jugendhilfe durchaus von Familien mit 
komplexen Problemstrukturen in Anspruch genom-
men (Hundsalz 1995). Allerdings werden sie vor al-
lem (von fast 94 %) wegen „Erziehungs- und Bezie-
hungsproblemen " in den Familien aufgesucht; nur 
ein kleiner Teil der Familien ist dem Typus der „Mul-
tiproblemfamilien" (mit sozialen Problemen, mate-
rieller Not, Beziehungsproblemen und Problemen im 
Erziehungsstil) zuzuordnen (so das Ergebnis einer 
Untersuchung von Erziehungsberatungsstellen in 
katholischer Trägerschaft; vgl. Kurz-Adam 1995, 
S. 180). Daß „Multiproblemfamilien" weniger er-
reicht werden, hängt auch mit der „Komm"-Struktur 
zusammen, über die Erziehungsberatungsstellen tra-
ditionell verfügen. Angesichts der veränderten Auf-
gabenbeschreibung der Jugendhilfe, die mit ihren 
Angeboten und Methoden eine lebensweltliche 
Orientierung zeigen soll, ist diese zunehmend in die 
Kritik geraten (vgl. Kap. C 6.3). 

Die Anzahl aller beratenen Nichtdeutschen ist in den 
letzten Jahren in absoluten Zahlen nicht gestiegen; 
eine Differenzierung nach Altersgruppen erlauben 
die Daten nicht. Zudem hat sich der prozentuale An-
teil an allen Beratungen konstant verringert; er ist 
von 6,7 % im Jahr 1991 auf 5,7 % im Jahr 1995 konti-
nuierlich zurückgegangen. Vergleicht man diese 
Zahlen mit dem prozentualen Anteil der 0- bis 27jäh-
rigen Nichtdeutschen an der Bevölkerung, der bei 
rund 12 % liegt, wird deutlich, daß die Nichtdeut-
schen in Beratungsstellen eindeutig unterrepräsen-
tiert sind. Ihr Anteil müßte doppelt so hoch liegen. 
Geschlechtsspezifische Unterschiede können nicht 
festgestellt werden (Expertise Schilling/Krahl, i. 
Ersch., Tab. 4) 

Als Grund, warum institutionelle Beratung wie alle 
anderen deutschen Beratungseinrichtungen von aus-
ländischen Eltern und Familien wenig aufgesucht 
wird, wird die „Inanspruchnahmebarriere" genannt. 
Dabei lassen sich folgende Beweggründe der Eltern 
benennen: die geringe Vertrautheit ausländischer El-
tern mit solchen Einrichtungen; die geringe Kenntnis 
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über Erziehungsschwierigkeiten, die erst dann wahr-
genommen werden, wenn es zu einem auffälligen 
Verhalten kommt; Reserven, sich gegenüber dem 
meist deutschen und ausschließlich deutschsprachi-
gen Personal zu öffnen und sich ihm anzuvertrauen; 
die Furcht vor einer Entfremdung der Kinder von den 
heimatlichen Normen und, noch mehr, die Sorge, we-
gen der Inanspruchnahme Benachteiligungen ausge-
setzt zu sein (Boos-Nünning 1990; vgl. Kap. B 6.1). 

Neben der Inanspruchnahme werden das Postulat 
der Mitwirkung und der Hilfeplanung sowie die 
Rechtsgrundlage für die Erziehungsberatung im 
Rahmen des KJHG kontrovers diskutiert. Letzteres 
berührt Konzeptions-, Verfahrens-, Organisations-
und Finanzierungsfragen. Erziehungsberatung steht 
im Spannungsfeld von Krisenintervention und prä-
ventiver Maßnahme, gekoppelt an die Bestimmun-
gen von § 28 KJHG sowie von §§ 16 und 17 KJHG 
(Münder 1995). Der Spannungsbogen wird schon in 
den Referentenentwürfen zum KJHG deutlich, in de-
nen beide Beratungsleistungen zunächst dem Be-
reich Hilfen zur Erziehung zugeordnet waren 
(Struck, N. 1994). Durch die Zusammenfassung sollte 
klargestellt werden, daß „die Träger der Jugendhilfe 
den Anspruch von Eltern und Personensorgeberech-
tigten auf Beratung und Unterstützung und den An-
spruch von Kindern und Jugendlichen auf Gewäh-
rung pädagogischer und therapeutischer Hilfelei-
stungen sowohl im Rahmen der funktionellen 
Erziehungsberatung als auch der institutionellen Er-
ziehungsberatung durch angemessene gleicherma-
ßen fachlich qualifizierte Angebote zu erfüllen ha-
ben" (Deutscher Bundestag 1989). Die spätere Tren-
nung hat die anhaltenden Kontroversen ausgelöst, 
die bis zur Forderung einer Revision der jetzigen Zu-
ordnung im KJHG gehen (Expertise Weigel, i. 
Ersch.). 

Die Frage nach der Leistungsfähigkeit von Erzie-
hungsberatung fand bislang in der Forschung wenig 
Berücksichtigung (vgl. Lenz 1994). Dieses Defizit ist 
jugendhilfepolitisch fatal. Mit dem neuen KJHG wur-
de Erziehungsberatung zwar erstmalig in einem Bun-
desgesetz verankert, und der steigende Bedarf an 
Unterstützung im Bereich der familialen Erziehung 
wurde anerkannt, aber die prekäre Finanzlage der 
öffentlichen Haushalte animierte zur Suche nach 
kurzfristigen, oft auch fachlich fragwürdigen Einspa-
rungsmöglichkeiten. Die Frage nach der Effizienz 
wird zunehmend zur Legitimationsfrage. Es ist aller-
dings schwierig, die Konsequenzen von Beratungser-
fahrungen für Kinder und Eltern empirisch sinnvoll 
zu erfassen. Definitorische, strukturelle und methodi-
sche Probleme, mangelnder Konsens hinsichtlich der 
Kriterien für den Erfolg einer Beratung sowie die 
fehlende Möglichkeit, die Kausalität eines Bera-
tungserfolges nachzuweisen, haben bislang die em-
pirische Erfassung der Wirkungsweisen von Bera-
tung erschwert. 

Mit der Erfassung der Zufriedenheit der Klienten als 
eines zentralen Kriteriums für die Erfolgsfeststellung 
berichten katamnestische, nicht repräsentative Un-
tersuchungen von Erfolgsquoten zwischen 71 % und 
74 % (Jacob 1996, S. 266; Naumann/Beck, M. 1994). 

Derzeit widmet sich im Rahmen einer vierjährigen 
Jugendhilfe-Effekte-Studie (JES) ein vom Mainzer 
Institut für Kinder- und Jugendhilfe koordiniertes 
Praxisforschungsprojekt der Evaluation von Hilf ever-
läufen, angefangen von der Hilfeplanung bis zur 
Nachuntersuchung etwa ein Jahr nach Beendigung 
der Hilfe (vgl. Petermann/Schmidt 1995; Nibecker/ 
Petermann 1997). 

Die größte Herausforderung für die institutionelle Be-
ratung nach § 28 KJHG ist nach wie vor, bestimmte 
Hilfeempfänger nicht auszugrenzen, d. h. die Ange-
bote niedrigschwellig und gemeinwesenorientiert zu 
gestalten. 

C 6.2.1.2 Erziehungsbeistandschaft 

Als jugendlichenorientierte Hilfe stellt die Erzie-
hungsbeistandschaft gemäß § 30 KJHG zur Förde-
rung der Verselbständigung und zur Vermeidung 
von Fremdunterbringung im Gegensatz zu den ande-
ren ambulanten Hilfeformen ein Angebot für ältere 
Kinder und Jugendliche dar. So nahmen 1994 ledig-
lich 1,7 % aller unter 12jährigen Hilfeempfänger Er-
ziehungsbeistandschaft nach dem KJHG in An-
spruch; das sind in absoluten Zahlen 4 683 Kinder 
(Bestand am 31. Dezember 1994 plus beendete Hil-
fen im Jahr 1994; vgl. Tab. C 6.2). 

Aktuell arbeiten Erziehungsbeistände mit unter-
schiedlichen Arbeitsformen wie Einzel- und Grup-
penarbeit sowie familienbezogenen Ansätzen. We-
sentliche Zieldimensionen der pädagogischen Arbeit 
sind dabei Verhaltensänderungen beim Kind bzw. 
beim Jugendlichen und die Wiederherstellung trag-
fähiger Familienbeziehungen. 

Seit Inkrafttreten des KJHG hat die Jugendhilfe sich 
überwiegend mit den Bereichen befaßt, die neu im 
KJHG verankert worden sind. Sie hat die Erzie-
hungsbeistandschaft aus dem Blick verloren. Auch in 
der Praxis kommen oft andere Angebote wie z. B. die 
Sozialpädagogische Familienhilfe zum Tragen. Dies 
würde sich möglicherweise ändern, wenn Erzie-
hungsbeistandschaft ein deutlicheres, eigenständi-
ges Profil entwickelte, das stärker auf das System Fa-
milie bezogen wäre. Es ist zu diskutieren, inwieweit 
es sich um einen für Kinder (und Eltern) geeigneten 
Ansatz handelt, den es in stärkerem Maße zu reakti-
vieren lohnt. 

C 6.2.1.3 Sozialpädagogische Familienhilfe 

Vor allem sozial benachteiligte Familien sind Ziel-
gruppe der Sozialpädagogischen Familienhilfe 
(SPFH). Sie wird tätig, wenn eine dem Wohl eines 
Kindes/Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht 
gewährleistet ist und wenn andere Angebote wegen 
der besonderen (oft multiplen) Schwierigkeiten der 
Familie nicht ausreichen oder von ihr nicht genutzt 
werden können. Die in die SPFH einbezogenen Kin-
der sind meistens im sozialen Umfeld, im Kindergar-
ten oder in der Schule in einem Maß auffällig gewor-
den, daß entweder schon Lehrkräfte, Kindergärtner/ 
innen oder Fachkräfte vom Jugendamt oder vom All-
gemeinen Sozialdienst auf sie aufmerksam geworden 
sind oder die Eltern sich selber als unterstützungsbe- 
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dürftig hinsichtlich der Erziehung ihrer Kinder wahr-
nehmen und um Hilfe nachsuchen. 

Die SPFH hat sich aus der Familienfürsorge und dem 
sie ablösenden Allgemeinen Sozialdienst entwickelt 
(vgl. Wiesner, SGB VIII § 31 Rdnr. 5). Sie wurde als 
Pflichtaufgabe der öffentlichen Kinder- und Jugend-
hilfe ins KJHG aufgenommen und ist mittlerweile 
fast flächendeckend in den alten und den neuen 
Bundesländern verbreitet, wenn auch in unterschied-
lichen Organisationsformen und Rahmenbedingun-
gen (Helming/Schattner/Blüml 1997). 

SPFH bezieht sich grundsätzlich auf die Familie als 
Ganze. Die Hilfe soll - im wesentlichen - durch Un-
terstützung der Eltern die Lebensbedingungen von 
Kindern und Jugendlichen in der Familie so weit ver-
bessern, daß die Eltern Versorgung und Erziehung 
der Kinder wieder vollständiger leisten können. Die 
SPFH ist von den im KJHG genannten ambulanten 
Hilfen in der Praxis z. Z. die zeitlich intensivste. Die 
Hilfe hat überwiegend eine „Geh"-Struktur, d. h. die 
Fachkräfte suchen die Familien in ihren Wohnungen 
auf. Dadurch wird ein Prozeß des Motivations- und 
Vertrauensaufbaus in Familien auch bei niedrigem 
Hoffnungspotential begünstigt. Die Familien werden 
- so eine Untersuchung in Bayern - zu rund 80 % 
von den Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen des 
Jugendamtes oder des Allgemeinen Sozialdienstes 
vermittelt. Der Anteil derjenigen Familien, die in ei-
gener Initiative eine SPFH beantragen, ist gering 
(18 %) (Blüml/Helming/Schattner 1994). 

Der Ansatz der Hilfe ist mehrdimensional, d. h. er 
orientiert sich am gesamten Familiensystem und an 
dessen sozialem Netz mit seinen Erziehungs-, Bezie-
hungs-, sozialen und materiellen Problemen und Res-
sourcen. Mit den Familien wird in der Regel mehr-
mals in der Woche über einige Stunden gearbeitet, 
abhängig von den Verhältnissen und der Hilfepla-
nung. Im Durchschnitt betreut eine Vollzeitfachkraft 
drei Familien in der Regel ein, nur selten zwei Jahre 
mit äußerst flexibler Zeitstruktur. 

1995 erhielten rund 18 361 Familien mit insgesamt 
46 000 Kindern und Jugendlichen Unterstützung 
durch SPFH. Nach der amtlichen Kinder- und Ju-
gendhilfestatistik hat sie nach ihrer rechtlichen Ver-
ankerung im KJHG (§ 33) von 1991 bis 1995 eine pro-
zentuale Steigerung von 41 % (alte Bundesländer: 
31 %; neue Bundesländer: 69 %) erfahren (beendete 
und andauernde Hilfen; Expertise Schilling/Krahl, i. 
Ersch., Tab. 9). Nahmen im Berichtsjahr 1994 in den 
alten Bundesländern 16 von 10 000 Familien SPFH in 
Anspruch, so waren es in den neuen Bundesländern 
25 von 10000 Familien (ebd., Tab. 12). 

SPFH wird überdurchschnittlich von alleinerziehen-
den Elternteilen als Hilfe zur Erziehung in Anspruch 
genommen: in Relation zum Anteil an der Gesamtbe-
völkerung in den alten Bundesländern fünfmal so 
häufig wie von Elternpaaren, in den neuen Bundes-
ländern immerhin noch doppelt so häufig, in den 
letzten Jahren mit steigender Tendenz. 

Die Statistik belegt die hohe Bedeutung der SPFH als 
Hilfe zur Erziehung für Familien mit jüngeren Kin

-

dern.  Ungefähr 72 % aller Kinder, die in sozialpäd-
agogisch betreuten Familien leben, sind unter 
12 Jahre alt (Expertise Schilling/Krahl, i. Ersch., 
Tab. 13). Nach Schone/Gintzel/Jordan/Kalscheuer/ 
Münder (1997) ist in etwa jeder vierten Familie das 
jüngste Kind jünger als 3 Jahre. 

Familien, die SPFH erhalten, sind meist kinderreiche 
und arme Familien, die als Multiproblemfamilien be-
zeichnet werden und oft bereits über Generationen 
hinweg sozial benachteiligt sind (zur Armutsproble-
matik vgl. Kap. B 6) Die Untersuchung zur SPFH in 
Bayern (Blüml/Helming/Schattner 1994), in der von 
155 Familienhelferinnen und -helfern detaillierte An-
gaben über 330 zum Zeitpunkt der Untersuchung be-
treute Familien gemacht wurden, ergab die folgen-
den gravierenden Unterversorgungslagen in den Fa-
milien (ähnlich bei Nielsen/Nielsen/Müller 1986): 

- einen niedrigen (Sonderschul-)Bildungsabschluß 
(rund ein Viertel der Eltern); 

- problematische wi rtschaftliche Lage (70 %), meist 
mit Verschuldung bis hin zum Offenbarungseid; 

- eine problematische Wohnungssituation (etwa die 
Hälfte) sowie 

- das Leben in einem sozialen Brennpunkt (unge-
fähr ein Drittel). 

Die äußeren Belastungen waren verschränkt mit in-
nerfamiliären Schwierigkeiten: eingeschränkte Ge-
sundheit der Familienmitglieder, Suchtprobleme in 
einem Drittel der Familien, vor allem Alkohol bei 
Männern. Drei Viertel der Familien hatten bereits vor 
der SPFH andere professionelle Hilfen erhalten. 

Der Anteil der nichtdeutschen Familien, die SPFH in 
Anspruch nehmen, ist von 1991 bis 1995 zwar absolut 
leicht gestiegen, doch ist ihr prozentualer Anteil an 
allen SPFH kontinuierlich von 11,3 % auf 9,2 % zu-
rückgegangen. Vergleicht man diesen mit dem pro-
zentualen Anteil der nichtdeutschen Bevölkerung an 
der Gesamtbevölkerung von 12 %, wird deutlich, daß 
nicht-deutsche Familien zunehmend unterrepräsen-
tiert sind. In den neuen Bundesländern, in denen der 
prozentuale Anteil mit 1,1 % an der Gesamtbevölke-
rung erheblich geringer ist, fällt die Inanspruchnah-
me der SPFH durch nichtdeutsche Familien mit Wer-
ten zwischen 0.3 % und 0,5 % noch geringer aus (Ex-
pertise Schilling/Kahl, i. Ersch., Tab. 10). Wird 
berücksichtigt, daß die Lebenslagen der Migranten-
familien besonders schwierig und die äußeren Bela-
stungen besonders hoch sind, bedarf dieser Sachver-
halt der Diskussion und der Problematisierung. 

Hilfeanlässe sind vor allem Erziehungsschwierigkei-
ten und Probleme wie Bettnässen, Schulschwierig-
keiten, Leistungsprobleme, Depressionen bis zu Sui-
zidversuchen, Retardierung und Sprachrückständen. 
Bei Kindern unter 3 Jahren ist in etwa jedem vierten 
Fall (bei Kindern unter 12 Jahren in jedem fünften 
Fall) der Anlaß für das Tätigwerden der SPFH eine 
Vernachlässigung (Schone/Gintzel/Jordan/Kalscheu-
er/Münder 1997, S. 149; vgl. Kap. B 8) - nach wie vor 
also eines der größten Probleme für die Kinder- und 
Jugendhilfe. 
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Die Entwicklung der SPFH auf methodisch-konzep-
tioneller Ebene verlief parallel zur Weiterentwick-
lung der Jugendhilfe insgesamt: weg vom obrigkeits-
staatlichen Eingreifen hin zu Konzepten der Partizi-
pation der betroffenen Eltern und Kinder und zu 
einer lebensweltlichen Orientierung. Sie erfolgte un-
ter kontroverser fachlicher Diskussion um den Einbe-
zug therapeutischer Elemente, vor allem von Vorstel-
lungen und Methoden aus der Familientherapie und 
- als weiterer Aspekt - wie mit der Armut der Fami-
lien umgegangen werden könne. Letztlich haben 
sich in starkem Maße systemisches Denken, familien-
therapeutische Betrachtungsweisen, auch Methoden 
der amerikanischen pragmatisch-lösungsorientierten 
therapeutischen Ansätze durchsetzen können, ohne 
daß aus SPFH Familientherapie geworden ist. Es ist 
eine Hilfeform entstanden, die - bestenfalls und un-
ter günstigen Rahmenbedingungen - verschiedene 
Stränge vereint: Es geht sowohl um emotionale, infor-
melle und instrumentelle Unterstützung sowie um 
die Verbesserung der materiellen Grundlage der Fa-
milie als auch um das Familienklima und die Bezie-
hungen innerhalb der Familie, um die Erziehung der 
Kinder und um Kontakte der Familie zum sozialen 
Umfeld (Blüml/Helming/Schattner 1994). 

Zwischen dem Ziel der Unterstützung der Eltern und 
der gesamten Familie auf der einen und dem Schutz 
der Kinder auf der anderen Seite besteht nicht selten 
ein Spannungsverhältnis, das sich in der Balance von 
Hilfe und Kontrolle ausdrückt. SPFH muß grundsätz-
lich orientiert sein an der Würde und der Integrität 
der in großen Schwierigkeiten befindlichen Kinder, 
Jugendlichen und Eltern und sich daran messen las-
sen, ob die Interventionen in der Lage sind, die 
Selbstbestimmung zu erhöhen. 

Schwer meßbar ist der Erfolg der SPFH. Untersu-
chungen weisen auf ein Drittel bis etwa die Hälfte er-
folgreicher oder teilerfolgreicher Interventionen hin 
(Nielsen/Nielsen/Müller 1986; Blüml/Helming/ 
Schattner 1994). Nicht gering ist die Anzahl der Ab-
brüche: von einem Drittel bis zu 19 % (Blüml/Hel-
ming/Schattner 1994), meist in der Probephase. 

Professionalität der Fachkräfte und günstige Rah-
menbedingungen erreichen, daß die SPFH zu einem 
höheren Prozentsatz einen Erfolg bzw. einen Teiler-
folg hat. Unter diesem Gesichtspunkt werden niedri-
ge Kosten, die durch den Einsatz von nicht ausrei-
chend qualifizierten Honorar- oder ABM-Kräften er-
reicht werden, letztlich durch die mangelnde 
Effektivität konterkariert. Zu den notwendigen Rah-
menbedingungen gehören insbesondere ausreichen-
de Möglichkeiten der kollegialen Beratung, der Su-
pervision und der Fortbildung. Fehlen diese, so kann 
SPFH nicht nur erfolglos bleiben, sondern schlimm-
stenfalls sogar Familien destabilisieren. Dies ge-
schieht z. B., wenn Familienhelferinnen und -helfer 
sich zu sehr mit den Kindern gegen die Eltern identi-
fizieren. „Die ,Ausblendung' der Eltern ist der siche-
re Weg zur Erfolglosigkeit. Auch die intensivste Be-
treuung der Kinder kann dieses Ergebnis nicht kom-
pensieren" (Nielsen/Nielsen/Müller 1986, S. 177; vgl. 
Boszormenyi-Nagy/Spark 1993). 

Es gibt Indizien, die den Erfolg der SPFH sichtbar 
machen an Veränderungen im Kontext der Familie 
und des sozialen Umfeldes, wie die größere Sicher-
heit von Eltern hinsichtlich der Erziehung ihrer Kin-
der, die stärkere Integration der Kinder in Schule und 
Nachbarschaft, das aktivere Sichkümmern um Ge-
sundheit und Versorgung der Kinder, der abneh-
mende Schuldenberg, eine bessere Wohnsituation, 
die leichtere Bewältigung und Organisation des All-
tags. Ein Erfolg kann aber auch darin liegen, daß El-
tern einer Fremdunterbringung von Kindern zustim-
men und so Bindungen von Kindern nicht zerrissen 
werden. Offensichtlich erfolgreich ist eine SPFH, 
wenn Kinder nach einer Fremdplazierung in die Fa-
milie reintegriert werden: 1995 galt dies für insge-
samt 649 Kinder und Jugendliche. Diese Möglichkeit 
wird in den neuen Bundesländern in höherem Maße 
genutzt als in den alten. 

Erfolge von SPFH und Fortschritte von Familien müs-
sen in prozeßhaften Kategorien gefaßt werden: Es 
gibt kein fertiges Ergebnis, sondern nur „weniger" 
und „mehr", was relativ zur Ausgangssituation der 
jeweiligen Person gesehen werden muß. Wird diese 
Prozeßhaftigkeit nicht beachtet, ist die Gefahr groß, 
normative Vorstellungen über das, was „richtiges" 
und „falsches" Leben ausmacht, dogmatisch und 
eindeutig zu setzen: wie eine Wohnung z. B. aufge-
räumt sein sollte, wie eine „ideale" und „richtige" Er-
ziehung von Kindern sein sollte usw. Eine Aus- und 
Bewertung der Wirkung und des Erfolgs einer SPFH 
für eine konkrete Familie oder ein konkretes Kind ist 
Teil des Hilfeplanverfahrens in Form einer zu finden-
den gemeinsamen Einschätzung der Familie und der 
Fachkräfte des Maßnahmeträgers, des Bezirks oder 
des Jugendamts und etwaiger sonstiger Beteiligte 
aus dem sozialen Netz der Familie. 

C 6.2.1.4 Bilanz 

Ein bislang unbearbeitetes Thema ist das Verhältnis 
der verschiedenen Hilfeformen zueinander. Auch 
wenn die Integration unterschiedlicher Leistungsar-
ten behauptet wird, ist eine organisatorische und 
konzeptionelle Integration nur ansatzweise erkenn-
bar (Expertise Weigel, i. Ersch.). 

Zu thematisieren ist auch das Verhältnis von freien 
und öffentlichen Trägern. Bei der Verteilung der am-
bulanten Angebote auf öffentliche und freie Träger 
sind die Unterschiede bei den einzelnen erzieheri-
schen Hilfen beträchtlich. So liegen Leistungen bei 
Erziehungsbeistandschaft und der SPFH anteilig 
mehr als doppelt so hoch bei öffentlichen Trägern, 
während die institutionelle Beratung in freier Träger-
schaft geringfügig die der öffentlichen Träger über-
steigt (ebd.). 

Einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf die SPFH, 
deren Bedeutung vor allem in den neuen Bundeslän-
dern - mit einem fast doppelt so hohen Anteil wie in 
den alten Bundesländern - groß ist. Es handelt sich 
dabei in hohem Maße um Angebote durch ABM

-

oder nicht ausreichend qualifizierte ehrenamtliche 
sowie Honorarkräfte. Die Absicherung der Arbeit 
und die Professionalität der Fachkräfte müssen drin-
gend zum Thema gemacht werden. 
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Kinder mit ausländischer Staatsangehörigkeit sind 
bei allen ambulanten Hilfeangeboten, gemessen an 
ihrem Bevölkerungsanteil, unterrepräsentiert. Fest-
zuhalten ist, daß es eine deutliche Überrepräsentati-
on von alleinerziehenden Elternteilen gibt, die um in-
stitutionelle Beratung nachsuchen bzw. auf sie ver-
wiesen werden, mit konstant steigenden Anteilen. 
Beide Entwicklungen bedürfen einer abgesicherten 
Erklärung und besonderer Berücksichtigung. 

C 6.2.2 Teilstationäre und stationäre Hilfen 

Die (teil-)stationären Hilfen zur Erziehung sind den 
§§ 32-35 KJHG zugeordnet. Die in § 32 geregelte 
„Erziehung in einer Tagesgruppe" steht sowohl sy-
stematisch wie auch in der Praxis der Jugendhilfe in 
unmittelbarer Nähe zu der in § 31 geregelten „Sozial-
pädagogischen Familienhilfe", einer Hilfeform, die 
noch zu den ambulanten Maßnahmen gerechnet 
wird. § 33 KJHG regelt die Vollzeitpflege in einer an-
deren Familie. Gemeint sind Pflegefamilien wie auch 
Pflegestellenangebote, die, wenngleich sie auf Dauer 
angelegt sind, unter Berücksichtigung einer „Ver-
besserung der Erziehungsbedingungen in der Her-
kunftsfamilie" dem Rückführungsgedanken Priorität 
einräumen. Dies gilt ebenso für den § 34 KJHG, 
„Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform". Mit 
diesem Begriff werden unterschiedliche Arrange-
ments bezeichnet, die sich aus der klassischen Heim-
erziehung oder eigenständig entwickelt haben. Für 
die Altersgruppe der Kinder sind dies z. B. Kinder- 
und Jugenddörfer, Kinderhäuser, stationäre Betreu-
ung in Kinderschutz-Zentren, Internate (Wiesner, 
SGB VIII § 34 Rdnr. 26-30). 

Die in § 35 geregelte „intensive sozialpädagogische 
Einzelbetreuung" bleibt hier ausgeklammert, da sie 
für die Altersgruppe der bis zu 12jährigen faktisch 
keine Rolle spielt. 

Nicht übersehen werden darf auch im Hinblick auf 
die Aussagekraft der amtlichen Kinder- und Jugend-
hilfestatistik in bezug auf die (teil-)stationären Hilfe-
arten, daß Fremdplazierung verdeckt auch jenseits 
der Regelungen des KJHG stattfindet, z. B.  in der Un-
terbringung von Kindern im Rahmen eines Kranken-
hausaufenthaltes nach einer Schädigung durch Dro-
gen- oder Alkoholmißbrauch ihrer Eltern, in der Un-
terbringung in Internaten oder in Kinder- und 
Jugendpsychiatrien. Der häufig formulierte Ver-
dacht, daß Kinder zwischen der Kinder- und Jugend-
psychiatrie und der Heimerziehung hin- und herge-
schoben würden, sog. Drehtür-Effekt, kann bis heute 
nicht entkräftet werden (vgl. Köttgen 1996 b). 

Angebote und Leistungen stationärer und teilstatio-
närer Hilfen sind in sich hochgradig differenziert und 
komplex. Auf dem Hintergrund der von der Bin-
dungsforschung (vgl. Hansen, G. 1994) vorgebrach-
ten Argumente und in Zusammenhang mit der Kritik 
am totalen Charakter von Heimen ist für die Betreu-
ung von Kindern ein vielfältiges Netz unterschiedli-
cher Unterbringungsformen entstanden. Kinder sind 
also untergebracht in bzw. bei: 

- Bereitschaftspflegestellen, 

- Kinderwohngruppen, 

- Pflegenestern, 

- Pflegeeltern und Pflegefamilien, 

- Tagesgruppen, 

- (heilpädagogischen) Pflegestellen, 

- Kinderdörfern, die sich danach unterscheiden, ob 
sie primär dem Elternprinzip (wie in den Albe rt

-Schweitzer-Kinderdörfern) oder dem Hausmütter-
prinzip (wie in den SOS-Kinderdörfern) folgen, 

- Familiengruppen, 

- eingruppigen Kleinstheimen, 

- Heimen mit konstantem Personal (mit sogenann-
ten Bezugsbetreuern), 

- Heimen mit wechselndem Personal u. a. m. 

Kaum eine Rolle bei der Altersgruppe der bis zu 
12jährigen spielen die geschlossene Unterbringung 
und die Betreuung in Wohngemeinschaften. Auch 
abenteuer- und erlebnispädagogische Projekte rich-
ten sich vor allem an Jugendliche. 

1994 wurden für alle Altersgruppen insgesamt 
149 253 Hilfen zur Erziehung außerhalb des Eltern-
hauses in Anspruch genommen (Blandow 1997). Es 
ist jedoch anzunehmen, daß die amtliche Kinder- und 
Jugendhilfestatistik nur einen (kleinen) Teil des tat-
sächlichen Aufgabenspektrums (teil-) stationärer Hil-
fen abbildet, da das Bundesamt für Statistik diejeni-
gen Kinder und Jugendlichen außer acht läßt, die 
nach den Bestimmungen des Bundessozialhilfegeset-
zes (BSHG) oder des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) 
untergebracht sind. 

Die Kinder unter 12 Jahren nahmen im Jahr 1994 
56600 (teil-)stationäre Hilfen zur Erziehung in An-
spruch (Bestand am 31. Dezember 1994; vgl. Tab. C 
6.1). Werden die unterschiedlichen (teil-)stationären 
Hilfearten miteinander verglichen - was, wie im 
Hinweis zu Tab. C 6.2 beschrieben, bestimmte stati-
stische Berechnungen voraussetzt -, so wird deut-
lich, daß die Altersgruppe der unter 12jährigen Kin-
der jeweils innerhalb der Tagesgruppenerziehung 
mit 62 % (alte Bundesländer) bzw. 74 % (neue Bun-
desländer) nach wie vor am stärksten, in der Vollzeit

-

pflege mit 52 % bzw. 47 % mit den älteren Kindern 
ausgeglichen und in der Heimerziehung mit knapp 
24 % bzw. 31 % am geringsten vertreten ist (Exper-
tise Schilling/Krahl, i. Ersch., Tab. 14, 15 und 16). 

Kinder in stationären Hilfen kommen überproportio-
nal aus Einelternfamilien - fast ausschließlich mit al-
leinerziehenden Müttern (Ames/Bürger 1996). Exper-
tengespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Jugendämter Erlangen und Jena z. B. haben ge-
zeigt, daß in Jena für über 60 %, in Erlangen sogar 
für rund 85 % der fremdplazierten Kinder nur ein El-
ternteil personensorgeberechtigt ist (Expe rtise Wink-
ler, i. Ersch.). 

Als zweites signifikantes Merkmal von Kindern in 
stationärer Unterbringung lassen sich materielle Not-
lagen anführen. Ames und Bürger kommen in einer 
Untersuchung der unterschiedlichen Inanspruchnah-
me vollstationärer Heimerziehung zu dem Schluß, 



Drucksache 13/11368  Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

„daß die Unterschiede in den Heimunterbringungs-
quoten der Bundesländer - jedenfalls gegenwärtig - 
in  starkem Maße durch unterschiedliche sozialstruk-
turelle Gegebenheiten in den Ländern bedingt sind" 
(Ames/Bürger 1996, S. 53). Zu ähnlichen Befunden 
führte der von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle 
(KGSt) angestellte Vergleich zwischen sieben Städ-
ten bzw. Landkreisen (KGSt 1996; Expertise Winkler, 
i. Ersch.). 

Armutsbedingungen wirken sich in zugespitztem 
Maße in den neuen Bundesländern aus. Für die Kli-
entel des Jugendamts Jena gilt, daß mehr als die 
Hälfte der alleinerziehenden Eltern von fremdpla-
zierten Kindern Lohnersatzleistungen oder Leistun-
gen des Sozialamts erhalten (Expertise Winkler, i. 
Ersch.). 

Der Bedarf an stationären Hilfen ist in erster Linie im 
Zusammenhang mit finanziellen Krisen oder dauer-
hafter Not und einem Mangel an hilfreichen sozialen 
Beziehungen zu sehen. Darüber hinaus sind die 
Hintergründe komplex: Gewalterfahrungen, Alko-
holmißbrauch, (psychische) Erkrankungen usw. 
Allgemein gesagt, sind ein vielfältiges Bündel von 
Belastungsfaktoren und ein Mangel an Bewälti-
gungskompetenzen im Umgang mit den Belastungs-
situationen die häufigsten Bedingungen, denen 
Kinder in ihren Familien vor einer Heimunterbrin-
gung ausgesetzt waren (vgl. Karsten/Otto 1996; 
Hédervarí 1996; von Wolffersdorff/Sprau-Kuhlen/ 
Kersten 2 1996). Psychische Belastungen von Eltern 
werden vor dem Hintergrund zunehmender sozialer 
Isolation verschärft. 

Zu den Anlässen, die Kinder in (teil-)stationäre Hilfen 
führen, gibt es keine aktuellen Daten. Die Zurück-
haltung der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestati-
stik bei dieser Frage ist erstaunlich, zumal Daten zu 
familiären Problemen hinsichtlich der institutionellen 
Beratung sowie der SPFH erhoben werden. 

Aktenanalysen machen deutlich, daß die am häufig-
sten genannten Hilfeanlässe Entwicklungsauffällig-
keiten, Erziehungsschwierigkeiten, Schulprobleme, 
Vernachlässigung von Kindern und Gewalt gegen 
Kinder sind. Dabei zeigen die Hilfeanlässe deutliche 
geschlechtsspezifische Ausprägungen (Stein-Hilbers 
1988; Hansen, G. 1994). 

C 6.2.2.1 Erziehung in einer Tagesgruppe 

In den alten Bundesländern haben die Hilfen zur Er-
ziehung in einer Tagesgruppe eine deutliche Aus-
weitung von Anfang 1991 bis Ende 1994 erfahren: 
Für alle Altersgruppen stieg der Bestand um 75 %. 
Von den Kindern unter 12 Jahren erhielten am 1. Ja-
nuar 1991 4 366 Kinder Hilfen nach § 32 KJHG, am 
31. Dezember 94 waren es 6 490 Kinder. Das ist eine 
Steigerung um knapp 50 % (Stichtagserhebung; vgl. 
Tab. C 6.1; Expertise Schilling/Krahl, i. Ersch., 
Tab. 14). 

In den neuen Bundesländern konnten sich Tages-
gruppen bislang nur zögerlich etablieren. Von nur 
103 Hilfen am 1. Januar 1991 stieg die Zahl auf 1 174 
am 31. Dezember 94. Dies war eine Steigerung von 

über 1 000 %, freilich von einem sehr niedrigen Aus

-

gangwert aus. Der Schwerpunkt der Inanspruchnah-
me liegt bei der Altersgruppe der 9- bis 12jährigen, 
sowohl in den alten als auch in den neuen Bundes-
ländern, doch ist insgesamt eine Verschiebung der 
Altersstruktur der Hilfeempfänger zu den älteren 
Jahrgängen zu konstatieren (ebd.). 

Bei diesen aufgeführten Steigerungsraten muß be-
rücksichtigt werden, daß die Tagesgruppe im ge-
nannten Zeitraum durch das KJHG eine rechtliche 
Verankerung erfahren hat und im Kontext der Ver-
meidung von Fremdunterbringung diskutiert wird. 
Der Gesetzgeber hat die gegenüber der Vollzeitpfle-
ge und der Heimerziehung deutlich kostengünstige-
re Tagespflege bewußt zum Ausbau empfohlen. 

Tagesgruppen gelten „als ein besonders gelungenes 
Beispiel für die Realisierung lebensweltorientierter 
Jugendhilfe" (Thiersch 1994, S. 48). Sie verbinden 
die Vorteile stationärer Betreuung, insbesondere ein 
flexibles, bedarfsgerechtes Angebot pädagogischer 
und therapeutischer Möglichkeiten, mit den Vortei-
len ambulanter Hilfen und beziehen den familialen 
Kontext mit ein. 

C 6.2.2.2 Vollzeitpflege 

Für die Gruppe der unter 12jährigen Kinder wurden 
am 1. Januar 1991 für die alten Bundesländer 21003 
und für die neuen Bundesländer 3 499 Hilfen zur Er-
ziehung durch Vollzeitpflege erfaßt. Bis zum 31. De-
zember 1994 stieg der Bestand an Pflegestellen in 
den alten Bundesländern auf 24 248, d. h. um 15,5 %, 
und in den neuen Bundesländern 4 518, d. h. um 
29 %, an. Dabei ist die am stärksten expandierende 
Gruppe die der 6- bis unter 9jährigen Kinder. Für 
Ost- und Westdeutschland zeigen die Verlaufzahlen, 
daß der Anteil der unter 12jährigen im Verhältnis zu 
dem der über 12jährigen abnimmt. (Stichtagserhe-
bungen; Expertise Schilling/Krahl, i. Ersch., Tab. 15). 

Betrachtet man die Entwicklung der begonnenen 
Vollzeitpflegen für alle Altersgruppen, so zeigt sich, 
daß die Pflegestellen in den alten Bundesländern von 
rund 10 000 im Jahr 1991 um rund 6 % auf 9 400 Jahr 
1994 zurückgegangen sind, während sie in den neu-
en Bundesländern von 1991 bis 1994 um rund 55 % 
(von 1 300 auf rd. 2000 Stellen) gestiegen sind. Dabei 
sind die begonnenen Vollzeitpflegen in den alten 
Bundesländern für unter 12jährige stärker als für die 
über 12jährigen zurückgegangen. Hier stellt sich die 
Frage, ob das Potential an Pflegefamilien erschöpft 
ist oder ob andere Hilfen an deren Stelle getreten 
sind. In den neuen Bundesländern sind hingegen die 
Anteile der unter 12jährigen stärker als die der über 
12jährigen gestiegen (Expertise Schilling/Krahl, i. 
Ersch., Tab. 19). 

Eine Unterbringung von Kleinstkindern in Heimen 
wird heute generell abgelehnt, weil sie die Gefahr ei-
ner Hospitalisierung birgt. Für die gleichwohl erfor-
derlichen Fremdplazierungen wurde inzwischen - 
u. a. als Nürnberger Modell - das Konzept der Bereit-
schaftspflegestelle entwickelt (vgl. Steege 1995). 
Ausgebildete Erzieherinnen übernehmen im Rahmen 
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eines an Bundesangestelltentarif-Regelungen ange-
lehnten Vertrags als Pflegemütter kurzfristig die Be-
treuung von Säuglingen und Kindern bis zu 3 Jahren 
innerhalb ihrer eigenen Familie. Entwicklungsrück-
stände wurden bei Kindern, die in dieser Form be-
treut wurden, aufgeholt, Hospitalisierungseffekte 
wurden nicht beobachtet. Die Pflegestellen bieten 
ein pädagogisches und soziales Klima, das gute Vor-
aussetzungen für die weitere Entwicklung der Kinder 
schafft. Diese und ähnliche günstige Erfahrungen 
zeitigten eine positive Einschätzung der Betreuung 
von Kleinkindern in Pflegefamilien, Pflegestellen 
und familienähnlichen Betreuungsformen (vgl. Gint-
zel 1966; Arbeitskreis zur Förderung von Pflegekin

-

dern 1995) und führten dazu, eine Unterbringung in 
Familienzusammenhängen bzw. familienanaloge An-
gebote zu favorisieren (vgl. Klatetzki 2 1995). 

Gleichwohl muß vor unkritischer Eupho rie gewarnt 
werden (vgl. Forschungsgruppe Jugendhilfe Klein

-

Zimmern 1995; Schröder, J.-A. 1994). Insbesondere 
in der angelsächsischen Forschungsliteratur wird 
darauf hingewiesen, daß sich Zusammenbrüche der 
Betreuungsverhältnisse in Pflegefamilien mehren 
(McAuley 1996); in der deutschsprachigen Literatur 
werden Abbruchquoten zwischen 6 % und 40 % ge-
nannt (Expe rtise Winkler, i. Ersch.). Abbrüche wer-
den hierbei häufig auf mangelnde Sorgfalt bei den 
Unterbringungsverfahren zurückgeführt sowie auf 
den erhöhten Druck auf Sozialarbeiter in der öffentli-
chen Jugendhilfe, Kinder in Pflegefamilien statt in 
Heimen unterzubringen. Pflegeverhältnisse werden 
von den Jugendämtern oft als eine kostengünstigere 
Variante der Fremdplazierung gewählt. Die Gefahr 
von professionellen wie methodischen Defiziten, die 
rasch zu einer Überlastung der Pflegepersonen und 
infolgedessen zur Beendigung des Pflegeverhältnis-
ses führen können, ist groß. Insbesondere dort, wo 
hochbelastete traumatisierte Kinder spezifische orga-
nisatorische und methodische Betreuungsformen ver-
langen, sind Pflegefamilien und familienähnliche 
Hilfen schnell am Ende ihrer Möglichkeiten (Exper-
tise Winkler, i. Ersch.) 

C 6.2.2.3 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 

1994 erhielten in den alten Bundesländern insgesamt 
59 166 Kinder und Jugendliche und in den neuen 
Bundesländern 20 961 Kinder und Jugendliche Hilfen 
wie Heimerziehung und Unterbringung in sonstigen 
betreuten Wohnformen. Dabei sind die Bestandszah-
len in den alten Bundesländern seit 1991 um 22,4 % 
gestiegen, in den neuen Bundesländern seit 1991 um 
rund 31 % gestiegen, was vor allem an der gestiege-
nen Anzahl dieser Hilfen für die Altersgruppe der 18

-

bis 21jährigen (Unterbringung in einer Wohngemein-
schaft oder Betreuung in einer eigenen Wohnung) 
liegt (Expertise Schilling/Krahl, i. Ersch., Tab. 16). 

Die Anzahl der begonnen Hilfen in Heimen und son-
stigen betreuten Wohnformen ist für unter 12jährige 
in den alten den neuen Bundesländern von 1991 bis 
1994 um 6,6 % zurückgegangen, in den neuen Bun-
desländern etwa konstant geblieben. Allerdings wur-
den 1994 in den alten Bundesländern noch 6 363 Kin

-

der und in den neuen Bundesländern noch 3 115 Kin-
der unter 12 Jahren in Heimen oder in sonstiger 
betreuter Wohnform neu untergebracht. Damit sind 
die begonnenen Hilfen durch Heimerziehung oder 
sonstige betreute Wohnformen bei den unter 12jähri-
gen im Vergleich zu anderen (teil-)stationären Hilfen 
in den neuen Bundesländern quantitativ am stärk-
sten vertreten. In den alten Bundesländern über-
wiegt die Anzahl der begonnenen Hilfen in Vollzeit

-

pflege für die unter 12jährigen Kinder die Anzahl der 
begonnen Hilfen in Heimen (Expertise Schilling/ 
Krahl, i. Ersch., Tab. 20 und 21). 

In den alten Bundesländern werden trotz aller Bemü-
hungen um eine Ausweitung der ambulanten und le-
bensweltorientierten Hilfen - bezogen auf alle Al-
tersgruppen - in der Heimerziehung doppelt so viele 
Hilfen begonnen wie im Bereich der Vollzeitpflegen 
und sechsmal so viele wie im Bereich der Tagesgrup-
pen. In den neuen Bundesländern hat die Heimerzie-
hung - bezogen auf alle Altersgruppen eine noch 
deutlichere Vorrangstellung (Expertise Schilling/ 
Krahl, i. Ersch., Tab. 21). 

Stationäre Hilfen haben sich ausdifferenziert, so daß 
die Beschreibung und die Analyse der tatsächlichen 
Form von Heimerziehung, insbesondere ihrer Mög-
lichkeiten und Effekte, Schwierigkeiten bereiten (Ex-
pertise Winkler, i. Ersch.). Dezentralisierung, Entin-
stitutionalisierung, Entspezialisierung, Regionalisie-
rung und Individualisierung - um die großen 
Entwicklungslinien zu benennen (Wolf 1993) - zie-
len auf den Ausbau milieunaher Hilfen. Diese unter-
scheiden sich deutlich von der traditionellen Erzie-
hungsanstalt. Sie wollen nicht nur die Prozesse einer 
Stigmatisierung und der Bildung von Subkulturen in 
den Einrichtungen vermeiden helfen, sondern kön-
nen in höherem Maße auf die Problemlagen der Kin-
der eingehen. 

Erzieherinnen und Erzieher in der Heimerziehung 
bewegen sich in einem extrem beanspruchenden 
Spannungsfeld zwischen Grenzsituationen und 
hohen, wenn nicht sogar überhöhten Leitbildern 
(Stahlmann 1993). Zusatzlich prekär wirkt das gerin-
ge gesellschaftliche Ansehen der Berufstätigkeit in 
der stationären Jugendhilfe (Günther/Bergler 1992). 
Darüber hinaus zeichnet sich auch ab, daß die Ein-
führung neuer, insbesondere integrierter und flexib-
ler Hilfeformen einen neuen Professionalisie-
rungsschub nach sich zieht. So reichen die in der 
Erzieherausbildung erworbenen Qualifikationen 
offensichtlich nicht aus, die Probleme und Aufgaben 
angemessen zu erkennen und zu bewältigen, die im 
Rahmen einer Neuorganisation erzieherischer Hilfen 
anstehen (Expertise Winkler, i. Ersch.) . 

Die Diskussion der alten Dichotomie von Ersatzfami

-

lien  und Heim ist überholt. Heute geht es eher dar-
um, ein breites Spektrum an differenzierten Hilfean-
geboten zu entwickeln, die von den Beteiligten als 
mögliche und lohnende Lebensorte wahrgenommen 
werden können. Diese Hilfeangebote sind dabei we-
niger in Konkurrenz zur Herkunftsfamilie, sondern 
eher als eine Möglichkeit für diese zu sehen, familiä-
re  Lebens- und Interaktionsformen zu erweitern 
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(ebd.). Dem entspricht ein weites zeitliches Spektrum 
der Hilfeverläufe. Als durchschnittliche Verweildauer 
gelten für Pflegeelternverhältnisse 64 Monate, für die 
Heimerziehung 38 Monate (Blandow 1997; Deininger 
1992; Expertise Winkler, i. Ersch.). 

Es gibt Widersprüche in der Inanspruchnahme bei 
Hilfen zur Erziehung außerhalb des Elternhauses 
nach dem Geschlecht. In der früheren Bundesrepu-
blik wurden Mädchen (unter 12 Jahren) eher als Jun-
gen in der Familie belassen und - wenn es doch zu 
einer Fremdplazierung kam - Pflegefamilien für sie 
bevorzugt (vgl. Expe rtise Winkler, i. Ersch.). Das 
führte dazu, daß der Anteil der Mädchen in der 
Heimerziehung der alten Bundesländer von 41 % 
(1991) auf rund 38 % (1994) zurückgegangen ist. In 
den neuen Bundesländern ist hingegen der Anteil 
der Mädchen von 41 % auf 42 % gestiegen (begon-
nene Hilfen; Expertise Schilling/Krahl, i. Ersch., 
Tab. 21). 

Regional angelegte statistische Analysen zeigen, daß 
in den ersten Lebensjahren bis zu viermal mehr Mäd-
chen als Jungen in Heimen untergebracht werden 
(Hédervari 1996; Hansen, G. 1994), zwischen dem 9. 
und 12. Lebensjahr hingegen mehr Jungen. 

Der Anteil der Jungen unter 12 Jahren hat sich in der 
Tagesgruppenerziehung und der Heimerziehung 
ausgeweitet und liegt deutlich über der Inanspruch-
nahme für Mädchen. Die Inanspruchnahme von Voll-
zeitpflegen weist keine geschlechtsspezifischen Be-
sonderheiten aus. Zwischen alten und neuen Bun-
desländern bestehen keine nennenswerten 
Unterschiede (Expertise Schilling/Krahl, i. Ersch., 
Tab. 21). Gründe für die unterschiedliche Inan-
spruchnahme können in geschlechtsspezifischen 
Problemkonstellationen liegen, in der Unterbrin-
gungspraxis oder in Präferenzen der aufnehmenden 
Einrichtungen. Die geringere Inanspruchnahme 
durch Mädchen kann ein Hinweis auf fehlende mäd-
chenspezifische Angebote sein. Diese Auffassung 
deckt sich mit Berichten aus der Praxis (z. B. Interna-
tionale Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH) - 
Fachgruppe Mädchen und Frauen 1995). 

Der Prozentanteil der Kinder und Jugendlichen 
nichtdeutscher Nationalität (Altersgruppen werden 
nicht ausgewiesen) an Hilfen zur Erziehung außer-
halb des Elternhauses (die Statistik weist unter 
12jährige nicht gesondert aus) beträgt in den alten 
Bundesländern etwa 12 %; dies entspricht fast dem 
Anteil an der altersentsprechenden Bevölkerung 
(14 %). In den neuen Bundesländern ist der Anteil 
der nicht-deutschen Kinder und Jugendlichen sehr 
gering: der Anteil an der vollzeitpflege beträgt 0,5 % 
und an der Heimerziehung 0,9 %. Da aber der Anteil 
an der altersentsprechenden Bevölkerung nur 1,1 % 
beträgt, ergeben sich ähnliche Tendenzen wie in den 
alten Bundesländern (Expe rtise Schilling/Krahl, i. 
Ersch., Tab. 17; Trede 1993). Insgesamt muß man an

-

nehmen, daß ausländische Kinder, gemessen an ih-
rem Anteil an der Gesamtbevölkerung, in der Heim-
erziehung leicht unterrepräsentiert sind. Sie verblei-
ben kürzer in einer Hilfe. Gründe sieht Blandow in 
den weniger desolaten Familienverhältnissen. „In 
ausländischen Familien, deren ökonomische Lage 
sich insgesamt wohl eher negativer als die deutscher 
Familien stellt, scheinen damit noch häufiger als in 
jenen soziale Ressourcen für die Selbstbetreuung der 
Kinder mobilisierbar zu sein. Allerdings kann auch 
nicht ausgeschlossen werden, daß ausländischen 
Kindern häufiger als deutschen eine eigentlich not-
wendige Hilfe verweigert wird" (Blandow 1997, 
S. 69). 

Auf ein spezielles Problem im Bereich der teilstatio-
nären Hilfen, das die Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Jugendhilfe betrifft, sei am Schluß noch 
hingewiesen. Es gibt Tageseinrichtungen für Kinder 
mit und ohne Beschulung. Dies weist die Kinder- und 
Jugendhilfestatistik bedauerlicherweise nicht aus, so 
daß hier keine Aussage darüber gemacht werden 
kann, um welche Größenordnung es sich bei diesem 
Problem handelt. Jugendhilfe erhebt den Vorwurf, 
daß Schule - mit dem Wissen über solche Einrich-
tungen - bei Kindern, die für Schule zu problema-
tisch geworden sind, einen Aussonderungsprozeß 
betreibt, sie an die Jugendhilfe „abgibt" und sich da-
mit jeder weiteren Verpflichtung für die Kinder, sei 
es erzieherischer oder kostenmäßiger Art, entledigt. 
Häufig werden von den Eltern diese Verfahrenswei-
sen der Schule unterstützt, nicht zuletzt deshalb, weil 
hier für alle erkennbar dem Kind, da ausgeschult, 
das Problem zugewiesen wird. Einmal abgesehen da-
von, daß Jugendhilfe andere Aufgaben hat, als Be-
schulungen durchzuführen - was zunächst nur ein 
formales Argument ist -, sollen zwischen Jugendhil-
fe und Schule Wege erarbeitet werden, in denen 
Schule sowohl pädagogisch als auch kostenmäßig in 
der (Mit-)Verantwortung für das Kind bleibt. 

C 6.2.3 Synoptische Zusammenschau der einzelnen 
Hilfearten nach §§ 27-34 KJHG 

Die geleisteten und noch andauernden Hilfen zur Er-
ziehung für Kinder bis zu 12 Jahren summierten sich 
1994 auf etwa 263 600; davon entfielen rund 214 000 
auf die alten und etwa 50 000 auf die neuen Bundes-
länder. Von allen unter 12jährigen in der Bevölke-
rung erfuhren 2,5 von 100 Kindern unter 12 Jahren 
oder jedes 40. Kind im Lauf des Jahres 1994 Unter-
stützung im Rahmen von Hilfe zur Erziehung (vgl. 
Tab. C 6.1 und Tab. C 6.2). 

Im Ost-West-Vergleich sind - anders als früher -
1994 kaum mehr Unterschiede in der Gesamtzahl 
festzustellen. Die absoluten Zahlen steigen, was 
deutlich macht, daß die Notwendigkeit von Hilfen 
zur Erziehung steigt. 
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Tabelle C 6.1 
Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung für Kinder unter 12 Jahren im Laufe 
der Berichtsjahre 1991 und 1994 nach alten und neuen Bundesländern (absolut) 

1991 1994 

Alte Länder Neue Länder Deutschland Alte Länder Neue Länder Deutschland 

Beratungen 

Beendete Beratungen 92 747 12 035 104 782 115 861 21331 137192 

16 % Beratungen über 
1 Jahr 

14 840 1926 16 765 18 538 3 413 21951 

insgesamt 107 587 13 961 121547 134 399 24 744 159143 

Beistandschaften 

Beendete Hilfen 889 231 1 120 975 207 1 182 

Bestand am 31. 12. 3 020 576 3 596 3 029 472 3 501 

insgesamt 3 909 807 4 716 4 004 679 4 683 

Sozialpädagogische Familienhilfe 

Kinder in beendeten 
SPFHs 

8 489 1 111 9 600 11524 5 423 16 947 

Unter 12jährige (75 %) 6112 800 6 912 8 297 3 905 12 202 

Kd. in andauernden 
SPFHs 

15 975 7 085 23 060 17 510 7 697 25 207 

Unter 12jährige (75 %) 11502 5101 16603 12607 5542 18149 

insgesamt 17 614 5 901 23 515 20 904 9 446 30 351 

Tagesgruppen 

Beendete Hilfen 1596 29 1625 1881 196 2 077 

Bestand am 31. 12. 5 368 248 5 616 6 490 875 7 365 

insgesamt 6 964 277 7 241 8 371 1071 9 442 

Vollzeitpflege 

Beendete Hilfen 3 757 286 4 043 4 333 773 5106 

Bestand am 31. 12. 21003 3 499 24 502 24 248 4 518 28 766 

insgesamt 24 760 3 785 28 545 28 581 5 291 33 872 

Heimerziehung 

Beendete Hilfen 3 491 2 515 6 006 3 618 2 077 5 695 

Bestand am 31. 12. 12 773 7 449 20 222 14 024 6 445 20 469 

insgesamt 16 264 9 964 26 228 17 642 8 522 26164 

Erzieherische Hilfen insgesamt 

Hilfen insgesamt 177 098 34 695 211792 213 901 49 753 263 655 

Bevölkerung unter 12 J. 8 400 982 2 202 621 10 603 603 8 547 442 2 053 223 10 600 665 

an altersentspr. Bevölk. 2,1 % 1,6 % 2,0 % 2,5 % 2,4 % 2,5 % 

© Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik Universität Do rtmund 
Quelle: Statistisches Bundesamt: Institutionelle Beratung, sozialpädagogische Familienhilfe, Betreuung einzelner junger 

Menschen (1993a, 1996b); Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses (1993c, 1996c); Expertise Schilling/Krahl, 
i. Ersch., Tab. 25; eigene Berechnungen ohne Adoptionen. 
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Tabelle C 6.2 

Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung für Kinder unter 12 Jahren - Prozentuale Entwicklung 
im Laufe der Berichtsjahre 1991 und 1994 nach alten und neuen Bundesländern 

Alte Länder Neue Länder 

1991 1994 1991 1994 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Hilfen insgesamt 177 098 99,9 213 901 100 34 695 99,9 49 753 100 

Beratungen 107 587 60,7 134 399 62,8 13 961 40,2 24 744 49,7 

Beistandschaften 3 909 2,2 4 004 1,9 807 2,3 679 1,4 

SPFH 17614 9,9 20904 9,8 5901 17,0 9446 19,0 

Tagesgruppen 6964 3,9 8371 3,9 277 0,8 1071 2,2 

Vollzeitpflege 24 760 14,0 28 581 13,4 3 785 10,9 5 291 10,6 

Heimerziehung 16 264 9,2 17 642 8,2 9 964 28,7 8 522 17,1 

Zusammenfassung nach Hilfetypen' 

Ambulante Hilfen 129110 72,9 159 307 74,5 20 669 59,6 34 869 70,1 

Teilstationäre Hilfen 6 964 3,9 8 371 3,9 277 0,8 1071 2,2 

Stationäre Hilfen 41024 23,2 46 223 21,6 13 749 39,6 13 813 27,8 

© Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik Universität Do rtmund 
I)  Ambulante Hilfen = Beratungen, Beistandschaften, Sozialpädagogische Familienhilfe; Teilstationäre Hilfen = Tagesgruppen; 

Stationäre Hilfen = Vollzeitpflege, Heimerziehung 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Institutionelle Beratung, sozialpädagogische Familienhilfe, Betreuung einzelner junger 
Menschen (1993a, 1996b); Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses (1993c, 1996c); Expertise Schilling/Krahl, 
i. Ersch., Tab. 26; eigene Berechnungen ohne Adoptionen. 

Hinweis: 

Die hier aufgeführte Tabelle C 6.2 - sie entspricht 
der leicht veränderten O riginal-Tabelle 26 der Ex-
pertise Schilling/Krahl, i. Ersch. - ermöglicht ei-
nen vergleichenden Gesamtüberblick über die 
verschiedenen Arten der Hilfen zur Erziehung und 
ihre Entwicklung von 1991 bis 1994. Um eine sol-
che Vergleichbarkeit zu erreichen, wurden spezifi-
sche Berechnungen - im Sinne von Gewichtun-
gen - vorgenommen (vgl. Tab. C 6.1), die in der 
Expertise wie folgt erläutert werden: 

„Für den Vergleich der Hilfen zur Erziehung wer-
den alle Hilfen berücksichtigt, die zwischen dem 
1. Januar und dem 31. Dezember der zu betrach-
tenden Berichtsjahre begonnen haben, beendet 
wurden und über den ganzen Zeitraum andauer-
ten. Diese Betrachtungsweise vermittelt einen Ein-
druck darüber, in welchem Maße das Kinder- und 
Jugendhilfesystem in Anspruch genommen wird. 

Bei dieser Zusammenstellung der Daten ergibt 
sich bei den institutionellen Beratungen ein me-
thodisches Problem. Es werden nur die beendeten 
Beratungen in einem Berichtsjahr erfaßt, diejeni-
gen, die über den 31. Dezember hinaus andauern, 
wurden nicht berücksichtigt. Um wenigstens eine 
Vergleichbarkeit mit den Angaben der anderen 
Hilfearten zu erreichen, kann hilfsweise der Anteil 
der Beratungen für und mit unter 12jährigen hin-
zugenommen werden, die länger als ein Jahr dau

-

ern. Dieser Anteil beträgt ca. 16 %, der für die Be-
rechnungen zugrunde gelegt wird. 

Ein besonderes Problem stellen darüber hinaus 
die sozialpädagogischen Familienhilfen dar. Eine 
Berücksichtigung der Anzahl der Familien würde 
die Bedeutung dieser Hilfe gegenüber den ande-
ren verringern, da im Durchschnitt in jeder betreu-
ten Familie 2,5 Kinder leben. Da allerdings nicht 
das Alter jedes einzelnen Kindes erfaßt wird, son-
dern nur das des jüngsten und ältesten in der Fa-
milie lebenden Kindes, kann nicht exakt bestimmt 
werden, wieviel unter 12jährige von sozialpädago-
gischer Familienhilfe betroffen sind. Eine Annähe-
rung kann über die Angaben des jüngsten und äl-
testen Minderjährigen in der Familie erreicht wer-
den. Aufgrund dieser Berechnungen kann davon 
ausgegangen werden, daß von den 42 154 Kin

-dern, die in sozialpädagogisch betreuten Familien 
im Berichtsjahr 1994 lebten, ca. 30350 unter 
12 Jahren waren. " 

Die Berechnungen können dazu führen, daß die 
Daten (absolute Zahlen) aus den Einzeltabellen ei-
nerseits und in der Übersichtstabelle andererseits 
voneinander abweichen. 

Ausweitungen erfuhren die Bereiche, die im KJHG 
neu geregelt wurden, die Erziehungsberatung, die 
Sozialpädagogische Familienhilfe und die Tages-
gruppen. Die größte Steigerungsrate ist bei der insti-
tutionellen Beratung festzustellen, die in Ost- wie in 
Westdeutschland den größten Anteil an allen gelei- 
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steten Hilfearten (alte Bundesländer 62,8 %; neue 
Bundesländer: 49,7 %) einnimmt. 

Die Unterstützung durch Erziehungsbeistände für 
unter 12jährige haben im gesamten Spektrum zah-
lenmäßig nur einen geringen Stellenwert. In der Voll-
zeitpflege und der Heimerziehung waren in den al-
ten Bundesländern Rückgänge bei den begonnenen 
Hilfen zu verzeichnen. 

Eine Differenzierung nach ambulanten, teilstationä-
ren und stationären Hilfen verdeutlicht, daß die sta-
tionären Hilfen in Ost und West zu Lasten der ambu-
lanten Hilfen rückläufig sind, wobei diese Tendenz in 
den neuen Ländern erheblich stärker ausgeprägt ist. 
Die teilstationären Hilfen spielen nur eine geringe 
Rolle im Gesamtspektrum der erzieherischen Hilfen. 
Über die Hintergründe der statistisch erfaßten Diffe-
renzen schwelt jedoch bereits seit Jahrzehnten ein 
erbitterter Kampf zwischen Befürwortern der ambu-
lanten Hilfen einerseits und Verfechtern der Heimer-
ziehung andererseits. So könnte eine geringere An-
zahl stationärer Hilfen zur Erziehung sowohl den Er-
folg von Beratung und ambulanten Angeboten als 
auch Defizite in der Versorgung mit angemessenen 
Formen stationärer Betreuung signalisieren (vgl. 
KGSt 1996). 

Die Kontroverse um das Verhältnis von ambulanten 
Erziehungshilfen zu Heimerziehung - Kritik an ei-
nem übermächtigen Stellenwert der Heimerziehung 
einerseits und andererseits die Generalthese, wo-
nach Kinder oftmals viel zu spät, nach einem langen 
Herumexperimentieren mit ambulanten Hilfen, in 
Heime kämen, - wird vorerst durch Ergebnisse eines 
Forschungsvorhabens dahingehend differenziert, 
daß ambulante Hilfen wesentlich dazu beitragen, sta-
tionäre Betreuungsformen zu vermeiden (vgl. Bürger 
1997a). Es zeigte sich jedoch auch, daß ambulante 
Hilfen für manche Kinder hilfreiche und notwendige 
Schritte darstellen, die durchaus auch in eine statio-
näre Hilfe münden können. In anderen Fällen muß 
eine unmittelbare stationäre Hilfe auch in der Rück-
schau als richtige Entscheidung bewertet werden. 

Für Jugendhilfepraxis und -politik interessante Er-
kenntnisse resultieren aus den Äußerungen der be-
troffenen Kinder und deren Eltern auf die Frage, wel-
che Vorstellungen sie bezüglich einer Verbesserung 
der Jugendhilfeangebote hätten. Die Antworten rich-
teten sich weniger auf eine Optimierung individuali-
sierter oder hochspezialisierter Hilfen, sondern es 
wurde der Wunsch nach Hilfen geäußert, die im Le-
bensfeld angesiedelt und gut erreichbar waren und 
zudem die Isolation der Betroffenen überwinden und 
die Selbsthilfepotentiale fördern und stärken halfen 
(Bürger 1997 b). 

Diese Ergebnisse stützen nachdrücklich die Forde-
rung nach Regionalisierung und Dezentralisierung 
der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe. Zudem 
verweisen sie auf die Notwendigkeit eines breitgefä-
cherten, flexiblen Gesamtleistungsspektrums von 
Hilfen zur Erziehung im ambulanten, teilstationären 
und stationären Bereich, die gleichberechtigt neben-
einander stehen und sich am individuellen Bedarf 
von Jungen und Mädchen und ihren Familien in ih-
rer Lebenswelt orientieren. 

C 6.3 Ansätze zur Weiterentwicklung 

C 6.3.1 Entwicklungstendenzen 

Jugendhilfe steht heute unter einem enormen Mo-
dernisierungs- und Legitimationsdruck, der an vier 
zentralen Herausforderungen festgemacht wird: ei-
ner Fachlichkeit, die gleichzeitig ganzheitlich, prä-
ventiv, lebensweltbezogen und Selbsthilfepotentiale 
fördernd ausgerichtet sein soll; wachsendem Bedarf 
aufgrund sich verschärfender Problemlagen; damit 
einhergehend erhöhten Anforderungen an die Fach-
kräfte hinsichtlich Unterstützung und Beratung so-
wie der eingeschränkten finanziellen Situation der 
öffentlichen Haushalte (KGSt 1994). 

Vor diesem Hintergrund kommt es gegenwärtig zu 
einer grundsätzlichen Neuorientierung und zu Fach-
diskussionen über die Perspektiven für eine Weiter-
entwicklung. Dabei geht es zum einen um ein erwei-
tertes Leistungsspektrum und zum anderen um eine 
neue organisatorische Gestaltung der Jugendhilfe, 
insbesondere der Hilfen zur Erziehung. Die Entwick-
lungstendenzen gehen in verschiedene Richtungen. 
Auf der einen Seite entstehen neue Ansätze z. B. im 
Bereich der familienorientierten Hilfen, die eine Er-
weiterung der Hilfeformen nach den §§ 28 - 34 
KJHG darstellen. Auf der anderen Seite geht es um 
grundsätzlich neue Organisationsstrukturen, z. B. im 
Konzept der flexiblen Erziehungshilfen, das sich ge-
gen eine „Versäulung" der einzelnen Hilfeformen 
wendet und sowohl organisatorisch als auch finan-
ziell eine Struktur voraussetzt, die „Hilfen aus einer 
Hand" ermöglicht. 

In den letzten Jahren entstanden - insbesondere 
auch in den neuen Bundesländern - eine Reihe neu-
er Angebote. Dabei lassen sich zumindest ihrer Ten-
denz nach zwei Konzeptionen unterscheiden. Die er-
ste richtet sich auf eine Stärkung der Familie. Dies 
zeigt sich z. B. in der Entwicklung weiterer familien-
orientierter Hilfen wie der Familienaktivierungspro-
gramme, die sich auf sozialökologische Ansätze und 
Strategien des Empowerment stützen (Gehrmann/ 
Müller 1996a; vgl. Kap. C 6.3.1.3). Die zweite Form 
stellt die Bereitstellung eines anderen Ortes in den 
Mittelpunkt und schließt an eine Vorstellung von 
Verbundsystemen an. Organisatorisch werden bei-
spielsweise Müttertreff und Kindergarten oder Hilfe 
zur Erziehung und Jugendarbeit vernetzt; inhaltlich 
werden Familien- und Elternarbeit mit pädagogi-
schen Angeboten für die Kinder verknüpft. Diese rei-
chen über informelle Settings bis hin zu therapeuti-
schen Angeboten, von herkömmlicher sozialpädago-
gischer Arbeit bis hin zur heilpädagogischen 
Intensivbetreuung. 

C 6.3.1.1 Flexibilisierung von Hilfeformen 

Das Konzept der flexibel organisierten Erziehungs-
hilfen geht von der Idee aus, daß sich nicht Kinder 
und Eltern in die vorfindbaren Strukturen von Ein-
richtungen einfügen, sondern daß umgekehrt sich 
Organisationen an die Problemlagen von Kindern 
und Eltern anpassen sollten. Der Anspruch der Flexi-
bilisierung wendet sich gegen institutionelle Erstar-
rungen in der Jugendhilfe und gegen Tendenzen zur 
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„Versäulung", die sich in voneinander sehr abge-
grenzten Spezialisierungen in den Angebotsstruktu-
ren, entsprechend den in den §§ 28 .- 34 KJHG ge-
nannten Hilfeformen, abbilden und die zusätzlich 
durch die Haushaltssystematik der kommunalen Ju-
gendhilfebudgets zementiert werden. Daraus kann 
entstehen, daß Problemsituationen von Kindern und 
Familien mehr unter dem Blickwinkel der verfügba-
ren Hilfeformen betrachtet werden als unter dem der 
optimalen Hilfe für ihre spezielle Problemlage. Die-
sem Verständnis folgend, haben flexible Erziehungs-
hilfen kein von vornherein auf eine Hilfeform festge-
legtes Angebot. Wie vom Gesetzgeber und auch von 
der Jugendhilfepraxis gefordert, sollen Hilfeverläufe 
möglich werden, die sich an der individuellen Le-
benswelt und an der besonderen Bedürfnislage des 
Kindes orientieren. 

Auf den ersten Blick erscheinen die Vorteile flexibler 
Erziehungshilfen überzeugend. Die realen Möglich-
keiten des Konzeptes der flexiblen Erziehungshilfen 
wurden und werden jedoch kontrovers diskutiert. 
Von den einen wird das Konzept als die zentrale In-
novation in der Kinder- und Jugendhilfe gefeiert. So 
sieht auch das Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Modell der Ju-
gendhilfestationen einen gelungenen Ansatz zur 
Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung und för-
derte den Aufbau von Jugendhilfestationen in den 
Jahren 1991 bis 1994 mit Mitteln aus dem Kinder- 
und Jugendplan des Bundes in Höhe von 
770000 DM (BMFSFJ 1994a, S. XXV). 

Dieser positiven Einschätzung stehen eine ganze Rei-
he kritischer Bewertungen gegenüber. So wird vor 
einer drohenden Deprofessionalisierung und vor ei-
ner Despezialisierung gewarnt, und es werden die 
fehlende begriffliche Klarheit, die schwache theoreti-
sche Basis sowie die Gefahr von Abhängigkeitssitua-
tionen, mangelnder Distanz und Privatisierung be-
klagt (vgl. Feest 1996; Winkler, M. 1996; Peters/Wolff, 
M. 1997; Menne 1995). 

Ungeachtet dieser Problematik gibt es immer mehr 
Einrichtungen, die flexible Erziehungshilfen anzu-
bieten behaupten. Häufig sind die Konzepte nicht 
theoretisch begründet, und es fehlen empirische Be-
funde über die Praxis und die Sicht der betroffenen 
Kinder und deren Eltern. 

Die Ausweitung hat zudem zu einer Inflationierung 
des Begriffes geführt. Man verwendet Begriffe wie 
„flexible Erziehungshilfen", „integrierte Erziehungs-
hilfenTM, „Hilfen aus einer Hand", „Flexibilisierung 
der Hilfen", „Jugendhilfestationen", „Jugendhilfe-
einheiten", „Fachleistungsstunde" usw., ohne einen 
inhaltlichen Referenzrahmen festzulegen. 

Diese inhaltliche Unbestimmtheit hat zur Folge, daß 
die Rede von den flexiblen Erziehungshilfen heute 
gewissermaßen zu einem konzeptionellen Regen-
schirm geworden ist, unter dem sich unterschiedlich-
ste Ansätze und Praxisformen verbergen. Zwar wird 
stets der Anspruch auf „strukturell-organisatorische" 
Innovationen erhoben; die Frage nach den erzieheri-
schen Möglichkeiten von flexiblen Hilfen scheint je-
doch in der Diskussion eine untergeordnete Rolle zu 
spielen. 

Das Konzept der flexiblen Erziehungshilfen wurde 
einer breiten Fachöffentlichkeit erstmals durch das 
von Klatetzki herausgegebene Buch ( 2 1995) bekannt. 
Die Grundlage war ein vom Institut des Rauhen Hau-
ses für Soziale Praxis von 1992 bis Ende 1994 durch-
geführtes Modellprojekt zur Unterstützung des Auf-
baus einer Jugendhilfestruktur in freier Tägerschaft 
im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Die Basis 
bildeten Erfahrungen im Rauhen Haus in Hamburg, 
wo bereits seit Beginn der 80er Jahre Versuche unter-
nommen wurden, mit Hilfe von Dezentralisierungs-
und Entspezialisierungsstrategien einen neuen Weg 
der Alltags- bzw. Lebensweltorientierung zu finden 
und neue Arbeitsformen wie z. B. Streetwork flexibel 
zu integrieren (vgl. Klatetzki/Winter 1990). Im Mittel-
punkt des Konzeptes stehen Jugendhilfestationen, 
die so konzipiert sind, daß alle Mitarbeiter im Team 
jede Hilfe zur Erziehung durchführen sollen und 
können. Hilfen sind aus „einer Hand" zu leisten, da-
mit Beziehungsabbrüche und Zuständigkeitskarrie-
ren vermieden werden. Die Multiprofessionalität des 
Teams soll dabei die Kontinuität der Betreuungsper-
sonen auch dann sichern, wenn sich der Unterstüt-
zungsbedarf verändert und neue Hilfeformen erfor-
derlich werden. Der Anspruch, Beziehungsabbrüche 
zu vermeiden, müßte in letzter Konsequenz heißen, 
daß der immer gleiche Sozialpädagoge in der Lage 
ist, mit unterschiedlichen Hilfen für Kinder und El-
tern Unterstützung zu leisten und flexibel auf unter-
schiedlichen Bedarf zu reagieren. Dieser Anspruch 
wird allerdings in der Praxis kaum eingelöst. Jugend

-

hilfeträger und -einrichtungen reagieren zwar mit 
flexiblem Einsatz von Hilfen, selten aber mit flexi-
blem Einsatz von Fachkräften. Hierin ist eine Grenze 
des Ansatzes zu sehen. 

Die Tätigkeiten werden über die sozialpädagogische 
Fachleistungsstunde einheitlich abgerechnet. Deren 
Preis ergibt sich aus der Kalkulation der auf Dienst-
leistungsstunden umgerechneten Vollkosten der In-
anspruchnahme einer Jugendhilfeststation (vgl. Ha-
ferkamp 2 1995). Wie bei den Kostenzusatzkalkulatio-
nen gilt dabei das Prinzip der Wirtschaftlichkeit, 
wobei man allerdings zunehmend Spielräume ein-
rechnet, um nicht sofort in jedem Fall mit dem Ju-
gendamt über Hilfestrategien verhandeln zu müssen. 

Jugendhilfestationen werden bislang eher von jun-
gen, teilweise zu diesem Zweck gegründeten Trä-
gern betrieben, regional vor allem in den neuen Bun-
desländern. So haben sich z. B. in Mecklenburg-Vor-
pommern bis zur Jahresmitte 1993 über 50 
Einrichtungen konzeptionell als Jugendhilfestatio-
nen organisiert (Klatetzki 2 1995, S. 7). 

Die Anzahl der betreuten Kinder schwankt je nach 
Angebot erheblich. Selten wird das gesamte Spek-
trum der Hilfen zur Erziehung angeboten. Manche 
Jugendhilfestationen konzentrieren sich auf einzelne 
Bereiche, z. B. auf die ambulanten Angebote, wäh-
rend andere, z. B. die Jugendhilfestation Greifswald, 
mittlerweile sowohl in ambulanten als auch in (teil-) 
stationären Hilfebereichen tätig sind. 

Mit diesem Konzept der Flexibilisierung soll eine 
starke Lebensweltorientierung erreicht werden. Statt 
die „Korrektur von der Abweichung" zu leisten, soll 
für Kinder und Eltern eine „gesellschaftliche Inklusi- 
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on" organisiert werden (Klatetzki 2 1995, S. 50f.), in-
dem sich die Hilfeangebote stark an den konkreten 
Bedürfnissen und Problemlagen von Kindern und Fa-
milien ausrichten. 

Insgesamt weiß man über die Praxis flexibler Erzie-
hungshilfen jedoch wenig Verläßliches. Es gibt nur 
wenige, meist eher programmatisch gehaltene Dar-
stellungen mit ein paar fallbezogenen, impressioni-
stischen Einsprengseln, die nicht verallgemeinert 
werden können. Die Fallschilderungen beziehen sich 
überwiegend auf Jugendliche oder ältere Kinder. 
Evaluationsstudien liegen bislang nicht vor; sie sind 
dringend anzufordern. 

In der Fachliteratur werden die strukturelle Überfor-
derung und die Unübersichtlichkeit des Ansatzes der 
flexibilisierten Hilfen kritisiert (vgl. Peters/Wolff, M. 
1997). Zunehmend wird die Frage nach den spezi-
fisch hierfür erforderlichen Handlungskompetenzen 
gestellt. Im Team einer Jugendhilfestation werden 
hockqualifizierte Fachkräfte benötigt, deren Kompe-
tenz nach eigenem Anspruch über die traditionelle 
sozialpädagogische Handlungskompetenz hinausrei-
chen soll, ohne daß jedoch diese Professionalität zu 
Spezialisierungstendenzen und Hierarchiebildungen 
führt. Dieses Konzept des multiprofessionellen Teams 
mit mehrdimensionaler Kompetenz wird kritisch dis-
kutiert, und es wird der Verdacht geäußert, daß das 
Konzept flexibler Erziehungshilfen einen „homo uni-
versalis" heraufbeschwöre (Winkler, M. 1996). Durch 
die hohen Anforderungen besteht „die Gefahr der 
Überlastung" (Möser 1996). Zugleich wird die Gefahr 
gesehen, daß aufgrund der sich entspezialisierenden 
Teams in Jugendhilfestationen möglicherweise be-
stimmte Bedürfnislagen von Kindern übersehen wer-
den, die, aller Multiprofessionalität und Mehrdimen-
sionalität zum Trotz, nicht in das pädagogische 
Repertoire eines Teams passen. Will man den indivi-
duellen Bedürfnislagen gerecht werden, werden sich 
Überweisungen an andere Fachkräfte oder Institutio-
nen auch weiter nicht vermeiden lassen. Diesbezüg-
lich stellt Winkler die Frage, „ob nicht die Leistungs-
fähigkeit der Jugendhilfe doch in erheblichem Maße 
davon abhängt, daß fachliche Spezialisierung einge-
setzt hat" (Winkler, M. 1996, S. 17). 

Die praktischen Erfahrungen mit flexiblen Erzie-
hungshilfen sind zeitlich noch zu kurz, um abschlie-
ßend bewertet zu werden. Darüber hinaus fehlt eine 
vergleichende Studie über unterschiedliche Organi-
sationskonzepte. Allerdings sind Grenzen und Mög-
lichkeiten des Konzeptes flexibel organisierter Erzie-
hungshilfen bereits in Ansätzen erkennbar. So zei-
gen sie in besonderer Weise Möglichkeiten der 
Lebensweltorientierung auf und sind damit wichtige 
Anstöße zur Weiterentwicklung der Jugendhilfe ins-
gesamt. Eine Flexibilisierung enthebt allerdings 
nicht von der Notwendigkeit von Spezialisierung 
und damit Differenzierung. Das Organisationskon-
zept der flexiblen Erziehungshilfen kann daher das 
bestehende Angebot der Hilfen zur Erziehung nicht 
ersetzen, sondern nur sinnvoll ergänzen. 

C 6.3.1.2 Vernetzte Hilfen 

Die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen 
Trägern und Einrichtungen der Jugendhilfe sowie ih

-
re Kooperation mit anderen Institutionen wie z. B. 
Schulen und Gesundheitsdiensten bilden eine we-
sentliche Voraussetzung für ganzheitliche und le-
bensweltorientierte Hilfen für Kinder und ihre Fami-
lien. Die Zusammenarbeit von Trägern der öffentli-
chen Jugendhilfe mit anderen sozialen und 
erzieherischen Institutionen und Diensten wird in 
§ 81 KJHG verbindlich vorgeschrieben. Der Gesetz-
geber hat damit eine Koordinations- und Kooperati-
onsverpflichtung der Jugendhilfe festgelegt, um der 
Segmentierung, die auch im sozialen Bereich zu be-
obachten ist, entgegenzuwirken. Die Rahmenbedin-
gungen für die Zusammenarbeit zwischen öffentli-
cher und freier Jugendhilfe stehen in § 4 KJHG, die 
Konkretisierung der Grundsätze in § 73-78. Die Pro-
grammatik findet sich jedoch in unterschiedlichen 
Zusammenhängen im Gesetz (vgl. Kap. C 1). 

Der Begriff der Vernetzung läßt eine Bandbreite un-
terschiedlicher Assoziationen zu, die vor allen Din-
gen Innovation signalisieren, ohne jedoch zwangs-
läufig einen direkten Zusammenhang zu Kooperati-
onsinhalten aufweisen zu müssen. Der zum 
Modewort der Pädagogik avancierte Begriff wird 
häufig als Worthülse benutzt, die jedoch insofern 
Durchschlagskraft besitzt, als man mit ihr Bedenken 
und Argumente zerstreuen kann. 

Vernetzungen existieren je nach Blickwinkel des Be-
trachters als persönliche Netze oder Netzwerke, d. h. 
auf eine bestimmte Person und deren Beziehungen 
zu anderen bezogen oder auf ein ganzes System sol-
cher Beziehungen. Nach einer Definition Nestmanns 
umfaßt der Begriff „soziales Netzwerk" meist beide 
Perspektiven (Nestmann 1991, S. 31). 

Wollen sich Hilfen zur Erziehung nun am Beg riff des 
Netzwerks orientieren, bedeutet dies zunächst die 
Voraussetzung einer bestimmten professionellen 
Grundhaltung, aus welcher sich schließlich Hand-
lungsstrategien ableiten lassen. 

So sollen die Adressaten der Hilfen zur Erziehung 
nicht nur als von ihren Verhältnissen bestimmt be-
trachtet, sondern auch als handelnde Subjekte in ih-
rem jeweiligen Netz sozialer Beziehungen wahrge-
nommen werden. Von der Beschaffenheit dieses so-
zialen Netzes - welches halten, stützen und 
entlasten, sich dehnen, aber auch reißen, wegfallen 
oder einschnüren kann - hängt in erheblichem Maße 
die Form der alltäglichen Daseinsbewältigung ab. 
Die Lebenssituation von Mädchen und Jungen als 
Adressaten der Erziehungshilfen und ihren Familien 
ist dabei häufig entweder von wenig stabilen, von 
fehlenden oder von engmaschigen Netzen geprägt. 
Die Ermöglichung und die Gestaltung gelingender 
sozialer Netze- Stichwort: Gemeinwesenarbeit - sind 
demnach wesentliches Element der sozialen Arbeit. 
Nach Auffassung von Vertretern des Vernetzungsge-
dankens darf soziale Arbeit nicht mehr allein indivi-
duumsbezogen sein, sondern muß sich einem sy-
stemischen Denk- und Handlungsansatz verpflich-
ten. Die Aktivierung sozialer Ressourcen am Beispiel 
von Stadtteilkonferenzen als eine Strategie der klei-
nen, aber wirksamen Schritte wurde von Blumenberg 
beschrieben (Blumenberg 1996). 
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Da die Angebote des Kinder- und Jugendhilfegeset-
zes nicht einzelnen Institutionen zugeordnet sind, 
müssen die konkreten Leistungen organisiert und 
abgestimmt werden. Eine Vernetzungsform ist hier-
bei ein zusammenhängender Versorgungsverbund 
von Einrichtungen, welche im Alltag kooperieren, 
z. B. Kindertagesstätten und Allgemeiner Sozial-
dienst oder Beratungsstellen, wobei ein solcher Ver-
sorgungsverbund auch zur Integration in eine ge-
meinsame Organisationsstruktur führen kann. 

Unter Vernetzung sind dabei nicht nur punktuell auf 
den Einzelfall bezogene Kontakte zu verstehen, son-
dern vor allem die institutionalisierte Kooperation mit 
anderen Einrichtungen. 

Die Notwendigkeit von Vernetzung wird im wesent-
lichen aus folgenden Überlegungen abgeleitet: 

- Sicherstellung der Niedrigschwelligkeit erzieheri-
scher Hilfen, 

- Sicherstellung ganzheitlicher Hilfen, 

- Sicherstellung der Jugendhilfeplanung, 

- Förderung von Effektivität und Effizienz. 

Hilfen zur Erziehung wurden in den letzten Jahren 
stärker vernetzt. Neben den rechtlichen Vorausset-
zungen durch das KJHG haben komplexe Fragen, 
z. B. die sexuelle Kindesmißhandlung, dazu geführt, 
daß Fachkräfte aus unterschiedlichen Einrichtungen 
in stärkerem Maße die Zusammenarbeit gesucht ha-
ben, zunächst vor allem, um Wege aus eigener Unsi-
cherheit zu suchen. Wenn im Rahmen von Hilfen zur 
Erziehung von vernetzten Hilfen gesprochen wird, ist 
auch heute meist (nur) eine punktuelle Kooperation 
im Rahmen von Fallverläufen oder übergeordneten 
Fachzusammenhängen (z. B. Arbeitsgemeinschaften) 
oder Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Nied-
rigschwelligkeit (z. B. Elternabende) gemeint. Diese 
Art  der Kooperation hat sich inzwischen allgemein 
durchgesetzt, wie u. a. die Ergebnisse der Bundes-
konferenz für Erziehungsberatung zeigen. Eine 
punktuelle Kooperation zwischen Erziehungsbera-
tungsstellen und anderen Institutionen ist inzwischen 
die Regel (95,5 %) (vgl. Menne 1992, S. 321f.; Kurz

-

Adam 1995). Eine qualitative Studie zeigt, daß Groß-
stadtberatungstellen weitaus mehr in Kooperation 
und Vernetzung investieren als Erziehungsbera-
tungsstellen auf dem Land (Lenz 1990). Letztere sind 
tendenziell häufiger im Sinne einer „Allgemeinpra-
xis" tätig und erachten ein breitgefächertes Koopera-
tionssystem für weniger erforderlich. 

Seltener ist eine institutionalisierte Kooperation un-
terschiedlicher Einrichtungen. Wenn es sie gibt, dann 
häufig in Form eines Arbeitskreises. Der Anteil der 
Beratungsstellen, die in einem interinstitutionellen 
Arbeitskreis im Bereich der Trennungs- und Schei-
dungsberatung mitwirkten, hat sich seit 1990 mehr 
als verzehnfacht (ein Drittel der Beratungsstellen ge-
genüber nur 3 % in der früheren Erhebung; Schilling 
1995). 

Vernetzung zwischen verschiedenen Einrichtungen 
wie Gesundheitsdiensten und Einrichtungen, die Hil-
fen zur Erziehung anbieten, oder zwischen Kinderta-
gesstätten, Schulen und Einrichtungen der Erzie

-

hungshilfen, die über eine punktuelle Kooperation 
hinausgehen, sind nach wie vor selten. Für be-
stimmte Problemlagen von Kindern fehlen Vernet-
zungsstrukturen bisher fast vollständig, z. B. eine 
Vernetzung der Behindertenhilfe und des Kinder-
schutzes (vgl. Kap. B 8). 

Vernetzung wird aufgrund sich verschärfender Pro-
blemlagen für Kinder und Familien sowie unter dem 
zunehmenden Kostendruck noch wichtiger werden. 
Sie bietet einen Ansatz, um auf unterschiedliche Pro-
blemlagen von Jungen und Mädchen angemessen 
reagieren zu können. Sie vermag Intervention und 
Prävention zu verknüpfen sowie den reinen Einzel-
fallbezug von Hilfen zur Erziehung zu erweitern. Da-
her ist es dringend, Formen der Kooperation konzep-
tionell und praktisch weiterzuentwickeln und Mo-
delle der Vernetzung zu evaluieren. Gleichzeitig sind 
Grenzen von Vernetzung klar zu benennen. Es ist il-
lusorisch zu meinen, daß sich (nahezu) alle Probleme 
mittels vernetzter Hilfen lösen lassen. Eine Koopera-
tion ersetzt nicht die einzelfallbezogene Arbeit, son-
dern ergänzt sie. 

Uneinigkeit besteht in manchen Arbeitsfeldern über 
die notwendigen Grenzen von Kooperation, so z. B. 
in Bezug auf die Fragen, wie und wieweit sich die Er-
ziehungsberatung in die Gesamtveranwortung der 
Jugendhilfe bzw. des Jugendamtes einbinden lassen 
sollte, ohne ihren niedrigschwelligen Zugang zu ge-
fährden, oder ob sie im Kontext der Trennungs- und 
Scheidungsberatung und im Kontext des sexuellen 
Mißbrauchs generell an familiengerichtlichen Ver-
fahren mitwirken sollte. Diese Grenzen einer Koope-
ration sind immer wieder neu zur Diskussion zu stel-
len, damit eine Vernetzung gewährleistet ist, die Kin-
der und Eltern im Hilfeprozeß unterstützt und ihnen 
nicht schadet. 

Wenngleich eine Evaluation von Vernetzung bislang 
aussteht, so darf doch angenommen werden, daß ver-
netzte Hilfen eine Weiterentwicklung von Hilfen zur 
Erziehung bedeuten und einen Schritt zu höherer Ef-
fektivität von Hilfeleistungen darstellen. 

C 6.3.1.3 Die Weiterentwicklung familienorientierter Hilfen zur 
Erziehung - exemplarisch anhand unterschiedlicher 
Konzepte 

In den letzten Jahren sind eine Reihe von Ansätzen 
der ambulanten und teilstationären familienorientier-
ten Hilfen zur Erziehung entwickelt worden. Sie sind 
insbesondere als Antwort auf einen gestiegenen Be-
darf an Kriseninterventionsmöglichkeiten für Fami-
lien zu verstehen (vgl. Kap. C 7). Die Weiterentwick-
lung folgt dabei regionalen Gegebenheiten. Im fol-
genden sollen exemplarisch einige Konzepte 
intensiver Arbeit mit Familien vorgestellt werden, die 
sich bemühen, eine Stärkung der Kinder über die 
Unterstützung der Familie zu erreichen. 

Berlin: Aufsuchende Familienberatung/-therapie für 
„Multiproblem"-Familien 

In Berlin wird Sozialpädagogische Familienhilfe 
(SPFH) insgesamt auf sehr niedrig qualifiziertem Ni-
veau durchgeführt und finanziert (vgl. Nielsen/Niel-
sen/Muller 1986; Conen 1997; Helming/Schattner/ 
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Blüml 1997). Aus diesem Grund gab es nur wenig 
Weiterentwicklung innerhalb der SPFH; die Grenzen 
der Arbeit waren allzu deutlich: Familienhilfe folgte 
tendenziell einem reinen „Betreuungsansatz", lang-
fristige Veränderungen von Familien waren kaum zu 
bewirken; Familienhelfer/innen, die sich selbst wei-
terqualifiziert und fortgebildet hatten, scheiterten an 
den Rahmenbedingungen ihrer Honorartätigkeit. 
Aus dieser unbefriedigenden Situation entwickelten 
sich Projekte und Konzepte aufsuchender Familien-
therapie für „Multiproblem" -Familien. Die Grund-
prinzipien der Arbeit sind ähnlich wie bei der SPFH. 

Bei der aufsuchenden Familientherapie handelt es 
sich im Unterschied zur SPFH um ein eindeutiges 
Therapieangebot. Grundsätzlich arbeitet ein Co-The-
rapeuten-Team pro Familie, die Hilfe ist zeitlich auf 
sechs bis neun Monate befristet und orientiert sich in 
bezug sowohl auf die Dauer als auch auf die Inter-
ventionsform an Familien in Krisen. 

„Die Intensität der aufsuchenden familientherapeuti-
schen Arbeit forciert Veränderungen, die, soweit auf 
US-amerikanische Erfahrungen zurückgegriffen 
werden kann, nicht effektiver werden, indem länger 
als 6-12 Monate mit den Familien gearbeitet wird. 
Aufgrund der zeitlichen Befristung auf 6-9 Monate 
wird eine familientherapeutische Arbeit geleistet, die 
von einer hohen Intensität und Dichte des Kontaktes 
zwischen Familie und FamilientherapeutInnen ge-
prägt ist" (Conen 1996, S. 159). 

Aufgrund der zeitlichen Befristung wird eine enge 
Zusammenarbeit mit den Fachkräften des Jugend-
amtes für notwendig gehalten. Die Finanzierung als 
Hilfe zur Erziehung erfolgt mit der Begründung 
durch § 27 Abs. 3 KJHG. Die Entscheidung für die 
Hilfe erfolgt in einem Hilfeplanprozeß, in dem Stun-
denkontingente für die Familien ausgehandelt wer-
den. 

Saarbrücken: Integrative Familienhilfe (teilstationäre 
Arbeit mit Familien) 

Aus dem Anspruch, intensive Elternarbeit zu leisten 
und Heimunterbringungen als lediglich befristete 
Maßnahmen zu begreifen, „die auf die möglichst 
schnelle Reintegration der ausgegrenzten Kinder ins 
Herkunftsmilieu abzielen" (Caritas-Jugendhilfeein-
richtung Margaretenstift 1995, S. 23), wurde im Rah-
men des therapeutischen Kinder- und Jugendheims 
Margaretenstift in Saarbrücken ein Konzept einer 
teilstationären Betreuung von Familien entwickelt. 
Ziel dieses neuen Hilfeansatzes ist es, stationäre Auf-
enthalte von Familien und ambulante Betreuung so 
zu verbinden, daß Kinder nicht mehr ausgegrenzt 
werden müssen bzw. bereits ausgegrenzte Kinder 
reintegriert werden können. Insbesonders geht es al-
so um Familien, „die nach oftmals zahllosen eigenen 
Versuchen nicht mehr weiterwissen und vor der Al-
ternative stehen, die Verantwortung für ihre Kinder 
ganz oder vorübergehend an professionelle Helfer/ 
innen abzugeben" (ebd.). Aus den Erfahrungen der 
Kontakte mit niederländischen Projekten und einem 
schwedischen Projekt, die stationär bzw. teilstationär 
mit Familien arbeiten (vgl. Beier/Zimmer, E. 1993; 
Zimmer, E./Hahnen/Beier 1994), entstand ein Ange

-
bot, in dessen Mittelpunkt die Arbeit mit einer Grup-
pe von Familien besteht. Die Maßnahme ist grund-
sätzlich auf ein halbes Jahr begrenzt. 

Die erste Woche verbringen die Familien gemeinsam, 
während der 2.-6. Woche treffen sich die Familien 
zweimal pro Woche für einen Tag mit den anderen 
Familien. „Hier ist der notwendige Raum für die all-
täglichen Erfordernisse wie Hausaufgaben, Einkauf 
u. ä. sowie die Freizeitgestaltung (Ausflüge u. ä.) ge-
geben. In dieser teilstationären Phase finden regel-
mäßig themenorientierte Elterngruppen sowie 
Selbsterfahrungsgruppen statt. Mindestens einmal 
wöchentlich unterstützt der/die Familienbegleiterin 
die Familie ambulant in ihrem Haushalt bzw. in ih-
rem sozialen Umfeld bei der Umsetzung einzelner 
geplanter Schritte. Prinzipiell kann ein(e) Familien-
begleiterIn zur Weiterführung und Stabilisierung 
eine maximal halbjährige ambulante Nachbehand-
lung für die Familie anbieten, wenn alle Beteiligten 
- einschließlich Jugendamt - dies für sinnvoll und 
erforderlich erachten" (Caritas-Jugendhilfeeinrich-
tung Margaretenstift 1995, S. 26). 

Familienaktivierungsprogramme 

Eine der momentan am meisten diskutierten Weiter-
entwicklungen familienorientierter Hilfen sind inten-
sive Kriseninterventionsprogramme. Der Ursprung 
liegt im „Homebuilder's Model" (Kinney/Haapala/ 
Booth 1991) und in den „Families  first " -Programmen. 

 Diese entstanden in den USA als Angebot an Fami-
lien, in denen eine Fremdunterbringung und ein Sor-
gerechtsentzug von Kindern unmittelbar bevorstand. 

In Anlehnung an dieses Konzept wurde das „ Fami-
lienaktivierungsmanagement " (FAM) von der Ju-
gendhilfeeinrichtung Stiftung Hospital St. Wendel im 
Saarland entwickelt und erprobt. „FAM ist ein inten-
sives 6wöchiges Training der Familien und eine Ver-
netzung der Familie in unterstützenden Strukturen 
zur Verhinderung der Fremdplazierung der Kinder. 
Zielrichtung der Aktivierung sind die Fähigkeiten 
und Stärken der Familien. FAM kann andere Hilfe-
formen nicht ersetzen" (Klein/Römisch 1997, S. 149). 
Als Indikationen werden angegeben: eine schwere 
Krise in der Familie, aus der sie allein oder mit Hilfe 
der „normalen" Betreuung durch soziale Dienste 
nicht herauskommt, drohende oder akute Fremdpla-
zierung von Kindern, Kooperationsbereitschaft min-
destens eines Elternteils (ebd.). Es werden die fol-
genden Ausschlußkriterien angegeben: Die Eltern 
wollen unbedingt doch eine Fremdplazierung des 
Kindes, oder die Kinder wollen selbst unbedingt au-
ßerhalb der Familie leben; die Probleme sind so gra-
vierend, daß eine akute massive Gefährdung des 
Kindes wahrscheinlich ist (sexueller Mißbrauch, Ge-
walt); akute Suizidgefährdung; Probleme sind durch 
schwere Krankheit verursacht. FAM ist grundsätzlich 
ein Kriseninterventionsansatz und mündet häufig in 
andere ambulante Hilfeformen. Verschiedene Träger 
bieten mittlerweile in Deutschland ähnliche Kon-
zepte einer „Familienaktivierung" an, unterstützen 
bei der Einrichtung solcher Programme und einer 
Qualifizierung von Fachkräften (Kluge 1996; Gehr-
mann/Müller 1994; Gehrmann/Müller 1996a und 
1996 b). 
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Diese Programme verstehen sich als Kriseninterven-
tionen in Fällen, in denen die Fremdplazierung eines 
Kindes unmittelbar notwendig zu sein scheint. Kri-
seninterventionen bestehen in der Bundesrepublik 
bisher häufig in der Herausnahme von Kindern. Eine 
Untersuchung über aktuelle Probleme der Heimer-
ziehung in Rheinland-Pfalz (Hamburger/Müller/Porr 
1994) kommt zu dem Ergebnis, „daß Anfang der 90er 
Jahre zwei Drittel der Fälle (der in Heimen unterge-
brachten Kinder; d. V.) Kriseninterventionen oder 
kurzfristige Unterbringungen waren" (ebd., S. 199). 
Auswertungen des seit 1996 im Saarland arbeitenden 
Projektes FAM der Stiftung Hospital St. Wendel erga-
ben, daß bis auf eine Ausnahme alle Kinder bzw. Ju-
gendlichen nach den sechs Wochen FAM-Einsatz in 
ihren Familien blieben. „In 2/3 der Fälle wurde eine 
Sozialpädagogische Familienhilfe nachfolgend in-
stalliert. In 1/3 der Fälle sahen sich die Familien in 
Übereinstimmung mit den jeweiligen Jugendämtern 
in der Lage, mit Beratung durch das Jugendamt oder 
Erziehungsberatungsstellen alleine klarzukommen. 
Bis Dezember 1996 sind alle diese Familien stabil ge-
blieben" (Klein/Römisch 1997, S. 150f.). Langzeiter-
fahrungen in der Bundesrepublik Deutschland liegen 
zur Zeit noch nicht vor. 

Familienaktivierungsansätze sind „für die Sozialpäd-
agogische Familienhilfe ein willkommener und not-
wendiger Anstoß, über Effizienz und Dauer der Hilfe 
nachzudenken" (Rothe 1996, S. 227). Sie sind grund-
sätzlich eine Ergänzung zur SPFH mit ihrem meist 
längerfristigen und schwerer verfügbaren Angebot, 
sowohl als kurzfristige Krisenintervention wie auch 
als intensives Clearing, um mit Eltern und Kindern/ 
Jugendlichen Motivation dafür zu schaffen, Hilfe in 
Anspruch zu nehmen und gemeinsam weitere geeig-
nete Hilfeformen herauszufinden und zu planen. Be-
denken bestehen hinsichtlich der enormen Anforde-
rungen, die ein solches Programm an die fachliche 
Qualifikation des Helfers stellt. Die Besonderheit die-
ses Ansatzes liegt darin, daß die Hilfen kurzfristig 
eingesetzt werden können und die Krise von  Kin

-

dern, Jugendlichen und Eltern produktiv genutzt 
werden kann. 

C 6.4 Hilfeplanung nach § 36 KJHG 

Das Kernstück der gesetzlichen Neuregelung des 
Kinder- und Jugendhilferechts in bezug auf die Er-
ziehungshilfe ist § 36 KJHG. Er verknüpft die Ent-
scheidung über eine im Einzelfall zu gewährende 
Hilfe zur Erziehung in den Fällen, in denen eine Hilfe 
nach §§ 27-35 KJHG voraussichtlich über einen län-
geren Zeitraum geleistet werden soll, mit der Erar-
beitung eines in regelmäßigen Abständen zu über-
prüfenden Hilfeplans. Der Hilfeplan ist dabei kein ei-
genständiger Akt der Verwaltung, sondern 
„lediglich" die schriftliche Dokumentation einer vor-
ausgegangenen Hilfeplanung, d. h. eines Aushand-
lungsprozesses; die Konzentration der fachlichen 
Diskussion auf den Hilfeplan hat diesen prozeßhaf-
ten Kontext mancherorts aus dem Blick geraten las-
sen (Wiesner, SGB VIII § 36 Rdnr. 8). 

Die Hilfeplanung ist als ein kooperativer und diskur

-

siver Prozeß der Beratung, der Aushandlung von In

-

teressen, der Organisation von Unterstützung und 
der Reflexion über Bedingungen und Perspektiven 
gedacht, an dem betroffene Kinder, deren Eltern so-
wie Fachkräfte in unterschiedlichen Rollen und 
Funktionen beteiligt sind. Die Hilfeplanung stellt 
sich somit dar als ein prozeßhaftes Geschehen im 
Spannungsfeld des Dreiecks Familie - Jugendamt - 
Träger. 

Die gesetzliche Aufforderung, mehrere mit der An-
gebotsstruktur vertraute Fachkräfte sollten gemein-
sam mit den Eltern die Ausgestaltung der Hilfe pla-
nen und auch die betroffenen Kinder verstärkt in den 
Klärungs- und Entscheidungsprozeß einbeziehen, 
zielt auf zwei zentrale Intentionen des Gesetzgebers: 
Zum einen wird der Erkenntnis Rechnung getragen, 
daß Angebote der Erziehungshilfe nur dann Erfolge 
zeitigen, wenn sie unter Mitwirkung von Kindern 
und Eltern als Adressaten konkretisiert werden und 
auf der Basis einer für alle Beteiligten transparenten 
fachlichen und zielorientierten Perspektive erfolgen. 
Zum anderen wird in der Akzentuierung dieser bei-
den Prinzipien eine instrumentelle Verfahrensregel 
geschaffen, die zur Qualitätssicherung pädagogi-
scher Leistungen beitragen und den Status der Be-
troffenen als leistungsberechtigter Subjekte gewähr-
leisten soll. Von diesen Vorgaben ist der Alltag des 
Hilfeplanverfahrens jedoch weit entfernt. Es zeigen 
sich in der Praxis insbesondere fünf Problempunkte. 
Sie betreffen die Umsetzung der Kinder- und Eltern-
beteiligung, die Qualifikation der Fachkräfte, den 
Kostendruck bei den Kommunen, die Gefährdung 
der Niedrigschwelligkeit der Erziehungsberatung 
und die Kooperation zwischen Trägern der freien 
und der öffentlichen Jugendhilfe. Insgesamt ist mit 
dem § 36 KJHG viel Bewegung in die Jugendämter/ 
Allgemeinen Sozialen Dienste gekommen. Es gibt al-
lerdings recht unterschiedliche Tendenzen in der 
praktischen Umsetzung. Zahlreiche Jugendämter be-
mühen sich seit der Verabschiedung des KJHG in-
tensiv darum, ihre Praxis der gesetzlichen Forderung 
anzupassen. In anderen Jugendämtern gelingt die 
Umsetzung nur schleppend. Mancherorts wurden 
keine oder nur geringfügige Veränderungen vorge-
nommen, um den gesetzlich modifizierten fachlichen 
Standard zu realisieren (Späth 1992; Merchel 1994). 

C 6.4.1 Mitwirkung von Kindern und Eltern 

In den Vorschriften des § 36 KJHG wird der fachliche 
Perspektivenwechsel vom defizitbehafteten Objekt 
zum leistungsberechtigten Subjekt in besonderer 
Weise deutlich. Kindern und Eltern, die Leistungen 
der Hilfen zur Erziehung in Anspruch nehmen, wird 
der Status gleichberechtigter Pa rtner mit einem 
Rechtsanspruch auf Hilfe zugesprochen. Die aktive 
Mitwirkung von Kindern und Eltern ist im Rahmen 
eines gemeinsamen Aushandlungs- und Verständi-
gungsprozesses ausdrücklich vorgesehen. 

Gefragt sind somit Interaktionen der Aushandlung 
zwischen gleichberechtigen Subjekten, die mit einer 
prinzipiellen Freiwilligkeit der Inanspruchnahme 
und einer gemeinsamen Verständigung über Verlauf 
und Ergebnisse des Hilfeprozesses einhergehen. 
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Der Erfolg einer Hilfeplanung hängt wesentlich da-
von ab, ob und inwieweit es gelingt, Kinder und El-
tern zu beteiligen. Beteiligung heißt in diesem Zu-
sammenhang, sie zu informieren über Hilfemöglich-
keiten, die Jugendhilfe bereitstellt, über ihre Rechte 
und Handlungsmöglichkeiten sowie über ihre Ent-
scheidungsspielräume im Hilfeplanverfahren. Betei-
ligung heißt aber auch, sie an allen Entscheidungs-
phasen teilnehmen zu lassen und Möglichkeiten zu 
suchen, mit ihnen gemeinsam Perspektiven zu ent-
wickeln u. a. m. Dabei kommen den sorgeberechtig-
ten Eltern als Antragsberechtigten bei Hilfen zur Er-
ziehung die weitestgehenden Beteiligungsrechte zu, 
während den Kindern ein eigenständiges Antrags-
recht verweigert ist. Sie sind aber nach §§ 8 und 36 
KJHG an sie betreffenden Entscheidungen zu beteili-
gen. Hier wird deutlich, daß neben den besonderen 
fachlichen Herausforderungen, welche die Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen am Hilfeverfah-
ren stellt, die Einbeziehung derjenigen sorgeberech-
tigten Eltern, die an der Hilfeplanung (von sich aus) 
nicht interessiert sind, von den Fachkräften Motivati-
onsarbeit und eine Weiterentwicklung des Hilfeplan-
verfahrens verlangt. 

Zwischen dieser Maxime und dem realen Alltag der 
Jugendhilfe sind jedoch Brüche festzustellen; empiri-
sche Studien zur Umsetzung des § 36 KJHG - die 
sich allerdings nicht an der hier dargelegten Situati-
on der bis 12jährigen orientieren - haben ergeben, 
daß die geforderte Mitwirkung von Kindern und El-
tern in der Praxis kaum umgesetzt wird (vgl. Peter-
mann/Schmidt 1995; Sander, C. 1996). 

Die von C. Sander durchgeführte Untersuchung, in 
deren Rahmen 81 Hilfepläne eines Großstadt-Ju-
gendamtes erfaßt wurden, stellt fest, daß in 21 Fällen, 
d. h. in mehr als ein Viertel der Hilfeplanungen, die 
Mitwirkungsrechte der Personensorgeberechtigten 
gemäß § 36 KJHG nicht realisiert wurden. Wenn die 
Hilfepläne mit der Beteiligung von Betroffenen auf-
gestellt wurden, so lag die Beteiligung der Mütter 
mit 52,4 % am höchsten. 28,4 % der Kinder und Ju-
gendlichen und nur 20,2 % der Väter haben mitge-
wirkt. Insbesondere die Mitwirkung von Mädchen an 
der Hilfeplanung hat sich bislang als sehr unbefriedi-
gend erwiesen (vgl. Wolff, M. 1995; Mau 1997). Die 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen bei Er-
ziehungshilfen ist noch wenig entwickelt. Wenn je-
doch Beteiligungsmöglichkeiten vorliegen, dann 
eher bei Jugendlichen als bei Kindern. 

Zudem befinden sich die betroffenen Kinder und El-
tern in den konkreten Interaktionen häufig in einer 
Position, die es ihnen schwermacht, eigene Vorstel-
lungen selbstbewußt einzubringen. Gemäß § 27 
KJHG setzt der Beginn einer Hilfe zur Erziehung vor-
aus, daß die Leistungsberechtigten ein von ihnen 
oder anderen als „Defizit" empfundenes Problem ar-
tikulieren. Diesem Prinzip der Freiwilligkeit der In-
anspruchnahme stehen Schätzungen entgegen, laut 
denen lediglich 25 % aller Hilfen auf diese Weise zu-
stande kommen (Schwabe 1996b). Kinder sollen 
zwar an Entscheidungen im Hilfeprozeß aktiv betei-
ligt werden; als Auftraggeber eigener Belange tau-
chen sie jedoch nur in § 8 Abs. 2 und 3 sowie § 42 
Abs. 2 KJHG auf, welche die genannten Erziehungs

-

hilfen nur am Rande berühren. Dies stützt den Ein-
wand, das KJHG sei ein Familienhilfegesetz, weil es 
den Eltern mehr Rechte einräume als den betroffenen 
Kindern und deren Interessen. Kinder werden zwar 
an sie betreffenden Entscheidungen beteiligt; aber 
ihre Position ist nicht ausreichend gestärkt (vgl. 
Kap. C 7). Erforderlich ist eine Hilfeplanung, die  Kin

-

dern die Möglichkeit gibt, aktiv am Prozeß der Ent-
scheidungsfindung teilzuhaben und die von den Sor-
geberechtigten getroffenen Entscheidungen nachzu-
vollziehen. 

Ansätze zu einer besseren Partizipation der Kinder 
sind vorhanden. Das Jugendamt Erlangen beteiligt 
Kinder an allen Gesprächen, sofern sie sprachlich - 
etwa ab dem 5. Lebensjahr - dazu in der Lage sind. 
Es müssen spezifische kommunikative Techniken 
auch in Form von „Dolmetscherleistungen" entwik-
kelt werden. Nach neueren Untersuchungen muß be-
zweifelt werden, daß eine stärkere Einbeziehung der 
Kinder in Hilfeprozesse notwendigerweise eine 
Überforderung der Kinder bedeutet oder zu ihrer 
Verunsicherung beiträgt (McAuley 1996; Expertise 
Winkler, i. Ersch.). 

In den Schwierigkeiten einer Mitwirkung von  Kin

-

dern und Eltern am Hilfeprozeß deutet sich eines der 
derzeitigen Grundprobleme von Jugendhilfe an. Ins-
besondere besteht in einer idealistischen Überhö-
hung der Fähigkeiten der Adressaten und der Fach-
kräfte der Jugendhilfe, welche die Aufgabe haben, 
den Adressaten die Beteiligung zu ermöglichen, die 
Gefahr, daß unter einer rechtlich-politischen Prä-
misse sowohl die tatsächlichen Notlagen von Kindern 
als auch ihre als Entwicklungsmöglichkeiten sich ab-
zeichnenden und einer Förderung bedürftigen Po-
tentiale vernachlässigt werden. 

Allerdings erscheint der Versuch wenig sinnvoll, die 
Lösung dieser Problematik wieder in stärker hierar-
chisierten Beziehungen zu suchen. Es ist ein neues 
professionelles Selbstverständnis gefragt, das zum ei-
nen formal stärker reflexiv organisiert ist, zum ande-
ren aber sich auch inhaltlich wieder mehr pädago-
gisch begreift. 

Für die geforderte Beteiligung von Kindern und El-
tern an der Hilfeplanung gilt es Modelle zu entwik-
keln, die einerseits dem rechtlichen Anspruch an 
Mitwirkung wie auch der fachlichen Forderung nach 
Anerkennung der Subjektivität der Betroffenen ge-
recht werden, die aber andererseits auch die Mög-
lichkeit eröffnen, fachliche Erfahrungen und Wis-
sensbestände einzubringen, welche die Betroffenen 
unterstützen, ohne sie gleichzeitig zu bevormunden 
(Expertise Winkler, i. Ersch.). 

Bei alledem darf nicht verkannt werden, daß die 
(Weiter-)Entwicklung von Beteiligungsstrukturen im 
Rahmen der Hilfeplanung ein längerer Prozeß ist. Es 
geht nicht nur darum, Organisationsstrukturen zu 
verändern, sondern es muß vor allem verstärkt ein 
Qualifikationsprozeß der Fachkräfte in Gang gesetzt 
werden. 
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C 6.4.2 Aushandlungsprozesse versus Diagnose? 

Die gesetzliche Aufforderung zur kooperativen Hilfe-
planung erfordert einen weitgehenden professionel-
len Perspektivenwechsel im Hinblick auf die Lebens-
situationen betroffener Kinder und Eltern: von der 
rein expertenbestimmten Diagnostik hin zu einem 
beteiligungsoffenen Aushandlungsprozeß. Obwohl 
diese Anforderungen an die Hilfeplanung in der Er-
ziehungshilfe einen zentralen Stellenwert innerhalb 
der durch das KJHG ausgelösten Debatte um eine 
Neuorientierung in der Jugendhilfe einnehmen und 
trotz der durchaus vorhandenen Schnittstellen zwi-
schen fachlicher Herausforderung und Bestrebungen 
der Verwaltungsmodernisierung werden die Konse-
quenzen des § 36 KJHG bei öffentlichen wie freien 
Trägern nur zögerlich wahrgenommen und auf die 
eigene institutionelle Praxis bezogen; der skizzierte 
Perspektivenwechsel, der tendenziell auf das Erbrin-
gen sozialpädagogischer Dienstleistungen ausge-
richtet sein soll, befindet sich vielerorts erst in den 
Anfängen (Merchel 1995). 

Mit der Verpflichtung zur Erstellung eines Hilfeplans 
als Grundlage für die Ausgestaltung einer erzieheri-
schen Hilfe - so wird der neuen Verfahrensregel ver-
einzelt vorgeworfen - führe das KJHG die jahrelan-
ge Debatte zur Reform des Jugendhilferechts ledig-
lich unter neuen Vorzeichen fort, ohne 
entscheidende rechtliche Voraussetzungen zu einer 
Weiterentwicklung in der Jugendhilfe geschaffen zu 
haben. 

In der Fachliteratur wird häufig von Jugendämtern 
berichtet, die weiterhin Entwicklungsberichte von 
Heimen anfordern, die diese mehr oder weniger be-
reitwillig abliefern, da hiervon oftmals eine weitere 
Gewährung der Hilfeleistung abhängig gemacht 
wird (vgl. Späth 1992; Merchel 1994 und 1995). 

Die offensichtliche Ignoranz bzw. Fehlinterpretation 
des § 36 KJHG in bezug auf dessen praktische Um-
setzung plausibilisiert so die landläufige Meinung, 
der Gesetzgeber verkaufe in der Neuordnung des 
KJHG lediglich alten Wein in neuen Schläuchen. Das 
mit dem Diagnosebegriff transportierte Verständnis, 
so hat sich gezeigt, gehört mitnichten der Vergan-
genheit an. 

Um die offensichtliche Diskrepanz zwischen Hand-
lungsrealität, professionellem Bewußtsein und Geset-
zesanspruch flächendeckend in der Praxis der Ju-
gendhilfe zu überwinden, gilt es, die im KJHG ent-
haltenen Perspektiven verstärkt aufzuzeigen. Auch 
wenn das KJHG an die Vorstellungen zur fachlichen 
Qualifizierung der Erziehungshilfe mittels Hilfepla-
nung anknüpft, so verleiht es diesen doch - im Ge-
gensatz zu den unter dem Etikett „Diagnose und Ge-
samtplanung " erfolgten Qualifizierungsbemühungen 
- den Charakter eines kooperativen Aushandlungs-
prozesses und forciert so einen Perspektivenwechsel, 
der den Blick auf die Subjektstellung der Jugendhil-
feadressaten - Kinder wie Eltern - nicht versperrt, 
sondern ihn geradezu verbindlich einfordert. 

Dieser Hinweis auf die Herbeiführung eines Paradig

-

menwechsels - von der Kontrollfunktion zur Dialo

-

gorientierung - als einer pädagogischen und nun 

auch jugendhilferechtlichen Anforderung hat in Tei-
len der Jugendhilfepolitik zu der Auffassung geführt, 
mittels Aushandlungs- und Verständigungsprozes-
sen gegenüber den Betroffenen sei es möglich, die 
strukturellen Ambivalenzen in der Jugendhilfe auf-
zulösen. Dies ist ein Irrtum. Die der Jugendhilfe inhä-
renten Widersprüche von helfender Zuwendung ei-
nerseits und sozialer Kontrolle andererseits sind nicht 
auf der individuellen Ebene der Aushandlung zwi-
schen Fachkraft und Adressaten aufzuheben. Hier 
wird von einer Utopie des „herrschaftsfreien Diskur-
ses" ausgegangen, die, wenn sie auf Realsituationen 
projiziert wird, zur Ideologie wird (Schwabe 1996 b). 

Abgesehen von der impliziten Annahme, daß die be-
troffenen Kinder und Eltern bereits über die für das 
Aushandeln notwendigen Kompetenzen verfügen 
und nicht etwa sich dadurch kennzeichnen, daß sie 
noch „um ihre Selbstbestimmtheit und Einsichtsfä-
higkeit" (Klatetzki 2 1995, S. 16) ringen, verleugnen 
Verfechter dieser Position ebenso das „doppelte 
Mandat" öffentlicher Jugendhilfe. 

Wichtig erscheint an dieser Stelle, daß Jugendhilfe 
sich sowohl der Grenzen, die strukturell bedingt sind, 
bewußt bleibt als auch der Grenzen, die (noch) auf 
seiten der beteiligten Kinder und Eltern wie auf sei-
ten der Fachkräfte bestehen. Nicht allein fehlende 
Mitwirkungsrechte verhindern ein echtes Aushan-
deln, sondern auch die in der Jugendhilfe tätigen 
Fachkräfte verfügen häufig nicht über die hierzu not-
wendigen professionellen, personellen und struktu-
rellen (finanzellen) Rahmenbedingungen: Vielerorts 
besteht Ratlosigkeit darüber, wie es gelingen könne, 
Eltern und Kinder als gleichwertige Partner in die Er-
stellung des Hilfeplans einzubeziehen. 

Selbst dem neuen Hilfeplangespräch aufgeschlos-
sene Praxisvertreter fühlen sich im Hinblick auf die 
Umsetzungsmöglichkeiten des § 36 KJHG in so ho-
hem Maße verunsichert, daß sie nach präzisen Richt-
linien für Diagnostik und Indikation im Rahmen der 
Hilfeplanerstellung verlangen (vgl. Nibecker/Peter-
mann 1997). Ergebnisse eines Projekts haben ge-
zeigt, daß auf dem Hintergrund tradierter Fürsorge- 
und Bevormundungsaspekte sowie aus Gründen me-
thodischer Unsicherheit die Beteiligung von Kindern 
und ihren Eltern eher formal organisiert und weniger 
inhaltlich ausgestaltet wird (Merchel/Schrapper 
1995). 

Auf ein Mißverständnis soll in diesem Zusammen-
hang deutlich hingewiesen werden. Der erhöhte An-
spruch an Aushandlungsprozesse einerseits und die 
Unsicherheit bei ihrer Ausgestaltung andererseits 
führen immer wieder zur Gegenüberstellung von 
„Aushandlungsprozeß kontra Diagnose". Eine solche 
Diskussion ist dienlich, wenn noch einmal darauf 
hingewiesen werden soll, daß bei der Hilfeplanung 
nicht Experten auf der Grundlage von ihnen erstell-
ter Diagnosen über die zu ergreifenden Maßnahmen 
entscheiden, sondern die Leistungsadressaten - Kin-
der und Eltern - ihre Sichtweise zur Lebens- und Er-
ziehungssituation des Mädchens oder des Jungen so-
wie ihre Überlegungen zu Situationsveränderungen 
einbringen (Wiesner, SBG VIII § 36 Rdnr. 10). Die 
Diskussion ist aber dort kontraproduktiv, wo die Vor- 
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gabe der Hilfeplanung dahingehend ausgelegt wird, 
daß man der ohnehin schwierigen Frage der Ent-
scheidungskriterien für fachlich vertretbare Hilfepro-
zesse wie auch der Frage nach einer genauen Ein-
schätzung der Problemsituation des Kindes und sei-
ner Familie - einschließlich der Gefährdung des 
Kindes - sowie einer Einschätzung ihrer Ressourcen 
von seiten der Fachkräfte ausweicht. 

Trotz der praktischen Schwierigkeiten mit dem § 36 
KJHG erscheint der damit verbundene Perspektiven-
wechsel im Grundsatz sinnvoll und notwendig. Wenn 
auch eine Re-dimensionierung der (praxisfernen) 
Ansprüche an das Hilfeplangespräch durchaus ange-
zeigt erscheint, stellt der Hilfeplan im Jugendhilfeall-
tag einen erheblichen Fortschritt dar. Eine Weiterent-
wicklung der Hilfeplanung in der Praxis, die den § 36 
KJHG als eine umfassende fachliche und organisati-
onsbezogene Herausforderung annimmt, wird jedoch 
nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen sein. 
Veränderungsprozesse, die sich auch auf strukturelle 
Elemente beziehen, benötigen Zeit und verlangen 
von den Menschen, die von diesen Veränderungen 
betroffen sind, die Bereitschaft und die Energie, ein-
gespielte Arbeitsweisen kritisch zu prüfen und sich 
für potentiell spannungsreiche Neuerungen zu öff-
nen. Es wäre ein fachlicher Rückschritt, wenn die of-
fensichtlichen Probleme mit Diagnostik und Aus-
handlung dazu führten, das Bemühen um den Aus-
handlungscharakter sowie die Subjektorientierung 
des Hilfeplans aufzugeben, und wenn die alte Praxis 
mit bekannten Verfahren unter neuen Prämissen 
weitergeführt würde. 

C 6.4.3 Hilfeplanung in der Erziehungsberatung 

Mit der Zuordnung zu den Hilfen zur Erziehung ist 
die Erziehungsberatung nach § 28 KJHG, die sowohl 
von Erziehungsberatungsstellen als auch von ande-
ren Beratungsdiensten und -ein-richtungen erbracht 
werden kann, im Gegensatz zu den erziehungsbera-
tenden Leistungen zur Förderung der Erziehung in 
der Familie gemäß §§ 16f. KJHG in das Verfahren 
zur Hilfeplanung nach § 36 KJHG eingebunden. 

Im Zuge der Umsetzung des § 36 KJHG wurde kon-
trovers diskutiert, in welcher Weise Erziehungsbera-
tung überhaupt in die Praxis der Hilfeplanung einbe-
zogen werden soll bzw. muß. Der Hauptkritikpunkt 
ist, daß die Anwendung des Hilfeplanungsverfahrens 
auf längerfristig geplante Maßnahmen der Erzie-
hungsberatung die Niedrigschwelligkeit aufhebe 
und die Anzahl der Ratsuchenden erheblich reduzie-
re (Cremer 1996). 

Der Deutsche Verein für öffentliche und private Für-
sorge (1994) empfiehlt ein „vereinfachtes Hilfepla-
nungsverfahren", um die Zugangsbarrieren für Kin-
der und Eltern nicht zu erhöhen. In dessen Rahmen 
soll die Erziehungsberatungsstelle ohne Vorschal-
tung einer Konsultation des Jugendamtes die Hilfe-
planung selbst vornehmen können (Deutscher Städ-
tetag und Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe 
1997). 

Von anderer Seite wird ein Zusammenhang zwischen 
Erziehungsberatung und Hilfeplanung in Frage ge

-

stellt. So weist Maas darauf hin, daß für Erziehungs

-
beratung grundsätzlich auf die Erstellung eines Hil-
feplanes (1995) verzichtet werden kann, da Erzie-
hungsberatung nicht im Kernbereich der Hilfen zur 
Erziehung angesiedelt sei. Uneinigkeit besteht eben-
so hinsichtlich des Begriffs „längere Zeit". Nun ist 
zwar offensichtlich, daß Heimerziehung und auch 
Vollzeitpflege in der Regel für einen längeren Zeit-
raum konzipiert werden, wohingegen für die Erzie-
hungsberatung bislang eher überschaubare Zeit-
räume gelten. Zur Definition der „längeren Zeit" 
wurden nun einerseits formelle Fristen vorgeschla-
gen: drei, sechs oder zwölf Monate, andererseits aber 
auch die „Intensität" der Leistungen, also die Anzahl 
der Beratungskontakte, angeführt. 

Abschließend läßt sich formulieren, daß das Ziel des 
KJHG, die Erziehungsberatung in die örtliche Ju-
gendhilfestruktur einzubinden, nicht gleichzeitig da-
durch wieder in Frage gestellt werden darf, daß der 
individuelle Zugang für Kinder und Eltern erschwert 
wird. Das rechtliche Instrumentarium zur Gewäh-
rung von Hilfen darf nicht so beschaffen sein, daß da-
durch die Leistung Erziehungsberatung als Hilfe zur 
Erziehung selbst unmöglich gemacht wird (vgl. 
Cremer 1996). 

C 6.4.4 Kooperation freier und öffentlicher Träger bei der 
Hilfeplanung nach § 36 KJHG 

Die Hilfeplanung ist zwar ein Leistungskriterium für 
die Erbringung der Leistungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Da die Träger der freien Jugendhilfe in 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben aber grundsätz-
lich frei sind, ist § 36 KJHG nicht unmittelbar auf sie 
anwendbar. In diesem Zusammenhang sind bezüg-
lich der Zusammenarbeit zwischen freien und öffent-
lichen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe im we-
sentlichen die drei folgenden Aspekte zu berücksich-
tigen. 

Im Wege der Vereinbarung über die Finanzierung zu 
erbringender bzw. erbrachter Leistungen können die 
Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe die 
Beachtung der gesetzlichen Vorgaben für den Hilfe-
plan erreichen. Dies eröffnet dem Leistungsberech-
tigten, sich auch unmittelbar - ohne vorherige Ein-
schaltung des Jugendamts - an den Träger der freien 
Kinder- und Jugendhilfe zu wenden. 

Da der öffentliche Träger in der Regel die Leistungen 
des freien Trägers zumindest teilweise (re)finanziert, 
muß er auch die Möglichkeit haben, den Entschei-
dungsprozeß nachzuvollziehen. Daher ist eine ent-
sprechende Information, auch mit Blick auf etwa er-
forderliche Annexleistungen, geboten. Darüber muß 
allerdings auch der Leistungsberechtigte informiert 
werden. 

Der Träger der freien Jugendhilfe muß sich bei Be-
darf auch in einer Vereinbarung verbindlich darauf 
festlegen, die Voraussetzung der Teamberatung zu 
erfüllen. Neben dem Einbeziehen unterschiedlicher 
Sichtweisen verfolgt die Teamberatung den weiteren 
Zweck, Informationen über regional verfügbare Lei-
stungsangebote zu bündeln und dadurch eine ausrei-
chende Übersicht für die Auswahl der zu treffenden 
Entscheidungen zu erhalten. Die größere Übersicht 
des öffentlichen Trägers darf nicht zu einer Monopol- 
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stellung hinsichtlich der Aufstellung von Fachteams 
zu Lasten der freien Träger führen. Vielmehr müssen 
unter Beachtung der Autonomie der freien Kinder- 
und Jugendhilfe und unter Sicherung der nötigen 
Fachkompetenz im Rahmen der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit sachbezogene Abstimmungsver-
fahren gefunden werden (Wiesner, SGB VIII § 36 
Rdnr. 82 ff.). 

Als Hauptproblem zeigt sich in der Praxis, daß unter 
dem zunehmenden Kostendruck der Kommunen die 
Entscheidungen über Hilfen zur Erziehung vom öf-
fentlichen Jugendhilfeträger in nicht unerheblichem 
Maße unter fiskalischen Gesichtspunkten getroffen 
werden und nicht, wie vom Gesetzgeber gefordert, 
ausschließlich unter fachlichen Aspekten. 

So werden z. B. zwei Erziehungskonferenzen durch-
geführt, eine verwaltungsinterne, bei der der Hilfe-
bedarf bestimmt wird, und eine externe, bei der freie 
Träger für bereits festgelegten Hilfebedarf und ge-
wählte Hilfeform lediglich noch Kostenangebote ein-
reichen dürfen. Mitunter werden aus Kostengesichts-
punkten inhaltliche Jugendhilfeentscheidungen revi-
diert, nachdem nach § 36 KJHG der Hilfebedarf, die 
Hilfeform und die Hilfedauer bereits festgelegt wur-
den. In manchen Kommunen werden Unterbringun-
gen in stationären Jugendhilfeeinrichtungen zur 
Chefsache erklärt und damit letztlich vom Jugend-
amtsleiter, vom Dezernenten oder vom Landrat ent-
schieden. Ein solches Vorgehen hebelt nicht nur die 
Zusammenführung der fachlichen und wirtschaftli-
chen Entscheidungskompetenz auf der Ebene der 
Fachkräfte im Jugendamt aus, sondern stellt auch 
das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsadressaten 
in Frage. Darüber hinaus wird das Verhältnis zwi-
schen öffentlichen und freien Trägern belastet und 
die geforderte „partnerschaftliche Zusammenarbeit" 
gefährdet. 

C 6.5 Zusammenfassung und Empfehlungen für 
Praxis, Forschung und Politik 

C 6.5.1 Zusammenfassung 

Die Altersgruppe der bis zu 12jährigen ist erheblich 
und offensichtlich zunehmend mit schwierigen Le-
benssituationen konfrontiert und deshalb auch in be-
achtlichem Maße Adressat von Angeboten der Hilfen 
zur Erziehung. Die Inanspruchnahme der Hilfen zur 
Erziehung steigt konstant. 1994 hat bereits jedes 40. 
Kind unter 12 Jahren Unterstützung im Rahmen von 
Hilfen zur Erziehung erfahren. Bei dieser Entwick-
lung gibt es eine Einschränkung: Für die Altersgrup-
pe der bis zu 12jährigen zeichnet sich entgegen den 
Erfahrungsberichten aus der Praxis ein statistischer 
Rückgang in der Heimerziehung ab. Stationäre Hil-
fen in Ost und West sind für Kinder unter 12 Jahren 
rückläufig zu Lasten der ambulanten Hilfen. Dies 
darf allerdings nicht nur als ein positives Zeichen in-
terpretiert werden. Man kann zwar davon ausgehen, 
daß ambulante und teilstationäre Hilfen zur Bewälti-
gung kritischer Lebenssituationen von Kindern und 
Eltern tragfähige Unterstützungsangebote machen 
können. Gleichwohl lassen Praxisberichte eher ver-
muten, daß der Rückgang bei stationären Hilfen für 

Kinder mit einer restriktiveren Praxis der Hilfege-
währung zu tun hat. 

Forschungsbefunde weisen darauf hin, daß ambu-
lante Hilfen zwar wesentlich dazu beitragen, Unter-
stützungsbedarf auch in schwierigen Problemlagen 
aufzufangen; sie können allerdings keineswegs von 
vornherein als Alternative zu einer stationären Hilfe 
gesehen werden, sondern stellen oftmals hilfreiche 
und notwendige Zwischenschritte dar, etwa in der 
Perspektivenklärung, die im Ergebnis durchaus in 
eine dann von allen Beteiligten für notwendig erach-
tete und akzeptierte stationäre Hilfe münden können 
(Bürger 1997a). Darüber hinaus zeigte sich, daß auch 
aus der Sicht betroffener Mädchen und Jungen eine 
unmittelbare stationäre Hilfe als bedarfsgerecht und 
in der Rückschau als richtige Entscheidung gewertet 
wird. 

Neben subjektiver Überforderung und Überlastung 
von Eltern sind es vor allem objektive Belastungen 
durch Armut, Arbeitslosigkeit, Wohnungsprobleme, 
die Risikofaktoren dafür bilden, daß Kinder in ihrer 
Entwicklung von ihren Eltern nicht angemessen ge-
stärkt und gestützt werden können. Insbesondere 
der Bedarf an stationären Hilfen steht in engem Zu-
sammenhang mit finanziellen Krisen, dauerhafter 
Not und einem Mangel an hilfreichen sozialen Bezie-
hungen. Die Armutsbedingungen wirken sich in ver-
stärkt in den neuen Bundesländern aus. 

Alleinerziehende Elternteile - überwiegend Frauen 
- sind in bezug auf ihren Gesamtbevölkerungsanteil 
bei allen Hilfen zur Erziehung in hohem Maße über-
repräsentiert, wobei der Prozentsatz der Alleinerzie-
henden konstant steigt. Dies zeigt deutlich die Gren-
zen sozialpädagogischer Maßnahmen und weist über 
den pädagogischen Unterstützungsbedarf hinaus auf 
mittlerweile massive Defizite in den gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen für Kinder und Eltern 
hin. 

Besondere Zugangsprobleme zeigen sich bei auslän-
dischen Kindern. Sie sind bei allen Hilfen zur Erzie-
hung unterrepräsentiert, vor allem im Bereich der in-
stitutionellen Beratung in Erziehungsberatungsstel-
len und anderen Beratungseinrichtungen. Gründe 
sind darin zu sehen, daß die Bestimmungen des § 46 
Ausländergesetz hochgradig verunsichernd wirken, 
während gleichzeitig Hilfen zur Erziehung auf kultu-
rell unterschiedliche Hilfenotwendigkeiten kaum 
eingestellt sind und daher die Inanspruchnahmebar-
riere nicht verringern. Von einer interkulturellen Öff-
nung der Hilfen zur Erziehung kann noch in keiner 
Weise gesprochen werden. 

Ein gleichberechtigter Zugang zu Hilfen zur Erzie-
hung scheint in der Altersgruppe der unter 12jähri-
gen für Mädchen nicht in gleicher Weise gegeben 
wie für Jungen. Sowohl im Bereich der Heimerzie-
hung als auch - und insbesondere - im Bereich der 
Tagesgruppenhilfe und der Erziehungsberatung sind 
Mädchen in bezug auf ihren Anteil an der Gesamtbe-
völkerung unterrepräsentiert. Dies wird sich schwer-
lich darauf zurückführen lassen, daß Mädchen selte-
ner Unterstützung benötigen. Eher ist zu vermuten, 
daß die Jungen innere Not stärker aggressiv nach au-
ßen tragen und Eltern dann Hilfe suchen. Letztlich ist 
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die Frage der geschlechtsspezifisch unterschiedli-
chen Inanspruchnahme aber nicht geklärt. Nach Pra-
xisberichten sind für Mädchen geschlechtsdifferen-
zierende Angebote im Bereich der Hilfen zur Erzie-
hung nach wie vor nur in geringem Umfang 
vorhanden. 

Der Übergang in die Grundschule ist für Kinder und 
Eltern eine besonders kritische Zeit und eine Situati-
on, in der innerfamiliäre Konflikte öffentlich werden, 
was sich an dem sprunghaften Anstieg der Inan-
spruchnahme von Hilfen insbesondere der Erzie-
hungsberatung für diese Altersgruppe zeigt. Dies 
weist auch auf den Umstand hin, daß Jugendhilfe 
bisher zuwenig Augenmerk auf Übergänge und 
Wechsel gelegt (vgl. Kap. B 9) und zusätzlich das 
Grundschulalter aus konzeptionellen Debatten über 
Hilfen zur Erziehung weitgehend ausgeklammert 
hat. 

Andere Schnittstellen der Hilfen zur Erziehung, z. B. 
gegenüber der Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
der Schule, sind unzureichend geregelt. 

Neben den Tendenzen zur „Versäulung" von Hilfe-
angeboten zeichnet sich der fachlich durchaus wün-
schenswerte Trend zur Flexibilisierung und zur Inte-
gration der Erziehungshilfen sowie zu einer stärke-
ren Vernetzung ab. Dies scheint besonders für 
Familien mit Kindern hilfreich, weil so Zusammen-
hänge zwischen informellen Treffpunkten, Kinderta-
gesstätten, Beratungsdiensten und (teil-)stationären 
Hilfen hergestellt werden können. Die Flexibilisie-
rung der Hilfe zur Erziehung und deren interne und 
externe Vernetzung nahmen besonders in den letz-
ten fünf Jahren in der Fachdiskussion einen breiten 
Raum ein. Die bisher entwickelten theoretischen An-
sätze der flexiblen Hilfen zur Erziehung, z. B. das Mo-
dell der Jugendhilfestation, formulieren z. T. weitrei-
chende Ansprüche (Hilfen aus einer Hand) und sind 
mit einer weitgehenden Entspezialisierung verbun-
den, was auf Interesse, aber auch auf Kritik stößt. Ak-
tuelle Versuche, eine Versorgungsstruktur zu schaf-
fen, die der Leitidee der Flexibilisierung folgt, orien-
tieren sich daher verstärkt an Modellen, wie 
öffentliche und freie Träger am Ort in einem Sozial-
raum den Umbau des bestehenden Versorgungssy-
stems zu einem flexiblen, ortsnahen Nachfragesy-
stem integrierter erzieherischer Hilfen gestalten kön-
nen (Expertise Weigel, i. Ersch.). 

In bezug auf eine Vernetzung haben sich punktuelle 
Kooperationen im Rahmen von Fallverläufen, über-
geordneten Fachzusammenhängen und Öffentlich-
keitsarbeit inzwischen allgemein durchgesetzt. Selte-
ner ist nach wie vor eine institutionalisierte Koopera-
tion von Einrichtungen unterschiedlicher Träger. 

Sowohl der Achte Jugendbericht, der Lebenswelt-
orientierung und Regionalisierung einfordert 
(BMJFFG 1990), als auch das KJHG bilden den Rah-
men für die Weiterentwicklung. Bundesweit werden 
derzeit viele Ansätze, die differenziert an den Be-
darfslagen eines Regionalbereichs orientiert sind, er-
probt. Alle zeichnet aus, daß sie sozialraum- bzw. ge-
meinwesenorientiert sind. Solche wünschenswerten 
Entwicklungen sind regional jedoch außerordentlich 
unterschiedlich verwirklicht. 

Hilfen zur Erziehung sind in einem bislang kaum an-
gemessen thematisierten Verhältnis ungleichmäßig 
bereitgestellt und zugänglich (Expertise Winkler, i. 
Ersch.). Flexible Hilfeformen stoßen sich oft an der 
starren Haushaltssystematik der kommunalen Ju-
gendhilfebudgets. Rechtliche Gegebenheiten wie 
der Einzelfallbezug bei Hilfe zur Erziehung setzen 
darüber hinaus Grenzen für in manchen Fällen sach-
gerechtere Hilfen in Form gemeinwesenorientierter 
präventiver Ansätze. 

Aus pädagogischer Sicht darf auch bei einer indivi-
duell konzipierten Hilfe für Kinder und Eltern nicht 
aus dem Blick verloren werden, daß ein Mangel an 
sozialen Netzen oft Teil der Gesamtproblematik ist. 

Die Entwicklungen im Bereich der Erziehungsbera-
tungstellen zeigen, daß sie begonnen haben, sich mit 
den Forderungen des Achten Jugendberichts 
(BMJFFG 1990) zur Öffnung, zur Sozialraum- und 
Adressatenorientierung auseinanderzusetzen. Das 
breite Beratungsangebot von Informationen über 
kürzere Beratungen in Fragen von Erziehung bis zu 
Beratungen mit begleitender therapeutischer Hilfe 
hat sich insbesondere dort, wo es wohnumfeldorien-
tiert war, als Jugendhilfeangebot bewährt, wie die 
ständig steigende Nachfrage dokumentiert. Im übri-
gen wird in der derzeitigen Diskussion oft übersehen, 
daß die Leistung der Erziehungsberatung nach § 28 
KJHG ein Angebot ist, das vorrangig von Kindern 
und für Kinder unter 12 Jahren genutzt und auch von 
anderen Beratungsdiensten und -einrichtungen er-
bracht wird. 

Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) hat 
eine besonders große Bedeutung für Familien mit 
jüngeren Kindern. Bei Kindern unter 3 Jahren ist in 
etwa jeder vierten Familie eine Vernachlässigung der 
Anlaß für das Tätigwerden (Schone/Gintzel/Jordan/ 
Kalscheuer/Münder 1997). Wie die unterschiedlichen 
Erfahrungen zeigen, ist der Erfolg insbesondere ab-
hängig von den Rahmenbedingungen. Der Einsatz 
niedrigqualifizierter Honorar- oder ABM-Kräfte als 
Familienhelfer führt zu hohen Abbruchquoten bei 
den Hilfen. 

In den letzten Jahren sind die Ansätze der ambulan-
ten und teilstationären familienorientierten Hilfen 
weiterentwickelt worden. Diese Angebote kenn-
zeichnen einen Bedarf an neuen Unterstützungsfor-
men für Familien, insbesondere im Bereich der Kri-
senintervention (vgl. Kap. C 7), der mit den über Jah-
re entwickelten Hilfeformen offensichtlich nicht 
mehr befriedigt werden kann. Sie sind auch zu ver-
stehen als Hinweis auf Defizite der Einsatzmöglich-
keiten der SPFH. 

Die Differenzierung der Jugendhilfe im Bereich (teil-) 
stationärer Hilfen kann als ein deutliches Indiz für 
eine bemerkenswerte Anpassungs- und Optimie-
rungsfähigkeit des Jugendhilfesystems insgesamt 
gewertet werden. „Ihm ist in großen Teilen eine un-
gewöhnliche Lernfähigkeit und Innovationsbereit-
schaft zu attestieren, die den jungen Menschen, den 
Kindern allzumal, bei der Bewältigung schwieriger 
Lebenslagen effektive Hilfe geben kann. Die vorlie-
genden empirischen Befunde über die Leistungsfä-
higkeit der Heimerziehung unterstreichen dies, auch 
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wenn in der subjektiven Wahrnehmung durch die 
Beteiligten Abstriche gemacht werden" (Expertise 
Winkler, i. Ersch.). 

Eine abschließende Einschätzung und Bewe rtung 
der Leistungen der erzieherischen Hilfen in bezug 
auf die Frage vorzunehmen, welche Chancen und 
Möglichkeiten diese Hilfen für Kinder und Eltern bie-
ten, ist nicht möglich, da Forschungsdaten sowohl 
über die Wirkung der Hilfen zur Erziehung als auch 
über Altersgruppen der 0- bis 12jährigen im Bereich 
der Hilfen zur Erziehung als ausgesprochen defizitär 
bezeichnet werden müssen (vgl. Expertisen Weigel 
und Winkler, i. Ersch.). Darüber hinaus zeigen sich 
deutliche Grenzen in der Aussagekraft der amtlichen 
Kinder- und Jugendhilfestatistik. 

Die Umsetzung der Hilfeplanung, wie sie im Gesetz 
vorgesehen ist, ist in der Praxis noch sehr unbefriedi-
gend. Zum jetzigen Zeitpunkt zeigen sich für den 
Prozeß der Hilfeplanung insbesondere fünf Problem-
punkte. Sie betreffen die mangelnde Umsetzung der 
Kinder- und Elternbeteiligung, die mangelnde Quali-
fikation der Fachkräfte, den Einbezug der Erzie-
hungsberatung in die Hilfeplanung, die unzurei-
chende Kooperation zwischen Trägern der öffentli-
chen und der freien Jugendhilfe sowie den 
steigenden Kostendruck in den Kommunen. 

C 6.5.2 Empfehlungen 

Es besteht die Notwendigkeit, ein breitgefächertes 
flexibles Gesamtleistungsspektrum von Hilfen zur Er-
ziehung im ambulanten, teilstationären und stationä-
ren Bereich bereitzustellen, die, orientiert am indivi-
duellen Bedarf von Mädchen und Jungen und ihren 
Familien, in ihrer Lebenswelt in Anspruch genom-
men werden können. Dabei darf die Gleichrangig-
keit der Hilfen als eine Errungenschaft des KJHG 
nicht nach sechs Jahren wieder beliebig zur Disposi-
tion gestellt werden, um sich auf diesem Wege vor-
schnell von den stationären Hilfen zurückzuziehen. 

Institutionelle Beratung 

Beratungsangebote für Mädchen, Jungen und ihre 
Familien sind wesentlicher Bestandteil des Jugend-
hilfespektrums und in besonderem Maße ein Ange-
bot für Eltern mit ihren unter 12jährigen Kindern. Mit 
insgesamt 142 089 beendeten Beratungen im Jahr 
1995 für Kinder unter 12 Jahren ist durch eine breite 
Anbieterpalette (Erziehungsberatungsstellen, Fami-
lienberatungsstellen, Kinderschutz-Zentren, Bera-
tungsstellen für sexuell mißbrauchte Mädchen, Bera-
tungsdienste für suchtgefährdete junge Menschen 
u. a. m.) ein zentrales Hilfeangebot geschaffen wor-
den, das unter dem aktuellen Kostendruck nicht ver-
nachlässigt werden darf. 

Sozialpädagogische Familienhilfe 

Um Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) als 
langfristig angelegte Unterstützung für Kinder und 
Eltern als sinnvolles Hilfeangebot einsetzen zu kön-
nen, ist eine ausreichende fachliche Qualifikation der 
Familienhelfer sicherzustellen. Unter dieser Voraus-
setzung könnte SPFH mehr als bisher für Maßnah

-

men der Reintegration von Kindern nach einer Hilfe 
außerhalb der eigenen Familie genutzt werden. 

Weitere familienorientierte Hilfen 

Angesichts der Tatsache, daß sich der Problemdruck 
auf Kinder und Eltern erhöht und dadurch der Bedarf 
an schnell verfügbaren intensiven Hilfen zunimmt 
(vgl. Kap. C 7), sind Konzepte, die eine niedrig-
schwellige, intensive, zeitlich befristete Arbeit mit 
mehrfachbelasteten Familien ermöglichen, in ver-
stärktem Maße zu fördern. Zu nennen sind hier Hil-
fen im familiären Zusammenhang, wie aufsuchende 
Familienberatung, teilstationäre Arbeit mit Familien 
und Kriseninterventionsprogramme sowie Angebote 
der Familienberatung bei gleichzeitiger stationärer 
Unterbringung des Kindes, wie sie z. B. Kinder-
schutz-Zentren anbieten. 

Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, daß 
bestimmte Problemsituationen eines Kindes eine zu-
mindest zeitweilige Trennung aus dem familiären 
Kontext unumgänglich machen. Eine ausschließliche 
Konzentration der Hilfe im familiären Zusammen-
hang könnte bei bestimmten Problematiken für das 
Kind schädigend sein und andere Hilfeformen verzö-
gern. 

Erziehungsbeistandschaft 

Die Erziehungsbeistandschaft als eine Hilfe zur Er-
ziehung ist möglicherweise zu Unrecht aus dem Blick 
verloren worden. Erziehungsbeistandschaft muß ein 
deutlicheres eigenständiges Profil entwickeln, das 
stärker auf das System Familie bezogen ist. 

Stationäre Hilfen 

Die weitere Entwicklung der stationären Hilfen wird 
zweifelsohne in hohem Maße durch fiskalpolitische 
Entscheidungen bestimmt werden; faktisch sind hier 
wohl keine Kürzungsmöglichkeiten mehr gegeben, 
will man nicht Gefahr laufen, reine Unterbringungs-
strategien zu etablieren (Expertise Winkler, i. Ersch.). 

Pflegefamilien und familienähnliche Hilfen 

Qualifizierte Pflegefamilien und familienähnliche 
Hilfen stehen in zu geringem Maße zur Verfügung. 
Das Hilfeangebot ist insbesondere für 0- bis 6jährige 
Kinder zu verstärken. Dabei sind fachliche Standards 
für ein Qualifikationsprofil festzulegen und die not-
wendigen Rahmenbedingungen für eine qualifizierte 
Arbeit sicherzustellen. Gleichzeitig muß davor ge-
warnt werden, Pflegeverhältnisse lediglich aufgrund 
kurzfristig geringer Kosten in Anspruch zu nehmen, 
wenn eine fachliche Einschätzung eine andere Hilfe 
notwendig macht (z. B. bei hochbelasteten, traumati-
sierten Kindern). 

Heimerziehung und andere Wohnformen 

Auf Möglichkeiten der stationären Unterbringung 
von Kindern in Heimen und anderen Formen betreu-
ten Wohnens kann bei bestimmten Problemlagen 
nicht verzichtet werden. Der vorhandene Standard 
ist mindestens zu wahren. Bei stationären Hilfen für 
Kinder unter 12 Jahren sind insbesondere Modelle 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode  Drucksache 13/11368 

zu entwickeln, welche die zuweilen langen Unter-
bringungszeiten verkürzen und insbesondere die 
schlechten Rückkehrprognosen für stationär unter-
gebrachte kleine Kinder ändern. Gleichzeitig ist 
mehr Augenmerk darauf zu richten, Formen der sta-
tionären Unterbringung als einen lohnenden Lebens-
ort zu gestalten, der über eine pädagogisch eigene 
Qualität verfügt. 

Regionalisierung und Dezentralisierung 

Interessante Erkenntnisse resultieren aus den Äuße-
rungen betroffener Kinder und von deren Eltern auf 
die Frage, welche Vorstellungen sie bezüglich einer 
Verbesserung der Jugendhilfeangebote hätten. Sc) 
zielten die Antworten weniger in Richtung einer Op-
timierung primär individualisierter oder hochspezia-
lisierter Hilfen; vielmehr waren Hilfen gewünscht, 
die im Lebensfeld angesiedelt und gut erreichbar 
sind, die auch die Überwindung von Isolation der Be-
troffenen und die Stärkung von Selbsthilfepotentia-
len im Blick haben (Bürger 1997 a). 

Bei der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung, 
insbesondere stationären Hilfen, ist oft ein Mangel 
an hilfreichen sozialen Beziehungen ein Teil der Ge-
samtproblematik. Um dem entgegenzuwirken, sind 
unterstützende sozialraum- bzw. gemeinwesenorien-
tierte Hilfen auf- und auszubauen als Verbindung 
von professioneller Hilfe und ehrenamtlicher/freiwil-
liger Hilfe, von Nachbarschafts- und Selbsthilfe. 

Erscheint es in einer bestimmten Situation fachlich 
sinnvoller, auf eine Problemlage von Kindern mit prä-
ventiven gemeinwesenorientierten Maßnahmen statt 
mit Hilfen zur Erziehung als Einzelfallhilfe zu reagie-
ren, so sind auch haushaltstechnische Möglichkeiten 
zu schaffen, diesen Weg schnell und flexibel zu ge-
hen. 

Mit der neuen Entwicklung der Flexibilisierung und 
der Integration von Erziehungshilfen und einer Ver-
netzung im Sozialraum wird die Alltagsorientierung 
stark in den Vordergrund gerückt und das Prinzip 
der Gemeinwesenorientierung neu belebt. Dadurch 
kommt es, wie die Praxis zeigt, zu einer gewissen 
„Entzauberung" von Spezialistentum, ohne daß auf 
notwendige Spezialisierungen verzichtet würde. Die 
Beteiligung der Betroffenen im Hilfeplanverfahren 
gewinnt an Bedeutung, und auch Jugendhilfepla-
nung wird immer zwingender, was zwar zaghaft, je-
doch langfristig erfolgversprechend Partizipation er-
möglicht. 

Wenn Jugendhilfe die zukünftigen Aufgaben und 
Fragen in einem sich rasch wandelnden Berufsfeld 
bewältigen will, muß sie ihre fachliche Identität stär-
ken. Sozialpädagogische Qualitätsentwicklung 
bedeutet, daß den Ansprüchen der Lebensweltorien-
tierung und der Regionalisierung durch fachliche 
Identitätsentwicklung Rechnung getragen wird. An-
gesichts der Komplexität von Problem- und Lebens-
lagen kann Fachlichkeit nicht nur durch die Rezepti-
on therapeutischer Techniken entstehen; vielmehr 
verlangt sie eine (neue) übergreifende pädagogische 
Orientierung. 

Das Regionalisierungsprinzip wird bewirken, daß 
sich das Aufgabenfeld der Sozialarbeit erweitert. 
„Die Verlagerung von Handlungs- und Entschei-
dungsspielräumen in den Sozialraum ermöglicht die 
materiellen und organisatorischen Rahmenbedin-
gungen für eine zeitnahe und zielgerichtete Reaktion 
auf akute Bedarfslagen bzw. schafft die Vorausset-
zungen, um präventiv und Selbsthilfepotentiale akti-
vierend zu reagieren" (Expertise Weigel, i. Ersch.). 
Die sozialräumliche Betrachtungsweise wird Leistun-
gen in den Blick rücken, die den Auftrag des § 1 
KJHG, „Positive Lebensbedingungen schaffen", er-
füllen. Dies wiederum wird nicht nur die anderen Be-
reiche der Jugendhilfe, Jugendarbeit und Jugendso-
zialarbeit, sondern auch die Schule in die Integration 
einbeziehen. 

Die konstruktive Weiterentwicklung der Jugendhilfe 
wird wesentlich davon abhängen, wie sehr die politi-
sche Ebene bereit ist, Jugendhilfeleistungen schon 
im Vorfeld der erzieherischen Hilfen zu finanzieren 
und der Jugendhilfe im politischen Raum einen fe-
sten Platz zu sichern. 

Schule und Kinder- und Jugendpsychiatrie als Teil 
des Hilfesystems 

Die Vernetzung von Jugendhilfe, Gesundheitsbe-
reich und Schule ist für den Bereich der Hilfen zur Er-
ziehung zu stärken. 

Die Kooperation zwischen Jugendhilfeeinrichtungen 
in freier oder öffentlicher Trägerschaft und der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie ist zu verbessern, damit 
im Interesse der Kinder und Jugendlichen ein Klinik-
aufenthalt verkürzt oder vermieden wird. Die Psych-
iatrie sollte für kurzfristige Behandlungsphasen be-
reitstehen. Eine langfristige Bearbeitung der zugrun-
deliegenden Konflikte kann mit fachlich

-

therapeutischer Unterstützung dort sinnvoll erfolgen, 
wo Kinder leben. Eine zentrale Forderung muß daher 
für den Bereich Hilfen zur Erziehung die Vernetzung 
der Psychiatrieplanung mit der Jugendhilfeplanung 
sein. 

Für Kinder, die ausgeschult sind bzw. denen eine 
Ausschulung droht, müssen gemeinsame Wege von 
Schule und Jugendhilfe gesucht werden, damit sie 
Unterstützung finden. Auch bei einer Ausschulung 
muß Schule (Schulträger/Land) sowohl pädagogisch 
als auch kostenmäßig in (Mit-)Verantwortung für das 
Kind verbleiben. Einer Entwicklung, in der Schule 
bei besonders auffälligen, für sie problematischen 
Kinder einen „Aussonderungsprozeß" betreibt und 
diese Kinder an die Jugendhilfe „abgibt", ist damit 
vorzubeugen. 

Beteiligungsstrukturen - Hilfeplanung nach § 36 
KJHG 

Die aktive Mitwirkung und Beteiligung von Kindern 
und Eltern an allen sie betreffenden Hilfeplanungen 
und Hilfeprozessen ist - wie im KJHG vorgesehen - 
zu ermöglichen und zu fördern. Entsprechende Be-
teiligungsmodelle sind (weiter) zu entwickeln. Dabei 
sind für Kinder alters- und geschlechtsdifferenzie-
rend unterschiedliche Bedürfnisse und Unterstüt-
zungsnotwendigkeiten zu berücksichtigen. Die Be- 
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teiligung muß eitern- und kindgemäße Information 
enthalten über Entscheidungsspielräume und Hand-
lungsmöglichkeiten im Hilfeplanverfahren, gemein-
same Perspektivenentwicklung, Transparenz über 
das Verfahren u. a. m. 

Die derzeitige Praxis der Hilfeplanung ist in bezug 
auf Beteiligungsrechte und Umsetzung der Beteili-
gung zu evaluieren, damit Konsequenzen für eine ef-
fektivere Umsetzung des § 36 KJHG abgeleitet wer-
den können. Parallel dazu sind die bisher kaum ent-
wickelten Partizipationsstrukturen für Kinder in 
Hilfen zur Erziehung (in Heimen, Wohngruppen, Ta-
gesgruppen usw.) zu fördern. 

Zur Weiterentwicklung von Beteiligungsstrukturen 
muß der Qualifikationsprozeß der Fachkräfte ver-
stärkt werden. Es wäre ein Rückschritt, wenn offen-
sichtliche Probleme der Diagnostik und der Aus-
handlung dazu führten, das Bemühen um die Sub-
jektorientierung des Hilfeplans aufzugeben. 

Erziehungsberatung nach § 28 KJHG sollte entspre-
chend den gemeinsamen Empfehlungen des Deut-
schen Städtetags und der Arbeitsgemeinschaft für 
Jugendhilfe (1997) bei längerfristig geplanten Erzie-
hungsberatungen (mehr als 20 Beratungskontakte 
oder länger als ein Jahr dauernde Beratung) im Rah-
men eines vereinfachten Hilfeplanungsverfahrens 
ohne Vorschaltung des Jugendamts durchgeführt 
werden. Bei allen Überlegungen müssen der Erhalt 
der Niedrigschwelligkeit und die Vermeidung unnö-
tigen Verwaltungsaufwands vorrangiges Ziel sein. 

Damit Entscheidungen über Hilfen zur Erziehung 
vom öffentlichen Jugendhilfeträger ausschließlich 
unter fachlichen Gesichtspunkten getroffen werden, 
sind notfalls aufsichtsrechtliche Schritte zu prüfen, 
wenn z. B. rechtswidrig stationäre Hilfen zur Chef sa-
che erklärt und auf der Ebene von Jugendamtslei-
tern, Dezernenten oder Landräten entschieden wer-
den. 

Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

Für eine erfolgreiche Arbeit mit Kindern und Eltern 
sind die notwendigen Rahmenbedingungen zu si-
chern: ausgebildete Fachkräfte, die professionell und 
qualifiziert arbeiten können, Supervision, Fortbil-
dung, kollegiale Beratung, Möglichkeiten der Team-
entscheidung und eine Evaluation der praktischen 
Arbeit. 

Damit Handlungsstrategien und Prognoseentschei-
dungen im Hilfeprozeß fachlich qualifizierter und für 
andere besser nachvollziehbar werden, sind im Sinne 
einer Qualitätssteigerung Möglichkeiten zu nutzen 
und (weiter) zu entwickeln, eine intersubjektiv ver-
gleichbare Dokumentation der Lebenssituation von 
Kindern und ihren Familien sowie des Hilfe- und 
Entwicklungsprozesses zu erstellen. Es sind darüber 
hinaus entscheidungsrelevante Mindestkriterien für 
das notwendige Maß an Versorgung und Förderung 
eines Kindes zu entwickeln. 

Handlungsbedarf für spezifische Adressatengruppen 

Den spezifischen Erfahrungen und Belastungen von 
Mädchen sowie entsprechenden Problembewälti

-

gungsstrategien ist verstärkt Aufmerksamkeit zu 
widmen und bei den Hilfen zur Erziehung zu berück-
sichtigen. Neben koedukativen sind in ausreichen-
dem Maße mädchen- und jungenspezifische Ange-
bote der Erziehungshilfen bereitzustellen. Die Frage, 
warum in der Altersgruppe der unter 12jährigen für 
oder wegen Jungen weit häufiger als für Mädchen 
Beratungsdienste (nach § 28 KJHG) sowie Erziehung 
in einer Tagesgruppe und Heimerziehung in An-
spruch genommen werden, ist zu klären. 

Um Kindern aus Zuwandererfamilien einen gleichbe-
rechtigten Zugang zu Hilfen zur Erziehung zu er-
möglichen, bedarf es einer interkulturellen Öffnung 
aller sozialen Dienste und Einrichtungen. Sie müssen 
sich künftig organisatorisch, konzeptionell und per-
sonell (z. B. durch Einstellung von Fachkräften mit 
nichtdeutscher Herkunfts- oder Familiensprache und 
mit interkultureller Kompetenz/durch interkulturelle 
Teams) auf die Bedürfnisse und die kulturell unter-
schiedlichen Hilfenotwendigkeiten der Zuwanderer-
familien - Mädchen, Jungen und Eltern - ausrich-
ten. 

Auch bei der Jugendhilfeplanung sind für den Be-
reich Hilfen zur Erziehung die Bedürfnisse, Interes-
sen und Notwendigkeiten der Kinder und ihrer El-
tern aus Zuwandererfamilien zu berücksichtigen. 

Der Ausschluß ausländischer Kinder von Leistungen 
der Hilfen zur Erziehung ist nicht hinnehmbar. Das 
KJHG muß Vorrang vor dem Ausländerrecht haben. 

Politik und Jugendhilfepraxis hat sich bisher nicht 
(genügend) auf die Situation von Alleinerziehenden 
und deren Kindern eingestellt. Besonders Ein-Eltern-
teil-Familien - ganz überwiegend Mütter mit ihren 
Kindern - haben häufig große materielle und psy-
chosoziale Belastungen zu bewältigen und nehmen 
in hohem, noch steigendem Maße für ihre Kinder 
(und sich selbst) Hilfen zur Erziehung in Anspruch. 
Alleinerziehende sind finanziell besser abzusichern 
und stärker zu entlasten (durch Babysitterdienste, 
Krippenplätze, Ganztagskindergartenplätze, Hortan-
gebote, betreute Grundschule, ggf. praktische Unter-
stützung im Haushalt). 

Soziale Sicherheit für Kinder und Familien 

Die Tatsache, daß finanzielle Krisen, andauernde Ar-
mut und Mangel an sozialen Netzen in engem Zu-
sammenhang mit einem Bedarf an Hilfen zur Erzie-
hung, insbesondere mit stationären Hilfen, stehen, 
zeigt deutlich die Grenzen sozialpädagogischer Maß-
nahmen und bedarf einer Politik, deren zentraler 
Punkt der Abbau sozialer Benachteiligung ist. Not-
wendig sind regelmäßige Armutsberichterstattungen 
auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene unter 
besonderer Berücksichtigung von Familien mit  Kin

-

dern. Dringend geboten ist eine kommunale Armuts-
politik, die das gesamte Lebensumfeld von Kindern 
und Familien berücksichtigt (wirtschaftliche Siche-
rung, Arbeit und Wohnen, Gesundheit, soziale Bezie-
hung, Bildung, kulturelle Teilhabe). 
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Finanzielle Ressourcen anders nutzen 

Darüber hinaus sind Wege zu suchen, vorhandene 
fachliche und finanzielle Ressourcen besser zu nut-
zen, z. B., 

- indem die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des 
ASD/des Jugendamtes sowie Mitarbeiter/innen 
aus der institutionellen Beratung zeitlich stärker 
entlastet werden (z. B. durch Verringerung der 
Einwohnerzahl, auf die sich die Zuständigkeit be-
zieht), um Probleme mit Kindern und Eltern früh-
zeitiger lösen zu können; 

- indem Reintegrationsmöglichkeiten von Kindern 
in Familien nach Heimaufenthalten durch fami-
lienunterstützende Maßnahmen verstärkt werden; 

- indem man in größerem Umfang präventive ge-
meinwesenorientierte Maßnahmen einsetzt und 
evaluiert, statt in bezug auf individuelle Problem-
lagen von Kindern stets mit Einzelfallhilfen zu rea-
gieren. 

Erzieherische Hilfen sind zwar zunächst eine kom-
munale Aufgabe des örtlichen Trägers der Jugendhil-
fe. Aber der Kommunalisierung der Jugendhilfe im 
KJHG steht eine Förderung durch das Land nicht 
entgegen (siehe § 82 KJHG). Die Länder haben die 
Weiterentwicklung der Jugendhilfe zu fördern (z. B. 
durch gezielte Modellförderung) sowie auf einen 
gleichmäßigen Ausbau der Einrichtungen und Ange-
bote hinzuwirken. Vorgeschlagen wird ein Finanz-
ausgleich durch das Land, der sich zusammensetzt 
aus einem Grundbetrag nach der Kinder- und Ju-
gendlichen-Einwohnerzahl der Kommune sowie ei-
nem Zuschlag nach sozialstrukturellen Belastungs-
faktoren. 

Statistik, Forschung, Evaluation 

Die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik ist zu 
überarbeiten, damit realistische Problembeurteilun-
gen und Aussagen über den Hilfebedarf möglich 
werden (z. B. Erhebung der Hilfeanlässe bei Hilfen 
zur Erziehung außerhalb des Elternhauses/Erweite-
rung und Präzisierung der Hilfeanlässe bei den am-
bulanten Hilfen zur Erziehung zur besseren Ver-
gleichbarkeit der Hilfearten u. a. m.). 

Die Praxisforschung ist vor allem in bezug auf die 
Effekte der Erziehungshilfen zu verstärken. Neben 
sozialräumlichen Untersuchungen sind auch Binnen-
analysen der Hilfeangebote, welche die Wahrneh-
mung und die Perspektiven der Beteiligten aufneh-
men, notwendig. Ein besonderes Defizit besteht in 
den Forschungsdaten für die Gruppe der unter 
12jährigen. 

Es sind Praxisforschungsprojekte zu fördern, die sich 
spezifischen Gruppen (insbesondere Grundschulkin-
dern/Alleinerziehenden) und spezifischen Fragestel-
lungen widmen (z. B. interkulturelle Öffnung der Hil-
fen zur Erziehung, Methodik der Arbeit mit Familien 
bei Vernachlässigung u. a. m.). 

Die Zeit des Übergangs zur Grundschule ist genauer 
in den Blick zu nehmen. Spezifische Problemlagen 
von Mädchen, Jungen und ihren Eltern sowie die 
hinter den Hilfeanlässen stehende Problematik sind 
für die Altersgruppe von 0 bis 12 Jahren gesondert 
zu erfassen. 

C 7.  Krisenintervention und Kinderschutz 
C 7.1  Ausgangslage 
C 7.2  Krisenintervention 
C 7.2.1 Rechtliche Vorgaben durch das KJHG 
C 7.2.2 Darstellung des Praxisfeldes 
C 7.3  Grenzen und Möglichkeiten des Kinder

-

schutzes 
C 7.3.1 Zur Kritik an der Pflichtenerfüllung des Ju-

gendamtes 
C 7.3.2 Zur Kritik an der Hilfeorientierung 
C 7.3.3 Zur Kritik am Vorrang des Elternrechtes 
C 7.4 Empfehlungen 
C 7.4.1 Weiterentwicklung der Krisenintervention 
C 7.4.2 Kinderschutz effektiver gestalten 

C 7.1 Ausgangslage 

In akuten Krisen- und Konfliktsituationen brauchen 
Kinder und Eltern in ihrem Lebensumfeld schnelle, 
direkte und intensive Hilfen, die ihnen Unterstüt-
zung, Entlastung und den notwendigen Schutz bie-
ten, damit sie neue Perspektiven entwickeln können. 
Die Gründe für akute Problemlagen sind vielfältig 
und liegen meist in zugespitzten Überforderungssi-
tuationen, die geprägt sein können von körperlicher 
und psychischer Gewaltanwendung, Vernachlässi-
gung, sexueller Mißhandlung, Suizidgefährdung und 
Abhängigkeit. Den unterschiedlichen Anlässen ent-
sprechend stehen für Krisensituationen Hilfe- und 
Unterstützungsangebote verschiedener Art zur 
Verfügung, angefangen von ambulanten Beratungs-
angeboten, Kinder- und Jugendtelefonen bis zu vor-
läufigen Maßnahmen zum Schutz des Kindes wie 
Kinder- und Jugendnotdiensten, Bereitschaftspflege

-

stellen und Angeboten zum Ausstieg aus Prostitution 
und Suchtmittelabhängigkeit. Krisenintervention, 
definiert als kurzfristige, schnelle und intensive Hilfe 
in akuten Problemlagen, reicht von ambulanter Bera-
tung bis zur Inobhutnahme als stationärem Angebot. 
Damit sind Hilfe- und Unterstützungsangebote der 
Krisenintervention wesentlicher Teil eines umfassen

-

den  Konzeptes von Kinderschutz. 

Praxisberichten zufolge haben Anfragen, die Unter-
stützung in eskalierenden Konflikt- und Gefähr-
dungssituationen für Kinder und ihre Familien not-
wendig machen, in den letzten Jahren in hohem Ma-
ße zugenommen. Die Gründe für den gestiegenen 
Bedarf werden insbesondere in sich verschärfenden 
sozialen und wirtschaftlichen Belastungen von Fami-
lien gesehen (vgl. Kap. B 6), aber auch in einer zu-
nehmenden Sensibilität von Öffentlichkeit und Fach-
leuten gegenüber der Gewalt gegen Kinder, insbe-
sondere der sexuellen Gewalt. 

Der wachsenden Notwendigkeit, kurzfristig Pro-
blemlagen klären zu müssen, stehen jedoch nur sehr 
begrenzte Möglichkeiten der Praxis gegenüber. 
Während für die Inobhutnahme als stationärer Form 
der Krisenintervention verschiedene institutionelle 
Angebote zur Verfügung stehen, erweist es sich im 
Bereich der intensiven ambulanten Krisenberatung 
in der Praxis sowohl zeitlich als auch personell oft als 
schwierig, dem notwendigen Unterstützungsbedarf 
von Kindern und Eltern zu entsprechen. Mischfor- 
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men, die ambulante und stationäre Möglichkeiten 
der Krisenintervention kombinieren, sind bisher nur 
begrenzt vorhanden (z. B. in Mädchenhäusern und 
Kinderschutz-Zentren) . 

Das Arbeitsfeld der Krisenberatung verlangt von den 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Kinder- und 
Jugendhilfe ein sehr hohes Maß an fachlicher Kom-
petenz sowie Flexibilität. Es ist überdies sehr perso-
nalintensiv, da kurzfristig Gespräche mit unter-
schiedlichsten Personen und Konstellationen not-
wendig werden, um mit Kind und Eltern mögliche 
Perspektiven zu klären, die das Kindeswohl sicher-
stellen. 

Beratungsstellen und Allgemeine Sozialdienste oder 
Jugendämter verfügen in der Regel nicht über die 
notwendigen zeitlichen und personellen Ressourcen, 
um sich kurzfristig auf akute Familienkrisen in einem 
solchen Maße einstellen zu können, daß die Situati-
on, in der Kinder und Eltern am offensten für Verän-
derungen sind, optimal genutzt werden kann. Selbst 
Fachberatungsstellen, die Hilfen bei sexueller Miß-
handlung oder anderen Formen der Gewalt und Ver-
nachlässigung anbieten, haben neben den laufenden 
Beratungs- und Therapieprozessen, in die sie einge-
bunden sind, nur noch geringe Kapazitäten für Kri-
seninterventionen. Mit der Krisenberatung, als einer 
Form der Krisenintervention, wird damit einem zu-
sätzlichen Hilfebedarf begegnet, der bislang durch 
die Möglichkeiten der Hilfen zur Erziehung und der 
Inobhutnahme nur unzureichend abgedeckt ist. 

Werden Unterstützungsangebote der Jugendhilfe 
von seiten der Eltern nicht gesucht oder angenom-
men, sieht das Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(KJHG) Möglichkeiten vor, notfalls zum Schutz des 
Kindes und zur Sicherung seines Wohls in die elter-
liche Erziehungsverantwortung einzugreifen und das 
Kind aus gefährdenden Situationen herauszu-
nehmen. Mit der Beratung von Kindern und Jugend-
lichen im Konfliktfall (§ 8 Abs. 3 KJHG), der Inob-
hutnahme (§ 42 KJHG) und der Herausnahme des 
Kindes oder Jugendlichen aus anderen Betreuungs-
arrangements (§ 43 KJHG) liefert das KJHG auch un-
abhängig vom Elternwillen Rechtsgrundlagen zum 
Schutz und zur Unterstützung von Kindern in Not-
und Konfliktlagen. Zusätzlich können die Länder in 
ihren Ausführungsgesetzen zum KJHG dieser eigen-
ständigen Beratungsmöglichkeit von Kindern noch 
ein stärkeres Gewicht verleihen, wie in Schleswig

-

Holstein geschehen (vgl. § 5 Jugendförderungsge-
setz (JuFöG) Schleswig-Holstein). 

Die Hilfe kann vorn Kind oder Jugendlichen in be-
drohlichen Lebenssituationen aus eigener Initiative 
gesucht und eingefordert werden. Darüber hinaus 
hat Jugendhilfe bei akuter Gefährdung von Kindern 
zur Sicherstellung des Kindeswohls eigene Hand-
lungsmöglichkeiten. Bei der Entscheidung, ob Ju-
gendhilfe ein Kind notfalls vor seinen eigenen Eltern 
schützt und es aus der Familie herausnimmt, ist von 
wesentlicher Bedeutung, welche Prognose beim Ver-
bleib des Kindes in der Familie einer familienunter-
stützenden Maßnahme gegeben und wie das Gefähr-
dungsrisiko des Kindes eingeschätzt wird. Ist die Ein-
willigung der Eltern zur Einleitung geeigneter und 

notwendiger Hilfen, insbesondere von Hilfen zur Er-
ziehung, nicht zu erlangen, hat das Jugendamt die 
Pflicht, das zuständige Vormundschaftsgericht anzu-
rufen und eine Entscheidung zu beantragen, die 
dann wiederum den aktiven Schutz des Kindeswohls 
ermöglicht. Hier liegt allerdings hinsichtlich der ge-
samten Thematik ein Grundproblem. Denn Hilfe zur 
Erziehung und § 1666a Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) (Trennung von der Familie, Entzug der Perso-
nensorge) knüpfen nicht „nahtlos" aneinander an. 
Zwischen einer Nichtannahme von Hilfen zur Erzie-
hung durch die Eltern und einer Inte rvention über 
§ 1666 BGB (Gefährdung des Kindeswohls) gibt es 
seit Inkrafttreten des KJHG ein erhebliches Vakuum 
(vgl. Kap. C 7.3). 

Je jünger ein Kind ist, desto mehr ist es abhängig von 
seinen Eltern. Im Falle einer Gefährdung durch die 
Eltern selbst (wie bei Kindesvernachlässigung, Kin-
desmißhandlung und sexuellem Mißbrauch) ist ein 
kleineres Kind daher besonders darauf angewiesen, 
daß andere Menschen aus seinem Umfeld in Kinder-
garten, Schule oder beim Kinderarzt die Notlage er-
kennen und gemeinsam mit der Jugendhilfe reagie-
ren und daß, falls erforderlich, ein Vormundschafts-
gericht entsprechend entscheidet. Zwar ist aufgrund 
der vorrangigen Hilfeorientierung der Jugendhilfe 
selbst bei Kindesmißhandlung und Kindesvernach-
lässigung die Herausnahme eines Kindes kein not-
wendiger Automatismus mehr, aber insbesondere 
kleine Kinder können sich Gefährdungen durch ihre 
Eltern nicht durch Inanspruchnahme von Konfliktbe-
ratung oder die Bitte zur Inobhutnahme entziehen, 
sondern sind auf Hilfe von außerhalb der Familie an-
gewiesen. 

Vor diesem Hintergrund stellen sich für den Bereich 
der Krisenintervention und des Kinderschutzes vor-
rangig zwei Fragen: 

- Wie haben sich die Kriseninterventionsdienste in 
der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe in den letz-
ten Jahren entwickelt? 

- Welches sind die Grenzen und Möglichkeiten der 
Kinder- und Jugendhilfe, sowohl in rechtlicher als 
auch fachlich-methodischer Hinsicht den Schutz 
von gefährdeten Kindern zu sichern? 

C 7.2 Krisenintervention 

Im Achten Jugendbericht werden die Möglichkeiten 
der Einrichtungen der Krisenintervention als sehr un-
zureichend beschrieben: „Kriseninterventionen wer-
den in vielfältigen, traditionellen und neu entstehen-
den Ansätzen praktiziert, mit besonderer Intensität in 
den letzten Jahren auch bei Mädchen und Frauen. 
Sie sind aber zur Zeit noch sehr unzulänglich präsent 
und ausgestattet ... Allzuoft sind Jugendhilfeeinrich-
tungen am Abend und übers Wochenende nicht er-
reichbar, bleibt das Feld der Polizei und den Ambu-
lanzen, den Kliniken (vor allem der Psychiatrie) über-
lassen; ... Hilfe und Beratung sind erreichbar in 
(bisher wenigen) Krisenbereitschaftsdiensten von Be-
ratungsstellen und Jugendämtern und Nottelefonen 
... Für Kinder und Heranwachsende, die nach ihrem 
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„Ausbruch" aufgegriffen werden oder nicht weiter 
wissen und zurück wollen, bieten sich Jugendschutz-
stellen an. Sie aber sind zu einer effektiven Krisenin-
tervention nur sehr bedingt ausgestattet" (Bundesmi-
nisterium für Jugend, Familie, Frauen und Gesund-
heit (BMJFFG) 1990, S. 141). 

Die Frage ist, inwieweit sich diese Situation für Kin-
der, Jugendliche und ihre Familien durch die gegen-
über dem JWG geänderte gesetzliche Regelung im 
KJHG und durch die Weiterentwicklung der Praxis 
der Kinder- und Jugendhilfe verbessert hat. Ledig-
lich die Inobhutnahme ist - da im KJHG gesetzlich 
geregelt - schon relativ gut quantitativ aufbereitet. 
Andere Angebote der Krisenintervention, wie die 
ambulante Krisenberatung, werden z. Zt. nicht ein-
heitlich erfaßt und sind meist statistisch nicht klar 
von anderen Formen der Beratung abgegrenzt. Um 
die Leistungen einschätzen zu können, muß auf Fall-
studien und Erfahrungsberichte aus der Praxis zu-
rückgegriffen werden. 

Ein differenzierteres Bild für die Situation in der Bun-
desrepublik kann für den Bereich der Inobhutnahme 
gezeichnet werden. Für das Jahr 1995 liegen mit der 
amtlichen Jugendhilfestatistik personenbezogene 
Daten über Kinder und Jugendliche vor, die in Obhut 
genommen wurden. So wurden im Jahr 1995 23 432 
Kinder und Jugendliche in Obhut genommen, 42 
von ihnen waren jünger als 14 Jahre. Zusammen mit 
der alle vier Jahre, letztmals zum 31. Dezember 1994, 
vorgelegten Einrichtungsstatistik, die u. a. Angaben 
über die Zahl der Einrichtungen und der zur Verfü-
gung stehenden Plätze für die Inobhutnahme liefert, 
kann man über die Praxis der Inobhutnahme zu ei-
nem einigermaßen aussagefähigen Gesamtbild kom-
men. Die Formulierung von Konsequenzen und Emp-
fehlungen kann allerdings auch für die Inobhutnah-
me nur eingeschränkt geschehen. Viele Fragen zur 
Inobhutnahme müssen offen bleiben, da die For-
schungslage zu diesem Aufgabenfeld - so wie zum 
gesamten Feld der Krisenintervention - äußerst dürf-
tig ist. 

C 7.2.1 Rechtliche Vorgaben durch das KJHG 

Der Begriff Krisenintervention hat sich in der Praxis 
für bestimmte Formen des Kinder- und Jugendhilfe-
handelns etabliert, wird aber im KJHG nicht aus-
drücklich genannt. Der Ausdruck „Krise" und damit 
die „Hilfe in Krisensituationen" findet sich explizit 
im Bereich der Hilfen zur Erziehung unter „Sozial-
pädagogischer Familienhilfe" sowie implizit in den 
§§ 8 Abs. 3, § 42 und § 43 KJHG. Die Bundesarbeits-
gemeinschaft der Landesjugendämter (BAGLJÄ) 
grenzt in ihren Empfehlungen zur Inobhutnahme 
vom 31. August 1995 jedoch die Hilfen zur Erziehung 
ausdrücklich von der Krisenintervention ab: „Die In-
obhutnahme ist eine Krisenintervention und keine 
Hilfe zur Erziehung" (1995, S. 3). Mit dieser Aussage 
wird darauf hingewiesen, daß rein rechtlich die Inob-
hutnahme nicht als Hilfe zur Erziehung verstanden 
werden kann, da Leistungsberechtigter für Hilfe zur 
Erziehung nur der Personensorgeberechtigte ist. In-
haltlich mag diese Aussage ein Hinweis darauf sein, 
daß Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme klar ab-
gegrenzte pädagogische Settings verlangen. 

Während eine allgemeine Klärung zur Kriseninter-
vention durch das Gesetz nicht erfolgt, finden sich je-
doch bei der Inobhutnahme im KJHG gravierende 
Veränderungen gegenüber dem Jugendwohlfahrts-
gesetz (JWG). Die Intention des Gesetzgebers war, 
die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen als 
pädagogische Hilfeleistung aufzufassen und nicht 
länger - wie in der Vergangenheit des JWG häufig 
geschehen - als Einschließen und sicheres Verwah-
ren (vgl. Deutscher Bundestag 1989). Dem trägt das 
KJHG Rechnung, indem selbst in Notlagen von Kin-
dern und Jugendlichen nicht ein Kontrollinteresse 
des Staates oder der Öffentlichkeit im Vordergrund 
steht, sondern die Bereitstellung von Hilfen und Un-
terstützung. Indem die Inobhutnahme eine jugend-
hilferechtliche Reaktion auf konkrete Gefährdungen 
darstellt, unterscheidet sie sich von der präventiven 
Information und Beratung des erzieherischen Kinder- 
und Jugendschutzes (§ 14 KJHG). 

Dabei kann die Inobhutnahme in unterschiedlichsten 
Unterbringungsformen, wie Bereitschaftspflegestel-
len, Erziehungs- und Notaufnahmefamilien erfolgen, 
aber auch in Einrichtungen wie Kinder- und Jugend-
notdiensten, Jugendschutzstellen, Kinderschutz

-

Zentren, Mädchenhäusern u. a. m. Durch diese Viel-
falt der Unterbringungsformen soll den Anlässen für 
die Inobhutnahme und den spezifischen Bedürfnis-
sen der Kinder und Jugendlichen entsprochen wer-
den. In welchem Maße geschlechtsspezifische Le-
benslagen berücksichtigt werden, ist nicht zuletzt 
abhängig von den Ausführungsgesetzen der Länder 
zum KJHG (vgl. § 27 und § 5 JuFöG Schleswig-Hol-
stein). 

Die Erfüllung der Aufgabe der Inobhutnahme als 
Ausübung des staatlichen Wächteramtes ist nach 
dem KJHG grundsätzlich dem Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe vorbehalten. Damit sind die Ju-
gendämter auch dafür zuständig, daß ausreichende 
und geeignete Angebote für die Inobhutnahme be-
reitgestellt werden. Anerkannte Träger der freien Ju-
gendhilfe können jedoch gemäß § 76 KJHG an der 
Durchführung beteiligt bzw. ihnen kann auch die ge-
samte Aufgabe zur Ausführung übertragen werden. 

„Um einen möglichst effektiven und unkomplizierten 
Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in Konflikt-
situationen herbeizuführen, müssen die Zugangs-
schwellen niedrig sein" (Wiesner, SGB VIII § 42 
Rdnr. 21). Der Gesetzgeber hat deshalb vorgesehen, 
daß eine Inobhutnahme von kindlichen Selbstmel-
dern zunächst ohne Prüfung erfolgen kann. Die Inob-
hutnahme auf eigenen Wunsch des Kindes (§ 42 
Abs. 2 KJHG) stellt damit - wenn auch zeitlich sehr 
begrenzt - ein voraussetzungsfreies Recht auf 
Schutz für Kinder und Jugendliche da. Die Inobhut-
nahme bei Gefährdung (§ 42 Abs. 3) bedarf dagegen 
bereits im Vorfeld einer gründlichen Prüfung und 
Einschätzung des Jugendamtes, ob die Gefahr nicht 
auf andere Weise abgewendet werden kann bzw. ob 
eine Inobhutnahme unumgänglich ist und Jugend-
hilfe zum Schutz und zur Sicherung des Wohls von 
Kindern in deren Eigenverantwortlichkeit oder die 
elterliche Zuständigkeit eingreifen muß. 
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Inobhutnahme bewegt sich damit immer zwischen 
den extremen Polen einer voraussetzungsfreien Hil-
feleistung auf der einen Seite und einer zeitlich befri-
steten freiheitsbeschränkenden oder freiheitsentzie-
henden Intervention auf der anderen Seite (Kurzex-
pertise Späth, i. Ersch.). 

C 7.2.2 Darstellung des Praxisfeldes 

Interventionen in akuten Krisen und Notlagen sind 
nach Aussagen der Jugendhilfepraxis in den letzten 
Jahren in zunehmendem Maße notwendig. Ein be-
gründeter Verdacht der sexuellen Mißhandlung ge-
gen ein Familienmitglied oder eine elterliche Überla-
stung, die droht, in Gewalttätigkeit umzuschlagen 
(„Ich kann nicht mehr, nehmen sie mein Kind oder 
ich schlage es tot") oder in eine Vernachlässigung zu 
münden, sind dabei häufige Hilfeanlässe, die eine 
schnelle und intensive Beratung und Unterstützung 
von Mädchen, Jungen und ihren Familien notwendig 
machen (vgl. Kurzexpertise Späth, i. Ersch.). 

Was sich sehr verändert hat, ist der Charakter der 
Hilfeangebote, da durch das KJHG der bereits in den 
80er Jahren einsetzende Trend, statt repressiv ein-
greifender Maßnahmen vorrangig Beratung, Hilfe 
und Schutzangebote für Kinder und Jugendliche in 
Krisen, Gefahren und Notsituationen zur Verfügung 
zu stellen, deutlich verstärkt wurde. So wurden auch 
Kinder und Jugendliche selbst, die aus unterschiedli-
chen Krisen- und Notsituationen heraus für sich Hilfe 
und Unterstützung suchen, stärker als eine Zielgrup-
pe wahrgenommen. Darüber hinaus wird die Ent-
wicklung von Angeboten der Kinder- und Jugendhil-
fe immer notwendig davon geprägt, was als besonde-
re Problemlage für Kinder und Jugendliche erkannt 
und gesehen wird. So gerieten Mädchen und Jungen 
aller Altersgruppen, die in der Familie sexuell miß-
handelt worden sind, zunehmend in den Blick, das 
Problem von in ihren Familien vernachlässigten 
Säuglingen und Kleinkindern findet wieder stärkere 
öffentliche Beachtung, das Problem der Delinquenz 
von Kindern wird verstärkt wahrgenommen, etc. 

Für diese Zielgruppen mußten und müssen neue An-
gebotsformen zur Krisenintervention entwickelt und 
bereitgestellt werden. Da der Bereich der ambulan-
ten Krisenintervention z. Zt. in seiner Gesamtheit 
nicht quantitativ empirisch zu erfassen ist, beschrän-
ken wir uns bei der weiteren Darstellung des Praxis-
feldes im wesentlichen auf die Inobhutnahme. So 
wurden für die Inobhutnahme in den letzten Jahren 
neben den klassischen Jugendschutzstellen, die sich 
überwiegend in der Trägerschaft von Jugendämtern 
befinden, neue, vorwiegend heilpädagogisch und 
therapeutisch ausgerichtete Angebote in den tradi-
tionellen Einrichtungen stationärer Erziehungshilfen 
in freier Trägerschaft entwickelt. Die Angebotsfor-
men sind dabei sehr unterschiedlich. Neben ausgela-
gerten speziellen Kriseninterventionshäusern mit 
sog. Clearing- und Notaufnahmegruppen, gibt es 
speziell für Inobhutnahme reservierte Plätze in sog. 
Aufnahme- und Diagnosegruppen - wobei nicht un-
umstritten ist, ob eine Inobhutnahme therapeutische 
Zugänge beinhalten sollte - sowie in „normalen" 
Heim- und Außenwohngruppen. Man hat sich dar-
über hinaus bemüht, mädchenspezifische Angebote 

bereitzustellen, um auf die große Zahl von Tatbestän-
den sexuellen Mißbrauchs angemessen reagieren zu 
können (Schmölders 1992). 

Darüber hinaus sind in den letzten Jahren Angebote 
in Form von sog. Schutzwohnungen, Jugendhotels, 
Anlaufstellen und Sleep-Ins entstanden, in denen äl-
tere Kinder und Jugendliche in akuten Not- und Ge-
fährdungssituationen, oder wenn sie des Lebens auf 
der Straße überdrüssig geworden sind, kurzfristig 
und vorübergehend Unterkunft erhalten können 
(Feest 1994). Diese vielfältigen stationären Angebote 
zur Inobhutnahme werden ergänzt durch Unterbrin-
gungsmöglichkeiten vor allem für Säuglinge und 
Kleinkinder in Familien und bei Einzelpersonen. Die 
Bezeichnungen hierfür sind u. a. Notaufnahmefami-
lien, Bereitschaftspflegestellen oder Erziehungsstel-
len für Notaufnahmen. Die Angebote und Maßnah-
men der Inobhutnahme haben zum Ziel, die Sicher-
heit des Kindes oder des Jugendlichen (Obhut und 
Schutz) zu gewährleisten, und sollten die Möglich-
keit zum Aushandeln von Perspektiven bieten. Dabei 
ist Inobhutnahme immer eine Hilfe auf Zeit, wobei 
die Zeit bis zu einer Entscheidung notwendigerweise 
kurz sein muß. 

Die Inobhutnahme ist mancherorts eingebunden in 
ein differenziertes Netzwerk aus ambulanten Bera-
tungsmöglichkeiten und stationären Angeboten. 
Eine solche Vernetzung von Angeboten eröffnet die 
Möglichkeit, das Kind und seine Familie der Situati-
on angemessen zu unterstützen. 

Im Bereich der ambulanten Krisenintervention ist das 
Angebot der Kinder- und Jugendtelefone ausgewei-
tet worden, eines der niedrigschwelligen Angebote 
für Kinder und Jugendliche in einer Notlage bzw. im 
Vorfeld von Krisen. Da aber laut Statistik der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Kinder- und Jugendtelefone 
immer mehr Kinder und Jugendliche „ihr" Telefon in 
Anspruch nehmen, sind längere Besetzungszeiten, 
insbesondere außerhalb normaler Bürozeiten, und 
zusätzliche Leitungen notwendig. Ambulante Krisen-
beratung in Beratungsstellen und Allgemeinen So-
zialdiensten oder Jugendämtern ist trotz gestiegenen 
Hilfebedarfes - wie beschrieben - bisher nur sehr 
eingeschränkt möglich. Denn eine schnelle, direkte 
und intensive Krisenhilfe setzt die Verfügbarkeit von 
Sozialarbeitern oder Psychologen voraus sowie deren 
notwendigen zeitlichen Freiraum. Für Mädchen in 
Notlagen und Krisen sind in den letzten Jahren spe-
zifische Angebote der ambulanten Beratung weiter 
ausgebaut worden, z. T. mit angeschlossener Zu-
fluchtsstätte und anschließender Wohngruppe zum 
längeren Aufenthalt. Sie sind aber nach wie vor (vgl. 
BMJFFG 1990) im Hinblick auf den tatsächlichen 
Hilfebedarf weder genügend präsent noch ausrei-
chend ausgestattet. Die Personalkapazitäten sind 
auch in diesem Bereich der Krisenintervention für 
umfassende Krisenhilfe meist zu eng. 

Bei Maßnahmen der Inobhutnahme fehlt oft das not-
wendige Klärungspotential in Hinblick auf Elternbe-
ratung und Förderung aller Beteiligten. Bei einer am-
bulanten Beratung dagegen fehlt oft die Möglichkeit 
einer vorübergehenden Krisenunterbringung zum 
Schutz des Kindes. Daher haben sich zwischen am- 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode  Drucksache 13/11368 

bulanten und stationären Angeboten der Kriseninter-
vention zusätzlich Mischformen entwickelt. So sind 
in einigen Städten Krisenwohngruppen für Kinder im 
Verbundsystem mit Beratungsstellen eingerichtet 
worden, um Kinder in Krisensituationen unterbrin-
gen und gleichzeitig Ressourcen und Entwicklungs-
potentiale der Eltern bzw. in der Familie abklären 
und fördern zu können, bevor weitergehende Ent-
scheidungen getroffen werden. 

Diese Hinweise auf die Vielfalt von Angeboten sollen 
deutlich machen, was die Jugendhilfe im Bereich der 
Krisenintervention bieten und leisten könnte, wenn 
Hilfe in Not- und akuten Problemlagen flächendek-
kend im Prinzip für jedes Kind erreichbar vorhanden 
wäre. Davon sind wir in der Praxis jedoch noch weit 
entfernt. Ein Blick in die Jugendhilfestatistik zeigt, 
daß dies auch für die Inobhutnahme gilt, dem einzi-
gen gesetzlich geregelten Bereich der Kriseninter-
vention. 

Daten zur Inobhutnahme 

(Quelle: Statistisches Bundesamt 1996 e; 1997 l) 

Insgesamt gab es am Stichtag 31. Dezember 1994 im 
gesamten Bundesgebiet 140 Einrichtungen für die 
Inobhutnahme mit zusammen 1568 Plätzen. Das be-
deutet, daß sich rein rechnerisch nur im Zuständig-
keitsbereich jedes vierten Jugendamtes eine entspre-
chende Einrichtung befindet. Da die Statistik keine 
Auskunft über den Standort und ihre jeweilige Inan-
spruchnahme gibt, bleibt die Frage offen, wie und ob 
unter diesen Voraussetzungen alle Jugendämter die 
ihnen im § 42 KJHG mitübertragene Pflichtaufgabe 
zur Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen er-
füllen. Hier kann also weiterer Handlungsbedarf ver-
mutet werden. 

Ein hoher Anteil der Einrichtungen der Inobhutnah-
me befindet sich in freier Trägerschaft. Von den 140 
Einrichtungen sind über zwei Drittel mit über 50 % 
der Platzangebote in freier, und ein Drittel in öffentli-
cher Trägerschaft. Als Nachteil bei freien Trägern 
wird gesehen, daß eine klare Trennung des pädago-
gischen Settings zwischen Inobhutnahme und Hilfen 
zur Erziehung nicht immer ganz konsequent durch-
gehalten werden kann. Als vorteilhaft kann dagegen 
gelten, daß es sich um kleine, überschaubare und 
niedrigschwellige Angebote handelt. 

Von den 140 Einrichtungen für die Inobhutnahme 
befinden sich 110 in den alten und 30 in den neuen 
Bundesländern, was ungefähr dem jeweiligen Bevöl-
kerungsanteil entspricht. Vergleicht man allerdings 
die personenbezogenen Daten, so zeigt sich, daß 
1995 in den neuen Bundesländern - bezogen auf die 
gleiche Grundgesamtheit - mehr als doppelt so viele 
Kinder und Jugendliche in Obhut genommen wur-
den, wie in den alten Bundesländern (neue Bundes-
länder: 250 pro 100000, alte Bundesländer: 120 pro 
100000 Kinder und Jugendliche, insgesamt in 
Deutschland in Obhut genommene Kinder und Ju-
gendliche: 23432). Darüber hinaus läßt sich feststel-
len, daß in den neuen Bundesländern fast dreimal so 
viele Kinder und Jugendliche auf eigenen Wunsch in 
Obhut genommen worden sind wie in den alten Bun-
desländern. Gesicherte Erkenntnisse, worin die 

Gründe für diese beträchtlichen Unterschiede zwi-
schen West und Ost liegen, gibt es zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt nicht. 

Praxisberichten zufolge ist zu vermuten, daß in den 
neuen Bundesländern der Blickwinkel der Jugend-
hilfe stärker auf Notlagen und Gefährdungssituatio-
nen von Kindern und Jugendlichen gerichtet ist und 
weniger auf die Bedeutung von Bindungen. Hier 
zeigt sich möglicherweise eine Auswirkung der un-
terschiedlichen gesellschaftspolitischen Orientierung 
in der ehemaligen DDR und den alten Bundeslän-
dern (siehe Kap. C 1). Auch wurde in der DDR-Ju-
gendhilfe die Unterbringung von gefährdeten Kin

-

dern und Jugendlichen durch Fürsorger/innen zum 
Teil relativ konsequent und schnell veranlaßt, inso-
fern besteht hier eine gewisse, wenn auch anders-
wertige Tradition. Die Tatsache, daß Kinder in den 
neuen Bundesländern in verstärktem Maße auch 
selbst um Inobhutnahme bitten, ist jedoch ein neuer 
Tatbestand. Möglicherweise ist das Wissen über die 
Jugendhilfeaufgabe „Inobhutnahme" bei Fachkräf-
ten und Multiplikatoren, aber auch bei Kindern und 
Jugendlichen, stärker ausgeprägt ist als in den alten 
Bundesländern. 

Am häufigsten werden Mädchen und Jungen im Al-
ter von 12 bis 16 Jahren (52 %) in Obhut genommen. 
Etwa 42 % der in Obhut genommenen Kinder sind 
jünger als 14 Jahre, ca. 25 % aller Kinder sogar jün-
ger als 12 Jahre. 

Auf eigenen Wunsch der Kinder und Jugendlichen 
erfolgen ein Drittel aller Inobhutnahmen. Davon sind 
knapp ein Viertel (22 %) jünger als 14 Jahre, darun-
ter bereits Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren. Mit 
64 % sind es häufiger Mädchen, die auf eigenen 
Wunsch in Obhut genommen werden. Diese Tendenz 
zeigt sich in allen Altersgruppen. 

Anders ist das Bild bezogen auf die gesamte Gruppe 
der Inobhutnahmen. Hier sind es, bezogen auf die 
Gesamtgruppe, zwar auch die Mädchen, die häufiger 
in Obhut genommen werden. Aber bezogen auf die 
unterschiedlichen Altersgruppen sind es im Alter von 
0 bis 12 Jahren die Jungen, die häufiger in Obhut ge-
nommen werden und erst ab 12 Jahren die Mädchen. 

Zum Anlaß der Inobhutnahme erhält man durch die 
Statistik nur grobe Anhaltspunkte, da die Begriffe 
verschieden definiert werden und dieses Definitions-
problem mit der Statistik weitergegeben wird, da 
Mehrfachnennungen möglich sind (bis zu zwei An-
lässe), der Anlaß und die tatsächliche Notlage des 
Kindes sich unterscheiden, etc. Unter diesem Vorbe-
halt läßt sich sagen, daß als häufigste Anlässe die 
Überforderung von Eltern, Kindesvernachlässigung, 
bzw. Gewalt gegen Kinder insgesamt genannt wer-
den. Bei der Altersgruppe der unter 12jährigen ergibt 
sich zahlenmäßig folgendes Bild: Überforderung der 
Eltern 35 %, Gewalt gegen Kinder 38 % (davon sexu-
elle Mißhandlung 3 %, Kindesmißhandlung 9 %, 
Kindesvernachlässigung 26 %). Suchtprobleme sind 
mit knapp 2 % vergleichsweise wenig benannt. Dies 
widerspricht Praxisberichten, die darauf hinweisen, 
daß das Thema Drogen und -abhängigkeit einen im-
mer größeren Stellenwert bei der Inobhutnahme ein-
nimmt und es kaum noch männliche Jugendliche 
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ohne Drogenerfahrung gebe. Große geschlechtsspe-
zifische Unterschiede zeigen sich bei sexuellem Miß-
brauch und Delinquenz von Kindern. Bei den unter 
12jährigen ist das Verhältnis von Mädchen zu Jun-
gen bei sexuellem Mißbrauch etwa 3 : 1, bei Delin-
quenz genau umgekehrt 1 : 3. Bei den anderen Hilfe-
anlässen sind Unterschiede zwischen Mädchen und 
Jungen nicht so deutlich. 

Die Hälfte aller Inobhutnahmen wurden innerhalb 
von drei Tagen beendet. Ein Viertel dauerte länger 
als zwei Wochen. Diese Daten decken sich mit Pra-
xisberichten, die angeben, daß im Durchschnitt in 
drei Wochen eine Regelung im Einzelfall gefunden 
werden konnte. Knapp 8 % der Kinder und Jugendli-
chen, das waren immerhin 1 828 Minderjährige, wa-
ren vor der Inobhutnahme ohne feste Unterkunft 
oder lebten zuvor an einem unbekannten Ort. Dar-
über hinaus waren fast 40 % der Kinder und Jugend-
lichen vor ihrer Inobhutnahme aus ihrer eigenen Fa-
milie oder einem Heim ausgerissen. Viele von ihnen 
dürften, zumindest vorübergehend, vor ihrer Inob-
hutnahme auf der Straße gelebt haben. Noch immer 
nicht statistisch erfaßt werden Kinder und Jugendli-
che, die völlig auf der Straße leben und erst gar nicht 
nach Obhut fragen. Eine altersmäßige Zuordnung 
fehlt leider bei diesen statistischen Angaben. 

Etwa 21 % der in Obhut genommenen Kinder und 
Jugendlichen sind ausländischer Herkunft. Damit 
liegen sie in bezug auf die Gesamtpopulation der un-
ter 18jährigen weit über ihrem Anteil von ca. 11 %. 
Als besondere Personengruppe werden mit knapp 
1 000 Kindern unbegleitete Flüchtlingskinder ge-
nannt. Ein möglicher Grund für den hohen Anteil an 
ausländischen Kindern könnte darin liegen, daß die 
Inobhutnahme von der Einschränkung des § 6 Abs. 2 
KJHG ausgenommen ist, wonach für ausländische 
Kinder, die nicht rechtmäßig oder aufgrund einer 
ausländerrechtlichen Duldung ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland haben, der Anspruch auf Ju-
gendhilfeleistungen stark eingeschränkt ist. Nur die 
Daten zu erwähnen, beschreibt allerdings wenig von 
dem dynamischen Geschehen bei einer Inobhutnah-
me, das abhängig von dem kulturellem Hintergrund 
sehr unterschiedlich ist. 

Positiv ist zu bewerten, daß in den letzten Jahren in 
der Jugendhilfepraxis eine Vielzahl neuer Angebots-
formen für die Inobhutnahme von Kindern und 
Jugendlichen entwickelt und erprobt wurde, insbe-
sondere um den unterschiedlichen Gründen für eine 
Inobhutnahme sowie den alters- und geschlechtspe-
zifischen Bedarfs- und Interessenlagen der in Obhut 
genommenen Kinder und Jugendlichen Rechnung 
tragen zu können. Die hohe Zahl der Selbstmelder 
kann als Bestätigung dafür dienen, daß über den 
Weg der Inobhutnahme als reines Hilfeangebot die 
Intention des Gesetzgebers erreicht wurde, ein nied-
rigschwelliges Angebot zu schaffen. Ursache für die 
Zunahme von Selbstmeldungen dürfte auch in den 
sich verschärfenden Problemlagen von Kindern lie-
gen. 

Die Tatsache, daß Angebote der Inobhutnahme häu

-

figer durch Mädchen in Anspruch genommen wer

-

den, kann zum einen ihre besondere Gefährdung 

zeigen und läßt andererseits aufgrund der hohen 
Selbstmelderzahlen auch hoffen, daß es gelungen ist, 
den mädchenspezifischen Bedürfnissen und Notla-
gen in besonderer Weise Rechnung zu tragen. 

Diese positiven Ergebnisse dürfen jedoch nicht den 
Blick verschließen vor nach wie vor bestehenden 
strukturellen und regionalen Defiziten im Bereich 
der Inobhutnahme. 

C 7.3 Grenzen und Möglichkeiten des 
Kinderschutzes 

Die Kinder- und Jugendhilfe steht bei der Sicherung 
des Kindeswohls in schwierigen Fällen immer vor 
dem Problem, zwischen dem Eingriff zum Schutz des 
Kindes und langfristigen Perspektiven zum Wohl des 
Kindes abwägen zu müssen. Ob diese Gratwande-
rung zugunsten der weiteren Entwicklung des Kin-
des ausgeht, oder, wie zuweilen kritisiert wird, zu-
gunsten der Eltern, ist eine Frage an die rechtlichen 
Vorgaben durch das KJHG, an die Fachlichkeit der 
Helfer, an die Rahmenbedingungen von Jugendhilfe 
insgesamt und an die Weiterentwicklung der Recht-
sprechung zu den §§ 1666, 1666a BGB. 

In den letzten Jahren wird in der Öffentlichkeit der 
Ruf nach härteren Strafen immer lauter. Vorstellun-
gen von einem „entschlosseneren" Vorgehen gegen-
über Erwachsenen, die Kinder vernachlässigen, miß-
handeln oder sexuell mißbrauchen, prägten zunächst 
die Kritik an der Strafjustiz und richten sich heute 
auch an die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe. 
Diese Forderungen nach ordnungspolitischen oder 
repressiven Maßnahmen werden gegenüber unter-
schiedlichen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe 
erhoben. So ist die alte Debatte um geschlossene Un-
terbringung wieder aufgelebt (von Wolffersdorff 
1995; AFET 1995) und in neuester Zeit die Diskussion 
um die Pflichtenstellung des Jugendamtes beim 
Schutz des Kindes. Die Diskussion um geschlossene 
Unterbringung soll in diesen Bericht nicht aufgenom-
men werden, da sie bei der Altersgruppe der bis zu 
12jährigen kaum eine Rolle spielt (von Wolffersdorff/ 
Sprau-Kuhlen/Kersten 2 1996), wohl aber die Diskus-
sion um die Pflichtenstellung des Jugendamtes. 

C 7.3.1 Zur Kritik an der Pflichtenerfüllung des Jugendamtes 

„Es mehren sich die Anzeichen, daß seitens der Straf-
justiz ein schärferer Wind weht. Öfter als früher wer-
den im Jugendamt oder gar in den Wohnungen von 
Sozialarbeitern Unterlagen beschlagnahmt, wird 
nonchalant mit strafrechtlichen ,Konsequenzen ge-
droht, wenn Akten nicht sofort herausgegeben wer-
den ... Immer wieder geben Jugendämter dem 
Druck der Staatsanwälte nach ... Daß das SGB der 
Herausgabe von Klientenakten in der Regel entge-
gensteht, wird gewissermaßen achselzuckend igno-
riert" (Mörsberger/Restemeier 1997 a, S. 9). 

Im Dezember 1996 endete mit der Einstellung des 
Verfahrens ein spektakulärer Strafprozeß gegen eine 
Sozialarbeiterin des Jugendamtes, die sich wegen 
fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten mußte. 
In einer von ihr betreuten Familie war ein sechs Mo-
nate alter Säugling infolge grober Vernachlässigung 
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an Unterernährung gestorben. In erster Instanz wur-
de die Sozialarbeiterin für schuldig befunden. 

In diesen und ähnlichen Fällen geht es um die Frage 
nach den Pflichten und Grenzen der Handlungsmög-
lichkeiten von öffentlicher Jugendhilfe. Bei der Frage 
der Pflichtenstellung des Jugendamtes, wie es in 
letzter Zeit auch unter dem Begriff der Garantenstel-
lung diskutiert wird, geht es nicht nur um das Aus-
maß seiner Verantwortung in Fällen, in denen es 
selbst tätig geworden ist, sondern auch in solchen, in 
denen es zu einer Aufgabenübertragung an einen 
freien Träger gekommen ist. Die Verschärfung der 
Diskussion ist sicher zum einen zurückzuführen auf 
eine Verunsicherung durch die zunehmende Wahr-
nehmung von Gewalt gegen Kinder und von  Kin

-

dern, aber auch auf eine zu beobachtende gesell-
schaftliche Tendenz, komplexe und verunsichernde 
Sachverhalte durch Ausmachen von Schuldigen und 
erhöhte Strafforderungen zu bewältigen. Sie ist 
ebenfalls als Anfrage an die Kinder- und Jugendhilfe 
zu verstehen, ob diese heute (noch) in ausreichen-
dem Maße in der Lage ist, Kinder bei existentieller 
Gefährdung zu schützen. D. h., ob Jugendhilfe recht-
lich wie fachlich ausreichend ausgestattet ist, um das 
Kindeswohl auch in Notlagen zu sichern, und ob sie 
ihren Handlungspflichten in ausreichendem Maße 
nachkommt. 

Das Spannungsfeld, in dem öffentliche Jugendhilfe 
sich bewegt, liegt zwischen dem Respekt und der 
Achtung vor der elterlichen Erziehungsverantwor-
tung und dem Schutz des Kindes vor Gefahren für 
sein Wohl (§ 1 KJHG). Das Problem besteht darin, 
daß es für derartige Situationen keinerlei „objektive 
Wahrheiten" gibt. Es geht vielmehr um abwägendes 
fachliches Handeln, bei dem auf der einen Seite ein-
geschätzt werden muß, ob die Eltern in einem ver-
tretbaren Zeitrahmen in einem für das Wohl ihres 
Kindes erforderlichen Maße Ressourcen entwickeln 
und Verantwortung übernehmen können. Auf der 
anderen Seite ist immer wieder neu abzuklären, ob 
und wann eine Gefährdungssituation für das Kind 
entstanden ist, die eine Herausnahme aus der Fami-
lie zwingend erforderlich macht. „Die Fachmitarbei-
ter stehen deshalb in schwierigen Fällen vor dem 
Problem der Abwägung zwischen kurzfristigem Risi-
ko und langfristigem Interesse. Interventionen, auch 
gegen die Eltern, sind manchmal notwendig, bergen 
aber die Gefahr, den Hilfezugang nicht nur für die 
Sozialarbeit zu verbauen, sondern auch für das Kind 
und seine zukünftige Möglichkeit, ein positives 
(Selbst)Bild in bezug auf seine Herkunft zu bekom-
men. Der Versuch, in einer für Kinder gefährdenden 
Situation fachliche Alternativen zur Fremdunterbrin-
gung zu entwickeln, ist deshalb nicht Zeichen von 
mangelnder Sorgfalt, sondern vielmehr ein wichtiger 
Versuch, diesem Dilemma zu entgehen" (Blum-Mau-
rice 1997, S. 199f.). 

Die pauschale Kritik an einer mangelnden Pflichten-
erfüllung des Jugendamtes, verbunden mit dem 
Wunsch nach stärkerer rechtlicher Eingriffsbefugnis, 
geht hinter die Fortschritte der heutigen Hilfepraxis 
weit zurück und nimmt zusätzliche Schädigungen 
belasteter Kinder durch vorschnelles Eingreifen, ab-
rupte Fremdunterbringung oder defensive Entschei

-

dungsprozesse (wieder) in Kauf. Bei dieser Aussage 
wird weder übersehen, daß das Ringen urn bessere 
Lösungen in der Praxis der Jugendämter nicht durch-
gängiges Prinzip ist, noch daß Fremdunterbringun-
gen von Jugendämtern häufig eher aus finanziellen 
denn aus fachlichen Gründen hinterfragt werden. 

Es kann aber nicht darum gehen, einzelnen enga-
gierten Sozialarbeitern die Schuld zuzuschieben. Es 
gibt keine Hilfe ohne Risiko. Es geht immer um die 
fachliche Abwägung, ob Intervention oder Zurück-
haltung der beste Weg für das Kind und seine Fami-
lie ist. Damit Sozialarbeiter ihre Arbeit verantwortlich 
tun können, müssen strukturelle Probleme gelöst 
werden, d. h. sie brauchen veränderte Rahmenbedin-
gungen. Dafür müssen Hilfeprozesse grundsätzlich 
im Sinne von Qualitätssicherung verbessert werden. 

C 7.3.2 Zur Kritik an der Hilfeorientierung 

Verbunden mit der Diskussion über die Pflichtenstel-
lung des Jugendamtes ist die Kritik an einer ver-
meintlichen Haltung des Jugendamtes, die sich auf 
„Beratung und Kooperation zurückzieht" und sich 
„jeder Kontrolle enthält" . Damit verknüpft ist der 
Wunsch, das Jugendamt möge im Interesse des Kin-
des (wieder) stärker kontrollierend und intervenie-
rend in die Familie eingreifen. Die Presse greift diese 
Diskussion unter Schlagzeilen wie „Sozialarbeit auf 
dem falschem Gleis?" auf und verstärkt damit noch 
vorhandene Zweifel. 

Es ist richtig, daß im KJHG die Beratungs- und Ko-
operationspflichten des Jugendamtes mit den betrof-
fenen Kindern und Eltern verstärkt und gleichzeitig 
das eingriffs- und ordnungsrechtliche Instrumentari-
um des JWG abgebaut wurde. Dieses war, wie man 
der Begründung des Regierungsentwurfs zum KJHG 
von 1989 entnehmen kann, ausdrückliche Intention 
(Deutscher Bundestag 1989), und zwar ohne im 
KJHG den staatlichen Auftrag zum Schutz des Kin-
des - der durch Art. 6 Abs. 2, Satz 2 GG vorgegeben 
ist - zurückzunehmen. 

Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte mit verschie-
denen Strategien des Kinderschutzes im In- und Aus-
land haben zu der Erkenntnis geführt, daß bestehen-
de Konflikte weiter verschärft werden, wenn auf 
Gewalt in der Familie mit repressiven, eingriffsorien-
tierten Maßnahmen, (wie z. B. hastiger Fremdunter-
bringung, und/oder elterlichem Sorgerechtsentzug 
ohne den vorherigen Versuch einer Klärung) reagiert 
wird. Diese Interventionen führen häufig zu einem 
totalen Rückzug der Familie, was den weiteren Hilfe-
zugang erschwert. Damit wird der Druck auf die in 
der Familie verbliebenen Kinder erhöht, und die 
Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung der Geschwi-
sterkinder nimmt zu. Das betroffene Kind dagegen 
fühlt sich oft für das Scheitern der Familienbeziehun-
gen verantwortlich. Nach heutigen fachlichen Stan-
dards ist die vorrangige Hilfeorientierung in den mei-
sten Fällen ein erfolgversprechenderer Weg zur 
Sicherung des Kindeswohls als eine Eingriffsorientie-
rung. 

Dieser Perspektivenwechsel in der Kinderschutzar

-

beit, der sich auch in der Leistungsorientierung des 
KJHG niedergeschlagen hat, scheint allerdings zum 
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Teil in der Praxis der Jugendämter zu Mißverständ-
nissen bezüglich des Begriffs Kontrolle zu führen. Es 
mag die „Folge übertriebener Abgrenzung zu ord-
nungsbehördlichen Traditionen der Jugendhilfe sein, 
daß in der heutigen Praxis der Jugendämter jede 
Form von Kontrolle mit der rechtlich zu legitimieren-
den Eingriffsbefugnis gleichgestellt wird" (Mörsber-
ger/Restemeier 1997 b, S. 89). Durch eine falsch ver-
standene Dienstleistungsorientierung scheint dieses 
Mißverständnis noch gefördert zu werden. Kritik, die 
hier ansetzt, ist berechtigt. Unter der Voraussetzung, 
daß das Einverständnis der Beteiligten gegeben ist, 
müssen von Jugendämtern lebenspraktische und so-
ziale Hilfen auch kontrolliert werden können. Dazu 
werden zwischen Sozialarbeitern und Eltern und 
Kindern klare Absprachen getroffen und Konsequen-
zen vereinbart, die bei Nichteinhaltung der Abspra-
chen eintreten. 

Die Hilfeorientierung hat ihre Grenzen erst dort, wo 
das Einverständnis der Beteiligten nicht vorliegt und 
Eltern, trotz nachhaltiger Bemühungen der Kinder- 
und Jugendhilfe, jede Hilfe für ihr Kind und sich 
selbst ablehnen, obwohl die Problemlage für das 
Kind gravierend ist. 

C 7.3.3 Zur Kritik am Vorrang des Elternrechts 

Die Kritiker der derzeitigen Praxis der Kriseninter-
vention und des Kinderschutzes bemängeln, das 
KJHG sei mehr ein Eltern- als ein Kinderrecht und 
meinen damit, die Interessen der Eltern stünden noch 
über dem Schutz des Kindes. 

Verfassungsrechtlich ist der Vorrang elterlicher Er-
ziehung garantiert. Demgegenüber hat „das staatli-
che Wächteramt nicht konkurrierenden, sondern 
subsidiären Charakter im Verhältnis zum Erzie-
hungsrecht und zur Erziehungsverantwortung der 
Eltern" (Böckenförde 1993, S. 54f.). Diesem Grund-
satz folgt das KJHG, indem es Sorgeberechtigten zur 
Unterstützung entsprechende Hilfen zur Erziehung 
zur Verfügung stellt (vgl. Kap. C 1 und C 6). 

In der Praxis hat der Perspektivenwechsel des JWG 
zum KJHG zu der positiven Entwicklung geführt, 
daß die Jugendhilfepraxis sich stärker eine systemi-
sche Sicht zu eigen macht, die die Ambivalenzen des 
Kindes in bezug auf seine Familie berücksichtigt (Le-
vold/Wedekind/Georgi 1990), und weder das Kind 
als Problemträger behandelt noch in der Identifikati-
on mit dem Kind und der Ausgrenzung der Eltern 
stehen bleibt - unabhängig davon, ob das Kind aus 
der Familie herausgenommen werden muß oder 
nicht. Im Gegensatz zu einer eingriffsorientierten re-
pressiven Jugendhilfepraxis fördert die beschriebene 
Entwicklung langfristig - so sie in der Praxis umge-
setzt wird - die psychischen Möglichkeiten für ein 
Kind, in oder außerhalb seiner Herkunftsfamilie ei-
nen eigenen Weg zu nehmen. Wenn es gelingt, die 
Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung zu stärken, 
ist dieses für das Kind sicher der leichtere Weg. Dies 
muß aber nicht notwendigerweise bedeuten - und 
hier scheint die Kritik berechtigt -, daß die Kinder 
entsprechend ihres Alters in ihren Rechten nicht 
noch weiter gestärkt werden sollten. Zur Zeit ist die 
rechtliche Situation so, daß ein aktiv hilfesuchendes 

10jähriges Mädchen oder ein 10jähriger Junge im 
Konfliktfall, wenn die Eltern Hilfe für ihr Kind ableh-
nen, auf eigenen Wunsch lediglich zeitlich sehr befri-
stet in Obhut genommen werden bzw. nur so lange 
ohne Kenntnis der Eltern beraten werden kann, wie 
seine Situation von der Jugendhilfe als Notsituation 
akzeptiert wird. Darüber hinaus kann ggf. bei Kin-
deswohlgefährdung eine vormundschaftsgerichtliche 
Entscheidung für weitere Maßnahmen eingeholt 
werden. Eine weitere Konfliktregelung sieht das 
KJHG jedoch nicht vor. Es zieht sich auf die Position 
zurück, daß die Verantwortlichkeit der Eltern zu re-
spektieren und - unter Abwägung eines möglichen 
Risikos - zu stärken ist. Die Tatsache, daß schon in 
der Altersgruppe der 6- bis 9jährigen Inobhutnah-
men auf eigenen Wunsch der Kinder hin erfolgen, 
sollte ein Signal sein, die Position von Kindern, ent-
sprechend ihrem Alters- und Entwicklungsstand zu 
stärken und mindestens zusätzliche Regelungen für 
den Konfliktfall zu schaffen. 

Hier zeigt sich noch einmal deutlich ein schwieriges 
Problem der gesamten Thematik. Bei Ablehnung von 
Hilfe zur Erziehung durch die Eltern kann eine wei-
tere Intervention nur über § 1666 BGB erfolgen. Die-
ses geschieht durch das Gericht notwendigerweise 
erst dann, wenn handfeste Beweise für eine schwer-
wiegende Gefährdung des Kindes vorliegen. Wie 
gravierend eine Problemlage eines Kindes ist, läßt 
sich in der Regel jedoch erst in längerem Kontakt mit 
dem Kind und (möglichst auch) mit den Eltern fest-
stellen. Diesem Dilemma kann man zum Wohle des 
Kindes nur entgehen, wenn Kinder- und Jugendhilfe 
sich zum einen konzeptionell und mit dem tatsächli-
chen Willen dazu in starkem Maße bemüht, Zugang 
zu den Eltern zu bekommen und zum anderen im 
KJHG eine weitere Stärkung der Position des Kindes 
erfolgt. 

C 7.4 Empfehlungen 

C 7.4.1 Weiterentwicklung der Krisenintervention 

Nach Aussagen der Jugendhilfepraxis haben Anfra-
gen, die eine schnelle und intensive Hilfe in akuten 
Konfliktsituationen notwendig machen, in den letz-
ten Jahren in hohem Maße zugenommen. Der wach-
senden Notwendigkeit der Jugendhilfepraxis, kurz-
fristig Problemlagen klären zu müssen, stehen jedoch 
nur unzulängliche Möglichkeiten gegenüber. Statt 
dessen sollten 

- Beratungsstellen zeitlich, personell und strukturell 
in die Lage versetzt werden, Kindern und Eltern in 
akuten Konflikt- und Krisensituationen kurzfristig 
schnelle und intensive Beratung als Kriseninter-
vention anbieten zu können; 

- Mädchen und Jungen zu allen Tages- und Nacht-
zeiten die Möglichkeit haben, in einer akuten Not- 
und Konfliktlage allein beraten zu werden. Dieses 
ist zusätzlich zum § 8 KJHG in den Ausführungs-
gesetzen der Länder zu verankern (vorbildlich sie-
he § 5 JuFÖG Schleswig-Holstein); 

- Kinder- und Jugendtelefone als niedrigschwelli-
ges Angebot für Mädchen und Jungen in Krisensi- 
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tuationen ausgebaut werden. Konzeptionell ist der 
Weg, Jugendliche als Berater mitzubeteiligen, 
weiterzuentwickeln (Kids for Kids); 

- Inobhutnahmen zu allen Tages- und Nachtzeiten 
sowie an Sonn- und Feiertagen niedrigschwellig 
möglich sein; 

- für Kinder unter 12 Jahren Möglichkeiten einer 
Krisenunterbringung im Verbundsystem mit Bera-
tungsstellen geschaffen werden. Damit sind paral-
lel Schutz des Kindes und Klärung weiterer Per-
spektiven mit allen Beteiligten möglich. 

Die Realisierung eines Konzeptes von Kriseninter-
vention in Form von Krisenberatung und Inobhut-
nahme setzt eine qualifizierte Jugendhilfeplanung 
voraus, um den Bedarf in diesem Feld zu ermitteln 
und einzuplanen. Das Arbeitsfeld der Inobhutnahme 
und Krisenberatung verlangt ein hohes Maß an fach-
licher Kompetenz und Flexibilität. Supervision ist da-
her als Praxisbegleitung dringend erforderlich. 

Eine zielgruppenorientierte Informations- und Öf-
fentlichkeitsarbeit ist notwendig: Spätestens ab Er-
reichen des Schulalters sollten alle Kinder regelmä-
ßig in altersentsprechender Form über die Angebote 
der Kinder- und Jugendhilfe - und damit auch über 
die Möglichkeiten der Krisenintervention - infor-
miert werden. Dabei sind auch andere Herkunfts-
sprachen zu berücksichtigen. Inobhutnahme und an-
dere Möglichkeiten der Krisenintervention sind ge-
plant und offensiv in Schulen zum Thema zu 
machen. 

Praxisforschung und Selbstevaluation: 

Es stellen sich im Bereich der Inobhutnahme eine 
Reihe von Fragen, auf die Antworten gefunden wer-
den müssen: Zum Beispiel wie sich die unterschiedli-
che Ost-West-Verteilung bei der Inobhutnahme er-
klären läßt oder der hohe Anteil ausländischer Kin-
der. Ferner die Fragen, ob aus der hohen Anzahl von 
Mädchen gleichzeitig geschlossen werden kann, daß 
mädchenspezifische Bedarfslagen besonders berück-
sichtigt sind, inwieweit Inobhutnahme heute einen 
anderen kulturellen und sprachlichen Hintergrund 
berücksichtigt und inwieweit sie ihrem Auftrag zur 
qualifizierten Beratung nachkommt. 

Nicht nur im Bereich der Inobhutnahme, sondern für 
das gesamte Feld der Krisenintervention besteht ein 
Mangel an empirisch gesicherten Erkenntnissen und 
systematisch aufbereiteten Praxiserfahrungen. Da 
der Bedarf an Krisenintervention in hohem Maße zu-
genommen hat, sollte bei der Initiierung und Finan-
zierung von Forschungsprojekten und Vorhaben der 
Selbstevaluation dieses Arbeitsfeld in den nächsten 
Jahren vorrangig berücksichtigt werden. 

C 7.4.2 Kinderschutz effektiver gestalten 

Um den Schutz von Kindern vor Gefahren für ihr 
Wohl zu erweitern, sind sowohl Veränderungen auf 
der Ebene der Eltern-Kind-Beziehung, als auch des 
fachlichen Handelns von Kinder- und Jugendhilfe 
und der Politik notwendig. 

Eltern-Kind-Beziehung: 

- Bei Interessenkollisionen zwischen Eltern und 
Kind sind für Krisensituationen zusätzliche Kon-
fliktregelungen vorzusehen, die die Position des 
Kindes stärken. 

- Die Handlungsmöglichkeiten für Situationen, in 
denen sich bei Kindern ein deutlicher Hilfebedarf 
zeigt, Eltern aber jede Hilfe ablehnen und gleich-
zeitig eine Intervention nach § 1666 BGB nicht ge-
rechtfertigt wäre, sind zu erweitern: In der Ju-
gendhilfepraxis sind konzeptionell und praktisch 
die Zugangswege zu Eltern zu verbessern. Parallel 
sind im § 27 KJHG neben den Eltern auch die Kin-
der ausdrücklich zu nennen. 

- In akuten Krisen- und Konfliktsituationen sind für 
Kinder und Eltern ausreichende Möglichkeiten 
der ambulanten Krisenberatung sowie Angebote 
ambulanter und stationärer Krisenintervention im 
Verbundsystem bereitzustellen. 

Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit: 

Sozialarbeiter haben die fachliche Verantwortung für 
eine qualifizierte Prognoseentscheidung in der Fra-
ge, in welchem Maße das Wohl eines Kindes gefähr-
det ist. Um ihre Arbeit verantwortlich tun zu können, 
brauchen sie entsprechende Rahmenbedingungen: 

- Es fehlen hinreichend verläßliche Kriterien für 
eine Risikoabwägung. Forschung und Praxis sol-
len für die fachliche Arbeit entscheidungsrele-
vante Mindestkriterien für das notwendige Maß 
an Versorgung und Förderung eines Kindes ent-
wickeln. 

- Es sind Analysetechniken zu entwickeln, die er-
lauben, im Falle scheiternder Hilfe- und Koopera-
tionsprozesse die Abläufe zu explorieren und da-
mit einen Schritt in Richtung Qualitätssicherung 
zu gehen (Wolff, R. 1996 b). 

- Ausreichende Möglichkeiten der Supervision und 
kollegialen Beratung in Jugendämtern/Allgemei-
nen Sozialen Diensten sind für eine fachlich quali-
fizierte Arbeit unerläßlich. 

- Um das Risiko von Fehlentscheidungen zu mini-
mieren wird empfohlen, die Entscheidungen bei 
schwierigen Prognosen im Team zu treffen. 

- Es sind Leitlinien für Kontrakte zwischen Jugend-
amt und freien Trägern zu entwickeln, die auch 
die Verteilung der Verantwortlichkeiten zwischen 
beiden Stellen regeln. 

Letztlich kann Jugendhilfe im besten Falle die Fol-
gen sozialer Mißstände für Kinder und Eltern min-
dern, nicht aber sich verschärfende Problemlagen 
und damit Bedingungen, die Gewalt gegen Kinder 
begünstigen, verändern. Ein verbesserter Schutz für 
Kinder ist langfristig nur zu erreichen über eine klare 
politische Schwerpunktsetzung, die zum Ziel hat, die 
Lebenslagen für Kinder und Eltern zu verbessern. 
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C 8.  Eingliederungshilfen für seelisch 
behinderte Kinder und Jugendliche 
(§ 35a Kinder- und Jugendhilfegesetz) 

C 8.1  Zur Einführung von § 35a KJHG 
C 8.2 Anspruch und Inanspruchnahme 
C 8.3  Probleme bei der Entscheidung über Hilfen 

nach § 35a KJHG 
C 8.4  Schwierigkeiten und Widerstände in der 

praktischen Umsetzung 
C 8.5  Empfehlungen 

C 8.1 Zur Einführung von § 35a KJHG 

In der Fachöffentlichkeit der Jugendhilfe wird schon 
seit langem die Einbeziehung der Hilfen für Kinder 
und Jugendliche mit Behinderungen in die Zustän-
digkeit der Jugendhilfe gefordert, um einer Integrati-
on von Kindern und Jugendlichen mit Behinderun-
gen stärker Rechnung zu tragen. 

In den Anhörungen zur Neuordnung des Kinder- und 
Jugendhilferechts wurde dagegen von den Behinder-
tenverbänden eingewandt, daß der Grundsatz der 
einheitlichen Hilfeleistung für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene gegen eine Zuordnung zur Jugend-
hilfe spreche. Dabei war erkennbar, daß das einge-
fahrene System der Finanzierung der Sozialhilfe 
beibehalten werden sollte, da es im Rahmen des 
Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) eindeutige 
Rechtsansprüche gibt und die Zuständigkeit für die 
stationären Hilfen bei den finanzstärkeren überörtli-
chen Trägern liegt (Saurbier 1995). 

Der Gesetzgeber entschied sich gegen eine Aufnah-
me der Kinder mit geistigen und körperlichen Behin-
derungen in die Zuständigkeit der Kinder- und Ju-
gendhilfe und regelte im Rahmen des Gesetzes le-
diglich den Bereich der seelischen Behinderung. 
„Die Kritikpunkte der Elternverbände sowie der Trä-
ger von Hilfsmaßnahmen für körper- und geistigbe-
hinderte Kinder führten dazu, daß letztendlich entge-
gen den Intentionen in der Jugendhilfe und auch 
entgegen den fachlichen Stellungnahmen aus dem 
Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie nur die 
sogenannte kleine Lösung, d. h. die Einbeziehung 
des Personenkreises seelisch behinderter Kinder und 
Jugendlicher in den Bereich des KJHG politisch 
möglich war" (Expertise Fegert, i. Ersch.). 

Das erste Änderungsgesetz zum Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz (KJHG) führte die jetzt bestehende 
Regelung des § 35a KJHG ein, die die Eingliede-
rungshilfe als eigenständiger Leistungstatbestand 
bestimmt. Mit der Herausnahme aus der Zuständig-
keit der Sozialhilfe sollte zur Eingliederung von  Kin

-

dern mit seelischen Behinderungen bzw. von seeli-
scher Behinderung bedrohten Kindern eine spezielle 
Möglichkeit geschaffen werden, die nunmehr in die 
Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe fällt. 

Die Definition von seelischer Behinderung ist aller-
dings keineswegs so eindeutig, daß damit Abgren-
zungs- und Zuständigkeitsprobleme zu umgehen 
wären. 

„Seelische Behinderung droht einem Kind oder Ju

-

gendlichen oder muß bei einem Kind oder Jugendli

-

chen festgestellt werden, wenn als Folge von diagno-
stizierbaren psychischen Störungen soziale Bezie-
hungen, Handlungskompetenzen, insbesondere die 
schulische und spätere berufliche Integration gestört 
oder gefährdet sind" (Expertise Fegert, i. Ersch.). Zu 
verstehen ist darunter die „seelische Behinderung 
z. B. als Folge psychiatrischer Störungen oder als Fol-
ge von Traumata wie schwerer körperlicher oder se-
xueller Mißhandlung u. a. m." (ebd.). 

Behinderung wird als ein sekundäres Phänomen, als 
ein Folgezustand definiert, der die sozialen Bezie-
hungen und Handlungskompetenzen, die schulische 
und persönliche Entwicklung beeinträchtigen und 
die spätere berufliche Integration gefährden kann. 
Seelische Behinderung basiert nicht auf einer medi-
zinischen Diagnose, sondern stellt ein „sozialrechtli-
ches Konstrukt" dar. Damit wird unterstellt, daß die 
soziale Beeinträchtigung kausal auf eine psychische 
Störung zurückzuführen ist. Bei der Anwendung des 
§ 35 a KJHG müssen daher zwei Feststellungen ge-
troffen werden: erstens, „daß eine psychische Stö-
rung vorliegt", und zweitens, „daß aus dieser psychi-
schen Störung ... eine soziale Beeinträchtigung, eine 
Behinderung der Eingliederung kausal resultiert" 
(ebd.). 

C 8.2 Anspruch und Inanspruchnahme 

Nach dem § 35a KJHG haben anders als im Bereich 
der Hilfen zur Erziehung die betroffenen Kinder und 
Jugendlichen einen eigenen Leistungsanspruch. Al-
lerdings wird der dem Kind zustehende Anspruch 
von den Personensorgeberechtigten im Rahmen ihres 
Sorgerechts geltend gemacht. Eine Hilfeleistung ge-
gen den Willen der Personensorgeberechtigten gibt 
es, abgesehen von Ausnahmefällen, nicht. 

Das heißt allerdings nicht, daß im Regelfall gerade 
bei Kindern mit schweren psychischen Problemen 
Kindesinteressen und Elterninteressen kollidieren. 
Vielmehr hat die Formulierung des eigenständigen 
Rechtsanspruchs des Kindes ihre Hauptursache in 
der von Eltern psychisch kranker Kinder vielerorts 
geäußerten Befürchtung, „als ,Schuldige' für die Pro-
blematik ihrer Kinder ,gebrandmarkt' zu werden. 
Der über ein Erziehungsdefizit begründbare Rechts-
anspruch auf Hilfen zur Erziehung ist von vielen El-
tern psychisch kranker Kinder als diskriminierend er-
lebt worden, da sie sich durchaus zu einer gedeihli-
chen Erziehung ihrer Kinder in der Lage sehen" 
(ebd.). 

Das Ausmaß der Inanspruchnahme nach § 35 a KJHG 
läßt sich nur schwer abschätzen. Fegert schätzt (ebd.) 
auf der Grundlage von epidemiologischen Daten, 
daß es sich um rund 1 % der Kinder und Jugendli-
chen handeln dürfte, bei denen ein Rechtsanspruch 
auf Hilfe nach § 35 a KJHG vorliegt. Die tatsächliche 
Anzahl der Fälle, in denen ambulante Leistungen als 
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von 
einer solchen Behinderung bedrohte Kinder und Ju-
gendliche geleistet worden ist, konnte nicht erfaßt 
werden, da sie erst seit dem 1. Januar 1995 durch die 
Jugendämter gewährt wird. Vorher wurde die Ein-
gliederungshilfe unter die Sozialhilfe subsumiert und 
nicht gesondert erfaßt. Ab dem Jahr 2000 werden 
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seelisch behinderte junge Menschen durch die Stati-
stik erfaßt (§ 101 SGB III). Da die Erziehungsberech-
tigten vieler betroffener Kinder und Jugendlichen 
gleichzeitig Rechtsansprüche auf Hilfe zur Erziehung 
geltend machen können, werden viele Hilfen nicht 
dezidiert als Eingliederungshilfe eingeordnet. 

C 8.3 Probleme bei der Entscheidung über Hilfen 
nach § 35a KJHG 

Die Definition von „seelischer Behinderung" bleibt 
jedoch so vage, daß die Diagnose selbst für erfahrene 
Experten und Expertinnen schwierig zu stellen sein 
dürfte. Zudem ist die Abgrenzung zwischen psychi-
scher Erkrankung und seelischer Behinderung oft 
unscharf, insbesondere im frühen Kindesalter. 

Die Ansprüche von Kindern und Jugendlichen, die 
Hilfen benötigen, wurden mit dem KJHG verbessert. 
„Bei der Übernahme der Bestimmung über die seeli-
sche Behinderung aus dem Kontext des BSHG in das 
KJHG hat der Gesetzgeber zwei bemerkenswerte 
Änderungen vorgenommen. Er hat auf den Begriff 
der ,wesentlichen' Behinderung verzichtet, und die 
drohende seelische Behinderung wurde der seeli-
schen Behinderung gleichgestellt. Dies ist aus kin-
der- und jugendpsychiatrischer Sicht eindeutig zu 
begrüßen, denn im Kindes- und Jugendalter, das 
heißt in der Phase der Entwicklung, sollen Hilfen 
möglichst früh einsetzen, um Integration zu unter-
stützen, und sollen nicht erst dann greifen, wenn ein 
Mensch schon weitreichend an seiner Eingliederung 
in die Gesellschaft behindert ist" (ebd.). 

Die vage Definition und die Schwierigkeiten der Ab-
grenzung zwischen den einschlägigen Paragraphen 
im BSHG und im KJHG enthalten jedoch die Gefahr, 
daß für die anspruchsberechtigten Kinder die erfor-
derlichen Hilfen verzögert werden. 

Dies gilt vor allem, wenn Hilfe bei „drohender seeli-
scher Behinderung" geleistet werden soll. Die Beur-
teilung, ob eine seelische Behinderung droht, ist häu-
fig auch deshalb schwierig, weil im Gesetz darauf 
verzichtet wurde, eine klar zu fassende Schwelle für 
seelische Behinderung zu definieren. Dies kann im 
konkreten Fall zu langwierigen Diskussionen führen, 
wie lange eine psychische Störung vorliegt und wie 
ausgeprägt sie sein muß, damit eine „drohende seeli-
sche Behinderung" prognostiziert werden kann. 
Wird die Dauer bzw. Chronifizierung des Verlaufs 
(Lempp 1994) als Kriterium zugrunde gelegt, ist eine 
solche Prognose im Kindesalter nur schwer möglich. 

Für den Fall eines Kindes, das sowohl unter den Fol-
gen einer körperlichen Erkrankung wie auch unter 
den begleitenden und daraus resultierenden psychi-
schen Folgen oder gleichzeitig an einer geistigen Be-
hinderung leidet, ist eine fachliche Zuordnung 
schwierig - ebenso schwierig wie eine Abgrenzung 
der Zuständigkeiten der einzelnen Leistungsträger. 
So stellt sich im Einzelfall immer wieder die Frage, 
ob eine Hilfe (z. B. Heimerziehung) wesentlich durch 
eine geistige oder körperliche Behinderung bedingt 
ist oder aber durch gleichzeitig bestehende andere, 
die Erziehung erschwerende Verhältnisse. Davon 
kann es abhängen, ob der örtliche Träger der Ju-

gendhilfe oder der Träger der Sozialhilfe die Leistung 
zu erbringen hat (AFET 1994). 

Alle verfügbaren Ressourcen müssen ermittelt und 
genutzt werden einschließlich der individuellen Res-
sourcen der Betroffenen sowie anderer Rechtsan-
sprüche auf Hilfen und Unterstützung. Nur wenn alle 
verfügbaren Ressourcen genutzt werden, kann eine 
pädagogisch-therapeutisch sinnvolle sowie eine öko-
nomisch realisierbare Hilfeplanung erfolgen. Hierfür 
ist eine interdisziplinäre Planung und Absprache un-
ter aktiver Beteiligung der Kinder und der Eltern un-
bedingt erforderlich. 

C 8.4 Schwierigkeiten und Widerstände in der 
praktischen Umsetzung 

Viele Faktoren - die vage Definition, die Einordnung 
an der Grenzlinie zwischen Kinder- und Jugendhilfe 
und Kinder- und Jugendpsychiatrie bei gleichzeitiger 
Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe, das Er-
fordernis einer gemeinsamen Hilfeplanung sowie der 
Umgang mit Behinderungskonzepten, die aus ver-
schiedenen Segmenten der Sozialgesetzgebung 
stammen - erschweren die Anwendung des § 35 a 
KJHG und führen zu erheblichen Schwierigkeiten in 
der praktischen Umsetzung. 

Kinder- und Jugendpsychiatrie und Kinder- und Ju-
gendhilfe scheinen nach wie vor um die Frage der 
richtigen Erklärungsansätze und damit um den Ein-
satz der angemessenen Hilfe zu konkurrieren. So 
werden Gründe für die Irritationen in der Zusam-
menarbeit u. a. darin gesehen, daß ein Infragestellen 
und/oder Ergänzen ärztlicher Vorschläge durch so-
zialpädagogische Fachkompetenz bisher weitgehend 
unbekannt war, aber auch in der Befürchtung, daß 
ggf. zu einseitig pädagogische Professionalität der 
Jugendämter zusammen mit deren Definitionsmacht 
über die Rechtsgrundlage des Anspruchs zu einer 
nicht ausreichenden Beteiligung und Berücksichti-
gung beispielsweise der ärztlichen Profession führen 
könnte (von Pirani/Fegert 1995). Für eine hilfreiche 
Unterstützung von Kindern (und Eltern) sind diese 
fachlichen Differenzen nachteilig. Wechselseitige 
Anerkennung unterschiedlicher Disziplinen und in-
tensive Kooperation der Fachkräfte sind vonnöten. 

Die Praxis der Jugendhilfe sieht in bezug auf die Um-
setzung des § 35 a KJHG zur Zeit noch sehr unter-
schiedlich aus. Zum Teil werden Sonderdienste damit 
befaßt, zum Teil werden Entscheidungen für Hilfen 
rein auf der Verwaltungsebene auf der Grundlage ei-
nes ärztlichen Gutachtens getroffen - entgegen der 
Vorgabe des Gesetzes ohne eine Hilfeplanung -, 
u. a. m. In manchen Jugendämtern werden die bei-
den Rechtsansprüche Eingliederungshilfe und Hilfe 
zur Erziehung in Konkurrenz zueinander diskutiert. 
Für die Betroffenen können die Diskussionen um den 
Rechtsanspruch sowie über den zuständigen Lei-
stungsträger im Einzelfall zu einer Verunsicherung 
beitragen und angesichts knapper Kassen auch zu 
Leistungsabwehr bzw. Verzögerung durch scheinba-
re Nichtzuständigkeiten führen. Die Folgen dieser 
Abgrenzungsschwierigkeiten sind für Kinder und El-
tern gravierend. Es kommt zu erheblich verspäteten 
Hilfeleistungen, Träger streiten sich unter Umstän- 
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den jahrelang über die Kosten eines Hilfefalles, El-
tern werden bei der Suche nach Hilfe für ihr Kind 
von einer Stelle zur anderen geschickt (Saurbier 
1995). 

Durch die Entscheidung des Gesetzgebers für die 
„kleine Lösung", d. h. die Ausklammerung der Kin-
der und Jugendlichen mit körperlichen bzw. geisti-
gen Behinderungen aus dem KJHG und die Heraus-
nahme von Eingliederungshilfen aus dem Bereich 
der Hilfen zur Erziehung, haben sich fachlich schwer 
lösbare administrative Konkurrenzen und Probleme 
ergeben. Die unklaren Grenzziehungen führen zu lo-
kal unterschiedlichen pragmatischen Lösungen, was, 
wie oben beschrieben, im negativen Fall zu einem 
Hin- und Herschicken der Betroffenen zwischen un-
terschiedlichen, sich nicht zuständig fühlenden „Lei-
stungsträgern" und damit zu einem Verlust an 
Rechtssicherheit führen kann (Expertise Fegert, i. 
Ersch.). Ungeklärte Zuständigkeiten bzw. mangelnde 
Kooperation ist auch zwischen Jugendhilfe und 
Schule festzustellen. Das zeigt sich z. B. daran, wie 
Schule mit Kindern umgeht, die Teilleistungsstörun-
gen z. B. im Rechnen oder im Lesen und Rechtschrei-
ben (Legasthenie) haben. Da es sich hierbei um eine 
Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten han-
delt, ist die Schule grundsätzlich primär dafür zustän-
dig. Diese Verantwortung nimmt sie in der Praxis je-
doch nur begrenzt wahr, so daß sich aus solchen Teil-
leistungsstörungen auch eine psychische Störung 
entwickeln kann, die wiederum eine seelische Behin-
derung bei der Eingliederung in die Gesellschaft zur 
Folge haben kann. 

Schließlich fallen erhebliche regionale Unterschiede 
in der Versorgung auf. Vor allem der Ost-West-Ver-
gleich zeigt bislang eklatante Versorgungsunter-
schiede. Während in den neuen Bundesländern sta-
tionäre Hilfeangebote weitgehend etabliert sind, feh-
len vielerorts noch niedrigschwellige ambulante 
Hilfen. Aufgrund fehlender spezieller ambulanter 
Angebote muß auf teure stationäre Hilfen zurückge-
griffen werden. Hinzu kommt offensichtlich eine un

-

zureichende Information der betroffenen Eltern über 
die vorhandenen Versorgungsangebote und Rechte 
von Familien mit Kindern mit Behinderungen. Bera-
tungsstellen und Behörden werden von den Betroffe-
nen als wenig hilfreich eingeschätzt (Pressemittei-
lung des Bundesministeriums für Gesundheit vom 
1. September 1997). 

C 8.5 Empfehlungen 

Die Kommission hält eine Eingliederung der Hilfen 
für Kinder mit seelischen Behinderungen in die Hil-
fen zur Erziehung fachlich für notwendig und sinn-
voll. 

Mittelfristig ist die „große Lösung" zu verwirklichen, 
d. h. dem Jugendhilfeträger die ausschließliche Zu-
ständigkeit für alle Hilfen für Kinder und Jugendli-
che auch mit körperlichen und geistigen Behinde-
rungen zuzuweisen. Zur Zeit erscheint eine Realisie-
rung dieser Forderung aufgrund der Widerstände 
und der Befürchtungen von Eltern- und Behinderten-
verbänden noch nicht umsetzbar. Diese Zielperspek-
tive sollte aber im Sinne einer Integration aller Kinder 
weiter verfolgt werden. 

Die fachliche Kooperation zwischen Medizinern, Psy-
chologen und Sozialpädagogen ist im Sinne der Kin-
der und der Eltern mit dem Ziel einer gleichberech-
tigten multiprofessionellen Zusammenarbeit zu ver-
stärken und darf nicht an Abgrenzungsversuchen 
und falschen Hierarchievorstellungen scheitern. 

Der konkrete Hilfebedarf sollte im Rahmen einer in-
terdisziplinären Hilfeplanung nach § 36 KJHG unter 
Beteiligung von Kindern und Eltern ermittelt und 
zum Ausgangspunkt für den Hilfeprozeß gemacht 
werden. 

Die Zusammenarbeit mit dem schulischen Bereich 
muß dringend intensiviert und ressortübergreifend 
institutionalisiert werden. Für Maßnahmen im Schul-
alter muß in jedem Einzelfall geprüft werden, welche 
Form diese Zusammenarbeit anzunehmen hat. 
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Teil D — Die Gesellschaft und ihre Kinder 

D 1.  Politik für Kinder 
D 1.1 

 

 Anknüpfungspunkte für die aktuelle 
Debatte 

D 1.2  Konzepte für eine Politik für Kinder 
D 1.3  Ansatzpunkte einer Politik für Kinder 
D 1.3.1 Ressortpolitik 
D 1.3.2 Querschnittspolitik 
D 1.3.3 Infrastruktur der Interessenvertretung für 

Kinder 
D 1.4 

 

 Verhältnis der Politik für Kinder zu anderen 
Politikbereichen 

D 1.1 Anknüpfungspunkte für die aktuelle Debatte 

Die Forderung nach einer Politik für Kinder ist nicht 
neu, sie wurde bereits Ende der 70er Jahre von Kauf-
mann und Lüscher (1979) formuliert. Ein durch die 
Vereinten Nationen 1979 ausgerufenes „Internatio-
nales Jahr des Kindes" unterstrich den Bedarf nach 
einer aktiveren Politik für Kinder. In der Folgezeit ge-
rieten Kinder mehr und mehr als unmittelbare Adres-
saten von Politik in die öffentliche Diskussion, doch 
erst in den letzten Jahren ist es zu einer intensiveren 
fachlichen und gesellschaftspolitischen Debatte zu 
dieser Thematik gekommen. 

Die Aufmerksamkeit der Politik für das Thema er-
höhte sich durch den deutlichen Geburtenrückgang 
Ende der 60er Jahre sowie in den ersten Jahren nach 
der Einigung Deutschlands in den neuen Bundeslän-
dern. Der langfristige Rückgang der Zahl der Gebur-
ten geht aus einem anderen emotionalen Verhältnis 
von Erwachsenen zu Kindern hervor, aus der zurück-
gegangenen wirtschaftlichen Bedeutung und ist 
auch davon beeinflußt, daß Geburten leichter plan-
bar sind. 

Die politische Tragweite des Problems, für Nach-
wuchs zu sorgen, wird noch dadurch verstärkt, daß 
zwar die Aufwendungen der Familien für die Soziali-
sation der nachwachsenden Generation die der staat-
lichen Gemeinschaft in hohem Maße übersteigen 
(Fünfter Familienbericht, Bundesministerium für Fa-
milie und Senioren 1994), gleichzeitig aber der wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Nutzen der nach-
wachsenden Generation der gesamten Bevölkerung 
zugute kommt. Inzwischen entsteht ein stärkeres Be-
wußtsein dafür, daß die Gesellschaft für die Aufrecht-
erhaltung ihrer sozialen Sicherungssysteme auf die 
nachwachsende Generation angewiesen ist. 

In der Diskussion über eine Reform des Jugendhilfe-
rechts spielte die Einsicht eine große Rolle, daß Pfle-
ge und Erziehung von Kindern immer weniger allein 
durch die Familie bewältigt werden kann. Dies 
schlug sich in Ausbau und Differenzierung von Be-
treuungs- und Förderungsangeboten nieder. 

Politischer Regelungsbedarf zeigte sich auch daran, 
daß das Leben von Kindern stark durch aktuelle ge

-

sellschaftliche Entwicklungen bestimmt wird. Bei

-

spiele dafür sind der Bereich der Medien, der zuneh-
mende Straßenverkehr, der zu Lasten der Spielräume 
für Kinder geht, und die gerade für Kinder relevanten 
gesundheitlichen Belastungen durch sich verschlech-
ternde Umweltbedingungen. 

Ein wichtiger Anknüpfungspunkt für eine Politik für 
Kinder ist ferner, daß die rechtliche und damit auch 
die soziale Stellung von Kindern - wie bereits mit 
dem Hinweis auf die Forderung nach eigenständigen 
Rechtsansprüchen von Kindern auf Leistungen der 
Jugendhilfe angesprochen - seit dem Ende der 60er 
Jahre immer wieder Gegenstand politischer Ausein-
andersetzungen gewesen ist. Dabei ging es etwa um 
die Grundrechtsträgerschaft, um Rechte von Kindern 
in der Erziehung sowie die Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen (vgl. dazu Kap. B 11). Hieran 
knüpft sich die Frage, inwieweit Kinder als eigen-
ständige Subjekte stärker als bisher als Akteure und 
Bürger von der Politik berücksichtigt und in politi-
sche Entscheidungsprozesse einbezogen werden 
müssen (Honig 1997). 

Aufmerksamkeit erhält die Thematik jedoch auch 
angesichts einer neuen Sicht auf Kinder als eigen-
ständige Subjekte und Akteure (Honig 1996) und da-
mit ihrer Wahrnehmung als eine eigene gesellschaft-
liche Gruppe, deren Bedürfnisse nicht einfach unter 
die Belange der Familie subsumiert werden können. 
Die aktuelle Debatte zur Kinderpolitik reflektiert 
Wandlungsprozesse in der gesellschaftlichen Konsti-
tution von Kindheit und gestaltet diese gleichzeitig 
mit. Kinderpolitik ist damit auch zu verstehen als 
„Regulierung der Generationen- und Geschlechter-
verhältnisse, als Regulierung von Teilhaberechten 
und der gerechten Verteilung von Ressourcen zwi-
schen den Generationen" (Honig 1996, S. 21). 

Angesichts dieser Entwicklungen wird die Notwen-
digkeit einer Politik für Kinder nicht mehr bestritten. 
Aufgrund deren Minderjährigkeit und ihres abneh-
menden Anteils an der Gesamtbevölkerung ist es er-
forderlich, daß Erwachsene massiv für Kinder eintre-
ten, da diese selbst ihre Ansprüche nicht wirksam 
vertreten können und keine ausreichende Lobby ha-
ben. Die Verabschiedung der Kinderrechtskonventi-
on 1989 durch die Vereinten Nationen und ihre Rati-
fizierung durch die Bundesrepublik Deutschland hat 
die Notwendigkeit einer Politik für Kinder bestätigt 
und dem Thema eine „neue, nämlich globale Dimen-
sion" verliehen (Löscher 1996, S. 407). 

D 1.2 Konzepte für eine Politik für Kinder 

Bei aller Zustimmung zu der Notwendigkeit einer Po-
litik für Kinder wird über die angemessenen Kon-
zepte für eine Kinderpolitik und über geeignete Maß-
nahmen, diese umzusetzen, teilweise heftig gestrit-
ten. Die Debatte um kinderpolitische Konzeptionen 
polarisiert sich zwischen Ansätzen, die entweder 
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eher emanzipatorische oder eher ordnungspolitische 
Funktionen hervorheben (Berger, W. 1997). Der erst-
genannte Ansatz betont die autonome Subjektstel-
lung der Kinder und ihre prinzipielle Gleichrangig-
keit gegenüber Erwachsenen. „Obwohl das Kind von 
der Unterstützung der Familie und der Erwachsenen 
abhängig ist, hat es autonome Rechte, Bedürfnisse 
und Wünsche, die alle ernstgenommen werden müs-
sen ... In allen ein Kind betreffenden Angelegenhei-
ten muß die eigene Meinung des Kindes, seinem Al-
ter und Entwicklungsstand entsprechend, akzeptiert 
und berücksichtigt werden" (Alanen 1996, S. 424). 
Entsprechend liegen Schwerpunkte dieser kinderpo-
litischen Konzeption in der Umsetzung und dem Aus-
bau von Kinderrechten sowie in der Schaffung von 
Beteiligungsmöglichkeiten (vgl. Wilk 1997). Die Ge-
genposition sieht das Kind sehr viel stärker in seiner 
Abhängigkeit und Schutzbedürftigkeit gegenüber 
den Erwachsenen und unterstreicht entwicklungsbe-
dingte Unterschiede zwischen Kindern und Erwach-
senen. Hier geht es um eine Politik, die sich an Vor-
stellungen des Kindeswohls orientiert und die Not-
wendigkeit hervorhebt, daß die Erwachsenen 
anwaltschaftliche Funktionen im Hinblick auf die 
Vertretung der Bedürfnisse und Interessen von  Kin

-

dern zu übernehmen haben, „Kinder haben nicht die 
gleiche Möglichkeit, ihre soziale Lebenswelt zu kon-
stituieren und zu gestalten wie die Erwachsenen. 
Diese müssen sich darum in die Situation der Kinder 
versetzen" (Löscher 1997, S. 16). Dieser Ansatz steht 
dem sozial-ökologischen Konzept nahe, das die 
wechselseitigen Beziehungen zwischen Kindern und 
Erwachsenen hervorhebt. Kinder und Jugendliche 
setzen sich in eigener Aktivität mit der physischen 
und sozialen Umwelt von Anfang an nach Maßgabe 
ihrer Fähigkeiten auseinander und bringen neue 
Vorstellungen und vermehrtes Können in die Gesell-
schaft ein (Lüscher 1996). 

Kontroversen zwischen diesen Positionen entfalten 
sich vor allem an dem Problem, wie weit Kinder un-
abhängig von ihren Familien gefördert werden sol-
len, welcher Raum ihnen in der Übernahme der Sinn- 
und Werttraditionen zugestanden werden soll und 
welche Einschränkungen ihrer Handlungsfähigkeit 
ihrem Schutz dienen oder unnötige Begrenzungen 
darstellen. 

Politik für Kinder bewegt sich zwischen diesen Polen 
und muß mit den darin angelegten Spannungen und 
Ambivalenzen umgehen. Gefahren bestehen einer-
seits in einer bevormundenden Haltung, die Kinder 
nicht ernst nimmt und ihnen den Respekt versagt, 
und auf der anderen Seite in einer Überforderung 
der Kinder durch Abwälzung der erwachsenen Ver-
antwortung. Es geht sowohl darum, daß Kinder ange-
messene Beteiligungsmöglichkeiten erhalten, als 
auch darum, daß sich Erwachsene für die Belange 
von Kindern einsetzen und die Lebensverhältnisse 
mit Blick auf das Wohlergehen von Kindern analysie-
ren und wirkungsvoll gestalten (Lüscher 1996). 

D 1.3 Ansatzpunkte einer Politik für Kinder 

Zur Umsetzung der vielfältigen Forderungen nach ei

-

ner Stärkung einer Politik für Kinder sind in den letz

-

ten zwei Jahrzehnten mehr und mehr Aktivitäten 
entfaltet worden, um die Wahrnehmung und Berück-
sichtigung von Kinderinteressen in der Politik zu för-
dern. Diese Aktivitäten betreffen die Ebenen Ressort-
politik, Querschnittspolitik und die Infrastruktur der 
Interessenvertretung von Kindern. 

D 1.3.1 Ressortpolitik 

Politik für Kinder findet als Ressortpolitik dort statt, 
wo Zuständigkeiten für Kinder in Verwaltungen und 
Kommunen, Ländern und Bund rechtlich-institutio-
nell geregelt und finanzielle Mittel im Haushalt ein-
gestellt sind. Kinder werden zwar bisher nicht expli-
zit als „Gegenstand" eines Politikressorts genannt, 
Leistungen für Kinder sind jedoch Bestandteil der Ju-
gendhilfepolitik. So regelte bereits das (Reichs)Ju-
gendwohlfahrtsgesetz von 1922 das Recht jedes 
deutschen Kindes auf Erziehung. Heute bilden im 
Rahmen des Sozialrechts das SGB I (Sozialgesetz-
buch Allgemeiner Teil) und das Kinder- und Jugend-
hilfegesetz (KJHG) die wesentlichen rechtlichen 
Grundlagen für eine Politik für Kinder. Die hier fest-
gelegten Sozialleistungen einschließlich erzieheri-
scher Hilfen sollen dazu beitragen, „gleiche Voraus-
setzungen für die freie Entfaltung der Persönlichkeit, 
insbesondere auch für junge Menschen zu schaffen" 
(§ 1 SGB I). Die Kernbereiche der operativen Politik 
für Kinder sind insoweit die allgemeine Förderung, 
Hilfen in besonderen Lebenslagen und der Kinder- 
und Jugendschutz. Diese Leistungen beziehen sich 
sowohl auf die Sicherung von Sozialisations- und Er-
ziehungsleistungen als auch auf die soziale Qualität 
von Lebensverhältnissen (Münchmeier 4 1996). 

Auf der kommunalen Ebene sind im Rahmen der Ju-
gendhilfe in den vergangenen Jahren Themen wie 
die Vernachlässigung von Kleinkindern, fehlende 
Krippen- und Hortplätze, Arbeit mit Kindern in Frei-
zeiteinrichtungen und Angebote der Kinderkulturar-
beit stärker in den Blick geraten. Die erhöhte Auf-
merksamkeit für die Belange der Kinder hat durch 
die Auseinandersetzung über den Rechtsanspruch 
auf einen Kindergartenplatz und dessen Umsetzung 
einen weiteren Schub erhalten. 

Mit Blick auf die Ebene der Länder ist festzuhalten, 
daß sie, viel mehr als bisher geschehen, von den 
Spielräumen Gebrauch machen könnten, die ihnen 
durch die Ausführungsgesetze eingeräumt werden. 
Dabei spielen die Landesjugendämter im System der 
Kinder- und Jugendhilfe eine wichtige Rolle, weil sie 
die Tätigkeit der Träger der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe und die Weiterentwicklung der Kinder- 
und Jugendhilfe anzuregen und zu fördern haben. 
Im übrigen kommt den Ländern eine wichtige Aus-
gleichsfunktion bezüglich des deutlichen Leistungs-
gefälles zwischen einzelnen Regionen in Deutsch-
land zu. 

Auf der Bundesebene wurde durch die Umbenen-
nung des Bundesjugendplans in den Kinder- und Ju-
gendplan des Bundes (KJP) klarzustellen versucht, 
daß dieses Förderungsinstrument des Bundes auch 
die Handlungsfelder unterstützen sollte, die Leistun-
gen für Kinder bieten. Effektivität und Effizienz des 
KJP für Kinder hängen davon ab, welchen Stellen- 
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wert Kinder im Dialog zwischen dem Bundesjugend-
ministerium und den durch den KJP geförderten Trä-
gern auf Bundesebene erhalten. 

D 1.3.2 Querschnittspolitik 

Die Jugendhilfe als Ressortpolitik bezieht sich aller-
dings nur auf einen Teilbereich der Lebenslagen von 
Kindern. Viele Entscheidungen mit erheblichen Aus-
wirkungen für Kinder sind anderen Teilpolitiken zu-
geordnet. Entscheidungen im Rahmen der Politikres-
sorts, die sich mit Familie und Bildung, Steuern, Ren-
ten und Arbeitsmarkt, Umwelt und Energie, Kultur 
und Soziales, Wohnen, Gesundheit und Recht befas-
sen, ja selbst die Entwicklungspolitik, haben Auswir-
kungen sowohl auf das Aufwachsen als auch auf die 
Zukunft der heutigen Kinder und Jugendlichen. So 
wird z. B. die Überschuldung der öffentlichen Haus-
halte die Heranwachsenden später in hohem Maße 
belasten, und sie werden die Folgen des ausbeuteri-
schen Umgangs mit Umweltressourcen zu tragen ha-
ben. Kinder- und Jugendpolitik darf sich daher nicht 
auf den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe be-
schränken. 

Alle diese Politikbereiche sind neben der Verpflich-
tung zum Gemeinwohl auch von vielfältigen Einzel-
interessen geprägt. Es ist dringend, in dieser Vielfalt 
der Interessen auch die Perspektive der Kinder mas-
siv zur Geltung zu bringen. Daher hat Politik für Kin-
der maßgeblich eine Querschnittsaufgabe. Sie be-
steht darin, anwaltschaftlich kinderbezogene Ge-
sichtspunkte in anderen Politikbereichen zur 
Geltung zu bringen. 

Für die Berücksichtigung der Interessen von Kindern 
gibt es bisher kaum institutionalisierte Zuständigkei-
ten und Beteiligungsverfahren. In der Jugendhilfe ist 
zwar bereits Anfang der 80er Jahre die „Einmi-
schungsstrategie" (Mielenz 1992) entwickelt worden. 
Auch mit der Aufgabe der Jugendhilfe, dazu beizu-
tragen, „positive Lebensbedingungen für junge 
Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und 
familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu 
schaffen" (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 KJHG), hat die Quer-
schnittspolitik grundsätzlich eine rechtliche Legiti-
mation erhalten (Münchmeier 4 1996, S. 358). Schließ-
lich haben sich auch Familien- und Bildungspolitik 
teilweise als Querschnittspolitik im Interesse von 
Kindern verstanden. Die Kommission ist aber der 
Auffassung, daß die Aufmerksamkeit, die die Situati-
on von Kindern in den vergangenen Jahren erhalten 
hat, dafür genutzt werden muß, Wege zu finden und 
zu verbessern, um die Bedürfnisse und Interessen 
von Kindern in den sie betreffenden Teilpolitiken 
massiv einzubringen. 

Ein Schritt zur Realisierung dieses Anspruchs könnte 
es sein, wenn alle rechtlichen Regelungen, die Aus-
wirkungen auf Kinder haben, einen Vermerk darüber 
enthalten, welche Folgen diese Regelungen voraus-
sichtlich für die kommenden Generationen haben 
wird. 

Weiterhin ist zu klären, ob die Verpflichtung zur 
„Schaffung positiver Lebensbedingungen für junge 
Menschen und ihre Familien" , wie sie in § 1 Abs. 3 
Nr. 4 KJHG enthalten ist, nicht auch in die rechtli

-

chen Grundlagen anderer Politikbereiche - quasi als 
Komplementärnorm - aufgenommen werden kann. 

Die Umsetzung der Kinderrechtskonvention (KRK) 
hat durch die Erläuterungen des UN-Ausschusses 
über die Rechte des Kindes im Zusammenhang mit 
dem sog. Erstbericht der Bundesregierung Konkreti-
sierungen erhalten (Concluding Observations 1995), 
die von den zuständigen Stellen in Bund, Ländern 
und Gemeinden und den freien Trägern der Kinder- 
und Jugendhilfe berücksichtigt werden sollten. Die 
Kommission schließt sich der Forderung an, daß es 
aus der Sache heraus sowie aus rechts- und außenpo-
litischen Gründen geboten ist, in allen Politikberei-
chen die Vorbehalte der Bundesregierung anläßlich 
der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte 
des Kindes zurückzunehmen (National Coalition 
1995). 

Es ist auch darauf hinzuweisen, daß der 1990 auf 
dem „Weltkindergipfel" zur Umsetzung der KRK von 
der Bundesrepublik mitbeschlossene „Aktionsplan 
für Kinder" für 1990 bis 2000 für Deutschland noch 
nicht vorliegt. 

Für eine erfolgreiche Querschnittspolitik ist es erfor-
derlich, Bündnispartner in anderen Politikbereichen 
für eine Politik für Kinder zu gewinnen. Wenn sich 
die Vertragsstaaten in der Kinderrechtskonvention 
verpflichtet haben, alles Handeln von Legislative 
und Exekutive, das sich auf das Aufwachsen von 
Kindern und ihre Zukunft bezieht, unter das Vorzei-
chen des „best interest of the Child" zu stellen (A rt . 3 
KRK), gibt es kaum einen Politikbereich, den die Kin-
der- und Jugendpolitik nicht für ihre Anliegen ge-
winnen müßte. 

D 1.3.3 Infrastruktur der Interessenvertretung für Kinder 

Viele Belange von Kindern werden auf der kommu-
nalen Ebene entschieden und gestaltet. Dabei spie-
len die Jugendämter eine wesentliche Rolle. Ihre 
Ausnahmestellung in der Gemeindeordnung durch 
die Zweiteilung in den Jugendhilfeausschuß und die 
Verwaltung bietet viele Möglichkeiten einer effek-
tiven Politik für Kinder, die jedoch oft nur unzu-
reichend ausgeschöpft werden. 

Zentraler und traditioneller „Kristallisationspunkt" 
auf der örtlichen Ebene ist der Kinder- und Jugend-
hilfeausschuß. Seine gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufgaben - Erörterung der Problemlagen junger 
Menschen und ihrer Familien sowie Anregungen 
und Vorschläge für die Weiterentwicklung der Kin-
der- und Jugendhilfe; Jugendhilfeplanung und För-
derung der freien Jugendhilfe - lassen großen Spiel-
raum für Qualität und Quantität kinder- und jugend(-
hilfe) politischer Aktivitäten. Auf der Ebene der 
Länder gelten für die Landesjugendhilfeausschüsse 
die Aufgabenstellungen entsprechend (§ 71 Abs. 4 
Satz 3 KJHG). 

Die Jugendhilfeplanung spielt hier eine wesentliche 
Rolle. Zum einen hat sie „den Bedarf an Einrichtun-
gen und Diensten unter Berücksichtigung der Wün-
sche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Men-
schen und der Personensorgeberechtigten für einen 
mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln" (§ 80 Abs. 1 
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Nr. 2 KJHG) und damit Voraussetzungen für eine 
Qualifizierung der Ressortpolitik zu schaffen. Sie 
stellt zugleich ein wichtiges Feld für die Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen dar. Zum anderen ist 
darauf hinzuwirken, „daß die Jugendhilfeplanung 
und andere örtliche und überörtliche Planungen auf-
einander abgestimmt werden und die Planungen ins-
gesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen 
Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen" 
(§ 80 Abs. 4 KJHG). Dies ist ein wesentliches Instru-
ment zur Umsetzung einer Politik für Kinder als 
Querschnittspolitik. Dieses Instrument wird noch er-
gänzt durch die Regelung, daß „die Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe mit anderen Stellen und öf-
fentlichen Einrichtungen, deren Tätigkeit sich auf die 
Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familie 
auswirkt, zusammenzuarbeiten haben" (§ 81 KJHG). 
Im übrigen kann und muß - mangels weiterer recht-
licher Konkretisierung des anwaltlichen Mandats der 
Jugendhilfe (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 KJHG) - jeder Jugend-
hilfeausschuß politische Phantasie entwickeln, um 
„vor Ort" die Einmischung in andere Politikbereiche 
zu erreichen. 

Als weiteres Instrument der Zusammenarbeit zwi-
schen öffentlicher und freier Jugendhilfe zur Umset-
zung von Ressort- und Querschnittsaufgaben hat das 
KJHG die Einrichtung von Arbeitsgemeinschaften 
geregelt. Sie sollen der Vielfalt der Trägerstrukturen 
und dem damit verknüpften besonderen Abstim-
mungsbedarf Rechnung tragen (Wiesner, SGB VIII 
§ 

 

78 Rdnr. 1 ff.). Die Arbeitsgemeinschaften haben 
zwar kein eigenes Entscheidungsrecht, können aber 
entscheidende Vorarbeiten, gerade auch mit Blick 
auf die Anwaltsfunktion der Jugendhilfe, leisten, da 
in ihnen auch Träger mitwirken können, die zwar 
keine Träger der Jugendhilfe sind, aber einen Beitrag 
zu den Sozialisationsbedingungen von Kindern lei-
sten. 

Für die Stärkung der Politik für Kinder sind in den 
vergangenen Jahren eine Reihe von Instrumenten 
entwickelt worden, die die Wahrnehmung von Quer-
schnittsaufgaben verbessern sollen. Sie reichen von 
ämterübergreifenden Arbeitsgruppen für die Belan-
ge von Kindern über die Schaffung von Kinder- (und 
Jugend) Anwälten bis zur Einrichtung von Kinderbü-
ros. Grundsätzlich läßt sich sagen, daß die Effektivi-
tät dieser Instrumente davon abhängt, wie sie in poli-
tische Entscheidungsprozesse eingebunden sind, 
welche personellen und sächlichen Ausstattungen 
vorhanden sind sowie welche Möglichkeiten be-
stehen, bereits vorhandene Ressourcen einzubezie-
hen (Arnold/Wüstendörfer 1994). 

Auf der Bundesebene erfolgt die Interessenvertre-
tung von Kindern neben der ministeriellen Zustän-
digkeit durch einige gesetzlich verankerte Instru-
mente: 

- Das Bundesjugendkuratorium berät als Sachver-
ständigengremium die Bundesregierung in grund-
sätzlichen Fragen der Jugendhilfe (§ 83 Abs. 2 
KJHG). Daß die Bundesregierung insgesamt der 
Adressat ist, trägt dem Umstand Rechnung, daß es 
sich bei der Politik für Kinder oftmals um Aufga-
ben handelt, für die unterschiedliche Ressorts zu

-

ständig sind (Wiesner/Struck, J., SGB VIII § 83 
Rdnr. 24). 

- Die Jugendberichte sollen Impulse für die Weiter-

entwicklung der Praxis der Jugendhilfe geben. 

- Durch die Ratifizierung der Kinderrechtskonventi-
on hat sich die Bundesregierung verpflichtet, nun-
mehr alle fünf Jahre dem Ausschuß der Vereinten 
Nationen über die Rechte des Kindes in Genf ei-
nen Bericht vorzulegen, wieweit der Stand der 
Umsetzung dieses internationalen Übereinkom-
mens in Deutschland gediehen ist (Art. 44). 

Zur Infrastruktur der Interessenvertretung für Kinder 
gehört ferner, daß auf örtlicher, regionaler und Bun-
desebene eine Fülle von Organisationen und Verbän-
den bestehen, die sich auf einzelne Handlungsfelder 
der Politik beziehen, sei es als Träger der Jugendhil-
fe, sei es, daß sie sich in einer anderen Form mit den 
Bedingungen des Aufwachsens von Kindern befas-
sen. Sie übernehmen die Vertretung partikularer In-
teressen gegenüber der Politik. Viele sind auch in Ar-
beitsgemeinschaften zusammengeschlossen, etwa 
Jugendverbände auf der örtlichen Ebene im Kreisju-
gendring und Träger der Jugendhilfe auf der Bun-
desebene in der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhil-
fe. 

Einen aktuellen Akzent auf Bundesebene hat die 
1995 gegründete „National Coalition für die Umset-
zung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutsch-
land" (NC) gesetzt. Damit wird versucht, angesichts 
eines wegen seiner Komplexität und dem daraus ab-
zuleitenden Handlungsbedarf in der Sache und in 
der Betroffenheit nur schwer faßbaren Gegenstands 
die vorhandenen Kräfte zu bündeln und zusammen-
zuführen. Die National Coalition ist ein Zusammen-
schluß, der zum ersten Mal Verbände der Kinder- 
und Jugendhilfe mit Organisationen aus anderen ge-
sellschaftlichen Bereichen, die Berührungspunkte zu 
den rechtlichen Rahmenbedingungen des Aufwach

-

sens von Minderjährigen haben, an einen Tisch zu-
sammenbringt. Die damit gemachten Erfahrungen 
müssen zu gegebener Zeit ausgewertet und bei der 
Weiterentwicklung der Infrastruktur der Interessen-
vertretung von Kindern berücksichtigt werden. 

Schließlich spielt in der Auseinandersetzung über 
die Interessenvertretung für Kinder die Forderung 
nach der Einsetzung eines Bundeskinderbeauftrag-
ten eine wesentliche Rolle. 

Die Einsetzung eines „Kinderbeauftragten" ist in 
Deutschland zum ersten Mal im Zusammenhang mit 
Forderungen anläßlich des Internationalen Jahres 
des Kindes 1979 öffentlich diskutiert worden, um den 
Interessen von Minderjährigen in der gesellschaftli-
chen Auseinandersetzung mehr Gewicht zu verlei-
hen (Nationale Kommission für das Internationale 
Jahr des Kindes 1978). Mit Blick auf internationale 
Vorbilder, insbesondere Norwegen, wurde Mitte der 
80er Jahre ein nur dem Bundestag verpflichteter un-
abhängiger (Bundes-)Kinderbeauftragter gefordert. 
Als politischer Kompromiß kam dann 1988 die „Kom-
mission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder 
im Deutschen Bundestag - Kinderkommission" (im 
folgenden: Kinderkommission) zustande. 
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Die Kommission soll Kinder bei der Wahrnehmung 
und Durchsetzung ihrer Interessen unterstützen. Die 
wichtigste Aufgabe ist, Gesetzesvorhaben auf ihre 
Auswirkungen für Kinder zu überprüfen und bei Be-
darf Änderungen vorzuschlagen. Darüber hinaus ist 
sie Ansprechpartnerin sowohl für Kinder selbst als 
auch für Organisationen, die sich für Interessen von 
Kindern einsetzen. Derzeit ist die Kinderkommission 
ein Unterausschuß des Ausschusses für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend. Jede Fraktion (CDU/ 
CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP) hat ein 
stimmberechtigtes Mitglied, die Vertretung der 
Gruppe PDS ist beratendes Mitglied. Beschlüsse 
müssen einstimmig gefaßt werden. Die Kinderkom-
mission ist Gründungsmitglied des Mitte 1996 offi-
ziell geschaffenen „European Network of Ombuds-
men for Children'' (ENOC). 

Seit Mitte der 80er Jahre sind in etlichen Kommunen 
und in einigen Bundesländern Kinderbeauftragte 
eingesetzt worden, die grundsätzlich positive Akzep-
tanz gefunden haben. Die Einsetzung eines „Bun-
deskinderbeauftragten" ist kürzlich erneut vom Akti-
onsbündnis Kinderrechte (DKHW, DKSB, terre des 
hommes, UNICEF Deutschland) für die Beratungen 
in der National Coalition unter Vorlage eines Geset-
zesvorschlages gefordert worden (Vorlage für die NC 
am 2. Juli 1996). Auch der Europarat hat in einer 
Empfehlung (Nr. 1286 vom 24. Januar 1996) die Be-
stellung eines Kinderbeauftragten angeraten. Die 
Forderung ist allerdings nicht unumstritten. So hat 
sich die Vollversammlung des Deutschen Bundesju-
gendringes im Oktober 1996 dagegen ausgespro-
chen. 

Die Einsetzung eines Bundeskinderbeauftragten läßt 
sich nicht einfach in Parallele bringen zu den Erfah-
rungen mit entsprechenden Länderbeauftragten 
(Ombudsleuten) in etlichen Ländern Europas, da die 
besondere kinderpolitische Infrastruktur in Deutsch-
land bei der Entscheidung berücksichtigt werden 
muß. Auch Erfahrungen aus der Arbeit von Bundes-
beauftragten in anderen Politikbereichen sollten in 
diese Debatte einfließen. Insgesamt muß das Ziel 
sein, die politische Interessenvertretung der Kinder 
zu stärken. Die Forderung nach einem Bundeskin-
derbeauftragten steht nach Auffassung der Kommis-
sion der kinderpolitischen Infrastruktur in Deutsch-
land nicht entgegen. 

Die Bestellung eines/einer Bundeskinderbeauftrag-
ten könnte allerdings als Alibi für ausstehende kin-
derpolitische Entscheidungen gewertet werden, 
wenn nicht einige Anforderungen an die Stellung 
und Ausstattung dieser Position erfüllt werden. Wir 
zählen dazu: 

- Klarheit in der Aufgabenstellung. Da Interessen 
von Kindern in vielen Politikfeldern berührt wer-
den, bedarf es klarer Festlegungen der Befugnisse 
des/der Beauftragten im Gesetzgebungsverfahren 
bis hin zu einem eindeutig beschriebenen Recht 
auf Anhörung. Der/die Beauftragte muß das Recht 
haben, sich an die Öffentlichkeit zu wenden und 
die Interessen von Kindern zu vertreten. 

- Dazu gehört die Unabhängigkeit des/der Beauf-
tragten, da er/sie Interessensverletzungen aufgrei

-

fen und diese auch mit dem Gewicht der Instituti-
on bzw. der Autorität des Amtes einklagen können 
muß. 

- Nur eine ausreichende personelle und finanzielle 
Ausstattung garantiert eine sinnvolle Arbeit. Es 
muß sich um eine kompetent besetzte Arbeitsstelle 
handeln. Nur so können die Erwartungen an eine/n 
Bundeskinderbeauftragte/n erfüllt werden. 

Unter der Voraussetzung, daß diese Bedingungen er-
füllt werden, spricht sich die Kommission dafür aus, 
eine/n Bundeskinderbeauftragte/n einzusetzen. Die 
Erfahrungen mit der Arbeit der/des Bundeskinderbe-
auftragten sollen nach einiger Zeit ausgewertet wer-
den. 

D 1.4 Verhältnis der Politik für Kinder zu anderen 
Politikbereichen 

Belange der Kinder sind bisher im wesentlichen der 
Jugend- und Familienpolitik zugeordnet. Es wurde 
bereits ausgeführt, daß eine deutliche Stärkung der 
politischen Interessenvertretung von Kindern er-
reicht werden muß. Auf der Ebene der politischen 
Ressorts erscheint es jedoch nicht sinnvoll, Kinderpo-
litik neben der Jugendpolitik als eigenes Ressort zu-
sätzlich zu etablieren. Aus Sicht der Kommission ist 
vielmehr zu befürworten, mit einer auch im Begriff 
ausgewiesenen „Kinder- und Jugendpolitik" das um-
fassende Dach für eine Minderjährigenpolitik zu 
schaffen. Eine gemeinsame Kinder- und Jugendpoli-
tik entspricht auch dem Geltungsbereich der Kinder-
rechtskonvention, die sich auf den Status der Minder-
jährigkeit und damit auf alle Kinder und Jugendli-
chen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr bezieht. 

Kinder- und Jugendpolitik in diesem Verständnis 
muß alle Altersgruppen mit ihren unterschiedlichen 
Bedürfnissen und Interessen berücksichtigen. Sie 
muß deshalb differenzierter als bisher bedarfsgerech-
te Arbeitsschwerpunkte und Handlungsformen ent-
werfen und umsetzen. Dabei ist Tendenzen entge-
genzuwirken, Jugendpolitik wegen in der Öffentlich-
keit deutlicher in Erscheinung tretender 
Schwierigkeiten als Problem- bzw. Randgruppenpo-
litik zu betrachten, während Kinderpolitik auf kin-
derkulturelle Ereignisse reduziert wird. 

Insgesamt soll erreicht werden, daß durch die deutli-
chere Kennzeichnung der Zuständigkeit dieses Poli-
tikressorts für die Belange von Kindern notwendige 
Ressourcen mobilisiert und Umdenkungsprozesse 
eingeleitet werden können. 

Die Etablierung einer „Kinder- und Jugendpolitik" 
entspricht auch dem Weg, den der Bundesgesetzge-
ber bei der Neuordnung des Jugendhilferechts für 
die Jugendhilfe gegangen ist, indem er die gesetzli-
che Grundlage als Kinder- und Jugendhilfegesetz 
bezeichnet hat. Dies bedeutet zwar in der Sache 
keine Neuerung, da die Jugendhilfe von Anfang an 
Kinder aller Altersgruppen und ihre Familien fördern 
wollte. Es sollte aber zum einen dem Umstand Rech-
nung getragen werden, daß unter Jugend zumeist 
junge Menschen ab 14 Jahren verstanden werden. 
Zum anderen sollte die explizite Aufnahme der Kin-
der in den Namen des Gesetzes verdeutlichen, daß 
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das Aufwachsen von Kindern in Gegenwart und Zu-
kunft mehr Aufmerksamkeit bedürfe, als dies häufig 
in der Praxis der Fall gewesen sei (Wiesner, SGB VIII, 
Einleitung, Rdnr. 22). In diesem Zusammenhang ist 
allerdings zu fordern, daß sich die Intention des Ge-
setzgebers auch im Gesetz selbst widerspiegeln muß. 
Dies betrifft insbesondere die Verwendung des Be-
griffs der Jugendhilfe in den allgemeinen Vorschrif-
ten des KJHG, den Jugendhilfeausschuß, das Ju-
gendamt, die Jugendhilfeplanung, das Bundesjugen-
dkuratorium und den Jugendbericht, deren Namen 
widerspiegeln sollte, daß Kinder einbezogen werden. 
Auch die Formulierung des „politischen Mandats der 
Jugendhilfe" spricht für die Zusammenfassung der 
Kinder- und Jugendpolitik, denn Kinder und Jugend-
liche sind in gleicher Weise betroffen, wenn es darum 
geht, ;,positive Lebensbedingungen für junge Men-
schen (!) und ihre Familien sowie eine kinder- und fa-
milienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaf-
fen" (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 KJHG). 

Als Bündnispartner für die Kinder- und Jugendpolitik 
bietet sich die Familienpolitik in besonderer Weise 
an. Wurden früher viele Energien darauf verwendet, 
den Abgrenzungsbedarf zwischen den beiden Teil-
politiken zu betonen, ist in der letzten Zeit - und 
zwar spätestens seit dem Siebten Jugendbericht - 
grundsätzlich ein Trend zur Betonung des Kooperati-
onsbedarfs erkennbar: Während die Kinder- und Ju-
gendpolitik zur Kenntnis nehmen muß, daß die Fami-
lie eine maßgebliche Rolle für das Aufwachsen von 
Kindern und Jugendlichen spielt, kann die Familien-
politik auf Unterstützung rechnen, wenn es in dem 
gegenwärtigen Verteilungskampf darum geht, Lei-
stungen für Familien mit Kindern zu verbessern 
(Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit 1986). 

Abschließend soll noch einmal betont werden, daß 
sich Kinder- und Jugendpolitik als Querschnittspoli-
tik auf alle Politikbereiche beziehen muß, die durch 
ihre Entscheidungen die Lebensverhältnisse von  Kin

-

dern (mit)gestalten. Dazu müssen Institutionen und 
Verfahren weiterentwickelt oder neu geschaffen wer-
den, die die Bedürfnisse und Interessen von Kindern 
in den unterschiedlichen Politikbereichen wirksam 
vertreten. Darüber hinaus muß Kinder- und Jugend-
politik Beteiligungsrechte von Kindern absichern. 
Dies kann die Institutionalisierung des Dialogs zwi-
schen Kindern und politischen Entscheidungsträgern 
sowie die Schaffung der rechtlichen Voraussetzun-
gen für politische Mitbestimmung und -gestaltung 
von Kindern, insbesondere auf kommunaler Ebene, 
bedeuten. 

D 2.  Kindheit im gesellschaftlichen Umbruch: 
Risiken und Chancen 

D 2.1  Kinder als Subjekte 
D 2.2 Kinder als Mädchen und Jungen 
D 2.3  Kinder aus Zuwandererfamilien 
D 2.4  Kinder mit Behinderungen 
D 2.5  Kindheit in einem reichen Land 
D 2.6  Kinder im Verbund der Generationen 
D 2.7  Arbeitswelt 
D 2.8  Bildung  

D 2.9  Kinder in der Informationsgesellschaft 
D 2.10 Die natürlichen Grundlagen des Menschen-

lebens 
D 2.11 Kinder- und Jugendhilfe im Umbruch 
D 2.12 Praxisfelder der Kinderhilfen im Kinder- 

und Jugendhilfegesetz 
D 2.13 Kinderbeteiligung 
Resümee: Für eine Kultur des Aufwachsens 

Dieser Bericht über die Lebenssituationen der Kinder 
in Deutschland und die Angebote der Kinder- und 
Jugendhilfe hat auf viele Bedingungen und Prozesse 
hingewiesen, die das Leben von Kindern in den 90er 
Jahren dieses Jahrhunderts bestimmen. Auf der Ba-
sis der Analysen wurden am Schluß der jeweiligen 
Kapitel in den Teilen B und C dieses Berichts detail-
lierte Empfehlungen formuliert, die darauf zielen, 
Kindern „positive Lebensbedingungen" zu erhalten 
oder zu schaffen. In diesem abschließenden Kapitel 
wollen wir übergreifende Perspektiven noch einmal 
aufnehmen und die Punkte benennen, die besonde-
rer Aufmerksamkeit und Sorge bedürfen. 

Wir betrachten gegenwärtige Schwierigkeiten und 
Krisen, die Wohlergehen und Entwicklungs- und 
Lernbedingungen der Kinder gefährden, als Folgen 
sozialer Wandlungsprozesse. Regeln und Institutio

-

nen, auf die sich die Menschen bislang verlassen ha-
ben, können ohne Anpassung an veränderte Verhält-
nisse nicht mehr ein zufriedenstellendes Leben si-
chern. Es wird nicht genügen, an Prozentsätzen, 
Quoten und Haushaltsansätzen zu feilen, obwohl 
auch viele unserer Empfehlungen solche Forderun-
gen aufstellen. Neue Aufgabenverteilungen, Zustän-
digkeiten und Verhaltensmuster werden im p rivaten 
und beruflichen Leben ebenso wie in Organisationen 
und Sozialsystemen entstehen müssen. Mehr noch 
als die Familien in den alten Ländern sind die Fami-
lien in den neuen Ländern von derartigen fundamen-
talen Veränderungen betroffen. In diesen Wand-
lungsprozessen liegen einerseits Risiken und Bedro-
hungen für Kinderleben und Kinderentwicklung, 
andererseits aber auch Herausforderungen und 
Chancen. 

Viele unbewältigte Begleit- und Folgeerscheinungen 
dieses Umbruchs kumulieren in den Jahren der 
Kindheit. Hier treffen unausweichlicher Wandel, un-
kontrollierte Entwicklungen, Verunsicherungen, 
Fehlanpassungen und nicht mehr taugliche Bewälti-
gungsmuster in einer Weise aufeinander, die viele 
Kinder und die Menschen, die ihnen nahe sind, vor 
schwer bewältigbare Aufgaben stellen. 

Zentrale Punkte sind 

- die von der Familie aus nicht mehr allein zu lei-
stende Erziehung und Bildung der Kinder, 

- das unzulängliche Angebot zur Ergänzung der fa

-

milialen Betreuungs- und Bildungsleistungen, 

- die schwache, auf ungerechter Verteilung des 
Wohlstands beruhende ökonomische Situation vie-
ler Familien, 

- die ungleiche Stellung von Männern und Frauen 
in vielen Bereichen des Lebens, 
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- die knapp gewordene Erwerbsarbeit, 

- die dennoch weiterhin auf Erwerbsbeteiligung 
aufbauende Alterssicherung, 

- die auf Kinder und ihre Entwicklungschancen 
übergreifenden Folgen von Entscheidungen, die 
Eltern über ihre Beziehungen treffen, 

- die Rücksichtslosigkeit der Erwachsenenwelt ge-
genüber kindlichen Spielwünschen, sinnenhafter 
Erfahrung, Zeitrhythmen und Schutzbedürftigkeit 

sowie 

- die durch Verkehrsdichte, Siedlungsweise, Auflö-
sung sicherer Milieus und Naturzerstörung gefähr-
lich gewordenen Lebensbereiche der Kinder au-
ßerhalb der Familie und der pädagogisch betreu-
ten Räume. 

Wenn Eltern auf derartige Probleme reagieren, erle-
ben sie oft, daß Schritte, die Lösungen zu sein schei-
nen, neue Probleme hervorbringen. Vielfältige so-
ziale Erfahrungen und Förderung von Fähigkeiten 
könnten Kinder von früh auf in Einrichtungen erhal-
ten, die eng mit Familien kooperieren. Diese Plätze 
werden, außer in den Jahren des Kindergartenbe-
suchs, kaum angeboten und können nur mit hohem 
finanziellem Aufwand von Eltern selber organisiert 
werden. Manche Eltern reagieren darauf mit der her-
kömmlichen Aufgabenteilung, in der Mütter die Be-
treuung, Erziehung und Bildung ihrer Kinder so weit-
gehend übernehmen, wie es von der Familie aus 
überhaupt möglich ist. Diese Frauen verzichten auf 
berufliche Entfaltungsmöglichkeiten, obwohl sie da-
für eine Ausbildung abgeschlossen haben. Gerade 
die Frauen, die die Lebensorientierung der nach-
wachsenden Generation am nachhaltigsten beein-
flussen, demonstrieren Kindern und Jugendlichen 
die Asymmetrie der Geschlechter. Diese Frauen und 
Mütter verlieren zudem im beträchtlichen Umfang 
Alterssicherung, während sie diese durch die Sorge 
für ihre Kinder für andere schaffen. Außerdem ent-
geht der Familie eine zusätzliche Einkommensquelle; 
sie fällt daher im Lebensstandard hinter Alleinleben-
de und Paare mit vergleichbarer Ausbildung und be-
ruflicher Stellung weit zurück. Nicht nur der Kon-
sum, sondern auch Bildungsmöglichkeiten und kul-
turelle Angebote, die Familien den Kinder mit ihren 
Mitteln erschließen müßten, werden eingeschränkt. 
Versuchen jedoch beide Eltern zum Familieneinkom-
men beizutragen, stoßen sie auf das mangelnde 
Platzangebot in den Tageseinrichtungen für Kinder 
und nur selten haben sie die Wahl zwischen Betreu-
ungsformen, die ihren Erziehungsvorstellungen ent-
gegenkommen. Aber selbst zwei Einkommen ma-
chen es Familien schwer, Sparleistungen zu erbrin-
gen, mit denen sie sich persönlich gegen Risiken und 
für ihr Alter absichern könnten. 

Alle diese Probleme steigern sich, wenn nur eine 
Mutter oder - weitaus seltener - ein Vater die Fami-
lienaufgaben übernimmt. Da Tageseinrichtungen 
und Arbeitsplätze regional unterschiedlich zur Verfü-
gung stehen, wirkt sich auch der Wohnort auf Lö-
sungsmöglichkeiten aus, nicht zuletzt, ob die Familie 
in den alten oder den neuen Ländern zu Hause ist. In 
den neuen Ländern wurde deutlich, daß Eingriffe in 

das gewohnte Muster der Erwerbsbeteiligung von 
Männern und Frauen Folgeprobleme nach sich zie-
hen, weil unterstützende Netzwerke, die Familien in 
den alten Ländern aufgebaut haben, unter den Be-
dingungen der DDR-Gesellschaft nicht entstanden 
sind. 

Die Zukunft der Gesellschaft hängt jedoch wesent-
lich davon ab, daß Widersprüchlichkeiten in der Le-
benswelt von Kindern und Familien den Erwerb von 
sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten 
und Motivationen nicht verhindern. Chancen dafür, 
größere Stimmigkeit der Lebensverhältnisse zu errei-
chen, sehen wir in der wachsenden Einsicht, 

- daß die Orientierung an einem Immer-Mehr und 
Noch-Besser an eine Grenze gestoßen ist und daß 
ein Lebensstil gefunden werden muß, der soziale 
Beziehungen respektiert und die Gesundheit von 
Natur und Mensch fördert; 

- daß die knappe Arbeit anders verteilt werden 
muß, damit alle Zugang zu ihr haben, aber auch 
um Menschen Zeit zu geben für das, was ihnen 
außerdem wichtig ist; 

- daß der Anteil an den lebenswichtigen Gütern 
nicht nur über Einkommen aus Erwerbsarbeit of-
fen sein muß, sondern auch durch die Übernahme 
sozialer Aufgaben; 

- daß auch die Alterssicherung nicht nur durch Er-
werbsarbeit erreichbar sein muß, sondern eben-
falls durch Kindererziehung, Altenpflege und viele 
andere Dienstleistungen, die Gesellschaften für 
ihre Mitglieder bereitstellen müssen; 

- daß Menschen unabhängig von ihrer Geschlechts-
zugehörigkeit ermöglicht werden muß, ihre Le-
benspläne zu verwirklichen; 

- daß nicht die Ehe, sondern die alleinige oder ge-
meinsame Verantwortung für Kinder (oder andere 
Menschen) von der Allgemeinheit zu fördern ist; 
und 

- daß Bildung infolge dieser Veränderungen in den 
Lebensmustern sich in ihren Gehalten grundle-
gend zu verändern hat, um nicht nur auf Arbeit, 
sondern auf ein sinnvolles Leben mit anderen vor-
zubereiten. 

Schritte in diese Richtung tragen dazu bei, Lebens-
bedingungen zu verwirklichen, nach denen viele 
Menschen sich sehnen. Wir schlagen vor, die Er-
werbsarbeit im Leben so zu verteilen, daß man in Le-
bensphasen hoher Anforderungen durch Kinderer-
ziehung oder Pflege älterer Menschen entlastet wird, 
ohne deshalb in Armut getrieben zu werden. Chan-
cengleichheit von Männern und Frauen im Erwerbs-
sektor würde die derzeitige „Rationalität" der Ent-
scheidung dafür aufheben, daß Mütter die Erziehung 
der Kinder übernehmen, weil ihr Verzicht auf eigene 
Erwerbstätigkeit den geringeren Einkommens- und 
Karriereverlust bedeutet. Die zur Verfügung stehen-
de Zeit wird ferner eine erweiterte aktive Beteiligung 
von Eltern in familienergänzenden Einrichtungen er-
möglichen. Eltern ständen nicht, wie heute oft, in der 
ständigen Not, Erwerbsarbeit, Haushalt sowie Spiel 
und Beschäftigung mit Kindern zeitlich zu koordinie- 
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ren, sondern könnten wie andere Menschen am so-
zialen, kulturellen und öffentlichen Leben teilneh-
men und auf diese Weise die Eigenwelt der Familie 
öffnen. 

Wir betonen noch einmal, daß die Vorschläge dieses 
Berichts nicht nur daran orientiert sind, die Lücken 
und Engpässe in der bestehenden Kooperation von 
Familie, Tageseinrichtungen, Bildungsstätten und 
Jugendhilfeangeboten zu beheben. Vielmehr sollen 
die Empfehlungen dazu beitragen, Entwicklungen 
zu ermöglichen. Im einzelnen wissen wir noch nicht, 
wie die Zukunft der Kinder in 30 oder 40 Jahren aus-
sehen wird. Wir müssen sie darin unterstützen, jene 
sozialen, moralischen und kognitiven Fähigkeiten 
auszubilden, die ihnen helfen, uns noch nicht be-
kannte Probleme zu lösen. 

D 2.1 Kinder als Subjekte 

Kinder sind nicht an dem zu messen, was sie noch 
nicht sind, sondern sie sind junge Menschen mit 
eigener Wahrnehmung, eigenen Bedürfnissen und 
eigenen Erwartungen, die grundsätzlich denselben 
Respekt verdienen wie die Wahrnehmungen, Bedürf-
nisse und Erwartungen der anderen Gesellschafts-
mitglieder. Die Gesellschaft ist darauf angewiesen, 
daß Kinder mit ursprünglicher Neugier ihre Welt er-
kunden, denn Wissen, Können und Verständnis las-
sen sich nicht einflößen. Nur weil Kinder Subjekte 
sind und sich in ihrem Subjekt-Sein entfalten, kön-
nen Kinder zu aktiven Mitgliedern in Beziehungen 
und Gruppen, in Institutionen und der Gesellschaft 
werden. 

Diesen Weg finden Kinder vor allem dann, wenn alle, 
die an den Prozessen der Entwicklung, Erziehung 
und Bildung beteiligt sind, sie nicht nur einzupassen 
versuchen, sondern sie ihr eigenes Sinnverständnis 
entfalten lassen. Regeln und Normen, Wissen und 
Werte einer Gesellschaft stehen auf dem Prüfstand, 
wenn die „Neuen" kommen und prüfen, was ihnen 
geboten wird. Selbstverständlich machen sie Fehler, 
wie nur Subjekte sie machen können. Aber sie sto-
ßen auch auf schlechte Kompromisse und Doppelmo-
ral. Wenn jedoch Kinder in einer Gesellschaft aus-
sprechen können, was sie entdecken, gibt es Ent-
wicklungschancen für Kinder und die Gesellschaft. 

In gewisser Weise sind Kinder die „moderneren" 
Menschen. Veränderungen, die Erwachsenen Sorgen 
bereiten, weil sie das Gewohnte in Frage stellen, sind 
Kindern selbstverständlich. Sie gehören zu all dem, 
worauf sie sich ohnehin einstellen müssen. Diese 
Haltung bezieht sich nicht nur auf technische Neuer-
ungen; Kinder wissen, daß Erwachsene oft große Pro-
bleme miteinander haben. Sie sind Realisten, sie ak-
zeptieren, daß es Dinge gibt, an denen man nichts 
ändern kann. Aber sie verlangen, daß man sie aner-
kennt, daß es Menschen gibt, die sie lieben, daß 
Menschen ihnen gegenüber ehrlich und zuverlässig 
sind und ihnen Schutz geben, wo sie nicht weiterwis-
sen und weiterkönnen. Insofern sind Kinder „konser-
vativ", und die Gesellschaft hätte keinen Grund, vor 
Kindern Angst zu haben. 

Das Subjekt-Sein der Kinder hat noch eine andere 
Seite: Kinder reagieren auf das, was sie vorfinden, 
nicht selten in unerwarteter Weise. Sie sind mit Be-
ziehungen oder Regeln nicht zufrieden und bringen 
dies zum Ausdruck; sie sind irritiert oder verstört, 
entziehen sich oder sabotieren. Es zeigt sich, daß sie 
starke Subjekte sind und Erziehungsberater, Sozial-
arbeiter, Sonderpädagogen und Therapeuten an den 
Rand ihrer Kompetenz und Kraft zu bringen vermö-
gen. Weil Kinder Subjekte sind, können sie sich into-
lerabel destruktiv verhalten. Allerdings begegnet 
sich die Gesellschaft in diesen Akten der Verweige-
rung, Selbstzerstörung und Gewalt gegen Sachen 
und Personen selber. Was sie beklagt, ist eine er-
schreckende Antwort auf das, was Menschen diesen 
Kindern vorgeben. 

Die Subjektstellung der Kinder hat auch ihre rechtli-
che Seite. Kinder sind Träger von unveräußerlichen 
Rechten, die das Grundgesetz ihnen zuerkennt. Die 
Würde der Kinder als Person ist geschützt und ihre 
körperliche Unversehrtheit garantiert. Es gab Be-
mühungen, das Recht der Kinder auf Entwicklung 
ebenfalls in das Grundgesetz aufzunehmen. Diese 
Entwicklungschancen dürfen Kindern nicht aus aus

-

länder- oder aufenthaltsrechtlichen Gründen vorent-
halten werden. 

D 2.2 Kinder als Mädchen und Jungen 

Kinder nehmen ab den ersten Lebensjahren ihre Welt 
als Mädchen und Jungen wahr; sie entdecken bald, 
daß die Stellung von Männern und Frauen in dieser 
Gesellschaft verschieden ist, selbst wenn die Perso-
nen in ihrer Nähe versuchen, ihnen unabhängig von 
ihrem Geschlecht Entwicklungschancen zu eröffnen. 
Alle Einrichtungen der Kindheit haben daran mitzu-
wirken, daß den Mädchen die gleichen Lebenschan-
cen offenstehen wie den Jungen. 

Eine wesentliche Entwicklungsaufgabe für Kinder 
besteht darin, Geschlechtsidentität zu erwerben. Die-
ser Prozeß findet heute positive Unterstützung durch 
Erziehungskonzepte und erweiterte Rollenvorstel-
lungen, die sowohl Jungen als auch Mädchen breite-
re Handlungs- und Emotionsspielräume zugestehen. 
Gleichzeitig sind jedoch nach wie vor einengende 
Geschlechtsstereotypen stark präsent, die über die 
Angebote der Medien und Darstellungen in Schulbü-
chern, durch das an traditionellen Geschlechtsrollen 
orientierte Vorbild und unreflektiertes Erziehungs-
verhalten von Eltern und Pädagoginnen, aber auch 
durch Rollenzuweisungen und Gruppenprozesse in 
den Peer-Groups transportiert und verstärkt werden. 

Der Bericht hat immer wieder auf Unterschiedlich-
keiten, aber auch auf deutliche Ungleichheiten zwi-
schen den Geschlechtern hingewiesen. Mädchen 
und Jungen treffen nach wie vor auf verschiedene 
Rollenerwartungen und -zuweisungen in der Familie 
und in pädagogischen Institutionen, die ihren Inter-
essen und Bedürfnissen nicht in gleicher Weise ent-
gegenkommen. 

Mädchen sind nach wie vor mit Benachteiligungen in 
ihren Handlungsspielräumen konfrontiert. Deshalb 
sind mädchenspezifische Angebote und Maßnahmen 
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zu fördern, die besonders auf die Interessen und Le-
benslagen von Mädchen eingehen. Besonders wich-
tig erscheint dies in Teilbereichen des Bildungswe-
sens, z. B. in den Informationstechnologien, in den 
Freizeitangeboten und in der Zugänglichkeit öffentli-
cher Räume. 

Doch auch die Situation der Jungen ist kritisch zu re-
flektieren im Hinblick auf Einseitigkeit und spezifi-
sche Probleme, die in Zusammenhang mit der klassi-
schen Jungensozialisation zu sehen sind. Die päd-
agogische Praxis in Tageseinrichtungen für Kinder ist 
unter dieser Rücksicht zu überprüfen. Zu fordern ist 
die Unterstützung der Familien im Hinblick auf eine 
gleichberechtigte Rollenverteilung von Vätern und 
Müttern bezüglich Beruf, Haushalt und Versorgung 
der Kinder und in der Verwirklichung von Erzie-
hungsvorstellungen, die Jungen und Mädchen glei-
che Entfaltungsmöglichkeiten, Freiräume und Pflich-
ten zugestehen bzw. abverlangen. Für den Bereich 
der Medienangebote sind Darstellungen zu fordern, 
die die Differenziertheit und Vielfalt der Bilder und 
Rollen und damit das heute mögliche Verhaltens-
spektrum von Männern und Frauen zeigen. 

D 2.3 Kinder aus Zuwandererfamilien 

Die Sozialisation und Erziehung der Kinder steht un-
ter zunehmend vielfältigen kulturellen Einflüssen. 
Wenn bikulturelle und binationale Ehen sowie Aus-
siedlerfamilien einbezogen werden, ist das Verhalten 
etwa eines Viertels der Kinder durch Kulturtraditio-
nen (mit)beeinflußt, die erst in den letzten Jahrzehn-
ten vermehrt in Deutschland vertreten sind. Eine der-
artige Definition kultureller Verschiedenheit unter 
Kindern in Deutschland spiegelt Ausmaß und Quali-
tät der Heterogenität von Kindheit im Deutschland 
der 90er Jahre besser wider als die Bestimmung 
durch die Staatsangehörigkeit. Diese kulturelle Hete-
rogenität tragen Kinder heute in die Tageseinrichtun-
gen, Schulen oder Einrichtungen der Jugendhilfe. 

Für die nähere Zukunft sehen wir eine doppelte Ten-
denz: Einerseits wissen lange hier lebende Familien 
ausländischer Herkunft inzwischen viel über das 
Land, in dem sie sich aufhalten, und können ihre 
Kinder auf das vorbereiten, was sie in Kindergärten 
und Schulen erwartet. Andererseits haben sich Grup-
pen von Eltern anderer kultureller Tadition einen kri-
tischen Blick für deutsche Erziehungs- und Bildungs-
vorstellungen bewahrt oder ihn angesichts der Erfah-
rungen in dieser Gesellschaft verstärkt entwickelt. 
Sie bemühen sich, ihren Kindern die ihnen wertvol-
len Traditionen zu erhalten. 

Nur noch für eine Teilgruppe der in Deutschland le-
benden ausländischen Eltern bietet die Vorstellung 
einer Integration in die deutsche Gesellschaft eine 
Perspektive, andere wünschen in diesem Land als 
Bürger in rechtlich gesicherter Stellung zu leben, 
wollen aber nicht Deutsche im Sinne der kulturellen 
Tradition werden und wollen dies auch für ihre Kin-
der nicht. Vermutlich werden manche ihrer Kinder 
einen anderen Weg gehen. Der Respekt vor dem El-
ternrecht verlangt, die Lebensvorstellungen der El-
tern für sich und ihre Kinder zu achten. Unterschied-
liche kulturelle und religiöse Gewohnheiten müssen 

anerkannt, die Sprache des Elternhauses gefördert 
sowie verschiedenartige Vorstellungen von den Rol-
len der Geschlechter respektiert werden, soweit sie 
sich mit den Gesetzen des deutschen Staates vertra-
gen und andere nicht in ihren Rechten verletzt wer-
den. 

Die Herstellung einer gemeinsamen Basis für das zu-
künftige Zusammenleben verlangt, den Kindern 
über Bildung und Ausbildung Zukunftschancen in 
dieser Gesellschaft zu eröffnen. Gemeinsame Erzie-
hung von deutschen Kindern und Kindern aus Zu-
wandererfamilien bietet dafür eine bessere Voraus-
setzung als getrennte Einrichtungen. Das verlangt 
die interkulturelle Öffnung aller Institutionen, die für 
Kinder da sind. 

Eine entscheidende Vorausetzung für das Zusam-
menleben ist, daß den ausländischen Menschen, die 
seit langem ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland 
haben, bürgerliche Rechte zugestanden werden, 
ohne die eine aktive Beteiligung an der Gestaltung 
des gemeinsamen Lebens nicht möglich ist. Für die 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist wich-
tig, daß sie neben ihrer Familie eine sichere Umwelt 
haben, die ihre eigene ist, in der sie als Rechtssub-
jekte anerkannt sind und deren Regeln sie daher ak-
zeptieren. Daher halten wir für unabdingbar, daß 
Kindern und Jugendlichen, die in Deutschland gebo-
ren wurden und hier dauerhaft leben, möglich ist, die 
deutsche Staatsbürgerschaft neben der, die sie von 
ihren Eltern übernehmen, zu erwerben. 

D 2.4 Kinder mit Behinderungen 

Um gemeinsames Leben zu ermöglichen, müssen in 
den Einrichtungen der Kindheit vielfältige Anstren-
gungen unternommen werden, behinderte und 
nichtbehinderte Kinder zusammen zu erziehen und 
zu bilden, allerdings nicht ohne ihnen die besonde-
ren Hilfen zukommen zu lassen, die behinderte Kin-
der benötigen. Gemeinsames Leben muß zum Ziel 
und zum Normalfall werden. 

Familien, in denen Kinder mit Behinderungen auf-
wachsen, stehen unter psychischen, sozialen und 
ökonomischen Belastungen; sie brauchen - unab-
hängig davon, ob diese Kinder schwere oder geringe 
Behinderungen haben - soziale Akzeptanz, Hilfen 
und materielle Unterstützung bei der Betreuung und 
Förderung ihrer Kinder. Frühförderung und vorschu-
lische Erziehung sind besonders wichtig, und sie 
müssen auch sozial benachteiligte Kinder und Kinder 
aus Zuwandererfamilien erreichen. Mehr als bisher 
muß die Entwicklungsfähigkeit dieser Kinder wahr-
genommen werden. Auch im Bereich der Schule 
müssen die pädagogischen und didaktisch-methodi-
schen Möglichkeiten weiterentwickelt und ausge-
schöpft werden, um zu verhindern, daß Kinder in 
Sondereinrichtungen überwiesen werden. 

Von vielen Eltern sind Initiativen für gemeinsames 
Leben und Lernen ausgegangen. Aber sie sind auf 
die Kooperation von Ämtern und Einrichtungen an-
gewiesen, und die wird oft nur halbherzig angebo-
ten. Nach wie vor ist um der Integration dieser Kin-
der willen die Zuständigkeit der Jugendhilfe für alle 
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Kinder, unabhängig von der Art ihrer Behinderung, 
zu fordern. Wir weisen darauf hin, daß die Mittel-
knappheit die positiven Folgen der pädagogischen 
Anstrengungen der letzten Jahre gefährdet. Das Er-
reichte muß gesichert und ausgeweitet werden. 

D 2.5 Kindheit in einem reichen Land 

Obwohl dieser Bericht viele Punkte benannt hat, in 
denen Wohlergehen und Entwicklungschancen von 
Kindern nicht genügend berücksichtigt werden, ver-
kennen wir nicht, daß wir über Kinder sprechen, die 
in einem reichen Land geboren wurden und die fast 
alle in besseren Verhältnissen heranwachsen als Mil-
lionen von Kindern in anderen Teilen der Welt. Es 
gibt kontrollierte Nahrungsmittel, sauberes Wasser, 
gute medizinische Versorgung, Spielplätze, Kinder-
gärten und Schulen, anregende Kinderbücher, lehr-
reiches und vergnügliches Spielzeug, Schwimmbä-
der und Sportstätten, Musikschulen und viele andere 
Freizeit- und Bildungsangebote. 

Bei allen Hinweisen auf Mängel und Defizite ist uns 
bewußt, daß viele Kinder (und Erwachsene) über 
Dinge und Möglichkeiten verfügen, die das weit 
überschreiten, was Menschen wirklich brauchen. 
Wenn wir auch annehmen, daß der Zuwachs des 
Wohlstands an eine Grenze gestoßen ist, so hoffen 
wir doch, daß die Voraussetzungen eines gesunden, 
sozial und emotional befriedigenden sowie geistig 
anregenden Kinderlebens auch für die kommenden 
Generationen gesichert werden können. 

Studien über Armut von Kindern und Familien doku-
mentieren, daß aus der Entbehrung dessen, was die 
Mehrzahl der anderen hat, nicht problemlos ein ein-
facher, das „Wesentliche" bewahrender Lebensstil 
erwächst. Die enge Kalkulation der unverzichtbaren 
Güter, der kaum vorhandene Spielraum für kleine 
Besonderheiten im Alltag sowie die fehlende Aner-
kennung durch die soziale Umwelt verderben oft die 
Beziehungen in der Familie. Die sozial-emotionale 
Entwicklung der Kinder erleidet in vielen Fällen 
Schaden, und Bildungschancen werden reduziert. 
Die einzelne Familie hat nur begrenzte Möglichkei-
ten, eine befriedigende Gegenwelt gegen den Über-
fluß der anderen zu entwerfen. 

Diejenigen in unserer Gesellschaft, die ihre guten 
Gründe für Unbehagen am vorhandenen Reichtum 
haben, dürfen ihre Zweifel und Mahnungen nicht zu-
erst an die Familien adressieren. In den Verteilungs-
prozessen der Gesellschaft ist dafür zu sorgen, daß 
Kindern nach dem Maß dessen gegeben wird, was in 
dieser Gesellschaft an Gütern vorhanden ist. Wir sind 
darüber hinaus der Ansicht, daß der Gesellschaft je-
des Kind gleich viel wert sein sollte und daher eine 
Grundausstattung jedes Kindes unabhängig von der 
sozio-ökonomischen Lage der Eltern sichergestellt 
werden muß, die nicht nur das Existenzminimum des 
Lebensunterhalts deckt, sondern auch die Bildungs-
erfordernisse sowie die soziale und kulturelle Förde-
rung der Kinder berücksichtigt. 

Wir halten es für einen gesellschaftspolitischen Skan

-

dal, daß der materielle Spielraum der Familie und da

-

mit ihre sozialisatorische und erzieherische Kraft in 

den 80er und 90er Jahren durch sämtliche Reformen 
des Einkommens- und Steuersystems eingeengt statt 
erweitert wurde. Wir haben ausgeführt, daß der Fa-
milienlastenausgleich der grundlegenden Reform be-
darf. 

D 2.6 Kinder im Verbund der Generationen 

Für die überwiegende Mehrheit der Kinder ist die 
Familie der wichtigste Ort ihres Lebens; fast alle fin-
den dort die Bezugspersonen, mit denen sie ihre 
grundlegenden Fähigkeiten und Einstellungen ent-
wickeln. Wie immer in Familien und Lebensgemein-
schaften die Aufgaben verteilt werden: es ist stets 
darauf zu achten, daß die grundlegende Verantwor-
tung für Kinder von beiden Eltern geteilt wird. Wir 
begrüßen, daß die gemeinsame Sorge für Kinder 
auch nach einer Elterntrennung und für nicht verhei-
ratete Eltern zum rechtlichen Normalfall werden soll. 

Mehr als ein Viertel der Kinder wird wenigstens eini-
ge Zeit in Kindheit und Jugend nur mit Mutter oder 
Vater zusammenleben. Kinder aus Familien mit al-
leinerziehenden Müttern und Vätern stoßen weniger 
als früher auf Vorurteile. Untersuchungen haben 
längst gezeigt, daß auch diese Familienformen ihre 
Erziehungsleistungen vollbringen können und auch 
tatsächlich überwiegend erbringen, nicht selten trotz 
erheblicher ökonomischer Restriktionen. 

Umfragen zeigen, daß Kinder, Mütter und Väter im 
Grundsätzlichen mit den Familien, in denen sie le-
ben, zufrieden oder sogar sehr zufrieden sind. Eltern 
nehmen dabei hin, daß sie einer Teilgruppe der Ge-
sellschaft angehören, der die Versorgung des Nach-
wuchses der Gesellschaft und dessen umfassende 
Vorbereitung auf seine Teilhabe im gesellschaftli-
chen Leben übertragen wird, ohne daß die Allge-
meinheit die ausgleichbaren Lasten, die diese Teil-
gruppe auf sich nimmt, in angemessener Weise kom-
pensiert. Dies führt dazu, daß Eltern, die die 
heranwachsende Generation in das gesellschaftliche 
Leben einführen sollen, durch zeitliche und mate-
rielle Aufwendungen für ihre Kinder weniger Mög-
lichkeiten haben als Kinderlose mit vergleichbarer 
Ausbildung und Stellung, an der Kultur und anderen 
Werten, die diese Gesellschaft hervorbringt, teilzu-
nehmen. Ein horizontaler Ausgleich der Kinderko-
sten - zwischen Menschen mit Kindern und Men-
schen ohne Kinder - ist ein Problem der gesellschaft-
lichen Gerechtigkeit. 

Diese Forderung stellen wir auf, noch bevor wir auf 
die zunehmende Kinder- und Familienarmut hinwei-
sen. Skandalös ist, daß Familien nicht nur wegen Un-
fähigkeiten der Eltern, durch Krankheiten oder ande-
re Schicksalsschläge oder wegen ökonomischer und 
struktureller Krisen in Not geraten, sondern dadurch, 
daß geringere und selbst mittlere Einkommen unter 
den gegenwärtigen Bedingungen des Familienla-
stenausgleichs bei zwei und mehr Kindern nicht aus-
reichen, um der Familie ein Leben deutlich über der 
Armutsgrenze zu sichern. Unser Bericht weist auf die 
vielfältigen Risiken hin, die das Aufwachsen in Ar-
mut für Kinder bedeutet. Die Knappheit der Mittel, 
die unzulänglichen Wohnungen und das schlechte 
Wohnumfeld überlasten die Familienmitglieder und 
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ihre Beziehungen. Gesundheitliche Schäden, Bil-
dungs- und Ausbildungsmängel sowie sozial-emotio-
nale Fehlentwicklungen führen zu hohen Folgeko-
sten. In diesem Zusammenhang zu fordern, daß „wir 
alle" bescheidener leben sollten, muß als zynisch be-
zeichnet werden. 

Viele Erfahrungen dokumentieren, daß man Kinder 
nicht fördern kann, ohne die für sie wichtigen Bezie-
hungen zu ihren Eltern mit einzubeziehen, weil sie 
selbst dann noch an ihren Eltern hängen, wenn diese 
Eltern „objektiv" zutreffend als unzuverlässige, ver-
nachlässigende oder selbstsüchtige Eltern beurteilt 
werden. Dennoch muß Kindern möglich sein, sich 
auch unabhängig von den Eltern an andere Personen 
ihres Vertrauens zu wenden, um sich Hilfe zu 
erschließen, wenn das Problem mit ihren Eltern zu-
sammenhängt. Diese Personen und Stellen werden 
entscheiden müssen, wann und wie sie die Eltern sol-
cher in Krisen geratener Kinder in Hilfen einbezie-
hen. Sie müssen dabei auf Hilferufe eingehen kön-
nen, mit denen sich Kinder an Hilfsdienste wenden, 
weil sie erwarten, nicht an ihre Eltern „verraten" zu 
werden. Einrichtungen der Kinderhilfe muß diese 
professionelle Beurteilung der Situation zugestanden 
werden. Dieser Entscheidungsspielraum ist desto 
leichter zu eröffnen, je klarer ist, daß Kinderhilfe sich 
grundsätzlich nicht als Hilfe gegen Eltern, sondern 
als Hilfe mit und auch für Eltern versteht. 

Familie besteht aber nicht nur aus Eltern und Kin-
dern. Vor allem Großeltern sind für viele Kinder 
wichtige Bezugspersonen. Mit ihnen teilen heute le-
bende Kinder mehr Lebensjahre als Kinder früherer 
Generationen; die Großeltern sind im allgemeinen 
gesünder und aktiver als früher; die vergangenen 
Jahrzehnte wirtschaftlicher Prosperität haben die 
„Altersarmut" zu überwinden geholfen. Viele Groß-
eltern unterstützen die jungen Familien materiell 
und mit ihrer reichlicheren Zeit. Daher kann der Fa-
milienzusammenhalt dazu beitragen, eine rigide Auf-
teilung der Gesellschaft in Altersgruppen zu vermei-
den. Wir weisen darauf hin, daß für Kinder mit aus-
ländischem Paß Kontakte zu Großeltern aufgrund 
des geltenden Ausländerrechts deutlich erschwert 
sein können. 

Erfahrungen über die eigene Altersgruppe hinaus 
sind eine wichtige Voraussetzung, um zwischen den 
lebenden Generationen einen Vertrag darüber zu 
vereinbaren, wie durch die Leistungen der aktiven 
Generation das Leben der älteren und der jüngeren 
angemessen gesichert wird. Wir halten es für unfair, 
die Interessen der Generationen gegeneinander aus-
zuspielen. Jeder Mensch hat heute eine hohe Chan-
ce, während eines langen Lebens jeder Generation 
anzugehören. Auf dieser Basis sollte auszuhandeln 
sein, welchen Anteil jede Generation gerechterweise 
von den Gütern einer Gesellschaft erhalten sollte. 

D 2.7 Arbeitswelt 

Der Arbeitsmarkt und Zeitregelungen der Arbeit sind 
fast immer berührt, wenn das Zusammenleben von 
Eltern und Kindern unterstützt werden soll. Arbeits-
zeitregelungen setzen dem gemeinsamen Familien

-

leben Grenzen und erfordern entsprechende Öff-
nungszeiten für Tageseinrichtungen der Kinder. 

Aber nicht nur das Familienleben hängt von der Si-
tuation des Arbeitsmarktes und den Arbeitszeiten ab, 
sondern auch die Betriebe und Einrichtungen, die 
Mütter und Väter beschäftigen, müssen berücksichti-
gen, daß diese Arbeitnehmer Pflichten gegenüber 
Kindern haben, die zum Teil durch Rechte abgesi-
chert sind, die Arbeitgebern Kosten verursachen. 
Diese Kosten treffen Unternehmen in unterschiedli-
cher Weise und können Wettbewerb und Ertrag er-
heblich belasten. Damit einzelnen Unternehmen, die 
Frauen und Mütter beschäftigen, nicht Nachteile ent-
stehen, müssen diese Kosten ausgeglichen werden. 
Dies ist ein wichtiger Schritt zur Beseitigung der Un-
gleichbehandlung von Frauen und Männern am Ar-
beitsmarkt. 

Die derzeitige Krise des Arbeitsmarktes ist eine der 
schwersten Belastungen, die Familien heute erleben, 
denn der Einkommens- und Ansehensverlust bei Ar-
beitslosigkeit betrifft nicht nur ein Individuum, son-
dern Eltern und Kinder und nicht selten indirekt wei-
tere Personen im Familienverband. Die Tatsache, daß 
auf absehbare Zeit nicht genug Arbeit für alle, die ar-
beiten wollen, vorhanden ist, macht grundätzlich er-
forderlich, die Verteilung der knappen Arbeit im 
Rahmen einer Begrenzung der Lebensarbeitszeit neu 
zu regeln. Wir schlagen vor, Erziehungszeiten (eben-
so wie Zeiten der Sorge für alte Menschen) in die Re-
gelungen zur Verteilung von Erwerbsarbeit, sozialer 
Arbeit und Fortbildungszeiten im Leben einzubezie-
hen, und zwar wechselseitig unvertretbar sowohl für 
Männer als auch Frauen. 

Erziehungszeiten (ebenso wie Zeiten für andere so-
zialen Dienste) sollten die zugestandene Erwerbsar-
beitszeit voll rentenwirksam ersetzen können. Als 
Zeiten, die gesellschaftlich wichtigen Zielen dienen, 
sind Erziehungszeiten angemessen zu entgelten. Ein 
lebenslang geführtes Arbeitszeitkonto sollte ermögli-
chen, daß Eltern den Schwerpunkt ihrer Erwerbsar-
beit in Zeiträume legen, in denen die Erziehung und 
Förderung der Kinder geringeren zeitlichen Auf-
wand beanspruchen. Stets muß allerdings auch 
durch ein entsprechendes Angebot an Betreuungs-
plätzen für Kinder gewährleistet sein, daß Mütter 
und Väter ihre Erwerbstätigkeit auch ohne Unterbre-
chung fortsetzen können, wenn dies ihre Wahl ist. Da 
die Möglichkeit von Erziehungszeiten für manche 
Unternehmer Frauen zu zweitrangigen Arbeitskräf-
ten macht, wurde in der Kommission auch die Auffas-
sung vertreten, Erziehungszeiten sollten neu zur Dis-
position gestellt werden. In jedem Fall sollten Tages- 
und Wochenarbeitszeiten kinder- und familien-
freundlicher gestaltet werden. 

Zwar ist für Kinder intensiv gefüllte Zeit wichtiger als 
die reine Dauer der Zeit, die sie mit Mutter oder Va-
ter verbringen. Dennoch stellen Kinder Ansprüche 
an die Zeit ihrer Eltern und sind in die üblichen Zeit-
pläne der Erwachsenenwelt nur schwer einzufügen, 
weil sie spontane, aus ihrer Sicht nicht aufschiebbare 
Bedürfnisse haben, für die sie Bezugspersonen brau-
chen. Zur Schaffung kindgerechter Lebensverhält-
nisse ist daher erforderlich, Personen, mit denen Kin- 
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der leben, mehr Zeit zu geben. Dies geschieht zum 
Teil durch Tageseinrichtungen, die Eltern ermögli-
chen, Erwerbs- und Familienarbeiten zu erledigen, 
neben denen Kinder schwer zu betreuen sind. Dies 
geschieht in unzulänglicher Weise durch die Schule, 
die - anders als in den meisten Nachbarländern - 
Kinder  nur wenige Stunden aufnimmt; sie sollte ihre 
Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder und 
Eltern erweitern. Die heutige Arbeitsmarktsituation 
ermöglicht, Eltern mehr Zeit zuzugestehen, damit sie 
sich auf die zeitlichen Erfordernisse und Lebens-
rhythmen ihrer Kinder besser einstellen können. 

D 2.8 Bildung 

Kindheit ist die Zeit der Bildung in einem umfassen

-

den  Sinne, denn es geht nicht nur darum, die grund-
legenden Kulturtechniken zu lernen und das Wissen 
zu übernehmen, das Menschen als künftige Berufstä-
tige und Bürger eines demokratischen Gemeinwe-
sens benötigen, sondern auch darum, sein Leben als 
Partner in vielerlei Beziehungen zu anderen führen 
zu können, als Mitglied eines wirtschaftenden Haus-
halts, als Konsument und Gestalter seiner Freizeit, 
als jemand, der sich in mancherlei Notlagen zu hel-
fen weiß, als jemand, der anderen rät und sie unter-
stützt, der fremde Kulturen achtet, der sich im Zu-
sammenhang mit der Natur erlebt, der weiterzuler-
nen vermag und sich seine wichtigsten Fragen nicht 
abhandeln läßt, der sich freuen kann, der klug zu ur-
teilen versucht und Schmerz und Unglück nicht ver-
drängt. 

Manches davon vermitteln Eltern. Aber wir wissen, 
daß die Familie nicht mehr allein in der Lage ist, ih-
ren Kindern alle Erfahrungen zu erschließen, die sie 
benötigen. Alle Einrichtungen, die Kinder aufneh-
men, haben Teil an diesen Bildungsprozessen, auch 
ohne daß sie zur Schule werden oder wie eine Schule 
arbeiten, weil sie sehr viel mehr als die notwendiger-
weise systematisch vorgehende Schule an der ur-
sprünglichen Neugier und den Lebenssituationen 
der Kinder anzuknüpfen vermögen. Wir halten es für 
wichtig, Krippen, Kindergärten und Horte unter die-
ser weiteren Perspektive zu sehen und nicht allein 
als Einrichtungen zu betrachten, in denen Kinder ih-
re Zeit verbringen, bis Eltern die Zuständigkeit für 
Kinder wieder übernehmen. Wenn die Einrichtungen 
entsprechend ausgestattet sind, werden sie Kindern 
viele Anregungen geben können. Es gibt pädagogi-
sche Konzepte, die Kindern helfen, frei und doch 
konzentriert, eigenen Fragen folgend und doch le-
bensrelevant sich mit Themen auseinanderzusetzen, 
die sie die Welt besser verstehen lassen. Die Mitwir-
kung dieser Einrichtungen an den Bildungsprozes-
sen der Kinder hat allerdings Konsequenzen für die 
Ausstattung und für die Ausbildung der Erzieherin-
nen und Erzieher. 

Auch die kinderkulturellen, musischen und sportli-
chen Freizeitangebote, für die Kinder sich frei ent-
scheiden, sind unter dieser Rücksicht zu betrachten, 
denn sie bieten Kindern die Gelegenheit, eigene In-
teressen zu verfolgen und dabei jene Handlungsau-
tonomie zu entwickeln, die Menschen ihr Leben lang 
brauchen, um aus der Fülle von Angeboten auszu

-

wählen, um Sachkenntnis und Urteil zu entwickeln 
sowie Engagement durchzuhalten oder zu beenden 
je nach dem, wie sie es für vernünftig halten. Unter-
suchungen über Studien- und Berufserfolg, über 
Überwindung von Krankheitsfolgen und Arbeitslo-
sigkeit zeigen, daß derartige Fähigkeiten mindestens 
ebenso wichtig für zufriedenstellendes Leben sind 
wie die Kenntnisse und Fähigkeiten, die in Schulcur-
ricula vermittelt werden. 

Diese Überlegungen zielen nicht darauf, die gesamte 
Umwelt der Kinder zu pädagogisieren. Kinder brau-
chen „freie Zeiten und freie Räume" . Wir wollen im 
Gegenteil zeigen, daß das, was Kinder außerhalb von 
Unterrichtung, angeleiteter Übung und kontrollier-
tem Training tun, ebenfalls von größter und von 
wachsender Bedeutung für die Entwicklung der Fä-
higkeiten ist, mit denen sie viele Bereiche ihres Le-
bens gestalten werden müssen. 

D 2.9 Kinder in der Informationsgesellschaft 

Neue Technologien sind heute ebenso wie klassische 
Medien, etwa das Fernsehen, ein selbstverständli-
ches Element im Leben von Kindern. Sie werden Le-
bensbereiche wie Schule, Arbeit und Freizeit weiter 
verändern. Kinder sollten die Möglichkeit haben, die 
Chancen dieser neuen Technologien wahrzunehmen, 
und gleichzeitig vor Gefährdung geschützt werden. 
So schwer Einflüsse der Medien auf Denken, Fühlen 
und Weltbilder der Kinder zu fassen sind, ist unbe-
streitbar, daß reale und fiktive Inhalte die Einschät-
zungen der Welt prägen. Dies betrifft das soziale Ver-
halten ebenso wie Problemlösungsmodelle, Ge-
schlechterrollen, Berufsbilder, Einstellungen zu 
Minderheiten oder das Bild von Sexualität. Ange-
sichts der Möglichkeit internationaler Informations-
übertragung zeigen sich zunehmend Grenzen der 
Kontrolle des Kinder- und Jugendschutzes. Die quan-
titativen wie qualitativen Veränderungen des Infor-
mations- und Programmangebots erfordern neben 
international wirksamen Vereinbarungen die Mitver-
antwortung von Programmveranstaltern und Anbie-
tern durch wirksame Formen „freiwilliger Selbstkon-
trolle". 

Die alte Forderung nach umfassender Medienerzie-
hung gewinnt in dieser Situation wieder neu an Be-
deutung, wird allerdings auch zum Alibi für eine un-
kontrollierte Medienentwicklung auf Seiten privater 
Anbieter. Dennoch ist festzuhalten, daß die (Medien-) 
Zukunft nur durch kompetenten Umgang mit Me-
dien bewältigt und gestaltet werden kann. Leider 
fehlt im Bildungswesen bisher eine breite öffentliche 
Debatte über die Herausforderung der neuen Infor-
mationstechnologien für die Bildungsprozesse. Die 
Schule muß allen Kindern und Jugendlichen Raum 
bieten für Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten mit 
Computer, Multimedia und Internet. In Tageseinrich-
tungen sind Projekte aktiver Medienarbeit, auch mit 
interkultureller Themensetzung, zu fördern. Das Bil-
dungssystem muß sicherstellen, daß alle Kinder an 
dieser neuen Medienentwicklung teilnehmen kön-
nen und nicht durch ungleiche Zugangschancen 
neue gesellschaftliche Ungleichheiten entstehen. 
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D 2.10 Die natürlichen Grundlagen des Menschen-
lebens 

Von Generation zu Generation wird die Aufgabe 
drängender, die durch Übernutzung und Fehlnut-
zung schwindenden natürlichen Lebensgrundlagen 
der Menschheit zu erhalten und zu regenerieren. Es 
ist die Aufgabe der heute verantwortlichen Erwach-
senen, ihre Lebensweisen so zu verändern, daß Zer-
störung der Natur beendet und ihre Belastung verrin-
gert wird. Die Lösung dieser Aufgabe hat zur Voraus-
setzung, das Mensch-Natur-Verhältnis neu zu 
verstehen. Das Naturerleben der Kinder bietet viele 
Anknüpfungspunkte, um den Kindern die Augen für 
die Natur zu öffnen. 

In der Vermittlung von Wissen und Können an die 
nachwachsende Generation wird dieser Bereich 
menschlichen Verhaltens nach wie vor unterschätzt, 
obwohl die Notwendigkeit, sich zur Natur anders zu 
verhalten, längst als überlebensrelevant für die 
Menschheit erkannt wurde. Es kann nicht genügen, 
Kindern in Kindergarten und Schule in ihrer Rolle als 
individuelle Konsumenten einige wichtige Grundre-
geln wie den sparsamen Verbrauch von Material und 
Energie oder die Abfallvermeidung beizubringen. 
Vielmehr ist es unverzichtbar, daß sie sich in einer für 
den Menschen konstitutiven Beziehung zur Natur 
begreifen, sich selbst als Naturwesen entdecken und 
die bisherige industriegesellschaftliche Haltung als 
bloße Beherrscher und Verbraucher von Natur über-
winden. 

Kinder erleben die belebte und unbelebte Natur in 
intensiver Weise. Der begrifflich-analytische Zugang, 
der ihnen in der Schule vermittelt wird, integriert ihr 
affektives Erleben jedoch nicht, sondern fördert ein-
seitig eine kognitive Auseinandersetzung mit der 
Natur. Viele Kinder reagieren dennoch mit Empö-
rung auf die Bedrohung von Natur und entwickeln 
Ängste, wenn ihnen die Konsequenzen für Leib und 
Leben der Menschen geschildert werden. Erwach-
sene müssen diese tiefe Sorge der Kinder ernst neh-
men. Werden Kinder mit ihren düsteren Bildern über 
die Zukunft der Welt alleingelassen, können sie jene 
Lebensbejahung verlieren, ohne die man sich nicht 
hoffnungsvoll an der Lösung dieser Probleme beteili-
gen kann. 

Die Erhaltung der Natur ist eine Aufgabe, in der die 
drei miteinander lebenden Generationen intensiv 
miteinander kooperieren könnten, weil jede dieser 
Generationen ihren eigenen Zugang zu dieser Pro-
blematik und ihre besonderen Handlungsmöglich-
keiten hat. Die junge Generation erfährt oft gerade in 
diesem Bereich, daß die Elterngeneration vieles un-
zulänglich geregelt hat und daß sie, die Nachwach-
senden, die Versäumnisse vorangegangener Genera-
tionen werden aufarbeiten müssen. Viele Kinder ver-
suchen daher mit einer Radikalität, die von den 
Kompromissen des Erwachsenenlebens nicht gemil-
dert wird, naturwahrendes und naturschützendes 
Verhalten durchzusetzen. Die Erwachsenen sollten 
sich von diesem Willen der Kinder, die Aufgabe an-
zunehmen und sie besser zu lösen, in ihrem vorgebli-
chen Realismus irritieren lassen. Trotz mancher Uner-
fahrenheit, die sich im Handeln der Kinder aus-

drückt, stellen ihre Motivation und ihre Initiative ein 
wertvolles Gut der Gesellschaft dar. Die Erwachse-
nen sollten auf sie hören und von ihnen lernen. Ins-
besondere die Alten, mehr als die oft auf schnelle 
praktische Lösungen drängenden Angehörigen der 
mittleren Generation, könnten den Heranwachsen-
den zu differenzierteren Betrachtungen der Probleme 
helfen, ohne sie ihnen auszureden. Hier liegen viel-
fältige Möglichkeiten, eine Koalition der Generatio-
nen für einen neuen Umgang von Mensch und Natur 
zu begründen. 

D 2.11 Kinder- und Jugendhilfe im Umbruch 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) enthält 
drei Spannungsfelder, die der Praxis ständig Anstöße 
zur Reflektion bieten, weil sich die konkreten Hilfen 
in der jeweiligen Handlungssituation immer wieder 
daran messen lassen müssen, ob sie gleichwertige 
aber divergierende Perspektiven produktiv verbin-
den. 

- Es stellt auf der einen Seite Mittel bereit, um jun-
gen Menschen und ihren Familien in Notlagen 
und Krisen zu helfen, aber es ist auf der anderen 
Seite darauf ausgerichtet, diese Notlagen und Kri-
sen gar nicht erst entstehen zu lassen, denn es ver-
steht sich als ein weithin präventiv orientiertes Lei-
stungsgesetz, dem in § 1 Abs. 3 der Auftrag erteilt 
wird, „junge Menschen in ihrer individuellen und 
sozialen Entwicklung (zu) fördern und dazu bei(-
zu)tragen, Benachteiligungen (zu) vermeiden oder 
ab(zu)bauen" sowie „Eltern und andere Erzie-
hungsberechtigte bie der Erziehung (zu) beraten 
und (zu) unterstützen". 

- Es unterstreicht auf der einen Seite die Verantwor-
tung der staatlichen Gemeinschaft für das Wohler-
gehen und die Entwicklungschancen der nach-
wachsenden Generation, aber es ist auf der ande-
ren Seite in weitem Ausmaß von Beteiligungs- und 
Mitwirkungsrechten der Kinder, Jugendlichen 
und ihrer Eltern geprägt, weil es anerkennt, daß 
ohne die innere Bereitschaft und den Willen, das 
eigene Leben zu gestalten, Hilfe „von außen" er-
folglos bleiben muß. 

- Es weist auf der einen Seite dem öffentlichen Trä-
ger der Jugendhilfe die Gesamtverantwortung zur 
Planung und Bereitstellung der Mittel zu, baut 
aber andererseits auf der partnerschaftlichen Zu-
sammenarbeit mit freien Trägern der Kinder- und 
Jugendhilfe auf, die das Problem- und Aufgaben-
spektrum aus ihrer jeweiligen Verbundenheit mit 
gesellschaftlichen Gruppen sowie auf der Basis ih-
rer unterschiedlichen sozialkulturellen Erfahrun-
gen die Vielfältigkeit erweitern und die Men-
schennähe der Kinder- und Jugendhilfepraxis si-
chern. 

Durch Kinder, die in das Aufgabenfeld der Kinder- 
und Jugendhilfe gelangen, wird noch einmal in be-
sonderer Weise herausgefordert, die grundlegende 
Orientierung der Arbeit mit Blick auf diese Span-
nungsfelder zu bestimmen. Auch Kinder geraten in 
akute Notsituationen. Generell muß sich das Gesetz 
jedoch vor allem in seinem präventiven Charakter 
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bewähren. Gerade gegenüber Kindern darf die Welt 
der Erwachsenen nicht aus ihrer Verantwortung ent-
lassen werden, für positive Lebensbedingungen der 
Kinder zu sorgen. Dennoch sind auch Kinder Sub-
jekte, auf deren Mitwirkung nicht verzichtet werden 
kann und deren Perspektive im Handeln der Jugend-
hilfe berücksichtigt werden muß. Zwar sind Kinder in 
hohem Maße auf die Infrastruktur angewiesen, die 
andere für sie schaffen. Aber sie und ihre Eltern 
brauchen Wahlmöglichkeiten, durch die sicherge-
stellt wird, daß sie mit ihren Erwartungen und Pro-
blemen einen Platz bzw. einen Ort der Hilfe finden, 
der ihrer Lage entspricht. 

Berichte aus der Praxis zeigen, daß Kinder zu-
nehmend in der Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe 
präsent sind, auch wenn das Verhältnis von Hilfe in 
kritischen Situationen und präventiv orientierter Ge-
staltung des Kinderlebens, von Erwachsenenverant-
wortung und Kindermitwirkung, von grundsätzlich 
garantiertem Angebot und Wahlmöglichkeiten des 
einzelnen Kindes oder seiner Eltern gemäß eigenen 
Wünschen oder individueller Betroffenheit noch kei-
neswegs in allen Bereichen ausgewogen ist. Zwar 
müssen wir feststellen, daß die Hoffnungen, präven-
tiv wirksam werden zu können, nach wie vor nicht in 
überzeugende Vorgehensweisen umgesetzt werden 
konnten, und zwar nicht nur wegen der Knappheit 
der Ressourcen, sondern auch aus konzeptionellen 
Mängeln, daß Formen der Beteiligung von Kindern 
noch nicht genügend entwickelt sind und dies nicht 
nur in der Kinder- und Jugendhilfe, sondern in allen 
Lebensbereichen der Kinder und daß die Wahlmög-
lichkeiten der Kinder und Familien um der besseren 
Abstimmung von Bedürfnissen und Angebot willen 
nach Erweiterung verlangen. 

Trotz dieser Unzulänglichkeiten und Defizite läßt 
sich aber resümieren, daß die deutlichere Einbezie-
hung des Kindes in ein Gesetz, das sich als Kinder- 
und Jugendhilfegesetz nunmehr ausdrücklich an 
Kinder wie an Jugendliche wendet, der Kinder- und 
Jugendhilfe insgesamt Impulse gegeben hat. Diese 
zunächst nur als begriffliche Klärung erscheinende 
Erweiterung des Gesetzesrahmens hat die Kinder- 
und Jugendhilfe thematisch erweitert, konzeptionell 
gestärkt und mit zusätzlichem Reflexionspotential 
ausgestattet. 

Die Weiterentwicklung dieser Problemfelder wird da-
durch beinflußt, daß die Diskussion in der Kinder- 
und Jugendhilfe von Problemen und Kontroversen 
geprägt wird, die Grundsätzliches zur Disposition 
stellen. Neue Verwaltungsmodelle, offene Organisa-
tionsfragen, ungelöste Probleme mit der Jugendhilfe-
planung, vernachlässigte partnerschaftliche Zusam-
menarbeit, einseitig von den öffentlichen Trägern 
durchgesetzte Vertragsmodelle — dies alles sind 
mehr als bloße vordergründige Organisationsproble-
me. Sie sind vielmehr Indikatoren für grundlegende 
Strukturprobleme, die, ausgelöst durch gesellschaft-
liche Veränderungsprozesse und verschärft durch die 
angespannte Situation der kommunalen Haushalte 
in Verbindung mit nicht ausreichenden Fähigkeiten 
des Jugendhilfesystems, sich diesen Herausforderun-
gen anzupassen, in der jetzigen Situation zutage tre-
ten. Das Jugendhilfesystem steckt in dem Dilemma, 

Angebotsvielfalt und bedürfnisgerechte Weiterent-
wicklung der Fachlichkeit mit berechtigten Forde-
rungen nach Wirtschaftlichkeit zu vereinbaren. Die-
ser Anforderung dürfen fachliche Qualitätsstandards 
nicht geopfert werden. 

An der Kinder- und Jugendhilfe gehen diese Proble-
me nicht vorbei. In einer Phase, in der sie Erfahrun-
gen in diesem Tätigkeitsbereich auswerten und ver-
suchen sollte, Vorstellungen vom Kind als Subjekt 
und Akteur sowie Einsichten in die sozialökologische 
Bedingtheit der Entwicklung der Kinder in Maßnah-
men und Einrichtungen der Kinderhilfe zu berück-
sichtigen, drohen die Strukturen wegzubrechen, die 
Voraussetzungen einer innovativen Entwicklung die-
ser Arbeit sind. 

D 2.12 Praxisfelder der Kinderhilfen im Kinder- und 
Jugendhilfegesetz 

Angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen hält 
dieser Bericht es für notwendig, die Bemühungen um 
die Sicherung guter Arbeit zugunsten von Kindern in 
vielen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe zu ver-
stärken: 

Tageseinrichtungen 

Die Tageseinrichtungen für Kinder sind ein Bereich 
der Kinder- und Jugendhilfe, an dem sich das Dilem-
ma, mit knapper werdenden Mitteln wirtschaften zu 
müssen und dennoch Qualitätsstandards aufrechtzu-
erhalten, verdeutlichen läßt. Der Rechtsanspruch auf 
den Kindergartenplatz ist in vielen Kommunen nur 
durch Stagnation und Rückgang in anderen Berei-
chen realisierbar; die Nachfrage scheint allerdings 
durch die Kosten der Plätze oder den Umfang des 
zeitlichen Angebots reduziert worden zu sein. Der 
Bedarf an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren und im 
Schulalter ist keineswegs befriedigt. Es geht jedoch 
nicht nur um die schlichte Unterbringung der Kinder, 
sondern vor allem um die inhaltliche Ausgestaltung 
von Einrichtungen, die für Jungen und Mädchen, für 
deutsche und Zuwandererkinder, für Kinder mit und 
ohne Behinderungen zu Orten werden sollen, die in-
dividuellen Bedürfnissen und Entwicklungsanforde-
rungen der Kinder sowie den kulturellen Traditionen, 
aus denen sie stammen, Rechnung tragen. Sie sollen 
nicht nur soziale Erfahrungen der Kinder erweitern, 
sondern sich als Bildungsstätten im weitesten Sinne 
weiterentwickeln, sich stärker der Kooperation mit 
den Eltern öffnen, Verbindungen zum Gemeinwesen 
herstellen und die Zusammenarbeit mit anderen 
Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe sowie 
mit andere relevanten Politikbereichen intensivieren. 
Das ist nicht nur, aber auch in hohem Maße eine Res-
sourcenfrage, die durch Umschichtung im Haushalt 
allein nicht zu lösen ist. Diese Arbeitsschwerpunkte 
wirken sich auf das Berufsbild der Erzieherinnen und 
Erzieher aus, somit auf Ausbildung und Fortbildung, 
aber verlangen auch eine Weiterentwicklung der 
Kleinkind- und Sozialpädagogik. Im übrigen ist es 
dringlich, daß in den Einrichtungen auch Erzieherin-
nen und Erzieher aus nichtdeutschen Kulturtraditio-
nen arbeiten. 
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Schule und Kinder- und Jugendhilfe 

Immer deutlicher wird, daß die weitgehend fehlende 
Kooperation der Schule mit der Kinder- und Jugend-
hilfe zum Nachteil von Kindern ist, deren veränderte 
Lebenslage und Problemdruck in der Schule oft zu-
erst erkennbar werden. An allen Grund- und weiter-
führenden Schulen sind deshalb Hilfen zur Verfü-
gung zu stellen, die entweder durch sozialpädagogi-
sche Fachkräfte in der Schule - dies ist vor allem für 
soziale Brennpunkte zu fordern - oder durch die Ein-
bindung der Schulen in das Netz regionaler Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote zur Verfügung 
stehen sollten. Wir sind der Ansicht, daß auch die 
Schulen selbstkritisch prüfen müssen, wie weit sie 
selber, möglicherweise im ungewollten Zusammen-
spiel mit außerschulischen Sozialisationsbedingun-
gen, an den Problemen von Kindern und Familien 
beteiligt sind. Besonderen Bedarf an Unterstützung 
haben Kinder aus Zuwandererfamilien bei sprachli-
chen und kulturellen Barrieren. 

Grundschulen sollten als Volle Halbtagsschule arbei-
ten. Besonders zu fördern sind Angebote, die Kin-
dern und Eltern möglich machen, Mittagstisch, Haus-
aufgabenbetreuung und Freizeitangebote nach Be-
darf zu nutzen. Ganztagsschulen sollten den Kindern 
ebenfalls verschiedenartige Freizeit- und Bildungs-
angebote machen und sich außerschulischen Betäti-
gungsfeldern öffnen. 

Kinder- und Jugendverbände 

Kinder- und Jugendverbände, offene Kinderarbeit 
und die Kinderkulturarbeit bieten Kindern interes-
sante Freizeitbeschäftigungen, fördern aber zugleich 
auch Bildungsprozesse jenseits der Schulcurricula, 
nicht zuletzt dadurch, daß Kinder ein selbstgewähl-
tes Thema aus eigenen Kräften zu bearbeiten versu-
chen und dabei oft ungeahnte Fähigkeiten entwik-
keln. Leider sind kinderspezifische Angebote noch 
nicht genügend ausgebaut, wenn sich auch einige 
Jugendverbände und Einrichtungen der offenen Ar-
beit gezielt an diese Gruppe wenden. Das Angebot 
erreicht die Kinder nicht in gleichem Maße, denn es 
gibt erheblich unterversorgte Zielgruppen (Mäd-
chen, Kinder aus zugewanderten Familien, Kinder 
mit Behinderungen) und Regionen (neue Bundeslän-
der, soziale Brennpunkte in Städten, ländliche Regio-
nen). Eine sozialräumliche Orientierung ist vonnöten. 
Durch Umschichtung der Ressourcen, neue Träger, 
veränderte Entscheidungsprozeduren, besonders 
aber auch durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Einrichtungen, die aus den unberücksichtigten 
Zielgruppen hervorgehen, sollten bislang nicht ange-
sprochene Kinder besser erreicht werden. Die Beteili-
gung von Kindern kann zur variablen Anpassung 
und Attraktivität der Angebote beitragen. Kinder- 
und Jugendverbände bieten einen Rahmen, in dem 
die Mitwirkung von Kindern an der Regelung ge-
meinsamer Angelegenheiten früher erfahren werden 
und weiter gehen könnte als in anderen Lebensbe-
reichen, wenn die Gemeinschaft des Verbandes sie 
als volle Mitglieder akzeptiert. 

Hilfen für Kinder und ihre Familien 

Mit einem breiten Spektrum von Leistungen steht 
die Kinder- und Jugendhilfe zum einen Mädchen 
und Jungen zur Verfügung, die mit schwierigen Le-
benslagen konfrontiert sind und in beachtlichem und 
zunehmendem Umfang Hilfen zur Erziehung in An-
spruch nehmen. Die Kinder- und Jugendhilfe bietet 
zum anderen auch Eltern Rat und Beistand in proble-
matischen Situationen an. 

Sowohl die Hilfen zur Erziehung, die sich an Kinder 
richten, als auch die Unterstützung, die Eltern ange-
boten werden, vollziehen sich in einem Problemkon-
text, der den Erfolg beeinträchtigt: 

- Die Kinder- und Jugendhilfe ist darum bemüht, 
nicht erst zu helfen, wenn Situationen bereits es-
kaliert sind, sondern schon im Vorfeld oder doch 
zumindest schnell, wenn eine kritische Lage ent-
standen ist. Tatsächlich aber reichen die Angebote 
der Familienbildung, der Partnerberatung und für 
Rat in Erziehungsfragen nicht aus, und die Mög-
lichkeiten, auf Eltern und Kinder im Umfeld von 
Tagesstätten oder Schulen zuzugehen, sind außer-
ordentlich begrenzt. Selbst in kritischen Situatio-
nen ist es oft nicht möglich, Fälle schnell abzuklä-
ren, um erste Maßnahmen zu ergreifen. Von den 
politisch Verantwortlichen ist daher zu fordern, 
daß sie sowohl die Mittel für Information, Rat und 
Hilfen in Familien mit hoher Risikobelastung ver-
stärken als auch zusätzliche Möglichkeiten für 
schnelle, intensive, aber zeitlich begrenzte Arbeit 
mit Problemfällen bereitstellen. 

- Immer wieder ist gefordert worden, daß der Zu-
gang zu Hilfeeinrichtungen niedrigschwellig und 
ein Gesprächspartner leicht erreichbar sein muß. 
Es ist offenbar immer noch nicht befriedigend ge-
lungen, von diesen Einrichtungen ein Bild zu ver-
mitteln, das Eltern leicht macht, sie aufzusuchen. 
Dieses Problem ist wohl nicht nur der Kinder- und 
Jugendhilfe anzulasten, sondern spiegelt auch wi-
der, daß Eltern sich - vielleicht angesichts immer 
noch idealisierender Familienstereotype - scheu-
en, sich als Menschen zu offenbaren, die ein Pro-
blem nicht allein bewältigen. 

- Aus der Sicht der Eltern ist wichtig, daß Hilfeein-
richtungen nah sind, auf die Lebensprobleme von 
Kindern und Eltern eingehen und soziale Isolation 
zu überwinden helfen. Diesen Wünschen kommen 
Sozialraum- und Gemeinwesenorientierungen der 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe entge-
gen. Mehr als bislang sollten diese Einrichtungen 
in einem Netzwerk mit Tageseinrichtungen, Schu-
len, Freizeiteinrichtungen, informellen Treffs und 
anderen Einrichtungen verbunden sein. Eltern 
verlangen nicht primär nach einem Ort hochspe-
zialisierter Hilfen. Ihren Erwartungen entspricht 
ein breit gefächertes Leistungsspektrum, das am-
bulante, teilstationäre und stationäre Hilfen ein-
schließt, die sie je nach Bedarf in Anspruch neh-
men können. 

- Diese Passung von Hilfesuchenden und helfender 
Einrichtung ist auch deswegen wichtig, weil die 
Hilfen der Mitwirkung von Kindern und Eltern be- 
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dürfen. Die Kinder- und Jugendhilfe kann und will 
Kindern und Eltern keine Lösungen vorgeben, 
sondern versucht, die Kräfte der Rat- und Hilfesu-
chenden zu stärken. 

- Unklar bleibt, wieweit auch Kinder in ein solches 
Konzept der Wiederherstellung eigener Fähigkei-
ten zur Problembewältigung aktiv einbezogen 
werden. Die Berichte aus der Praxis vermitteln den 
Eindruck, daß dies oft nur in peripherer Weise ge-
schieht und die Fachkräfte selber noch Vorge-
hensweisen entwickeln müssen, um den Kindern 
eine aktive Rolle in der Gestaltung des Hilfepro-
zesses zu geben. 

- Zu bekannten Problemschwerpunkten wie Erzie-
hungsschwierigkeiten, ausbleibenden Unterhalts-
zahlungen und Überschuldung wird vermutlich 
als neues Problemfeld das gemeinsame Sorgerecht 
von Eltern hinzukommen. Da Eltern im Gesetz Be-
ratung in Aussicht gestellt wurde, ist dafür zu sor-
gen, daß diese Beratung auch zur Verfügung steht. 
Auch in diesem Punkt ist daran zu denken, daß 
die Perspektive der Kinder angemessen zu be-
rücksichtigen ist. 

- Maßnahmen und Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe werden von Mädchen und Kindern 
aus Zuwandererfamilien seltener in Anspruch ge-
nommen. Dies ist auch ein Hinweis darauf, daß 
sich die Kinder- und Jugendhilfe vielerorts gegen-
über den besonderen Problemlagen und Bearbei-
tungsstrategien dieser Gruppen nicht genügend 
sensibel und flexibel erweist. Die Kinder- und Ju-
gendhilfe muß den Bedürfnissen dieser Gruppen 
in ihren Angeboten mehr Aufmerksamkeit wid-
men. Um die Akzeptanz für Zuwandererfamilien 
zu erhöhen, muß eine interkulturelle Öffnung der 
Dienste erfolgen. 

- Es fällt auf, daß alleinerziehende Eltern ver-
gleichsweise häufig nach Unterstützung suchen. 
Gerade an ihrem Beispiel wird deutlich, in wel-
chem Ausmaß subjektiv wahrgenommene Ober-
forderungen von Eltern mit objektiven Belastun-
gen durch ein Leben in Arbeitslosigkeit, Armut, 
schlechten Wohnverhältnissen und sozialer Isolati-
on zusammenhängen. 

Insgesamt hat die Erfahrung mit der Arbeit in der 
Kinder- und Jugendhilfe in den letzten Jahren sehr 
klar demonstriert, daß sozialpädagogischen Anstren-
gungen zur Problembewältigung zusammen mit  Kin

-

dern und Eltern eindeutige Grenzen gezogen sind, 
denn für eine Verbesserung der familialen Bezie-
hungsstrukturen und des Erziehungsvermögens der 
Familie bedarf es entscheidend auch klarer sozialpo-
litischer Maßnahmen. 

D 2.13 Kinderbeteiligung 

Kinder melden sich heute zu Wort und handeln in Fa-
milien, in Tageseinrichtungen und Schulen Regeln 
des Zusammenlebens und zu verteilende Aufgaben 
aus. Zu vielen Themen haben Kinder ihre Meinung. 
Zu Problemen des Verkehrs, der Stadtplanung oder 
bei Umweltfragen präsentieren sie eigene Perspekti-
ven und steuern sinnvolle Vorschläge bei. 

Wer Kinder als Subjekte betrachtet, wird sie daher, 
ihrem Entwicklungsstand gemäß, an Entscheidun-
gen beteiligen, die ihr Kinderleben berühren. Im 
KJHG wird die Beteiligung der Kinder und der Ju-
gendlichen an mehreren Stellen ausdrücklich ver-
langt. Schulgesetze legen Mitsprache- und Mitbe-
stimmungsrechte der Schüler fest. Manche Gemein-
deordnungen beziehen Kinder im Rahmen von 
Regelungen zur Bürgerbeteiligung ein. Derartige Re-
gelungen sollten weitere Verbreitung finden. Durch 
eine vermehrte Beteiligung wird die eigene Aktivität 
der Kinder in einer Zeit herausgefordert, in der durch 
fremdbestimmte Programme und Angebote leicht 
eine passive Haltung erzeugt wird. Die Partizipation 
der Kinder ist zudem ein wichtiges Element der Be-
strebungen, eine kinderfreundliche Umwelt für Kin-
der zu schaffen. Sie bildet ein Gegengewicht zu der 
Gefahr, angesichts des Rückgangs der Kinderzahl 
die Kinder einfach zu vergessen. 

Die spontane Bereitschaft der Kinder, sich zu enga-
gieren, kann ausgenutzt werden, weil ihnen Über-
blick und Erfahrungen noch fehlen. Die Einbezie-
hung von Kindern in Planungs- und Entscheidungs-
prozesse kann der Verschleierung dienen, wenn 
Erwachsene ihre Interessen damit verfolgen oder ein 
Mißstand längst auf andere Weise hätte abgestellt 
werden müssen. Daher ist darauf zu achten, daß Kin-
der in der gelegentlich unseriöse Züge annehmen-
den Kampagne für „Partizipation" nicht übervorteilt 
werden. 

Sinnvolle Beteiligung der Kinder ist an Vorausset-
zungen gebunden: 

- Beteiligung muß sich auf Bereiche beziehen, die 
Kinder überschauen, in denen sie eigenständige 
Interessen entwickeln und selber bereits Erfahrun-
gen gesammelt haben. 

- Beteiligung von Kindern muß ernsthaft gewollt 
sein und in absehbarer Zeit etwas bewirken, das 
auch für Kinder konkret erfahrbar ist. 

- Beteiligung muß sich als Prozeß vollziehen, der 
Lern- und Revisionschancen enthält. 

- Beteiligung muß Kinder aller sozialen Schichten, 
Kinder aller Schulformen, Mädchen und Jungen 
sowie Kinder der verschiedenen Kulturen einbe-
ziehen. 

- Erreicht werden muß eine selbstverständliche und 
dauerhafte Mitwirkung von Kindern in den Berei-
chen, in denen es nach Alter, Interesse und Erfah-
rung in sinnvoller Weise möglich ist. 

In vielen Lebensbereichen sind geeignete Wege der 
Beteiligung der Kinder noch zu entwickeln. Dafür 
sind die Erfahrungen mit der Beteiligung von  Kin

-

dern in Kinderparlamenten, Kinderforen, projektbe-
zogenen Beteiligungsformen sowie in Institutionen 
und Verbänden sorgfältig auszuwerten. 

Wenn mitbürgerliche Kinderbeteiligung gelingt, wird 
sie Sozialisation und Erziehung zu demokratischem 
Verhalten bewirken. Wenn die Bemühungen den 
Kindern jedoch als Versuch erscheinen, sie einzubin-
den, ohne auf sie zu hören, werden sie eher zur Ent-
fremdung der nachfolgenden Generation von der De- 
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mokratie beitragen. Es handelt sich also um ein ris-
kantes Unterfangen, das die Erwachsenen nicht von 
ihrer Verantwortung entbindet, sondern nur gerecht-
fertigt ist, wenn es mit den Kindern gemeinsam auf 
eine Verbesserung der Bedingungen ihres Aufwach-
sens  zielt. 

Resümee: Für eine Kultur des Aufwachsens 

Mit vielen Begriffen wird das Verhältnis der Gesell-
schaft zu ihren Kindern beschrieben: Von „Kinder-
feindlichkeit" ist die Rede und von der „strukturellen 
Rücksichtslosigkeit". Kinder werden als „Außensei-
ter" der Gesellschaft bezeichnet. Von der „kinderent-
wöhnten" Gesellschaft, von den „vergessenen" und 
den „übergangenen" Kinderinteressen ist die Rede. 

Kinderfeindlichkeit wollen wir der Gesellschaft als 
gesamter nicht nachsagen, obwohl diese Charakteri-
sierungen weithin erlebte Aspekte der gesellschaftli-
chen Haltung gegenüber Kindern widerspiegeln. 

Dieser Kinderbericht zeigt, daß viele Voraussetzun-
gen und Bedingungen des Aufwachsens unserer Kin-
der besser geregelt werden müssen, Teilgruppen von 
Kindern mit ihren Familien in Situationen leben, die 
Kindern und ihrer Entwicklung schaden. Wir haben 
Vorschläge unterbreitet, die diese Unzulänglichkei-
ten, Belastungen und Mißstände überwinden helfen 
sollen. Auf einer anderen Ebene liegt die Beobach-
tung, daß die Aufgabe, für Kinder zu sorgen, sie zu 
erziehen und zu bilden, erschwert wird, weil Men-
schen, die sich um diese Aufgabe kümmern, sich in 
keinem stimmigen Zusammenhang erleben, der ih-
nen die Erfüllung ihrer Aufgabe erleichtern würde. 

Für Kinder zu sorgen und sie beim Aufwachsen zu 
begleiten, ist keine Lebensform, für die in dieser Ge-
sellschaft in ausreichendem Maße die notwendigen 
Vorkehrungen getroffen, Zeit und Räume bereitge-
stellt und die materiellen Mittel angeboten werden. 
Es gibt zwar sehr vieles im einzelnen zugunsten von 
Kindern: Vorsorgeuntersuchungen, Kindergeld, 
Steuerfreibeträge, Kinderermäßigungen, Kindergar-
tenplätze, Erziehungszeiten, Abteile für Mutter und 
Kind, Kindersitze im Einkaufswagen des Super-
markts, Kinderspielplätze und vieles mehr. All das ist 
angenehm, und Kinder wie Eltern wollen das meiste 
nicht missen. Trotzdem ist vieles davon, wie das 
Recht auf den Kindergartenplatz, nur auf massives 
Drängen zugestanden, es kompensiert nur anderen 
Mangel wie Spielplätze den durch Verkehr bedroh-
ten Raum vor der Haustür, es wird minimalistisch er-
füllt wie das verfassungsgerichtlich geforderte steu-
erfreie Existenzminimum oder es lindert nur die un-
zulängliche Unterstützung der Familien wie 
Kinderermäßigungen, die die Geldknappheit vieler 
Familien nicht ausgleichen können. 

Kinder und die Bedingungen ihres Aufwachsens sind 
nicht einer der zentralen Lebensbereiche der Gesell-
schaft, von dem aus Entwürfe des persönlichen Le-
bens, Berufslaufbahnen, Institutionen und Zutei-
lungssysteme so strukturiert werden, daß es leicht ist, 
sein Leben mit Kindern zu teilen. Es gibt kein Mu-
ster, das gesellschaftliche Anerkennung findet und 
an das Mütter oder Väter sich anlehnen könnten. 

Statt dessen verstricken sich Mütter und Väter in die 
Widersprüche verschiedenartiger Erwartungen. 

Da sind die Mütter, die ihre außerhäusliche Erwerbs-
tätigkeit nicht aufzugeben beabsichtigen; sie reiben 
sich daran auf, daß die Zeitpläne von Arbeit, Tages-
einrichtungen, Familie und Haushalt nicht befriedi-
gend aufeinander abstimmbar sind. Wenn Mütter 
aber die ihnen zugestandene Erziehungszeit in An-
spruch nehmen, verliert die Familie dringend benö-
tigte Einkünfte. Zwar ist die Erwerbstätigkeit von 
Frauen inzwischen eine Selbstverständlichkeit, und 
doch haften die Elternpflichten an den Müttern als 
Handicap auf dem Berufsweg. Wenn jemand von den 
Eltern tagsüber zu Hause ist, gibt es keine Chance 
auf einen der knappen öffentlich subventionierten 
und daher bezahlbaren Plätze in der Krippe; so ent-
geht dem Kind die soziale Erfahrung und Anregung, 
die die Eltern ihrem Kind gern erschließen würden. 
Zwar gibt es frei finanzierte Betreuungsangebote für 
Kinder in den ersten Lebensjahren, aber sie sind so 
teuer, daß es den Familienhaushalt spürbar belastet. 
Das Leben nach Familienphase und Erwerbstätigkeit 
hat sich verlängert, aber die Familientätigkeit schmä-
lert die finanzielle Vorsorge für die Jahre des Alters. 
Man möge durch private Initiative ergänzen, was das 
soziale Sicherungssystem nicht länger garantieren 
kann, lautet der Rat der Reformer unserer Sozialsy-
steme. Bei einem und selbst bei zwei üblichen Ein-
kommen für drei oder vier Personen bleibt allerdings 
kaum etwas übrig, um es für später zurückzulegen. 
Oft verschulden sich Eltern hoch für ein Eigenheim, 
das sie bauen, weil die kindgeeignete Wohnung 
nicht zu haben oder zu teuer ist. Erst recht ist es für 
Eltern kaum möglich, am kulturellen und geselligen, 
am sozialen und politischen Leben oder an Freizeit-
aktivitäten teilzunehmen. 

Viele dieser Probleme steigern sich, wenn nur die 
Mutter oder der Vater allein für Kinder sorgen. Kin-
der allein zu erziehen, ist zwar keine diskriminierte 
Lebensform mehr, es ist aber dennoch mit zusätzli-
chen Belastungen verbunden. Kinder müssen jeden-
falls ertragen, was die Gesellschaft aus guten Grün-
den den Erwachsenen ermöglicht, jedoch ohne in 
hinreichender Weise Vorkehrungen zu treffen, daß 
Kinder nicht in unzumutbarer Weise die Verlierer 
werden. Wieder passen eingeräumte Handlungs-
möglichkeiten und die Regelung der Folgen nicht zu-
sammen. 

„Irgendwie" schaffen es trotz allem viele Eltern zu-
sammen mit ihren Kindern, Beziehungen und Emo-
tionen, Arbeit und Vergnügen, Zeit, Platz und Bud-
get in ein halbwegs befriedigendes Verhältnis zu 
bringen — jedoch nicht ohne Kosten für alle Beteilig-
ten, auch für die Kinder, die spüren, wieviel physi-
schen und psychischen Aufwand es verlangt, diesen 
spannungsvollen Lebenszusammenhang durchzu-
halten. Es besteht die Gefahr, daß sie zu den gehetz-
ten, teils überversorgten, teils vernachlässigten, vor-
zeitig zur Selbständigkeit angehaltenen Kindern 
werden, die in den Lücken der komplizierten Zeit-
pläne und divergierenden Interessen der Erwachse-
nen leben. 
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Wenn in einer menschlichen Gemeinschaft tragender 
Sinn und angebotene Handlungsmöglichkeiten, so-
ziale Beziehungen und Ausdrucksformen in einem 
stimmigen Verhältnis stehen, sprechen wir von einer 
Kultur. Kulturen sind nicht einfach zu gründen. Je-
denfalls ist die Welt von Kindern und Eltern nicht mit 
einigen Nachbesserungen an bestehenden Regelun-
gen und zuätzlichen finanziellen Mitteln in Ordnung 
zu bringen, sondern indem Sinn, Handlungsmöglich-
keiten, Beziehungen und Ausdrucksformen in ein 
stimmiges Verhältnis gebracht werden. 

Vielleicht ist die Chance, eine neue Kultur des Auf-
wachsens zu schaffen, gerade dadurch gegeben, daß 
unsere Gesellschaft noch mehr Probleme hat, als 
„nur" für den Nachwuchs, seine Fähigkeiten und 
seine Verantwortungsbereitschaft zu sorgen. Wandel 

der Arbeit und ihr Verhältnis zu Ausbildung, die ge-
wollte und die zugemutete Freizeit, die Auflösung 
der Lebensphasen, der neu zu schließende Vertrag 
der Generationen, die schwindende Solidarität der 
gesellschaftlichen Gruppen, die Ungleichheiten in 
der Weltgesellschaft, die Zerstörung der Natur sowie 
die möglichen Eingriffe in Geburt und Tod sind 
längst nicht mehr mit dem herkömmlichen techni-
schen und ökonomischen Instrumentarium zu lösen, 
sondern werfen mit zunehmender Radikalität die 
Frage auf, wie die Menschen dieser Welt miteinander 
leben wollen. Werden wir nicht sehr bald merken, 
daß diese Fragen keinen Sinn haben, wenn es keine 
Kinder gibt, die in ihnen einen Sinn zu sehen vermö-
gen? Diesen Sinn können sie nur sehen, wenn sie in 
einer von Sinn getragenen Umwelt leben, in einer 
Kultur des Aufwachsens. 
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